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Enthält

dieGesetze,Verordnungenusw.vom6.Januar bis 21.Dezember1906
nebsteinemVertragevomJahre1902,zweiVertraͤgenvomJahre1904

und fünf VerträgenundeinerNotiz vomJahre 1905.

(Von Nr. 3185 bis einschl.Nr. 3283.)

Nr. 1 bis einschl.Nr.52.

Berlin!
zu habenim KaiserlichenPostzeitungsamte.





ChronologischeÜbersicht
der im Reichs=Gesetzblatte

vomJahre 1906
enthaltenen Gesetze,Verordnungen usw.

Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes zu Inhalt. des CesetzeSeiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1902. 1906.
19. März.5. Janr. Übereinkunftzum Schutze der für die Land= 2. 3187.89-102.

wirtschaft nützlichen Vögel.
1904.

29./16.Nov.26. Febr.usatzvertrag zum Handels-= und Lollver= 9. 3202.19-347.
trage zwischen dem Deutschen Reich und
Serbien vom21./9.August1892.

17.Detz.. Dez. Niederlassungsvertrag zwischendemDeut.1. 3281.879-887.
schenReich und denNiederlanden.

1905.
25. Janr. 4. Febr. Zusatzvertragzum Handels-= und Zollver= 7. 3198.143-287.

trage zwischendem DeutschenReich und
Osterreich-=Ungarnvom6.Dezember1891.
— Erklärung über die Inkraftsetzungdieses

, Zusatzvertrags.
25. — 24. — Viehseuchenübereinkommen zwischendem 7. 3199.287.316.

DeutschenReich und Osterreich-Ungarn.
7. März.5. Mai. Deutsch=Athiopischer Freundschafts- und 26. 3237. 1470-471.

Handelsvertrag.
1. August.12. Janr. Handels., Joll- und Schiffahrtsvertrag 1. 3185. 1-86.

zwischendemDeutschenReichundBulgarien.
1. —5. — Notiz, betreffendInkraftsetzung des TarifsB 2. 3188. 102.

und der darauf bezüglichenBestimmungendes
deutsch· bulgarischenHandels⸗, Zoll- und
Schiffahrtsvertragsvom 1.August 1905.

16. — 27. Febr. Vertrag zwischendemDeutschenReich und der210. 3203.49·=353.
Schweiz, betreffenddieErrichtung deutscher
Zollabfertigungsstellen auf den links=
rheinischenBahnhöfenin Basel.

Meichs-Gesetbl.1906. 1



11 ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs1906.

Datum Ausgegeben « Nr. Nr.
desdesGesetzes zu Inhalt. des CesetesEetten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1906. 1906.
6. Jan.2. Janr. Bekunntmachung“ betreffend Befestigungs= 1. 3186. 87.

anlagen undFestsetzungvonRayons für die
untere Weser.

18. — 16. Febr.Verordnung, betreffenddieanderweitigeRegelung 5. 3195. 138.
derVerwaltung und der Rechtsverhält=
nisse im Schutzgebieteder Marschall.,
Brown=- und Providence=Inseln.

5. Febr. 12. — Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichs= 3. 3189. 103.
haushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß-Cothringen und des Haushalts
der Schutzgebiete. "

5. — 4. — Verordnung, betreffendErgänzung und Abän= 4. 3192.15-119.
derungderVerordnungzur Verhütung des
Zusammenstoßens der Schiffe auf See
vom 9. Mai 1897.

7. — 12. — GesetzwegenAbänderungdesGesetzes,betreffend 3. 3190.
die Statistik des Warenverkehrs des
deutschenZollgebiets mit dem Auslande.

7. — 12. — Bekanntmachungder Fassung des Gesetzes, 3. 3191.108-114.
betreffenddieStatistik des Warenverkehrs «
mit demAuslande.

8. — 16. — )Bekanntmachung, betreffendAnderung derAn= 5. 3196. 139.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

10. — 14. — Bekanntmachung,betreffenddie Seestraßen= 4. 3193.120-135.
ordnung vom 5. Februar 1906.

12. — 16. — Gesetz,betreffenddie Wertbestimmung der 5. 3194.37-1383
Einfuhrscheine im Sollverkehre. «

16. — 20. — Bekanntmachung,betreffendErgänzung des 6. 3197. 141.
Militärtarifs für Eisenbahnen undAn=
derung derAnlagenV undVI derMilitär=
Transport- Ordnung für Eisenbahnen.

18. — 23. — Gesetz,betreffenddie Abänderung mehrerer 8. 3200. 317·318.
Reichstagswah kreise.

20. — 23. — Gesetz,betreffenddie Ausgabe von Reichs. 8. 3201. 318.
banknoten zu 50 und 20 Mark.

20. — 2. März. Verordnung,betreffenddieVerrichtungen der 3206.359-360.
Standesbeamten in bezugauf solcheMili=
tärpersonen der Kaiserlichen Marine,
welcheihr Standquartier nicht innerhalbdes
DeutschenReicheshabenoderdasselbenachein=
etretenerMobilmachung verlassenhaben,sowie
liä bezug auf alle Militärpersonen, welchesich
auf denin Dienst gestelltenSchiffen oderanderen
Fahrzeugender KaiserlichenMarine befinden.



Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1906.
26. Febr.

26. —

26. —

27. —

27. —

3. März.

12. —

14. —

1906.
26.Febr.

26. —

2. März.

23. —

14. —

13. —

13. —

13. —

23. —

16. —

Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungen zu
den Vereinigten Staaten von Amerika.

Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbe=
ziehungen zu den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Er=
findungen, Mustern und Warenzeichen
auf den1906 in Mailand und in Berlin=
Schönebergstattfindenden Ausstellungen.

Kaiserliche Bergverordnung für die afrika=
nischen und Südseeschutzgebiete mit Aus=
nahme vonDeutsch- Südwestafrika.

AllerböchsteOrder, betreffendAnrechnungdes
Jahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß
der Aufstände im Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.

Bekanntmachung,betreffendeine neueAusgabe
derdemInternationalen lbereinkommen
über denEisen bahnfrachtverkehr beige=
fügten iste.

Ausführungsbestimmungenzu denVerordnungen
überdieUmzugskosten der Reichsbeamten.

Gesetz,betreffendAnderungdes Gesetzesüberdie
Angelegenheiten der freiwilligen Ge=
richtsbarkeit.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderAn=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie Bestimmungen
über die Besähi ung von Eisenbahn=
Betriebs- und Polizeibeamten.

Bekanntmachung,betreffenddieVereinbarungleich=
terer Vorschriftenfür den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

Bekanntmachung,betreffendAbänderungderVor=
schriftenüber den Befähigungsnchweis
und die Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerleute auf deutschen Kauffahr.
teischiffen.

Gesetz,betreffenddie Überleitung von Hypo=
theken des früheren Rechtes.

11.

11.

12.

13.

17.

15.

14.

14.

14.

14.

17.

16.

17.

1

3204.

3205.

3207.

3208.

3216.

3213.

3210.

3209.

3211.

3212.

3217.

3214.

3215.

355-356.

357.

361.

363-386.

430.

403-425.

388-389.

387.

389-391.

391-402.

430.

47-428.

49.



IV ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs1906.

Datum Ausgegeben Nr. ar,

des Gesetzes zu J n h 4 l t. be Cesees Seiten.

usw. Berlin. Stückes.| ufw.

1906. 1906.
19.März.#23. März. Bekanntmachung, betreffendErgänzung der7. 3218. 431.

Nr. XXXII// der AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

25. —.828.— Bekanntmachung,betreffendAnderungendern118 3219. 433.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

27. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines dritten139. 3220.435-437.
Nachtrags zum Reichs haushalts-Etat
für das Rechnungsjahr1905.

27. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesdritteonn19.221. 44
Nachtrags zum Haushalts-Etat für die
Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr1905.

27. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesvierten19. 3222.439-440
Nachtrags zum Reichshaushalts. Etat
für das Rechnungsjahr1905.

27. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesvierten 9½ 3223.440441
Nachtrags zum Haushalts=Etat für die

4 Schutzgebiete auf dasRechnungsjahr1905.
27. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines fünfteny• 3224. 441-442.

Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat
für das Rechnungsjahr1905.

27. — 6. April. Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von 21. 3227.449-459.
Weinbaubezirken.

31. — 2. — Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelung.des 0 3225.443-446.
Reichshaushalts für die Monate April
und Mai 1906.

31. — 2. — Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung des 20. 3226.446-447.
Haushalts der Schutzgebiete für die
Monate April und Mai 1906.

3. April. 6. — Bekanntmachung,betreffendden Schutz von 21. 3228. 460.
Erfindungen, Mustern und Waren=
zeichenauferr 1906in Nürnberg stattfinden=
en Ausstellung.

12. — 120. — Bekanntmachung,betreffendden Schutz von22. 3229. 461.
Erfindungen, Mustern und Waren—
zeichenauf der1906 in Dresden stattfinden=
eenKunstgewerbeausstellung.

14. —20.— Bekanntmachung,betreffenddenAufruf und di2. 3230.46-42
Einziehung der Noten der Braunschwei=
gischen Bank zu Braunschweig.

14. — 20. — Bekanntmachung, betreffend den Anteil der 3231. 462.
Reichsbank an dem Gesamtbetrage des
steuerfreien ungedecktenNotenumlaufs.



der Unterklassen des Reichsheers, der
KaiserlichenMarine und der Kaiserlichen
Schutztruppen.

ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs1906. V

Datum Ausgegeben Nr. dr.
desGesetzes zu Inhalt. des Oesetzes Seiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1906. 1906.
21. April. 30. April.] Bekanntmachung,betreffenddenGerichtsstand 23. 3232. 463.

für Deutsche, die keinem Bundesstaat
angehören.

21. — 30. — Bekanntmachung,betreffenddenGerichtsstand23 3233. 464.
für die Reichsbehörden in Berlin und
Charlottenburg.

3. Maie 10.Mai Bekanntmachung,betreffenddieEntschädigung 24. 3234. 465.
der Angehörigen Dänemarks, Nor=
wegens und Schwedens für unschuldig
erlittene Untersuchungshaft.

4. — 6. Juni JGesetz,betreffendÜbernahmeeinerGarantie des 29. 3243.55-558
Reichesin bezugauf eineEisenbahn von
Duala nach den Manengubabergen.

8. —23.— Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen 36. 3259.39842
demDeutschenReichund Schweden.

17. — 28. Mai Gesetz,betreffendden Servistarif und die 26. 3238. 473.
Klasseneinteilung der Orte.

17. — 128. — Verordnung zur Ausführung des Gesetzeszum 26. 3239. 474.
Schutze der Warenbezeichnungen vom

12. Mai 1894.
21. —25.— Gesetz,betreffenddie Anderung des Art. 3225. 3235. 467.

der Reichsverfassung.
21. — 25. — Gesetz,betreffenddieGewährungeinerEntschädi25. 3236.46-470.

gung an die Mitglieder des Reichstags.
23. —30.— Bekanntmachung,betreffendAusnahmevon den7. 3240. 475-476.

VerbotederSonntagsarbeit im Gewerbe=
betriebe.

23. — 6. Juni Bekanntmachung,betreffendAnderung der 3244.558-563.
Militär-Transport.=Ordnung.

31. — 1. — Gesetz,betreffenddieFeststellungdesReichs äS. 3241.47·512
heushalts. Stats für das Rechnungsjahr

31. — 1. — Gesetz,betreffenddie Feststellung des Haus.8. 3242.512-523
halts-Etats für die Schutzgebiete auf
das Rechnungsjahr1906.

31. — 8. — GesetzüberdiePensionierung der Offiziere230. 3245.565-592.
einschließlichSanitätsoffizieredesReichsheers,
der KaiserlichenMarine und derKaiserlichen
Schutztruppen.

31. — 8. — Gesetzüber die Versorgung der Personen30. 3246.593-614.



VI ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs 1906.

Datum Ausgegeben Nr. d
desOesetes)zu In halt. des eesezesSeiten.
usw. Berlin. Stückes.] usw.

1906. 1906.
1.Juni. 14.Juni. J Verorbnung,betreffenddieZuständigkeit der] 34. 3255. 732.734.

Reichsbehörden zur Ausführung des
Gesetzes vom 31. März 1873.

3. — 11. — GesetzwegenAnderung einigerVorschriftendes31. 3247.615-620.
Reichsstempelgesetzes.

3. — 11. — Gesetz,betreffenddie Ordnung des Reichs. 31. 3248.620-674.
· haushalts und die Tilgung der Reichs=

schuld.
5. — 14. — Novelle zum Gesetze, betreffenddie deutsch4. 3251. 729.

Flotte, vom 14. Juni 1900.
5. — 14. — GesetzzurAnderunz, desGesetzes,betreffenddie 34. 3252. 730.

Ausgabe von Reichskassenscheinen.
7. — 12. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 32. 3249. 675-693.

Buluausteuergesetzes.
7. — 13. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassungdes33. 3250.695-728.0

Reichsstempelgesetzes.
9. — 4 —4esetz, betreffenddieEntlastung des Reichl5)4.3.30731.

Invalidenfonds.
9. — 14. — Gesetz,betreffendAbänderungdes Gesetzesüber34. 3254.731-732.

die Bewilligung von Wohnungsgeld=
zuschüssen, vom 30. Juni 1873. .

9. — 18. — Gesetz,betreffenddieAnderungdesGesetzesüber 35. 3256.735-736.
dieNaturalleistungen für die bewaffnete
Macht im Frieden.

9. — 18. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter.. 3257. 736.
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

14. — 118. — Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzüber die 35. 3258. 737.
Schlachtvieh= und Fleischbeschau, vom
3. Juni 1900.

15. — 28. — Verordnungüber das Telegraphenwesen in37. 3260. 843-844.
den deutschenSchutzgebieten ausschließlich
Kiautschou.

22. — 28. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestaltung des 37. 3261. 844.
. Umlaufs der Scheidemünzen der öster=

reichischen Währung innerhalb des Soll=
grenzbezirksdesHauptzollamtsFriedrichshafen.

23. — 5. Juli Bekanntmachung,betreffendAnderung der An.38. 3262.845-849
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.



Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

Nr.
bes

Gesetzes
usw.

Seiten.

1906.
23. Juni.

27.

28.

29.

6. Juli.

16.

28.

2. August.

27.

7. Oktbr.

1906.
5. Juli.

12.

31.

31.

10.August.

10.

17.

10. Septbr.

16. Oktbr.

Bekanntmachung,betreffendAnderung des
Militärtarifs für Eisenbahnen und der
Militär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie freie Fahrt
der Mitglieder des Reichstags auf den
deutschen Eisenbahnen.

Bekanntmachung,betreffenddenUmlauf von
Scheidemünzen österreichischer Wäh.
rung auf preußischenEisenbahnstationen.

Bekanntmachung,betreffenddie Abänderung
von Reichstagswahlkreisen in Elsaß=
Cothringen.

Bekanntmachung,betreffend dieBeschäftigungvon
Arbeiterinnen und jugendlichen Ar=
beitern in Walz= und Hammerwerken.

AllerhöchsterErlaß, betreffendAbänderungen der
Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=
Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung desGeseges
über die Naturalleistungen für die be=
waffnete Macht im Frieden.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung
der Rayons für die Festung Graudenz.

Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt der
Schweiz zu demzwischendemDeutschenReich
und mehreren anderen Staaten geschlossenen
Vertrage vom 5. März 1902 über die Be=
handlung des Zuckers.

Bekanntmachung,betreffenddie Ergänzung der
NummernXXXVa undXXXWe in AnlageB
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahn frachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahn frachtverkehr beigefügteListe.

38.

38.

38.

38.

39.

40.

40.

41.

41.

42.

43.

44.

3263.

3264.

3265.

3266.

3267.

3268.

3269.

3270.

3271.

3272.

3273.

3274.

850.

850-851.

852.

852.

853.

855-856.

856.

857.

857.

859.

861.

863.



VIII ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs1906.

Datum UAusgegeben Nr. #r.
tdesGesetzesszu Inhalt. des CesetzesSeiten.

usw. Berlin. Stückes.|] usw.

1906. 1906.
6. Novbr.3. Novbr.] Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter5. 3275. 865.

nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

10. — 116.— Bekanntmachung,betreffendAnderungderAn.4. 3276.867-868.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

6. Dezbr.. Dezbr. Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation1. 3282.887-888.
des Niederlassungsvertrags zwischendem
DeutschenReich unddenNiederlanden vom
17. Dezember1904 und den Austauschder
Ratifikationsurkunden,sowieeinezur Ausfüh.
rung desVertragsam 29.Oktober1906zwi=
schenbeidenTeilen getroffeneVerständigung.

11. — 15. — Verordnung, betreffendTagegelder, Fuhr 3277.869-872.
kosten und Umzugskosten der Beamten
der Militär- und Marineverwaltung.

11. — 17. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter 0. 3280. 877.
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

13. — 14. — Verordnung, betreffenddie Auflösung des48. 3278. 873.
Reichstags.

14. — 14. — Verordnung, betreffenddie Wahlen zum 49. 3279. 875.
Reichstage.

21. — 24. — Gesetzzur Ausführung der Generalakte der 52. 3283.889-952.
Internationalen Konferenz von Alge=
ciras vom 7. April 1906.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



1

— — —

Weser. S. 87.

(Nr. 3185.) Traité de commerce, de
douaneet de navigation entre
Empire Allemand et la Bul=
garie. Du 1 acüt 1905.

Sa MajestéIEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de IEmpire
Allemand d’'une part, et Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie d’autre
part, désirantdévelopperles relations
commerciales entre IAllemagne et
la Bulgarie par la conclusion d'un
Traité de commerce, de douane et
de navigation, sont entrés en négo=
ciations à cet effet et ont nommé
pour Leurs Plénipotentiaires,Savoir:

Sa Majesté ’Empereur d’'Alle-
magne, Roi de Prusse:
MonsieurO.deMühlberg, Son
Conseiller intime actuel, Sous=
Secretaire d’Etat au Départe=
ment des Affaires Etrangeères

et
Son Altesse Royale le Prince
de Bulgarie:
Monsieur N. Nikyphorofstf,
Général, Son Agent Diploma-
tique à Berlin,

Reichs=Gesetzbl.1906.

(lbersetzung.)

(Nr.3185.) Handels.,Joll- undSchiffahrts=
vertragzwischendemDeutschen
Reiche und Bulgarien. Vom
1.August1905.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen,im Namendes
DeutschenReichs, einerseits,undSeine
KöniglicheHoheitderFürstvonBulgarien
andererseits,von demWunschegeleitet,
dieHandelsbeziehungenzwischenDeutsch=
land undBulgarien durchdenAbschluß
einesHandels=,ZLoll=und Schiffahrts=
vertrags zu fördern, habenzu diesem
ZweckeUnterhandlungeneröffnenlassen
und zu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichenGe=
heimenRat, Unterstaatssekretär
im Auswärtigen Amte, Herrn
O. von Mühlberg

und
Seine Königliche Hoheit der
Fürst von Bulgarien:
HöchstihrendiplomatischenAgenten
in Berlin, General,HerrnN. Ni=
kyforow,

1



Monsieur G. Danailoff, Pro=
fesseurà IUniversité deSophia,
Monsieur J. Teh acaloff, Chef
de Section au Ministère des
Finances et
Monsieur R. Kosseff, Chef de
Section au Ministere du Com=
merce et de IAgriculture,

lesquels, après s'’etre communiqué
leurs pleins-pouvoirs respectifstrou=
vés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:

Article 1.
II y aura pleine liberté de com=

merce et de navigation entre les
deux Pays; les ressortissants des
Parties contractantes ne seront pas
soumis à raison de leur commerce
et de leur industrie dans les ports,
villes et autres lieux du Pays res=
pectif, soitqu’ils§'yéEtablissent,soit
qu’ils y résident temporairement, à
des droits, taxes, impoôtsou patentes,
sous qduelquedénomination que ce
soit, autres ni plus élevés que ceux
dui seront percus sur les nationaux
u les ressortissants de la nation la
plus favorisée; les privilèges, im=
munitéset autres faveurs dont joui=
raient en matière de commerce et
Findustrie les ressortissants de l’une
des Parties contractantes ou de la
nation la plus favorisée, seront
Commuss à ceux de Tautre.

Les dispositions précédentes ne
sont pas applicables aux pharma=
ciens, aux courtiers de commerceet
agents de change, aux cabaretiers
de village, aux colporteurset autres
Personnes qdui protessent une in=

2

den Professoran der Universttät
in Sofia) HerrnG. Danailow,
den Sektionschefim Finanzmini=
serium, Herrn IJ. Tschakalow
un
den Sektionschefim Ministerium
für Handel und Landwirtschaft,
Herrn R. Kossew,

welche,nachgegenseitigerMitteilungihrer
in guterundgehörigerForm befundenen
Vollmachten,über nachstehendeArtikel
übereingekommensind:

Artikel 1.
ZwischenbeidenLändern soll voll=

ständigeFreiheit desHandels und der
Schiffahrt bestehen;die Angehörigen
der vertragschließendenTeile sollenhin=
sichtlichihres Handels und ihres Ge=
werbesin denHäfen, Städten und an
anderenOrten des betreffendenLandes,
sei es, daß siesichdaselbstniederlassen,
sei es, daß sie sichzeitweiligdort auf=
halten, keinen anderenoder höheren
Steuern, Abgaben,AuflagenoderGe=
werbegebührenunterworfenwerden,als
denjenigen,welchevon den Inländern
oderdenAngehörigendermeistbegün=
stigtenNation erhobenwerden;dieVor=
rechte,Befreiungenund andereVer=
günstigungen,welchedie Angehörigen
des einen der vertragschließendenTeile
oder der meistbegünstigtenNation in
bezugauf HandelundGewerbegenießen,
sollenauchdenAngehörigendesanderen
Teiles zustehen.
Die vorstehendenBestimmungenfin=

den keineAnwendungauf Apotheker,
Handels= und Börsenmakler,Dorf=
schankwirte,Hausiererund anderePer=
sonen,welcheein im Umherziehenaus=
geübtesGewerbebetreiben;dieseGe=



dustrie ambulante; ces industriels
jouiront du méme traitement due
les ressortissants,exercan la méme
Profession, de IEtat le plus favorisé.
II est entendudue les dispositions

pPrécédentesne dérogenten rien aux.
lois, ordonnanceset règlementsspé=
ciaux en matière de commerce et
’industrie qui sont ou seront en
vigueur dans chacun desdeux Pays.
Ces lois, ordonnances ou règlements
ne pourront en aucun cas étreappli=
qués à Tégard des ressortissantsde
l’une desParties contractantesd’une
manieèreplus rigoureuse ou moins
favorable du’aux ressortissantsde la
nation la plus favorisée ou aux
nationaux.

Article 2.

Pour ce qui concerne le droit
Tacquérir, de posséderou d’aliéner
toute especede propriéte mobilière
Ou immobilière, les Allemands en
Bulgarie et les Bulgares en Alle=
magne jouiront des droits des na=
tionaux, sans étre assujettis à des
taxes, impôts ou charges, sousduelque
dénominationdue ce scit, autresou
plus elevés due ceux qui sont ou
seront établis sur les nationaux.
Les ressortissants de chacune des

deux Parties contractantes auront le
droit, en se conformant aux lois du
pays, Tester en justice devant les
tribunaux, soit pour intenter une
action, soit pour 'y défendre, et,
à cet égard, ils jouiront de tous les
droits et immunités des nationaux
ou des ressortissants de la nation
la plus favorisée.

werbetreibendensollenebensobehandelt
werden,wie dieAngehörigendesmeist=
begünstigtenStaates, welchedasselbe
Gewerbebetreiben.
Es herrschtdarüberEinverständnis,

daß durchdievorstehendenBestimmun=
g die besonderenGesetze,Erlasseund
erordnungenauf dem Gebiete des

Handelsund derGewerbenichtberührt
werden, welchein jedemder beiden
Ländergeltenodergeltenwerden.Diese
Gesetze, Erlasse und Verordmunzen
könnenin keinemFalle gegenüberden
Angehörigendes einen der vertrag=
schließendenTeile in einer strengeren
oderwenigergünstigenWeiseangewandt
werden,als gegenüberdenMngehörigen
dermeistbegünstigtenNation oder den
Inländern.

Artikels2.
BezüglichdesRechtesSjedeArt von

beweglichemoderunbeweglichemEigen=
tumezu erwerben,zu besitzenoder zu
veräußern,sollendieDeutschenin Bul=
garien und die Bulgaren in Deutsch=
landdieRechtederInländergenießen,
ohneanderenoder höherenAbgaben,
Auflagen oder Lasten,unter welcher
Benennunges auchsei, zu unterliegen,
als jenen,welchevon den Inländern
gegenwärtigoderkünftigerhobenwerden.
Die Angehörigenjedesder beiden

vertragschlichendenTeile sollen unter
Beobachtungder Landesgesetzefreien
Zutritt zu denGerichtenhaben,umals
Kläger oderBeklagteaufzutreten,und
sollenin dieserHinsichtalleRechteund
BefreiungenderInländeroderderAn=
gehörigender meistbegünstigtenNatio
genießen.
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Article 3.
Les sociétéspar actions(anonymes)

et autres asscciations Commerciales,
industrielles ou financières, domi=
cilices dans l’un des deux Pays et
à condition qu’elles y aient été va=
lidement constituées, conformément
aux lois envigueur, serontreconnues
comme apyantPexistenceEgale dans
Tautre Pays et elles y auront no=
tamment le droit Tiester en justice
devant les tribunaux, soit pour in=
tenter une action, soit pour §y dé=
fendre.
Il est entendu, toutefois, que la

stipulation qui précèdene concerne
point la question de savoir, si une
Pareille société, constituée dans l'un
des deux Pays, sera admiseou non
dans Tautre Pays pour y exercer
son commerce ou son industrie, cette
admission restant toujours soumise
auf prescriptions qui existent ou
eexisterontà cetégarddanscedernier
Pays.
En tout cas, lesditesscciétéset

associationsjouiront dans Tautre
Pays des mémesdroits qui sont ou
seraient accordés aux scciétéssimi=
laires d’un pays quelconque.

Article 4.
Les negociants, fabricants et autres
industriels qui prouvent, par l'ex-
hibition d'une carte de Légitimation
industrielle, delivrée par les auto=
rités de leur Pays, due dans I'Etat
Oouils ont leur domicile, ils sont
autorises à exercer leur commerce
oVuindustrie et qu’ils acquittent les
taxes et impôts légaux, auront le
droit personnellement, ou par des

Artikel 3.
Aktiengesellschaftenund anderekom=

merzielle, industrielle oder finanzielle
Gesellschaften,welchein einemderbeiden
Länder nach den bestehendenGesetzen
rechtsgültigerrichtetwordensind und
dort ihren Sitz haben, sollen in dem
anderenLande als gesetzlichbestehend
anerkanntwerdenund dort namentlich
dasRechthaben,vorGerichtalsKläger
oderals BeklagteProzessezu führen.

Es herrschtjedochdarüberEinver=
ständnis,daß durchdievorstehendeBe=
stimmungdieFrage nichtberührtwird,
ob derartigein einemderbeidenLänder
errichtete Gesellschaftenin demanderen
Lande zum Handels=und Gewerbe=
betriebezugelassenwerdensollenoder
nicht. DieseFrage bleibt, wie bisher,
den in dembetreffendenLandebestehen=
den oder nocheinzuführendenBestim=
mungenvorbehalten.
In jedemFalle sollen die gedachten

Gesellschaftenin dem anderenLande
dieselbenRechtegenießen,welcheden
glichartigen Gesellschaftenirgendeines
andeszustehenoderzugestandenwerden
sollten.

Artikel 4.
Kaufleute, Fabrikantenund andere

Gewerbetreibende,welchesichdurchVor=
legung einer von den Behördendes
HeimatlandesausgefertigtenGewerbe=
Legitimationskartedarüberausweisen,daß
siein demStaate, wo sieihrenWohnsitz
haben, zum Handels=oder Gewerbe=
betriebeberechtigtsindunddiegesetzlichen
Steuernund Abgabenentrichten,sollen
befugt sein, persönlichoder durch in



des achats dans les territoires de
Tautre Partie contractante, chez des
négociants ou dans les locaux de
vente publics ou chez les personnes
qdui produisent ces marchandises.
IIs pourront aussi prendre des com=
mandes, méme sur échantillons, chez
les négociants ou autres personnes
dans Pexploitation industrielle des=
quels les marchandises du genre
#ffert trouvent leur emploi. Ni dans
un cas ni dans Dautre, ils ne seront
astreints à acquitter pour cela une
taxe Spéecialeplus élevée due les
nationaux ou les ressortissantsde
la nation la plus favorisée.
Les industriels (voyageursdecom=

merce)munis d’'unecarte de Iégiti=
mationindustrielleontle droit d’avoir
avec eux desSchantillons mais non
des marchandises.
Les cartes de légitimation in=

dustrielle devront étre établies con=
formément au modèle de Tannere
A et rẽédigéesen allemand ou en

Les Parties contractantessedonne=
ront réciproquement connaissance
des autorités chargées de delivrer
les cartes de légitimation, ainsi dque
des dispositionsauxquelles les voya=
geurs doivent se conformer dans
Texercice de leur commerce.
Les dispositionsci-dessus ne sont

Pas applicables aux industries am=
bulantes, non plus qu'au colportage
et à la recherche des commandes
chez des personnes M’exercant ni
commerce ni industrie.
Les objets passibles d’'undroit de

douane qui seront importés comme
SEchantillonspar les voyageurs de

Gebietedes anderenvertragschließenden
Teiles bei Kaufleutenoder in offenen
Verkaufsstellenoder bei solchenPerso=
nen, welchedie Waren produzieren,
Wareneinkäufezu machen. Sie sollen
fernerbefugtsein, bei Kaufleutenoder
anderenPersonen, in derenGewerbe=
betriebWaren der angebotenenArt
Verwendungfinden,Bestellungen,auch
unterMitführung vonMustern, aufzu=
suchen. Weder im einen noch im an=
deren Falle sollen sie hierfür eine be=
sonderehöhereAbgabeentrichtenmüssen
als die Inländer oderdieAngehörigen
dermeistbegünstigtenNation.

Die mit einerGewerbe=Legitimations=
karteversehenenGewerbetreibenden(Hand=
lungsreisenden)dürfen wohl Waren=
muster, aber keineWaren mit sich
führen.
Die Gewerbe=Legitimationskarten

haltenenMuster ausgestelltund in
deutscheroderfranzösischerSpracheab=
gefaßtwerden.
Die vertragschließendenTeile werden

sich gegenseitigMitteilung darüber
machen,welcheBehördenzurErteilung
vonGewerbe=Legitimationskartenbefugt
seinsollen,undwelcheVorschriftenvon
den Reisendenbei Ausübung des Ge=
werbebetriebszu beachtensind.
Die obigenBestimmungenfinden

keineAnwendung auf den Gewerbe=
betriebimUmherziehen,einschließlichdes
Hausierhandelsund desAufsuchensvon
BestellungenbeiPersonen,welchenicht
Handel oderGewerbetreiben.
Für zollpflichtigeGegenstände,welche

als Muster vondenHandlungsreisenden
eingeführtwerden,wird beiderseitsBe=



commerce seront, de part et d'autre,
admis en franchise de droits d’en=
trée et de sortie, à la condition que
es objets, Sans avoir été vendus,
soient réexportés dans un délai de
douze mois et due Tidentite des
objets importés et réexportésne scit
Pas douteuse, duel due soit, du
reste, Ile bureau de douane par
lequel ils passent à leur sortie.
La réexportation des échantillons

devra étre garantie dans les deux
Pays à Tentrée, soit par le dépét
du montant des droits de douane
respectifs, soit par cautionnement.
Les ressortissants de Pune des

Parties contractantesse rendantaux
foires ou marchés sur les territoires
de lautre, à TPTeffetd'y exercer leur
Ccommerceou d'y débiter leurs pro=
duits, seront reciproquement traités
Ccommeles nationaux et ne seront
pas soumis à des taxes plus élevées
due celles percues de ces derniers.

Article 5.

Les ressortissantsde chacune des
deux Parties contractantes seront
exempts, sur le territoire de l’autre,
de tout service militaire et de toute
prestation militaire, ainsi due de
toutesréquisitionsextraordinairesqui
seraient établies par suite de cir=
Constancesexceptionnelles.
Sont toutefoisexceptéesles charges

qui sont attachées à la possession
à titre quelconque d’'un bien-fonds,
ainsi due les prestations et les ré=
quisitions militaires auxquelles tous
les nationaux et les ressortissantsde
la nation la plus favorisée peuvent

freiungvonEingangs=und Ausgangs=
abgabenzugestanden,unterderVoraus=
setzung,daß dieseGegenständebinnen
einerFrist von zwölf Monaten unver=
kauft wieder ausgeführtwerden, und
die Identität der ein=und wieder aus=
geführtenGegenständeaußerZweifelist,
wobei es gleichgültigsein soll, über
welchesZollamt die Gegenständeaus=
geführtwerden.
Die WiederausfuhrderMuster muß

in beidenLändernbeiderEinfuhr durch
HinterlegungdesBetragsderbezüglichen
ZollgebührenoderdurchSicherstellung
gewährleistetwerden.
Die Angehörigendeseinenderver=

tragschließendenTeile, welchesich in
das Gebiet des anderenzum Besuche
der Messenund Märkte begeben,um
dort ihrenHandel zu treibenoderda=
selbstihreErzeugnisseabzusetzen,werden
wechselseitigwie dieInländer behandelt
und keinenanderenoder höherenals
den von letzterenerhobenenAbgaben
unterworfenwerden.

Artikel 5.
Die Angehörigeneinesjedenderver=

tragschließendenTeilesollenim Gebiete
desanderenvonjedemMilitärdienstund
von jedermilitärischenLeistung,sowie
von allen außerordentlichenAnforderun=
gen) welcheinfolge außergewöhrlicher
Umständegestelltwerden,befreitsein.

Ausgenommenhiervonsindjedochdie
an irgendeineArt desBesitzesunbe=
weglichenVermögensgeknüpftenLasten,
sowie die militärischenLeistungenund
Anforderungen,zuwelchenalleIlämeer
und dieAngehörigendermeistbegünstig=
ten Nation als Eigentümer,Pächter
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propriétaires, fermiers ou locataires
d'immeubles.
IIs seront dispenseségalementde

toute fonction oflicielle obligatoire,
judiciaire, administrative ou muni=
cipale qduelconque.

Article 6.

Les Parties contractantes Fen=
gagent à mentraver nullement le
commerceréciproque des deux Pays
Par des prohibitions à limportation,
à Texportation ou au transit.
Des exceptions à cette règle, en

tant qw’eelles soient applicables à
tous les pays ou aux pays se trou=
vant dans des conditions identiques,
ne pourront avoir lieu que dans les
Cas suivyants:
1. dans des circonstances excep=
tionnellespar rapport aux pro=
visions de guerre;
pour des raisons
Publique;
par égard à la police sanitaire
et en vue de la protection des
animaux ou des plantes utiles
Contre les maladies, les insectes
et parasites nuisibles;

de Sürete

eenvue de Tapplication, aux
marchandises étrangères, des
Prohibitions ou restrictions ar=
rétées par des lois intérieures
à T’éegardde la production in=
térieure desmarchandisessimi=
laires, ou de la vente ou du
transport à Tintérieur des mar=
Chandisessimilaires de produc=
tion nationale.

gezogenwerdenkönnen.

Auch sollen sie von jedemzwangs=
weisenAmtsdienstin der Rechtspflege,
Staats- oderGemeindeverwaltungbe=
freit sein.

Artikel 6.
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich,dengegenseitigenVerkehr
zwischenbeidenLändernin keinerWeise
durchEinfuhr=,Ausfuhr=oderDurch=
fuhrverbotezu hemmen.
Ausnahmen, sofern sie auf alle oder

dochauf alle diejenigenLänder ange=
wendetwerden,bei denendie gleichen
Voraussetzungenzutreffen,könnennur
in folgendenFällen stattfinden:

1. in Beziehungauf Kriegsbedarf
unteraußerordentlichenUmständen;

2. aus Rücksichtenauf die öffentliche
Sicherheitz
aus Rücksichtender Gesundheits=
polizeioderzumSchutzevonTieren
oderNutzpflanzengegenKrankheiten
und Schädlinge;

3.

zu demZwecke,um auf fremde
Waren Verbote oder Beschrän⸗
kungenanzuwenden,die durchdie
innere Gesetzgebungfür die Er=
zeugung,den Vertrieb oder die
Beförderunggleichartigereinheimi=
scherWaren im Inlande festgesetzt
sind.



Article 7.
Quant au montant, à la garantie

et à la perception des droits d’im-
portation et dexportation ainsi que
Par rapport au transit, à la réex-
portation,à TPentreposage,aux droits
locaux et aux formalitées douanicres,
chacune des deux Parties contrac=
tantesSengageà faire profiter TP’autre
de toute faveur, de tout privilège
ou abaissement dans les tarifs, à
Timportation ou à Texportation des
Produits du sol et de Tindustrie des
deux Pays, queP’uned’ellespourrait
avoir accordé à une tierce Puissance.
Aussi toute faveur ou immunité
concédée plus tard à une tierce
Puissance, sera étendue immediate-
ment sans condition et par ce fait
méme aux produits du sol et de
Tindustrie de l’autre Partie con=
tractante.
Les dispositions qui préccdent ne

Fappliquent point:
1. aux faveursactuellementaccor=
dées ou qui pourraient étre ac=
cordéeesultérieurementàd’autres
Etats limitrophes pour faciliter
le trafic local en dedans Tune
zone correspondantau district=
frontire de chacun des deux
Pays mais qui ne dépasserapas
dquinzekilometresde largeur de
chaque cöté de la frontiére, et

2. aux obligationsimposéesà P’une
des deux Parties contractantes
par les engagementsd’'uneunion
douanière déja#contractée ou.
qui pourrait P’étre à Tavenir.

Article 8.
Les produits du sol et de Tin=

dustrie de la Bulgarie qui seront

Artikel 7.
BezüglichdesBetrags, der Sicher=

stellungundderErhebungderEin- und
Ausfuhrzölle, sowie in bezug auf die
Durchfuhr,dieWiederausfuhr,diezoll=
amtlicheNiederlage,die örtlichenGe=
bühren und die Zollformalitätenver=
pflichtetsich jeder der beidenvertrag=
schließendenTeile, denanderenbei der
Ein= oder Ausfuhr der Boden=und
GewerbserzeugnissederbeidenLänderan
jederBegünstigung,jedemVorrechtoder
jederHerabsetzungin denTarifen teil=
nehmenzu lassen,welcheereinerdritten
Macht gewährt habensollte. Ebenso
soll jedespäterhineiner drittenMacht
zugestandeneBegünstigungoder Be=
freiungsofortbedingungslosund ohne
weiteresden Boden= und Gewerbs=
erzeugnissendesanderenvertragschließen=
den Teileszu stattenkommen.

Die vorstehendenBestimmungenfin=
denkeineAnwendung:
1. auf die Begünstigungen, welche
anderenangrenzendenStaaten zur
ErleichterungdesörtlichenVerkehrs
innerhalbder beiderseitigenGrenz=
bezirke,jedochnichtübereineJone
hinaus von je fünfzehnKilometer
Breite, von der Eeg an ge=
rechnet,gegenwärtiggewährtsind
oder in Zukunft gewährtwerden
sollten,und

2. auf die einemdervertragschließen=
denTeiledurchdieBestimmungen
einerschonabgeschlossenenoderetwa
künftighinabzuschließendenZolleini=
gungauferlegtenVerbindlichkeiten.

Artikel 8.
Die bulgarischenBoden=und Ge=
werbserzeugnisse,welchein das deutsche



importés dans le territoire douanier
allemand et les produits du sol et
de Tindustrie de I’Allemagne qui
serontimportésen Bulgarie, destinés
Soit à la consommation,scit à Pentre-
Posage, scit à la réexportation ou
au transit, seront Soumis au méme
traitement et ne seront passiblesde
droits ni plus elevés ni autres due
les produits de la nation la plus
favorisée sous ces rapports.
D’ailleurs les produits du sol et

de Tindustrie de la Bulgarie, énu=
mérés dans le tarif B ci-joint (droits

mand), à leur importation dans le
territoire douanier allemand et les
Produits du sol et de Tindustrie de
„T’Allemagne, Gnumérésdans le tarif C

garie), à leur importation en Bulgarie,
ne seront assujettis à des droits
dentrée autres, ni plus élevés que
ceux consolidéspar lesditesannexes.

Article 9.
A Texportation vers la Bulgarie

i ne sera percu dans le territoire
douanier allemand, et à Texportation
vers le territoire douanier allemand
ilne sera percu en Bulgarie, d’'autres
ni de plus hauts droits de sortie
dqu’àTexportation des mémesobjets
vers le pays le plus favorisé, à cet
égard. De méme, toute autre faveur
accordéepar T’unedes Parties con=
tractantes à une tierce Puissance à
Tégard de Texportation sera immé=-
diatement et sans condition étendue
à Tautre.

Article 10.
Les marchandises de toute nature

venant de Pun des deux territoires
Relchs=Oesezbl.1906.

Zollgebieteingeführtwerden,und die
deutschenBoden=und Gewerbserzeug=
nisse,welchenachBulgarien eingeführt
werden,sollen,mögensiezumVerbrauch,
zurzollamtlichenNiederlage,zurWieder=
ausfuhr oder zur Durchfuhr bestimmt
sein, derselbenBehandlungunterliegen
und keinenhöherenoderanderenZöllen
unterworfenwerden,als es in dieser
Hinsicht die Exrzeugnisseder meistbe=
günstigtenNationsind.
Im übrigensollenvon den in dem

anliegendenTarif B (ZöllebeiderEin=

geführtenbulgarischenBoden=undGe=
werbserzeugnissenbei ihrer Einfuhr in
das deutscheZollgebiet und von den in
demanliegendenTarif C (Söllebeider
Einfuhr nach Bulgarien) aufgeführten
deutschenBoden=und Gewerbserzeug=
nissenbei ihrer Einfuhr in Bulgarien
keineanderenoder höherenals die in
diesenAnlagen festgesetztenEingangs=
zölleerhobenwerden.

Artikel 9.
Bei der Ausfuhr nach Bulgarien

dürfen im deutschenZollgebiet und bei
der Ausfuhr nachdem deutschenZoll=
gebiete dürfen in Bulgarien weder
anderenoch höhereAusgangsabgaben
erhobenwerden,als bei der Ausfuhr
nachdemin dieserBeziehungammeisten
begünstigtenLande. Auch jede sonst
von einemder vertragschließendenTeile
einer dritten Macht in Beziehung auf
dieAusfuhr zugestandeneBegünstigung
wird gleichzeitigund ohneBedingung
demanderenzuteilwerden.

Artikel 10.
Die Waren aller Art, welchevon

einemder beidenGebiete kommenoder
2



ou y allant, seront réciproquement
exemptesdans l'autre de tout droit
de transit, soit qu'elles transitent
directement, soit due, pendant le
transit, elles doivent étre déchar=
gées, déposées et rechargées.

Article 11.

Des certificats Torigine pourront
étre exigés par chacune des Parties
Contractantes pour le cas ou elle
aurait établi des droits différentiels
d’apres Torigine des marchandises.

Article 12.

Seront admis et exportés de part
et d’autre en franchise de tout droit
les objets suivants, à la condition
due Tidentité des objets exportéset
réimportés soit hors de doute:
a) toutes les marchandises (A ex=

ception des aliments) qui, sor=
tant du commerce libre du terri=
toire d'’'une des deux Parties
Contractantes,seront expédiées
aux foires et marchés sur le
territorre de Tautre, ou qui,
sans cette destination, seront
transportéessur le territoire de
Tautre Partie contractante pour
J étre déposéesdans les entre=
pôts ou magasins de douane,
à condition qduetoutes ces mar=
chandisessoientréeKxportéesdans
un délai arrété à Tavance;

b) les objets destinés à étre ré=
Parés, pourvu que leur nature
essentielle et leur dénomination
Commerciale restent les mémes
et sans due des parties neuves

dahin gehen,sollenwechselseitigin dem
anderenGebietevon jeder Durchfuhr=
abgabefrei sein,seies, daßsieunmittel=
bar durchgeführtwerden,sei es, daß
sie währendder Durchfuhr abgeladen,
eingelagertundwiederaufgeladenwerden
müssen.

Artikel 11.
Von jedem der vertragschließenden

Teile könnenUrsprungszeugnissein dem
Falle gefordertwerden, daß er ver=
schiedeneZölle je nach demUrsprunge
derWaren festgesetzthat.

Artikel 12.
NachstehendeGegenständesollenbeider=

seitsvöllig zollfrei zur Ein=und Aus=
fuhr zugelassenwerden, sofern die
Identität der aus= und wieder einge=
führtenGegenständeaußerZweifelist:
a) alleWaren(Nahrungsmittelaus=
genommen),welcheaus demfreien
Verkehrim Gebietedes einender
vertragschließendenTeileaufMessen
undMärkteimGebietedesanderen
gesendetwerden,oderwelche,ohne
dieseBestimmung zu haben) in
das Gebiet des anderenvertrag=
schließendenTeilesgebrachtwerden,
um dort in zollamtlicheNieder=
lagen oderLager eingelagertzu
werden,unterderBedingung,daß
alle dieseWaren binnen einer im
voraus bestimmtenFrist wieder
ausgeführtwerden;

b) Gegenstände,welchebestimmtsind,
ausgebessertzu werden, voraus=
gesetzt,daß ihre wesentlicheNatur
und ihre Benennungim Handel
die gleichenbleibenund ohnedaß



essentielles soumises à un droit
d'entrẽe y soient ajoutées;

e) les enveloppes et réeipients
d'usage de toute sorte, couver-
tures de defenseet de protec=
tion (bäches) et autres moyens
Temballages, de méme, en=
souples, rouleaux en bois et en
Carton et autres objets de ce
genre, qui sont importés du
territoere de P’une des Parties
Contractantes pour servir à lex=
Portation de marchandises dans
le territoire de Tautre ou qui
sont réimportésdu territoire de
Tautre aprèesavoir servi Gvi=
demmentà Texportation.

Article 13.
Les droits intérieurs, percuspour

le compte de IEtat, des Communes
ou des corporations, qui grèventou
grèveront la production, la fabrica=
tion ou la consommation Tun article
dans le territoire Tunc des Parties
contractantes, ne frapperont Ssous
aucun prétexteles produits de Tautre
Trune manière plus korte ou plus
génante due les produits indigenes
de méme espece, ou, en cas dab-
sence de ceux-Si, que les produits
de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne les marchan=

dises, indiquées au tarif ci-annexé C,
il ne pourra etre prélevé de taxes
autres ou plus élevées que celles
prévues dans les lois bulgares
du 20 janvier 1900, modifiée par
celles du 30 déecembre1903 et du
23 mars 1905, et du 31 janvier 1905,
due dans le cas ou les articles de
meme nature sont produits ou fa=

wesentliche,einemEinfuhrzollunter=
liegendeneueTeile zu denselben
hinzugefügtwerden;

J) handelsüblicheUmschließungenaller
Art, sowieSchutzdeckenundandere
Verpackungsmittel,auch Webe=
bäume,Holz=undPapprollenund
dergleichen,die aus demGebiet
des einen der vertragschließenden
Teile in das des anderenzum
ZweckederAusfuhr vonWaren ein=
geführt,oder,nachdemsienachweis=
lich dazugedienthaben,aus dem
Gebietedes anderenwiederzurück=
gebrachtwerden.

Artikel 13.
Die für Rechnungdes Staates, der

Gemeindenodervon Korporationener=
hobeneninnerenAbgaben, welchedie
Herstellung,die Erzeugung oder den
VerbraucheinerWare im Gebieteeines
der vertragschließendenTeile belasten
oderbelastenwerden,sollenunterkeinem
Vorwandedie Erzeugnissedes anderen
Teiles in stärkereroderlästigererWeise
treffen,als dieeinheimischenErzeugnisse
der gleichenArt oder im Falle, daß
solchenichtvorhanden sind, die Erzeug=
nisseder meistbegünstigtenNation.
Was die im anliegendenTarif C

aufgeführtenWaren betrifft,so können
andereoderhöhereAbgabenals die in
denbulgarischenGesetzenvom20.Januar
1900, abgeändertdurchdieGesetzevom
30.Dezember1903undvom23.März
1905, sowieim Gesetzevom 31. Januar
1905 vorgesehenennur in demFalle
erhobenwerden,daß Artikel derselben
Art in Bulgarien erzeugtoderhergestellt
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briquésen Bulgarie et y sont frappés
de taxes GCquivalentes.Quant aux
marchandises, indiqées au tarif ci=
annexé B, il ne pourra étrepréleve
de taxes autres ou plus éleveesdue
cellesactuellementexistantesenAlle=
magne due dans le cas on les ar=
tichesde meémenaturesont produits
ou fabriquésen Allemagne et y sont
frappés de taxes équivalentes.
Les produits du sol et de Tin=

dustrie de Fun des Pays importés
dans le territoire de Tautre et des=
tinés à Tentreposageou au transit
ne seront soumis à aucun droit in=
terne.

Article 14.
Les navires allemands et leurs

cargaisonsseront traités en Bulgarie
et les navires bulgares et leurs Car=
gaisons seront traités en Allemagne
absolument sur le pied des navires
nationaux et de leurs cargaisons,
qduelqduesoit le point de départ des
navires ou leur destinationet quelle
due soit Torigine des cargaisons et
leur destination.
Tout privilège et toute franchise,

accordés à cet égard à une tierce
Puissance par une des Parties con=
tractantes,serontaccordés,à Pinstant
méme et sans condition, à Tautre.

Toutefois il est fait exceptionaux
dispositions précédentesen ce qui
concerne:
a) les àvantagesparticuliers dont
les produits de la peéchenatio=
nale sont ou pourront étre
Tobjet dansPun ou dans T’autre
Pays;

werdenund dort denselbenAbgaben
unterliegen.Was die im anliegenden
Tarife B aufgeführtenWaren anlangt,
so könnenandereoder höhereAbgaben
als die zur Zeit in Deutschlandbe=
stehendennur dann erhobenwerden,
wennArtikel derselbenArt in Deutsch=
land erzeugtoderhergestelltwerdenund
dort denselbenAbgabenunterliegen.

Boden=und Gewerbserzeugnissedes
einenLandes,welchein dasGebietdes
andereneingeführtwerdenund zur zoll=
amtlichenNiederlegungoderzurDurch=
fuhr bestimmt sind, unterliegenkeiner
innerenAbgabe.

Artikel 14.
Die deutschenSchiffe und ihre La=

dungen sollen in Bulgarien und die
bulgarischenSchiffe und ihreLadungen
sollen in Deutschlandvöllig auf dem
Fuße der inländischenSchiffe und La=
dungenbehandeltwerden,gleichviel,von
wo dieSchiffe ausgelaufenoderwohin
siebestimmtsind,und gleichviel,woher
dieLadungenstammenoderwohinsie
bestimmtsind.
Jedes Vorrechtund jedeBefreiung,

welchein dieserBeziehungvon einem
dervertragschließendenTeileeinerdritten
Macht eingeräumtwerdensollte, soll
glichzeiigg und bedingungslosauchdem
anderen Teilezustehen.
Von denvorstehendenBestimmungen

wird jedocheineAusnahmegemachtin
betreff:
a) derjenigenbesonderenBegünsti=
gungen, welcheden Erzeugnissen
desinländischenFischfangesin dem
einenoderdemanderenLandejetzt
oder in Zukunft gewährtwerden
sollten;



b) les subventions ou garanties
actuellement accordées ou qui
pourraient étre accordées ul=
térieurement à la marine mar=
chande nationale.

Les dispositionsdu présentTraité
ne sont point applicables au cabo=
tage lequel continne à étre régi par
les lois qui sont ou serontenvigueur
dans chacun des deux pays. Néan=
moins, chacune des deux Parties
contractantespourra réclamer, sous
condition de reciprocité, pour ses
navires toutes les faveurs et tous
les privileges due ’autre Partie con=
tractante à ou aura accordé à cer
éGard à une tierce Puissance. En
tout cas les navires allemands et
bulgares pourront passer d’un port
de T’un des deux Pays contractants
dans un ou plusieurs ports du méme
Pays, soit pour y déposer tout on
Partie de leur cargaison apportée
de T’étranger,soit pour y composer
ou compléter leur chargementpour
destination étrangere.

Article 15.
La nationalité des bätiments sera

admise, de part et d’autre. Tapres
les lois et reglementsparticuliers à
chaque Pays, au moyen des titres et
Patentes, délivrés aux capitaines,
Patrons ou bateliers par les autorités
compétentes.

Article 16.
Les navires allemands entrant

dans un port de Bulgarie et reei=
Proquement les navires bulgares

b) derjetztoderkünftigdernationalen
KauffahrteiflottegewährtenUnter=
stützungenoderGarantien.

Die Bestimmungendesgegenwärtigen
Vertrags findenkeineAnwendungauf
dieKüstenschiffahrt,welchenachwievor
durchdie in jedemder beidenLänder
jetzt oder künftig in Kraft stehenden
Gesetzegeregeltwird. Nichtsdestoweniger
soll jederder beidenvertragschließenden
Teile für seineSchiffe alle Begünsti=
=7ngen und Vorrechte,welchederandere
eil in dieserHinsichtirgendeinerdritten
Macht eingeräumthat odereinräumen
wird, unterder BedingungderGegen=
seitigkeitin Anspruch nehmen können.
In jedemFalle soll es den deutschen
und denbulgarischenSchiffenfreistehen,
aus einemHafen des einender beiden
vertragschließendenLänder nach einem
odermehrerenHäfen desselbenLandes
zu fahren, sei es, um dort die aus
demAuslandemitgebrachteLadungganz
oderteilweisezu löschen,oderum eine
nachdemAuslande bestimmteLadung
einzunehmenoderzu ergänzen.

Artikel 15.
Die Nationalität der Schiffe soll

beiderseitsnachdenjedemLandeeigen=
tümlichenGesetzenund Verordnungen
auf Grund der durch die zuständigen
BehördendenKapitänen,Schiffseignern
oder Schiffern ausgestelltenUrkunden
und Patenteanerkanntwerden.

Artikel 16.
Die deutschenSchiffe, welchenach

einembulgarischenHafen, und umge=
kehrt die bulgarischenSchiffe, welche



entrant dans un port d'Allemagne
qui ny viendraient due compléter
leur chargement ou décharger une
Partie de leur cargaison, pourront,
eense conformant toutefois aux lois
et reglements des Pays respectifs,
conserver à leur bord la partie de
leur cargaison qui serait destindeà
un autre port, soit du mémePays,
soit d’un autre, et la réexporter
sans étre astreints à payer, pour
cette dernière partie de leur cargai=
son, aucun droit sauf ceux de sur=
veillance, lesquels d’ailleurs ne pour=
ront étre perçusdu’au taux fixépour
la navigation nationale.

Article 17.
Seront complètement affranchis

des droits de tonnage et d’expédi=
tion dans les ports de chacun des
deux Pays:
. les navires qui, entréssur lest
de qduelquelieu que ce soit, en
repartiront sur lest;

2. les navires qui, passant d’un
port de T’un des deux Pays
dans un ou plusieurs ports du
méme Pays, justifieront avoir
acquittédéjà ces droits dansun
autre port du mémePays;

3. les navires qui, entrésavec un
chargement dans un port, socit
volontairement, scit en reláche
forcée, en sortiront Ssansavoir
fait aucune opération de com=
merce.

En casdereláche forcée,ne seront
Pas considéréscommeopérationsde
commerce, le débarquement et le
rechargementdesmarchandisespour

nach einemdeutschenafen kommen,
um daselbstnur ihre Ladungzu ver=
vollständigenoder einenTeil derselben
zu löschen,sollen,vorausgesetzt,daßsie
sichnachdenGesetzenund Vorschriften
des betreffendenStaates richten, den
nach einem anderenHafen desselben
oder einesanderenLandes bestimmten
Teil ihrer Ladungan Bord behalten
und ihn wiederausführenkönnen,ohne
gehaltenzu sein, für diesenletzteren
Teil ihrer Ladung irgend eineAbgabe
zu bezahlenaußerdenAufsichtsabgaben,
welcheübrigensnur nachdemfür die
inländischeSchiffahrt bestimmtenSatze
erhobenwerdendürfen.

Artikel 17.
VonTonnengeldernundAbfertigungs=

gebührensollenin denHäfeneinesjeden
der beidenLändervöllig befreitsein:

1. dieSchiffe,welchevonirgendeinem
Orte mit Ballast ein=und damit
wiederauslaufen
dieSchiffe,welcheauseinemHafen
des einender beidenLändernach
einemodermehrerenHäfendesselben
Landeskommenund sichüberdie
in einemanderenHafen desselben
Landes bereits erfolgteZahlung
jenerAbgabenausweisenkönnen;

3. die Schiffe, welchefreiwillig oder
notgedrungenmit Ladung nach
einemHafen kommenund den=
selbenwiederverlassen,ohneirgend
welchesHandelsgeschäftvorgenom=
menzu haben.

Im Falle des durchNot veranlaßten
EinlaufenssollendasLöschenundWieder=
einladenderWarenbehufsAusbesserung
des Schiffes, das Überladenauf ein

u



la réparation du navire, le trans-
bordement sur un autre navire en
cas Tinnavigabilité du premier, les
dépenses nécessaires au ravitaille-
ment des éCquipageset la vente des
marchandisesavariées, lorsque l'ad-
ministration des douanes en aura
donné Tautorisation.

Article 18
En cas Téchouementou de nau=

frage Tun navire de Pune desPar=
ties contractantessur les cotes de
Tautre, ce navire y jouira, tant pour
le batiment qduepour la cargaison,
des faveurs et immunités due la
1éEgislationde chacun des Pays re=
spectils accorde à ses propres na=
vires en pareille circonstance. II
sera prété toute aide et assistance
au capitaine et à I’équipage, tant
Pour leurs personnes qduepour le
navire et sa cargaison. Les opé=
rations relatives au sauvetage auront
lieu Cconformémentaux lois du Pays.
Tout ce qui aura été sauvé du na=
vire et de la cargaison, ou le pro=
duit de ces objets, sils ont été
vendus, sera restituk aux proprié=
taires ou à leurs ayants-Cause, et
i, ne sera payé de frais de sauve=
tage plus forts que ceux, auxquels
les nationaux seraient assujettisen
Pareils cas.
Les Parties contractantes con=

viennent, en outre, que les marchan=
dises sauv#éesne seront sujettes au
Paiement d’aucun droit de douane,
à moins qu'’on ne les destine à la
consommationintérieure.

Article 19.
Les navires et marchandisesalle=

mands en Bulgarie et les navires et

anderes Schiff im Falle der Seeun=
tüchtigkeitdes ersten,die zur erneuten
VerproviantierungderSchiffsmannschaft
notwendigenAufwendungenund der
Verkauf der beschädigtenWaren,wenn
die ZollverwaltunghierzudieGenehmi=
gungerteilthat, als Handelsgeschäfte
nichtangesehenwerden.

Artikel 18.
Im Falle desStrandens oder des

Schiffbruchseines Schiffes eines der
vertragschließendenTeile an denKüsten
desanderensollenSchiff undLadung
dieselbenBegünstigungenund Befrei=
ungengenießen,welchedieGesetzgebung
jedesderbetreffendenLänderdeneigenen
Schiffen in gleicherLage bewilligt.
Es soll jederleiHilfe und Beistand
dem Führer und der Mannschaftso=
wohl für ihre Person, wie für das
SchiffunddessenLadunggeleistetwerden.
Die auf die RettungbezüglichenMaß=
regelnsollendenLandesgesetzengemäß
getroffenwerden.Alles was vondem
Schiffe und dessenLadung gerettet
wordenist,oder,im Falle desVerkaufs,
der für dieseGegenständeerzielteErlös
soll denEigentümernoder derenVer=
treternzurückgegebenwerden, und es
sollenfür die Rettungkeinehöheren
Kostenbezahltwerden,als diejenigen,
u welchendie Inländer im gleichen
Fale verpflichtetseinwürden.
Die vertragschließendenTeile kommen

außerdemdahin überein,daß die ge=
borgenenWarenkeinerZollabgabeun=
terliegensollen,es sei denn,daß sie in
den inländischenVerbrauchübergehen.

Artikel 19.
HinsichtlichderAbgabenundsonstigen

ähnlichen Gebühren,welche in den



marchandisesbulgaresenAllemagne
jouiront, qduantaux takes et à tous
les autres droits similaires, percus
à titre rémunératcoiredans les ports,
bassins, docks, rades et hawres des
Pays contractants, et sous tous les
autres rapports, du méme traite=
ment que les navires et marchan=
dises nationaux et ceux appartenant
à la nation la plus favorisée.

Article 20.
Pour faciliter les relations com=

merciales entre les deux Pays con=
tractants il est accorddà la Bulgarie
le droit de nommer dans les princi=
paux centres de commerce en Alle=
magne des agents commerciaux.
Les endroits on résiderontcesagents
et les attributions des agents forme=
ront Tobjet d'une ententeultérieure
par voie diplomatique.

Article 21.

Le présent Traité sétend aussi
aux pays ou territoires unis, actu=
ellement ou à Tavenir, par une
union douanière à l’une desParties
contractantes.

Article 22.
En cas qu’il surgisse entre les

Parties contractantesun litige à
Téegardde Tinterpreétationou de
Tapplication des tarifs B et C, an=
nexésau présentTraité, y compris les
dispositions additionnelles relatives
à ces deux tarifs, ainsi que des taux
des tarifs conventionnels, stipulés
entre les Parties contractantes et
des Etats tiers, ce litige sera réglé,
sur la demande de Pune ou de
Tautre Partie, par Tarbitrage.

Häfen, Bassins, Docks, Reedenund
Buchtender vertragschließendenLänder
als Entgelt erhobenwerden, und in
jederanderenBeziehungsollendiedeut=
schenSchiffe und Waren in Bulgarien
unddiebulgarischenSchiffe undWaren
in Deutschlandebensobehandeltwerden,
wie die inländischenSchiffeundWaren
und diejenigen,welcheder meistbegün=
stigtenNationangehören.

Artikel 20.
Um die Handelsbeziehungenzwischen

den beiden vertragschließendenLändern
zu erleichtern,wird BulgariendasRecht
eingeräumt,in denHaupthandelsplätzen
DeutschlandsHandelsagentenzu er=
nennen. Die Orte, an denendiese
Agentenihren Sitz haben, sowie die
BefugnissederAgentenwerdenGegen=
standeinerspäteren,auf diplomatischem
Wegezu treffendenVereinbarungbilden.

Artikel 21.
Der gegenwärtigeVertrag erstreckt

sichauchauf die mit einemder ver=
tragschließendenTeile gegenwärtigoder
künftigzollgeeintenLänderoder Gebiete.

Artikel 22.
Wenn zwischendenvertragschließenden

Teilen über die Auslegung oder An=
wendungder demgegenwärtigenVer=
tragebeigefügtenTarife B und C, ein=
schließlich der Zusatzbestimmungenzu
diesenTarifen, sowie der Zollsätzeder
von den vertragschließendenTeilen mit
drittenStaaten vereinbartenVertrags=
tarife eineMeinungsverschiedenheitent=
steht,sosoll sieauf Verlangendeseinen
oderdes anderenTeiles durchSchieds=
sprucherledigtwerden.



Le tribunal arbitral sera consti-
tué pour chaque litige de manieère
due chaquePartie nommeun arbitre
parmi les ressortissants compétents
de son Pays et que les deux Parties
choisissent pour Ssurarbitre un res=
sortissant d’'un tiers pays ami. Les
Parties contractantes se réservent
de Fentendre, d’avance et pour une
certaine période, sur la personne
du surarbitre à désigner.

Le cas échéant, et sousla réserve
d’une entente spéecialeà cet effet,
les Parties contractantes soumettront
également à Tarbitrage d’autres
litiges, sur Tinterprétationou P’appli=
cation du présent Traité, due ceux
désignésà Talinéa 1.

Article 23.
LeprésentTraité entreraenvigueur

le 14 janvier (n.st.) 1906.

Cependant le Gouvernement Im=
Périal d’Allemagne aura le droit de
remettre la mise envigueur du Tarif!
(droits à Tentréee du territoire dou=
anier allemand) et des stipulations
dans les articles 8 et 13 y relatives
jusqu'au 1°mars(u.st.)1906.Dautre
part les droits d’entréeactuellement
Percus en Bulgarie seront maintenms
Pour les provenancesallemandesan
moinsjusqu’'au13janvier (m.st.)1906.

Le présentTraité resteraexécutoire
jusqu'au 28 février (u.st.) 1911.

Dans le cas ou aucune des Parties
contractantes n'aurait notific douze
mois avant I’échéance de ce dernier
Reichs=Gesetbl.1906.
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Das Schiedsgerichtwird für jeden
Streitfall derartgebildet,daß jederTeil
aus den geeignetenAngehörigenseines
Landes einenSchiedsrichterbestimmt,
und daß die beidenTeile einenAn=
gehörigen eines befreundetendritten
Staates zum Obmann wählen. Die
vertragschließendenTeile behaltensich
vor, sichim voraus und für einenbe=
stimmtenZeitraumüberdiePersondes
u ernennendenObmanns zu verstän=
igen.
Eintretendenfallsund vorbehaltlich

besondererVerständigungin dieserRich=
tungwerdendievertragschließendenTeile
auchandereals die im Absatz1 bezeich=

AuslegungoderAnwendungdesgegen=
wärtigenVertrags zum schiedsgericht=
lichenAustrag bringen.

Artikel 23.
Der gegenwärtigeVertrag soll am

14. Januar (n. St.) 1906 in Kraft
treten.
Die KaiserlichDeutscheRegierungsoll

jedochberechtigtsein, dieInkraftsetzung
des Tarifs B (Zölle bei der Einfuhr in
das deutscheZollgebiet)und der darauf
bezüglichenVereinbarungenin denAr=
tikeln8und13biszumI.März(n.St.)
1906 zu verschieben.Anderseitssollen
die zur Zeit in Bulgarien zur Er=
hebunggelangendenEinfuhrzöllefür die
Einfuhr ausDeutschlandmindestensbis
zum 13. Januar (n.St.) 1906 aufrecht
erhaltenwerden.
Der gegenwärtigeVertrag soll bis

zum 28. Februar (n.St.) 1911 in Kraft
bleiben.
Im Fallekeinerdervertragschließenden

Teile zwölf Monate vor demAblaufe
des letzterenTermins seineAbsicht,die
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terme, son intention de faire cesser
les effets du Traité, celui-ci conti-
nuera à étre obligatoire jusqu'd Pex=
Piration d'une annéeà partir du jour
où l'une ou FP’autre des Parties con=
tractantes PTauradénonc6é.

Article 24.
Le présent Traité sera ratifié et

les ratifications en seront Scchangees
à Berlin aussitöt due possible.

En foi de qducoiles Plénipoten=
tiaires respectifsTont signé et y ont
apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, en double exem=
Plaire, #e1“7acüt mil-neuf-cent-einq.

(L. S.) v. Mühlberg.

(1.S)
L. S.)
(L.S)
(L.S)

Général Nikyphoroff.

J. Tchacaloff.
R. Kosseff.

WirkungendesVertragsaufhörenzu
lassen, kundgegebenhabensollte, soll
dieserin Geltung bleibenbis zum Ab=
lauf einesJahres von demTage ab,
an welchemder eine oder der andere
der vertragschließendenTeile ihn ge=
kündigthabenwird.

Artikel 24.
Der gegenwärtigeVertragsoll rati=

fiziertunddieRatifikationsurkundensollen
in Berlin sobald als möglich aus=
getauschtwerden.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtendenselbenunter=

So geschehenzu Berlin in doppelter
Ausfertigung,den1. Augusteintausend=
neunhundertundfünf.

Ratifikationsurkundenhat stattgefunden.



Annexe A.
(Modele.)

Cartede Légitimation
Pour

Voyageurs de Commerce.
JNede la carte

(Armoiries.)

ValablepourFEmpireAllemand,le Luxembourg
et la Bulgarie.

Pour Pannse

Porteur:
(prenomet nom de famille.)

Fait 9
(Sceau.)

le Cour, mois, annce).

(Autorité compétente.)
Signature.

II est certifiéquele porteur de la présentecarte
bossöde un (designation de la fabrique ou du
commerce) à sous la
raison

est emploxé, comme voyageur de commerce,
dans la maison
aà qui y possede un(désignation
de la fabrique ou du commerce).
Le porteur de la présente carte désirant re=

chercher des commandeset faire des achats pour
de la maisonsuivante
desmaisonssuivantes

(désignation de la fabrigue ou du commerce)
à p il est certifi, een Outre, qdue
ladite maison est tenue
lesditesmaisonssomttennes
les impöts lEegauxpour Pexerciccede o

le Ccomptede samaison,ainsi que

d’acquitterdans cePays-ci

commerco
(industrie).

Signalement du porteur:

Taillo:
Cheveun: .
Signes ——

Signature:
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Aulage A.
(lbersetzung.) (Muster.)

Gewerbe-Legitimationskarte
für

Handlungsreisende.
Für das Jahr Nr. der Karte

(Wappen.)

Gültig im DeutschenReich, Luxemburg
und Bulgarien.

Inhaber:
(Vor- und Juname.)

(Ortsname),den (Tag,Monat, Jahr).
(Siegel.) (Behörde.)

Usterschrift.

Es wird hiermitbescheinigt,daß InhaberdieserKarte
eine (Bezeichnungder Fabrik oder HSandlung in

unter der Firma
besitzt,

altHandlungsreifenderimDienstederFirma
, steht,welcheeine(Bezeichnungder

dabrit oderHandlung)daselbstbesitzt.

Fernerwird, daInhaber für RechnungdieserFirma
undaußerdemnachfolgenderFirna(Bezeichnungder

Firmen
Fabrik oder Handlung) in " Weaaren=
bestellungenaufzusuchenund Wareneinkäufezumachen
beabsichtigt,bescheinigt,daß für den Gewerbebetrieb
vorgedachterIes im hiesigenLandedie gesetzlichbe=
stehendenab-ue zu entrichtensind.

Bezeichnungder Person dessInhabers.
Alter:
Gestalt:
Haar: .
Besondere Kennzeichen

Unterschrift:

3



Avis.
Le porteur de la présente carte ne pourra

autrement qu’'en Voyageant et pour le compte
de la maison susmentionnee . -.——.—————.,—.Ilpourkaavousavoclu1dos maisons susmentionnées
des échantillons, mais point de marchandises.
II se conformera, d’'ailleurs, aux dispositions en
vigueur dans chaque Etat.

Nota. IA oü le moddleci- dessus comientun double
texte, le formulaire à employer Pour Texpeditiondes cartes
rsentera Tespace néecessairePour yJ insérer Tun ou Tautre
es textes, sulvant les circonstances du cas particulier.

Zur Beachtung.
Inhaber dieserKarte ist ausschließlichim Umher=

ziehenundausschließlichfür Rechnungdervorgedachten
Jirma berechtigt,WarenbestellungenaufzusuchenundFirmen
Wareneinkäuf=zumachen. Er darf nur Warenmuster,

Außerdemhat eraber keineWaren mit sichführen.
die in jedemStaate gültigenVorschriftenzu beachten.

Anmerkung. Von denDoppelzeilenwird in das Formular,
welchesdafür denentsprechendenRaumzugewährenhat, die obere
oderuntereJeile eingetragen,je nachdemesdenVerhältnissendes
einzelnenFalles entspricht.
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Tarif B.



Tarif B.

Numéro Droits pour

4 tarif Désignation des marchandises les100kllo
Bénéral grammes
allemand en marcs

18eiielelelelelee;;; .. 5

2 Froment et Cpedauer 5,50

3rge:i:
Orge de maltrerr .. . . . . .. 4
autre....................................... 1,30

4Avoine.......................................... 5

6 Millet (panicum, millet d’ltalltl) . . .. 1,50

7Mais et arrt4t4:4::= 3

I1Haricots comestibles, secs (müree . .. . ... 2,50

Pois, lentilles, secs (emürggssssssss . . . . .. 1,.5)

ex 13 Colza et navrttttttttttttt . . .. .. . . . .. 2

ex 14Graine de pavot, méme tôtes de pavot mùres, graine de
tournesol, graine d'arachide, graine de sésame ...... 2
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(llbersetzung.)

Tarif B.

Nummer Zollsatz

r n BezeichnungderWaren für100kg
Tarifs in Mark

18NKogggenyn .. . . . .. . ... 5

2| WeizenundSeezzzz . . . . . . . . . 5/50

3Gerste:
Malzgerstteee . .. ... . . . .. 4
andere....................................... 1,30

.4Hafer........................................... 5

6Hirse (Panicum, italienischeHirse)...... . . . .. . . . . . . . . .. 1,50

7Mais und Dari . . . . ..... .. . .. . ... . .. . .. . ... . . . . ... 3

11Speisebohnen, trockene(reiteeee. 2,50

Erbsen,Linsen, trockene(reife . . ... 1,50

aus 13 Raps undRübsen . . .. 2

aus 14%Mohn, auchreifeMohnköpfe,Sonnenblumensamen,Erdnüsse,
Sesam...........·................·........... 2
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Numéro Droits pour

4 tarif Désignationdes marchandises les100kilo
général. grammes
allemand en marcs

15raine de lin, graine de chanen ...·... exemptes

ex 21Autres semencesde raves deschamps, semencedecarottes;
semence de légumes, ainsi que d’autres semences, non
Spécialementni autrementdénomméßesau tarif général,
servant à l’agricultren:n: . . . . . .. exemptes

ex 36 Artichauts, melons, champignons, asperges, tomates, en
morceaux,pelés, pressés,sechésà T’étuveou autrement,
cuits ou frits ou ayant subi une autre préparation
simple:
tomatsss . . . .. 4
melons, champignos. ............. .. 8
artichauts,asperges .........·.. .... 10

ex 37Haricots comestiblesnon mürs et pois non mürs, séchés;
haricots comestibles et pois (mürs et non mürs), cuits
ou frits ou ayant subi une autre préparation simple;
de méme, semencespour la consommation, pulvérisées,
cuites ou frites ou ayant subi une autre préparation.
simpie ................................... 4

ex 45Raisins de table (grappeset baies de raisins) frais:
importésencolis postauxpesantjusqu'à 5kilogrammes
inclusivemett . .. .. . . . .. exempts

importés autremen . . . . . . .. 4

ex 46 Noix (Walnüsse), non müres (vertes) ou müres, méme
écalées, moulues ou autrement reduites en morceaux
ou préparéessimplemet.



Nummerdesdeut Lollsatzz
— BezeichnungderWaren fär100kg
Tarifs in Mark

15 Leinsaat,Hanfsat::t frei

aus 21 Andere Feldrübensamen,Möhrensamen;Gemüsesamensowie
sonstigeim allgemeinenTarife nicht besondersnochauch
anderweitgenannteSämereienfür denLandbau... . . . .. frei

aus 36Artischocken, Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten, zerkleinert,
geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt, gebackenoder sonst
einfachzubereitet:

Tomaten..................................... 4
Melonen,Pilze..............................·. 8
Artischocken,Spargel......................·.... 10

aus 37Unreife Speisebohnenund unreifeErbsen, getrocknet)Speise=
bohnenund Erbsen(reifeund unreife),Fbackenodersonst
einfachzubereitet)auchSämereienzum Genusse,gepulvert,
gebackenodersonsteinfachzubereitt ... 4

aus 45JWeintrauben (Weinbeeren),frisch,zum Tafelgenuß:
eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis
5 Kilogrammeinschließliggg . . . . . . .. frei

auf andereWeiseeingehend... . . . ... .. .. ... . . . . ... 4

aus 46 Walhnüsse,unreife(grüne)undreife, auchausgeschält,gemahlen
odersonstzerkleinertodereinfachzubereitt ... 2



Numéro . Droits pour

dutarit Désignation des marchandises les100ilo-
général grammes
allemand en mares

(ex 47/49)Autres fruits:
ex 47 srais:

Pommes, poires, coings:
non emballés
du 1 septembreau 30 novembe xempts
du 1 décembreau 31 aont . . . ... 2

emballẽs.. . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. 5
Abricots, peschssss . . . . . . . . . .. 2
Prunes de toutes espèces,cerises, griottes, nèstes.. 2
autres fruits à pépins ou à noyaux non désignésci=
desuss .. . . .. exempts

48 séchẽsà l'ẽtuve ou autrement(mêmecoupẽésenmorceaux
et pelés):
Pommes et poires, y compris leurs déchets utili-
sables.....................·............... 4

Abricots,påohes.............................. 4
Pruneaux de toutes especes:
non emballes ou emballés exclusivementen ton=
neaux ou en sacs Tun poids brut d’au moins
50 kilogrammieess 4

emballés en caissesTun poids brut d'au moins
10 kilogrammiies . . .. 5

emballẽs autrement ........ . . . . .. . . . . . . . . . .. 8
autres fruits scchéesà Tétuve ou autrement 4

49 moulus, 6erasés,en poudre ou réduits autrementenmor=
ceaux, méme salés, cuits sans sucre (purée de fruits,
marmelade sans addition de sucre) ou ayant subi une
autre préparation simple; fermentss. 4

les 100kilo=

(l03/4,106/7)Betesvivantes. 4 poldhe
103 Bétes boviies .. .. ........... ...... 10
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gZohsad
unüh BezeichnungderWaren sür1001g
Tauffs inMark

(aus 47/49) Anderes Obst:
aus 47 frisch:

Apfel,Birnen, Quitten:
unverpackt
vom 1.Septemberbis 30.Novrembbern ... frei
vom1.Dezemberbis 31.August..... . . .. . . ... 2

verpackt...........·........................ 5
Aprikosen,Pfirsichee ... 2
Pflaumen aller Art, Kirschen,Weichseln,Mispeln..... 2
anderes,vorstehendnichtgenanntesKern- und Steinobst frei

aus 48 getrocknet,gedarrt(auchzerschnittenundgeschält):

ApfelundBirnen einschließlichverwertbarerAbfälle.... 4

Aprikosen,Pfirsiche......... . .. .... .. . . . ... .. . .. 4
Pflaumen aller Art:

unverpacktodernur in FässernoderSäckenbeimin=
destens50 KilogrammRohgewicht 4

in Kistenbei mindestens10 KilogrammRohgewicht 5

in andererVerpakckng 8
anderesgetrocknetesodergedarrtesObst........ .. ... 4

49 gemahlen,zerquetscht,gepulvertoder in sonstigerWeise zer=
kleinert,aucheingesalzen,ohneZuckereingekocht(Mus) oder
sonsteinfachzubereitet;gegortrn . . . ... 4

lo3/4,106/2)Vieh,lebend: 4rone,n
103 Nindrheee . . 10

4•
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Numéro Droits pour

4utarif Désignation des marchandises les100kilo
général grammes
allemand en marcs

les 100 kilo=
grammes

de poids vif
104 Bétes ovines ..................... 10

les 100 kilo-
grammes

de poids vif
106 Porssss . . .. ...... 9

107 Volailles:
Oes ......................... .exemptes

les 100kilo-
EBrammes

Poules de toutes sortes et autres volaille ... 4

ex 108 Viande, à Texclusion du lard de porc, et viscères comes=
tibles de bétes (les volailles exceptées):
frais, méme congelleaaaa . . . . . ... 35

« präparössimplement............·.............. 35
Remarques.
1o Les bétes non vivantes, propres à la consommation,

sont à tarifer commeviande sraschede bètes.
20 La viande sans os, fraiche ou préparée simplement

(meme les langues, mais non les viscères comestibles), ainsi que
lesjambonsde pore (épauleset cuisses)salèsou fuméssontsoumis,
en outre, à une surtaxe de 15%.

ex 110Volailles:
tuées,méme dépecées,non préparées..... . . . . ... 15
lardées ou préparéesd’'uneautre manieèresimple 20

ex 111 Gibier à poil:
non vivant, méme dépecé,non préparté . ... 20
lardé ou préparé d’une autre manière simple 35

126Graisse de porc fondue et graisses similaires (aindoux
fondu, graissedoie fondue,moelle debeenf,oléo-margarine
et autresgraissessimilaires à la graissede porc fondue) 10
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Nummer Usa
desdeutschen Jolsahallgemeinen Bezeichnungder Waren für100Lg
Tarifs in Mark

für100ka
Lebendgewicht

104Schafe..................................·....... 10

fükjookg
Lebendgewicht

106Schweine........................................ 9

107KFedervieh:
Gäünreee ... . . . .. frei

für100kg
Hühner aller Art und sonstigesFedervieh........ ... 4

aus 108 Fleisch,ausschließlichdesSchweinespecks,und genießbareEin=
geweidevon Vieh (ausgenommenFedervieh):
frisch,auchgefroen . .. 35
einfachzubereitet.·............................. 35

Anmerkungen.
1. Nicht lebendesVieh, zum Genusseverwendbar, unterliegt der

Verzollungals frischesFleischvon Vieh.
2. Frisches und einfach zubereitetesknochenfreiesFleisch (auch

Zungen, jedochnicht genießbareEingeweide)sowiegepökelteoder ge=
räucherteSchweineschinken(Vorder,undHinterschinken)unterliegeneinem
Lollzuschlagevon 15.

aus 110Federvieh: k
geschlachtet,auchzerlegt,nichtzubereitt 15
gespicktodersonsteinfachzubereittt4t4 . . . . .. 20

aus 111Haarwild:
nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitte: 20
gespicktodersonsteinfachzubereitt . ... 35

126Schmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinen
und Gänsen,Rindsmark,Oleomargarinundandereschmalz==
artigeFetta 10



Numéro Droits pour
du tarit : : ; les 100kilo=Sotral Désignation des marchandises Hammes

allemand en marcs

127raisse de porc et coie, brute (non fondue, non pressée),
eexceptéle lard de porc et la panne(saindouxenpannes):
eenoutre, cretons pour la consommatinn 5

ex 128.PPanne de porc (aindoux en pannees . .. 7

136ufs de volailles et de gibier à plume, erusou seulement
cuits dans la coque, méme teints, peints ou déecorés
—.—.. 2

137 2Pàdauned'œufs, liquide, méme salẽ ou additionné d'autres
ingrédientspourenassurerla conservation;jaune d'œuss,
scché, mémeen poudre; ceufscassés,sans coque (mé=
lange de jaune d’eufs et de blanc d’ieufsss)s 2

Remarque. Le jaune d'œuss pour usages industriels, de=
nature T’oflice ou sous contröle de son utilisation, est admis en
franchise.

138 PBlanc d'eeufs, liquide, méme salé ou additionné d’autres
ingrédients pour en assurer la conservati . ... exempt

146 Crins de cheval (de la Crinière ou de la qdueue),méme
boulllssee ...... . . .. exempts

147 lumes à lit, memenettoyéesou apprètées(barbes,etc.).xemptes

cx 151 S0ies de pgper .. ... . . . . .. exeinptes

152 Cocons de Soie. .... ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . ... exeimpts

cx 153Peaux d’agneauet autres peaux pour la fabrication du
cuir, brutes (vertes, salées, passéesà la chaux, séchées,),
méme dépouilléesde leur poil (cuirets)et fendues,mais
non autrement travaillkkee . .. ... . . . . ... oxemptes

1544aux de lièvre et de lapin, brute K#mptes



III-Tranke ZVUISS
allan M« BezeichnungderWaren für1001g
Tariss in Mark

1278Schweine=undGänfefett,roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt),
mit AusnahmedesSchweinespecksund derFlomen(Fliesen,
cLiesen))fernerGriebenzumGen 5

aus 128Flomen (Fliesen,Lieseeeen 7

136 Eier von FederviehundFederwild,roh odernur in derSchale
gekocht,auchgefärbt,bemaltoderin andererWeiseverziert 2

137 Eigelb, flüssig, aucheingesalzenoder mit anderendie Halt=
barkeiterhöhendenZusätzen)Eigelb,getrocknet,auchgepulvert;
eingeschlageneEier ohne Schale (Eigelb und Eiweiß ver=
mischt)t)) . LIL. . 2

Anmerkung. Eigelb zu gewerblichenLweckenwird, amtlichun=
genießbargemacht(denaturiert)oderunter Überwachungder Verwendung,
bollfreiabgelassen.

138 Eiweiß, flüssig, aucheingesalzenodermit anderendie Halt=
barkeiterhöhendenZusäcen frei

146 Merdehaare(aus der Mähne oder dem Schweife),auchge=
sotten . . .. .. . . .. .. frei

147ettfedern, auchgereinigtoderzugerichtet(geschlissenusw.) frei

aus 151%Borsen frei

152 Seidengehäuse(Seidenkokongsgsgs=== . . . ... frei

aus 153 Schaffelle und andere Felle und Häute zur Lederbereitung,
roh (grün, gefalzen,gekalkt, getrocknet),auch enthaart
(Blößen)und gespalten,jedochnichtweiterbearbeitet.. frei

154 Hasen=undKaninchenfelle, . .. . . ... frei



Numéro Droits pour

au tarit Désignation des marchandises les 10dkilo-
genéral grammes
allemand en mares

155 eaux pour lourrures (à l'exception de celles décnommées
à l'articie 154), brutes. . .. .. ... . . . . .. EIII

ex 156 Cornes, bois (cornes rameuses), os, cornillons, sabots,
grisses, becs Toisenu, dents, bruts, méme découpés en
travers; parties teintes de bois de cerf, tels dw'ils
servent de matière première pour la fabrication de
boutons et Tautres articles semblables; coquillesbrutes1##exempts

ek 157|Boöyaux et estomacs de bestiaux, frais ou séchés, meéme
salés, non destinés à la consommation; vessies d’ani=
maux, à Texception de la colle de poisson, fraiches
—.————————..*. . .. exempts

160Autres matières animales brutes, non autrementdénom-
mes au tarif gécncral . .. . . . . ... excinptes

ex 161 Sang de bestiaux abattus, liquide ou séché; tendons
d’animaux, méme scchhs . . .. exempts

ex 162Parine de froment et de seigle .... . .. .. . . . .. . . . . ... 11,55

ex 164%rains mondéset perlés, gruaux et semoulesde céréales,
exceptéTavone . .. . 12

ex 180Vin et mout frais de raisin, méme stérilisés, en fuütsou
wagons-réservoirs, contenant en esprit de vin, au
poids, 14% ou menns . . . . .. .......... 20

192Son, méme son de mais pressé (tourteauxde mais), dé=
chets de riz provenant du pelage et du polissage du
riz, exclusivementpropres à Talimentationdesbestiaursexempts

ex 216Co0ncombres, confits au vinaigre ou en saumure, fareis
FTépices, denommés dans les numéros 66 et 67 du tarif
esgénéral,mémeavec de petitesadditions d’autresplant
Potagères (dits concombres de Znaim), en récipients
autres due hermétiquementferme. 4



Nummerdes deutsch Lollsatz#

irrrn BezeichnungderWaren fär100Lg.
Tarifs in Mark

155 Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaren=)Bereitung(mit Ausnahme
derin Nr. 154 genannten),roh.. . . . . . . .. . . .. . . . ... frei

aus 156 Hörner, Geweihe,Knochen,Knochenzapfen,Hufe, Klauen,
Vogelschnäbel,Zähne, roh, auch in der Querrichtungin
einzelneTeilezerschnitten;gefärbteStückevonHirschgeweihen,
wie sie bei der Herstellungvon Knöpfen und ährlichen
Gegenständenals Rohstoffdienen)Muschelschalen,roh. frei

aus 157|Därme und Magen von Vieh, frisch oder getrocknet,auch
eingesalzen,nicht zum Genusse;tierischeBlasen, mit Aus=
nahmeder Hausenblase,frischodergetrochnet.. frei

160Sponstige anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannterohe
tierischeStose::X:X:X::: — frei

aus 161 Blut von geschlachtetemVieh, flüssigodereingetrocknet)Tier=
flechsen,auchgetrochkhkhet:t: . ... frei

aus 162|Mehl aus Weizenund Rogen ... 11,55

aus 164/Graupen, Grieß und Grützeaus Getreidemit Ausnahmevon
Hafer..........·.............................. 12

CUSISOWeinundfrischerMostvonTrauben,auchentkeimt(sterili-
siert), in FässernoderKesselwagen,mit einemWeingeist=
gehaltvon nichtmehrals 14 Gemwichtsteilenin 100 20

192 Kleie, auchgepreßteMaiskleie(Maiskuchen),Reisabfälle(Ab=
fälle beim Schälen und Polieren von Reis), ausschließlich
als Viehfutterverwenddbdbrrrrn frei

aus 216|In Essig eingelegteoder eingesalzeneGurken (sogenannte
Znaimer Gurken) mit Zutaten von Gewürzen der
Nummern66 und 67 des allgemeinenTarifs oder auch
mit geringenZusätzenandererKüchengewächse,in nichtluft=
dichtverschlossenenBehältnisen 4



Numero Droits pour

# tarik Désignation des marchandises les 100kilo-
général grammes

allemand en mares

ex 353 Essencede rose (huile essentiellede ros) 20

ex 3599Engrais animaux moulus (poudrett) .. exempts

360Poudre doos. hexempte

372%Kbumine et substancesalbumineuses, animales et Végé=
tales, ne rentrant pas dans les autres articles du tarif
géneroallll. exemptes

ex 375 Gélatieen: . . .. 4

(ex 391/392)Soie grège:i 6
ex 391 non teinte, non retorse ou retorse à simple torsion%hxempte
ex 392 teinteenblanc, non retorseou retorseà simpletorsionexempte

teinte en autres couleurs, non retorse ou retorse à
simple torsonnn . . . . . .. .. . . . .. 36

er 4284is de pied, tissés en fils de laine, entranten piècesà
débiter au métre ou ajustés Cans travail à Taiguille),
méme imprimissss . ... 100

544%eaux de mouton ou de chèvre, mémepeaux d’agneau
ou de chevreau, dépouillées de leurs poils, à demi ou
entièrement tannées ou mégissées, non encore teintes
et sans préparation ultérieure, refenduesou nonm 2

563 Peaux Pour fourrures, à demi ou entièrement tannées ou
mégissées, meme teinte=asas . . ... exemptes

569 Morceaux de cuir et ouvrages en cuir, usés, ainsi que
d’autres déchets de cuir (mememoulus), pourvu que
leur nature les rende impropres à étre utiliscs comme
cuir ou pour la confectiondes ouvrages en cuir exempts



Nummer
desdeut ZolseBezeichnungderWaren für100kg
Tarifs in Mark

aus 353 Rosenessenz(ätherischesRosenh) 20

aus 359]emahlener tierischerDünger (Poudrett)................ frei

360Knochenmehl...................................... frei

372Eiweißund Eiweißstoffe,tierischeund pflanzliche,nichtunter
andereNummerndes allgemeinenTarifs fallendd frei

aus 375 Gelatn ... .... . . . . .. 4

(aus 391/392) Rohseide:
aus 391 ungefärbt,ungezwirntodereinmalgezwirnt . .. frei
aus 392 weißgefärbt,ungezwirntodereinmalgezwirnt. frei

andersals weißgefärbt,ungezwirntodereinmalgezwirnt 36

aus 428Fnuößbodenteppicheaus Wollgarn gewebt,im Stück als Meter=
wareeingehendoderabgepaßt(ohneNäharbeit),auchbedruckt 100

544nthaarte halb=oderganzgare,nochnichtgefärbteoderweiter
zugerichteteSchaf=und Ziegenfelle,auchLamm-und Zickel=
felle, ungespaltenodergespallen . . .. 2

5635elle zur Pelzwerkbereitung)halb=oderganzgar,auchgefärbt frei

569Abgenutzte Lederstückeund Lederwarensowie sonstigeLeder=
abfälle (auchgemahlen),sofernihre Benutzungals Leder
oderzuLederwarennachihrerBeschaffenheitausgeschlossenist frei

5



Takit0.
Droits à l'entrée en Bulgarie.

Le tarif généralbulgare mentionnédans le present tarif est le tarif de douaneapprouvépar Ukaze Princier

No. 275 du 5 décembre 1904.

Numéro Unité Droits
du tarif D " : :signation des marchandis
général es de en
bulgare mesure franes

52 Amidon (colle) et amidon fécule:
amidon de riz .. . . . . . . . . . . . .. .............. 00 kilogr. 12
les autres produits rentrant dans ce numéro . 15

97 Büdere.
Remarque au No. 97. TLesbieèresallemandesjouiront de

tontes les facilitcs de douane et d’impôts qui auraient été
accordéesà des bières étrangèresde tout genre.

ex 123Huiles végétales comestibles,non dénommées.
Remarque au No. 123. Les huiles comestibles,importées

Pour l’industrie, seront taxéesd’après le No. 128, apres déna=
turation dans la douane.

128 Huiles non dénommées, pour Tindustrie et ’autres
eemplois,mais non pour la consommationde bouche,
à Texceptiondes huiles aromatiques ...... s 5

156Paraffine ....... .. ......... . . ... v 10



(Ubersetzung.)

Tarif C.

Nummer Zollsatz

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

52 Stärke und Stärkemehl:
Reisstärkeeeeeeee ... 100kg 12
die übrigenunter dieseNummer fallendenErzeugnisse ⸗ 15

97 Bier.
Anmerkung zu Nr. 97. Die deutschenBiere sollen alle Er.

leichterungenin der Joll. und Steuerbehandlunggenießen, die aus=
ländischenBieren jeder Art etwa eingeräumtwerden sollten.

aus 123 MlanzlicheSpeiseöle,nichtbesondersgenannt.
Anmerkung zu Nr. 123. Zu gewerblichenIwecken ein=

geführteSpeiseöle,zollamtlichdenaturiert,sind nachNr. 128 zu
verzollen.

128 Ole, nicht besondersgenannt,zu gewerblichenund an=
derenZwecken,jedochnicht zu Speisezwecken,mit Aus=
nahmederwohlriechendenOdeelll .. . ... 5 5

156DVMarafnnnn . . . . ... ⸗ 10



Numéro
du tarif
général.
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

francs

ex 168

170

ex 174

178

Huiles volatiles de toutessorteset préparationsaroma=
tiques, naturelles ou artificielles, ainsi que les pom=
mades et huiles aromatisées, ne Contenant Ppasd’'alcool
et non melangéCes; essences de fruits et éthers, em=
Ployés dans la fabrication des liqueurs et dans la con=
fiserie, et baume de muscade.

Remarque au No. 168. Les essenceset huiles volatiles,
naturelles ou artificielles, employkespour la falsification de
Iessencede rose, desdenréesalimentaireset des boissonssont
Drohibees. La liste desdites essenceset huiles volatiles sera
dresséeet publice par la Direction pour la sauvegardede la
santé publidue de Bulgarie.
Toutes les autres essenceset huiles volatiles rentrant dans

Tindustrie et non spécialementdénommes dans le tarif seront.
admisesà T’importationet acquitteront le droit de 500 francs
pour 100kilogrammes.

Savons de toilette, savons médicinaux et cosmétiques,
de toutes sortes, parfumés on nnnn.

Couleurs organiquesnaturelles:
c) indiidoooa . . . . . . .. .............

RemurqueauNo-174c.I«’indigosynthåtiquenesera
pas assujetti à des droits autres ou plus élevés que l'indigo
naturel.

Couleurs organiques artificielles (dérivées du goudron)
de toutes sortes: d'aniline, d’alizarine, ete.

Couleurs minérales, naturelles ou artisicielles, non dé-
nommées:

b) couleurs préparéesà T’usagedirecrt.
Remarque au No. 176.Resteront sans influence sur la

tarification des couleurs minérales, naturelles ou artifcielles,
des additions insignifiantes de couleurs organiques, naturelles
ou artificielles, qui ne déepassentpas 3%.

Charbons à dessin et pour lampes Glectriques
Remardue au No. 178. Rentrent dans ce numéro meme

les autres charbons à l’usage electrique.

00 kilogr.

60

50



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsah
Franken

aus 168

170

aus 174

175

aus 176

178

FlüchtigeOle aller Art undwohlriechendePräparate, natür=
licheoder künstliche,fernerwohlriechendePomadenund
Ole, nichtalkoholhaltigundnichtvermischt)Fruchtessenzen
und Ather zur Bereitung von Likören und Zuckerwerk
sowieMuskatbalsam.

Anmerkung zu Nr. 168. Essenzenund flüchtigeSle, natür.
liche oder künstliche, die zur Verfälschung von Rosensl, vo#n
Lebensmittelnund von Getränken dienen, find verboten. Die Liste
dieserEssenzenund flüchtigenOle wird von der Direktionfür den
Schutzder öffentlichenGesundheitin Bulgarien aufgestelltund ver=
öffentlichtwerden.

Alle anderengewerblicherVerwendungdienenden,im Tarif nichtbe.
sondersgenanntenEssenzenund flüchtigenSle werdengegenZahlung
eines ZJollsatzesvon 500 Franken für 100 kg zur Einfuhr zugelassen.

Toiletteseifen,medizinischeund kosmetischeSeifen, allerArt,
parfümiertodernict .

NatürlicheorganischeFarben:
Jc)Indgoooaoaoan . . . . . . . . . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 174e. SynthetischerIndigo wird keinem
anderen oder höherenZollsatz unterworfen als natürlicher Indigo.

KünstlicheorganischeFarben (Teerfarben)aller Art: Anilin,
Alizarinusw. .. ... ....... .. . . ..... . . . . . . . . ..

Mineralfarben, natürlicheoder künstliche,nicht besonders
genannt:

b) zumunmittelbarenGebrauchzubereiteteFarben..
Anmerkung zu Nr. 176. Bei derTarifierungvonnatürlichen

oderkünstlichenMineralfarbenbleibenunbedeutende,3% nichtüber.
steigendeBeimischungenvon natürlichenoderkünstlichenorganischen
FarbenohneEinfluß.

Zeichenkohleund Kohlen für elektrischeLampdden ..
Anmerkung zu Nr. 178. Unter dieseNummer fallen auch

die anderenKohlenfür elektrischeZwecke.

100kg

60

50

25

25



Numero Unité Droits
du tarif . . .
general Dsignation des marchandises de en

bulgare mesure francs

ex 179rayons:
a) noirs de toutes espegRRRR .. . . ... 100 kilogr. 60

ex 184 Crayons en ardoise à Gcrire:
u)nus................................... v 8
b) recouverts de paper . . ... v 8

ex 186Préparations pour cirer et brillanter les chaussureset
autres objets en peau:

a) cirages pour chaussures de toutes especes " 15

ex 190 Autres produits et préparations chimiques:
ex c) chlorures et autres produits chimiques:

7. azotate de potassium (nitre ou salpétre) » 7,50

192 Produits et préparations chimiques, non dénommés. " 15

1Nédicaments fgurants dans la pharmacopcée officielle. „ 50

ex 201Liège
b) bouchons de liège et autres ouvragees » 50

ex 228Chapeaux de paille, de copeau, de sparte, d'écorce, de
fibres de palmier ou de toute autre Végétal:

b) garnis, mais sans fleurs ni plumees la piece 0.70

ex 230Brosserie commune, en combinaison avec du boeis ou
des fils métalliques, sans ornements, non laquée:

b) en fibres animales (Ceie de porc, crin, baleine
et autres):

Pinceaus pour macons, badigeonneurs
et peintres en bätiments, montés en boeis
cOommum. . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .... . ... 100 kilogr. 60
les autres marchandises rentrant dans

cette letter. v 80



Nutnemcr Zollsatz
8

bulgocischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinenTorifs Franken

aus 179Blei= und Farbstifte:
a) schwarzealler ncnct . .. 100 kg 60

aus 184%Schieferstifte(Schiefergriffel):
a) ohneFassng . ... 8
b) mit Papierüberzogen... .. . . . . . . . . . . . . . . .. ⸗ 8

aus 186 Zubereitungen,um Schuhwerkund andereGegenständeaus
Lederzu wichsenund glänzendzu machen:

a) Schuhwichsealler 0c0ct ... » 15

aus 190 AnderechemischeErzeugnisseund Präparate:
aus c) Chlorüreund anderechemischeErzeugnisse:

7. Kalisalpetens . . . . . .. .. ⸗ 7,50

192 ChemischeErzeugnisseundPräparate,nichtbesondersgenannt ⸗ 15

195 Heilmittel,die im amtlichenArzneibuchaufgeführtsind ⸗ 50

aus 201 Korkholz:
b) Korkstopfenund andereKorkwarnrnren 5“ 50

aus 228 Hüte aus Stroh, Span, Espartogras,Bast, Palmenfasern
oderallen anderenPflanzenstoffen:

b) ausgerüstet(garniert),aberohneBlumenundFedern3 Stück 0,70

aus 230 GewöhnlicheBürstenbinderwaren,in Verbindungmit Holz
oderDraht, ohneVerzierungen,nichtlackiert:

b) aus tierischenFasern(Schweinsborsten,Roßhaar,
Fischbeinund andereng:

Misel für Maurer, Tüncher und An=
streicherr,in Fassungen aus gewöhnlichem
oozz . UT.. 100kg 60
die übrigen unter diesenUnterabschnittfal=

lendenWiren " 80

Reichs.Gesetzbl.1906. 6



Namöko Unité Droits
du tarif i - s«gönömä Désignation des marchandises de en

bulgare mesure francs

ex 231Brosserie fine:
a) montée sur bois poli, os, corne. ... . . . . . .. 100 Lilogr. 120

Remarque aux Nos. 230 et 231. L'entrelacement ou
le reliage des fibres avec des fils métalliques n'aura pas d'in-
sluence sur la tarification.

238 Pierres lithographiqduis . .. ........... ..... „ 3

ex 243 Ardoises: «
exo)nuesouencadräesenboissimple.....».. » 8

255Creusetsdemoulnge,oornuesetautresobjetsröfrao—
tairesdegraphire,d’argile,målangöausilex,äla
magnösite,etc..............·...... ........... — exempts

ex 258 JObjetsen faĩence de toutes espèces:
a) blanes ou unicolores, avec ou sans reliess .. 100 kilogr. 10

b) à deux ou plusieurs couleurs, avec ou sans
reliefs...... ........... v 18

259 Objets en porcelaine:
a) unicolores, sans reliess:

isolateurs pour conduits Glectriques, objets
Pour laboratoires chimiguis . ... " 12
les autresobjetsrentrant danscettelettre » 15

b) à deux ou plusieurs couleurs ou avec reliefs o 25
c) en dorure ou autrement décor. .... v 30

ex 261 outons et perles en argile, en porcelaine ou en ma=
tières imitant la porcelaine (demi-porcelaine 5 30

265 Glacces(miroirs) de toutes espesgees. ....... v 25
Remarque au No. 265. Rentrent dans ce numéro les

miroirs simples et ordinaires, encadrés en bois commun, meme
laqud, ou en métaux communs, meme zingueès ou nickelés,
Pourvu que leur longueur ne dépassePas 30 centimetres.



– 43 —
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Nmmer Zollsatz
e

bulgarischen Bezeichnung der Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

aus 231 Feine Bürstenbinderwaren:
a) in Fassungenaus poliertemHolz, aus Knochen

oder .ohrrnn .. . .. . ... 100 kg 120
Anmerkung zu Nr. 230 und 231. Die WickelungoderBin=

dungder Fasernmit Draht bleibt ohneEinfluß auf dieTarifierung.

238 Lithographiersteinn ........................ - 3

aus 243 JSchiefer:
aus e) ohneRahmenoderin Rahmenaus einfachemHolz ⸗ 8

255 Schmelztiegel,Retortenund anderefeuerfesteGegenstände
aus Graphit, Ton, gemischtmit Quarzsand, Mag—
nesitusw.........................·........... — frei

aus 258 Steingutwarenaller Art:
a) weiß odereinfarbig,mit oderohneerhabeneVer=

zierunen . . . . . .. 100 kg 10
b) zwei⸗oder mehrfarbig,mit oder ohne erhabene

Verzierunen . . . .. v 18
259 Porzellanwaren:

a) einfarbig,ohneerhabeneVerzierungen:
Isolatorenfür elektrischeLeitungen,Gegen=

« ständefürchemischeLaboratorien.........· ⸗ 12
dieübrigenunterdiesenUnterabschnittfallenden

Waren.............................. - 15
b) zwei=odermehrfarbigodermiterhabenenVerzierungen ⸗ 25
e) vergoldetoderin andererWeiseverziert.... ... ⸗ 30

aus 261 KnöpfeundPerlen ausTon, PorzellanoderNachahmungen
von Porzellan (Halbporzellnygygygyg . .... " 30

265 Spiegelglas(Spiegel)allerArt ...... .... . ... . .. . ... » 25
Anmerkung zu Nr. 265. Unter dieseNummerfallen einfache

und gewoͤhnlicheSpiegel in Rahmen aus gewöhnlichem,auch lackiertem
Holz oder aus unedlen, auch verzinktenoder vernickeltenMetallen,
vorausgeseht,daß die Längeder Spiegel 30 em nichtübersteigt.

6°“



Numéro
du tarif
général
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

francs

281

—

Boutons en verre, en éCmail ou en matieres imitant le
verre .. . .. . ... ....................... .......

Petites lampes Glectriquesà incandescence,munies ou
non de leur montre . . . .. .............

Papier autre due le papier de luge:
b) papier d’emballage y compris le papier par=
chemi . ... . . . ... ........ ............
RemarqucnuNo-277b.Pnrspapierparelieminåson

comprendlepapierparclieminådetoutgenkeåkexception
du papier parchemin qui sert à dresser des documents.

e) sacs ou poches en papier, servant à Temballage,
y compris les enveloppesà lettres .. .. . ...
Remarque au No. 277e. Seront tarilécs selon cet alinda

les boites en papier ou en carton, contenant des feuilles de
papier à lettres et des enveloppes en papier dui rentre dans
la lettre a.

Papier de luxe:
a) papier à lettres awcc initiales, avec mono=
grammes, avec emblemes ou avec toute sorte
d’arabesques et d’ornements, seit en reliefs,
soit imprimés en toutes couleurs et méme
dorés, argentes ou bronds
Remarque au No. 278a. Seront tarilées selon cet alinda

les boites en papier ou en carton, contenant des feuilles de
Papier à lettres et des enveloppes en papier dui rentre dans
cette lettre.

Papier photographique, albuminé, sensibiliséc ou non,
Papiernégatif, Dapieramiante(d’asbeste),papier tue=
mouches“ et autres non détnommess .. . . ...

Cartes postales illustrées de toutes sortes ...

*

*lr

30

100

10

30

40

25

50



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsatz
in

Franken

aus 270

273

aus 277

aus 278

281

aus 283

Knöpfeaus Glas, SchmelzoderNachahmungenvon Glas

KleineelektrischeGlühlampen,mit oderohneFassung

Papier, anderesals Luxuspapier:
b) Packpapier)einschließlichdes Pergamentpapiers

Anmerkung zu Nr. 277b. Unter „Pergamentpapier= ist
pergamentiertesPapier jeder Art zu verstehen,mit Ausnahme des
Pergaments,das zu Urkundenverwendetwird.

e) Beutel oderTüten aus Papier, zu Verpackungs=
zwecken,einschließlichder Briefumschläge
Anmerkung zu Nr. 277e. Nach diesemAbsatz werden

Schachteln aus Papier oder Pappe verzollt, die Briefpapier und
Briefumschlägeaus unterUnterabschnitta fallendemPapier enthalten.

Luxuspapier:
a) Briefpapiermit Anfangsbuchstaben,Namenszügen,
Wappen, ArabeskenoderVerzierungenaller Art
in erhabenerArbeit oder in beliebigenFarben auf=
gedruckt,auchvergoldet,versilbertoder bronziert

Anmerkung zu Nr. 278a. Nach diesem Absatz werden
Schachteln aus Papier oder Pappe verzollt, die Briefpapier und
Briefumschläge aus unter diesenUnterabschnitt fallendem Papier
enthalten.

PhotographischesPapier, Albuminpapier,lichtempfindlichoder
nicht,Negativpapier,Amiantpapier(Asbestpapier),Fliegen=
papierund anderesnichtbesondersgenanntesPapier

Ansichtspostkartenaller 0c0n0tH

100kg 30

100

10

30

40

25

50



Numéro
du tarif
genral
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

Immesure

Droits

en

feanes

ex 285

286

289

Cols, manchettes, plastrons (devants) de chemises en
Papier recouvert ou non, sur Tun cöté ou sur les
deux cötés, d’'un tissu de coton blanc, teint ou im=
Primé, sans coutures véritables, conjointement avec
le poids des boites ou cartons qui les contiennent

Remarque au No. 285. A la tarification des cols, man=
chettes et plastrons (devants)de chemisesdes genres susdits,
Pimitation des coutures obtenue par le gaufrage n'est pas
consideréecomme couture Veritable.

Objetsen papier mäché,encartongoudronné,encarton=
Pierre et en toute autre sorte de carton, vernis ou
non, laqués ou non, lisses ou non, combinés ou non
avec du boeis, du verre, de la toile, du cuir, avec
desmetaukcommuns(meémedorcésou argentées),avec
du papier de toutessortes, mémeimprimé et doré ou
argenté:

albums, objets en papier endurci, méme en
Combinaison avec des matières Communes, ni dorcs,
ni argentés,pctites boitespour pharmaciens, bou=
chons à cartouches, cartonsde bureaudu systeme
Scennecken
les autres objets rentrant dans ce numéro

Livres de lecture et toutes sortes de publications en
langues étrangeères, ainsi que les ceuvres musicales
imprimées ou lithographié⅝es:

a) simplementbroches on no
b) cartonnesou relis . ...

Remarque au No. 289. Seront tarifésd'aprèsee numéro
les catalogues et les listes de prix des maisons de commerce,
illustres ou non, ainsi due les livres d’images pour enfants.
meme avec du texte rédigé en langue bulgare.

100 kilogr.

!

100kilogr.

50
100

exempts
10



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsah
in

Franken

aus 285

286

289

Kragen,Manschetten,Vorhemdenaus Papier, auchwenn
diesesauf eineroderauf beidenSeitenmitweißem,farbi=
gem oder bedrucktemBaumwollstoffüberzogenist, ohne
wirklicheNähte,zusammenmit denSchachtelnoderKartons,
in denensiesichbefinden,verwogen

Anmerkung zu Nr. 285. Bei der Verzollungvon Kragen,
Manschettenund Vorhemden der vorgenanntenArten ist eine durch
Pressung hervorgebrachteNachahmungvon Nähten nichtals wirkliche
Naht anzusehen.

Warenaus Papiermaché,Teerpappe,Steinpappeundaus
jeder anderenArt von Pappe, auch gefirnißt, lackiert,
geglänztoderauchin Verbindungmit Holz, Glas, Lein=
wand, Leder,unedlenMetallen(auchvergoldetenoderver=
silberten)sowiemit Papier aller Art, auchbedrucktem,
vergoldetemoderversilbertem:

Albums, Gegenständeaus Hartpapier,auchin Ver=
bindungmit gewöhnlichenStoffen, jedochwederver=
goldetnochversilbert,kleineSchachtelnfür Apotheker,
Gewehrpfropfen,Briefordnernach demSystem Sön=
neken
die übrigenunter dieseNummer fallendenWaren

Lesebücherund alleArten vonVeröffentlichungenin fremden
Sprachensowiegedruckteoder lithographierteMusikalien:

a) nur broschiertodernicht . . . . . . . ...
b) kartoniertodergebunen

Anmerkung zu Nr. 289. Nach dieser Nummer werden
Kataloge und Preislisten von Handelshäusern, mit oder ohne Ab=
bildungen,sowieKinderbilderbücher,auchmit Text in bulgarischer
Sprache, verzollt.

100kg

100 kg

65

100

frei
10



Numåro
du tarif
Gnral
hulgare

Désignation des marchandises
Unité
de

mesure

Droits

en

franes

290

291

292

ex 294

Cartes scientifiques de toutes sortes, dessins de méca-
nique et T’architecture, scit en feuilles volantes, scit
rCunies en atlas brochés, cartonnés ou reliés, scit
en feuilles collées sur toile ou garnies de rouleaux
eenbois pour étre suspendus; globes géographiques
u astronomiques, montés sur bois et combinés avec
des métaux commuis . . .. . . . . ..

Images religieuses sur papier, sur toile ou sur bois

Tableaux oléographiques, lithographiques, chromolitho=
graphiques, artistiques, photographies de toutes sortes,
Photogravureset autres, reproduits sur papier, car=
ton, toile et autres tissus oOumis dans des albums

Peaux préparées(peausserie):
ex c) cuirs dits sblancs de toutes especs

d) cuirs dits de „Russie de toutes sortes, cuirs de
bouvillon (videlo), maroquin et autres peaux, à
Texceptionde ceux dénommésspecialement:
1. pesant de 3 kilogrammeset au dessusla
Piees . . . . . . ...

2. pesant de 1à 3 kilogrammes exclusive-
ment la pie . . . . . . ..

3. pesant moins de 1 kilogramme la piece
f) cuirs refendus de toutes sortes

Remarque au No. 294f. On comprendpar cuir refendu
(Spaltleder) dans le sens de cette lettre la partie des peaux
de vaches ou de beeufsdu côté de la chair, obtenue Par le
dédoublementde ces peaux dans le sens de leur Gpaisseuret
du'’on a revetue ou enduite d'un cirage pour boucher les
inégalites de la peau et rendre sa surface unie.

ex 8) cuirs vernises.
Remarque au No. 294. Les divers procès de tannage

n'auront Pas d’influchee sur la tarilication.

100kilogr.
exempts

25

50

90

200



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsatz
in

Franken

290

aus 294

WissenschaftlicheKarten allerArt undZeichnungenaus dem
IngenieurwesenoderderBaukunst,in losenBlättern oder
in broschierten,kartoniertenodergebundenenAtlanten, auf
Leinwand geklebtoder mit Holzrollen zum Aufhängen;
Erd=oderHimmelskugeln,mit GestellenvonHolz und in
Verbindungmit unedlenMetallen ..

ReligiöseBilder auf Papier, LeinwandoderHolz

Oldrucke,Steindrucke,Farbensteindrucke,Kunstdrucke,Licht=
bilder aller Art, Lichtdruckeu. dgl. auf Papier, Pappe,
Leinwandund sonstigenZeugstoffenoderin Albums ver=
einigt..............................·........

GegerbteFelle (eder):
aus c) sogenanntesBlanklederaller Art. . . ... . . . . ...

d) sogenanntesrussischesLeder (Juchtenleder)aller
Art, Ledervon jungenOchsen(videlo), Maroquin
und anderesLeder, mit Ausnahme des besonders
genannten:
1. dasStück im Gewichtvon 3 kg unddarüber
2. das Stück im Gewichtvon 1 bis 3 kg aus=
schließliciggg . . . . . . . . . ..

3. dasStück im Gewichtvon wenigerals 1 kg
f) Spaltlederaller nt . . . . . ...

Anmerkung zu Nr. 294f. Unter Spaltleder im Sinne dieses
Unterabschnittsist der von der FleischseitestammendeTeil vonKuh=
oder Ochsenhäutenzu verstehen,der durch Spaltung der Häute der
Dicke nach gewonnenund zur Beseitigung derUnebenheitenderHaut
und zur Glättung ihrerOberflächemit Wichseüberzogenoder über=
strichenwordenist.

aus 9) lackiertesLrnder
Anmerkung zu Nr. 294. Die verschiedenenGerbartenhaben

keinenEinfluß auf die Verzollung.

100 kg

90

200
270
250

200



Numéro Unité Droits
du tarif E ·
general Désignation des marchandises de en

bulgare mesure francs.

305 Articles de pelleterie apprétés simplement par la cou=
ture, mais non confectionné::

a) en peaux ordinares 100 kllgr. 100
b) en peauxfines .... .. . . .. . . . .. .. . . . . . . .. » 400

Remarqueaux Nos. 305et 306. Sont rangésdansla classe
despelleteriesappretéesmais non confectionndes(art. 305) les
nappes ou sacs de dos d’écureuil ou de belettede Sibérie, de
astor, de hamster, de rat musquèé, de rat de Russie et d’autres
animaux semblables (quadrupieèdesdigitigrades); les nappes ou
sacsde peauxde lievre et de lapin, de chatdomestiqueet chat
sauvage, de fouine, de loutre etc., cousus en forme carnée,
ronde ou pointue, maisnon coupesni coususen vue de la con=
fection de certains articles; les morceaux et chiquettes de
belleteries, ainsi que les couvertures en peau de chévre,
d'angora et de moutoncoupésd’'uneseulepiècesansdoublure.
Comme pelleteriesconfectionndes(art.306)sont considérées

les peauxenbandescoupéesde lignedroite ou courbepourgar=
nitures, relendues et faites en rubans et autres Dareils; les qucues
allongéespour boas,pour pendelodquesetc.,Ccoupéesou njustees
Pourcertainsusages,cousnesounon; lesdoubluresetapplications
de pelleterie, cousues ensemble ounon; les couvertures de pelle=
terie sans doublures (Al'exception des nappes, sacs et couvertures
en peau de mouton ou d’angora, éhumerés dans T’art. 305); de
meme toimes les couvertures doublées, garnies ou montées; les
boas,manteaux,Pélerines(pelisses),manchonsetleurspendeloques
(breloques); les pelisses (vestes), toques (bonnets), gants, chaus=
sures, confectionns mais non combinés avec’'’endroit d’uneétoffe.
Commepelleteriescommunesdanslesart.305aet306a,seront

considerés: les Peauxd'agneauxet de leursmorts-nées,à Tex=
ceptiondecellesteintesonautrementpréparéesdites:Astrakan,de
Perse,etc.; les peanx dechèvre (memed’angora), les peanx dechat
domestiqueetchatsauvage,de lièrre et delapin, lespeauxdecas=
tor.dehamster,deblairenu,dopossum,despermophile(marmotte)
et de rat des Alpes, les fourrures de renard et delonp, de chien, de
chacal, de chien de mer, dours d'Amérique du nord, les fourrures
d’ours gris, noirätres ou noirs, les peaux de chevrette, de cerf, de
chamois (antilope), d’hyenede Tarante, les peauxde veau, de
beeuf, de bufle, d’äne, de cheval, de porc, de petit-loutre (ncerz),
de raton laveur, de rat musqué, de lontre Commun.d’curenil.
Seront considéréesCcommepelleteriesfinesdansles art.305b

et 306b, les peaux de zibeline, d'astrakan, de martre, de
fouine, de loutre de mer, de renard bleu, de renard noir, de
scalskin, de Petit-gris, de petit-grison et autres semblables.
Les peaux fourrées,dresseeset imitant lespeauxfrahpéesde

droits plus élevés, excepté les peaux d’Astrakan, acquitteront
les droits des peaux originales et non pas ceux des peauxz
du’elles imitent.



Nummer Zollsatzes
bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

305 Delzwerk,einfachdurchNähen zugerichtet,aber nichtkon=
fektioniert:

a) aus gewöhnlichenFellen .. 100 kg 100
b) aus feinenFelllen . ... 5 400

Anmerkung zu Nr. 305 und 306. Man rechnetunterdie
zugerichteten, aber nicht konfektioniertenPelzwaren (Nr. 305):
Tafeln oder Futter aus Rückenfellenvon Eichhörnchen,sibirischem
Wiesel, Biber, Hamster, Bisamratte, russischerRatte und anderen
ähnlichen Tieren (Zehengängern))Tafeln oder Futter von Hase,
Kaninchen, Haus. und Wildkatze, Steinmarder, Fischotterusw., zu=
sammengenähtin viereckiger,runder oder spitzer Form, aber nicht
für die Konfektion bestimmterGegenständezugeschnittenoder zu=
sammengenäht)Stücke und Abfälle von Pelzwerk sowie Deckenaus
Ziegen=,Angora. und Schaffellen, aus einemStück geschnitten,ohne
Futter.

Als konfektioniertePelzwaren (Nr. 306) werdenangesehen:Felle,
die in geradeoderkrummeStreifenzu Besätzenzugeschnittenoder
zu Bändern oder dergleichengeschnittenund zurechtgemachtsind;
Schwänze, die für Boas, Gehänge usw. aufgezogen,zu bestimmten
Zweckenzugeschnittenoder abgepaßt sind, auch genäht) Pelzfutter
und Pelzbesätze,zusammengenähtoder nicht; Decken aus Pelzwerk
ohneFutter (mit Ausnahme der in Nr. 305 genanntenTafeln, Futter
und Deckenaus Schaf. oder Angorafellen); ferner alle gefütterten,
besetztenund montiertenDecken; Boas, Mäntel, Pellerinen (Pelz.
mantillen), Muffe nebstGehängen)Pelzröcke(Delzjacken),Pelzbarette
(Mützen),Pelzhandschuhe,Pelzschuhwerk, konfektioniert,jedochnicht
mit Stoff überzogen.

Als gewöhnlichesPelzwerk im Sinne der Nr. 305a und 306aW
werdenangesehen:Felle von Lämmern,auchvon totgeborenen,mit
Ausnahme der gefärbtenoder sonstwiezugerichtetenwie Astrachans,
Persianer usw.; Felle von Ziege(auchAngoraziege),Haus- und Wild=
katze,Hase, Kaninchen,Biber, Hamster,Dachs, Opossum,Murmeltier,
Ratte,Fuchs,Wolf, Hund,Schakal,Haarseehund,nordamerikanischem
Bär, grauem, grauschwarzemund schwarzemBär, Rehziege,Hirsch,
Gemse(Antilope), Hyäne, Kalb, Rind, Büffel, Esel, Pferd, Schwein,
Nerz, Waschbär,Bisamratte,gemeinemFischotter,gemeinemEich=
hörnchen.

Als feines Pelzwerk im Sinne der Nr. 305|b und 306b werden
betrachtet:Zobelfelle, Astrachans, Felle von Stein=und Hausmarder,
Seeotter, Blaufuchs, Schwarzfuchs, Pelzseehund, russischemEich.
hörnchen(Feh), Jibethkatzeund andere ährliche.
ZugerichteteFelle zur Pelzwerkbereitung,welcheFelle nachahmen,

die einemhöherenJollsatz unterliegen — mit Ausnahme der Astra=
chans—,werden nachdemJollsatz für die ursprünglichenFelle verzollt
und nicht nach demjenigenfür die Felle, die nachgeahmtwerden.

7
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Désignation des marchandises
Unitc

de

mesure

Droits

en

francs

ex 313

ex 318

ex 319

ex 320

ex 325

ex 330

338

339

Tuyaux et chapes pour les vélocipèdes ainsi quepour
les automobiles

Tissus et étoffes tricotéces(y compris les foulards) de
soie melangée avec toute amre matière textile, à
Texception des fils Tor et T’argent, des fils metal=
liques dorés ou argents.

Velours et peluches de soie mélangée ... #

Couvertures, rideanx et tapis, méme ourlés:
b) de soie melangée avec d’autres matières textiles,

Chäles et mouchoirs de poche, de téte (lichus), de cou
et autres articles semblables de soie melangée:

—m—— . . . . ... . . . .. ..
Rubans de toutes sortesde soiemelangéeavec d’autres
matières textiles . .. .... . .. . .. . . .. .. . . . . . . . ... .

Remardue aux Nos. 318, 319, 320, 321 et 325. Le
droits d’entrée convrenuspour les marchandisesde soie mé=
langee, rentrant dans ces numéros, ne Ss'éetendentqu’f'aux
marchandises en soie contenant une addition d'autres matières
textiles d’au moins 25% de leur poids total.

Fils de laine pure on melangée avec des matières textiles
Végétales,simplesou à plusicursboutsjusqu à No. 40:

b) teinss . .. . . ... .. . .. . . ..
Tissus et étoffestricotẽesde laine et d'autrespoils d'ani-
maux, mélangésou non de cotonet d’autresmatières
textiles:

a) pesantau-dessusde500grammesparmetrecarrsé
Pesantplus de250grammesjusqu'à 500grammes
Par metre carrm . . . . ... .

b) pesant 250 grammes et au-dessouspar mètre
carré — 2

Velours et peluches de toutes sortes de laine pure ou
mélangẽeavec d'autres matièresà l'exception de la
soie et des fils métallius ...

1 kilogr.

50

– — S

=

11

110

450

275

230



Nummer Zollsatz
des

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

aus 313 Luftschläucheund Laufmäntelfür Fahrräderund für Auto=
mobile....................................... 100 kg 50

aus 318 Gewebeund Wirkstoffe(einschließlichderFoulards) aus Seide,
die mit anderenSpinnstoffenaller Art, mit Ausnahme
von Gold- undSilberfäden, vergoldetenoderversilberten
Metallfädengemischt . . . . . . . . . .. ... . . . . . . ... 1 kg 7,50

aus 319Samt und Plüsch aus gemischterSede 4 7
aus 320 Decken,Vorhängeund Teppiche,auchgesäumt:

b) aus Seide, gemischtmit anderenSpinnstoffen. " 9
aus 321 Schals,Taschentücher,Kopftücher,Halstücherundandereähn=

licheWaren aus gemischterSeide:
a) gesäumtodernichtt . . . . . ... 11

aus 325 BänderallerArt aus Seide,gemischtmit anderenSpinn=
stofenn . . .. 8

Anmerkung zu Nr. 318, 319, 320, 321 und 325. Die
Eingangszölle,welchefür die unter dieseNummernfallendenWaren
aus gemischterSeide vereinbart sind, gelten nur für solcheSeiden=
waren) welcheeine Beimischungan anderenSpinnstoffen von min=
destens25%%ihres Gesamtgewichtsenthalten.

aus 330Gann aus reinerodermit pflanzlichenSpinnstoffengemischter
Wolle, einfachodermehrdrähtigbis Nr. 40:

b) gefärbt..... .. . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . ... 100kg 110
338 Gewebe und Wirkstoffeaus Wolle und anderenTierhaaren,

auchgemischtmit Baumwolle und anderenSpinnstoffen:

a) im Gewichtevon mehrals 500g auf 1qm.. " 450
imGewichtevonmehrals 250biszu500gauf 1qm " 275

b) im Gewichtevon 250 g und wenigerauf 1 qm ⸗ 250

339 Samt und Plüsch aller Art aus reiner odermit anderen
Stoffen, außerSeide undMetallfäden,gemischterWolle „ 230



Numéro
du tarif
Bénéral
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

francs

342

343

344

346

Serviettes et chäles tissés, brodés, faconnés, en laine
Pure ou mélangée, y compris les chdles dits „turcs

Articles de bonneteriede laine pure ou melangée,sim=
Plement unis mais non couuss . . . ...

Remarque au No. 343. Rentreront dans cet article: les
bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), calegons, gilets,
bonnets (toques), fichus et autres semblables, meme tailles et
cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets,
baguettes et autres pareils, meme en soie, à condition due
es accessoires soient nécessairespour I’emploi de l’objet et
ne constituentpas seulementune décoration.

Passementerie: galons, cordonnets, ganses, franges,
houppes, boutons et tous les articles du méme genre,
de laine purc ou mélangée,mais sansmélangede soie

Couwertureset rideaux de laine pure ou mélangée,
brodés ou non, mais sans mélange de scie, de fils
Tor, d’argent ou de fils métalliques dorés ou argentés

*

Remarque aux Nos. 338—346. Les tissus, la bonne=
terie, la passementerie, les chäles, les couvertures, etc. de
laine mélangée de soie, de fils d’or, Targent, dorés ou ar=
gentés, tisscs ou en filature, dans un but d’ornement sous
forme de boutons, fleurons, éEtoiles etc. seront taxés d’apres
les numéros ci-dessus et augmentésd’une surtaxe de 50%.
— Seront taxés de la meme facon lorsque le mélangede scie,
de fils d'or, d'argent, dorés ou argentés ne déepassepas20%
de la quantité totale des fils du tissu, de la passementerie,etc.

Les tissus, la bonneterie, etc., de laine, contenant plus de
20% de fils de soie, de fuilsd'or, d’argent, doréèsou argentes
seront taxcs d’après la catéegorieXXl.

Les ouvrages rentrant dans les articles 342— 346 S'’ils sont
mélangésavec des fils métalliquesordinaires (clinquant faux)
seront taxés d’après les memes articles plus une surtazxe
de 50%.

220

300

250



Nummer Zollsatz
es

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

342 Tücherund Schals, gewebt,gestickt,gemustert,aus reiner
odergemischterWolle, einschseelih *m türki⸗
schenScha............................. 100 kg 220

343 Wirkwaren aus reiner oder gemischterWolle, einfach zu=
sammengewirkt,jedochnicht genäht.. . .. . . . . . . . . . ... ⸗ 300

Anmerkung zu Nr. 343. Unter dieseNummer fallen: Strümpfe
und Socken, Handschuhe,Unterjacken(Trikots), Unterhosen,Westen,
Mützen (Barette), Halstücher und andere ähnliche Waren, auch
geschnittenund genäht, auchmit Knöpfen, Bändern, Schnüren, Litzen
u. dgl, selbstsolchenaus Seide, besetzt,vorausgesetzt,daß dieseZu=
taten für den Gebrauchder Ware notwendig sind und nicht lediglich
eineVerzierungdarstellen.

344 Posamentierwaren:Borten, Litzen, Schnüre, Fransen,
Quasten,KnöpfeundalledergleichenWarenausreineroder
gemischterWolle, jedochohneBeimischungvon Seide ⸗ 225

346 Deckenund Vorhänge aus reiner oder gemischterWolle,
auchLesichte jedochohneBeimischungvon Seide, Gold=
und Silberfäden,vergoldetenoder versilbertenMetall=
fäden ............................ v 250

Anmerkung zu Nr. 338— 346. Gewebe, Wirkwaren, Poa.
mentierwaren, Schals, Deckenusw. aus Wolle, welcherSeide, Gold=
oder Silberfäden, vergoldete oder versilberteFäden eingewebtoder
im Faden beigemischtsind, um Verzierungen in Form von unkten,
Blumen, Sternen usw. iu bilden, werden nach den vorstehenden
Nummern,abermit einemZuschlagvon 50% verzollt.— Dieselbe
Verzollung tritt ein, wenn die beigemischteSeide, die Gold- oder
Silberfäden,dievergoldetenoderversilbertenFäden20% derGesamt.
mengeder Fäden in denGeweben,Posamentenusw.nicht übersteigen.

Wollene Gewebe, Wirkwaren usw. mit einemZusatzevon mehr
als 20% Seide,Gold-oderSilberfäden,vergoldetenoderversilberten
Fäden werdennach AbschnittXXI verzollt.
Die unterdieNummern342—346 fallendenWarenwerden,wenn

sie eine Beimischungvon gewöhnlichenMetallfäden (unechtemLahn)
enthalten,nachdenselbenNummern,abermit einemZJuschlagvon50%
verzollt.



Numéro Unité Droits
du tarif Dasi 7 O7„Esignation des marchandisesgénéral de en

bulgare mesure francs

363 PFilsde coton à coudreet à tricoter (broder au crochet).
en pelottes, en bobines, en cartons, en écheveaux
et autres formes, blanchis ou teints. 14100kilogr. 100

366 Tissus de coton, blanchis ou teints à une seule couleur,
mais seulement apres le tissage, unis ou croisés, à
Texception de ceux specialementdenommees v 80

367issus de cotonpur, fabriquésavec desfils teints, à une
ou plusieurs coulers . . . . . . ... " 90

Remarque aux Nos. 366 et 367. Tous les tissus de
coton, teints à une couleur, sont tarifés d’après le No. 366,
n’'importedue ces tissus soient teints en pièces ou fabriques
de fils teints à une couleur.

368issus de coton dits: barchentsa, »calmouks«, flanelles
et piqués; tissus de coton imprimés (indiennes), bril=
lantes ou non; percaline et cretonne; mouchoirs im=
primés et couvertures, en pièces non deoupces; reps
et autres tissus semblables, imprims. v 100

369Tissus legers, lisses, brodés, blanchis ou non, teints ou
imprimés, à exception des tulles et des dentelles. v 130

371Velours et peluches de coton, de toutes sortes... ... " 160

372 Rideaux, couvertures, mouchoirs, essuie-mains, draps
de lit et autres articles semblables, en pieècesdé=
coupées, teints ou non, combinés ou non avec des
fils en métaux communs ou avec ’autres matières
textiles végétahhss ... . . .. . . .. » 150



Nummer Zollsatz
6

hulzerssen Bezeichnungder Waren Einheit in
eesen Franken

363] BaumwollenesNäh- und Strick=(Häkel.)Garn in Knäueln,
auf Spulen, Pappkarten,in Strähnen und in anderen
Aufmachungen,gebleichtodergefürtbt . . ... 100 kg 100

366Baumwollengewebe,nachdemWebengebleichtodereinfarbig
gefärbt,glatt odergeköpert,mit Ausnahmederbesonders
genannennn . . . . .. 80

367Gewebe aus reinerBaumwolle, aus gefärbtem,ein=oder
mehrfarbigemGarn .. . . .. .. . . .. . .. ... . .. . . ... 90

Anmerkung zu Nr. 366 und 367. Alle einfarbiggefärbten
BaumwollengewebewerdennachNr.366 verzolltohneRücksichtdarauf,
ob sie im Stück gefärbtoder aus einfarbiggefärbtemGarn her=
gestelltsind.

368Sogenannter Barchent, Kalmuck,Flanell und Pikee, aus
BaumwollegewebtjbedruckteBaumwollengewebe(Kattun),
mit oder ohneGlanz) Perkal und Cretonne;bedruckte
TaschentüchersowieDecken,im Stück, nichtzerschnitten;
bedruckterRips undandereähnlicheGeweobe 5 100

369 LeichteGewebe,glatt, gestickt,auchgebleicht,gefärbtoder
bedruckt,mit AusnahmederTülleundSpitze ⸗ 130

371BaumwollenerSamt und PlüschallerArt......... .. . 160

372 Vorhänge,Decken,Taschentücher,Handtücher,Bettücher
u. dgl., vom Stückgeschnitten,auch gefärbtund Bei=
mischungenvon Fädenaus unedlem Metallodervon
anderenpflanzlichenSpinnstoffenenthalted ... ⸗ 150

Reichs=Gesetzbl.1906. 8
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mesure
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373

374

375

ex 376

ex 382

Chales, ceintures, turbans, de toutes sortes

Articles de bonneteriede coton, simplementunis mais
non couussss ...

Remarque au No. 374. Rentreront dans ce numéro: les
bas et chaussettes,gants, flanelles (maillots), calecons, gilets,
bonnets (toques), fichus et autres semblables,meme tailles et
cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets,
baguetteset autres pareils, memeen soie, à conditionque ces
accessoires soient necessairespour T’emploi de Tobjet et ne
constituentpas seulementune décoration.
Les étoffestricotéesen cotonseronttariftes commeles tissus

de coton d’après T’espece.

Passementre

Tulles brodés, dentelles faites au fuseau ou brodées à
Ia macinn ...............

BroderiessurfondserkeOroderiesenenmbrie)»..«
Remarques à la Catégorie XXII.
% Les articles de coton mélangé avec de la scie

s#onttarifés d’après la CategorieXXI commearticles en scie
mélangée, si Paddition de soie dépasse20% du poids total.
Si PTadditionde soie ne depasse pas 20% du poids total,
lesdits articlessont frappésdesdroits des articles de cotonplus
une surtazxe: «
a)6050·7»sikaddiäondesoienecköpsssepu100-»
5)de1500,z,sil’udditiondesoieestplusd0107»mais
ne dépassepas 20%.
20 Les articles de coton mélangéavec d’autresmatières

textiles seronttarifésd’aprèsla matièrela plus fortementtarifée
qui entre dans le mélange, si ce mélangedépasse10% du
Poids total. Si le pourcentage du mélange ne dépassepas
0% l restera sans influence sur la tarification des mar=
chandisesde coton.

Fils de cordonnier, éerus, blanchis ou teints. ..

100 kilogr. 175

225

190

400
350

60
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373

374

375

aus 376

aus 382

Schals, Gürtel,Turbane,aller 0cnt

Wirkwarenaus Baumwolle einfachzusammengewirkt,iedoch
nichtgenäht

Anm * zu Nr. 374. UnterdieseNummerfallen: =
und Socken, Handschuhe,Unterjacken(Trikots), Unterhosen,Westen,
Mützen (Barette), — und andereähnlicheWaren, auch
gelchitten und genäht, auchmit Knöpfen, Bändern, nüren,
itzenu. dgl., selbstsolchenaus Seide,besett, vorausgesetzt,daß
dieseZutatenfür denGebrauchderWare notwendigfind und nicht
lediglich eine Verzierung darstellen.
ZaumwolleneWirkstoffewerdenwie Baumwollengewebenach

ihrer Art vergzollt.

— 22222222222

Posamentierwarren . . ..

GestickterTüll, geklöppelteoder auf demStuhl hergestellte
Spiten

Stickereienauf dichtemErunestof (Cambriestickereien)
Anmerkungen zu Abschnitt XXIII.

1. Warenaus Baumwolle, gemischtmit Seide, werdennachAb.

. 2222222

Seide verzollt, wenn die Beimischungvon Seide 20% desGesamt=
gewichtsübersteigt. Wenn die Beimischungvon Seide 20% desGe.
samtgewichtsnicht übersteigt, werden dieseWaren nach den Sätzen
für Baumwollwaren verzollt mit einemZuschlag:

a) von50%),wenndieBeimischungvonSeide10%nichtübersteigt,
b) von 150%, wenndieBeimischungvonSeidemehrals 10%
beträgt,aber20% nichtübersteigt.
2. WarenausBaumwolle,gemischtmit anderenSpinnstoffen,

werden nach dem mit dem hächstenJollsatz belegten, in der Bei=
mischungenthaltenenStoff verzollt, wenn dieseBeimischung10%
desGesamtgewichtsübersteigt.Wenn dieBeimischung104, nicht
übersteigt,bleibt sie auf die Verzollungder Baumwollwarenohne
Einfsluß.

Schustergarn,roh, gebleichtodergefäbbt . ...

100 kg 175

225

190

400
350

60

8°
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Numéro Unité Droits
P zaunl Désignation des marchandises de en
nör

bulgare mesure francs

385 Ficelles et cordons de chanvre, de jute et d’autres
matières textiles non dtenommdbhes 100 kilogr. 65

Remardque aux Catégories XXI àXXIV. Les ourlets
simplesou les frangesajoutéespar nouure ou tissure resteront
sans influence sur la tarification des tissus, éCtoffes, articles de
bonneterie, etc., sjustés, en matières textiles de tous genres et
ne justifieront pas la tarification de ces marchandisescomme
objets de confection.

Ne sont Pas considérées comme broderies les tissus, ex=
cepté les cas spécialementdénommésau tarif, sur lesquelsne
sont brodés due des initiales, meme entrelac&ces et orne=
mentées (monogrammes, lettres ornées, etc.), noms, chiffres
et autres semblables.
Des ornementsaccessoiresbrodés sur les mouchoirs et qui

entourent ces lettres, noms, chiffres et autres semblables p.e.
des sarments (enroulements), arabesques, etc., restent sans
influence sur la tarification.
En cas de contestationou de doute ces ornementsseront

considérés comme accessoires, si Pensemble de la broderie ne
dépasse pas une surface carrée, mesurant 6 centimetresde
chadquecöté. ·

405Confectionsenetocesdelaine.»«»». ....... ... — Takedouble
de I’étoffedont
Tobjet est con=
fectionne.

cx 4066 Confectionspour femmesen étoffesde coto... — 350%dela
taxe deT’étoffe
dont Fobjetest

« « eonfeetionne.
4150uvragesmassifsenor,argent,platmeetentoutes

sortesd’nlliagesdesmemesme«taux,nonornesde
Pierres précieuses:

a) en or, Platine et en alliage des mehmes 1 kilogr. 20
b) en argent ou dorr . . ... . . . . . ... » 5

e
4160uvragesdebijouterieenohargent,platjneetentoutes

sortesckalljagesdesmemesmetaux,nonorne«sde
Pierres précieuses, pour Parure et pour ornement
intérieur des appartements:

a) en or, platine er en alliages des memes.. » 40
b) en argent ou dorzree . . .. » 10



Nummer Zollsatz

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

385. BindfadenundSchnur aus Hauf, Jute und anderennicht
besondersgenanntenSpinnstossen 100 kg 65

Aumerkung zu den Abschnitten XXI bis XXIV. Einfache
Nähte oderangeknüpfteoderangewebteFransen bleiben ohneEinfluß
auf die Verzollungvon abgepaßtenGeweben,Stoffen, Wirkwaren
u. dgl. aus Spinnstoffenaller Art und begründennicht die Ver=
zollungsolcherWarenals Konfektionswaren.

Gewebe,in die nur Buchstaben,auchverschlungenoderverziert
(Namenszüge,Lierbuchstabenusw.),Namen,Liffernu.dgl. eingestickt
sind, werden, abgesehenvon den im Tarif besondersgenannten
Fällen, nichtals Stickereienbehandelt.

Bei TaschentüchernbleibeneingestickteunwesentlicheVerzierungen,
welchedie vorgenanntenBuchstaben,Namen, Ziffern u. dgl. um.
geben,wie Ranken(Schnörkel),Arabeskenu. dgl. ohneEinfluß auf
die Verzollung.
In Beschwerdeoder HweifelsfällenwerdensolcheVerzierungen

als unwesentlichangesehen,wenn die Gesamtstickereieine Fläche
von 6 cm im Geviertnichtüberschreitet.

405 Kleider aus Wollenstoffen ....... ......... — DoppelterZoll
des Stoffs, aus
demdieWare
verfertigtist.

aus 406 Frauenkleideraus Baumwollenstoffen ........ — ssodxzveesoae
desStoffs, aus
dem die Ware

» verfertigtist.
415 MassiveWaren aus Gold, Silber, Platina und allen Le⸗

gierungendieserMetalle,nichtmit Edelsteinenverziert:

a) aus Gold, Platina und ihrenLegierungen 1 kg 20
b) aus Silber odervergoldet. . . . .. . ⸗ 5

416 Juwelierwarenaus Gold, Silber, Platina und allen Le=
gierungendieserMetalle, nicht mit Edelsteinenverziert,

7 1 r*B9 8 Schmuckzweckenund zur innerenAusschmückungvon
ohnungen:
a) aus Gold, Matina und ihrenLegierungen ⸗ 40
b) aus Silberodervergoldet............. . .... ⸗ 10



.
6 · Unite« Droits

u tarigäneral Désignation des marchandises de en

bulgare mesure francs

417Cuvrages debijouterie ennmétaux précieux, ornés de
Pierres précieusse .......... ...·.......· .1«kilogr. 50

418 Bijouterie en imitation demétauxprécieux,mémedorée,
argentẽe, mais non garnie de pierres précieuses:

—o—————l.. ... " 12
b) communen " 7

419 JPFeuillestrès minces (varak):
a) d'or .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. ........ » 10
b) darget . .. ... .. . ... » 2
c) toutes aueeeeees .. " 1

420 Clinquant:
a) en or ou doré . . .. . . . ... ............... » 10
b)ennrgent......·...................... » 4
c)nrgente«......................... ...... v 2,50

ex 423 Pendules suspendueset de table, ainsi due les boites
à musique avec mécanismesThorlogerie:

a) en cages et boites de matières communes.9 kilogr. 75
Remarque au No. 423a. Les pendulesdites de la Forét=

Noire, avec montants en bois portant le mecanisme, et les
Pendules à systämeaméricain, les unes et les autresdansdes
cages, soit en bois meme peint, passé aumordantou sculptée,
soit en fer blanc, en laiton ou en autres métaux communs,
meme peints, polis ou nickelés — toutes ces pendules non
combinces avec de la nacre, de Pivoire, de I’écaille, des métaux
Précieux, des pierres fines ou demi-fines, seront taxces à
65 francs.
Sont comprises ici, commependules A Fsteme américain,

les pendulesd'un travail Ccommun,dont le mecanismese trouve
entre des Plntines métalliques àclaire- voie (Gitterplatinen),
7 compris les pendules, dans lesquelles le pendule est rem=
Plac par un balancier.
Les boites (cages) de ces pendules, importés séparément,

acquitteront les droits de 65 francs.
Acquitteront les droits de 65 francs les mécanismesdesdites

Pendules, importés en nombre égal des boites, simultanément
avec celles-ci ou séparémentdansl’intervalle d'un mois au plus.



N i Zollsatz
butharschen Bezeichnungder Waren Einheit in
Lusfe“, Franken

417 Juwelierwarenaus Edelmetallen,mit Edelsteinenverziert. 1 kg 50

418 JuwelierarbeitausNachahmungenvonEdelmetallen,auchver=
goldetoderversilbert,abernichtmit Edelsteinenverziert:

a) feien . . . . . . .. » 12
b) gewöhnlihe . .. . . ... 7

419 Blattmetall (Varah):
a) Blattgol. ... 5 10
b) Blattsilber . . . ... 2
JP)alles anden .. * 1

420 Lahn:
a) aus Gold odervergolkt . . . . .. . 10
b) aus Silberlrl .... . . ... 4
e)versilbrtt: .. . . ... 2,50

aus 423 Wanduhrenund Standuhren sowieSpieldosenmit Uhr=
werken:

a) in Gehäusenaus gewöhnlichenMaterialtlin 100 kg 75
Anmerkung zu Nr. 423a. SogenannteSchwarzwälderUhren,

bei welchensichdas Werk in einemHolzgestellbefindet, und Uhren
nach amerikanischemSystem, beide Arten in Gehäusen, sei es aus
Holz, auch bemalt, gebeizt oder geschnitzt,sei es aus Weißblech,
MessingoderanderenunedlenMetallen, auchbemalt, poliert oder
vernickelt)— alle dieseUhren nicht in Verbindung mit Perlmutter,
Elfenbein,Schildpatt,Edelmetallen,Edel-oderHalbedelsteinenwerden
mit 65 Frankenverzollt.

Als UhrennachamerikanischemSystemfind hierunterdiejenigen
Uhren von gewäshnlicherAusführung begriffen,beiwelchensichdas Werk
zwischenzwei durchbrochenenMoctallscheiben(Gitterplatinen) befindet,
einschließlichsolcherUhren, welchestattdesDendels eineUnruhe haben.

GetrennteingeführteGehäusesolcherUhrenwerdenmit 65 Franken
verzollt.

WerkesolcherUhren, die mit einergleichenAnzahl Gehäusegleich=
zeitig oder gesondertinnerhalb eines Zeitraums von höchstenseinem
Monat eingeführtwerden,werdenmit 65 Frankenverzollt.



Numéro
du tarif
général
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

francs

45

47

428

429

432

433

Bronze en pouenrnrnr . . . ..

Fils de cuivre et de laiton pour téléphones,pour con-
duits électriqueset autres fils semblables:

a) retors avec de la see . ..
retors avec d’autres matières textihee

b) aureeeeeeeees. . ..
Remarque au No. 427. Les lacets, tresses et autres

ouvrages analogues en flle de métaux communs pour tlé=
Phonesou conduitsélectriquessont tarilés d'après ce numéro.

Faux clinquant pour coudre, broder, tisser et autres
usages, méme filé sur fils de coton, de soie ou autres
fibres textiles; perles, paillettes et autressemblables;
tous ces articles en cuivre, en laiton et autres métaux,
exceptéPToret Targent, non dorés ni argentés....

Cables de toutes sotgees I ......

Vases et appareils en cuivre, en laiton ou en bronze
Pour usines et bateaux, pour machines à vapeur,
Pour distilleries, raffineries, teintureries et autres
industries; réservoirs, cuves, tonneaux, chaudieres,
tubes; coussinets, boites de moyen, ete.

Remargque au No. 432. Rentrerontdansce numéromeme
les marchandisespolies, ainsi due les accessoires(armatures,
clapets, soupapes),pourvu que cesaccessciresscient importés
en meme temps avec les vases et appareils.

Objets en cuivre, laiton ou bronze coulés ou tournés,
objets en feuilles de cuivre ou dautres métaux, tous
ces objets peints ou non, polis ou non, mémecom=
binés avec d’autres matières communes, mais ni
iselés, ni vernis, ni nickelés, ni argentés, ni dorés

100 kilogr. 40

60
45

30

50

100



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsatz

in
Franken

425

427

428

429

432

433

Bronzepulver....................................

Draht aus Kupfer und Messingfür Fernsprecher,elektrische
Leitungenund andererähnlicherDraht:

a) mit Seide überspomen
mit anderenSpinnstoffenübersponnen

b) anderr
Anmerkung zu Nr. 427. Litzen, Geflechteund andere der=

gleichenArbeiten aus Draht aus unedlen Metallen für Fernsprecher
oderelektrischeLeitungenwerdennachdieserNummervergollt.

UnechterLahn zum Nähen, Sticken, Weben und anderen
Zwecken,auchauf Baumwollengarn,Seide oderandere
Gespinstfaserngesponnen)Perlen, Flitter und dergleichen;
alle dieseWaren aus Kupfer,Messingund anderenMe=
tallen,mit Ausnahmevon Gold und Silber, wederver=
goldetnochversilberrrrr ...

Kabel aller Art. .. ....... .... .. ..... .... ... .. .. ..

GefäßeundApparateausKupfer,MessingoderBronzefürFa=
briken,Schiffe,Dampfmaschinen,Brennereien,Raffinerien,
FärbereienundanderegewerblicheBetriebe;Behälter,Wan=
nen,Fässer,Kessel,Röhren)Lagerschalen,Achsbuchsenusw.

Anmerkung zu Nr. 432. Unter dieseNummer fallen auch
polierte Waren, ferner Zubehörstücke(Armaturen, Klappen, Ven=
tile), vorausgesetzt,daß dieseZubehörteilegleichzeitigmit denGe.
füßen und Apparaten eingefährt werden.

GegenständeausKupfer,MessingoderBronze,gegossenoderge=
dreht,Gegenständeaus Kupfer=oder anderemBelech,
alle dieseGegenständeauchangestrichen,poliertoderin Ver=
bindungmit anderengewöhnlichenStoffen, aberweder
ziseliertnochverniert,vernickelt,versilbertodervergoldet

100kg 40

125

30

50

100



W

Unité Droits
gäneru Désignation des marchandises de en
bulgare mesure francs

47 Fer et acier en barres, en plaques, en feuilles, non
faconnkessee ... . . .. . . . .. 100kilogr. 2,50

448Rails et traverses en fer ou en acier ....... .. . . ... » 2
Remarque au No. 448. Les pointes de cceuret les rails

mobiles pour croisementsde voie de cheminsde fer sont tarifés
d’après le No. 448 commerails.

449Fer en bandes pour roues et pour cerche v 3

451Fer et acier, laminésen formesSpéeciales(fer faconnd) » 3

Remarque au No. 451. On comprend par »laminé en
formes speciales=le fer et l'acier, faconnés en barres des
formes suivantes: T, L, Z, V, U, L, W, et semblables.
Les barresrectangulairesou orbiculairesrentrentsousle No.447.

453Fl. dacier ou de fer ayant une épaisseurde 6 milli=
metresen diametreou moins:

a) fll ordinaire, noir ou poli, méme recouvert
de zztee . .. v 7

fil avec des piquants pour elôture, noir ou
Poli, meme recouvert de zien " 8

b) le méme, étamé, cuivré, recouvert de plomb » 12

454Toiles en fils de fer, ordinaires, noires, peintes, vernies
ou goudronnées...... . . . . . .. . . ... ...........·. 16

Remarque au No. 454. Seront taxés Traprèsce numéro
les cordagesde fil de fer ou d’acier.

457bijets en fonte, ciselés, laqués, bronzés, nickelés, ar=
gentésou dorés, méme combinésavec d’autresma=
tieres commnes .. ... 1 20

Remarque au No. 457. Sont rangés dans ce numéro:
les lustres, candelabres, chandeliers, lampes, articles (garni=
tures) de bureau, accessoiresde poéles, ferruresà construc=
tions, objets de fantaisie, ornements et tous autres semblables.



Nutzumer Zollsatz
es

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in

Franken

447 SchmiedeeisenundStahl in Stäben, Platten, Blechen,nicht
fassonirt:t:t:: ... . .. . . ... 100kg 2,50

448 Schienenund Schwellenaus SchmiedeeisenoderStahl... ⸗ 2
Anmerkung zu Nr. 448. Herzstückeund Jungen für Eisenbahn=

weichenwerdenwie SchienennachNr. 448 verzollt.

449 Band- oderReifeisenfür Räder und Fässer ⸗ 3

451 Schmiedeeisenund Stahl, in besondereFormengewalzt
(Fassoneisrren 5 3

Anmerkung zu Nr. 451. Unter Eisenund Stahl »in besondere
Formen gewalzt« ist Schmiedeeisenund Stahl in Stäben folgenden
Querschnittszuverstehen:T, T, 2, V. U,L,end ährliche.
RechteckigeoderrundeStäbe fallenunterNr. 447.

453 Stahl=oderEisendraht,6 mm oderwenigerstark:

a) gewöhnlicherDraht, schwarzoder poliert, auch
verzinkt HHH#3 2 7

Stachelzaundraht,schwarzoderpoliert,auchverzinkt 8

b) derselbeverzinnt,verkupfert,verbleit 5 12

454 GewöhnlicheGewebeaus Eisendraht,schwarz,angestrichen,
gefirnißtodergetert::: . . . ... ⸗ 16

Anmerkung zu Nr. 454. NachdieserNummerwerdenEisen=
und Stahldrahtseileverzollt.

457genstände aus Gußeisen,ziseliert,lackiert,bronziert,ver=
nickelt,versilbertodervergoldet,auchin Verbindungmit
anderengewöhnlichenStossrn . . . . ... 20

Anmerkung zu Nr. 457. UnterdieseNummergehören:Kron.,
Arm.- und einfache Leuchter, Lampen, Gebrauchsgegenständefür
Schreibstuben,Jubehörteilefür Ofen,Baubeschläge,Phantasiegegen=
stände,Zieratenund alle anderenähnlichenGegenstände.

9



FAUSle - Unité Droits
u tari ; · .greral Désignation des marchandises de en

bulgare mesure franes

458Ferronnerie non denommtéeaillers .. 100 kilogr. 7,50

460Clous en ter ou en acier:
a) boulons et goupilles à river (rivets » 8
clous noirs et clous à ferrer les animaux. .. » 10

b) clous en fer étiré, de toutes grandeurs. » 6

464Tuyaux et conduits en fer, ainsi due leurs raccords,
mémegoudronns . .. . . . .. . . . .. » 8

466 Ohbjets en tôle noire, non polis, non émaillés, non'
étamés, combinés avec de la fonte .......... . ... » 20

4710buiets en fer ou en acier, simples, seulementlimés ou
asphaltés, non ornementés,non polis, non 6maillés
ni peints:

a) la Pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus » 9
b) » " de 3 à 25 kilogrammes. » 14
c) v» » 05,5à 3 Kilogrammes ... ... » 16
4)0 " v au-dessous de 0,5 kilogrammes » 22,50

472biets en fer ou en acier, adoucis(abgeschliffen),écurés,
éGtamés,zingués, Emaillés, peints, mais non polis:

a) la pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus » 15
b) » de 3 à 25 kilogrammes.. » 20
* 0,5 à 3 kilogrammes. "“ 30
4) „ " au-dessous de 0,5 kilogrammes » 40

Remarque au No. 472. Les plumes métalliques à écrire,
memeadoucies, seront tariséesd'après le numéro476.
Remarque aux Nos. 471 et 472. La combinaisondes

marchandises, visces par les Nos. 471 et 472, avec du bois
ou de la fonte reste sans influence sur la tarification.



Nummer Zollsatz

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

458 Eisenzeug,anderweitnichtgenunt . . ... 100kg. 7,50

460 Nägelaus EisenoderStahl:
a) Bolzen und Stifte zum Vernieten(Niete). ⸗ 8
schwarzeNägelundHufnägel.. .... . . . . . . ... » 10

b) Drahtstiftein jederGröße .......... ... . ... » 6

464 Röhrenund Rohrleitungenaus Schmiedeeisensowiederen
Verbindungsstücke,auchgetert » 8

466Gegenständeaus Schwarzblech,wederpoliert,nochemailliert,
nochverzinnt,auchin Verbindungmit Gußeisen » 20

471 GegenständeausSchmiedeeisenoderStahl, roh, nur gefeilt
odermit Asphaltlacküberzogen,wederverziert,nochpoliert,
emailliertoderangestrichen:

a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber » 9
b) „ : ⸗ »3 bis 25 kg . . .. . » 14
c)h„" v v : 0)/5bis 3 kk 5 16
*„ v t k* wenigerals 0),5kg 5 22/50

472 GegenständeausSchmiedeeisenoderStahl, abgeschliffen,ge=
scheuert,verzinnt,verzinkt,emailliert,angestrichen,aber
nichtpoliert:

a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber » 15
h)-p v : 3 bis 25 kEk » 20
c) „ " : ⸗2055bis 3kg . . .. » 30
c) " v k: wenigerals 0),5kg ⸗ 40

Anmerkung zu Nr. 472. MetalleneSchreibfedern,auchab=
geschliffen,werdennachNr. 476 verzollt.
Anmerkung zu Nr. 471 und 472. Die Verbindungderunter

die Nummern471 und 472 fallendenWaren mit Holz oderGuß=
eisenbleibt ohneEinfluß auf die Verzollung.



Numéro Uniteé Droits
du tarif Dési 7 7signation des marchandisesgnéral. és Sn n e de en

bulgare mesure francs

473 Objets en fer blanc ou en töle, éctamés,recouverts de
ZzZineGalvanisés) ou cuivrés, méme asphaltés, mais
non peints ni laqués, combinésou non avec du bois 10 kilogr. 35

476 Objets en fer ou en acier, polis, cuivrés, bronzés,
nickelés, laquéss,méme combinésavec d’autres ma=
tières communes:

a) la pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus » 35
b) » * de 3 à 25 kilogrammes. » 60
)" „ 0,5 à 3 kilogrammes „ 80
* * gu-desscusde 0,5kilogrammes " 110

Remarque auNo. 476: Restera sans influence sur la
tarification la dorure des pointesdes plumes métalliques et des
trous des aiguilles à ens

477Obijets en fll et en toile de fils de fer ou d’acier, simples,
Gtamés,peints, goudronnés, polis, méme combinés
avec d’autres matières communes, mais non dores,
ni argentés:

chaines ordinaires, ayant un diameétre de 2,5
jusquf'a 10 millimeétres,simples, méme adoncies,
Gcurées ou asphaltées, non éCtamées, non polies. » 30

les autres objets rentrant dans ce numéro. ... » 50
Remarque au No. 477: Rentrent dans cet article: les

ASpingles,les agrafes, les Spinglesà cheveux, les bouchespour
vetements, les chrochets (aiguilles) àAtricoter, les hamecons,
les cages, les souricières, les paniers grands et petits, etc.

47 Outils de toutes sortes, en fer ou en acier, avec ou sans
manche:

a) communs, asphaltés, limés, adouces. v 15

b) finementtravaillẽs, polis......... .... . . .. » 25
e)nickelẽs .......................... .. ... » 40



VIII-! Zollsatz
bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinenLarije Franken

473Gegenständeaus Weiß⸗ oderSchwarzblech,verzinnt,ver⸗
zinkt (galvanisiert)oder verkupfert,auchmit Asphaltlack
überzogen,aberwederangestrichennoch lackiert,auch in
Verbindungmit Holzzzzs 100kg 35

476 5egenständeaus Schmiedeeisenoder Stahl, poliert, ver=
kupfert,bronziert,vernickelt,lackiert,auchin Verbindung
mit anderengewöhnlichenGtoffen:

a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber. 5 35
b) „ „ ⸗ »3 bis 25 kg. . . .. . » 60
c)h » » » » » 0,5 bis 3 Kkg . . .. . 2 80

dh)⸗ 22 : „ weniger als 0),5kg. » 110
Anmerkung zu Nr. 476. Die Vergoldungder Spitzenvon

Metallfedernund derOhrevon NähnadelnbleibtohneEinfluß auf
die Verzollung.

4778egenstände aus Eisen=oderStahldraht und aus Geweben
von Eisen=oderStahldraht, roh, verzinnt,angestrichen,
geteert,poliert,auchin Verbindungmit anderengewöhn=
lichenStoffen, aberwedervergoldetnochversilbert:

gewöhnlicheKettenmit einemDurchmesservon 2/5
bis 10 mm, roh, auch abgeschliffen,gescheuertoder
mit Asphaltlacküberzogen wederverzinntnochpoliert ⸗ 30
dieübrigenunterdieseNummerfallendenGegenstände ⸗ 50
Anmerkung zu Nr. 477. Unter dieseNummergehören:

Stecknadeln,Spangen,Haarnadeln,Ösenfür Kleider, Häkelnadeln,
Angelhaken, Käfige,Mausefallen t, große und kleine Körbe usw.

478 WerkzeugeallerArt ausSchmiedeeisenoderStahl, auchmit
Griff:

a) gewöhnliche)mit Asphaltlacküberzogen,gefeilt,ab=
geschlisen ... » 15

b)feinbearbeitet,poliert................. » 25
e)vernickelt...,...·........................ » 40
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général
bulgare
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480

481

482

Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montéssur
bois Commun, sur bois recouvert de cuir, sur ter,
sur laiton, sur os ou sur corne, polis on non

Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montéssur
Tautres matières qduecelles dénomméesà Tarticle
Précédant, à PTexceptionde Tor et de Targent

Ciseaux de toutes sortes, à Texception des forces à
tondre les moutons, des ciseaux de jardinier, de
ferblantier et de ferronien ..

Remarque aux Nos. 480—4482. Restera sans influence
sur la tarification la dorure de qduelquesparties isoléesoulles
dorures d’une étenduerelativement peu importante.

Instrumentsde chirurgge .. . . ..

Instruments et appareils de calcul, de précision, de
Physique, de chimie et d’astronomie:

lampes électriques à arc, avec ou sans globes
eenverre; compteurs et mesureurs à eau et à gaz

articIes de Tindustrie électriqueà faible courant
(appareilstelégraphiques,téléphoniques,de signal,
accessoireset parties détaches de tels appareils);;

Abareils dlectriquesnon dénomméspour Téclai=
rage, la transmission de force et Tlectrolyse;
accessoireset parties détachés de tels appareils,
p. e. Conjoncteurs,douilles,plombsde sürete.
mesureurs, compteurs, enrégistreurs dlectriques
tous les autres instrumentset appareils de cal=

cul, de précision, de physique, de chimie et
d’astronomie, y compris les appareils photogra=
phiqunns ..........................

Remarque au No. 486. Les objets en verre et porce-
laine pour les laboratoireschimiques,etc.,ainsi que les siphons
seront tarifés d'après la matière.

100Kilogr. 75

75

200

60

80
100

150
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Bezeichnungder Waren Einheit in
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480

481

483

486

MesserschmiedewarenausSchmiedeeisenoderStahl, mitHeften
ausgewöhnlichemHolz, aus mit LederüberzogenemHolz,
aus Eisen,Messing,KnochenoderHorn, auchpoliert.

MesserschmiedewarenausSchmiedeeisenoderStahl, mitHeften
aus anderenals denin der vorigenNummergenannten
Stoffen,mit AusnahmevonGold und Silbben

ScherenallerArt, mit AusnahmederSchafscherenund der
Scherenfür Gärtner,Klempnerund Schmide.

Anmerkung zu Nr. 480—4482. Die Vergoldungvereinzelter
Teile oder Vergoldungen von verhältnismäßig unbedeutenderAus=
dehnung bleiben ohne Einfluß auf die Verzollung.

ChirurgischeInstrumenee::: . . . . . ..

Rechen=,Meß=,physikalische,chemischeundastronomischeIn=
strumenteund Apparate:

elektrischeBogenlampenmit oder ohneGlaskugeln;
Wasser=und Gaszählerund messer
GegenständederelektrischenSchwachstromindustrie(tele=

graphische,Fernsprech=und Signalapparate,Zubehör=
stückeund einzelneTeile von solchenApparaten))nicht
genannteelektrischeApparatefür Beleuchtung,Kraftüber=
tragungundElektrolyse;ZubehörstückeundeinzelneTeile
vonsolchenApparaten,z.B. Schalter,Schaltdosen,Blei=
sicheruneggn .. . .. . . . . . . . ..
elektrischeMeß-⸗,Zähl- und Registrierapparate.. . ..
alle anderenRechen=,Meß=, physikalischen,che=

mischenund astronomischenInstrumenteund Appa=
rate, einschließlichder photographischenApparate

Anmerkung zu Nr. 486 GegenständeausGlas undPorzellan,
für chemischeLaboratorien usw. sowie Heber werden nach dem
Material verzollt.

100kg

10

75

150

1 S4

200

60

80
100

150



Zwist-? Unité Droits
u tari » » »Söller-l Désignation des marchandises de en

bulgare mesure franes

ex 487 ex a) Machines à coudre, ainsi due leurs parties et
accessores . . . . ... 100kilogr. 30

ex 492 Moteurs de toutes sortes, exceptées les turbines à eau,
méme en combinaison avec des machines; chaudières
à vapeur; machines dectriques; machines-doutils, y
compris les scies mécaniques à chadssis; compresseurs;
machines frigoriliques; machines pour la brasserie,
la distillerie, la sucrerie, la fabrication du papier,
Pour Timprimerie et autresmétierspolygraphes, e=
ceptéela lithographie; machines pour la tuilerie et
autres métiers Ccéramiqdiuis . . .. . . . . .. — cxempts

Remarque au No. 492. Les machines, abppareils,
Pièces détachées et accessoires nécessaires de machines en
autres matières du'’en fer, acier ou fonte sont tarifés d’apres
la matière, mais des parties en cuivre ou laiton, fixzé6esà une
machine en ter, acier ou fonte resteront sans influence sur la
tarilication.
De meme sont traitées d’après le No. 492 les pièccesdé=

tachéeset les accessoiresnécessairesde machines, importées
simultanémentavec les machinesdont ils font parties.
Remarques à la Catégorie XXVI.
1. Les dispositions concernant le fer F'appliqueront

éCgalement à I'acier, en tant qdue le tarif n’'a pas introduit ex=
Pressèmentun traitement différentiel.

2. Les objets en fonte malléable seront tarifécscomme
objets en fer ou en acier.

3. Restera sans influencesur la tarificationle taraudage
des extrémités de tuyaux, des vis ou écrous, le déegrossissage
opéré en vue de constater I’absencede défauts dans T’objet,
Fenlèevementdes bavures et jets de coulée, le planage des
Cassureset le découpagedes masselottes,le percçagede trous
à rivets et le forage de trous avec ou sans flilets(à moinsde
dispositions spéciales pour les produits percés ou forés), le
déecapagede duelques parties, T’applicationd'une couche ru=
gueuse de Peinture à Phuile ou de goudron, ainsi dque’en=
duit au graphite.



Nummer Zollsatz
des

bulgarischen Bezeichnungder Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

aus 487“½ us a) Nähmaschinensowie derenTeile und Zubehör—
stüccee . . . . . .. . 100 kg 30

aus 492 Kraftmaschinenaller Art, mit Ausnahme derWasserturbinen,
auchin Verbindungmit Arbeitsmaschinen;Dampfkesselz
elektrischeMaschinen; Werkzeugmaschinen,einschließlichder
mechanischenGattersägen;Kompressoren;Kältemaschinen;
Maschinenfür dieBrauerei,Brennerei,Zucker=undPapier=
fabrikation,für die Buchdruckereiund für anderepoly=
graphischeGewerbe, ausschließlichder Steindruckerei;
Maschinen für die Ziegelbrennereiund für anderekera=
mischeGewereee . . .. . . . . . .. — frei

Anmerkung zu Nr. 492. Maschinen,Apparate, Maschinen=
teile und notwendigeZubehörstückezu Maschinenaus anderenStoffen
als aus Schmiedeeisen,Stahl oder Gußeisenwerdennach demStoff
verzollt, jedochbleiben Teile aus Kupfer oderMessing, die an einer
Maschine aus Schmiedeeisen,Stahl oder Gußeisen angebrachtsind,
ohne Einfluß auf die Verzollung.

Ferner werden nach Nr. 492 Maschinenteileund notwendigeZu=
behörstückezu Maschinen verzollt, die gleichzeitigmit denMaschinen,
zu denensie gehören, eingeführt werden.

Anmerkungen zu Abschnitt XXVI.
1. Die aufSchmiedeeisenbezüglichenBestimmungenkommenin

gleicherWeise auf Stahl zur Anwendung, soweit im Tarif nicht aus=
drücklicheine unterschiedlicheBehandlung vorgesehenist.

2. Gegenständeaus schmiedbaremGußwerdenwieWarenaus
Schmiedeeisenoder Stahl verzollt.

3. Ohne Einfluß auf die Verzollung bleibt: das Anschneiden
von Gewinden an Rohrenden, Schrauben und Muttern, das Vor=
arbeiten zum Zweckeder Prüfung der Gegenständeauf Fehlerfreiheit
(Vorschruppen), das Beseitigen von Gußnähten und Ansätzen, das
Ebnen von Bruchflächensowie das Abstechender verlorenenKöpfe,
das Ausstechenvon Nietlöchernund das Einbohrenvon Löchern
mit oder ohneSchraubengewinde(soweitnichtfür gelochteund ge=
bohrteErzeugnissebesondereBestimmungengetroffensind),dasBlank.
scheuerneinzelnerTeile, ein rauher Slfarben=oder Teeranstiich
sowiedas Überstreichenmit Graphit.

10“



Numéro
du tarif
Bénéral
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

francs.

503

X 512

513

514

515

516

520

533

Vélocipèdes (bicycles et tricycles) et leurs parties dé=
tachées:

vẽloeipedes (bicycles et tricycles), importẽs en
Pièces monthdhes: .........

partresdetaeheesdevelocipedes.....
Remarque aux Nos. 503 et 505. Les tuyaux et chapes

pour les vélocipèdesainsi que pour les automobiles, importes
#séParément,seront taxés d'apres le No. 313.

Pianos à qdunen . . . . .. ......

Pianinos, petites orgues à touches, harmoniumset sis-
harmonicss .. . . . .. .. . . . .. ....... ......

Violons, guitares, mandolines, cythares, cymbales,
mandolines dites »tambours«et harpes ... .. . . ...

Violoncelles, basses et contre-basses, instruments de
musiquemétalliques à vent ...... .. . . ... .. . . . ..

Flütes, clarinettes, flageolets et autres instruments de
musique en bois à vent, combinés avec toutes autres
matières, harmonicas, accordéons et aristons

Remarque aux Nos. 512—519. Tous les instruments
de musique servant de jouets tomberont sous le regime du
numéro 534.
Les harmonicas de bouche seront tarifés comme jonuets,

duelle due soit leur qualité.

Parties détachéesd’instrumentsde musique de toutes
sortes ..

Remarque au No. 520. Les plaques (lames) pour gram=
mophones et pour autres instruments mecaniques de musique
tombentsous ce numéro.

HH####§##2

Objets divers de mercerie(Kurzwaren) dans la compo=
sition desquelsn'’entrentdue des matièrescommunes

.l

la piece

1 kilogr.

150

200

130

50

10

1.75



NUZUZM Zollsatz
e

bulgarischen Bezeichnung der Waren Einheit in
allgemeinen
Tarifs Franken

503 Fahrräder (Zwei=und Dreiräder) und derenTeile:

Fahrräder (Zwei= und Dreiräder), in zusammen=
gesetztemZustandeeingefürt . ... 100 kg 150

Teilevon Fahrräden " 200
Anmerkung zu Nr. 503 und 505. Abgesondert für sich

eingeführteLuftschläucheund Laufmäntel für Fahrräder und Auto=
mobile werdennachNr. 313 verzollt.

aus 512 Flüsennnnn .. . .. .. . .. .. . ... 1 Stück 130

513 Pianinos, kleineOrgeln mit Tasten,HarmoniumsundFis=
harmonikkkse .. .. . . ... » 50

514Violinen,Gitarren,Mandolinen,Zithern,8imbeln,so-
genannteTamburmandolinenund Harfen » 3

515 Cellos, BässeundKontrabässe,BlasinstrumenteausMetall » 5

516 Flöten,Klarinetten,FlageolettsundandereBlasinstrumente
aus Holz in Verbindungmit anderenStoffen aller Art,
Harmonikas,Akkordionsund Aristoos . . .. » 2

Anmerkung zu Nr. 512—519. Alle als Kinderspielzeug
dienendenMusikinstrumentewerden nach Nr. 534 verzollt.

MundharmonikaswerdenohneRücksichtauf ihre Beschaffenheit
wie Kinderspielzeugverzollt.

520 Teile von Musikinstrumentenaller Art...... . ... . . . ... 100 kg 10

Anmerkung zu Nr. 520. Unter dieseNummerfallenPlatten
(Scheiben) für Grammophone und für andere mechanischeMusik=
instrumente.

533 Kurzwaren,)nur aus gewöhnlichenStoffen hergestellt. 1 kg 1,75



Numéro
du tarif
geénéral
bulgare

Désignation des marchandises
Unité

de

mesure

Droits

en

franes

534

541

543

Jouets d’enfants:

a) en cacutchouc, en bois, en papier, en carton,
en cuivre, en fer-blanc, en verre, en falence,
een porcelaine, en métaux communs, à Tex=
ception de ceux dans la composition des=

?! 9r !:duels rentrent de Tivoire, de Tambre, de
Técaille, de la nacre, de I’écume de mer, de
Tagate véritable et des métaux précienk

b) en matières crommunes,mais en combinaison
avec de P’ambre, de Técaille, de la nacre, de
Tivoire, de Tagate véritable, de Técume de
mer, du cuir fin, des métaux précieux et
Pierres précieusesou demi-précieuses,à l'ex-
ception de ceux faits entièrementen or ou
en argent, ou bien dans la composition des=
quels Tor et Targent prédominent ..

Eléments pour sonneriesélectriqois . . . ..
Remarque au No. 541: Suivront le régimede ce numéro

les élEmentsélectriques de tous genres et à toutedestination.

Ouvrages en asbeste (amiante) de toutes sortes, Combinés
ou non avec d’autres matires

Dispositions générales au Tarif C.
1. En tant due la taxe d'un article dépend de la taxa=

tion d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera
calculée d’après le taux admis par le Traité et non d'’apres
la taxe du tarif général bulgare.

2. Seront considérées comme matières communes dans
le sens de ce tarif, exception faite pour le numéro533, toutes
les matières excepté l’ambre, PTivoire, ’écaille, la nacre, I’agate
veritahle, l’ecume de mer, les métaux précieux, le corail veri=
table, les perles, les pierres fines et demi-fines.

100 kilogr. 135

135

10



Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

79

Bezeichnungder Waren Einheit
Zollsatz

in
Franken

534

541

543

Kinderspielzeug:
a) aus Kautschuk,Holz, Papier, Pappe, Kupfer,
Weißblech,Glas, Steingut, Porzellan und un—
edlenMetallen, nicht in Verbindungmit Elfen=
bein, Bernstein, Schildpatt, Perlmutter, Meer=
schaum,echtemAchat und edlenMetallen “

b) aus gewöhnlichenStoffen, jedochin Verbindung
mit Bernstein,Schildpatt, Perlmutter,Elfenbein,
echtemAchat, Meerschaum, feinem Leder,edlen
Metallen, Edel- und Halbedelsteinen,mit Aus=
nahmedesjenigen,das entwederganz oder zum
mindestenvorherrschendaus Gold oderSilber her=
gestelltist — 222224

Elementefür elektrischeLäutewerke
Anmerkung zu Nr. 541: Nach dieser Nummer werden

elektrischeElemente aller Art und jedwederBestimmung verzollt.

..

Waren aus Asbest(Amiant)aller Art, auchin Verbindung
mit anderenStoffen

Allgemeine Bestimmungenzum Tarif O.
1. Insoweit der Zollsatz einer Ware vom Zollsatz einer an=

deren im Tarif C aufgeführtenWare abhängig ist, wird der erstere
Zollsatz nach demdurch denVertrag festgesetztenSatz und nicht nach
dem Satz des bulgarischenallgemeinenTarifs berechnet.

2. Als gewöhnlicheStoffe im Sinne dieses Tarifs, abge=
sehenvon derNummer533, werdenalleStoffeangesehen,mit Aus=
nahme von Bernstein, Elfenbein, Schildpatt, Perlmutter, echtem
Achat,Meerschaum,edlenMetallen,echtenKorallen, Perlen, Edel=
steinenund Halbedelsteinen.

. ....9

100kg

15



Protocole final.

Au momentde Procéderà la signa=
ture du Traite de commerce, de
douane et de navigation, conclu en
date de ce jour à Berlin entreI’Alle=
magne et la Bulgarie, les Soussig=
nés sont convenusde ce qui suit:

A T’article 1.
IIest entendu que les lois, ordon=

nances et reglements en matière de
commerce et d’industrie comprennent
les lois, ordonnances et règlements
en matière de police commerciale,
industrielle, douanière et de ports.

A Iarticle 4.
Pour pouvoir exercer en Bulgarie

le droit prévu à Talinéa 1 de Tar=
tickhe4, les personnes y désignées
devront étre munies, conformément
à Particke6 de la loi bulgare du
26 mars
8 avyril
geurs, Tune patente spéciale dont
la taxe au profit de I’Etat ne dé=
Passera pas 150 franes pour toute
Tannée et 100 francs pour six mois,
si le commis-Voyageur représente
uneseulemaisoncommerciale.Lors=
dqu’il en représente plus d’'une, cette
taxeestmajoréeencorede 100francs
pour toute Tannéc et de 50 francs
Dour six mois.
II est entendu que les tazxespré=

vues à Talinéa 1 ne frapperont que
Ia maison commerciale et due, par
conséquent,cettetaxe ne serapayce
du’'’unefois, Wimporte due la maison

1905 sur les commis-voya=

(lbersetzung.)

Schlußprotokoll.

In BegriffezurUnterzeichnungdeszu
Verlin amheutigenTageabgeschlossenen
Handels=,Zoll=undSchiffahrtsvertrags
zwischenDeutschlandund Bulgarien zu
schreiten,sind die Unterzeichnetenüber
folgendePunkteübereingekommen:

Zu Artikel 1.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß die Gesetze,Erlasse und Verord=
nungenauf demGebietedesHandels
und der Gewerbedie Gesetze,Erlasse
undVerordnungenaufdemGebieteder
Handels=,Gewerbe=,Joll- und Hafen=
polizeiumfassen.

Zu Artikel 4.
Um in Bulgarien das im Abst.1

von Artikel 4 vorgeseheneRechtaus=
übenzu können,müssendiedaselbstbe=
nannten Personen entsprechenddem
Artikel6 desbulgarischenGesetzesvom
u 1905 über die Handlungs=
reisendenmit einembesonderenGewerbe=
scheineversehensein,dessenzuGunstendes
Staates erhobeneGebühr150 Franken
für dasganzeJahr und75Frankenfür
sechsMonatenichtübersteigensoll,wenn
derHandlungsreisendenur einHandels=
haus vertritt. Wenn er mehrals eines
vertritt, wird dieseGebühr noch um
100 Frankenfür das.ganzeJahr undum
50 Franken für sechsMonate erhöht.
Es bestehtEinverständnis darüber,

daß die in Abs. 1 vorgesehenenGe=
bührennur das Handelshaustreffen
sollen, und daß infolgedessendie Ge=
bühr nur einmalzu entrichtenist, ohne



commerciale envoie un ou plusieurs
Voyageurs à son service.

A I’article 5.
II est entendu que les ressortis=

sants allemands en Bulgarie, comme
locataires d’immeubles, jouiront de
Texemption du logement militaire,
mais non des autres prestations et
réquisitions militaires auxquellesles
nationaux et les ressortissantsde la
nation la plus favorisée pourront
Etre soumisdans cettemémequalité.

I est entendu que, s'il y a des
doutes sur la nationalité d'un conscrit,
celui-ci, avant que sa nationalité ne
soit éẽtablis,ne pourra étrecontraint
à se scumettre ni à des prestations
militaires ni surtout à la visite mé=
dicale, requise pour la conscription.

A T’article 6.
Sous la réserve, prévue à P’alinéa 2

numéro 3 de Tarticle 6 du présent
Traité, le Gouvernement Lmpérial
Allemagne admettra le transit de
viande fraiche ou préparée,produite
eenBulgarie et expédiéede ce pay's
en droiture, contre Tobservation des
mesuresprophylactiquesvétérinaires,
requisespar les lois, reglementsou
ordonnancesenvigueur ou à émettre
Par les autorités allemandes.

Sous la meme réserve la viande,
Produite en Bulgarie, qui pourra
étreconsidéréecommepréparéedans
Ie sens de la loi allemande sur
Tinspectionde la viande du 3 juin
0, sera admiseà Pentréeen Alle=
magneconformémentauxdispositions
pPrévuespar ladite loi.
Reichs-Gesetzbl. 1906.

Rücksichtdarauf, ob das Handelshaus
einen odermehrereReisendein seinen
Dienstenentsendet.

Zu Artikel 5.
Man ist darüber einig, daß die

deutschenReichsangehörigenin Bul=
garien als Mieter von unbeweglichen
Sachenvon der Eingquartierungbefreit
sind, nichtabervon densonstigenmili=
tärischenLeistungenundAnforderungen,
zu denendie Inländer und die Ange=
hörigen der meistbegünstigtenNation
in diesernämlichenEigenschaftheran=
gezogenwerdenkönnen.
Man ist darübereinig, daß falls

überdieStaatsangehörigkeiteinesMili=
tärpflichtigenZweifelbestehen,dieservor
FeststellungseinerStaatsangehörigkeit
wederzu militärischenLeistungen,noch
insbesonderezu der für die Aushebung
erforderlichenärztlichen Untersuchung
herangezogenwerdenkann.

Zu Artikel 6.
Unter dem im Abs.2, Ziffer 3 des

Artikels6 des gegenwärtigenVertrags
vorgesehenenVorbehaltewirddieKaiserlich
DeutscheRegierungdieDurchfuhrvon
frischemoderzubereitetemFleische,das
bulgarischenUrsprungesistundvondort
unmittelbar versandtwird, bei Be=
obachtungderveterinärenVorbeugungs=
maßregeln,welchedurch die bestehenden
odervon dendeutschenBehördenzuer=
lassendenGesetze,AnweisungenundVer=
ordnungenerforderlichwerden,zulassen.
Unter demgleichenVorbehaltewird

FleischbulgarischenUrsprunges,das im
Sinne des deutschenGesetzesüber die
Fleischbeschauvom 3. Juni 1900 als
zubereitetangesehenwerdenkann) zur
Einfuhr in DeutschlandnachMaßgabe
der BestimmungendiesesGesetzeszu=
gelassenwerden.

11



A1’artiele8.

eenAllemagne, concernant le service
des renseignementsofficiels en ma=
tiere de douane, le Gouvernement
Bulgare est prét à adopter, aussi=
töt dquefaire se pourra, des disposi=
tions par lesquelles les importateurs
seront à méme dobtenir par voie
ollcielle desrenseignementsà T’égard.
du traitementdouanierdesmarchan=
dises à leur entree en Bulgarie.
Il est entendu due la date de

Texécutionde cette disposition sera
remise au GouvernementBulgare.

Les Cchantillons sans valeur, im=
portés en Bulgarie par la poste, ne
seront soumis à la révision doua=
niére due dans le cas ou les circon=
stances concretes font soupçconner
Pintention de frauder les droits.

Aux articles 14—19.
I sera permis aux compagnies

de navigation et aux propriétaires
de bateaux allemands, faisant un
service régulier de transport, de
louer dans le rayon des ports, pour
leurs bureaux, ateliers et magasins,
des terrains, méme appartenant à
T’Etat, et contre un prix convenable,
lorsqu’il Wen aura pas besoin pour
d'autres usages. II reste entendu
due lesdits magasins seront con=
sidérés Commeentrepôts des qu’ils
répondront aux exigences lgales.

II est entendu due les navires
allemands et les marchandisesalle=
mandes, importées par voie Tieau
ou par terre, après àvoir acquitté
les droits d’entrée, ne seront soumis
en Bulgarie à aucun droit additionnel

Zu Artikel 8.
Im Hinblickauf die in Deutschland

in Kraft befindlichenVorschriften,be=
treffenddie Erteilung von amtlichen
Auskünftenin Zollsachen,ist die Bul=
garische Regierung bereit, sobald als
möglichBestimmungenzutreffen,durch
welche die Importeure in den Stand
gesetztwerden,auf amtlichemWegeüber
dieZollbehandlungvon nachVulgarien
einzuführendenWaren Auskunft zu er=
halten.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß derZeitpunktderAusführung dieser
Bestimmungdem Ermessender Bul=
garischenRegierungüberlassenwird.
Muster ohneWert, welchemit der

Post nachBulgarien eingeführtwerden,
sollennur dannderzollamtlichenDurch=
sichtunterworfenwerden,wennbestimmte
Umständedie AbsichteinerZollhinter=
ziehungvermutenlassen.

Zu Artikel 14 bis 19.
Den Schiffahrtsgesellschaftenund

denEigentümernder deutschenSchiffe,
welcheeinen regelmäßigenFrachtdienst
versehen,soll es gestattetsein, in den
HafenbezirkendiefürihreGeschäftsräume,
Werkstättenund LagernötigenGrund=
stücke,und zwar auchstaatliche,gegen
einen angemessenenPreis zu mieten,
sofern der Staat ihrer nichtzu anderen
Zweckenbedarf.Es bestehtEinverständnis
darüber,daß die gedachtenLager, so=
bald sie den gesetzlichenAnforderungen
entsprechen,als zollamtlicheNiederlagen
geltensollen.
Es bestehtEinverständnisdarüber,

daß die deutschenSchiffe und die auf
demWasser=oderLandwegeeingeführten
deutschenWaren nach Entrichtungdes
Eingangszollsin Bulgarien keinemZu=
schlagszolloder neuen oder höäöheren



ou à des taxesaccessoiresnouvelles
ou Supérieuresà celles qduiexistent
actuellement à Tégard des marchan=
diseset navires nationauxet deceux
de la nation la plus favorisée,savoir:
1° Le droit deplombage, à savoir:

a) 30 centimes pour chaque
grand’ plomb, la ficelle y
comprise, et

b) 5 centimespour chaquepctit
plomb ou cachet, la ficelle
ceomprise.

2°II est percu une taxe de 10 cen=
times pour chaque exemplaire
des imprimés suivants, fournis
Par la douane:
a) manifesteou extrait de mani=
feste.

b) declarations en douanes,
I%)feuilles déelivréespour les
marchandises transportées
d’un port bulgare dans un
autre port bulgare,

d) feuilles de transit,
e) feuilles de transport ddli=
VrGes par les bureaux de
douane d’entrée pour les
marchandises devant étre
déedouanéespar un autre
bureau de douane.

percue pour chaqueexemplaire
de quittanceimprimée. delivrée
par la douane.
I est éCgalementpercu une

taxe de 5 centimes pour tous
les autres imprimésfournis par
la douane.

4 Le droit de timbre est percu
conforméementà la loi sur les
timbres en vigueur.
Cependant les navires alle=

mands entrant dans ou sortant

Zuschlagsgebührenunterworfenwerden
sollen, als jenen,welche zurZeit für
einheimischeWaren und Schiffesowie
für solcheder meistbegünstigtenNation
bestehen,nämlich:
1. Die Plombengebührund zwar:

a) 30 Centimes für jede große
PlombeeinschließlichderSchnur
un

b) 5 Centimes für jede kleine
Mombe oderjedesSiegel ein=
schließlichder Schnur.

2. EineGebührvon10Centimeswird
für jedesStück der folgendenvon
der ZollbehördegeliefertenDruck=
sachenerhoben:
a) Manifest oderManifestauszug,

b) Zollerklärungen,
J) Scheine, welche für die von
einem bulgarischenHafen nach
einem anderen bulgarischen
Hafen verschicktenWaren aus=
gestelltworden sind,

d) Durchfuhrscheine,
e) Beförderungsscheine,welchevon
den Eingangszollämternfür
Warenausgestelltwordensind,
dievon einemanderenZollamt
verzolltwerdensollen.

3. EineGebührvon 5 Centimeswird
für jedevon derZollbehördeaus=
gestelltegedruckteEmpfangsbestäti=
gung erhoben.
Ebensowird eineGebühr von

5 Centimes für alle anderenvon
der ZollbehördegeliefertenDruck=
sachenerhoben.

4. Die Stempelgebührwird nach
MaßgabedesgeltendenStempel=
gebührengesetzeserhoben.
Indessensollen die deutschen

Schiffe, welchein mehrerebul=
11“



deplusieursportsbulgaresaprès
avoir payé une sois le droit de
timbre sur les manifestesgéné=
raux Tientréeou de sortie dans
le premier port ne payeront
du’unetaxesupplémentaired'un
franc sur les extraits de mani=
festes ’entrée et de 50 centimes
sur les manitfestesadditionnels
de sortie.

5%La taxe pour Tinspection des
bestiaux; les taxes (béglik) sur
les moutons.

6°%Les taxes sur les navires de
commerce,frequentantles ports
de Bulgarie, approuvéespar la
XXVIdecision du conseil des
Ministres, prise dans la séance
du 28 février 1904, protocole
No. 21.

%Les droitsdemagasinage,Percus
conformémentà Tarticle 64 de
la loi bulgare sur les douanes.

8° Le droit de statistique:
a) 10 centimespar colis à lex=

ception des envois postaux,
b) 15 centimes les 1000 kilo=

grammes des marchandises
chargées en vrac,

Jc)10 centimes par tete de
bétail.

9° Le droit de ½% ad valorem
sur les marchandises tant à
Timportationqu’d Texportation,
contormémentau reglementdu
28 mars 1885, No. 61.

De meéme,il est entendu que des
droits additionnels ou taxes acces=
soires, autres due ceux prévus ci=
dessus,ne pourront étre établiesen
Bulgarie sur les navires et marchan=
dises due dans le seul but d’amé=
liorer les ports et de favoriser Texé=
cution de certains travaux publics,

garischeHäfen einlaufenoderaus
solchenauslaufen,nacheinmaliger
EntrichtungdesStempels für die
allgemeinenEinlauf=oderAuslauf=
manifeste im ersten Hafen nur
eineErgänzungsgebührvon einem
Frankfür dieAuszügeausdenEin=
laufmanifestenund von 50 Centi==
mesfür dieAuslauszusatzmanifeste
entrichten.

5. Die Gebühr für Viehbeschauf;die
Hammelgebühr(beglik).

6. Die durchdieXXVI. Entscheidung
des Ministerrats in der Sitzung
von 28. Februar1904, Protokoll
Nummer21, bestätigtenAbgaben
vonHandelsfahrzeugen,welchebul=
garischeHäfen anlaufen.

7. Die Lagergebühren,welchegemäß
Artikel64 des bulgarischenZoll=
gesetzeserhobenwerden.

8. Die statistischeGebühr:
a) 10 Centimesvom Colli mit
AusnahmederPostsendungen,

b) 15 Centimesfür je 1000 Kilo=
gramm unverpacktgeladene
Waren,

c) 10 Centimesfür jedesStück
Vieh.

9. Der ½prozentigeWertzoll von
Waren sowohl bei der Einfuhr
wie bei der Ausfuhr, gemäßder
Verordnungvom28.März 1885
Nummer61.

EbensobestehtEinverständnisdarüber,
daß andereals die oben vorgesehenen
Zuschlagszölleoder Nebengebührenin
Bulgarienfür Schiffeund Warennurzu
demeinzigenZweckeeingeführtwerden
können,um dieHäfenzuverbessernund
die Ausführung bestimmteröffentlicher
Arbeitenzu fördern,welchedasEinladen



destinés à faciliter le chargement ou
le dechargementdesmarchandiseset
cela dans les conditions, bien entendu,
deslois etreglementsspeciaux,publiés
à ce sujet.

A I’article 22.
A Tégardde la procéduredans les

Cas ou Tarbitrage a lieu Tapres les
deux premiers alinéas de Tarticle 22,
les Parties contractantes sont conve=
muesde ce qui suit:

Au premier casd’arbitrage,le
tribunal arbitral siégeradans le
territoire de la Partie contrac=
tante defenderesse, au second cas
dansle territoiredeFautrePartie
contractante, et ainsi de suite
alternativementdans-’unetdans
Tautre territoire. La Partie, sur
le territoire de laquelle siégera,
le tribunal, désignerale lieu du
sièege. Elle aura la charge de
fournir les locaux, les employés
debureauet le personneldeser=
vice, nécessairespour le fonc=
tionnementdu tribunal.
Le tribunal sera présidé par

lesurarbitre.Lesdécisionsseront
Prises à la majorité de voix.
LesPartiescontractantessen=

tendront, ou le cas échéant ou

c#dure du tribunal arbitral. Adé=-
faut d’'une telle entente, la pro=
Cédureserarégléepar le tribunal
méme. La procédure pourra se
faire par Ccrit, si aucune des
Parties contractantes ne souldve
d’objection; dans ce cas la dis=
osition de Talinéa 1 peut étre
modife.

und Ausladen von Waren errleichtern
sollen, all dies aber wohl verstanden
nur unterdenBedingungen,welchein
den hierüberergangenenGesetzenund
besonderenVerordnungenenthaltensind.

Zu Artikel 22.
Über das Verfahrenin den Fällen,

in denenauf Grund der beidenersten
Absätzedes Artikels 22 ein schieds=
gerichtlicherAustrag stattfindet,wird
zwischenden vertragschließendenTeilen
folgendesvereinbart:

Beim erstenStreitfalle hat das
SchiedsgerichtseinenSitz im Ge=
bietedesbeklagtenvertragschließen=
denTeiles, bennzweitenStreitfall
im Gebietedes anderenvertrag=
schließendenTeiles und so fortan
abwechselndin demeinenoderdem
anderenGebiete. DerjenigeTeil,
in dessenGebietdasSchiedsgericht
zusammenzutretenhat,bestimmtden
Ort desGerichtssitzes.Er hatfürdie
Stellung der Räumlichkeiten,der
Schreibkräfteund des Dienstper=
sonalszusorgen,derendasSchieds.
gerichtfür seineTätigkeitbedarf.
Der ObmannistVorsitzenderdes

Schiedsgerichts.Die Entscheidun=
genergehennachStimmenmehrheit.
Die vertragschließendenTeile

werdensich im gegebenenFalle
oder ein- für allemal über das
VerfahrendesSchiedsgerichtsver=
ständigen.In Ermangelungeiner
solchenVerständigungwird das
VerfahrenvondemSchiedsgerichte
selbstbestimmt. Das Verfahren
kannschriftlichsein, wenn keiner
der vertragschließendenTeile Ein=
sprucherhebt;in diesemFalle kann
von derBestimmungdes Abs. 1
abgewichenwerden.



Pour la citation et l'audition
des témoins et des experts, les
autoritésde chacunedesParties
Contractantes, sur la réquisition
du tribunal arbitral à adresser
au Gouvernementrespectif,pré=
teront leur assistancede laméme
manieèreque sur les requisitions
destribunaux civils du pays.
Les Parties contractantes s'en-

tendront sur la répartition des
frais, soit à Toccasion de chaque
arbitrage, soit par une dispo=
sition applicable à tous les cas.
A defaut dentente, ’article 57
de la Conventionde la Hapyedu
29juillet 1899 sera appliqué.

En foi de quci lesPlénipotentiaires
s,ussignés ont dresséle présentPro=
tocolequi sera considérécommeap=
Prouv#éet sanctionné par les Gou=
vernements respectifs, sans autre rati=
fication spéciale, par le seul fait de
Téchange des ratifications du Traité
auquel il se rapporte, et y ont apposé
leurs signatures.

Fait à Berlin, le 1° aoütmil- neuf=
ent-ckinq.

v. Mühlberg.
Général Nikyphoroff.
Prof. Georg A. Danailoff.
J. Tchacaloff.
R. Kosseff.

HinsichtlichderLadungund der
VernehmungvonZeugenundSach⸗
verständigenwerdendie Behörden
jedesder vertragschließendenTeile,
auf das vomSchiedsgerichtan die
betreffendeRegierung zu richtende
Ersuchen,in derselbenWeiseRechts=
hilfe leistenwie auf die Ersuchen
der inländischenZivilgerichte.
Die vertragschließendenTeile

werdensichim einzelnenFalle oder
einfür allemalüberdieVerteilung
der Kostenverständigen.In Er=
mangelung einer Verständigung
soll Artikel 57 des Haager Ab=
kommensvom29.Juli 1899zur
Anwendunggelangen.

Zu Urkund dessenhabendie unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtige Protokoll, welchesohne be=
sondereRatifikation, auf Grund der
bloßen Tatsachedes Austauschesder
Ratifikationenzu demVertrage,auf
den es sich bezieht, als von den be=
treffendenRegierungengenehmigtund
bestätigtgeltensoll, aufgenommenund
dasselbemit ihrenUnterschriftenversehen.
So geschehenzuBerlin, den1.August

eintausendneunhundertundfünf.



(Nr. 3186.) Bekanntmachung,betreffendBefestigungsanlagenund Festsetzungvon Rayons
für die untereWeser. Vom 6. Januar 1906.

A## Grund des § 35 desGesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigentumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die untereWeserBefestigungs=
anlagenund hiermitim ZusammenhangedieFestsetzungvonRayons in Aussicht
genommensind.

Berlin, den6. Januar 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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(Nr. 3187.) Conventionpour la protection
des oiseaux utiles à l’agri=
culture. Du 19 mars 1902.

Sa Majestél'Empereurd'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l'Empire
Allemand; Sa Majesté l'Empereur
d'Autriche, Roi de Bohéme, etc.,
et Roi Apostoligue de Hongrie,
agissant Cgalement au nom de Son
Altesse le Prince de Liechtenstein;
Sa Majesté le Roi des Belges; Sa
Majestele Roi d’Espagne et, en Son
nom, Sa Majesté la Reine Régente
du Royaume; le Président de la
République Française; Sa Majesté
le Roi des Hellènes; Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxem=
bourg; Son Altesse Sérénissime le
Prince de Monaco; Sa Majeste le
Roi du Portugal et des Algarves;
Sa Majeste le Roi de Suède et de
Norveège, au nom de la Sueède, et
le ConseilFédéral Suisse, reconnais=
SantTopportunitéd'une action com=
mune dans les différentspays pour
la conservation des oiseaux utiles
Reichs=Gesetzbl.1906.

(llbersetzung.)

(Nr. 3187.) Übereinkunftzum Schutze der
für dieLandwirtschaftnützlichen
Vögel. Vom 19.März 1902.

Seine Majestät der DeutscheKeiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs; Seine Majestät der
Kaiser von Osterreich,König von
Böhmen 2c. und ApostolischerKönig
vonUngarn,zugleichim NamenSeiner
Hoheit des Fürsten von Liechtenstein;
Seine MajestätderKönig derBelgier;
SeineMajestätderKönigvonSpanien
und in Seinem NamenIhre Majestät
dieKönigin=RegentindesKönigreichs;
der Präsident der FranzösischenRe=
publik; Seine Majestät derKönig der
Hellenen;Seine KöniglicheHoheitder
Großherzog von Luxemburg; Seine
Durchlauchtder Fürst von Monaco;
Seine Majestätder König von Portu=
gal und Algarbien; Seine Majestät
der König von Schwedenund von
Norwegen,im Namenvon Schweden,
und der Schweizerische Bundesrat
haben, in Erkenntnisder Nützlichkeit
eines gemeinsamenVorgehensin den
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à l'agriculture, ont résolu de con-
clure une Conwentionà cet effet et
ont nommé pour leurs Plénipoten=
tiaires, savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’Alle-=
magne, Roi de Prusse,
S. A. S. le Prince de Radolin,
Son Ambassadeur Extraordi=
naire et Plénipotentiaire pres
le Président de la République
Française;

Sa Majesté I'’Empereur d'Au-
triche, Roi de Bohéme, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie,

S. Exc. le Comte de Wolken=
stein-Trostburg, Son Am=
bassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire près le Pré=
sident de la RépubliqueFran=
caise;

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le Baron d’Anethan, Son
Envoyé Erxtraordinaireet Mi=
nistre Plénipotentiaire prèesle
Président de la République
Française;

Sa Majesté le Roi d’Espagne
et, en Son nom, Sa Majesté la
Reine Régente du Royaume,

S. Exc. M. de Leon y Castillo,
Marquis del Muni, Son Am=
bassadeur Extracrdinaire et
Plénipotentiaire près le Pré=
sident de la RéepubliqueFran=
çaise;

verschiedenenLändern zum Zweckeder
Erhaltung der für die Landwirtschaft
nützlichenVögel, beschlossen,eineVer=
einbarungzudiesemZweckeabzuschließen
und habenzu Ihren Bevollmächtigten
ernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seine Durchlaucht den Fürsten
von Radolin, Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevoll=
mächtigten Botschafter bei dem
PräsidentenderFranzösischenRe=
publik

Seine Majestät der Kaiser
von Osterreich, König von
Böhmen 2c. und Apostolischer
König von Ungarn:
Seine Exzellenzden Grafen von
Wolkenstein=Trostburg,Aller=
höchstihrenaußerordentlichenund
bevollmächtigtenBotschafter bei
demPräsidentenderFranzösischen
Republik

Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Baron von Anethan,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister beidemPräsidentender
FranzösischenRepublik;

Seine Majestät der König von
Spanien) und in Seinem Na=
men, Ihre Majestät die Kö=
nigin=Regentindes Königreichs:
Seine ExzellenzHerrn von Leon
D90Castillo, Marquis vonMuni,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
und bevollmächtigtenBotschafter
bei dem Präfidenten der Fran=
zösischenRepublikf



Le Président de la Répu=
blique Française,
S. Exc. M. Théophile Del=
cassé, Député, Ministre des
Affaires Etrangeres;

Sa Majesté le Roi des Hel=
lenes,
M. N. Delyanni, Son Envoyé
Extraordinaire et Mlinistre
Plénipotentiaire pres le Pré-
sident de la RöpubliqueFran=
Saise:;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg,

res du Luxembourg à Paris;

Son Altesse Sérénissime le
Prince de Monaco,
MI. J.-B. Depelley, Charge
dlAllaires de Monaco à Paris;

Sa Majesté le Roi de Portu=
gal et des Algarves,
M. T. de Souza Roza, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire pres le
Président de la Republique
Française;

Sa Majesté le Roi de Suède
et de Norveèege, au Nom de
la Suède,
M. H. Akerman, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres le Président
de la République Francaise;

et

Le Conseil Fédéral Suisse,
M. Charles Lardy, Envoyés
Extraordinaire et Ministre Plé=

Der Präsident der Französischen
Republik:
Seine ExzellenzHerrnThéophile
Delcassé, Deputierten,Minister
derauswärtigenAngelegenheiten;

Seine Majestät der König der
Hellenen:
Herrn N. Delyanni, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister
bei dem Präsidenten der Fran=
zösischenRepublik;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg:
HerrnVannerus, Geschäftsträger
von Luxemburgin Paris;

Seine Durchlaucht der Fürst
von Monaco:
Herrn J.-B. Depelley,Geschäfts=
trägervon Monaco in Paris;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarbien:
Herrn T. von Souza Roza,
Allerböchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister beidemPräsidentender
FranzösischenRepublikf

Seine Majestät der König von
Schweden und von Norwegen,
im Namen von Schweden:
Herrn H. Akerman, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister
bei dem Präsidenten der Fran=
zösischenRepublik;

und
Der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Karl Lardy, außerordent=
lichen Gesandten und bevoll=
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nipotentiaire de la Confẽdé-
ration Suisse pres le Président
de la République Française,

Lesquels, apres§étre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convemis
des articles suivants:

Article premier.
Les oiseaux utiles à P’agriculture,

spécialementles insectivores et no=
tamment les oisecauxénumérésdans
la liste Nr. 1 annexéeà la présente
Convention,laquelle serasusceptible
additions par la Iégislation de
chaqduepays, jouiront d’'uneprotec=
tion absolue, de facon quil scit
interdit de les tuer en tout temps
et de qduelqduemanière due ce scit,
Ten detruire les nids, odeufs et
couvées.
En attendantdue ce résultat scit

atteint partout, dans son ensemble,
les Hautes Parties Contractantes
Fengagent à prendre ou à proposer
à leurs IGgislatures respectives les
dispositionsnécessairespour assurer
Texécution des mesures comprises
dans les articles ci-apres.

Art. 2.
II sera defendud’enleverles nids,

de prendre les eufs, de capturer
et de deétruireles couvées en tout
temps et par des moyens quel=
conques.
Limportation et le transit, le

transport, le colportage, la miseen
vente, la vente et F’achat de ces
nids, oeufs et couvees, seront inter=
dits.

mächtigtenMinister derSchweize=
rischenEidgenossenschaftbei dem
PräsidentenderFranzösischenRe=
publik,

welche,nachgegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Artikel 1.
Die für die Landwirtschaftnützlichen

Vögel, besondersdieInsektenfresserund
namentlichdieVögel, welchein derder
gegenwärtigenÜbereinkunftals Anlage
beigefügtenund durchdie Gesetzgebung
jedesLandesausdehnbarenListeNr.1
aufgeführt sind, werden einen un=
bedingtenSchutzgenießenund zwar in
der Art, daß es verbotenseinsoll, sie
zu irgend einer Zeit und auf irgend
eineArt zu töten, sowie ihre Nester,
Eier und Brut zu zerstören.
Bis diesesErgebnisüberallund im

ganzenUmfang erreichtseinwird, ver=
pflichtensichdiehohenvertragschließenden
Teile, diejenigenBestimmungenzu
treffenoderihrengesetzgebendenKörper=
schaftenzuunterbreiten,welchenotwendig
sind,umdieAusführungderin folgenden
ArtikelnenthaltenenMaßnahmensicher
zu stellen.

Art. 2.
Es soll verbotenwerden,die Nester

zu entfernen,die Eier auszuhebenund
die Brut zu fangenund zu zerstören,
und zwar zu irgendeinerZeit undmit
irgendwelchenMitteln.
Die Ein=undDurchfuhr,derTrans=

port, das Feilbieten,der Verkauf und
Ankauf dieserRester, Eier und Brut
sollen verbotenwerden.

*



Cette interdiction ne s'étendrapas
àla destruction, par le propriétaire,
usufruitier ou leur mandataire, des
nis que des oiseaux auront con=
struits dans ou contre les maisons
Thabitation ou les bätiments en
général et dans Pintérieurdescours.
II pourra de plus étre dérogé, à
titre exceptionnel, aux dispositions
du présent article, en ce qui con=
cerne les oeufs de vanneau et de
mouette.

Art. 3.
Seront prohibés la pose et Pem=

ploi des pièges, cages,filets, lacets,
gluaux, et de tous autres moyens
duelconques ayant pour objet de
faciliter la capture ou la destruction
en massedes oiseaux.

Art. 4.
Dans le casou les Hautes Parties

Contractantes ne se trouveraient pas
eenmesure d’appliquer immédiate=
ment et dans leur intégralité les
spositions prohibitives de Tarticle
qui précède,Elles pourront apporter
des atténuationsjugées nécessaires
auxdites prohibitions, mais Elles
Sengagentà restreindre Temploi des
néthodes, engins et moyensde cap=
ture et de destruction, de facon à
parvenir à réaliser peu à peu les
nesures de protection mentionnées
damsTarticle 3.

Art. 5.
Outre les défensesgénéralesfor=

muées à Farticle 3, il est interdit
de prendre ou de tuer, du 1° mars
au 15 septembre de chaque année,

DiesesVerbot soll sichnichterstrecken
auf die durchden Eigentümer,Nieß=
braucheroder derenBeauftragtevor=
genommeneZerstörungderjenigenNester,
welcheVögel in oderan Wohnhäusern
oderGebäudenim allgemeinenund im
Innern von Hofräumen gebaut haben.
Die Bestimmungen dieses Artikels
sollenaußerdemausnahmsweisebezüglich
der Kibitz=und Möveneieraufgehoben
werdenkönnen.

Art. 3.
Es soll verbotenwerdendas Auf=

stellenund dieAnwendung von Fallen,
Käfigen, Netzen,Schlingen,Leimruten
und aller anderen,irgendwiegearteten
Mittel, welchedenZweckhaben, den
MassenfangoderdieMassentötungder
Vögel zu erleichtern.

Art. 4.
Für denFall, daßdiehohenvertrag=

schließendenTeile nicht in der Lage
sein sollten, die Verbotsbestimmungen
des vorhergehendenArtikels sofortund
in ihrem ganzenUmfange zur An=
wendungzu bringen, sollensiebefugt
sein, diesenVerboten die für nötig
erachtetenAbschwächungenhinzuzufügen,
sie verpflichtensich jedoch, die An=
wendungder Fang=und Vernichtungs=
arten, -Vorrichtungenund Mittel in
der Art einzuschränken,daß sie nach
und nachzur Verwirklichungder im
Artikel3 aufgeführtenSchutzmaßregeln
gelangen.

Art. 5.
AußerdenimArtikel3ausgesprochenen,

allgemeinenVerboten,ist es untersagt,
in derZeit vom 1. März bis 15.Sep=
temberjedesJahres diejenigennützlichen



les oiseaux utiles Cnumérés dans la
liste Nr. 1 annexée à la Convention.

La vente et la mise en vente en
seront interdites ECgalementpendant
la mémepériode.
Les Hautes Parties Contractantes

Nengagent, dans la mesure ou leur
JEgislation le permet, à prohiber
Tentréeet le transit desdits oiseaux
et leur transport du 1° mars au
15 septembre.
La durée de Tinterdiction prévue

dans le présent article pourra,
toutefois,Etremodifiécedans les pays
sptentrionaux.

Art. 6.
Les autorités compétentespour=

ront accorder exceptionnellement aux
Propriétaires ou exploitants de
vignobles, vergers et jardins, de
Pépinières, de champs plantés ou
ensemences, ainsi qu'aux agents
Préposés à leur surveillance, le droit
temporaire de tirer à Tarmeà feu
sur les oiseaux dont la présence
serait nuisible et causerait un réel
dommage.

I restera toutefois interdit de
mettre en vente et de vendre les
oiscauf tués dans ces conditions.

Art. 7.
Des exceptions aux dispositions

de cette Convention pourront étre
accordéesdansun intérétscientiflque
#u de repeuplement par les autorités
compétentes, suivant les cas et en
Prenant toutes les précautions né=
Cessairespour Sviter les abus.

Vögel zu fangenoderzu töten, welche
in der der Übereinkunftals Anlage
beigefügtenListeNr. 1 aufgeführtsind.
Der VerkaufunddasFeilbietensolcher

Vögel soll gleichfallswährenddieser
Zeit verbotenwerden.
Die hohenvertragschließendenTeile

verpflichtensich, soweites ihre Gesetz=
gebungerlaubt, die Ein= und Durch=
fuhr sowiedenTransportdieserVögel
in derZeit vom1.März bis15.Sep=
temberzu verbieten.
Die Dauer desin demgegenwärtigen

Artikel vorgesehenenVerbots soll in=
dessenin den nördlichenLändern ab=
geändertwerdenkönnen.

Art. 6.
Die zuständigenBehörden sollenaus=

nahmsweise den Eigentümern oder
Nutznießernvon Weinbergen, Obbst=
pflanzungenund Gärten, von Baum=
schulen,angepflanztenoder eingesäten
Feldern, ebensowie den von ihnen mit
der ÜberwachungbeauftragtenPer=
sonendas zeitweiligeRecht zubilligen
können, mit Feuerwaffenauf solche
Vögel zu schießen,derenGegenwat
schädlichseinundeinenwirklichenSchaded
verursachenkönnte.
Indessensoll esverbotenbleiben,die

unter solchenVoraussetzungengetöteten
Vögel feilzuhaltenoderzu verkaufen.

Art. 7.
Ausnahmenvon denBestimmungen

dieserÜbereinkunftsollendurchdiezu=
ständigenBehörden bewilligt we#ren
können,im Interesseder Wissenschaft
oderderWiedereinbürgerungje zach
Lage desFalles undunterBeobachtung
aller zur Verhütung einesMißbraachs
erforderlichenVorsichtsmaßregeln.



Pourront encore étre permises,
avec les mémesconditions de pré=
Caution, la capture, la vente et la
détention des oiseaux destines à
Etretenus en cage. Les permissions
devront etre accordées par les
autorites compétentes.

Art. 8.

Les dispositions de la présente
Conwention ne seront pas applicables
auf oiseaux de basse-Ccour, ainsi
du'’anx oiseaux-gibier existant dans
les chasses réservées et désignés
comme tels par la Lgislation du
Pays.
Partout ailleurs la destruction des

oiscaux- gibier ne sera autorisée
qu'’au moyen des armes à feu et à
des époquesdéterminéespar la loi.
Les Etats Contractantssont invités

à interdire la vente, le transportet
lIe transit des oiseaux-gibier dont
la chasse est defendue sur leur
territoire, durant la période de cette
interdiction.

Art. 9.

Chacune desParties Contractantes
pourra faire desexceptionsaux dis=
bositionsde la présenteConvention:

1° Pour les oiseaux que la IEgis=
lation du pays permet de tirer
ou de tuer comme Etant nui=
sibles à la chasse ou à la
Péche;

2·°Pour les oiseaux due la Iégis=
lation du pays aura désignés
commenuisiblesà Pagriculture
lecale.

Unter denselbenVorsichtsmaßregeln
sollen der Fang, der Verkauf und das
HaltenvonStubenvögelnerlaubtwerden
können. Die Erlaubnis soll durch die
zuständigenBehördenerteiltwerden.

Art. 8.
Die Bestimmungendergegenwärtigen

Übereinkunftsollennichtauf Federvieh
und auf solchesFederwild anwendbar
sein, welchessich in geschlossenenJagd=
bezirkenbefindetund durchdie Gesetz=
gebungdes Landes als jagdbar be=
zeichnetist.
Überall sonst soll die Tötung des

Federwildes nur mittels Feuerwaffen
und zu dengesetzlichbestimmtenZeiten
gestattetsein.
Die vertragschließendenStaatenwer=

den aufgefordert,den Verkauf, den
TransportunddieDurchfuhrdesFeder=
wildes, dessenJagd in ihremGebiete
verbotenist, währendderDauer dieses
Verbots zu untersagen.

Art. 9.
Jeder der vertragschließendenTeile

soll Ausnahmenvon denBestimmungen
dergegenwärtigenÜbereinkunftfestsetzen
können:
1. für die Vögel),welchenach der
GesetzgebungdesLandesals schäd=
lich für die Jagd oder Fischerei
geschossenoder getötet werden
können,

2. für die Vögel, welchedieGesetz=
gebungdesLandesals schädlich
für die örtlicheLandwirtschaft
bezeichnet.
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A désfaut d'une liste officielle
dresséepar la lẽgislation du pays,
le 2° du présent article sera appliqus
aux oiseaux deésignésdans la liste
No. 2 annexée à la présenteCon=
vention.

Art. 10.

Les HautesParties Contractantes
prendront les mesures propres à
mettre leur Iégislation en accord
avec les dispositions de la présente
Convention dans un delai de trois
ans à partir du jour de la signature
de la Convention.

Art. 11.
Les Hautes Parties Contractantes

se communiqueront, par Pinter=
médiaire du Gouvernement français,
les lois et les décisions administra=
tives, qui auraient deja été rendues
ou qui viendraient à Tétre dans leurs
Etats, relativement à Tobjet de la
PrésenteConvention.

Art. 12.

Lorsque cela sera jugé nécessaire,
Ies Hautes Parties Contractantesse
feront représenter à une réunion
internationale chargée d’examiner les
qduestionsque soulèveTexécutionde
la Convention et de proposer les
modifications dont PTexpérienceaura
démontréTutilité.

Art. 13.
Les Etats dui wont pas pris part

In Ermangelungeiner durch die
Gesetzgebungdes Landes aufgestellten
amtlichenListesoll Nr. 2 diesesArtikels
auf die dergegenwärtigenÜbereinkunft
als Anlage beigefügteListe Nr. 2 an=
gewendetwerden.

Art. 10.
Die hohenvertragschließendenTeile

werdendie geeignetenMaßnahmener=
greifen,um ihre Gesetzgebungbinnen
einervomTagederUnterzeichnungder
Übereinkunftzuberechnendendreijährigen
Frist mit denBestimmungenderÜber⸗
einkunftin Einklangzu setzen.

Art. 11.
Die hohenvertragschließendenTeile

werdensichdurchdieVermittelungder
FranzösischenRegierungdieGesetzeund
dieim VerwaltungswegegetroffenenAn=
ordnungenmitteilen, welchein ihren
Staaten schonerlassensind oder noch
erlassenwerdenundsichauf denGegen=
standdervorliegendenÜbereinkunftbe=
ziehen.

Art. 12.
Wenn es für notwendiggehalten

werdenwird) werdensichdiehohenver=
tragschließendenTeile auf einer inter=
nationalenKonferenzvertretenlassen,
welchedieAufgabehat, dieFragen zu
prüfen,welchesichbeiAusführungder
Übereinkunftergeben,unddiejenigenAb=
änderungenvorzuschlagen,die sichnach
dengemachtenErfahrungenals nühtzlich
erwiesenhaben.

Art.13.
Die Staaten, welchean der gegen=

wärtigenÜbereinkunftnicht Teil ge=



äyadhekersukleurdetnande.cette
adhésion sera notifice par la voie
diplomatique au Gouvernement de
la RépubliqueFrançaise et par celui=
i aux autres Gouvernements signa=
taires.

Art. 14.

La présenteConvention sera mise
en vigueur dans un délai maximum
d'un an à dater du jour de P’éechange
des ratifications.

Elle restera en vigueur indeéfini=
ment entre toutes les Puissances
signataires. Dans le cas ou Tune
d’Elles dénoncerait la Convention,
cette dénonciation naurait Teffet
qu'h son égard et seulement une
annéeapres le jour on cettedénon=
ciation aura été notifice aux autres
Etats contractants.

Art. 15.
La présenteConvention sera rati=

fiée, et les ratifications seront
ẽchangẽesà Paris dans le plus bref
délai possible.

Art. 16.

La dispositiondu deuxièmealinéa
de Tarticle 8 de la présente Con=
vention pourra, exceptionnellement,
ne pas étre appliquée dans les pro=
vinces septentrionales de la Sueède,
en raison des conditions climatolo=
Bidues toutes spéecialesou elles se
trouvent.
Reichs=Gesetzbl.1906.

nommenhaben,werdenauf ihr Ansuchen
zumBeitrittezugelassen.DieserBeitritt
wird auf diplomatischemWegederRe=
gierung der FranzösischenRepublik und
durchdiesedenanderenSignatarmächten
mitgeteiltwerden.

Art. 14.

Die gegenwärtigeÜbereinkunftsoll
binneneinerhöchstenseinjährigen,vom
Tage des AustauschesderRatifkations=
urkunden an zu berechnendenFrist in
Kraft gesetztwerden.
Sie soll unterdenSignatarmächten

auf unbestimmteZeitdauer in Kraft
bleiben. Falls einederselbendieÜber=
einkunftaufkündigensollte, so soll diese
Kündigung nur bezüglichjenerMacht
Gültigkeit haben und zwar erst ein
Jahr,) nachdemdieseKündigung den
anderenVertragsstaatenmitgeteiltsein
wird.

Art. 15.

Die gegenwärtigeÜbereinkunftsoll
ratifiziertwerdenunddie Ratifikations=
urkunden sollen sobald als möglich in
Paris ausgetauschtwerden.

Art. 16.

Die Bestimmungdes zweitenAb=
satzesdes Artikel8 der gegenwärtigen
Übereinkunft soll ausnahmsweisenicht
in den nördlichenProvinzen Schwedens
Anwendungfinden könnenund zwar
mit Rücksichtauf die ganz besonderen
klimatischenBedingungen,unter denen
diesesichbefinden.

13
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Zu Urkund dessenhaben die be=

ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 19 mars 1902.

(L. S.) HRadol#.

Pour Autriche et pour la Hongrie,
L'Ambassadeurd’Autriche-Hongrie,

(L. S.) A.Wolkenstem.

(L. S.) BaronD'Anelban.
(L.S.) F.deLeonCaslillo.
(L. S.) Delcasst.
(I. S.) N.S.Depanu.
(L. S.) Vameens.
(L. S.) J.Pepelleg.
(L. S.) I.debouraRora.
(L. S.) Uema.
(L.S.) larcm.

einkunft vollzogenund ihre Insiegel
beigedrückt.
So geschehenin Paris, am19 März

1902.



Liste Nr. 1.

Oiseaux utiles.

Chevéches (Athene) et Chevé=
chettes (Glaucidium),

Chouettes (Surnia),
Hulottes ou Chats-Huants (Syr-
nium),

Effraie commune (Strix flam=
mea IL.),

Hiboux brachyotte et Moyen-
Duc (Otus),

Scops d’Aldrovande ou Petit=
Duc (Scops giu Scop.).

Pics (Picus,Gecinusetc.);toutes
les especes.

Rollier ordinaire (Coracias gar=
rula L.),

Gusépiers(Merops).

Huppe vulgaire (Upupa epops),
Grimperaux, Tichodromes et
Sitelles (Certhia, Tichodroma,
Sitta),

Martinets (Cypselus),
Engoulevents (Caprimulgus),
Rossignols (Luscinia),
Gorges-Bleues (Cyanecula),
Rouges-Queues(Ruticilla),
Rouges-Gorges(Rubecula),
Traquets (Pratincola et Saxi=
cola),

Accenteurs (Accentoz),

Liste Nr. 1.
NützlicheVögel.

Stein=Käuzeund Zwerg=Känuze
(Glaucidium),

Sperbereulen(Surnia),
Nachteulenoder Waldkäuze (Syr=
nium),

die gewöhnlicheSchleiereule(Strix
flammea L),

Sumpfohreule und Waldohreule
(Otus),

die kleine Ohreule (Scops giu
Scop.).

Spechte, alle Arten (Picus, Ce=
cinus etc.).

dieBlauracke(CoraciasgarrulaL),

Bienenfresser(Merops).

derWiedehopf(Upupa epops),
Baumläufer, Mauerläufer,Blau=
spechte(Certhia, Tichodroma,
Sitta),

Mauersegler(Cypselus))
Liegenmelker(Caprimulgus),
Nachtigallen(Luscinia),
Blaukehlchen(Cyanecula),
Rotschwänze(Ruticilla),
Rotkehlchen(Rubecula),
Schmätzer(Pratincola und Saxi=
cola),

Braunellen(Accentor),



Fauvettes de toutes sortes, telles
due: "
Fauvettes ordinaires (Syl-
via),

Fauvettes babillardes (Cur=
ruca),

Fauvettes ictérines (Hypo-
lais),

Fauvettes aquatiques:
Rousserolles, Phragmites,
Locustelles (Acrocepha=
lus, Calamodyta, Locu=
Sstella), etc.,

Fauvettes cisticoles (Cisti=
Cola),

Pouillots (Phylloscopus),

Roitelets (Regulus) et Troglo=-
dytes (Troglodytes),

Mésangesde toutes sortes (Pa=
Frus, Panurus, Orites, etc.),

Gobe-Mouches (Muscicapa),
Hirondelles de toutes sortes
(Hirundo, Chelidon, Cotyle),

Lavandières et Bergeronnettes
(Motacilla, Budytes),

Pipits (Anthus, Corydala),
Becs-Croisés (Loxia),
Venturons et Serins (Citrinella
et Serinus),

Chardonnerets et Tarins (Car=
duelis et Chrysomitris),

Etourneaux ordinaires et Mar=
tins (Sturnus, Pastor, etc.).

Cigognes blanche et noire (Ci=
conia).

Grasmückenaller Art, wie:

gewöhnlicheGrasmücken(Syl=
via),

Zaungrasmücken(Curruca),

Gartenlaubvögel(Hypola#;),

Rohrsänger: Rohrsänger,
Schilfsänger,Busch=Rohr=
drossel(Acrocephalus, Ca=
lamodyta, Locustella),

Cisticolen(Cisticola),

Goldhähnchenlaubvögel(Phyllos=
Copus),

Goldhähnchen(Regulus)undZaun=
könige(Troglodytes),

Meisen aller Arten (Parus, Pa=
nurus, Orites etc.),

Fliegenfänger(Muscicapa),
Schwalben aller Arten (Hirundo,
Chelidon, Cotyle),

weißeund gelbeBachstelzen(Mo=
tacilla, Budytes,),

Mieper(Anthus, Corydala),
Kreuzschnäbel(Loxia),
Goldammernund Girlitze (Citri=
nella und Serinus),

Distelfinkeund Zeisige(Carduelis
und Chrysomitris),

gewöhnlicheStaare und Hirten.
staare(Sturnus, Pastor etc.).

schwarzeund weißeStörche(Ci=
conia).



Liste Nr. 2.

Oiseauzx nuisibles.

GCypaètebarbu (Cypaetus bar=
batus L.),

Aigles (Aquila, Nisaétus); toutes
les especes,

Pygargues (Haliastus); toutes
les especes,

haliaétus),
Milans, Elanions et Nauclers

toutes les especes,
Faucons: Gerfauts, Pelerins,
Hobereaux, Emerillons (Fal=
Co);toutesles especes,à Tex=
ception des Faucons kobez,
Cresserelle et Cresserine,

Autour ordinaire (Astur palum=
barius L.),

Eperviers (Accipiter),
Busards (Circus).

Grand-Ducvulgaire (Bubomaxi=
mus Flem.).

Grand Corbeau (Corvus coraxL.),
Pie voleuse(Pica rustica Scop.),
Geai glandivore (Garrulus glan=
darius L.).

Hérons cendré et pourpré (Ar=
dea), -

Butors et Bihoreaux (Bautorns
et Nycticorax).

Liste Nr. 2.
SchädlicheVögel.

der Lämmergeier(Cypaetus bar=
batus L), ·

Adler aller Arten (Aquila, Ni=
sastus)

SeeadlerallerArten (Haliastus),

Flußadler (Pandion haliaötus),

Gabelweihe,Gleitaare,Schwalben=
weihe (Milvus, Elanus, Nau=
clerus), alle Arten,

Falken: Gierfalken, Wanderfalken,
Baumfalken, Lerchenfalken
(Falco), alle Arten mit Aus=
nahmeder Rotfußfalken,Turm=
falkenund Rötelfalken,

der Hühnerhabicht(Astur palum=
barius L),

Sperber(Accipiter),
Weihen (Circus).

der Uhu (Bubo maximus Flem.).

derKolkrabe(Corvuscorax1),
dieElster(Pica rusticaScop.),
der Eichelhäher(Garrulus glan=
darius1).

graueundPurpur=Reiher(Ardea),

Rohrdommeln und Nachtreiher
(Bautorus und Nycticorax).

14
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Palmipèdes: Schwimmvögel:
Pélicans (Pelecanus), Pelikane (Pelecanus),
Cormorans (Phalacrocorax ou Kormorane (Phalacrocorax oder
Graculus), Graculus),

Harles (Mergus), Sägetaucher(Mergus),
Plongeons (Colymbus). Meertaucher(Colymbus).

DievorstehendeÜbereinkunftistvonDeutschland,Osterreich=Ungarn,Belgien,
Spanien,Frankreich,Liechtenstein,Luxemburg,Monaco,SchwedenundderSchweiz
ratifiziertworden. An Stelle desim Art. 15 derUlbereinkunftvorgesehenenAus=
tauschesderRatifikationsurkundenhat eineHinterlegungderselbenbei derFranzö=
sischenRegierungstattgefundenund zwar ist dieseam 6. Dezember1905 erfolgt.

(Nr. 3188.) Notiz, betreffendInkraftsetzungdesTarifs B und der darauf bezüglichenBe=
stimmungendesdeutschbulgarischenHandels=,Joll- undSchiffahrtsvertrags
vom 1.August 1905.

A½# Grund der im Artikel23 Abs.2 des deutsch=bulgarischenHandels=,Zoll=
und Schiffahrtsvertragsvom 1. August v. J. (Reichs=Gesetzbl.1906, S. 1 ff.)
gegebenenBefugnis ist deutscherseitsder 1. März d. J. als Tag des Inkraft=
tretensdesTarifs B (Zölle bei der Einfuhr in das deutscheLollgebiet)und der
darauf bezüglichenBestimmungenin denArtikeln8 und 13 des Vertrags fest=
gesetztworden.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt
O 3.l

Inhalt: Geseg, betreffenddieKontrolledesReichshaushalts,desLandeshaushaltsvonElsaß=Lothringen
unddesHaushaltsderSchutzgebiete.S. 103.— Gesetz wegenAbänderungdesGesetzes,betreffend
die Statistik des Warenverkehrs des deutschenJollgebiets mit demAuslande. S. 101. — Bekannt.
machung der Fassungdes Gesetzes,betreffenddie Statistik des Warenverkehrsmit demAus=
lande. S. 108.

(Nr. 3189.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle desReichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=LothringenunddesHaushaltsderSchutzgebiete.Vom 5.Februar1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Kontrolle des gesamtenReichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenund des Haushalts der Schutzgebietefür das Rechnungs=
jahr 1905wird vonderPreußischenOber=RechnungskammerunterderBenennung
„Rechnungshofdes DeutschenReichs““nach Maßgabe der im Gesetzevom
11.Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 61), betreffenddie KontrolledesReichs=
haushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874,
enthaltenenVorschriften geführt.

Ebenso hat diePeryzisce Ober=Rechnungskammerin bezug auf die
RechnungenderReichsbankfür das Jahr 1905 die gemäß § 29 desBankgesetzes
vom 14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)demRechnungshofedesDeutschen
ReichsobliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 5. Februar 1906.

. (L. 8.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1906. 15

Ausgegebenzu Berlin den 12.Februar 1906.
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(Nr. 3190.) GesetzwegenAbänderungdesGesetzes,betreffenddieStatistikdesWarenverkehrs
des deutschenJollgebietsmit demAuslande. Vom 7. Februar 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Das Gesetz,betreffenddie Statistik desWarenverkehrsdes deutschenZoll=

gebietsmit demAuslande,vom 20. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.1879 S. 261)
wird in nachstehenderWeisegeändert:

I. Im § 1 Abs.1 wird dasWort: „Lollgebiets“ ersetztdurchdieWorte:
„Jollgebiets, abereinschließlichder Zollausschlüsse,

EbendaselbstwerdendieWorte: einschließlichder Versendungenaus
demZollgebietdurchdasAusland nachdemZollgebiet,“ersetztdurch
dieWorte: „sowie dieVersendungenaus diesenGebietendurchdas
Ausland nachdiesenGebieten“.

Ebendaselbstwird am Schlussehinzugefügt:„Die Bestimmungenfinden
keineAnwendungauf die Insel Helgolandund die badischenZoll=
ausschlüsse."

Der 91 erhältals zweitenAbsatzfolgendenZusatz:
),Der Bundesratkannfür bestimmteWarenvorschreiben,

daß auchderenWert anzumeldenist.“
Im 81 Abs.3 (künftigAbs.4) werdenhinterdemWorte: „Ver=
pflichtung“eingeschaltetdieWorte:„zur Anmeldung“.

Ebendaselbsterhältdie Ziffer1 folgendeFassung:
1. „die Gegenständeder im § 6 desZolltarifgesetzesvom25.De=
zember1902 (Reichs=Gesetzbl.1902 S. 303) unter Ziffer 1, 3
bis 11, 13 und 14 bezeichnetenArt//.

II. Der 92 erhält folgendeFassung:
„„In der Regel muß die Gattung jederWare nach deren

handelsüblicheroder sonst sprachgebräuchlicherBenennungund
der Art der Beschaffenheit,die Menge nach demGewichtan=
gegebenwerden. *

Bei den nachGewichtanzumeldendenverpacktenWaren ist
das Reingewichtanzugeben.Doch genügtfür Packstücke,welche
nur eineWarengattungenthalten,dasRohgewichtunterAngabe
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derVerpackungsart.BeimDurchfuhrverkehregenügtdieAngabe
desRohgewichts.

Bei ZusammenpackungverschiedenartigerWaren könnendie
Hauptzoll- oderHauptsteuerämteroder anderedurchdie oberste
Landesfinanzbehördezu bezeichnendeAmter ausnahmsweiseeine
allgemeineBezeichnungdesGesamtinhaltsdesPackstücksund die
Angabe des GesamtrohgewichtsnebstVerpackungsartunter der
Bedingungzulassen,daßderWert angemeldetwird.

Das Nähereüberdie Einteilungund MaßstäbederWaren
für die statistischenAnmeldungenbestimmtdas öffentlichbekannt
zu machendestatistischeWarenverzeichnis.“
§ 3 Abs.1 erhältfolgendeFassung:

„Die Anmeldung erfolgt nach nähererBestimmung des
BundesratsentwederdurchdenWarenführeroderdenEmpfänger
oder den Versenderoder den Absendermittels Übergabeeines
Anmeldescheinsan dieAnmeldestelle.Für jedesseewärtsbeladen
ein=oderausgehendeSchiff ist von demSchiffsführeroderdessen
Vertreter(Schiffsmakler,Schiffsagenten)ein Ladungsverzeichnis
einzureichen,das alle geladenenGüter aufführen, mit den
Konnossementen(Seefrachtscheinen)übereinstimmenund mit der
UnterschriftdesSchiffsführersoderseinesVertretersversehensein
muß. BeimkleinenGrenzverkehregenügtmündlicheAnmeldung.“

„Uber die Anmeldungder im §&6 Ziffer 2 des Zolltarif=
gesetzesvom 25. Dezember1902 aufgeführtenGegenständetrifft
derBundesratnähereAnordnung.“

IV. Der

„Ausnahmsweisekönnenauchaußerhalbdes Grenzbezirkes
sowieaußerhalbder ZollgrenzeAnmeldestellenerrichtetwerden.“
zweiteSatz des§&4 Abs.2 wirdwie folgt gefaßt:

VerkehrsowiebeimVeredelungsverkehrin denAnmeldungendie
Angaben über die Gattung und Menge nach denVorschriften
diesesGesetzesergänztwerden.“

„Hat der Bundesrat für bestimmteWaren die Angabedes
Wertesvorgeschrieben,so ist in denAnmeldungensolcherWaren
auchderenWert anzugeben.“

„Für die in Abs.1 bis3 bezeichnetenWaren geltendiebe=
treffendenZoll- oderSteuerstellenals Anmeldestellen.“

15“
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„Die AusstellungdesAnmeldescheinsliegt nachnähererBe=
stimmungdesBundesratsdemEmpfänger,demVersenderoder
demAbsenderob.“

EbendaselbstwerdendieWorte: „der Absender“ersetztdurchdieWorte:
„der Empfänger,derVersenderoderderAbsender“.

Im 696 Abs.1 wird in Zeile2 dasWort: „Auslande“ durch das
Wort „Jollauslande“ersetzt.

Ebendaselbstwird in Zeile3 dasWort: „Ausland“ durchdasWort:
„Zollausland" ersetzt.

In Zeile7 daselbstwerdendieWorte:und Deklarationen“gestrichen.
Im 87 Abs. 1 werdendie Worte: „hat der Warenführer“ ersetzt
durchdieWorte: „hat nachnähererBestimmungdesBundesrats
entwederderWarenführeroderder Empfängeroderder Versender
oderder Absender“.

Im §999 werdendieWorte: „vom ZollgebietdurchdasAusland nach
demZollgebiet“ ersetztdurch die Worte: „vom Zollgebiet, ein=
schließlichder Zollausschlüsse,durch das Ausland nachdiesenGe=
bieten"“.

EbendaselbstwerdenhinterdemWorte: „Straßenstrecken,“zugefügt
dieWorte: „beim Verkehremit denZollausschlüssen“.

„K4 WMfl.2, 37.
§ 12 Abs.1 Ziffer 2b erhält folgendeFassung:

„aus demselbendurch das Ausland nach dem Zollgebiet oder
nachdenZollausschlüssenbefördertwerden;.

Im 6912 Abs.1 werdenals Ziffern 3, 4, 5 und7eingefügt:
„3. dieWaren,welche

a) in dieZollausschlüssegebracht,von dort nachdemAusland
ausgeführtoderdurchsiedurchgeführtwerden,

b) aus diesenGebieten ausgehenmit der Bestimmung, durch
dasAusland nachdiesenGebietenodernachdemZollgebiete
befördertzu werden;

4. Ausstellungsgüter;
5. die im § 6 Ziffer2 desZolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902
genanntenGegenstände;

7. andereSendungenunter20KilogrammRohgewicht.“
Ebendaselbsterhältdie bisherigeZiffer ,3“ die Ziffer 6//.
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§ 12 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
„Die Befreiung von der statistischenGebühr erstrecktsichnicht:
1. auf die einerZollabfertigungunterworfenenzollfreienWaren,
welchenachvorherigerVersendungunter Zollüberwachung
bei einemAmte im Innern in den freienVerkehrgesetzt,

2. auf Waren, welcheaus dem freienVerkehredes Zollgebiets
stammenund von Niederlagenfür unverzollteGegenstände
unterJollüberwachungnachdemAuslandeverbracht,

3. auf ausländischeWaren, die in die Zollausschlüssezum
ZweckedesVerbrauchsgebrachtwerden)

4. auf Waren des freienVerkehrsdes ZJollgebiets,welchein
die Jollausschlüssegebrachtwerdenund dort nichtzumVer=

brauchebestimmtsind.“
XI. Im 9 13 Abs.2 werdendieWorte: „Inhaber (natürlicherBesitzer)“

ersetztdurchdas Wort: „Besitzer“.
XII. Im §915 wird als zweiterAbsatzhinzugefügt:

„Auf dieVerjährungder statistischenGebühr findendie für
dieZollgefällegeltendenBestimmungenentsprechendeAnwendung.“

XIII. Im #16 wird dasWort: „Zollverwaltung“ ersetztdurchdieWorte:
„Zollverwaltungund diemit denstatistischenErhebungensonstbe=
trautenOrgane“.

XIV. Im 9 17 Abs.1 wird in Zeile3 dasWort: „Absender“ersetztdurch
dieWorte: „Empfänger, VersenderoderAbsender“.

Im 917 werdenim Abs. 2 die Worte: „und Entscheidung“ ersetzt
durchdie Worte: „), Entscheidungund Verjährung“.

XV. Im § 18 wird die Ziffer ,4097 durchdie Ziffer „440/ ersetzt.
Ebendaselbstwird in der letztenZeile das Wort: „Absenders“" ersetzt
durchdieWorte:„Empfängers,VersendersoderAbsenders“.

Artikel II.
DiesesGesetztritt mit dem1. März 1906 in Kraft. Der Reichskanzler

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

GegebenBerlin im Schloß,den7. Februar1906.
(-.S.) Wilhelm.

Graf von Posadowsky.
——



(Nr. 3191.) Bekanntmachungder Fassungdes Gesetzes,betreffenddie Statistik desWaren=
verkehrsmit demAuslande. Vom 7. Februar 1906.

A#½#Grund der Ermächtigungim ArtikelII desGesetzeswegenAbänderung
desGesetzes,betreffenddieStatistik desWarenverkehrsdes deutschenZollgebiets
mit demAuslande, vom 7. Februar 1906 (Reichs=Gesetzbdl.S. 104) wird das
Gesetzvom 20. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) in der Fassung, die sich
nachdenAnderungendurchdas neueGesetzund bei Berücksichtigungdes ver=
ändertenSprachgebrauchsergibt, nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den7. Februar 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
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Gesetz,
betreffend

die StatistikdesWarenverkehrsmit demAuslande.
Vom 7. Februar 1906.

1.
Die Waren,welcheüberdieGrenzendesdeutschenZollgebiets,aberein=

schließlichder Zollausschlüsse,ein., aus- oder durchgeführtwerden, sowie die
Versendungenaus diesenGebietendurchdas Ausland nachdiesenGebietensind
den mit den Anschreibungenfür die VerkehrsstatistikbeauftragtenAmtsstellen
(§83, 4) nachGattung, Menge)Herkunfts=undBestimmungslandanzumelden.
Die BestimmungenfindenkeineAnwendungauf die Insel Helgolandund die
badischenZollausschlüsse.

Der Bundesrat kannfür bestimmteWaren vorschreiben,daß auch deren
Wert anzumeldenist.

Als Land der HerkunftderWaren ist dasjenigeLand, aus dessenGebiete
die Versendungerfolgtist, und als Land derBestimmungderWaren dasjenige
Land,wohindieVersendunggerichtetist, anzusehen.

Die Verpflichtungzur Anmeldungerstrecktsichnichtauf:
1. die Gegenständeder im 96 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember
1902 (Reichs=Gesetzbl.1902 S. 303) unterHiffer1, 3 bis 11, 13
und 14 bezeichnetenArt,

2. SendungenzollfreierWaren im Gewichtevon 250 Gramm oder
weniger.

iil.i
In der Regel muß die Gattung jederWare nach derenhandelsöüblicher

oder sonstsprachgebräuchlicherBenennungund der Art der Beschaffenheit,die
Menge nachdemGewichtangegebenwerden.

Bei dennachGewichtanzumeldendenverpacktenWarenistdasReingewicht
anzugeben.Doch genügtfür Pocksdick welchenur eineWarengattungent=
halten, das Rohgewichtunter Angabeder Verpackungsart.Beim Durchfuhr=
verkehregenügtdie AngabedesRohgewichts.

Bei ZusammenpackungverschiedenartigerWaren könnendie Hauptzoll=
oder Hauptsteuerämteroder anderedurch die obersteLandesfinanzbehördezu
bezeichnendeAmter ausnahmsweiseeineallgemeineBezeichnungdesGesamtinhalts
des Packstücksund die Angabe des GesamtrohgewichtsnebstVerpackungsart
unter derBedingungzulassen,daß derWert angemeldetwird.



—110 —

Das Nähereüberdie Einteilungund Maßstäbeder Waren für die
statistischenAnmeldungenbestimmtdas öffentlichbekanntzu machendestatistische
Warenverzeichnis.

83.
Die Anmeldungerfolgtnach nähererBestimmungdesBundesratsent=

wederdurchdenWarenführeroderdenEmpfängeroderdenVersenderoderden
AbsendermittelsÜbergabeeinesAnmeldescheinsan dieAnmeldestelle.Für jedes
seewärtsbeladenein=oder ausgehendeSchiff ist von dem Schiffsführeroder
dessenVertreter (Schiffsmakler,Schiffsagenten)ein Ladungsverzeichniseinzu=
reichen,das alle geladenenGüter aufführen,mit denKonnossementen(Seefracht=
scheinen)übereinstimmenund mit derUnterschriftdes Schiffsführersoderseines
Vertretersversehensein muß. Beim kleinenGrenzverkehregenügtmündliche
Anmeldung.

Über die Anmeldungder im 86 Ziffer2 des Zolltarifgesetzesvom
25. Dezember1902 aufgeführtenGegenständetrifft der Bundesrat nähereAn=
ordnung.

Anmeldestellensind die Zollämter im Grenzbezirke.Außerdemwerden
AnmeldestellennachBedürfnis dort errichtet.Die Gemeindebehördenim Grenz=
bezirk,an derenSitz sichein Jollamt nicht befindet,sind zur Übernahmeder
GeschäfteeinerAnmeldestellegegenentsprechendeVergütungverpflichtet.

AusnahmsweisekönnenauchaußerhalbdesGrenzbezirkessowieaußerhalb
derZollgrenzeAnmeldestellenerrichtetwerden.

84.
An Stelle derAnmeldescheinetritt für dieWaren, welchenachMaßgabe

derZoll=oderSteuergesetzebei der Ein=, Aus=oderDurchfuhr denZJoll=oder
Steuerbehördenschriftlich,desgleichenfür die zollpflichtigenWaren, welcheihnen
mündlichangemeldetwerden, dieZoll= oderSteueranmeldung.

Doch ist bei schriftlicherAmmeldungim Anmeldepapiere,bei mündlicher
AnmeldungmündlichauchdieHerkunftundBestimmungderWaren anzugeben.
Fernermüssenbei der Abfertigungzum Eingang in den freienVerkehrsowie
beimVeredelungsverkehrin den Anmeldungendie Angabenüber die Gattung
und MengenachdenVorschriftendiesesGesetzesergänztwerden.

Hat der Bundesrat für bestimmteWaren die Angabe des Wertes vor=
geschrieben,so ist in den AnmeldungensolcherWaren auchderenWert an=
ugeben.

Für die in Abs. 1 bis 3 bezeichnetenWaren geltendie betreffendenZoll=
oderSteuerstellenals Anmeldestellen.

85.
Die AusstellungdesAnmeldescheinsliegt nachnähererBestimmungdes

Bundesrats dem Empfänger, demVersenderoder demAbsenderob. Dem
Warenführerist die Vertretunggestattet,öffentlichenBeförderungsanstaltenund
GüterbeförderunggewerbsmäßigtreibendenPersonenjedochnur dann, wennder
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Empfänger, der Versenderoder der Absenderwederim deutschenZollgebiete
noch in den Zollausschlüssenwohnt.

Für die Richtigkeitund Vollständigkeitder AngabendesAnmeldescheins
ist der Aussteller,wenndieseraberaußerhalbdesdeutschenZollgebietsund der
Zollausschlüssewohnt, derWarenführerverantwortlich.

Die gleicheVerantwortlichkeittrifft diejenigen,welchemündlichanmelden
odernach§ 4 Angabenmachen.

86.
Die öffentlichenBeförderungsanstaltenund diejenigenPersonen, welche

Gütergewerbsmäßigbefördern,dürfennachdemZollauslandegerichteteSendungen
nur dann befördernoder, falls ihnendie BestimmungderWaren in das Zoll⸗
auslanderstwährendder Beförderungbekanntwird, weiterbefördern,nachdem
ihnen die erforderlichenAnmeldescheineüberwiesenwordensindund wenn letztere
sowohlin formellerHinsichtdenerteiltenVorschriftenentsprechen,als auchihrem
Inhalte nach mit den Frachtbriefenübereinstimmen.

Für die Ausfuhr kann ausnahmsweisedie Nachlieferungdes Anmelde=
scheinsbinnenlängstensachttägigerFrist, gegenEinreichungeinesOwischenscheins
□nterimsscheins),gestattttwerden. Der Zwischenscheinweist die Massengüter
nur nach der Gattung, die Stückgüternur nachZahl und Merkzeichender
Packstückenach.

87
Nachdemeineder AnmeldepflichtunterliegendeSendungamSitze der

Anmeldestelleangekommenoder dort zur Beförderungaufgegebenist, hat nach
nähererBestimmungdesBundesratsentwederderWarenführeroderder Emp=
fänger oder der Versenderoder der AbsenderohneVerzug die Anmeldungzu
bewirken. Für Fälle, in welchenSendungen den Sitz einer Anmeldestellenicht
berühren,ist von denZolldirektivbehördendenörtlichenVerhältnissenentsprechend
Bestimmungzu treffen.

Die öffentlichenBeförderungsanstaltenund die Personen,welcheGüter
gewerbsmäßigbefördern,habenbeiÜbergabeder AnmeldescheineoderZwischen=
scheinean die Anmeldestelleschriftlichzu erklären,daß die Scheinealle der An=
meldepflichtunterliegendenWaren umfassen.

Fehlt ein Anmeldescheinordnungswidrigoderwird einZwischenscheinnicht
rechtzeitigdurchdenAnmeldescheineingelöst,so kanndie Nachreichunginnerhalb
bestimmterFrist bei Strafe aufgegebenwerden.

88.
Die AnmeldestellensindzurBeschauderWaren durchäußereBesichtigung

befugt. Ihnen liegtob, ohneVerzugdieAnmeldescheinezuprüfen;erforderlichen=
falls habensiederenAngabenmit denFrachtpapierenund demWarenbefunde
zu vergleichenund die BerichtigungoderVervollständigungzu veranlassen.
Reichs=Gesetzhbl.1906. - 16
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80.
Der BundesratkannbeimPostverkehre,bei Sendungenvom Zollgebiet,

einschließlichderZollausschlüsse,durchdas Ausland nachdiesenGebieten,beim
kleinenGrenzverkehre,bei der Durchfuhrauf kurzenStraßenstrecken,beimVer=
kehremit denZollausschlüssensowiein Rücksichtauf sonstigebesondereVerhält=
nisseErleichterungenbezüglichder Verpflichtungzur Anmeldungeintretenlassen.

&10.
Die Anmeldungen,desgleichendie Angabennach§ 4 Abs.2, 3 dürfen

nur für die Zweckeder amtlichenStatistik benutztwerden.

II.
Von denschriftlichanzumeldendenWaren isteinein dieReichskasstfließende

Gebühr—statistischeGebühr— zu entrichten.
Dieselbebeträgtfür die in demselbenAnmeldescheinoderderselbenAn=

meldungaufgeführtenWaren:
1. wenn dieselbenganz oder teilweiseverpacktsind, für je 500 Kilo=
grannn....·.......................·........· 5 Pfennig,

2. wenndieselbenunverpacktsind, für je 1000 Kilogramm5 Pfennig,
3. beiKohlen,Koks,Torf, Holz,Getreide,Kartoffeln,Erzen,
Steinen, Salz, Roheisen,Zement, Düngungsmitteln,
RohstoffenzumVerspinnenundanderen,vomBundesrate
zubezeichnendenMassengüterninWagenladungen,Schiffen
oderFlößen, verpacktoderunverpackt,für je 10000 Kilo=
gramm......·.............·................. 10 Pfennig,

4. bei Pferden, Maultieren, Eseln, Rindvieh, Schweinen,
Schafenund Ziegenist zu entrichtenfür je fünf Stück 5 Pfennig.

Von anderennicht in UmschließungenverwahrtenlebendenTieren wird
eineGebührnichterhoben.

Für BruchteilederMengeneinheitenkommtdievolleGebührin Anrechnung.

*E12.
Von der statistischenGebührsind befreit:
1. die Waren, welche
a) unterZollüberwachungversendet,
b) auf Niederlagenfür unverzollteGegenständegebracht,
J%)nachEntrichtungdesEingangszollsin den freienVerkehrgesetzt,
oder

d) zum Zweckeder Zurückvergütungoderdes ErlassesvonAbgaben
unteramtlicherÜberwachungausgeführtwerden;



— 113—

Verkehre
a) durchdas deutscheZollgebietdurchgeführt,oder
b) aus demselbendurchdasAusland nachdemZollgebietodernach
denZollausschlüssenbefördertwerden,

a) in dieZollausschlüssegebracht,von dort nachdemAusland aus=
geführtoderdurchsiedurchgeführtwerden,

b) aus diesenGebieten ausgehenmit der Bestimmung, durch das
Ausland nachdiesenGebietenodernachdemLollgebictebefördert
zu werden

Ausstellungsgüter;
die im § 6 Ziffer2 desZolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 ge=
nanntenGegenstände)
die Postsendungen;
andereSendungenunter 20 KilogrammRohgewicht.

1#

auf die einerZollabfertigungunterworfenenzollfreienWaren, welche
nachvorherigerVersendungunterZollüberwachungbei einemAmte im
Innern in denfreienVerkehrgesetzt,
auf Waren, welcheaus demfreienVerkehredes Jollgebietsstammen
und vonNiederlagenfür unverzollteGegenständeunterZollüberwachung
nachdemAuslandeverbracht,

Verbrauchsgebrachtwerden;

ausschlüssegebrachtwerden und dort nicht zum Verbrauchebe=
stimmtsind.

¾13.

114.
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8 15.

Die für die Prüfung derZölle bestehendenVorschriftenfinden auf die
statistischeGebührAnwendung.

Auf die Verjährungder statistischenGebühr findendie für die Zollgefälle
geltendenBestimmungenentsprechendeAnwendung.

16.
Die OrganederZollverwaltungunddiemit denstatistischenErhebungen

sonst betrautenOrgane haben die Beobachtung der Vorschriften diesesGesetzes
zu überwachenund Zuwiderhandlungengegendieselbenzur Anzeigezu bringen.

« §17.
ZuwiderhandlungengegendieVorschriftendiesesGesetzessowieder infolge

derselbenerlassenenund öffentlichbekanntgemachtenAusführungsbestimmungen
von seitender Warenführerund inländischenEmpfänger, Versenderoder Ab=
sendersind, unbeschadetderVorschriftenin §#275 und276 desStrafgesetzbuchs,
mit einerOrdnungsstrafebis zu einhundertMark zu bestrafen.Handel=und
Gewerbetreibende,EisenbahnverwaltungenundDampfschiffahrtsgesellschaftensowie
anderenichtzur handel-und gewerbetreibendenKlassegehörendePersonenhaften
bezüglichder von Dritten begangenenVerletzungender gesetzlichenund Aus=
führungsvorschriftennachMaßgabedes§ 153 desVereins=Zollgesetzes.

In betreffder Feststellung,Untersuchung,Entscheidungund Verjährung
der Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesund der dazu
erlassenenAusführungsbestimmungensowiein betreffder Strafmilderung und
des Erlasses der Strafen im Gnadenwegekommendie Vorschriftenzur An=
wendung)nachwelchensichdas VerfahrenwegenZuwiderhandlungengegendie
Zollgesetzebestimmt.

Die auf Grund diesesGesetzeserkanntenGeldstrafenfallen der Staats=
kassedesjenigenBundesstaatszu, von dessenBehördendie Strafentscheidung
erlassenist. "
. 18.

Das demWarenführernachArtikel440 desHandelsgesetzbuchsan dem
FrachtgutezustehendePfandrechterstrecktsichauchauf dieAnsprüche,welchedem
Warenführeraus der Erfüllung der ihm nachdiesemGesetzobliegendenVer=
pflichtungenoder aus der Vertretung des Empfängers,Versendersoder Ab=
senders(§ 5) erwachsen. 10

19.
DiesesGesetztritt mit dem1. März 1906 in Kraft.

——

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ4.

Inhalt: Verordnung, betreffendErgänzungund Abänderungder Verordnung zur Verhütung des Ju=
sammenstoßensder Schiffeauf See vom9. Mai 1897. S. 115.— Bekanntmachung, betreffend
die Seestraßenordnungvom5. Februar 1906. S. 120.

(Nr. 3192.) Verordnung,betreffendErgänzungund Abänderungder Verordnungzur Ver=
hütungdesJusammenstoßensder Schiffeauf See vom9. Mai 1897. Vom
5. Februar 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 145 des Strafgesetzbuchs
(Reichs=Gesetzbl.1876 S. 40), was folgt:

I.
In den Artikel8 der Verordnungzur VerhütungdesZusammenstoßens

derSchiffeauf See vom 9.Mai 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 203)werdenzwischen
Absatzdrei und vier nachstehendebeidenAbsätzeeingefügt:

Ein Lotsendampffahrzeug,welchesausschließlichfür den Dienst
staatlicherodermit BefugniszurAusübungdesGewerbesausgerüsteter
LotsenVerwendungfindet, muß, wenn es Lotsendienstauf seiner
Station tut und nicht vor Anker liegt, außer den für alle Lotsen=
fahrzeugevorgeschriebenenLichternzweiund einenhalbenMeter unter
demweißenLichteamMasttop ein überdenganzenHorizontsichtbares
rotes Licht und ferner die für in Fahrt befindlicheFahrzeugevor=
geschriebenenfarbigenSeitenlichterführen. Das roteLicht muß von
solcherStärke sein, daß es bei dunklerNacht und klarer Luft auf
mindestenszweiSeemeilensichtbarist.

Wenn das Lotsenfahrzeugauf seinerStation Lotsendiensttut
und vor Anker liegt, muß es außerden für alle Lotsenfahrzeugevor=
geschriebenenLichterndas vorerwähnterote Licht führen, aber nicht
die farbigenSeitenlichter. «

Reichs·Gesetzbl.1906. 17
Ausgegeben zu Berlin den 14.Februar 1906.
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II

a)

b)

OffeneBoote müssen,wennsiewährendderNachtmit Fischereiirgend
welcherArt beschäftigtsindunddabeieinFanggerätaushaben,welches
sichnichtweiterals fünfundvierzigMeter horizontalvom Boote aus
in freiesFahrwassererstreckt,einnachallenRichtungensichtbaresweißes
Licht führen.

Erstrecktsichihr Fanggerätweiterals fünfundvierzigMeter hori=
zontal vom Boote aus in freies Fahrwasser, so müssenoffeneBoote
das vorstehendbezeichneteLicht führenund außerdem,wenn sie sich
anderenoder andereFahrzeugesich ihnen nähern, ein zweitesweißes
Licht, mindestenseinenMeter unter dem ersten Lichteund wagerecht
mindestensein und einenhalbenMeter in derRichtungdesausliegen=
denFanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.

OffeneBoote im Sinne dieserVorschriftsind solcheBoote,welche
nicht mittels eines durchlaufendenDecksgegendas Eindringenvon
Seewassergeschütztsind.
Mit TreibnetzenfischendeFahrzeugeund Boote, mit Ausnahmeder
vorstehendunter a bezeichnetenoffenenBoote, müssen,solangedie
Netzeganzoderteilweiseim Wassersind, zweiweißeLichteran den
Stellen führen, an welchensie am bestengesehenwerdenkönnen.
DieseLichtermüssenso angebrachtsein, daß die senkrechteEntfernung
zwischenihnenmindestenszweiMeter und höchstensvier und einen
halbenMeter, die horizontaleEntfernungzwischenihnen in derKiel=
linie gemessenmindestensein und einenhalbenMeter und höchstens
drei Meterbeträgt. Das unteredieserbeidenLichtermuß in der
Richtung stehen,nachwelcherdie Netzeausliegen,und beidemüssen
so beschaffensein,daß sieüberdenganzenHorizontscheinenund auf
eineEntfernungvon mindestensdrei Seemeilensichtbarsind.

Im Mittelmeerund in denKüstengewässernvonJapan undKorea
sind Segelfischerfahrzeugeunter 57 KubikmeterBrutto=Raumgehalt
nichtverpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie müssen
aber, wenn sie es nicht führen, an der dafür obenvorgeschriebenen
Stelle (in der Richtung des Netzesoder Fanggeräts) ein mindestens
eineSeemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobaldsie sichanderen
oderandereFahrzeugesichihnennähern.
Mit AngelleinenfischendeFahrzeugeund Boote, mit Ausnahmeder
unter a bezeichnetenoffenenBoote, müssen,wennsiedieLeinenaus=
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habenund an denLeinenfestsind oder sie einholen,und wenn sie
nicht geankerthaben oder, wie nachstehendunter h beschrieben,fest=
liegen,dieselbenLichterführen,wie diemit TreibnetzenfischendenFahr=
zeuge(b). Während sie die Leinenausfahrenoder schleppen,haben
sie, je nachihrer Gattung, dieLichterzu führen, welchefür ein Dampf=
oderSegelfahrzeugin Fahrt vorgeschriebensind.

Im Mittelmeerund in denKüstengewässernvonJapan undKorea
sind Segelfischerfahrzeugeunter 57 KubikmeterBrutto=Raumgehalt
nicht verpflichtet,das untereder beidenLichter zu führen, sie müssen
aber, wenn sie es nicht führen, an der dafür oben vorgeschriebenen
Stelle (in der Richtung derLeinen) ein mindestenseineSeemeile sicht=
bares,weißesLicht zeigen,sobaldsie sichanderenoderandereFahr=
zeugesichihnennähern.

) Fahrzeuge,welchemit demGrundschleppnetze,das heißtmit einem
Fanggeräte,welchesüber den Meeresgrundgeschlepptwird, fischen,
müssenführen:
1. wennDampffahrzeuge:an derStelle desim Artikel2 unterà
erwähntenweißenLichteseinedreifarbigeLaterne,welcheso ein=
gerichtetund angebrachtist, daß sievonrechtvoraus bis zu zwei
Strich auf jedemBuge ein weißesLicht und über einenBogen
desHorizontsvon zweiStrich auf dembetreffendenBuge bis
zu zwei Strich hinterdie Richtungquerab (zweiStrich achter=
licherals dwars)an Steuerbordseiteein grünesLicht,an Back=
bordseiteein rotesLichtwirft; fernermindestenszweiMeter und
höchstensdrei und einenhalbenMeter unter der dreifarbigen
LaterneeinweißesLichtin einerLaterne,welcheeinhelles,un=
unterbrochenesLichtüberdenganzenHorizontwirft;

2. wenn Segelfahrzeuge:ein weißesLicht in einerLaterne,welche
ein helles, ununterbrochenesLicht über denganzenHorizont wirft;
außerdemmüssendieseFahrzeuge,wenn sie sichanderenoder
andereFahrzeugesichihnennähern, an der Stelle, wo es am
bestengesehenwerdenkann, ein Flackerfeueroder eineFackel zeitig
genugzeigen,um einenZusammenstoßzu verhüten.
Alle unter d erwähntenLichtermüssenauf eine Entfernung

von mindestenszweiSeemeilensichtbarsein.
e) Fahrzeuge,welchemit demFange von Austernbeschäftigtsind, und
anderemit SchleppnetzenfischendeFahrzeugemüssendieselbenLichter
führenund zeigenwie die Grundschleppnetzfischer.

s) Fischerfahrzeugeund Fischerbootedürfen außer denLichtern, welchesie
nach diesemArtikel führen oder zeigenmüssen, jederzeitFlackerfeuer
zeigenund Arbeitslichtergebrauchen.

8) Jedes Fischerfahrzeugund Fischerboot,welchesweniger als fünfund=
vierzigMeter lang ist, muß vor Ankerein weißesLicht setzen)welches

. l7’
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auf eineEntfernungvon mindestenseinerSeemeileüber den ganzen
Horizontsichtbarist.

Jedes Fischerfahrzeug,welchesfünfundvierzigMeter oder mehr
lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen,welchesauf eineEnt=
fernungvonmindestenseinerSeemeileüberdenganzenHorizontsichtbar
ist, und danebenein zweitesLicht, wie es für Schiffe solcherLänge
im Artikel11 vorgesehenist.

Sollte ein solchesFahrzeug,gleichgültigvonwelcherLänge,mit
einemNetzeodereinemanderenFischereigeräteverbundensein, so muß
es bei Annäherung von anderenFahrzeugenein weiteresweißesLicht,
mindestenseinenMeter unterdemAnkerlichtund wagerechtmindestens
ein und einenhalbenMeter in der RichtungdesNetzesoderFang=
gerätsvon ihm entfernt,zeigen.

h) Kommt ein FahrzeugoderBoot beimFischendadurchzumFestliegen,
daß sein Fanggerätan einerKlippe oder einemanderenHindernisse
festgerät,somuß es bei Tage das nachstehendunterk vorgeschriebene
Tagsignalniederholenund bei Nacht das Licht oderdie Lichtersetzen,
welchefür ein Fahrzeug vor Anker vorgeschriebensind; bei Nebel,
dickemWetter, SchneefalloderheftigenRegengüssenhatesdasSignal
zu machen,welcheseinemFahrzeugevor Ankervorgeschriebenist (siehe
Artikel15 unterd und im letztenAbsatze).

i) Bei Nebel, dickemWetter, SchneefalloderheftigenRegengüssenmüssen
Treibnetzfischerfahrzeuge,welchean ihrenNetzenfestsind, fernerFahr=
zeuge,welchemit demGrundschleppnetzodermit irgendeineranderen
Art Schleppnetzfischen,endlichmit AngelleinenfischendeFahrzeuge,
welcheihre Leinenaushaben,— sofernsie 57 Kubikmeterodermehr
Brutto=Raumgehalthaben— mindestensjede Minute einen Ton
geben,undzwarDampffahrzeugemit derDampfpfeifeoderderSirene,
Segelfahrzeugemit dem Nebelhorne.Nach jedemTone ist mit der
Glockezu läuten.

Fischerfahrzeugeund Fischerbooteunter 57 KubikmeterBrutto=
Raumgehalt sind zur Abgabe der vorerwähntenSignale nicht ver=
pflichtet)gebensie aber dieselbennicht ab, so müssensiemindestens
jedeMinute irgendein andereswirksamesSchallsignalmachen.

k) Alle Fahrzeugeund Boote, welchemit Treibnetzen,Angelleinenoder
Grundschleppnetzensischen,müssenbei Tage, wennsie in Fahrt sind,
einemsichnäherndenFahrzeugihreBeschäftigungdurchAufheißeneines
KorbesodereinessonstigenzweckentsprechendenKörpers an derStelle,
wo er am bestengesehenwerdenkann, anzeigen.HabensolcheFahr=
zeugeoder Boote ihr Fanggerätaus, währendsie zu Anker liegen,
so müssensiebei der AnnäherungandererFahrzeugedasselbeSignal
an der zum VorbeifahrenfreienSeite zeigen.
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Fahrzeuge,welchedie in diesemArtikel aufgeführtenLichterführenoder
zeigenmüssen,sindnichtverpflichtet,dieLichterzu führen,welchedurchArtikel4
untera und im letztenAbsatzedesArtikel 11 vorgeschriebensind.

III.
In dem Artikel 31 derselbenVerordnung ist unter den bei Tage zu

gebendenNotsignalendas Signal Nr. 4 zu streichen.Das Signal unter Nr.5
erhältdie Nummervier. .

IV.
Diese Verordnungtritt am 1. Mai 1906 in Kraft. Mit demselben

Zeitpunktewird die Verordnung,betreffenddie Lichter-und Signalführung der
Fischerfahrzeugeund der Lotsendampffahrzeuge,vom 10. Mai 1897 (Reichs=
Gesetzbl.S. 215) aufgehoben.

V.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denWortlaut der Verordnungzur
Verhütung des Zusammenstoßensder Schiffe auf See in der aus der gegen=
wärtigenVerordnungund der im Reichs=Gesetzbl.1897 S. 462 veröffentlichten
BerichtigungsichergebendenFassungunterderBezeichnung„Seestraßenordnung“
mit demDatum der gegenwärtigenVerordnungversehenim Reichs=Gesetzblatte
bekanntzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlinim Schloß,den5.Februar1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3193.) Bekanntmachung,betreffenddieSeestraßenordnungvom 5. Februar1906. Vom
10.Februar 1906.

A## Grund der Ermächtigungin Nr. V der AllerhöchstenVerordnungvom
5. Februar 1906, betreffendErgänzungund Abänderungder Verordnungzur
Verhütung des Zusammenstoßensder Schiffe auf See vom 9. Mai 1897,
wird die vom 1. Mai 1906 ab gültige„Seestraßenordnung“nachstehendbekannt
gemacht.

Berlin, den 10. Februar 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Seestraßenordnung
vom 5. Februar 1906.

" I. Einleitung.
Die nachfolgendenVorschriftengeltenfür alle Fahrzeugeauf See und auf

den mit der See im Zusammenhangestehenden,von Seeschiffenbefahrenen
Gewässern. 6

Ein Dampffahrzeug,welchesunter Segel und nicht unter Dampf ist,
gilt als Segelfahrzeug,einFahrzeug,welchesunterDampf ist, mag es zugleich
unter Segel seinodernicht, als Dampffahrzeug.

UnterdenDampffahrzeugensind alle durchMaschinenkraftbewegtenFahr=
zeugeeinbegriffen.

Ein Fahrzeugist in Fahrt, wenn es wedervor Anker liegt, noch am
Lande befestigtist, nocham Grunde festsitzt.

II. Lichter usw.
Der Ausdruck„sichtbar“ bedeutetmit Beziehungauf Lichter gebraucht,

„sichtbarin dunklerNacht bei klarerLuft“.
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Artikel 1.

können.

Artikel 2.

a)

b)

an odervor demFockmastoderbeimFehleneinessolchenim vorderen
Teile desFahrzeugsein hellesweißesLicht und zwar in einerHöhe
über demRumpfe von mindestenssechsMeter. Ist das Fahrzeug
breiter als sechsMeter, so ist das Licht in einer derBreite desFahr=
zeugsmindestensgleichkommendenHöhe zu führen, es brauchtjedoch
nie höherals zwölfMeterüberdemRumpfezu sein. Das Lichtmuß
so eingerichtetund angebrachtsein,daß es ein ununterbrochenesLicht
über einenBogen des Horizonts von zwanzig Kompaßstrichenwirft,
und zwar zehnStrich nachjederSeite, von rechtvoraus bis zuzwei
Strich hinterdieRichtungquerab(zweiStrichachterlicherals dwars)
auf jederSeite. Es muß von solcherStärke sein, daß es auf eine
Entfernungvon mindestensfünf Seemeilensichtbarist;
an derSteuerbordseiteeingrünesLicht. Dasselbemußsoeingerichtet
und angebrachtsein,daß es ein ununterbrochenesLicht übereinenBogen
desHorizontsvonzehnKompaßstrichenwirft, und zwar von rechtvor=
aus bis zu zweiStrich hinterdieRichtungquerab (zweiStrich achter=
licherals dwars) an Steuerbord. Es muß von solcherStärke sein,
daß es auf eineEntfernungvonmindestenszweiSeemeilensichtbarist
an derBackbordseiteein rotesLicht. Dasselbemuß soeingerichtetund
angebrachtsein,daßes ein ununterbrochenesLichtübereinenBogen
des Horizonts von zehnKompaßstrichenwirft, und zwar von recht
voraus bis zu zweiStrich hinterdie Richtungquerab (zweiStrich
achterlicherals dwars)an Backöord. Es muß von solcherStärke sein,
daß es auf eineEntfernungvon mindestenszweiSeemeilensichtbarist;

e)

Binnenbordseitemit Schirmen versehensein, welchemindestensein
Meter vor demLichtevorausragen,derart,daß dieLichternichtüber
denBug hinwegvon der anderenSeite gesehenwerdenkönnen;
ein Dampffahrzeugdarf außerdem,)wennes in Fahrt ist, ein zweites
weißes Licht gleich dem Lichte unter a führen. Beide Lichter
müssenin derKiellinie, und zwar so angebrachtsein,daß das hintere
wenigstensvier und einenhalbenMeter höherist als das vordere.
Die senkrechteEntfernungzwischendiesenLichternmuß geringersein
als die horizontale.



Artikel 3.
Ein Dampffahrzeug,welchesein anderesFahrzeugschleppt,muß außer

denSeitenlichternzweiweißeLichtersenkrechtübereinanderund mindestenszwei
Meter voneinander entfernt führen. Wenn es mehr als ein Fahrzeug schleppt
und die Längedes Schleppzugsvom Heckdes schleppendenFahrzeugsbis zum
Heckdes letztengeschlepptenFahrzeugseinhundertundachtzigMeterübersteigt,muß
es als Zusatzlichtnochein drittesweißesLicht zweiMeter überoderunterden
anderenführen. Jedes dieserLichter muß ebensoeingerichtetund angebracht
sein, wie das im Artikel 2 unter a erwähnteweißeLicht, jedochgenügt für das
ZusatzlichteineHöhevonmindestensvierMeter überdemRumpfedesFahrzeugs.

Ein Dampffahrzeug)welchesein anderesFahrzeugschleppt,darf hinter
demSchornsteinoderdemhinterstenMasteeinkleinesweißesLicht führen. Dieses
Licht,nachwelchemsichdas geschleppteFahrzeugbeimSteuern richtensoll, darf
nichtweiternachvorneals querab sichtbarsein.

Artikel 4.
a. Ein Fahrzeug)welchesinfolgeeinesUnfalls nichtmanörrierfähigist,

mußin derHöhe des im Artikel2 untera erwähntenweißenLichtesund, wenn
eseinDampffahrzeugist, stattdesweißenLichteszweiroteLichtersenkrechtüber=
einanderund mindestenszweiMeter voneinanderentferntführen. DieseLichter
müssenan der Stelle, an welchersie am bestengesehenwerdenkönnen,an=
gebrachtund von solcherBeschaffenheitsein, daß sieüberdenganzenHorizont
auf eineEntfernungvon mindestenszwei Seemeilensichtbarsind. Bei Tage
muß ein solchesFahrzeugan gleicherStelle zwei schwarzeBälle oderKörper,
jedenvon fünfundsechzigZentimeterDurchmesser,senkrechtübereinanderund
mindestenszweiMeter voneinanderentferntführen.

b. Ein Fahrzeug,welchesein Telegraphenkabellegt, aufnimmtoderauf=
fischt,mußan derselbenStelle, die für das im Artikel2 untera erwähnteweiße
Lichtvorgeschriebenist, und, wennes einDampffahrzeugist, stattdiesesweißen
LichtesdreiLichtersenkrechtübereinanderund mindestenszweiMeter voneinander
entferntführen. Das obersteund das unterstedieserLichtermüssenrot, das
mittleremuß weiß sein,und alle müssenvon solcherBeschaffenheitsein, daß sie
über den ganzenHorizont auf eineEntfernungvon mindestenszweiSeemeilen
sichtbarsind. Bei Tage muß ein solchesFahrzeugdrei Körper von mindestens
fünfundsechzigZentimeterDurchmessersenkrechtübereinanderund mindestens
zweiMetervoneinanderentferntführen,derenobersterund untersterkugelförmig
und vonroterFarbe,derenmittlererwie einschrägesViereckgeformtundvon
weißerFarbe ist. Die Körper müssenan der Stelle, an welchersieam besten
gesehenwerdenkönnen,angebrachtsein. —

e.DievorbezeichnetenFahrzeugedürfcn,wcnnsiekeineFahrtdurchdas
Wasser machen,die Seitenlichternicht führen, müssendieselbenaber führen,
wenn sie Fahrt machen.
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d. DieseLichterundKörpersollenanderenFahrzeugenals Signale dafür
gelten,daß das Fahrzeug,welchessiezeigt,nichtmanövrierfähigist und daher
nicht aus demWege gehenkann. Sie sind keineNotsignaleim Sinne des
Artikel 31 dieserVorschriften.

Artikel 5.
Ein Segelfahrzeug,welchesin Fahrt ist, und jedesFahrzeug, welches

geschlepptwird, muß dieselbenLichterführen, welchedurchArtikel 2 für ein
Dampffahrzeugin Fahrt vorgeschriebensind,mit Ausnahmeder dort erwähnten
weißenLichter;diesedarf ein solchesFahrzeugniemalsführen.

Artikel 6.

Wenn, wie es bei kleinenFahrzeugenin Fahrt bei schlechtemWettervor=
kommt,die grünenund rotenSeitenlichternichtfestangebrachtwerdenkönnen,
so müssendieseLichterdochangezündetund gebrauchsfertigzur Hand gehalten
und,wenndasFahrzeugsicheinemanderenoderein anderesFahrzeugsichihm
nähert, an den betreffendenSeiten, zeitiggenug,um einenZusammenstoßzu
verhüten,gezeigtwerden.Dies muß so geschehen,daß dieLichtermöglichstgut
sichtbarsind, das grüne aber nicht von der Backbordseiteher, das rote nicht
von der Steuerbordseiteher, und beidewo möglichnichtweiterals bis zu zwei
Strich hinter die Richtungquerab (zweiStrich achterlicherals dwars)gesehen
werdenkönnen.

Um den richtigenGebrauchder tragbarenLichterzu sichern,muß jede
Laterneaußenmit derFarbe desLichtes,welchessiezeigt, angestrichenund mit
einem gehörigenSchirmeversehensein.

Artikel 7.

Dampffahrzeugeunter113 undRuder=oderSegelfahrzeugeunter57Kubik=
meterBrutto=Raumgehaltund Ruderbootebrauchen)wenn sie in Fahrt sind,
die im Artikel 2 untera, b und c erwähntenLichter nicht zu führen, sie
müssenaber, wenn sie dieseLichternicht führen, mit folgendenLichternver=
sehensein:

1. Dampffahrzeugeunter 113 KubikmeterBrutto=Raumgehaltmüssen
führen:
a) im vorderenTeiledesFahrzeugsoderan odervor demSchorn=
stein in einerHöhe von mindestensdrei Meter über dem Schan=
deckelein weißesLicht. Das Licht muß an der Stelle, wo es
am bestengesehenwerdenkann, sichbefindenund im übrigen so
eingerichtetund angebrachtsein, wie im Artikel2 untera vor=
geschrieben;es muß von solcherStärke sein, daß es auf eine
Entfernungvon mindestenszweiSeemeilensichtbarist;

Reichs=Gesetzbl.1906. 18



—124 —

b) grüneund rote Seitenlichter,so eingerichtetund angebracht,wie
im Artikel 2 unterb und c vorgeschrieben,und von solcher
Stärke, daß sieauf eineEntfernungvon mindestenseinerSee=
meile sichtbarsind, oder an deren Stelle eine doppelfarbige
Laterne,welchean den betreffendenSeiten ein grünesund ein
rotes Licht von recht voraus bis zu zwei Strich hinter die
Richtung quer ab (zwei Strich achterlicherals dwars) n=
DieseLaternemuß mindestenseinMeter unterdemweißen Lichte
geführtwerden.

2. KleineDampfboote,wie zumBeispielsolche,welchevonSeeschiffenan
Bord geführtwerden,dürfendas weißeLichtniedrigerals dreiMeter
überdemSchandeckel,jedochnur überderunter 1b erwähntendoppel=
farbigenLaterneführen. »

3. Ruder=und Segelfahrzeugevon wenigerals 57 KubikmeterBrutto=
RaumgehaltmüsseneineLaternemit einemgrünenGlase auf der
einenSeite und einemrotenGlase auf der anderengebrauchsfertig
zur Hand haben. DieseLaternemuß, wenndasFahrzeugsicheinem
anderenoderein anderesFahrzeugsichihm nähert,zeitiggenug,um
einenZusammenstoßzu vermeiden,und derart gezeigtwerden, daß
das grüne Licht nicht von der Backbordseiteher und das roteLicht
nichtvon der Steuerbordseiteher gesehenwerdenkann.

4. Ruderboote,gleichvielob sierudernodersegeln,müsseneineLaterne
mit einemweißenLichtegebrauchsfertigzurHandhaben,welcheszeitig
genuggezeigtwerdenmuß, um einenZusammenstoßzu verhüten.

Die in diesemArtikelbezeichnetenFahrzeugebrauchendie im Artikel4
untera und Artikel11 SchlußsatzvorgeschriebenenLichternichtzu führen.

Artikel 8.
Lotsenfahrzeuge,welcheLotsendiensteauf ihrer Station tun, habennicht

die für andereFahrzeugevorgeschriebenenLichter,sondernein weißes,überden
ganzenHorizontsichtbaresLicht amMasttopzu führen,und außerdeminkuchen
Zwischenräumen,mindestensaberalle fünfzehnMinuten einodermehrereFlacker=
feuerzu zeigen.

Wenn siesichanderenoderandereFahrzeugesichihnenauf geringeEnt=
fernungnähern,müssensiedieSeitenlichterangezündetundgebrauchsfertighaben
und in kurzenZwischenräumenaufleuchtenlassenoderzeigen,um die Richtung,
in welchersie anliegen,erkennbarzu machen. Das grüneLicht darf nichtan
Backbordseite,das rote Licht nichtan Steuerbordseitegezeigtwerden.

Ein LotsenfahrzeugsolcherBauart, daß es längsseitsder Schiffeanlegen
muß, um einenLotsenan Bord zu setzen,brauchtdas weißeLichtnur zuzeigen,
statt dasselbeam Masttop zu führen; auchgenügtes, wenn solchesFahrzeug
an Stelle der obenerwähntenfarbigenLichtereineLaternemit einemgrünen



Glase auf der einenSeite und einemrotenGlase auf der anderenzur Hand
hat, um dieselbeso, wie im Artikel7 unter 3 vorgeschrieben,zu gebrauchen.

Ein Lotsendampffahrzeug,welchesausschließlichfür denDienst staatlicher
odermit Befugnis zurAusübungdesGewerbesausgerüsteterLotsenVerwendung
findet,muß, wenn es Lotsendienstauf seinerStation tut und nichtvor Anker
liegt, außerdenfür alleLotsenfahrzeugevorgeschriebenenLichternzweiund einen
halbenMeter unterdemweißenLichteamMasttopein überdenganzenHorizont
sichtbaresrotes Licht und fernerdie für in Fahrt befindlicheFahrzeugevor=
geschriebenenfarbigenSeitenlichterführen. Das roteLicht muß von solcher
Stärke sein, daß es bei dunklerNacht und klarerLuft auf mindestenszweiSee=
meilensichtbarist.

Wenn das Lotsenfahrzeugauf seinerStation Lotsendiensttut und vor
Anker liegt, muß es außerdenfür alle LotsenfahrzeugevorgeschriebenenLichtern
das vorerwähnterote Licht führen,abernichtdie farbigenSeitenlichter.

Lotsenfahrzeuge,welchekeinenLotsendienstauf ihrer Station tun, müssen
LichterwieandereFahrzeugeihresRaumgehaltsführen.

Artikel 9.
In Fahrt befindlicheFischerfahrzeugeund Fischerbootemüssen,wenn sie

nichtgemäßdiesemArtikel die nachstehendangegebenenLichter zu führen oder
zu zeigenhaben,die für in Fahrt befindlicheFahrzeugeihresRaumgehaltsvor=
geschriebenenLichterführenoderzeigen.

a) OffeneBoote müssen,wennsiewährendderNachtmit Fischereiirgend
welcherArt beschäftigtsindund dabeieinFanggerätaushaben,welches
sichnichtweiterals fünfundvierzigMeter horizontalvom Boote aus
in freiesFahrwassererstreckt,einnachallenRichtungensichtbaresweißes
Lichtführen.

Erstrecktsich ihr Fanggerät weiter als fünfundvierzigMeter
horizontalvomBoote aus in freiesFahrwasser,somüssenoffeneBoote
das vorstehendbezeichneteLicht führen und außerdem,wenn sie sich
anderenoder andereFahrzeugesich ihnen nähern, ein zweitesweißes
Licht, mindestenseinenMeter unterdemerstenLchte und wagerecht
mindestenseinundeinenhalbenMeterin derRichtungdesausliegenden
Fanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.

fene Boote im Sinne dieserVorschriftsind solcheBoote, welche
nichtmittelseinesdurchlaufendenDecksgegendas Eindringenvon
Seewassergeschütztsind.

b) Mit TreibnetzenfischendeFahrzeugeund Boote, mit Ausnahme dervor=
stehenduntera bezeichnetenoffenenBoote,müssen,solangedieNetzeganz
oder teilweiseim Wassersind, zwei weißeLichter an den Stellen
führen,an welchensie am bestengesehenwerdenkönnen.DieseLichter
müssensoangebrachtsein, daßdie senkrechteEntfernungzwischenihnen

18“
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mindestenszweiMeter und höchstensvierund einenhalbenMeter, die
horizontaleEntfernungzwischenihnenin derKielliniegemessenmindestens
ein und einenhalbenMeter und höchstensdrei Meter beträgt. Das
untere dieserbeidenLichter muß in der Richtung stehen, nach welcher
die Netzeausliegen,und beidemüssenso beschaffensein, daß sieüber
den ganzenHorizont scheinenund auf eineEntfernung von mindestens
drei Seemeilen sichtbarsind.

Im Mittelmeerund in den Küstengewässernvon Japan und
Korea sind Segelfischerfahrzeugeunter 57 KubikmeterBrutto=Raum=
gehaltnichtverpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie
müssenaber,wenn sieesnichtführen, an der dafür obenvorgeschriebenen
Stelle (in derRichtung desNetzesoderFanggeräts)ein mindestens
eineSeemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobald sie sich anderen
oderandereFahrzeugesichihnennähern.

) Mit AngelleinenfischendeFahrzeugeund Boote, mit Ausnahmeder
untera bezeichnetenoffenenBoote, müssen,wennsiedie Leinenaus=
habenund an denLeinen fest sind odersie einholen,und wennsie
nichtgeankerthabenoder, wie nachstehendunter h beschrieben,fest=
liegen)dieselbenLichterführen,wie diemit TreibnetzenfischendenFahr=
zeuge(b). Während sie die Leinenausfahrenoder schleppen,haben
sie, jenachihrerGattung, dieLichterzu führen,welchefür einDampf=
oderSegelfahrzeugin Fahrt vorgeschriebensind.

Im Mittelmeerund in den Küstengewässernvon Japan und
Korea sind Segelfischerfahrzeugeunter 57 KubikmeterBrutto=Raum=
gehaltnicht verpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie
müssenaber, wenn sie es nicht führen, an der dafür oben vorge=
schriebenenStelle (in der Richtung der Leinen)ein mindestenseine
Seemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobaldsie sichanderenoder
andereFahrzeugesichihnennähern.

d) Fahrzeuge,welchemit dem Grundschleppnetze,das heißt mit einem
Fanggeräte,welchesüber denMeeresgrundgeschlepptwird, fischen,
müssenführen:
1. wennDampffahrzeuge:an derStelle desim Artikel2 untera er=
wähntenweißenLichteseine dreifarbigeLaterne,welcheso ein=
gerichtetund angebrachtist, daß sievon rechtvorausbis zuzwei
Strich auf jedemBuge ein weißesLicht und über einenBogen
desHorizontsvon zweiStrich auf dembetreffendenBuge bis zu
zweiStrich hinterdie Richtungquerab (zweiStrich achterlicher
als dwars) an Steuerbordseiteein grünes Licht, an Backbordseite
ein rotesLicht wirft; fernermindestenszweiMeter und höchstens
drei und einenhalbenMeterunterderdreifarbigenLaterneein
weißesLicht in einerLaterne)welcheein helles,ununterbrochenes
LichtüberdenganzenHorizontwirft;
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2. wennSegelfahrzeuge:ein weißesLicht in einerLaterne,welche
ein helles,ununterbrochenesLicht überdenganzenHorizontwirft;
außerdemmüssendieseFahrzeuge,wenn sie sich anderenoder
andereFahrzeugesich ihnennähern, an der Stelle, wo es am
bestengesehenwerdenkann, einFlackerfeuerodereineFackelzeitig.
genugzeigen,um einenZusammenstoßzu verhüten.
Alle unterd erwähntenLichtermüssenauf eineEntfernung

von mindestenszweiSeemeilensichtbarsein.
e) Fahrzeuge,welchemit demFange von Austernbeschäftigtsind, und
anderemit SchleppnetzenfischendeFahrzeugemüssendieselbenLichter
führenund zeigenwie die Grundschleppnetzfischer.

1) Fischerfahrzeugeund FischerbootedürfenaußerdenLichtern,welchesie
nach diesemArtikel führen oder zeigenmüssen,jederzeitFlackerfeuer
zeigenund Arbeitslichtergebrauchen.

8) Jedes Fischerfahrzeugund Fischerboot,welcheswenigerals fünfund=
vierzigMeter lang ist, muß vor Ankerein weißesLicht setzen,welches
auf eineEntfernungvon mindestenseinerSeemeileüberdenganzen
Horizontsichtbarist.

Jedes Fischerfahrzeug,welchesfünfundvierzigMeter odermehr
lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen,welchesauf eine
Entfernungvon mindestenseinerSeemeileüber denganzenHorizont
sichtbarist, und danebenein zweitesLicht, wie es für Schiffe solcher
Längeim Artikel11 vorgesehenist.

Sollte ein solchesFahrzeug,gleichgültigvon welcherLänge,
mit einemNetzeodereinemanderenFischereigeräteverbundensein,so
muß es bei Annäherungvon anderenFahrzeugenein weiteresweißes
Licht, mindestenseinenMeter unter demAnkerlichtund wagerecht
mindestensein und einenhalbenMeter in der Richtung des Netzes
oderFanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.

h) Kommt einFahrzeugoderBoot beimFischendadurchzumFestliegen,
daß seinFanggerätan einerKlippe oder einemanderenHindernisse
festgerät,so muß es beiTage das nachstehendunterk vorgeschriebene
Tagsignalniederholenund beiNacht das Licht oderdie Lichtersetzen,
welchefür ein Fahrzeugvor Anker vorgeschriebensind; bei Nebel,
dickemWetter,SchneefalloderheftigenRegengüssenhatesdasSignal
zu machen)welcheseinem Fahrzeugevor Anker vorgeschriebenist
(sieheArtikel 15 unterd und im letztenAbsatze).

i) Bei Nebel,dickemWetter,SchneefalloderheftigenRegengüssenmüssen
Treibnetzfischerfahrzeuge,welchean ihrenNetzenfestsind, fernerFahr=
zeuge,welchemit demGrundschleppnetzodermit irgendeineranderen
Art Schleppnetzfischen,endlichmit AngelleinenfischendeFahrzeuge,
welcheihre Leinenaushaben,— sofernsie 57 Kubikmeterodermehr
Brutto=Raumgehalthaben— mindestensjedeMinute einenTon



geben,undzwarDampffahrzeugemit derDampfpfeifeoderderSirene,
Segelfahrzeugemit demNebelhorne.Nach jedemTone ist mit der
Glockezu läuten.

Fischerfahrzeugeund Fischerbooteunter 57 KubikmeterBrutto=
Raumgehalt sind zur Abgabe der vorerwähntenSignale nicht ver=
pflichtet;gebensie aber dieselbennicht ab, so müssensiemindestens
jedeMinute irgendein andereswirksamesSchallsignalmachen.

k) Alle Fahrzeuge und Boote, welchemit Treibnetzen,Angelleinen oder
Grundschleppnetzensischen,müssenbei Tage, wennsie in Fahrt sind,
einemsichnäherndenFahrzeug ihre Beschäftigungdurch Aufheißen
einesKorbes oder einessonstigenzweckentsprechendenKörpers an der
Stelle, wo er am bestengesehenwerdenkann, anzeigen.Habensolche
Fahrzeugeoder Boote ihr Fanggerät aus, während sie zu Anker
liegen, so müssensie bei der AnnäherungandererFahrzeugedasselbe
Signal an der zum VorbeifahrenfreienSeite zeigen.

Fahrzeuge, welchedie in diesemArtikel aufgeführten Lichter führen oder
zeigenmüssen,sindnichtverpflichtet,dieLichterzu führen,welchedurchArtikel4
untera und im letztenAbsatzedesArtikel 11 vorgeschriebensind.

Artikel 10.
Ein Fahrzeug, welchesvon einemanderenüberholtwird, muß diesem

vom Heckaus ein weißesLicht oderein Flackerfeuerzeigen.
Das weißeLicht darf festangebrachtund in einerLaternegeführtwerden;

die Laternemuß abermit Schirmen versehenund so eingerichtetund so an=
gebrachtsein,daß sieein ununterbrochenesLicht übereinen BogendesHorizonts
von zwölfKompaßstrichen— je sechsStrich von rechtachterausauf jederSeite
des Fahrzeugs— wirft. Das Licht muß auf eineEntfernungvon mindestens
einerSeemeilesichtbarseinund soweittunlichmit denSeitenlichternin gleicher
Höhe geführtwerden.

Artikel 11.
Ein Fahrzeugvor Ankermuß, wennes wenigerals fünfundvierzigMeter

lang ist, vorne ein weißesLicht an der Stelle, wo dasselbeam bestengesehen
werdenkann, jedochnichthöherals sechsMeterüberdemRumpfe, führen,und
zwar in einer Laterne,welcheein helles, auf eineEntfernungvon mindestens
einerSeemeilesichtbares,ununterbrochenesLicht überdenganzenHorizontwirft.

Ein Fahrzeugvor Ankermuß, wennes fünfundvierzigMeter odermehr
lang ist, zweisolcheLichterführen, das eineLicht im vorderenTeile desFahr=
zeugsnichtniedrigerals sechsMeter und nichthöherals zwölfMeter überdem
Rumpfe, — und das andereLicht am Heckoder in der Nähe desHecksdes
Fahrzeugs,mindestensvierundeinenhalbenMeterniedrigerals dasvordereLicht.

Als LängeeinesFahrzeugsgilt diein demSchiffszertifikatangegebeneLänge.
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Fahrzeuge,welchein einemFahrwasseroder nahe bei einemsolchenam
Grunde festsitzen,unterliegenderselbenVerpflichtung;außerdemmüssensie die
im Artikel4 untera vorgeschriebenenzweirotenLichterführen.

Artikel 12.
Ein jedesFahrzeugdarf, wennes nötig ist, um die Aufmerksamkeitauf

sichzu ziehen,außerdenLichtern,welchees führenmuß, ein Flackerfeuerzeigen
oder irgend ein Knallsignal, welchesnicht mit Notsignalenverwechseltwerden
kann,geben.

Artikel 13.
Vorschriften,welchebezüglichder Führung von zusätzlichenStations- und

Signallichtern für zwei oder mehrereKriegsschiffeoder für Fahrzeuge, die unter
Bedeckungfahren, erlassensind, werdendurchdieseVerordnungnichtberührt.
Auch wird durch sie das Zeigenvon Erkennungssignalen,welchevon Schiffs=
reedernmit amtlicherGenehmigungangenommenundvorschriftsmäßigeingetragen
und bekanntgemachtsind,nicht beschränkt.

Artikel 14.
Ein Dampffahrzeug,welchesnur unterSegel ist, abermit aufgerichtetem

Schornsteinefährt, muß bei Tage einen schwarzenBall oder runden Signal=
körpervon fünfundsechzigZentimeterDurchmesserführen, und zwar vorne im
Fahrzeugan derStelle, an welcherdasZeichenam bestengesehenwerdenkann.

III. Schallsignalebei Nebel usw.

Artikel 15.
Schallsignalefür in Fahrt befindlicheFahrzeugemüssengegebenwerden:
1. von Dampffahrzeugenmit der Pfeife oderSirene,
2. vonSegelfahrzeugenund geschlepptenFahrzeugenmit demNebelhorne.
Ein lang gezogenerTon im Sinne dieserVorschriftenist ein Ton von

vier bis sechsSesanen Dauer.
Ein Dampffahrzeugmuß mit einer kräftig tönendenPfeife oderSirene

versehensein,welchedurchDampf odereinenErsatzfür Dampf geblasenwird
und so angebrachtist, daß der Schall durch keinerleiHindernis gehemmtwird,
fernermit einemwirksamenNebelhorne,welchesdurcheinemechanischeVorrichtung
geblasenwird, sowiemit einerkräftig tönendenGlocke. Ein Segelfahrzeugvon
57 KubikmeterBrutto=Raumgehaltoder darübermuß mit einemgleichartigen
Nebelhornund mit einergleichartigenGlockeversehensein.
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Bei Nebel, dickemWetter, SchneefalloderheftigenRegengüssen,es mag
Tag oderNacht sein, sind folgendeSchallsignalezu geben:

a) Ein Dampffahrzeug,welchesFahrt durchdas Wassermacht, muß
mindestensalle zweiMinuten einenlang gezogenenTon geben.

b) Ein Dampffahrzeug,welchesin Fahrt ist, aberseineMaschinegestoppt
hat und keineFahrt durchdas Wassermacht,muß mindestensalle
zweiMinuten zweilang gezogeneTöne mit einemZwischenraumevon
ungefähreinerSekundegeben.

e) Ein Segelfahrzeugin Fahrt muß mindestensjedeMinute, wenn es
mit Steuerbord=Halsensegelt,einenTon, wennesmit Backbord=Halsen
segelt,zweiaufeinanderfolgendeTöne, und wennes mit demWinde
achterlicherals dwars segelt,drei aufeinanderfolgendeTöne geben.

d) Ein Fahrzeugvor Ankermuß mindestensjedeMinute ungefährfünf
Sekundenlang dieGlockeraschläuten.

e) Ein Fahrzeug,welchesein anderesFahrzeugschleppt,ein Fahrzeug,
welcheseinTelegraphenkabellegt, aufnimmtoderauffischt,und einin
Fahrt befindlichesFahrzeug,welcheseinemsichnäherndenFahrzeuge
nichtaus demWegegehenkann, weil es überhauptnicht oder doch
nichtsomanörrierenkann,wie dieseVorschriftenverlangen,muß statt
der untera und c vorgeschriebenenSignale mindestensalle zwei
Minuten drei aufeinanderfolgendeTöne geben,zuersteinenlang ge=
zogenenTon, dann zweikurzeDTöne.Ein geschlepptesFahrzeugdarf
diesesSignal, aberkeinanderesgeben.

SegelfahrzeugeundBootevonwenigerals 57KubikmeterBrutto=Raum=
gehaltbrauchendie vorerwähntenSignale nicht zu geben,müssendann aber
mindestensjedeMinute irgendein andereskräftigesSchallsignalgeben.

Anmerkung. Überall,wo dieseVerordnungdenGebraucheinerGlocke
vorschreibt,kannanstatteinersolchenan Bord türkischerFahrzeugeeineTrommel,
an Bord kleinererSegelfahrzeuge,falls der Gebraucheines solchenInstruments
landesüblichist, ein Gong benutztwerden.

IV. Mäßigung der Geschwindigkeitbei Nebel usw.

Artikel 16.
Jedes Fahrzeugmuß bei Nebel, dickemWetter, Schneefalloder heftigen

Regengüssen,untersorgfältigerBerücksichtigungder obwaltendenUmständeund
Bedingungen,mit mäßigerGeschwindigkeitfahren.

Ein Dampffahrzeug,welchesanscheinendvor derRichtungquerab (vorder=
licherals dwars)das NebelsignaleinesFahrzeugshört, dessenLage nichtaus=
zumachenist, muß, soferndie Umständedies gestatten,seineMaschine stoppen
unddannvorsichtigmanövrieren,bis dieGefahrdesZusammenstoßensvorüberist.
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V. Ausweichen.

Gefahr des Zusammenstoßens.
Das VorhandenseineinerGefahr desZusammenstoßenskann, wenn die

Umständees gestatten,durch sorgfältigeKompaßpeilungeines sich nähernden
Schiffeserkanntwerden. AndertsichdiePeilung nichtmerklich,soist anzunehmen,
daß die Gefahr desZusammenstoßensvorhandenist.

Artikel 17.
Sobald zweiSegelfahrzeugesichso nähern,daß die AnnäherungGefahr

desZusammenstoßensmit sichbringt, muß das einedem anderen,wie nach—
stehendangegeben,aus demWegegehen:

a) Ein Fahrzeugmit raumemWinde muß einembeimWinde segelnden
Fahrzeugaus demWegegehen.

b) Ein Fahrzeug,welchesmit Backbord=HalsenbeimWinde segelt,muß
einemFahrzeuge,welchesmit Steuerbord=HalsenbeimWinde segelt,
aus demWegegehen.

J) Haben beideFahrzeuge raumenWind von verschiedenenSeiten, so
muß dasjenige,welchesdenWind von Backbordhat, dem anderen
aus demWegegehen.

d) Haben beideFahrzeugeraumenWind von derselbenSeite, so muß
das luvwärts befindlicheFahrzeugdemleewärtsbefindlichenaus dem
Wegegehen.

e) Ein Fahrzeug, welchesvor demWinde segelt,muß dem anderen
Fahrzeugaus demWegegehen.

Artikel 18.
Sobald zweiDampffahrzeugesichin geradeentgegengesetzteroderbeinahe

gerade entgegengesetzterRichtung so nähern, daß die Annäherung Gefahr des
Zusammenstoßensmit sichbringt, muß jedesseinenKurs nachSteuerbordändern,
damit sie einanderan Backbordseitepassieren.

Diese Vorschrift findet nicht Anwendung,wenn zwei Dampffahrzeuge,
sofern sie beideihren Kurs beibehalten,frei voneinanderpassierenmüssen.

Sie findetdahernur dann Anwendung,wennbei Tage jedesder Fahr=
zeugedie Masten des anderenmit denseinigenganzodernahezuin einerLinie
sieht,und wennbei Nacht jedesder Fahrzeugein solcherStellung sichbefindet,
daß beideSeitenlichterdes anderenzu sehensind.

Sie findetkeineAnwendung,wenn bei Tage das eineFahrzeugsieht,
daß seinKurs vor demBuge durchdas andereFahrzeuggekreuztwird, oder
Reichs=Gesetzbl.1906. 19
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wenn bei Nacht das rote Licht des einenFahrzeugsdem roten des anderen,
oder das grüneLicht des einenFahrzeugsdemgrünendes anderenFahrzeugs
egenübersteht,oder wenn ein rotesLicht ohne ein grünes, oder ein grünes
Lichtohneein rotesvoraus in Sicht ist, oderwennbeidefarbigeSeitenlichter
gleichzeitigaberanderswoals vorausin Sicht sind.

Artikel 19. «
Sobald die Kurse zweierDampffahrzeugesichso kreuzen,daß die Bei=

behaltungderselbenGefahr desZusammenstoßensmit sichbringt, muß dasjenige
Dampffahrzeugaus demWegegehen,welchesdas anderean seinerSteuerbord=
seitehat.

Artikel 20.
Sobald ein Dampffahrzeugund ein Segelfahrzeugin solchenRichtungen

fahren, daß die BeibehaltungderselbenGefahr des Zusammenstoßensmit sich
bringt, muß das DampffahrzeugdemSegelfahrzeugaus demWegegehen.

, Artikel 21.
In allen Fällen, wo nach diesenVorschrifteneins von zweiFahrzeugen

dem anderenaus demWegezu gehenhat, muß das letztereseinenKurs und
seineGeschwindigkeitbeibehalten.

Anmerkung. Wenn jedochinfolge von dickemWetter oderaus anderen
UrsachenzweiFahrzeugeeinanderso nahegekommensind, daßeinZusammenstoß
durchManöver des zum AusweichenverpflichtetenFahrzeugs allein nicht ver=
miedenwerdenkann, so soll auchdas andereFahrzeugso manövrieren,wie es
zur AbwendungeinesZusammenstoßensam dienlichstenist (vergleicheArtikel 27
und 29).

Artikel 22.
Jedes Fahrzeug)welchesnachdiesenVorschrifteneinemanderenaus dem

Wege zu gehenhat, muß, wenn die Umständees gestatten,vermeiden,den
Bug des anderenzu kreuzen.

Artikel 23.
Jedes Dampffahrzeug,welchesnach diesenVorschrifteneinem anderen

Fahrzeugaus demWegezu gehenhat, muß bei der Annäherung,wennnötig,
seineFahrt mindernoderstoppenoderrückwärtsgehen. «

Artikel 24.
Ohne Rücksichtauf irgend eine dieserVorschriftenmuß jedesFahrzeug

beimÜberholeneinesanderendemletzterenaus demWegegehen.
Als überholendesFahrzeuggilt jedesFahrzeug,das sicheinemanderen

Fahrzeugaus einerRichtungher nähert,welchemehrals zweiStrich hinterder
Richtungquerab (zweiStrich achterlicherals dwars) liegt, das heißtaus einer
Richtung, bei welcherdie Fahrzeugeso zueinanderstehen,daß das überholende
bei Nacht keinesder Seitenlichterdes anderensehenwürde. DurchspätereVer=
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änderungin der Peilung der beidenFahrzeugewird das überholendeFahrzeug
wederzu einemkreuzendenFahrzeugim Sinne dieserVorschriften,nochvonder
Verpflichtungentbunden,dem anderenFahrzeugaus demWegezu gehen,bis
es dasselbeklar passierthat.

Vermag das überholendeFahrzeugbei Tage nicht sicherzu erkennen,ob
es sichvor oderhinterder obenbezeichnetenStellung zu demanderenFahrzeuge
befindet,so hat es anzunehmen,daß es einüberholendesFahrzeugist, und muß
es demanderenaus demWegegehen.

Artikel 25.
In engenFahrwassernmuß jedesDampffahrzeug,wenndiesohneGefahr

ausführbarist, sichan derjenigenSeite der FahrrinneoderderFahrwassermitte
halten,welchean seinerSteuerbordseiteliegt.

Artikel 26.
In Fahrt befindlicheSegelfahrzeugemüssenSegelfahrzeugenoderBooten,

welchemit Treibnetzen,Angelleinenoder Grundschleppnetzenfischen,aus dem
Wegegehen. Durch dieseVorschriftwird jedochkeinemfischendenFahrzeugoder
Boote die Befugnis eingeräumt,ein Fahrwasser,welchesandereFahrzeugebe=
nutzen,zu sperren.

Artikel 27.
Bei Befolgung dieserVorschriftenmuß stetsgehörigeRücksichtauf alle

Gefahrender Schiffahrt und des Zusammenstoßenssowieauf solchebesondere
Umständegenommenwerden,welchezur AbwendungunmittelbarerGefahr ein
Abweichenvon denVorschriftennotwendigmachen.

VI. Schallfignale für Fahrzeuge, welche einander ansichtig sind.
Artikel 28.

Als kurzerTon im Sinne diesesArtikelsgilt ein Ton von ungefähreiner
SekundeDauer.

Sind Fahrzeugeeinanderansichtig,so muß ein in Fahrt befindliches
Dampffahrzeug)wennes einendiesenVorschriftenentsprechendenKurs einschlägt,
deesenKurs durch folgendeSignale mit seinerPfeife oder Sirene anzeigen,
nämlich:

Ein kurzerTon bedeutet:
OichrichtemeinenKurs nachSteuerbord“.

Zwei kurzeTöne bedeuten:
Jich richtemeinenKurs nachBackbord“.

Drei kurzeTöne bedeuten:
„meineMaschinegehtmit vollerKraft rückwärts".
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VII. Notwendigkeit anderweiter Vorsichtsmaßregeln.

Artikel 29.
Keine dieserVorschriftensoll ein Fahrzeug,oderdenReeder,denFührer

und die Mannschaft desselbenvon den Folgen einer Versäumnis im Gebrauche
von LichternoderSignalen und im Halten einesgehörigenAusgucksodervon
den Folgen der Versaͤumnis anderer Vorsichtsmaßregelnbefreien,welchedurch
die seemännischePraxis oder durch die besonderenUmständedes Falles ge—
botenwerden.

VIII. Vorbehalt in betreff der Häfen und Binnengewässer.

Artikel 30.
Vorschriften,welchebezüglichder Schiffahrt in Häfen, auf Flüssenoder

in Binnengewässernerlassensind, werdendurchdieseVerordnungnichtberührt.

IX. Notsignale.

Artikel 31.
Fahrzeuge,welchein Not sindundHilfe von anderenFahrzeugenodervom

Landeverlangen,müssenfolgendeSignale — zusammenodereinzeln— geben.
Bei Tage:

1. Kanonenschüsseoder andereKnallsignale,welchein Zwischenräumen
von ungefähreinerMinute Dauer abgefeuertwerden.

2. Das Signal NC des„InternationalenSignalbuchs“.
3. Das Fernsignal, bestehendaus einer viereckigenFlagge, über oder
unter welcherein Ball oder etwas, was einemBalle ähnlichsieht,
aufgeheißtist.

4. AnhaltendesErtönenlassenirgendeinesNebelsignalapparats.
Bei Nacht:

1. Kanonenschüsseoder andereKnallsignale, welchein Zwischenräumen
von ungefähreinerMinute Dauer abgefeuertwerden.

2. Flammensignaleauf demFahrzeuge,z. B. brennendeTeer=,Oltonnen
oderdergleichen.

3. RaketenoderLeuchtkugelnvon beliebigerArt und Farbe; dieselben
sollen einzeln in kurzenZwischenräumenabgefeuertwerden.

4. AnhaltendesErtönenlassenirgendeinesNebelsignalapparats.
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Artikel 32.
VorbehaltlichdesRechtesderKriegsfahrzeuge,SternsignaleoderRaketen

zu anderweitigenSignalzweckenzu benutzen,dürfenNotsignalenur dann an=
gewendetwerden,wenndie Fahrzeugein Not oderGefahr sind.

X. Verpflichtung der Schiffseigentümer und Schiffsführer.
Artikel 33.

Der Eigentümerund der Führer einesFahrzeugshaftendafür, daß die
zur Ausführungder vorstehendenVorschriftenerforderlichenSignalapparatevoll=
ständigund in brauchbaremZustandauf demFahrzeugevorhandensind.

Im übrigenliegt die Befolgung der VorschriftendemFührer desFahr=
zeugs ob. Führer ist der Schiffer oder dessenberufenerVertreter. Hat das
FahrzeugeinenZwangslotsenangenommen,so hat dieserdie in denArtikeln16
bis 27 gegebenenVorschriftenzu erfüllen,sofernnichtderSchifferkraft landes=
rechtlichihm zustehenderBefugnis denZwangslotsenseinerFunktionenenthoben
hat. Die für die Schiffeund FahrzeugederKaiserlichenMarine geltendenbe=
sonderenBestimmungenwerdenhierdurchnichtberührt.

XI. Schlußbestimmungen.

Artikel 34.
Alle dieserVerordnungentgegenstehendenVorschriftensind aufgehoben.
Unberührtbleibendie Vorschriftenim Artikel19 des internationalenVer=

trags, betreffenddie polizeilicheRegelungderFischereiin der Nordseeaußerhalb
derKüstengewässer,vom 6. Mai 1882 (Reichs=Gesetzbl.von 1884 S. 25), sowie
die Vorschriftenin den Artikeln 5 und 6 des internationalenVertrags zum
Schutzeder unterseeischenTelegraphenkabelvom 14.März 1884 (Reichs=Gesetzbl.
von1888S. 151).

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW. 9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. 20
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Reichs-Gesetzblatt.
J 95.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Wertbestimmungder Einfuhrscheineim VZollverkehre.S. 137. — Verord=
nung, betreffenddie anderweiteRegelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisseim Schutz=
gebieteder Marschall-, Brown- undProvidence-Juseln. S. 138. — Bekanntmachung, be=
treffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 130.

(Nr. 3194.) Gesetz,betreffenddieWertbestimmungderEinfuhrscheineim Jollverkehre. Vom
12. Februar 1906. -

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

§ 1.
Der Wertbestimmungvon Einfuhrscheinen,welchegemäß§ 11 Ziffer1,

5 und 6 desJolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 (Reichs-Gesetzbl.S. 303)
bei der in derZeit vom 1. März 1906 *7 einschließlich28. Februar 1907 statt=
findendenAusfuhr vonRoggen,Weizen,Spelz, Hafer, BuchweizenundSpeise=
bohnenzu erteilensind, werdendie auf die Einfuhr derartigerWaren vor dem
1.März 1906vertragsmäßigzurAnwendungkommendenLollsätzezuGrundegelegt.

§#2.
Soweit bei derAusfuhr währenddes im 6 1 bestimmtenZeitraumsdurch

VorlegungvonBescheinigungenderZollbehördennachgewiesenwird, daßWaren
der vorbezeichnetenArt nachdem28. Februar 1906 unterEntrichtungdesEin=
gangszollsnach den vom 1. März 1906 ab geltendenZollsätzenin den freien
VerkehrdesZollgebietseingeführtwordensind, werdenderWertbestimmungder
Einfuhrscheinebis zur Höhe des Zollwerts der in den Bescheinigungennach=
gewiesenenMengendie vom 1. März 1906 ab geltendenvertragsmäßigenZoll=
sätzezu Grundegelegt. n

3.
Die Vorschriftender & 1 und2 findenbei der Ausfuhr von Millerei=

erzeugnissen,welcheaus den im S#1 bezeichnetenFruchtarten im freien Verkehre
Reichs.Gesetzbl.1906. 21

Ausgegebenzu Berlin den 16.Februar 1906.
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desZollgebietshergestelltwordensind, nachMaßgabederVorschriftenim § 11
Ziffer 3 desZolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 entsprechendeAnwendung.

84.
Die näherenAnordnungen,insbesonderein bezugauf die Form der im

&2 vorgesehenenBescheinigungen,trifft der Bundesrat.
Dieserist auchermächtigt,dieVorschriftendiesesGesetzeszueinemfrüheren

als demim § 1 bestimmtenZeitpunktaußerKraft zu setzen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den12.Februar1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3195.) Verordnung,betreffend dieanderweiteRegelungderVerwaltungund derRechts=
verhältuisseim SchutzgebietederMarschall-=,Brown- undProvidence-=Inseln.
Vom 18. Januar 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813),
im NamendesReichs)was folgt:

Das Schutzgebietder Marschall=,Brown= und Providence=Inselnwird
am 1. April 1906 mit demInselgebieteder Karolinen, Palau und Marianen
vereinigt.

Zu demselbenZeitpunkte tritt an Stelle des Obergerichtsin Jaluit das
Obergerichtin Herbertshöhe.

Der Reichskanzler(AuswärtigesAmt, Kolonialabteilung)und mit seiner
GenehmigungderGouverneurdesSchutzgebietsDeutsch=Neuguineahabendiezur
AusführungdervorstehendenBestimmungenerforderlichenAnordnungenzu treffen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den18.Januar 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3196.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 8. Februar 1906.

A## Grund desArtikel45 derReichsverfassunghat derBundesratbeschlossen:
In Nr. XXXVer der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung

wird der mit „Gesteins=Dahmenit“beginnendeAbsatz, wie folgt,
gefaßt:

Gesteins=Dahmenit auch Perfektiv=Dahmenit (Gemenge
von Ammonsalpetermit festenKohlenwasserstoffenoderNitro=
kohlenwasserstoffen— Dinitrobenzol,Nitronaphthalin,Nitro=
toluole— mit oderohneZusatzvonWurzelmehlen,Kalisalpeter,
Natronsalpeter,Chlorammonium, Alkalichromaten,Alkali=
oxalaten,Alkaliphosphaten,BraunsteinoderBlutlaugensalz).

Berlin, denS. Februar 1906.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
V6.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendErgänzungdesMilitärtarifs fürEisenbahnenund#nderungderAnlagenV
undVI zur Militär-Transport=Ordnung für Eisenbahnen.S. 141. — Berichtigung. S. 142.

(Nr. 3197.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung des Militärtarifs für Eisenbahnen
und Anderung der AnlagenV und VI zur Militär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnen.Vom 16.Februar 1906.. Auf Grund des § 15 des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die

bewaffneteMacht im Friedenvom13.Februar1875(Reichs=Gesetzbl.S. 52)
hat derBundesratbeschlossen:

In denbesonderenBestimmungenzumAbschnitteIII desMilitär=
tarifs für Eisenbahnenwird als Ziffer4 hinzugefügt:

(4)Kraftwagen,die nichtderMilitärverwaltunggehören)werden
zu denSätzendesMilitärtarifs befördert,wenn im Militär=
fahrscheinangegebenist, daß die Beförderungfür Rechnung
derReichskasseerfolgt.

2. Auf Grund derVorschriftim § 54,u derMilitär=Transport=Ordnunghaben
dievereinigtenAusschüssedesBundesratsfür dasLandheerunddieFestungen
und für Eisenbahnen,Post und Telegraphenbeschlossen:

In derAnlageV zur Militär=Transport=Ordnungist unterB
in Ifd. Nr. 19 hinter

„FertigeGranatzünderC/96/
nachzutragen:

„und 04,“.
3. Ferner hat auf Grund derselbenVorschriftder KöniglichPreußischeHerr
Kriegsministerbestimmt:

In derAnlageVI zur Militär=Transport=Ordnungist unterB
in Ifd. Nr. 19 hinter

Fertige Granatzünder C/967
nachzutragen:

„und 04

Berlin, den16. Februar 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1906. 22
Ausgegebenzu Berlin den20. Februar 1906.
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Berichtigung.
In derÜbersetzungdesHandels⸗Zoll⸗ undSchiffahrtsvertragszwischen

demDeutschenReicheundBulgarien vom1. August1905 Reichs=Ersezel. 1906
S. 1 ff.) muß es im SchlußprotokollzuArtikel4, auf Seite80 in der zwölsten
Zeilevonunten,anstatt„75 Franken“"„100 Franken“ heißen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.



Reichs-Gesetzblatt.
V7.

Junhalt: Jusatz vertrag zum Handels=und JollvertragezwischendemDeutschenReiche und Österreich=
Ungarn vom6. Dezember1891. S. 143. — Erklärung über die InkraftsetzungdiesesJusatz=
vertrags. S. 287. — Viehseuchenübereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und
Osterreich· Ungarn.S. 287.

(Nr. 3198.) Zusatzvertragzum Handels- und ZollvertragezwischendemDeutschenReiche
undOsterreich-Ungarnvom6. Dezember1891. Vom 25.Januar1905.
— Erklärung über die Inkraftsetzungdieses Zusatzvertrages. Vom
28. Februar1905.

Seine Mcjestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReiches,einerseits,undSeineMajestätderKaiservonOsterreich,König
von Böhmen usw. und ApostolischerKönig von Ungarn, andererseits,von dem
Wunschegeleitet,den zwischendemDeutschenReicheund Osterreich=Ungarnbe=
stehendenHandels=und Zollvertragvom 6. Dezember1891 einerRevisionzu
unterziehen,habenbeschlossen,einenZusatzvertragzu diesemVertragabzuschließen,
und hierfürzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenStaatsminister,WirklichenGeheimenRat, Staats=
sekretärdes Innern, Arthur Grafen von Posadowsky=Wehner

und
AllerhöchstihrenWirklichenGeheimenRat, Staatssekretärdes
AuswärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen,

Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von
Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn:
AllerhöchstihrenKämmerer,WirklichenGeheimenRat, außer=
ordentlichenund bevollmächtigtenBotschafterbeiSeiner Majestät
demDeutschenKaiser, König von Preußen, Ladislaus Szögyény=
Marich von Magyar=Szögyénund Szolgaegyhäza,

welcheunterVorbehaltder beiderseitigenRatifikationnachstehendeVereinbarungen
getroffenhaben:
Reichs=Gesetzbl.1906. 23

Ausgegebenzu Berlin den24. Februar 1906.
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Artikel 1.
Die einzelnenArtikel des bestehendenVertrages werdenwie folgt

abgeändert:
I. Der Artikel 3 nebst den dort genannten Anlagen A und B

wird wie folgt ersetzt:
Von den in der Anlage4 bezeichnetenösterreichischenund ungarischen

Boden=undGewerbserzeugnissensollenbeiihrerEinfuhr in dasdeutscheZollgebiet,
und von denin der AnlageB bezeichnetendeutschenBoden=und Gewerbserzeug=
nissensollenbei ihrer Einfuhr in das österreichisch=ungarischeZollgebietkeinebe=
ziehungsweisekeinehöherenals die in diesenAnlagenbestimmtenEingangszölle
erhobenwerden.

Wenn einerder vertragschließendenTeile auf einenin der Anlage4Abe=
ziehungsweiseB zu dem gegenwärtigenVertrag angeführtenGegenstandein=
heimischerErzeugungoderFabrikationeineneueinnereSteuerodereinenZuschlag
zu der innerenSteuer legensollte,so kannder gleichartigeGegenstandmit einer

II. Dem Artikel 14 des bestehendenVertrages wird folgender
neuer Absatz hinzugefügt:

Hinsichtlichder Abfertigungund Beförderungder aus denGebietendes
einenTeiles in die des anderenTeiles übergehendenoder die letzterentransi=
tierendenGüter, soweitsie in diesendurchSchiffahrtsunternehmungenauf Flüssen
oderKanälenweiterbefördertwerden,und bezüglichderjenigenBeförderungspreise
dieserUnternehmungen,welcheauf staatlicheVeranlassung für bestimmteGüter
eingeführtwerden,verpflichtensichdie vertragschließendenTeile, keineVerfügung
zu treffen,durchwelchederartigeBegünstigungendenGütern desanderenTeiles
vorenthaltenwerden.

III. An Stelle des zweitenund desdritten AbsatzesdesArtikels 16
tritt folgende Bestimmung:

Die vertragschließendenTeile sichernsichgegenseitigauf demGebietedes
Eisenbahntarifwesens,insbesondereauch bei Anträgenauf Herstellungdirekter
Personen=undFrachttarife,nachMaßgabedestatsächlichenBedürfnisses,tunlichste
Unterstützungzu.

IV. Artikel 17 erhält folgenden Zusatz:
Sie werdendahinwirken, daß demBedürfnissedes durchgehendenVerkehrs

durchHerstellungineinandergreifenderFahrplänefür Personen=und Güterverkehr
tunlichstRechnunggetragenwird.

V. Der fünfte Absatz des Artikels 19 erhält folgende Fassung:
Aktiengesellschaftenund anderekommerzielle,industrielleoder finanzielle

Gesellschaften,einschließlichderVersicherungsgesellschaften,welchein denGebieten
des einen vertragschließendenTeiles ihren Sitz haben und nach dessenGesetzen
rechtlichbestehen,sollenauchin denGebietendesanderenTeilesgegenBeobachtung
derdaselbstgeltendeneinschlägigenGesetzeundVerordnungenbefugtsein,alle ihre
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Rechtegeltendzu machenund namentlichvor Gerichtals Kläger oder Beklagte
Prozessezu führen. Die Frage, ob und inwieweit solcheGesellschaftenin den
Gebietendes anderen vertragschließendenTeiles Grundstückeund sonstigesVer=
mögenerwerbenkönnen,ist nachden in diesenGebietengeltendenGesetzenzu
bestimmen. Betreffs der Zulassung zum Betriebe ihrer Geschäftein denGebieten
des anderenTeiles habendie daselbstgeltendengesetzlichenund reglementarischen
Bestimmungen Anwendung zu finden. In jedem Falle sollen die gedachten
Gesellschaftenin den Gebieten des anderen Teiles dieselbenRechte genießen,
welcheden als rechtlichbestehendanerkanntengleichartigenGesellschaftenirgend
einesdrittenLandeszustehenoderkünftigzugestandenwerden.

VI. Dem Artikel 20 wird folgender neuer Absatz hinzugefügt:
BezüglichderBefreiungenin SachenderdirektenBesteuerungbestehtEin=

verständnis,daß solchenur denbeiderseitigenBerufskonsuln,sofernsienichtdie
StaatsbürgerschaftjenesStaates besitzen,in welchemsie ihre Funktionenaus=
üben, und keinesfallsin weiteremUmfangeals den diplomatischenVertretern
der vertragschließendenTeile zugutekommen.

Artikel 2.
Es wird in den bestehendenVertrag folgender neuer Artikel

eingefügt:
Artikel 23a.

Wenn zwischenden vertragschließendenTeilen über die Auslegung oder
AnwendungderTarife desgegenwärtigenVertrages(AnlageA und 8) und der
Zusatzbestimmungenzu diesenTarifen oder über die Anwendungder Meist=
begünstigungsklauselhinsichtlichder tatsächlichenHandhabung der sonstigenin
Kraft befindlichenVertragstarife eineMeinungsverschiedenheitentsteht,so soll sie
auf VerlangendeseinenoderdesanderenTeilesdurchSchiedssprucherledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwird für jedenStreitfall derartgebildet,daß jeder
Teil aus seinenAngehörigen zwei geeignetePersönlichkeitenzu Schieds=
richternbestellt,und daß die beidenTeile einenAngehörigeneinesbefreundeten
drittenStaates zumObmannwählen. Die beidenTeile behaltensichvor, sich
im voraus und für einenbestimmtenJeitraum über die Person des im gegebenen
Fall zu ernennendenObmanneszu verständigen.

Eintretendenfallsund vorbehaltlichbesondererVerständigungwerdendie
vertragschließendenTeile auch andereals die im Absatz1 bezeichnetenMeinungs=
verschiedenheitenüber die Auslegungoder Anwendungdes gegenwärtigenVer=
trages zum schiedsgerichtlichenAustrag bringen.

Artikel 3.
Die Anlage C zum bestehendenVertrag wird wie folgt ab=

geändert:
I. In der in Ziffer 3 gegebenenAufzählung der Gegenstände,

die unter gewissen Voraussetzungen auch auf Nebenwegen zollfrei
23
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ein= oder austreten dürfen, sind die Worte: „Bienenstöckemit lebenden
Bienen“ zu streichen; dagegen sind vor „Torf“ die Worte „Brennholz,
Kohle,“ neu einzufügen.

II. Die Ziffer 5 erhält folgende Fassung:
5. Für Vieh, welcheszur Arbeit aus dem einenGebiet in das andere

vorübergehendgebrachtwird und von der Arbeit aus letzteremin das erstere
zurückkommt,desgleichenfür landwirtschaftlicheMaschinenund Geräte, welche
zur vorübergehendenBenutzungaus dem einen in den anderenGrenzbezirk
gebrachtund nacherfolgterBenutzungwiederin denersterenzurückgeführtwerden,
fernerfür das zum Verwiegenein=und wiederauszuführendeVieh wird unter
denfür das VormerkverfahrenbestehendenKontrollendieZollfreiheitzugestanden.

III. Die Ziffer 8 erhält folgende Fassung:
8. Die bestehendenErleichterungenin demVerkehrzwischendenBewohnern

der beiderseitigenGrenzbezirkein bezugauf Gegenständeihres eigenenBedarfes
zur Reparatur oder einer handwerksmäßigenBearbeitung, welcherdie häusliche
Lohnarbeitgleichzuhaltenist und die für Garne und Gewebeauch im Färben
bestehendarf, werdenaufrechterhalten. Im Bearbeitungsverkehrmit Stoffen
zur Anfertigung von Kleidungsstückenerstrecktsich die Zollfreiheit auch auf die
bei der HerstellungverwendetenZutaten.

IV. Es wird folgende neue Ziffer hinzugefügt:
11. GeronneneMilch (Topfen)und Gips, die aus demdeutschenGrenz=

bezirkestammenund in den örreichichen Grenzbezirkzum dortigenVerbrauch
eingebrachtwerden,werdenin Osterreich=Ungarnzollfrei zugelassen.Die gleiche
BehandlunggenießenJwiebelnundKnoblauchaus derZittauerGegend,die im
Achsverkehrin die böhmischenGrenzgebieteeingehen.

Preißelbeeren,die aus dem österreichischenGrenzbezirkestammenund in
den deutschenGrenzbezirkzum dortigenVerbraucheingebrachtwerden,werden
im DeutschenReichezollfreizugelassen.

JederdervertragschließendenTeilebehältsichvor, dieseBegünstigungen,soweit
siefür seinGebietgelten,an die Erfüllung besondererBedingungenzu knüpfen.

Artikel 4.
Das geltendeZollkartell(AnlageD desbestehendenVertrages)bleibtnebst

denzugehörigenautonomenAusführungsbestimmungen,unbeschadeteineretwaigen
Neuregelungder letzteren,auchferneraufrechterhalten.

Artikel 5.
Das Schlußprotokoll zum bestehendenVertrag wird wie folgt

abgeändert:
I. Den Bestimmungen zu Artikel 1 des bestehendenVertrags

wird folgende Ziffer 2a eingefügt:
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2a. Die DurchfuhrvonWaffen,Munition und Explosivstoffensowievon
Waren aller Art, für dieim DurchfuhrlandeinStaatsmonopol besteht,sollmöglichst
wenig behindertwerden.

Sofern es für die Durchfuhr der genanntenGegenständeeiner besonderen
Bewilligung bedarf,soll über deren Erteilung oder Versagung von der zu=
ständigenBehörde möglichstbald entschiedenwerden.

WerdenMunition und Erplosivstoffezur Durchfuhrangemeldet,sodürfen
in derRegelnur bei der erstmaligenDurchfuhrvon solchenGegenständen,Prä=
paratenusw. Muster oder Proben davonderUntersuchungunterzogenwerden)
eine wiederholteUntersuchungdarf nur in Fällen dringendenJweifels und dann
Platz greifen,wenndieSendungennichtdurchordnungsmäßigeBescheinigungen
der zuständigenBehördendesUrsprungslandesüberdieBeschaffenheitderWare
edecktsind. DieseBescheinigungensindbereitsdemAnsuchenum Erteilungder
Hurchfuhrbevilligungbeizulegen. Die vertragschließendenTeile werden sich
über die Behörden,die im Ursprungslandezur Ausstellungder Bescheinigungen
befugt sein sollen, sowie über die bei der Ausstellungzu beobachtenden,dem
jeweiligenStande der TechnikentsprechendenVorschriftenverständigen.Dem
Durchfuhrlandebleibtes vorbehalten,denvon solchenBescheinigungengedeckten
Sendungen nach ErmessenMuster und Proben zu entnehmen,ohne daß
die Sendungenselbstzurückgehaltenwerdensollen. Insoweit einemißbräuch=
licheAusnutzungdieserErleichterungenfestgestelltwird, bleibtes demDurchfuhr=
landevorbehalten,entsprechendeBeschränkungenderselbenzu verfügen.

II. Die Ziffer 4 der Bestimmungen zu Artikel 1 desbestehenden
Vertrags erhält folgende Fassung:

4. Die vertragschließendenTeilewerdensichalle von ihnengegeneinander
erlassenenVerbote oder Beschränkungender Einfuhr, Ausfuhr oderDurchfuhr
wechselseitigmitteilen.

III. Die Bestimmungen zu Artikel 1 des bestehendenVertrags
erhalten folgende Zusätze:

5. Die vertragschließendenTeile kommen überein, über die wechselseitige
AnerkennungderPrüfungszeichenfür HandfeuerwaffeneineVerständigungzutreffen.

6. Edelmetallwaren,welchevon Handlungsreisendenlediglichals Muster
zum ZweckedesVorzeigensim EingangsvormerkverfahrengegenZollsicherstellung
eingeführtwerdenund dahernichtin denfreienVerkehrübergehendürfen, sind
auf VerlangenderPartei vomPunzierungszwangezubefreien,wennentsprechende
Sicherheitgeleistetwird, die im Falle des nicht termingemäßenWiederaustritts
der Muster verfällt.

7. Für die Behandlung der Warendurchfuhr,die nach oder von der
bayerischenGemeindeBalderschwangdurchösterreichischesGebietaus odernach
demübrigenBayern stattfindet,behält es bei den bestehendenErleichterungen
sein Bewenden.

8. Die in Ungarn in der GemeindeTokaj und denübrigenGemeinden
desTokajerWeingebietserzeugtenNaturweine(TokajerAusbruchweine,Szamo=
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rodner)sind nichtals Dessertweine(Süd=,Süßweine)ausländischenUrsprunges
im Sinne des deutschenReichsgesetzesvom 24. Mai 1901 betreffenddenVerkehr
mit Wein, weinhaltigenund weinähnlichenGetränken(Reichs=Gesetzbl.1901
S. 175) anzusehen. Es ist deshalb auf sie die Bestimmung des §#2 des ge=
nanntenGesetzesnicht anwendbar,daß bei der anerkanntenKellerbehandlung,
einschließlichder Haltbarmachung,von Dessertweinen(Süd=, Süßweinen)aus=
ländischenUrsprungeseinegrößereMengeAlkoholals einRaumteilauf einhundert
RaumteileWein zugesetztwerdendarf, ohnedaß hierineineVerfälschungoder
Nachahmungdes Weinesim Sinne des§ 10 desdeutschenReichsgesetzesvom
14.Mai 1879 betreffenddenVerkehrmit Nahrungsmitteln,Genußmittelnund
Gebrauchsgegenständen(Reichs=Gesetzbl.1879 S. 145) zu finden ist. Ferner ist
in Gemäßheitdes§ 3 Nr. 3, § 5, § 13, § 16 und§ 18 desgenanntenGesetzes
vom 24. Mai 1901 im Geltungsbereichdes letzterenverboten,Getränke,die
unter der BezeichnungTokajer,Medizinal=Tokajer,TokajerAusbruch,Szamo=
rodner oder unter einer auf Crtlichkeiten des Tokajer Weingebiets hinweisenden
sonstigenBezeichnungin denVerkehrkommen,unterVerwendungvongetrockneten
Früchten(auchin AuszügenoderAbkochungen)odervon eingedicktenMoststoffen
gewerbsmäßigherzustellenodernachzuahmenodersolcheGetränke,sofernsieunter
Verwendungder bezeichnetenFrüchteoderStoffe, wennauchnichtgewerbsmäßig,
hergestelltworden sind, zu verkaufenoder feilzuhalten.

Das TokajerWeingebietumfaßt:
a) aus demGebietedes KomitatesZemplen: das Gebietder Gemeinde
Bekecs, Erdöbenye,Erdöhorväti, Golop, Jözseffalva,Kärolyfalva,
Bodrogkereßtur,Kisfalud, Legyesbenye,Mäd, Monok, Bodrogolaßi,
Olaßlißka, Ond, Petrahö, Rätka, Särospatak, Suatoraljaujhely,
Szegilong, Szerencs, Szölöske, Tällya, Tarczal, Tokaj, Tolesva,
Kistoronha,Vämosujfalu, Vegardo,Zombor, Bodrogzsadany;

b) ausdemKomitateAbauj=Torna:dasGebietderGemeindeAbausßäntö.
IV. Es werden folgende Bestimmungen zu Artikel 2 des be=

stehendenVertrags eingefügt:
1. Bei der Ausfuhr von Gersteoder von Gerstenmalzaus demfreien

VerkehrdesdeutschenZollgebietswerdenEinfuhrscheinenur mit derMaßgabeerteilt
werden,daß der FestsetzungihresZollwertesderniedrigstederjenigenZollsätzezu=
grundegelegtwird, welchejeweilsfür einzelneArten oderVerwendungszwecke
von Gerstebestehen.

2. Der österreichisch=ungarischeAusfuhrzoll für Lumpen(Hadern)undandere
Abfälle zurPapierfabrikationwird 9,60Kronen für 100Kilogrammnichtüber=
schreiten.

3. Es herrschtdarüberEinverständnis,daß in bezugauf die Zucker=
gesetzgebungkeinerder vertragschließendenTeile durch die Bestimmungendes
gegenwärtigenVertrags an derErfüllung der ihm aus derBrüsselerKonvention
vom 5. März 1902 erwachsendenVerpflichtungenbehindertwerdenkann.
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V. Die Ziffer 1 der Bestimmungen zu Artikel 3 des bestehenden
Vertrags wird wie folgt ersetzt:

1. Von derBehandlungals Gewerbserzeugnisdeseinendervertragschließen=
denTeile sind die in dessenEchieten durchVerkrbeitung ausländischerStoffeim
zollbegünstigtenVeredelungsverkehrerzeugtenGegenständenichtausgeschlossen.

Im Verkehrzwischenden vertragschließendenTeilen wird die Zulassung
zu den Vergünstigungender Tarife des gegenwärtigenVertrags für solche
darin aufgeführteGegenstände,die für das Ausfuhrland von größererwirt=
schaftlicherBedeutungsind, nur dann von der BeibringungeinesUrsprungs=
nachweisesabhängig gemacht werden, wenn hierfür ein dringendeshandels=
politischesBedürfnis vorliegt.

VI. Die Ziffern 3 und 4 derBestimmungenzu Artikel 3 des be=
stehendenVertrags werden wie folgt ersetzt:

3. Zu den Tarifen A und B. — Eingangszölle in beiden Zoll=
gebieten.

a) Unter demim Tarif A (Anlagezum gegenwärtigenVertrag)und den
zugehörigenBestimmungengenanntendeutschenallgemeinenTarif wird
der Tarif vom 25. Dezember1902 in seiner durch das Gesetzvom
gleichenTage bestimmtenFassungund unter dem im Tarif B (An=
lage zum gegenwärtigenVertrag)und denzugehörigenBestimmungen
genanntenösterreichisch=ungarischenallgemeinenTarif der Entwurf des
neuen allgemeinen Zolltarifs für das österreichisch=ungarischeZoll=
gebietverstanden.

b) Sovweitdie Verzollungeinesder in den beigefügtenVertragstarifen
A und B aufgeführtenGegenständenach einemGrundzoll und hin=
zutretendenJollzuschlägenoder Ergänzungszöllenvorzunehmenist,
wird bei der hiernachvorzunehmendenZollberechnungder Grundzoll
nachdemniedrigstenvon denErzeugnissendes anderenTeiles zu er=
hebendenBgtrageangesetzt,falls die beidenVertragstarifenichtbeson=
dereAusnahmen vorsehen. Unter der gleichenBedingung ist im Falle
derZollverweisungfür einenin denbeidenVertragstarifengenannten
Gegenstandvon dem niedrigstenvon den Exrzeugnissendes anderen
Teiles zu erhebendenBetragedesZolls, auf denverwiesenist, auszu=
gehen,sofernderInhalt der für diesenJoll etwa in Betracht kommen=
den verschiedenenvertragsmäßigenZugeständnisseeinemsolchenVor=
gang entspricht.Die in denVertragstarifenA und B bei der An=
führung von Tarif=RNummern,-Abschnittenoder Klassen beigefügten
Worte „des allgemeinenTarifs“ begründenkeineAusnahmevon der
vorstehendenRegel.

c) Hopfen in luftdichtverschlossenenMetallzylinderndarf ohneUnter=
suchungdesInhaltesabgefertigtwerden,wenndieSendungvon einem
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zoll- oder finanzanitlichenZeugnis begleitetist, welchesbescheinigt,daß
derInhalt derZylinderausHopfenbesteht,und daßfernerdieZylinder
von der betreffendenAmtsstelle unter amtlichenVerschlußgelegt oder
daß bei Versendungin ganzenEisenbahnladungenletzteremit Zoll=
verschlußversehenwerden.

d) Jeder der vertragschließendenTeile wird auf AnsuchenderPartei und
beiBeobachtungderFormendesVormerkverkehrsFlaschen,Krüge und
ähnlicheUmschließungen,die zur Ausfuhr von Mineralwasserin die
GebietedesanderenTeilesgedienthaben,beiihrerRückkehrin geleertem
Zustandezollfreiwiedereinlassen.

e)Für Knöpfeaus Horn, HornmasseoderKnochensowiefür solcheaus
Steinnuß, Arekaund dergleichenwird übereinstimmendim Verwaltungs.
wegevorgeschriebenwerden,daß nur die Karten aus Pappe oder
Papier, auf welchedieKnöpfeaufgenähtodersonstbefestigtsind, als
umzollpflichtigenReingewichtderWaren gehörigbetrachtetund daß
Pappschachtein(Kartons), auch mit aufgenähtemMusterknopf,in
welchedie Knöpfeoderdie Kartenmit aufgeheftetenKnöpfeneingelegt
sind,nichtmit zur Verzollunggezogenwerden.

1) Zu Nr. 107 des Tarifs A. Bei der Verzollung von lebenden
HühnernallerArt und vonsonstigemlebendenFedervieh(ausgenommen
Gänse),die ohnebesondereVerpackungin Eisenbahnwageneingeführt
werden,wird die Ermittelungdes zollpflichtigenReingewichtsdurch
Verwiegungauf der Gleiswage(entesimalwage)in der Weise zu=
gelassenwerden,daßvon demGesamtgewichtdesWagenseinschließlich
der Ladung das Eigengewichtdes leerenWagens (bei Steigenwagen
und anderenzurVersendung, besonderseingerichtetenEisenbahnwagen
unter Hinzurechnungdes Gewichtsder eingebautenVorrichtungen)
abgezogenwird. Bei der Einfuhr von Hühnernusw. in besonderer
Verpackung(Käfigen, Steigenund dergleichen)sind vier Fünftel des
Rohgewichtsuls Reingewichtanzunehmenund der Zollberechnungzu
Grunde zu legen.

VII. Die Ziffer 2 derBestimmungen zu Artikel 6 des bestehenden
Vertrags erhält folgende Fassung:

2. Für den beiderseitigenEinfuhrverkehrsind, vorbehaltlichder im Falle
einesMißbrauchsörtlichanzuordnendenAufhebungoderBeschränkungdieserBe=
günstigung,zollfreizu lassen:
· Fleisch,ausgeschlachtetes,frischesund zubereitetes,in Mengenvon

nichtmehrals zweiKilogramm,
Mühlenfabrikateaus Getreideund Hülsenfrüchten,gewöhnlichesBack=
werk (Brot) in Mengen von nicht mehr als drei Kilogramm,

insoweit dieseWaren für Bewohner des Grenzbezirkesnicht mit der Post ein=
gebrachtwerden.



— 151 —

Jeder der vertragschließendenTeile behältsichjedochvor, die in Ziffer 2
vereinbartenBegünstigungenjederzeitnach vorausgegangenersechsmonatlicher
KündigungganzoderteilweiseaußerKraft zu setzen.

VlII. Es wird folgende neue Bestimmung eingefügt:

Zu Artikel 9 des Vertrags.
Solangein Osterreichundin UngarnvondeutschemBier dieinnereBiersteuer

unterZugrundelegungdes saccharometrischenGehaltesder Stammwürzeerhoben
wird, werdendie von deutschenwissenschaftlichenAnstaltenüber diesenGehalt
ausgestelltenZeugnissevondenösterreichischenund ungarischenBehördenanerkannt
werden.Die Biersendungen,die von derartigenZeugnissenbegleitetsind, werden
nichtvon neuemeinerUntersuchungüber den sachharometrischenGehalt unter=
zogenwerden,vorausgesetzt,daßvonderwissenschaftlichenAnstaltdieeinschlägigen
Vorschriftenbeobachtetworden sind und sich nicht besondereZweifel an der
RichtigkeitdesZeugnissesergeben.Den Zollämtern,bei welchenvon Zeugnissen
begleiteteBiersendungenin der Einfuhr abgefertigtwerden,stehtdas Rechtzu,
von Zeit zu Zeit Proben zu ziehen,ohnedie Sendung zurückzuhalten.Diese
Proben sindmit der vorgeschriebenenIdentitätsbezeichnungzu versehenundunter
Amts=und Parteisiegel an die Untersuchungsstelleder technischenFinanzkontrolle
in Wien beziehungsweiseBudapestbehufsPrüfung auf den Extraktgehaltder
Stammwürzeeinzusenden.Sollte diesePrüfung Mängel derZeugnisausfertigung
ergeben,so ist Anzeigehiervonunmittelbaran das betreffendeFinanzministerium
zu erstatten. .

AndererseitswerdendiedeutschenBehördenfür österreichischenoderungarischen
Wein die Zeugnisseüber denUntersuchungsbefund,die von österreichischenoder
ungarischenwissenschaftlichenAnstaltenausgestelltwordensind, in denFällen an=
erkennen,in denendieUntersuchungfür diezollamtlicheAbfertigungerforderlichist.
Die Weinsendungen,die von derartigenZeugnissenbegleitetsind,werdennicht
von neuemeinerUntersuchungunterzogenwerden, vorausgesetzt,daß von der
wissenschaftlichenAnstalt die einschlägigenVorschriftenbeobachtetwordensindund
sichnichtbesondereZweifelan der RichtigkeitdesZeugnissesergeben.

Die Regierungender vertragschließendenTeile werden sich über die
wissenschaftlichenAnstalten, die zur Ausstellungder Zeugnisseermächtigtsein
sollen,sowieüberdie bei der AusstellungderZeugnisseund der vorhergehenden
Untersuchungdes Bieres und des Weines zu beobachtendenVorschriftenver=
ständigen.

* der vertragschließendenTeile behältsichfür denFall vorkommender
Mißbräuchedie Befugnis vor, von dieserVerständigungmit sechsmonatlicher
Kündigungzurückzutreten.

IX. Dererste AbsatzderBestimmung zuArtikel 15 des bestehenden
Vertrags kommt in Wegfall. Im Eingang des zweiten Absatzes wird
das Wort „Dieselben“/durchdieWorte „Die vertragschließendenTeile“ ersetzt.
Reichs· Gesetzbl.1906 24
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X. Die Ziffer 4 der Bestimmungen zu Artikel 16 und 18 des
bestehendenVertrags erhält folgenden Wortlaut:

Für die Zollabfertigungim gegenseitigenEisenbahnverkehrund für die
AnwendungdesSchiffsverschlussesgeltendie hierüberbesondersvereinbartenBe=
stimmungen.

XI. In die Bestimmungen zu Artikel 19 des bestehendenVer=
trags wird folgende neue Ziffer 1 eingeschoben:

„1. Bei Bemessungvon Abgabenaller Art von Handel und Gewerbe
wird die Provenienzder in diesenBetriebenvorkommendenWaren an sichnicht
eineungünstigereBemessungdieserAbgabenzur Folge haben.“

Die bisherige Ziffer 1 erhält die Bezeichnung la.

XII. Den Bestimmungen zu Artikel 19 des bestehendenVer=
trags tritt folgende neue Ziffer hinzu:

3. UnterFrachtfuhrgewerbeim Sinne desviertenAbsatzesdesArtikels19
ist die gewerbsmäßigeBeförderungvon Gütern und Personenauf Landwegen,
mit Ausschlußder Eisenbahnen,zu verstehen.Unter „Gewerbesteuer“soll jede
steuerlicheBelastungdesGewerbebetriebes,einschließlichderBesteuerungdesEin=
kommensaus demselben,verstandenwerden,4 obdieSteuerfür Rechnung
des Staates oderderKommunenusw.erhobenwird.

Soweit der GewerbetreibendeTransportezwischeneinzelnen,innerhalbder
Gebietedes anderenvertragschließendenTeiles gelegenenOrten vermittelt,unter=
liegt er der Besteuerungnach den Landesgesetzenunter Berücksichtigungder
bestehendenVereinbarungenzur Vermeidungder Doppelbesteuerung. enn der
Gewerbetreibendein denGebietendesanderenvertragschließendenTeilesnebendem
Frachtfuhr=oder dem Schiffahrtsgewerbeein selbständiges,nicht unmittelbar
durchdieAusübungdieserGewerbebedingtesNebengewerbebetreibtoderGrund=
eigentumbesitzt,unterliegter hierfür ebenfalls der Besteuerungnach denLandes=
gesetzenohne Einschränkung.

Beim Schiffahrtsgewerbeist derBetriebeinesselbständigenNebengewerbes
nichtdarinzufinden,daßderGewerbetreibendeauf denin denGebietendesanderen
Teiles belegenenStationen die aus seinemHeimatlandemit seinenTransport=
mitteln ankommendenGüter an die am Orte selbstbefindlichenEmpfänger un=
mittelbaroderan die außerhalbbefindlichenEmpfängerdurchVermittlungder
Eisenbahnenusw. weiterbefördert,und umgekehrt,daß er die zur Beförderung
mit seinenTransportmittelnbestimmten Güteram Orte selbstin Empfang
nehmenund zur Verladungauf seineTransportmittelbringenläßt ebensowenig
kannein solcherBetriebschondarin gefundenwerden,daß derGewerbetreibende
mit einemin denGebietendes anderenTeiles ansässigenselbständigenSpediteur
einedauerndeGeschäftsverbindungunterhält.
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XIII. Es werden folgende neue Bestimmungen eingefügt:

Zu Artikel 20 des Vertrags.
Es bestehtEinverständnis,daß mit Rücksichtauf dieaufgestellteBedingung

der Gegenseitigkeitdie denKonsulndes einenTeiles in denGebietendesanderen
vermögeder MeistbegünstigungeinzuräumendenVorrechte,Befugnisseund Be=
günstigungennichtin einemgrößerenAusmaßezugestandenwerdenkönnen,als
sie den konsularischenVertretern diesesletzterenTeiles in denGebietendes ersteren
Teiles gewährtwerden.

Zu Artikel 23a des Vertrags.
Über das Verfahrenin denFällen, in denenauf Grund des erstenund

zweitenAbsatzesdesArtikels23a ein schiedsgerichtlicherAustrag stattfindet,wird
zwischendenvertragschließendenTeilen folgendesvereinbart:

Beim erstenStreitfall hat das SchiedsgerichtseinenSitz in denGebieten
desbeklagtenTeiles, beimzweitenStreitfall in denGebietendes anderenTeiles
und so abwechselndin denGebietendeseinenoderdes anderenTeiles, in einer
Stadt, die von dembetreffendenvertragschließendenTeil bestimmtwird. Dieser
hat für die Stellung der Räumlichkeiten,der Schreibkräfteund des Dienst=
personals zu sorgen, deren das Schiedsgerichtfür seineTätigkeit bedarf. Der
Obmann ist Vorsitzenderdes Schiedsgerichtes,das nachStimmenmehrheitent=
scheidet.

Die vertragschließendenTeile werdensich im einzelnenFalle oder ein=für
allemal überdas VerfahrendesSchiedsgerichtesverständigen.In Ermanglung
einersolchenVerständigungwird das Verfahrenvon dem Schiedsgerichtselbst
bestimmt.Das Verfahrenkannschriftlichsein,wennkeinerdervertragschließenden
Teile Einsprucherhebt;in diesemFalle kannvon der Bestimmungdes vorher=
gehendenAbsatzesabgewichenwerden.

Hinsichtlichder Ladung und der Vernehmungvon Zeugenund Sach=
verständigenwerdendie Behördenjedesder vertragschließendenTeile, auf das
vom Schiedsgerichtan die betreffendeRegierungzu richtendeErsuchen,in der=
selbenWeise Rechtshilfeleistenwie auf dieErsuchenderinländischenZivilgerichte.

Artikel 6.
Die vertragschließendenTeile verpflichtensich, in freundschaftlichemEin=

vernehmendieBehandlungderArbeiterdeseinenTeilesin denGebietendesanderen
hinsichtlichdes Arbeiterschutzesund der Arbeiterversicherungzu demZweckezu
prüfen,um durchgeeigneteVereinbarungendiesenArbeiternwechselseitigeineBe=
handlungzu sichern,die ihnenmöglichstgleichwertigeVorteilebietet.

Diese Vereinbarungenwerdenunabhängigvon dem Inkrafttretendes
gegenwärtigenZusatzvertragsdurchein besonderesAbkommenfestgesetztwerden.

24“
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Artikel 7.

Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll am 15. Februar1906 in Kraft treten.
Mit dendurchdenZusatzvertragbedingtenAnderungenund Ergänzungen

soll der bestehendeHandels- und Zollvertragvom 6. Dezember1891 während
derZeit bis zum 31. Dezember1917 wirksambleiben.

Jeder der vertragschließendenTeile behältsichjedochdasRechtvor, zwölf
Monate vor dem31. Dezember1915 denVertragmit derWirkungzukündigen,
daß derselbezu diesemTermin außerKraft tritt. ·

Falls keinTeil von diesemRechteGebrauchmachtund auchnichtzwölf
Monate vor dem31. Dezember1917 seineAbsichtkund gibt, die Wirkungen
desVertrags mit diesemTage aufhörenzu lassen,soll der Vertrag nebstden
erwähntenAnderungenund Ergänzungenüber den31. Dezember1917 hinaus
bis zumAblaufeeinesJahres von demTage ab in Geltungbleiben,anwelchem
der eineoderder andereder vertragschließendenTeile ihn gekündigthabenwird.

Artikel 8.
Der gegenwärtigeVertrag soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden

sollen sobald als möglich ausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=
wärtigenZusatzvertragunterzeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenin doppelterAusfertigungzu Berlin, den25. Januar 1905.

(L. S.) Graf vonPosadowsky.(L.S.)Freiherr vonRichthofen.(L. S.) Szögyeny.
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Anlage A.
Zölle bei der Einfuhr in das deutscheZollgebiet.

Nummer Zollsatz
desdeutschen » ür 1 Doppel.
allgemeinen Benennung der Gegenstände zentner
Tarifs Mark

1Nogen 5

2 WeizenundSbeezzzz . .. 85,s50

3 Gerste:
Malzgerstteee# .. 4
andernrns:ll . .... .. . .. . .. 2

Anmerkung. Als andere Gerste als „Malzgerste“ ist zu
behandelnund zum vertragsmäßigenZollsatzeinzulassen:
1. beim Eingang über bestimmte,mit besondererErmächtigung
verseheneZollstellenGerste, welchein reinem, ungemischtem,
grannenlosemZustandedas Gewicht von 65 Kilogramm für
1 Hektoliternichterreichtundzugleichnichtmehrals 30Gewichts=
prozenteKörner enthält, derenGewicht 67 Kilogramm oder
mehr für 1 Hektoliter beträgt.

2. Gerste, für welcheder Nachweis geführt wird, daß sie zur
Bereitung von Malz ungeeignetist, oderdaß sie hierzunicht
verwendetwird.
Falls dieRichtigkeitderErgebnisseder nachZiffer 1 des 1. Ab⸗

satzesstatthaftenErmittelung vom Wareneinbringerbestrittenwird
oder falls sich infolge der besonderenBeschaffenheitder zur Zoll=
abfertigunggestelltenSendung andereZweifelsgründehinsichtlichder
Verwendungder Gersteergeben,so ist das Jollamt nur verpflichtet,
dieWare zum ermäßigtenZollsatzezuzulassen,wennes siezuvor zur
Bereitungvon Malz ungeeignetgemachthat. Dies kannnachWahl
desJollamts durchAnschroten,Spitzen, Einschneiden,Brechenoder
ein ähnlichesVerfahrengeschehen.



Fig-FIT- JNJaonusaz
segerorch BenennungderGegenstände fürgireo
Tarifs Mark

aus 9 Malz aus Gerste,mit Ausnahmedesgebranntenund gemahlenen 5,/75

aus 11 Speisebohhnn. 2

18 NRotkleesaat,Weißkleesaatund andereKleesaaten... . . . . . . . . . . . . .. frei

23 Kartoffeln,frisch:
in der Zeit vom 15. Februar bis 31. Juli .. . .. . . . . . .. . ... 1
in der Zeit vom 1. August bis 14. Februar . . . . . . . . . . . . . . frei

26 Sichorien (Zichorienwurzeln),auch zerkleinert:
frisch.............................................. frei
getrocknet(gedarrt) 3.......................·.... 1

27Grünfutter;Heu,auchgetrockneterKleeundanderweitimallgemeinen
Tarife nichtgenanntegetrockneteFuttergewächse;Stroh und Spreu
Gaff), auchSchäben;Häckerling(Häckfel).. . .. . . . . . . . . . . . . .. frei

für 1 Doppel=
zentner

Rohgewicht
30 Horpfeeen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

aus 33 Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten, frisch) anderefrischeKüchen=
gewächse,im allgemeinenTarife nicht besondersgenannt . frei

36 Artischocken,Melonen, Pilze, Rhabarber,Spargel, Tomaten, zer=
kleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebackenoder sonst
einfachzubereitet: für1Hopoel.

zentner
Tomen . . . . . . ..
Melonen,Ple . . . . . . ... 8
Artischocken,Rhabarber,Spar . . . . . . . . .. 10

aus 37 Küchengewächse,einschließlich der als solche dienendenFeldrüben, zer=
kleinert, geschält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebackenoder sonst
einfach zubereitet, soweit sie nicht unter Nr. 34 bis 36 des all=
gemeinenTarifs fallen; unreife Speisebohnenund unreife Erbsen,
getrocknet)Speisebohnenund Erbsen (reife und unreife), gebacken
oder sonst einfach zubereitet Sämereien zum Genusse, gepulvert,
gebackenoder sonsteinfachzubereitt4t4t: ... 4
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Nummer 4 polllas

“* 33 BenennungderGegenstände für *58
Tarifs Mark

38 Bäume, Reben, Stauden, Sträucher,Schößlingezum Verpflanzen,
und sonstigelebendeGewächse,ohneodermit Erdballen, auch in
TöpfenoderKübeln; Pfropfreiser:
CykasstimmeohneWurzelnundWedel)PalmenindischeAzaleen
Lorbeerbäume;Forstpflannen ... frei

Rosen . . . . .. 12

Pflanzen in Töpfen . . . . .. 10

MlanzenohneErdballlen . . .. 6
andere............................................. 5

aus 45 Weintrauben (Weinbeeren):

frisch:
zum Tafelgenuß

eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis
5 Kilogrammeinschließlicigggg . . . .. frei

auf andereWeiseeingehndodod . . . . . .. 4
anden . . . . . .. 10

in Fässern oder KesselwageneingestampfteWeinbeeren(Trauben
derWeinlese),auchwenn die Gährung schonbegonnenhat,
sofern sie alle Teile der Frucht, also neben dem Safte auch
nochdie Kämme, Kerne und Schalen derTraubenenthalten 10

aus 46 Wal⸗ und Haselnüsse,unreife oder reife, auch ausgeschält,gemahlen
odersonstzerkleinertodereinfachzubereitt . . . ... 2

(aus 47/9) Anderes Obst:

aus 47 frisch:
eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogramm
einschließiiHHggggygy . . . . . . . . . . .. frei
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Nummer Zollsatz
——x BenennungderGegenstände für e
Tarifs Mark

auf andereWeiseeingehend:
Apfel,Birnen,Quitten:

unverpacktoder nur in Säcken bei mindestens50 Kilo=
grammRohgewicht:
vom 1. Septemberbis 30. Novembhbhber .. frei
vom 1. Dezemberbis 31. August.... . . ... 2

in andererVerpackung:
in einfacherUmschließung..... . .. . . . . . . . .. 3,20
in mehrfacherUmschließung..... . .. . . . . . . . .. 5

Aprikooonan: frei

Pfirsiche....................................... 2
Hauszwetschgen

vom1.Septemberbis 30.Novembernrn .. frei
vom 1. Dezemberbis 31. Augsnt. 2

anderePflauunen ... . . . . ... 2
Kirschen,Weichsen . . ... 1
Mispeln; Hagebutten,Schlehen sowie anderes im all=
gemeinenTarif nichtgenanntesKern=und Steinobst frei

Erdbererernnnn:t 10
Himbeeren, Johannisbeeren,Stachelbeeren,Brombeeren,
Heidelbeeren,Hollunderbeeren,Wacholderbeerenund
sonstigeBeeren zum Genuß, mit Ausnahme der
Preißelberen . . .. . . ... frei
Anmerkung. Apfel, Birnen und Quitten, frisch, werdenals

unverpacktbehandelt,wenn sie lose oder in Säckenvon mindestens
50 KilogrammRohgewichtin Wageneingehen,diemit nichtmehrals
achtAbteilungenversehensind.

In gleicherWeise sind als unverpacktzu behandelnApfel, Birnen
undQuitten,frisch,wennsieloseoderin Säckenvonmindestens50Kilo⸗
grammRohgewichtin mit AbteilungenversehenenSchiffeneingehen,
sofernderRauminhaltjederAbteilungmindestens6Kubikmeterbeträgt.

Die Wagen=oderSchiffsabteilungendürfenmit Stroh belegt
oder bedecktoder mit Papier oder Stroh ausgeschlagensein und
könnenauchdurchStrohlagen hergestelltwerden.
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

arifs
Benennung der Gegenstände für 1Doppel=

zentner
Mark

aus 48

49

66

68

getrocknet,gedarrt(auchzerschnittenund geschält):
ApfelundBirneneinschließlichverwertbarerAbfälll
Aprikosen,Pfirsishenss . . . . . . . . . ..
Pflaumen aller Art:

unverpacktoder nur in Fässern oder Säcken bei mindestens
50 KilogrammRohgewict .... ...

in Kistenbei mindestens10 KilogrammRohgewicht
in andererVerpackung

Kirschen,Weichseln
gemahlen,zerquetscht,gepulvertoderin sonstigerWeisezerkleinert,auch
eingesalzen,ohneZuckereingekocht(Mus) odersonsteinfachzubereitet;
gegohren

Paprika(spanischerPfeffer),frisch(grün)odergetrocknet,auchgemahlen,
gepulvertoderin Salzwassereingelegt

Lufa, auchgebleicht;irländischesMoos, Seetang und andereAlgen
(Meeralgen))Seegras, Pflanzenhaar,auchgetrocknet,gefärbtoder
zu Strängen zusammengedreht;Bast, auchgefärbt)Binsen, auch
efärbt, gespaltenoder geschnitten;Stroh, gefärbt oder gespalten;
Palmblätke=,getrocknet,auchgefärbt(ausgenommensolchezuBinde=
oder Zierzwecken))Maassava=Fasernund Stengel); Wurzelfasern,
abgeschält;Reiswurzeln)Espartogras,sowiealle übrigenPflanzen=
stoffezur Herstellungvon Bürsten, Flechtarbeitenusw.),anderweit
im allgemeinenTarife nicht genannt oder inbegriffen,auch zu
Strängenzusammengedreht. . . . ..... . . . . . . . . . ... .. . . . ...

Nüsse und Schalen, nur als Schnitzstoffverwendbar,sowie anderweit
im allgemeinenTarife nicht genannteoder inbegriffenepflanzliche
Schnitzstoffe,roh; Samenkörner,durchbohrt,auchlediglichzumZwecke
der Verpackungund Versendungauf Gespinstfädengereiht... . . ..

Beeren, Blätter, Blüten, Blütenblätter,Blumen, Knospen,Kräuter,
Nüsse,Rinden,Sämereien,Schalen,Wurzelnund sonstigePflanzen
und Pflanzenteile,anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt,
zumGewerbegebrauch,aucheingesalzen,getrocknet,gedarrt,gebrannt,
geschält,gemahlenoder sonstzerkleinert;Obstkerne,anderweitim

EI

—.. . ...222

— 2

—..

— 222

#

frei

frei

frei
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Nummer Zollfaß
es deutschen 4 für 1Doppel⸗
dt Benennung der Gegenstände zeutner
Tarifs Mare

allgemeinenTarife nichtgenannt,ungeschältodergeschält)Baum=
schwämme,roh oderbloßgeklopftund vomHolzegereinigt)Weber=
karden(Weberdisteln))Wermut (Absinthkraut),auchgetrocknetoder
gemahln . . . .. frei

72Chinarinde, auch gemahlenoder sonst zerkleinert;Feldkümmelkraut;
isländischesMoos undandereFlechten(Lichenen),roh,auchgemahlen)
Tamarindenund Tamarindenmark,RohrkassiafBeeren, Blätter,
Blüten, Blütenblätter,Blumen, Knospen,Kräuter,Nüsse,Rinden,
Schalen,Sämereien,Wurzelnund sonstigePflanzen undPflanzen=
teile,anderweitim allgemeinenTarifenichtgenannt,zumHeilgebrauch,
aucheingesalzen,getrocknet,gedarrt,gebrannt,geschält,gemahlenoder
sonstzerkleinert;Holz zum Heilgebrauch,auch zerkleinert;ferner
getrockueteund gepulverteInsektenpulverbluen frei

(74/6)Bau= und Nutzholz, im allgemeinenTarife nicht besonders
genannt:

74 nnbearbeitetoderlediglichin derQuerrichtungmit derArt oderSäge
bearbeitet,mit oderohneRinde: 1 0,12

4535
hart.............................................. lossänsstjr

1,08
für 1 Doppel=

zentner

weich...............·................·............ ..,Z(.1«.Z»
1 Festmeter
0,72

Anmerkung. Unbearbeitetesoder lediglichin derQuerrichtung
mit derAxt oderSäge bearbeitetesBau- und Nutzholzfür denhäus=
lichen oder handwerksmäßigenBedarf von Bewohnern des Grenz=
bezirkes,sofernes in Traglasteneingehtodermit Jugtieren gefahren
wird, bleibt,unterÜberwachungderVerwendungundmit Beschränkung
Lee Festmeterin einemKalenderjahrefür jedenBezugsberechtigten,
zollfrei.

75 in der Längsrichtungbeschlagenoderanderweitmit der Axt vorge=
arbeitetoderzerkleinert;auchFeriseneSpäne und in andererWeise
als durchReißenhergestellteKlärspäne:

hart

für 1 Ooppel=
zentner

0,24
oderfür
1 Festmeter

1,92



Nummer Zollsatz
des deutschen » lDl-Zumeile BenennungderGegenstände für gentrse

arifs Mark

Wweiggggg . . . . . . . . . . . 92
Anmerkung. Die in andererWeiseals durchReißenher.soderfür1estmerer

gestelltenKlärspäne sind von der Verzollung nach Nr. 75 auch dann 1,44
nicht ausgeschlossen,wenn sie infolge ihrer Herstellungmittels des
Spalthobels oder ähnlicherWerkzeugeeinegewisseGlätte zeigenund
deshalbdas AussehengehobelterSpäne haben.

76 Jin der Längsrichtunggesägtoderin andererWeisevorgerichtet,nicht
gehobelt: für 1Doppelzen#tner

0,72
hat:t:11 . . . . . . . .. oeerferlgesaer

. 5/76
für 1 Ooppelzentner

. 0,72weich..·........................................·. oberste—u—m

Anmerkung zu Nr. 75 und 76. DurchbloßesSägengenutete
SchindelbrettersindwiebloßgesägteSchindelbretternachNr.76zuverzollen.

In der Längsrichtung beschlagene,gesägteoder in andererWeise
vorgerichtete,nichtgehobelteKanthölzer(Balken,Bohlenunddergleichen),
welchenur mit Zapfenlöchern,Zapfen, Schlitzen,Falzen oderBohr=
löchernversehensind, werdennach denvertragsmäßigenSätzender
Nr. 75 und 76 mit einem Zollzuschlageverzollt, welcherbeträgt:
imFallederVerzollungnachGewichtfür 1Doppelzentner0,20Mark,
im FallederVerzollungnachRaummaßfür ! Festmeter:
hartesHzszszsz. 1,60Mark,
weichesSolllz . .. 1,20
Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Bloß gedämpftes(nicht

zugleichgefärbtes)sowie zur Erhöhung der Haltbarkeit getränktes
(imprägniertes) oder nur zu diesemZweckeauf chemischemWege be=
handeltesBau- undNutzholzwird ohneJollzuschlagnachdenvertrags=
mäßigenSätzen der Nr. 74 bis 76 verzollt. Gefärbtes oder zum
Zweckeder Färbung auf chemischemWegebehandeltesBau- und Nutz=
holz unterliegteinemZollzuschlage,welcherbeträgt:
imFalle derVerzollungnachRaummaßfür 1Festmeter2,40Mark,
imFallederVerzollungnachGewichtfür 1Ooppelzentner:
hartes Holzzz .. . .. 0,30Mark,
weichesHolllssss . . . . .. 0,40

80 Eisenbahnschwellen,mit der Axt bearbeitet,auchauf nichtmehrals
einerLängsseitegesägt,nichtgehobelt: far10oppelzentner

#########22=.aus hartemHolze oderfür *#• meter
1)9
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Nummer
desdeutschen
allgemeinen

rifs
Benennung der Gegenstände

Zollsatz
für 1 Doppel.

zentner

Mark

81

82

83

ausweichemHohllelelelel . .. ... . . ..
Anmerkung. Gedämpfte, getränkte(imprägnierte) oder sonst

auf chemischemWege behandelteEisenbahnschwellenwerden ohneZJoll=
zuschlagnachdenvertragsmäßigenSätzender Nr. 80 vergzollt.

Holzpflasterklötze:
—W——————————l.. . . . . ..

aus weichemHolze
Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(imprägnierte)odersonst

auf chemischemWege behandelteHolzpflasterklötzewerdenohneJoll=
zuschlagnachdenvertragsmäßigenSätzender Nr. 81 vergollt.

Naben, Felgen,Speichen,sowiefür dieseGegenständeerkennbarvor=
gearbeiteteHölzer:
von hartemHolse .. «..........·....................

-----------------------------------

von weichemHolze . 222222244

Faßholz (Faßdaubenund Faßbodenteile),auch zu solchemerkennbar
vorgearbeitetesHolz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelt:
von Eichenholz. .. 2224

–..——H...—.—.—.——3—

von anderemhartenHolze

von weichemHolze . . . . . .. . . . . ..
Anmerkung: Die bloßeBehandlungmit demReifmesseroder

eineGlättung der SchmalseitendurchHobelungbleibt auf die Ver=
zollungdes FaßholzesohneEinfluß.

04
oder

für 1 Festmeter
144

für 1 Doppel.
zentner
0,72
oder

für 1 Festmeter
576

für 1 Doppel=,
zentner
0,72
oder

für 1 Festmeter
4,32

für 1 Doppel.
zentner
0,72
oder

für 1 Festmeter
576

für 1 Doppel.
zentner
0,72
oder

für 1 Festmeter
4,32

für 1 Doppel==
zentner
0,20
oder

für 1 Festmeter
1,60

für 1 Doppel-
zentner
0,30
oder

für 1 Festmeter

2,40
für 1 Doppel-

zentner
0,30
oder

für 1 Festmeter
1,80



Nummer Jaolsat
desdutschen Benennungder Gegenstände fürguss

arifs Mark

aus 84 Korbweiden,auchgespalten:
geschtt:::: .. . .. . . .. . . .. 3

aus 85 Reifenstäbe(gespaltenfür Faß= und ähnlicheReifen), auch rund ge=
bogen:
geschälte,nichtgehobelt;ungeschälteund geschälte,gehobeltoder
mit den zur unmittelbarenVerwendungals Reifen erforder=
lichenEinschnitten,demsogenanntenSchloß, versehen 3

Anmerkung zu Nr. 84 und 85. Eine Glättung der Spalt.
fläche,die mit der Herstellungsweiseder gespaltenenKorbweidenund
derReifenstäbemittelsdesZugmessersoderdergleichenim Zusammen=
hangesteht,gilt nichtals Behobelung.

87 Brennholz(Schichtholz[Klafterholzl,Stockholz,ReisiglauchinBündeln],
Späne [Abfallspäne!und anderenur als Brennholz verwertbare
Holzabfälle,Wurzeln))ZapfenvonNadelhölzern;ausgelaugtesGerb=
holzundausgelaugteGerbrinden(Gerblohe),auchgeformt(Lohkuchen) frei

88 Holhkohlen,auchgepulvert)Holzkohlenbrikettts . . . . .. frei
89 Holzmehlund Holzwolle,auchfür Heilzweckezubereitt ... 0,40
92 Gerbrinden,auchgemahllen . ... frei
93 Quebrachoholzund anderesGerbholzin Blöcken,auchgemahlen,ge=

raspelt oder in andererWeise zerkleinert: . . . . . .. 2
94 Galläpfel, Knoppern,auchgemalen . . .. frei

Algarobilla, Bablah, Dividivi, Eckerdoppern,Myrobalanen,Sumach,
Valonea sowiesonstigeanderweitim allgemeinenTarife nicht ge=
nannteGerbstoffe,auchgemahlen;Katechu, braunes und gelbes
(Gambir),roh odergereinigttKnoaoon . . ... . . .. 2

95 Eicheln,frisch odergedarrt,auchgeschält;wildeKastanienund sonstige
Forstsämereien(mit Ausnahmeder Bucheckern).... .. . . . .. .. ... frei

96 Seggen (Waldhaar), auch getrocknet,gefärbtoder zu Strängen zu=
sammengedreht;Schilfrohr, roh, ungespalten;Torfstreuf Laub,
Baumnadeln,Moos undsonstigeStreu aller#cnt . . .. frei

97 Terpentin=undandereHartharze,Weichharze(natürlicheBalsame,auch
Storax, flüssigoderfest,undGummiharze(Schleimharze),roh oder
gereinigt;Gummilack,Schellack)Akaziengummi(arabischesGummi),
Acajougummi,Kirschgummi;)Traganthgummi,Kuteragummi,Bas=
soragummi)auch wässerigeAuflösungenvon Akaziengummioder
von Kirschmmmm .. .... . . . . .. .. .. . . . .. frei



d Zollsatz
es deutschen « für 1 Doppel=allemeinen Benennung der Gegenstände zentur
Tarifs Mark

(aus 100 bis 107) Vieh, lebend:
aus 100 Perde:

Pferde desnorischenSchlages(reinesKaltblut): für1Stüc
im Werte bis 1000 Mark das Stikkss . . . . . . 50
im Wertevon mehrals 1.000 bis 1200 Mark das Stück 72
im Werte von mehr als 1 200 bis 1 500 Mark das Stück 75
im Wertevon mehrals 1500 bis 2 500Mark das Stück 120

andere:
im Werte bis 1200 Mark das Stüss 72
im Wertevon mehrals 1200 bis 2500 Mark das Stück 120

Anmerkungen.
1 Saugfohlen, welchederMutter folgen ... frei
2. AbgesetzteFohlen, welchebis zum 31.März des auf dasKalenderjahr
ihrer Geburt folgendenJahres eingeführtwerden 30

3. NachnähererBestimmungdes Bundesrats dürfenPferde, welchezu
JuchtzweckenvomStaate odermit staatlicherGenehmigungeingeführt
werden,im Alter bis zu 2 Jahren zumZollsatzevon 10Mark, im
Alter vonmehrals 2 JahrenzumZollsatzevon 20 Mark für 1 Stück
abgelassenwerden.

4. Pferde im Werte bis 300 Mark das Stück und mit wenigerals
1,10 MeterStockmaßwerdenzumJollsatzevon 30 Mark für 1 Stück
abgelassen.

5. Die zu denbesonderenJollsätzenvon 50 und 75 Mark für 1 Stück
zuzulassendenPferde müssenausschließlichdemreinennorischenSchlage
oder der Kreuzung einesHengstesdiesesSchlagesmit einerStute
einesanderenreinenKaltblutschlagesangehören.Das Vorhandensein
dieserVoraussetzunghat derEinbringer durchVorlegungeinesZeug=
nisseseiner österreichischenoder ungarischenAmtsstellenachzuweisen.
Die Regierungender vertragschließendenTeile werdensichüber die
Bezeichnungder mit der AusfertigungderZeugnissebetrautenAmts=
stellenund über das bei der Ausfertigungzu beobachtendeVerfahren
verständigen.

In Zneifelsfällen bleibt den deutschenBehörden das Recht
gewahrt,nachzuprüfen,ob das eingeführtePferd die Merkmaleund4 für 1Doppel=
Eigenschaftenbesitzt,von denendiezollbegünstigteBehandlungabhängt. nentn en

gewi

103Rindvteh............................................... 8
Anmerkungen.

1. NachnähererBestimmungdesBundesrats desDeutschenReichsdürfen
Bullen von Höhenvieh,welchezu Juchtzweckenvom Staate odermit
staatlicherGenehmigungeingeführtwerden,zum Jollsatzevon 9 Mark
für 1 Stück abgelassenwerden.
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Zollsatz

es deutschen « für 1 Doppel.allgemeinen Benennung der Gegenstände Fnturr
Tarifs Mark

2. Für Bewohner des Grenzbezirkesdürfen nach nähererBestimmung
des Bundesrats Zugochsenim Alter von 2⅛ bis 5 Jahren zum
Zollsatze von 30 Mark für 1 Stück eingelassenwerden, sofern sie zus
eigenenWirtschaftsbetriebenachweislichnotwendigsind. N

gewicht
104Schafe................................................. 8

106%Schwennnn . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
für 1 Doppel-

jentnerReingewicht
aus 107 Hühner aller Art und sonstigeslebendesFedervieh,ausgenommenGänse

aus 108 Fleisch, ausschließlichdes Schweinespecks,und genießbareEingeweide
von Vieh (ausgenommenFedervieh): für1Doppel.

3 . 3 zentner

frisch,auchgekühlt,nichtgefroen 27
einfachzubereitt4t: . . . . . . . . . . .. 35
zumfeinerenTafelgenußzubereittt:: . . . . . . . .. 75

Anmerkungen.
1. Zum Satze von 27 Mark werden auch zerlegteSchweine einschließlich
desdaran haftendenSchweinespecksverzollt.

2. Frischesund einfachzubereitetesknochenfreiesFleisch(auchZungen,
jedochnichtgenießbareEingeweide)unterliegeneinemJollzuschlagevon
10vomHundert. GepökelteodergeräucherteSchweineschinken(Vorder=
undHinterschinken)werdennachdemvertragsmäßigenSatzefür einfach
zubereitetesFleischohneZollzuschlagverzollt.

aus 110 Kedervieh,geschlachtet,auchzerlegt,nichtzubereitt 14

aus 111Haarwild, nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereite . . .. 20
aus 112 Federwild,nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitttt 20

aus 114 Würsteaus Fleischvon Ve .. .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 40

aus 115 Teichkarpfen,lebddee frei
Anmerkung. Die gollfreieZulassung lebenderTeichkarpfen

erfolgt gegenBeibringung von Zeugnissen,welchevon zuständigen
Organen ausgestelltwerdenund bestätigen,daß die Sendung aus
Teichenstammt. Die RegierungendervertragschließendenTeile behalten
sichdie Verständigungdarübervor, welcheOrgane zur Ausstellung
dieserZeugnissezuständigsein sollen.
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b mmmr 4 Jollaß

5rildeutschen BenennungderGegenstände fürg
arifs Mark

aus 122 Süßwasserkrebse,lebendoderbloß abgekoht . . ... frei
126 Schmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinenund Gänsen,

Rindsmark,Oleomargarinund andereschmalzartigeFette= 10
127 Schweine=und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt),mit -

AusnahmedesSchweinespecksundderFlomen(Fliefen,Liesen),«
fernerGriebenzumGenusse..........................·... 5

aus 133 JMilchund Rahm,entkeimt (sterilisiert)oderpeptonisiert;Buttermilch
UndMolken........................................... frei

134 Butter, frisch,gesalzenodereingeschmolzen(Butterschmal) . 20
136 Eier vonFederviehundFederwild,roh odernur in derSchalegekocht,

auchgefärbt,bemaltoderin andererWeiseverzirrt 2
137 Eigelb, flüssig, auch eingesalzenoder mit anderendie Haltbarkeit

erhöhendenZusätzen;Eigelb,getrockret,auchgepulvert;eingeschlagene
Eier ohneSchale (Eigelbund Eiweiß vermischht) 2

Anmerkung. Eigelb zu gewerblichenZweckenwird, amtlich
ungenießbargemacht(denaturiert)oder unter Überwachungder Ver—
wendung,zollfrei abgelassen.

138 Eiweiß, flüssig, auch eingesalzenodermit anderendie Haltbarkeiter=
höhendenZusachen . . . . .. frei

aus 139 Honigin Stöcken,Körben,Kästen,mit lebendenBienen:
bei einemGewichtedesStockesusw. einschließlichdes Inhalts:

vonnichtmehrals 15Kilonnnnna .. . . ... frei
144 Schafwolle(auchGerberwolle),roh, auchgewaschen frei
145 Haare des Schafkameels,des Kameels,der Hausziege,der Kämel=

oderAngoraziege,sowiealler anderenzum Geschlechteder Ziegen
gebörigenTiere; Hasen=(auchSeidenhafen=),Kaninchen=,Biber=,
ffen=, Bisamratten=und Nutriahaare) Rindvieh=, Hirsch=,
Hunde=,Schweine=und ähnlichegrobeTierhaare;alle dieseauch
gesoteoononn .. . . . .. frei

146 Pferdehaare(aus derMähne oderdemSchweife),auchgesotten frei
147 Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet(geschlissenusvp.) frei
150 Federkiele(Federspulen,Schreibfedern),auchgefärbtodergezogen frei

aus 131%Borsen. frei
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Nummer Sollsatz

2 dutschen BenennungderGegenstände für derrer
arifs Mark

153 Felle und Häute zur Lederbereitung,roh (grün, gesalzen,gekalkt,
etrocknet),auch enthaart(Blößen) und gespalten,jedochnichtweiter
earbeitet,sowieTeile vonsolchenFellenundHäuten, z.B. Flanken,
Wammen,Kehlen,Hals=undKopfteile;auchLeimleder;Fisch=und
Kriechtierhäute,roh .... . ......... .. .. .. . . . . . . .. . . .. . .. frei

154 JHasen⸗und Kaninchenfelle,roh...... . .... ... . . . . . . . . . . . .. ... frei
155 Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaren=)Bereitung (mit Ausnahme der in

Nr. 154 genannten),rohrrrr . . . .. frei

156 Hörner,Geweihe,Knochen,Knochenzapfen,Hufe,Klauen,Vogel=
schnäbel,Zähne, roh, auchin der Querrichtungin einzelneTeile
zerschnitten;gefärbteStücke von Hirschgeweihen,wie sie bei der
Herstellungvon Knöpfenund ähnlichenGegenständenals Rohstoff
dienen;Muschelschalen(auchmit Perlen) und Korallen, roh, auch
gepulvertoder gemahlen;Kauris, Schildkrötenschalen(in ganzen
Gehäusen),Tierstacheln,Walfischbarten(rohesFischbein)sowiesonstige
tierischeSchnitzstoffe, vvee . . . . . . . ... frei

157 Därme und Magen von Vieh, frischoder getrocknet,aucheingesalzen,
nichtzumGenusse;tierischeBlasen, mit AusnahmederHausenblase,
frischodergetrocknet;Goldschlägerhäutchen,zugeschnitten;Lab, auch
eingedickt,nichtweingeisthaliga frei

158 Knochenkohle,Knochenache . . .... frei

aus 167Blut von geschlachtetemVieh, flüssigoder eingetrocknet)Tierflechsen,
auchgetrocknet;Dünger, tierischer(Abtritt=und Stalldünger),auch
getrochhe:::::::::⅛⅛⅛ . . . . . . .. frei

aus 162 Mehl aus GetreidemitAusnahmevonHafer, auchgebranntodergeröstet 10,20
Mehl aus Malz, nichtgebranntodergeröstt . . . .. 12

173 Stärke, grün odertrocken,auchgemahlen . . .. 14

aus 177Milchzuker. 40

aus 180 Wein und frischerMost von Trauben, auchentkeimt(sterilisiert),in
FässernoderKesselwagen:
mit einemWeingeistgehaltvon nichtmehrals 14 Gewichtsteilen
in 1000 . .. . . . .. 20

26
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Eis Paat
es deutschen » ür oppel⸗s minten Benennungder Gegenstände utnal
Tarifs Mark

aus 188 Weinhefe:
flüssig,zur KognakbereitungunterÜberwachungderVerwendung 10
trockenoderteigartiggaa . . . . . frei

190 Mineralwasser,natürlichesund künstliches,einschließlichder Flaschen
undKrieeeens ... . . . . . ... frei

Anmerkung. Mineralwasser, natürlichesund künstliches,wird
auch einschließlichvon Flaschen aus gefärbtemGlas zollfrei zugelassen,
wenn dieseUmschließungenwegender besonderenBeschaffenheitdes
Wassershandelsüblichsind.

Mineralwasserin Umschließungenmit Druckvorrichtungenaus
unedlenMetallenoderLegierungenunedlerMetalleodermitmechanischen
Verschlußvorrichtungenwird nachBeschaffenheitdieserUmschließungen
verzollt.

191nderes natürlichesWasser,auchdestilliert)Eis, rohes) natürliches
und künstlihs. frei

192 Kleie, auchgepreßteMaiskleie(Maiskuchen),Reisabfälle(Abfällebeim
SchälenundPolierenvonReis),ausschließlichalsViehfutterverwendbar frei

193 Rückstände,feste,von derHerstellungfetterOle, auchgemahlenoder
in der Form von Kuchen (Olkuchen))auchMandelkleie ......... frei

194RückständevonderStärkeerzeuqung,ausschließlichalsViehfutterver-
wendbarBranntweinspülichtSchlempe),auchgetrocknetMelasseschlempe frei

aus 195 AusgelaugteSchnitzelvon Zuckerrüben,auchgepreßt:friss frei
196 Weintrbeen . . . . . . . 1

Anmerkung. Weintreberzur Bereitung von Kognak und
anderemBranntwein werdenunter Überwachungder Verwendung
zollfrei abgelassen.

197 ndere Treber, auchgetrocknet)Malzkeien: .. frei
198 6ewöhnlichesBackwerk(ohneZusatz von Eiern, Fett, Gewürzen,

ucker oderdergleichhhhrrnn)n . . .. 10,20
199 Anderes Backwerk einschließlichder Kakes und des Zwiebacks; auch

OblatenausMehl, GriesoderKleber,mitZusatzvonZuckeroderGewürz 60
205 Margarine (der Milchbutter oder dem Butterschmalz ähnliche Zu=

bereitungen,derenFettgehaltnichtausschließlichderMilch entstammt) 20
213 Säfte von Früchten(mit Ausnahme der Weintrauben)und von

Mlanzen, nichtäther=oderweingeisthaltig,mit JuckeroderSirup
versetztodermit ZusatzvonZuckeroderSirup eingekocht,einschließ=
lich des Schachtelmuses(der Marmelade) und der pflanzlichen
Gallerten(Gelees))Himbeeresiggg . . ... 60
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Nummer
desdeutschen
allgemeinen

rifs
Benennung der Gegenstände

Zollsatz

zentner
Mark

aus 216

aus 219

221

222

223

In CssigeingelegteodereingesalzeneGurken(sogenannteZnaimerGurken)
mit ZutatenvonGewürzenderNummern66 und67 desallgemeinen
Tarifs oder auch mit geringenZusätzenandererKüchengewächse,in
nichtluftdichtverschlossenenBehältnisen

AprikosenmusohneZusatzvon Zuckeroder Sirup, in luftdichtver=
schlossenenBlechgefäßenvon mindestens5 KilogrammGewicht

In EssigeingelegteodereingesalzeneGurken(sogenannteIZnaimerGurken)
mit JutatenvonGewürzenderNummern66 und67 desallgemeinen
Tarifs oderauchmit geringenZusätzenandererKüchengewächse,in
luftdichtverschlossenenBehältnissen

Gartenerde,auch Rasenplatten;Kies, Mergel, Sand, auch natur=
farbigerStreusandsowieFormersand;ungefärbteGlimmerschuppen;
Schlamm, auchScheideschllen .. . . . ..

Gefärbter Sand, auch gefärbter Streusand einschließlichdes Streu=
goldesundStreusilbers(ausGlimmererzeugtenStreusandes)und
anderegefärbteGlimmerschuden

Ton einschließlichder Porzellanerde(Kaolin) und Lehm aller Art,
auchgebrannt,gemahlenodergeschlemmt)Schamotte=und Dinas=
mörtel...............................................

Farberden(auchKreide),roh, sowieals roheFarberdenverwendbare
AbfälleundNebenerzeugnissederIndustrie;Graphit,roh (inStücken),
gemahlenodergeschlet .. . . . ..

Bimsstein,Schmirgel,Polier=oderPutzkalk(WienerKalk), Tripel und
ähnlichemineralischeSchleif=,Polier=undPutzmittel,roh, gemahlen
odergeschlemmt:
in Büchsen,Gläsern, Krügen oderähnlichenfür denKleinverkauf
bestimmtenAufmachunen . . . . . ..

in andererVerpackung,auchzu Ziegelngeformt.. .. . . . . . . ..
Kieselguhr(Infusorienerde),Quarz, Quarzsand)Feuersteine,roh, auch
geschrecktodergemahlhen.

Kalk, kohlensaurer,Magnesit, Dolomit, Witherit, Strontianit, auch
gebrannt)Kalk, gebrannter,gelöscht)Kalkmörtel)Kalk, natürlicher
phosphorsaurer.

frei

frei

frei

frei

frei

frei
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zentner
Mark

228

229

230

233

234

236

Gips (schwefelsaurerKalk), auch gebrannt, gemahlen,geschlemmt;
Superphosphatgdpggs . . . . . . . . ..

Wasserbindende(hydraulische)Zuschläge,z. B. Tuff, Traß, Puzzolan
und Puzzolanerde,Santorin (Santorinerde),auchgemahlenoder
Fstammffft.———-

Portlandzement,Romanzement,Puzzolanzement,Magnesiazement,
Schlackenzementund dergleichen,mit oder ohneZusatzvon Färbe=
mittelnoderanderenStoffen, ungemahlen(Zementklinker,Zement=
grieseusw.), gemahlen,gestampft)auch gemahlenerKalkl.

Schiefer:
roheSchieferblökkkcreee s . . . . . . ..
roheSchieferplatten,roherTafelschiefer........ .. . . .. .. ...
Dachschiesens . . .. . . . . . . ..

Anmerkungen.
1. Schieferplattenvon mehrals 20 ZentimeterStärke sind als Schiefer=
blöckezu behandeln.

2. Als TafelschiefersindSchieferplattenvon höchstens5 MillimeterStärke,
rein blaueroderblaugrauerFarbe und rechteckigerForm zubehandeln,
jedochmit Ausnahmesolcher,welchedurcheinmindestens2 Zentimeter
vomRandeentferntdurchgeschlagenesLochals Dachbelagplattenerkenn=
bar unddeshalbals Dachschieferzu verzollensind. Außerdemwerden
alle Schieferplattenvon mehr als 5 und wenigerals 10Millimeter
Stärke sowiesolchevon nichtmehrals 5 Millimeter Stärke, welche
die vorstehendbezeichnetenMerkmale des Taefelschiefersnicht auf=
weisen,insbesonderediejenigenvon grünlicheroderrötlicherFärbung
oder von Rautenform, als Dachschieferbehandelt.

3. Die vertragsmäßigen Jollsätze für rohen Tafelschieferund für Dach=
schiefersind auchdann anzuwenden,wenn die Kanten durch bloßes
Behauen,BeschneidenoderSägen bearbeitetsind.

Steine (mit Ausnahmevon Schieferund Pflastersteinen)sowieLava,
poröseund dichte,roh oderbloß roh behauen,auchgesägt)jedoch
an nichtmehrals drei Seiten, oderin nichtgespaltenen,nichtge=
sägten(geschnittenen)Platten; auchgemahleneSteine, im allgemeinen
Tarife nichtbesondersgenunt: . ..

SonstigeErdenundrohemineralischeStoffe, anderweitim allgemeinen
Tarife nichtgenanntoder inbegriffen,auchgebrannt,geschlemmt,
emahlenodergereinigt)Kreidemasse(aus Kreide, anderenErden,
eimunddergleichen)zu Formerarbeiten.

frei

frei

frei

frei
1
0,65

frei
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aus 237

aus 239

240

241

Erze,auchaufbereitet;SchlackenundSinter allerArt zumMetallhütten=
betrieb,auchgemahlen(mit AusschlußdesThomasphosphatmehls)
Schlackenund andereAbfälle vom Metallhüttenbetrieb;sogenannte
Schlackenfilze;Schlackenwolle;Aschen,mit AusnahmederKnochen=
asche,auchausgelaugt)Kalkäscher

Steinkohlen,Anthrazit,unbearbeiteteKännelkohleundBraunkohlen,auch
gemahlenTorf) Koks(poröseRückständevondertrockenenDestillation
erSteinkohlenundBraunkohlen),auch gemahlen;)Torfkoks(Torf=
kohlen))koksartigeRückständevon der DestillationderMineralöle
und desTeers; Voennstofle, künstliche(einschließlichderPreßkohlen),
aus Braunkohlen,Steinkohlen,Torf, Teer oderdergleichen,auch
unterVerwendungvon Holz, bereitet;Kohle, formbare(plastische),
aus fossilenStoffen und Gaskohle(Retortengraphit),ungeformt;
auchformbare(plastische)Pflanzenkohlein ungeformterMasse

Erdöl (Petroleum)flüssigernatürlicherBergteer(Erdteer),Braunkohlen=
teeröl, Torföl, Schieferöl, Ol aus demTeer der Boghead=oder
Kännelkohleund sonstigeanderweitim allgemeinenTarif nichtge=
nannteMineralöle, roh odergereinigt:
Schmieröle;auchteerartige,paraffinhaltigeund im Wassernicht
untersinkendepechartigeRückständevon der Destillation der
Mineralöle;Harziiii . . . . . . . . . . . ..

Schwerbenzinmit einemspezifischenGewichtvonmehrals 0,75 bis
0,77 einschließlichbei 15° C, zur Verwendungzum Betriebe
von Motoren, in inländischenBetriebsanstaltengewonnenoder
aus demAuslandeeingehend,unterÜberwachung

Gasöl mit einemspezifischenGewichtvon über0,83 bis 0,88ein=
schließlichbei 15%C, zur Verwendungzum Betriebe von
MotorenoderzurKarburierungvonWassergas,in inländischen
Betriebsanstaltengewonnenoder aus demAusland eingehend,
unterÜberwachung

Asphalt, fester;Asphaltmastix(Asphaltzement),Asphaltkitt(Mineralkitt),
Harzzement,Holzzement

Erdwachs(Ozokerit),roh, auchumgeschmollen ..

— 2222

.. 2222

... 22 frei

frei
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es deutschen » ürlDoIeli
allgemeinen Benennung der Gegenstände gentner
Tarifs Mark

aus 243 Dechaller Art mit AusnahmedesSteinkohlenpechs;Pechsatz(Rück=
standvonderPechbereitung)pechartigeRückständevonderDestillation
der Mineralöle, soweitsie im Wasseruntersinken;Torfteer;Holz=
teerund Dagget (Daggert,Birkenterr . ... frei

Anmerkung zu Abschnitt 2D des allgemeinen Tarifs.
SogenannterweicherAsphalt und ähnlichehalbfesteoderzähflüssige
Rückständevon der Destillation der Mineralöle werden,wenn ihr
spezisischesGewichtmindestens0,96 bei 15°C beträgtund die Ein=
fuhr zur Vermischungmit natürlichemAsphaltoderTeer für Asphalt.
oder Teerpappen=Fabrikenstattfindet, auf Erlaubnisscheinunter Über=
wachungder Verwendungzgollfreiabgelassen.

244 Steinkohlenteer;auchSteinkohlenpc7ch . . . . . . . .. . . .. frei
245 JSteinkohlenteeröle,leichte,einschließlichder ölartigenDestillate aus

Steinkohlenteerölen,z. B. Benzol, Cumol, Toluol, Xylol, und
schwere,z.B. Anthrazenöl,Karbolöl,Kreosotöl;auchAsphaltnaphta
und sogenannterKohlenwasserstfffffoonn: . . . . .. frei

246 JNaphtalin;Anthrazen;durcheinfacheDestillationdesSteinkohlenteers
hergestelltenicht ölartigeErzeugnisse,z. B. Phenol (Karbolsäure);
Anilin (Anilinöl), Anilinsalze und andere Steinkohlenteerstoffe
(Anthrachinon,Nitrobenzolb„Toluidin, Naphtylamin, Resorzin,
Naphtol, Phtalsäureuw))))) frei

249 Erdwachs(Ozokerit),gereinigt,und Zeresin(ausErdwachshergestellt,
auchmit Paraffin versetzt),in Blöcken,TäfelchenoderKugeln;
Wachsstumpfenvon gereinigtemErdwachsund von Zeresin 10

aus 250 Paraffin, roh (Paraffinschuppen,Paraffinbutterusw.)odergereinigt,
mit AusnahmedesWeichparaffiss . . . . . .. .. .... 10

251Weichparafin .... .. . . .. .. .. . . .. 8
257 JEGlyzerin,roh odergereinigt;Unterlaugevon Seifensiedereien frei

Für 1 Doppel=
stentnerRohgewicht

aus 258 Paraffinsalbe,Vaselin und Vaselinsalbe(nichtwohlriechendn 10
. für 1 Doppel=

zentner
259 Wagenschmieterr . . . . . .. 6

für 1 Doppel.

260 .ndere Schmiermittel,unterVerwendungvon FettenoderOlen her= *
gestellt,flüssigoderfest,auchgefomnt 7,50



Nummer Zollsatz
besdusschen BenennungderGegenstände sũr2*

arifs Mark

265 OuecksilberundOuecksilberlegierungen(Amalgamen frei
271 Ammoniakwasser(Gaswasser),Salmiakgeist . . . .. frei
272Salzsäruerr . . . . .. . . . . . . .. frei
273 JSchwefelsäureund Schwefelsäureanhydrid. . .. . . ... . . . . . . . . . . ... frei
274 alpetersärterr . .. . . .. frei
279 Weinsäure(Weinsteinsäure).. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

Zitronensäure................·........·.................. frei
2820uellsalze,natürlicheundkiinstlichejauchMoorfalze.....·....... frei
283thorbaryum(Baryumchlorid............................... frei
289Atznatron,fest(Natriumhydrorvd)oderflquig(Nationlange),-·ttzt"ali,

fest(Kaltumhydroxyd)oderflustg(Kalilauge)................. 3,50
290 Pottaschealler Art;) auchSchafschweißasche . .. 1,50
291rchlempekool .. . . . . . .. . . ... frei

aus 292 Waseerstoffsuperodnn . . . . . .. . . . . .. 1
293 ChlorsauresKali (Kaliumchlorat),nicht in Hülsen oderKapselnein=

gehnddd . . . . .. . . . .. frei
294 SchwefelsauresNatron(Glaubersalz,Natriumsulfat)undsauresschwefel=

sauresNatron (doppeltschwefelsauresNatron, Natriumbisulfat) 0,25
295 SchwefelsauresKali (Kaliumsulfat)und phosphorsauresKali (Kalium=

phosphattt)t):):): . . . . . . . .. frei

297 Eisenvitriol(grünerVitriol, Eisensulfat),Zinkwitriol(weißerVitriol,
Zinksulfahhtrrr)r))) .. . . . . . . . . .. .. . . . .. frei

300 JBleioxydGleiglätte, gelbe[Silberglätte]und roteGoldglätte) in
Brocken,SchuppenoderPulber . .. .. frei

30! Zinnoyoddyy . . . . . . . . .. 2
305 ChromsauresNatron(Natriumchromat)und saureschromsauresNatron

(Natriumbichromat),chromsauresKali (Kaliumchromat)und saures
chromsauresKali (Kaliumbichromat))Chromoxyd,Chromhydroxyd. frei

306 Mangansaures Kali (Kaliummanganat) und übermangansauresKali
Gaãliumpermanganat)... .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. frei
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308 Kali=Blutlaugensalz (Ferrocyankalium[Kaliumeisencyanür]und Ferri—
cyankalium sKaliumeisencyanid])),Natron⸗-Blutlaugensalz(Ferro⸗
channatrium (Natriumeisencyanür]und Ferricyannatrium (Natrium=
eisenchanid)),Cyankalium(Kaliumcyhanidd ... 8

309 Kalciumacetat (essigsaurerund holzessigsaurerKalk) ..... ... .. . ... 1
AndereAcetate,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt,sowie
Acetobtltleee . . .. .. . .. . . . . .. frei

aus 311 Weinstein,roohhhhHHH .... ... . .... .. . . . . .. frei
313 KohlensaureMagnesia,künstliche(Magnesiumkarbona) frei
315 inksalze, anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt)Chlorzink

(Zinkchlorid),festoderflüssiggggg . . .. .. ... frei
aus 316 Kalciumkarbid........... . ..... .. .... . . .... . . ... .. .. . . . .. 4
aus 317 JAmmoniak,schwefelsaures(Ammoniumsulfat);Chlorkalium; Natron,

schwefligsaures(Natriumsulfit); Schwefelkalium(Kaliumsulfid);
Schwefelnatrium(Natriumsulfid);Arsensäure,arsenigeSäure, Salze
dieserSäuren und sonsigeArsenverbindungen, soweit sie nicht zu
denFarben, zubereitetenArzneiwarenoderSchönheitsmittelngehören frei

326 Linkoxyd (Zinkweißund Zinkgrau), Zinksulfidweiß(Lithopon)gg frei
aus 329 Erdfarben(gebrannte,gemahleneodergeschlemmteFarberdenund als

solcheverwendbareAbfälle undNebenerzeugnisseder Industrie, auch
als FarberdengemahleneErze), trockenoderin Teigform, auchge=
schönt,Kreideausgenommen:
Eisenoxyd,natürlichesundkünstliches(Kolkothar,caputmortuum) frei
anden:l:l:r: 0,20

338 JGraphit:
geformt(in Tafeln, Blöckenoderdergleichen). ..... . ... .. ... 2
in Aufmachungenfür denKleinverkooa)f)f .. ... 3

349 Holzgeist(Methytalkohohroh; Aceton,roh .. .. .. ... . . . . ... . . .. frei
Anmerkung. linter * 349 fällt Holzgeist,dessenStärke,

bei 15° C. mit einemAlkoholometernachGewichtsteilenin Hundert
für Branntwein festgestellt,nicht mehr als 95 Gewichtsteilebeträgt.

360 Knochenmee .. .... ...... . . .... . .. .. . . . . . . . ... frei



Nummer Zollsatz
des deutschen » für 1 Doppel=allgemeinen Benennung der Gegenstände Fntner
Tarifs Mark

362 Mit Säuren behandeltephosphorhaltigeDüngemittel(Superphosphate),
auchmit anderenStoffen vermisst: ... frei

372Eiweiß und Eiweißstoffe, tierischeund pflanzliche, nicht unter andere
Nummerndes allgemeinenTarifs fallnd. frei

373 Käsestoff(Casein),Käsestoffgummiund ähnlicheZubereitungen,soweit
sienichtunterNr. 206 des allgemeinenTarifs fallen 6

374 Rohleim(entkalkteKnochen . ... 3
375 Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims)) fest oder flüssig;

Gelatine,auchgefürbt: 3
378 Holzteer=undTorfteerkreost4::: . . . . . . . . .. frei
384 Gerbstoffauszüge(Gerbstoffextrakte),anderweitim allgemeinenTarif

nichtgenannt:
Eichenholz=,Fichtenholz=und Kastanienholzauszug:

#s. 2
fest....................................... 4

andere:

Anmerkungen.
1. Für Eichenholz=.,Fichtenholz.und Kastanienholzauszugwird die
Zollermäßigungunter der Bedingung gewährt, daß jedeSendung
von einem Zeugnis über den Untersuchungsbefundbegleitet ist,
aus dem erhellt, daß es sich um reine Auszügevon einem oder
mehrerender genanntenGerbhölzerhandelt, die wedermit auderen
Gerbstoffauszügengemischt,nochaus einemGemischevon Eichenhoölz,
FichtenholzoderKastanienholzmit anderenrohenGerbstoffenhergestellt
sind.DieseZeugnisse,dievondenimEinvernehmendervertragschließenden
TeilebestimmtenwissenschaftlichenoderFachanstaltenin Osterreichund in
Ungarnauszustellensind,werdenin Deutschlandanerkannt,indemdie
betreffendenSendungenkeinerneuenUntersuchungunterworfenwerden,
vorausgesetzt,daß nachAusweis dieserZeugnissedie Untersuchung
unter Beobachtungder im Einvernehmender vertragschließendenTeile
zu erlassendenVorschriftenvorgenommenwordenist.

Hierdurchwird das RechtderdeutschenBehördennichtberührt,
bei Auszügen der bezeichnetenArt, die gestütztauf solcheZeugnisse
eingeführtwerden, in Zweifelsfälleneine Nachprüfungdes Unter.
suchungsbefundesvorzunehmen.

2. FlüssigeGerbstoffauszügevonmehrals 28°9Be werdenwie festeverzollt.
—E1Reichs-Gesetzbl.1906.
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aus 385 Stßholzsaft:
mit Zucker,Honig, Anisöl, Salmiak odersonstigenGeschmacks=
zutatenoderHeilmittelnversetzt,oder inAufmachungenfür den
Kleinverkoubbyyy . . . . .. ... . . . .. 60

anderer,roh oder gereinigt,auch in einfachin Kisten oder in
andereunmittelbarzumVersanddienendegrößereUmschließungen
verpacktenStagenaa . . . ... frei

aus 398 Florettseidengespinste,ein=odermehrfach,auchgezwirnt:
Ansärbhtt frei

404% Samt und Plüsch, samt=und plüschartigeGewebe(aufgeschnittenoder
nicht aufgeschnitten):
ganz aus Seide . . . . . . .. 750
teilweiseausSeide................................... 450

405 JODichteGewebe,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:
ganzaus Seediiddd= 600
teilweiseaus Semde . . . . . . . . . . ... 450

Anmerkung zu Nr. 403 bis 408 des allgemeinen Tarifs.
Gewebeaus Garnen von anderenSpinnstoffen,in welcheSeide ver=
sponnenist, ohnedieUmhüllungdesFadenszu bildenoderzusammen=
hängenddurchdie gaw Länge des Fadens sichzu ziehen,werden
deshalb nicht als Gewebe teilweiseaus Seide behandelt.

(422/3)Garn ausWolle oderanderenTierhaaren,auchmit pflanzlichen
SpinnstoffenoderGespinsten,ausschließlichBaumwolle, gemischt,
nichtunterNr. 417 bis 421 des allgemeinenTarifs fallend:

422 Kammgarn,roh:
eindrähteeeooaoaaaaa 8
zwei=oderdreidrähigagaa . . . .. 10
vier=odermehrdrähtaoaoaaaaa ... . . ... 24

423 Kammgarn,gebleicht, gefärbt,bedruckt:
eindrähttoaaa . . . . . . 12
zwei=oderdreidrähigagaaa . .. . .. . . .. 18
vier=odermehrdrähigaga ... . . . . . . . . .. 24

428 Fußbodenteppicheaus Gespinstenvon Wolle oderanderenTierhaaren,
auchmit pflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstengemischt,im Stück
alsMeterwareeingehendoderabgepaßt(ohneNäharbeit),auchbedruckt:
andereals die in Nr. 427 des allgemeinenTarifs genannten:

geknüsft4::: . . . . . . . . .. 150
gewebt.. 100
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432 GewebeausGespinstenvonWolle oderanderenTierhaaren,auchmit
pflanzlichen Spinnstoffen oder Gespinsten gemischt, nicht unter
Nr. 427 bis 431 des allgemeinenTarifs fallend:
Preßtücher,Gurte,ScheibenundTafeln aus Garnen vonZiegen=
haarenodergrobenTierhaarenzumPressenvonOl oderFetten 15

mit derartigerBeimischung von Pferdehaaren (aus Mähne oder
Schweif),daßdieGewebe,obwohlwederdieganzeKettenochder
ganzeEinschlagaus Pferdehaarenbesteht,dochals Steifstoffe
von der Art E anläßlichder Unterzeichnungdes Vertrages
hinterlegtenMuster sichdarstelllen 45

anderehierhergehörigeGewebe:
von mehrals 700 Gramm auf 1 Quadratmeter
Gewebefläche Glenunauf i duadea 135

vonmehrals 200bis700 Grammauf1Quadrat=
im Genichte meterGewebeflähenenenene .. 150

von200Grammoderwenigerauf 1Quadratmeter
Gewebefläche . . .. 220

(aus 448/464)Waren aus Baumwollengespinsten,auchgemischtmit
anderenpflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstenodermit Pferde=
haaren,jedochohneBeimischungvon Seide, Wolle oder anderen
Tierhaaren:

aus 448 Samt und Rlüsch, samt=und plüschartigeGewebe,aufgeschnitten,Flor
aus der Kette gebildet(Samtz:
gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewbbt . ... 130

(aus453/457)Gewebe,nichtunterNr. 445 bis 452 des allgemeinen
Tarifs fallend:

aus453/457 #h, zugerichtet(appretiert),gebleichtodergefärbt,mit derartigerBei=
mischungvonPferdehaaren(ausMähneoderSchweif),daßdieGewebe,
obwohlwederdie ganzeKettenochder ganzeEinschlagaus Pferde=
haarenbesteht,dochals Steifstoffevon der Art der anläßlichder
Unterzeichnungdes Vertrages hinterlegtenMuster sichdarstellen 45

aus 456 gugerichtet(appretiert),gebleicht,vorstehendnichtgenant Zoldr
20

aus 457 Pefärbt,bedrucktoderbunt gewebt,vorstehendnichtgenanntt mteorr
AnmerkungzuNr.453bis 457desallgemeinenTarifs. E.

Für die Verzollungvon Geweben,bei denenundichtgewebteStellen t ar
mit dichtgewebtenabwechseln,ist die durchschnittlicheFadeuzahlmaß⸗

27*
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gebend,welchedurchZählung der Kettenfädenund der Schußfäden
zwischenje zwei bei Kette und Schuß im Gewebemusterregelmäßig
wiederkehrendenPunkten, durchUmrechnungdieserFadenzahlennach
demVerhältnis der Breite desMusters zu 5 Millimeter und durch
ZusammenzählungderErgebnissefür Ketteund Schußgefundenwird.
Bei Gewebenmit DoppelfädenoderZwirn sind die Einzelfädenzu
zählen. ÜberschießendeBruchteilebleibenbei der Feststellungdes Ge=

6 samtergebnissesder Umrechnungaußer Betracht.
aus464 SpitzenstoffeundSpitzenallerArt einschließlichderEinsatzspitzen,Kanten

und abgepaßtenWaren aus SpitzenoderSpitzenstoffen,auchohne
wellenförmiggestaltetenoderausgezacktenRand:
handgeklöppllllttt . ... . . . .. .. ... 350

(aus 472/4) Leinengarn(Garn aus Flachs oder Flachswerg),auch
gemischtmitJute, jedochohneBeimischungvonanderenSpinnstoffen:

aus 472 iindrähtig, roh:
überNr. 8 bis Nr. 14 engliseee . .. . . . . . . .. 6
überNr. 14 bis Nr. 20 englissgsgg . . . . . . .. 6,50
überNr. 20 bis Nr. 35 englisch..... . .. .. .. ... . . .. . . ... 9,50
überNr. 35 bis Nr. 75 englisch....... . .. . . ....... .. ... 12

aus 473 eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
bis Nr. 20 englise .. 13
überNr. 20 bis Nr. 35 englics . . .. 16
überNr. 35 bis Nr. 75 englisch...... .. . . . . .. . . .. . .. . .. 21

474 zwei⸗-odermehrdrähtig(gezwirnt),roh, gebleicht,gefärbt,bedruckt... 36
(aus 475/7)Hanfgarn und Hanfwerggarn,sowieGarn ausManila=
hanf, neuseeländischemHanf, Agavefasern,Ananasfasern,Kokos=
fasernoderanderweitim allgemeinenTarif nichtgenanntenpflanz=
lichenSpinnstoffen,dieseGarne sämtlichauchgemischtmit sonstigen
zum Abschnitt5 D des allgemeinenTarifs gehörigenSpinnstoffen,
jedochohneBeimischungvonBaumwolleodertierischenSpinnstoffen:

aus 475 eindrähtig,roh:
bis Nr. 6 englisssgsggg . ... ... .. 6
überNr. 6 bis Nr. 8 englise . . .. 6,50
überNr. 8 bis Nr. 10 englisch....... .. . ... .. . . . . . . . ... 7

476 eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
bis Nr. 6 englic . . . . . . . .. 13

überNr. 6 bis Nr. 10 englise . . .. 14
überNr. 10 englise . . . . .. -......·. 16
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477

481

482

483

aus 484

zwei=odermehrdrähtig(gezwirnt),roh, gebleicht,gefärbt,bedruckt.
(481/2)Jutegarn ohneBeimischungvon anderenSpinnstoffen,ein=
odermehrdrähtig:

roh:
bis Nr. 8 englicgggee
überNr. 8 bis Nr. 14 englisch..... . . .. . .. . . . . . . .. . . . ..
überNr. 14 englis.

gebleicht,gefärbt,bedrucki:
bis Nr. 14 engliss .. . . . . . . ... . . . .. . ..
überNr. 14 englisch.... .. . . .... . . ... ........ ... . . . ...

Garn aus Spinnstoffendes Abschnitts5 D des allgemeinenTarifs
ohneBeimischungvon Baumwolle oder tierischen Spinnstoffen,in
Aufmachungenfür denEinzelverkauf:
eindrähtig ·.................................·
zwei-odermehrdrähtig(gezwirnt)........................

Anmerkung. Die Aufmachungin Strähnen, derenAbteilung
nichtüber die Fitzungmit lose durchlaufendenoderdie Gebindenur
einmal umschließenden,nichtgeknotetenFitzfädenhinausgeht,ist nicht
als Aufmachungfür benEinzelverkaufanzusehen

a) bei Leinenzwirnund Hanfzwirn insoweit, als die im
Strähn enthalteneununterbrocheneFadenlänge2 500Meter
odermehr beträgt,

b) bei nicht gezwirntenGarnen aus Spinnstoffendes Ab=
schnitts 50 des allgemeinenTarifs und bei anderen als
denunter a) genanntenZwirnen aus solchenSpinnstoffen
ohneRücksichtauf die im Strähn enthalteneFadenlänge.

Als Aufmachungfür denEinzelverkaufist fernernichtanzusehen
die Aufmachungin Cops oder in Kreuzspulen.

Bindfaden (lediglichdurchZusammendrehenvon Seilfäden (starken
eindrähtigenSeilergarnen]hergestelltenichtschnurartigeSeilerwaren)
ausSpinnstoffen desAbschnitts5 D des allgemeinenTarifs ohne
Beimischungvon Baumwolle odertierischenEpinnstofem=
im Durchmesservon 5 Millimeter oderdarüber
im Durchmesservon mehrals 1, aberwenigerals 5 Millimeter,
auchin Aufmachungenfür denEinzelverkaaf ...

36

*S1

I

36
70

10
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487

488

489

Fußbodenteppiche,im Stückeals Meterwareeingehendoder abgepaßt
(ohneNäharbeit), aus losen, gedrehtenoder versponnenenJute=,
Manilahanf=,Agave=,Ananas=oderKokosfasern,auchgemischtmit
anderenpflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstenodermit Rindvieh=,
Hirsch=,Hunde=,Schweine=oderähnlichengrobenTierhaarenoder
Gespinstendaraus, soweitsienichtunterNr. 427 des allgemeinen
Tarifs fallen:

gewebt:
gefärbt,bedruckt,bunt gewebt,gemusterrrtr.

andere;auchDeckenaus geteertemTauwerk, geteerteFußboden==
teppiche G## °###¾

Anmerkung. Velour=Fußbodenteppicheaus Jute sowieFuß=
bodenteppicheaus Jutechenille,auch mit Kette aus Gespinstenvon
Baumwolle, sind von der Behandlung als Fußbodenteppicheder
Nr. 487 auchdann nichtausgeschlossen,wennsie doppelseitiggewebt
sind odereinegrößereodergeringereBiegsamkeitaufweisen.

(488/9)Taschentücheraus Leinengarn,im Stück als Meterwareein=
gehendoderabgepaßt,ungemustertodergemustert,auchmit unge=
färbten odergefärbtenbaumwollenenFäden in den Kanten oder
Borden ohneRücksichtauf dieAnordnungoderAnzahl dieserFäden:

roh:
in derKetteunddemSchußzusammenauf 2 ZentimeterimGeviert:

bis 120 Fäden
mit mehrals 120Fäden

. 22222222222222 2222222224

22 222222222222222222222

gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewebt:
in derKetteunddemSchußzusammenauf 2 ZentimeterimGeviert:

bis 120 Fäden
mit mehrals 120Fäden

â—22222222222222222222222

EEEIIIEIIIIEIEIIEIIIIIIIIIMI

24

12

75
120
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(aus 492/7) Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffen des Ab=
schnitts5 D des allgemeinenTarifs, auchgemischtmit Pferdehaaren,
jedochohne Beimischungvon anderentierischenSpinnstoffenoder
Baumwolle,nichtunterNr. 486 bis 491 des allgemeinenTarifs

s fallend,ungemustert:
(492/3)ausFlachs, FlachswergoderRamie, auchgemischtmit anderen
SpinnstoffendesAbschnitts5 D des allgemeinenTarifs:

492 roh:
in derKetteunddemSchußzusammenauf 2 ZentimeterimGeviert:

bis 40 Fden . ... 12
mit41 bis80Fäden. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. 24
mit 81 bis 120 Fden 36
mit mehrals 120Fden 60

493 gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewebt:
in derKetteunddemSchußzusammenauf2 ZentimeterimGeviert:

bis120Fäden.. . . . . . .. . .. .. . . ... .. . . .. . . ... 60
mit mehrals 120Fäden. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . ... 120

(486/7) aus Jute ohneBeimischungvon anderenSpinnstoffendes
Abschnitts5D des allgemeinenTarifs:

496 roh:
in derKetteunddemSchußzusammenauf 2Zentimeterim Geviert:

bis 40 Fden 12
mit 41 bis 80 Fden 24
mit mehrals 80 Fden 36

497 HBebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewbbtt .. . . . . .. 60
498 Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes Abschnitts5D

des allgemeinenTarifs, auch gemischtmit Pferdehaaren,jedoch
ohne Beimischungvon anderen tierischenSpinnstoffen oder
Baumwolle, nicht unterNr. 486 bis 491 des allgemeinenTarifs
fallend, gemustert(roh, gebleicht,gefärbt, bedruckt,bunt gewebt):
Damase . .. . .. ... . . . .. . .. 150
andere»...........·............·... ·............... Zeus-pedes

Nr. 492 und 493
+ 10 Mark
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aus 499

aus 501

aus 504

aus 505

aus 512

UndichtetaffetbindigeGewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes
Abschnitts5D des allgemeinenTarifs mit derartigerBeimischung
von Pferdehaaren(aus Mähne oderSchweif), daß die Gewebe,
obwohlwederdie ganzeKettenochder ganzeEinschlagaus Pferde=
haarenbesteht,dochals Steifstoffevon der Art der anläßlichder
UnterzeichnungdesVertrags hinterlegtenMuster sichdarstellen

Spitzenstoffeund Spitzen aller Art einschließlichder Einsatzspitzen,
Kanten und abgepaßtenWaren aus Spitzen oderSpitzenstoffen,
auch ohnewellenförmig gestaltetenoder ausgezacktenRand, aus
Gespinsten vonSpinnstoffen des Abschnitts5D des allgemeinen
arifs:
geklöppelt,ohne Beimischungvon tierischenSpinnstoffenoder
Baumwolllll . . .. . . ..

Anmerkung zu Abschnitt 5D des allgemeinen Tarifs.
An die Stelle der für Stickereienauf Grundstoffaus Gespinstendes
Abschnitts5D in derAnmerkungzu diesemAbschnittim allgemeinen
Tarife vorgesehenenVerzollung wie Stickereienauf baumwollenem
Grundstoffetritt bei nicht durchNähen weiterverarbeitetendichten,
ungemustertenLeinengewebender Nummern492 und 493 des all=
gemeinenTarifs, welchezuDamenhemdenoderUnterjackenzugeschnitten
und nur am Halsausschnittderart besticktsind, daß das Stickerei=
muster an keinerStelle über eineEntfernung von 15 Zentimeter vom
Rande desHalsausschnittshinausgeht,dieVerzollungzum Satze von
150Mark für 1 Doppelzentner.

Wachsmusselinund Wachstaffttt::::

Gewebe, durchÜberstreichenoder Tränken mit Olfirniß oder mit
Stoffen metallischenUrsprungs,durchTeerenodersonsteineBe=
handlung mit anderenStoffen als Kautschuk,Guttaperchaoder
Zellhornwasserdichtgemacht:
andereals grobe ###### „; !]!T 22222222222224

Watte, nicht zu Heilzweckenzubereitet,auch mit Kleister, Leim oder
Gummilösungüberzogen;fernerals DichtungsmitteldienendeRollen
aus Watte:
aus anderenSpinnstoffenals Seide oderSeidenabfälle

45

300

50

30
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es deutschen » ü oppel.
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514 Filze, abgepaßteFußbodenteppicheaus Filz und sonstigenichtgenähte
Filzwaren (mit Ausnahme der Hüte), aus Wolle oder anderenals
den in Nr. 513 des allgemeinenTarifs genanntenTierhaaren,auch
in Verbindungmit pflanzlichenSpinnstoffenodermit Beimischung
von Seedddddd .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 100

aus 515 Krollhaare aus Pferdehaaren(aus der Mähne oder dem Schweif),
auchgemischtmit anderenTierhaarenodermit pflanzlichenFaser=
stosfen . . . . . . . .. .... 5

aus 516 Waren aus Pferdehaaren(aus derMähne oderdemSchweif),ander=
weit im allgemeinenTarif nicht genannt: »
Preßtücher,Gurte, Scheibenund Tafeln, zum Pressenvon Ol
oderFetten,auchin Verbindungmit Werg. 15

Gewebe,auchmit anderentierischenodermit pflanzlichenSpinn=
stoffenoder Gespinsten,ausschließlichSeide, gemischt,sofern
die ganzeKette oder der ganzeEinschlagaus Pferdehaaren
besteht)Siebbbbdpen . . . 45

Anmerkung. Siebböden aus Pferdehaaren sind von der Ver=
zollung zum Satze von 45 Mark für 1Doppelzentnerauch dann
nichtausgeschlossen,wennGespinstfädenaus anderentierischenSpinn=
stoffen, ausgenommenSeide, oder aus pflanzlichenSpinnstoffenin
geringerAnzahl eingeflochtensind.

Anmerkung zu Nr. 518 bis 520 des allgemeinen Tarifs.
An Stelle der in der Anmerkungzu denNru. 518 bis 520 des all.
gemeinenTarifs für Kleider, Putzwarenund sonstigegenähteGegen=
stände dieserTarifnummern vorgesehenenZollzuschläge wird, wenn
die Kleider usw. aus Spitzenmit Ausnahmesolcherder Nr. 501 des
allgemeinenTarifs oderausStickereienbestehen,einJollzuschlagvon50
vom Hundert erhoben.Als aus SpitzenoderStickereienbestehendsind
nur solcheKleider, Putzwarenund sonstigegenähteGegenständean=
zusehen,bei denendie Spitzenoder die besticktenFlächendie wesent=
lichenTeile bildenund die Eigenart der Ware bestimmen.

Kleider,Putzwarenund sonstigegenähteGegenständederTarif.
nummern518 bis 520, die in andererWeise mit Spitzen oder
Stickereienausgestattetsind, werden im Sinne der vorerwähnten
Anmerkungals mit Spitzen oderStickereienverziert angesehenund
unterliegenan Stelle des dort vorgesehenenZollzuschlagseinemZoll=
zuschlage,welcherbeträgt:
a) bei Damenblusen10 vom Hundert ohneRücksichtdarauf, aus
welchenSpinnstoffendieSpitzen oderStickereienhergestelltsind,

Reichs.Gesetzbl.1006.



184

Nummer
bes drutschen
allgemeinen
Tarifs

Benennung der Gegenstände
Zollsat

für 1 Doppel-
zentner
Mark

522

524

525

b) bei anderenKleidern sowie bei Putzwaren und sonstigengenähten
Gegenständen25 vom Hundert, wenn die Verzierung in Spitzen
oder Stickereien ganz oder teilweise aus Seide besteht, und
10 vom Hundert,wenndie Verzierungin anderenSpi„tzenoder
Stickereienbesteht.
JedochfindBettzeugund Tischzeug,Damenhemden,Unterjacken,

Unterbeinkleider,Unterröckemit einzeluenstreifenförmigau- oderein=
genähtenSpitzen-oderStickereieinsätzenvonnichtmehrals 4 Zentimeter
Breite, fernerDamenhemdenund Unterjackenaus dichten,ungemusterten
LeinengewebenderNummern492 und493 desallgemeinenTarifs mit
Stickereien, die nur am Halsausschnitt angebrachtsind und deren
Muster an keinerStelle über eineEntfernungvon 15 Zentimetervom
Rande des Halsausschnittshinausgeht, von den genanntenZoll=
zuschlägenausgenemmen.

(aus 521/522) Kleider, Putzwaren und sonstigegenähteGegenstände
aus Gespinstwarenoder Filzen, anderweitim allgemeinenTarife
nichtgenannt:

Aus Gespinstwaren,auchaus Filz, mit Kautschuküberzogenoderge=
tränkt oderdurchZwischenlagenaus Kautschukverbunden,oderin Ver=
bindungmit Kautschukfäden,auchaus GewebenvonKautschukfäden
in Verbindungmit Gespinsten,anderweitim allgemeinenTarif
nichtgenannt:
wenndie Gespinstwareoderdas Gespinftbesteht:

ganzoderteilweiseaus Sedieieed . . ...
aus anderenSpinnstofsen

(524/525)Regen-undSonnenschirme,soweitsienichtdurchihreVer=
bindungmit anderenStoffen unterhöhereZollsätzefallen:

aus Spitzen, Stickereienoder Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit,
oderdamitaufgeputzt——. ###.§#¾/7##29

andere: «
ausGefpinstwarenganzausSeide.......................
aus Gespinstwarenteilweiseaus Seide
aus anderenGespinstwarten . ..

######

220
120

200

120
90
70
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aus 5272 chuhe aus Gespinstwarenmit angenähtenSohlen ausanderenStoffen:
aus Gespinstwarenganz oderteilweiseaus Seide 120
aus Kameelhaargewebben . . . .. 80
aus anderenGespinstwaren(mitAusnahmevonTuchecken,Tuch=
leisten,baumwollenen,wollenenoderleinenenNesteln,Litzenoder
dergleichenund von wasserdichtenGewebenn 65

aus 530Haarnetze aus MenschenhaarenoderNachahmungendavon . . .. .. .. 200

531 Schmuckfedern,zugerichtet(zubereitet):
Straußfedernund Reiherfedden 1000
andereFedern;auchVogelbälge,Köpfe,Flügel und andereTeile
von Bälgen, zum Schmuckevon Hüten oder dergleichenzu=
gerichtt:: . . . ... .. . . . ... 750

aus 532 JFächer(Handfächer):
ganzoderteilweiseaus Seide, Spitzen, Stickereienoderanderen
Schmurckfedernals Straußfedern;allediese,soweitfienichtdurch
ihre Verbindungenunter höhereZollsätzefallen . .. 200

andere(mit Ausnahmesolcherganz oder teilweiseaus Strauß=
sedern),soweitfie nichtan sichoderdurchihre Verbindungen
unterhöhereLollfätzefalen 200

aus 533Männerhüte aus Gespinstwaren,ohneRücksichtauf die Ausstattung:
aus Gespinstwarenganz oderteilweiseaus Seide; Hüte allerAÄrtäfür 1Sc
mit Springfedern(Klapphühhh))) ... 1

537 Männerhüteaus Haarfikz(mit Ausnahmeder lackierten):
umausgerüstet(ungarnirtt)t) .. .. . . . . . .. 0,40
ausgerüstet(garniertttt) . ... . . . . . .. 0,50

Aumerkung zu Nr. 537 und 538 des allgemeinen Tarifs.
Filzhüte, bei welchensichaus der Form oderder Ausrüstung nicht
erkennenläßt, ob sie Mäuner- oder Frauenhütesind, werdenals
MännerhütenachdenNummern537 und 538 behandelt.

28“



Nummer Zollsatz
des deutschen » für 1 Doppel.
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539 Frauenhüte aus Filz aller Art: für1Stück
unausgerüstet(ungarnier))) . . . . . . . . . . . .. 0,25
bloßmit Band eingefaat: .. 0,60
anders ausgerüstet(garniert).. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. 0,80

Anmerkung. Frauenhüteaus Filz aller Art, welchezur Ver=
stärkung oder Formgebung mit einem auf oder unter der Krempe
oder an deren außeremRande aufgenähten, auch mit Gespinstenum=
slochtenenDraht versehensind, werden dadurch von der Verzollung
als unausgerüstete(ungarnierte) Hüte nicht ausgeschlossen.

aus 5410 HutstumpenausHaarfilz, ganzoderunvollständigin Hutformgebracht 0,25
aus 541 Hüte aus Holzspan:

unausgerüstet(ungarnierddd . . . . ... 0,10
EEIILIIIIDII 0,20

512 Frauenhüte aller Art, aufgeputzt:
ganz aus Holzspanmit gewöhnlichemAufprz . . .. . 0,35
andernnr 1
Anmerkungen zum fünften Abschnitt des allgemeinen Tarifs.
a) Halbgebleichte(cremierte),mercerisierteodermit Salpetersäurebehandelte
(nitrierte) Gespinste und Gespinstwaren unterliegen der Verzollung
als gebleichteGespinsteoder gebleichteGespinstwaren.

b) BroschierteGewebeunterliegeneinemJollzuschlagevon 10vomHundert.
LanzierteGewebegeltennicht als broschierteGewebeim Sinne der
Ziffer 5 der AllgemeinenAnmerkungenzum fünftenAbschnitt.

Der Zollzuschlagfür broschierteGewebefindetkeineAnwendung
auf leinene und baumwolleneAbwischtücherund ähnliche für Wirt=
schaftszweckebestimmteTücher, in welche nur an den Ecken oder
Kanten Worte oder Abbildungen, die auf denGebrauchszweckhin=
weisen, einbroschiertsind.

„P)Applikationsstickereienauf anderenGrundstoffenals solchenganz oder
teilweiseaus Seide, bei denender Grundstoffmit Mull oderTüll
durchAufstickenvon Mustern derart verbundenist, daß die Muster
durchAusschneidendes auf oder darunterliegendenStoffes sichtbar
werden, sind nicht als Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit (Ziffer8
der Allgemeinen Anmerkungen zum fünften Abschnitt) zu behandeln,
sondernzu demSatzevon 300 .K für 1Doppelzentnerzu vergollen.

d) Taschentücher,Tischzeug, Bettzeug und Handtücherzeugaus Gespinsten
von Baumwolle oder Spinnstoffen des Unterabschnitts5 1) mit
Säumen, welcheohneUmbiegendesGeweberandesdurchbloßesBe=
nähen desselbenoder durch ein= oder mehrfachesUmbiegen des Ge=
weberandesin größereroder geringererBreite und Festnähendes
umgebogenenGewebestückshergestelltund dabei wedermit Durchbruch=
arbeit irgendwelcherArt (einschließlichder einfachenHohlsäume)ver=
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sehen,nochdurchSiersticheoder in andererWeiseverziertsind, werden
deshalbwedermit denZollsätzenfür genahteGegenständenochmit
einemJollzuschlagbelegt.

Für die vorgenanntenGespinstwarenwird an Stelle der Joll=
sätzefür genähteGegenständeund des im erstenAbsatzeder Jiffer 10
der AllgemeinenAnmerkungenzum fünften Abschnittvorgesehenen
Zollzuschlags nur ein Bollzuschlag von 10 vom Fundert erhoben,
wenn sie entwedernur mit einfachenHohlsäumen (Halbstäbchensäumen
oderGanzstäbchensäumen)der nachstehendbeschriebenenArt odernur
mit einem einreihigenDurchbruchversehensind, welcherim Innern
desGewebesmit denGeweberänderngleichläuftund in genauder.
selbenArt wie die einfachenHohlsäume,jedochohneJusammenhang
mit dem Saum durch besondereNähfäden hergestelltist.

Die vorgenanntenGespinstwarengeltenals mit einfachenHohl=
säumen(HalbstäbchensäumenoderGanzstäbchensäumen)versehen,wenn
sie unmittelbarnebender Säumstelledes in der Regel breiter um=
gelegtenRandes einenDurchbruchmit nur einer Reihe von je in
FormundLageübereinstimmenden,wedervonFädendurchquertennoch
durcheingeschalteteFigurengebildeunterbrochenenOffnungenundFaden=
bündelnaufweisen. Ob die HerstellungdesDurchbruchesin einem
Arbeitsgange durch Bohrer und Nadel der Hohlsaumnähmaschineer=
folgt oderdurchAuslassenoderAusziehenvonGewebefädenvorbereitet
ist, machtkeinenUnterschied.Die Fadenbündelentstehenbei demein=
sachenHalbstäbchensaumdurch gruppenweisesJusammenraffender
Gewebefädenan der Säumstelle(Saumnaht)durchdie zumBefestigen
desSaumes dienendenNähfäden,bei demeinfachenGanzstäbchensaum
in seinergewöhnlichenForm, dem sogenanntenLeiterstich,dadurch,
daß dieHalbstäbchenaußerdemnochan dengegenüberliegendenStellen
derDurchbruchstraßedurchNähenzuStäbchen,die mit derRichtung
der Gewebefädengleichlaufen,zusammengezogenwerden. Als ein=
geschalteteFigurengebildesind die an denEckendesDurchbruchesetwa
angebrachten,als Spinnen bezeichnetensternförmigenFadengebildenicht
anzusehen;ein nur zur Verhinderung desAusfransens vorgenommenes
Umnähender Ränder der durchdie Spinnen ausgefülltenGewebe=
öffnungenbleibtaußerBetracht.

e.)Soweit im allgemeinenTarif nichtAusnahmenvorgesehensind,werden
abgepaßteoder zugeschnitteneGespinstwaren ohne Näharbeit wie die
im Stück als Meterware eingehendenGespinstwarenvergollt.

f) Gespinstwarenmit angeknüpftenFransen oder dergleichenwerden
nichtwie genähteGegenständeverzollt.

g) Gespinstwaren,in die nur Buchstaben,wennauchverschlungeneoder
in sichselbstverzierte(Monogramme, Jierbuchstabenusw.), oderNamen,
Nummern oder dergleicheneingesticktsiud, werden nicht zu den
Stickereiengerechnet.
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545

aus 546

556

h) Bei Wirk- (Trikot.) und NetzwarenbleibenSäumeundNähte, sowie
Einfassungen von Band und die zum Gebrauch erforderlichengewöhn=
lichenZutaten auf die Verzollung ohne Einfluß. Als gewöhnliche
Zutaten sind ohne Rücksicht auf den Stoff, aus dem sie bestehen,
insbefondereanzusehen:benähteKnopflöcher,Kuöpfe, Knopfleisten,
Schlingen, Heftel, Schnallen, Riemen, Bunde, Jugschnüre,Zug=
bänder,einfacheQuasten.

i) Für die VerzollungvonKleidern, Putzwarenund sonstigengenähten
Gegenständen,die aus verschiedenenGespinstwarenzusammengesetzt
sind, ist der vorherrschendeund, wenn dieserzweifelhaft ist, derjenige
Bestandteilmaßgebend,welcherden höchstenZollsatzerfordert. Zum
Nähen verwendeteGespinstfäden, Säume, Ausfütterungen mit Ge=
spinstwaren,SchnüreundGurte bleibenin allenFällen außerBetracht.
Ein Ausputz von Kleidern usw. der Nrn. 518, 519 und 520 des
allgemeinenTarifs mit Bändern, Besätzen,Schleifenoder dergleichen,
ganz oder teilweiseaus Seide, ist, unbeschadetder Anmerkungzu
diesenTarifnummern,auf die VerzollungohneEinfluß, sofernnicht
dieserAusputz gegenüberdemGrundstoffedesKleides usw. als vor=
herrschendanzusehenist.

(aus545/546)Leder,halb=oderganzgar,auchzugerichtet,anderweit
im allgemeinenTarife nichtgenannt:

bei einemReingewichtedes Stückesvon mehrals 3 Kilogramm:
ganzeHäutemit anhaftendenKöpfen,Hälsen,Bäuchenund
Klauen, auchin Hälften; Kopf=,Hals=,BauchteileundKlauen,
sowieRoßschilderohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes

SchweinslederohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes
Kernstücceeeeee . .... . . .. . . ..

beieinemReingewichtedesStückesvon 1 bis 3 Kilogramm:
Kalbleder,naturfarigg . . . . . . ..
anderesKalbkkdbennn . ...

Schuhe aus Leder aller Art, auchaus behaartenHäuten oder aus
HäutenvonFischenoderKriechtieren,mit anderenSohlen als Holz=
sohlen:
das Paar im Gewichtevonmehrals 1 200 Graium . . .

30
18
33

25
40

60
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557

560

das Paar im Gewichtevon mehrals 600 bis 1 200 Gramm;
auch Schuhoberteileaus Leder aller Art mit elastischenEin=
sätzenohneRücksichtauf das Gewichtt . ....

das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oderdarunter
Pantoffel und Hausschuhe,ohneRücksichtauf das Gewicht

Aumerkung. Als Vantoffel und Hausschuhesind solcheSchuhe
anzusehen,die wederRiststellungnochFersenstellunghabennochin
andererWeise(z.B. durchJugschnüre,Verschlußknöpfeoderelastische
Einsätze)zur festenUmschließungdes Fußes eingerichtetsind. Der
vertragsmäßige Zollsatz ist auch auf Pantoffel und Hausschuhemit
einem Absatzfleck,jedochnicht auf solchemit Absätzen(Stäckeln)
anzuwenden.

Treibriemenund Treibriemenbahnenaus Lederaller Art sowie aus
rohen enthaartenHäuten, auchmit UnterlagenoderZwischenlagen
aus grobenGespinstwarenoderlzz . .. .. . . . . ...

Sattler=und Täschnerwarensowieandereim allgemeinenTarif nicht
besondersgenannteWaren aus Leder aller Art, rohen enthaarten
oder behaartenHäuten, Pergament, tierischenBlasen, Goldschläger=
haut oderHäuten von FischenoderKriechtieren,oder damit ganz
oder teilweiseüberzogen;auch Sattler= und Täschnerwarenaus
grobenGespinstwarenvon pflanzlichenSpinnstoffenoderaus Seiler=
arbeit der Nr. 484 oder485 des allgemeinenTarifs, oder damit
ganz oderzum größerenTeile überzogen)alle diese,soweitsienicht
durchdie Verbindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätze
fallen oderzu denmit LederganzoderteilweiseüberzogenenPapier=
ing Pappwaren der Nr. 667 bis 669 des allgemeinenTarifs
ehören:
9 SchlagriemenohneRücksichtauf das GewichtdesStückes
Stickereienauf erer.
beieinemReingewichtedesStückesvon2 Kilogrammunddarüber:

erdegescrrererer . . . . .. . . . ..
anderrnnn ..

beieinemReingewichtedesStückesvonwenigerals 2 Kilogramm:
Pferdegeschrrrrr . . . . . ..
andere;auchLedertapetenohneRücksichtauf das Gewicht
desStüke . .... . .. . ..

80
90
60

50

50
90

50
65

65

80
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561
502

578

579

aus 580

in Verbindungmit Beschlägenoder Verschlußvorrichtungenaus
edlenMetallen ohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes

Anmerkungen.
1. Eine Verbindung mit BeschlägenoderVerschlußvorrichtungenaus ver=
goldetenoderversilbertenunedlenMetallen oderLegierungenunedler
Metalle bleibt auf die Verzollung ohne Einfluß.

2. Täschnerwaren aus wasserdichtenGeweben sind nicht nach Nr. 560
sondern je nachBeschaffenheitnach Nr. 521 oderNr. 522 zu ver=
zollen.

Handschuhleder,zu Handschuhenzugeschnittenodergestannt ..
Handschuheganz oder teilweiseaus Leder (mit Ausnahmeder mit
Pelzwerküberzogenenodermit solchemgefüttertenHandschuheund
der als Sattlerwarezu behandelndenausgepolstertenFechthandschuhe)

Reifen aus Kautschukfür Fahrzeugräder;auchSchutzdecken(Laufdecken)
für diezuFahrzeugrädernbestimmtenSchläuche,aus Gespinstwaren,
mit KautschukgetränktoderüberzogenoderdurchZwischenlagenvon
Kautschukverbudddden ...

Anderweitim allgemeinenTarif nicht genannteWaren aus weichem
(auchvulkanisiertem)Kautschukoderdamit ganzoderteilweiseüber=
zogen,soweitsie nicht durchdie Verbindungmit anderenStoffen
unterhöhereZollsätzefallen:
unlackiert,ungefärbt,unbedruckt)Fußbodendeckenaus derartigem
Kautschuk,auchmit Unterlagenvon GespinstwarenoderFilz;
Kautschukplattenmit ein=oderaufgewalztenGespinstwarenoder
mit ein=oderaufgewalztemFilz; Kolbenpackungen,Stopfbüchsen=
packungenund Dichtungsschnüreaus grobenGespinstwaren,
GespinstenoderFilz in Verbindungmit Kautschukodermit
Stearinsäure,Talk, Talg oderAsbest, sowieandereKolben=
packungenund Dichtungsschnürevon ähnlicherBeschaffenheit.

lackiert,gefärbt,bedrucktodermit eingepreßtenMusternversehen;
Fußbodendeckenaus derartigemKautschuk,auchmit Unterlagen
von Gespinstwarenoder9lzzz . . . . . ...

Gespinstwaren,auchFilz, mit Kautschukgetränktoderüberzogenoder
durchZwischenlagenaus Kautschukverbunden;Gespinstwarenin
Verbindungmit Kautschukfäden;GewebeausKautschukfädenin Ver—
bindungmit Gespinsten;Kautschukwaren,mit Gespinstwarenüber=
zogenodermit Gespinstenumsponnen;)alle diese,wenndieGespinst=
ware oderdas Gespinstaus anderenSpinnstoffenals solchenganz
oderteilweiseaus Seide bestt . . ...

120

125

60

40

60

100



Nummer
des deutschen
allgemeinen
Tarifs

— 191 II
Benennung der Gegenstände

Jousatz
für 1 Doppel.

zentuer
Mark

585
586

587

590

591

592

aus 596

Röhrenaus Hartkautschuk,ohneweitereBearbeitung. . . .. . . .. . . ..
AndereHartkautschukwaren,auchin Verbindungmit anderenStoffen,
soweitsienichtdadurchunterhöhereZollsätzefallen . ..

Holzspangeflechte,auchgefärbt
Anmerkung. Unter Nr. 587 fallen auch sogenannteHoljz=

spangewebe(gewebeartig hergestellteGeflechte aus Holzspan, haupt=
sächlichzur Hutfabrikationdienend),auch gefärbt, gebeiztoder ge=
firnißt, jedochohneVerbindungmit anderenStoffen.

(590/I) Korbflechterwarenund andereFlechtwaren:
grobe,roh odergefärbt,gebeizt,gefirnißte

aus ungeschältenodergeschältenRuten,aus Rohr, Peddigoder
Holzspan

aus anderenFlechtstoffen
andereals grobe, insbesonderealle lackierten,polierten,bronzierten,
vergoldeten,versilberten

Korbflechterwarenund andereFlechtwaren(mitAusnahme dergepolsterten
Korbmöbel)in Verbindung:
mit GespinstenoderGespinstwarenganzoderteilweiseaus Seide,
mit Spitzen,Stickereien,Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit,
Sammet oderPlüsch, sammet=oderplüschartigenGewebenoder
zugerichtetenSchmuckfedern

mit anderenGespinstenoder Gespinstwarenoder mit anderen
Stoffen, soweitsienichtdadurchunter höhereZollsätzefallen:
sogenannteHolzspangewebegewebeartighergestellteGeflechteaus
Holzspan,hauptsächlichzurHutfabrikationdienend),auchge=
färbt,gebeiztodergefirnißt,mitUnterlagenvondurchAppre=
tur gesteiftenGewebenaus Gespinstenvon Baumwolle oder
vonSpinnstoffendesAbschnitts5.DdesallgemeinenTarifs

andern . . .. ... . . . . . ..
(aus 596,9) Besen,mit Ausnahmesolcheraus Reisig,sowieBürsten
und Pinsel:

grobe,auchin Verbindungmit unlackiertem,unpoliertemHolze, Rohr
oder Eisen:
Besen aus pflanzlichenStoffen oder Pflanzenfaserersatzstoffen;
Dreidel(Dweidel)undähnlicheGegenständefür Reinigungszwecke

Bürsten und Pinsel aus pflanzlichenStoffen oderPflanzenfaser=
ersatzstofeen

..

.... “

— 22

—

.... ç

25

10
1

120

15
24

29
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597 LProbein Verbindungmit lackiertem,poliertemHolze, Rohr oderEisen;
feine (insbesonderealle aus Haaren oderGespinstensowieAbstauber
aus gefärbtenFedern), auch in Verbindung mit Holz, Rohr oder
Eisen) auchAbreib=(Frottier=,Bürstenund =HandschuhesowiePferde=
bürstenaus Borsten, Roßhaarenoder dergleichenin Verbindung
mit grobenGespinstwaren;Haarbüscheaus Roß=oderBüffelhaaren,
Teppichkehr . .. . . . . .. 24

599 Besen,BürstenundPinsel in Verbindungmit anderenStoffen, soweit
sienichtdadurchunterhöhereZollsätzefalen ... 24

600 Siebwaren:
grobe(SiebbödenausHolzspan,EisendrahtodergelochtemEisen=
blech, in Verbindung mit unlackiertem,unpoliertemHolze
oderEisren 8

andere,soweit sie nicht durchihre Verbindungenunter höhere
Zollsätzefalen .. . . .. 24

aus 601 EGeschliffene,polierteoderzu Waren erkennbarvorgearbeitetePlatten
oderStückeaus ElfenbeinundNachahmungendavon. . .... . . . . 30

aus 602 Fächer,Fächergestelleund Stockgriffe,ganz oderteilweiseaus Elfen=
bein, soweitsie nicht durchdie Verbindungmit anderenStoffen
unterhöhereZollsätzefalen . .. 225

604 Waren ganz oder teilweiseaus Schildpatt, soweitsienichtdurchdie
Verbindungmit anderenStoffen unterhöhereZollsätzefallen 225

aus 605 Geschliffene,polierteoder zu Waren erkennbarvorgearbeitetePlatten
oderStückeaus Perlmutterund Nachahmungendavrno . .. 30

606 Waren ganz oder teilweiseaus Perlmutter, soweitsie nicht im all=
gemeinenTarif besondersausgenommensind oder durchdie Ver=
bindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen:
Knörfee:: . . . . . . . . .. 150
andereWaren; Perlmutter in ganzenSchalen, geschliffenoder
poliert, auchmit Peren .. 225

aus 610 Hornstäbeaus Büffel- oder anderenTierhörnern (Hornfischbein),
geebnet,glatt odersonstzur Verwendungbereitsvorgerichtet 40
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611

aus 612

aus 613

614

615

Gepreßte,gedrehteoder gefrästeKnöpfe aus Horn) Hornmasseoder
Knochen,mit oderohne en.

Federkiele(Federspulen,Schreibfedern),geschnitten:
in Stücken (von der Größe der Stahlfedern oder zu ZLahn=
stochern,Pinselstielen,Mundstückenfür Zigarrenspitzenoder
dergleichenzugeschnitten)

Matten undStücke,bloß gespalten,geschnitten,auchroh vorgehobelt,
aus tierischenSchnitzstoffen,anderweitim allgemeinenTarif nicht
genannt)Hornmassein Tafeln:
gebeizt,gefärbt,gepreßt(mitMustern),geschliffen,poliert

Waren aus tierischenSchnitzstoffen,nicht unter die Nummern601
bis 613 des allgemeinenTarifs fallend:
ohneVerbindungmit anderenStoffen
in Verbindung mit Gespinstenoder Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide, mit Spitzen, Stickereien,Gespinstwaren
mit aufgenähterArbeit, Sammet oder Plüsch, sammet=oder
plüschartigenGeweben,zugerichtetenSchmuckfedern,Perrücken=
macherarbeit,fein geformtenWachswarenoderHalbedelsteinen;
Perlen und dergleichen aus tierischenSchnitzstoffen, auf
Gespinstfäden,SchnüreoderDraht gereihtund ohneweiteres
als Schmuckverwendbar,)auch in gleicherWeise hergestellte
Besatzartikelaus tierischenSchnitzstoffen

in Verbindungmit anderenGespinstenoderGespinstwarenoder
mit anderenStoffen, soweit sie nicht dadurchunter höhere
Zollsätzefallen.

(aus 615/634)Holzwaren:
Bau= und Nutzholz, gehobelt,gefalzt, genutet,gestemmt,gezapft,
geschlitzt,soweit es nicht unter eine andereNummer des Ab=
schnitts10B desallgemeinenTarifs fällt:
roh:
durchMesserunghergestelltefurnierartigeBrettchenaus Pappel=
holz oderErlenholzin kleinenAbmessungen

anderes,soweites nichtin derAnmerkungzuNr. 75 und76
ausgenommenit:t:.

bearbeitet

—. —

... 22

E

..

.... 222222

45

30

10

30

40

—
3,25
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620 Holzspunde,auchgepret . . ... 3

622 JStöcke:
roh, auchmit Zwingen. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ... 3
grobe,bearbeitet,auchmit ZIwingen. 10
feine(mit eingelegteroder Schnitzarbeitodermit Verzierungen,
die durchPressenoder Stanzen hergestelltsind); Stöckein
Verbindung mit anderen Stoffen, soweit sie nicht dadurch
unterNr. 568 des allgemeinenTarifs oderunter höhereZoll=
sätzefalen. 30

623 Fässer(auchgehobeltesFaßholz)und andereBöttcherwaren:
roh.............·................................. 3
bearbeitet)roheund bearbeitetemit Metallreisfen 10

aus624Spulen,auchgefärbt..............................·...... 5

(625/6)Möbel und Möbelteile, grobe(nichtgepolstert),unfurniert:
625 hus weichemHolze:

roh..·...·....·.·................................. 4,50
bearbeitet....................................·...... 10

626 aus hartemHolze:
roh............................................... 10
bearbeitet:

aus massivgebogenemHolze(Bugholzmöbell . .. 10
andere...........·............................. 12

Aumerkung. Bugholzmöbelund Möbelteileaus massivge=
bogenemHolze werdenohne Zollzuschlagzum Satze von 10 Mark
für 1Doppelzentnerauchdannverzollt, wennsiemit Holzbestandteilen
anderer Art, die nicht an sich unter Nr. 631 des allgemeinenTarifs
fallen, auchmit durchJusammenleimenvon Furnierenhergestellten
Teilen, oder mit den in der Anmerkungzu Nr. 630 genannten
Stoffen verbundensind. FernerwerdenBugholzmöbeldurchdieVer=
bindung mit Holzbestandteilen, die durch Pressen, durch Brennen
mit erhitztenPreßplatten, durchStanzen oderdurchAtzenmit Ver=
zierungen versehensind, (z. B. mit dergleichenSitzbrettern, Rücken=
lehnenundArmstützen),von dergenanntenZollbegünstigungnichtaus=
geschlossen.
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627 Möbel und Möbelteile,grobe(nichtgepolstert))furniert:
roh.....·..................·...·.................. 10
bearbeitet·.......................................... 15

Anmerkung. Als furniert sindnur solcheMöbel undMöbel=
teile zu behandeln,bei denen die Schauseite ganz oder in wesentlichen
Bestandteilenmit aufgeleimtenFurnierbrettern aus hartemHolze von
nichtmehrals 2½ Millimeter Stärke belegtist.

(628/9)Tischler=,Drechsler=undWagnerarbeiten,grobe,sowiesonstige
grobeHolzwaren,in denvorhergehendenNummerndesAbschnittes10B
des allgemeinenTarifs nichtgenannt:

628 roh:
Holzspanschachteln;Holzschuhe;WerkzeugstieleausHickoryholzoder
Eschenholz;Holzformenfür Nachtlicht . . . . .. 3

Fensterrahmen,Türen, Treppenund Teile von solchen 6
profilierteHolzleisten . . . . . . . .. 5
andere»..................·........·............... 5

629 bearbeitet:
Fensterrahmen,Türen, Treppenund Teile von solchen 11
anden:: . . .. 10

630 GrobeHolzwarenin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienicht
unter die vorhergehendenNummern desAbschnittes10B des all=
gemeinenTarifs oderunterhöhereZollsätzefalen 30

Anmerkung. Eine Verbindungmit Bast., Binsen=,Schilf.,
Stroh., Stuhlrohr=oderKorbgeflecht,mit ungefärbtemLeder, rohen
(behaarten oder enthaarten) Häuten, groben rohen Geweben aus
pflanzlichenSpinnstoffen,Seilerarbeitder Nr. 484 oder485 des all=
gemeinenTarifs, groben, wasserdichtenGewebenaus pflanzlichen
Spinnstoffen,mit Eisen, Glas, Papier, Pappe, Steinen (mit Aus=
nahme der Edel- und Halbedelsteine)oder Steinzeug bleibt auf die
Verzollungvon grobenHolzwarenohneEinfluß, soweitnicht in den
vorhergehendenNummerndesAbschnittes10B des allgemeinenTarifs
etwasAnderesbestimmtist. Bei grobenMöbeln bleibtaußerdemeine
das Aussehender Ware nicht verfeinerndeVerbindungmit einzelnen
Bestandteilenaus Zink, Zinn, Kupfer oderMessingauchdann außer
Betracht, wenn sie in nicht ganz unwesentlicherAusdehnungvor=
handenist.

Rohe Holzwaren der Nummern 624 bis 628, für welcheim gegen=
wärtigen Vertrag Zugeständnissegemachtsind, werdennichtwegeneiner
VerbindungmitdenvorstehendgenanntenStoffenals bearbeitetbehandelt.
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aus 631

aus 633

634

FeineHolzwaren(ausgenommenStöcke),auchin Verbindungmit anderen
Stoffen, soweitsienichtdadurchunter höhereZollsätzefallen:
Bildhauer=undBildschnitzerarbeiten;Holzwarenmit feinerSchnitz=
arbeit;feineDrechslerwarenundanderefeineHolzwaren;durch
Pressen,Brennen, AtzenoderStanzen hergestellteNachahmun=
gen feinerSchnitzarbeiten;Druckplattenaus Holz, geschnitten,
auch mit eingeschlagenenStiften usw. aus unedlenMetallen
oderLegierungenunedlerMetalle

Möbelteile(Sitzbretter,Rückenlehnen,Armstützenund dergleichen),
durchPressen,durchBrennenmit erhitztenPreßplatten)durch
Stanzen oderdurchAtzenmit Verzierungenversehen

Holzwaren(ausgenommenStab=und Täfelboden=[Parkettboden=
Teile)mit eingelegterArbeit, soweitsienichtdurchdieeingelegten
Stoffe unter höhereZollsätzefallen; fein bemalte,vergoldete,
versilberteoderbronzierteHolzwaren(mit AusnahmederGold=
leistenohneBildhauer=oderBildschnitzerarbeit))Holzmosaik=

Anmerkung. Möbel ausHolz sind nicht lediglichdeshalbals
feine Holzwaren der Nr. 631 des allgemeinenTarifs anzusehen,weil
sie durchAusbohren oderAusstanzen von regelmäßig (auch stern=oder
kreisförmig)angeordnetenLöchernan Sitzbretternund Lehnen,durch
einfachesAusschneideneinzelnerTeile mit der Saäge,durch Drechsler=
arbeit an Füßen und ähnlichen Teilen oder durch Einziehen (Ein=
gravierenoder dergleichen)von wedervergoldeten,versilbertenoder
bronziertennoch in sich verschlungenenoder sonst musterbildenden
Linien eine gewisseVerfeinerungerfahrenhaben. Das gleichegilt
von Schränkenund ähnlichengrößerenKastenmsbeln,die nur an
einzelnenTeilen von untergeordneterBedeutung(z.B. kleinenGesims=
aufsätzen,Eckblättern,Rosetten,Pilastern oderKonsolen)mit feiner
Schnitzarbeitversehensind.

überzogen,und Teile von solchen
Anmerkung. Bei der Einfuhr vonBillards in zerlegtemZu=

standewerdendie nicht überzogenenPlatten nachBeschaffenheitdes
Stoffes vergollt.

Holzwarenaller Art (mit Ausnahmeder gepolstertenMöbel) in Ver=
bindung mit Gespinstenoder Gespinstwarenganz oder teilweiseaus
Seide,mitSpitzen,Stickereien,Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit,
SammetoderPlüsch, sammet=oderplüschartigenGeweben,zugerich=

h... 2222

—

Billards, hß...... 2224

30

10

36

40
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aus 639

640

aus 644

aus 646

649
650

tetenSchmuckfedern,Perrückenmacherarbeit,fein geformtenWachs=
waren oder Halbedelsteinen,soweit sie nicht durch die Verbindung
mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen; Perlen und der=
gleichenaus Holz, auf Gespinstfäden,SchnüreoderDraht gereiht
und ohneweiteresals Schmuckverwendbar,auchin gleicherWeise
hergestellteBesatzartikemeeeee . . . . . . . ..

Anmerkung zu Abschnitt 10B des allgemeinen Tarifs.
Als bearbeitetim Gegensatzezu roh sind im Sinne desAbschnittes10!B
alle gebräunten,gebeizten,gefärbten,grob bemalten,gefirnißten,
lackierten,polierten sowie die geräucherten,getränkten(imprägnierten)
oder anderweit auf chemischemWege behandeltenHolzwaren anzusehen.
Dagegensindmit Ol, Wachs, Pottlot, Fetten, Stearin oderähnlichen
Stoffen abgeriebeneodermit einemTeeranstricheverseheneHolzwaren
als rohe zu behandeln.

Geschliffene,mattierte,polierteoderin ähnlicherWeisean derOber=
fläche bearbeiteteBlätter, Platten, Nöhren oder Stäbe oder für
Waren erkennbarvorgearbeiteteStücke aus Zellhorn (Zelluloid) und
ähnlichenStofen . . . . . . ..

Waren ganz oderteilweiseaus Zellhorn oderähnlichenFormerstoffen,
anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt,soweitsienichtdurch
die Verbindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen
oderals NachahmungenhäöherbelegterWaren anzusehensind

Stöckeaus Rohr in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienicht
dadurchunterNr. 568 des allgemeinenTarifs oderunter höhere
Zollsätzefalen.

Steinnußknöpfe,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsie
nichtdadurchunterhöhereZollsätzefalen . ...

Anmerkung. Dem vertragsmäßigenSatz für Steinnußknöpfe
unterliegenauchKnöpfeaus Areka und dergleichen.

(649/50)Halbzeug(Halbstoffzur Papier- und Pappenbereitung),brei=
artig oderin festerForm, auchgebleichtodergefärbtodermitmine=
ralischenStoffen, Leim usw.versetzt:

aus Abfällen von Gespinstwarenoderdergleicchen . ..
aus Holz, Stroh, EspartograsoderanderenPflanzenfasern:

Holzmasse(mechanischbereiteterHolzstoff,Holzschlifff)n ...
chemischbereiteterHolzstoff(Zellstoff,Zellulose);Stroh-, Esparto=
und andererFaserstfe . . . . . . ..

40

100

200

33

45

frei

1,25

1,25
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aus 651 Pappen (Pappdeckel),geformt(geschöpft)oder gekautscht,auch aus
zusammengeklebtenPappen hergestellt:
Pappen aus mechanischoder chemischbereitetemHolzstoff,auch
aus solchemvon gedämpftemHolze, festgewalzt(Braunholz=
pappe, sogenannteLederpappe),Stroh=,Schrenz=und Torf=
pappeund anderweitim allgemeinenTarif nicht genannte
grobePappen, auchin derMassegefärtt . .. 1,50

Pappen mit Asphalt, Teer oder dergleichenüberzogen,getränkt
oderbestrichen,sowieRöhren aus solcherPappe; Steinpappe 1,50

Anmerkung. GekautschtePappen werden auch dann nach
Nr. 651 verzollt, wenn die äußerenVagenweiß oder in der Masse
gefärbt (auch verschiedenfarbig)und nicht von gleicherBeschaffenheit
und Farbe wie die innerenZwischenlagensind.

aus 652 Pappen aller Art:
weiß oder farbig gestrichen,mit weißemoder farbigemPapier
beklebt;Malerpbapprrrrnn . .. . . . . . ... 10

6536elbes Strohpabi... . . . . . . . .. 3
GanzgrobesgrauesLöschpapbr . .. 2

654 Packpapier,in derMassegefärbt,auchauf einerSeiteglatt ... . .. 3
655 Packpapier,nichtunterNr. 654 fallnnd . . . ... . ... 3

AnderesPapier, nichtunterandereNummerndes allgemeinenTarifs
fallend,einschließlichdes Kartonpapiers,auchliniiert, pergamentiert
oder gekdnt::##.. .. 6

Anmerkung zu Nr. 654 und 655. Als Packpapierwerden
ohneUnterschieddesStoffes, aus welchemdas betreffendePapier
hergestelltist, alle Papiere behandelt,welchesichzur Verwendungals
Druck., Schreib., Lösch=oderZeichenpapiernicht eignen,insbesondere
die Gattung der Tütenpapieresowiedie als Papier zum Einwickeln,
EinschlagenoderEinpackenerkennbaren,in der Regel mehr oder
wenigergeleimtenPapiersorten. Papiere dieserArt sind zum Satze
von 3 Mark für 1Doppelzentnerauchdann zu verzollen, wennsie
auf beidenSeiten glatt odergeglättet,in derMassebunt gefärbtoder
mit Gebrauchsanweisungen,Warenanpreisungen,Mustern und der=
gleichenbedrucktsind. Mit Unterlagenvon Gespinstwarenversehene
Papiere gehörennicht zu denPackpapieren.Für die Unterscheidung
von Packpapier und Pappe ist in Zweifelsfällen das Verhältnis der
Fläche zum Gewichtin der Weisemaßgebend,daß als Packpapier
nur solchePapiere zu behandelnsind, vondenen1 Meter im Geviert
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weniger als 350 Gramm wiegt. Von der Verzollung als Seiden=
papier sind alle Papiere ausgenommen,derenGewichtauf 1 Meter
im Geviert 30 Gramm übersteigt.

aus 665 Tüten, Beutel, Säcke,Faltbeutel,FaltschachtelnunddergleichenBehält=
nisse,auchBriefumschläge,unbedrucktoderbedruckt:
ohneVerbindungmit anderenStossen 12

Anmerkung. Tüten, Beutel, Säcke,Faltbeutel,Faltschachteln
unddergleichenBehältnissewerdendadurch,daßsiemit Blechklammern,
Drahtklammern,Osen,Bindfädenundähnlichen,nur zumZusammen.
halten der Teile oder zum VerschlussedienendenVerbindungenver=
sehensind, von derVerzollungzumSatzevon 12Mark für 1 Doppel=
zentnernicht ausgeschlossen.

667 Briefpapier,BriefkartenundBriefumschlägein Behältnissenaus Papier,
Pappe oderHolz (Papierausstattung),und zwar:
in Behältnissen,mit Leder oder mit Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide überzogen(ganzoderteilweise)oderdamit
ausgestattt:::: .. . . .... . ... 35

in Behältnissenvon andererBeschaffenheit:
aus Papier oderPappe.. .... .. ... . . .. . .. . . . .. . ... 12
ausHolz.......................·................. 15

Anmerkung. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denen
Briefpapier, Briefkarten und Briefumschlägegebundensind, sowie
geringfügigeAusstattungenderBehältnisseselbstmit solchenBändchen
bleibenbei der VerzollungaußerBetracht.

668 „Geschäftsbücher,Notizbücher,Einbanddecken,Mappen,Attrappen,Etuis:
mit LederoderGespinstwarenaller Art ganzoderteilweiseüber=
zogenoderdamitausgestattet,oderin Verbindungmit Zellhorn
(Zelluloid)oderähnlichenFormerstosfen 30

anden: . . .. 12
(671/2)WarenausPapier,Pappe,Steinpappe,Holzmasse,Zellstoff,
Vulkanfiber,Steinpappmasse,soweitsie nicht unter vorhergehende
NummerndesAbschnittes11 des allgemeinenTarifs fallen, auch
Hartpapierwaren:

671 in Verbindung(auchganz oderteilweiseüberhogeymit Gespinstenoder
Gespinstwarenaller Art, mit fein geformter Wachsarbeit,mit Halb=
edelsteinen,Perlmutter, Elfenbein, Zellhorn (Zelluloid)oderähnlichen
Formerstoffen,vergoldetenoderversilbertenunedlenMetallen)Stickereien
auf Papier oderPHanpnpee . . .. . 70

Reichs=Gesetzbl.1906. 30
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672

680

aus 681

684

aus 685

690

693
aus 694

709

in Verbindungmit anderenals denvorstehendoderdenin Nr. 670
des allgemeinenTarifs genanntenStoffen, soweitsienichtdadurch
unterhöhereZollsätzefalen ..

Anmerkung zum elften Abschnitt des allgemeinen
Tarifs. Aus Papier hergestellteNachahmungenvon Leder sowie
Waren aus solchenwerdennicht wie LederoderLederwarenverzollt,
sonderndennachihrerBeschaffenheitin BetrachtkommendenNummern
des elftenAbschnittszugewiesen.

Anmerkung zu Nr. 677 des allgemeinen Tarifs. Mit
dennachNr. 677 des allgemeinenTarifs zollfreienGemäldenwerden
auchdie Rahmen, in welchedie Gemäldeeingefaßtsind oderwelche
mit diesengleichzeitigeingehen,zollfrei belassen,sofernsieunzweifelhaft
zur dauerndenUmrahmungber eingeführtenGemäldebestimmtsind.

Steine (mit Ausnahmevon Schieferund Pflastersteinen)sowieLava,
poröseund dichte,an mehr als drei Seiten gesägt,an dennicht
gesägtenSeiten roh oderbloß roh behanen ...

Mlastersteineaus hellemgrauemGranit, in einerHöchstmengevon
350000Doppelzentnerin einemKalenderjahraus Osterreich=
Ungarneingehndd

Anmerkung zu Nr. 682 des allgemeinen Tarifs. Platten
von mehrals 16ZentimeterStärke sind nachNr. 680 zu verzollen.
Jedochwerdengespalteneoderan eineroderbeidenHauptflächengesägte
(geschnittene),an denSchmalseitenroheoderbloßroh behauene Platten
aus hellemgrauemGranit von mehrals 16 ZentimeterStärke zollfrei
abgelassen.

SchieferblöckeundSchieferplatten,aneinerodermehrerenschmalenSeiten
(Kanten)gesägt(geschnitten),wedergehobeltnochgeschliffenoderpoliert

Stufen aus Granit, ungeschliffen,ungehobelt,von schlichter,nichtpro=
filierterArbeit, nichtabgedreht,nichtverzirrt .. ...

Anmerkung. Stufen ausGranit sindauchdannnachNr. 685
zu verzollen,wennsiezur VergrößerungderAuftrittbreitemit einem
einfachen,nichtgegliedertenWulst versehensind.

Bildhauer- und Bildschnitzerarbeitenaus Steinen aller Art, sofernsie
Kunstgegenständesindgeinschließlichderpunktierten

Mühlsteine,auchin Verbindungmit eisernenReifenoderMetallhülsen
Schleif-und Wetzsteine,ganz oderteilweiseaus Karborundd
Waren ganzoderteilweiseausMeerschaumoderNachahmungendavon:

in VerbindungmitnatürlichemoderkünstlichemBernstein;Zigarren=
und Zigarettenspitzenaus Meerschaum,mit Vorrichtungenzur
BefestigungvonMundstühkhkken

24

0,25

frei

2,50

1,25

frei
frei
12

200
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andere,soweitsienichtdurchdieVerbindungmit anderenStoffen
unter höhereZollsätzefalen . ..... .. 150

aus 710 GeschliffeneoderpoliertePlatten oderStückeaus Jet (Gagat), auch
Kännelkohleund Nachahmungenvon 9tt . .. . . . . ... 200

711 Waren ganz oderteilweiseaus Jet, KännelkohleoderNachahmungen
vonJet, soweitsienichtdurchdieVerbindungmit anderenStoffen
unterhöhereZollsätzefalen . . .. .. . 200

712 Waren ganzoderteilweiseausBernstein,natürlichemoderkünstlichem,
soweit sie nicht durch die Verbindung mit anderenStoffen unter
höhereZollsätzefallernrn ... . . .. ... . ... 150

(713/4)Mauersteine(Mauerziegel,Backsteine)aus farbigsichbrennendem
Ziegelton,ungebranntodergebrannt,unglasiert:

713 Hohlsteine,Lochsteineund Lochplatten,rauh oderglatt 0,15
Formsteine,rauhoderglatt . . . . . . . . .. 0,20

714 ondere.
rauh (Hintermauerungssteine))auchScheuerziegel(Putzstein) 0,05
glatt (Verblendsteinnn . . . . . . . . . .. 0,05

aus 719 Rährenaus Ton, unglasiertoderglasiert:
Drainröhrrererererereen . .. . . . . . .. . .. frei

721 Töpfergeschirraus farbig sichbrennendemTon, durchFreiaufdrehen
oderPressenhergestellt:
unglasiert................................ »........... frei
glasiert,ein- odermehrfarbig,auchdurchAufspritzenvon Farbe
oderin ähnlichereinfacherWeisebemalllt. 1

Anmerkung. GewöhnlichesJnaimer Töpfergeschirraus farbig
oder weißlichsichbrennendemTon, glasiert, ein- oder mehrfarbig,
auch durchAufspritzenvon Farbe oder in ähnlichereinfacherWeise
bemalt,unterliegtebenfallsder VerzollungnachNr. 721 zumSatze
von 1 Mark für 1 Doppelzentner,und zwar ohneUnterschied,ob
es durchFreiaufdrehenoder durchPressenoder Gießen in Formen
hergestelltist. Zu dem gewöhnlichenTöpfergeschirr dieserArt werden
außerTöpfen, Kannen und ähnlichenGefäßenzumWirtschafts oder
Gewerbegebrauchauchsonstigenicht feingeformteoderbemalteGegen=
ständedes gewöhnlichenHausbedarfs(z.B. Sparbüchsenin Gestalt
von Tierköpfenund dergleichen)gerechnet.

30“
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724 FeuerfesteSteine jederArt (Schamottsteine,Dinas=undandereQuarz=
steine,Bauxit=und Magnesiasteine,Kohlenstoffsteinefür feuerfeste
Ofenausmauerung),unglasiertoderglasiert:
rechteckigebei einemReingewichtedes Stückesvon wenigerals
5 Klorrnnn.. . . . . ... 0,35

rechteckigebei einemReingewichtedesStückesvon 5 Kilogramm
oder darüber;)andereals rechteckigeohneRücksichtauf das
GewichtdesStückess . . . . .. . . . .. 0,50

aus 728Glatte, unglasierteBodenplattenaus Ton oder gefrittetemTonzeug,
durchZusammenpressenverschiedenfarbigerTonmassenmit Mustern
versehen. 3

Anmerkung. Platten der vorstehendbezeichnetenArt sind,
wenn ihreStärke mehrals 1½ Zentimeterbeträgt,stetsals Boden=
plattenzu behandelnund von der Verzollung als Wandbekleidungs=
plattennachNr. 729 des allgemeinenTarifs ausgenommen.

(730/1)Waren aus Steingut, feinemSteinzeug, feinemTonzeug,
anderweitim allgemeinenTarifenichtgenannt:

730 einfarigagagagagaa . . . . . .. . . . . .. 8

731 mehrfarbig,auchmit Lüster-odermit Metallüberzug:
Ziergefäße,Figuren und ähnlicheLuxusgegenstände . . . 16
andereWaren.................................·.... 16

Anmerkung. Tongefäße,die auf der Außenseiteeineandere
Farbe als auf der Innenseitehaben, und Gegenständeaus Ton,
die außer der Naturfarbe des gebranntenTons nur eine andere
Farbe zeigen,sind deshalbnochnicht als mehrfarbigzu behandeln.

732 onwaren aller Art (mit Ausnahmevon Porzellan und porzellan=
artigenWaren) in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienicht
dadurchunterhöhereZollsätzefalen. 25

Anmerkung. Die grobeBeflechtungmit Weiden(ungeschälten
odergeschälten),Bast, Binsen, Stroh oderRohr bleibt bei den in
Nr. 720 des allgemeinenTarifs genanntenKrügen und anderen
Gefäßen zu Wirtschaftszweckenaus gemeinemSteinzeug sowie bei
Töpfergeschirrder Nr. 721 ohneEinfluß auf die Zollbehandlung.
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733 Porzellan und porzellanartigeWaren (Weichporzellansenglischesund
Fritten=Porzellan,unglasiertesPorzellan[Biskuit, Parian, Jaspis!
usw.):
weiß.............................................. 10
farbig, auchmit Lüster=odermit Metallüberzig 20
in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienichtdadurchunter
höhereZollsätzefaen . . . . . .. 25

Anmerkung zu Nr. 733. PorzellanperlenwerdenwieGlas=
perlenvergollt.

Anmerkung zu Nr. 731 und 733. Fabrikmarken,die keine
Verzierungbewirken,habennicht zur Folge, daß an sicheinfarbige
oder weißeTonwaren als mehrfarbigeoder farbigeverzolltwerden.

735 Glasmasse(auchStraß, ungeformtoder in Form roher Klumpen),
Schmelzglas=(Email=)Masse,Glasurmasse,ungefärbtoder zefirbt
Glasstaub(gemahlenesGlath) ....................... 3

736 Rohe Stangen und Röhren aus naturfarbigemGlase; Glasröhren
undGlasstängelchen,ohneUnterschiedderFarbe, wie siezurPerlen=
bereitungund Kunstglasbläsereieinschließlichder Herstellungvon
Kunstglasgebrauchtweren .. 3

(737/40)Hohlglas:
737 wedergepreßtnochgeschliffen,poliert, abgerieben,geschnitten,geätzt

odergemustert:
naturfarigagaa . . . . . .. . . . . . . .. 3

weiß (auchhalbweiß)durchsichtig,auch mit einzelnenRingen von Heltr. —
massivemweißen(auchhalbweißen)Glasen 8

gefärbtoder weiß undurchsichtig,auchmit gefärbtemodermith
weißemundurchsichtigenGlaseüberfangen: für1appel.
Milch=,Alabaster-und Beinglas, weißundurchsichtig 10
anderes........................................ 15
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738 bloßmit gepreßtenBöden oderdurchSchleifen,Pressenusw.gestalteten
oderverziertenStöpseln:
gefärbtoderweiß undurchsichtig,auchmit gefärbtemodermit
weißemundurchsichtigenGlase überfanggeng . ... 15

andre .. . . . . . .. 12
739 in andererWeisegepreßt,geschliffen,poliert, abgerieben,geschnitten,

geätztodergemustert:
gefärbt oder weiß undurchsichtig,auch mit gefärbtem oder mit
weißemundurchsichtigenGlaseüberfangen .. 15

andreecs . ... 12
740 bemalt, vergoldetoder versilbert,auch durch Auftragen oder Ein=

brennenvon Farbengemustert: = .
sogenanntesSilberglas (gewöhnliches,weiß durchsichtiges,unge=
schliffenesHohlglas, dasdurchAusschwenkendesganzenInnen=
raumsmit Amalgameinengleichmäßigen,spiegelndenGlanz
von silberähnlicherFarbe erhalten,jedochkeinerleiNachbe=
arbeitungder Außenflächeerfahrenhat und als Aufsteckkugeln
für Gartenpfähle,als Leuchterund dergleichenverwendetwird) 15

andereshierhergehörigesHohlglls. 20
Anmerkung. Bei Hohlglasaller Art bleibt eine gering=

wertigeBeflechtungmit Weidensungeschältenodergeschälten),Bafl,
Binsen, Stroh oderRohr oder eine Beklebungmit Blattmetall,
Zetteln oderdergleichenauf die VerzollungohneEinfluß; auchwird
Hohlglas mit abgeschliffenenBöden, Rändern oder Stöpseln, mit
eingeriebenenStöpseln,mit eingepreßtenGewinden,mit eingeblasener
oder eingeätzterSchrift oder Fabrikmarkeoder mit eingeätztenEich=
fiichen,nicht als geschliffen,gepreßt,abgerieben,geätztodergemustert
verzollt.

(aus741/2) Spiegel- undTafelglas, anderweitim allgemeinenTarife
nichtgenannt,wedergeschliffennochpoliert, geschnitten,gemustert,
gerippt,geschuppt,gebogen,mattiert,geätzt,überfangen,gefeldert
(facettiert)oderbelegt:

aus 741 nichtgefärbt,nichtundurchsichtig:
Spiegelglas,gegossenesund geblaseones . 3

für 1 Doppel.
zentner

Rohgewicht
aus 742 Butzenscheen .. . . . . .. 12
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für 1 Doppel.
zentnerRohgewicht

748 Opaleszentllsss . .. . . . ..
für 1 Doppel·

entner

752 Rohes optischesGlas (auchzur Erprobungder Reinheitangeschliffen) 3
Anmerkung. Unter Nr. 752 fällt auch rohes optischesGlas

in Tafeln, die in der einfachenHöhe und der einfachenBreite
zusammennichtmehrals 40 Zentimetermessen,sowieroh vorgepreßtes
optischesGlas.

755 Brillengläserund andereAugengläsersowieStereoskopengläser,auch
gefärbt,jedochungeschliffen,ungeflaßt . .. . . .. 15

756 Brenngläserund Lupen(Vergrößerungsgläser),ungefaßt 15
Brillengläser, geschliffen,und anderegeschliffeneAugengläser(auchzum
unmittelbarenGebrauchevorgerichtet))Stereoskopengläser,geschliffen;
optischesGlas, geschliffen;alle dieseauchgefärbt,jedochungefaßt. 30

758,lasbehänge zu Leuchtern;Glasknöpfe;alle dieseauchgefärbtoder
mit Oen 12

Anmerkung. Bemalte, vergoldeteoderversilberteGlasknöpfe
werdennachNr. 763 verzollt.

7596lasplättchen) Glasperlen,GlasschmelzundGlasschuppen,auchlediglich
zumZweckederVerpackungundVersendungaufGespinstfädengereiht;
Glastropfen(Glastränen,Springgläser))Glaskörner(Glaskügelchen,
massiveGlastropfen):
weiß, auchgefärbt:t: . . . . . 2
bemalt,vergoldetoderversilbrrr .. . ... 15

760 Glasflüsse(unechteEdelsteine),bleihaltigoderbleifrei, Glassteineund
Glaskorallen,ohneFassung,auchlediglichzumZweckederVerpackung
undVersendungauf Gespinstfädengereiht:
roh....»......................................... 20
bearbeitet(geschliffenuswm) . . . ... . ... 25

761 EGlasperlen,Glasflüsse,Glassteine,Glaskorallenund dergleichenauf
Gespinstfäden,Schnüre oderDraht genähtodergereihtund ohne
weiteresals Schmuckverwendbar;auchin gleicherWeisehergestellte
Besatzartikelaus Glasperlenu1il. 60
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762

763

aus 764

767

Waren aus Glasflüssen,GlassteinenoderGlaskorallen,vorstehendnicht
genannt,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienicht
dadurchunterhöhereZollsätzefalen . . ..

Glas, anderweitim allgemeinenTarife nicht genannt, auch durch
PressenoderStanzen hergestelltodergeschliffen,poliert, abgerieben,
geschnitten,geätzt,gemustert)Glasgespinstund Glaswolle:
nichtgefärbt,nichtundurchsichitgagaa . . . . . ..
gefärbtoderundurchsichtig.. ...... . . . . . . . . . ..
bemalt,vergoldetoderversilbert,auchdurchAuftragenoderEin=
brennenvonFarbengemustert.. .. .. . ... . . .. . . .. . .. ...

Anmerkung. Glasmuckel(kleine, halbkugelförmiggepreßte
Gläser mit auf der flachenSeite eingepreßten,auchausgemaltenVer=
zierungen,zur Herstellungvon Anhängern, Stockknöpfen,Schmuck=
nadelnunddergleichendienend)werdennachNr. 763 verzollt, sofern
sie aus anderweitim allgemeinenTarife nicht genanntemGlase
bestehenund nichtmit anderenStoffen verbundensind.

Glasmalereien,LichtbilderallerArt vonGlas, auchin Glas eingebrannt
odereingeätzt;künstlicheAiuigen ..

Glas- undSchmelzwarenin Verbindungmit anderenStoffen,soweit
sie nicht in anderenNummern des allgemeinenTarifs besonders
genanntsindoderdurchdieVerbindungmit anderenStoffenunter
höhereZollsätzefallen:
bemalt,vergoldet,versilbertoderdurchAuftragenoderEinbrennen
von Farben gemustert)auch Opaleszentglas,Glasmalereien,
Glasmosaik, Kunstverglasungen,LichtbilderallerArt vonGlas,
auchin Glas eingebranntodereingeäczt . . . ..

anden::: . . . ..
Anmerkung. Glasknoͤpfemit untergelegtenMetallplaͤttchen,die

nachder Schauseitenichtübergreifen,Glasbehängezu Leuchternund
andereLeuchterbestandteileaus Glas mit bloßzurVerbindungdienenden

60

12

20

20

30
24
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aus 778

aus 779

781

Metallkapseln, Hülsen und dergleichen,ferner Tintenfässerund
ähnlicheGlasgefäßemit rahmenartigen,nur zur Befestigungdes
DeckelsangebrachtenMetallscharnierenwerden, wenn die genannten
Metallteile aus nicht vergoldetenoder versilbertenunedlenMetallen
oderdergleichenLegierungenunedlerMetalle bestehenund dieWaren
außerdem mit anderen Stoffen nicht verbunden sind, nicht nach
Nr. 767, sondernohneRücksichtauf dieMetallteilenachihrersonstigen
Beschaffenheitverzollt.

Glasarme zu Hängeleuchternmit eingelassenenund von der
GlasmasseumschlossenenGasleitungsröhren,die zur Verdeckungder
Metallfarbeund zum SchutzegegenOxydationversilbertsind,werden
hierdurchvon der VerzollungnachNr. 767 nichtausgeschlossen.

Anmerkung zum fünfzehnten Abschnitt des allge=
meinen Tarifs. Als gefärbtesGlas istnebendemFiligranglaseund
demirisierendenGlaseallesGlas zu behandeln,welchesin derMasseeine
gleichmäßigeodereinedurchbesondereBehandlungbeiderHerstellungdes
GlaseserzeugteungleichmäßigeFärbungzeigt. Dagegenfällt unterden
Begriff des bemaltenGlases dasjenigeGlas, auf dessenOberfläche
nachseinerFertigstellungin der endgültigenGestaltMuster oderAb=
bildungenmittels Farbe, insbesondereauchGlasfarbe, aufgetragen
sind. DerartigesGlas fällt auchdannunterdenBegriff desbemalten
Glases, wenn es nachder Bemalung nochirisierendgemachtworden
ist. Das Auflegen von andersfarbigemGlase gilt nicht als Be.
malung.

(aus 778/839) Eisen und Eisenlegierungen:
(aus 778/9) Röhren einschließlichder Röhrenformstücke,aus nicht
schmiedbaremGuß:

von mehrals 7 Millimeter Wandstärke:
roh ..####=TTTKK7

von 7 Millimeter Wandstärkeoderdarunter:
roh #########/###=##¾666#6#¾#:22

Kunstgußund andererfeinerGuß, nichtschmiedbar.... .. . . . . . ...

2550

24

31
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(782/3)Nicht schmiedbarerGuß, anderweitim allgemeinenTarif nicht
genannt:

782 roh:
bei einemRein=(vonmehrals 1 Doppelzennen 2,50
gewichtedes vonmehrals 40 Kilogrammbis 1Doppelzentner 3,50
Stückes (von40Kilogrammoderdarunter 5

783 Pearbeitet:
bei einemRein-(von mehr als 1 Doppelzennen 4
gewichtedes wvonmehrals 40 Kilogrammbis 1Doppelzentner 6
Stückes (von40Kilogrammoderdarunter 9

785 SchmiedbaresEisen in Stäben (gewalzt, geschmiedetoder gezogen),
auchgeformt(fassoniert))fernerBandeisen:
nichtüber 12 Zentimeterlang, zum Umschmelhken 1
mit eingewalztenMustern oderVerzierunen 5
andres.: 2,50

(786/787)Blech:
786 oh, entzundert,gerichtet,dressiert,gefirnißt:

.wvon mehr als 1 Millimetter 3
in derStärke lvon1Millimeteroderdaruntter 4,50

Anmerkung. Unter Nr. 786 fallen auch dressierteBleche, die
durchWalzeneinegleichmäßigglatte,glänzende,etwasspiegelndeOber=
flächeerhalten, jedochkeinedemWalzen nachfolgendeBearbeitung
erfahrenhaben.

787 bgeschliffen,lackiert,poliert, gebräuntoder sonstkünstlichoxydiert,
auchmit spiegelnderOxydschichtüberzogen:
in derStärk on mehr als 1 Millimeter 5
in der Starke!von 1 Millimeteroderdarunter 5/50

(aus 791/2)Draht, gewalztodergezogen,einschließlichdesgeformten
(fassonierten): «

aus 791 roh oder bearbeitet,jedochnicht poliert, lackiertoder mit anderen
unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMatalle überzogen:

„#von wenigerals 0,5 bis 0,22 Millimeter 3,75
in derSteresen wenigerals 0,22Millimeter 4,50

Anmerkung. UnterNr. 7971fallenauchDrähte,dieunmittelbar
beimZiehenein blankesAussehenerhaltenhaben, fernerDrähte, die
nur infolgederAnwendungvonKupfersalzlösungenbeimZieheneinen
dünnenKupferanflugaufweisen.



209 —

Nummer Jollsatz

besdausschen BenennungderGegenstände für *8
arifs Mark

aus 792 poliert, lackiertoder mit anderenunedlenMetallen oderLegierungen
unedlerMetalle überzogen:

er, (vonwenigerals 1,5 bis 0,5Millimeter 4
#ix hü von wenigerals 0,5 Millimeter 5/50

794 NRöbren,nichtunterNr. 793 desallgemeinenTarifs fallend,gewalzt
oder gezogen:
roh:
mit einerWandstärke:
von 2 Millimeter oderdarüher . . . .. 5
vonwenigerals 2 Millimetens . . . .. 10

Anmerkung. Unter Nr. 794 fallen auchMuffenröhrenund
Flanschenröhren. Die Wandstärke der Muffenröhren ist nicht an
der Muffe sondernam Schafte zu messen. Das Anschneidenvon
Gewindenan Rohrenden, das Umbörtelnder Röhren zum Halten
von Flanschenringensowie das AbschneidenunganzerEnden gilt nicht
als Bearbeitung. Rohe Röhren werdennicht lediglichwegeneiner
Verbindungmit aufgeschobenenoderdurchdieUmbörtelungderRänder
festgehaltenenFlanschenals bearbeitetverzollt.

(798/9)SchmiedbarerGuß, Schmiedestückeund andereWaren aus
schmiedbaremEisen, anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:

798
roh von mehr als 150 Kilogram . .. 3,50

.. ,. mehrals 100bis 150Kilogramm. 3,75
bei 8 Neingewaichtevon mehrals 25 bis 100Kilogramm 4,50

vonmehrals 3 bis 25Kilogramm.. 6
von 3 Kilogrammoderdarunter 6

799 Hbearbeitet:
vonmehrals 150Kilograim 5/50

.. ..vonmehrals100bi5150Kilogramm. 6
bel encnBeingewaichtevonmehrals 25 bis 100Kilogramm. 7

von mehrals 3 bis 25 Kilogramm.. 10
von 3 Kilogrammoderdarunter 13

aus 8066 Ambosse,Sperrhönen .. 5
808 Spaten, Schaufeln,Blatthacken,Küchenpfannen,Kohlenlöffel,Schmelz=

löffel) Feuergeräte,Pflugscharenund Pflugstreichbreten 4,50
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b Nummer Lollsatz

#kutschen BenennungderGegenstände füro

arifs Mart
aus 810 Sensen,Sicelnnnnnn . . .. .. . . . . . . . .. 10

Anmerkung. Ganzoderteilweisegefirnißte,lackierte,bronzierte,
polierte oder Anlauffarben aufweisende(irisierte) Sensen und Sicheln,
fernersolchemit aufpatronierterSchrift, mit durchSchliff hergestellten
Jierlinien odermit durchHammerschlägehervorgebrachten,auchreihen=
förmig oder musterbildendangeordnetenTupfen sind nachNr. 810
zu verzollen.

aus 813Stemmeisen, Hobelesen. 20
Maschinenmesserr. 18

825Drahtseile, Stacheldraht,Drahtgeflechteund Drahtgewebe,Draht=
bürsten,Drahtkörbe,Stiefeleisen;Schraubenund Niete von nicht
mehrals 13MillimeterStiftstärke;Haken,anderweitim allgemeinen
Tarif nicht genannt)Kisten=und Sarggriffe, Splinte, Krampen,
Schnallen (mit Ausnahme der Schmuckschnallen))RNosettenstifte;
SprungfedernausDraht)HäftelundOsen)Nägel,anderweitim
allgemeinenTarif nicht genannt, auch mit Köpfen aus anderen
unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalll . . . . 8

Anmerkung. UnterNr.825 fallenHuthakenausEisendrahtauch
dann, wennsiemit einzelnenunerheblichenTeilenaus anderenunedlen
MetallenoderLegierungenunedlerMetalleodermitHolz verbundensind.

aus 828 Haus- undKüchengeräteaus Blech,mit Schmelzbelegt;auchTeile
von solhen . . . . . . .. 7,50

829 HKetten(mitAusnahmederFahrradketten)undTeilevon solchen:
roh:

zur Kettenschleppschiffaht.# 3
andere....,.....................·.............. 6

bearbeiit: . . . . . . . . . .. 15
832 Bau⸗ undMöbelbeschläge,Scharniere,Schiebetürrollen,Türfedern,

Türgriffe, Türhänge,Türketten,Türknöpfe,Türriegel,Ventilatoren,
Büffettgriffe,Gabelrollen(Vogelrollen),Kofferwinkel,Möbel- und
Stuhlrollen, Schiebladengriffe,Schiebladenknöpfe,sämtlich aus
schmiedbaremEisen:
roh................................... «............ 6
bearbeitet............................·.............. 12

835 Möbel (nichtgepolstert)undTurngeräte,auchaus nichtschmiedbaremGuß 5
836 FeineSchneidwaren(feineMesser,feineScheren,blankeWaffenund

dergleichen);Perlen und Schmuckschnallen,soweitsie nicht unter
Nr. 887 fallen; Fingerhüte,Korkzieher,Nußknacker,Stahlkugeln,
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allgemeinen
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Benennung der Gegenstände für 1 Doppel=
zentner
Mark

aus 839

844

aus 854

856

857

aus 859

Knöpfe(auchaus Blech) und sonstigefeineEisenwaren,anderweit
im allgemeinenTarif nichtgenannt:
roh...............................................
bearbeitet..........................................

Anmerkung. Von der Verzollung als feine Eisenwaren nach
Nr. 836 bleiben die in anderen Nummern des Abschnitts 17A des
allgemeinenTarifs besondersgenanntenEisenwarenauchdann aus=
genommen,wennsie fein bearbeitetsind.

Federn,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:
Mansichfeine(Perrücken=,Handschuh=,Hut=und ähnlicheFedern)
sowieallepolierten,vernickelten,lackierten,verniertenodersonst
weiterals durchbloßesAbschleifenbearbeitetenFeden

andere: -
---------------------------------------------

AnmerkungznAbschnittUAdesalcgeniciiieiiTarifs.
Eisen in Stäben, Draht, Blech, Röhren und andereEisenwaren,die
auf mechanischemWege mit Kupfer, Kupferlegierungen, Rickel oder
Aluminium überzogenoderauf chemischemWegevernickeltsind, unter=
liegen, soweit nicht im allgemeinenTarif besondereBestimmungen
getroffensind, einemJollzuschlagevon 50 vomHundert. Sofern für
die genanntenGegenständein poliertemoderallgemeinin bearbeitetem
ZustandebesondereZollsätzebestehen,werdenletztereder Berechnung
zugrundegelegt.

Aluminium in rohemZustand(in Blöcken,Barren, Masseln,Körnern),
auchin Plattenformgegosen . ...

FlaschenkapselnausBlei oderBleilegierungen,auchmit Zinn plattiert
Blattblei, auchverzinntodermit Zinn plattiert . ..

(856/7)Jink, gestreckt,gewalzt(Blech):
roh:

mehrals 0,25Millimeter stark... ... .... ...... . . . . . . . ...
0,25Millimeter oderdarunterstrk

abgeschliffen,gefirnißt, lackiert, poliert oder mit anderenunedlen
MetallenoderLegierungenunedlerMetalleüberzogen

Waren aus Jink und Zinklegierungen:
feine,insbesondereallebemalten,bronzierten,gefirnißten,lackierten,
polierten,mit anderenunedlenMetallen oder Legierungen
unedlerMetalle überzogenen;Zinkwarenin Verbindungmit

15
24

frei

24

□



— 212 —

Nummer
desdeutschen
allgemeinen
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für 1 Doppel=
zentner
Mark

aus 863

864

865

866

868

anderenStoffen, soweitsienichtin Absatz1 der Nr. 859 des
allgemeinenTarifs genanntsind oder durchdie Verbindung
mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen, auch nicht
zu denfein gearbeitetenSchmuckgegenständenusw.derNr. 887
gehöhen . .. . ...

Warenaus Zinn undZinnlegierungen:
Löffel, Gabeln, Teesiebe,gegossen,Kannen, Teebretter,Kapseln,
Tuben, SpritzstöpselsowieanderefeineZinnwaren,insbesondere
alle bemalten,bronzierten,gefirnißten,polierten,gemusterten,
mit anderenunedlenMetallenoderLegierungenunedlerMetalle
überzogenen;Zinnwarenin Verbindungmit anderenStoffen,
soweitsienichtin Absatz1 derNr. 863 desallgemeinenTarifs
genanntsind oderdurchdie Verbindungmit anderenStoffen
unter höhereZollsätzefallen, auchnichtzudenfeingearbeiteten
Schmuckgegenständenusw. der Nr. 887 gehören)Blattzinn
(Stanniol), auchgefärbtodermit unechtemBlattgoldebelegt

Anmerkung j Abschnitt 17 E des allgemeinen Tarifs.
Britanniametall (Legierungvon Zinn und Antimon mit geringen
Zusätzenvon Zink, Kupfer, NickeloderWismut) undWarendaraus
werdenwieZinn undZinnwarenbehandelt.

(aus864/868)NickelundNickellegierungen:
Nickelmetall(Nickel),roh (in Barren oderStücken,auchgegossenin
Form von Platten oderRosten,die nur zur VerwendungbeiVer=
nickelungenauf elektrolytischemWegegeeignetsind);Nickelmünzen.

Nickel,geschmiedetodergewalzt,in Stangen oder Blech; Formguß.
stückeund Schmiedestückein unbearbeitetemZustandnde

Draht:
1 Millimeter oderdarüberstaerck . . ... . . . . ..
wenigerals 1 Millimeter stark......... ...... .. . . . . . . . ..

WarenausNickel,in denvorhergehendenNummerndesAbschnittes17F
des allgemeinenTarifs nicht genannt, auch in Verbindungmit
anderenStoffen, soweitsienichtzu denfein gearbeitetenSchmuck=
gegenständenusw. derNr. 887 gehörenoderdurchdie Verbindung
mit anderenStoffen unterhöhereZollsätzefallen; Blattnickel

Anmerkung zu Abschnitt 17F des allgemeinen Tarifs.
DemNickelgleichbehandeltwerdennur dienickelähnlichenLegierungen

ausNickelmit anderenunedlenMetallen. Packfongwird nichtwegen
seinesNickelgehaltsals nickelähnlicheLegierungangesehen.

24

24

frei

12

12
14

60
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für 1 Doppel=
zentner
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870

871

878

879

880

(aus 870/880)Kupfer und Kupferlegierungen:
Stangen, Bleche, Schalen und andereFormstücke,geschmiedetoder
—————Q.

Anmerkung. Unter Nr. 870 fallen auchgekrempelte(mitum=
gebörteltenRändern versehene)Kesselböden,geschmiedet,aus Kupfer
und Kupferlegierungen.

Draht (mit Ausnahmedes zementiertenDrahtes)) Eisendraht,mit
Draht aus Kupfer oderKupferlegierungenumsponnen,umflochten
oderumwicklltt:: . . . . . .. . ...

Metalltuchaller Art für gewerblicheZwecke,insbesonderefür dieHer=
stellungvonPapier, endlosoderin Rollen oderStücken,aus Draht,
auchmit Gespinsteinlagen;Vordruckwalzen(Egoutteure)glatt oder
gerippt,mit oderohneWasserzeihen

Andereals grobeWaren ausKupfer odergegossenemMessing,in den
vorhergehendenNummerndesAbschnittes17C desallgemeinenTarifs
nichtgenannt;alle lackiertenoderpoliertenWaren aus Kupfer (mit
AusnahmederHaus-undKüchengeräte)oderaus gegossenemMessing;
Waren aus Messingblech(mit Ausnahmeder Röhren))Waren aus
Kupfer=oderMessingdraht,in den vorhergehendenNummern des
Abschnittes17 desallgemeinenTarifs nichtgenannt;Warenaus
Tombakjalle diese,soweitsienichtunterNr. 874, 879 oder887
des allgemeinenTarifs oder durchdie Verbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen; Blattkupferund Blattmessing

Kupfer-, Tombak=undMessingwaren,verniert,gefärbtodervernickelt,
soweitsie nicht zu denfein gearbeitetenSchmuckgegenständenusw.
derNr. 887 gehörenoderdurchdieVerbindungmit anderenStoffen
unterhöhereZollsätzefallen:
vernickelteRahmen und Bügel aus Messingblechfür Zigarren=
taschen,Brieftaschen,Geldtäschchen,Handtaschen,Reisetaschen
und ähnlicheTäschnerwarteen

anderehierhergehörigeWierreen . . . . . . ..

Warenaus anderenKupferlegierungenals MessingundTombak,soweit
sienichtzudenfeingearbeitetenSchmuckgegenständenusw.der Nr.887

12

12

18

30

50
60
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884

gehörenoderdurchdieVerbindungmit anderenStoffen unterhöhere
Zollsätzefallen:
feine,insbesonderealle polierten,vernickelten,gefärbten,lackierten
oderverniertenWaren en . . ..

andereals feine,wederpoliert, nochvernickelt,gefärbt, lackiert
oderverniert;Blattmetlallll . . .. . . ..

Anmerkung. Von den vorstehendin die Nummer 880 ver=
wiesenenWaren aus anderenKupferlegierungenals Messing und
Tombackwerdenaußerdenpolierten,vernickelten,gefärbten,lackierten
oder verniertenWaren insbesonderealle diejenigenals feineWaren
behandelt,welcheziseliert,guillochiert,inkrustiert,tauschiert,getrieben,
geätzt,nielliert, graviert oder bemalt sind. Waren mit bloß ge=
preßten (gestanzten,geprägten) oder bloß gegossenen(nicht ziselierten
odersonstnachträglichbearbeiteten)Verzierungensindnichtohneweiteres
vonderVerzollungzumSatzevon 30Mark für 1d ausgeschlossenund
nur dannals feineWarenzu verzollen,wennderartigeVerzierungenin
so großer Ausdehnungvorhandensind, daß die Waren sichschon
hierdurchals Schmuck-,Zier- oder Lugusgegenständekennzeichnen.

Anmerkung zu Nr. 878 und 880. Auf Blattkupfer und
Blattmessing sowie auf Blattmetall aus anderen Kupferlegierungen
als Messingfindetdie in der allgemeinenAnmerkung1 zuAbschnitt
17 B bis H des allgemeinenTarifs vorgeseheneAbgrenzungvon
Blech keineAnwendung. Vielmehr sind Bleche aus Kupfer oder
Kupferlegierungvonwenigerals 0,25MillimeterStärkenur dannals
Blattkupfer, BlattmessingoderBlattmetallnachNr. 878 oderNr. 880
zuverzollen,wennsiesichals sogenanntesRauschgold(Knistergold,Flitter=
gold) oderRauschsilberodersonstals papierartigdünn gewalzteoder
geschlageneBlätter darstellen.Die UnterscheidungdesBlattmetallsvon
unechtemBlattgold oder Blattsilber wird hierdurchnicht berührt.

Anmerkung zu Abschnitt 17 Gdes allgemeinen Tarifs.
Anderweitim allgemeinenTarif nicht genanntezur Herstellungvon
MetallwarengeeigneteunedleMetalle undLegierungenunedlerMetalle
sowieWaren darauswerdenwieKupfer undKupferwarenbehandelt.

(aus 884/887)Waren, nicht unter die Abschnitte17A bis G des
allgemeinenTarifs fallend,aus unedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalle:

Waren ganz oder teilweiseaus vergoldetenunedlenMetallen oder
LegierungenunedlerMetalle, soweitsienichtim allgemeinenTarife
besondersausgenommensindoderdurchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unterhöhereZollsätzefallen:
Schmuckgegenstände,Toilette=und Nippsachenin einernichtals
unwesentlichzu erachtendenVerbindungmit Glas (einschließlich

60

30



Nummer
des deutschen
allgemeinen

arifs

Benennung der Gegenstände

885

887

der Nachahmungenvon Edelsteinen,Gemmen oderKameen
aus Glasflüssen)

andereWaolen#
Waren ganz oder teilweiseaus versilbertenunedlenMetallen oder
LegierungenunedlerMetalle,soweitsienichtim allgemeinenTarife
besondersausgenommensindoderdurchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unterhöhereZollsätzefallen:
Schmuckgegenstände,Toilette=und Nippsachenin einernichtals
unwesentlichzu erachtendenVerbindungmit Glas (einschließlich
der Nachahmungenvon Edelsteinen,GemmenoderKameen
aus Glasflüssennn . .. . . . . . ...

andereWaren-«.........·..........................
Anmerkung zu Nr. 881 bis 885 des allgemeinen Tarifs.

Mit Gold oderSilber belegte(plattierte)Waren werdenwie vergoldete
oderversilberteverzollt.

Schmuck=,Jier=undsonstigeLuxusgegenstände,einschließlichderToilette⸗
undNippsachen,ganz oderteilweiseaus unedlenMetallen oderaus
LegierungenunedlerMetalle, fein gearbeitetund entwederverniert
oder vernickeltoder in einernicht als unwesentlichzu erachtenden
Verbindungmit Alabaster,Marmor, Serpentinstein,Schmelz,Nach=
ahmungenvon Edelsteinen,GemmenoderKameenausGlasflüssen,
Pastenoderdergleihen . . . . ..

Schmuck=,Zier=und sonstigeLuxusgegenstände,ganz oder teilweise
aus unedlenMetallenoderaus LegierungenunedlerMetalle, fein
gearbeitetund in Verbindungmit Halbedelsteinen,Gemmenoder
Kameenaus Halbedelsteinen)Zellenschmelzarbeiten(sogenannteCloi=
sonneewaren);Perlen aus unedlenMetallen oder aus Legierungen
unedlerMetalle,vernickeltoderverniert;WarenausunedlenMetallen
oderaus LegierungenunedlerMetalle in derartigerVerbindungmit
Gespinstfäden,daß sie ohneweiteresals Schmuckgetragenwerden
können

#.#####2

HHWHWVHVHH########„„„„2=2

Anmerkungen zu Nr. 884, 885 und 887.
1. Die ermäßigtenZollsätzefür Schmuckgegenständefindenauchauf Zier=
knöpfe,Jierschnallen,Schmucknadelnund SchmuckkettenAnwendung.

2. Waren aus Glas, PorzellanoderSteingut, bei denendieVerbindung
mit vergoldetenoder versilbertenunedlenMetallen oder dergleichen
LegierungenunedlerMetalle nur zumZusammenhaltenderTeile oder
zur Befestigungdient (z.B. Schließen,Haken,Heftel, Anstecknadeln)
oder sichauf einzelne,keinewesentlicheVerzierungder Gesamtware

100
176

100
120

100

176
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bewirkendeNebenbestandteile(z.B. Drahtgestelle,kleineFüßchen,ein=
facheKnöpfe)beschränkt,werdennichtnachNr. 884 oder885 sondern
nachihrer sonstigenBeschaffenheitverzollt. Das gleichegilt für solche,
an sichunter Abschnitt17A bis G des allgemeinenTarifs fallende
Gebrauchsgegenständeaus unedlenMetallenoderLegierungenunedler
siei nur in ganz geringerAusdehnungvergoldetoder ver=
ert sind.
Auf die Verzollung der in den Nrn. 884, 885 und 887

genanntenWaren bleibenAusfütterungen,Polster und ähnlicheQu=
taten aus Gespinstwarenohne Einfluß, ebensoVerbindungenmit
unwesentlichenBestandteilenaus Zellhorn (z.B. als Unterlagenan
Zierknöpfenangebrachteoder bei Schmuckgegenständenals Schutz.
überzug von Bildern dienendeZellhornplättchen).

Schmuck=,Jier- und sonstigeLuxusgegenständeaus wederver=
Holdetenoder versilbertennoch vernickeltenoder verniertenunedlen
etallenoder LegierungenunedlerMetalle, fein gearbeitetund in

Verbindungmit anderenals den in Nr. 887 des allgemeinenTarifs
genanntenStoffen, sind nichtnachdieserTarifnummersondernnach
ihrer sonstigenBeschaffenheitzu verzollen.

B3.Schmuck=,Jier- und sonstigeCuxusgegenständesind nicht lediglich
deshalb,weil die Metallteile durchbloßesPressen(Stanzen, Prägen)
oder durchbloßesGießenmit Verzierungenversehensind, als fein
georbeltetim Sinne der Nr. 887 zu behandeln.Dagegengehörenzu
en fein gearbeitetenalle durch irgend welcheNachbearbeitungder
MetallteileverfeinertenWaren,insbesonderealleziselierten,guillochierten,
inkrustierten,tauschierten,getriebenen,geätzten,niellierten,gravierten
oderbemalten.

4. VernierteWaren sind solche,die durcheinendurchsichtigen,gefärbten
UÜberzugdasAussehenvonWarenausedlenMetallenerhaltenhaben;
mit einemFirnisüberzugeverseheneWaren, die an sichoder durch
eineBlattmetallauflagegold=oder silberfarbigsind, werdennicht als
verniertbehandelt.

5. Gebrauchsgegenstände(z.B. Kaffee=,Tee-undSpeisegeschirr,Schüsseln,
Flaschen-und Gläsergestelle,Zuckerdosen,Brotkörbe,Bestecke,Nauch=
und Schreibgeräte,Zigarren-, Jigaretten- und Tabakdosen,Aschen=
schalen,Tischfeuerzeuge,Handleuchter,Lampenund Kaminvorsetzer),
findnichtals Jier- oderLuxusgegenständederNr. 887 zu behandeln.
Gegenstände,die nichtausschließlichGebrauchszweckendienenundauch
nichtzu denSchmuckgegenständen,Toilette-oderNippsachengehören
6. B. Tafelaufsätze, Krüge, Vasen, Blumenhalter, Briefbeschwerer,
esuchskartenschalenund Beleuchtungskörper),sindder Nr. 887 als

Zier=oderLuxusgegenständenur dann zuzuweisen,wenn siesichnach
Form undBeschaffenheitvorzugsweisezu Zier- und Ausschmückungs=
zweckeneignen.
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aus 912 JIsolations=Rollen,=GlockenundKnöpfe, Spulen,Taster,Schalterund
ähnliche,zur Isolierung dienendeMontierungsteile aus Steingut,
Porzellan oderGlas, ohneVerbindungmit anderenStoffen und
nicht als BestandteilezerlegterelektrotechnischerVorrichtungenein=
gehend:
Wwei . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 10
farbigodergefärbt................................... 20

(aus 916/917)Fahrzeuge,nichtzum Fahren auf Schienengeleisenbe=
stimmt(ausgenommenWasserfahrzeuge),ohneVerbindungmit An=
triebsmaschinen:

916 Fahrräder,auchzur AufnahmevonFahrgästen,zurBeförderungvon
Waren oderzur Mitführung von Anhängewageneingerichtet 100

aus 917 JPersonenwagen:
vierrädrigemit nichtmehr als vier festenSitzen:
ohne Dach: fr 1Sti⸗
bei einem Reinge=svon1,5 Doppelzentneroderdarunter. 60
wichtedesWagens (vonmehrals 1,5 Doppelzentner 100

————————— W 150
vierrädrigemit mehrals vier festenSitzen:
ohneDaccggggg . . . . . . .. . . . . . . . .. 150
mitDach...................................·.... 160

Anmerkungen.
1. Klappsitzegehörennichtzu den festenSitzen. Der Bocksitz(Kutscher=
sitz)ist in die Zahl der festenSitze nicht einzurechnen.

2. HölzerneWagenkastenohneUntergestell,auchmit Eisenbeschlag,sind
je nachihrer Beschaffenheitals Holzwarenzu behandelnund bleiben
von der Verzollung als Personenwagenauch dann ausgenommen,
wenn die durchScharnierebefestigtenDachbogenund das mit den
eisernenSpangen, die denWagenkastendurchziehen,festverbundene,
schiefansteigendeFußgestellvor demKutschbockbereits angebracht
oder die hölzernenTürtafeln zur Verstärkungoderzur Verhinderung
des Reißens mit grobenHolzklötzchenoder Jutegewebenoder mit
Eisenblechbekleidetsind.

3. Für zusammengesetztevierrädrigePersonenwagenim Rohbau ist ein
Viertel der Sätze für Personenwagenzu entrichten.Als Personen=
wagen im Rohbau sind solcheanzusehen,welchezwar die zumGe=

32°
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

arifs

Benennung der Gegenstände
Zollsatz

für 1 Doppel=
zentner
Mark

927

937
941
942

aus 943

944

946

brauchnotwendigenZubehörteileund Einrichtungen(Federn,Achsen,
Räder, Vordergestell, Brems= und Anspannvorrichtungen usw.) auf=
weisen, jedochwederangestrichen,lackiert,poliert oder bemaltnoch
mit Leder- oder Polsterarbeit(einschließlichlose eingelegterPolster)
ausgestattetsind. "

4. Fußdecken,Laternen,Wagenkistenund ähnlicheGegenstände,welche
mit fertigenPersonenwageneingehenund dazu bestimmtsind, mit
ihnen in festeVerbindunggebrachtoderauf andereWeisezusammen=
gesetztzu werden, sind als Bestandteileder Wagen anzusehenund
nicht besonderszu vergollen.

5. Jur Herstellungvon Motorwagen bestimmte,ohne Gestellrahmen
(Chassis), Motor und Räder eingehendePersonenwagen werden wie
vierrädrige Personenwagen behandelt und in fertigemJustande nach
den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 917, im Rohbau mit einem
Viertel dieserSätzeverzollt.

Bügel, Federn, Hähne und Läufe, auchTeile von solchen,sowie
andereTeile von Handfeuerwaffen(ausgenommenSchlösserund
Verschlußstücke),aus unedlenMetallenoderaus Legierungenun=
edlerMetalle:
roh·..............................................
bearbeitet...........................................

Pfeifenorgeln.................··.........................
Streich-undZupfsTonwerkzeuge............................
Vlas-Tonwerkzeuge.».................·..................
MechanischeSpielwerkenicht unter Absatz1 der Nr. 943 des allge=
meinen Tarifes fallend, sowie Vorrichtungenzur mechanischen
Wiedergabevon Tonstüken . . . ..

Ziehharmonikas..........................................
AndereTonwerkzeuge,im allgemeinenTarif nicht besondersgenannt

Anmerkung zu Abschnitt 190 des allgemeinen Tarifs.
Teile von Tonwerkzeugen, die als solcheerkennbar sind, werden,
soweit sie nicht im allgemeinenTarife besondersgenannt sind,
wie die Tonwerkzeugeverzollt, zu denensiegehören. HölzerneTeile
von Tonwerkzeugensind jedochnach ihrer Beschaffenheitzu verzollen,
soweitder Zollsatz,demsiehiernachunterliegenwürden,niedrigerist
als der Zollsatzfür die Tonwerkzeuge,zu denensic gehören.

Kinderspielzeugaller Art und Teile davon;auchChristbaumschmuck.

24
20
20
20

25
20
24

10
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Dis Kronen

aus 41 Zwiee::::: 3.—

42 Kraut, frisbhes ... . .. frei
43 Gemüse, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannteund andere

Gewächsefür denKüchengebrauch,frisch:
a) feineTafelgemsfeeeeeeeee . . . . . .. frei
b) anden .. . .. frei

49 Kleesaat:
a) Esparsettesat. 8.—
b) anden 8.—

50-ssahen nmbhe„„3 frei
52 Sämereien,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenanntte frei
53 Samen aller Art, in Briefen und dergleichenfür denDetailhandel

Lorgerichtttttttt .. .. 15.—
aus 56 LebendeGewächse(auchin gewöhnlichenTöpfen,Kübelnunddergleichen):

a) blühendePflanen ... «......... 8.——
b) Bäume oder Sträicchenrnln 7.—
e) Blumenzwiebel, Blumenknollen und Wur—zelstöcke(Rhizomen,

Bulben 4.—
e) sonstigeaußerWeinreben,auchSetzlinge,Stecklinge,Pfropfreiser

und Schößlinge... . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .. .. . .. . .. frei
57 JSdichorienwurzel,getrocknet(nichtgebrannt),auchgeschnitten.. .. . ... 2.50

ferrn .......—.—"„ 24.—
brutto
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des —* 66 sa Sulc
e erreichisch. 2 ür 100 Kilo=vu4erihe Benennung der Gegenstände ####

Tarifs Kronen

aus 75 Seefische,frische «................................. frei
83FelleundHäute,roh(grünodertrocken,auchgesalzenodergekalkt,

abernichtweiterbearbeitet)..................·............ frei
84 Haare aller Art, roh oder zubereitet(und zwar gehechelt,gesotten,

gefärbtodergebeizt,auchin Lockenformgelegt))Borsten frei
86 Blasen und Därme, frische,gesalzeneoder getrocknete;Goldschläger=

häutchen;Darmselleeeeeee . . .. . . . . . .. 5.—
92 TeierischerTalg, roh odergeschmolzen;Preßtalg.... . .... .. .. ... 2.50
93 VegetabilischerTalg, Palmöl, Palmkern=und Kokosnußöl,festes 2.50
96 Paraffin:
a) unrein, auchParaffinschupgdmden:: 12.—
b) andrees .. .. .. .. . . . . . . . . . .. 15.—

Anmerkung. Paraffin, weiches,mit einer Schmelztemperatur
von42°0C. unddarunterfür dieZündhölgchenerzeugungauf Erlaubnis=
scheineunter den im VerordnungswegevorzuzeichnendenBedingungen "
undKontrollen. 7.—

aus 109 Wein:
aus a) in Fässen. 60.—
aus b) in Flashhen .. . . . .. 75.—
112 Mineralwässer,natürlicheoderkünstliccheee . . .. 1.20

Anmerkung. Mineralwässer, natürlicheund künstliche,werden
sowohl in Flaschenaus gemeinemHohlglase in seiner natürlichen
Farbe (Nr. 370 a),als auch in solchemaus in der Masse gefärbtem
Glase (Nr. 370c) nachNr. 112 verzollt, wenndieseUmschließungen
wegen derbesonderen Beschaffenheitdes Wassers handelsüblich sind.

Mineralwässerin Umschließungenmit Druckvorrichtungenaus
unedlenMetallen oder mit mechanischenVerschlußvorrichtungenwerden
nachBeschaffenheitdieserUmschließungenverzollt.

114 Bäckereien(Biskuit,Kakes,Kuchen,Oblatenus.o) . . . . . .. 100.—
118 Fleischwürste............................................ 50.—
121 Fische, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,gesalzen,

geräuchert,getrocknet:
a) Stockfischund geräucherteFisse .. 7.20
b) anrren:: . . . . 10.—

138 Hörner, Hornscheiben,Hornspitzen,Klauen, Füße, Hufe) Knochen,
gespalten,gestrecktodergeschnittetronn . . . ... frei

143Schwefelkies (Pyriit)t):): . . . . . .. E frei
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des — % —tntl“ Benennung der Gegenstände g#amm
Torifs Kronen

aus 145 Gips:
b) gebrannt:

1. zu Dungzweckenoder zu Formerzweckenfür die keramische
Industrie, auf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungs=
wegevorzuzeichnendenBedingungenund Kontrollen frei

2. andrrer: —.60
aus 146% WeißeKreide, Schwerspat(Baryt, schwefelsaurer,natürlicher):

b) gemahlen,geschlemmt:
1. weißeKrede ⅛X⅛X⅛ frei
2. Schwerspat(Baryt, schwefelsaurer,natürlichr) —. 80

148 Farberden:
a) roh............................................... frei
b) gebrannt,gemahlen,geschlemmt,geprefßt . . . ... 1.20

Anmerkungen.
1. GemahleneFarberden, welchenur zufälligerweisehinzugekommene
Spuren von anorganischenoder organischenPigmenten, Teerfarb
stoffenusw. enthalten, die eine merklicheFarbennuancierungnicht
bewirken,sindnachNr. 148b zu behandeln.

2. Zu Nr. 148b gehörtauchauf mechanischemWegegepulverteSteinkohle.
e) geschönt...·........................................ 5.50

Anmerkung. ZJuNr. 148e gehörennur geschönteFarberden,
welchenichtmehr als 5 Prozent Zusätzevon anorganischenoder
organischenPigmenten, Teerfarbstoffenusw. enthalten.

149 AndereErdenundSteine,künstlichgefürbt . . . . . . .. 6—
aus155AtherischeOle:

b) 1. Ole aus Zitrusfrüchten(Pomeranzen=,Zitronen=,Berga=
mottenölusw.)) Bittermandelöl; Cajeputöl) Melissenöl;
Mefferminzöl;Sandelholzöl;Sassafrasöl; Senföl) Zedern=
holözzzze . . . . . . . . 36.—

2. andere,im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte 60.—
aus 156 Farbhölzer:

b) zerkleinert(d.i. geschnitten,geraspelt,gemahlen).. . . . . . . . . ... 2.—
e) zerkleinertfermentirt ................. 3.—
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arifs Kronen

157 Quebrachoholzund andereGerbhölzer:
a) inBlöcken.......................................... —.20
b) zerkleinert(d.i. geschnitten,geraspelt,gemahlen).......... ... 1.20

aus 162 a)Jndigo.....................·...................... frei
b)Kastanienholzextrakt,Sumachextrakt....................... 3.60
) Quebrachoholzextrakt;Gerbstoffextrakte,wedervorstehendnochim
allgemeinenTarif besondersbenannte:
1. flsiieeee . . . . . .. 4.25
2.fest.........................................·. 7.50

Anmerkungen.
1. Als flüssigeExtraktewerdenExtraktevon 28° Beaumé oderweniger
behandelt.

2. SynthetischerIndigo, trockenoder in Teigform, ist wie natürlicher
zu behandeln;vonIndigopräparaten(Indigoauflösung,Indigoertrakt,
Indigokarmin, blauer Karmin, Purpurblau) der Nr. 626 unterscheidet
sichsynthetischerIndigo dadurch,daßletztererstetsein farbloses,erstere
dagegenstetsein blauesFiltrat geben.

163 Farbstoffextrakte,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) flüfffgnn .. . . . . . . . .. 4.25
b)fest........................................... 7.50

164 Teer, mit Ausnahmevon Braunkohlen-und Schieferter frei
165 Harz,gemeinesKolophonium) Pech, im allgemeinenTarif nicht

besondersbenanntttttt . ... ...... .. . . .. . ... frei
166 Steinkohlenteer=,Braunkohlenteer=,Schieferteer=,Petroleum- und

StearinpbcEcch . .. . .. . . . . . . .. —.50
Anmerkung. Nach demVertragssatzeder Nr. 166 ist auch

entwässerterSteinkohlenteerzu behandeln.

167 JBinder⸗,Brauer⸗, Bürstenbinder-und Seilerpech...... . . . . . . ... 1.50
169 Asphaltbitmmen . . .. . . .. 2.50
170 JAsphaltkitt;Asphaltmasti;Harzzemente(Holzzement)... . . . .. . . .. 3.—
173 a) Terpentin,TerpentinölfrohesBernstein=,Hirschhorn=undKautschuk=

öl, dann Steinkohlenteeröleder Benzolreihe;Vogelleim .. ... 3.50
b) Pechöl(Harzl)1)1)) . .. . . . . . . ... 2.40
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181 BaumwollwattemitAusschlußjenerzuHeilzwecken;FädenzumPutzen
vonMaschinenusw.vorgerichttt 12.—

(aus183/188)Baumwollgarne:
aus 183 linfach, roh:

a) bis Nr. 12 englis ... ... 14.—
b). überNr. 12 bis Nr. 29 englisss . . . .. 19.—

aus 187Baumwollgarne, gebleichte,mercerisierte,gefärbte(auchbedruckte),unter=
liegeneinemZuschlagezumZolle für das betreffenderoheGarn,
und zwar:

c) gefärbte(auchbedruckte)von................... .. .. . . ... 14.—
d) gebleichteundmercerisierte bd0don . . . . . . .. 14.—
e) gefärbte(auchbedruckte)undmercerisiertevon ..... ..... . ... 16.—

18886arne, für denDetailverkaufadjustiert:
a) einfacheoderdublierte;drei=odermehrdrähtige,einmalgezwirnt3—1
b) drei- odermehrdrähtige,wiederholtgezwirnt. 83.—

(aus 189/201)Baumwollwaren:
189 Gemeine,d.i. GewebeausGarnNr. 50 unddarunter,auf 5 Milli=

meterim Quadrat38Fädenoderwenigerzählend:
a) glatt, aucheinfachgeköpert:
1. roh.......................................... 76.—
2. gebleicht........................................ 95.—
3. gefärbt......................................... 120.—
4. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farben bunt gewebt 143.—
5. bedrucktmit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben

bunt gewbt:: .. . . . . . . . . . . . . . 153.—
b) gemustert:
1. roh..·....................................... 95.—
2. gebleicht........................................ 120.—
3. gefärbt......................................... 143.—
4. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt 167.—
5. bedrucktmit 5 odermehrFarben,oderin mehrals 2 Farben

bunt gewbctt:t:: . .. . . . .. 177.—

33
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190 JGemeine,dichte,d.i. Gewebeaus Garn Nr. 50 und darunter,auf
5 Millimeter im Quadrat mehrals 38 Fädenzählend: -

a) glatt, aucheinfachgeköpert:
1 roh............................... ·............ 120.—
2. gebleicht........................................ 143.—
3. gefärbt......................................... 167.—
4. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt/ 190.—
5. bedrucktmit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben

bunt gewbt:: .. . . . . ... 205.—
b) gemustert:
1. roh................,.......................... 125.—
2. gebleicht........................................ 150.—
3. gefärbt........................................ 172.—
4. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt 200.—
5. bedrucktmit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben

buntgewbt:t 215.—

191 Feine, d. i. Gewebeaus Garn überNr. 50 bis einschließlichNr. 100:
a) roh.......................·....................... 180.—
b) 1. gebleicht,gefbbt:: . . . . . . . . . .. 245.—

2. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farbenbuntgewebtt60
3. bedrucktmit 5 odermehr Farben, oder in mehrals 2 Farben

buntgewbtt::. 270.—

192 Feinste,d.i. Gewebeaus Garn überNr. 100:
a)roh...............·...............·............ 330.—
b) gebleicht,gefrttt 345.—
) bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farben bunt gewebt360.—
c) bedrucktmit 5 odermehr Farben, oder in mehr als 2 Farben

buntgewbtttt::. 370.—
Anmerkung zu Nr. 189 bis 192. Für die Verzollung

vonGeweben,bei denenundichtgewebteStellenmit dichtgewebten
abwechseln,ist die durchschnittlicheFadenzahl maßgebend,welchedurch
Zählung der Kettenfädenund der Schußfädenzwischenje zwei bei
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KetteundSchußim GewebemusterregelmäßigwiederkehrendenPunkten
(Zählung vonRapport zuRapport), durchUmrechnungdieserFaden=
zahlen nach demVerhältnis der * desMusters zu 5 Millimetern
und durchZusammenzählungderErgebnissefür KetteundSchuß ge=
fundenwird. Bei Gewebenmit Doppelfädenoder Iwirn sind die
Einzelfädenzu zählen. ÜberschießendeBruchteilebleibenbei derFest=
stellungdesGesamtergebnissesder UmrechnungaußerBetracht.

193 Samte und samtartigeWebewaren,auchSamtbändern . .. 215.—
194 Bandwaren (mit Ausschluß der Samtbändrrerr . . . . ... 215.—

Anmerkung. Im Stück mercerisierteGewebeoder Gewebe,
ganz oder teilweiseaus mercerisiertemGarn, sowiedergleichenSamte
undBandwaren,unterliegeneinemZuschlagezumZolle desbetreffenden
Gewebes onvdonnununnnD .. . . . . . . . . 18. —

195 Tülle und tüllartigeNetzstoffe:
a) glatt:
1. roh......·.................................. 350. —
2. gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewbbt . . . ... 370.—
b) gemustert,mit Ausnahmejenermit spitzenartigenDessins:
J. roh»........................................ 370.—
2. gebleicht,gefärbt,bedruckt,buntgewbbbtt . .. 400.—

Anmerkung zu Nr. 195 b. Mit spitzenartigenMustern
gewirkteTülle von derArt der anläßlichderUnterzeichnungdesVer=
trages hinterlegtenMuster werdennicht als Spitzen, sondernals
gemusterteTülle der Nr. 195b behandelt.

197 Spitzen,auchLuftstickereien(Atzwarhrn .. .. 660.—
at 198 Sttcckereien:

b) Tülle undSpitzen,bestictt c 660.—
aus c) BestickteSchuh=und Pantoffelblättretr . . . .. 480.—
199 Peosamentier-und Knopfwaren ............... 215.—

aus200 Wirk- und Strickwaren:
b) Strümpfe undSocken:
1. im Gewichteüber 1 Kilogrammper DutzendPaare:

#. mit Näharbit: . .. 220.—
G. andrernrn 180.—
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2. im Gewichtebiseinschließlich1Kilogrammper * Paare:
æ.mitNäharbeit.. ..... .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . ... 285.—
G. andren .. 220.—

J% Handschuhe:
1. im Gewichteüber 300 Gramm per DutzendPaare:

a. mit Näharbit:: . . . . . . . . . .. 300.—
. andrren: 240.—

2. im Gewichtebiseinschließlich300GrammperDutzendPaare:
æ.mit Näharbeit... . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . .. . . ... 400.—
G. andere..... . . ... .. . . . . .. . . . .. . . . . . . ... .. ... 300.—

4 im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte:
1. mit Näharbtt:::: ....... . . . . .. 300.—
2.andere......................................... 240.—

aus 201 TechnischeArtikel:
a) Glühstrümpfe,nichtausgeglüt ... . . .. 200.—
b) Trockenfilze,gewebte,auchgerauht:

1roh.......................................... 120.—
2. gebleict. 145.—

*l Treibrienn ..... .... .. . .. 75.—
d) Gurten und Dochtt . . . .. 65.—
e) Schläuche,gewebtodergeflochten)Bindfadenmit einemDurch=

messervon 1 Millimeter odermehr) Netze,grobe,Seile und
dergleichentechnischeArtikel . .. 65.—

aus 204 Leinengarne(aus Flachsfaseroder Flachswerg); Ramiegarne:
a) einfach,roh........................................ 30
b) einfach,gebleicht,geäschertodergefãrbt.................. 12—
c) gezwirut......................................» 4—

aus 2066 Jutegarne(aus Jute, auchgemischtmit Flachs):
a) EXIIEI ————“ 3.60
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(aus 217/219)Leinen=, Hanf⸗, Jute⸗ usw. Waren:
aus 217 Jutegewebe:

a) roh, ungemustert(bloßmiteinerGrundbindung),mit nichtmehr
als 40 Fäden in Kette und Schuß auf 2 Zentimeterim
Quadrrtttttttt — 15.—

aus 219 Seilerwarenund technischeArtikel:
a) 1. Rundtauevon 3 ZentimeterDurchmesseroder mehr, auch

gebleicht,geteert......... .. .. ..... ..... . . . . . . .. 12.—
2. andereTaue, Seile, Strickevon 5 Millimeter Durchmesser

odermehr, auchgebleicht,getert . . .. 15.—
aus b) Strickeunter 5 Millimeter Durchmesserund Bindfaden:

2. für denDetailverkaufadjustiert(geknäultufw.) im Durch=
messervon mehrals 1 Millimeter 43.—
Anmerkung. Wirk. und Strickwarenaus Spinnstoffender

KlasseXXIII desallgemeinenTarifs findnachNr. 200 zu verzollen.

aus 220 Schweißwolle,gewascheneWolle und Wollabfällel frei

(aus 225/226)Wollengarne:
aus 225 Kammgarne,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:

a) roh, einfach:
1. bis Nr. 45 metricssee . ... . .... 12.—
2. überNr. 45 metrisch... . .... ...... .. .. .. . .. .. . ... 21.—
b) roh, dubliert oder mehrdrähtig:
1. bis Nr. 45 metrisch........... .......... ... ... .... 17.—
2. überNr. 45 metriseeee ... 29.—

aus c) gebleicht,gefärbt,bedruckt,einfach:
2. überNr. 45 metriseee . .. ..... . . .. 38.—

aus d) gebleicht,gefärbt,bedruckt,dubliertodermehrdrähtig:
2. überNr. 45 metrisch.... . ...... .. .. .. . . . .. .. .. . ... 48.—
*i in derWolle gefärbteoderbedrucktemelierte,sowiemit unge=

färbterWolle (rohweiß)einmelierteKammgarne:
1. einfgg. 33.—
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2. zwei=odermehrdrähtig,auchderleiGarne aus Fädenver=
schiedenerFarbbe. 38.—
Anmerkung. Effektgarne(sogenannteFalkonnéoderPhantasie=

harne)derNr. 225b, 4 und e2 werdenzumZoll von 25 Kronenfür
00 Kilogramm zugelassen.

Unter EffektgarnendieserArt werdenrohe, gebleichte,gefärbte,
bedruckteodermeliertezwei- odermehrdrähtigeGarneverstanden,deren
Fadenlaufin bestimmtenEntfernungendurchKnoten,Noppen,Locken,
Maschen,Schlingen,Spiralen usw. unterbrochenist.

Garne, die infolge starkerDrehung durch Zusammenlaufen der
einzelnenFädenKnötchenoderkleineSchlingenaufweisen,welchebei
entsprechenderSpannungderGarnewiederverschwinden,gehörennicht
hierherund werdennachihrer sonstigenBeschaffenheitverzollt.

226 Streichgarneund im allgemeinenTarif nichtbesondersbenanntestreich=
garnartiggesponneneGarne:

a) roh,einfach......................................... 19.—
b) roh, dubliertodermehrdrähtttg . . ... 29.—
e) gebleicht,gefärbt,bedruckt:
1. einffffsgg . . . . . . . . .. 29.—
2. dubliertodermehrdrähtig..... . ... .... . . ..... .. . ... 38.—

(aus Nr. 229/239) Wollenwaren:
229 WolleneWebewaren,im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,

auchbedruckt:
a) im Gewichtevon mehrals 700 Gramm per Quadratmeter 120—
b) im Gewichtevon mehr als 200 bis 700 Gramm per Quadrat=

meter:
1. von mehrals 200 bis 500 Gramm per Quadratmeter00—
2. von mehr als 500 bis 700 Gramm per Quadratmeter4

J%) im Gewichtevon 200 Gramm und wenigerper Quadratmeter
Anmerkung. GebrauchteEmballagenaus grobenZiegen-und «

dergl.Haaren zu weitererVerarbeitungnachAufloͤsung des Gewebes
auf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungswegefestzusetzenden
BedingungenundKontrollen . . .. . .. frei

230Samte und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenemodernichtauf—
geschnittenemFlor), auchbedruckt..... .... .. ...... . . . . . .. 220.—
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231| Bandwren .. ... 220.—

232 Posamentier=undKnopfpatn 220.—
aus 233 Wirk. und Strickwaren:

b) Strümpfe und Socken:
1. im Gewichteüber 1 Kilogrammper DutzendPaare:

a) mit Näharbet:t: . . . .. . . . ... 250.—
6) andere. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... .... .. .. . . . ... 220.—

2. imGewichtebiseinschließlich1KilogrammperDutzendPaare:
e) mit Näharbett . ... .... .. . .. . . . .. 320.—
6) andenll . .. . . . .. 260.—

e) Handschuhe:
1. mit Näharbit: 330—
2. anden 300.—

d) im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
1. mit Näharbett 250.—
2. andern:t 200.—

aus 237Fußteppiche:
b) Knüpfteppichee . . . . . . . . .. 180.—

aus 238 Filze und Filzwaren(mit Ausnahmevon derleiFußteppichen):
aus b) andereals grobeFilze aus Tierhaaren:

1. unbedruiiitstWt:: . ... 120.—

aus 239 TechnischeArtikel:
aus a) Krollhaare, auch mit anderengrobenTierhaaren oder vege=

tabilischenFaserstoffengemengngt . . . . . . . . ... 15.—
d) Treibriennmmmmg 90.—

aus 242 Seide (abgehaspeltoderfiliert), auchgezwirnt:
b) weißgemacht(degummier)) . . . . . .. .. 80.—

aus c) gefärbt:
2. in anderenFarbenals schwazz . . .. 90.—



230

des 06 Bollsat
gersschen BenennungderGegenstände r # =

algemeinen gramm

fs Kronen

aus 243 Florettseide(Seidenabfälle,gesponnen),auchgezwirnt:
b) gefärbt:
1. schwaaqzzz 80.—
2. in anderenFarbrben . . . .. 90.—

aus 244 Kunstseide,auchgezwirnt:
b) gefärbt:
1. ———————————. 80.—
2. in anderenFaren 90.—

246 Qwirn aus Seide, Florett=oderKunstseide,auchin Verbindungmit
anderenSpinnmaterialien,weißgemachtodergefärbt,für denDetail=
verkaufadjustirtt: .... . . .. 125.—

(aus 247/254)Ganzseidenwaren (laus Seide, Florett= oder
Kunstseide):

2470anzseidemvaren, bestisctttt“ 1 300.—
248 Tülle und tüllartigeNetzstoffe;Gaze(auchgewebteKreppeundFlore);

Spitzenund Spitzentüchelel:l . . .. . . .. 1 300.—
Anmerkung. Seidengazezum Besticken,auf Erlaubnisscheine

unter den im VerordnungswegevorzuzeichnendenBedingungenund
Kontrolllen . . . . . . . . .. . . . . 1 200.—

aus 25) Ganzseidengewebe,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
b) fassonierte:
1. ungefärbtoderschwarzgefürbt . . . ... 1 000.—
2. andersfarbig,bedruckt,bunt gewbbt 1 050.—

251amte und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenemoder nichtauf.
————————————— . .. .. . . .. ... 1 050.—

aus 253 Bandwaren:
b) SamtbänderundBändermit samtartigenEffektten 1050.—
e) andere,ausgenommenbestickteodersolcheaus Tüll, Gazeoder

anderenGewebenderNr.248:
1. nichtfassoniertteee .. . . . ... 1 100.—
2. fassoniere... . . . . .. 1200.—

254 Posamentier=undKnopfyparen . . ... . . . . .. 900.—
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257

aus 259

b)
aus c)

266
aus 267

b)
1.
2.

274

(aus 256/259) Halbseidenwaren (aus Seide, Florett= oder
Kunstseide in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien):

Halbseidengewebe,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
glatte(nichtfassonierte)
fassonierte

—.. 2224

—...

Anmerkung. HalbseideneGewebeimGewichteüber200Gramm
per Quadratmeter,auchfassoniert,sind nacha abzufertigen.

Samte und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenemodernichtauf=
geschnittenemFlor)

Bandwaren:
Samtbänderund Bänder mit samtartigenEffekten
andere,ausgenommenbestickteodersolcheaus Tüll, Gazeoder
anderenGewebenderNr. 255:
nicht fassonierte,mit Ausnahme der in Nr. 25961 des
allgemeinenTarifs genanntenHutbänder

fassonierte
Anmerkung zu Klasse XXV des allgemeinen Tarifs.

Seide, welchein Garnen aus anderenSpinnmaterialien versponnen
ist, ohne die Umhüllung derselbenzu bilden,oderohnezusammen=
hängenddurchdie ganzeLängedesGewebefadenssichzu ziehen,bleibt
bei Gewebenaus solchenGarnen außerBetracht.

Hutstumpenaus Filz
Herren-und Knabenhüte:

aus Filz:
nichtgarnirt.
garnirtt::: . .. . . . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 268 des allgemeinen Tarifs.

â22—222

.2

.. 2*

—

— 2 222222

— 2222222222

Herren-und Knabenhütesindwie diesezu verzollen.
2. Bei derTarifierungvonnichtausgerüstetenDamenhütenaus Filz usw.

wird derbehufsVerstärkungoderEsschrrhn eventuellauf oderunter
der Krempe oder am äußerstenRand derselbenaufgenähte,auchmit
GespinstenumflochteneDraht außerBetrachtgelassen.

Anmerkung zu Nr. 269 des allgemeinen Tarifs. Die
AusstattungvonHütenmit gewöhnlichenSchnallen,KnöpfenundEicheln
wird nichtals Aufputzbehandelt.

a) DamenmäntelundDamenumhängeausWollenwarenmitZutaten
(Futter,Aufputzunddergleichen)aus Seidenwarender Nrn. 247
bis 260 des allgemeinenTarifs oderBesatzartikelnderNr. 273a
des allgemeinenTarifs ... »22222222242

540.—
585.—

750.—

750.—

550.—
600.—

für1Stüc
—. 30

—.50
—.60

für 100Kilo=
-gramm

600.—
34
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b) Sonstige Kleidungen, ferner Wäsche, Putzwaren und andere
genähteGegenständeausZeugstoffen,im allgemeinenTarif nicht
besondersbenannte,sindnachihremHauptbestandteile,als welcher
beiDamenkonfektionenund Putzwarender höchstbelegteBestand=
teil gilt, mit einemAufschlagevon 40 Prozent zu verzollen.

Anmerkungen.
1. Für die BerechnungdesAufschlagesvon 40 Prozent ist bei Wäsche,

mit Ausnahmeder Putzwäsche,sowiebei gewirktenoder gestrickten
Putzwaren (aufgeputztenPhantasieartikeln)der vertragsmäßige,im
übrigenaber der allgemeineZollsatzdes für dieVerzollungmaßgeben=
den Bestandteils als Grundlage zu nehmen.

2. Bei der VerzollungvonMiedern (Damenkorsetts)bleibenseideneund
halbseideneSchnürsenkelsowie einreihigeZiersticheaus Seide außer
Betracht.

3. Nähstiche,mittels welchereinzelneSpitzen=oder Luftstickereirapporte
zu Meterware aneinandergereihtsind, bleibengleichfalls außer Betracht.
HingegenwerdenKonfektionsartikel,z.B. Kragen, Manschettenund
dergleichenaus Spitzen- oderLuftstickereirapportenmittels Näharbeit
zusammengesetzteArtikel, als Putzwarenbehandelt.

Allgemeine Anmerkungen zu den Tarifklassen XXII bis XXVI
des allgemeinen Tarifs.

1. Textilwarenaller Art in Verbindungmit Metallfäden(Draht, rund
oder geplättet) unterliegen einemJuschlage zumZolle der betreffenden
Textilware, der für SeidenwarenderNrn. 247, 248, 250, 251 und
253 15 Prozent, für alle übrigenTextilwaren 30 Prozent beträgt.

2. Als Bänder sind auch bandartig geschnitteneoder ausgeschlagene
(gestanzte)glattrandige,gezackte,gewellte,durchlöcherteoderaus ver=
schiedenenWebestoffendurchKlebemittelgemustertoder verziertzu=

gleichendurchzogeneStreifenausZeugstoffen(mitAusnahmesolcheraus
namentlichtarifiertenTegtilien,z.B. ausBatist, Tüllenusw.),falls
derenBreite 20cm nicht erreicht,zu verzollen.

3. Soweit im allgemeinenTarif nichtAusnahmenvorgesehensind,werden
abgepaßteoderzugeschnitteneTextilwarenohneNäharbeitwie die im
Stück als Meterwareeingehendenverzollt.

4. Zu denWirk. und Strickwaren(auchStrumpf-, Trikotwaren)ge=
hörensowohlgewirkteals auchgestrickte,gehäkelte,genetzte(Filet-oder
Knüpfarbeit),z. B. dergleichenStoffe im Stück, Bänder, Kapuchons,
Gamaschen,Handschuhe,Hauben,Hosen,Joppen,Kragen,Leibchen,
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Pelerinen, Puls⸗, Knie- und Taillenwarmer,Babyschuhe,Schürzen,
Socken,Strümpfe, Taschen,Geldbörsen,Trikotanzüge,Tücher,Westen
und dergleichen,sowohlFassonwaren,d. i. regulärgearbeitete,als auch
aus gewirktenZeugstoffenzugeschnitteneund genähte.

Bei Wirk- und StrickwarenwerdenSäume oderNähte oder
ur Verhinderung des Auftrennens angebrachte Einfassungen von
schnalemBand,ferner die zumGebraucheerforderlichengewöhnlichen
Zutaten, als: benähteKnopflöcher, Knöpfe, Schlingen, Hafteln,
Schnallen, Lederstreifen,einfacheZugschnüre,Bindbänder, Quasten,
Ringe und dergleichenaußer Betracht gelassen,und zwar ohne
Rücksichtauf den Stoff, aus dem die Zutaten bestehen.Derlei
Arbeitenund ZJutatenhabenwederdie VerzollungnachNr. 274 zur
Folge, nochbewirkensie für regulär gearbeiteteWirkwarendie Ver=
zollung als genähteWirk- und Strickwaren.

Aus Wirkstoffenzugeschnitteneund genähteGegenständemit
AusnahmeausgeputzerPhantasieartikelwerdenim vertragsmäßigen
Verkehr nach denallgemeinenZollsätzender Nummern200, 233,
252 oder258 verzollt.

Gewirkte oder gestricktePutzwaren, sowohl regulär gearbeitete
als auch zugeschnitteneund genähte (aufgeputztePhantasieartikel, wie
z. B. mit Bandmaschen,Rüschen, Spitzen, Stickereienusw. aus=
gestattete),sind nicht nachdenobigenNummern, sondernals Putz=
warennachdemhöherbelegtenAufputz(Nr. 274) zu verzollen,und
zwar ist der vertragsmäßigeZollsatz, wennein solcherfür denAuf=
putz besteht,der Berechnungdes Aufschlagszu Grunde zu legen.
Unterliegtder AufputzkeinemhöherenZolle als die betreffendeWirk=
ware, so hat derselbedemzufolgeaußerBetrachtzu bleiben.

GeradlinigeZwickel (sogenannteTambouriernähte)aus Seide
oder Halbseide bei Handschuhen aus baumwollenen, leinenen oder
wollenenWirkstoffen,welchenach dem allgemeinenTarif die Ver=
zollung der Handschuheals Halbseidenwaren(Nr. 258) zur Folge
habenwürden, bleibenbei der Verzollungim vertragsmäßigenVer=
kehraußerBetracht.

Zu den Wirk- und Strickwaren gehörenauch regulär ge=
arbeiteteMützen.

5. BestickteWirk- und Strickwaren, Posamentier-und Knopfwaren—
mit Ausnahmeder zu Nr. 247 (bestickteGanzseidenwaren)und 255
(bestickteHalbseidenwaren)gehörigen— sind nicht als Stickereien,
sondernnach ihrer sonstigenBeschaffenheitzu verzollen. Mit Seide
bestictt oder mit Seide durch Näharbeit verziertebaumwollene,
leineneund wolleneWirk. und Strickwaren sind wie halbseidene
Wirk= und Strickwaren der Nr. 258 zu behandeln; desgleichen
sind mit Seide bestickteoder mit Seide durchNäharbeit verzierte
baumwollene,leineneund wollene Posamentier-und Knopfwaren

34“
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aus 275

b)

wie halbseidenePosamentier=-und Knopfwaren der Nr. 260 in
Verzollungzu nehmen.

Applikationsstickereienauf anderenGrundstoffenals solchenganz oder
teilweiseaus Seide, bei denender Grundstoffmit Mull oderTüll
durchAufstickenvon Mustern derart verbundenist, daß die Muster
durchAusschneidendes auf- oder darunterliegendenStoffes sichtbar
werden, gehörennicht zu den genähtenGegenständender Nr. 274,
sondernsind als Stickereienzu verzollen.

Textilwaren, in die nur Buchstaben,wenn auchverschlungeneoder
in sich selbstverzierte(Monogramme,Zierbuchstabenusw.), oder
Namen, Nummern oder dergleicheneingesticktsind, werdennichtzu
denStickereiengerechnet.

Taschentücher,Tischzeng,Bettzeugund Handtücherzeugaus Garnen
von Baumwolle oder Spinnstoffender KlasseXXIII mit Säumen,
welcheohneUmbiegendesGeweberandesdurchbloßesBenähendes=
selbenoderdurch ein=oder mehrfachesUmbiegendesGeweberandes
in größererodergeringererBreite und Festnähendes umgebogenen
Gewebestückshergestelltund dabeiwedermit Durchbrucharbeit(Ajour=
nähten)irgend welcherArt versehen,noch durchZiersticheoder in
andererWeiseverziertsind,werdendeshalbwedermit denZollsätzen
für genähteGegenständenochmit einemZollzuschlagbelegt.

Für die vorgenanntenWaren wird an Stelle der Zollsätzefür
genähteGegenständeder in Ziffer 5 Absatz2 der allgemeinenAn=
merkungenzu den TarifklassenXXII bis XXVI des allgemeinen
Tarifs vorgeseheneZollzuschlagvon 10 Prozent erhoben,wenn sie
entwedernur mit einfachenAjoursäumen(Halbstäbchenscumenoder
Ganzstäbchensäumen)oder nur mit einem einreihigenDurchbruch
versehensind, welcherim Innern desGewebesmit denGeweberändern
Fleichläuftund in genauderselbenArt wie die einfachenAjoursäume,
jedochohneZusammenhangmit demSaum durchbesondereNähfäden
hergestelltist.

32.—
25.—
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aus276 Pinsel, mit Ausnahmeder unter Nr. 275 fallendengrobenPinsel,
mit Montierungen:

aus a) aus gewöhnlichenMateriallen . .. . ... 60.—
aus b) aus feinenMaterialien:

1. Pinsel aus zugerichtetenBorsten, auchmontiertmit Holz
oderEisen, ohnePolitur oderLOcr 80.—

2. feineBorsten=und Haarpinselmit Holzmontierungenund
rundenoderflachenNickelzwingen .. 90.—

3. anderefeinePinsel in Verbindungmit gewöhnlichenoder
feinenMateriallen . . . . . . .. . . .. 120.—

Anmerkung zu Nr. 275 und 276. Bei Pinseln bleibenBunde
aus BindfadenoderGarnen(auchausSeide)undBundeaus leonischen
Drähten oder leonischenGespinstenohneEinfluß auf die Verzollung.

(aus 280/282). Nicht anderweit im allgemeinen Tarif be=
nannte Waren aus Stroh, Rohr, Bast, Span und der=
gleichen:

280 GrobeFußdeckenund Matten (Wagendeckenund dergleichen):
a) ungefüärbtbttt.□ 10.—
b) gefätt:t: . . . . . . . .. 12.—

Anmerkungen.
1. KokosläufernachArt der Laufteppichehergestellll 16.—
2. Bei Kokosläufernund Kokosmattenbleibt einegeringfügigeBei=

mischungvon anderenFlecht-oderSpinnstoffen,diezur Befestigung
des Gewebesoder Geflechtesdient, oder eine zur Erhöhungder
HaltbarkeitbestimmtegewöhnlicheBandeinfassungauf dieVerzollung
ohneEinfluß.

aus 282 Korbflechterwaren(auchaus Flechtweiden):
a) gemeine(grobePack⸗,Trag⸗, Wagen⸗undWäschekörbe,Fisch⸗

reusen und dergleichen)aus ungeschältenoder geschälten
Rutenusw.,wedergebeizt,gefärbt,gefirnißt,nochlackiert:
1. ohneVerbindungmit anderenMateriallen . .. 5.50

Anmerkung. Zum Vertragssatzeder Nr. 282à1 werden
auchordinäreHolzspankörbe,wedergebeizt,gefärbt, gefirnißt, noch
lackiert, ohne Verbindungmit anderenMaterialien, von der Be=
schaffenheitwie siezuEmballagezwecken(VersendungvonWaren) oder
zu Wirtschaftszweckenverwendetwerden, zugelassen. Ein am Rande
solcherKörbe eingeflochtenerfarbigerSpanstreifenbleibt bei derVer=
zollungaußerBetracht.

2. in Verbindungmit Holz) Eisen oderunedlenMetallen. 8.—
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b)

aus c)

aus 285

feine,d.i. alle anderen,soweitsienichtwegenihrerVerbindung
mit feinstenMaterialienunterNr. 282c desallgemeinenTarifs
fallen,auchinVerbindungmitgewöhnlichenoderfeinenMaterialien

Anmerkung. Hierher gehört auch Spielzeug aus Korb.
geflechten,auchinVerbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien.

Korbflechterwaren,bei welchenSeidensparterieoderseideneFäden
im Flechtmaterialdurchgezogensind, sowieSpielzeugausKorb=
geflechtenin Verbindungmit feinstenMateriallin

Anmerkung. Unter denKorbmöbeln,welcheals Holzwarender
KlasseXXXIV des allgemeinenTarifs zu behandelnsind, sind jene
zu verstehen,derenüberwiegenderBestandteilaus nichtumfochtenem
Holz besteht.

Pappen (Pappendeckeh:
ordinäre,imGewichtvon300GrammundmehrperQuadratmeter:
1. HadernrohpappeundStrohpappe
2. anden .. .. . ..

Anmerkung. GekautschtePappen werdenauch dann nach
Nr. 285a behandelt,wenndieäußerenLagenweiß oder in derMasse
gefärbt (auchverschiedenfarbig)und nicht von gleicherBeschasfenhei
und Farbe wie die innerenZwischenlagensind.
feineKartons

alle mit Farbenbestrichenenodergemusterten,auchdessiniert
gepreßten...................................·...

AnmerkungAlsfeineKartonsderNr285013umsollsatz
von 13.— Kronen find einschließlichmattsatinierterKartons solchezu
behandeln,derenGewicht200 Gramm oder darüber per Quadrat⸗
meter beträgt. Kartonpapier im Gewichteunter 200 Gramm per
Quadratmeterwird, wenn es nicht gestrichenist, nach Nr. 289c,
gestrichendagegennachNr. 290a verzollt.

Teer-und Steinpappen:
a) besandete
b) anden:

Packpapierim Gewichtevon 30 Grammund mehrperQuadratmeter:
ungefärbt.
in derMasse gefärbtodergetertrt:r: r . ..

Anmerkung. Als Packpapierwerdenohne Unterschieddes
Stoffes, au5 welchemdasbetreffendePapier hergestelltist, alle Papiere
behandelt,welchesichzur Verwendungals Oruck., Lösch=,Schreib=
oderZeichenpapiernicht eignen,insbesonderedie Gattung der Tüten=

—. 22

— â22

d
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85.—

200.—

13.—

15.—
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289

291
293

294

295

papieresowiedie als Papier zum Einwickeln,EinschlagenoderEin=
packenerkennbaren,in derRegel mehroderwenigergeleimtenPapier=
sorten. Papiere dieserArt sindnachNr. 287 a) bzw.b) auch dann
zu verzollen,wenn sie auf beidenSeiten glatt oder geglättetsind.
Mit Unterlagenvon GespinstwarenversehenePapiere gehörennicht
zu denPackpapieren. Für die Unterscheidungvon Packpapierund
Pappe ist in Zweifelsfällendas Verhältnis der Flächezum Gewicht
in der Weise maßgebend,daß als Packpapier nur solchePapiere
zu behandelnsind, von denen 1 Meter im Geviert weniger als
300 Gramm wiegt. Von der Verzollung als Seidenpapierfind alle
Dapiere ausgenommen,deren Gewicht auf 1 Meter im Geviert
30 Gramm übersteigt.

a) Zeichenpaprbkiiittt . . .. . .. . .. . . . . ..
b) Malerpappe,Kupferdruckrapriii . . . . . ..
e) Kartonpapierim Gewichteunter200 Gramm perQuadratmeter

Anmerkung: Dem ermäßigtenZollsatzder Nr. 289a unter=
liegt auchgekörntesZeichenpapier.

Buntpapier,auchlackiertesund weißgestrichenesPapier:
lat.. . . . . .. ...
Hesinitrtgepreßt,genarbtodergouffriert:
1. Kalikopaprbder .. . . . .. . . . .
2. anderes. .. ... . ... . .... . ... . .. .. . ... . . ... . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 290b 1. Als Kalikopapierwird nur das
als Imitation von grobenGeweben,Buchbinderleinwandusw. dienende
Buntpapierangesehen.Dasselbewird als ÜberzugvonBucheinbänden,
Notizbüchernund anderenKartonnagearbeitenverarbeitet.

Pergamentpapier.........................................
ChemischePapiere, mit Ausnahme der für photographischeZwecke
präparierren . . . .. "...............

Gold-undSilberpapierundPapiermitGold-undSilbermustern
(echtoderunecht,auchbronziert),Spitzen=und dergleichendurch=
schlagenesPaprerr . . ...

Anmerkung. Streifen aus einfachemGold- undSilberpapier
mit glatten, geradlinigenRändern, auch in Rollenform, sind nach

Nr. 294, hingegenausgezackteStreifenvonGold- undSilberpapier,alle
cachiertenStreifen aus diesenPapiergattungen,sowie alle Streifen
aus Spitzen und dergleichendurchschlagenemPapier, auchin Rollen,
nachNr. 299 als LuxuspapeterienzuKehandein.

Tapeten:
a) ein=oderzweifarbigeRollentapSben
b) andern::

12.—
15.—
18. —

17.—

24.—
27.—

15.—

30.—

30.—

55.—
60.—
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296 Papier, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenanntes:
a) glatt.............................................. 9.—
b) Tsstrierrrrrtrtrtrtrtt 12.—
J%) dessiniertgepreßt,kreppartighergestellt,gouffriertodergenarbt. 24.—

297 JPapierund Pappendeckelmit Unter- oderZwischenlagenvon Lein=
wand (auchBaumwolleinwand))Hutfutteraus Papier, auchmit
Gewebenüberzoeen .. .. ... . . . . . . .. 30.—

(aus 298/301)Papierwaren:
298 Drucksorten,AnkündigungenundPlakate:
a) zwei- odermehrfarbigodermit Gold oderSilber bedrucktoder

auf photomechanischemWegehergestellt:
1. mehrfarbige,mit Gold oderSilber bedruckt,mit Lichtdrucken
odermit Hilfe der photographischenSchnellkopiermaschine
hergestellteKopienodermit DruckenderTiefdruckpresse.. 55.—

2. anderezweifarbge . .. . . .. . . .. .. 15.—
b) andere:

1. Preiskurante,Kataloge,nichtillustrirt 12.—
2. alle übrigendieserVooot. 15.—

299uxuspapeterien, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannteMassen=
erzeugnissederBilddruckmanufaktur,Spielwaren, alle dieseauchin
VerbindungmitgewöhnlichenoderfeinenMaterialien;Papierwäsche;
Blumen und Blumenbestandteileaus Papier:
a) Luxuspapeterren . . . . . . . .. 55.—
b) Spielwaren:

1. Puppen=und Puppenbestandteileaus Papiermasse(fertig
gearbeitet,bemalt, lackiert,auch in Verbindungmit ge=
wöhnlichenMateriallnnynynynynynyn . . . . ... 80.—

2. andereSpielwaren,auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Materiallen . . . . . . . .. 50.—

3. Spielwarenin Verbindungmit feinenMaterialien 100.—
c) Papierwäsche,auchmit Zeugstoffen 40.—

Anmerkung. Unter Nr. 299c fällt Papierwäscheauchdann,
wenn sie auf einer oder auf beidenSeiten mit Gewebenüberzogen
odermit gepreßtenNachahmungenvon Nähtenversehenist.

4)Blumen und Blumenbestandteileaus Papeieir 50.—
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e) Ansichtskartenund MassenerzeugnissederBilddruckmanufaktur:
1. ein- oder zweifarbige,einschließlichein- oder zweifarbiger
KinderbilderbücherohneTextodermit kurzemText:
æ)Lichtdruckeoder mit der Tiefdruckpressehergestellte
Druckeodermit Hilfe derphotographischenSchnell⸗
kopiermaschineerzeugteKoprin .. 55.—

6) andereein=oderzweifarbeetee 40.—
2. mehrfarbige:

) KinderbilderbücherohneText odermit kurzemText 55.—
6) Ansichtskaren . ... 65—
) anden .. 75.—

3. Kinderbilderbogen;KinderbilderbüchermitAusnahmesolcher
ohneTextodermit kurzemText)ModellierbogenundLaub=
sägevorlaggen . . . .. frei
Anmerkung. WarendieserNummerin Verbindungmit feinsten

Materialien sind nachNr. 300d zu behandeln.

300 Waren aus Papier, Pappe oderPapiermasse,im allgemeinenTarif
nichtbesondersbenannte:

a) aus Papiermasse,Pappendeckel,Papier, mit Ausnahme von
PapierderNrn. 290b, 294 und296:
1. Papier in Rollen . . . . . . . . .. 25.—
2. Papierhülsenfür Zigarren=und Zigarettenspitzen,Garn=
hülsenund dergleichen,alle diesenichtaus Hartpapier 34.—

3. alle übrigenWaren dieserVoft . . . . .. 30.—
b) aus odermitPapierderNrn. 290b, 294 und296e, dannalle

mit Bildern oderMalereien:
1. PapierderNrn.290b und 296e, in Rollen .. 40.—
2. alle übrigenWaren dieserPost:

a) mit Bildern oderMalereieieen . . .. 55.—
6) andernsn . . . . . . . . . . .. 45.—

Anmerkung. Die unter a und b fallendenWaren auch in
Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien.

e) in Verbindungmit feinenMaterialienoderBuchbinderleinwand:
1. ohneVerbindungmit Textilstosen 80.—
2. alle übrigenWaren dieserPott .. . . . . . .. 120.—

1906. 35
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d) inVerbindungmit feinstenMaterialien:
1. in Verbindungmit Seide, Spitzen,Stickereien,künstlichen
Blumen und Schmuckfedern,sowie Spielwaren in Ver=
bindungmit feinstenMateriallen. 200.—

2. alle übrigenWarendieserWost: .. ... 240.—
Anmerkungen.

1. Bei der Verzollung von Albums bleibt die Vergoldung oder Ver=
silberungder SchließenaußerBetracht.

2. BändchenausGarnen jederArt, mit denenBriefpapier, Briefkarten
und Briefumschlägegebunden sind, sowie geringfügige Aus=
stattungender Behältnisseselbstmit solchenBändchenbleibenbei der
VerzollungaußerBetracht.

aus 301 Formerarbeitenaus Steinpappe,Asphaltund ähnlichenStoffen:
a) wederangestrichen,nochlackiert,auchin Verbindungmit Holz

oderErf............................·.......... 12.—
(aus 308/320)Kautschuk und Guttapercha und Waren daraus:

308Mlatten, unvulkanisiert,geschnitten,gestrichen,gewalzt(Patentplatten) 40.—

309 WearenausPatentplatten,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,
vulkanisiertodernicht, auchin Verbindungmit gewöhnlichenoder
feinenMateriallen. 100.—

310 Kinderspielwarenaus weichemKautschuk,auchin Verbindungmit ge=
wöhnlichenoderfeinenMateriallen . . .... 80.—

312 Waren aus weichemKautschuk,im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen
Materiallen . .. ...... .... .. . . .. 80.—

313 Hartgummi(hartoderlederhart)in Platten, Stäben undRähren,
auchpoliert, jedochnichtweiterbearbeitt . . ... 30.—

314 Hartgummiwaren,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) roh gepreßt,mit sichtbarenPreßnähten . . . .. 84.—
b) andere, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen

Materialen . .. .. . .. . . .. 100.—
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aus 316Elastische Gewebe,Wirk=undPosamentierwaren,wenndie darin ver⸗
arbeitetenGespinstebestehen:

b) aus Textilstoffen,mit Ausnahmederjenigenganz oder teilweise
aus Seide, Florett-oderKunstseide:

1 Schuhelastiusss=s=s=s=s= .. . . . ... 165.—
2. andenl 180.—

317 KleidungenundanderedurchKleben,Nähenunddergleichenkonfektionierte
Gegenständeaus denin denNrn. 315 und 316desallgemeinen
Tarifs genanntenStoffen sindwie diesemit einemAufschlagevon
20 Prozentzu verzollen.

aus 318 Kinderspielwarenaus weichemKautschukin Verbindungmit feinsten
Materiallenn . . . . . 200.—

aus 320 TechnischeArtikel:
b) Schläucheaus odermit Kautschuk,auchmit Gewebelagenoder

Drahteinlgen .. .. .. .. . . . . 65.—
Anmerkung. Schläucheaus PatentplattensindnachNr. 309

zu behandeln. .
a) Dichtungen......................................... 80.—
d) Treibriemen..»..................................... 80.—
1) Isoliermaterialaus Patentplatten,auchvulkanisierrt4 100.—
8) Ausrüstungenfür technischeund elektrotechnischeZwecke, In⸗

strumentenusw. aus Hartgummi mit Ausnahme derzu
Nr. 314a gehörigenRohpressungenaus Hartgummi.... ... 115.—

Anmerkung. Für den Telephon=und Mikrophonbauauf
Erlaubnisscheineunter den im Verordnungswegevorzuzeichnenden
BedingungenundKontrollen .. . . . .. 90.—

323 FußbodenbelägeausWachstuch,Linoleum,Kamptulikonundähnlichen
. Kompositionen:
a) bis 2 Millimeter Dicke.... ......... . ......... . .. . . . ... 70.—
b) über2 Millimeter Disenn . . . . ... 55.—

324 Buchbinderleindaddd . . .. 60.—
aus 325 Wachstuch,im allgemeinenTarif nicht besondersbenanntes,)auch

Wachsmuseelin:
aus a) MeterwareohneabgepaßtesDesiininn . . .. . . ... 70.—
aus b) abgepaßtoderMeterwaremit abgepaßtemDesftnn ... 80.—
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328 Rinds=und Roßleder,sohllederartiggearbeitet(auchfür Treibriemen):
a) in Rückenstücken(Croupons):
1. #haarrr. ... . “““. 45.—
2. mincralgar.................·................... 55.—
b) anderes(mit AusnahmedesAbfalleders):
1. lohgar..·...............·...................... 38.—
2. mineralen ... 45.—
e) Abfalleder.......................................... 35.—

329 Rinds= und Roßleder, nicht sohllederartiggearbeitet,auch fertig
appretiert,jedochnichtlackiert:

a) naturfarbigoderschwarzgefürtt 30.—
Anmerkung. Roßlederabfall, wie Klauen, Flemmenund

Spalte, bloß gegerbt,nicht weiter zugerichtet,für Lederzurichtereien
auf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungswegevorzuzeichnenden 4
BedingungenundKontrolen . . . .. 25.—

b) andereeess .. . .. .. .. ..... .. .. . 43.—
Anmerkung. Gegerbte,nicht sohllederartiggearbeiteteKips=

häute (Häute vom Zebu oder indischenRind), an welchendieRücken=
falte nocherkennbarist, ohneRücksichtauf das Stückgewicht,oder
welchebeimFehlen derselbenein 3 Kilogramm übersteigendesStück.
gewichtzeigen,sind als Rindsleder nach Nr. 329, derleiKipse im
Stückgewichtevon 3 Kilogramm oderdarunterdagegenals Kalbleder
nachNr. 330 zu verzollen.

330 Kalbleder,mit Ausnahmedes lackiertenLeders:
a) naturfarbigeesssss . . . . . . . . . . . . .. 40.—
b) andersfarbigggsss . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 50.—

332Schaf- und Lammmfelle,gegerbt,nichtgefärbt,nichtweiterzugerichtet:
a) fleischseitiggespalten.............. .. . . .. . . . . . . . . .. 5.—
D) anden . . . .. . . . . .. 5. —

Anmerkung. Mattiertes und gestrecktesSchaf. und Lamm.
leder,daseineweitereZurichtungnichterfahrenhat, wird nachNr. 332
verzollt.

333 Bock=,Ziegen=und Zickelleder,zugerichtet,mit AusnahmedesHand=
schuhledersund des lackiertenLedes . . ... 43.—
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334

335

336

337

338
a)

b)

Schaf=und Lammleder,zugerichtet,mit Ausnahmedes Handschuh=
ledersund des lackiertenLeders

Handschuhlederallert#nt . . . . . . . . . . ..
Anmerkung. Handschuhleder,welcheszumFärben ausgeführt

wird, bei der Wiedereinfuhr in gefärbtemIustande auf Erlanbnis=
scheineunter den im VerordnungswegefestzusetzendenBedingungen
und Kontrollen . . . . . . . . . . . . .

LackiertesLeder aller Art:
a) Rindslden . ..
b)anderes...........·............................

---------------------------

Leder, im allgemeinenTarif nicht besondersbenanntes;Pergament:
a)bronziertesLeder...........................·.. ...

6ß. 2o) anderesLeder;Pergament
Anmerkung zu den Nrn. 328 bis 337 des allgemeinen

Tarifs. Lederin Viertelhäuten,halbenHälsen odernochkleineren
Stücken, das nicht für einen bestimmtenGebrauchszweckerkennbar
vorgerichtetist, gilt nicht als Lederausschnittim Sinne der An=
merkunghinter Nr. 337 des allgemeinenTarifs, sondernwird —
je nachBeschaffenheit— nachNr. 328 bis 337 verzollt.

Anmerkung zu Nr. 329 bis 337 des allgemeinen
Tarifs. Gefärbtesund dessiniertesLeder, auchsolchesmit künstlich
eingepreßtenNarben, wird je nach der Gattung der Tiere, von
welchenes stammt, denNrn. 3295, 330, 333 bis 335 oder337
zugewiesen.Dagegen wird lackiertesLeder ohneRücksichtauf die
BeschaffenheitnachNr. 336, bronziertesLedernachNr. 337 verzollt.

(aus 338/344) Lederwaren:
Sattler=undRiemerwaren,auchin VerbindungmitanderenMaterialien:

ohneMetallbestandteile,odermit Beschlägen,Schnallen,Ringen,
Bügeln und anderenBestandteilenaus Eisenund Stahl (mit
Ausnahme des vernickeltenodermit anderenMetallen über=
zogenennn . . . .. .

mit Beschlägen,Schnallen,Ringen,Bügeln undanderenBestand=
teilenausMessing,Nickelund anderenunedlenMetallen oder
damitüberzogen(auchderleiaus EisenundStahh)

43.—

43.—

45.—
20.—

35.—
43.—
10.—

90.—

100.—
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e) mit silbernen,silberplattierten,versilbertenodervergoldetenBe⸗
schlägen,Schnallen, Ringen, Bügeln und anderenMetall=
bestandteilen: »
1. Geschirremit Beschlägen,Schnallen,Ringen, Bügeln
und anderenBestandteilenaus Silber 240.—

2. andernrrr ..... . . .. 180.—

339 Taschnerwarenaus Leder,Wachstuchund Zeugstoffen:
a) mit Montierungenaus Eisenund Stahl (mitAusnahmedesver=

nickeltenodermit anderenunedlenMetallen überzogenen),auch
in Verbindungmit anderengewöhnlichenoderfeinenMaterialien 95.—

b) mit Montierungenaus anderenals denuntera genanntenMetallen
(erklusiveEdelmetalle),auchin Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien:
1. Schultaschen,Patronentaschen,Tornister,Mistolenhalfter
und Gewehrfutterllelelelelll 120.—

2. anden:n: . . . . . . . . . .. 140.—
Anmerkung. Hierher gehörenauch derleiWaren im Stück=

gewichtevon 1 Kilogramm und darüberaus Lederallein.
J%) in Verbindungmit feinstenMaterialien, dann Ledergalanterie=

warenim Stückgewichteunter1 KilogrammausLederallein:
1. in Verbindungmit feinstenMaterialen 200.—
2. Ledergalanteriewarenim Stückgewichteunter1Kilogramm
aus Lederallein:
Wa)Schultaschen,Patronentaschen,Tornister,Pistolen=
halfterund Gewehrfutteral ... 120.—

6) andernrnrnrnrnr . . . . . . . 165.—

341 Handschuhe,lederne(auchbloß zugeschnitteneoderin Verbindungmit
Textilwaren),auchbesticckkt .. 150.—

342 Lederwaren,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) aus Lederallein, oderin Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinen

Materialien:
1. Roßlederausschhit. 50.—
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b)

aus 343

b)

aus 344

b)
* "

345

2. Hutlederstreifen;Spielzeug mit Leder oder Pelzwerk
überzogen,odermit an- und eingeklebtenFedernvon ge=
wöhnlichemGeflügel, auch inVerbindung mit feinen
Materiallen ... .. .. . ..

3. andree

aus Lederin Verbindungmit feinstenMateriallken ..
Anmerkung zu Nr. 342b. Hierher gehört auchSpielzeug

mit Leder oder Pelzwerk überzogen,in Verbindung mit feinsten
Materialien.

Anumerkung zu Nr. 339 und 342. Auf die Jollbemessung
von Taschnerwarenaus Leder,Wachstuchund Zeugstoffen(Nr. 339)
und von Lederwaren,nicht besondersbenannten(Nr. 342), bleiben
seideneNähte ohneEinfluß.

WarenderKlasseXXXII desallgemeinenTarifs mit Montierungen
aus Edelmetallen:
aus Silber, mit Ausnahmevon Sattler- und Riemerwarender
Nr. 338e

TechnischeArtikel:
Treibriemen,flache,auchSchlagriemen:

aus lohgaremLeder
aus fett=odermineralgaremLeder,sowieaus Rohhäuten.

Anmerkung. Zu dem für TreibriemenfestgesetztenJollsatze
sind auch Treibriemenbahnen, das sind bloß zugeschnitteneStreifen
von Treibriemenlederzur Erzeugungvon Treibriemen,zu verzollen.

Anmerkung zur Klasse XXXII des allgemeinen Tarifs.
Bei Lederund Lederwaren,mit Ausnahmeder in Nr. 328 und344b
aufgeführtenErzeugnisse,wird währendder Dauer des Vertrags ein
Unterschiedin der Verzollungvon lohgaremodermineralgaremLeder,
beziehungsweiseLederwarennicht stattfinden.

1

Pelzwerk,zugerichtet,nichtkonfektioniert:
aus gemeinenFelen.
aus feinenFellen

Anmerkung zu Nr. 345 sowie zu Nr. 346 des allgemeinen
Tarifs. Die aus gemeinenFellen durch Zurichten oderFärben her=
gestelltenImitationenfeinerFellewerdenals gemeineFelleim Sinne der
Nrn. 345a und346a angesehen,sofernsieals Imitationen erkennbar
sind odernachgewiesenwerden.

Ö #####.öö6v#¾„„X„.,,,,,=X22

— 22222

— 22222

100.—
110.—

200.—

600.—

58—
68.—

14.—
120.—
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349 Holzstifte(Holznägel),auchgebeiztodergefärbt:
a)roh........................................... 3.60
b) gebeizt,gefübt:t: . .. . . .. . . . .. 12.—

aus 351 Furniere,auchdurchZusammenleimenvonFurnierenhergestelltePatten:
aus a) nichteingelegt:

1. roh...................-................·....... 5.50
aus352Holzleisten(fiirMöbel,Nahmenusw.):

aus a) glatt oder profiliert:
aus 4. vollständigbronziert,vergoldet,versilbert... . . . . . . . . . .. 40.—

aus 353 Rahmen(zuVildern, Spiegelnusw.), sofernsienichtunterNr. 362
des allgemeinenTarifs fallen:

aus c) aus vollständigbronzierten,vergoldetenoder versilbertenglatten
oderprofiliertenHolzleisten . . .. 50.—

355 HölzernesSpielzeug:
a) grobes,bloß gehobelt,geschnitztodergedrechselt,roh, ohneVer—

bindungmit anderenStossen 12.—
b) feingearbeitet,roh, dannallesgebeizte,gefärbte,lackierte,polierte,

bemalte,auchin Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien. 45.—
e) in Verbindungmit feinenMateriallen . . . .. 100.—
4) in Verbindungmit feinstenMateriallen . ... 200.—

Anmerkung. Spielzeugaus anderenzudieserKlassegehörigen
SchnitzstoffenwieWarenaus diesen.

aus 366 Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus gewöhn=
lichemHolz, auchgehobelt(glatt oderprofiliert), grob gedrechselt
oder grob geschnitzt,auchverleimt,verfugt oder in andererWeise
zusammengebaut:

aus a) roh, nichtin Verbindungmit anderenMaterialien:
aus 1. Fässeraus weichemHollszszszszs ... 3.60
aus 2. Fässeraus hartemHolllsssss .. . . .. 3.60
aus b) roh) mit Beschlägenoder sonstin Verbindungmit Eisen oder

anderenunedlenMetallen:
aus 1. aus weichemHolz:

æ)Fässer.. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . ... 7.20
6) Rolladen,auchmit Aufschlagleistenaus hartemHolz 11.—
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aus 2. aus hartemHolz:
æ)Fässer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.20
6) Rolladen.. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . .. 17.—

aus c) gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert,poliert,dannalle in Verbindung
mit Leder oder gewöhnlichenMaterialien, mit Ausnahmeder
unterb tarifierten:

aus 1. aus weichemHolz:
a) Fäser . . . . . . . . . .. 12.—
65)Möbel undMöbelteile;Rolladen, auchmit Ausschlag=
leistenaus hartemHolllssss . . . . . 13.—

aus 2. aus hartemHolz oderfurniert(mit gewöhnlichemHolzg:
a) Fässer „ 12.—
60)MöbelundMöbelteile;Rolladden . .. 18.—

Anmerkung. Die vertragsmäßigenSätze für Fässergelten
auch für solchemit einfachenBöden (an einerSeite offeneFässer).

357 Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus feinen
Hötzernodermit solchenfurniert,auchgehobelt(glattoderprofiliert),
grob gedrechseltodergrob geschnitzt,auchverleimt,verfugtoderin
andererWeisezusammengebaut:

a) roh, auchmit Beschlägenoder sonstin Verbindungmit Eisen
oderanderenunedlenMetallen:

1. Möbel und Möbelteilee . .. . . .. 13.—
2. anden . . . . .. 18.—

b) gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert,poliert,dannalle in Verbindung
mit LederodergewöhnlichenMaterialien,mit Ausnahmeder
unteratarifierten:

1. gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert,poliert:
a) Möbel und Möbelteill ... 18.—
6) andernrnrnrnr . . . . . . . . .. 30.—

2. in VerbindungmitLederodergewöhnlichenMaterialien,
mit Ausnahmeder untera tarifieren 34.—

36
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358

359

360

aus 361

aus b)

aus 2.

ause)

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus Holz fein
Errchset, dann alle mit eingebrannten,gepreßtenoder gefrästen
rnamenten,auch in Verbindungmit Leder oder gewöhnlichen
Materialien;gepolsterteWarenohneÜberzttg .. . . ..

a)Waren,im allgemeinenTarifnichtbesondersbenannte,ausHolzmit
fein durchbrocheneroderBildhauerarbeit;vergoldete,versilberteoder
bronzierteHolzwaren(mit AusnahmederHolzleistenund Rahmen);
feinbemalteHolzwaen . .. . ..

b)Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus Holz in
Verbindungmit feinenMaterialien, mit Ausschlußvon Lederund
vonÜberzügenaus Textilwaren

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus Holz mit
eingelegterArbeit(Boule,Intarsien,Holzmosaik)im allgemeinenTarif
nichtbesondersbenannteWaren aus Holz mit Überzügenaller Art

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus anderen
Drechsler-und Schnitzstoffenals Holz:
aus Bein, Horn und anderenanimalischenSchnitzstoffenals
Elfenbein,Perlmutter, Schildpatt, echtoderimitiert; auchin
Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien:

— —222242

Knöpfe aus Horn, Hornmasseoder Knochen, auch mit
Osen,gepreßt,gedrehtodergefräft.
Anmerkung. NachdemvertragsmäßigenSatzderNr. 361b 2

für Knöpfe aus Horn, HornmasseoderKnochensind auchKnöpfeaus
Areka-, Steinnuß unb dergleichenzu behandeln.

1. aus Perlmuttermit Ausnahmeder Perlmutterknöpfe,auch
in Verbindungmit gewöhnlichen,feinenoderanderenfeinsten
Materialienals ElfenbeinoderSchildpatt, echtoderimitiert

2. aus Süßwassermuschelschalen,auchin Verbindungmit ge=
wöhnlichenoderfeinenMaterialien . 2222222222

40.—

40.—

50.—

72.—

120.—

55.—

270.—

120.—
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aus 362a#Galanteriewaren(Nippes und Toilettegegenstände)aus rohemHolz
(feine,glatt gearbeiteteEtuis, Schalen, Tassen,Becher,Kästchen,
Briefstreicher,Photographierähmchenund dergleichenSouvenir=
artikel)zum Brennen,BemalenodersonstigemVerzieren:

1. mit aufgedruckteroderaufgeklebterZeichuunnng . . . .. 50.—
2. andererern= . . . . . .. 36. —

Anmerkung zur Klasse XXXIV dbesallgemeinen Tarifs.
Wie gebeizte,gefärbte,gefirnißte, lackierte,polierteHolzwarensind
auch gebräunte, grob bemalte, sowie geräucherte, getränkte (im=
prägnierte)oderanderweitauf chemischemWegebehandelteHolzwaren
anzusehen.Dagegensindmit Ol, Wachs,Pottlot (Bleiglätte), Fetten,
Stearin oder ähnlichenStoffen abgeriebeneoder mit einemTeer=
anstrichverseheneHolzwarenals rohe zu behandeln.

370 Sohlglas, gemeines,d. i. ungeschliffen,ungemustert,unabgerieben,
ungepreßt:

a) in seinernatürlichenFarbe, jedochnichtweiß... . . ...... . ... 3.60
b) weiß, auchhalbweiß(durchsichtig . . . . . . . . . .. 7.20
J0) farbig(in derMassegefärbtoderüberfangrnn 18.—

aus 371 Hohlglas mit nur eingeriebenenStöpseln oder abgeschliffenenBöden
oderRändern:

b) farbig (in der Massegefärbtoderüberfangrrrrn . .. 18.—
372 Hohlglas, raffiniert:

a) geätzt,geschliffen,gemustert,abgeriebenodergeschnitten:
1. in seinernatürlichenFarbe oderweiß (durchsichtihg 15.—
2. farbig (in derMassegefärbtoderüberfangenn 18.—
b) bemalt,vergoldet,versilbren:n:n. 24.—
J%) mit Glas übersponnenodermit Auflagenvon Glas versehen. 20.—

374 Gepreßtesund massivesGlas, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benanntes:

a) roh, auchverwärmt,auchmit abgeschliffenenRändernoderBöden,
naturfarbig oder weiß (durchsichtig . . . . . . 15. —

b) 1. bemalt,vergoldet,versilbert. ......... . .. . . . . . ... 24.—
2. andeees. .. 20.—
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382 a) Brillengläser,geschlissen 140.—
b) Gläser für Taschenuhrenund andereoptischeGläser, geschliffer 120.—

383 Glasperlen: -
a) aus weißemoderfarbigemGlase, jedochnichtbemalt, vergoldet

ERIII 4.80
b) bemalt,vergoldetoderversilbrrttrtrt . . . . . . . .. 18.—
e) ImitationenechterPerrrenn 240.—

aus 385lasknöpfe mit oderohneOsen, Glaskorallen,Glaskügelchen,Glas=
tropfen,auchaus farbigemGlase:

b) bemalt,vergoldetoderversilbrtetee: . . . .. 18.—
Anmerkung zu Nr. 385 des allgemeinen Tarifs. Glas=

knöpfeauf wedervergoldetennochversilbertenUnterlagenaus unedlen
Metallen, bei welchendas Metall auf die Schauseitenicht übergreift,
sindnachNr. 385 zu behandeln;sinddieseUnterlagenauf der Schau=
seitesichtbar,so sind derleiKnöpfe nachNr. 388 zu verzollen.

aus 388 Glas=undEmailwaren,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) auchin Verbindungmit anderenals denunterb bis d genannten

Materialen . ... .. . . . .. 28.—
Anmerkung. Zu Nr. 388a gehörtauch Christbaumschmuck

und Spielzeng, auchin Verbindungmit anderenals den unter b
bis d genanntenMaterialien.

aus b) in Verbindungmit Kautschuk,Lederodermit nicht vernickelten
Bestandteilenaus EisenoderunedlenMetallen:
1. Christbaumschuiickkks . . . . . . . . . . . .. 28—
2, Spielzezztzt . . . .. 72.—

aus c) in Verbindungmit anderenfeinenMaterialien:
1. Christbaumschmick . . .. . . ... 28.—
2.Spielzeug..............................·....... 100.-—

aus d) in Verbindungmit feinstenMaterialien:
1. Christbaumschmuck.... ...... .. ... .. . .. .. . . . . . . . ... 28.—
2.Spielzeug...................................... 200.—

Anmerkung zur Klasse XXXV des allgemeinen Tarifs.
Als gefärbtesGlas ist nebendemFiligranglaseund demirisierenden
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aus 393

b)

aus 394

aus a)

aus 1.

399

402

403

b)

Glase allesGlas zu behandeln,welchesin derMasseeinegleichmäßige
odereinedurchbesondereBehandlungbei der HerstellungdesGlases
erzeugteungleichmäßigeFärbung zeigt. Dagegen fällt unter den
Begriff des bemaltenGlases dasjenigeGlas, auf dessenOberfläche
nachseinerFertigstellungin der endgültigenGestaltMuster oderAb=
bildungenmittelsFarbe, auchGlasfarbe,aufgetragensind. Derartiges
Glas fällt auchdann unter denBegriff des bemaltenGlases, wenn
es nachderBemalungnochirisierendgemachtwordenist. Das Auf=
legenvon andersfarbigemGlase gilt nicht als Bemalung.

Schiefer:
1. Dachschiesfsffen
2. Tafelschiefen.

Anmerkung. Bei Dach.undTefelschieferbleibteinbloßesBe=
schneiden,BehauenoderSägenderKantenohneEinflußaufdieVerzollung.

weiterverarbeitet,auchgeschliffen,geschwärzt,liniiert, auchin
Rahmenvon rohemHolz:
1. Griffel aus natürlichemSchiefer geschnitten,wederbemalt,
lackiertoder bronziert,noch in Verbindungmit anderen
Materialien

2. anderer
—.

—..

Steinplattenin der Stärke von 16 Zentimeteroderweniger(mitAus=
nahmeder Schieferplattenund Lithographiesteine):
roh (behauen,gespalten,gesägt):

aus KalkschiefersogenannteKehlheimerPlattrnn

#########22

Mühlsteine,auchmit eisernenReifen oderMetallhülsen)Lithographie=
stein:n . . . . . . ..

Anmerkung. Unter Nr. 402 fallen auchMühlsteine,die aus
einzelnenStücken unter Verwendungvon Zementals Kittmaterial
oderzur Egalisierunghergestelltsind.

NatürlicheSchleif=und Wetzsteine:
ohneVerbindung
in Verbindungmit Holz, EisenoderanderenunedlenMetallen.

#####§##=—Aöe⅝f#zsss#„#

—. 80
1.—

8. —

frei

1.—

frei

frei
8.—
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aus 404Künstliche Schleif- und Wetzsteine,auch in Verbindung mit Holz,
Eisen oderanderenunedlenMetallen:

aus a) Schmirgelscheiben. 18.—
aus b) künstlicheBimssteieen 5.—

406 Schleifpaprbpbitrtrtrtrtrt:t::: .. . .. . . . . .. . . .. . . .. 8.—
407 Schleiftuch,Schleifbänderund dergleichenSchleismittel 12.—

aus 408 a) Schusseraus Steinen aller Art (ausgenommenEdel- undHalb=
edelsteine),aus nicht gebranntenErden, Gips, Zementenund
dergl.,auchgefärbt,bronziert1i. 5.—

b) andereSpielwarenaus SteinenallerArt (ausgenommenEdel=
undHalbedelsteine),aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen
unddergl.,auchin Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien. 40.—

aus 409) teinwaren in Verbindungmit anderenMaterialien,soweiteinesolche
nicht bei anderenNummern der KlasseXXXVI des allgemeinen
Tarifs vorgesehenist:

aus a) Griffel aus natürlichemSchiefergeschnitten,bemalt,lackiertoder
bronziertoder in Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien,
und solcheaus geschlämmterSchiefermasse,mit Papier (auch
Gold=und Silberpapier)überzogen . .. ... 8.—

aus b) Spielwaren aus Steinen aller Art (ausgenommenEdel- und
Halbedelsteine),aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen
unddergl.)in Verbindungmit feinenMaterialltken 72.—

aus c) Spielwaren aus Steinen aller Art (ausgenommenEdel-=und
Halbedelsteine),aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen
unddergl.,in Verbindungmit feinstenMaterialen 120.—

(aus 411/426) Tonwaren:
411 8iegel, nichtfeuerfeste,unglasiert:
a) gewöhnlicheMauer⸗, Dach⸗ und Pflasterziegellaus Ton Cchm)

ungebranntodergebrannt,nichtweiterbearbeitet:
1. Mauer=undPflasterzieshgsell . . . .. —. 10
2. Dachziege .. . .... . . .. . . .. —.20
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b) Fassonziegel (Keil-, Radial=, gelochteZiegel usw.), Verblender,
Schwimmziegel,Dachfalziiegel,ausTon (Lehm),ungebrannt
odergebrannt,nichtweiterbearbeitet:

1. Dachfalzzieellll . . . . ... 1.20
2.andere.................................... —.50

c) angestrichen,imprägniert,gedämpft:
1. Dachfalzziegel..... ...... . . .. .. . . .. . . . . . . . ... 1.40
2.andere.......·............·................ —.75

412Ziegel,nichtfeuerfeste,glasiert:
a) Dachfalzzieel . .. ........... 1.60
b)andere......................................... 1.20

413 Siegel,feuerfeste: "
a) Dinas-, Magnesit⸗-,Bauxit- undGraphitziegel:
1. im Einzelgewichtbis 5 Kilogramm....... . . . . . . . . . . . 1.50
2. im Einzelgewichtüber5 Kilogramm. ... ... . . . . . . .. . .. 2.—
b) andere:
1. im Einzelgewichtbis 10Kilognnnga . . . . ... —. 90
2. im Einzelgewichtüber10Kilogramm. .... .. .... .. . . .. 1.80

415 Tonroͤhren:
a) unglasiert,porös, aus nicht feuerfestemMaterial (Drainröhren) frei
b) glasiert............................................ 1.20

416 a) Röhrenaus gemeinemSteinzeng .. . . ... 1.80
b) Röhrenaus feuerfestenMaterialllen . . ... 2.25

aus 4177 Wand=und Bodenbelagplattenbis zu 30 Millimeter stark(mit Aus=
nahme jener aus Porzellan): f

ausa) unglasiert —
aus 3. Nehrfarbigüber 15 bis 30 mm stark:

mit durchZusammenpressenverschiedenfarbigerTonmassen
gebildetenMusten . . ..
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418
419

42

423

b)

424

Bauornamente(auchaus Terrakotta))glasiertoderunglasiert
OrdinäreOfenundderleiOfenbestandtell

Anmerkung zu Nr. 421 des allgemeinen Tarifs. Unter
Nr. 421 desallgemeinenTarifs fallenauchKrüge unddergleichenaus
gemeinemSteinzeug mit eingeritzten,eingekerbtenoder farbigen
Strichen, Punkten und dergleichenvon ordinärer, primitiver Aus=
führung, wie sie auf dengewöhnlichenSteinkrügenvorkommen.

GewöhnlichesTöpfergeschirrausgemeiner,sichfarbigbrennenderTonerde
Anmerkungen.

1. Unter Nr. 422 fällt auch das Oberlausitzerund das Bunzlauer
ewöhnlicheTöpfergeschirr,auch mit weißlichemBruch und durch
ufspritzenoderAuftupfenvon Farben primitiv verziert.

2. Die grobeBeflechtungvon Töpfergeschirrder Nr. 422 mit Weiden
(ungeschältenodergeschälten),Bast, Binsen, Stroh oderRohr bleibt
auf dessenZollbehandlungohneEinfluß.

Isolations=undMontierungsbestandteilefür elektrotechnischeZwecke,nicht
in Verbindungmit anderenMaterialien: —
weiß..............................................
farbig,gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,vergoldet......·

Anmerkung. Zu denIsolations-undMontierungsbestand=
teilenfür elektrotechnischeZweckegehörenIsolationskörper,Fassungen,
Platten zu Schalttafeln,Kontaktvorrichtungen,Rollen, Osenu. dgl.
sfür elektrischeLeitungenund andere elektrischeVorrichtungenaus
Porzellan, Steingut, Majolika und anderemgebranntenTon aller
Art, ohnejedeVerbindungmit anderenMaterialien.

Porzellan:
PBeifenköpfeund Pfeifenbestandteile;Spielzeug (mit Ausnahme
der Puppenköpfe)und Galanteriewaren(Nippesund Teilette=
gegenstände):
wi .. . . . . .. .. . ... .. .. ...
farbig, gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,vergoldet,auch
in Verbindungmit gewöhnlichenMateriallen .

anderes:
.weiß..........................................

farbig, gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,vergoldet,auch
in Verbindungmit gewöhnlichenMateriallen . ..

2.—

1.20

1.20

12.—
25.—

12.—

24.—

12.—

24.—
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425 Tonwaren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) Steingutwarenfür technischeund hygienischeZwecke,soweitsie

nichtzu Nr. 423 gehören:
1. einfareig . . . . .. 10.—
2. zwei=odermehrfarbig,gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,

vergoldkdt .. . . . . . . . . . ... 20. —
b) andere:
1. einfariiiigagaga ... .. .. ... 10.—
2. zwei=odermehrfarbig,gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,

vergoktttttttt . . ... . . . . . . .. 20.—
Anmerkung zu Nr. 424 und 425. Fabrikmarken,die keine

Verzierungbewirken,habennicht zur Folge, daß an sicheinfarbige
oder weißeTonwaren als mehrfarbigeoder farbigeverzolltwerden.

Anmerkungzur Klasse XXXVIIdllgemeinen Tarifs.
Tongefäße, die auf der Außenseite eine andere Farbe als auf der
Innenseitehaben,undGegenständeausTon, dieaußerderNaturfarbe
desgebranntenTones nur eine andereFarbe zeigen,sind deshalb
nochnicht als mehrfarbigzu behandeln.

aus 426 Tonwaren,andere(nichtunter andereNummerndes allgemeinen
Tarifs fallend):

a) in Verbindungmit gewöhnlichenMateriallen . . ... 30.—
aus b) Spielzeugin Verbindungmit feinenMateriallin . ... 100.—
aus c) Spielzeugin Verbindungmit feinstenMateriallen ..... 200.—

(aus 428/486)Eisen und Eisenwaren:
428 Roheisen;Eisen und Stahl,) alt gebrochenund in Abfällen zum

SchmelzenundSchweien 1.50

429 Luppeneisen;Ings . . .. 3.40

430 FlußeisenzaggelundJaggelausabgeschweißtemSchweißeisen,Bramen,
Platien . .. 4.50

Neichs·Oesehbl.

Anmerkung. FlachgewalztePlatinen, welchenach einer
Richtung wenigerals 40 Millimeter starksind, werdenals Stabeisen
ehandelt.

1906. 37
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431 Eisenund Stahl in Stäben, geschmiedet,gewalztodergezogen:
a) nichtfassoniert....................................... 6.——
b) fassoniert........................................... 7.—
J%) Liereisen,ornamentiertttt: . . . . . .. 9.—
d) appretiert,nichtuntere gehörign .. 11.—
e) vernickelt,mit Kupfer, KupferlegierungenoderAluminiumplattiert

oderpoliert....................................... 15.—
Anmerkungen.

1. Als appretiert(Nr. 431d) wird alles Stabeisenverstanden,welches
eine der in lit. a oder b der allgemeinenAnmerkung zur
KlasseXXXVIII des allgemeinenTarifs genanntenBearbeitungen
erfahrenhat.

2. Flacheisenmit konvexemProfil an den Schmalseitendes Durch=
schnittes(zur Fabrikation von Wagenfedern,Meißelstahlu. dgl.) ist
nichtals fassonierteszu behandeln.

aus 432Blech und Platten:
a) roh (Schwarzblech),in derStärke:
1. e) von 5 Millimeter oderner 9.—

) unter 5 Millimeter bis 2 Millimeter 9.50
2. unter2 Millimeter bis 1 Millimeter ... 10.—
3. unter 1 Millimeter bis 0,6 Millimeter 11—
4. unter0,6Millimeterbis 0,4Millimeter . 12.—
5. unter0,4Millimeterbis 0,25Millimeten 13.—
6. unter0,25Millimetter . . . .. 14.—

Anmerkung. Bandeisenin einerBreite von 100Millimeter
oderdarüberundeinerStärkevonmindestens1 Millimeter in Ringen
für Kaltwalzwerkeauf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungs=
wegevorzuzeichnendenBedingungenund Kontrolln 7.—

b) dressiertoderdekapiert,in der Stärke: ·
1. vonlMillimeterodermehr........................ 12.—
2. unter 1 Millimeter bis 0,6 Millimeter 13.—
3. unter0,6Millimeterbis 0,4Millimeter 14.—
4. unter0,4Millimetter . .. 15.50
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aus c) verzinnt),verzinkt,verbleit,in der Stärke:
1. von 1 Millimeter odernetr 18.—
2. unter1 Millimeterbis 0,6Millimeter 19.—
3. unter 0,6 Millimeter bis 0,4 Millimeter 20.—
4. unter 0,4Millimetteerr . . . . . . . .. 21.50
e) dessiniert(farbigodergepreßt),moiriert, lackietrrtr . ... 25.—

aus 433 BlecheundMlatten,durchgeschlagene,gelochte,vertiefteoderzugeschnittene:

aus a) Schwarzbleche,in der Stärke von 1 Millimeter oderdarüber 14.—

aus 434raht:
aus a) in der Stärke:

2. unter 1,5 Millimeter bis 0,5 Millimeter 12.—
3. unter 0,5 Millimeter . .. ’................ 14.—

Anmerkungen.
1. Walzdraht über4 Millimeter stark,für Drahtziehereienauf Erlaubnis=
scheineunterdenim VerordnungswegevorzuzeichnendenBedingungen
und Kontrollen 7.—

2. Kratzendrahtunter1,5MillimeterStärkefür Kratzenfabriken,Stahl=
draht, ohneRücksichtauf die Stärke, zur Fabrikationvon Wirk.
und Stricknadeln, gezahnteroder ungezahnterEisenposendraht,
ohneRücksichtauf die Stärke, für Textilmaschinenfabrikenund
Spinnereienauf Erlaubnisscheineunter denim Verordnungswege
vorzuzeichnendenBedingungenund Kontrollen . .. 3.—

3. Stahlwalzdraht, ohneRücksichtauf dieStärke, für Schirmschienen
und Miederfedernfabrikenauf Erlaubnisscheineunter denim Ver=
ordnungswegevorzuzeichnendenBedingungenund Kontrollen 6.—

4. Unter Nr. 434à des allgemeinenTarifs fallen auchDrähte, die
unmittelbar beim Ziehen ein blankesAussehenerhaltenhaben,
ferner Drähte, die nur infolge der Anwendungvon Kupfersalz=
lösungenbeimZieheneinendünnenKupferanflugaufweisen.

b) verzinnt,verzinkt,verbleit,verkupfert,vermessingt,gefirnißt,in der
tärke:

1. von 1,5Millimeterodermhern . . . .. 14.—
2. unter1,5Millimeterbis 0,5Millimeternr . ... 17.—
3. unter0,5Millimeter 19.—
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aus 435 JGehärteterDraht:
b) poliertodersonstweiterbearbeitt: 32.—

Aumerkung, Unter gehärtetemDraht wird gefederterStahl=
draht (Draht für Klavierdrahtusw.)verstanden.Hierher gehörtauch
gehärteterSchirmdraht. «

aus4388.)MitAsphaltüberzogeneRöhrenausunbearbeitetemnicht·schmiedbarem
Eisenguß,ohneRücksichtaufdieWandstärke................. 5.75

aus 439 Röährenaus Schmiedeeisen,gewalztodergezogen,oderaus schmied=
baremGuß, auchmit gebörtelten,angelötetenoder aufgeschweißten
Flanschen,mit Ausnahme von derlei Röhrenverbindungsstücken;
Wellrohre:

a) roh, auch gescheuert,mit Gewindenoder mit gebohrtenoder
abgedrehtenFlanshen 14.30

b) in andererWeisegewöhnlichbearbeiteee ... 19.—
aus 440 Röährenaus Mlattenund Blechengenietet,gelötetodergefalzt:

aus a) roh odergewöhnlichbearbeitet:
2. andere, ausgenommenOfenröhren und Kniestückeaus

Schwarzblchhggggg .. . . . .. . . . . .. 20.—
442 Eisenkonstruktionen(fertigeObjekteoder fertig gearbeiteteBestandteile

von solchen)aus EisenoderStahl in Stäben, BlechenoderPMlatten,
genietet,verschraubtusw.,auchgrob angestriche .. 15.—

443 EiserneFässer:
a) genietet,gepreßt,gefalzt, gelötet,geschweißt,auchgrob angestrichen 18.—
D) in andererWeisegewöhnlichoder fein bearbeitet,auch in Ver=

bindungmit gewöhnlichenMateriallen . .. 30.—
444 Kesselschmiedwaren,mit AusnahmederzurKlasseXI des allgemeinen

Tarifs gehörigen,geschmiedet,genietet,gepreßt:
a) gewöhnlichbearbeitt . . . .. . . . . . . . . . . 20.—
b) fein bearbeitet,auchin Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien 29.—

aus 445 Blechwaren,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) aus rohemSchwarzblech:

1. in der Stärke von 1 Millimeter odermhrrr . .. 15.—
2. andenl: 17.—
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b)

e)

d)

aus e)

448

aus 449

aus 455

b)

456

a)

ausSchwarzblech,grobangestrichen,oderaus dressiertenBlechen,
auch grob angestrichen

abgeschliffen,fein angestrichenoder gefirnißt, verbleit, verzinkt,
verzinnt(auchaus Weißblech))auch in Verbindung mit ge=
wöhnlichenMaterialien

bemalt,bedruckt,bronziert,lackiert;emailliertoderausdessinierten
Blechen; auch in Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien:
1. emailliertesBlechgeschirrmit Ausnahmeder unterNr. 480
fallendenSpielwaren

2. andere

poliert,verkupfert,vermessingtodervernickelt,auchin Verbindung
mit gewöhnlichenMaterialien

Eisenbahnachsenund Radeisen(Naben, Radreifen [Tyress, Räder=
scheiben,Radsterne),auchabgedreht,abgeschliffen

EisenbahnräderundEisenbahnradsätze,fertige,mit einemDurchmesser:
von 36 Zentimeterodermehr

Anmerkung zu Nr. 452 des allgemeinen Tarifs. Zu
Nr. 452 gehörenauchganzoderteilweisegefirnißte,lackierte,bronzierte,
polierteoderAnlauffarbenaufweisende(irisierte)Sensenund Sicheln,
fernersolchemit aufpatronierterSchrift, mit durchSchliff hergestellten
Zierlinienodermit durchHammerschlägehervorgebrachten,auchreihen=
förmig odermusterbildendangeordnetenTupfen.

—222222

— 222

222

— 224

— 222422

E—

EIIEEIIIEIIEEIEEIIIEIEEIEIEBIII

Heu⸗,Dung⸗ und anderegrobeGabeln, RechenundHarken,auchin
Verbindungmit Holz:
in andererWeiseals durchZurichtender Spitze gewöhnlichoder
fein bearbeitet,auchpoliertodervernickllt.

Hämmer, Schlägelj Axte, Beile, Hacken)Zangenmit Ausschlußder
schwerenSchmiedezangen)Ambosse,AmboßstöckelundSchmiedegesenke:
im Stückgewichtevon 500 Gramm odermehr:

schwarzodergewöhnlichbearbeitet:
#)Hämmer, Schlägel, Ambosse 2222222222222222

22.—

35.—

48.—
55.—

65.—

30.—

24.—
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# Arxte,Beile, Hackenim Stückgewichte:
aa) von 500 Gramm bis 3 Kilogramm. . . . . ... 30.—
bb) über 3 Kilogrammbis 6 Kilogrem 27.—
ec)über6 Kilogramm. .. ..... . . . . . . . . . . . .. 24.—

7) Jangen,Amboßstöckel,Schmiedegesenk. 30.—
2. fein bearbeitet:

a)WHämmer,Schlägel, Ambose 24.—
6) Arte,Beile,Hackenim Stückgewichte:

aa) von 500 Grammbis 3 Kilogram 30.—
bb) über3 Kilogrammbis 6 Kilogram ... 27.—
c) über6 Kilogramm. ... ... . .. . . . . . ... . .. 24.—

J) Zangen,Amboßstöckel,Schmiedegesenke 33.—
b) im Stückgewichtevonwenigerals 500Gramm,sowiealle ganz

oderteilweisepoliertenodervernickelten,ohneRücksichtauf das
Stückgewichtt::: . . .. .. . . . . .. 50.—

457 Feilen und Raspeln,mit einerHieblänge:
a) über 250 Millimeter ..... .. . . . . . .. . . . .... . ... .. . . . . . .. 30.—
b) von 150 bis 250 Millimetteeer .. . . . . . .. . .. 45.—
e) unter 150Millimeter .. ... .. . . .. .... .. . . . . .. .. . . . . . . .. 45.—

aus 458,Sägen und ungezähnteSägeblätter,auchganz oder teilweisepoliert
odervernickelt:

b) 1. Bauch=,Gatter=,Mühl- und Zugsggen 36.—
2. andereSägenmit AusnahmederLaubsaggen 56.—

aus 4599 Fräser, Reibahlen(mitAusnahmederWinkelreibahlen),Gewinde-und
Spiralbohrer,Schneidebacken;alle dieseauchganzoder teilweise
poliertodervernickelt;im Stückgewichte:

aus a) von 250 Gramm odermehr:
wederganznochteilweisepoliertodervernicklt 38.—

aus b) unter 250 Gramm:
wederganznochteilweisepoliertodervernicklt 45.—

ausa)undb) ganz oder teilweisepoliert oder vernickeltohneRücksichtauf
das Stückgewict ..... . .. . . . .. 50.—
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460 Hobel- und Stemmeisen,Meißel, nicht anderweitigim allgemeinen
Tarif genannteBohrer, Stempel, Stanzen und andereim allge=
meinenTarif nicht besondersgenannteWerkzeuge:

1. ganz oderteilweisepoliertodervernickllt 50.—
2. andere:

æ)Schraubstöckeim Stückgewichtevon mehrals 20Kilo=
gnanrnrrnn . . . . . . . . . .. 30.—

0)anderehierhergehörigeWerkzeuse ... 45.—

466 Drahtwaren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte:
a) roh odergewöhnlichbearbeitet:
1. aus Draht in der Stärke von 1,5 Millimeter odermehr. 20.—
2. aus Draht unter 1,5 Millimeter Stärke 30.—
b) fein angestrichen,verzinnt,verzint: ... 34.—
J%) in andererWeisefein bearbeitet,auchpoliertodervernickelt;mit

GespinstfädenübersponnenerDrat . .. 50.—

aus 467 Kratzenalletntteeee 65.—

468 a) Häkelnahhen. 110.—
b) andereNadeln,) soweit sie nicht unter Nr. 469 des allgemeinen
Tarifs fallen; Schreibfedernund Federhülsen;Stahlperlen,auch
vergoldetoderversilbert;Fischangeln,Hafteln, Schnallen,Knöpfe,
Fingerhüteund dergleichenkleine Gebrauchsgegenstinde .. 75.—

Anmerkung. UnfertigeSchreibfedernfür Schreibfederfabriken
auf Erlaubnisscheineunter denim Verordnungswegevorzuzeichnenden
BedingungenundKontrolen . . . .. 40.—

aus 469 a) Nähnadeln(einschließlichderHeft=,Stick- undStopfnadeln),auch
mit vergoldetm dOrrr. 170.—

b) Nähmaschinennodddbien . . . . . . . 100.—

aus 472 Bänder(Scharniere,Riegel,Fenster-undTürangeln,Angelknöpfeund
Angelteile,Tür-, Fenster=,Möbel- und Wagenbeschläge))Sporer=
waren; alle diese,mit Ausnahmeder zu denKunstschlosserarbeiten
gehörigen,auchin Verbindungmit unedlenMetallen:
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b) geschliffen,fein angestrichen,gefirnißt,verbleit,verzinkt,verzinnt
oder in andererWeise Pwöhniich bearbeitet(auch aus Weiß=
blech),mit Ausnahme dergescheuerten,gebohrtenoder grob
angestrichen ... . ... 36.—

473 Schlösser,Schlüsselund andereSchloßbestandteile:
a) Schlösser,gewöhnliche,mit AusnahmederSicherheitsschlösserund

der zu denKunstschlosserarbeitengehörigen,im Stückgewichte:
1. vonmehrals 300Gramm . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . .. 30.—
2. von 300Gramm oderdaruntter 38.—
b) Sicherheitsschlösser,auchmit Kunstschlosserarbeit .. 50.—
J%) 1. gewöhnlichoderfein bearbeiteteSchlüsseii . . ... 40.—

2. gewöhnlichoderfein bearbeiteteSchloßbestandteile,mit Aus=
nahmederSchloßfeden 38.—

477 SporenallerArt .... .. . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . ... . . . . .. 80—
aus 478 Waffen und Waffenbestandteile:

a) Hieb=und Stichwaffen,sowieBestandteilevon solchen 70.—
aus b) Schußwaffen:

3. fertigeHandfeuerwaffen,andereals Zimmer=und Bolzen=
gewehre,auchfeinstbearbeitt .. . .. 150.—

aus c) Bestandteilevon Handfeuerwaffen:
J. Läufe,auchfertiggearbeitt . . .. . ... 50.—
2. andererohe,nichtgehärtete,nicht eingesetzte,nichtbrünierte

Bestandteilevon Handfeuerwassfsfsfsfen 60.—
aus 47y9 Messerschmiedwarenund Bestandteilezu solchen:

b) grobeMesserund Scheren für den gewerblichenoder landwirt=
schaftlichenGebraunnn . .. . . .. 40.—

Anmerkungen.
1. Unter Nr. 479b fallen: Gartenscheren,Hagscheren(Heckenschereu),
Rebscheren,Baumscheren,Viehscheren,Schafscheren,Blechscheren,
Tuchmacherscheren,robe Pappendeckelscherenmit Hebel, Bauern=
puffer und Kneife (Kniefe) ohneFeder, einfacheund doppelteSpalter
(Obst- usw. Stößel), Schnitzerklingen,Form und ZBugmesser,
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d)

aus 480

481

messermit Heft und Ring (feststehend),Schusterkneipe, Kürschner⸗
messer,Sattler=Viertel, und Halbmonde, Webermesser,Vergolder=
messermit rohenHolzheften,Hackmesser,auf der Schneidseiteüber
20 Zeutimeterlang, Wiegemessermit zwei oder mehrerenKlingen
und mit über 25 ZentimeterSehnenlänge,Abhäutemesser,Rüben=
stößel,Rebmesser,Strohmesser(Futterklingen),Häckselmesser,Stampf=
messer,Maschinenmesser(zu Hobel, Papier=, Scher.,Spalte., Mah=
maschinen,Strohschneide-oderanderenSchneidemaschinen).

2. Unter Nr. 479b fallen grobeMesserund Scherenfür den gewerb=
lichen oder landwirtschaftlichenGebrauch auch dann, wenn sie grob
gepließtsind. Derlei Schneidewerkzeugekennzeichnensichdurchdeutlich
sichtbaregleichlaufendeSchleifstriche.

Scheren(mit Ausnahmeder grobenfür den gewerblichenoder
landwirtschaftlichenGebrauch),auch feinst bearbeitet:
1. unter20 cm Länge(LängeeinesScherengliedesvon der

Spitzebis zum Griff)
2. andere

Taschen=und Schnappmesseraller Art, auchfeinstbearbeitet.
alle anderenMesserschmiedwaren,auchfeinstbearbeitet:

1. dergleichenjedochbloß grob gepließteMesserschmiedewaren
in Heftenaus rohemoderbloßgefärbtem,nichtlackiertem
oder gebeiztemHolz oder in gewöhnlichenHeften aus
Eisen

2. andere

— 2

—. .,.,,—,—,,222

—.. “

— ââ2

a) Blechspielwaren,ohneVerbindungmit anderenMaterialien
b) andereSpielwaren, auch in Verbindungmit gewöhnlichenoder

feinenMaterialien.... 2

Waren aus nichtschmiedbaremGuß, im allgemeinenTarif nichtbe=
sondersbenannte,auchmit Verbindungsstückenaus schmiedbarem
Eisenoderin Verbindungmit Holz:
roh oderbloß gescheuert,bei einemStückgewichte:

von mehrals 100 Kilogramm:
a) roh
6) gescheuert

. #####2222

———e—ic———=S——

38

45.—
145.—
132.—

130.—
155.—

60.—

100.—

5.—
6.—
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2. von mehrals 40 Kilogrammbis 100 Kilogramm:
ce)roh..··.·.............................. 6. —
6) gescheurt:g 7.50

3. vonmehrals 5 Kilogrammbis 40 Kilogramm:
a)roh........................·........... 7.—
6) gescheuert:t: . . . . . . . . . . .. 8.50

4. von 5 Kilogramm oderdarunter:
a)roh.................................... 8. —
6)gescheurtt:# 10.50

b) in andererWeisegewöhnlichbearbeitet,bei einemStückgewichte:
J. vonmehrals 100Kilogramm...... .. . . . . . . . . . . . . .. 14.—
2. vonmehrals 40Kilogrammbis 100Kilograum 16.—
3. vonmehrals 5 Kilogrammbis 40 Kilogramm. . . . . . .. 18.—
4. von 5 Kilogramm oderdarunter . . . .. 20.—
c) feinbearbeitet,beieinemStückgewichte:
1l von mehrals 100 Kilognngna . . .. 19.—
2. von mehrals 40 Kilogrammbis 100 Kilogramm. . . . ... 22.—
3. vonmehrals 5 Kilogrammbis 40Kilogramm... . . . . .. 27.—
4. von 5 Kilogrammoderdarunter... . . . . . . . .. .. . . . . ... 32.—

482 Kunsigußund andererfeinernicht schmiedbarerGuß, auchmit Ver=
bindungsstückenaus schmiedbaremEisen oderin Verbindungmit Holz:

a) ——————————.. 32.—
b) in andererWeise gewöhnlichoderfein bearbeitet,auchin Ver=

bindungmit anderengewöhnlichenMateriallen 48.—
483 Waren aus schmiedbaremEisen, im allgemeinenTarif nichtbesonders

benannte,auchin Verbindungmit nichtschmiedbaremGuß oderHolz:
a) roh odergescheuertodergrobangestrichen,beieinemStückgewichte:
1. von mehrals 25 Kilogramm. . . ..... . . . . . . .. . . . . ... 10.—
2. vonmehrals 3 Kilogrammbis 25Kilogram .. 12.—
3. von mehrals 0,5 Kilogramm bis 3 Kilogramm. .. .. .. . 14.—
4. von 0,5 Kilogranim oderdarunter.... .... . . . . . . . . . .. 16.—



* BenennungderGegenstände —2 leTin * *5 —
b) in andererWeisegewöhnlichbearbeitet,bei einemStückgewichte:
1v vonmehrals 25Kilogramm. . .. . . . ... 20.—
2. vonmehrals 3 Kilogrammbis 25Kilogrmm . . .. 22.—
3. von mehrals 0,5 Kilogrammbis 3 Kilogrm . .. 21.—
4 von 0,5Kilogrammoderdarunteetet . . . . .. 28—

J%) fein bearbeitet,bei einemStückgewichte:
J. vonmehrals 25Kilogngaga . . . . . . . . .. 28.—
2. vonmehrals 3 Kilogrammbis 25Kilogrim 32.—
3. vonmehrals 0,5Kilogrammbis 3 Kilogramm. . . . . . .. 36.—
4. von 0,5Kilogrammoderdarunter . .. 40.—

484Eisenwaren in Verbindungmit gewöhnlichenMateriallen . .. 38.—

485 Eisenwarenin Verbindungmit feinenMateriallen ... 100.—

aus 486 Spielwaren aus Eisen oderStahl, vergoldetoder versilbertoder in
Verbindungmit feinstenMateriallen. 200.—

Anmerkung zu Nr. 484 bis 486 des allgemeinen Tarifs.
In der Klasse XXXVIII(Eisen und Eisenwaren)des allgemeinen
Tarifs namentlichangeführtevergoldeteoderversilberteEisenwaren,
dann alle in dieserKlassebesondersbenanntenGegenstände,diewegen
ihrer Verbindung in eine der drei vorgenanntenNummernfallen
würden, jedochmit Sätzenvon mindestens38.— Kronen, beziehungs=
weise100.— oder240.— Kronen tarifiert sind, werdennach ihren
speziellenNummernbehandelt.

Allgemeine Aumerkung zur Klasse XXXVIII (Eisen und Eisen=
waren) des allgemeinen Tarifs.

Hinsichtlichder Bearbeitung, im Gegensatzzu roh, werden
die bei EisenwarenvorkommendenBearbeitungsartenin drei Stufen
unterschieden. «

Dieser Unterscheidungentsprechendwerden,sofernbei speziellen
NummerndieserKlasseeinzelneBearbeitungsartennicht namentlich
angeführtodersonstigeAusnahmenfestgesetztsind, angesehen:
a) als gewöhnlich bearbeitet: alle gescheuerten,gelochten,
gebohrtenodermit eingeschnittenenGewindenversehenen,sowie

38“
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b)

alle ganz oder teilweisegefeilten,abgeschruppten,abgedrehten,
abgeschmirgelten,gehobelten,geschliffenenodermit einemgroben
Anstrich versehenen; dann alle vernieteten, verschraubtenoder
in aͤhnlicherWeisenachträglichzusammengefügtenEisenteile,soweit
sie nicht der weiterenBearbeitungwegenunterb undc fallen.

Dagegen wird das Beseitigender Guß. und Preßnähte
(Grate) durch Abmeißeln, Abschleifen (auch auf Schmirgel=
scheiben),Feilen oderBestoßen,das Ebnen von Bruchflächen,
das Abstechender Gußköpfe, dann bei Stahlguß das Vor.
schruppenzum Zweckeder Prüfung auf Fehlerfreiheit,nicht
als Bearbeitungangesehen.

Stahlguß, der zumJweckederPrüfung auf Fehlerfreiheit
bearbeitet(vorgeschruppt)ist, wird nur dann als roher Stahl.
guß behandelt,wennnachgewiesenwird, daß nocheineweitere
Bearbeitungder vorgeschrupptenFlache zur Fertigstellungdes
Stückeserfolgt.

Dieser Nachweiskannerbrachtwerden:
1. durcheinederartigeDeformierung dervorgeschruppten
Fläche (durchMeißelschlägeoder Abnehmeneines
Querspanes),daß dadurcheineweitereBearbeitung
unerläßlicherscheint;

2. durchzollamtlicheNachbeschau.
OhneNachweisist vorgeschruppterStahlguß

nur aufGrund vonErlaubnisscheinenfür Maschinen.
fabriken oder Maschinenwerkstättenals roher zu
verzollen.

als fein bearbeitet: alle ganz oderteilweiseverzinnten,ver=
zinkten,verbleiten,verkupferten,vermessingten,oxydierten,fein
angestrichenen,gefirnißten,lackierten,bemalten,bronziertenoder
emailliertenEisenwaren;endlich
als feinst bearbeitet: alle polierten,gravierten,vernickelten,
mit Kupfer, Kupferlegierungenoder Aluminium plattierten
Eisenwaren.

Insofernim Tarife nichtbesondereBestimmungengetroffen
sind, unterliegenfeinst bearbeitete Waren einemZuschlage
zum Zolle für die betreffendeWare, der für polierte Warse
35 Prozent, für gravierte, vernickelte,mit Kupfer, Kupfer=
legierungen oder Aluminium plattierte Waren 50 Prozent be=
trägt. Sind bei der betreffendenWare besondereJollsätze für
die gewöhnlicheoder feineBearbeitungvorgesehen,so ist der
BerechnungdieserZuschlägeder Zollsatz für die feine Be=
arbeitungzugrundezu legen.
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aus 488 UnedleMetalle, roh, alt gebrochenoderin Abfällen:
a) Blei, auch legiert mit Antimon, Arsen, Zinn oder Zink .. 4.80
J%) Zink, auchlegiertmit Blei oderiina frei
1) Aluminium, Magnesium,sowieLegierungendieserMetalleunter=

einanddens frei
Anmerkung zu Nr. 488. UnterNr. 488 fallenThermitedann,

wennsiesichals mechanischeGemengedeszollfreiengekörntenAluminiums
mit einem anderen zollfreien Gemengteil (natürlichen Oxyden) dar=
stellen, und zwar der Eisenthermit, welcherHammerschlag,der
Manganthermit, welchergemahlenenBraunstein enthält, und endlich
derEisentitanthermit(Ferrotitanthermit)und derMangantitanthermit,
welcheIserin und Rutil enthalten.

aus 491 Blecheund Platten (gewalzt,gestreckt),nichtweiterbearbeitet:
0) ausZMk.............................·.·....... 3.60
) ausKupfer,Nickel,Aluminiumundanderenim allgemeinenTarif

nichtbesondersbenanntenunedlenMetallenundMetallegierungen,
in der Stärke:

1. über 0,5 Millimeter... . .. .... .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. 19.—
. von0,5Millimeteroderdarunter.................... 20.—

aus 496 JStangen,Stäbe und Drähte (gewalzt,gestrecktodergezogen):
W) aus Zink:
J. StangenundStäbe .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. 3.60

Drähht 8.—
) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderenunedlenMetallen

und Metallegierungen,in der Stärke:
J. über0,5 Millimeter . . .. -.......... 19.—
2. über0,25Millimeter bis 0,5Millimeter .. 22.—
3. von 0,25 Millimeter oder darunter . . .. 26.—

aus 497 Stangen, Stäbe undDrähte, poliert,gefirnißt,lackiert,vernickelt,ver=
messingt,verkupfertodermit anderenunedlenMetallen überzogen,
dessiniertgepreßt:

b) aus Kupfer, Nickel,Aluminium und anderenunedlenMetallen
und Metallegierungen(ausgenommenBlei, Zinn, Britannia=
metallund Zink), in der Stärke:

1. über0,25Millimettter. 28.—
2. von 0,25Millimeter oderdarunter.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 34.—
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aus 498 Neugolddrahtd. i. mit einerTombackhülleüberzogenerKupfer=oder
Nickeldrat: .. . . .. 60.—

499 Drähteaus unedlenMetallenoderMetallegierungen,vergoldetoder
mit Gold plattiert,auchgeplättet,jedochnichtweiterbearbeitet,in
der Stärke:

a) über0,5Millimetter . .. . . . . .. 72.—
b) von 0),5Millimeter oderdaruntteerer . . . . .. 260—

(Aus 500/523) Waren aus unedlen Metallen:
aus 500 Näöhrenund Walizen,nichtweiterbearbeitet:

ch aus anderenunedlenMetallenoderMetallegierungenals Blei,
Zinn, Britanniametallund Zink, auf den laufendenMeter im
Gewichte:

1. von 1 Kilogrammund wmer . . . . .. 24.—
2. vonwenigerals 1 Kilogramm... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 43.—

Anmerkung. Weiter bearbeitete,dann gravierte, dessinierte,
fassonierte,vernickelteodermit anderenunedlenMetallen überzogene,
jedochnichtvergoldeteoderversilberteRöhren undWalzenunterliegen
zu obigenZollsätzeneinemZuschlage dn . . . . . . ... 7.

505 Blei=undZinnfolien(Stanniol), blank,gemustert,gefärbtoderlackiert;
Flaschenkapseln,Tuben und ähnlicheWaren aus Zinn, verzinntem
Blei oderBleilegierunen . .. . . .. 40.—

506 Buchdruckerlettern(auchdergleichenLinien, Einfassungenund Orna=
mente):

a) aus Schriftmetall........... ....... .... . . . . . . . . . . .. .. 25.—
b) ausMessingoderanderenunedlenMetallen ... 50.—

aus 508a)1. Metalltücher,gemeine,d. i. von wenigerals 20 Kettenfädenauf
und b) 2 Zentimeter. 42.—

2. Metalltücher,feine, d. i. von 20 Kettenfädenund darüber auf
2 Zentimeter:

a) von 20 bis einschließlich40 einfachenKettenfädenauf
2 Zentimter . . .. 83.—

6) anden . . . . . .. 120.—
Anmerkung. NachNr. 508 des allgemeinenTarifs sind auch

breitgeflochteneDrahtwarenzu behandeln.
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aus 500 (Kinderspielwaren)Nadeln, Osen,Knöpfe,Schnallen,Hafteln,Finger=
hüte und anderekleineGebrauchsgegenstände;alle diesesoweitsie
nichtzu Nr. 520 gehören:

a) Blechspielwaren,ohneVerbindungmit anderenMaterialien 80.—
b) andereKinderspielwarensowieChristbaumschmuck,auch in
Verbindung mit gewöhnlichenoder feinenMaterialien . . ..! 100. —

e) anderehierhergehörigeWaren ..... .. . .. . . . . . . . . . . .. 80.—

510 Herren=und Frauenschmuck,wedervergoldetnochversilbert,auchin
Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien;soweitderselbe
nichtzu Nr. 520 gehöütr4r4 . . . . . . . .. 120.—

511 Galanteriewaren(NippesundToilettegegenstände),wedervergoldetnoch
versilbert, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen
Materialien,soweitsienichtzu Nr.520b gehören 120.—

Anmerkung. Gebrauchsgegenstände,z.B.: Kaffee.,Tee-und
Speisegeschirr, Schüsseln, Flaschen=und Gläsergestelle,Zuckerdosen,
Brotkörbe,Bestecke,Rauch-undSchreibgeräte,Zigarren-,Sigaretten=
undTabakdosen,Aschenschalen,Tischfeuerzeuge,Handleuchter,Lainpen
und Kaminvorsetzersind nicht nach Nr. 511, sondernnach ihrer
sonstigenBeschaffenheitzu verzollen.

513 BronzepulverundBronzefarbdkcn . . . . . . . . . . .. 110.—

514 Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Blei,
Zinn und LegierungendieserMetalleuntereinander,auchin Ver=
bindungmit gewöhnlichenMaterialien:

a) gewöhnlichbearbeitet.................·................ 45.—
b) fein bearbeitttt::: .... . . . . . . . . .. 70.—

515 Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus Zink und
Zinklegierungen,auchin Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien:

a) gewöhnlichbearbeitet:
1. gegosseneBauornamente . . . . . . . . . . . . . .. 45.—
2. andenn . . . . .. 55.—

b) fein bearbeittet ... «............................. 90.—
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GußwarenausKupfer und anderenim allgemeinenTarif nichtander=
weitiggenanntenunedlenMetallen oderMetallegierungen,auchin
Verbindungmit gewöhnlichenMaterialien, mit Ausnahmeder zur
Nr. 501 des allgemeinenTarifs gehörigengrobenGußstücke:
bearbeitet,mit Ausnahme der gefeilten,oder ornamentiert:

Kleingußwarenim Stückgewichtevonwenigerals 50Gramm,
dann alle ornamentiertenGußwaren

sonstigeGußwaren, gewöhnlichbearbeitet
Anmerkung. DergleichenfeinbearbeitetwerdennachNr. 517b

behandelt.

Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Kupfer
und anderenim allgemeinenTarif nicht anderweitiggenannten
unedlenMetallen oderMetallegierungen,auch in Verbindungmit
gewöhnlichenMaterialien:
gewöhnlichbearbeitet
fein bearbeitet

Anmerkung. Unter den hierhergehörigenMetallfolien (aus=
genommenBlei= und Zinn-, Nickel-und Aluminiumfolien)werden
nur Kupferfolien, Nauschgold(Knistergold,Flittergold)aus Messing,
Rauschsilber (Flittersilber) aus Argentan sowie Folien aus anderen
unedlenMetallen, d. h. die durchWalzen oderSchlagen aus diesen
Metallen hergestelltenpapierartig dünnenBlecheoderBlätter verstanden.

Die Unterscheidungder Folien von dem zu Nr. 512 des all=
gemeinenTarifs gehsrigenunechtenBlattgold und unechtenBlatt=
silberwird hierdurchnicht berührt.

Waren) im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Nickel,
auchin Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,aus Britannia=
metall, auchin Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien

WarenallerArt ausAluminiumoderaluminiumähnlichenLegierungen,
auchin Verbindungmit gewöhnlichenoderfeinenMaterialien:
für technischeZwecke
andere

Waren aus unedlenMetallen oderMetallegierungen,ganz oderteil=
weisevergoldetoderversilbert,mit Gold oderSilber plattiertoder
in Verbindungmit feinstenMaterialien:

— 2224

6ß. 24

—.. “

... 2

— 22

EE—a) Kinderspielwaren,auchChristbaumschmuck

100.—
48.—

50.—
100.—

100.—

100.—

100.—
100.—

200.—



Nummer
bes österreichisch.
ungarischen
algemeiven

arifs

Benennung der Gegenstände für 100 Kilo=
gramm
Kronen

aus 523

526

a)

b)

aus 527
Neichs=Gesetbl.

D ) andere.... 222

Anmerkung zu Nr. 521 und 522 des allgemeinen Tarifs.
In KlasseXXXIX desallgemeinenTarifs (unedleMetalleundWaren
daraus) namentlichangeführte, vergoldeteoder versilberteMetallwaren,
dann alle darin besondersgenanntenGegenstände,die wegenihrer
Verbindungin eineder beidenvorgenanntenNummernfallenwürden,
jedochmit Sätzen von mindestens120.— Kronen, beziehungsweise
240.— Kronen odermehr tarifiert sind, werdennachihren speziellen
Nummernbehandelt.

Die Verbindungmit GespinstenoderGeweben,mit Ausnahmevon
Seide, SpitzenundStickereien,bleibtbeiWarenaus unedlenMetallen
außerBetracht, sofernderTarif nichtbesondereBestimmungenenthält.

Bouillons, Flitter (auchFolienflitter)und Gespinsteaus unedlenMe=
tallen oderMetallegierungen:
vergoldetodermit Gold plattiert:

1. Gespinste
2. Bouillons) Flitter (auchFolienflitter)

Anmerkung. Unter Nr. 523 des allgemeinenTarifs fallen
gefärbteund fassoniertePlätte aus zementiertem,versilbertemoder
vergoldetemDraht sowieSchnittplättealler Art.

(aus 526/538) Maschinen, Apparate und Bestandteile der=
selben aus Holz, Eisen oder unedlen Metallen, mit Aus=
nahme der in die Klassen XILI und XIII des allgemeinen
Darifs gehörigen:

Dampfkessel)Destillier=,Kühl=undKochapparate;ZisternenundTanks;
alle diesefertiggearbeitet,auchmit dazugehörigerundanmontierter
Armatur:
aus Eisen:
1. Destillier=,Kühl=und Kochapparate
2. andere

aus Eisen,mit Bestandteilenaus unedlenMetallen ..
aus unedlenMetallen:
1. Zisternenund Tankss
2. andere

KomplettefahrbareLokomobilefür landwirtschaftlicheZwecke
1906.
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528 Dampffmmaschinenund andereim allgemeinenTarif nichtbesondersbe=
nannteMotoren (mitAusnahmeder zu denKlassenXII undXIII
gehörigenMotoren))Arbeitsmaschinen,in untrennbarerVerbindung
mit Dampfmotoren(Dampfbagger,Dampfkrahne,Dampfhämmer,
Dampfpumpen,Dampfspritzenund dergleichen))bei einemStück=
gewichte:

a) von 20 oderdaruternrnr . . .. 40.—
b) von mehrals 20 bis 2555000 32.—
J% von mehrals 25 9 bis 100:

1. Dampfturbnren . .. . . ... 26.—
2.andere......................................... 22.—

d) 1. von mehrals 100%bis 50 0H .. 21.—
2. von mehrals 500%bis 100 0 . . . . . . . .. 19.—

e) über10007........................................ 18.—
Anmerkung. Kolben=und Plungerpumpen,Dampfhämmer

und Dampfkrahne, mit Kolbendampfmaschinendirekt gekuppelt, im
Stückgewichtbis5000 . c. C. — 20.—

529 a) Holzbearbeitungsmaschinenbei einemStückgewichtevon 100 0
oderdarrr . .. 13.50

b) Holzbearbeitungsmaschinenbei einemStückgewichtevon weniger
als 100 ) Steinbearbeitungsmaschinenbei einemStückgewicht
von 100%oderdarübhbher 18.—

) andereWerkzeugmaschin ... 20.—
aus 530 LandwirtschaftlicheMaschinenund Apparate, im allgemeinenTarif

nichtbesondersbenannte:
a) Dampfpflüge... .... .. .... ... ... .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 10.—
b) Dreschmaschen . . . . . . . .. 17.—

aus c) andere:
aus 2. aus Eisen,mit AusnahmederMähmaschinen 20.—
531 Maschinenfür dieVorbereitungundVerarbeitungvon Flachs, Hanf,

Jute undanderenzuKlasseXXIII desallgemeinenTarifs gehörigen
Spinnstoffen,von KammwolleundSeide; dann alle zur Spinnerei
und Zwirnerei dieserSpinnstoffegehörigenMaschinen)Zeugdruck=
rouleauxmaschinen;Stickmaschinen)Kratzensetzmaschinen 7.—



nskäkkkkiäxsch WITH-Ja2 D⸗unarssch Benennung der Gegenstände zumm

arifs Kronen

532 Maschinenfür die Vorbereitungund Verarbeitungvon Baumwolle
nebstden zur Spinnerei und Zwirnerei derselbengehörigenMa=
schinen,soweitsienichtunterdie folgendeNummer fallen:

a) Selfaktoren,Karden (Krempell) . . . . . . . . . .. 14.—
b) anderrnrn: 5.—

533 Vorbereitungs=und Verarbeitungsmaschinen,Spinn= und Zwirn=
maschinenalle diesefür Abfall=oderStreichgarnspinnereiausBaum=
wolle und Woell . . . . . . . .. 14.—

534 Web undWirkstühle,dannHilfsmaschinenfür dieWebereiundWirkerei:
a) Webstühleund Hilfsmaschinenfür die Webereimit Aus=
nahmevon Schlicht=und Zettelmaschinen ... 14.—

b) Riemen=,Gurten-undSchlauchstüll 5.—
) Wirkstühle,soweitsienichtunterb fallen; Hilfsmaschinenfür
dieWirkerei)Schlicht-und Zettelmaschinen 10.—

535 Nähmaschinenund Strickmaschinen:
a) Gestelle,auchzerlegt. .. ..... .. ........ .. .. .. .. . . . . . . .. 18.—
b) 1. Köpfe für einnadligePlattstich=und Wendlingstich=Näh=

maschinen,dann Strickmascinen . . . .. 73.—
2. Köpfe für andereNähmaschiin . . . . .. 60.—
3. Fertig gearbeiteteBestandteilevon Köpfen (mit Ausnahme
derNadeln) .. .. . ... ..... .. ... . . . . .... . .. .. . . ... 73.—

J%) 1. Bestandteilezu Köpfen, unfertiggearbeitet,auchaus rohem
Gu ——. — E 50.—

2. Einnadlige Plattstich=und Wendlingstich=Nähmaschinen)so=
wie Strickmaschinenmit Gestel . . .. 50.—

3. AndereNähmaschinenmit Gestll ... 36.—

536 Maschinenund Apparate, im allgemeinenTarif nicht besondersbe=
nannte,aus Holz (d.i. mit 75 Prozent und mehrHolh) . . 15.—

537 MaschinenundApparate,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte,
aus unedlenMetallen (d. i. mehrals 50 Prozent unedlerMetalle) 34.—

39°
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538 Maschinenund Apparate, im allgemeinenTarif nicht besondersbe=
nannte,andere,bei einemStückgewichte:

a) von 20 oderdarunter:
1. Metallbearbeitungsmaschnen .. .. . . .. 26.—
2. sonstigehierhergehörigeMaschinen . . . . . . . .. 24.—

b) von mehrals 20 bis 10 4:
1. Metallbearbeitungsmaschiien . . . ... 24.—
2. sonstigehierhergehörigeMaschinn . . . .. 22.—

J%) über 10%
1. von mehrals 10% bis 20 4:

a) Metallbearbeitungsmaschinin . . .. 21.—
5) sonstigehierhergehörigeMaschiin 20.—

2. von mehrals 20 %bis 0 .. 19.—
3. von mehrals 50 %bis 100 18.—
4. über 100 . . . .. 16.—

Anmerkungen.
1. Hydraulische Mangen und Baumwoll=Walzenrauhmaschinen mit
Kratzenbelageinrichtung,ohneRücksichtauf das Stückgewicht,sowie
Kalanderim Stückgewichtüber60 000 . . . . . .. 5.—

2. DörrapparateohneRücksichtauf dasStückgewichtt 12.—
Anmerkungen zur Klasse XI.des allgemeinen

Tarifs. «
1. Als TeilevonMaschinenoderApparatensindsolchenichtnamentlich
tarifierteGegenständezu verzollen,welchekeinenanderenGebrauch
als zurZusammensetzungvonMaschinen,beziehungsweiseApparaten
zulassen.
Einzeln zur Einfuhr gelangendeMaschinen=,beziehungsweise

Apparatenbestandteilesindwie diebetreffendenMaschinen(Apparate)
zu verzollen.
Die in Nr. 526 bis 538 aufgestelltenZölle werdenfür solche

Bestandteiledann angewendet,wenn bei der Eingangsverzollung
seitensderPartei diezur tarifmäßigenBeurteilungder betreffenden



Nummer

ungarischen
allgemeinen
Tarifs
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Benennung der Gegenstände
Zollsat

für 100Kilo=
gramm
Kronen

539

Maschine(beziehungsweisedes Apparates)nötigenNachweisebei=
gebrachtwerden. LiegensolcheNachweisenicht vor, so werden
Maschinen= und Apparatenbestandteile (ausgenommen jene von
Näh- und Strickmaschinen)folgendermaßenverzollt:
Bestandteileaus Holz allein oder mit 75 Prozent oder mehr
Holz nachNr. 536;

Bestandteileaus unedlenMetallen allein oder mit mehr als
50 Prozent unedlerMetalle nachNr. 537;

alle übrigenBestandteile,bei einemStückgewichte:
von mehrals 270nachNr. 528b,
von20 oderdarunternachNr.528a.

2. Kratenbeschlägesind stetsnachNr. 467 separatin Verzollung zu
nehmen.

3. Nicht besondersbenannte Teile von Maschinen oder Apparaten,
welcheihrer Beschaffenheitnach unter Nr. 481a, beziehungsweise
483a gehören, sind nach diesenNummern zu verzollen, sofern sie
unbearbeitetsind. Jerlegt zur Einfuhr gelangendeMaschinen
oderApparatesind von dieserBegünstigungausgeschlossen.

(aus 539/546)ElektrischeMaschinen und Apparate und elektro=
technischeBedarfsgegenstände:

DynamomaschinenundElektromotoren(mitAusnahmederAutomobil=
motoren),auchin untrennbarerVerbindungmit mechanischenVor=
richtungenoderApparaten)Transformatoren(rotierendeoderruhende
Umformer)) im Stückgewichte:
von 25 Kilogrammoderdarunter. ... . . . .. . . . .. . . . . . . . ...
von mehrals 25 Kilogramm bis 506 . . . »..............
vonmehrals5gbis307............................

Telegraphen⸗,Läute⸗,Signal⸗undEisenbahnsicherungsapparate,elektrische;
Telephoneund Mikrophone)Blitzschutzvorrichtungen(erklusiveBlitz=
ableiter);Meß=und Zählapparate,elektrische;im Stückgewichte:
von 5 Kilogrammoderdarüber .

50.—
40.—
32.—.

28. —
20.—

120.—
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b) unter 5 Kilogramm:
1. Telephoneund Mikrophone nebstzugehörigenBlitzschutz=
vorrichtunen. 10.—

2. anden . . . .. 200.—

541 Schalt⸗undKontaktvorrichtungen,montierteSicherungenunddergleichen,
« elektrischeLeitungsapparate;alle diesein Fassungen(Dosenund der=

gleichen)im Stückgewichtebis zu 250Gramm. . . .. .. . . . . . . . .. 150.—

aus 542 MontierteGlaskörperfür elektrischeLichterscheimunngen 120.—

543 Apparate, elektrische,und elektrotechnischeVorrichtungen(Regulatoren,
Widerstände,Anlasserund dergleichen),im allgemeinenTarif nicht
besondersbenantetee .. . . ... 120. —

aus 544 Kabel und isolierteDrähte für elektrischeLeitungen:
aus b) ohneMetallbewehrung,mit einerIsolation:

2. vonKautschukoderGuttapercha........... . ... . .. ... 70.—
3. a) von Seide, auch in Verbindung mit Asbest, Papier

und dergleihe . . . ... . . .. 145.—
6)von Seide, in Verbindungmit Kautschuk,Guttapercha
oder deren Ersatzstoffen;von anderenGespinstfäden,
auchin Verbindungmit Asbest,Papier und dergleichen,
mit Kautschuk,GuttaperchaoderderenErsatzstoffen 90.—

546 ElektrischeKohlen:
a) Beleuchtungskohle(Kohlenkerzen)im Gewichtevon 1 Kilogramm

und darunterper laufendenMeter .. . . ... 40—
b) andrdeen:n:::: . .. 24.—

550 Fahrräder)komplett,auchzerlegt;fertigeFahrradrahmen,auchin Ver= far1Stück
bindungmit anderenFahrradteilen;Garniturenfür Fahrräder. 60.—

552 Fahrradbestandteile(#öhrenwerbindungestuch)Gabeln, Lenkstangen,
Sattelstützen,Kettenräder,Pedale, Ventile,Bremsteile,Nabenund für100nue.
Getriebesauchzerlegt!,Fahrradketten,Tretkurbeln,Speichenmit gramm
Gewinde,Speichennippel,gebohrteFelgenusw.),bearbeitete 180.—



besJammers-,»ich Lollsa
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arifs Kronen

Anmerkung zu Nr. 557 des allgemeinen Tarifs.
Wagen für elektrischeBahnen könnenje nachWunschderPartei auf
eine der folgenden Arten verzollt werden:

a) Wenn der Motor abmontiertund gesondertzur Verzollung
gestelltwird, ist diesernach Nr. 539, der Wagen selbst
dagegennach jener Nummer des allgemeinenTarifs zu ver=
zollen,unter die er seinersonstigenBeschaffenheitnachfällt;

b) wird der Motor nicht abmontiert, sondernzusammenmit
demWagenzur Verzollunggebracht,so gelangtjenerSoll=
satzzur Einhebung, unter den derWagen seinersonstigen
Beschaffenheitnachfällt, und außerdemfür je 100 Kilogramm
desGesamtgewichtsvon Wagen und Motor ein Juschlag von 8.—

für 1 Kilogramm
aus 563c EchtesBlattgddddll. . .. 6.—

564 Drähte aus Feinsilberoder aus Feinsilbermit einer Seele aus un=
edlenMetallen, auchvergoldetodermit Gold plattiert,mit einem
Durchmesservon 2 Millimeter oderdarunter . . . 4.—

565 Bouillons, Flitter undGespinsteaus Edelmetallen;Gewebe,Geflechte,
Posamenteund andereArbeitenaus derleiDrähten, Flittern und
Gespinsen . .. 9.—

aus 566 Halbwarenaus Edelmetallen,nichtgelötet:
aus a) dessinierteBlecheaus Gold und Plainr 4.50.
aus b) dessinierteBlecheaus Silker ... . ... 4.50
567Goldarbeiten und andereim allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte

Waren, ganz oder teilweiseaus Gold oderMlatin, auchin Ver=
bindungmit echtenoderunechtenPerlen oderKorallen, Edel=oder
Halbedelsteinenund nachgeahmtenEdelsteien 24.—

aus 568 Silberarbeitenund andereim allgemeinenTarif nicht besondersbe=
nannteWaren, ganz oderteilweiseaus Silber, auchvergoldetoder
in Verbindungmit echtenoderunechtenPerlen oderKorallen,Edel=
oder Halbedelsteinenund nachgeahmtenEdelsteinen:

a) Besteckeund Löffel, auch Besteckhefteim Stückgewichteüber
10 Gramm:
1.glatte........................................ 8.—
2. andere. . . .. . .. . . .. ... .. .. . .. ... .. . . .. . .. .. ... 10.—
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arifs Kronen
für 1 Kilogramm

b) Besteckeund Löffel, auch Besteckhefteim Stückgewichtevon
10 Gramm oderdarunter.. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ... 12.—

d) andereArbeiten,mit Ausnahmedes in Silber Faßten echten
Diamant=oder Perlenschmucks,ferner mit Goldprlattierte
Silberarbeiten(Doubléware):
1. mit Gold plattierteSilberarbeiten(Doubleware 10.—
2. andere,bei einemStückgewichte:

a) von mehrals 1000Gremmmm 12.—
6) von mehrals 750 Gramm bis 1000Gramm.. 13.—
9) von mehrals 400 Gramm bis 750 Gramm 14.—
4) von mehrals 250Gramm bis 400 Gramm. .. . . 15.—
e) von 250 Gramm oder darunter .. . . . . . ... . . .. 16.—
Anmerkung. GlatteSchüsseln,Teller, Kasserollen,Saucièren

und ChampagnerkühlerohneRücksichtauf das Stückgewicht 12.—

(aus 573/578)Instrumente (mit Ausnahme der zur Klasse XLI
des allgemeinen Tarifs gehörigen und der musikalischen
Instrumente):

573 JInstrumente,chirurgische,und anderemedizinischeInstrumente:
a) aus Gsss .. .. ... .. .... .. . . . .. 1.20
b) aus anderenMaterialen . .. 1.50

574 Instrumente,mathematischeund physikalischhe . . . . . . . . . .. 1.50
Anmerkung. Die im Artikel XI, Z. 1 des Zolltarifgesetzes

gewährteZollfreiheit für Präzisionsinstrumentezu wissenschaftlichen
Zweckenwird nicht nur öffentlichenAnstalten, sondernim vertrags=
mäßigenVerkehrauchanderweitigbewilligt, wennderBeziehendedurch
eineBescheinigungder zuständigenBehördenachweist,daß das ein=
zuführendeInstrument zu seinenwissenschaftlichenArbeitenbestimmt
ist,nichtaberzumGewerbebetrieb,zur AusübungberufsmäßigerPraxis
oder zum Handel dienen soll.

aus 575 Instrumente, optische:
aus a) Zwicker)Brillen, Lorgnettenund andereAugengläser:

1. in Fassungen,mit Ausnahme solcheraus Edelmetallen 5.50
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für 1 Kilogramm
aus b) Operngucker:
aus 1. in Fassungen,mit Ausnahmejeneraus Edelmetallenoder

Aluminium . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . ... .. . . .. 3.50
aus 2. in Fassungenaus Silber oderAluminmim 5.—

aus ch 2 PbotographischeStativkamerasohneLinsen 2.—
Anmerkung. Bei zur Eingangsabfertigungvorliegenden

Stativkamerasmit optischenLinsen könnendie letzterensamt ihrer
FassungabgetrenntundnachdemallgemeinenSatzederNr. 575b1 des
allgemeinenTarifs, diephotographischenKamerasohneLinsendagegen
nachdemvertragsmäßigenSatzeder Nr. 575 verzolltwerden.

576 Onstrumente,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannt 1.50

578 WagenundWagenbestandteile,mitAusnahmederzuNr. 574 gehörigen
Präzisionswagen: 16, 100Kilogramm

a) Dezimal-undBrückenwagen .. . ... 30.—
b) andernl: 60.—

579 Klaviere, Pianinos, Harmoniums und dergleichenTasteninstrumente
(mitAusnahmederOrgeln).. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. 70.—

aus 581!Größere Ziehharmonikas(Akkordeons)wedermit Zierbeschlägennochmit
Ziertrichtern,ohneRücksichtauf das Material und dieBearbeitung
derKlappden . . . . . . . 36.—

582 MufkkalischeInstrumente,im allgemeinenTarif nichtbesondersbenannte 24.—

583 Mechanikenzu Klavierenund Pianinos; Stimmen undStimmplatten
zu Harmoninnnnssssss . . . . .. .. frei

au8584b)Stahlsaiten.·........................................... 32.—

589 Uhrenund Uhrwerke,nichtbesondersbenannte;)Uhrengestelle;Triebe
mit eingesetztenZapfenund aufgenietetenRädern:
a) Schwarzwälderusßen 130—
b) Uhrengestelle;Triebemit eingesetztenZapfenund aufgenieteten

Räden . . . . . . .. 130.—

Neichs=Gesethbl.1906. 40
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590

Anmerkung. Unter Schwarzwälderuhrenwerdenalle jene
verstanden,bei welchendie zum Uhrwerke drin Uhrfurnituren
(abgesehenvon Glockenund Ketten für Uhrgewichte)in hölzerne
Gestellemit hölzernenRücken=undSeitenwändeneingesetztsind. Das
Fehlen der Hifferblätter oder bloßer Seitenwändeändert die Tari=
fierungnicht.

VergoldeteZiffern und vergoldeteschmaleRandstreifenauf
metallenenZifferblättern solcherUhren bleibenaußerBetracht. Die
BeschaffenheitderAusstattungderSchauseitevon Schwarzwälderuhren
hat auf die Zollbehandlung nur insofern Einfluß, als ganz oder teil=
weiseaus vergoldetenoderversilbertenunedlenMetallen hergestellte,
auf der SchauseitebefindlicheTeile die Anwendungdes Vertrags=
zolles ausschließen.

NachArt der SchwarzwälderuhrenhergestellteUhrenwerdenals
Uhrwerkeder Nr. 589 verzollt, wenn nebstdenSeitenwändenauch
die Rückenwändefehlen.

Als hölzerneGestellefür Schwarzwälderuhrensind nicht nur
jeneanzusehen,an denendie mit MessingausgefüttertenBohrlöcher
bereitsvorhandensind, sondernauchsolche,welcheeineweitergehende
Verbindungmit einzelnenodermehreren(abernochnicht zu Werken
zusammengesetzten)Uhrfurniturenaufweisen.

Anmerkung. Als Uhrfurnituren aller Art für Uhren der
Nr. 589 sind nur die einzelnenBestandteileanzusehen,welchezur
Zusammensetzungvon Uhrwerkenund Uhren der gedachtenNummer
dienen, namentlichAnkergänge, Echappements,Federn, Haken,
Kloben, Räder, Spindeln, Japfen, Spiralen, Perpendikel, Uhr=
schlüsselund Uhrschlüsselteile,Zifferblätter mit und ohne Ziffern,
dann derlei Skalen (zur Kontrolle der Vertikalstellungdes Perpen=
dikels),Jifferblattringe.

DieseBestandteileunterscheidensichvon denUhrfurniturenfür
TaschenuhrenderNr. 588 des allgemeinenTarifs, sofernsiefür beide
GattungenvonUhrendieselbensind,zumeistdurchgrößereDimensionen,
zum Teil auchdadurch, daß sie weniger fein ausgeführt zu sein
pflegen.— In Zweifelsfällen,die nicht durchEinvernahmevonSach=
verständigenaufgeklärtwerdenkönnen,insbesonderebei Bestandteilen
für kleinenicht besondersbenannteUhren und UhrwerkederNr. 589
hat die Verzollung der fraglichenFurnituren nachNr. 588 des all=
gemeinenTarifs zu erfolgen.

Gehäuse, Glocken, Gewichte, Ketten für Uhrgewichte,Uhr=
schmuckketten,sowienicht metalleneUhrfurnituren, z. B. aus Holz,
Bein, Glas, Papier sindnachMaßgabedesMaterials zu tarifieren.

260.—

130.—
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aus 597 sOxydeund Basen, im allgemeinenTarif besondersbenannte:
ausa) Ätznatron(kaustischeSoda,Natriumhydroxyd),festees 7.20

Uß Tonerde,künstliche(Tonerdehydrat,Aluminiumhydroryod) 7.—
8) Zinkweiß (weißesZinkoxyd); Zinkgrau (graues Zinkoxyd) .. . ... 7.20
b) Zinnoxyd,künstliches(Zinnascheeeeeen .... 7.—
k) Bleiglättein Schuppenund Stücken(Silber- und Goldglätte) 4.80
5 Bleiglätte,gemahlen,in Pulverform; Massikotund Mennige 9.60

aus 598 JSäuren,besondersbenannte:
e) Schwefelsäure(Schwefelsäurehydrat):
J. nichtrauchnden .. 1.20
2. rauchende.·.......».................·......... 1.80

aus d) Borsäure:
2. rafsiniert.....»................................ frei
e) Oxalsäure(Zuckersäure,Kleesäure).. . . . . . . ..... . ... 12.—

aus 599 Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze,im allgemeinenTarif be=
sondersbenannte:

aus c) Kali, schwefelsaures(Duplikatsalz,Kaliumsulfat);Kali undNatron,
eifach schwefelsaures(Kalium=-und Natriumhydrosulfat)
einsteinpräbartt 1.90

aus e) Wasserglas,festees 2.50
aus ) Borax, raffinirt:: . . . . . . . .. 6.—

k) Natriumnitrit; rohesmangansauresund übermangansauresKali
und Natron (Kalium=und Natriummanganatund Hoyper=
manganat))oxalsauresKali (Kleesalz))Weinstein,raffiniert;

kohlensauresAmmonakkk ... ..... . ... 9.60
m) ChromsauresKali und Natron (Kalium- und Natriumchromat,

gelbes,undKalium=undNatrium=Bichromat,rotes))Ammoniak,
essigsaures(Ammoniumacetat))Kaliumacetat(essigsauresund
holzessigsauresKali)) Natriumacetat(essigsauresund holzsaures
Natrvnnn)n)n)n)n))))))I 14.50
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aus 0) 1. Schwefellben 10.—
2. Kalium=und Natronsulfid(Schwefelkaliumund Natrium);

phosphorsauresNatrium (Natriumphosphatlt . . .. 14.—
3. Ammoniumsulfid(Schwefelammonium))chlorsauresNatron
(Natriumchlorattrtrtrt)t:t . . . . .. 24.—

aus 600 Kalzium=,Strontium=,Barium=und Magnesiumsalze,besondersbe=
nannte:

4 Spodium (Knochenkohhhhhell . . . . . .. 1.50
e) Chlorkalk...... ...... ...... .. . . . . ... . . . . . . ... . . . . . .. 1.80

aus g) Barytwefffff. .. 5.—

aus 601 Aluminium=,Eisen=,Chrom.,Nickel=undKobaltverbindungen,besonders
benannte:

a) 1. EisenbeizenallerArt; Eisenvitrl. 1.20
2. Zaffer,Smalte, Streugliss. frei

b) Alaune; schwefelsaureund salzsaureTonerde(Aluminiumsulfat,
Chloraluminium,Aluminiumchlorii))dd)) . . . ... 3.60

aus 602 Kupfer=,Blei=, Zink=und Zinnverbindungen,im allgemeinenTarif
besondersbenannte: »

a) Kupfervitriol;AdmonterVitriol (gemischterEisen=undKupfervitriol) 3.60
d) Bleiweiß..........................................· 9.60
e) 1. HolzessigsauresBlei; Zinnsalz(Zinnchlorür)undandereZinn=

präparate)Bleizucker;Bleiesseeee . . . . . . .. 12.50
2. SchwefelsauresBleioxyd (Bleisulfat),auchBleisaztz 10.—

aus f) 1. Lithoponeund Griffithswi 10.—
2. SalpetersauresBleiopddd . . . .. 16.—
3. SalpetersauresKupferonnndd ... . .. .. 6.—
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aus 604 OrganischeVerbindungen,besondersbenannte:
a) Glycerin,roh ...... .. .. .... ... .. .. . ... . .. . . .. . . . . ... 1.50
b) Glycerin, raffiniert, d. i. wasserhelloderandersfarbig,aschefrei. 6.—

Anilinöl; Nitrobenzol)Anthrazen,roh; Naphtalin, roh; Karbol=
säure, v7ool 3.60

Anmerkungen.
1. Reine Karbolsäure,flüssig oder fest, fällt unterar. 622, gereinigte
unter Nr. 604e.

2. Unter Nr. 604c fällt auchAnilinsalz.

e) Kresol (Kresolsäure,Mutterlaugevon der kristallisiertenreinen
Karbolsäure . . . . .. . . . .. 9.60

605 Ruß, Kohlenpulverund gemahleneSchwärzen(mit Ausnahmeder zu
Nr. 600d gehörigengekörntenKnochenkohle) . . . .. 4.—

606 Rußbiter . . . . . . . . . . . .. 5.—
Anmerkung. Hierunterfällt auchNußbeize.

607uberxeitete Schwären . . . . . . . . .. 14.—

aus 608 Schuhnwichse:

b) andereals nichtflüssigeschwarze,auchsogenannteLedercreme 50.—

aus 610 Gelatine(gereinigte)getrocknetetierischeundvegetabilischeGallerte),auch
Sepuforttttt. . .. 15.—

aus 611Leim aller rtrttt:::: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.50

612 Albumin und Albuminoide)Kasein, Kaseoogeme .. . ... 14.50

613 Stärke(auchStärkemeh)l)l)l)l)l)l)lll!!!!! .. . . .. . ... 16.—

617 Phospyhate,mit Säuren aufgeschlossen(Superphosphate 2 frei
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vnichen BenennungderGegenstände i# 1%Kilo
allgemeimen gramm
arifs Krowen

622 ChemischeHilfsstoffeund Produkte, im allgemeinenTarif nicht be. Wert
. sondersbenannte............·....·..................... 15%

Anmerkungen.
1. Ergibt sichbei AuwendungdiesesWertzollsatzeseine Zollbelastung,
welche40.— Kronen für 100 Kilogramm übersteigt,so ist der Joll
nachdiesemSatze von 40.— Kronen

2. Wenn derZollpflichtigesichbereiterklärt,denSon von40.— Kronen
für 100kg zu entrichten,so wird von einer Erklärung über den
Wert derWare abgesehenwerden.

3. Nach Nr. 622 ist auchSchwefelsänreanhydrid(kristallinischewasser=
freieSchwefelsäure)zu verzollen. für

100Kilogramm
624Lackfirnisse(mitZusatzvonHarzen,Terpentin,MineralöloderAlkoholh 60.—
625 „Teerfarbstoffe:

a) Alizarin;künstlicherIndioon . . . .. frei
von Wert

b) alle andren .... 12%
Anmerkungen.

1. Ergibt sich bei Anwendung diesesWertzollsatzeseineZollbelastung,
welche45.— Kronen per 100 Kilogramm übersteigt, so ist der
Zoll nachdiesemSaße von 45.— Kronen en.

2. WennderZollpflichtigesichbereiterklärt,denZoll von 45.— Kronen
für 100 kg zu entrichten,so wird von einer Erklärung über den
Wert derWare abgesehenwerden.

3. WegenderZollbehandlungvonsynthetischemIndigo vgl. Ammerkung2
bei Nr. 162. für

100Kilogramm
626 Farben, im allgemeinenTarif nichtbesondersbenanntt 24.—
627Alle Farbenin Zeltchen, Säckchen,Pasten,Tuben, Blasen, Näpfschen,

Gläsern, Muscheln und Kassten . . . . . . . ... 65. —
aus 629 Bleistifteund Farbstifte,gefaßtund ungefaßt... .. . . .. . . . . . . . .. 50—

630 Arzneiwaren,zubereitete,sowiealle durchihre Inschriften,Etikelten,
Umschlägeunddergleichensichals Arznei=,auchTierheilmittelankün=
digendenStoffe;zuHeilzweckenvorgerichteteWattenundVerdandmittel 57.—

aus 633 Parfümeriewaren (sowiealle durchAdjustierung, Etiketten,Gebrauchs=
amweisungenunddergleichenals Parfümeriewarensichankündigenden,
wohlriechendenSubstanzenoderGemenge))kosmetischeMittel:

a) nicht alkoholhaltige(Schminken,parfümiertePuder, Haaröle,
Pomaden,Lahnpasten,Räucherkerzchen 180.—
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Kronen

637 Seifer
a) Weine...»..........·............................ 9.——
b) feine,d. i. parfümierteoderin Täfelchen,Kugeln,Büchsen,Töpfen 36.—

aus 638Nachtlichte in Verbindungmit Schwimmernaus Kork, Kartenpapier
oderanderemMaterilllllll . .. . . . .. . . . . 36.—

aus 640 Zündhöljcheee .. . . . .. 14.—
647 Bücher, Duuckschriften,auch Kalender mit literarischenBeigaben,

Gç ksKarten(wissenschaftliche),Musikalien,Papier,beschriebenes,
Akten undManuskrinttetem frei

648 fe= undStahlstiche,Steindrucke,Holzschnitte,Kunstdruckein Farben
unddergleichen;alle diesemit Ausnahmeder zuNr. 299 gehörigen
MassenerzeugnissederBilddruckmanufaktur;Photographten frei

Anmerkungen zur Klasse L des allgemeinen Tarifs.
1. Bäücher,Kalender, Bilder (mit Ausnahmeder zu Nr. 299 gehörigen

Massenerzeugnisseder Bilddruckmanufaktur),Musiknotenusw., broschiert
oder in Papier, Pappe, Buchbinderleinwandoder Ledergebunden,
sindnachNr. 647, beziehungsweise648 zollfrei zu behandeln.Hierbei
bleibendie etwavorhandenenSchließenoder Beschlägeaus unedlen
(auchvergoldetenoderversilberten)Metallen außer Betracht.

Das VorhandenseinvonGold- undSilberdruckundGold- und
Silberschnittbleibt bei der Tarifierung gebundenerBücherusw. der
Nr. 647 sowiebei der Tarifierung der zu Nr. 648 gehörigenBilder
außerBetracht.
Bcher, Kalender,Bilder, Musiknotenufw. in Einbändenganz

oderteilweiseaus anderengewöhnlichenoderfeinen,oderaus feinsten
Materialien sindnachdenentsprechendenNummernderKlasseXXIX
des allgemeinenTarifs zu behandeln.

Einbände,Mappen,Kartonsu.dgl. in welcheBücher,Bilder usw.
eingelegtodereingeschobensind, werdenauchdann separatnachBe=
schaffenheitdesMaterials verzollt,wenneskenntlichist, daß siezu den
eingelegtenodereingeschobenenBüchern, Bildern usw. gehören.

2. Kinderbilderbogenund andereBilder der Nr. 299, auchmit kurzem
Text, gebunden,sowieKinderbilderbüchersindnicht nachNr. 648,
sondernnachdenBestimmungender KlasseXXIX des allgemeinen
Tarifs zu behandeln.— BüchernbeigebundeneBilder, auchwenn
letzterean sichduer Nr. 299 gehören,sowiein denText von Büchern
eingeschaltete IllustrationenbleibenohneEinfluß auf dieTarifierung;
solcheDruckerzeugnissefallen unter Nr. 647.



Nummer
des oͤsterreichisch·
ungarischen
allgemeinen

arifs

Zollsa
für 100 Kilo=
gramm
Kronen

aus 652 .. 2222

Zu den allgemeinen Anmerkungen zum allgemeinen
Einfuhrzolltarif.

Die Bestimmungender allgemeinenAnmerkungzumEinfuhrgoll=
tarif werdenfür dieVerzollungvonKinderspielzeugwiefolgtabgeändert:

Die zur Verbindungder einzelnenBestandteilevon Spielzeug
dienendenZutaten, wie Drähte, Scharniere,Klammern, Bindfäden,
Gespinste,Schnüre, Stückchenvon Zeugstoffen,Papierstreifenund
dergleichen,sowie geringfügigeZutaten aus feinen oder feinsten
Materialien bleibenohneEinfluß auf die Tarifierung, ausgenommen
bei hölzernemSpielzeug der Nr. 355a, welchesdurch derlei, sowie
durchVerbindungenmit gewöhnlichenMaterialienunterNr. 355b fällt.

Obiger Bestimmunggemäß bleibendaher beispielsweiseaußer
Betracht:

SchmaleStreifen und geringfügigeZutaten aus Seide oder
Spitzen, einzelneStücke onfohrr Drähte oder Gespinste,einzelne
künstlicheBlumen beibekleidetenPuppenoderPuppenmöbeln,Spitzen=
streifenbeiVorhängenvonPuppenstuben;BändchenzumAufputzvon
kleinenTierfiguren; Fäden, Schnüreund Bändchenals Antrieb bei
mechanischemSpielzeug; einfacheUmhängeschnüreausTegtilfäden.mit
Quästchenan Kindertrompeten,Spannschnürean Kindertrommeln,
Schnüre als Unterlageder einzelnenTöne bei Glas= oder Metall=
harmonikas;kleineRädchenaus Eisen oderMetallenan auf Brettchen
montiertenTieren,einzelneauchornamentierteodervernickelteBestand=
teileaus EisenoderunedlenMetallen,wie z.B. aus Messing-,Kupfer=
usw.BlechenhergestellteTürchenan eisernenKochherden,kleineSchellen
aus vernickeltemMessingblechbeiPelztieren,Bleiräderanmechanischem
Blechspielzeug)Streifen aus LederoderWachstuch,die als Imitation
von Geschirrauf kleinePferde geklebtsind; Schweifeund Mähnen
beikleinerenTierfigurenaus SpinnstoffenoderPelzstreischen;Vorlagen
auf Papier, auchgeheftet,welcheBaukästen,Mosaik=u. dergl. Zu=
sammensetzspielenbeigelegtsind,sowiedie auf kleineKistenvonSpiel=
zeugaufgeklebtenBilder.

Aus Holz, Papier usw.hergestelltesGeflügelmit ein- und auf=
geklebtengewöhnlichenGeflügelfedernwird als Spielzeugin Verbindung
mit feinenMaterialien verzollt.

PuppenundPuppenköpfederNr. 282c, 299,300d, 318, 342b,
3554, 3884, 424b, 4266, 486 und 522 in Verbindung mit
Imitationen vonPerrückenmacherarbeitenaus anderenStoffenals aus
Menschenhareennn . . ..

frei

100.—
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Erklärung.
— — —

n Abänderungder Bestimmungim erstenAbsatzedes Artikels7 des am
25. Januar 1905 zu Berlin unterzeichnetenZusatzvertragszum Handels⸗ und
LollvertragezwischendemDeutschenReicheundOsterreich=Ungarnvom6.Dezem=
ber 1891 haben die Unterzeichnetenim Namen der vertragschließendenTeile
folgendesvereinbart:

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des genanntenZusatzvertragswird an
Stelle des 15. Februar 1906 der 1. März 1906 festgesetzt.

Die gegenwärtigeErklärung soll ratifiziertund die Ratifikationensollen
gleichzeitigmit denendesgenanntenZusatzvertragsausgewechseltwerden.

So geschehenin doppelterAusfertigungzuBerlin, den28.Februar1905.

(L.S.) Graf vonPosadowsky. (L.S. FreiherrvonRichthofen.. S.) Szögyeny.

Der vorstehendeVertrag ist nebstder dazugehörigenErklärungratifiziert
wordenund die Auswechselungder Ratifikationenhat stattgefunden. „##

4 — 45— *

(Nr. 3199.) ViehseuchenübereinkommenzwischendemDeutschenReicheund Osterreich=Ungarn
Vom 25. Januar 1905.

S#e Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namendes
DeutschenReichs,einerseits,und SeineMajestätderKaiservonÖsterreich,
König vonBöhmenusw.und ApostolischerKönig vonUngarn, andererseits,von
demWunschegeleitet,denVerkehrmit Tierenund tierischenRohstoffenzwischen
denbeiderseitigenGebietendurchneueVereinbarungenzu regeln,habenzudiesem
Zweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenStaatsminister,WirklichenGeheimenRat, Staats=
sekretärdesInnern, Arthur Grafen von Posadowsky=Wehner
und

AllerhöchstihrenWirklichenGeheimenRat, StaatssekretärdesAus=
wärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen,

Reichs=Gesetzbl1906. 41

—ss.
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Seine Majestät derKaiser vonOsterreich, König von Böhmen usw.
und ApostolischerKönig von Ungarn:
AllerhöchstihrenKämmerer,WirklichenGeheimenRat, außerordent=
lichenund bevollmächtigtenBotschafterbei Seiner Majestätdem
DeutschenKaiser, König von Preußen,LadislausSzögyény=
MarichvonMagyar-SzögyénundSzolgaegyhäza,

welcheunterVorbehalt der beiderseitigenRatifikationnachstehendesViehseuchen=
übereinkommenabgeschlossenhaben:

Artikel 1.
Der Verkehrmit TiereneinschließlichdesGeflügels,mit tierischenRoh=

stoffenundmit Gegenständen,welcheTräger desAnsteckungsstoffsvonTierseuchen
seinkönnen,aus den Gebietendes einender vertragschließendenTeile nachden
Gebietendes anderenkannauf bestimmteEintrittsstationenbeschränktund dort
einertierärztlichenKontrollevon seitenjenesStaates, in welchender Ucbertritt
stattfindet,unterworfenwerden. A

rtikel 2.
Bei der Einfuhr der im Artikel1 bezeichnetenTiere und Gegenständeaus

den Gebietendes einen in oder durchdie Gebietedes anderenTeiles ist ein
Ursprungszeugnisbeizubringen.Dasselbewird von der Ortsbehördeausgestellt
und ist, sofernes sichauf lebendeTiere bezieht,mit der Bescheinigungeines
staatlichangestelltenoder von der Staatsbehördehierzubesondersermächtigten
Tierarztesüber die Gesundheitder betreffendenTiere zu versehen.Ist das
Zeugnis nicht in deutscherSpracheausgefertigt,so ist demselbeneine amtlich
beglaubigtedeutscheÜbersetzungbeizufügen.Das Zeugnismuß von solcherBe=
schaffenheitsein, daß die Herkunftder Tiere und Gegenständeund der bis zur
EintrittsstationzurückgelegteWeg mit Sicherheitverfolgtwerdenkann; die tier=
ärztlicheBescheinigungmuß sichfernerdarauferstrecken,daß am Herkunftsort
und in denNachbargemeindeninnerhalbder letzten40 Tage vor derAbsendung
dieRinderpestodereineandereSeuche,hinsichtlichderendieAnzeigepflichtbesteht
und die auf die betreffendeTiergattung,für welchedieseZeugnisseausgestellt
sind, übertragbarist, nichtgeherrschthat. (Vergleichejedochwegendertierärzt=
lichenBescheinigungenbei GeflügelsendungenAbsatz4.)

Das vereinzelteAuftretenvonMilzbrand, Rauschbrand,Rotlauf oderWut
in einerNachbargemeindestehtder AusstellungdesZeugnissesnichtentgegen,ist
jedochauf ihm ersichtlichzu machen. Dasselbegilt bezüglichdesBläschenaus=
schlagsbei der Ausstellungvon Zeugnissenfür Ochsenund Wallache.

Für Pferde, Maultiere, Esel und Rindvieh sind Einzelpässeauszustellen,
für Schafe,Ziegen,Schweineund GeflügelsindGesamtpässezulässig.

Die Gesamtpässefür Geflügelsendungenmüssenmit derBescheinigungver=
sehensein,daß in der Gemeinde,aus der die Tiere zurAusfuhr gelangen,eine
ansteckendeGeslügelkrankheitwederherrscht,noch innerhalb14 Tagen nachdem



Tage, an welchemeine solcheKrankheitamtlichfür erloschenerklärtwordenist,
geherrschthat. Dabei wird vorausgesetzt,daß zwischendem letztenKrankheits=
fall und dem Zeitpunkteder amtlichenErklärung des Erlöschensder Seuche
ebenfalls14 Tage liegen.

Die Dauer der Gültigkeitder ZeugnissebeträgtachtTage. Läuft diese
Frist währenddesTransports ab, so muß, damit die Zeugnisseweitereacht
Tage gelten,das Vieh von einemstaatlichangestelltenoder von der Staats=
behördehierzubesondersermächtigtenTierarzteneuerdingsuntersuchtund von
diesemder Befund auf dem Zeugnissevermerktwerden.

Bei Eisenbahn=und Schifftransportenmuß vor der Verladung einebe=
sondereUntersuchungdurcheinenstaatlichangestelltenodervon derStaatsbehörde
hierzu besondersermächtigtenTierarzt vorgenommenund der Befund in das
Zeugniseingetragenwerden.

Eisenbahn=und Schifftransportevon Geflügel sind jedochvor der Ver=
ladungeinertierärztlichenUntersuchungnur dann zu unterziehen,wenndie für
siebeigebrachtentierärztlichenGesundheitsbescheinigungenvor mehrals dreiTagen
ausgestelltsind.

Der Verkehr mit geschmolzenemTalg und Fett, mit fabriksmäßigge=
waschenerund in geschlossenenSäckenverpackterWolle, mit in geschlossenen
KistenoderFässerneingelegten,trockenenodergesalzenenDärmen ist auchohne
Beibringungvon Ursprungszeugnissengestattet.

Artikel 3.
Sendungen,die den angeführtenBestimmungennicht entsprechen,ferner

Tiere, die vomGrenztierarztemit eineransteckendenKrankheitbehaftetodereiner
solchenverdächtigbefundenwerden,endlichTiere, die mit krankenoder ver=
dächtigenTieren zusammenbefördertoder sonstin Berührunggekommensind,
könnenan der Eintrittsstationzurückgewiesenwerden. Den Grund derZurück=
weisunghat der Grenztierarztauf demZeugnisanzugebenund mit seinerUnter=
schriftzu bestätigen.

Die erfolgteRückweisungund der Anlaß hierzuwirdvon der Grenzooll=
behördeohneVerzug der politischenBehördedes Pronkbezirkesjenes vertrag=
schließendenTeiles, aus welchemdieAusfuhrstattfindensollte,im kürzestenWege
angezeigtwerden. -

Wird eine solcheKrankheitan eingeführtenTieren erst nach erfolgtem
Grenzübertrittim Bestimmungslandewahrgenommen,so istderTatbestandunter
ZuziehungeinesbeamtetenTierarztes(Staatstierarztes)protokollarischfestzustellen
und eineAbschriftdes Protokolls dem anderenvertragschließendenTeile unver=
weilt zuzusenden.

In allen in diesemArtikel vorgesehenenFällen ist ein etwanamhaftge=
machterKommissardes anderenvertragschließendenTeiles(Artikel6) ohneVerzug
und unmittelbarzu verständigen.

41“
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Artikel 4.
Wenn die Rinderpestin denGebieteneines der vertragschließendenTeile

auftritt, so stehtdemanderenTeile das Rechtzu, die Einfuhr von Wieder=
käuern,Schweinenund tierischenRohstoffen,sowievon giftfangendenGegen=
ständenfür die Dauer der Seuchengefahrzu verbietenoderzu beschränken.

Artikel 5.
Wennaus denGebieteneinesder vertragschließendenTeile durchdenVieh=

verkehreineansteckendeTierkrankheit,hinsichtlichderendie VerpflichtungzurAn=
zeigebesteht,nachdenGebietendes anderenTeiles eingeschlepptwordenist, so
stehtletzteremdas Rechtzu, die Einfuhr von Tieren aller derjenigenGattungen
für die Dauer der Seuchengefahrzu beschränkenoderzu verbieten,auf welche
der Ansteckungsstoffübertragbarist.

Ferner ist, wenneinedieserTierkrankheitenin denGebietendes einender
vertragschließendenTeile in bedrohlicherWeiseherrscht,der andereTeil befugt,
die Einfuhr von Tierenaller derjenigenGattungen,auf die derAnsteckungsstoff
übertragbarist, für dieDauer derSeuchengefahrzubeschränkenoderzuverbieten.

Einfuhrverbotedürfen,wennes sichum Rotz, Milzbrand, Rauschbrand,
Wild=-und Rinderseuche,Räude der Einhufer, Bläschenausschlagder Einhufer
und desRindviehs, sowieum KrankheitendesGeflügelshandelt,nur für Her=
künfteaus den Ursprungsgebieten(Absatz1) oderaus denvon der Sruche be=
troffenenGebieten(Absatz2) erlassenwerden. Im Falle desAbsatzes2 gilt diese
Bestimmungauchbei LungenseuchedesRindviehs.

Als Ursprungs=odervon der SuuchebetroffeneGebieteim Sinne dieser
Vorschriftgelten

(a)hinsichtlichderLungenseuche:
in Osterreichdie in derAnlage1 näherbezeichnetenSperrgebiete,
in UngarndieKomitate,
im DeutschenReicheBundesstaaten,Regierungsbezirkeoderletzteren
gleichstehendeVerwaltungsbezirke;

b) hinsichtlichderübrigenim Absatze3 diesesArtikelsaufgeführtenSeuchen:
in Osterreichund in Ungarn die in derAnlageII näherbezeichneten
Sperrgebiete,

im DeutschenReichedieselbenGebietewie zu a.
Die Vorschriftender vorstehendenAbsätzegeltenauch für solchetierische

Rohstoffeund Gegenstände,welcheTräger desAnsteckungsstoffsseinkönnen.
WegenderEinschleppungoderwegendesHerrschensderTuberkulosefinden

Einfuhrverbotenichtstatt.
Die in denSuauchengesetzgebungender vertragschließendenTeile enthaltenen

Vorschriften,welchenzufolgeim Falle des Ausbruchsvon ansteckendenTier=
krankheitenan oder in der Nähe der Grenzezur Abwehr und Unterdrückung



—291 —

derselbender Verkehr zwischenden beiderseitigenGrenzbezirken,sowie der einen
gefährdetenGrenzbezirktransitierendeVerkehrbesonderenBeschränkungenundVer=
botenunterworfenwerdenkann,werdendurchdas gegenwärtigeAbkommennicht
berührt.

Artikel 6.
Die vertragschließendenTeile räumen sich gegenseitigdie Befugnis ein,

durchKommissarein denGebietendes anderenTeiles Erkundigungenüberden
Gesundheitszustandder Viehbestände,über die Einrichtung von Viehhöfen,
Schlachthäusern,QuarantäneanstaltenunddergleichensowieüberdieDurchführung
der bestehendenveterinärpolizeilichenVorschriftenan Ort und Stelle einziehenzu
lassen. Einer vorgängigenAnmeldungder Kommissarebedarfes nicht. Die
vertragschließendenTeilewerdendieBehördenallgemeinanweisen,denKommissaren
des anderenTeiles, sobald sie sichals solchelegitimieren, auf Wunsch Unter=
stützungzu gewährenund Auskunftzu erteilen.

Artikel 7.
Jeder der vertragschließendenTeile wird periodischeNachweisungenüber

denjeweiligenStand derTierseuchenerscheinenunddieselbendemanderenvertrag=
schließendenTeile direktzukommenlassen.

Über die Seuchenausbrüchein den Grenzverwaltungsbezirkenwerdensich
die Behördengegenseitigsofortdirektverständigen.

Wennin denGebieteneinesdervertragschließendenTeile dieRinderpestaus=
bricht,wird denRegierungendes anderenTeiles von demAusbruchund der
Verbreitungderselbenauf telegraphischemWegedirektNachrichtgegebenwerden.

Artikel 8.
Eisenbahnwagen,in welchenPferde, Maultiere, Esel, Rindvieh, Schafe,

Ziegen, Schweineoder Geflügelbefördertwordensind, müssennebstden zu=
gehörigenGerätschaftenderEisenbahnverwaltungennachMaßgabedergleichzeitig
mit demViehseuchenübereinkommenvereinbartenBestimmungengereinigtund
desinfiziertwerden.

Die vertragschließendenTeile werdendie gemäßAbsatz1 im Bereicheines
Teiles vorschriftsmäßigvollzogeneReinigung und Desinfektion als auch für den
anderenTeil geltendanerkennen.

Artikel 9.
Der Weideverkehraus denGebietendes einender vertragschließendenTeile

nachdenGebietendes anderenist unternachstehendenBedingungengestattet:
a) Die EigentümerderHerdenwerdenbeimGrenzübertrittein Verzeich⸗
nis derTiere, welchesie auf dieWeidebringenwollen, mit der An=
abeder Stückzahlund der charakteristischenäußerenMerkmale der=

sien zur Verifizierung(Prüfung und Beglaubigung)vorlegen.
b) Die Rückkehrder Tiere wird nur nach Feststellungihrer Identität
bewilligt.



Wenn jedochwährendderWeidezeiteinefür diebetreffendeTiergattung
ansteckendeKrankheituntereinem Teile der Herdenoder auchnur an einem
wenigerals 20 Kilometervon demWeideplatzentferntenOrte oderauf jener
Straße, auf welcherdie Rückkehrder Herdezur Grenzstationerfolgensoll, aus=
bricht,so ist dieRückkehrdesViehs nachdenGebietendesanderenTeiles unter=
sagt, sofernnichtzwingendeVerhältnisseFuttermangel,schlechteWitterungusw.)
eineAusnahmeerheischen.In solchenFällen darf die Rückkehrder von der
Seuchenochnicht ergriffenenTiere nur unter Anwendungvon durchdie zu=
ständigenBehörden zur Verhinderungder Stuchenverschleppungvereinbarten
Sicherungsmaßregelnerfolgen.

Artikel 10.
Die Bewohnervon nicht mehrals 5 Kilometervon der Grenzeentfernt

liegendenOrtschaftenkönnendie Grenzein beidenRichtungenzu jederStunde
mit ihreneigenen,an denPflug oderan einFuhrwerk gespanntenTierenüber=
schreiten,jedochnur zumZweckelandwirtschaftlicherArbeitenoderin Ausübung
ihres Gewerbesund unterBeobachtungder bestehendenZollvorschriften.

Diese Vergünstigungkann seitensder vertragschließendenTeile von der
Erfüllung folgenderBedingungenabhängiggemachtwerden:

a) Jedes Gespann,welchesdie Grenzezu landwirtschaftlicherArbeit oder
im Gewerbebetriebüberschreitet,muß mit einemZeugnissedesOrts=
vorstandesder Gemeindeversehensein, in welchersichder Stall be=
findet. DiesesZeugnis muß denNamen des Eigentümersoderdes
Führers desGespannes,die BeschreibungderTiere und die Angabe
desUmkreises(in Kilometern)desGrenzgebiets,in welchemdas Ge=
leam zu arbeitenbestimmtist, enthalten.
berdiesist beimAustrittewie bei derRückkehreinZeugnisdesOrts=

vorstandesderjenigenGrenzgemeindeerforderlich,aus welcherdas Ge=
spannkommt,und im Falle desDurchzugsdurchdas Gebieteiner
anderenGemeindeaucheineBescheinigungder letzteren,womit bestätigt
wird, daß die betreffendeGemeindevollkommenfrei von jederTier=
seucheist und daß auch in einemUmkreisevon 10 Kilometerndie
Rinderpestund Lungenseuchenichtvorkommen.DiesesZeugnis muß
alle 6 Tageerneuertwerden.

b)

Artikel 11.
Die bei demInkrafttretendesgegenwärtigenÜbereinkommensetwanoch

bestehenden,mit seinenBestimmungennicht vereinbarenBeschränkungenund
Verbotesind außerKraft zu setzen.

Artikel 12.
Das gegenwärtigeÜbereinkommenist bestimmt,das Viehseuchenüberein=

kommenzwischendenvertragschließendenTeilenvom 6. Dezember1891 zuersetzen.
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Es soll gleichzeitigmit demzwischenden vertragschließendenTeilen ver=
einbartenZusatzvertragezu dem bestehendenHandels=und Zollvertragevom
6. Dezember1891 in Geltung tretenund so langein Wirksamkeitbleiben,als
der genannteHandels=und Zollvertrag,auf Grund der im Lusatzvertragege=
troffenenBestimmungüberseinefernereDauer,fortbesteht.

Die Ratifikationendes gegenwärtigenÜbereinkommenssollengleichzeitig
mit denendes Zusatzvertragszum bestehendenHandels- und Zollvertragaus=
gewechseltwerden.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeÜbereinkommenunterzeichnetund ihreSiegelbeigedrückt.

So geschehenin doppelterAusfertigungzu Berlin, den 25. Januar 1905.

(I. S.) Graf vonPosadowsky.(L. S.) FreiherrvonRichthofen.(L. S.) Szögyény.

Das vorstehendeÜbereinkommenistratifiziertwordenunddieAuswechselung
derRatifikationenhat stattgefunden.

VerzeichnisderGebietein Esterreich,gegendie
seitens des Deutschen Reichs nach Artikel 53
Absatz2 und3 des Diehseuchenübereinkommens
Einfubrverbote wegen bedrohlichen Auftretens
von Lungenseucheerlassenwerdendürfen.

I. Erstes Sperrgebiet in Niederösterreich.

Bezirks= Bezirks=
hauptmannschaftWaidhofena.d.Thaya. hauptmannschaftOberhollabrunn.

" Gmünd. "• Tulln.
⸗ Zwettl. Korneuburg.
⸗ Pöggstall. ⸗ Mistelbach.
⸗ orn. ⸗ Unter=Gänserndorf.
⸗ Krems. · Floridsdorf.
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II. Zweites Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks= Bezirks=

tubinmic Amstetten. tunginemiceaMödling.
Scheibbs. Baden.

⸗ Melk. ⸗ Wiener=Neustadt.
⸗ Sankt Pölten. ⸗ Neunkirchen.
⸗ Lilienfeld. Reichs⸗Haupt⸗und ResidenzstadtWien.
⸗ Hietzing. Stadt Wiener=Neustadt.
⸗ Bruck a. d. Leitha. Waidhofena. d. Ybbs.

III. Oberösterreich.

IV. Herzogtum Salzburg.

V. Steiermark.

VI. Kärnten.

VII. Krain.

VIII. Küstenland.

IX. Tirol und Vorarlberg.

X. Erstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

haupkmannschastAch. hauptmannschaftRakonitz.
Eger. Rokitzan.

- Plan. ⸗ Podersam.
⸗ Graslitz. ⸗ Kaaden.
⸗ Tepl. ⸗ Joachimsthal.
⸗ Marienbad. ⸗ Falkenau.
⸗ Kralovitz. ⸗ Karlsbad.
⸗ Horovitz. ⸗ Luditz.

XI. Zweites Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftKomotau. d Raudnitz.
⸗ Brüx. Melnik.
"D Dux. - Schlan
- Teplitz. ⸗ Saaz.
⸗ Aussig. Laun.
⸗ Leitmeritz.
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XII. Drittes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftTetschen. hauptmannschftTurnau.
chluckenau. Jièin.

⸗ Rumburg. Podebrad.
⸗ Gabel. · Jungbunzlau.
⸗ Reichenberg. Dauba.
⸗ Friedland. ⸗ BöhmischLeipa.
" Gablonz. " Münchengrätz.
" Semil. Stadt Reichenberg.

XIII. Viertes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

zunimamien Starkenbach. hauptmannschaftReichenau.
Hohenelbe. " Königgrätz.

" Trautenau. ⸗ Neupaka.
Braunau. i Königinhof.
Neustadt. · NeusBydåov.

- Senftenberg.

XIV. Fünftes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

tannimemien Pardubizz. 2“d2 Chrudim.
Hohenmauth. Chotêbor.

⸗ Landskron. Deutschbrod.
Leitomischl. Ledes.

" Polieka. « - Caslau.

XV. Sechstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

ahnnhist Tabor. hauptmannschaft Krumau.
Pilgram. · Prachatitz.

" Neuhaus. "„ Budweis.
" Wittingau. " Moldautein.
" Kaplitz.

XVI. SiebentesSperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

tansimämiicenSchüttenhofen. hauplmannschaftPilsen.
Klattau. Blatna.

· Taus. · Mühlhausen.
⸗ Bischofteinitz. · Pisek.
· Tachau. · Strakonitz.
· Mies. « Piestitz.

Reichs=Gesetzbl.1906. 42



XVII. AchtesSperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

tunninecan Selsan. hauptmämmnschaftKolin.
Mibram. " Kuttenberg.

" Smichow. · Beneschau.
· Kladno. ⸗ Königl.Weinberge.
· Karolinenthal. · Zizkov.
· BöhmischBrod. Stadt Prag.

XVII. Erstes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftDattschitz. hauptmannschaftKromau.
· lau. Mährisch=Budwitz.
" Neustadtl. · Znaim.
· Boskowitz. · Vikolsburg.
⸗ GroßMeseritsch. Auspitz.
· Trebitsch. Stadt Brünn.
· Brünn. . Jcplau.
· Tischnowitz. Znaim.

XIX. Zweites Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftGöding. 2 Kremsier.
· Gaya. ischau.
· UngarischHradisch. Proßnitz.
· UngarischBrod. Stadt UngarischHradisch.
· Holleschau. .Klremsier.
· Prerau.

XX. Drittes Sperrgebiet in Mähren.
· Bezirks= Bezirks=
hauptmannschaftOlmütz. hauptmannschaftWallachischMeseritsch.

⸗ Sternberg. · Weißkirchen.
· Littau. · Neutitschein.
· Römerstadt. · Mährisch=Ostrau.
· MährischTrübau. Mistek.
⸗ Hohenstadt. Stadt Olmütz.
· Schönberg. «

XXI. Schlesien.



XXII. Erstes Sperrgebiet inGalizzen=
Bezirks=

hauptmannschaftSapbusßh » hauptmannschaftLimanowa.
· Bial Neumarkt.
· Ehrzanow · Neu-Sandee.
· Wadowice. · Brzesko.
· Krakau. ⸗ Dabrowa.
⸗ Podgoͤrze. · Tarnoͤw.
· Wieliczka. · Gryböw.
· Myslenice. Stadt Krakau.
⸗ Bochnia.

XXIII. Lweites Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftGorlice. hauptmannscheftP#zeworsk.
· Jaslo. Lancut.
⸗ Pilzno. ⸗ Rzeszöw.
⸗ Mielec. · Strzyzoͤw.
· Tarnobrzeg. · Krosno.
· Nisko. · Sanok.
· Kolbuszowa. ⸗ Brzozoͤw.
⸗ Ropczyce.

XXV. Drittes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmahnschaftJaroslau. hauptmannschaftJaworêw.
· Przemysl. ⸗ Cieszanoͤw.
· Dobromil. · Rawa ruska.
· Lisko. · Sokal.
⸗ Turka. · Zolkiew.
· Staremiasto. ⸗ Grodek.
· Sambor. · Rudki.
· Mosciska. · Drohobycz.

XXV. Viertes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftStryj. hauptmannschaftPrzemyslany.
Dolina. · Brzeiany.

· Zydaczoͤw. ⸗ Rohatyn.
· Bobrka. · Kalusz.
· Lemberg. · Bohorodczany
· KamionkaStrumilowa. ⸗ Stanislau.
· Brody. Stadt Lemberg.
· Zioczöm

42«
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XXVI. Fünftes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

tunpimemice Nadworna. hauptmemnschaftCäortköw.
Uumacz. · Borszczöw.

· Vuczacz · wiwzczykn
- Podhajce. · Horodenka.
⸗ Tarnopol. ⸗ Kolomea.
· Zbarai. ⸗ Peczenizyn.
· Skalat. Sniatyn.
· Trembowla. ⸗ Kosoͤw.
⸗ Husiatyn.

XXVII. Bukowina.

XXVIII. Dalmatien.

Anlage II.

Derzeichnis der Gebiete in Osterreich und in Angarn,
gegen die seitens des DeutschenReichs nach Artikel 5
Absatz bis 5 des DiehseuchenübereinkommensEinfuhr=

verbote erlassenwerden können.

a. In Österreich.
I. Erstes Sperrgebiet in Niederösterreich.

Bezirks= Bezirks=
hauptmannschaftFloridsdorf. hauptmannschaftOberhollabrunn.

Untergänserndorf. Korneuburg.
· Mistelbach. · Tulln.

II. Zweites Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks= Bezirks=

Sattiuthift Hem. tanrimamien Gmünd.
Krems. Zwettl.

⸗ Waidhofena. d.Thaya. · Pöggstall.
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III. Drittes Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks⸗ Bezirks=

tanmimemiche Bruck a. d. Leitha. hauptmannschaftNeunkirchen.
Mödling. HietzingUmgebung.

· Baden Reichs⸗Haupt. und ResidenzstadtWien.
· Wiener Neustadt. Stadt WienerNeustadt.

IV. Viertes Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks= Bezirks=

tarhimemt St. Plten= hauptmannschaftScheibbs.
Melk · Lilienfeld.

⸗ Anstetten. Stadt Waidhofena. d.YBbbs.

V. Erstes Sperrgebiet in Oberösterreich.
Bezirks= Bezirks=

tannimamichaPerg. borpimemsh Kefahr.
Freistadt. Rohrbach.

VI. Zweites Sperrgebiet in Oberösterreich.
Bezirks= Bezirks=

X Linz. hauptmannschaftGmunden.
Steyr. Stadt Linz.

⸗ Kirchdorf. ⸗ Steyr.

VII. Drittes Sperrgebiet in Oberösterreich.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftWels. hauptmannschaftBraunau.
· schardmg Vöcklabruck.
⸗ ied

VIII. Salzburg.

IX. Erstes Sperrgebiet in Steiermark.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftBruck a. d.Mur. zupemamsa Hrübming,
Mürzuuschlag. Judenburg.

· Leoben. · Murau.
⸗ Liezen.
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X. Zweites Sperrgebiet in Steiermart.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftHorberg. hauptmannschaftMarburg.
Weitz. "• Pettau.

· Feldbach. Stadt Marburg.
· Radkersburg. · Pettau.
· Luttenberg.

XI. Drittes Sperrgebiet in Steiermark.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftGraz Umgebung. hauptmannschaftGonnobitz.
Woitsberg. Cilli Umgebung.

· DeutschLandsberg. Rann.
· Windischgraz. Stadt Graz.
· Feistritz. ⸗ Cilli.

XII. Erstes Sperrgebiet in Kärnten.
Bezirks= Bezirks=

tuuemumiche Wolfsberg. hauptmannschaftKlagenfurtumgebung.
St. Veit. Stadt Klagenfurt.

· Völkermarkt.

» XIII. Zweites Sperrgebiet in Kärnten.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftSpittal. hauptmannschaftHermagor.
· Villach.

XIV. Krain.

XV. Küstenland.

XVI. Erstes Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftKitzbühel. tungimmicen möbrc
Kufstein. Brixen.

· Schwaz. Stadt Innsbruck.

XVII. Zweites Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftReutte. tonsinimcha Meran.
· Imst. Schlanders.
· Landeck.
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XVIII. Drittes Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftLienz. 2*d2 Primiero.
"• runeck. Borgo.
⸗ Bozen. Siadt Bozen.
⸗ Cavalese.

XIX. Viertes Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftCles. hauptmannschaftRiva.
Trient. St ndt Trient.

⸗ Tione. Rovereto.
· Rovereto.

XX. Vorarlberg.

XXI. Erstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

' Schluckenau. zuemamsn Reichenberg.
Rumburg. Gablonz.

· Tetschen. · Turnau.
⸗ Leitmeritz. · Dauba.
⸗ BöhmischLeipa. Münchengrätz.
"= Friedland. · Melnik.
· Gabel. Stadt Reichenberg.

XXII. Zweites Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

bauphmannschastAusstg hauptmannschaftLaun.
Teplitz. · Saaz.
Dux. · Podersam.

· Brüx. · Schlan.
· Komotau. Rakonitz.
· Raudnitz.

XXIII. Drittes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks.

hauptmannschaftKaaden. zuuwemamca Seer=.
Joachimsthal. Luditz.

· Karlsbad. · Kralovitz.
⸗ Graslitz. · Tepl.
· Falkenau. · Marienbad.
· Asch. · Plan.
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XXIV. Viertes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftBraunau. hauptmannschaftKöniginhofs.
Trautenau. " Königgrätz.

· Hohenelbe. · Neupaka.
· Starkenbach. · Semil.
⸗ Nachod. Jibin.
· Neustadt. ⸗ Neubydiov.

XXV. Fünftes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

bauptmannschaftPodebrad. hauptmannschaftKarolinenthal.
« olin. Ziikov.

· Kuttenberg. · Königl.Weinberge.
· Jungbunzlau. · Smichov.
⸗ BöhmischBrod. · Kladno.
· Beneschau. Stadt Prag.

XXVI. Sechstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftHokovitz. hauptmannschaftBlatna.
Mibram. · Mühlhausen.

· Seloan · Pisek.
· Rokitzan.

XXVII. Siebentes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks⸗ Bezirks=

2*vdd Pilien. hauptmannschaftBischofteinitz.
Mies. · Taus.

· Tachau. · Klattau.
Piestitz.

XXVIII. Achtes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks⸗ Bezirks=

hauptmannschaftBeichenau. * Polieka.
Senftenberg. Pardubic.

· Landskron. · Chrudim.
· Hohenmauth. · Caslau.
· Leitomischl. · Chotåbor
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XXIX. Neuntes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks⸗ Bezirks=

hauptmannschaftLedes. hauptmannschaftMoldautein.
Deutschbrod. Neuhaus.

· Tabor. ⸗ Wittingau.
⸗ Pilgram.

XXX. Zehmes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftBudweis. hauptmannschaftKaplitz.
Prachatitz. · Strakonitz.

⸗ Krumau. · Schüttenhofen.

XXXI. Erstes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftMährischSchönberg. hunemih Littau.
⸗ Hohenstadt. Sternberg.
⸗ Mährisch Trübau. ⸗ Olmütz.
⸗ Römerstadt. Stadt Olmütz.

XXXII. Zweites Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftNeustadtl. hauptmannschaftMährischBudwitz.
· Iglau. Kromau.
· Groß Meseritsch. Znaim.
⸗ Trebitsch. Siadt Iglau.
⸗ Datschitz. · Znaim.

XXXIII. Drittes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftBoskovitz. henuptmannschaftAuspitz.
⸗ Proßnitz. Gaya.
· Prerau. · Nikolsburg.
⸗ Tischnowitz. · Göding.
⸗ Brünn. Stadt Brünn.
⸗ Wischau. ⸗ Kremsier.
· Kremsier.

Reichs=Gesetzbl.1906. 43
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XXXIV. Viertes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks⸗ Bezirks⸗

hauptmannschaftMährischOstrau. hauptmannschaftHolleschau.
⸗ MährischWeifkirchen. - UngarischHradisch.
⸗ Neutitschein. ⸗ UngarischBrod.
· Mistek. Stadt UngarischBrod.
· WallachischMeseritsch.

XXXV. Schlesien.

XXXVI. Erstes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftChrzanêw. hauptmamnchaftWadowice.
Krakau. Mslenice.

· Podgötze. · Limanova.
· Wieliczka. · NeuSandec.
· Bochnia. · · Saybusch.
· Brzesko. · Neumarkt.
⸗ Biata. Stadt Krakau.

XXXVII. Zweites Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmamschaftDabrowa. hauptmannschaftTarnw.
Mielec. · Pilzno.

· Tarnobrzeg. ⸗ Ropczyce.
· Nisko. · Rzeszoͤw.
· Kolbuszowa. ⸗ Przeworsk.

Lancut.

XXXVIII. Drittes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftGrybôw. *'* Krosno.
· Gorlice. Sanok.
⸗ Jaslo. · Dobromil.
⸗ Strzyzöw. · Lisko.
⸗ Brzozöw.

XXXIX. Viertes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftJaroslau. hauptmannschaftJolkiew.
· Cieszanöm · Przemysl.
· Rawa Ruska. ⸗ Mosciska.
⸗ Sokal. ⸗ Grodek.

Jaworoöw.
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XL. Fünftes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftStary Sambor. diist Zydaczéw.
" Sambor. Turka.

· Rudki. · Stryj.
⸗ Drohobycz. · Dolina.

· XII. Sechstes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmannschaftKamionkaStrumi= hauptmannschaftBobrka.
lowa. "• Przemyslany.

" Brody. - Brzeiany.
· Lemberg. · Rohatyn.
- Zioczöm Stadt Lemberg.

XLII. Siebentes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=
o–e Tarnopol. hauptmannschaftHusiatyn.

Zbarar. ⸗ Buczacʒ.
⸗ Skalat. ⸗ Czortkoͤw.
" Podhagee. · Zaleszczyki.
⸗ Trembowla. · qsorszczom

XIIII. AchtesSperrgebiet in Galizien.
Bezirks= Bezirks=

hauptmernschaftKazusz. hauptmannscheftNadwörna.
Stanislau. Kolomea.

· Mumacz · Sniatyn.
· Horodenka. · Peczemzyn.
· Bohorodzany. ⸗ Kosöw.

XIIV. Bukowina.

XIV. Dalmatien.

43°
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b. In Ungarn.
Sperrgebiet: KomitatAbauj=TornaunddieMunizipalstadtKassa(Kaschau).
Sperrgebiet: Komitat Alsé=Fehér.
Sperrgebiet: Aus dem Komitat Arad die StuhlrichterbezirkeArad,
Vorosjenö)Elek, Kisjenö, Pécska,Vilägos und die MunizipalstadtArad.
Sperrgebiet: Aus demKomitat Arad die StuhlrichterbezirkeBorossebes,
Nagphalmägy,Radna, Ternovg.
Sperrgebiet: Die KomitateArva, Lipto, Turöch.
Sperrgebiet: Aus dem Komitat Bäcs-Bodrog dieStuhlrichterbezirke
Baͤcsalmaäs,Baja, Topolya, Zenta, Zombor; fernerdie Stadt Zenta und
die MunizipalstädteBaja, Szabadka(Maria Theresiopel)und Zombor.

Apatin, Hödsäg, Kula, Németpalänka,Obecse,Titel, Ujvidék, Ssablya

Sperrgebiet: KomitatBaranya unddieMunizipalstadtPecs (Fünfkirchen).
Sperrgebiet: KomitateBars und Hont und die MunizipalstadtSelmecz
(Scheni *68Bélabänya.
Sperrgebiet: Komitat Beékés.
Sperrgebiet: KomitateBereg und Ugocsa.
Sperrgebiet: Komitat Besztercze=Naszod.
Sperrgebiet: Aus demKomitatBhhasdieStuhlrichterbezirkeBeretty#uffalu
Derecske,Ermihälyfalva, Margitta, Szekelyhid,Särrét.
Sperrgebiet: Aus demKomitatBihar dieStuhlichterbezireCseffa,Elesd,
Központ,Mezökeresztes,Szalärd und die MunizipalstadtNagyvärad(Groß=
wardein).
Sperrgebiet: Aus demKomitat Bihar die StuhlrichterbezirkeBel, Be=
lenyes,Magyarcseke,Nagyszalonta,Tenke,Vasköh.
Sperrgebiet. KomitatBorsod.
Sperrgebiet: Die KomitateBrass und Häromszök.
Sperrgebiet: Die Komitate Csanäd, Csongrädund die Munizipalflädte
Hödmezöväsärhelyund Szeged(Szegedin).
Sperrgebiet: Komitat(sik.
Sperrgebiet: Die Komitate Eßtergom, Györ, Komärom und die
MunizipalstädteGyör (Raab) und Komärom (Komorn).
Sperrgebiet: Komitat Fejér und die Munizipalstadt Székes=Fejérrär
(Stuhlweißenburg).
Sperrgebiet: Die KomitateFogaras und Szeben.
Sperrgebiet: Die Komitate Gömör és Kishont und Zölyom.
Sperrgebiet: KomitatHajduunddieMunizipalstadtDebreczen(Debreczin).
Sperrgebiet: KomitatHeves.
Sperrgebiet: Komitat Hunyad.
Sperrgebiet: KomitatJäsz=Nagykun=Szolnok.
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Sperrgebiet: Die KomitateKis=KüküllöundNagy=Küküllö.
Sberrgebiet. Komitat Kolozs und dieMunizipalstadtKolozsvär(Klausen=
urg).
Sperrgebiet: Aus demKomitateKrasso=Szörénydie Stuhlrichterbezirke
Béga, Bogsän,Facset,Karänsebes,Lugos, Maros, TemesunddieStädte
KaränsebesundLugos.
Sperrgebiet: Aus demKomitateKrass=Szörény die Stuhlrichterbezirke
Bozovics, Jüäm,Moldova, Oravicza,Orsova, Resiczaund Teregova.
Sperrgebiet: KomitatMäramaros.

zipalstadtMarosväsärhely.

(Odenburg).

bezirkeBia, Gödöllö, Pomäz, Bäch,) ferner die Städte Szent Endre
(St. Andrä)undVäcz (Waitzen)unddieHaupt=undResidenzstadtBudapest.

bezirkeAlsbdabas,Monor) Nagykäta,Rächkeve,fernerdie StädteNagy=
körösundCzegledunddieMunizipalstadtKecskemét.
Sperrgebiet: Aus demKomitatePest=Pilis=Solt=KiskundieStuhlrichter=
bezirkeAbonyialsö, Dunavecse,Kalocsa, Kiskörös, Kiskunfelegyhäzaund
Kunszentmiklösund die Städte Kiskunhalasund Kiskunfclegyhäza.
Sperrgebiet: KomitatPozsonyunddieMunizipalstadtPozsony(Preßburg).
Sperrgebiet: Komitat Saros.
Sperrgebiet: Aus demKomitateSomogy die StuhlrichterbezirkeIgal,
Lengyeltöti,MarczaliundTab.
Sperrgebiet: Aus demKomitateSomogy die StuhlrichterbezirkeBares)
Csurgô,Kaposvär,Nagyatäd,Szigetvärund dieStadt Kaposvär.
Sperrgebiet: KomitatSzabolcs.
Sperrgebiet: KomitatSzatmärunddieMunizipalstadtSzatmär=Németi.
Sperrgebiet: KomitatSzepes.
Sperrgebiet: KomitatSzilägy.
Sperrgebiet: KomitatSzolnok=Doboka.
Sperrgebiet: Aus demKomitateTemes die StuhlrichterbezirkeBuziüäs,
Központ,Lippa,Rekäs,Ujarad,Vinga, sowiedieMunizipalstadtTemesvär.
Sperrgebiet: Aus demKomitateTemes die StuhlrichterbezirkeCsäkova,
Detta, Fehértemplom(Weißkirchen),Kubin, Versecz, ferner die Stadt
FehértemplomsowiedieMunizipalstadtVersecz(Werschetz.
Sperrgebiet: KomitatTolna.
Sperrgebiet: KomitatTorda=Aranyos.
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Sperrgebiet: Aus demKomitateTorontäl die StuhlrichterbezirkeCsene,
Nagykikinda,Nagyszentmiklos,Pärdäny, Perjämos,Törökbecse,Törökkanizsa,
Zsombolya(Hatzfeld)und die Stadt Nagykikinda(Groß=Kikinda).
Sperrgebiet: Aus demKomitateTorontäldieStuhlrichterbezirkeAlibunär,
Antalfalva, Bänlak, Mödos, Nagybecskerek,Pancsova, fernerdie Stadt
Nagybecskerek(Groß=-Becskerek)und die MunizipalstadtParesova.
Sperrgebiet: Komitat Trencsen.
Sperrgebiet: KomitatUng, aus demKomitateZemplendieStuhlrichter=
bezirkeHomonna,Szinna, Sztropkö.
Sperrgebiet: Aus demKomitateZempléndieStuhlrichterbezirkeBodrogköz,
Gälszécs,Nagymihäly, Sätoraljaujhely, Szerenc),Tokaj, Varann und
die Stadt Satoraljaujhely.
Sperrgebiet: Aus demKomitateVas die StahlrichterbezirkeFelsöör,
Kisczell,Köszeg,Németujvär,Särvär, Szombathelyund dieStädteKöszeg
(Güns)undSzombathely.,
Sperrgebiet: Aus dem KomitateVas die StuhlrichterbezirkeKörmend
Muraszombat, Szentgotthärd, Vasvär und die Stadt Szombathely
(Steinamanger).
Sperrgebiet: KomitatVeszprem.
Aus demKomitateZala dieStuhlrichterbezirkeKeszthely,Pacsa,Sümeg,
Tapolcza,Zalaegerszeg)Zalaszentgrôtund dieStadt Zalaegerszeg.
Sperrgebiet: Aus demKomitateZala die StuhlrichterbezirkeAlsolendva,
Csäktornya,Kanizsa,Letenye,Nova, Perlak und dieStadt Nagykanizsa
(Groß=Kanizsa).
Sperrgebiet: MunizipalstadtFiume.
Sperrgebiet: KomitateBelovär=KörösundVarasd und dieMunizipal=
stadtVarasd (Varasdin).
Sperrgebiet: KomitatLika=Krbava.
Sperrgebiet: KomitatModrus=Fiume.
Sperrgebiet: KomitatPozsega. «
Sperrgebiet: Komitat Szerémund die MunizipalstadtZimony(Semlin).
Sperrgebiet: KomitatVeröczeunddieMunizipalstadtEszék(Esseg).
Sperrgebiet: Komitatagräb und dieMunizipalstadtZägräb(Agram).



Schlußprotokoll.

Bei der am heutigenTage erfolgtenMnterzeichmungdes Viehseuchenüberein=
kommens zwischendemDeutschenReicheund Osterreich=Ungarnhaben die
beiderseitigenBevollmächtigtenfolgendeErklärungenund Verabredungenin das
gegenwärtgProtokoll niedergelegt:

1. DieBestimmungendes Wiehseuchenübereinkommensfinden nur auf
Provenienzeneines der vertragschließendenTeile Anwendung. Die Zulassung
von Tieren oderGegenständen,welche,aus anderenLändernstammend,durch
die Gebietedes einenTeiles zur Ein=oderDurchfuhrin dieGebietedesanderen
Teiles gelangensollen,liegt außerhalbdesRahmensdesgegenwärtigenÜberein=
kommens.

Die direkteDurchfuhrvon frischemund zubereitetemFleischeund sonstigen
tierischenRohstoffenin undurchlässigerVerpackungsowievon Häuten, Klauen
und Hörnernin völlig trockenemZustandaus denGebietendes einendurchdie
Gebietedes anderenvertragschließendenTeiles auf der Eisenbahnin plombierten,
umschlossenenWaggonsoderauf Schiffenin abgesondertenundverwahrtenRäumen
ist, soweites sichum Provenienzeneinesder vertragschließendenTeile handelt
(vgl. Absatz1), ohneBeschränkungenzulässig.

2. In denUrsprungszeugnissenist nebendemUrsprungsortauchder po=
litischeBezirk und derjenigegrößereVerwaltungsbezirk(im DeutschenReiche:
BundesstaatenundProvinzen;in Osterreich:KönigreicheundLänder;in Ungarn:
Komitateund Munizipalstädte)zubezeichnen,welchemderUrsprungsortangehört.

3. Die amtlicheBeglaubigungder llbersetzungder nicht in deutscher
SpracheausgefertigtenUrsprungszeugnisseistdurcheinezurFührungeinesDienst=
siegelsbefugtePersonoderBehördezu bewirken.DiesenPersonenoderBe=
hördenwird beiEisenbahntransportenderVorstandderVerladestationzugerechnet.

4. Der gegenseitigeVerkehrmit Renn- oderTrabrennpferdenist nur von
der Beibringungvon Jagissen abhängig,die vonhierzubesondersermächtigten
Rennklubsunter Beidrückungihres Siegels ausgestelltworden sind. Diese
Zeugnissehabenein UrsprungszeugnisderOrtsbehördeund die amtstierärztliche
Bescheinigung,daßdasPferd gesundist und daßin demGehöfte,wo esständig
untergebrachtwar, sowiein dessennächsterUmgebungansteckendePferdekrank=
heiten in den letztendrei Monaten nicht vorgekommensind, zu enthalten.
Die zur AusstellungderartigerZeugnisseermächtigtenKlubs werdengegenseitig
bekanntgegebenwerden.

5. Für Geflügeltransporteim Grenzverkehre,dieauswenigerals 100 Stück
bestehen,ist bei der Einbringung in die Gebieteeinesder vertragschließenden
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Teile lediglichdas gemäßArtikel2 desViehseuchenübereinkommensvon derOrts-
behördeauszustellendeUrsprungszeugnisbeizubringen.Im übrigenfindenauf sie
die Bestimmungendes angeführtenArtikels2 keineAnwendung.

Als Grenzverkehrgilt der Verkehr mit Geflügel aus dem Grenzbezirke
des einen vertragschließendenTeiles zur Verwendungin dem Grenzbezirkedes
anderenTeiles.

6. Als „vereinzelt“ist das AuftreteneinerSeuchedann anzusehen,wenn
in einemGehöft oder in einerHerdeinnerhalbachtTagen bei einemBestande
von wenigerals 20 Tieren nichtmehr als ein Tier, bei einemBestandevon
20 odermehrTieren nichtmehrals der zehnteTeil derTiere erkrankt.

7. Die im Artikel3 des ViehseuchenübereinkommensvorgeseheneZurück=
sendungwird sichnur aufTiere erstrecken,die mit denkrankenoderverdächtigen
Tieren nachweislichin Berührunggekommensind, insbesonderealso auf Tiere,
die in einemEisenbahnwagenoder auf einemSchiffe gleichzeitigbefördertoder
auf derselbenStation und derselbenRampe an einemund demselbenTage ent=
oderverladenwordensind.

8. Die auf Grund des Artikels5 desViehseuchenübereinkommenswegen
der Einschleppungoder desHerrschenseinerSeuche seitenseinesder vertrag=
schließendenTeile verfügtenVerboteoderVerkehrsbeschränkungensind spätestens
außerKraft zu setzen,sobalddie Seuche,die zu der MaßregelAnlaß gegeben
hat, amtlichfür erloschenerklärtoderdieSeuchenfreiheitdesbetreffendenGebiets
amtlichfestgestelltwordenist und überdiesfolgendeFristenverstrichensind:

a) beidenim angeführtenArtikel5 Absatz3 bezeichnetenSeuchen40 Tage;
b) bei allen anderenSeuchen9 Monate.
Dabeiwird vorausgesetzt,daß dieVorschriftenüberdieFristen,nachderen

Ablauf die amtlicheErklärung desErlöschenseinerSeucheerfolgendarf, in
Osterreichund in Ungarndieselbensindwie im DeutschenReiche.

HerrschenbeimAblaufeder zu a und b genanntenFristen in demvon
einemVerbot odereinersonstigenVerkehrsbeschränkungbetroffenenGebietandere
Krankheiten,für welchediediesenVerfügungenunterworfenenTiergattungenemp=
fänglichsind,soverbleibtes beidenverfügtenMaßregeln,bis die Voraussetzungen
zu ihrer Aufhebungauchfür dieseKrankheitenzutreffen.

9. Für die Einfuhr von Rindern und Schafen,welchezur alsbaldigen
Abschlachtungin öffentlichen,veterinärpolizeilichüberwachtenundmit dengehörigen
EinrichtungenversehenenSchlachthäusernbestimmtsind, gelten,abgesehenvom
Falle der Rinderpestund der Lungenseuche,folgendebesondereBestimmungen:

a) Verbote dieserEinfuhr sollen nur dann stattfinden, wenn sie zur
Sicherungder heimischenViehzuchtunabwendbarerscheinen.

b) Wegen der minder leicht übertragbarenoder minder häufig vor=
kommendenKrankheiten,z. B. Milzbrand, Rauschbrand,Wild- und
Rinderseuche,Bläschenausschlagdes Rindviehs, sollensolcheVerbote
nichtausgesprochenwerden.
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e) WegenderleichtübertragbarenKrankheiten,z. B. Maul= undKlauen=
seucheoder Pockenseucheder Schafe, sollen die Einfuhrverbotenur
gegenverseuchteGebietsteile(Sperrgebiete)ergehen. Handelt es sich
um Pockenseucheder Schafe, so kann nur die Einfuhr dieserTier=
gattungverbotenwerden.

Als Sperrgebietegeltenin Osterreichund in Ungarn die in der
Anlage II desÜbereinkommensaufgeführtenGebietsteile,im Deutschen
ReicheBundesstaaten,Regierungsbezirkeoder letzterengleichstehende
Verwaltungsbezirke.

Indes soll nur dann gegendie ganzeAusdehnungeinessolchen
Sperrgebietsgesperrtwerden, wenn mindestens10 Prozentseiner
Gemeindenverseuchtsind.

Liegt dieserGrad der Verseuchungnichtvor, bestehter aberfür
einenVerwaltungsbezirkersterInstanz (Kreis, Bezirksamt,Bezirks=
hauptmannschaft,Stuhlrichterbezirkusw.),sokanngegendiesensowiegegen
diejenigenunmittelbarangrenzendenerstinstanzlichenVerwaltungsbezirke,
derenGrenzevoneinemder Seuchenortewenigerals 10 Kilometerent=
fernt ist, odergegenTeile von ihnengesperrtwerden;hierbeikannauch
auf solcheBezirkein angrenzendenSperrgebietenzurückgegriffenwerden.

Falls die Verseuchungdes erstinstanzlichenVerwaltungsbezirkes
wenigerals 10 ProzentseinerGemeindenergriffenhat, so kanntrotz=
demdie Sperre in dem vorbezeichnetenUmfangegegendiesenBezirk
und beziehungsweisedie angrenzendenBezirkeerfolgen,wennentweder
aus dem verseuchtenBezirk eine Verschleppungder Seuche in die
Gebietedes anderenvertragschließendenTeiles stattgefundenhat, oder
wennwegenbesondererUmständeaus der Verseuchungdes fraglichen
BezirkeseineernstlicheGefahr für denViehstanddes anderenTeiles
zu gewärtigenist. In diesemletzterenFalle soll aber auf Antrag
desjenigenvertragschließendenTeiles, in dessenGebietender gesperrte
Bezirk belegenist, ohne Verzug eine gemischteKommission(Uogl.
Jiffer 15 des gegenwärtigenSchlußprotokolls)zusammentretenund
nachPrüfung der Sachlage an Ort und Stelle ihr Gutachtenmit
aller Beschleunigungdarüber abgeben,ob eine derartigeGefahr
wirklichvorliegt; diesesGutachtenwird als Grundlage für die zu
treffendeEntscheidungdienen. *

d) Für die Aufhebungder gemäßder Bestimmungenunterc etwa aus=
gesprochenenVerbotegeltendie Vorschriftender Ziffer 8 des gegen=
wärtigenSchlußprotokollsmit derMaßgabe,daßdiedortvorgesehenen
Fristen auf 30 Tage herabgesetztwerden. « «

Die vertragschließendenTeile werdenVerzeichnissederjenigenöffentlichen
Schlachthäuser,auf welchedieBestimmungendesAbsatzes1 Anwendungfinden,
bei Inkrafttreten diesesÜbereinkommensgegenseitigaustauschen. Es bleibt vor=
behalten,Schlachthäuser,derenEinrichtungenzur Aufnahmevon Schlachtvieh
Reichs=Gesetzbl.1906. 44
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nichtmehrgenügen,hierfür zu schließen,sowieandererseitsSchlachthäuser,die
mit den erforderlichenEinrichtungenversehenwordensind, demVerkehremit
Schlachtviehzuöffnen. SolcheMaßnahmenwerdendemanderenTeilerechtzeitig
bekanntgegebenwerden.

10. Zur alsbaldigenAbschlachtungin Schlachthäusern,diean derbayerischen
und sächsischenGrenzegegenOsterreichgelegensind, und derenBezeichnungeiner
VerständigungzwischendenRegierungender vertragschließendenTeile vorbehalten
bleibt,werdenausOsterreichundausUngarnzusammenjährlichbis zu80000Stück
esundeSchweineaufGrund staatstierärztlicherBescheinigungenzugelassen,dienach
Wrtike.2 desViehseuchenübereinkommensauszustellensind und überdiesdie Be=
stätigungenthaltenmüssen,daß dieseTiere vor der Versendungam Herkunfts=
(Stand=hortedurch 30 Tagetierärztlich überwachtund unbedenklichbefunden
wurden, und daß das Gebietder politischenVerwaltungsbehördeersterInstanz,
in welchemdie Tiere gestandenhaben)frei von Schweinepest(Schweineseuche)
und Maul= und Klauenseucheist.

Von diesen80 000 Stück Schweinenentfallen50 000 auf die Schlacht=
häuseran der bayerischenGrenzeund 30 000 auf die Schlachthäuseran der
sächsischenGrenze. Hiernachdürfenden ersterenwöchentlichbis zu962 Stück,
den letzterenwöchentlichbis zu 577 Stück zugeführtwerden. DieseWochen=
kontingentesindmit derMaßgabeübertragbar,daß innerhalbeinesMonats in
die Schlachthäuseran der bayerischenGrenzenichtmehrals 5 625) in die an
der sächsischenGrenzenichtmehrals 3 375 Stück eingebrachtwerdendürfen.

FleischundSpeckdieserTieredürfenaußeran denOrten,wo dieseSchlacht=
häusersichbefinden,nochnachfolgendenOrten abgesetztwerden,

a) soweitdie Schlachtungin Schlachthäusernan der bayerischenGrenze
stattgefundenhat, nachMünchen,Nürnberg,Fürth, Hof, Augsburg,
Ludwigshafen,Stuttgart, Kannstadt,Heilbronn, Mannheim, Karls=
ruhe) Porzheim,

b) soweitdie Schlachtungin Schlachthäusernan der sächsischenGrenze
stattgefundenhat, nachDresden,Leipzig,Chemnitz,Jwickau,Glauchau,
Meerane,Mauen, Crimmitschau,Werdau)Reichenbach,Greiz, Gera.

Auf die Einfuhr finden im übrigendie vereinbartenBestimmungenüber
die Zulassungvon Schlachtrindernund SchlachtschafenentsprechendeAnwendung
(ugl. Ziffer9 desgegenwärtigenSchlußprotokolls).

11. Die Bestimmungim letztenAbsatzedesArtikels5 desViehseuchenüberein=
kommenserstrecktsichnichtauf den durchgehendenEisenbahnverkehrin amtlich
verschlossenenWaggonsj hierbeisoll jedochjedeZuladung von lebendemVieh,
jedeUmladungund jedeTransportverzögerungim verseuchtenGrenzbezirkunter=
sagtsein.

12. Die diesemSchlußprotokollebeiliegendenVerzeichnisseder für den
« gegenseitigenViehverkehrhauptsächlichin Betracht kommendenGrenzzollämter

könnenfernerhinnur in gegenseitigemEinvernehmenabgeändertwerden.
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13. Nach Artikel9 desViehseuchenübereinkommenszurWeide gebrachte
Tiere dürfenin denfreienVerkehrjenesTeiles, in dessen GebietsichdieWeide
befindet,übergehen,wennrücksichtlichderenGesundheitkeineBedenkenbestehen,
und wenn gegenüberihremHerkunftsorteveterinärpolizeilicheVerbote oderBe=
schränkungennicht vorliegen.

14. Für Rindvieh, das im DeutschenReichevon Landwirtenbayerischer,
sächsischerund württembergischerGrenzgebietsteilezurVerwendungfür Nutz=oder
Zuchtzweckeim eigenen Wirtschaftsbetriebeaus österreichischenGrenzgebietsteilen
unter Inanspruchnahmeder für diesenVerkehr auf Grund autonomerVer=
ordnungengewährtenseuchenpolizeilichenErleichterungeneingeführtwird, können
von den Regierungender vertragschließendenTeile Normalgewichtevereinbart
werden,die der Verzollung zum vertragsmäßigenGewichtszollzu Grunde zu

legen sind.
15. Wenn bei der HandhabungdesViehseuchenübereinkommenszwischen

den vertragschließendenTeilenMeinungsverschiedenheitenentstehen,so wird auf
VerlangeneinesdieserTeilediegutachtlicheAußerungeinergemischtenKommission
eingeholtwerden.DieseAußerungwird beiderhiernachzu treffendenEntscheidung
entsprechendgewürdigtwerden.

Jeder der vertragschließendenTeile ernenntfür die KommissionzweiMit=
glieder. Die Kommissionist befugt, sich in Fällen, in denensie sich nicht
einigenkann, ein fünftesMitglied zu kooptieren.Dieses fünfteMitglied ist,
wenndieKommissionsichhierübernichtandersverständigt,in demerstenFalle
derBildung einergemischtenKommissionaus denAngehörigendeseinenundim
zweitenFalle aus den Angehörigendes anderender beidenvertragschließenden
Teile und so abwechselndaus denAngehörigendeseinenoderdesanderenTeiles
zu wählen. Im erstenFalle dieserArt wird der vertragschließendeTeil, dessen
AngehörigendasfünfteMitgliedzu entnehmenist, durchdas Los bestimmt.

Das gegenwärtigeProtokoll, welchesohne besondereRatifikation durchdie
bloße Tatsacheder Auswechselungder Ratifikationendes Viehseuchenüberein=
kommens,auf welcheses sich bezieht,als von den vertragschließendenTeilen
gebilligt und bestätigtanzusehenist, wurde in doppelterAusfertigung am
25. Januar 1905 in Berlin unterzeichnet.

Graf von Posadowsky. FreiherrvonRichthofen. Szögyény.
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nichtenthalten=
denPraxis wird
ohnegewichtigen
Grund nicht
erfolgen.

1 3

Eintrittstationen für

Bundesstaat. Tiere tierischeRohstoffe Bemerkungen.
mit Ausnahme

Wiederkäuer. Pferde. Geflügel. von Fleisch.

Preußen.Myslowitzs, Myslowitz, Myslowitz, Eine Anderung. BezüglichderEinfuhrzeiten
Dzieditz, Oswiecim,Oswiecim,fs gegen= * weheo
Osterr. Osterr. Osterr. wärtigen,ein. weren.EtwaigeAnderun.
Oderberg. Oderberg, Oderberg, Beschränkung genwerdendemanderenver=

Dezieditz. Seidenberg. auf bestimmte tragschließendenTeile recht.
Eintrittstationen zeitigmitgeteiltwerden.

geführtenEintrittstationen
findeteinmehroderminder
geringfügigerVerkehrüber
verschiedeneandereEintritt=
stationenstatt, derenBin=
dung nicht erfolgen kann.
Es wird indessennichtbe=
absichtigt,eine Anderung.
des bisherigen Verkehrs
ohne gewichtigen Grund
eintretenzu lassen.
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Eintrittstationen für

Bundesstaat. tierischeRohstoffe Bemerkungen.
Tiere. mitAusnahme

von Fleisch.

Bayern. „Tittmoning,Freilassingbezw.Bahn=Furth im Wald,Wie vor.
hof Salzburg, Kufstein, Mitten=
wald, Bahnhof Eisenstein,Weg=
scheid,Passau, Simbach, Furth
im Wald, Füssen,Lindau, Ober=
joch, Kiefersfelden, Sachrang,
Pfronten Steinach, Ziegelhaus,
Aach, Laufen, Kappel, Haibach,
Burghausen, Kleinphilippsreuth,
Schafberg,Neuaigen,Waidhaus,
Bärnau, Wildenau.

Simbach,Passau,
Salzburg bezw.
Freilassing, Kuf.
stein,Lindau.

Sachsen Zittau, Bodenbach=Tetschen,Weipert, Zttau, Boden.Wie ver.
(Königreich).) Voitersreuth. bach=Tetschen,

Voitersreuth.

Württemberg.Friedrichshafen. Friedrichshafen.Wievor.

Baden. Konstanz. Konstanz. Wiever.

B. In Ssterreich=Ungarn.
I. In Dirol:

1. Kufstein. 7. Schönbichl.
2. Kiefersfelden. 8. Vilsrain.
3. Wildbichl. 9. Springen=Ach.

4. Scharnitz. 10. Unterhochsteg.
5. Leutasch=Schanze. 11. Bregenz.
6. Minswang. 12. Lindau (in Bayern).

II. In Salzburg:
1. Oberndorf. 4. Hamerau.
2. Salzburg. 5. Steinpaß.
3. Saalbrücke.

III. In Oberösterreich:
1. Schärding. 6. Schwarzenberg.
2. Passau (in Bayern). 7. Braunau.
3. Haibach. 8. Simbach(in Bayern).
4. Oberkappel. 9. Ach.
5. Hanging(zuWegscheidin Bayern). 10. Ettenau.

1906.



Landstraße.
Eisenstein.
Neumark.
Furth (in Bayern).
Vollman.
Haselbach.
Schwarzach.—

Roßbach.
Voitersreuth(Bahnhof).
Voitersreuth(Straße).
Weipert(Bahnhof).
Weipert (Straße).
Bodenbach=Tetschen.———

— Seidenberg(in Preußen).
Liebau (in Preußen).
Halbstadt.

Hennersdorf.
Hotzenplotz.
Jägerndorf(Bahnhof).
Jägerndorf (Stadt).
Troppau.S:=

Oswiecim.
Jaworzno.
. Szczakowa.#
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IV. In Böhmen:
A. GegenBayern:

8. Roßhaupt.
9. Paulusbrunn.
10. Mühlbach.
11. Wies.
12. Neuhausen.
13. Selberstraße.

B. GegenSachsen:

9. Georgswalde(zu Ebers=

10. Warnsdorf.
11. Zittau (in Sachsen).

C. GegenPreußen:
4. Nachod.
5. Mittelwalde.

V. In Schlesien:
Katharein.

8. Katharein(PiltscherStraße).
9. Dzieditz(Bahnhof).
10. Oderberg(Bahnhof).
11. Oderberg(Stadt).
12. Petrowitz.

VI. In Galizien:
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Reichs-Gesetzblatt.
—K8.

Jnhalt: Geseg, betreffenddie AbänderungmehrererReichstagswahlkreise.S. 317. — Geset,, betreffend
die Ausgabevon Reichsbanknotenzu 50 und 20 Mark. S. 318.

(Nr. 3200.) Gesetz, betreffenddie Abänderung mehrerer Reichstagswahlkreise.Vom
18.Februar 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen�c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der 12. und 13.WahlkreisdesGroßherzogtumsBadenundder7. Wahl=

kreisdesGroßherzogtumsHessen(Nachtragvom 27. Februar1871 zurAnlageC
desReglementsvom 28. Mai 1870 zur Ausführung desWahlgesetzesfür den
ReichstagdesNorddeutschenBundes vom 31. Mai 1869 — Bundes=Gesetzbl.
1871S. 35 —) bestehenfortanaus denin derAnlageaufgeführtenBestandteilen.

82.
GegenwärtigesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenKopenhagen,an Bord M. S. „Preußen“, den18.Februar1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1906. 46

Ausgegebenzu Berlin den 23. Februar 1906.
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Anlage
zu demGesetze betreffenddie Wd’P mehrererNeichstagewablkreile.

Nummer
des Bestandteile des Wahlkreifes.

Wahlkreises.

GroßherzogtumBaden.
Amtsbezirk Heidelbergmit Ausschlußder an HessenabgetretenenTeile,

nämlich der Exklave Michelbuch(Distrikt Klafterwald der Wald=
12 gemarkungSchönau)undeinesTeiles desbadischenDomanialwaldes
· im Distrikt Adlersteinbei Heddesbach,

AmtsbezirkEberbach,
AmtsbezirkMosbach.
AmtsbezirkSinsheim,
AmtsbezirkEppingen,

13 AmtsbezirkBretten einschließlichdes seitherhessischenAnteils von der
GemeindeKürnbach,

AmtsbezirkWiesloch,
AmtsgerichtsbezirkPhilippsburg.

Großherzogtum Hessen.
Kreis Heppenheimeinschließlichder von Baden abgetretenenTeile,
nämlich der Enklave Michelbuch(Distrikt Klafterwald der Wald=
gemarkungSchönau)undeinesTeilesdesbadischenDomanialwaldes
im Distrikt Adlerstein bei Heddesbach,

jedochmitAusschlußdesseitherhessischenAnteilsanderGemeindeKürnbach,
Kreis Worms..

——

— —

(Nr. 3201.) Gesetz,betreffenddie Ausgabe von Reichsbanknotenzu 50 und 20 Mark.
Vom 20. Februar 1906.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Reichsbankwird ermächtigt,Banknotenauf Beträge von 50 und
20Mark auszufertigenundauszugeben.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel, an Bord M. S. „Preußen“) den20. Februar 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamt in Berlin W. 9 zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
3839.

Juhalt: Jusatzvertrag zumHandels- und Jollvertrage zwischendemDeutschenReicheund Serbien vom

maiaugust1892.S.315.

(Nr. 3202.) ZusatzvertragzumHandels-und Zollvertrag zwischendemDeutschenReicheund
Serbienvom 2- August1892,vom22.November1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,einerseits,undSeine MajestätderKönig vonSerbien, anderer=
seits,von demWunschegeleitet,denzwischendemDeutschenReicheundSerbien
bestehendenHandels=und Zollvertrag vom#H##O3 August 1892 einer Revision
zu unterziehen,habenbeschlossen,einenSasnzrerkangzu diesemVertrag abzu=
schließen,und zu diesemZweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichenGeheimenRat, StaatssekretärdesAus=

wärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen
und

Seine Majestät der König von Serbien:
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenundbevollmächtigtenMinister

bei Seiner MajestätdemDeutschenKaiser, König vonPreußen,
MichaelG. Militchevitch,

welche,nachgegenseitigerMitteilung ihrer in guterund gehörigerForm befun=
denenVollmachten,übernachstehendeArtikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Der Handels⸗ und Zollvertrag vom 3 August 1892 wird in nach=

stehenderWeiseabgeändert:
I. Artikel IV.

Hinter Absatz2 desArtikelsIV wird nachstehenderneuerAbslatzeingefügt:
„Die mit einerGewerbelegitimationskarteversehenenHandlungs=

reisendendürfenwohlWarenmuster,aberkeineWarenmit sichführen.“
Reichs-Gesetbl.1906. 47

Ausgegebenzu Berlin den26. Februar 1906.



II. Neuer Artikel.
Hinter Artikel IV wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel IVa.

Die als Proben oderMuster dienendenzollpflichtigenGegen=
stände,die in daseineder beidenLändervon denHandlungsreisenden
desanderenLandeseingebrachtwerden,sollenzollfreizugelassenwerden,
falls den nachfolgenden,zur Sicherung ihrer Wiederausfuhroder
Einlieferung in eine Niederlage erforderlichenFörmlichkeitenent=
sprochenwird:
1. Das Zollamt, über das die Proben oderMuster eingehen,er=
mitteltdenBetrag desdaraufhaftendenJolles. Der Handlungs=
reisendehat diesenBetrag bei demZollamtebar zu hinterlegen
oderannehmbareSicherstellungzu leisten.

2. Zum Zweckeder Festhaltungder Identität werdendie einzelnen
Proben oderMuster, soweites angeht,durchAnbringungvon
Stempeln,Siegeln oderBleien bezeichnet.Ausnahmsweisekönnen
dieletzterenaufBehältnissen,welchemit denumschlossenenGezer=
ständenin unmittelbarerBerührung stehen,angebrachtwerden,
wennnach AnsichtdesEingangszollamtsdiesesVerfahrenvoll=
ständigeSicherheitgewährt.

Die LükennungseichendiezurWahrung derIdentität der
aus einemder beiden Länderausgeführtenund zurWiedereinfuhr
in dasselbebestimmtenProben oder Muster amtlich angelegt
wordensind, sollengegenseitiganerkanntwerden,und zwar in
dem Sinne, daß die von der HollbehördedesAusfuhrlandes
angelegtenZeichenauch in dem anderenLande zum Beweise
der Identität dienen. Die beiderseitigenZollämter dürfen
kusah weitereErkennungszeichenanlegen,falls dies notwendig
erscheint.

3 Es ist einAbfertigungspapierauszustellen,welchesenthaltensoll:
a) ein Verzeichnisder eingebrachtenProbenoderMuster, in
welchemdieGattung der Ware und solcheMerkmalesich
sacee finden,diezur FesthaltungderIdentität geeignet
ind/

b) eineAngabeüber denauf denProben oderMusternhaf—
tendenZoll und darüber, ob er hinterlegtodersichergestellt
wordenist;

J) eineAngabeüberdas Erkennungszeichen(Stempel,Siegel
oderBlei), das an denProbenoderMusternodergegebenen=
falls an denBehältnissenangebrachtwordenist;
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d) die Frist, nachderenAblaufe der hinterlegteZollbetragzu
verrechnenoderder Loll aus der bestelltenSicherheiteinzu=
ziehenist, sofernnichtnachgewiesenwird, daß die Proben
oderMuster innerhalbder Frist wiederausgeführtoderin
eine Niederlageeingeliefertwordensind. ie Frist darf
zwölf Monate nichtüberschreiten.

4. Für die Erteilung desAbfertigungspapiersund die Bezeichnung
der Musterstückezur FesthaltungderIdentität werdenKostenmit
AusnahmedesStempelsnichterhoben.

5. Die Proben oderMuster könnensowohlüberdas Eingangszoll⸗
amt als auch über jedesanderezur Abfertigungvon Proben
oderMusternbefugteZollamt wiederausgeführtwerden.

6. Werden vor Ablauf der gestelltenFrist (3d) die Proben oder
Muster einemzur AbfertigungbefugtenAmte zum Zweckeder
WiederausfuhroderderEinlieferungin eineNiederlagevorgeführt,
so hat diesesAmt sichdurcheinePrüfung davonzu überzeugen,
ob ihm dieselbenGegenständevorgeführtwordensind, für welche
das Abfertigungspapierbeim Eingang erteiltwordenist. So=
weit in dieserHinsichtkeineBedenkenentstehen,bescheinigtdas
Amt dieWiederausfuhroderdie Einlieferungin die Niederlage
und erstattetden bei der Einfuhr hinterlegtenZoll oder trifft
wegenFreigabederbestelltenSicherheitdieerforderlicheVerfügung.“

III. Artikel V.
Der Artikel erhältnachstehendeFassung:

„Artikel V.
Die vertragschließendenTeile verpflichtensich, den gegenseitigen

VerkehrzwischenbeidenLändern durch keinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=
oderDurchfuhrverbotezu hemmen.

Ausnahmensindnur zulässig:
1. in Beziehungauf KriegsbedarfunteraußerordentlichenUm=
ständen;

2. aus Rücksichtenauf die öffentlicheSicherheit;
3. aus RücksichtenderGesundheitspolizeioderzumSchutzevon
TierenoderNutzpflanzengegenKrankheitenundSchädlinge;

4. behufsDurchführungder innerenGesetzgebung,soweitdurch
diesedie Erzeugung,dieBeförderung,derVertrieboderder
VerbrauchgewisserGegenständeverdotenodereingeschränkt
wird.“

47
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IV. Artikel VI.
Die in denAbsätzen1 und 2 diesesArtikels genanntenTarife B und C

werdendurchdieanliegendenTarife B (ZöllebeiderEinfuhr nachSerbien)undC
— (Zölle bei der Einfuhr in das deutscheZollgebiet)ersetzt.

V. NMeuerArtikel.
Hinter ArtikelVII wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„ArtikelVlIa.
Waren aller Art, welchevon einemder beidenGebietekommen

oderdahingehen,sollenwechselseitigin demanderenGebietevon jeder
Durchfuhrabgabefrei sein, sei es, daß sie unmittelbardurchgeführt
werden,sei es, daß siewährendderDurchfuhrabgeladen,eingelagert
oderwiederaufgeladenwerdenmüssen.“

VI. Artikel VIII.
Der Artikel erhältnachstehendeFassung:

„Artikel VIII.
Eine zeitweiligeBefreiungvonEingangs-undAusgangsabgaben

wird beiderseitsfür folgendeGegenständeunter der Bedingung, daß
dieselbenbinneneinerim vorausbestimmtenFrist zurückgeführtwerden,
und daß derenIdentität außerZweifel ist, zugestanden:
1. für Waren (mitAusnahmevonVerzehrungsgegenständen),welche
aus demfreienVerkehrim Gebietedes einenvertragschliegenden
Teiles in das Gebietdes anderenauf Märkte oderMessenoder
auf ungewissenVerkaufaußerdemMeß=-oderMarktverkehrver=
sendet,in demGebietedes anderenTeiles aber nicht in den
freien Verkehr gesetzt,sondernunter Kontrolle der Zollbehörde
in öffentlichenNiederlagengelagertoderals MustervonGeschäfts=
reisendeneingebrachtwerden;

2. für handelsüblicheUmschließungenaller Art sowieSchutzdecken
undandereVerpackungsmittel,auchWebebäume,Holz=undPapp=
rollen und dergleichen,die aus demeinenGebietein das andere
zum Zweckeder Ausfuhr von Waren eingeführt,oder,nachdem
sie nachweislichdazu gedienthaben, aus dem anderenGebiete
wiederzurückgebrachtwerden.“

VII. Artikel IX.
In Albsatz1 wird hinterdenWorten:/so werden“eingefügt:„„ soweit

nichtsanderesvereinbartist"“.
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mehr, soll, insoweitdie Anlagen oderAnstaltenfür den öffentlichen
Verkehrund denHandel im allgemeinenbestimmtsind, gleichviel,ob
sievomStaate, odermit staatlicherGenehmigungvon Privatpersonen
verwaltetwerden, den Angehörigendes anderenvertragschließenden
TeilesuntergleichenBedingungenundgegenZahlunggleicherGebühren
wie denAngehörigendes eigenenStaates gestattetwerden.

SolcheGebührendürfen, vorbehaltlichder beim Beleuchtungs=
und LotsenwesenzulässigenabweichendenBestimmungen,nur bei
wirklicherBenutzungsolcherAnlagenoderAnstaltenerhobenwerden.“

XI. N#euerArtikel.
Hinter ArtikelIXc wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel IXd.
Die deutschenSchiffeund ihreLadungensollenin Serbienund

die serbischenSchiffe und ihre Ladungensollenin Deutschlandvöllig
auf demFußederinländischenSchiffe undLadungenbehandeltwerden,
gleichviel,vonwo dieSchiffe ausgelaufenoderwohinsiebestimmtsind,
undgleichviel,woherdieLadungenstammenoderwohinsiebestimmtsind.

Jedes Vorrechtund jedeBefreiung)welchein dieserBeziehung
von einemdervertragschließendenTeileeinerdrittenMachteingeräumt
werdensollte, soll gleichzeitigund bedingungslosauch dem anderen
Teilezustehen.

Von denvorstehendenBestimmungenwird jedocheineAusnahme
Femachtin betreffderjenigenbesonderenBegünstigungen,welcheden
zeugnissendesinländischenFischfangesin demeinenoderdemanderen

Landejetztoderin Zukunftgewährtwerdensollten.“

XII. Neuer Artikel.
Hinter Artikel IXd. wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel Ke.

Die Nationalität der Schiffe soll beiderseitsnach den jedem
LandeeigentümlichenGesetzenundVerordnungenauf Grund derdurch
die zuständigenBehördendenKapitänen,SchiffseignernoderSchiffern
ausgestelltenUrkundenundPatenteanerkanntwerden.“

XIII. Neuer Artikel.
Hinter ArtikelIXe wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel IXt.
Die deutschenSchiffe,welchenacheinemserbischenHafen, und

umgekehrtdie serbischenSchiffe, welchenach einemdeutschenHafen
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kommen,um daselbstnur ihre Ladung zu vervollständigenodereinen
Teil derselbenzu löschen,sollen,vorausgesetzt,daß sie sichnach den
Gesetzenund Vorschriftendes betreffendenStaates richten,den nach
einemanderenHafen desselbenodereines anderenLandesbestimmten
Teil ihrerLadung an Bord behaltenund ihn wiederausführenkönnen,
ohnegehaltenzu sein, für diesenletzterenTeil ihrer Ladung irgend
eineAbgabezu bezahlenaußerdenAufsichtsabgaben,welcheübrigens
nur nachdemfür die inländischeSchiffahrt bestimmtenSatzeerhoben
werdendürfen.“

XIV. UMeuerArtikel.
Hinter Artikel IXf wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel IXg.

Von Tonnengeldernund Abfertigungsgebührensollen in den
Häfen einesjedender beidenLändervöllig befreitsein:
1. die Schiffe,welchevon irgendeinemOrte mit Ballast ein=und
damit wiederauslaufen;

2. die Schiffe,welcheaus einemHafen des einender beidenLänder
nacheinemodermehrerenHäfen desselbenLandes kommenund
sichüber die in einemanderenHafen desselbenLandesbereits
erfolgteZahlung jenerAbgabenausweisenkönnen;

3. dieSchiffe,welchefreiwilligodernotgedrungenmit Ladungnach
einemHafen kommenund denselbenwiederverlassen,ohneirgend
welchesHandelsgeschäftvorgenommenzu haben.
Im Falle des durchNot veranlaßtenEinlaufens sollen das

Löschenund Wiedereinladender Waren behufs Ausbesserungdes
Schiffes, dasÜberladenauf ein anderesSchiff im Falle derUnbrauch=
barkeitdes ersten,die zur erneutenVerproviantierungder Schiffs=
mannschaftnotwendigenAufwendungenund der Verkauf der be=
schädigtenWaren, wenndie Zollverwaltunghierzudie Genehmigung
erteilthat, als Handelsgeschäftenichtangesehenwerden.“

XV. Neuer Artikel.
Hinter ArtikelIX# wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel KKh.
Im Falle des Strandens oderdes SchiffbruchseinesSchiffes

eines der vertragschließendenTeile an den Küsten oder Ufern des
anderensollenSchiff und Ladung dieselbenBegünstigungenund Be=
freiungengenießen,welchedieGesetzgebungjedesderbetreffendenLänder
deneigenenSchiffenin gleicherLage bewilligt. Es soll jederleiHilfe
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undBeistanddemFührer und derMannschaftsowohlfür ihrePerson,
wie für das Schiff und dessenLadung geleistetwerden. Die auf die
RettungbezüglichenMaßregelnsollendenLandesgesetzengemäßge=
troffenwerden. Es soll jedochdenbetreffendenKonsulnundKonsular=
agentengestattetsein, im Falle Schiffe, welchean derKüsteoderam
Ufer gestrandetsind oderSchiffbruchgelittenhaben,ausgebessert,neu
verproviantiertoderverkauftwerden,die hieraufbezüglichenGeschäfte
zu überwachen.Alles, was von dem Schiffe und dessenLadung
gerettetwordenist, oder, im Falle desVerkaufs, der für dieseGegen=
ständeerzielteErlös soll den Eigentümernoder deren Vertretern
zurückgegebenwerden,und es sollenfür die Rettung keinehöheren
Kostenbezahltwerden,als diejenigen,zu welchendie Inländer im
gleichenFalle verpflichtetseinwürden.

Die vertragschließendenTeile kommenaußerdemdahin überein,
daß die geborgenenWaren keinerZollabgabeunterliegensollen,es sei
denn,daß sie in deninländischenVerbrauchübergehen.“

XVI. UNeuerArtikel.
Hinter ArtikelIXI wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel K i.
Hinsichtlichder Abgaben und sonstigenähnlichenGebühren,

welchein denHäsent Bassins, Docks, Rheden und Buchten der
vertragschließendenLänderals Entgelt erhobenwerden,und in jeder
anderenBeziehungsollendie deutschenSchiffeundWaren in Serbien
und die serbischenSchiffeundWaren in Deutschlandebensobehandelt
werden, wie die inländischenSchiffe und Waren und diejenigen,
welchedermeistbegünstigtenNation angehören.“

XVII. NMeuerArtikel.
Hinter ArtikelIXi wird nachstehenderArtikel eingefügt:

„Artikel IX .
Wenn zwischendenvertragschließendenTeilenüberdieAuslegung

oderAnwendungderTarife des gegenwärtigenVertrags(TarifeB
undC), der Zusatzbestimmungenzu diesenTarifen, sowiederZollsätze
der von denvertragschließendenTeilenmit drittenStaatenvereinbarten
Vertragstarifeeine Meinungsverschiedenheitentsteht,so soll sie auf
Verlangen des einen oder des anderenTeiles durch Schiedsspruch
erledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwird für jedenStreitfall derart gebildet,
daß jederTeil aus den AngehörigenseinesLandes eine geeignete
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Persönlichkeitzum Schiedsrichterbestelltund daß die beidenTeile
einenAngehörigeneinesbefreundetendrittenStaateszumObmanne
wählen. Die beidenTeile behaltensichvor, sichim voraus und für
einenbestimmtenZeitraumüberdiePersondes im gegebenenFalle zu
ernennendenObmanneszu verständigen.

Eintretendenfallsund vorbehaltlichbesondererVerständigung
werdendie vertragschließendenTeile auchandereals die im Absatz1
bezeichnetenMeinungsverschiedenheitenüber die Auslegung oderAn=
wendungdesgegenwärtigenVertrags zum schiedsgerichtlichenAustrag
bringen.“

Artikel 2.
Das SchlußprotokollzumHandels-undZollvertragevom28 August1892

wird in nachstehenderWeiseabgeändert:

I. Ueue Bestimmungenzu Artikel III.
Die nachstehendenBestimmungenwerdeneingefügt:

„Zu Artikel III.
Man ist darübereinig, daß die deutschenReichsangehörigenin
gs Mieter von unbeweglichenSachenvon derEinquartierung

befreit sind.
EbensobestehtEinverständnisdarüber, daß die Deutschenin

Serbien von derFuhrparksteuer(Komora)befreitbleibensollen,sofern
sie nicht als EigentümerunbeweglicherSachen in Serbien zur Ent=
richtungdieserSteuer verpflichtetsind.

Durch die Bestimmungin Absatz2 desArtikelsIII werdendie
Bestimmungenin Absatz1 diesesArtikels in keinerWeiseberührt.“

II. MeueBestimmungzu Artikel IVa.
Die nachstehendeBestimmungwird eingefügt:

„„u Artikel IVa.
Die KöniglichSerbischeRegierungverpflichtetsich,dieKer Zeit

auf drei Monate festgesetzteFrist, binnenwelcherdie zollfreie Wieder⸗
ausfuhrderMustererfolgenkann(vgl.Ziffer3, litera d desArtikelsIVa),
währendderDauer diesesZusatzvertragsnichtzu verkürzen.“

III. Neue Bestimmungenzu Artikel V.
Die nachstehendenBestimmungenwerdeneingefügt:

„Zu Artikel V.
Unter demin Artikel1, III, Absatz2, Jiffer 3 desgegenwärtigen

ZusatzvertragsvorgesehenenVorbehalt wird die KaiserlichDeutsche
Reichs-Gesebl. 1906. 48



Regierungdie Durchfuhr von frischemoder zubereitetemFleisch, das
serbischenUrsprungsist undvon dort unmittelbarversandtwird, bei
Beobachtungder veterinärenVorbeugungsmaßregeln,welchedurchdie
bestehendenoder von den deutschenBehördenzu erlassendenGesetze,
Anweisungenund Verordnungenerforderlichwerden,zulassen.

Unter demgleichenVorbehaltwird FleischserbischenUrsprungs,
das im Sinne des deutschenGesetzesüber die Fleischbeschauvom
3. Juni 1900 als zubereitetangesehenwerdenkann, zur Einfuhr in
Deutschlandnach Maßgabeder BestimmungendiesesGesetzeszuge=
lassenwerden.“

IV. Ju Artikel VI.

In Absatz2 fallen die Nummern1 bis 9 und 11 weg.

V. Ju Artikel VI und VII.

In Abfatz2 literaa werdendieWorte„zehnKilometer“durch„fünfzehn
Kilometer“ ersetzt.

VI. Ueue Bestimmungenzu Artikel IX und LXa.
Die nachstehendenBestimmungenwerdeneingefügt:

„Zu Artikel IX und IKa.

Mit Rücksichtdarauf, daß die Sätze desneuenserbischenZoll=
tarifs die bisher nebenden Zöllen erhobeneObrtsteuermitumfassen,
wird dieseSteuer in ZukunftnichtmehrvondenausDeutschlandnach
Serbien eingeführtenWaren erhobenwerden.

Da fernerdasWagegeldin Serbienbeseitigtist, werdenvon
Nebengebührennur nochdie in Ziffer 1, 3 und 4 vonArtikelIX des
bestehendenVertrags benanntenGebührenzur Erhebunggelangen.

Erzeugnisse,welchezwar in Deutschlandabernichtin Serbien
hervorgebrachtoderhergestelltwerden,könnender für Rechnungdes
Staates oder der GemeindenerhobenenTroscharinanur insoweitund
in der Höhe unterworfenwerden,als sie beimAbschlußdes gegen=
wärtigenZusatzvertragsdieserAbgabebereitsunterliegen.

Im übrigenunterliegendie aus DeutschlandnachSerbien ein=
geführtenWaren, für welcheim serbischenVertragstarifErmäßigungen
oder Bindungen des Zollsatzesvereinbartsind, in Serbien keinerlei
weitereninnerenAbgaben irgend welcherArt, mögendieselbenfür
Rechnungdes Staats oder von Gemeindenodervon Körperschaften
erhobenwerden.“
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VII. Neue Bestimmungenzu Artikel IXL.
Die nachstehendenBestimmungenwerdeneingefügt:

„ZuArtikelx.
Über das Verfahrenin denFällen, in denenauf Grund des

erstenund zweitenAbsatzesdes Artikels IXk ein schiedsgerichtlicher
Austrag stattfindet,wird zwischenden vertragschließendenDien fol=
gendesvereinbart:

Beim erstenStreitfall hat das SchiedsgerichtseinenSitz im
Gebietdes beklagtenTeils, beimzweitenStreitfall im Gebietdes
anderenTeils und so abwechselndin demeinen oder dem anderen
Gebiet, in einer Stadt, die von dem betreffendenvertragschließenden
Teil bestimmtwird. Dieserhat für die Stellung der Räumlichkeiten,
derSchreibkräfteund desDienstpersonalszu sorgen,derendasSchieds=
gerichtfür seineTätigkeitbedarf.

Der Obmann ist Vorsitzenderdes Schiedsgerichts,das nach
Stimmenmehrheitentscheidet.

Die vertragschließendenTeile werdensichim einzelnenFalle oder
ein für allemal überdas VerfahrendesSchiedsgerichtsverständigen.
In ErmangelungeinersolchenVerständigungwird dasVerfahrenvon
demSchießsgerätt selbstbestimmt. Das Verfahren kann schriftlich
sein, wenn keinerder vertragschließendenTeile Einsprucherhebt;in
biesenFalle kann von der BestimmungdesAbsatzes1 abgewichen
werden.

Hinsichtlichder Ladung und der Vernehmungvon Zeugenund
Sachverständigenwerden die Behäördenjedesder vertragschließenden
Teile, auf das vom Schiedsgerichtan die betreffendeRegierungzu
richtendeErsuchen,in derselbenWeiseRechtshilfeleistenwie auf die
ErsuchenderinländischenZivilgerichte."

Artikel 3.
Der gegenwärtigeQusatzvertragsoll in Kraft tretenmit Ablauf einerFrist

von sechsMonaten von demTage ab, an dem die beidenvertragschließenden
Teile sich zu diesemZweckeverständigthabenwerden. Das Inkrafttretendes
gegenwärtigenZusatzvertragssoll jedochnicht vor dem 1. Januar 1906 und
nichtnachdem1. Juli 1906 erfolgen.

Nach der Inkraftsetzungdes Zusatzvertragssoll der bestehendeHandels=
und Zollvertragvom* August 1892 mit den durchdenZusatzvertragherbei=
gefahrtenAnderungenundErgänzungenbis zum 31.Dezember1917wirksam
leiben.

48“
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Im Falle keinerder vertragschließendenTeile zwölf Monate vor demEin=
tritt des letzterenTermins seineWch dieWirkungendesVertrags aufhören
zu lassen,kundgibt,soll diesernebstdenerwähntenAnderungenund Ergänzungen
bis zum Ablauf einesJahres von demTage ab gelten,wo ihn der eineoder
der andereder vertragschließendenTeile kündigt.

Artikel 4.
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll ratifiziertund dieRatifikationsurkunden

sollenin Berlin sobaldals möglichausgetauschtwerden.
Zu Urkund dessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=

wärtigenZusatzvertragunterzeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Berlin in doppelterAusfertigung, den3 November
Eintausendneunhundertund vier. «

(L.s.)Fkhk.v.Richthofen. ¶. S) M. G. Militchevitch.

Der vorstehendeZusatzvertragist ratifiziertwordenund die Auswechselung
derRatifikationsurkundenhat am 22.Februar1906 stattgefunden.Auf Grund
einerVereinbarungderbeidenvertragschließendenTeile tritt dieserZusatzvertragam
1.März 1906 in Kraft.
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Tarif B.

Bölle beiderEinfuhrnachSerbien.

Der in diesemTarife genannteserbischeallgemeineTarif ist derAllgemeineZolltarif vom * 1904.

Nummer .
des Jollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

108 Stärke aller Art, auch Stärkegummi(Dextrin, Leiogomme,
Gommelin),Kleber, Schlichte(Kleister)undandereAppreturstoffer
ReisstärkeundDerttin ννν, 1ca 17

zu 121 Anmerkung. Auf die deutschenBiere sollenalle Er=
leichterungenin der Zoll- und SteuerbehandlungAnwendung
finden, die etwa anderen ausländischenBiersorten jeglichen
Ursprungeseingeräumtwerdensollten.

123 EssigallerArt:
1. in Fässen. ⸗ 6,20
2. in anderenBehältnisen ⸗ 7,50

144 ChemischzubereiteteNährmittel,z.B. Somatose,Pepsin,Tropon,
Plamooooooonn .. .. . . . . . . . . ... ⸗ 150

187Sonstige Seifen aller Art, hart oder weich) z. B. Toiletten.
und ähnlicheSeifen, auchwohlriechend;gepulvertoderbägartig/
Seife mit Zusätzenvon kosmetischenodermedizinischenMitteln,
sogenanntemedizinischeSeisfen k 40
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n J4 Zollsab
serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

aus 208 GelbeundroteBleiglättein jederForm.... . .......... . . ... 1 c 5

215 Witriol:
1. Eisenvitriol(grünerVitriol, Eisensulfat,schwefelsauresEisen=
orydul, schwefelsauresEisenoxyd),krystallisiertoderin Lösung;
Eisenchlond .... . . .. . . . . . . .. ⸗ 0,50

2. Kupfervitriol(Blaustein,blauerVitriol, Kupfersulfat)undSalz=
burger Vitriol (Mischung von Eisen=und Kupfersulfat))
Zinkchlorid und Zinksulftt .. . . . . .. .. „ 1,50

aus 237 1. Indigo, natürlicherund künstlicher,in jederForm, auch
Indigokammmmmmmm ⸗ 50

Anmerkung. SynthetischerIndigo soll keinemanderen
oderhöherenJollsatz als natürlicherIndigo unterliegen.

238 KünstlicheorganischeFarben:
1. Alizarin=,Anilin=undähnlicheFarzen ⸗ 10
2.andere.......................................... p 40

aus 247 1. Kreide,Blei= und Farbstifte:
a) ohneUmhüllungodernur mit Papier umhüllt.. ⸗ 10
b) mit Fassung aus gemeinem,nicht poliertem,weißem
Holze....................................... 55

c) mit Fassungaus anderemHolze, Rohr oder Papier⸗
masse,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweit
sienichtdeswegenunterhöhereZollsätzefallen „ 80

aus2776latte Gewebe:
1. GewebeimGewichtevonmehrals 120g auf 1 qm undin
derKetteund demSchuß auf 1 qem enthaltend:
ad)bis 50 Fideieien . . ... ⸗ 80
b) von mehrals 50 bis 80 Fiden ⸗ 100
e)über80Fäden.. ..... . ...... . ..... . .. . ... . . ... 130
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Nummer
des Jollsatz

serbischen Bezeichnung der Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

Noch:
aus 277 aus 2. GewebeimGewichtevonmehrals 60 bis120g auf1 am,

in der Ketteund demSchuß auf 1 qem enthaltend:
a) bis 50 Fden . .. . . . .. ... 1 dz 130

278Samt, PlüschundähnlicheGewbe .. . .... ⸗ 170
281 Spitzenaller Art, auchgestickte(Atzspitzen).................. ⸗ 600

282 Stickereienauf baumwollenemGrundstoffe:
1. Kettenstichstickereien(Crochets),Hand⸗ oderMaschinenstickereien,
auchmit Applikation:
a) beiVerwendungvon Seiiide .. .... . . .. n 700
b) bei Verwendung von anderenStossen „ 600

2. Mlattstichstickereien,auf dergewöhnlichenStick=oderSchiffchen=
maschinehergestellt,auchmit Applikation:
a) beiVerwendungvon Semmde ... " 700
b) bei Verwendung von anderenMateriallen 5 600

284 Posamentierwaren,Knopfmacherwaren,auchmit Unterlagenoder
EinlagenvonHolz, Bein undMetalllll ⸗ 125

aus 313Kammgarn bis einschließlichNr. 16 metrisch:
aus 2. zwei=und mehrdrähtig:

b) gebleicht,gefärbt,bedrucktoder auf andereWeise
veredltt:: . ... 120

314 KammgarnüberNr. 16 metrisch,ein=odermehrdrähtig:
1. roh ............................................ 60

2. gebleicht,gefärbt,bedruckt........ ..... .... . .. .. . . .. 80
315 Streichgarn und anderenicht besondersgenannteWollengarne

(Vigogneusw.), soweitsienichtunterNr. 311 bis 314 fallen:
1. eindrähtig:

a) 0.ee .... . . . .. . . .. v 50
IEIEIELII ⸗ 60



Nummer
des Zollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.

arifs.

Noch:3151 2. zwei-undmehrdrähtig:
u)roh.....................................·... 1dzs70
b)gebleicht,gefärbt,bedruckt........................ - 80

aus 316 Garne in Aufmachungenfür den Einzelverkauf(auf Spulen, in
Knäueln, Strähnen usw.):

2. gebleicht,gefärbt,bedrusct::: . . . . . . .. 110

aus 321 AndereGewebemit Ausnahmederbesondersgenannten:
2. im Gewichtevon mehrals 300 bis 700 g auf 1 cm. " 200
3. im Gewichtebis zu 300 g auf 1Iqm .... .. . . . . . . . . ... 250

322 Samt, Plüsch, samt⸗und plüschartigeGewebe(mitaufgeschnittenem
odernichtaufgeschnittenemFlore)....... . . .. ... . . . . . . .. 250

aus 335 DichteGewebeaus Seide:
2. halbseideen . .. . . . .. . .. . . ... ⸗ 450

aus 336Samt und Plüsch, samt⸗und plüschartigeGewebe:
2. halbseiden. ⸗ 550

aus 345 Wagendeckenund andereDeckenaus grobenGeweben,chemisch
behandeltoder mit Ol, Teer oder Fettmischungenüberstrichen
odergetränkkfkftt:: . .. ... . . ... ⸗ 70

AllgemeineBemerkungenzum V. Tarifabschnitte.
1. Der Zoll ist, wo nichtsanderesim Tarife bestimmtist, für roheErzeugnisse
vorgesehen.Gelaugte,halbgebleichte,gebleichte,mercerisierteodernitrierte
Waren unterliegeneinemZuschlagevon 15 Prozent, gefärbte, bunt
gewebte,gepreßteoder bedruckteeinemsolchenvon 20 Prozent.

2. GemusterteGewebezahleneinenZuschlagszollvon 10 Prozent.
3. Broschierteund gazebindigeGewebeunterliegeneinemZollzuschlagevon

15 Prozent.
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Nummer
des

serbischen
allgemeinen
Tarifs.

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsatz
in

Dinar.

Gespinste,Gewebe,Wirk- und Posamentierwaren,aus mehrerenSpinn=
stoffen,mit Ausnahmevon Seide, hergestellt,kommen— soweitim Tarife
nichts anderesvorgesehenist — nachdemjenigenStoffe zur Verzollung,
welcherdemhöchstenZollsatzunterliegt. Beimischungen,welche5 Prozent
d g samtgewichtsnicht übersteigen,bleibenauf die Verzollungohne
influß.
Garne, welcheeineBeimischungvon Seide bis zu25 ProzentdesGesamt=
gewichtsenthalten,unterliegeneinemSuschlagevon 30 Prozent zumSolle
des Grundstoffs;beträgtder Gehalt von Seide mehr als 25 Prozent,
so werdendie Garne wie seideneverzollt.

Gewebealler Art, welcheeine Beimischungvon Seide enthalten,
werdenwie folgt verzollt:
a) wenn die Seide bis zu 10 Prozent desGesamtgewichtsausmacht:
mit einemZuschlagevon 20 Prozent zumZJolle desGrundstoffs;

b) wenn dieSeide mehrals 10 bis zu 50 Prozent desGesamtgewichts
ausmacht:wie halbseidene;

) wenndieSeide mehrals 50 Prozent desGesamtgewichtsausmacht:
wie seidene.

Gespinstwarenund Filze, die nur mit einfachenSäumen, mit einzelnen
Nähten und mit gewöhnlichenZutaten versehensind, werdennichtwie
genähteWaren verzollt, sondernnur mit einemZuschlagevon 15 Hrrozent
zu demZolle für die GespinstwareoderdenFilz belegt;derartige Retz=
warenwerdenwie geschnitteneund genähteWirkwarenbehandelt.

Soweit nichtAusnahmenvorgesehensind, werdenabgepaßteoder
zugeschnitteneGespinstwarenohneNäharbeitwie die im Stückeals Meter=
warekingehendenGespinstwaren,jedochmit einemZuschlagevon 5 Prozent
verzollt.
Glas=-,Porzellan- oderMetallperlen, Fischbeinstäbe,eingewebt,eingelegt
odersonstmit denGespinstwarenverbunden,bleibenauf die Verzollung
ohneEinfluß.
Gegenständeaus Gespinstwaren,die in andererWeise als durchNähen
hergestelltsind,werdenwie genähteGegenständeverzollt.
GenähteGegenständeaus Gespinstwaren,welcheaus mehrerenverschiedenen
Stoffen bestehen,kommennachdemjenigenStoffe zur Verzollung,welcher
auf der Außenseitedes betreffendenGegenstandesder Ausdehnungnach
vorherrscht.

Futter, Knöpfe, Posamenten,Bänder, Besätze,Verbrämungen,
gestickteTeile usw. bleibenbei der VerzollungaußerBetracht.
Bei der BerechnungdesGewichtsvonGewebenkommenauf dieFärbung
und Appretur 15 Prozent in Abzug.

19
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Nummer
des Zollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

aus 374 Leder,bloß gegerbt(auf irgendwelcheArt); LederallerArt, weiter
zugerichtet:gefettet,gefärbtufw.:

4. Juchten, Wichs=, Saffian=, Chagrin=, Chevreau=und
anderesLeder, ausgenommenanderweitgenanntes,auch
lackiert:
a) bei einemGewichtedes Stückesvon mehrals 3krccd= 80
b) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 1 bis 3 kg ⸗ 100
e)beieinemGewichtedesStückesbiszu 1Kg .. .. . . ... 120

aus 459 Ansichtspostkarten,zugeschnittenoderin ganzenBogen v 150

468 Papierwäsche,auch ganz oder teilweisemit baumwollenenoder
anderenGewebenüberzogenodermit UnterlagenoderEinlagen
vonGewebenundGespinstenallerntt .....·.... - 70

Anmerkung. Bei PapierwäschesinddurchDressungnach=
geahmtekünstlicheNähtenichtals wirklicheNähte anzuschen.

475ä Bilder auf Papier, durchDruck oderein anderesVervielfältigungs=
verfahren (Oleographie,Lithographie, Tylographie, Chromo=
lithographie,Zinkographieusw.) hergestellt,auf Papier, Pappe
oderGewebeaufgezogen— mit AusnahmedesVilderpapiers—,
auchin weichemEinbandund broschirt " 50

Jur Gruppe, Anmerkung 1. Die in denTarifnummern473 und 474
2.„Bücherih aufgezähltenGegenständezahlen, wenn sie in festemEinband ein=
7 · gehen,einenZollsatzvon 20 Dinar für denDoppelzentner.

aus 506us 1. Porzellanisolatorenin Verbindungmit Eisen 2 30

aus 5363. Quadratisch,rund, halbrund,hohl odergeripptgewalztesEisen,
überhauptallesgewalzteEisenfür Bauzwecke)Bandeisen ⸗ 2,50

4. Fassoneisen(T-, H-, 2., L.) Eisen usw.)..... .. .. . ... .. ⸗ 2,50
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des Zollsatz
serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Oinar.
Tarifs.

aus 539Eiserne Röhrenaller Art, mit Ausnahmeder Röhren für Dampf=
kesselund Kühlanlagen,auchRöhrenverbindungsstücke:
aus 1. geschmiedet,gewalztodergezogen:

a) unbearbeitetodergewöhnlichbearbeitte. 1 dz 8,50

aus 549 Sägen, Sägeblätterund Felen . . . .. " 10
Baum⸗, Hecken⸗,Rosen⸗,Rebscherenbeziehungsweise⸗messer,Schaf⸗
scheren,Blechscherenund sonstigeanderweitnichtgenannteMesser
undScherenfür dengewerblichenund landwirtschaftlichenGebrauch ⸗ 7,50

aus 557 ODrahtstifteund Nägel, auchgroße(Gerüstnägel),sowieanderweit
nicht genannteStifte, geschnitten,geschmiedet:

1. gewöhnlichbearbeitet,ohne Verbindung mit anderen
Metalen 2 7

Anmerkung. Unter denZollsatzvon 7 Dinar fallenauch
Hufnägel.

563äSchlösserund Schlüssel: "
1. ohneVerbindungmitanderenunedlenMetallenoderLegie=
rungenunedlerMetalll. · 25

2. mit Schlüsselrohren,Riegelplatten,Schlüssellochdeckenund
dergleichenaus anderenunedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalelll . . . . . .... · 50

aus 568 Messerschmiedewaren,gegossen„gepreßt, geschmiedet,nur aus Eisen
oder in Verbindungmit Holz, Porzellan, Glas, Bein, Horn,
Elfenbein=oderSchildpattmachahmunen .. · 60

aus 574 1. Nähnadeln,auchsolchemit goldenemOhr ............ · 120
2. RadelnfürNäh-, Strick=,Stick=undandereMaschinen · 50

ausZ.Stecknadeln..........·.......................... · 50

49°-
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Nummer
des Zollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

575 AnderweitnichtgenannteWaren ausGußeisen,auchin Verbindung
mit Holz:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:

a) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 100 ktck1 dz 6
b) beieinemGewichtedesStückesvonmehrals50bis100kg ⸗ 8.
) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 5 bis 50 kg ". 10
d) beieinemGewichtedesStückesbis zu 5 kk . . .. · 12

2. fein bearbeitet:
a) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 100kg.. · 12
b) beieinemGewichtedesStückesvonmehrals 50 bis 100kg ⸗ 16
J) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 5 bis 50 kg · 20
d) beieinemGewichtedesStückesbis zu 5 ktk . .. " 24

577 Waren aus Schmiedeeisen,anderweitnichtgenanntoderinbegriffen,
auchin Verbindungmit Holz:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:

a) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 100 kg. · 10
b) beieinemGewichtedesStückesvonmehrals 25 bis 100kRg 6 14
J) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 3 bis 25kg · 18
d) bei einemGewichte,desStückesbis zu 3k 6k... · 24

2. fein bearbeitet:
a) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 100 kg · 16
b) beieinemGewichtedesStückesvonmehrals25bis100kg » 20
) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 3 bis 25kg · 27
d) bei einemGewichtedesStückesbis zu 3 kg . .. ... ... · 40

Zur Gruppe
XIV, 2a:
„Eisen und
Eisenwaren“.

Anmerkung 2. Hinsichtlichder Bearbeitungunterscheidet
man bei denErzeugnissenaus Eisen solche,die gewöhnlich,und
solche,die fein bearbeitetsind.

Als gewöhnlich bearbeitet—zum Unterschiedevonroh(nicht
bearbeitet)— betrachtetman allegefeilten,gefrästen,abgedrehten,
geschliffenen,durch Ausglühen gebläuten,einfachgefärbtenund
als solchevernieteten,verschraubtenoder in ähnlicherWeise in



Nummer
des Zollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

sichverbundenenWaren. Als gewöhnlichbearbeiteteWarenkommen
auchdiejenigenzur Verzollung,welcheunmittelbarnachderFertig=
stellungein glattesund blankesAussehenerhalten.

Als fein bearbeitet werden solcheWaren betrachtet,
welchefeingefärbt,bemalt,verniert, lackiert,emailliert, oxydiert,
poliert,mit unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalle(mit
Ausnahmevon Kupfer, Nickelund Aluminium sowieLegierungen
von Kupfer, Nickelund Aluminium) überzogensind.

613 Draht und Blech (Platten)aus Kupfer:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:
a) 0,5mm unddarüberstrrk. 1d� 20
b) unter 0,5min stark........ .. . . .. ........ . . . ... · 30

2. fein bearbeitet:
a) 0,5mm unddarüberstark... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 30
b) unter 0,5min stark........ . . . . . . . . .. . . . . ... · 40

617 Kesselschmiedearbeiten(Kessell,Brennblasenund andereDestillier=
apparate),mit Ausnahmeder Kesselfür Dampfmaschinen:
1.roh·.·.......................................... · 80
2.gewöhnlichbearbeitet............................... · 100
3.feinbearbeitet....·............................... · 130

Zu den Anmerkung 2. Für die Waren derGruppenb, c, d, e,
GruppenkIV## fund g gilt hinsichtlichihrer Bearbeitungdie Anmerkung2 zu
b,e,d,o,fundg. Gruppe 2a.

aus 625 Draht aus unedlenMetallenoderLegierungenunedlerMetalle:
1, persoldet... . ............ · 300
2.versilbert........................................ · 250

aus 626 Vergoldeteund versilberteleonischeGespinste,wennderKern besteht:
a) aus Sedeen ... . ... E · 500
b) aus anderenSpinnstoffen............... .. .... ... · 400
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E
des Zollsatz
serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.

arifs.

aus 627 LeonischeWaren aus vergoldetenund versilbertenGespinsten,auch
mit seidenemen . . . . .. 1dz 600

aus 639 Nähmaschnn ⸗ 5
641 Maschinenund Apparate,anderweitnicht genanntoderinbegriffen · 6
642 Dynamomaschinen,Elektromotoren,Umformer und andere elek=

trischeMotoren nebstZubehörund Teile derselben:
1. bei einemGewichtederMaschinevon mehrals 30 ä?m #te 5 15
2. bei einemGewichtederMaschinevonmehrals 5 bis zu 30 dz · 22
3. bei einemGewichtederMaschinevon 5 dz oderweniger. · 30

643 Transformatoren,Kondensatoren,Akkumulatoren,Elektrodenund
Teile derseen . . .. · 20

aus 645 Kabel und anderenichtgenannteLeiter für denelektrischenStrom:
1. mit Schutzhüllenaus Metall, Draht, Blech us. · 20
2. mitSchutzhüllenausPapier,Asbest,Kautschuk,Guttapercha
und derenErsatzstofffen:: · 20

aus3. mit Schutzhüllenaus Spinnstoffen:
b) aus anderenals aus Seide. .... .... ...... .. . ... · 30

aus 646 Telegraphischeund telephonischeApparate, Gegenständefür die
Installation von Hausläutewerken,Mikrophone, galvanische,
Trocken=und Thermoelementtee:: . .. · 60

Meßapparate(Ampere=,Watt., Voltmesser),Zähler (Strommesser),
Schalter, Sicherungen,Widerstandsapparate(Rheostate),Kom=
mutatorenaller ntt .. . . . . .. . . .. · 75

Anmerkung:Meßapparate,Zähler,Schalter,Sicherungen,
" Widerstandsapparateund Kommutatoren,welcheZubehör zu den

in Nr. 642 aufgeführtenMaschinensindund mit diesenzusammen
eingehen,werdenmit denMaschinenzu den für die letzterenvor=
geschriebenenSätzenverzollt.

647Elektrische Lampen: ç
I. Bogenlamdmden . .. · 60
2. Glühlamdmdmen . .. ⸗ 120
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Nummer
des Zollsatz

serbischen Bezeichnungder Waren. Einheit. in
allgemeinen Dinar.
Tarifs.

648 MontierteKugelnundBirnen für elektrischeLampren ... 1 2z 120
AnderesZubehör für elektrischeBeleuchtung,wie Fassungenfür
elektrischeLampen,Schalter, Sicherungen,Isolationsgegenstände,
Schalthähne1 1iffff. · 75

659 InstrumenteundApparate:mathematische,geometrische,physikalische,
chemische,chirurgische)jManometer,Vakuummeterß)Mikrometer,
Indikatoren,Ardometer,Hydrometer,Erdgloben · 125

aus 660 1. Klaviere,Harmoniumsund ähnlicheInstrumentemit Tasten Stück 100
2. Harmonisssss . . . .. . . ... 1 d#7z 135

aus7. Mundharmonissssss . . . . . ... · 60

aus 665 Pendel⸗, Schwarzwälder=und andereWanduhrenaller Art, ferner
UhrennachamerikanischemSysttererr ####. .. · 120

670 Kinderspielzeug:
1. aus Holz:

a) roh, blos gehobelt,geschnitztodergedrechselt,nichtgfärt
nichtangestrichenundohneVerbindungmitanderen Stoffen · 60

b) fein bearbeitet,gefärbt,lackiert,poliert, bemalt, auchin
Verbindungmit gewöhnlichenStossfen · 60

c) in Verbindungmit feinenStoffen · 60
d) in Verbindungmit feinstenStoffen · 120

2. aus weichemKautschuk: ·
a) nur ausKautschukin Verbindungmit gewöhnlichenStoffen · 60
b) in Verbindungmit feinenStofen ⸗ 60
JP)in Verbindungmit feinstenStossen ⸗ 120

3. allesandereKinderspielzeug: .
a)ohneVerbindungmitanderenStoffen.............. · 60
b) in Verbindungmit anderenStoffen:

a. mit gewöhnlichenund feinenStosfen · 60
G. mit feinstenStofssen ........ · 120
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Nummer
des

serbischen
allgemeinen

arifs.

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsatz
in

Dinar.

J.

AllgemeineBemerkungenzum Tarife.

Im Sinne des Zolltarifs unterscheidetman Verbindungender Waren
mit gewoͤhnlichen,feinenund feinstenStoffen:
1. Als feine Stoffe betrachtetman:
Leder, Kautschuk,Wachsmusselinund Wachstaft, Buchbinderlein=
wand] Bein und Horn; künstlicheSchnitzstoffe(mit Ausnahme
der unter 2 aufgeführtenNachahmungen);)verzierteund ver=
nickelteunedleMetalleundLegierungenunedlerMetalle;Meerschaum
und Nachahmungendavon;)Nachahmungenvon Elfenbein,Schild=
patt und Perlmutter; achahmungen.von Bernstein aus Glas;
Lava; unechteleonischeDrähte und Gespinste;Gewebe(mit Aus=
nahmeder unter 2 aufgeführten))unechtePerlen) Stickereienauf
anderenStoffen als auf Seide.

2. Als feinste Stoffe betrachtetman:
echtesElfenbein,echtesSchildpatt, echtesPerlmutter, echtenBern=
steinund dessenNachahmungen,mit Ausnahmederer aus Glas,
Gagat, echtoder nachgeahmt)Seidenwaren,Spitzen, Stickereien
auf Seide, künstlicheBlumen und Blätter, zugerichteteSchmuck=
federn,Perückenmacherwarenundanderebrksugas ausMenschen=
haar) Halbedelsteine,echtvergoldeteoderversilberteunedleMetalle,
echteleonischeDrähte und GespinstesowieWaren daraus, ferner
Waren aus unechtenleonischenDrähten und Gespinsten.

Waren in Verbindungmit edlenMetallen oderEdelsteinen
sind nach den besonderenBestimmungendesTarifs zu verzollen.

3. Alle anderenStoffe werdenbei der Verzollungals gewöhnliche
behandelt.

bindung der einzelnenBestandteilevon Waren dienen) z. B. Nägel,
Nieten, Schrauben,Haften, Schließen,Klammern,Haken,Reifen, Be=
schläge,Gewinde, Riegel, Schlösser(mit Schlüsseln),Bänder, Fäden,
Schnüre,Riemen,Stricke, fernerunwesentlicheVerzierungen,innereAus=
fütterungenoder Bodenbelägesind bei der zollamtlichenBehandlung
unbeachtetzu lassen.
Sofern verschiedenartigeJollzuschlägegleichzeitigzur Berechnungkommen,
wird bei jedemderselbenvon demursprünglichenGrundzollbetragaus=
gegangen.

Vertragstarif aufgeführtenWare abhängigist, wird der erstereZollsatz
nachdemdurchdenVertrag festgesetztenSatz und nichtnachdemSatz
des allgemeinenTarifs berechnet.
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Tarif C.

Zölle bei derEinfuhrin das deutscheZollgebiet.

Nummer d
8 deut ,
äugeieikeiskfiskn BezeichnungderWaren. 1Dopchentuer.
Tarifs.

Mark.

1NKogen . . . . . . . 5
2 WeizenundSezzzz . . . .. 5/50

aus 3 Gerstemit AusnahmevonMalzgerst . . . . . .. 1,30
4 Hafer ... «................................... 5
71ais undDarr. *. 3
11KSpeisebohnen,trockene(reise . ... 2,50

Erbsen,Linsen,trockene(reiffeee .. .. . .. . . .. 1,50
aus 28 Flachs,Hanf, gereinitttttttt ... .. . . . . .. frei
aus 33 JBohnen,Erbsen(Schoten),frisch.. .... ...... E frei

aus 37Küchengewächse, einschließlichder als solchedienendenFeldrüben,zer=
kleinert, geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebackenoder sonst
einfachzubereitet,soweitsienichtunterNr. 34 bis 36 desallgemeinen
Darifs fallen; unreifeSpeisebohnenund unreifeErbsen,getrocknet;
Speisebohnenund Erbsen(reifeund unreife), gebackenoder sonst
einfachzubereiittt t 4

Reichs=Gesetzbl.1906. 50
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b Aummer Subeb
es deutsche ür

— Bezeichnung der Waren. 1Doppelzentner.
Tarifs. .

Mark.

aus 45 Weintrauben(Weinbeeren)frisch,zum Tafelgenuß:
eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis 5 kg ein=
schließlictg .. «........................... frei

auf andereWeiseeingehnda 4

aus 46%Wal= und Haselnüsse,unreife(grüne)oder reife, auch ausgeschält,
gemahlenodersonstzerkleinertodereinfachzubereittt ... 2

(aus 47/49)Anderes Obst:
aus 47 frisch:

Mfel, Birnen, Quitten:
unverpackt:
vom1.Septemberbis 30.November frei
vom1.Dezemberbis 31.Augsnt . . . . . . .. 2

verpackt.......................................... 5
Aprikosen,Pfirsihenn . . . .. 2
PflaumenallerArt, Kirschen,Weichsen 2
Mispeln, Wachholderberen . .. .. . .. frei

aus 48 getrocknet,gedarrt (auchzerschnittenoder geschält):

Pflaumen aller Art:
unverpacktoder nur in Fässernoder Säckenbei mindestens
50 kg Rohgewiccht .. .. . . . .. 4

in andererVerpackung..... ... . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . 8
Wachholderberen . . . . . . . . 4

aus 49 gemahlen,zerquetscht,gepulvertoderin sonstigerWeisezerkleinert,auch
eingesalzen,ohneZuckereingekocht(Mus) odersonsteinfachzubereitet;
gegogtent 4
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ies
des deutschen , ür
allgemeinen Bezeichnungder Waren. 1Doppelzentner.
Tarifs. ss

ark. —

(74/76)Bau- und Nutzholz, im allgemeinen Tarife nicht
» besondersgenannt:

74 unbearbeitetoderlediglichin derQuerrichtungmit derAxt oderSäge
bearbeitet,mit oderohneRinde: d.1

/
hakt...................·.......................... Ioderiürtgestmetck

108
für!Doppelzentner

. 0,12w7eciiihhhhhhh..... mberfür1gesmeter

0,72
75 in der #ängerichtung9beschlagenoder anderweitmit der Axrt vorge=

arbeitetoderzerkleinert;auch ieiseae Späne und in andererWeise
als durchReißenhergestellteKlärspäne: fürlDoppelzentner

0)24
oderfür 1Festmeter

hartrt:: . .. .. . . ..

1,92
fürl Doppelzentner

0,24
weich ——.0ßHK.enin–bedneeengn.8 .see iee.82. oder für 1Festmeter

1,44
76 in der Längsrichtunggesägtoderin andererWeisevorgerichtet,nicht

gehobelt: für Doppelzentner
hart 0,80............................................... oderfürlzestmem

is,40
fürlDoppelzentner

. 0,80weich.............................................. loderfürizestmcter

4,80
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Nummer =
des deut , r
ceillgekililcificikiein Bezeichnung der Waren. 1 Doppelzentner.
Tarifs.

Mark.

81 Holzpflasterklöobbtteeeeeeee . . . . .. 1

83 Faßbolz(FaßdaubenundFaßbodenteile),auchzu solchemerkennbarvor=
gearbeitetesHolz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelte

0,20
vonEichenholz...................................... oderfür1Festmeter

8560
für1Doppelzentner

von anderemhartenHolze 0/30ze . . . . ... therfürFestmeter

2,40
für1Doppelzentner

vonweichemHolze . olso.................................. oderfürizestmem

1,80
107 Federvieh,lebend:

Gänse............................................. frei

HühnerallerArtundsonstigesFedervieh........ ....... ... fürlDoppelentuer

aus 108 Fleisch,ausschließlichdesSchweinespecks,undgenießbareEingeweidevon
Vieh (ausgenommenFedervieh):
frisch,auchgefrrten . .. 35

———————l— . . . . . . .. 35

aus 110 ZFedervieh:
geschlachtet,auchzerlegt,nichtzubereitt . ... 15
gespicktodersonsteinfachzubereittttt: . . . .. 20

aus 126 Schmalzvon SchweinenundGinen 10



347

zee 7=
des deutschen ur
allgemeinen Bezeichnungder Waren. 1Doppelzentner.
Tarifs. ê

127chweine= und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt),mit
Ausnahme des Schweinespecksund der Flomen (Fliesen, Liesen)
fernerGriebenzum Genusseee . ... .. . . . . . .. 5

134 Butter, frisch, gesalzenoder eingeschmolzen(Butterschmalz).. . . . . .. 20

136 Eier vonFederviehundFederwild,roh odernur in derSchalegekocht,
auchgefärbt,bemaltoder in andererWeiseverziert. . .. . . . . . .. 2

147 Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet(geschlissenusv.) frei

152 Seidengehäuse(Seidenkokonssss . . . . . .. . . .. frei

aus 153 JFelleund Häute zur Lederbereitung,roh (grün, gesalzen,gekalkt,
getrocknet),auchenthaart(Blößen)und gespalten,jedochnichtweiter
bearbeitet,sowieTeilevonsolchenFellenundHäuten, z. B. Flanken,
Wammen,Kehlen,Hals=und Kopfteill . . . . . .. frei

484 Taue, Seile, Stricke,Bindfaden(lediglichdurchZusammendrehenvon
Seilfäden(starkeneindrähtigenSeilergarnen]hergestelltenichtschnur=
artige Seilerwaren) aus Spinnstoffen des Abschnitts5 D des all=
gemeinenTarifs ohneBeimischungvon Baumwolle odertierischen
Spinnstoffen:
im Durchmesservon 5 Millimeter oderdarübrr 10
im Durchmesservon mehrals 1, aberwenigerals 5 Millimeter,
auchin Aufmachungenfür denEinzelverkaaf . . .. 22

544 Enthaarte halb= oder ganzgare,noch nicht gefärbteoder weiter
zugerichteteSchaf=und Ziegenfelle,auch Lamm=und Zickelfelle,
ungespaltenodergespaltlton . . .. . . . .. 3

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin „gedrucktin der Reichsdruckerei.

51
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Reichs=Gesetzblatt.
10.

Inhalt: Vertrag zwischendem DeutschenReiche und der Schweiz, betreffenddie Errichtung deutscherZell=
abfertigungsstellenauf den linksrheinischenBahnhöfenin Basel. S. 340.

(Nr. 3203.) Vertrag zwischendemDeutschenReicheund der Schweiz, betreffenddie Er=
richtungdeutscherZollabfertigungsstellenauf den linksrheinischenBahnhöfen
in Basel. Vom 16.August1905.

Sine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichseinerseits,und der Bundesratder SchweizerischenEidgenossen=
schaftanderseits,von demWunschegeleitet,auchnachFertigstellungder neuen
Bahnhofsanlagen der schweizerischenBundesbahnenin Basel die Zollabfertigung
im VerkehrezwischenbeidenLändern in ähnlicherWeise wie bisher zu erleichtern,
habenzu diesemZweckeUnterhandlungeneröffnenlassenund zuBevollmächtigten
ernannt,nämlich

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Seine ExzellenzHerrn WirklichenGeheimenRat Dr. Alfred von
Bülow, außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister
desDeutschenReichsbei der SchweizerischenEidgenossenschaft,

Der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
HerrnBundespräsidentenMarc Ruchet,

welchefolgendenVertrag vereinbartund festgestellthaben:

Artikel 1.
Auf den auf schweizerischemGebiete gelegenenlinksrheinischenBahnhöfen

zu Basel werdenfolgendeKaiserlichDeutsche(elsaßlothringische)Jollabfertigungs=
stellenerrichtet:

1. Auf demPersonenbahnhofeS. B. B. eineAbfertigungsstellezur zoll=
amtlichenRevisionundAbfertigungderüberSt. Ludwig nachDeutsch=
land reisendenPersonenund ihres Gepäcks,sowiezur zollamtlichen
Vorabfertigungder zur Einfuhr nachDeutschlandüber St. Ludwig
bestimmtenPoststücke #

Reichs=Gesetzbl.1906. 52
Ausgegebenzu Berlin den27. Februar 1906.
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2. eineweitereAbfertigungsstelleauf demPersonenbahnhofeS. B. B.
für dengesamtenEilgutverkehr;

3. eineAbfertigungsstelleauf demGüterbahnhofeSt. Johann für die
aus Deutschlandkommendenund nachDeutschlandgehendenGüter=
züge,sowiefür Frachtgutvon und nachDeutschlandaus demBasler
Lokalverkehre,ferner — für den Fall, daß auf dem Bahnhofe
St. Johann auch Personen=,Gepäck=und Eilgutverkehrzugelassen
wird —für den sichvon dort über St. Ludwig nachDeutschland
bewegendenPersonen=,Gepäck=und Eilgutverkehr;

4. eineAbfertigungsstelleauf demGüter- und RangierbahnhofeWolf
zur VorrevisiondernachDeutschlandgehendenGüterzüge,sowiezur
Abfertigungvon Frachtgütern.

Dieseunterder Leitungvon OberbeamtenstehendenZollabfertigungsstellen
sindzurVornahmealler sichaus demVerkehrsbedürfnisergebendenzollamtlichen
Eingangs=und Ausgangsabfertigungenund der hierzu erforderlichenAmts=
handlungennachdenfür Elsaß=LothringenmaßgebendenGesetzen,Verordnungen
und Ausführungsbestimmungenbefugt.

AbänderungendieserVorschriftensind von seitender deutschenZollbehörde
in Baselsobaldals möglichzur KenntnisdesPublikumszubringen.

Die bei denvorstehendbezeichnetendeutschenZollabfertigungsstellendienstlich
tätigendeutschenTierärztesind zur Ausübungder veterinärpolizeilichenKontrolle
der zumÜbergangin das deutscheZollgebietbestimmtenTiere, sowiezur Vor=
nahmeder amtlichenUntersuchung,einschließlichderTrichinenschau,des zurEin=
fuhr in dasdeutscheJollgebietbestimmtenFleischesnachdenfür Elsaß=Lothringen
maßgebendenGesetzen,Verordnungenund Ausführungsbestimmungenbefugt.

Die Bestimmungender Artikel5, 8, 10 und 11 findenauf dieTierärzte
sinngemäßAnwendung.

Artikel 2.
Die deutscheJollbehördeist befugt, die Revisionssäle,Bahnsteigeund

Gleise, auf welchennachDeutschlandbestimmteZüge zur Abfahrt bereitstehen,
auf Grund einerVereinbarungmit der Verwaltungder schweizerischenBundes=
bahnen,absperrenzu lassen. Die Einbringungzollpflichtigerodervon der Ein=
fuhr nachDeutschlandausgeschlosseneroder nur bedingungsweisezur Einfuhr
zugelassenerWaren in denfür die ZweckedesdeutschenZolldienstesabgesperrten
Teil derBahnhofsanlagenhatdieselbenstrafrechtlichenFolgenwiedieEinbringung
solcherWaren in deutschesZollgebiet.

Bezüglichder gemäßVereinbarungmit derVerwaltungder schweizerischen
Bundesbahnender deutschenZJollbehördezugewiesenenZollhallen, Rampen,
Revisionssäle,Diensträumeund Repvisionsgleisestehtder deutschenZollbehörde
allein das Rechtzur HandhabungderOrdnungsowiedieBefugnis zu) Privat=
personen,welchegegendieOrdnung verstoßen,aus diesenRäumlichkeitenund
Anlagenzu entfernen.Bezüglichder deutschenLollgüterhallenstehtderdeutschen
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Zollbehördedas Mitverschlußrechtzu, ohnedaß ihr daraus die Verpflichtungen
einesVerwahrersgegenüberdenEigentümernder in diesenRäumen lagernden
Waren entstehen.

Den Beamtenund Angestelltender SchweizerischenEidgenossenschaftund
desKantons Basel=Stadt ist in Ausübung ihrer dienstlichenVerichmngen der
Zutritt zu den der deutschenZollbehördezugewiesenen,beziehungsweisefür die
ZweckedesdeutschenLolldienstesabgesperrtenTeilenderBahnhofsanlagen(Zoll=
hallen,Rampen,Revisionssälen,Diensträumen,Bahnsteigen,Gleisenusw.)jeder=
zeitgestattet,sofernsie äußerlichals BeamteoderAngestellteerkennbarsindoder
sichüber ihre dienstlicheAnwesenheitauf Verlangen ausweisenkönnen. Zoll=
pflichtigeGegenständedürfenin die abgesperrtenTeilenichtmitgenommenwerden.

Artikel 3.
Den deutschenZollbehördenstehtdas Rechtzu, Zuwiderhandlungengegen

die deutscheLollgesetzgebung,gegenEinfuhrbeschränkungenund Einfuhrverbote,
welchebei Vornahme der nachArtikel 1 auf schweizerischemGebiet erfolgenden
Jollkontrolleauf letzterementdecktwerden,zu untersuchen,daselbstWaren und
Effekten,welchemit diesenVergehenin Verbindung stehen,mit Beschlagzu
belegen,dieseVergehenund OrdnungswidrigkeitennachdenStrafbestimmungen
desfür Elsaß=LothringenmaßgebendenRechtesabzuurteilenund für denBetrag
zu erwartenderoder erkannterGeldstrafen,sowiezur Deckungvon geschuldeten
GebührenallerArt Waren undEffektenderBetreffendeninnerhalbderRewvisions=
säleund Zollhallenzu pfänden.

Mit BeschlagbelegteodergepfändeteGegenständekönnenvon derdeutschen
Zollbehördeentwederauf deutschesGebiet gebrachtoder durcheinenhierzubefugten
schweizerischenBeamten in Basel im Wege der öffentlichenVersteigerungver=
äußertwerden.

Artikel 4.
Die zuständigenschweizerischenBehördenwerdenauf Ersuchenderdeutschen

Behördenwegen1lbertretungder deutschenZoll- und Einfuhrgesetzebei den im
Artikel1 genanntendeutschenZollabfertigungsstellen

a) Zeugenund Sachverständigevernehmen)
b) amtlicheBesichtigungenvornehmenund denBefund beglaubigen;
) VorladungenundErkenntnissederdeutschenBehördenan Angeschuldigte,
auchwennsieAngehörigeder Schweizsind, behändigenlassen.

Artikel 5.
Die schweizerischenBehördenwerdenden in Gemäßheitder Artikel1 bis

3 auf schweizerischemGebietedienstlichtätigendeutschenZollbeamtendenerforder=
lichenpolizeilichenSchutzgewährenund demhieraufgerichtetenErsuchendieser
BeamtenoderihrerVorgesetztenin gleicherWeiseFolgeleisten,wie einement=
sprechendenErsuchenvon schweizerischenZollbeamten.
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Artikel 6.
Es wird darauf Bedacht genommenwerden, daß die Warenabfertigungen

durch die deutscheund die schweizerischeJollbehördetunlichstunmittelbarauf=
einanderfolgenkönnen,insbesonderewird zu diesemZweckeden beiderseitigen
Zollbeamtender Zutritt zu den Güterhallen der betreffendenanderenZollbehörde
und ein Platz zum Schreibendaselbsteingeräumtwerden.

Artikel 7.
Die beiderseitigenJollbehördenwerdenzusammenwirken,um Unterschleifen

bei demzollpflichtigenVerkehrevorzubeugenund Vergehengegendie bezüglichen
Gesetzeund Vorschriftenzur Entdeckungzu bringen. Zu diesemZweckewird
jedevon demzuständigenBeamtengewünschteAuskunftbereitwilligsterteiltund
die Einsichtder auf denWarenverkehrbezüglichenRegister,BücherundPapiere
gestattetwerden.

Artikel 8.
Währendseinesin GemäßheitdervorstehendenBestimmungenauf schweize=

rischemGebieterfolgendenAufenthaltsist das deutscheZollpersonaldenschweize=
rischenGesetzensowieder schweizerischenGerichtsbarkeitundPolizeigewaltinsoweit
unterworfen,als nichtdieAusübungseinerdienstlichenVerrichtungen,mithindie
Disziplin, DienstvergehenoderDienstverbrechenin Frage stehen.

Die AuszahlungderDienstbezügean die deutschenJollbeamtenin Basel
darf in deutschemGeldeerfolgen.

Die deutschenZollbeamtengenießenin BaselBefreiungvon allen persön=
lichenLeistungen,einschließlichdes Militärdienstesoder irgend eines anderen
Waffendienstes.

Artikel 9.
Den in Basel dienstlichtätigenKaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)

Zollbeamtenist das Tragen der Uniform in und außerDienst gestattet;das
Tragen derWaffen jedochnur bei der BewachungderGüter und Kassenzur
Nachtzeit,bei derBegleitungderBahnzügesowiebei der Rückkehrvon diesem
Dienste. Der Oberinspektor,dem die KaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)
Zollabfertigungsstellenin Basel unterstehen,sowiediedenDienstderverschiedenen
ZollabfertigungsstellenleitendenOberbeamtensind jederzeitbefugt,zur Uniform
denvorgeschriebenenDienstsäbelzu tragen.

Artikel 10.
Alle der Kaiserlich Deutschen(elsaß=lothringischen)Jollbehörde in Basel

zum Dienstbetriebaus demdeutschenZollgebietezugehendenGegenständebleiben
zoll- und gebührenfrei.

Die Kaiserlich Deutsche(elsaß =lothringische)Jollbehörde in Basel ist be=
rechtigt,ihre nach demdeutschenJollgebietebestimmtendienstlichenBriefe und
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Postpaketsendungen,unter Ausschluß der Privatkorrespondenzder Beamtenund
Angestelltender Jollbehörde,ohne Vermittelung der schweizerischenPostver=
waltungdemdeutschenFahrpostpersonalin Basel zur Beförderung zuübergeben.

Hr derartigaufgegebeneSendungenkommtnur dasjenige PortozurEr=
hebung,welchesim Falle der Aufgabe im deutschenPostgebietin Ansatzzu
bringenseinwürde.

Artikel 11.
Den nachBasel versetztenKaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)Zoll=

beamtenwird für das zur eigenenBenutzungmitgeführte,gebrauchteHausgerät
Zollfreiheitzugestanden.

Artikel 12.
Der vorstehendeVertrag wird auf die Zeit bis zum 31. März 1908 fest

abgeschlossenund bleibt von da an weiter in Kraft, sofern er nicht von einem
der beidenvertragschließendenTeile gekündigtwird.

Die Kündigung kann nur für den Ablauf eines vollen Vertragsjahrs,
also für den 31.März, erfolgenund muß 12 Monate vorher ausgesprochen
werden.

Durch diesenVertrag werdenaufgehoben:
1. die Übereinkunftzwischender Schweizund demDeutschenReiche,be=
treffenddie ErrichtungeinerKaiserlichDeutschenZollabfertigungsstelle
am Bahnhofe derZentralbahnin Basel und das Protokoll zu der=
selben,vom 7. August 1873;

2. der Nachtragzu der vorstehendzitiertenÜbereinkunftvom 23. Oktober
1876.

Artikel 13.
Der gegenwärtigeVertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden

sollenin Bern sobaldals möglichausgewechseltwerden.
Ju Urkund dessenhaben die beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=

wärtigenVertrag in doppelterAusfertigungunterzeichnetund mit ihrenSiegeln
versehen.

Geschehenzu Bern, den16. August1905.
(L. S.) von Bülow. (L. S.) Ruchet.

Der vorstehendeVertrag ist ratifiziertwordenund dieAuswechselungder
Ratifikationenhat am 14. Februar 1906 zu Bern stattgefunden.

—

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
Reichs=Gesetzbl.1906. 53
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Keiths. Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungenzu denVereinigtenStaaten von Amerika. S. 355. —

Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika.
S. 357.

(Nr. 3204.) Gesetz,betreffenddie Handelsbeziehungenzu den VereinigtenStaaten von
Amerika. Vom 26. Februar 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeuthscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,für die Zeit nachdem28. Februar1906, was folgt:

Der Bundesratwird ermächtigt,denErzeugnissenderVereinigtenStaaten
von Amerikabis zum 30. Juni 1907 diejenigenJollsätzezu gewähren,welche
durch die nachgenanntenVerträge, nämlich:

Zusatzvertragzum Handels=und Zollvertragemit Belgien vom
6. Dezember1891, vom 22. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.1905
S. 599),

Zusatzvertragzum Handels=,Zoll=und Schiffahrtsvertragemit
Italien vom 6. Dezember1891, vom 3. Dezember1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905S. 413),

Zusatzvertrag zum Handels= und Zollvertrage mit Osterreich=
Ungarn vom 6. Dezember1891, vom 25. Januar 1905,

Zusatzvertragzu demHandels=undSchiffahrtsvertragemit Ruß=
land vom 10. Februar 1894, vom 28. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905 S. 35),

ZusatzvertragzumHandels=,Joll= und Schiffahrtsvertragemit
Rumänien vom 21. Oktober1893, vom 8. Oktober1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 253),

Zusatzvertrag zum Handels= und Zollvertrage mit der Schweiz
vom 10. Dezember1891, vom 12. November 1904 (Reichs=Eesetet
1905 S. 3))

Reichs.Gesetzbl.1906. 54

Ausgegebenzu Berlin den26. Februar 1906.
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Zusatzvertragzum Handels- und Zollvertragemit Serbien vom
21. August 1892, vom 29. November1904,

diesenLändernzugestandenwordensind.
Dieses Gesetztritt mit dem Tage seinerVerkündung in Kraft.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 26. Februar 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3205.) Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungenzu denVereinigten Staaten

von Amerika. Vom 26. Februar 1906..

A# Grund des vorstehendenGesetzeshat der Bundesrat beschlossen,den Er=
zeugnissender VereinigtenStaaten vonAmerikabis auf weiteresdiejenigenZoll=
sätzezu gewähren,welchedurchdie nachgenanntenVerträge,nämlich:

Zusatzvertragzum Handels=und Zollvertragemit Belgien vom
6.Dezember1891,vom22.Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.1905S. 599),

Zusatzvertragzum Handels=,Zoll= und Schiffahrtsvertragemit
Italien vom 6. Dezember1891, vom 3. Dezember1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 413),

ZusatzvertragzumHandels=undZollvertragemitOsterreich=Ungarn
uom6. Dezember1891, vom 25. Januar 1905 (Reichs=Gesetzbl.1906
143),
Jusatzvertragzu dem Handels=und Schiffahrtsvertragemit

Rußland vom 10. Februar 1894, vom 28. Juli 1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 35),

Zusatzvertragzum Handels=,Zoll= und Shifahrusrtrage mit
Rumänien vom 21. Oktober1893, vom 8. Oktober1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 253),

Zusatzvertragzum Handels=und Jollvertragemit der Schweiz
vom 10.Dezember1891, vom 12.November1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905 S. .,

Zusazvertrag zum Handels=und Zollvertragemit Serbien vom
21. August 1892, vom 29. November1904 (Reichs=Gesetzbl.1906
S. 319),

diesenLändernzugestandenwordensind.

Berlin, den 26. Februar1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesehblatt.
MÆI2.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Verrichtungender Standesbeamtenin bezugauf solcheMilitär=
personender Kaiserlichen Marine, welche ihr Standquartier nicht innerhalb des DeutschenReichs
habenoder dasselbenacheingetretenerMobilmachungverlassenhaben, sowie in bezugauf alle
Militärpersonen, welche sich auf den in Dienst gestellten Schiffen oder anderen Fahrzeugen der
Kaiserlichen Marine befinden. S. 339. — Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf den 1906 in Mailand und in Berlin=Schöneberg statt=
findendenAusstellungen. S. 361.

(Nr. 3206.) Verordnung, betreffenddie Verrichtungender Standesbeamtenin bezugauf
solcheMilitärpersonender KaiserlichenMarine, welcheihr Standquartier
nicht innerhalbdesDeutschenReichs habenoderdasselbenacheingetretener
Mobilmachungverlassenhaben, sowie in bezugauf alle Militärpersonen,
welchesichauf den in Dienst gestelltenSchiffenoderanderenFahrzeugen
der KaiserlichenMarine befinden. Vom 20. Februar 1906.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des §&71 des Gesetzesüber die
Beurkundung des Personenstandesund die Eheschließungvom 6. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 23), was folgt:

SI.
Für die Beurkundung des Personenstandesund die Eheschließungsolcher

MilitärpersonenderKaiserlichenMarine, welcheihr Standquartiernichtinnerhalb
des DeutschenReichs haben, sinddie allgemeinengesetzlichenVorschriftenmaß=
gebend. §#2

Auf die BeurkundungdesPersonenstandesund die Eheschließungsolcher
Militärpersonender KaiserlichenMarine, welcheihr Standquartier nach ein=
getretenerMobilmachungverlassenhaben,findetdie Verordnung, betreffenddie
VerrichtungenderStandesbeamtenusw., vom 20. Januar 1879 (Reichs=Gesetzbl.
S. 5) entsprechendeAnwendung.

DiejenigenBefehlshaberderKaiserlichenMarine, welcheGerichtsherrender
höherenGerichtsbarkeitsind, werdendenDivisionskommandeuren(#8 der Ver=
ordnung)und diejenigenBefehlshaberderKaiserlichenMarine, welcheGerichts=
Reichs=Gesetzbl.1906. 55

Ausgegebenzu Berlin den2. März 1906.
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83

welchemdas Schiff oder Fahrzeug gehört, unter Übersendungder
darüber von dem Kommando des Schiffes oder Fahrzeugs auf=
genommenenUrkundendemzuständigenStandesbeamtenanzuzeigen
undauf GrunddieserAnzeigein das Standesregistereinzutragen.

Für die Beurkundung derGeburtenist derjenigeStandesbeamte
zuständig,in dessenBezirkedieMutter ihrenbisherigenWohnsitzgehabt
hat,und,wenneininländischerWohnsitznichtbekanntist,der Standes=
beamtedesjenigenBezirkes,in welchemdieMutter geborenist.

Für dieBeurkundungderSterbefälleist derjenigeStandesbeamte
zuständig,in dessenBezirkederVerstorbeneseinenletztenWohnsitzgehabt
hat,und,wennein inländischerWohnsitznichtbekanntist,derStandes=
beamtedesjenigenBezirkes,in welchemder Verstorbenegeborenist.

schriftenunterBerücksichtigungder nachstehendenBestimmungen:
a) Zuständigist auchderjenigeStandesbeamte,in dessenBezirkedas
Schiff oderFahrzeugsichaugenblicklichaufhält.

b) BefindetsichdasSchiff oderFahrzeugaußerhalbeinesinländischen
Hafens, so ist der der Militärperson vorgesetzte,mit höherer
GerichtsbarkeitverseheneMilitärbefehlshaberermächtigt,die Ver=
richtungendesStandesbeamten— unterBeachtungdes§ 3 Abs.3
desGesetzes— einemoberenMilitärbeamtenals Stellvertreter
deszuständigenStandesbeamtenzu übertragen;die §§ 9 bis 11
der Verordnung vom 20. Januar 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 5)
findenentsprechendeAnwendung.

die sich in irgend einemDienst=oder Vertragsverhältnisauf dem
Schiffe oderFahrzeugebefinden,und, solangedas Schiff oderFahr=
zeugsichaußerhalbeinesinländischenHafensbefindet,auchalle Per=
sonen,die in andererEigenschaftan Bord sind.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3207.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,Mustern und Waren=
zeichenauf den 1906 in Mailand und in Berlin=Schönebergstattfindenden
Ausstellungen.Vom 26. Februar 1906.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvonErfindungen,MusternundWarenzeichenfindetauf dienach=
bezeichnetenAusstellungenAnwendung:

1. die InternationaleAusstellungin Mailand 1906;
2. die 20.WanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
in Berlin=Schöneberg1906.

Berlin, den26. Februar 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.#zu richten.
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Inhalt: Kaiserliche Bergverordnung für die afrikanischenund Südseeschutzgebietemit Ausnahmeven
Deutsch Südwestafrika. S. 363.

(Nr. 3208.) KaiserlicheBergverordnungfür die afrikanischenund Südseeschutzgebietemit
AusnahmevonDeutsch-Südwestafrika. Vom 27. Februar 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenfür dieafrikanischenundSüdseeschutzgebietemit AusnahmevonDeutsch=
Südwestafrikaauf Grund der §§ 1, 3, 6 Nr. 1 des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=
Gesetzbl.1900 S. 813) im Namen desReichs,was folgt:

I. Allgemeine Vorschriften.
FI.

Die nachstehendbezeichnetenMineralien sind von demVerfügungsrechteVondemVer.
desGrundeigentümersausgeschlossen.Sie dürfennur nachdenVorschriftendieser fügungerechtedes
Verordnung aufgesuchtund gewonnenwerden. igwu

Mineralien.

I. Sdelmineralien.

Edelmetalle (Gold, Silber und PMlatin),gediegenund als Erze,
Edelsteine.

—14

10

II. Gemeine Mineralien.

.Alle vorstehendnichtgenanntenMetalle, gediegenund als Erze,
Glimmer und Halbedelsteine,

.Kohlen, Salze und nutzbareErden, und zwar:
a) Steinkohlen,Braunkohlenund Graphit,
b) Bitumen in festem, flüssigem und gasförmigem Zustand, ins=
besondereErdöl und Asphalt,

I) Steinsalz nebstden auf derselbenLagerstättebrechendenSalzen
und die Solquellen,

Reichs=Gesetzbl.1906. 56

Ausgegebenzu Berlin den6. März 1906.
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) Erden, diewegenihresGehaltsan SchwefeloderzurDarstellung
von Alaun, VitriolundSalpeter verwendbarsind, in denSüd=
seeschutzgebietenauchorganischeundunorganischePhosphate,welche
zur Herstellungvon Düngemittelnverwandtwerdenkönnen.

Auf die von Eingeborenenfür eigeneRechnung im Tagebau betriebene
Gewinnungvon Eisen, Kupfer (gediegenoder als Erzen), Graphit und Salz
finden die VorschriftendieserVerordnungnur Anwendung,soweitder Reichs=
kanzlerodermit seinerZustimmungderGouverneursie für anwendbarerklärt.

&2.
Die AufsuchungundGewinnungvonMineralienfürRechnungdesReichs

oderdesLandesfiskusunterliegtdenVorschriftendieserVerordnung.
Eingeboreneund andereFarbigekönnendas Recht zur Aufsuchungund

GewinnungderdieserVerordnungunterworfenenMineraliennur erwerben,soweit
sie vom Reichskanzleroder mit seinerZustimmungvom Gouverneurdazuer=
mächtigtsind. Verträge, welchedieserBestimmungzuwiderlaufen,sind rechts=
unwirksam.

#3.
Für alledasSchürfen(610)unddenBergbau(§836)betreffendengerichtlichen

und außergerichtlichenAngelegenheitenmüssenPetsonenp,die nichtim Schutzgebiet
ihrenWohnsitzoderdauerndenAufenthalthaben, sowieGesellschaften,die dort
keineNiederlassungim Sinne der 9§917, 21 derZivilprozeßordnunghaben,einen
sichdaselbstdauerndaufhaltendenVertretergerichtlichodernotariellbestellenund
der Bergbehördebezeichnen.Der Gouverneurist befugt, den Wohnsitzoder
AufenthaltoderdieNiederlassungin solchenTeilen desSchutzgebiets,welchevon
dem Sitze der Bergbehördebesondersschwererreichbarsind, dem Wohnstitz
oderAufenthaltoderder NiederlassungaußerhalbdesSchutzgebietsfür gleichzu
erklären.

Bis die im Abs.1 bezeichneteVerpflichtungerfülltwird, istderGouverneur
befugt, auf Kostendes VerpflichteteneinenVertreterzu bestellen.

EingeboreneundandereFarbige dürfenals Vertreternur mit Zustimmung
der Bergbehördebestelltwerden.

84.
Gegen die in Ausführung dieserVerordnungergehendenEntscheidungen

der Verwaltungsbehördenfindet die Beschwerdestatt, soweitsienichtfür aus=
geschlossenerklärtist.

Auf das Beschwerdeverfahrenfinden,soweitin dieserVerordnungnichtein
anderesvorgeschriebenist,dieaufdieBeschwerdegegenPolizeiverfügungenbezüglichen
Vorschriftender §#16 bis 21 derKaiserlichenVerordnung,betreffendZwangs=
und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehördenin denSchutzgebietenAfrikas und
der Südsee, vom 14. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 717) mit der Maßgabe
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entsprechendeAnwendung,daß die Frist für die Beschwerde,abgesehenvon den
in der gegenwärtigenVererdiung vorgesehenenAusnahmefällen,drei Monate,
für die weitereBeschwerdevier Wochenbeträgt.

85.
Gegen die in Ausführung dieserVerordnungergehendenEntscheidungen

der Verwaltungsbehördenüber AnsprücheprivatrechtlicherNatur ist nebender
Beschwerde(§4) derRechtsweginsoweitzulässig,als er nichtausdrücklichaus=
geschlossenist.

Wo auf Grund dieserVerordnungein gerichtlichesVerfahrenstattfindet,
ist dasBezirksgericht,in dessenBezirkedas Schürffeld(§ 23) oderBergbaufeld
36) liegt, ausschließlichzuständig. Liegt das Feld in denBezirkenmehrerer

Gerichte,so bestimmtder zur Ausübung der GerichtsbarkeitzweiterInstanz
ermächtigteBeamte,welchesdieserGerichteausschließlichzuständigist.

86.
Die in dieserVerordnungvorgesehenenEntscheidungenund sonstigenAn=

ordnungen der Verwaltungsbehördensind nach Maßgabe der KaiserlichenVer=
ordnung,betreffendZwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehördenin
den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee, vom 14. Juli 1905 vollstreckbar,
soweitnicht bereitseine vollstreckkareEntscheidungdes nach § 5 zuständigen
Gerichtsergangenist. Auch findetaus EntscheidungenderVerwaltungsbehörden,
gegenwelcheder Rechtswegzulässigist, die Vollstreckungnur auf Antrag des
nachder EntscheidungBerechtigtengegenangemesseneSicherheitfür denErsatz
des dem anderenTeile aus der VollstreckungerwachsendenSchadens und mit
derMaßgabestatt, daß einerseitsdieHaftung der Sicherheitmit demAblaufe
von zweiJahren nachihrer Bestellungerlischt,es sei denn, daß bis dahin der
Rechtswegbeschrittenist, anderseitsderAntragstellerauchohneVerschuldenund
überdenBetragdergeleistetenSicherheithinauszumSchadensersatzeverpflichtetist.

87.
Den Verwaltungsbehördenbleibtes überlassen,vor denin Ausführung

dieserVerordnung ergehendenEntscheidungenZeugen und Sachverständigezu
hören. Auf die Zuziehung und die Vernehmung finden die Vorschriften der
Zivilprozeßordnungüber den Beweis durchZeugenund Sachverständigeent=
sprechendeAnwendung.

.
Auf das Verfahren derVerwaltungsbehördenfindendie auf die Rechts=

hilfe bezüglichenVorschriftendes § 30 der KaiserlichenVerordnung, betreffend
Zwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehördenin den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee,vom14.Juli 1905 entsprechendeAnwendung.

56“

Rechtsweggegen
Entscheidungender
Verwaltungs.
behörden.

ZuständigesGericht.

VollstreckungderEnt=
scheidungender Ver=
waltungsbehörden.

Vernehmung von
Zeugen und Sach=
verständigen.

Rechtshilfe
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Die in dieserVerordnungvorgeschriebenenöffentlichenBekanntmachungen
derVerwaltungsbehördenerfolgenin der ortsüblichenWeise, jedenfallsdurchAn=
heftungan dieAmtstafelder entscheidendenBehörde. Mit der erstenAnheftung,
die zu beurkundenist, ist die Bekanntmachungals bewirkt anzusehen.

Auf dieBekanntmachungenan bestimmtePersonenfindendieVorschriften
des § 29 derKaiserlichenVerordnung,betreffendZwangs=und Strafbefugnisse
der Verwaltungsbehördenin den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee, vom
14. Juli 1905 überBekanntmachungenAnwendung.

II. Vom Schürfen.
A. Im allgemeinen.

*10.
Die Aufsuchungder im § 1 bezeichnetenMineralien auf ihrennatürlichen

Ablagerungen(das Schürfen)ist einemjedengestattet.

&11.
Auf öffentlichenWegen, öffentlichenPlätzen und Eisenbahnensowieauf

Begräbnisstättendarf nichtgeschürftwerden.
Auf anderenGrundstückenist das Schürfenunstatthaft,soweitnach der

Entscheidungder BergbehördeüberwiegendeGründe des öffentlichenInteresses
entgegenstehen.Die Bergbehördeentscheidetauch, in welcherEntfernungvon
QuellenodersonstigenWasserstellendas Schürfenunstatthaftist.

UnterGebäudenund in einerEntfernungvonihnenbis zu fünfzigMeter
sowiein Gärten und eingefriedigtenHofräumendarf nicht geschürftwerden,es
seidenn,daß die zur NutzungdesGrundstücksBerechtigtenund derEigentümer
ihre ausdrücklicheEinwilligung erteilthaben.

12.
Der Schürfer kann die Überlassungder Benutzungdes zur Anlage von

Baulichkeiten,Wegen,Halden=,Ablage=und Niederlageplätzenund zu Weide=
zweckenerforderlichenfremdenGrund und Bodenssowiedesdarauf befindlichen
Wassersund Holzes insoweitverlangen,als die Überlassungfür die Schürf=
arbeitennotwendigist, Weide, Wasserund Holz jedochnur, soweitdieÜber=
lassung ohne wesentlicheSchädigung des Wirtschaftsbetriebs geschehenkann.
WegenÜberlassungdieserBenutzunghat sichder Schürfer in Ansehungeines
bewirtschaftetenGrundstücksmit demNutzungsberechtigtenoder dessenVertreter
zum ZweckeeinerVereinbarungin Verbindungzu setzen.

Die Benutzungdesmit Wohn=oderWirtschaftsgebäudenbebautenGrund
und Bodensund der damitin VerbindungstehendenGartenanlagenundein=
gefriedigtenHofräumekannder Schürfernichtverlangen.
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l3.
Der Schürfer ist verpflichtet,denzurNutzungdesGrundstücksBerechtigtenEntschädigungfür

für die entzogeneoder verminderteNutzungmonatlichim voraus vollständige entzegene
oder verminderteEntschädigungzu leistenund das GrundstücknachbeendigterBenutzungzurück= Nuzung.

zugeben.
14.

Tritt durchdie BenutzungeineWertverminderungdesGrundstücksoder ersatfir
einerdarauf ruhendenDienstbarkeitein, so muß der Schürferbei der RückgabeWertverminderung.
desGrundstücksdenMinderwertersetzen.Für dieErfüllung dieserVerpflichtung
kann der Grundeigentümerwie auchder Dienstbarkeitsberechtigteschonbei der
Überlassungzur BenutzungdieBestellungeinerangemessenenSicherheitverlangen.

15.
Wenn feststeht,daß dieBenutzung länger als dreiJahre dauernwird, oder Verpflichtungdes

wenndie BenutzungnachAblauf von dreiJahren nochfortdauert,so kannder Schürfers
Grundeigentümerverlangen,daßderSchürferdasEigentumdesGrundstücksiumGrunderwerbe.
und seinesZubehörserwerbe.

16.
Bezieht sich die Benutzungnur auf einenTeil eines Grundstücks,so

kann in denFällen des 9 15 nur die Erwerbung diesesTeiles verlangt werden,
es sei denn,daß der übrig bleibendeTeil nichtmehr zwecknäßigwürdebenutzt
werdenkönnen.

+17.
Hinsichtlichaller zu SchürfzweckenveräußertenTeilevonGrundstückensteht, Vorkauferechtdes

wenn in der Folge das Grundstückzu bergbaulichenZweckenentbehrlichwird, Grundeigenlamers.
demjenigenein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdesdurchdie
ursprünglicheVeräußerungverkleinertenGrundstücksist.

S18.
KönnensichderSchürferund die nachdenVorschriftender §#12 bis 16 Strreitigkeiten

ihm gegenüberBerechtigtennichteinigen,so entscheidetdieBergbehördenachAn= zwischenSchürfer
hörungbeiderTeiledarüber,ob, in welchemUmfangundunterwelchenBe= *
dingungendieSchürfarbeitenunternommenwerdendürfenund derSchürfer zur
Entschädigungoderlum ErwerbedesGrundeigentumsverpflichtetist. Uüer die
Verpflichtungzur Überlassungder Benutzungfindetder Rechtswegnur statt,
wenn die Befreiung von dieserVerpflichtungauf Grund des § 11 Abs.1, 3
oder einesbesonderenRechtstitelsbehauptetwird.

Die Bergbehördedarf dieSchürfarbeitennur in denFällendes§ 11 unter=
sagen. Sie setztbeimMangel einerEinigung unter den Beteiligtendie Ent=
schädigungund Sicherheitfest.
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#1.
Ob, in welchemUmfang und unter welchenBedingungendas Schürfen

auf Eingeborenenlandstatthaftist, entscheidet,unbeschadetder Schadensersatz=
ansprüche,die örtlicheVerwaltungsbehörde(Bezirksamtmann,Stationsleiter).

820.
Der Schürfer ist verpflichtet,für denSchaden,welchereinemGrundstück

oderdessenZubehördurchdas Schürfenzugefügtwird, Ersatzzu leisten.
Der Schürfer ist nichtzum Ersatzedes Schadensverpflichtet,der an Ge=

bäudenoder anderenAnlagen durch das Schürfen entsteht,wenn solcheAn=
lagen zu einerZeit errichtetwordensind, wo die ihnen durch das Schürfen
drohendeGefahr bei AnwendunggewöhnlicherAufmerksamkeitnicht unbekannt
bleibenkonnte.

Muß wegeneinerderartigenGefahr dieErrichtungsolcherAnlagenunter=
bleiben,so fällt derAnspruchauf dieVergütungderWertverminderung,die das
Grundstückdadurcherleidet,fort, wennsichaus denUmständenergibt,daß die
Absicht,solcheAnlagen zu errichten,nur behauptetwird, um jeneVergütung
zu erzielen.

§*21.
Ansprücheauf ErsatzeinesdurchdasSchürfenverursachtenSchadens(620),

die sichnichtauf Vertrag gründen,verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an, in demder Verletztevon demSchadenund der Person desErsatzpflichtigen
Kenntniserlangt,ohneRücksichtauf dieseKenntnis in dreißigJahren von dem
Eintritte desSchadensan.

8 22.
Der Schürfer darf ohneZustimmungderBergbehördeüberdie bei seinen

SchürfarbeitengefördertenMineralien(§1)nur zu Probe=,Versuchs=oderwissen=
schaftlichenZweckensowiezu ZweckenseinereigenenSchürfarbeitenverfügen.

Die Bergbehördekann,unbeschadetderim § 90 Nr. 1 angedrohtenStrafe,
von dem, der die Vorschrift desAbs. 1 übertritt, die HerausgabedesWertes
derMineralien, überwelcheunbefugtverfügtwordenist, verlangen.

B. Vom Schürffelde.

(23.
Der Schürfer kann nach Maßgabe der folgendenVorschriftenein oder

mehrereSchürffelder, sei es als Edelmineralschürffelder,sei es als gemeine
Schürffelder,belegen.

Durch die Belegung schließtder Schürfer jedenDritten, vorbehaltlich
bereitserworbenerRechte,in einemEdelmineralschürffeldevom Schürfen und
vom Bergbau auf sämtlicheim §1 bezeichneteMineralien, in einemgemeinen
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Schürffeldevom Schürfen und vom Bergbau auf die im §1) II bezeichneten
Mineralien aus (Schließungdes Schürffeldes).

Die Schürffelderhaben, vorbehaltlichetwaigerAusfälle durch Rechte
Dritter, in wagerechterErstreckungdieForm einesRechtecks,und zwar betragen
dieSeitenlinieneinesEdelmineralschürffeldeshöchstensvierhundertzu zweihundert
Meter, einesgemeinenSchürffeldeshöchstenszwölfhundertzu sechshundertMeter.

24.
Die Belegungdes Schürffeldeshat in der Weise zu erfolgen,daß an

einerin die Augen fallendenStelle, tunlichstin derMitte desSchürffeldes,ein
deutlicherkennbaresMerkmal aufgerichtetund unterhaltenwird. Auf demMerk=
male sind in haltbarerSchrift anzugeben:

1. derName desSchürfers;
2. die Art des Schürffeldes(Edelmineralschürffeld,gemeinesSchürffeld);
3. derTag und die Stunde der AufrichtungdesMerkmals;
4. behufsUnterscheidungmehrerervon demselbenSchürfer in demselben
VerwaltungsbezirkebelegterSchürffeldereineOrdnungsnummer.

Zu beidenSeiten desMerkmals sindgeradlinige,mindestenszweiMeter
lange Gräben zu ziehen,welchedie Richtung der Langseitendes Schürffeldes
bezeichnen.Soll nae Merkmal nicht mit demMittelpunktedes Schürffeldes
zusammenfallen,so ist auchdieLage desMerkmals zu denEckpunktenoderzum
MittelpunktedesSchürffeldesanzugeben.

Der GouverneurkannandereVorschriftenüberdieForm undBeschaffenheit
des Merkmals erlassen.

Das Aufrichtenvon Schürfmerkmalendarf nur in der Zeit zwischen
Sonnenaufgangund Sonnenuntergangerfolgen.

(235.
EntsprichtdasMerkmal denim 9§24 Abs.1 vorgeschriebenenodergemäß

§24 Abs.3 vom GouverneurvorzuschreibendenErfordernissennicht, so tritt die
SchließungdesSchürffeldesnichtein.

*#26.
Binnen zweiWochennachBelegungdesSchürffeldesmüssendessenEck=

punktedurchdeutlichsichtbare,wenigstensein Meter hohePfähle oderStein=
male, an welchendie im 9§24 Abs. 1 vorgeschriebenenoder gemäß § 24 Abl. 3
vom GouverneurvorzuschreibendenAngaben vermerktsind, kenntlichgemacht
sein. Falls die Eckpunkteunzugänglichsind, ist ihre Lage anderweitderart
kenntlichzu machen,daß siein derNatur ohneweiteresersichtlichist.

Wird derVorschriftdesAbs.1 nichtgenügt,so hört die Schließungdes
Schürffeldesauf. Die gleicheFolge tritt ein, wenn die zulässigeFeldesgröße
überschrittenoderwennvonder vorgeschriebenenForm wesentlichabgewichenwird.

Kenntlichmachung
der Schürffeld.
grenzen.
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§&27.
Für jedesEdelmineralschürffeldist eineSchürffeldgebührvon monatlich

zehnMark, für jedesgemeineSchürffeld einesolchevon monatlichfünf Mark
im voraus zu entrichten,und zwar fürdie Zeit vom erstenTage desMonats,
in welchemdie BelegungdesSchürffeldesstattfindet,bis zum letztenTage des
Monats, in welchemderAntrag auf UmwandlungdesSchürffeldesbei der zu=
ständigenBehördegestellt(6 37) oder die Umwandlungvon der Bergbehörde
verfügt(&38) wird oderdie SchließungdesSchürffeldesaufhört.

Die Gebührist an dieBergbehördeodereineanderevon demGouver=
neur bezeichneteBehördefür wenigstenssechsMonate zu zahlenund wird erst=
malig am Tage der Anzeigevon der BelegungdesSchürffeldes(§ 28), in der
Folgezeitam erstenjedesKalendermonatsfällig. Ist sie nicht am Tage der
Fälligkeitentrichtet,so hört die SchließungdesSchürffeldesauf.

. §28.
Von derBelegung desSchürffeldesist sofortder Bergbehördeschriftlich

oder zu Protokoll Anzeigezu erstatten.Der Gouverneurkann vorschreiben,
daß die Anzeigebei eineranderenBehördeanzubringenist.

Die Anzeigemuß enthalten:
1. denNamen, Stand und Wohnort des Schürfers;
2. denVerwaltungsbezirk,in demdas Schürffeldbelegenist;
3. die Art desSchürffeldes(Edelmineralschürffeld,gemeinesSchürffeld);
4. denTag und die Stunde derAufrichtungdesMerkmals;
5. die möglichstgenaueBeschreibungder 8 und Ausdehnungdes
Schürffeldesunter Angabeder Ordnungsnummerund Beifügung
einerSkizze, aus der dessenGrenzen,seineGrößenverhältnisse,die
vorhandenenGeländegegenstände(Tagesgegenstände)sowiedie Nord=
richtungin derWeiseersichtlichseinmüssen,daßdasSchürffelddanach

im Geländeaufgefundenwerdenkann. 6
Der Gouverneurkannvorschreiben,daß dieAnzeigenochweitereAngaben

zu enthaltenhat oder in bestimmterForm zu erstattenist.
Fehlt der Anzeigeeineder erforderlichenAngaben,so kann die Behörde

(Abs. 1) für die Vervollständigung eine Nachfrist setzen.

29.
Geht dieAnzeigenichtbinnenvierWochennachBelegungdesSchürffeldes

oder im Falle der SetzungeinerNachfristbinnendieserFrist bei der Behörde
ein, so hört die Schließung des Schürffeldes auf.

**2=
Zur Übertragungdes Rechtesam Schürffeldist die Einigung desVer=

äußerersund des Erwerbers erforderlichund ausreichend.Die Erklärungen
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müssenschriftlichoderzu Protokoll einer öffentlichenBehördedesSchutzgebiets
abgegebenwerden. Die Übertragungkann nicht unter einer Bedingung oder
Jeitbestimmungerfolgen.Die Übertragungist derBergbehördeanzuzeigen.Bis
zum Eingangeder Anzeigekann der in dem SchürfregisterEingetragenevon
derBergbehördeals der hinsichtlichdesSchürffeldesBerechtigteund Verpflichtete
behandeltwerden.

Über die Eintragungwird auf Antrag gegenEntrichtungeinerGebühr
von zehn.Mark eineBescheinigungerteilt.

l 31.
Das Recht am Schürffeldekann dadurchaufgegebenwerden,daß der

Schürfervon demVerzichtederBergbehördeschriftlichoderzu Protokoll Anzeige
erstattet.Mit dem Eingange der Anzeigehört die Schließungdes Schürf=
feldesauf. '

« §32.
DerSchürfer ist verpflichtet,jedemNachbarschürferauf Verlangenden

Verlauf der GrenzenseinesSchürffeldesentwederselbstoderdurcheinemit den
Verhältnissenvertraute,bevollmächtigtePersonvorzuweisen.

g 33.
Bei Aufhören der Schließung des Schürffeldesist der Schürfer ver=

pflichtet,dasMerkmal unddie Grenzzeichenin deutlicherkennbarerWeisezu
entfernen.Die gleicheVerpflichtunghat er, wenn die SchließungdesSchürf=
feldesgemäß§ 25 nichteingetretenist.

Kommt der Schürfer seiner Verpflichtung nicht nach, so kann die Ent=
fernung,unbeschadetderim § 90 Nr. 1 angedrohtenStrafe, behördlicherseitsauf
KostendesVerpflichtetenbewirktwerden. #

34.
Jede form⸗ und fristgerechtangezeigteBelegung eines Schürffeldes sowie

die ÜbertragungoderAufgabe desRechtesam Schürffeldewird in ein bei der
Bergbehördezu führendesSchürfregistereingetragen.

Über die ersteEintragung jedesSchürffeldeswird von Amts wegenund
unentgeltlicheineBescheinigungerteilt.

Die weiterenVorschriftenüberInhalt und Führung des Schürfregisters
werdenvom Gouverneurerlassen.

35.
Die Einsichtdes Schürfregistersist einemjedengestattet.

Reichs.Gesetzbl.1906. 57

AufgabedesRcchtes
am Schürffelde.

Verpflichtung, dem
Nachbarschürferdie
Grenzenachzuweisen.

Entfernung von
Merkmalen und
Grenzzeichen.

Schärfregister.



Bergbau.

Umwandlungdes
Schürffeldesin ein
Bergbaufeldauf

Antrag.

Umwaudlung
gegen den Willen
des Schürfers.

Form des
Bergbaufeldes.

— 372 —

III. Vom Bergbau.

A. Vom Bergwerkseigentum im allgemeinen.

3.
Die regelmäßigeGewimungvonMineraliender im ##1 bezeichnetenArt

(derBergbau)ist nur in einem Bergbaufeldegestattet.

" 37.
Der Schürfer kann jederzeitauchohnedenNachweiseinesFundesbean=

spruchen,daß sein Schürffeldoder ein Teil desselbenin ein Bergbaufeldum=
gewandeltwird.

Der Umwandlungsantragist unter Angabe des demBergbaufeldebei=
zulegendenNamensbei der Bergbehördezu stellen. Dem Antrag ist ein Plan
nebsteinerBeschreibungbeizufügen,woraus Lage und Größe desBergbaufeldes
ersichtlichsind(Lageplan). #

Der GouverneurkanneineandereBehördezur EntgegennahmedesUm=
wandlungsantragsfür zuständigerklären.

38.
Wenn in demSchürffeldeMineralien(§ 1) regelmäßiggewonnenwerden,

oder,wenndas SchürffeldzweiJahre geschlossengehaltenwordenist, kanndie
Bergbehördedie UmwandlungauchgegendenWillen desSchürfersvornehmen.
Statt dessenkann sie das Aufhören derSchließung desSchürffeldes aussprechen.

Das Recht an einemSchürffelde,dessenSchlezung gemäßAbs. 1 auf=
gehört hat, kann von derselbenPerson oder Gesellschaftnicht wieder erworben
werden. EbensokannDritten von derBergbehördedasSchürfenuntersagtoder
dasRechtamSchürffeldenachträglichentzogenwerden,wennsichaus denUm=
ständenergibt, daß eineUmgehungder VorschriftendesAbs.1 beabsichtigtist.

Die in diesemParagraphenerwähntenEntscheidungenunterliegennicht
der Anfechtungim Rechtswege.

Der Gouverneurkanndie im Abs.1 bezeichnetezweijährigeFrist allgemein
oderin einzelnenFällen bis auf ein Jahr herabsetzen.

&39.
Das Bergbaufeldsoll, abgesehenvon Ausfällen durchRechteDritter, die

Form einesRechteckshaben,dessenLangseitenhöchstensfünfmal so lang sind,
wie die Schmalseiten.

Nach der Teufe wird das Feld von senkrechtenEbenen begrenzt,welche
denSeitendesRechtecksfolgen.

Der FlächeninhaltdesBergbaufeldesist nach der wagerechtenErstreckung
in Hektarenzu bestimmen.
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5 40.
Mit ZustimmungderBergbehördekönnenmehrereunmittelbaraneinander=

stoßendeSchürffelderoderTeile derselbenzu einemBergbaufeldevereinigtwerden.

* 41.
Der Umwandlunghat eineVermessungund Vermarkungdes Bergbau=

9*8 voranzugehen.Die Bergbehördeist ermächtigt,hiervonAusnahmenzu
estatten.
8 Ist die Vermessungund Vermarkungerforderlichund weigertsich der
Schürfer, siezu bewirken,so ist die Umwandlungzu versagen.Mit der Be—
kanntmachungdes die UmwandlungendgültigversagendenBescheidsan den
Schürferhört dieSchließungdesSchürffeldesauf. Der Bescheidunterliegtnicht
der Anfechtungim Rechtswege.

Die VermessungundVermarkungdesBergbaufeldeserfolgtnachdenvom
Gouverneurzu erlassendenBestimmungen.

42.
Die Kostender VermessungundVermarkunghat derSchürferzu tragen.
Ordnetin denFällen des § 38 dieBergbehördedieUmwandlungan, so

ist siebefugt,VermessungundVermarkungauf KostendesSchürfersausführen
zu lassen.

*43.
Über das ErgebnisderVermessungundVermarkungwird von derBerg=

behördeoder einer anderweitvon dem GouverneurbezeichnetenBehördeeine
Urkunde(die Vermessungsurkunde)aufgenommen,der ein Vermessungsrißbei=
zufügenist.

– 44.
Vor der Entscheidungüber die UmwandlungeinesSchürffeldesin ein

Bergbaufeld hat die Bergbehördedie in Aussicht genommeneUmwandlung
öffentlichbekanntzumachen.

Die Bekanntmachungmuß enthalten:
1. Namen, Stand und Wohnort des Schürfers;
2. dendemBergwerkebeizulegendenNamen;
3. Flächeninhaltund Begrenzungdes beanspruchtenBergbaufeldesunter
Bezugnahme auf den Vermessungsriß(§ 43)) oder, falls eine Ver=
messungund Vermarkungnichtstattgefundenhat, auf denLageplan
(637 Abs.2); · «

4. Namen des Verwaltungsbezirkes,in demdas beanspruchteBergbau=
feldliegt; .

5. die Benemng der Mineralien (§ 1,I undII), auf die sichdieBerg=
bauberechtigungbeziehensoll.

. . 57·
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Mit derBekanntmachungistdieAufforderungzuverbinden,daßdiejenigen,

welchewidersprechendeRechtezu habenglauben,denWiderspruchbinneneiner
zu bestimmendenFrist anmelden, widrigenfalls ihre Rechtebei der Entscheidung
über die Umwandlung unberücksichtigtbleibenund erlöschenwürden. Während
dieserFrist ist die EinsichtdesVermessungsrissesoderLageplansbei der Berg=
behördeeinemjedengestattet.

Wird der Bergbehördebekannt,daß derartigeRechtebeanspruchtwerden,
so hat siedie Aufforderungden Betreffendenbesondersbekanntzumachen.Die
Frist läuft in jedemFalle von der öffentlichenBekanntmachungan.

(45.
Nach Ablauf der Frist entscheidetdie Bergbehördeüberdie angemeldeten

Widersprüche.
* 46.

Die Entscheidungüber die angemeldetenWidersprüchekann von denen,
gegendie sie ergangenist, binnendreiMonatennachder Bekanntmachungan
sie durch Klage angefochtenwerden. Die Beschwerde(§ 4) ist ausgeschlossen.

Die Klage ist gegendenjenigenzu richten,zu dessenGunstendie Ent=
scheidungderBergbehördeergangenist. Sind danachmehrerezu verklagen,so
kanndie Klage nur gegenalle gemeinschaftlicherhobenwerden.

Die mündlicheVerhandlungerfolgtnicht, bevordie im Abs.1 bestimmte
Frist für alle Klageberechtigtenabgelaufenist. MehrereProzessesindzur gleich=
zeitigenVerhandlungundEntscheidungzu verbinden.Die EinreichungderKlage
und derTermin zur mündlichenVerhandlungsinddurchdasGerichtunverzüglich
öffentlichbekanntzumachenund außerdemder Bergbehördemitzuteilen.

847.
WennWidersprüchenichtangemeldetsind, entscheidetdieBergbehördenach

Ablauf der Frist (544 Abs.3), andernfallsnach endgültigerErledigung der
WidersprücheüberdieUmwandlungdesSchürffeldesin ein Bergbaufeld. Die
Entscheidungunterliegtnichtder Anfechtungim Rechtswege.

Die Entscheidung,daß die Umwandlungstattfinde,ist öffentlichbekannt—
zumachen. Die Beschwerdefindet nur binnen einer Frist von zwei Wochen
nachder Bekanntmachungstatt. Eine weitereBeschwerde(§ 4 Abs. 2) findet
nichtstatt.

*l S.
Sobald die Entscheidung,daß die Umwandlungstattfinde,unanfechtbar

gewordenist, hat die Bergbehördeüber die UmwandlungeineUrkundeaus=
zustellen.

Die Urkunde soll enthalten:
1. Namen, Stand und Wohnort des Berechtigten;
2. Namen desBergwerkes;

—
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3. Flächeninhaltund Begrenzungdes BergbaufeldesunterBezugnahme
auf den Vermessungsriß(§ 43), oder, falls eine Vermessungund
Vermarkung nichtstattgefundenhat, auf denLageplan(§ 37 Abs.2);
4. NamendesVerwaltungsbezirkes,in demdas Bergbaufeldliegt;
5. dieBenennungderMineralien(&1)I undII), auf diesichdieBergbau=
berechtigungbezieht;

6. Datum der Ausstellung
7. Siegel oderStempelund Unterschriftder Bergbehörde.

« §49.
Mit derUnterschriftderBergbehördeunterderUrkundewird in Ansehung

der darin bezeichnetenFlächedas Bergwerkseigentumfür den Berechtigtenbe=
gründet, und erlöschenalle ihm widersprechendenund nicht besondersvor=
behaltenenRechte.

Die Umwandlungsurkundeselbstist bei der Bergbehördeaufzubewahren,
eineAusfertigung auf Antrag dem BerechtigtengegenZahlung einerGebühr
von fünfzigMark auszuhändigen.

8 50.
Die Abänderungder GrenzenzwischenbenachbartenBergbaufeldern,die

Teilung einesFeldesin mehrereselbständigeBergbaufelderund dieVereinigung
mehrererBergbaufelderzu einemGanzen ist gerichtlichodernotariell zu beur=
kundenund bedarf der Bestätigung durch die Bergbehörde.

Die Bestätigungdarf nur versagtwerden,wenn überwiegendeGründe
des öffentlichenInteressesoderRechteDritter entgegenstehen.Sie ist öffentlich
bekanntzumachen.Die Vorschriftendes § 49 findenentsprechendeAnwendung.

B. Von den einzelnenRechten und Hflichten des Bergwerkseigentümers.
51. -

DerBergwerkseigentümer(§49)hatdieausschließlicheBerechtigung:
1.ineinemEdclmineralbcrgbaufeldesämtlicheimslbezeichnete
Mineralien,

2. in einemgemeinenBergbaufeldesämtlicheim 9§#1,II bezeichnetege=
meineMineralien

nachdenVorschriftendieserVerordnungund nachMaßgabe der in den§8 49,
50 Abs.2 bezeichnetenUrkundenaufzusuchenund zu gewinnen,sowiedie hierzu
erforderlichenVorrichtungenunter und über Tage zu treffen.

(52.
Der Bergwerkseigentümerist befugt,diezurAufbereitung,Verhüttungund

BeförderungseinerBergwerkserzeugnisseerforderlichenVorrichtungenzu treffen
und zu betreiben.

Begründung
des Bergwerks=
eigentums.

Grenzänderung,
Teilung und
Vereinigung der
Vergbaufelder.

Gewinnungsrecht
des Bergwerks=
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53.
Der Bergwerkseigentümerist befugt,im freienFeldeHilfsbaueanzulegen.
Die gleicheBefugnis kann ihm durchdie Bergbehördein dem Schürf=

oder BergbaufeldeinesDritten zugesprochenwerden,sofernder Hilfsbau die
EntwässerungoderBewetterungoderdenvorteilhafterenBetriebdesBergwerkes
bezweckt,und der Betrieb in demfremdenFelde dadurchwedergestörtnoch
gefährdetwird.

BestreitetderSchürferoderderBergwerkseigentümer,in dessenFeldeein
Hilfsbau angelegtwerdensoll,seineVerpflichtungzur Gestattungdesselben,so
entscheidethierüberdie BergbehördemitAusschlußdes Rechtswegs.

Der Hilfsbauberechtigtehat für allen durch die Anlage des Hilfsbaues
erwachsendenSchadenvollständigenErsatzzu leisten.
Die bei Ausführung eines Hilfsbaues im freien Felde gewonnenen

Mineralienwerdenals Teil derFörderungdesjenigenBergwerkesbehandelt,dem
derHilfsbau dient. Werdenbei Ausführung einesHilfsbauesim Bergbaufeld
einesDritten Mineralien gewonnen,auf welcheder letztereberechtigtist, so
müssendieseMineralien demselbenauf sein Verlangenunentgeltlichherausge=
gebenwerden.

∆ 54.
Inwiefern der Bergwerkseigentümerbefugtist, dasin seinemBergbaufelde

vorhandeneoderdiesemkünstlichzugeführteWasserzudenZweckenseinesBetriebs
zu benutzenund die hierzuerforderlichenVorrichtungenzu treffen,bestimmtdie
Bergbehörde.Die Entscheidungunterliegtnichtder Anfechtungim Rechtswege.

655.
In einemgemeinenBergbaufeldist der Bergwerkseigentümerbefugt,

Edelmineralieninsoweitmitzugewinnen,als sienachEntscheidungderBergbehörde
mitgewonnenwerdenmüssen.

Die BergbehördeentscheidetunterAusschlußdesRechtswegs,ob derwirt=
schaftlicheWert der Gesamtablagerungvorwiegendin demVorhandenseinder
Edelmineralienberuht)in diesemFalle ist dasBergbaufeld,soweitRechteDritter
nichtentgegenstehen,ganzoderteilweisedurchdieBergbehördezumEdelmineral=
bergbaufeldezu erklärenund die nach §#§48, 49, 50 ausgestellteUrkunde durch
einenZusatzentsprechendzu ergänzen.Die Entscheidungist öffentlichbekanntzu=
machen.

56.
Steht das Rechtzur Gewinnungedler und zur Gewinnunggemeiner

Mineralien innerhalbderselbenFeldesgrenzenverschiedenenBerechtigtenzu) sohat
jedervon ihnendas Recht,bei derGewinnungseinerMineralienauchdiejenigen
des anderenmitzugewinnen.Die mitgewonnenen,dem anderenzustehenden
Mineralien müssenjedochdiesemauf sein Verlangen gegenErstattung der
Gewinnungs=und Förderungskostenherausgegebenwerden.
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" 57.
Der Bergwerkseigentümerist verpflichtet,innerhalbzweierJahre nachder

BegründungdesBergwerkseigentums(§49 Abs.1) einenordnungsmäßigen,der
BeschaffenheitdesMineralvorkommensentsprechendenBergwerksbetriebselbstoder
durchanderezu beginnenund ununterbrochenfortzusetzen,es sei denn)daß er
an der Erfüllung dieserVerpflichtungendurchUmständegehindertwird, die er
nicht zu vertretenhat. Die Bergbehördekann für die Erfüllung dieserVer=
pflichtungeneineNachfristfestsetzen.

Die BergbehördeentscheidetunterAusschlußdesRechtswegs,obeinBetrieb
im Sinne der vorstehendenBestimmungvorhandenist.

Der Gouverneurkann bestimmen,daß der Betriebspflichtin einzelnen

summesowiedurch denNachweisder Beschäftigungeiner gewissenZahl von
Arbeiterngenügtwird. Er kannauchdie im Abs.1bezeichnetezweijährigeFrist
allgemeinoderin einzelnenFällen bis auf einJahr herabsetzen.

Kommt der Bergwerkseigentümerdendurchdie VorschriftenderAbs.1,3
begründetenVerpflichtungennichtnach, so kanndieBergbehördedie Aufhebung
desBergwerkseigentumsnachMaßgabeder 99§69 bis 75einleiten.

g 58.
Der Bergwerkseigentümerhat dieEröffnungdesBergwerksbetriebsvor der

Eröffnung,jedewesentlicheAnderungdesBetriebsvor Eintritt der Anderung
sowiedie vollständigeoderteilweiseEinstellungdesBetriebsbinnenvierWochen
nachdemZeitpunkteder EinstellungderBergbehördeoderderanderweitvondem
GouverneurbezeichnetenBehördeschriftlichoderzu Protokoll anzuzeigen.

Der Bergwerkseigentümerist ferner verpflichtet,die beabsichtigteFörderung
einesbis dahinnichtgewonnenenMinerals der im Abs.1 bezeichnetenBehörde
in gleicherWeiseanzuzeigen.

Der Gouverneurkann weitereVorschriftenüber die Erstattung dieser
Anzeigeerlassen.

859.
Der Bergwerkseigentümerist verpflichtet,überdieFörderung,derenWert

6 64 Abs.1), die Belegschaftund die gezahltenLöhneBuch zu führen.
Die Bergbehördeoder die anderweitvon dem Gouverneurbezeichnete

Behärdeist befugt,von dendanachzu führendenBüchernjederzeitEinsichtzu
nehmen.

führungerlassen.Er kannbestimmen,daß der Bergwerkseigentümerder Berg=
behördeoder einervon ihm zu bezeichnendenanderenBehördezu bestimmten
Zeiten und in bestimmtenFormen Nachweisungenaus den zu führenden
Büchernbeizubringenhat.

Vetriebszwang.

Anzeige.

Buchführung
der Bergwerks=
eigentümer.
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g 60.
Vetriebsfährer. Wenn der Bergwerkseigentümerden Bergwerksbetriebnicht persönlichan

Ort und Stelle leitet und beaufsichtigt,hat er, unbeschadetder Vorschriften
des § 3, für die Leitung und Beaufsichtigungdes Betriebs einePerson(Be=
triebsführer)zu bestellen,welchefür dieErfüllung der demBergwerkseigentümer
hinsichtlichdes BergwerksbetriebsobliegendenVerpflichtungenverantwortlichist.

Der Betriebsführerist derBergbehördenamhaftzu machen.Eingeborene
und andereFarbigebedürfenals BetriebsführerderBestätigungderBergbehörde.

Ist diesenVorschriftennichtgenügt,so kanndieBergbehörde,unbeschadet
der im 9 89 Nr. 7 angedrohtenStrafe, den Bergwerksbetriebuntersagenund
die AufhebungdesBergwerkseigentumsnachMaßgabeder§9 69 bis 75einleiten.

g61.
EidesstattlicheVer= Der Gouverneurkann anordnen,daß die von demBergwerkseigentümer
PfichtungvonAn.mit derUntersuchungderErze,mit derBuchführungodermit derFertigungder
L en P vorgeschriebenenNachweisungenbeauftragtenPersonenaufeinegewissenhafteEr=

füllung dieserPflicht von einerdurchdenGouverneurzu bestimmendenBehörde
anElessiart zu verpflichtensind.

6.
Bergwerksabgaben.Der BergwerkseigentümerhateineFeldessteuerund eineFörderungsabgabe

zu bezahlen.
63.

Feldessteuer. Die Feldessteuerbeträgtfür das Jahr:
a) für EdelmineralbergbaufelderdreißigMark für je ein Hektar,
b) für gemeineBergbaufeldereineMark für je ein Hektar,

mindestensjedochdreißigMark für jedesBergbaufeld.
Die Feldessteuerist halbjährlichim voraus am 1. April und 1. Oktober

an die vomGouverneurzu bezeichnendeKassezu zahlen. Für das ersteHalbjahr
wird sievom Beginnedes auf die Begründungdes Bergwerkseigentums(§49)
folgendenMonats an berechnet.

864.
Förderungsabgabe. Die Förderungsabgabebeträgteineinhalbvom Hundertdes Wertes,,den
· die gefördertenMineralien(§1)vor ihrerVerarbeitungauf demBergwerkehäben.

Der GouverneurkannallgemeinoderhinsichtlichbestimmterMineralien beson=
dere Vorschriften darüber erlassen,wie dieseFörderungsabgabezu berechnenist.

Die Zahlung erfolgthalbjährlicham 1. April und am 1.Oktober,und zwar
jedesmalfür dasjenigeHalbjahr, welchesmit dem 1. April beziehungsweise
1. OktoberdesVorjahrs beginnt.
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(65.
Wer mit der Zahlung einerFeldessteueroder Förderungsabgabelänger

als zweiMonate im Verzugebleibt, verwirktdieZahlung einerZuschlagsabgabe
in Höhe von einemViertel des fälligenBetrags. Nach erfolgterVerwirkung
ist der Säumige zur Zahlung aufzufordern.

666.
Erfolgt die Zahlung der fälligenFeldessteueroderFörderungsabgabeund

desnach9 65 verwirktenZuschlagsauchbinnenweiterenzweiMonatennachder
Aufforderungnicht)so hatdieBergbehördedieBeitreibungderschuldigenBeträge
anzuordnen.

Verläuftdie Beitreibungergebnislos,so kanndieBergbehördedieAuf=
hebungdesBergwerkseigentumsnachMaßgabeder 99 69 bis 75einleiten.

867.
Die sichaus denVorschriftender §& 51 bis 66 ergebendenRechteund

PflichtendesBergwerkseigentümersgehenim Falle derÜbertragungdesNutzungs=
rechtsan demBergbaufeldauf denNutzungsberechtigtenüber.

668.
Im Falle der Aufhebungdes Bergwerkseigentums(§ 57 Abs. 4), § 60

Abs. 3) § 66 Abs.2) entscheidetdie BergbehördeunterAusschlußdesRechts=
wegs, inwieweitder Wegnahmeder Zimmerungund Mauerung desGruben=
gebäudes,der unterirdischenFahr=und Betriebsvorrichtungensowieder sonstigen
AnlagenpolizeilicheGründeentgegenstehen.

C. Von der Aufbebung des Bergwerkseigentums.
669.

Die EinleitungdesVerfahrenswegenAufhebungdesBergwerkseigentums
( 57 Abs.4, § 60 Abs.3, § 66 Abs.2) wird von derBergbehördedurcheinen
Beschlußausgesprochen.

59070.
Der Bergwerkseigentümerist befugt,binnendreiMonaten vom Ablaufe

desTages, an demihm derBeschluß(§ 69) bekanntgemachtist, gegendieBerg=
behördeauf AufhebungdesBeschlusseszu klagen. Geschiehtdasnicht, so istdas
Einspruchsrechterloschen.Die Beschwerde(§4) istausgeschlossen.

/71.
Erhebtder BergwerkseigentümerkeineKlage oder wird die Klage rechts=

kräftig abgewiesen,so wird der Beschlußvon derBergbehördeden bekannten
dinglichBerechtigtenbesondersund außerdemöffentlichbekanntgemacht.
Reichs Gesetzbl.1906. 58

Zuschlag bei nicht
rechtzeitigerZahlung.
derFeldessteueroder
der Förderungs.

abgabe.

Aufhebung
des Bergwerks=
eigentums bei

Säumigkeitin der
Abgabenzahlung.

Wegnahme von
Betriebs.

vorrichtungen
nach Aufhebung
des Bergwerks.
eigentums.

Einleitungsbeschluß.

Klage gegen
denEinleitungs=

beschluß.

Bekanntmachung
desEinleitungs=
beschlusses.



Zwangs·
versteigerung.

Aufhebungsbeschluß.

Verzicht auf das
Bergwerkseigentum.
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872.
JederdinglichBerechtigteist befugt,binnendreiMonatennachderBe=

kamtmachungdesBeschlussesan ihn;, längstensaberbinnensechsMonaten
nachder öffentlichenBekanntmachung,die ZwangsversteigerungdesBergwerkes
auf seineKosten, vorbehaltlichihrer Erstattungaus demVersteigerungserlöse,
bei demBezirksgerichtezu beantragen.Ein dinglichBerechtigter,der von dieser
BefugniskeinenGebrauchmacht,hat bei AufhebungdesBergwerkseigentums
das ErlöschenseinesdinglichenRechteszu gewärtigen.

Der BergwerkseigentümersowiedieBergbehördekönnenbinneneinemMonate
nach der öffentlichenBekanntmachungdie Zwangsversteigerungdes Bergwerkes
gleichfallsbeantragen.

∆73.
Wird die Zwangsversteigerungnicht beantragtoderführt sie nicht zum

VerkaufedesBergwerkes,so sprichtdie BergbehördedurcheinenBeschlußdie
AufhebungdesBergwerkseigentumsaus. Der BeschlußunterliegtnichtderAn=
fechtungim Rechtswege.
Deer Beschlußist demBergwerkseigentümerund allen bekanntendinglich
Berechtigtenbesondersund außerdemöffentlichbekanntzumachen.

Mit demZeitpunkt,in dem der Beschlußfür sämtlichenachAbs. 2 Be=
teiligteunanfechtbargewordenist, erlöschenalle Rechtean demBergwerke.

874.
Will der Bergwerkseigentümerauf seinBergwerkseigentumganz oderteil=

wiiseverzichten,so hat er dies der Bergbehördeschriftlichoderzu Protokoll zu
erklären.

Die Bergbehördehat dieseErklärung den bekanntendinglichBerechtigten
besondersund außerdemöffentlichbekanntzumachen.

Bezieht sich die Erklärung auf den gesamtenUmfang des Bergwerks=
eigentums,so findendie Vorschriftender 9972, 73 Anwendung.

Bezieht sich die Erklärung nur auf einenTeil desBergwerkseigentums,
so sind die dinglichBerechtigtenund die Bergbehördebefugt, nachMaßgabe
des9 72 dieZwangsversteigerungdesgesamtenBergwerkeszu beantragen.Wird
ein solcherAntrag nicht gestelltoder führt er nicht zum VerkaufedesBerg=
werkes,so sprichtdie BergbehördenachMaßgabedes§ 73 die Aufhebungdes
— — in dem Umfang aus, in welchemder Verzicht erklärt
wordenist.

6 75.
Durch die Aufhebungdes Bergwerkseigentumswird das Bergbaufeld

wiederfrei.
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IV. Von den Rechtsverhältnissen zwischen den Bergbautreibenden
und den Eigentümern von Grundstücken sowie den zur Nutzuug

der GrundstückeBerechtigten.

A. Don der Grundabtretung.
76.

Insoweitfür denBetriebdesBergbaueseinschließlichder dazugehörigen
Anlagen (§§9.52,53),54) dieBenutzungfremdenGrund undBodensnotwendig
v!f%kann der Bergbautreibendedie ÜberlassungderBenutzungverlangen. Die
berlassungdarf nur aus überwiegendenGründendesöffentlichenInteressesver=
sagtwerden.

Die Benutzungdesmit Wohn=oderWirtschaftsgebäudenbebautenGrund
undBodensund derdamitin VerbindungstehendenGartenanlagenund ein=
gefriedigtenHofräumekannder Bergbautreibendenichtverlangen.

9§77.
Der Bergbautreibendeist verpflichtet,den zur Nutzungdes Grundstücks

Berechtigtenfür die entzogeneoder verminderteNutzungjährlichim voraus
vollständigeEntschädigungzu leistenund das Grundstücknach beendigter
Benutzungzurückzugeben.

§ 7.
Tritt durchdie BenutzungeineWertverminderungdesGrundstücksoder

einerdarauf ruhendenDienstbarkeitein, so muß der Bergbautreibendebei der
Rückgabedes Grundstücksden Minderwertersetzen.Für die Erfüllung dieser
Verpflichtungkann der Grundeigentümerwie auchder Dienstbarkeitsberechtigte
schonbei der Überlassungzur Benutzungdie Bestellungeiner angemessenen
Sicherheitverlangen. Auch kann der Grundeigentümer,wenn das Grundstück
nichtmehrzweckmäßigwürdebenutztwerdenkönnen,fordern,daß derBergbau=
treibende,stattdenRinderwert zu ersetzen,das EigentumdesGrundstücksund
seinesZubehörserwerbe.

79.
Wenn feststeht,daß die Benutzunglänger als drei Jahre dauernwird,

oderwenndieBenutzungnachAblauf von dreiJahren nochfortdauert,so kann
der Grundeigentümerverlangen,daß derBergbautreibendedas Eigentumdes
Grundstücksund seinesZubehörserwerbe.

l 80.
. BeziehtsichdieBenutzungnur auf einenTeil einesGrundstücks,sokann
in denFällen des § 78 Satz 3, 9 79 nur die ErwerbungdiesesTeiles verlangt
werden,es sei denn, daß der übrigbleibendeTeil nichtmehr zweckmäßigwürde
benutztwerdenkönnen.

58“

Benutzungdes
GrundundBodens
zur Anlage von

Betriebs=
einrichtungen.

Entschädigungfür
entzogeneoderver=
minderteNutzung.

Ersat für Wert=
verminderung.

Verpflichtung des
Bergbautreibenden
zumGrunderwerbe.
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*
Hinsichtlichaller zu JweckendesBergbauesveräußertenTeile von Grund=

stückensteht,wenn in der Folge das Grundstückzu diesenZweckenentbehrlich
wird, demjenigenein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdesdurch
die ursprünglicheVeräußerungverkleinertenGrundstücksist.

§82.
KönnensichderBergbautreibendeund die nachdenVorschriftender9§876

bis 80 ihm gegenüberBerechtigtennicht einigen,so entscheidetdie Bergbehörde
nachAnhörungbeiderTeile darüber,ob, in welchemUmfang und unterwelchen
BedingungendieBenutzungstattzufindenhat und derBergbautreibendezur Ent=
schädigungoderzum ErwerbedesEigentumsverpflichtetist.

Überdie VerpflichtungzurÜberlassungderBenutzungfindetderRechts=
wegnur statt,wenndieBefreiungvon dieserVerpflichtungauf Grund des§ 76
Abs.2 odereinesbesonderenRechtstitelsbehauptetwird.

83.
Ob, in welchemUmfang und unterwelchenBedingungender Bergbau

aufEingeborenenlandstatthaftist,entscheidet,unbeschadetderSchadensersatzansprüche,
die örtlicheVerwaltungsbehörde(Bezirksamtmann,Stationsleiter).

B. Don demSchadensersatzefür Beschädigungenvon Grundstücken.
l 84. «

Der Bergbautreibendeist verpflichtet,für den Schaden, welchereinem
GrundstückoderdessenZubehördurchdenBergbauzugefügtwird, Ersatzzu leisten.

Der Bergbautreibendeist nicht zum Ersatzedes Schadens verpflichtet,der
an Gebäudenoder anderenAnlagen durchden Bergbau entsteht,wenn solche
Anlagen zu einer Zeit errichtetworden sind, wo die ihnen durch den Bergbau
drohendeGefahr demGrundeigentümerbei AnwendunggewöhnlicherAufmerk=
samkeitnicht unbekanntbleibenkonnte.

Muß wegeneinerderartigenGefahr dieErrichtungsolcherAnlagenunter=
bleiben,so fällt der Anspruchauf die Vergütung derWertverminderung,die
das Grundstückdadurcherleidet,fort, wenn sich aus den Umständenergibt,
daß die Absicht,solcheAnlagenzu errichten,nur behauptetwird, umjene Ver=
gütungzu erzielen. «

§85.
Ansprücheauf ErsatzeinesdurchdenBergbauverursachtenSchadens(§84),

die sichnichtauf Vertrag gründen,verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an, in demder Verletztevon demSchadenund derPerson desErsatzpflichtigen
Kenntniserlangt,ohneRücksichtauf dieseKenntnisin dreißigJahren von dem
Eintritte des Schadens an.
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V. Von der Bergpolizei.
s6.

Die polizeilicheAufsichtüber das Schürfen und denBergbau wird von Polizelliche
der Bergbehördegeführt. Aussicht.

Der Gouverneurkann die polizeilicheAufsichtin bestimmtenTeilen des
SchutzgebietsanderenBehördenübertragen.Die Übertragungist öffentlich
bekanntzumachen.

# 87.
Die bergpolizeilicheAufsichterstrecktsichinsbesondereauf:
. die SicherheitderBaue;
dieSicherheitdesLebensunddieGesundheitderBeamtenundArbeiter;
dieAufrechterhaltungder gutenSitten unddesAnstandesim Betriebe;
denSchutzderOberflächeim InteressederpersönlichenSicherheitund
des öffentlichenVerkehrs;

5. den SchutzgegengemeinschädlicheEinwirkungendes Schürfensund
desBergbaues.

n*—*

g88.
Wer beim Schürfen fündig wird oder beim Bergbau Mineralien findet, Fundanzeige.

dienochnichtals GegenstandderFörderungangezeigtsind, istverpflichtet,binnen
dreiMonaten,nachdemderFund zuseinerKenntnisgekommenist,derBergbehörde
von demFundeAnzeigezuerstatten.Der GouverneurkannnähereBestimmungen
über Form und Inhalt der Anzeigeerlassen,auchbestimmen,daß der Anzeige=
pflichtdurchErstattungderAnzeigebeieineranderenBehördegenügtwird.

VI. Strafbestimmungen.

9809.
Mit Geldstrafebis zu dreitausendMark oder mit Gefängnis bis zu sechs Strafbestimmungen.

Monaten wird, sofernnicht nach den bestehendengesetzlichenVorschrifteneine
höhereStrafe verwirktist, bestraft:

1. wer zur Ausführung von Schürfarbeitenein fremdesGrundstückun=
befugtbenutzt(§ 12),

2. wer ein Schürfmerkmaloder ein GrenzzeicheneinesfremdenSchürf=
oderBergbaufeldesin der Absicht,einemanderenNachteilzuzufügen,
wegnimmt,vernichtet,unkenntlichmachtoderverrückt;

3. wer unbefugtBergbauarbeitenvornimmtoderbergbaulicheAnlagen
zur Gewinnungder im &1 bezeichnetenMineralienmacht;



Sonder-
berechtigungen.

4. wer unbefugtin einemfremdenSchürf=oder Bergbaufeldoder im
BergfreienanstehendeMineralien in der Absichtwegnimmt, sie sich
rechtswidriganzueignen ·

5. wer bei AusübungseinesBergbaurechtswissentlichdie Grenzeseines
Bergbaufeldesüberschreitet;

6. werim Falle des§ 59 überdieFörderung,derenWert, dieBeleg=
schaft,die gezahltenLöhne und die sonstigenvom Gouverneurvor=
geschriebenenGegenständenichtBuchführtoderdabeiwissentlichunrichtige
EintragungenoderAngabenmacht;
4.lwer denVorschriftendes§ 60 zuwiderhandelt;
wer die im 9 88 vorgeschriebeneFundanzeigenichtin dervorgeschriebe=
nen Frist oderForm oderwer gegenbesseresWisseneine unwahre
Fundanzeigeerstattet;

9. werAnlagenderim 9 68 bezeichnetenArt gegendieEntscheidungder
Bergbehördeoder,bevoreinesolcheEntscheidungergangenist,wegnimmt.

rn

590.
Mit Geldstrafebis zu fünfhundertMark und im Unvermögensfallemit

Haft wird bestraft:
1. wer denVorschriftender §#§11, 22, 24, 32 und 33 zuwiderhandelt;
2. wer die in den9§P.28, 30 und58 vorgeschriebenenAnzeigenundNach=
weisungennichtrechtzeitigerstattet;

3. werals Bergbautreibenderaus FahrlässigkeitdieGrenzenseinesBerg=
baufeldesüberschreitet. -

891.
Eingebotenengegenübetsindenaußerdmindmsss9,90angedrohten

Strafen auch diejenigenStrafmittel Anwendung,die in den allgemeinen,die
— gegenüberdenEingeborenenregelndenVorschriftenfür zulässig
erklärt sind.

VII. Schlußbestimmungen.
5 92.

Die VorschriftendieserVerordnung findenauch in denjenigenGebieten
Ammendung,in denenPersonenoderGesellschaftenoderdemLandesfiskusBerg=
rechteauf GrundeinervomReichskanzlerodervomAuswärtigenAmte,Kolonial=
Abteilung,erteiltenoderbestätigtenSonderberechtigungzustehen,soweitsichnicht
aus demInhalte der Berechtigungein anderesergibt.

93.
Der ReichskanzlerkannSonderberechtigungenzum ausschließlichenSchürfen

oderBergbaufür bestimmteGebieteerteilen.
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In solchenGebietengeltendie VorschriftendieserVerordnung,soweitsich

nichtaus demInhalte der Sonderberechtigungein anderesergibt.

94.
Den im SchutzgebietedienstlichtätigenBeamten und Militärpersonenist

ohneGenehmigungdesReichskanzlersdasSchürfenund derBergbauim Schutz=
gebietuntersagt. An denvon solchenPersonendurchSchürfarbeitenoderdurch
denBergbauohneGenchmigunggewonnenenMineralien(§ 1)erwirbtderLandes=
fiskusdas Eigentummit der Gewinnung.

495.
Soweit die auf das BergwesenbezüglichenRechtsverhältnissenichtdurch

dieseVerordnunggeregeltsind, ist derReichskanzlerzudieserRegelungermächtigt.
Er kanninsbesonderebestimmen,daß dieseVerordnungauchauf dieAufsuchung
undGewinnungandererals derim § 1 bezeichnetenMineralienAnwendungfindet.
Deer Reichskanzlerkannfernerfür denGeltungsbereichdieserVerordnung

oderTeile desselben:
1. die in dieserVerordnungvorgesehenenFristenverlängern,
2. dieZuständigkeitderBehördenabweichendvondieserVerordnungregeln,
3. für das Schürfen und denBergbau auf Edelsteinesowieauf andere
Edelmineralien,soweitletztereauf der angeschwemmtenLagerstätteauf=
treten,abweichendeVorschriftenerlassen,

4. die Erlaubnis zum Schürfenvon der LösungeinesSchürfscheinsab=
hängigmachenund vorschreiben,daß einSchürfernichtmehrals eine
bestimmteAnzahl Schürffelderbelegendarf,

5. die Schürffeldgebühr,die FeldessteuersowiedieFörderungsabgabeer=
mäßigenodererhöhen.

6 9#6.
Die in dieserVerordnungdemReichskanzlerzugewiesenenObliegenheiten

werdenin dessenVertretungdurch das Auswärtige Amt (Kolonial=Abteilung)
wahrgenommen.

*97.
Die bisherigenauf das Bergwesenim GeltungsbereichedieserVerordnung

bezüglichenVorschriftenwerdenunbeschadetderWeitergeltungder im 9 92 be=
zeichnetenSonderberechtigungenaufgehoben.

Eine in GemäßheitderbisherigenVorschriftenerteilteSchürferlaubnisbleibt
bis zu ihremAblauf in Kraft.

Der GouverneurkannmitZustimmungdesReichskanzlersweitereÜbergangs=
bestimmungenin Ansehungder auf Grund #bisherigenVorschriftenerworbenen
Schürf- und Bergbaurechtetreffen.

Verbot
des Schürfensund
Vergbauesfür
Beamte und
Militärpersonen.

Befugnis
desReichskanzlers
zumErlaß

ergänzenderund
abändernderVor=

schriften.

Inkrafttreten der
Verordnung.
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go8.
DieseVerordnungtritt für dieSchutzgebieteDeutsch=OstafrikaundKamerun

zu demvon demGouverneureinesjedendieserSchutzgebietezu bestimmenden
Zeitpunkt,im übrigenam 1. April 1906 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. "

GegebenBerlin im Schloß,den27.Februar1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
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Inhalt: Gesetz, betreffendAnderungdes Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeit.
S. 387. — Ausführungsbestimmungen zu den Verordnungenüber die Umzugskostender
Reichsbeamten.S. zss. — Bekanntmachung, betreffendÄAnderungderAnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.S. 33?9 — Bekanntmachung, betreffenddie Bestimmungenüber die Be=
fähigungvon Eisenbahn=Betriebs=-und Polizeibeamten.S. 391.

— —

(Nr.3209.) Gesetz,betreffendAnderungdesGesetzesüberdieAngelegenheitenderfreiwilligen
Gerichtsbarkeit.Vom 5.März 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der §3 desGesetzesüberdieAngelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit
erhält folgendenAbs.2:

Ist derfür denWohnsitzeinerMilitärpersonmaßgebendeGarnison=
ort in mehrereGerichtsbezirkegeteilt,sowird deralsWohnsitzgeltende
Bezirk von der Landesjustizuerwaltungdurch allgemeineAnordnung
bestimmt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den5.März 1906.

(#.S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs-Gesetzbl.1906. 59

Ausgegebenzu Berlin den 13.März 1906.
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(Nr. 3210.) Ausführungsbestimmungenzu den Verordnungenüber die Umzugskostender
Reichsbeamten.Vom 4.März 1906. "

Zn Ausführung der gemäß§##18 des ReichsbeamtengesetzeserlassenenVer=
ordnungenüberdieUmzugskostenderReichsbeamtenwird auf Grunddes§ 23
derVerordnungvom25.Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 241)folgendesbestimmt:

I1.Umzugskostensindnur dannzuvergüten,wennderOrt, vonwelchem,
und derOrt, nachwelchemderUmzug infolgeVersetzungstattfindet,
zu verschiedenenGemeindebezirkengehören.

2. Einer in denReichsdienstübernommenenPerson (§#21 derVerordnung
vom 25. Juni 1901) sollen,falls ihr freieBeförderungihresUmzugs=
guts auf Staatskostenzuteil wird, nicht auchnochTransportkosten
aus derReichskassegewährtwerden;die geeignetenfallsvonderobersten
ReichsbehördefestzusetzendeVergütung für Umzugskostenhat sichviel=
mehrin Grenzender verordnungsmäßigenallgemeinenUmzugskosten
zu halten.

3. Als kürzestefahrbareStraßenverbindung,welcheder Berechnungder
Transportkostenvergütungzu Grunde zu legenist, gilt, ohne Unter=
schied,ob derWeg durchdasInland oderdurchdasAuslandführt,
falls derOrt, von welchem,und derOrt, nachwelchemder Beamte
versetztist, 100 Kilometerodermehrvoneinanderentferntsindund zur
Beförderungdes UmzugsgutsEisenbahnen,KleinbahnenoderSchiffe
benutztwerdenkönnen,die kürzesteSchienen=oderWasserstraßezu=
züglichder etwazurückzulegendenLandwegstreckezwischendemAnfangs=
oderEndortedesUmzugsund derzunächstgelegenenBahnstationoder
Anlegestelle.

Kommenfür denUmzugmehrereBahnlinien oderWasserstraßen
in Frage) so ist diejenigezu Grundezu legen)bei welcherdie Eisen=
bahn=oderWasserstreckezuzüglichder etwazurückzulegendenLandweg=
streckezwischendem Anfangs=oder Endorte des Umzugsund der
zunächstgelegenenBahnstationoderAnlegestelleder betreffendenBahn=
linie oder Wasserstraßedie kürzesteGesamtentfernungergibt.

Anschlußlandwegeunter 2 Kilometer,vonderOrtsgrenzegerechnet,
bleibenbeiBerechnungderkürzestenSchienen=oderWasserstraßeaußer
Betracht.

4. Wenn derOrt, von welchem,und derOrt, nachwelchemderBeamte
versetztist, wenigerals 100 Kilometervoneinanderentferntsindoder
wenn bei längerenEntfernungenzur Beförderungdes Umzugsguts
Eisenbahnen,Kleinbahnenoder Schiffe nicht benutztwerdenkönnen,
so gilt als kürzestefahrbareStraßenverbindung,ohneUnterschied,ob
derWeg durchdasInland oderdurchdasAusland führt, derkürzeste
fahrbareLandweg.
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SolcheTeilstrecken,auf welchenbeladeneWagenmittelsSchiffes,
Trajekts,Fähre usw.zu Wasserbefördertwerdenkönnen,stehendem
fahrbarenLandwegegleich.
. Unter der Entfernung,von welcherdie Entscheidungabhängt, ob die
BerechnungderTransportkostenvergütungnachNr. 3 odernachNr. 4
zu erfolgenhat, ist die Luftlinie zu verstehen.Soweit es einesNach=
weisesfür siebedarf, ist für das Inland die geradlinigeEntfernung
auf der Post= undEisenbahnkartemaßgebend,während für das Aus=
land, soferndieseKarte für dieEntfernungsabmessungkeineUnterlage
bietet,Bescheinigungender KaiserlichenGesandtschaftenoderKonsulate
odersonstigersachkundigerBehördenbeizubringensind.
Ist nachdenvorstehendenBestimmungenermittelt,welcheVerbindung
derBerechnungder TransportkostenvergütungzuGrunde zu legenist)
so findenauf die Feststellungder zu vergütendenKilometerzahldie
Ausführungsbestimmungenvom 12. Oktober1903 (Reichs=Gesetzbl.
S. 291) zu F Nr. 1, 2 Abs.1 und Nr. 4 über die Berechnungder
Entfernungenbei DienstreisensiungemäßeAnwendung.
DieserErlaß findetauf die Vergütungenfür solcheVersetzungenAn=
wendung,welchemit Wirkungvom1.April 1906 ab erfolgen.
Auf Versetzungender gesandtschaftlichenund Konsularbeamtenfinden
die BestimmungendiesesErlasseskeineAnwendung;bei Versetzungen
von BeamtendesAuswärtigenAmtes sind sienur dannmaßgebend,
wenn der Ort, von welchem,und der Ort, nachwelchemdie Ver=
setzungerfolgt, innerhalbdesReichsgebietsliegen.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

S.X

ordnung. Vom 7. März 1906.

AnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:
I. In Nr. XX Abs.(s) wird am Schlusseanstattder Worte
Mirbanöl (Nitrobenzol)“ gesetzt:

„Sowie

Benzolmit oderohneErdwachs)z.B. Pansol;
59°
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Patronen aus Permonit (ein Gemenge von je höchstens
30 bis 40 Teilen Ammoniaksalpeterund Kaliumperchloratmit
ZusatzvonTrinitrotoluol,Natronsalpeter,LeimgelatineundMehl)

IV.

yPatronen aus Dynamit und dynamitartigen
Stoffen, zu derenHülsenkeingefettetesodergebiteswohl aber
paraffiniertesPapier verwendetsein darf, sind durcheine feste
Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigenund in den
PaketenmittelsWellpappeso zu verpacken,daß sie schichtweise
in ihrer Lage festgehaltenwerden. Die Paketesind in hölzerne,
haltbareund demGewichtedesInhalts entsprechendstarke Kisten
oderTonnen, derenFugen so gedichtetsind, daß ein Ausstreuen
nicht stattfindenkann, und die nicht mit eisernenReifen oder
Bändern versehensind, so festeinzusetzen,daß sie sichnicht gegen=
einanderverschiebenkönnen.

(2) Die zur VerpackungdienendenKisten sind an zwei
gegenüberliegendenSchmalseitenmit zuverlässigenHandgriffenoder
Handleisten zu versehen;bei Fässern und Tonnen sind solche
Handgriffenicht erforderlich,wenndurchtief eingelasseneBöden
und DeckeleinefesteHandhabegegebenist.

(s) Auf die zur Ausfuhr in das Ausland bestimmten
Sendungenfindet die Vorschrift im Abs. ü) wegenBenutzung
von Wellpappebei der Verpackungwie auchder Abs.(0) keine
Anwendung.

und(5).

Glückauf (GemengevonAmmoniaksalpeter,Pflanzenmehlenoder

B. Fettgas — reines sowie Fettgas mit einem Zusatze
von höchstens30 Prozent Azetylen —in einer Ver=
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dichtung auf höchstens 10 Atmosphären Überdruck
darf in Seebojenund in anderenBehälternaus Schmiede=
eisenFlußeisen oderSchweißeisen)aufgeliefertund in offenen
Wagen befördertwerden.Die WandungenderGefäßesind
derartzu bemessen,daß siean der schwächstenStelle nicht
über ein Fünftel ihrer Bruchfestigkeitbeanspruchtwerden.
Die Gefäßemüssen
a) bei amtlicher, alle 4 Jahre zuwiederholenderPrüfung
einendenFüllungsdruckum 50 Prozent, mindestens
aber um 5 AtmosphärenübersteigendenDruck aus=
gehaltenhaben,ohnebleibendeAnderungderForm und
ohneUndichtigkeitzu zeigen;

b) einen amtlichen,an leichtsichtbarerStelle dauerhaft
angebrachtenVermerktragen,derdieHöhe deszulässigen
Druckesund den Tag der letztenDruckprobeangibt.

VI. Im EingangederNr. XIVIIIa werdendieWorte: „Natrium und
Kalium sind“ ersetztdurch:

„Natrium, Kalium und Legierungen von Natrium und
Kalium sind“.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Verlin, den7.März 1906.

Der Reich'sskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3212.) Bekanntmachung,betreffenddieBestimmungenüber die Befähigungvon Eisen=
G bahn=Betriebs-und Polizeibeamten. Vom 8. März 1906.

emäßdemvom Bundesratin der Sitzung vom 1. März 1906 auf Grund
der Artikel 42 und 43 der ReichsverfassunggefaßtenBeschlussetretenmit dem
1. Mai 1906 an die Stelle der

BestimmungenüberdieBefähigungvon Eisenbahnbetriebsbeamtenvom
5. Juli 1892 und der dazuergangenenNachträge

die nachstehenden
Bestimmungenüber die Befähigung von Eisenbahn=Betriebs=und
Polizeibeamten.

Berlin, den8.März 1906.
Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.
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Bestimmungenüber die Befähigung von
Eisenbahn⸗Betriebs⸗ und Polizeibeamten.

(B.V.)

A. Allgemeines.

denendie im AbschnitteC aufgeführtenBeamtenin ihrer Eigenschaftals
Betriebs=und Bahnpolizeibeamtegenügenmüssen. Den Landesaufsichts=
behördenbleibtüberlassen,die Anforderungen,die an dieseBeamtenvom
StandpunktedesVerkehrszu stellensind, festzusetzen.
Die selbständigeWahrnehmungder Dienstverrichtungender in diesen
„Bestimmungen“ aufgeführtenBeamten darf nur Personenübertragen
werden,die die dabeibezeichnetenErfordernisseerfüllen.
Beamte,)denendie DienstverrichtungenverschiedenerKlassenzugleichüber=
tragensind,müssen,auchwenndiesesVerhältnis durchdieAmtsbezeichnung

tragenenDienstverrichtungenbesitzen.
Als Probezeit ist die Zeit der praktischenAusbildung und Vorbereitung
unterderÜberwachungeineszur selbständigenWahrnehmungdesDienstes
befähigtenBeamtenanzusehen.
Auf dieOffiziere,BeamtenundMannschaftendermilitärischenFormationen
für Eisenbahnzweckefindendie Bestimmungenüber das Alter — B 1 —
undüberdie Dauerder vorbereitendenBeschäftigungundProbezeit— C3
bis 7, 9 bis 18 und 20 — keineAnwendung. »

Militäranwärtern,die dieBefähigungzum Eisenbahn=Betriebs-und
Polizeibeamtenbei der Betriebsabteilungder Militäreisenbahnerworben
haben, ist beim Eintritte bei einer Eisenbahnverwaltungdie vorbereitende
Beschäftigungfür den gleichenDienstzweiganzurechnen,wenn nicht im
EinzelfallebesondereGründe dagegensprechen.

Eisenbahnverwaltungen— unbeschadetder Vorschriftenüber Probezeit oder
praktischeBeschäftigung— überlassen,wie sie sichdie Überzeugungvon
demVorhandenseinderBefähigungverschaffen.Die Lokomotivführerhaben
einePrüfung vor einemhöherenmaschinentechnischenund einembetriebs=
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technischenBeamten abzulegenund die Befähigung zur Führung einer
Lokomotivedurch Probefahrtenunter Aufsicht eines höherenmaschinen=
technischenBeamten nachzuweisen.
Mit Rücksichtauf besondereVerhältnissekann die Landesaufsichtsbehörde
Beamte bei derAnstellungund beimAufrückenvon einzelnenErfordernissen
entbinden. ·
BeieinfachenBetriebsiundVerkehrsverhältnissenkanndieLandeöaufsichtsi
behördezulassen,daß BeamteeinerKlassedenDienst eineranderenKlasse
wahrnehmen,auchwenn sie die vorgeschriebenenErfordernissenichterfüllt
haben, aber tatsächlichdazu befähigtund mit den in Frage kommenden
örtlichenVerhältnissenvertraut sind. Ausgenommenist der Dienst des
Lokomotivführers.
Den die Unterhaltungund den Betrieb der Bahn leitendenund beauf=
sichtigendenBeamten, den Bahnkontrolleuren und Betriebskontrolleuren
— B. O. J 45 C) Ziffer1 und2 — unddenAnwärternzu diesenStellen
kann mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehördedie selbständigeWahr=
nehmungdesDiensteseinesderübrigenBetriebsbeamtenübertragenwerden,
auchwennsiedie vorgeschriebenenErfordernissenichterfüllt haben.
WennbeieinerBahn dieBenennungeinerBeamtenklassevon der unterC 1
bis 20 gebrauchtenabweicht,so ist für die Anwendungder Befähigungs=
vorschriftennichtdieBenennung,sonderndieDienstverrichtungmaßgebend.
Können bei einerEisenbahnverwaltungeinzelneder nachstehendenBestim=
mungenbis zumZeitpunktihres Inkrafttretensnichtdurchgeführtwerden,
so kanndie Landesaufsichtsbehördemit ZustimmungdesReichs=Eisenbahn=
amts Fristenbewilligen.

B. Gemeinsame Erfordernisse.

müssendieEisenbahn⸗Betriebs⸗undPolizeibeamtenmindestenseinundzwanzig
Jahre alt sein, dürfen aber das vierzigsteLebensjahrnicht überschritten
haben. Invalide dürfenauchnachvollendetemvierzigstenLebensjahrezum
Dienste als Wächter,Pförtner, Bahnsteigschaffnerund Schrankenwärter
zugelassenwerden,ebensoFrauen nach vollendetemvierzigstenLebensjahre
zum Diensteals Schrankenwärterund Haltepunktwärter.

FachwissenschaftlichgebildetenMaschinentechnikernkanndie Ausübung
des Heizerdienstesvor vollendetemeinundzwanzigstenLebensjahregestattet
werden.

SonstigeAusnahmensindnur mit GenehmigungderLandesaufsichts=
behördezulässig.

ihres DienstesnötigekörperlicheRüstigkeitund Gewandtheitund ein aus=
reichendesHör=,Seh=und Farbenunterscheidungsvermögenbesitzen.
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3. Die Beamten müssenin deutschenund lateinischenBuchstabenGedrucktes
und Geschriebeneslesen, deutschleserlichschreibenund in dem für ihren
Dienst erforderlichenUmfang in denvier Grundartenrechnenkönnen.
Die BeamtenmüssenFertigkeitim GebrauchedesFernsprechersbesitzen.
. Jeder Beamtemuß die schriftlichenodergedrucktenAnweisungenüberseine
dienstlichenObliegenheitenund die seinerUntergebenenkennen.

6. JederEisenbahn=Betriebs-undPolizeibeamtemuß dieEisenbahn=Bau=und
Betriebsordnung,dieEisenbahn=Signalordnungmit denfür denBahnbezirk
erlassenenAusführungsbestimmungen,die Eisenbahn=Verkehrsordnungmit
ihrenAusführungsbestimmungenunddieMilitär=Eisenbahn=Ordnungkennen,
soweit dieseOrdnungenseineneigenenDienstkreisund den seinerUnter=
gebenenberühren.

C. Besondere Erfordernisse.
1. Wächter.

KenntnisderVorschriftenüberdasVerhaltenbeiFeuersgefahrund außer=
gewöhnlichenEreignissen.

2. Pörtuer (Stationsdiener)und Bahnsteigschaffner.
C)Fähigkeit, über einendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
() Kenntnis der Eisenbahngeographiedes eigenenBahnbezirkesund der

Nachbarbezirke,soweitsiefür denDienst des Pförtners oderBahnsteigschaffners
in Betrachtkommt. ·

(s)KenntnisdesFahrplansderdieStationberührendenZügemitPers
sonenbeförderungund ihrer Anschlüsse.

(4) Kenntnis der Fahrtausweiseund der Ausweisefür das Betretender
Bahnsteige.

3. Bremser.
)Kenntnis der Wagengattungenund der einzelnenTeile der Wagen,

insbesonderederKuppelungs=,Brems-=,Schmier=undTürverschluß=Vorrichtungen
und ihrer Behandlungsweise.

(2) KenntnisderEigentumsmerkmaledereigenenund der fremdenWagen.
(6) Kenntnisder Vorschriftenfür denRangierdienst.
(4) Kenntnisder Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen.
(5) KenntnisderVorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienstkreis

desBremsersberühren.
(6) Kenntnis der Dienstanweisungenfür Schaffner, Bahnwärter und

Weichensteller,soweitsiedenDienstkreis desBremsersberühren.
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() a) DreimonatigeBeschäftigungim DiensteeinesStations-, Rangier⸗
oderWerkstättenarbeitersodersechsmonatigeBeschäftigungbei der
Bahnunterhaltung,

b) zehntägigeAusbildungin einerWerkstättein denfür denBremser=
dienstin BetrachtkommendenArbeitenund vierzehntägigeProbe=
zeit im Bremserdienste.
Bem. zu (7)a. Militäranwärtersind nur im DiensteeinesRangier=

arbeiterszu beschäftigen.

4. Wagenwärter.
C)Fähigkeit, über einendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
() Kenntnis der Wagengattungenund der einzelnenTeile der Wagen,

insbesondereder Kuppelungs=,Schmier=und Türverschluß=Vorrichtungen,der
Achslager,der Heizungs=und Beleuchtungseinrichtungen,der Handbremsenund
der im BahnbezirkevorkommendendurchgehendenBremsenund derBehandlung
dieserEinrichtungen.

(6) KenntnisderEigentumsmerkmaledereigenenund der fremdenWagen.
(() Fähigkeit,die an denWagenwährenddesBetriebsvorkommenden

kleinenSchädenzu beseitigen.
(6) Kenntnisder Vorschriftenüber das Reinigen,Heizenund Beleuchten

derWagen.
(6) Kenntnisder Vorschriftenfür denRangierdienst.
)Kenntnis der Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen.
(6) Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=

kreisdesWagenwärtersberühren.
. (9)KenntnisderDicnstanweisungenfürBremser,Schaffner,Bahnwärter
und Weichensteller,soweitsie denDienstkreisdesWagenwärtersberühren.

(lo) FünfmonatigeBeschäftigungim Schlosser=,Schmiede=,Tischler=oder
Stellmacherhandwerkin einerWagenwerkstätteund vierzehntägigeProbezeitim
Bremserdienste.

5. Schaffner.
C) bis () Die unter 3 Ziffer () bis (4) bezeichnetenErfordernisse.
(6) Fähigkeit,übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(6) Kenntnis der Eisenbahngeographiedes eigenenBahnbezirkesund der

Nachbarbezirke,soweitsiefür denDienst des Schaffnersin Betrachtkommt.
C) Kenntnis des Fahrplans der für die Beförderungvon Personenbe=

stimmtenZüge des eigenenBahnbezirkesund ihrer Anschlüsse.
(8) Kenntnis der Fahrtausweiseund der Ausweisefür das Betretender

Bahnsteige.
Reichs-Gesetzbl.1906. 60
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() Fertigkeitim Gebrauchederim BahnbezirkevorhandenenVorrichtungen
zum Herbeirufenvon Hilfe.

(ro) KenntnisderHeizungs⸗undBeleuchtungseinrichtungenin denZügen.
(11)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=

kreisdes Schaffnersberühren.
i) Kenntnis der Dienstanweisungenfür Bremser,Wagenwärter,Zug=

führer, Bahnwärter,Weichenstellerund Lokomotivführer,soweitsie denDienst=
kreisdes Schaffnersberühren.

Cu) DreimonatigeProbezeitim SchaffnerdienstundzehntägigeAusbildung
4.lin einerWerkstättein denfür denSchaffnerdienstin BetrachtkommendenArbeiten.

Die dreimonatigeProbezeit im Schaffnerdienstekann auf eine dreiwöchige
ermäßigtwerden,wenneinesechsmonatigeBeschäftigungbeiderBahnunterhaltung
odereinedreimonatigeim DiensteeinesStations=,Rangier=oderWerkstätten=
arbeitersvorausgegangenist. -

Für die zum Bremser⸗oderWagenwärterdienstausgebildetenAnwärter
bleibtdieFestsetzungeinerweiterenProbezeitderLandesaufsichtsbehördeüberlassen.

6. Zugführer.
(1)bis (no)Die unter 3 iffer () bis (41)und 5 Ziffer (5)bis (uo)be=

zeichnetenErfordernisse.
(u) AllgemeineKenntnisderOrganisationdereigenenEisenbahnverwaltung.
(12)KenntnisdesZweckesund derWirkungsweiseder Sicherungseinrich=

tungenfür den Zugverkehr.
(13)Kenntnisder Vorschriftenüberdie Führung derFahrberichte.
(14)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienst=

kreisdesZugführersberühren.
(15)Kenntnisder VorschriftenüberdieBenutzungderWagen.
(ie) KenntnisderDienstanweisungenfür Bahnwärter,Weichensteller,Vor=

steherund Aufseherder Stationen, Heizer, Lokomotivführerund Wagenmeister,
soweitsiedenDienstkreisdesZugführersberühren.

u) NeunmonatigeBeschäftigungim SchaffnerdienstenachDarlegungder
BefähigungzumSchaffnerunddreimonatigeProbezeitim Zugführerdienste,wovon.
mindestenszweiMonate auf denDienst bei Personenzügenentfallenmüssen.

Bem. Beamten,die die Befähigungals VorstehereinesBahnhofs— C 15, 16
und 17— oderals Bahnmeisterbesitzen,darf der Dienst einesZugführers,
Schaffners oder Bremsers übertragenwerden, auch wenn sie die vor=
geschriebenenErfordernissenichterfüllt haben.

7. Rangiermeister(Schirrmeister).
C) bis (3) Die unter 3 Ziffer () bis (6) bezeichnetenErfordernisse.
() Fähigkeit,übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(5) Fertigkeitim ZusammensetzenderZüge.
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(6) Kenntnisder VorschriftenüberdieBeseitigungvonAnsteckungsstoffen.
(7) Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=

kreisdesRangiermeistersberühren.
(6) KenntnisderDienstanweisungenfür Bremser,Schaffner,Zugführer,

Bahnwärter,Weichensteller,Vorsteherund Aufseherder Stationen, Lokomotiv=
führerundWagenmeister,soweitsiedenDienstkreisdesRangiermeistersberühren.

() SechsmonatigeBeschäftigungim Rangierdienste.
Bem. Beamte, die dieBefähigungals Fahrdienstleiter,VorsteheroderAufseher

einesBahnhofs — C4, 15, 16 und 17 —besitzen, könnendie Verrich=
tungendes Rangiermeisterswahrnehmen,auchwenn siedie Anforderung
an
fachenVerhältnissenkönnendieVerrichtungendesRangiermeistersauchdem
Zugführer übertragenwerden.

8. Schrankenwärter.
C)Kenntnis der auf unfahrbarenGleisstreckenzu treffendenSicherheits=

vorkehrungen.
(2) Kenntnisder Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen.
6) Kenntnisder Handhabungder Läutewerke.

Bem. Diese Bestimmungengeltenauchfür die im Schrankendienstebeschäftigten
Frauen.

9. Bahnwärter.
C)Kenntnis aller bei der Unterhaltung des Oberbauesund der Weichen

vorkommendenArbeitenund der dazu erforderlichenStoffe, Geräte und ihrer
Verwendung.

(2)Kentnis der in demDienstbezirkevorkommendenArtenvonSchranken
und ihrer Bedienung.

(6) KenntnisdesOweckesundderBedienungderSignaleinrichtungenund
derHandhabungder Läutewerke.

() Fertigkeitim Gebraucheder VorrichtungenzumHerbeirufenvonHilfe,
wennsie im Dienstbezirkevorhandensind.

(5) Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstreckenzu
treffendenSicherheitsvorkehrungen.

(6) Kenntnisder Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen.
() Kenntnisder Vorschriftenüberdie Benutzungder Klein=undArbeits=

wagen.
8 (8) Kenntnisder Vorschriftenüber die Beaufsichtigungund Unterhaltung

der Wlegraphenleitungen
() ntnis der Dienstanweisungfür Schrankenwärter.
(no)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=

kreisdesBahnwärtersberühren.
u) a) DreimonatigeBeschäftigungbei derUnterhaltungundErneuerung

desOberbauesunddreimonatigeBeschäftigungim Bahnbewachungs=
und Signaldiensteinerim BetriebebefindlichenBahn, oder

60“
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b) neunmonatigeBeschäftigungbeim Eisenbahnneubau,wenn der
Anwärtersichhierbeimit sämtlichenzumLegendesOberbauesund
der WeichenerforderlichenArbeitenvertraut gemachthat, auch
während dieserZeit etwa drei Monate bei dem für Arbeits=und
andereZügeeingerichtetenBahnbewachungs=undSignaldienstetätig
gewesenist.

10. Rottenführer.
C) bis (0) Die unter 9 Ziffer () bis (9)bezeichnetenErfordernisse.
Cno)Fähigkeit,übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(u) Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=

kreisdes Rottenführersberühren.
(12)EinjährigeBeschäftigungbei derUnterhaltungdes Oberbaueseiner

im BetriebebefindlichenBahn.
11. Weichensteller.

C) bis (P) Die unter 9 Ziffer (1) bis (9) bezeichnetenErfordernisse.
(no)Fähigkeit,übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten. —
(11)KenntnisderindemBahnbezirkevorkommendenWeichen,Dreh-

scheiben,Schiebebühnen,Brückenwagen,Wasserkraneund ihrer Bedienung.
(12) Kenntnis der Vorschriftensür den Rangierdienst.
(13)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienst=

kreisdesWeichenstellersberühren.
(10) Die unter 9 Ziffer (1) a oder b vorgeschriebeneProbezeit mit der

Maßgabe, daß an Stelle der dreimonatigenBeschäftigungim Bahnbewachungs=
und SignaldiensteinedreimonatigeBeschäftigungim Weichensteller=,Bahn=
bewachungs=undSignaldienstetritt.

12. Blockwärter.
C)zFähigkeit,übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(2)KenntnisdesZweckesund derBedienungderSignaleinrichtungenein=

schließlichder Handhabungder Läutewerke.
(6)Fertigkeitim GebrauchederBlock=und Telegrapheneinrichtungen,mit

denendieBlockstelleausgerüstetist. KenntnisderBehandlungdieserEinrichtungen,
der zugehörigenLeitungenund desVerfahrensbei Störungen.

() Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstreckenzu
treffendenSicherheitsvorkehrungen.

(5)Kenntnisder Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen.
(6) Kenntnis derVorschriften für denFahrdienst, soweit sie denDienstkreis

des Blockwärters berühren.
C) KenntnisderVorschriftenüberdieBenutzungderKlein=undArbeitswagen.
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6) a) Die unter 9 Ziffer (u) a oder b für Bahnwärter oder unter 11
Ziffer (16)für WeichenstellervorgeschriebeneProbezeitmit derMaß=
gabe, daß hiervonwenigstensvierzehnTage auf den Dienst auf
einerBlockstelleentfallen,oder

b) sechsmonatigeBeschäftigungim Weichensteller=,Signal=odersonstigen
Bahnhofdienstemit der Maßgabe, daß hiervon wenigstensvierzehn
Tage auf denDienst auf einerBlockstelleentfallen.

13. Haltepunktwärter.
C)Fähigkeit, über einen dienstlichenVorgang eine verständlicheschriftliche

Aczeigezu erstatten.
C()Kenntnis der auf unfahrbarenGleisstreckenzu treffendenSicherheits=

vorkehrungen. " -
(3)Kenntnis der Vorschriftenüber das Verhalten bei Unfällen.
(4)KenntnisderVorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienstkreis

desHaltepunktwärtersberühren.
(5)Kenntnis der Dienstanweisungenfür Bahnwärter, Weichenstellerund

Zugführer, soweitsiedenDienstkreisdesHaltepunktwärtersberühren.
(6)SechsmonatigeBeschäftigungim Bahnbewachungs=,Weichensteller=oder

sonstigenBahnhofdienste.

14. Fahrdienstleiterauf Bahnhäöfen.
C)Fähigkeit, übereinendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(2)AllgemeineKenntnis des Oberbauesder in dem Dienstbezirkevor=

kommendenWeichen,)Weichensicherungseinrichtungen,Drehscheiben,Schiebebühnen,
Brückenwagen,Last=und Wasserkraneund ihrer Bedienung.

(68) KenntnisundFertigkeitin derBedienungderSignaleinrichtungenund
dersonstigenzur SicherungdesBetriebsim Dienstbezirkevorhandenenmechanischen
und elektrischenEinrichtungen.KenntnisderBehandlungderelektrischenApparate,
der zugehörigenLeitungenund desVerfahrensbei Störungen.

(4)Fähigkeit,dienstlicheTelegrammezu gebenund zu lesen.
(6)Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstreckenzu

treffendenSicherheitsvorkehrungen.
(6)Kenntnisder Vorschriftenüberdas Verhaltenbei Unfällen, Betriebs=

störungenund außergewöhnlichenEreignissen.
C) Kenntnis der Vorschriften für den Rangierdienstund Fertigkeit im Zu=

sammensetzender Züge.
(6)Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den eigenen

Dienstkreisberühren.
(6)Kenntnis der Dienstanweisungenfür Bremser, Schaffner, Zugführer,

Rangiermeister,Schrankenwärter,Bahnwärter,Weichensteller,Blockwärter,Vor=
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steherund Aufseherder Stationen und Lokomotivführer,soweitsie denDienst
auf Bahnhöfenberühren.

(10)a) DreimonatigeBeschäftigungim äußerenBahnhofdienstebeiderFahr⸗
geleitung, nachdemdieBefähigungzumWeichenstellernachgewiesen
ist, oder

b) einjährigeBeschäftigungim Bahnhofdienste,davonmindestensvier
Monate im äußerenBahnhofdienstebei der Fahrdienstleitung.

15. VorsteheroderAufseherkleinererBahnhöfe.
C) bis (9) Die unter 14 Ziffer () bis (9) bezeichnetenErfordernisse.
Cno)AllgemeineKenntnisderOrganisationdereigenenEisenbahnverwaltung.
(u) Kenntnis der Eisenbahngeographiedes eigenenBahnbezirkesund der

Nachbarbezirke,soweitsie für denDienstdesVorsteherseineskleinerenBahnhofs
in Betrachtkommt.

() KenntnisderEigentumsmerkmaleder eigenenundder fremdenWagen
sowieder Vorschriftenüberdie Benutzungund Meldung der fremdenWagen.

Cs) Kenntnisder VorschriftenüberdieBeseitigungvonAnsteckungsstoffen.
u#)SechsmonatigeBeschäftigungim Bahnhofdienstenach abgelegter

Prüfung zum Weichensteller,davon mindestensdrei Monate im äußerenBahn=
hofdienstebei der Fahrdienstleitung. «

Bem. Beamte,die dieBefähigungfür dieStelle desVorsteherseinesmittleren
odergrößerenBahnhofs — C 16 und 17 —besitzen, könnendenDienst
desVorstehersoderAufseherseines kleinerenBahnhofs selbständigwahr=
nehmen,auchwenn sie die Anforderungenan die praktischeAusbildung
— Ziffer (14) —nicht erfüllt haben.

16. VorstehermittlererBahnhöfe.
C)Fähigkeit, einendienstlichenVorgang in angemessenerForm schriftlich

darzustellen.
(6) bis (6) Die unter 14 Ziffer (2) bis (9) bezeichnetenErfordernisse.

Lãnd (10)Kenntnisder EisenbahngeographieDeutschlandsund der benachbarten
änder.

(u) Kenntnis derOrganisationder eigenenEisenbahnverwaltungund der
allgemeinenVorschriftenfür ihre Beamten.

i:) AllgemeineKenntnisderEisenbahnfahrzeuge.KenntnisderEigentums=
merkmaleder eigenenund der fremdenWagen sowieder Vorschriftenüberdie
Benutzungund Meldung der fremdenWagen.

(13)KenntnisderVorschriftenüberdieBeseitigungvonAnsteckungsstoffen.
u) Einjährige Beschäftigung im Bahnhofdienste, davon mindestensvier

Monate im äußerenBahnhofdienstebei der Fahrdienstleitung.
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17. VorstehergrößererBahuhöfe.
G) bis (13) Die unter 16 Ziffer () bis (13)bezeichnetenErfordernisse.
(14)KenntnisderVerhältnissederEisenbahnzur Post⸗, Telegraphen⸗und

Zollverwaltung.
(15)ZweijährigeselbständigeBeschäftigungim äußerenBahnhofdienstauf

einemmittlerenoder größerenBahnhofe, davon mindestenssechsMonate als
Fahrdienstleiter.

18. Lokomotivheizer.
Ci) KenntnisderEinrichtungenfür dasFeuern,Speisen,Schmierenund

Bremsender Lokomotivenund Tender.
(2) Fähigkeit,einefahrendeLokomotivezum Halten zu bringen.
(3)HalbjährigeBeschäftigungim Eisenbahndienste.

Bem. Auf fachwissenschaftlichgebildeteMaschinentechnikerfindet die Vorschrift
unter Ziffer (3) keineAnwendung.

19. Lokomotivführer.
C)Fähigkeit, über einendienstlichenVorgang eineverständlicheschriftliche

Anzeigezu erstatten.
(") Allgemeine Kenntnis der Eigenschaftenund derBehandlung der beim

Maschinenbauund im Lokomotivdienstezur VerwendungkommendenStoffe.
(3) Kenntnisder Lokomotive,ihrer einzelnenTeile und ihrerBehandlung.
(1) Kenntnisder Einrichtungund Handhabungder im Dienstbezirkevor=

kommendenBremsvorrichtungen.
(6) Kenntnis der zu befahrendenStrecken.
(6) Kenntnisder Vorschriftenüber das VerhaltenbeiUnfällen, Betriebs=

störungenund außergewöhnlichenEreignissen.
C) Kenntnisder Vorschriftenfür denRangierdienst.
6) Kenntnis derVorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienst=

kreisdes Lokomotivführersberühren.
(6) KenntnisderDienstanweisungenfür Bremser,Wagenwärter,Schaffner,

Zugführer,Schrankenwärter,Bahnwärter,Weichensteller,Blockwärter,Vorsteher
und Aufseherder Stationen, soweitsie den Dienstkreisdes Lokomotivführers
berühren.

r (no)EinjährigeBeschäftigungals Handwerkerin einerMaschinen=oder
Schlosserwerkstätteund einjährigeBeschäftigungals Lokomotivheizer.

Bem. DieseBestimmungengeltenfür die Führer vonDampflokomotiven.Die
Festsetzungder von denFührern anderer (elektrischer)Lokomotivenzu er=
füllendenErfordernissebleibt denLandesaufsichtsbehördenüberlassen.

20. Bahnmeister.
C) Fähigkeit,einendienstlichenVorgang in angemessenerForm schriftlich

darzustellen.



—402 —

() KenntnisderBerechnunggeradlinigerebenerFiguren, desKreisesund
seinerTeile, desInhalts und derOberflächeeinfacherebenflächigerKörper, des
Zylinders, desKegelsund der Kugel — ohneBeweisführung—, derGewölbe
und Gewölbeflächenund der bei Bauausführungenvorkommendenregelmäßigen
Körper nachgegebenenMaßen.

(8) Fähigkeit,Handskizzen,einfacheZeichnungenundEntwürfemit Massen=
undKostenberechnungenanzufertigen.

(4) Fähigkeit, einfacheFlächen=und Höhenmessungenauszuführenund
aufzuzeichnen,und einfacheAbsteckungenvorzunehmen.

(6) Kenntnis dergebräuchlichstenBaustoffefür Maurer=und Zimmer=
arbeiten,der Mörtelbereitungund der gewöhnlichenStein= und Holzverbände.

(6) KenntnisderAnordnungundUnterhaltungdesEisenbahn=Unter-und
Oberbauesund der dazuerforderlichenStoffe und Geräte.

() KenntnisderEinrichtung,derBedienungund derUnterhaltungder
im DienstbezirkevorhandenenSignal- und Weichensicherungsanlagen.

(3) Kenntnis der Einrichtung des elektrischenTelegraphenund der im
BahnbezirkevorhandenenVorrichtungenzum Herbeirufenvon Hilfe.

(8) Kenntnis derOrganisationder eigenenEisenbahnverwaltungund der
allgemeinenVorschriftenfür ihre Beamten.

(no)KenntnisderVorschriftenüberdieBeaufsichtigungund Unterhaltung
der Telegraphenleitungen.

(u) KenntnisderVorschriftenüberdieFührungderArbeitszügeundüber
dieBenutzungderKlein=undArbeitswagen.

i2) KenntnisderVorschriftenüberdasVerhaltenbeiUnfällen,Betriebs=
störungenund außergewöhnlichenEreignissen.

Cus)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienst=
kreisdesBahnmeistersberühren.

u) Kenntnisder Dienstanweisungenfür Weichensteller,Zugführer,Vor=
steherund Aufseherder Stationen.

Cu) EinjährigeBeschäftigungbeimBau oder bei der Unterhaltungdes
OberbaueseinerBahn. Davon könnendrei Monate im technischenBureau=
dienstezurückgelegtwerden.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeineneueAusgabeder demInternationalenÜbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 103.

(Nr. 3213.) Bekanntmachung,betreffendeineneueAusgabederdemInternationalenUlberein=
kommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom 3. März
1906.

D. demInternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrvom
14. Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesÜber=
einkommenAnwendungfindet(Ausgabevon 1905, Reichs=Gesetzbl.von 1905
S. 157), ist unterBerücksichtigungder inzwischeneingetretenenAnderungenin
der nachstehenden,vom Zentralamte für den internationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassungneu aufgestelltworden:

Histe derEisenbahnskrecken,
aufwelche

das Internationale Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1906.

Deutschlaud.
A. Don deutschenDerwaltungen betriebeneBahnen undBabustrecken.

I. Staats=und unter StaatsverwaltungstehendeEisenbahnen.
1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
3. KöniglichPreußischeStaatseisenbahnen—einschließlichdergemeinschaftlich
mit ihnenbetriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß: -
derOberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen.

Reichs=Gesebl.1906. 61
Ausgegebenzu Berlin den 14. März 1906.
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LokalbahnenAugsburg—Haunstetten,Lam—KötztingundRöthenbachb.L.—
Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokalbahnen:
a) Augsburg—Göggingen—Pfersee;
b) AugsburgerLokalbahn.
önglch Siiche Staatseisenbahnenund die unter Staatsverwaltung,
stehendenPrivatbahnen.
KöniglichWürttembergischeStaatseisenbahnen.
GroßhemoglichBadischeStaatseisenbahnenund die unterStaatsverwal-
tung stehendenPrivatbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisenbahnen,einschließlichderDampf=
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemündeund Gjedser;
wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI, 131.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisenbahnen.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.
Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn.
Die von den badischenLokaleisenbahnen(Abtingesellchafhbetriebenen
Nebenbahnen:

a)Bruchsal-Ubstadt—Hilsbach,
Menzingen

b) Bühl—Oberbühlerthal(Bühlertalbahn);

O)Karlsruhe—Ettlingen—— (Albtalbahn)
forzheim

) Neckarbischofsheim—Hüffenhardt;
MeckesheimWiesloch— —

0 WieslochWaldangelloch.
Die bayerischenvon ver Lokalbahn=Aktiengesellschaftin Münchenbe=
triebenenLokalbahnen:
a) Bad AiblingFeilnbach;
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
) Markt Oberdorf—-Füssen;
24)München—Wolfratshausen-Bichl;
e) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
1) Murnau—Oberammergau)
8) Sonthofen—Oberstdorf;
h) Stadtamhof—Donaustauf—Wörth;
i) Türkheim—WörishofenerLokalbahn.

BentheimerKreisbahn.
Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.
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BrandenburgischeStädtebahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Braunschweig—SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach—LicherEisenbahn.
Cöln—BonnerKreisbahnen.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme UckroerEisenbahn.
Deggendorf—MettenerLokalbahn.
Dessau—Wörlitzer Eisenbahn.
Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—SiegenerEisenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.
FrankfurterVerbindungsbahn(Frankfurtam Main).
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera-Meuselwitz-WuitzerEisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
Greifswald -Grimmener Eisenbahn.
Halberstadt—-BlankenburgerEisenbahn.
Haltingen—KandernerNebenbahn.
Hildesheim—PeinerKreiseisenbahn.
Hoyaer Eisenbahn(Hoya-—Cystrup).
Kahl—SchoellkrippenerLokalbahn.
KaysersbergerTalbahn,einschließlich der Bahn Colmar-Winzenheim.
Kerkerbachbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde—Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.
Kremmen—Neu=Ruppin—WittstockerEisenbahn.
Krozingen—Staufen—Sulzburger Nebenbahn.
Lahrer Straßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-Freiwaldau;Muskau-Teuplitz-Sommerfeld;
Hansdorf-Priebus).
Liegnitz-RawitscherEisenbahn.
Lübeck—-—BüchenerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg—Fürth).
Meckenbeuren—TettnangerEisenbahn.
MecklenburgischeFriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Meppen—HaselünnerEisenbahn.

61“
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Möckmühl—DöcrzbacherNebenbahn.
Mödrath-—Liblar-BrühlerEisenbahn.
Mosbach-MudauerEisenbahn.
Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
Nauendorf-Gerlebogker Eisenbahn.
Neubrandenburg—FriedländerEisenbahn.
NeuhaldenslebenerEisenbahn.
Neustadt—GogolinerEisenbahn.
NiederlausitzerEisenbahn.
Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.
Oschersleben—SchöningerEisenbahn.
Osterwieck—WasserlebenerEisenbahn.
Paulinenaue—-Neu=RuppinerEisenbahn.
Peine—IlsederEisenbahn.
Pälzische Eisenbahnen.
PrignitzerEisenbahn.
Reinickendorf—Liebenwalde—-Groß=SchönebeckerEisenbahn.
Rhein—EttenheimmünstererLokalbahn.
Rhene—Diemeltal=Eisenbahn(BredelarMartenberg).
Rinteln—StadthagenerEisenbahn.
Rosheim—St.NaborerNebenbahn.
RuppinerKreisbahn.
Schaftlach-GmundTegernseerLokalbahn.
Stendal—TangermünderEisenbahn.
Stralsund-TribseerEisenbahn.
StraßburgerStraßenbahnen.
Die von der SüddeutschenEisenbahngesellschaftbetriebenenNebenbahnen:
a) Frei=Weinheim—Jugenheim-Partenheim (Selztalbahn);
b) Hetzbach—Beerfelden)
) Hüfingen—Furtwangen(Bregtalbahn);
)Mannheim—Weinheim—Heidelberg-Mannheim;
e) Osthofen—Westhofen;
p e

reisa Q„Gotenheim (Kaiserstuhlbahn);

h) Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offsteinund
k) Zell—Todtnau.
Südharz=Eisenbahn.
TeutoburgerWald-=Eisenbahn.

8) Riegel—
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Die unterderBetriebsverwaltungthüringischerNebenbahnenstehendenLinien:
a) Arnstadt—Ichtershausen;
b) Greußen—Ebeleben—Keula)
Je)Hohenebra—Ebeleben;
d) Ilmenau-Großbreitenbachund
e) Wutha—-Ruhla.

Vorwohle—-EmmerthalerEisenbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge-PerlebergerEisenbahn.
Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaftbe=
triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—Laichingen;
b) Ebingen—Onstmettingen;
) Gaildorf—Untergröningen;
4) Nürtingen—Neuffenund
g) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.
Die von derDirektionderWürttembergischenLokaleisenbahnenbetriebenen
Nebenbahnen:
a) Aalen—Ballmertshofen;
b)Reutlingen—Gönningen.
WürttembergischeNebenbahnenilderbahn).
Ischipkau—FinsterwalderEisenbahn.

deutscherEisenbahnverwaltungen befinden.

I. RussischerVerwaltungen.
Die- von der St.Petersburg—WarschauerEisenbahnbetriebeneStrecke
von der russisch=deutschenGrenzebei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die von denSüdwestbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Prostkenbis Prostken.
Die von denWeichselbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenze bei Illowo bis Illowo.
Die von derHerby—CezenstochauerEisenbahnbetriebeneStreckevon der
russisch=deutschenGrenzebei Herby bis PreußischHerby.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=deutschenGrenzebeiMyslowitz bis Myslowitz.
Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=deutschenGrenzebeiWichstadtlbis Mittelwalde.
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Die von der Osterreichisch=Ungarischen Staatseisenbahngesellschaftbe=
triebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenzebeiMittelsteinebis
Mittelsteine.

Die vonderSüdnorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Liebaubis Liebau.
bei SeidenbergbisSeidenberg. .

Die von der BöhmischenNordbahn betriebenenStrecken von der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Ebersbachbis Ebersbach.
bei Sebnitzbis Sebnitz.

Die von der BuschtéhraderEisenbahn betriebenenStrecken von der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbis Klingenthal.

Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
vovon der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Hennersdorf bis Ziegenhals.
bei Niklasdorfbis Ziegenhals.
beiHeinersdorf bis einersdorfein Oberschlesiien).
bei Furth i. W. bis Furth i.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnenbetriebenenStreckenvon

« der schweizerisch=deutschenGrenze:
beiKonstanzbis Konstanz.
bei Rielasingenbis Singen.
beiWaldshut bis Waldshut.
beiLottstettenbis zurdeutsch=schweizerischenGrenzebeiAltenburgRheinau.

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lotbringengehörigen,von der
FranzösischenOstbahnmitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

bei Altmünsterol bis Altmünsterol.
bei Avricourt bis Deutsch=Avricourt.
bei Chambreybis Chambrey.
bei Novéantbis Noveéant.
bei Amanweiler bis Amanweiler.
bei Fentschbis Fentsch.
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V. NiederländischerVerwaltungen.
Die von der Nord=Brabant=DeutschenBahn betriebeneStreckevon der
niederländisch=deutschenGrenze bei Gennep bis Wesel.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betricheneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenzebeiKranenburg
bis Cleve.
Die von derGesellschaftfür denBetriebvonniederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:
a) bei Elten bis Welle;
b) bei Herzogenrathbis Herzogenrath;
) bei Aachen bis Aachen!);
d) beiDalheimbis Dalheim2);
e) bei Gronau bis Gronaut).

Die von derGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebeneund von der HolländischenEisenbahngesellschaftmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenzebei Gildehaus
bis Salzbergen.
Die von der Holländischen EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke von
der niederländisch=deutschenGrenzebei Alstättebis Ahaus.

VI. DünischerVerwaltungen.
Die von denDinischenStaatsbahnenin Gemeinschaftmit denGroß=
herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=
verbindungWarnemünde—Gijedser.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon deutschenVerwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 30 bis und mit 53.
Dänemark,Ziffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg,Biffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rußland,Jiffer 33)34, 35, 36, 37, 38.
Schweiz,Jiffer 24, 25, 26, 27, 28, 29.

2) Auf dieserStreckebesorgtdieGesellschaftfür denBetriebvonniederländischenStaats=
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Osterreichund Ungarn (nebst Bosnien=Herzegovina).

I. Im ReichbratevertreteneKönigreicheundDänder(einschließlich
Liechtenstein).

A. Sämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahnver⸗
waltungenund Gesellschaftenmit demSitze in SOsterreichoder in

Angarn betrieben werden.
1. K. K. OsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckederLinie Feldkirch-Buchs;—
dagegenmit Ausschluß:
a) folgenderdalmatinischenLinienderK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:

a) Spalato-Siveric—Knin,
5) Perkoviék=Slivno—Sebenico,
5) Spalato-—Sini)

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt=Mauterndorf(Murtalbah)).
LokalbahnAujezd=Luhatschowitz-Luhatschowitz.
Außig—TeplitzerEisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.
Bozen—-MeranerEisenbahn.
LokalbahnBrünn=Sösch.
BuschtèhraderEisenbahn.
FriedländerBezirksbahnen,bestehendaus denLokalbahnen:
Friedland-ReichsgrenzenächstHermsdorf;
FriedlandReichsgrenze nächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und

Raspenau—-Weißbach.
10. GablonzerelektrischeBahnen.
11. KaiserFerdinands=Nordbahn.
12. Kaschau-OderbergerBahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).
13. Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft(LokalbahnHruschau=

Polnisch=Ostrau).
14. NeutitscheinerLokalbahn.
15. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus denLinien:

Gänserndorf—Gaunersdorf;
Gmünd-Groß-Gerungsund Gmünd—Litschau—Heidenreichstein;
Korneuburg—Ernstbrunnund
St. Pölten—Laubenbachmühle-Ruprechtshofen.

16. OsterreichischeNordwestbahn.
17. Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.

FSaERPERS
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Privoz⸗Mähr. Ostrau-WitkowitzerLokalbahn.
SalzburgerEisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
Salzkammergut=Lokalbahn.
Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebiete betriebeneLinien), mit
Ausschlußder Lokalbahnen: «
c)Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn),«
d)Kapfenberg—Seebach-Au,«
e) Kühnsdorf-Eisenkappel;
1) Mödling—Hinterbrühl nächstWien (mit elektrischemBetriebe);
8) Pöltschach-Gonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf— Stainz;
3) Überetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltern und die elektrischbe=
triebeneKleinbahnKaltern—Mendel[Mendelbahn).

SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.
Stauding—StrambergerLokalbahn.
EisenbahnWien—Aspang,mit Ausschluß:
k) der ZahnradstreckePuchberg—Hochschneebergder Schneebergbahn.

derK. K. OsterreichischenStaatsbahnenvonLawocznebis zur ungarischen
Landesgrenze,von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Sianki bis zur ungarischenLandesgrenze,sowiederOsterreichisch=Ungarischen
Staatseisenbahngesellschaftvon Marchegg bis zur ungarischenLandes=
grenze,endlichdie von der Györ—Sopron—EbenfurterEisenbahngesell=
schaftbetriebeneStreckeder im BetriebederSüdbahngesellschaftstehenden
Wien—Pottendorf—Wiener=NeustädterBahn von Ebenfurt bis zur
ungarischenLandesgrenze.

Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger VDerwaltungenbefinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durch die Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen
betriebenen Streckenvon der italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cormons bis Corinons. «

Die durchdieitalienischeEisenbahngesellschaft„SocietàäVenetaper
costruzioneed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“ betriebene
Streckevon der italienisch=BsterreichischenGrenze:
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II. DeutscherVerwaltungen.
Die durchdie KöniglichBayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch-österreichischenGrenze:

bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
beiWaldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.

Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Markersdorfbis Hermsdorfi. B.
bei Moldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
bei Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschenGrenzebeiTauben=
heim.
bei Alt- und Neu=Gersdorfbis zur österreichisch=deutschenGrenze bei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß-Schönaubis Warnsdorf.
bei Zittau bis Reichenberg.

Die durchdie KöniglichPreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Heinersdorfa. T. bis Heinersdorfa. T.
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorf bis Jägerndorf.
bei Troppaubis Troppau.
bei Oderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitzbis Dzieditz.
beiNeuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.
Die durchdie Verwaltung der russischenSüdwestbahnenin der
Richtung aus Rußland betriebenenStreckenvon der russisch=
österreichischenGrenze:

bei Radziwilöwbis Brody.
beiWoloczyskbis Podwoloczyska.
bis Osterreichisch=Nowosielitza.



—413 —

IV. RumänischerVerwaltungen.
Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnen in der
Richtung aus Rumänien betriebeneStreckevon der rumänisch=

— österreichischenGrenze:
57. bei Itzkanybis Itzkany.

C. Bahnstrecken,welchesichim Betriebe der Bosnisch⸗Herzego⸗
vinischen Staatsbahnen befinden.

58. Gravosa(Gruz)—Landesgrenzebei Uskoplie.
59. Landesgrenzebei Glavska—-Landesgrenzebei Nagumanac.
60. Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zuvergleichen:

Deutschland,Siffer 99 bis und mit 114.
Italien, Ziffer 7.
Rußland, Jiffer 39, 40, 41, 42.
Schweiz,Ziffer 22, 23.

II.Angarn.
Zämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=

verwaltungen und Gesellschaften mit dem Sitze in Angarn
dder in Ssterreichbetriebenwerden.

1. Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebederselben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:

der schmalspurigenLinie Garam=Berzencze—Selmeczbänya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt.Lörinczund

· der schmalspurigenLokalbahn im Taracztal.
2. Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebiete betriebeneLinien) und die
im Betriebe derselbenstehendenLokalbahnen.

3. Kaschau-OderbergerBahn (auf ungarischemGebietebetriebeneLinien)
und die im BetriebederselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen, mit Ausnahme:
der schmalspurigenStreckeGölniczbänya—Szomolnokder Lokalbahn

im Gölnicztal,
der normalspurigenFlügelbahnTarpatak—Tätra-Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbatö.

4. Györ—Sopron—EbenfurterEisenbahngesellschaftund die im Betriebe
derselbenstehendeLokalbahnFertövidek.

62°7
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Vereinigte Arader und Csanäder Eisenbahnen,mit Ausnahme:
der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menyhäza und derErsten
Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

Eisenbahnim Szamostal und die im BetriebederselbenstehendeLokal=
bahnÖsibo—Nagybänya. ·
EisenbahnMohcics-Pe·cs.
SchmalspurigeLokalbahnNagy-chroly—Somkut.
SlavonischeDrautalbahn.

Haraszti-Räczkeve.

Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezö=Laborczbis zur
österreichischenLandesgrenze, von Körösmezo bis zur österreichischen
Landesgrenze,und die der Kaschau—OderbergerBahn von Orlo bis zur
österreichischenLandesgrenze.
Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenenStreckenderKöniglich UngarischenStaatseisenbahnenvon Tepla=
Trencsen=Tepliczbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlärapaß, von
Bruck=Kiralyhidabis zur österreichischenLandesgrenzeundvonSzakolcza
bis zur österreichischenLandesgrenze.

bis zur österreichischenLandesgrenzeder im übrigenim Betriebeder

Lokalbahn, und von Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeder
Holics —GödingerLokalbahn.

U. Bobnien-Hexzegovina.

triebenenelektrischenStadtbahnin Sarajevo.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=

govinischenStaatsbahnenin Osterreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:
Osterreich,Ziffer 58,59,60.
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Belgien.
A. Von belgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und Babnstrecken.

BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Gent—Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
WestflandrischeEisenbahn.
Eisenbahnvon Chimay.
Termonde—St. Nicolas.
Hasselt—Maeseyck.

F.KSFF.
·t

B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oderMitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen befinden.
I. FranzösischerVerwaltungen.

Die von der französischenNordbahnbetriebenenStreckenvon der
belgisch=französischenGrenze:

9. bei Comines bis Comines.
10. bei Halluin bis Menin.

II. LuxemburgischerVerwaltungen.
11. Die von der luxemburgischenPrinz Heinrich=BahnbetriebeneStrecke

von der belgisch=luxemburgischenGrenzebei Rodangebis Athus.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon belgischenVerwaltungen

im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich,Jiffer 15, 16, 17, 18.
Niederlande,Ziffer 11,12.

Dänemark.

A. Don dänischenVerwaltungen betriebeneStrecken.
1. Die dänischenStaatsbahnen,einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen:
a) über den Limfjord (OddesundNord—OddesundSyd und Nykjobing
Morse —Elngere)

b) überdenKehen llille Belt redericia—Strib);
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[Ksobenhavn]—Malme)

verbindungsieheunterB. I. 4;
aber mit Ausschluß:

der von derSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg—Faaborgund

der DampfschiffstreckeKorsor—-Kiel.

auswärtiger Eisenbabnverwaltungen befinden.

DeutscherVerwaltungen.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon dänischenVerwaltungen

Deutschland,Ziffer 131.

Frankreich.

strecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

*
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Der Orléansbahn.
Der Südbahn.
Der Staatsbahnen,einschließlichder für Rechnungdes Departements
Indre=et=LoirebetriebenenLokalbahnvon Ligré=RivierenachRichelieu.
Der beidenRingbahnenvon Paris, einschließlichder strategischenLinie
von ValentonnachMassy=Palaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Oer Eisenbahngesellschaftvon Somain nachAnzin undbis zur belgischen
renze.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nachChätillon=sur=Chalaronne.
Von Castelnau nach Margaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(GesellschaftdesMeédoch.

Verwaltungen befinden.

I. BelgischerVerwaltungen.

Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStreckevon
der belgisch=französischenGrenzebei Doischebis Givet.
Die von der BelgischenNordbahnbetriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebei Heer=Agimontbis Givet.
Die von der WestflandrischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der französisch=belgischenGrenzebei Abeelebis Hazebrouck.
Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStreckevon
der französisch=belgischenGrenzebei Momigniesbis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die derfranzösischenOstbahngehörigen,von denReichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStreckenvon der deutsch=
französischenGrenze:

bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Aoricourt.
bei Chambreybis Moncel.
beiNovéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batilly.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.
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III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnen betriebenenStrecken
von der französisch-schweizerischenGrenze:

bei Delle bis Delle.
bei Vallorbe bis Pontarlier.
bei LesVerrières-Suisse bis Pontarlier.
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevon der italienisch=französischenGrenzebei Modane bis Modane.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 119, 120, 121, 122, 123, 124.
Belgien, Jiffer 9, 10. .
Italien, Ziffer 5.
Schweiz,Ziffer 30, 31, 32, 33.

Italien.
A. Von italienischenVerwaltungen betriebeneBahnen

und Babusttrecken.
Sämtlichevon derGeneraldirektionderStaatsbahnenbetriebenenLinien.
Die von der Gesellschaftder Südbahnen betriebenenLinien.
Die von der Societä Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie
secondarieitalianebetriebenenLinien:
a) Padova-Bassano,
b) Vicenza-Treviso,
e) Vicenza—Schio,
d) Cividale—Portogruaro,
e) Parma-Suzzara,
t) Bologna S. V.-Portomaggiore,
8) Budrio—Massalombarda,
h) Arezzo—-PratovecchioStia,
i) Conegliano—Vittorio,
k) S. Giorgio di Nogaro bis zur italienisch=österreichischenGrenzebei
Cervignanound

) Ferrara-Copparo.
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4. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
m) Milano—Bovisa- SevesoS. Mietro—Merone Pontenuovo (Gemein=

schaftsbahnhofderLinieComo-LeccoderStaatsbahnen)—Incino=Erba,
mit AbzweigungenvonBovisa nachMilano—Librera(Staatsbahnen)
und von SevesoS. Pietro nachCamnago(Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen))

Tn)Milano—Bovisa-Saronno,
o) Saronno—Malnate—VareseNord LavenoNord, mit Abzweigungen
vonVareseNord nachVareseund von LavenoNord nachLaveno
Mombello(Staatsbahnen),

pSaronno—-Grandate,
d) ComoLagoNord—Camerlata—-Grandate-Malnate,mit Abzweigung
von CamerlatanachAlbate Camerlata(Staatsbahnen)

) Novara Nord—Busto ArsizioNord—Saronno—Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen),mit
Abzweigungen von Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)
und von Busto ArsizioNord nachBusto Arsizio (Staatsbahnen),

8)Castellanza—LonateCeppino in Val d'Olona.

B. Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
5. Die von der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn betriebeneStrecke von der
italienisch=französischenGrenzebei Ventimiglia bis Ventimiglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.
6. Die von der GotthardbahnbetriebeneStreckevon der italienisch=schweize=
rischenGrenzebei Pino bis Luino.

III.OsterreichischerVerwaltungen.
7. Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenin der Richtungnach
Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch-österreichischenGrenzebei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon italienischenVer.
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 26, 27, 28, 29.
Frankreich,Jiffer 29.
Schweiz,Ziffer 34.

Reichs·Oefetbl.1906. 63
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Luxemburg.
A. Von luxemburgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Babhnstrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Derwaltungen besinden.

DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=
lichenLinien derWilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.

3. Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevon
der deutsch=luxemburgischenGrenzebeiUlflingen bis Ulflingen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Belgien, Jiffer 11.

Niederlande.
A. Von niederländischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Babutrecken.
1. Gesellschaftfür denBetriebvon niederländischenStaatseisenbahnen.
2. HolländischeEisenbahngesellschaft.
3. NiederländischeZentral=Eisenbahngesellschaft.
4. Nord=Brabant=DeutscheEisenbahngesellschaft.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevonderdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbis Neuschanz.

Die vondenKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=niederländischenGrenze:

bei Borkenbis Winterswyk. ·
bei Bocholt bis Winterswyk.
bei Straelen bis Venlo.
bei Kaldenkirchenbis Venlo.
beiDalheimbis Vlodrop.S:i
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II. BelgischerVerwaltungen.
Die von der Mecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei 9 Clinge bis Terneuzen.
Die von der Gent—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei Selzaetebis Terneuzen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Ziffer 125, 126, 127, 128, 129, 130.

Rumänien.
KöniglichRumänischeStaatseisenbahnen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=

—

ßbssii=

Osterreich,Iiffer 57.

NRußland.
A. Vom Staate betriebeneBabhnenund Bahnstrecken.
Nicolaibahn(mit ZweigbahnnachdemHafen und denEisenbahnenvon
Nowotorshok und Rshew—Wijasma)unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.
St. Petersburg—WarschauerEisenbahn.
BaltischeEisenbahnen(mitAusnahmeder2. SektionLigowo-Oranienbaum)
und Pskow-Riga.
Moskau-Beestes Eisenbahn.
Moskau—-Kursk,Moskau=„MRishninowgorodund MuromerEisenbahnen.
Sysran—WjasmaEisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga—-TuckumerEisenbahn).
Libau-Romny=Eisenbahn.

Charkow—Nicolajew=Eisenbahn.
Kursk—Charkow—SebastopolerEisenbahn.
Ssamara—SlatousterEisenbahn.
PolessierEisenbahnen.
Südwestbahnen.
Perm-=Eisenbahn.

63°
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Sibirische Eisenbahn.
TranskaukasischeEisenbahnen.
Moskau—-Jaroslaw—Archangel=Eisenbahn.

B. Don Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.

Warschau—Wien=Eisenbahn.
WladikaukaserEisenbahn.
LodserEisenbahn.
Moskau—-Kiew-Woronesch=Eisenbahn.
Moskau—Kasan=Eisenbahn.
Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
Rjasan—Uralsk=Eisenbahn.
Südostbahnen.
Belgorod Ssumy=Eisenbahn.
Die Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:
Pernau Reval, mit denLinien:

Walk—Pernau,
Meisekull—-Fellin,
Fellin Reval=Hafen,
Allenkull—Weißenstein;

Swientziany; .
Südbahnen,mit denLinien:
Rudniza—-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—-Ssemka,
Woronowizy-Winnzza.

Die LokalbahnNowosybkow.
Herby—CzenstochauerEisenbahn.
LivländischeLokalbahn (Walk—Marienburg—Stockmannshof).

Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
Die von denKöniglich PreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=russischenGrenze:

bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
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beiSchoppinitzbisSosnowice(LiniederfrüherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn),
beiSchoppinitzbisSosnowice(LiniederfrüherenOberschlesischenEisenbahn),
bei Prostkenbis Grajewo,
bei Illowo bis Mlawa.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von der KaiserFerdinands=NordbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=russischenGrenzebei Szczakowabis Granica.

Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenin der Richtung
nachRußland betriebenenStreckenvon derösterreichischrussischen
enze:

bei Brody bis Radziwilöw,
bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon russischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 95, 96, 97, 98.
Osterreich,Ziffer 54, 55, 56.

Schweiz.

Von schweizerischenDerwaltungen betriebeneBahnen und
Bahnstrecken.

SchweizerischeBundesbahnen, ausschließlichder von ihnen betriebenen
Seilbahn CossonayBahnhof S. B. B.-Cossonay Stadt.
Gotthardbahn.
NeuenburgerJurabahn.
Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.
SchweizerischeSeetalbahn.
SchweizerischeSüdostbahn.
Rorschach—Heidenbahn.
Sihltalbahn.
Thunerseebahn.
Onsingen—Balsthalbahn.
Bern—Neuenburgbahn(direkteLinich.
Freiburg—Murten—Insbahn.
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Le Pont-Brassusbahn.
RegionalbahnSaignelégier—Glovelier.
Urikon—Baumabahn.
SchmalspurigeEisenbahnYverdon—Ste.Croix.
SchmalspurigeRhätischeBahn.
SchmalspurigeStraßenbahnAarau—Schöftland.
SchmalspurigeWynentalbahn.

auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=schweizerischenGrenze:

bei Buchs bis Buchs,
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.

Die von denGroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=schweizerischenGrenze:

bei Gottmadingenbis zur schweizerisch-=deutschenGrenzebei Wilchingen,
bei Stettenbis Basel badischeBahn,
bei Leopoldshöhebis Basel badischeBahn,
bei Grenzachbis Basel badischeBahn.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenmitbetriebene
VerbindungsbahnzwischenBasel badischeBahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.
Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
vonderdeutsch=schweizerischenGrenzebeiSt. LudwigbisBaselschweizerische
Bundesbahn.

III. FranzösischerVerwaltungen.
Die vonderGesellschaftderParis—Lyon=Mittelmeerbahnbetriebenen
Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:

bei St. Gingolph bis Bouveret,
bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=-Vives,
beiLa Plaine bis Genf-Cornavin,
bei Col=des=Rochesbis Le Locle.



— 425 —

IV. ItalienischerVerwaltungen.
34. Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnenbetriebene

Streckevon der italienisch=schweizerischenGrenzebei Chiassobis Chiasso.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon schweizerischenVer=

waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Ziffer 115, 116, 117, 118.
Frankreich,Jiffer 25, 26, 27, 28.
Italien, Ziffer 6.

Berlin, den3.März 1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesNeichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs=Gesetzblatt.
16.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAbänderungderVorschriftenüber denBefähigungsnachweisunddie
Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen.S. 427.

(Nr. 3214.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungderVorschriftenüberdenBefähigungs=
nachweisund die Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschen
Kauffahrteischiffen.Vom 14.März 1906.

A## Grund des § 31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrat nachstehendeAnderungender Bekanntmachung,betreffendden Be=
fähigungsnachweisunddiePrüfung derSeeschifferundSeesteuerleuteauf deutschen
Kauffahrteischiffen,vom 16. Januar 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 3) beschlossen:

1. Der &#7 erhältim Eingangunduntera folgendeFassung:

· 57.
"«Die8ulassungzurSchifferprüfungfürgroßeFahrtwirdbes

dingt durch:
a) die Zurücklegungeinerauf dieZulassungals Steuermannfolgen⸗
denmindestensvierundzwanzigmonatigenFahrzeitals Steuermann
in mittlerer oder großer Fahrt oder auf Schiffen von mindestens
400 KubikmeterBruttoraumgehaltin Küstenfahrtoderin kleiner
Fahrt oder als Schiffer auf kleinerFahrt. Die Fahrzeit in
Küstenfahrtistnur bis zurDauer von 12Monaten anrechnungs=
fähig; dieFahrzeitauf Seeleichternoderim Trajektdienstistnicht
anrechnungsfähig.“

2. Der 9 9 erhältfolgendeFassung:

(·.
„Als SteuermannoderSchifferauf kleinerFahrt ist ohnevor=

gängigeAblegungderSteuermannsprüfungderjenigezuzulassen,welcher
in der KaiserlichenMarine die Steuermannsprüfungoder die See=
offizierhauptprüfungbestandenund die im § 6 verlangteFahrzeit zur
See zurückgelegthat.“ ·

Reichs-Gefesbl.1906. 64

Ausgegebenzu Berlin den 16.März 1906.
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ZJms42wetdenim EingangehinterdenZeichenW die Worte
5/20und“eingefügt.

4. Im 54 wird in der —i Zeilestalt 5. M 189)7 gesetzt:b4. M##1899%4.
Berlin, den14.März 1906.

Der Meistanuler
· In Vertretung: , «
Graf von Posadowsky.

s———.—.12d0—= "1

FerensgegehenimNeichsentebeg-Innern.
« Berlin,49kucyidet Ruchfbruckem

Vestellungencuf einelueStüce desReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzettungsantu—esd 9 zu chten



Reichs-Gesetzblatt.
„ 17.

Inhalt · Gesetz, betreffenddie Überleitungvon Hypchhekendes früherenRechtes. S. 420. — Aller=
höchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß der Aufstände
im SüdwestafrikanischenSchutzgebiete.S. 430. — Bekanntmachung, betreffenddie Verein=
barung leichtererVorschriftenfür denwechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlands
und Luxemburgs. S. 1430.— Bekanntmachung, betreffendErgänzungderNr. XXXII/8 der
AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 431.

(Nr. 3215.) Gesetz,betreffenddie Überleitungvon Hypothekendes früherenRechtes. Vom
17.März 1906.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:
« Durch Landesgesetzkannbestimmtwerden,daß ein zu derZeit, zu welcher
das Grundbuchals angelegtanzusehenist, an einemGrundstückebestehendes
Pandrecht,das zurSicherungkünftigerAnsprücheauf Zinsen,Kostenundandere
NebenleistungennebendemPfandrechtefür die Hauptforderungbestelltworden
ist, rrlht wennes sichmit demEigentumin einerPerson vereinigt.

DieseBestimmungkannauchnachdemZeitpunkte,zu welchemdasGrund=
buchals angelegtanzusehenist, getroffenwerden. Sie kann dahin erweitert
werden,daß Hypothekender bezeichneten.Art, die sichschonmit demEigentum
in einerPersonvereinigthaben,als im ZeitpunktederVereinigungerloschen
gelten.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBremen,den17.März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs.Gesetzbl.1906. 65

Ausgegebenzu Berlin den23. März 1906.
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(Nr. 3216.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufständeim SüdwestafrikanischenSchutzgebiete.Vom
27.Februar1906.

Is bestimmeim Anschlußan MeineOrdervom12.Oktober1905:
Den im Jahre 1906 an der Niederwerfungder nochandauerndenEin=

geborenen=Aufständein SüdwestafrikabeteiligtenDeutschenwird das Jahr 1906
als Kriegsjahr angerechnet,sofernin diesemJahre die Beteiligungmindestens
einenMonat betragenhat oderdie Teilnahmean einemGefechtevorliegt.

Im übrigenfindetMeine Order vom 12. Oktober1905 sinngemäßAn=
wendung. «

Berlin, den27. Februar 1906.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An denReichskanzler(Oberkommandoder Schutztruppen).

(Nr.3217.) Bekanntmachung,betreffenddie VereinbarungleichtererVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxem=
burgs. Vom 12.März 1906.

D. in derBekanntmachungvom2. Novemberv. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 765)
veröffentlichtenAnderungender AnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLuxemburgischeRegierungauf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auch im deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den12.März 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

—..——
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(r. 3218.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Nr. XXXII: der Anlage B zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 19.März 1906.

Auf Grund des Abs.2 der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird zum Zweckevon Versuchenfolgendesverfügt:

Im VerkehrezwischenEidelstedtund Rendsburg dürfen bis zum
31. März 1907 ungereinigte Knochen unverpacktin besondersein=
gerichtetenbedecktenFrivatg literwagenbefördertwerden. Die Wagen
müssenentwedermit vollkommendichtemVerschlußodermitEinsch.
tungenversehensein, die einewirksameDurchlüftungder Ladungge=
währleisten.

Berlin, den19.März 1906.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStäckedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.# zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
18.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 433.

(Nr. 3219.) Bekanntmachung,betreffendAnderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.Vom25.März 1906.

Ar Grund desArtikel45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. In Nr. XXXVaiffer 6 wird vor den Worten „sofern diese
Patronen“ eingefügt:

Patronen aus Chedditen (einemGemengevon Kalium= oder
Natriumchloratmit Dinitrotoluol, Nitronaphthalin,Rizinusöl
undParaffin, wobeiderGehaltan chlorsaurenSalzen80 Prozent
nichtübersteigendarf),

und -
Patronen aus C. Pulver Silesia (Gemengevon höchstens
85 Prozent Kaliumchlorat mit einemnitriertenGemischevon Harz
und Stärkemehl.),

2. In Nr. XXXVer#wird der mit „Chlorat=Sprengstoffen“beginnende
Absatzgestrichen.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den25.März 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin VerlinW. 9#zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. 66

Ausgegebenzu Berlin den28.März 1906.
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Reichs=Gesetblatt.
19.

Inhalt: Gesetz, betresend die J— eines dritten Nachtrags zumNeschsbaushalle. Etat für das Rech=
nungsjahr 1905. S. 435. — Gesetz, betreffenddie Feststellung eines dritten Nachtrags zum Haus=
halts- Etat für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1905. S. 1437. — Gesetz, betreffend
die Feststellungeines viertenNachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1905.
S. 439. — Gesetz, betreffenddie Feststellung eines vierten Nachtrags zum Haushalts=Etat für die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1905. S. 440. — Gesetz, betreffend die Feststellung eines
fünftenNachtragszumReichshaushalts-Etat für das Rechnungsjahr1905. S 441.

(Nr. 3220.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesdrittenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritteNachtragzumReichshaus=

halts=Etatfür dasRechnungsjahr1905 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1905 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendie Summe von 1 690800 Mark im Wege desKredits
flüssig zu machen.

#3.
Für alle Ausgaben, welchezu denVerwendungszweckendes im &1 be=

zeichnetenNachtrags=Etatsbereits geleistetsind, wird dem ReichskanzlerIn=
demnitäterteilt.

Die bereitsgeleistetenAusgabenkommenauf denim 92 bewilligtenKredit
in Anrechnung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den27. März 1906.

(L. S.) Wilhbelm.
Fü#rstvon Bülow.

—
Reichs=Gesetzbl. 1906. 67

Ausgegebenzu Berlin den 28. März 1906.
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Dritter Nachtrag

Für das
Rechnungsjahr

* Ausgabe und Einnahme. 1905
2* Z tretenhinzu
“ * Mark.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.

IV. Auswärtiges Amt.
5. 9a.Gesandtschaften und Konsulat . . . .. 13225

b. Einmalige Ausgaben.
II. Auswärtiges Amt.

2a.. 2.Kolonialverwaltngagag . . . . . .. 936825
Summe der Ausgabe des ordentlichenEtats . . .. 950 050

Einnahme.
21. — JXI. Matrikularbeiträge. .. . . . . . . . . . . . ..-...... 950 050

B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

9. 1. ILX. Aus Anlaß der Expedition in das Süd⸗
westafrikanische Schutzgebe 76 750

9a. INa. Aus Anlaß der Expedition in das Ost=
afrikanische Schutzgebiet.

I. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltunng . . .. 1 314050
2.)Verwaltung der KaiserlichenMarin 300000

Summe IXA4
SummederAusgabedesaußerordentlichenEtats
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Einnahmec.

Kapitel.
itel

Für das
Rechnungsjahr

1905
" tretenhinzu

1 =* Mark.

6. VI. Aus der Anleibe.
1.Zu einmaligenAusgaben für RechnungderGesamt=

6 heit aller Bundesstaatenn: 1 690800

Berlin im Schloß,den27.März 1906.

(L. S.) Wilhelm.

für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905.

von Preußen 2c.

und des Reichstags, was folgt:

und tritt dem Etat der Schutzgebietefür 1905 hinzu.

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den27. März 1906.
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Dritter Nachtrag
zum Haushalts=Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905.

. Für das Nechnungsjahr1905
*5sr Ausgabe und Einnahme. ½ binn sallenweg

“ Mark. Mark.

» I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.5 u.7. Zivilverwaltung.... . . .. . .. . .. .. ... 275700 —
2. 1,3Militärverwaltng 315000

Uu.. 4. i
4.1MehrerenVerwaltungszweigengemeinsame

Fonds.....·................... 87200 —
5.1J3.Eisenbahnen...............·.··.... —«267025

6779003267025
Summe I. FortdauerndeAusgabenr 10 875 —

II. Einmalige Ausgaben.
1. Iu. 10|VerschiedeneZIwckeil 380000 —
bis12.

2.) 1). Ausgabenaus Anlaß des Eingeborenen=
aufstandees . . .. 1314 050 —
Summell.EinnialigeAusgaben»-.1694050, —

SummederAusgabe....2104925 —
2. Einnahme.

1. 3u. 5. sEigeneEinnahmendes Schutzgebiets.... — 145 950
2. — Reichszuschuß.... . . . . . . . . . . . . . . .. 2 25087
6 Summe der Einnahme. 2104 925 —
# SummederAusgabe 2 104925 —
« Die Einnahmebetrüt. 104925 —
1 Wiederholung.
1 Die EinnahmenundAusgabenbetragen2104925 —

Berlin im Schloß, den27. März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3222.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesviertenNachtragszum Reichshaushalts=
Etat für dasRechnungsjahr1905. Vom 27.März 1906.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen##c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
unddesReichtags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals AnlagebeigefügtevierteNachtragzumReichshaushalts=

Rechnungsjahr1905 hinzu.
82

DerReichskanzlerwirdermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordentlicher
AusgabendieSummevon30600000Mark imWegedesKreditsflüssigzumachen.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.) Wilhbelm.
Fürst von Bülow.

Vierter Nachtrag
zum Reichshausbalts=Etatfür das Rechnungsjahr1005.

* Für das
6

SE2 Ausgabe. chmn lahr
2 tretenhinzu
—N Mart.

B. AußherordentlicherEtat.
3 Ausgabe.

9. IX. Aus Anlaß der Expedition in das
s Südwestafrikanische Schutzgebiet.
2.A. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltung 30 600 000
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Fürdas
4 Rechnungsjahr

« Einnahme. 1905
S tretenhinzu

“ ½r Mark.

6. VI. Aus der Anleibe.
1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamt=

heit aller Bundesstaaften 30 600 000

Berlin im Schloß, den27. März 1906.

(L. S8.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3223.) Gesetz, betreffenddie Feststellungeines vierten Nachtrags zum Haushalts=-Etat
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.

R a — "„ 7 "Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von BPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtevierteNachtragzum Etat der
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905 wird in Einnahmeund Ausgabe

für dasSüdwestafrikanischeSchutzgebietauf30600000Mark festgestellt
und tritt demEtat der Schutzgebietefür 1905 hinzu.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den27.März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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Vierter Nachtrag
zumHaushalts-Etatfür dieSchutzgebieteauf dasRechnungsjahr1905.

Für das
E Rechnungsjahr

= Ansgabe und Einnahme. 1905
E S tretenhinzu

Wark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
2. I1. Summe ll. EinmaligeAusgaben0600 000

# 2. Einnahme.
22.Reichszuschs 30 600 000

Summe der Ausgabe 30 600 000
Summe der Einnahme 30 600 000

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetraggen 30 600 000

Berlin im Schloß, den27. März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3224.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesfünftenNachtragszumReichshausbalts=
Etat für das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtefünfteNachtragzumReichshaus=
halts=Etat für das Rechnungsjahr1905 tritt demReichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1905 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den27. März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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Fünfter Nachtrag

Ausgabe und Einnahme.

Für das
Rechnungsjahr

1905
tretenbinzu

Mark.6#

68.1/11.

83. 1,5

21.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.
IX. Keichsschatzamt.

AllgemeineFonnd 4

XIV. KNeichs=Invalidenfonds.
Zuschüssezum Diepositionssondsdes Kaisers zu
Gnadenbewilligungenaller Art (Kapitel68 Titel 1
der fortdauernden Ausgaben)) Pensionszuschüsse
und Unterstützunen .. . ...

Davon ab dervorstehendbei Kapitel68 Titel 8 der
fortdauerndenAusgabenangesetzteBetrag von..

Bleibt SummeXIV . .. .
SummederAusgaben

Einnahme.
XlI. Matrikularbeiträhe

188 700

188 700

188 700

188 700

188 700

Summe der Einnahme 188 700

(#.S.)

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz, betreffenddie vorläufige Regelung des Reichshaushaltsfür die Monate April und

Mai 1906. S. 443. — Gesepy, betreffenddie vorläusigeRegelung desHaushalts der Schutz=
gebietefür die Monate April und Mai 1906. S. 446.

(Nr. 3225.) Gesetz,betreffenddie vorläusigeRegelungdesReichshaushaltsfür die Monate
April undMai 1906. Vom 31.März 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Bis zur gesetzlichenFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rech=

nungsjahr1906 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurchdieseFest=
stellungergeben,wird überdenReichshaushaltfür dieMonateApril undMai
1906 folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenReichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1905
(Reichs=Gesetzbl.S. 181) festgestelltenSummen und von denNach=
bewilligungenkönnen
a) bei den fortdauerndenAusgabeninnerhalbderGrenzenderbeiden
einzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,

b) bei deneinmaligenAusgabendes ordentlichensowiebeidenAus=
gabendes außerordentlichenEtats, insoweitdieseAusgabenfür
Zweckebestimmtsind, die in demder Beratung desReichstags
unterliegendenEntwurfedesReichshaushalts=Etatsfür dasRech=
nungsjahr1906 unter deneinmaligenAusgabendesordentlichen
Etats und den Ausgaben des außerordentlichenEtats wieder
erscheinen,

für dieMonateApril undMai 1906 je ein Jwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf
einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlichsind.

Reichs=Gesetzbl.1906. 68
Ausgegebenzu Berlin den 2. April 1906.
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Die AusgabenachdemEtat überdenReichs-Invalidenfondsfür
das Rechnungsjahr1905 an die Bundesstaatenund an Elsaß=Loth=
ringen#r GewährungvonBeihilfen an hilfsbedürftigeKriegsteilnehmer
unter Kapitel83 Titel 4 derfortdauerndenAusgabenfür dieMonate
April und Mai 1906 ist von einerSumme von 16600000 Mark
zu berechnen.Dem Verteilungsmaßstabist der 1. März 1906 zu
Grundezu legen.

Für Ubungen der Mannschaften des Beurlaubtenstandessowie
zum Ankaufe,Transport und zur Unterhaltungder Remontenkann
die MilitärverwaltungdenGesamtbetragder in demJahres=Etatfür
1905 in AnsatzgebrachtenSummen verwenden.

Reichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1905festgestelltenSummen,
insoweitnichtderenStundung erfolgtist, von denBundesstaatenein=
zuzahlen.

Mai 1906 sichergebendenEinnahmenundAusgabenwerdenbei den
einzelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1906 verrechnet.

#2.

bei den fortdauerndenAusgabendesAuswärtigenAmtes für die Er=
richtungeinerGesandtschaftin Adis=Abebaund für dieErhebungder
Gesandtschaftin Tokio zum Range einerBotschaft,
bei den fortdauerndenAusgabendesReichsamtsdesInnern an Be=
soldungenund Wohnungsgeldzuschüssenfür einenneuenvortragenden
Rat im ReichsamtedesInnern, für einenneuenAbteilungsvorsitzenden,
für ein neuesMitglied der Beschwerdeabteilungenund für vier neue
Mitglieder im HauptamtebeimPatentamtesowiefür dreineueständige
MitgliederbeimReichs=Versicherungsamte,
bei deneinmaligenAusgabendes ordentlichenEtats des Reichsamts
des Innern zur Erforschungder Schlafkrankheitund für die Beteili=
gung desReichsan der internationalenAusstellungin Mailand,

Preußen — von den bei Kapitel 29 Titel 11 und 17 eingestellten
Mehrbeträgeninfolge der Verlängerungdes medizinischenStudiums,

desReichsheeres,und zwar:
a) Preußen: für den Neubau von Magazingebäudenin Schwerin,
für den Neubau von Magazingebäudenin Mülhausen i. E.)
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für die ErweiterungdesBekleidungsamtsin Metz, für Instand=
setzungder altenGserenkalsernein Paderborn, für denNeubau
von Kasernenin Cöln und in Karlsruhe sowiefür die Anlage
von Schießständen,

b) Sachsen:für denNeubauvon Magazingebäudenin Pirna, für
denNeubauvon Kasernenin Bautzenund in Freiberg,

bei deneinmaligenAusgabendesordentlichenEtats derVerwaltung
derKaiserlichenMarine zumBau desKleinenKreuzers„ErsatzPfeil“
1.Rate, zur EinrichtungeinesLinienschiffsderSachsenklasseals Tor=
pedoschulschiffsowiezur UmänderungderTorpedoarmierung,zurGrund=
reparaturund zu baulichenVerbesserungenan denGroßenKreuzern
„Hertha“ und „Victoria Louise“ 1. Rate, zur BeschaffungvonUnter=
seebootenund zuVersuchenmit ihnen,zurAusrüstungdesMaschinen=
hulks„Leipzig“mit Wasserrohrkesseln,zur ErweiterungderGleisanlagen
(Werft Kiel), zum Erwerbe von Gelände für die zu verlegendenSchieß=
ständederGarnison Kiel und der aktivenSchlachtflottesowiezur Aus=
arbeitungvon Bauentwürfen,

zur Erweiterungder Werft (Wilhelmshaven)auf demGeländesüdlich
des Ems=Jade=Kanals,zur VerlegungdesArtillerieressortsderWerft
(Kiel) nachdem neuenWerftgebäudebei Ellerbek, zur Verbreiterung
von Hellingen,zur ErweiterungdesMinendepotsin Curhavensowie
zum weiterenAusbau der Artillerieschulein Sonderburg,
bei denfortdauerndenAusgabender Reichs=Justizverwaltungan Be=
soldungenund Wohnungsgeldzuschüssenfür einenneuenSenatspräsi=
dentenund fünf neueRäte bei demReichsgerichte,

Reichseisenbahnenzur Herstellung des zweitenGleises auf der Bahn=
streckeStraßburg—Lauterburgund zum Bau des zweitenGleises der
StreckeStraßburg-Molsheim,
bei Kapitel 3 Titel 6 des außerordentlichenEtats für die Vervoll=
ständigung des deutschenEisenbahnnetzesim Interesse der Landes=
verteidigungund zwar zur Herstellungdes zweitenGleises auf den
StreckenOldesloe—-Neumünster,PattburgTingleff, Elmshorn—Wilster,
St. Margarethen-Tondern,Oldenburg—Ellenserdamm—Sandesowiezur
Herstellungder örtlichenErgänzungsanlagen
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Die Militärverwaltung ist befugt, die aus Anlaß der Rückführungeines
Teiles der ostasiatischenBesatzungsbrigadeentstehendenAusgabenzu leistenund
bei denAusgabendes außerordentlichenEtats für 1906 für die Expeditionnach
Ostasienin Anrechnungzu bringen.

5H3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordent⸗

licherAusgabendie Summe von 200000000 Mark im WegedesKredits
flüssigzumachen.

84.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittelder Reichshauptkassenach Bedarf,jedochnicht über
denBetrag von 350 000 000 Mark hinaus, Schatzanweisungenauszugeben.

5.
Der Besoldungs=Etatfür das Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungs=

jahr 1905 gilt mit der im 9§#1 Ziffer 1a bezeichnetenMaßgabe auch für die
Monate April und Mai 1906.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßWernigerode,den31.März 1906.

— Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3226.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelung desHaushalts der Schutzgebietefür
dieMonateApril undMai 1906. Vom 31.März 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,macherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Bis zur gesetzlichenFeststellungdesHaushalts=Etatsder Schutzgebietefür
das Rechnungsjahr1906 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurch
dieseFeststellungergeben,wird folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenHaushalts-EtatderSchutzgebieteauf dasRechnungs=
jahr 1905 festgestelltenSummenundvondenNachbewilligungenkönnen
a) bei den fortdauerndenAusgabeninnerhalbder Grenzender bei
deneinzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,
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b)beideneininaligenAusgaben,insoweitletzterefürsweckebe-
stimmt sind, die in dem der Beratung des Reichstagsunter=
liegendenEntwurfe des Haushalts=Etats der Schutzgebietefür
das Rechnungsjahr1906 unter den einmaligenAusgaben wieder
erscheinen,

für dieMonate April und Mai 1906 je ein Zwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der
auf einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlichsind.
Die nachvorstehenderBestimmungfür dieMonate April und Mai
1906 sichergebendenEinnahmenund Ausgabenwerdenbei denein=
zelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1906 verrechnet.

» UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßWernigerode,den31.März 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

1

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

ReichsGesetzbl. 1906. 69
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Jnhalt:

gemacht.

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Hreußen.
RegierungsbezirkFrankfurta.Od., Groß=Koschen,Kreis Calau. GroßKoschen.

2 Liegnitz, Fran:2,0 Aus demRegierungsbezirkeLiegnitzdieKreise Grünberg.
furt a.O. und Grünbergund Freystadtund aus demKreise
Posen. Sagan die AmtsbezirkeCosel, Kottwitz und

Reichs=Gesetzbl.1906.

Naumburga. B.;

dieGemeindenCrossena.O., Logau,Grunow,
Plau, Gersdorf,Deutsch=Sagar, Wendisch=
Sagar, Rusdorf, Tschausdorf,Thiemendorf,
Hundsbelle und Merzdorf (Kreis Crossena.O.)
Tschicherzig, Radewitsch und Padligar sowie
dieGemarkungenOber-undUnterweinbergeder
Stadt Züllichau(Kreis Züllichau=Schwiebus);
aus demRegierungsbezirkePosen die Ort=
schaften:BomstStadt, BomstGut, Chwalim
Gemeinde,UnruhstadtStadt, KargeGut und
Gemeinde,KopnitzStadt, Alt-JaromierzHld.
Gemeinde, Neu=-JaromierzHld. Gemeinde,
Alt- Tepperbuden Gemeinde, Neu=Tepper=
budenGemeinde,WilzeGemeindeundRuden
Gemeinde.

70



St. Goarshausen).

Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkMerseburg. 3.Kreis Schweinitz. Schweinitz.
⸗ Merseburg 4. KreiseQuerfurt, Naumburg, Weißenfels, Stadt-Eckartsberga.

undErfurt. und LandkreisErfurt, Langensalza,Weißensee
und Eckartsberga. «

» Cassel. 5. GemarkungenBergenund EnkheimundMönchhof,Bergen.
BischoffsheimsowieHochstadt(LandkreisHanau).

⸗ ? 6.Gemarkungen Stadt Geluhausen,Roth, Lieblos Gelnhausen.
und Rothenbergen(KreisGelnhausen)sowieGe=
markungLangensolbold(LandkreisHanau).

⸗ Wiesbaden. 7.Stadtkreis Frankfurt a. M. Frankfurt a.M.
1 ⸗ 8. GemarkungenNeuenhain, Altenhain, CronbergNeuenhain.

(Obertaunuskreis)und Soden (Kreis Höchst).
» ⸗ 9. GemarkungenHofheim, Marxheim (Kreis Höchst)Diedenbergen.

und Diedenbergen(LandkreisWiesbaden).
r r 10.NGemarkungenWeilbach, Flörsheim, Wicker und Wicker.

Massenheim(LandkreisWiesbaden).
: ? 11.Gemarkung Hochheim. Hochheim.
r : 12. GemarkungenDelkenheim,Nordenstadt,Wallau und Wallau.

Breckenheim(LandkreisWiesbaden).
„ ⸗ 13. GemarkungenIgstadt, Kloppenheim, ErbenheimIgstadt.

(LandkreisWiesbaden).
» » 14. StadtkreisWiesbadenund GemarkungSonnenbergWiesbaden.

(LandkreisWiesbaden).
» » 16. GemarkungenBiebrich⸗Mosbach,Dotzheim,Frauen⸗Frauenstein.

stein,Schierstein(LandkreisWiesbaden).
« 16. GemarkungenNiederwalluf, Oberwalluf, Neudorf, Eltville.

Rauenthal, Eltville, Kiedrich (Kreis Rheingau). «
» 17.Gemarkungen Erbach, Hattenheim,Hallgarten,strich.

Ostrich(KreisRheingau).
» ⸗ 18. GemarkungenMittelheim, Winkel, JohannisbergWinkel.

(Kreis Rheingauy. ·
«- p 19. GemarkungenGeisenheim, Eibingen, RüdesheimGeisenheim.

(Kreis Rheingau).
7 » 20. GemarkungenAulhausen, Aßmannshausen(Kreis Aßmannshausen.

Rheingau).
5 1 21.Gemarkungen Lorch, Lorchhausen(KreisRheingau).Lorch.
2 * 22. GemarkungenCaub, Dörscheid, Sauerthal (Kreis Caub.



451

Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkWiesbaden.23.|GemarkungenBornich,Patersberg,St.Goarshausen,St. Goarshausen.

*7 7

* v

* 7

v 5

» Aachen.
⸗ Cöln.

2 Coblenz.
v *

* 5

: Coblenzund
Trier.

⸗ Coblenzund
Trier.

» Trier.
v v

7 7

29.
30.

31.
32.

33.

34.

36.

36.
37.
38.

Lierschied,Nochern, Wellmich,
St. Goarshausen).

Weyer (Kreis

Osterspai(Kreis St. Goarshausen).
GemarkungenBraubach,Oberlahnstein,Niederlahn=
stein,Frücht (Kreis St. Goarshausen).

GemarkungenFachbach(Kreis St. Goarshausen),
Ems, Dausenau, Nassau, Weinähr, Obernhof,
Dienethal,Berg.Nassau=Scheuern(Unterlahnkreis).

Laurenburg,Scheid (Unterlahnkreis).
GemarkungenSchadeck, Runkel (Oberlahnkreis),
Niederbrechen,Oberbrechen,Eisenbach (Kreis
Limburg).

Kreis Düren.
Stadt- und LandkreisBonn, Kreis Rheinbachund
Siegkreis.

Kreis Neuwied.

Ausschluß der
Münstermaifeld.

Kreis St. Goar mit Ausschlußder Bürgermeisterei
Brodenbach,sowiedieGemarkungenCapellenund
Rheus, ferner die BürgermeistereienEhrenbreit=
stein,Bendorf und Vallendar (Stadt und Land)
des LandkreisesCoblenz.

Kreise Zell und Cochem,BürgermeistereienPolch
und MünstermaifelddesKreisesMayen, Bürger=
meistereiBrodenbach des Kreises St. Goar,
BürgermeistereiWinningen sowie Gemarkung
Metternich des LandkreisesCoblenz, Stadtkreis
Coblenz, fernerGemarkungenReil und Cövenig
desKreisesWittlich (RegierungsbezirkTrier).

Kreise Kreuznach, Meisenheim, Simmern und
St. Wendel.

Kreis Saarbrücken.
Kreis Saarlouis,

BürgermeistereienPolch und

Kreis Merzig.

70“

Camp.

Oberlahnstein.

Nassau.

Balduinstein.

Runkel.

Düren.
Bonn.

Neuwied.

Ahrweiler.

St. Goar.

Cochem.

Kreuznach.

Saarbrücken.
Saarlouis.
Merzig.



Bundesstaat
und

Lau=
fende
Nr.

Umfang desWeinbaubezirkes.
Name
des T

Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkTrier. 39.

40.

41.

42

43.

44.

45.

GemeindenWawern, Canzem,Wittingen, Schoden,
Ockfen,Irsch (Büst), Beurig, Serrig, Hamm,
Taben=Rodt,Kastel=Staadt,Crutweiler, Saar=
burg, Niederleuken, Ayl, Bibelhausen, Zerf
(Nieder=und Ober=Zerf, Frommersbach), Bal=
dringen, Greimeroth,Hentern und Schömerich
des Kreises Saarburg, sowie die zur Bürger=
meisterei Conz des Landkreises Trier gehörigen
OrtschaftenMerzlich, Conz, Cönen, Filzen, Hamm,
Commlingen,Oberemmel,Crettnach=Obermennig
und Niedermennig und die zur Bürgermeisterei
Irsch=Schöndorf des LandkreisesTrier gehörige
GemeindeDellingen.

GemeindenMannebach(Kümmern), Fisch (Rehlinger=
bof), Körrig, Kahren, Rommelfangen, Dittlin=
gen (Merzkirchen), Kelsen, Südlingen, Beuren,
Menurich, Kirf (Collesleuken), Trassem (Perden=
bach), Münzingen, Faha, Freudenburg (Colles=
lenken), Weiten, Keßlingen, Orscholz, Borg,
Oberleuken, Eft=Hellendorf, Nohn, Tünsdorf,
Büschdorf, Wehingen, Bethingen und Portz (Merz=
kirchen)desKreisesSaarburg.

Gemeinden DPerl, Oberperl, Sehndorf, Besch,
Wochern, Tettingen=Butzdorf,Nennig (Wies),
Sinz, Kreuzweiler, Dilmar und Palzem des
KreisesSaarburg.

GemeindenEsingen, Wehr, Helfant, Bilzingen,
Wincheringen,Rehlingen, Köllig, Nittel, Ons=
dorf,Wellen,Temmels,Soest(Ober-undNieder=
soest),TawernundFellerichdesKreisesSaarburg.

BürgermeistereienAach=Igel-Trierweiler,Nalingen,
Schleidweiler,Walschbillig,sowiedie Gemeinden
Oberbillig, Wasserliesch,Reinig, Cordel, Butz=
weiler undNaurath (Eifel) desKreises Trier Land,
sowie GemeindenEchternacherbrückund Bollen=
dorf desKreisesBitburg.

Stadtkreis Trier, LandkreisTrier mit Ausnahme
der BürgermeistereienAach=Igel=Trierweiler,
Ralingen, Schleidweiler,Welschbilligund Conz,
sowiederGemeindenCordel,Butzweiler,Naurath
(Eifel) und Mellingen.

Kreis Bernkastelund Kreis Wittlich mit Ausnahme
der GemeindenReil und Cövenig.

Saarburg.

Kirf.

Nennig.

Wincheringen.

Langsur.

Trier.

Bernkastel.

—



Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

II. Bayern.
Regierungsbezirkder Pfalz. 1. BezirksämterDürkheim,LandauundNeustadta.H.,1. Pfalzischer

dann die Gemeinde Lambsheim (ezirksamt] Weinbaubezirk.

2 * v

5 2 5?

*= * 7

2 ! 7

RegierungsbezirkUnterfranken
undAschaffenburgbeziehungs=
weiseMittelfranken.

RegierungsbezirkUnterfranken
undAschaffenburgbeziehungs=
weiseOberfranken.

RegierungsbezirkUnterfranken
und Aschaffenburg.

RegierungsbezirkSchwabenund
Neuburg.

RegierungsbezirkderOberpfalz
und von Regensburg.

10.

Frankenthal) sowie die GemeindenAlsheim,
Assenheim,Böhl, Dannstadt,Fußgönheim,Hoch=
dorf, Ruchheimund Schauernheim(Bezirksamt
Ludwigshafen).

BezirksämterGermersheim,Ludwigshafen(jedoch
ohnedievorgenannten8 Gemeinden)undSpeyer.

BezirksämterFrankenthal(jedochohnedieGemeinde
Lambsheim),Kaiserslautern,Kirchheimbolanden,
Kusel und Rockenhausen.

BezirksämterHomburg, St. Jugbert, Pirmasens
und ZJweibrücken.

BezirksamtBergzabern.

Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen=
burg: die BezirksämterGerolzhofen,Kitzingen
und Ochsenfurtsowie die Stadt Kitzingenund
vomRegierungsbezirkeMittelfranken:dieBezirks=
a#mterNeustadta.A., Rothenburgo.T., Scheinfeld
undUffenheimsowiedieStadt Rothenburgo.T.

Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen=
burg: die BezirksämterEbern, Hammelburg,
Haßfurt, Hofheim, Karlstadt, Kissingen,Neu=
stadta. S., Schweinfurt und Würzburg sowie
die StädteSchweinfurtundWürzburg und vom
RegierungsbezirkOberfranken:die Bezirksämter
Bambergl und 1l,Forchheim und Staffelstein
sowiedieStädteBambergundForchheim;ferner
derHerzoglichSächsischeAmtsgerichtsbezirkKönigs=
berg in Franken.

Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen=
burg: die BezirksämterAlzenau, Aschaffenburg,
Gemünden,Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg
und Obernburgsowie die Stadt Aschaffenburg.

BezirksamtLindau.

BezirksämterRegensburgund Stadtamhof.

2. Bälzischer
Weinbaubezirk.

3. Mälzischer.
Weinbaubezirk.

4. Pfälzischer
Weinbaubezirk.

5. Mälizischer
Weinbaubezirk.

1. Fränkischer
Weinbaubezirk.

2. Fränkischer
Weinbaubezirk.

3. Fränkischer
Weinbaubezirk.

Lindau.

Oberpfälzischer
Weinbaubezirk.
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Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

III. Königreich Sachsen.
KreishauptmannschaftDresden1. AmtshauptmannschaftlicheBezirke Großenhain,

Meißen, Dresden-=Altstadt,Dresden=Neustadt,
Pirna und StadtbezirkDresden.

KreishauptmannschaftLeipzig 2. AmtshauptmannschaftlicheBezirke Oschatz und
Grimma.

IV. Wirttemberg.
Donaukreis. 1. Die OberamtsbezirkeRavensburgund Tettnang. Bodenseegegend.
Jagstkreis. 2. Die OberamtsbezirkeGerabronnund Mergentheim.Taubergrund.
Neckar=,Schwarzwald=,Jagst.3.Die OberamtsbezirkeRottenburg,Tübingen,Herren=„Neckartal(mit
und Donaukreis. berg, Reutlingen, Urach, Nürtingen, KirchheimSeitentälern und

Eßlingen, Cannstatt, Waiblingen, Schorndorff, Neuenbürg).
Welzheim,Gaildorf, Backnang,Marbach, Lud=
wigsburg, Stuttgart (Stadt), Stuttgart (Amt),
Böblingen, Leonberg, Calw, Neuenbürg,Vai=
hingen, Maulbronn, Brackenheim, Besigheim,
Heilbronn, Reckarsulm,Weinsberg, Ohringen,
Hall, Künzelsau.

V. Baden. 1. Kreis Mosbach.
2. KreiseMannheim, Heidelbergund Karlsruhe.
3. KreiseBaden und Offenburg.
4. KreiseFreiburg und Lörrach.
5. Kreis Waldshut.
6. Kreis Konstanzund die württembergischeExklave

Hohentwiel.

VI. Hessen.
Provinz Starkenburg. 1. Provinz Starkenburgmit Ausnahme der Gemar.Starkenburg.

kungender EnklaveWimpfen.
⸗ ⸗ 2.Gemarkungen der EnklaveWimpfen. Wimpfen.
: Olerhessen. 3.Provinz Oberhessen. Oberhessen.

Provinz Rheinhessen:
Kreis Mainz. 4. GemarkungenKastel und Kostheim. Kostheim.
⸗ 5. Kreis Mainz mit Ausnahmeder zu denWeinbau=Mainz.

bezirkenKostheim, Hahnheim und Bodenheim
(laufendeNr. 4, 11 und 12) gehörigenGemar=
kungen.
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Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Kreis Bingen. 6. Gemarkungen Aspisheim, Bingen, Büdesheim,Bingen.
Dietersheim, Dromersheim, Gensingen,Grols=
heim,Horrweiler, Kemptenund Sponsheim.

⸗ » 7. Kreis BingenmitAusnahmederzumWeinbaubezirkeIngelheim.
Bingen (laufendeNr. 6) gehörigenGemarkungen.

„* Oppenheim. 8.GemarkungenSchimsheimundWallertheim. Schimsheim.
5 ? 9.Gemarkung Sulzheim. Sulzheim.
„ 10. GemarkungenEichloch,VendersheimundWörrstadt.Wörrstadt.

Kreise Oppenheimund Mainz. 11. GemarkungenHahnheim, Selzen, Mommenheim,Hahnheim.
Sörgenlochund Zornheim.

» » " 12. GemarkungenNieder- Olm, Ebersheim,Harrheim, Bodenheim.
Gaubischofsheim,Lörzweiler,Bodenheim,Lauben=
heimund Weisenau.

Kreis Oppenheim. 13. GemarkungenNackenheim,NiersteinundSchwabsburg.Nierstein.
" : 14. GemarkungenKöngernheim,Undenheim,Schorns=Undenheim.

heimund Udenheim.
2 » 15.Kreis Oppenheimmit Ausnahmeder zu denWein.Oppenheim.

baubezirkenSchimsheim, Sulzheim, Wörrstadt,
. Gaubickelheim,Hahnheim,Bodenheim,Nierstein

und Undenheim(laufendeNr. 8 bis 14 und 16)
gehörigenGemarkungen.

KreiseOppenheimund Alzey.)6.Gemarkungen Armsheim,)Gaubickelheim,Gauwein=Gaubickelheim.
heim im KreiseOppenheimund Gumbsheimim
KreiseAlzey.

Kreis Alzey. 17.NGemarkungenIppesheim, Biebelsheim, Planig,Bosenheim.
Pfaffenschwabenheim,Bosenheim, Hackenheim,
Freilaubersheimund Volxheim.

2 1 18. |KreisAlzey mit Ausnahmeder zu den Weinbau-Alzey.
bezirkenGaubickelheimund Bosenheim(laufende
Nr. 16 und 17) gehörigenGemarkungen.

: Worms. 19. Kreis Worms. Worms.

VII. GroßherzogtumSachsen. Das ganzeGebietdes Großherzogtums.

VIII. Sachsen=Meiningen.
Kreis Saalfeld. Die GemeindebezirkeCamburg (Saale), Roda=

menschel,Wichmar, Würchhausen, Eckolstädt,
Münchengosserstädt,Schmiedehausen,Stöben,
Weichauund Kaatschen.

Camburg (Saale).



Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

LX. Elsaß· Cothringen. 1.NDer StadtkreisStraßburgunddieKantoneBrumath Straßburg=
und Schiltigheim. Brumath⸗

Schiltigheim.
2.NDer Kanton Hochfelden. Hochfelden.
3.Der Kanton Truchtersheim. Truchtersheim.
4.Der Kreis Ersteinmit AusnahmederGemarkungenErstein.

Burgheim und Goxweiler, die Gemarkungen
Bischofsheim,Griesheim,Ottrott undSt. Nabor
desKreisesMolsheim.

5.Der Kreis Hagenau. Bischweiler=
Hagenau-Nieder=
bronn.

6. Die GemarkungDorlisheim. Dorlisheim.
7. Die Gemarkungen Rosheim und Nosenweiler. Rosheim.
8. Die GemarkungBörsch. Börsch.
9.. Der Kanton Molsheim mit Ausnahme der Ge- Molsheim=Mutzig.

markungDorlisheim.
10.Die KantoneSaales und Schirmecksowie die Ge. Saales=Schirmeck.

markungenGrendelbruch,Mollkirch und Mühl= k%
bachdesKantons Rosheim.

11.Der Kanton Wasselnheim. Wasselnheim.
12. Die GemarkungenEpfig, St. Peter undStotzheim.Epfig.
13.NDie GemarkungenBernhardsweiler,Blienschweiler,Nothalten.

Eichhofen,Ittersweiler,NothaltenundReichsfeld.
14. Die GemarkungenAndlau, Barr, Burgheim,Gert.Barr.

weiler, Goxweiler, Heiligenstein,Hohwald und
Mittelbergheim.

15.Oer Kanton Markolsheim. Markolsheim.
16.Die GemarkungenDambach,Diefenthal,Ebersheim,Schlettstadt.

Ebersmünster, Kestenholz, Scherweiler und
Schlettstadt.

17.NDie GemarkungenKinzheim,Orschweiler,St. ilt, St. Pilt=Kinzheim.
Nodern und Nohrschweier.

18., Oer Kanton Weiler. Weiler.
19.NDer Kanton Weißenburg. Weißeuburg.
20.Die Kantoneauterburg,Selz,Sulz u.W. undWörth. WorthLauter⸗

urg.
21.Die Kantone Buchsweiler, Drulingen, LützelsteinBuchsweiler=Saar.

und Saarunion. union.
22. Die KantoneMaursmünsterund Jabern. Maursmünster=

Zabern.
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Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)3. Der Kreis Altkirchmit AusnahmederGemarkungenAltkirch.
Fröningen, Hochstattund Illfurt.

24. Der Kanton NeubreisachsowiederKantonAndols=Andolsheim-Neu=
heimmit Ausnahmeder GemarkungHausen. breisach.

25. Die GemarkungenColmar, Hausen, Heiligkreuz,Colmar.
Wettolsheimund Winzenheim.

26.DDer Kanton Münster sowie die GemarkungenWal.Münster.
bachund Jimmerbach des Kantons Winzenheim.

27. Die GemarkungenHattstattund Vöklinshofen. Vöklinsbofen.
28. Die GemarkungenEgisheim, Häusern, Herlisheim Egisheim.

und Obermorschweier.
29. Die GemarkungenIngersheim, NiedermorschweierTürkheim.

und Türkheim.
30. Die GemarkungBollweiler. Bollweiler.
31. Der Kanton Sulz mit AusnahmederGemarkungen Sulz.

Bollweiler und Isenheim.
32. Der Kanton Eusisheim sowie die GemarkungenCusisheim.

Baldersheim,Banzenheim,Battenheim,Eichwald,
Homburg, Illzach, Kingersheim,Klein=Landanu,
Niffer, Ottmarsheim, Reichweiler, Rülisheim,
SausheimundWittenheimdesKreisesMülhausen.

33.DDer KantonGebweilerunddieGemarkungIsenheimGebweiler.
desKantons Sulz.

34. Die GemarkungenGundolsheimund Rufach. Rufach.
35. Die GemarkungenOsenbach,Sulzmatt und West. Sulzmatt.

halten.
36.Die GemarkungenGeberschweierund Pfaffenheim.Geberschweier.
37.DDie GemarkungenBrunstatt, Eschenzweiler,Habs=Mülhausen.

heim, Illfurt, Lutterbach,Mülhausen,Pfastatt,
Riedisheim,Rixheim,Jillisheim undZimmersheim.

38.NDie GemarkungHegenheim. Hegenheim.
39.NDie GemarkungenBrubach und Flachslanden,der Hüningen=Landser.

Kanton LandsersowiederKantonHüningenmit
Ausnahmeder GemarkungHegenheim.

40.Die GemarkungenAmmerschweier,Kaysersberg,Kapsersberg=
Katzenthal, Kienzheim, Sigolsheim sowie der Schnierlach.
Kanton Schnierlach.

41.Die Gemarkungen Bebeluheim, Bennweier, Berg.Rappoltsweiler.

Reichs=Gesetzbl.1906

heim, Gemar, Hunaweier, Illhäusern,Mittel=
weier, Ostheim, Rappoltsweiler, Reichenweier,
TannenkirchundZellenberg.
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4.
43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

Der Kanton Markirch.
Die GemarkungenSteinbach, Uffholz und Watt=
weiler.

Die GemarkungenAlt-Thann undThann.
Die KantoneMasmünsterund St. Amarin, der
Kanton Sennheimmit Ausnahme der Gemar=
kungenSteinbach,Uffholz undWattweilersowie
der Kanton Thann mit Ausnahmeder Gemar=
kungenAlt-=Thannund Thann. Außerdemdie
GemarkungenDidenheim, Dornach, Galfingen,
Heimsbrunn,Niedermorschweiler,Reiningendes
KreisesMülhausen,sowieHochstattundFröningen
desKreisesAltkirch.

Der Kanton Gorze, die GemarkungMetz, sowie
die GemarkungenAmanweiler, Augny, Ban
St. Martin, Borny, Chieulles,Devant-les=Ponts,
Longeville,Lorry bei Metz, Maxe, Mey, Mon=
tigny, Moulins, Norroy=le-Veneur,Plantières,
Plappeville, Plesnois, Sablon, St. Julien,
Saulny, Sch, Vallières, Vantoux, Vany und
Woippy des Kantons Metz, sowie die Gemar=
kungenCheminot,Chesny,Coin a. d. Seille, Coin
bei Coupry, Couvry, Fey, Fleury, Lorry-Mar=
digny, Louvigny, Magny, Marieulles, Marly,
Peltre, Vommerieux, Pouilly, Pournoylla=
Chétive,Sillegny undVerny desKantonsVerny
und Antilly, Argancy, Chailly, Charly, Failly,
Malroy, Noisseville,Nouilly, St. Barbe, Sanry,
Servigny und Vremy desKantons Vigy.

Die GemarkungenBronvaux, Feves, Hagendingen,
Hauconcourt, Maizièeres beiMetz, Malancourt,
Marange-Silbange, Montois-la=Montagne,
Pierrevillers, Rombach,Roncourt, Ste. Marie=
aux-Chenes,St. Privat, Semecourt,Stahlheim
und Talingen.

Der KantonPange sowiedieGemarkungenAchätel,
Buchy, Chirisey, Foville, Goin, Jury, Liehon,
Mecleuves,Moncheux,Orny, Pagny, Pontoy,
Pournoy=-la=Grasse,Sailly, St. Jure, Secourt,
Silly=en =Saulnois, Solgne, Vigny und Vul=
mont desKantons Verny.

Die GemarkungenAy, Brittendorf, Charleville,
Emery, Fléoy, Glatigny, Haiß, Tennschen,
Trémery,Vigy, Villers=Bettnach,Vry.

Markirch.
Uffholz.

Thann.
St. Amarin=
Sennheim.

Das Verseuchungs=
gebietbei Metz.

Marange=
Silvange.

Pange.

Vigy.



Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Moch:ILX.Elsaß· Lothringen.)]50. sDieGemarkungReimeringen. Reimeringen.
51. Der Kreis BolchenausschließlichReimeringen. Bolchen.
52. Die GemarkungMontdidier. Montdidier.
53. Der KantonAlbesdorf— ausschließlichMontdidier — Albesdorf· Dieuze.

und der Kanton Dieuze.
54. IDerKanton Chaͤteau⸗Salinus. Chaͤteau-Salins.
55. Der Kanton Delme. Delme.
56. Der Kanton Vic. Vic.
57.Der Kreis Diedenhofen=Ostmit Ausnahme der DiedenhofenOst.

GemarkungenApach, Mallingen, Niederkontz,
Oberkontz,Rettel, Rüsdorf und Sierck.

58. Die GemarkungenMallingen und Rettel. Mallingen.
59.NDie GemarkungenApach, Niederkontz,Oberkontz,Sierck.

Rüsdorf und Sierck.
60. Der KreisDiedenhofen=West. Diedenhofen=West.
61.Der Kreis Forbach. Forbach.
62.DDerKreis Saarburg. Saarburg.
63.]Der Kreis Saargemündmit AusnahmederGemar Saargemünd.

kungSaareinsmingen.
64.]Die GemarkungSaareinsmingen. Saareinsmingen.
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(Nr. 3228.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Mustern und Waren=
zeichenauf der 1906 in Nürnberg stattfindendenAusstellung. Vom
3.April 1906.

D. durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichenfindet auf die
BayerischeJubiläums=Landes=Industrie=Gewerbe=und KunstausstellungNürn=
berg1906 Anwendung.

Berlin, den 3. April 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs,GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
[

22.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend denSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichenauf der

1906 in Dresden stattfindendenKunstgewerbeausstellung.S. 461. — Bekanntmachung, be=
treffend den Aufruf und die Einziehung der Noten der BraunschweigischenBank zu Braunschweig.
S. 461. — Bekanntmachung, betreffend denAnteil der Reichsbankan demGesamtbetragedes
steuerfreienungedecktenNotenumlaufs.S. 462.

(Nr. 3229.) Bekanntmachung,betreffendden SchutzvonErfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der 1906 in Dresden stattfindendenKunstgewerbeausstellung.
Vom 12.April 1906.

er durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vorge=
seheneSchutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichenfindet auf die
3.DeutscheKunstgewerbeausstellungzu Dresden1906Anwendung.

Berlin, den12. April 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
— ——

(Nr. 3230.) Bekanntmachung,betreffendden Aufruf und die Einziehungder Noten der
N BraunschweigischenBank zu Braunschweig. Vom 14. April 1906.

achdemdie BraunschweigischeBank zu Braunschweigauf dasRecht,Bank=
noten auszugeben,verzichtethat, hat der Bundesrat auf Grund des§ 6 des
Bankgesetzesvom 14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) denAufruf unddie
Einziehungder von der BraunschweigischenBank unterm1. Juli 1874 aus=
gegebenenEinhundertmarknotenmit folgendenMaßgaben angeordnet:

1. Der Aufrusist im laufendenJahre, undzwarin angemessenenZwischen=
räumenzweimalund im Laufe derJahre 1907 und1908 mindestens
je zweimal

im DeutschenReichsanzeigerund
in denBraunschweigischenAnzeigen

bekanntzu machen.
2. Die aufgerufenenNotenkönnenvomTage der erstenBekanntmachung
bis zum31.Dezember1906 beiderKassederBraunschweigischenBank

Reichs· Gesehbl.1906.
Ausgegebenzu Berlin den20. April 1006.
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und Kreditanstalt Aktiengesellschaft(bisherBraunschweigischeBank) zu
BraunschweiggegenBargeld umgetauschtwerden. -

3. Nach dem31. Dezember1906 hörendiemit der Firma derBraun-
schweigischenBank umlaufendenNotenauf, Zahlungsmittelzu sein;
dieselbenbehaltenjedochdieKraft einfacherSchuldscheineund werden
als solchebei derKassederBraunschweigischenBank undKreditanstalt
Aktiengesellschaft(bisherBraunschweigischeBank) zu Braunschweigbis
zumAblaufedesJahres 1908 eingelöstwerden. ·

4. Die bis zum Ablaufe der letztbezeichnetenFrist nicht zur Einlösung
gelangtenBanknotensindauchals einfacheSchuldscheineungültigund
von dernachträglichenEinlösungausgeschlossen.

Berlin, den14. April 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

—“·—

(Nr. 3231.) Bekanntmachung,betreffenddenAnteil der Reichsbankan demGesamtbetrage
dessteuerfreienungedecktenNotenumlaufs. Vom 14.April 1906.

N die BraunschweigischeBank in Braunschweigauf das Recht zur
Ausgabe von Banknotenam 14. Dezember1905 verzichtethat, ist der dieser
Bank nachHiffer24 derAnlage zum § 9 desBankgesetzesvom 14.März 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 177) zustehendeAnteil an dem Gesamtbetragedes steuer=
freienungedecktenNotenumlaufs ddo . ... 2829000 Mark
gemäß§ 9 Abs. 2 a. a. O. demAnteilederReichsbankzu=
gewachsen.

Infolgedessenhatderletzteresichvondemin derBekannt=
machungvom 5.Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 226) nach=
gewiesenenBetrageddddnnnaa . . . . . . ... 470000000
auf................................·.......... 472829000Makk
erhöht.

Berlin, den14.April 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

—

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Gerichtsstand für Deutsche, die keinemBundesstaat angehören.

S. 463.— Bekanntmachung, betreffenddenGerichtsstandfür dieReichsbehördenin Berlin und
Charlottenburg. S. 464.

(Nr. 3232.) Bekanntmachung,betreffenddenGerichtsstandfür Deutsche,die keinemBundes=
staatangehören. Vom 21. April 1906.

A# Anlaß derTeilungderStadt Berlin in mehrereGerichtsbezirkebestimmeich:

In den Fällen des § 15 der Zivilprozeßordnung,des § 11 der Straf=
prozeßordnung(Artikel35 Nr. I desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetz=

buche) sowiedes§ 3 Abs.1 desGesetzesüberdieAngelegenheitenderfreiwilligen
Gerichtsbarkeitgilt als Wohnsitzfür einenDeutschen,der einemBundesstaate
nichtangehört,vom 1. Juni 1906 an der zumBezirkedesAmtsgerichtsBerlin=
Mitte gehörendeTeil des StadtkreisesBerlin.

Auf die Fälle der 9§ 27, 606, 609, 642, 648, 680 der Zivilprozeß=
ordnungfindetdie vorstehendeBestimmungentsprechendeAnwendung.

Berlin, den21.April 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1906. 73

Ausgegebenzu Berlin den 30. April 1906.
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(Nr. 3233.) Bekanntmachung,betreffenddenGerichtsstandfür dieReichsbehördenin Berlin
und Charlottenburg. Vom 21. April 1906.

A## Grund des§ 19 derZivilprozeßordnungbestimmeich:
Vom 1. Juni 1906 an gilt als Sitz im Sinne des§ 18 derZivilprozeß=

ordnungfür die Reichsbehörden,welcheihren Sitz in Berlin haben, der zum
Bezirkedes AmtsgerichtsBerlin=Mitte gehörendeTeil des StadtkreisesBerlin
und für dieReichsbehörden)welcheihrenSitz in Charlottenburghaben,derzum
W* desAmtsgerichtsCharlottenburggehörendeTeil des StadtkreisesChar=
ottenburg. -

Berlin, den21. April 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
· Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
24.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Entschädigungder AngehörigenDänemarks,Norwegensund
Schwedens für unschuldig erlittene Untersuchungshaft. S. 165.

(Nr. 3234.) Bekanntmachung,betreffenddie Entschädigungder AngehörigenDänemarks,
Norwegensund Schwedensfür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft.
Vom 3. Mai 1906.

A## Grund des§ 12 desGesetzes,betreffenddieEntschädigungfür unschuldig
erlitteneUntersuchungshaft,vom 14. Juli 1904 Ekecchs=GesezbrS. 321) wird
hierdurchbekanntgemacht,daß durch die Gesetzedes KönigreichsDänemark,
desKönigreichsNorwegenund desKönigreichsSchwedendie Gegenseitigkeitim
Sinne jenerVorschriftverbürgtist.

Berlin, den3.Mai 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

vonTschirschky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W. 9 zurichten.

Reichs=esetzbl.1906. 74
Ausgegebenzu Berlin den10.Mai 1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ25.

Jnhalt: Geses, betreffenddieAnderungdesArtikel32 derReichsverfassung.S. 467.— Geset, betreffend
die Gewährungeiner Entschädigungan die Mitglieder des Reichstags. S. 468. — Deutsch=
Athiopischer Freundschafts-=und Handelsvertrag. S. 470.

(Nr. 3235.) Gesetz,betreffenddie Anderung des Artikel 32 der Reichsverfassung.Vom
21.Mai 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
An Stelle desArtikel32 derReichsverfassungtretenfolgendeVorschriften:

Die MitgliederdesReichstagsdürfenals solchekeineBesoldung
beziehen.Sie erhalteneineEntschädigungnachMaßgabedesGesetzes.

82.
DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den21.Mai 1906.

(. S) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1906. « 75

Ausgegebenzu Berlin den25.Mai 1906.
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(Nr. 3236.) Gesetz,betreffenddie Gewährung einerEntschädigungan die Mitglieder des
Reichstags. Vom 21.Mai 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Die MitgliederdesReichstagserhalten
a) für die Dauer der SitzungsperiodesowieachtTage vor derenBeginn
und achtTage nachderenSchluß freieFahrt auf dendeutschenEisen=
bahnen,sowie

b) vorbehaltlichder Bestimmungenim §93 aus derReichskasseeine jähr=
liche Aufwandsentschädigungvon insgesamt3000 Mark, die am
1. Dezembermit 200 Mark, am 1. Januar mit 300 Mark, am
1. Februarmit 400 Mark, am 1.März mit 500 Mark, am 1. April
mit 600Mark undam Tage derVertagung(Artikel26 derReichs=
verfassung)oderSchließungdesReichstagsmit 1000Mark zahlbar
wird.

Der Bundesrat ist ermächtigt,Grundsätzefür die Ausführungder Be=
stimmunguntera aufzustellen. g2

Für jedenTag, an dem ein Mitglied desReichstagsder Plenarsitzung
ferngebliebenist, wird von dernächstfälligenEntschädigungsrateeinBetrag von
20 Mark in Abzuggebracht.

63.
Ein Mitglied desReichstags,das neugewähltwird, währendderReichs=

tag versammeltist, erhält an Stelle der nächstenEntschädigungsrate(§1 Abs. 1
unterb) bis zu derenHöhe 20 Mark Tagegeldfür jedenTag der Anwesenheit
in einerPlenarsitzung.

Ein Mitglied desReichstags,dessenMandat, währendder Reichstagver=
sammeltist, erlischtoder niedergelegtwird, erhält währendder Zeit seitdem
Fälligkeitstageder letztenEntschädigungsrate20 Mark Tagegeldfür jedenTag
der Anwesenheitin einerPlenarsitzungmit der Maßgabe,daßderGesamtbetrag
der Tagegelderden Höchstbetragder Entschädigungnicht übersteigendarf, die
nach§1 Abs.1 unterb am nächstenFälligkeitstagezu zahlengewesenwäre.
Das Gleichegilt, wennderReichstagaufgelöstwird, währenderversammeltist.

84.
Die Anwesenheitin derPlenarsitzungwird dadurchnachgewiesen,daßdas

Mitglied desReichstagssichwährendderDauer derSitzung in eineAnwesenheits=
listeeinträgt.



—-469—

Wer an einernamentlichenAbstimmungnicht teilnimmt, gilt im Sinne
diesesGesetzesals abwesend,auchwenner sichin die Listeeingetragenhat.

s 85.
Die näherenBestimmungenüber die Anwesenheitsliste,insbesondereüber

Ort, Zeit und Form ihrer Auslegung, trifft derPräsident desReichstags. Von
ihm wird auchdie Entschädigung(§1 Abs.1 unterb, § 3) für jedesMitglied
des Reichstags auf Grund der Anwesenheitslistensowieder Listen über nament=
licheAbstimmungenfestgesetztund angewiesen.

86.
Ein Mitglied desReichstagsdarf in seinerEigenschaftals Mitglied einer

anderenpolitischenKörperschaft,wennbeideKörperschaftengleichzeitigversammelt
sind, nur für diejenigenTage Vergütungbeziehen,für welcheihm auf Grund
diesesGesetzesein Abzug von der Entschädigunggemachtist oderin denFällen
des § 3 Tagegeldnicht gewährtwird. Auch darf es in dieserEigenschaft
während der Dauer der freien Fahrt auf den EisenbahnenkeineEisenbahnfuhr=
kostenannehmen.

7.
Der Reichstag gilt im Sinne diesesGesetzesnicht als versammelt, wenn

er gemäßArtikel12 der Reichsverfassungvertagtist.

S 8.
Ein Verzichtauf dieAufwandsentschädigungist unzulässig. Der Anspruch

auf Aufwandsentschädigungist nichtübertragbar.

§ 9.
Ist im Falle des Todes eines Mitglieds des ReichstagseineEhefran

hinterblieben,so kann die Zahlung an dieseerfolgen,ohnedaß derenErbrecht
nachgewiesenzu werdenbraucht.

10.
Während der Zeit bis zum 30. November1906 wird bei der Vertagung

oderSchließungdesReichstagsdenMitgliedernan Stelle der nach§1 Abs.1
unterb zu zahlendenEntschädigungeinesolchevon 2500 Mark gewährt.

Mitglieder des Reichstags, die in der Zeit vom Inkrafttreten des Gesetzes
bis zurVertagungoderSchließungdesReichstagsneugewähltwerden,erhalten
an Stelleder im Abs.1 bezeichnetenEntschädigung20 Mark Tagegeldfür jeden
Tag der Anwesenheitin einerPlenarsitzung.

Mitglieder des Reichstags,derenMandat in derZeit vom Inkrafttreten
diesesGesetzesbis zur Vertagung oder Schließung des Reichstags erlischtoder
niedergelegtwird, erhaltenim Falle desAbs.1 die EntschädigungunterAbzug
von 20 Mark für jedenTag von dem Erlöschenoder der Niederlegungdes
Mandats bis zur VertagungoderSchließungdesReichstags.
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Die §§ 2, 4, 5, 6 und 9 findenfür die Zeit vomInkrafttretendes Ge=

setzesab entsprechendeAnwendung.
711.

DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den21. Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3237.) Deutsch=AthiopischerFreundschafts=und Handelsvertrag. Vom 7. März 1905.

S# MajestätWilhelmII., DeutscherKaiser, König von Preußen,im Namen
des DeutschenReichs und Seine Majestät MenelekII., König der Könige von
Athiopien,von demWunschegeleitet,dieBeziehungender beidenReichedauernd
freundschaftlichzu gestaltenund den Handelsverkehrzwischenden beiderseitigen
Staatsangehörigenzu erleichtern,sind übereingekommen,zur Erreichungdieser
ZweckeeinenVertrag abzuschließen.

DemgemäßhabenSeineMajestätderDeutscheKaiser,König vonPreußen,
durchSeinenGesandtenin außerordentlicherMission Dr. FriedrichRosen, dessen
Vollmachtenin guterundgehörigerForm befundenwordensind, SeineMajestät
derKaiserMenelek,in eigenemNamenals König derKönigevon Athiopien
handelnd,die nachstehendenBestimmungenvereinbart,welchefür sie selbstsowie
für ihre Erben und Nachfolgerbindendseinsollen.

Artikel I.
Die Angehörigenund Schutzgenosseneines jedender vertragschließenden

Staaten sollenvolle FreiheitdesAufenthalts,der Reise, desHandelsund Ge=
werbesin denGebietendes anderenStaates genießen.

Artikel II.
Jeder der vertragschließendenStaaten sichertdenAngehörigenund Schutz=

genossendes anderenStaates, welchesichin seinemGebietaufhalten,Sicherheit
der Personund desEigentumszu.

Artikel III.
JederdervertragschließendenStaatengewährtdenAngehörigenundSchutz=

genossendes anderenStaates alleRechte,VorteileundPrivilegien, welcheerden
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AngehörigeneinesdrittenStaates insbesondereauchin AnsehungderZölle,inneren
Abgabenund Gerichtsbarkeitzugestandenhat oderin Zukunftzugestehenwird.

Artikel IV.
Den AngehörigendesDeutschenReichsund denSchutzgenossensoll das

Rechtzustehen,die in AbessinienbefindlichenTelegraphenlinien,Posteinrichtungen
und alle sonstigenVerkehrsmittelzu denselbenBedingungenund Gebührensätzen
wie die Einheimischenoderdie AngehörigeneinesdrittenStaates zu benutzen.

Artikel V.
Jeder der beidenvertragschließendenTeile kann im Lande des anderen

Teiles beglaubigteVertreterbestellen,die an solchenPlätzenresidierensollen,wo
Handels=odersonstigeInteressenihreAnwesenheitnötig oder wünschenswerter=
scheinenlassen,dabeiaberauchdas Rechthaben,jedenTeil desLandeszu jeder
Zeit aufzusuchen. «

Artikel VI.
Der gegenwärtigeVertragsoll vondemTagedesInkrafttretensan10Jahre

lang in Geltungbleiben.Wenn wederder einenochder andereder beiden
Teile 12 Monate vor Ablauf dieserFrist durcheine amtlicheErklärungseine
Absichtankündigt,die Wirksamkeitdes Vertrags aufhörenzu lassen,so wird
derselbefür ein weiteresJahr in Geltungbleibenund so fort bis zumAblauf
einesJahres, nachdemdie erwähnteAnkündigungstattgefundenhabenwird.

Der gegenwärtigeVertrag soll in Kraft treteneinenMonat nach dem
Tage, an welchemdieRatifikationdurchdieDeutscheRegierungSeinerMajestät
demKaiservon Athiopienmitgeteiltwordenseinwird.

UrkundlichdessenhabenSeine MajestätMenelekII., König derKönige
von Athiopien,im NamenseinesReichs, und der KaiserlichDeutscheGesandte
Dr. FriedrichRosen für Seine Majestät den DeutschenKaiser, König von
Preußen, diesenVertrag in zwei gleichlautendenExemplarenin deutscherund
amharischerSpracheunterzeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Adis Abeba, den 7. März im Jahre desHeils 1905
(nachäthiopischerZeitrechnungden28. Yekatit1897).

L. S. (AthiopischesStaatssiegel.) L. S. Rosen.

Der vorstehendeVertrag ist durch Seine Majestät den Kaiser ratifiziert
und die RatifikationsurkundeSeiner MajestätMenelekII., König der Könige
von Athiopien, am 16.Mai 1906 mitgeteiltworden. Der Vertrag tritt am
16. Juni 1906 in Kraft.

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs-Gesetzbl.1906. , 76
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ36. —

Juhalt: Geseh, betreffendden Servistarif und die Klasseneinteilung der Orte. S. 473. — Verordnung
zur Ausführung des GesetzeszumSchutzeder Warenbezeichnungenvom 12.Mai1891. S. 474.

(Nr. 3238.) Gesetz,betreffendden Servistarif und die Klasseneinteilungder Orte. Vom
17.Mai 1906.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
In dem Servistarife (BeilageI des Gesetzes,betreffendden Servistarif

unddieKlasseneinteilungderOrte,vom6.Juli 1904,Reichs=Gesetzbl.S. 272)
werdendieServisbeträge vom 1. April 1906 ab für alle Servisklassennach den
Servisbeträgender Servisklasse1 festgesetzt.

&#2.
Die nächsteRevisiondesServistarifs und derKlasseneinteilungder Orte

erfolgtmit Wirkung vom 1. April 1908 ab.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenUrville, den17.Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1906. 77

Ausgegebenzu Berlin den28. Mai 1906.
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(Nr. 3239.) Verordnungzur AusführungdesGesetzeszumSchutzeder Warenbezeichnungen

vom 12.Mai 1894. Vom 17.Mai 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnenauf Grund der Vorschrift im § 25 des Gesetzeszum Schutze der
Warenbezeichnungenvom 12.Mai 1894 (Reichs=Gesetzbl.S. 441) im Namen
desReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,was folgt:

81.
Im Patentamte wird neben den bestehendenAbteilungenJ und II für

WarenzeicheneinedritteAbteilunggebildet,welchedie Bezeichnung
AbteilungIII für Warenzeichen

erhält.
« Der Reichskanzlerbestimmt,für welcheWarenklasseneine jededer Ab—
teilungenzuständigist.

82.
Auf die neu errichteteAbteilung finden H1 Abs. 2 und 3 und 882bis 8

derVerordnungvom 30. Juni 1894 (Reichs-Gesetzbl.S. 495) Anwendung.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenUrville,den17.Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von BVosadowsky.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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27.

S. 475.

im Gewerbebetriebe.

Gattung Bezeichnung Bedingungen,
der der unter welchendie Arbeiten

Betriebe. nach8 105d zugelassenenArbeiten. gestattetwerden.
1 2 3

1. Glashütten. Bei derHerstellungvon Tafelglas, ein=
schließlichdesgeblasenenSpiegelglases,aus
Wannenöfenmit vier oder mehr Beleg=
schaftenundausHafenöfendieVerarbeitung
der flüssigenGlasmasse;aus Wannenöfen
mit drei Belegschaftendie Verarbeitung
der flüssigenGlasmasse,jedochmit einer
16stündigenUnterbrechung.
Bei der Herstellungvon Hohl-, Preß=

undRohgußglasin dreischichtigemBetriebe
die Verarbeitungder flüssigenGlasmasse,
jedochmit einer14stündigenUnterbrechung.

Vor oder nachdenganz oder
teilweisein denSonn, oderFest=
tag fallendenArbeitsschichtenist
den Arbeitern eine mindestens
24stündigeRuhezeitzugewähren.

Die denArbeiternzugewährende
Ruhe hat mindestenszu dauern:

für zweiaufeinanderfolgende
Sonn=und Festtage
entweder36 Stunden
oderfür jedenderbeiden
Tage 28 Stunden,

für die übrigenSonn=-und
Festtage28 Stunden.

78



der
Betriebe.

476

Bezeichnung *
der

nach§ 1054 zugelafssenenArbeiten.

Bedingungen,
unter welchendie Arbeiten

gestattetwerden.
1 3

Bei der Herstellungvon Grünhohlglas
ausHafenöfendieVerarbeitungderflüssigen
Glasmassebis 12UhrMittags an26Sonn=
tagenim Kalenderjahresowiean dennicht
auf einenSonntag fallendenFesttagen.
Bei der Herstellungvon gegofsenem

Spiegelglasan dreienvonvieraufeinander
folgendenSonntagen sowiean den nicht
auf einen Sonntag fallenden Festtagen
die Verarbeitungder flüssigenGlasmasse
währendhöchstens9 Stunden.
Die vorstehendenAusnahmenfindenauf

denerstenWeihnachts=,Oster-undPfingst=
tag keineAnwendung.

DiedenArbeiternzugewährende
Ruhe hatmindestens18 Stunden
zu dauern.

DiedenArbeiternzugewährende
Ruhe hat mindestenszu dauern:

für einen von vier aufein=
anderfolgendenSonntagen
36 Stunden.
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Reichs-Gesetzblatt.
28.

Inhalt: Geseh, betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts-Etats für das Rechnungsjahr1906. S.477. —
Gesetz, betreffenddieFeststellangdesHaushalts=Etatsfür die Schutzgebieteauf dasRechnungsjahr
1906. S. ö2.

(Nr. 3241.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rechnungs=
jahr 1906. Vom 31. Mai 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

/1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahrvom 1. April 1906 bis 31. März 1907 wird in Ausgabeund
Einnahmeauf 2397 324 105 Mark festgestellt,und zwar:

im ordentlichen Etat
auf 1908 097775 Mark an fortdauerndenund
auf 245256 903 Mark an einmaligenAusgabensowie
auf 2153354678Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 243969427 Mark an Ausgabenund
auf 243969427 Mark an Einnahmen.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendieSumme von 239038815 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittelder ReichshauptkassenachBedarf, jedochnicht über
denBetragvon dreihundertfünfzigMillionenMark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.
Reichs=Gesetzbl.1906. 79

Ausgegebenzu Berlin den 1. Juni 1906.

*
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8 4.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieErhebungder nach§&4 Abs.2 des

Gesetzes,betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür dasRechnungs=
jahr 1905 (eichs=Gesetzbl.S. 181), vorläufiggestundetenMatrikularbeiträge
auchfür das Rechnungsjahr1906 auszusetzen,bis der zur Deckungdes Be=
darfs nachdenwirklichenErgebnissendesReichshaushaltsfür dieRechnungsjahre
1905 und 1906 erforderlicheBetrag festgestelltist. -

Soweit die nachArtikel70 der Reichsverfassungvon den Bundesstaaten
für das Rechnungsjahr1906 aufzubringendenMatrikularbeiträgedenSollbetrag
derÜberweisungenum mehr als vierzigPfennig-auf denKopf derBevölkerung
übersteigen,wirddieErhebungdesMehrbetragsfür diesesRechnungsjahrausgesetzt.

Eovel4 ein solcherMehrbetragsichauchnachderRechnungergibt, findet
dessenErhebung,sofernnichtdurchEtatsgesetzein anderesbestimmtwird, im
Juli desRechnungsjahrs1909 statt.

(„5.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungs=Etatfür das

– Reichsbankdirektoriumfür das Rechnungsjahr1906 wird auf 166500 Mark
festgestellt.

6
DiejenigenStellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=

gerichts,welcheunterA 1 bis 8 desdurchdas Gesetz,betreffenddenServistarif
» unddieKlasseneinteilungderOrte,vom6.Juli1904(Reichs-Gesetzbl.S.272)

festgestelltenServistarifs fallen, sind aus der drittenAnlage ersichtlich.
87.

Von demnachChina entsandtenOstasiatischenExpeditionskorpsverbleibt
ein aus Militärpersonen des Friedens- und desBeurlaubtenstandesder einzelnen
HeereskontingentebestehenderTeil, die OstasiatischeBesatzungsbrigade,zur vor=
übergehendenBesetzungchinesischenGebietsin Ostasien,ist aber, sobaldsie ihre
Aufgabe erfüllt haben wird, aufzulösen.Die Verwaltung wird durch den
BundesstaatPreußengeführt.

Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere,Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaftenund BeamtendesExpeditionskorpswerden,soweitsienichtsofort
in offeneetatsmäßigeStellungeneinrückenkönnen,zunächstüberetatsmäßigver=
pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den31.Mai 19606.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.



—479 —

Lceichshaushalts-Stat

für das Rechnungsjahr

1906.

79°
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Betrag
E für das
m Ausgabe. Rechnungs=
— jahr 1906.

Mark.

A. OrdentlicherStat.
a. FortdauerndeAusgaben.

1. I. Lundesrat.
Die erforderlichenAusgaben werden für jetztaus den unter
Kapitel7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

2.13. II. Reichstaaaaaaaa .. .. .. .. ... 764500
3. 19. III. ReichskanzlerundReichshanzlli. 284510

IV. JuswärtigesAmt.
4. 1/12. Auswärtiges iünnnt:: ... . . . . .. 2718320
5. 1/158.]Gesandtschaftenund Konsulat .. . . . . . . . .. 10 192 100
6.120.Allgemeine Foddss. 3434602
Ga.] 1/27. Kolonial=Abteillngagag . . . . . . .. 1 111773

Summe 1756 795
V. ReichsamtdesInnern.

7. 1/12.Reichsamt desInnen . ... 1 533555
7a. 1/21.AllgemeineFondds44 . . .. . . . .. 61305915
7b. 1/7..Reichskommissariiitttee . . . . .. 75700
Ve. 12,A Bundesamtfür dasHeimatwesen . . .. 30400
74. 1K5.Schiffsvermessungnnnnt:: . . . . . . . . . . .. 71 494
8. EntscheidendeDisziplinarbehörden ... 6 000
9. 1|3.Behörden für die Untersuchungvon Seeunfällen 37 500
10. 1/8. JStatistischesAmt .. . . .... ....... .... .. .. . . . . . .. 1781 000
11. 1/7.Normal=Eichungskommisiioon . . . . .. 231710
12. 1/7.Gesundheitsamtt:::: . . . . . . .. . . .. 662 520
12a 1/7.Bieologische Anstalt für Land=und Forstwirtschafftt . . ... 203048
13. 1/8.] Patenttt. 4 049600
13a. 1/11. Reichs=Versicherungsntt:::: . .. 2 054080
13b. 1/9. Physikalisch=TechnischeReichsanstltt:::: 425 380
13c. 1/19. Kanalltttt . . . . .. . .. . . . . . . .. 2 675645
1341/19. Aufsichtsamtfür Privatversicherng . . . .. ... 418700

SummeW . 75562247
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Überhaupt
E Preußen Sachsen. Württem= für das

# Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
58 jahr 1906.

Mark. Mark. Mark. Mark.

VI.VerwaltungdesReichsheeres.
14. 1/12. Kriegsministerium..... . . ... 2 830 49199 075 4% 2

15.1/5. Militärkassenwesen 363 290 67 360 36 750 467 400

16. 1/9. Militärintendanturen 3 366 621348 686% S9

17.]1/6.Militärgeistlichkeiit .. 1 140 627 79 673 26 51246 812

18. 1/4.Dilitärjustizverwaltung 202804411 4
19. 1/2.HöhereTruppenbefehlshabeker,36741116 S00|1 34 875
20. 1/3.]Gouverneure,Kommandanten

undPlatzmajore 6953441 6%%44
21.1/3.Adjutanturoffiziere undOffiziere

in besonderenStellungensowie
Beamte bei denselbben 1 158 76162 228810609 1427 082

22. 1/24.|Generalstabund Landesvermes=
sungswesen 3844553281 94%022

23. 1/3. Ingenieur=und Pionieroffizier3 29032 690 58 182274 162
24. 1/23.Geldverpflegung der Truppen.129 006 160|12 192 7126 658 347/147 857 219
25. 1/7. Naturalverpflegung 132 102 090|12 875 5356 722 386|151 700 011
26.|1/11.|BekleidungundAusrüstungder

Truppdprern . . .. .. 30 366 3143372 29001 558 42035 297 024
27. 1/22.IGarnisonverwaltungs-undSer=.

viswesen * 47 668 6864661 120/1887 56354 217 367
28. 1/6. Militärbauwesen 1 831 959 171 970 106 0212109 956
29. 1/18. Militärmedizinalwesen 9949961¼ 936 586 565 24511 451 792
30. 1/6.|VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgerätä½ 420

Seite.373 321350/36395428118652902|428369580
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Aberhaupt
2 Preussen Sachsen. Württem= für das
=— 1„ Ausgabe. usw. berg. Rechnungs⸗A jahr 1906.

K
Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag 373 321 350|36 395 428|18 652 902428 369 580
31.1/2.Ersatz= und Reservemannschaf=

ten u. 3527 658 170595 94 436 3 792689
32. 1/6.ferdebeschaffung .. 11823570SO 13656429
33./3.NVerwaltung der Remontedepotss3066 5585 51488S111928/3700727
34. 1/2. Reisegebührnisse,Umzugskosten,

Vorspann=und Transportkosten 9 576 20 f21 7499 399 529 10 597 480
35. 1/61.|Militär-Erziehungs=und Bil=

dungswesen 8 204 0588653242 73 43118 930 731
36. 1/6.Militärgefängniswesen. 7139777 4114
37.//16. Artillerie und Waffenwesen 43 854 5063781 1511682 28549 317942
38. 1/6.TechnischeInstitutt 205776/175 517 1152 2234436
39. 1/20. Festungen,Ingenieur⸗,Pionier⸗

und Verkehrswesen 7 049 9499 157 042 712287278219
40. Wohnungsgeldzuschüsse 10 157093]1.067 0944587 61911 811 806
41. 1/6. Unterstützungenan Militärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
für die an anderenStellen
Unterstützungsfondsnicht an=
gesetztsind.Unterstützungenund
außerordentlicheVergütungen
für aktiveBeamtemit Aus=
nahmederjenigendes Kriegs= .
ministeriums..........«...1200504114026 598831374413

42. Zuschußzur Militärwitwenkasse 2 875 000 3000044 0600 319000
43.|1/8. VerschiedeneAusgaben 2 458 305 104 972 23 265 3 586 588

Summe Kapitel 14 bis 43479 886 54745 285 7942 625 304547 797 645



Betrag
E für das
z — Aus ga be. Rechnungs=
S jahr 1906.

Mark.

Übertrag . 547797645
Mert.

44. MilitärverwaltungvonBayhen 88165803
Ab:

der auf die fortdauerndenAusgaben WMart.
Kapitel44a (Reichsmilitärgericht)mit 28239
Kapitel74 (AllgemeinerPensionsfonds)
mit.·........................ 9832519
Kapitel75(Reichsmilitärgericht)mit. 351
Kapitel79 (desgleichenmit 7 490
Kapitel81 (desgleichen mnit 40 195
Kapitel88:
Wohnungsgeldzuschußfür Offiziere
(Kap.40).t... 85235
Wohnungsgeldzuschußfür Unter=
beamte(# 40) nit 13 053
ErhöhungdesNaturalquartierservises
(Kap.27,20)nt. 72020
ErhöhungderVergütungfür Natural=
verpflegung(Kap.25)6)mit 351365

vyundauf die einmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats— Kapitel5 — mit 9 355639
entfallende,unterKapitel44a Titel14,74,75,79,
81, 88 und beiKapitel5 unterTitel 218 an=
gesetzteTeil obigerQOuoett .. . ... 19786106

· bieibeu....68379697
Außerdemkann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrsein
Vorschußbis zu 9 348852 Mark gewährtwerden.

SummeVI . .. .
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Betrag
E für das
— — Ausgabe. Rechnungs=

58 jahr 1906.
Mark.

442. 1/13. VIa. Reichsmilitärgericchttt . .. 542572
14. An Bahrn .. . ... "...........·...... 28239

Sumne Vla . 570811

VII. VerwaltungderKaiserlichenMarine.
45. 1/14.Reichs=MarineamtundMarinekabinett. 1793210
46. 1/5. sAdmiralstabderMarine. ... .... .... . . . . . . .. . . .. . . . . ... 332060
47.] 1/5. Seewarteund Observatoren . . . . . . .. 356 384
48.1/5.Intendantren. 578900
49. 1/3. Rechtspfllen . . .. 168800
50.1/3. SeelsorgeundGarnisonschulwesen .. 135076
51.1/36.GeldverpflegungderMarinetelelnln . . . . . .. 27018092
52. 1/4. Indiensthaliungen... . ... .. .. .. .. . . ... ... .... . . .. .. . .. 28630460
53.1/5.Naturalverpflegngng 2065304
54. 1/4. Bekleidung. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . ... 412358
55. Garnisonbauwesenund Garnisonverwaltngg . . .... 1 493255
56.1/3.Servis und Wohnungsgeldzuscht ... 2 268260
57.1/9. Sanitätswsen 112111857
58.1/3.Reise=, Marsch=und Frachtkostten ... 3 446 000
59.1/7. Bildungswesen. 404 987
60. 1/10. Instandhaltungder Flotte und derWerftten 28 057074
61. 1/23.Waffenwesenund Befestigunen »............. 10318608
62.1J5.Kassen-undRechnungswesen.......·.................... 873290
63.1/11.Küsten= und Vermessungswesen .. 709296
64.|1. VerschiedeneAussaoerrn . . .. .. .. . ... 1498 885

SummeMarineverwaltung... 112672156
Hierzu:

64a. 1/3. Zentralverwaltungfür das SchutzgebietKiautschou....... ... 102027

Summe VIII 112 774 183



485

Betrag
für das

= Ausgabe. Rechnungs=
S 0 jahr 1906.

Mark.

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
65. 1/12. Reichs⸗Justizamt...... .. . ..... . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. 358665
66.1/15. Reichsgerichtttt . . ... .. . . . ... . . . . . .. 1993 040

SummeVII.27
XX keichsschatzamt.

67.18. Reichsschatatt4t: .... . . . . .. 806760
68. 1/11. AllgemeineFodndddds . . . . .. 24753435
68a 1/2. Überweisungenan die Bundesstaaatnn . . ... 205924 000
68b. 1. urx KapitalsansammlungbehufsErleichterungderDurchführung

einerWitwen⸗ und Waisenversorgung... .. ... . . . . . . . . .. 22 000000
69. 1/7.. Reichskommissariaattee: . . . . . .. 520960

SummeIX 2854005 155

70.113. X keichs-Eisenbahnununtt ... 44 700
XI. Keichsschuld.

71. 1/3. Verwaltnngnagagagaga .. . .. . . . .. 715500
72. 1/4. Verzinngagag . . . .. . . . . . . .. 126840 000

SummeXI. .. I127555500

73. 1/11. XII. Rechnungshof............ .... .. . ... -......... 1026700

XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
74.1/10.Verwaltung desReichsheeres:

a) Preußen1i155. 69 924 180
b) Sachsen ".................... 5348590
o)Württemberg.....·.....·.....·............. 3496671

-78769441
chanBayern......·......................... 9 832519

⸗

Seite für sich.

80
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Betrag
E für das
S Ausgabe. Rechnungs⸗5 2 jahr 19068 1 "

Mark.

AUbertrag.. . . 88601960
75. 1/6. ReichsmilitärgerichtA undB.. . .... . . .. . . . . . . . . .. . . . .. 10473

C. an Bahen ... 351

024
76.1/8. Verwaltungder KaiserlichenMarieeene 6 556304
77.1/5.Hivikverwalnng .. 2599 40
78. Ehrenzulagean dieInhaberdesEisernenKreuzesvon 1870/71

(Gesetzvom 2. Juni 1878):
a) Preußen1i1K. 20 772
b) Sachsn .. 936
e) Württembre .. . .. . . . .. 144
c) Bahn 252

22 104
79. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1. ensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonenund deren
Angehörigegeng .. .. . . . .. .. 60 000

2. AnBayren. 7490
« . - 67490

80. 1. JESonstigeBewilligungen . . .. 200000
81. 1/11.Jnvalideninstitute:

a) Preußenu1iiid. 312964
SheRzt.—u“-- —
c) Württembre . .. 9 046
d) an Bage.ern ...... . ... 40195

942205
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Betrag
* für das
Z3 Ausgabe. Rechnungs=
S 8 jahr 1906.

Mark.

XIV. Keichs-Invalidenfonds.
82.] 1/9. VerwaltungdesReichs=Invalidenfonds 74130
83. Invalidenpensionenusw. infolge desKrieges von 1870/71 im

Bereicheder
1|4. Verwaltung des Reichsheeres:

a) Preußen1i1858552. 25 857 000
b) Sachhen 2 119 000
c) Württembee 959 000
d) Bahen . .. . . .. 7 636000

=36 571000
84. npaldenpenlonenusw. infolge des Krieges von 1870/71 im

Bereicheder
1/4. Vexwaltung der Kaiserlichen Marine . . . . . . . .. . .. . 16 618

Summe XIV.3661 748

85. XV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung.
1/16a. Zentralverwaltung... ............ ... ... . .. .. 3234370
17/66. Betriebsverwaltng 463434678

· Summexv...466669048

86.1-14.xVLUeichsdriiclierei.............................. 5983620

87. XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.
1/12. Zentralverwaltinanaga 122 920
13/23. Betriebsverwaltng 80 386 980

SummeXVII . . . 80509900

80“



— 488 —

Betrag
n"6 für das
2 Ausgabe. Rechnungs=
5 jahr 1906.

Mark.

88. XVIII. Zu verschiedenenneuenMaßnahmen.
1. MehrkostenausAnlaß derErhöhungdesWohnungsgeldzuschusses

a) für Leutnannts 841745 Mark,
b) für Unterbeamte........... . ... 6 242 082

—7083 8S27

2.Mehrkosten aus Anlaß der ErhöhungdesNaturalquartierservises
in denunterenOrtsklasen . 648 983

33. MehrkostenausAnlaß derErhöhungderVergütungfür Natural=
Herpfleuuinnnnt. . . . . . . . . .. 3 166 194

SummeXVIII10 899 004

Anmerkung.
Zu Kapitel 1 bis 88. Ersparnisse,welchebei den

Fonds zu Besoldungenund zu sonstigenDiensteinkünften
etatsmäßigerBeamten,OffiziereundArztedadurchentstehen,
daß Stellen zeitweilignichtbesetztsind odervon ihrenIn=
habernnichtversehenwerdenkönnen,)sind der Reichskasse
zuzuführen. « »
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1906.
Vart.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.

Summe IJ. Bundesrat.......... ....... . . .. . . .. .. .. .. . . .. —
⸗ II. Reichstag...... .... . . . . .. . . . . .. -..·........... 764 500

III. Reichskanzlerund Reichskanzlei.. . . . .. . ...... . .. ... 284510
[MV. Auswärtiges ...... . .. . . . .. ... . ... . .. . .... 17456795

" V. ReichsamtdesInnnen 75 562247
VI. VerwaltungdesReichsheers 616177342

MVila.Reichsmilitärgericht: . .. 570811
DVII. VerwaltungderKaiserlichenMarien 112774 183
VDV.III.Reichs=Justizverwaltngg .. ... . . . . .. 2351705

. ILX. Reichsschatzamt..................... ..... .. . . .. 254005155
⸗ X. Reichs⸗Eisenbahnamt.... ............... . . .. . ... 44 700
.. XI. Reichsschuld......... .. ... . ..... . .. ... ... .. ... 127555500
AXll. Rechnungshe . ... .. ... 1026700
XIII. AllgemeinerPensionsfonds....... .. . . .. . .. . . .. ... 98 420 307
IXIV. Reichs=Invalidensodsss . . .. . .. . ... «... 36661748

-XV.Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung........... 466669048
XVI. Reichsdruckerei.. .......... . .. .. . . . .. . . . . . . . .. 5 983620
XIVII. Reichs=Eisenbahnverwaltng 80509900
XVIII. Zu verschiedenenneuenMaßnahen ... 10 899 004

Summe der fortdauerndenAusgaben
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Betrag
E für das
J Ausgabe. Rechnungs=
6 8 jahr1906.

Mart.

b. EinmaligeAusgaben.

1. I. Reichstag......... .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. —
1a. 1. Ia. ReichshanzlerundReichskanzllll 250000

II. AuswärtigesAmt.
2. 1/11. AuswärtigesAmt .. . .... .. .. . . ... .. . .. .. . . . . . . . . . .. 1174300
2a. 1/14. Kolonial=Abteilllngg . . . .. 19219 179

Summe II 20 393 479

3. 1/38. III. ReichsamtdesInnen 3040050
4. 169. IV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 14966375
4a. 1. IVa. Reichsdruckerei...... ..... . . ... . .. . . . .. 87084
5. V. DerwaltungdesBeichsheeres.

1/142. a) Preußen 11ill.... 63 319 343
162/194. b) Saceen 8 385 424
195/216. ch Württembennnaagaaaa ... . ... .. ... 3244 340

Summe A 74 949 107
Preußen ufw.

143/161.Garnisonbautenin Elsaß=Lothrigenn 2795513
217.. u Erstattungenauf einzelneaus Landesmittelnaufgewendete

Kasernenbaukostenusw.
1. an KönigreichSachsen 174 345Mark
2. an Württembtrrrrgg+ 138243
3. an B#ddeeen 99811
4. an Hesen ... 2327
5. anMecklenburg=Schwerinn. 6 667

43
SummeB.. 3216 926

218. Quote an Bayern von den Ausgaben Summe . 9 355639
Summe W...
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Betrag
E für das
2# Ausgabe. Rechnungs=

jahr1906.
Mark.

5a. Va. Reichsmilitärgerict . .. .. 13000

6. 1/151. VI. bderwaltungderKaiserlichenMariin 116238150

Davon ab:
Zuschußdes außerordentlichenEStasss 27 575 000

bleiben. .. 88663150
Ga. Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=

gebieteKiautscchnne . ... 13150000

SummeVI 101813 150

7. VII. Reichsschatntt . . .. 44700

8. VIII. Reichsscullddmm .. . . . .. —

9.1 L. Rechnungshof.................. . .. ... ... ... 352000

10. 1/17. X. Reichs-Eisenbahnverwallung................... 6722000

11. XI. Jur VechungdesFehlbetragsfür das Rechnungs=
· jahr1904............................... 8559339

12. XI. Zur Dechunggemeinschaftlicheraußerordenllicher
Ausgaben................................ 1494054
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
" jahr 1906.

Mart.

WiederholungdereinmaligenAusgaben.

Summe I. Reichstgggaaaaa. —

Ia. ReichskanzlerundReichskanzhliie . . . . . . . .. 250000

II. AuswärtigesAmt ..... ............. . .. . . .. . . . ... 20393479

[II. ReichsamtdesInnen . .. 3 040050

[IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng 14 966 375

[Va.Reichsdruckeriii:i::: .. . . . . .... . .. 87084

V. VerwaltungdesReichsheers. 87 521672

Va. Reichsmilitärgerichtt . . . . ... 13000
MVl.Verwaltungder KaiserlichenMarien 101813 150

D II. Reichsschatnt::: . . . . . . ... 44700

V.II. Reichsschlll. —
ILX.Rechnungshof........ . . ... . .. . ... . .. . .. .. . .. . . .. 352000

.LX. Reichs=Eisenbahnverwaltung"................. 6722000
-XI.ZurDeckungdesFehlbetrags....................... 8559 339

XII. Zur DeckunggemeinschaftlicheraußerordentlicherAusgaben 1 494 054

SummedereinmaligenAusgabben245 256903

HierzuSumme der fortdauerndenAusgaben 1 908 097775

Summe der Ausgabedes ordentlichenEtats.2 153 354678



Betrag
E » für das
Z Einnahme. Rechnungs=

5 jahr1906.
S S

Mark.

1. I. ZölleundVerbrauchssteuern.

Aus dem Sollgebicte.

a. Einnahmen, an welchensämtliche Bundesstaaten
teilnehmen.

1. Zölle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 560700000
2. Tabaksteurrr .... . . . . . . . .. 10856000
3.,JLuckerster . .. .. . . . . . . .. 130000000
4. Salzstuerr ..... . . . .. . . . .. 54070000
5. Branntweinsteuer:

a) Maischbottichsteuer .... 14 043 000
b) Verbrauchsabgabeund Zuschllg . . . .. 104017.000
c) Brennsteer . . . . . . .. .. —

6 Schaummweinsteuer......... .............. ... .. . . . ... 4596 000

7. b. Einnahmen, an welchenBayern, Württemberg,
Baden und Elsaß-Lothringen keinen Teil haben.

BrausteuerundÜbergangsabgabevon Bler . .. 30316000

von den außerhalbder ZollgrenzeliegendenGundesgebieten.

Wuersa für Lölle und Verbrauchssteuern,
8. an welchensämtlicheBundesstaatenteilnehmen(Zölle, Tabak=

steuer,Zuckersteuer,Salzsteuerund Schaumweinsteuer) 82 650

9J. anwelchenBayern, Württemberg,BadenundElsaß=Lothringen
keinenTeil haben(Brausteuerusv.) . . . . . . . .. 1570

Sumnmel.008 682 220
W1

Rcichs=Gesetzbl.1006 81
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Kapitel.Titel.

Einnahme.

Betrag
für das
Rechnungs⸗
jahr 1906.

Mark.

II. Reichsstempelabgaben.
Spielkartenstempel,
abzüglichder den Bundesstaatennach § 23 des Gesetzes
vom 3. Juli 1878 an Erhebungs-und Verwaltungskosten
zu vergütendenfünf Prozet 1642550Mark

Davon ab:
a) KostenderKontrolleund sonstigedem
ReicheunmittelbarerwachsendeVer=
waltungskosten 520 Mark

b) HerauszahlungenanOster=
reich=Ungarnfür dieöster=
reichischeGemeindeMittel=
berg. 30

zusammen. . . 550

bleibenTitel 1

Wechselstempelsteer. 13242000Mark
Davon ab:

a) gemäß9 27 des Gesetzesüber die
Wechselstempelsteuervom 10. Juni
1869 zweiProzent oder

264840 Mark
b) die demReicheer=
wachsenden Erhe=
bungs-undVerwal=
tungskosten 359 160

zusammen. 624 000
bleibenTitel 2

Seite...

1 642000

14260 000



Betrag
für das

zZ3 Einnahme. Rechnungs=
2 jahr 1906.

Mark.

(2.) » Übertrag...14260000

3.SteinpelabgabefurWertpapiere,aufgeschafteusw,
Lotterielose und Schiffsfrachturkunden:
A. für Aktien, Kuxe, Renten-undSchuldverschreibungen,

abzüglichder denBundesstaatennach§&54 desReichs=
stempelgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 275) zu ver=
gütendenzweiProzentErhebungs-undVerwaltungskosten30 807.000

B. für Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,abzüglich
zweiProzent für die Bundesstaalnoon 17 339000

C. für Lotterielose:
a) von Staatslotteren . .. 34 760 000
b) von Privatlotterien (Roh=Solleinmahme)

6 077000Mark
Davon ab:

die Hälfte der Roh=Sollein=
nahmeanReichsstempelabgabe
vonWetteinsätzenbeiPferde=
rennenzurAuszahlungan die
EinzelstaatennachdemVer=

" hältnisse,nachwelchemdiese
Abgabein ihremGebietauf=
gebrachtist, itt 1243000

ergibt 4 834 000Mark
Davon ab:

zweiProzentErhebungs=und
Verwaltungskostenmit rund 97000

bleiben 4737000
D. für Schiffsfrachturkunden,abzüglich zwei Prozent für

dieBundesstaaan . .. . . .. 221000

zusammenTitel 387 864000

81°
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Betrag
2 fürdas
— x Einnahme. Rechnungs=

E :85 jahr 1906.
Mark.

(2..)])K4. Statistische Gebühr: .
Roh-Solleiuuahuie.................. 1244000 Mark
Ab: Zurückzahlungen... . . . . . . . . . . . 11000 —

bleiben 1 233.000

Davon ab:
a) dieKostenderAnfertigungderStempelund Stempel=
marken sowie sonstige dem Reiche unmittelbar er=
wachsendeVerwaltungskosten,aufwelchederErlös für
verkaufteFormulare in Rückeinnahme «
kommt........................ 17180Mark

b) dieEntschädigungderPostverwaltungen
desReichs,BayernsundWürttembergs
für denVerkaufderStempelmaterialien
(2½ProzentderRoh=Solleinnahme). 31100

Tc)gemäß§&14 desGesetzes,betreffenddie
StatistikdesWarenverkehrsdesDeutschen
Zollgebietsmit dem Auslande, vom
20.Juli 1879 die denBundesstaaten
zu vergütendenVerwaltungskosten 26510

zusammen.. .. 74 790

bleiben 1158 210
Hierzu treten: Herauszahlungenvon Lugxemburg,abzüglich
der Herauszahlungenan Bayern (für die österreichische
GemeindeJungholz) und an Osterreich=Ungarn(für die
österreichischeGemeindeMittelberrnng ... 28 790

ZusammenTitel 44 1 187000

SummeI.. . 103 311,000

2a Ia. EinnahmenaufGrundderneuenSteuergesethzentwürfes61660000
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Betrag
E für das

— Einna hme. Rechnungs=
S 5 jahr 1906.

Mark.

3. 1/9. III. Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung 551815500

3a. . IV. Reichsdrucherii . ... . . . . .. 8933000

4. 16. V. Reichs-Eisenbahnverwaltng 107382700

5. VI. Baukwesen.
1. Anteil desReichsan demReingewinneder Reichsbank(Gesetz

vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.S. 311 —). 14 715 000
2. Steuer von den durch entsprechendenBarvorrat nicht gedeckten

Banknotennach45 desBankgesetzesvom 14.Mätz 1875
(Reichs=Gesetzbl.S.100)00 . .. 976000

Summe7 35691 000

VII. DerschiedeneDerwaltungseinnahmen.
6. 1. Reichstttaao . . . . . . .. 1460
Ga. 1/2. sReichskanzlerund Reichskanzlei..... ...... ..... . .. . . ... 1313
7. 1/5. AuswärtigesAmt ..... ................ . . .. ... . . . . .. 1147750
7a. 1/3. Kolonial⸗Abteilung....... .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. 205745
7b. 1. JAusAnlaß der Expeditionnac Ostasien.. .. .. .. . ... .... 10847 363
8. 1/16.Reichsamt desInnen .. 10 939 389
9. 1½5. Einnahmender Militärverwaltungfür RechnungderBundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußenuui... . . .. «....... 5491001
Sachsen................................... 3 535405
Württembrrgggg 288315

9a. 1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heit aller Bundesstaaten:

Preußen ui1isipfwpwpwpwmpwmwv. 412 484
Seachertt.. —
Württemberg ... ................. —

· 32870225



Betrag
E für das

Einnahme. Rechnungs=
E jahr 1906.

Mark.

» Übertrgg 870225
9b. 1. MReichsmilitärgerichttt 100
10. 1/11. VerwaltungderKaiserlichenRarin . .. -....... 589627
11. 1/5. Reichs=Justizverwalttngng . . . . . . . . . .. 778 554
12. 1/3. Reichsschatzamt... .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. ... 6 429 990
13. 1/2. Reichs=Eisenbahnant .. .......................... 756
14. Reichsschldd. «................ 6200
15. II.Rechnungsoonn ..Æ 85
16. AllgemeinerPensionssods .. .. . . .. 10 776
17. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschatztmt .. 3 150 Mark
für denRechnungso . . . . . ... 44213 47 363

SummeVI. 40 733 676

18 1/3. VIII. Aus demBReichs-Juvalidensonddds 46715151
i ..

19. IX. ÜberschüffeausfrüherenJahren.
1. Einnahmenund Ausgabenaus der Prüfung der Rechnungen

für 100 e.= 329400

20. X. Jum Zusgleichefür die nichtallen Bundesstaaten
gemeinsamenEinnahmen.

1. Für die Brausteuer:
von Bahen . . . .. 4229678
von Württembreg 1 485 770
von B.hen 1279 263
von Elsaß⸗Lothringen.. ... .... . . .. . ... . ... . ... 1 177580

zusammen(Titel1) 8172291
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Betrag
E für das

Einna h me. Rechnungs=
8 jahr 1906.

Mark.

(20.) 2. Für denÜberschußderReichs=Post=undTelegraphenverwaltung:
· vonBayern................................ 8174020

vonWürttemberg............................ 2 887064
zusammen(Titel 27))110 084

3. Für die eigenenEinnahmen der Verwaltung desReichsheeres:
von Bahen .. ... 1122 808

Summe K.20 356 183
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträgeunterliegen

derBerichtigungnach demwirklichenErgebnisseder auf=
kommendenEinnahmen.

21. XI. Katrihnlarbeiträge. »
1.Preußen......................................... 177707 636
2.Bayern.......................................... 30 128534
3. Sachhen. 21 461 331
4.] Württembereeg .. . . .. 10715032
5. Bddeen. 9.579655
6. Hessen. 5 768 669
7. Mecklenburg=Schweirn '............. 2 982830
8.Sachsen=Weimienrnrnrnrnr: 1 849 640
9. Mecklenburg=Streitztztztztztz . . . . . ... 493 155
10. Oldenburg. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. 2088059
11.Braunschwiggggg .. . . . . . . . . .. . .. 2317 163
12. Sachsen=Meiniien . . . . ... 1281931
13.Sachsen=Altenbrg . . . . . . . . . E 984915
14. Sachsen=Coburgund Gotoo . . . .. 1155 743
15. Anhalt..... .. . . . .. . . .. . .. ... . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. 1565325
16. Schwarzburg=Sondershauseern . . ... 406325
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Vetrag
E für das

: Einnahmee. Rechnungsjahr
8 1906.

S *dr.
Mark.

(21.) . chrtrag...270485943
17.SchwarzburgiRudoistadt............................. 462 060
18. JWaldeck....... .. ... . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . ... 282331
19. sReußältererLinie. . .. . . . .. .. . . . . . ..E 336 922
20. Reuß jüngererLinneeeeeee ... .. .. . . . .. 689 907
21.SSchaumburg=Lipen .. . . . . . . . .. 214681
22. Livrnrnrnen . . ... .. . .. 694699
23.Lübeck»........................................... 504 469
24. Bllzlllllllllennnnnn. 1 253230
25. Hamburg...... .. .. .. . ... .. . .. ... .. .. . . . . .. .. .. . . 4166041
26.Elsaß=Lothriiien .. . . . . . .. 8 654565

SummeI287 744 848

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Zölle und Verbrauchssteuuen 908 682 220

2 II. Reichsstempelabgaben
La. Einnahmenauf Grund der neuenSteuergesetz—

entwüufe . ... .. ..
III. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung
IV. Reichsdruckerei....... . ...... . . . ... -......
V.Reichs-Eisenbahnverwaltung................
Vl.Bankwesen.............................
VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen
VIII. Aus demReichs=Invalidenfonddds . . ...
IX. Überschüsseaus früherenJahren
X. Ausgleichungsbeträge
XI. Matrikularbeitruiieeee . . ..

Summe der Einnahmedes ordentlichenEtats
Die AusgabedesordentlichenEtats beträgt.

— 222 22224

sssss

------------

---------------------

103311 000

61 660 000
551 815“.500
8 933 000

107 382 700
15 691 000
40 733 676
46 715 151
329 400

20 356 183
287 744 848

2 153354678
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Betrag
für das

E—„ Ausgabe. Rechnungs=. :S jahr 1906.
% Mark.

B. AußerordentlicherEtat.
1. I. AuswärtigesAmt

Kolonial=Abteilunag ... ......... 1200000
2.1. II. Reichsamtdes Innern

a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten 2143 000
b) für dieBundesstaatenmit AusschlußvonBayern und
Württembrregeg .. . .. . . . . . . . . .. 2857000

SummeII ... 5 000000
3. · III. DerwaltungdesBReichsheeres.

1. a) Preußenuiww. ................... 1000000
b)Sachsen................................... —
o)Württeinberg............................... —

SummeA 1000000
Preußen usw.

2/4. Festunen . . . . . . . . .. 19798200
5. JErweiterungvon Festungstorenund Torbrückenim Interesse

desVerkehrs.................................... 26300
¼1824500

6. Für die Vervollständigungdes deutschenEisenbahnnetzesim
InteressederLandesverteidignng . . .. 16353300

Ga#.]Für die Ablösungvon Beiträgen zu denKostender Unter=
haltungvonverschiedenenim InteressederLandesverteidigung
ausgeführtenEisenbahnanlagen . .. 1 450 000

Summe B.37627 800

7. Quote an Bayern von den Ausgaben Summe 4. 124827

SummeII.227

82



Betrag
. für das

# Ausgabe. Rechnungs=
5 jahr 1906.

Mark.

4 140| U. UerwaltungdertiaiserlichenKarii 23240000
41. Zuschußzu deneinmaligenAusgabenim ordentlichenESitat27 575000

SummeII.0 815000

5. V. Reichsschatuntt: —
6. 1 VI. KReichs-Post-undTelegraphenverwaltung 88 610000
7. 1/20. VII. Reichs-Eisenbahnverwaltung................ ... 17416000
8. VIII. Aus AnlaßderExpeditionnachOstasien.

1/31. A. VerwaltungdesReichsheeres ... 7 000000
1|4. B. VerwaltungderKaiserlichenMarin 1281000
1/5. C. Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung ... 194500
1. D. Reichsamtdes Innen 2 000

SummeVIII. 4 8 477500

9. IX. AusAnlaßderExpeditionin dasSũdwestaftinanische
Schutzgebiet.

1/2. A. AuswärtigesAmt, Kolonial=Abteilng 82492400
3. B. VerwaltungdesReichsheeres ... 100500
4. C. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung ·.. 800 000

SummeR. . 3833892900

10. X JusAnlaßderExpeditionindasOstafrikanischeSchutz=
gebiet.

1. A. AuswärtigesAmt, Kolonial⸗Abteilung............ 280400
2. B. VerwaltungderKaiserlichenMarien 25000

SummeR ... 305400
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Betrag
für das

Aus ga be. Rechnungs=
jahr 1906.

Mark.

Wiederholungder Ausgaben.

Summe I. AuswärtigesAmt, Kolonial=Abteilg 1 200000
II. ReichsamtdesInnen .. 5000000

III. VerwaltungdesReichsheeres 38752627
[IV.VerwaltungderKaiserlichenMarinnn 50815000

V. Reichsschant —

·VIReichs-Post-undTelegraphenverwaltung............... 38610 000
VII. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung...... .... . . . . .. ... . . .... 17 416 000
VIII. Aus Anlaß der ExpeditionnachOstasen 8 477500

MK.Aus Anlaß derExpeditionin dasSüdwestafrikanischeSchutz=
gebiet ·........................... 83392900

X. Aus Anlaß derExpeditionin dasOstafrikanischeSchutzgebiet 305400

SummederAusgabedesaußerordentlichenEtats. . 243969427

82“
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Betrag
. fürdas
—= Einnahme. Rechnungs=
2 —— jahr 1906.63

Mark.

1. 1.RiiiiizahlungenundTilgiingsraienansderverwendiuig
desFondszur FörderungderHerstellunggeeigneter
Aleinwohnungenfür Arbeiterund geringbesoldete
Geamtein BetriebenundVerwaltungendes Reichs
(Kapitel2 Titel1 derAusgabtdesaußerordentlichen
Etats):
a) für die GesamtheitallerBundesstaaten 68 000
b) für dieBundesstaatenmitAusschlußvonBayern
undWürttembergegn 90000

Summe Kapitel 1 158000

2. 1/7. II. ErlöseausdemVerhaufevonfreiwerdendenFestungs=
grundstückenundFestungsbaulichkeititn 1940520

3.1. III. Aus AnlaßderExpeditionnachOstastein 630277
4. IV. Rücherstattungenauf die aus demReichs-Sestungs-

baufondsgeleistetenVorschüffe 51761
5. V. Kaufpreisfür die an denStaatGremenverhaufte

CatterieBrinhamahofl, 2. Ratt 500000
6. VI. VondemSchutzgebieteTogozurTilgungdesReichs=

darlehns,2. Ratetete . . . ... . 156000

v== VII. Jus demordentlichenEtat zurVechunggentiuschaft
licheraußerordentlicherAusgaben 1494054

8. VIII. Aus der Anleihe.
1... Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamtheitaller

Bundesstaaflenen . . . . ... 197 661 815
2. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit

Seite für sich.



Betrag
E für das
1 Einnahme. Rechnungs=
E jahr 1906.

Mark.

(8.) Übertrag497 661 815
33.Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayern und Württemberg ... 41 377000
Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels8 über=

tragen sich innerhalbder einzelnenTitel mit den noch
offenenKreditenaus früherenAnleihebewilligungen.Die
solchergestaltsichergebendenGesamtkreditewerdenum den
Betrag der bei den entsprechendenAusgabefondsetwa
eintretendenErsparnissegekürzt. .l—J5

Summe Kapitel S8. 239038815

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Aus derVerwendungder FondsfürKleinwohnungen 158000

II. Für Festungsgrundstücke..... . . .: . .. . . . . ... 1 940520
.III. Aus Anlaß der Expedition nach Ostasien 630 277

H[IV.Rückerstattungenauf dieausdemReichs=Festungs=
baufondsgeleistetenVorschüsse 51761

V. Kaufpreisfürdie Batterie Brinkamahoffe 500000
VI. Von demSchutzgebieteToggo . . .. 156000
Vll. Zur Deckunggemeinschaftlicheraußerordentlicher

Ausgaaann ... .. . .. .. . . . .. 1494054
VIII. Aus der Anleiee . . .. . . .. 239 038 815
Summe der Einnahmedes außerordentlichenEtats.
Die Ausgabedes außerordentlichenEtats beträgt.

Abschluß.
Summe derAusgabedesordentlichenunddesaußerordentlichen
Etaossssss.:

SummederEinnahmedesordentlichenunddesaußerordentlichen
Etassssssss.::::r

¶. S)

243969427

2397 3224105

2 397 324 105
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Besoldungs⸗Etat
fürdas

Betrag
ç für das

Titel. Ausgabe. Rechnungsjahr
1906.

Mark.

Besoldungen.
1.C|Der Präsidden 30 000

(AußerdemfreieWohnungmit Geräteausstattungim Bank=
gebäude,Licht und Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18.000Mark, siebenMitgliedermit 9 000 Mark
bis 15000 MWierrrr . .... .. .. . ... . . .. 106500

SummeTitel1 und 2 136500

3. Mietsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)je 1500 Mark für
die BeamtenunterTitel . ... 12 000

4. JZunichtpensionsfähigenZulagen an denVizepräsidentenund die
Mitgliederbis zum Betragevon je 3.000Mark jährlich. 18 000

Summe 166500



Dritte AnlagezumEtatsgesetze.

Derzeichnis

7

Landheer:

Marine:

Marine:

Al. Generale.
General der Infanterie oderKavallerie, Kriegsminister,kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder /Faßartillerie Chef des Ingenieur=
und Pionierkorpsusw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsidentdes Reichsmilitärgerichts.

Admiral.

Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie,Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.

Vizeadmiral, Kontreadmiralals Stationschefoder als De=
partementsdirektorim Reichs=Marineamte.

Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizierim Rangedes=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses desIngenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteurder
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteurder TechnischenInstitute der Infanterie oder
der Artillerie, Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,
Generalstabsarztder Armee, Sanitätsinspekteur,Feldpropst,
SenatspräsidentdesReichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt
beim Reichsmilitärgerichte.

Kontreadmiral,Inspekteurder Marineinfanterieals General=
major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,
Generalstabsarztder Marine.



a.

Marine:

Landheer:

b. )Marine:

Landheer:
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A2. Stabsoffiziere.

Abteilungschefim Kriegsministerium,im GroßenGeneral⸗
stab oderin derFeldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabsals Oberst,ChefdesGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
derAbteilungfürLandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,
ChefdesStabes derGeneralinspektionderFußartilleriesowie
der Generalinspektiondes Ingenieurkorpsusw., Festungs=
inspekteur,Kommandeurder Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeur der Pioniere bei demsächsischenMilitärkontin=
gent,InspekteurderTelegraphentruppen,Artilleriedepot=oder
Traindirektor,Generalarzt,Intendant,Reichsmilitärgerichts=
rat, Militäranwalt beimReichsmilitärgericht,Oberkriegs=
gerichtsrat,Militäroberpfarrer.

Kapitän zur See, Inspekteur der Marineinfanterie mit dem
RangeeinesRegimentskommandeurs,Marine=Generalarzt,
wiederangestellter,als Kapitän zur See pensionierterOffizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor,Oberkriegsgerichtsrat,
Oberpfarrer, Ressortdirektorfür Schiffbau oder Ma=
schinenbau.

Major, Bataillons=und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrat, Kriegsgerichtsratals Rat
vierterKlasse.

Fregatten-oder Korvettenkapitän,Kommandeureines See=
bataillons,Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,wiederangestellter,als Fregatten-oderKor=
vettenkapitänpensionierterOffizier, Intendanturrat,Kriegs=
gerichtsratals Rat vierterKlasse,Betriebsdirektorfür Schiff=
bau oderMaschinenbau.

Az3. Die übrigen Offiziere.
HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder
Vatteriechef,Bezirksoffizier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat, Divisions=und Garnisonpfarrer,Armec=
musikinspizient,Obersekretär(Militär=Gerichtsschreiber)beim
Reichsmilitärgerichte,Korpsstabsapotheker,Stabsapotheker
mit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittelchemiker,
Korpsstabsveterinär.



a. Marine:

Landheer:

b. Marine:

Landheer:

Reichs=esetzbl. 1906.
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Kapitänleutnant, Hauptmann, Stabsingenieur, Staböarzt,
Feuerwerks=oder Zeugkapitänleutnant,Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,wieder angestellter,als
KapitänleutnantpensionierterOffizier, wiederangestellter,als
StabsingenieurpensionierterIngenieur, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat, Pfarrer, Marinestabsapotheker,Marine=
apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker,Bauinspektor oder Baumeister für Schiffbau oder
Maschinenbau,Stabszahlmeister,Lotsenkommandeur.

Oberleutnant,Leutnant,Oberjägerund Feldjägerim Dienste
desreitendenFeldjägerkorps,Oberarzt,Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats=und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Bureauvorsteherbeim Generalstabe,
Militärgerichtsschreiber,Stabsveterinär,Oberveterinär,Stabs=
apothekerohnedenBefähigungsausweisfür Nahrungsmittel=
chemiker,Lehrerfür Militärmusikan derakademischenHoch=
schulefür Musik.

Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, wiederangestellter,als Oberleutnantoder Leutnant
pensionierterOffizier,Oberingenieur,Ingenieur,Oberassistenz=
arzt, Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant,
Torpedooberingenieur,Torpedoingenieur,wiederangestellter,
als Oberingenieuroder Ingenieur pensionierterIngenieur,
Intendantursekretär,Intendanturregistrator,Militärgerichts=
schreiber,Marineapotheker,welchenichtgeprüfteNahrungs=
mittelchemikersind, Oberzahlmeister,Zahlmeister,Oberlotse,
SchiffsführerbeimLotsen=und Seezeichenwesen.

At. Feldwebel.
Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiberbei den
Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiberund Registrator
bei den Generaltommandos,dem Generalinspekteurder
Kavallerie, denGeneralinspektionenderFußartillerieund des
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee, etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,
den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
GebührnisseneinesGeneralmajors),der Feldzeugmeisterei,
den Divisions- und Brigadekommandos,denFußartillerie=,

83
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Ingenieur=und Pionierinspektionen,der Inspektion der
Verkehrstruppen,der Inspektionder Jäger und Schützen,
kdemReitendenFeldjägerkorps,denInspektionenderInfan=
terie-und der Kriegsschulen,bei denKavallerieinspekteuren,
dem Militär=Reitinstitute,beim Traininspekteur,bei der
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteur,beim
Stabe der Feldartillerieschießschule,beiderMilitärtechnischen
Akademie,etatsmäßigerRegistrator,Zeichnerund Schreiber
bei der Eisenbahnbrigade,Unterzahlmeister,etatsmäßiger
Schreiberbei den Sanitätsinspektionen,Proviantamtsaspi=
rant,Bekleidungsamtsafpirant,Garnisonverwaltungsaspirant,
Lazarettverwaltungsaspirant,Wallmeister,Wallmeisterals
Schirrmeisterbei den Pionierbataillonen, Zeugfeldwebel,
Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Stabshoboist,
Stabshornist,Stabstrompeter,Sanitätsfeldwebel,Sanitäts=
sergeantundSanitätsunteroffizierbeidemKriegsministerium,
Sanitätsfeldwebelbei größerenGarnisonlazaretten.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,
Stabshoboisten,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 27 bei
denStationskommandos,4bei denMarineinspektionen,6 bei
derInspektiondesBildungswesens,3 beiderInspektiondes
Torpedowesens,1 bei der Marinedepotinspektion,1 bei der
Marineakademie,2 bei derKommandanturvon Wilhelms=
havenund2(Canitätsunteroffiziere)beiderMedizinalabtei=
lung desReichs=Marine=Amts.

Ab. Fähnriche.

Landheer: Vizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,etatsmäßiger
egiments=,Bataillons= und Abteilungsschreiber,etats=
mäßigerSchreiberbeidenFestungsinspektionen,etatsmäßiger
Schreiberund Zeichnerbei der Inspektionder Telegraphen=
truppen, etatsmäßigerSchreiber beim Kommandeurder
Pioniere einesArmeekorps,beimKommandeurderPioniere
beidemsächsischenMilitärkontingent,beimBezirkskommando,
bei demLuftschifferbataillon,derOberfeuerwerkerschule,der
Gewehrprüfungskommission,denArtilleriedepot-und Train=
direktoren,der Inspektionder MilitärischenStrafanstalten,
der Inspektion des Militärveterinärwesens,den Inspizienten
des Artilleriematerialsund der Waffen, demInspizienten
des Truppen=und Trainfeldgeräts,der Direktion der
Artillerie- und Ingenieurschule,denKriegsschulen,der In=
fanterieschießschuleunddenArtillerieschießschulen,derOffizier=
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reitschule,denUnteroffizierschulen,denUnteroffiziervorschulen,
den Sanitätsämtern,den Divisionsärzten,dem Garnison⸗
RepräsentantenvonBerlin, demKontingentsältestenin Ulm,
den kleinerenKommandanturen (Kommandanten mit den
GebuührnisseneinesRegiments⸗oderBataillonskommandeurs),
denSchießplatzverwaltungenund den Eisenbahnlinien=Kom=
missaren,Postenschreiberund Festungsterrainaufnehmerbei
denFortifikationen,etatsmäßigerZeichnerbeidenEisenbahn=
regimentern,etatsmäßigerKammerunteroffizierundQuartier=
meister,Furier, Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etats=
mäßigerSchreiberder Traindepots,etatsmäßigerSchreiber
der Bekleidungsämter,BeständeverwalterbeiderKavallerie=
telegraphenschuleund beiderFestungsbauschule,Lahlmeister=
aspirant im Sergeantenrange,Zeugsergeant,Lazarettrech=
nungsführer,BeständeverwalterderTelegraphen=Bataillone,
SanitätsfeldwebelundSanitätsvizefeldwebelin etatsmäßigen
Stellen derKaiserWilhelms=Akademie.

Marine: BVizefeldwebel,Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber,und zwar 36 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 32 bei
den Werftdivisionenund ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision,12 bei denTorpedoabteilungen,8bei
denMatrosenartillerie=Abteilungen,2 beidenSeebataillonen,
1 bei derInspektionderMarineinfanterie,4 bei derIn=
spektiondesTorpedowesens,4 bei denArtillerieinspektionen
—bisher InspektionderMarineartillerie—, 1 beiderMarine=
depotinspektion,5 beider Marineakademieund derMarine=
schule,5 beidenKommandanturen)1beiderSchiffsprüfungs=
kommission,1 beidemTorpedoversuchskommando,1 beider
Schiffsbesichtigungskommission,4 beidenBekleidungsämtern,
6 bei den Stationskassen,6 bei denAbwickelungsbureaus,
6 bei denKüstenbezirksämtern,12 bei denMarinegerichten
in Kiel und Wilhelmshaven,2 bei der Deckoffijierschule,
1 bei demHafenkapitänvon Kiel, 6 (Sanitätsunteroffiziere)
bei den Sanitätsämtern, geprüfterZahlmeisterapplikant,
Depotvizefeldwebel,Zeugobermaat.

- A6. Unteroffiziere.
Landheer: Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments-und Bataillonstambour,Sanitätsfeldwebel,Sani=
tätssergeantund Sanitätsunteroffizier, etatsmäßigerHobeist,
Hornist und Trompeter,Oberbäcker,sächsischeObermüller.

Marine: ÜllbberzähligerPortepee=Unteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.
83
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AT7. Gemeine.
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter,überzähliger(Hilfs=)Hoboist,Hornist

und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter,Sanitäts=
soldat,Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter,Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen-und Matrosenrang.

As. Militärküster, Büchsenmacher,Sattler.
Landheer: Divisions- und Garnisonküster,Büchsenmacher,Waffenmeister,

Sattler, Zeughausbüchsenmacher,Botenmeisterund Bote
beimReichsmilitärgerichte,Militärgerichtsbote.

Marine: Marinegerichtsbote,Küster, Büchsenmacher,Steuermann,
Maschinist, Lotse I. Klasse, Hafenlotse,Lotse II. Klasse,
Untersteuermann,Materialienverwalterbeim Lotsen- und
Seezeichenwesen,VorsteherdesBrieftaubenwesens.

—

(Nr. 3242.) Geses, betreffenddie Feststellungdes Haushalts⸗Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1906. Vom 31. Mai 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etatder Schutz
gebieteauf das Rechnungsjahr1906 wird in Einnahme und Ausgabe auf
128379929 Mark festgesetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den31. Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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Haushalts-EtatderSchutzgebicte
auf das Rechnungsjahr

1906.



— 514 —

Betrag
E für das
S— „ Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=2 = iGY jahr 1906.

Mark.

I. OstafrikanischesSchutzgebiet.
1. Ausgabe.

- I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1½.ibilverwaltngagaga .. .. .. ...... 4569371
2. 1/4.Militärverwaltnggg .. 2757 900
3.1|3.Flottileellll 4 477 357
4. 1|/6. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonnds 653 946
5. 1/3.Eisenbamhenn 78 850
6.1Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLasteen ... 609362
SummeI. FortdauerndeAusgabeen 9146 786

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/7. Für verschiedeneZwekkeHrHrr= 1 184 500
2./2. Aus Anlaß des Eingeborenen=Aufstandes 280400

SummeII. EinmaligeAusgabern 464 900

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 14 262

SummederAusgabe 10625948

2. Einnahme.
1. 1/6.Eigene Einnahmendes Schutzgebits ... 4 657881
2. — Reichszuschrnnnn. 5968067

Summe der Eimahme 10 625 948

SummederAusgabe..10 625948
10 625 948Die Einnahmebeträgt.

— — —
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Betrag
* für das

2 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
565 jahr 1906.

.
Mark.

II. SchuhgebiefkRamerun.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1/8..Zivilverwaltng 1778 931
2. 1/4.Militärverwaltgg. 1489750
3. 1/3.Flottillllll. . . . . . .. 556730
4. 1|9. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds ... 980 500
5.— Auf öffentlich=oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

« gemeineLasten.......»........................... —

SummeLFortdauerndeAusgaben...4805911

II. EinmaligeAusgaben.
«1.Iz6.....·.................................».........· 642780«

SummenEinmaligeAusgaben...642780

III. Reservefonds.
11— SummeIII. Reserwefonds 10 054

SummederAusgabe 5458745

2. Einnahme.
1.1|3.Eigene EinnahmendesSchutzgebitts . . . . . .. . ... 2872900
2. — RHReichszusch . ... . .. . . . . . .. 2585845

Summe der Einnahme.5 458 745

Summe der Ausgabe 5 458 745
De Einnahmebeträüt.. 458 745
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Betrag
" für das

— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
5 jahr1906.

Mark.

III.SchutzgebietTogo.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/8.Bivilverwaltiggagagagagaga . . . . . .. 793 445
2. 1/4.Militärverwaltiinngngg. 104100
3. 1/9.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds .. . 264 200
4. — Hafenanlagenund Eisenbanhen .. 70 000
5. — Auf öffentlich=oder prlvatrechllicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLasen . . . . .. 355465
SummeI. FortdauerndeAusgaben 1587210

II. EinmaligeAusgaben.
1.. 1/3.Für verschiedeneZIwekker 237 000
2. — Für den Bau einer Eisenbahnvon Lome nach Palimm 1 200 000

SummeII. EinmaligeAusgabenn 1437 000

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds. 6 826

Summe derAusgabe 031 036

2. Einnahme.
1. 1/5. EigeneEinnahmendes Schutzgebietetss . . . . .. . .. ... 1831036
2. — Reichszusch. —

. 3. — JDarlehndesReichs.. .. .. . .... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... 1200 000
Summe der Einnahme3 031036
Summe der Ausgabe5 031 036
Die Einnahmebeträgt 3031 036



Betrag
E für das
* 2 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S 8 jahr 1906.

Mark.

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.]1/9. Zivilverwaltngng . . . . . . . . . .. 2752 555
2. 1/4. Militärverwaltung... .. ................ ..... . . .. . . . . .. 2821613
3.7. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . . .. 509200
4.— Eisenbanen . . . . . . . . .. 1 536 000
44% 1/2. Hafenanlgeen . . .. . . . . . . .. 330000
5. — JAuföffentlich-oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall⸗

gemeineLasten.................................... 91800

SummeI. FortdauerndeAusgabernn 8 041168

II. EinmaligeAusgaben.
1.1/10.Für verschiedeneZ9wccke . . . .. . ... 1875 000
2.1/9. Aus Anlaß desEingeborenenaufstands . .. 8269 400

SummeII. EinmaligeAusgaben 84144400

III. Reservefonds.
1.— SummeIII. Reservefonds 27347

SummederAusgabe 92212915

2. Einnahme.
1. 1/6. EigeneEinnahmendesSchutzgebies . . .. 1823800
2.Reichszuschh . . . . . ... 90 389115

Summe der Einnahme. . . 212915
Summe der Ausgabe... 92212915
Die Einnahmebeträgt 92212915

NReichs=Gesetzbl.1906. 84
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Betrag
E · für das
2 . Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

jahr19066 8 « I «
Mark.

V. SchutzgebiefMeuguinea.

1. Ansgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1|8. Livilverwaltntntgg . .. .. ... . .. 532713
2. 1/3.Flottillll . . . . ... . . . . . . .. 206000
3. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . ... 157 712
4. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLasfteen .. .. .. 400000

SummeI. FortdauerndeAusgaben 1296425

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/3. SummeII. EinmaligeAusgaben 192950

III. Reservefonds.
1. —— SummeIII. Reservefonds 4865

Summe der Ausgab494240

2. Einnahme.
1. 1/4.Eigene Einnahmendes Schutzgebiets ... 335277
2.—-Neichszuschuß.................·...................... 1158963

Summe der Einnahme. 1494240

Summe der Ausgabe.494240
Die Einnahmebeträüt. 1494 240

— — —
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Betrag
1 für das
—= Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
E8 - jahr 1906.

Mark.

VI. Derwaltung der RKarolinen,Dalau, Marianen und
Marschallinseln.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/7.,.Ziwilverwaltingngngngngngngngngaga . . . . . .. 251 950
2. 1/3. Flottilllll .. ... . . . .. ... . . . . .. 84 040
3. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds ... 85 500

SummeI. FortdauerndeAusgabeen 421490

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/. SummeII. EinmaligeAusgabben 217500

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds... 1 375

Summe der Ausgabe. 440 365

2. Einnahme.

1. 1/3.Eigene Einnahmendes Schutzgebiets .. . ... 132815
2. — Reichszuschttttt)t)ttt 507550

Summe der Einnahmee40 365

Summe derAusgabe 440 365
Die Einnahmebeträüt40 365

84•
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Betrag
4 für das

= „ Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

—m*
jahr1906.

S 6# Mark.

VII. SchutzgebietSamoa.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.

1. 1/8. ivilverwaltnszszss. 343196

2. 1/3.Flottill 26 500

3. 1/8. MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds .. ..
142 300

SummeI. FortdauerndeAusgaben 511996

II. EinmaligeAusgaben.

1.1|4. SummeII. EinmaligeAusgaben 198200

III. Reservefonds.

1. — SummeIII. Reservefonds 8484

SummederAusgab.8 680

2. Einnahme.

1. 1/4.Eigene Einnahmendes Schutzgebietts. 485 949

2. — Rieichszuschuß. ... . . . . . ttttt 232731

Summe der Einnahme80

SummederAusgab. 18 680
Die Einnahmebeträgt.. 718680

— —
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Betrag

E . Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
jahr1906

S "“
Mark.

VIII. SchutzgebietKiautschon.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/5. Zivilverwaltggagana . .. . . . . .. .. . . . .. 1 181 628
2/(5.— Militärverwaltig. 3206 925
6/120Gemeinsame Ausgabenfür Zivil- und Militärverwaltung 2 376706

SummeI. FortdauerndeAusgabern765 259

II. EinmaligeAusgaben.
1.1. SummeII. Einmalige Ausgaben 375 000

III. Reservefonds.
1.—- SummellLReservefonds... 57 741

Summe der Ausgabe.. . 14 198000

2. Einnahme.
1.1/4. EigeneEinnahmendes Schutzgebits ... 1 048 000
2.— Reichszuschzzzz ... . .. .. . . .. 13150000

Summe der Einnahme 14 198000

SummederAusgabe44 198000
Die Einnahmebeträgt 4 198000

—
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Betrag
für das

Einnahme nud Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1906.

Mark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebkt 10 625948
II. für Kamen . . . . . .. 5 458745
m.fürTogo..................·...................... 3 031036
IV. fürdasSüdwestafrikanischeSchutzzgebtbtt 92212915
V. für Neu=Guinieaas . . . ... . .. 1494240
VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln.. 640 365
VII. für Sinaooooooaaa .. ....... . ... 718680
VIII. für Kiautschoooee . .. ... . .. ... 14198000

zusammen 128 379929
Anmerkung.

Ersparnisse,welchebei denFonds zuBesoldungenundzu sonstigen
Diinsteinkünften etatsmäßigerBeamten und Militärpersonendadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihrenIn=
habernnicht versehenwerdenkönnen,fließendemReservefondszu.

Für die Aufrückungszeitenund die Aufrückungsstufenbezüglichder
Auslandsgehälter,für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für
die derPensionsberechnungzuGrundezu legendenBezügederBeamten
in den afrikanischenSchutzgebietensowiein denSchutzgebietenNeu=
Guinea und Samoa gelten die Bestimmungender Denkschriftzum
Haupt-Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der
Maßgabe, daß die Auslandsgehälterin einjährigenFristen aufsteigen
und nachfünf Jahren der Hochstbetragerreichtwird.

Den nichtetatsmäßigenBeamtender Schutzgebietein Afrika und
in derSüdseedarf nebender ihnenetwanach§ 37 desReichsbeamten=
GesetzesbewilligtenPension einePensionserhöhungbis auf Höbe der
für die entsprechendenetatsmäßigenBeamtenzulässigenSätze gewährt
werden.
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Einnahme und Ausgabe.

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1906.

Mark.

Die Hinterbliebenender nichtetatsmäßigenBeamtenin Afrika und
und in der Südseekönnendie volle Vergütung des Verstorbenenbis
lur Dauer vondreiMonatennachAblauf desSterbemonatsundfernere
ersorgungin demgleichenMaße erhalten,wie dieHinterbliebenender

etatsmäßigenSchutzgebietsbeamten.
Den nichtetatsmäßigenSchutzgebietsbeamtenin Afrika und in der

Südseekönnenin denFällen derAusreisenachdemSchutzgebietebeim
Dienstantritte,der HeimreisebeimAustritt aus demSchutzgebietsdienst
und derVersetzungnacheinemanderenSchutzgebietebeiMitnahmevon
FamilienmitgliedernBeihilfenzurDeckungdersämtlichendadurchwirklich
entstandenenBeförderungskostenbewilligtwerden,jedochnichtüber die
für etatsmäßigeBeamtemit FamilienzulässigenBeträgehinaus. Soweit
späterfür diebetreffendenUmzugsreisenderFamilien besondereUmzugs=
kostenzuständigwerden, ist darauf die für Mitnahme der Familie
gewährteBeihilfe in Anrechnungzu bringen.

Berlin im Schloß,den31.Mai 1906.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Dvigitizedby Coogle



— 525 —

Reichs-Gesetzblatt
Inhalt: Gesetz, betreffendÜbernahme einer Garantie des Reichs in bezug auf eine Eisenbahn von Duala

nach den Manengubabergen.S. 525. — Bekanntmachung, betreffendAnderungder Militär=
Transport=Ordnung. S. 553.

(Nr. 3243.) Gesetz,betreffendÜbernahmeeiner Garantie des Reichs in bezugauf eine
Eisenbahnvon Duala nach den Manengubabergen.Vom 4. Mai 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Zum Bau und zum Betrieb einer Eisenbahn von Duala nach den

Manengubabergendurchdie auf Grund der beigedrucktenBau- und Betriebs—
konzessionzu bildendeKamerun=Eisenbahngesellschaftwird denInhabern der AUAnn
teileReihe B der genanntenGesellschaftnachMaßgabeder vorerwähntenKon=
zessioneineGarantie desReichsbewilligt,und zwar:

a) für die Verzinsung des auf dieAnteile Reihe B entfallendenTeiles des
Gesellschaftskapitalsin Höhe von 11 Millionen Mark mit 3 Prozent
vom Tage der Einzahlungan,

b) für die Zahlung desum 20 ProzenterhöhtenNennbetragsderjeweilig
gelostenund als solcheabzustempelndenAnteilscheineReihe B.

Hinsichtlichdesauf dieAnteileReiheA entfallendenTeilesdesGesellschafts=
kapitalsin Höhevon 5640000 Mark wird seitensdesReichseineGarantieweder
für dieVerzinsungnochfür eineRückzahlungübernommen.

§*2.
Das Privateigentumauf der HalbinselBona Beri ist vomMungo Krick

bis Bonamatumba2 Kilometerlandeinwärtsalsbald zu enteignen)für dieses
Gebietist ein Bebauungsplanfestzustellen.
Reichs=Gesetzbl.1906. 85

Ausgegebenzu Berlin den6. Juni 1906.
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83.
Die im Verkehrsbezirkeder zu erbauendenEisenbahntätigenLandgesell=

schaftenund Plantagenbesitzersind, soweitsiebesondereInteressenam Bahnbau
haben,zu einerentsprechendenLeistungzu GunstendesFiskus des Schutzgebiets
Kamerunheranzuziehen.

84.
Der Reichskanzlerist mit der AusführungdiesesGesetzesbeauftragt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenDonaueschingen,den4. Mai 1906.

(I. S)) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Bau= und Betriebskonzession für die Kamerun=
Eisenbahngeselllchaft.

Nachdem die zur Gründung einerKolonialgesellschaftunterder Firma

RKamerun=Eisenbahngesellschaft

gebildeteVereinigungbeantragthat, dieserGesellschaftdie KonzessionzumBau
undBetriebeinerEisenbahnvonDuala nachdemManengubagebirgeim Schutz=
gebieteKamerun zu verleihen,wird dieseKonzessionauf 90 Jahre vom Tage
derBestätigung des Gesellschaftsvertragsdurch denReichskanzlerunter den nach=
stehendenBedingungenerteilt:

1.
Konzessionsträger.

Der Bau undBetrieberfolgtfür Rechnungeinervon derVereinigung
auf Grund desbeiliegendenGesellschaftsvertragsinnerhalbeinerFrist von einem
Jahre vom Tage der Erteilung dieserKonzessionzu bildendenKolonialgesellschaft

mit demSitze zu Berlin.



—527 —

82.

§3
Bau.

Die Spurweitesoll mindestens1 Meter betragen;dieBahn kannein=
gleisiggebautwerden,jedochist derGrunderwerbfür ein Doppelgleis
vorzusehen.
Für denBau der Bahn ist bei gleichenPreisendeutschesMaterial zu
verwenden.

der BestätigungdesReichskanzlers.

zur landespolizeilichenGenehmigungvorzulegen.

oder Verlängerung der gesamtenStreckeum mehr als 10 Kilometer,
gleichvielnach welcherRichtung, oder eine Verschiebungdes Anfangs=
oderEndpunktsbedingen,bedürfenderGenehmigungdesReichskanzlers.

Frist von 4 Jahren, vom Tage der BestätigungdesGesellschaftsver=
tragserfolgen;derReichskanzlerwird dieseFrist entsprechendverlängern,
wenn der Bau durch unvorhergeseheneHindernisseohne Verschulden
derGesellschafteineVerzögerungerleidensollte.

84.
Betrieb.

Die EröffnungdesBetriebsauf einerStreckeist vorherdemKaiser=
lichenGouverneuranzuzeigen.
Die Bahn ist mit Betriebsmittelnin angemessenerZahl soauszurüsten,
wie es das Verkehrsbedürfniserheischt.
Die Gesellschaftist verpflichtet,die Eisenbahndauerndordnungsmäßig
zu betreibenund zu diesemBehufe dieBahnanlagen,einschließlichder
zu errichtendenTelegraphenanlagen,und die Betriebsmittelin solchem
Zustandezu erhalten,daß derBetriebmit Sicherheitund auf die der

85“
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BestimmungdesUnternehmensentsprechendeWeise erfolgenkann. Sie
kann hierzu von demReichskanzlerangehaltenwerden,jedochsollen
K#engereVorschriften nicht erlassenwerden dürfen, als sie auf der
Mehrzahl andererin Afrika unterähnlichenVerhältnissengebautenund
betriebenenBahnen bestehen. Für die Personenbeförderungsindmin=
destenszweiKlasseneinzurichten.
Die Zahl der Zügewird demErmessenderGesellschaftanheimgestellt,
hat jedochdemVerkehrsbedürfnissenachMöglichkeitzugenügen. Der
Fahrplan ist in geeigneterWeise öffentlichbekanntzu machen.

für dieerstenfünf Jahre nachdemauf dieBetriebseröffnungfolgenden
1. Januar der Gesellschaftüberlassen.Nach Ablauf der erstenfünf
Jahre stehtes demReichskanzlerfrei, wiederkehrendvon zehnzuzehn
Jahren Hoöchstsätzefür die einzelnenPersonenwagenklassenund Güter=
klassenfestzusetzen,die jedochnicht niedrigerals die Höchstsätzeder
Mehrzahl andererin Afrika unter ähnlichenVerhältnissenerbauten
und betriebenenBahnen bemessenwerdendürfen. Die Festsetzungder
Mindestsätzebleibt ebensoder Aufsichtsbehördevorbehalten.Die Be=

demGouverneuranzuzeigenund in geeigneterWeiseöffentlichbekannt
zu machen. Erhöhungentreten ohne besondereGenehmigungdes
KaiserlichenGouverneurserstdrei Monate nachihrer öffentlichenBe=
kanntmachungin Kraft.
Zur SicherungdesBetriebsder für dasSchutzgebietKameruneinzu=
richtendenPost=undTelegraphenanstaltengeltenfolgendeBestimmungen:
a) Die GesellschafthatdieBriefpostmit allenfahrplanmäßigenZügen
kostenfreizu befördern,und zwar— nachWahl derReichs=Post=
verwaltung— entwederdurchVermittelungdes Zugpersonals
oder in einembesonderen,für PostzweckeeingerichtetenWagen=
abteil unter Begleitung des erforderlichenPostpersonals. Letzteres
sowiedieGerätschaften,derendie Postbeamtenunterwegsbedürfen,
sindgleichfallskostenfreizu befördern.Für die postmäßigeEin=
richtungdesWagenabteilswerdenderGesellschaftdieSübsteoste
von der Reichs=Postverwaltungvergütet.

h) Die Gesellschafthat die Postpäckereienin derselbenWeisewiedie
Briefpost zu befördern. Für die Paketbeförderungwird, und
zwar ohneRücksichtdarauf, ob derBeförderungsdienstdurchdas
Eisenbahnpersonaloder durchdas Postpersonalerfolgt,der Ge=
sellschafteineVergütungvon 50 Prozent des allgemeinenStück=
guttarifs (für Stückgüteraller Art) gewährt.

J) Reichendie unter a bezeichnetenWagenabteilezur Brief=und
Päckereibeförderungnicht aus) so ist die Gesellschaftverpflichtet,
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auf Verlangen der Reichs=PostverwaltungbesondereBahnpost=
wagenin die fahrplanmäßigenZüge einzustellenundkostenfreizu
befördern. Die Beschaffung dieserBahnpostwagen ist von der
Gesellschaftnach den Angaben und auf Kosten der Reichs=Post=
verwaltungzu bewirken.

Die VergütungderPäckereienerfolgtnachdenBestimmungen
unter b.

4) Die innere und äußereUnterhaltungderPostwagenabteile(a) und
der Bahnpostwagen(c) erfolgt durch die Gesellschaft;die Selbst=
kostenwerdenvon der Reichs=Postverwaltungerstattet. Für die
Erleuchtung sowie für die Reinigung im Innern sorgt die Post=
verwaltungauf eigeneRechnung dochkann sievon der Gesell=
schaftdie Ausführung dieserLeistungengegenErstattungder
Selbstkostenin Anspruch nehmen.

e) Die Reichs-Postverwaltung behält sich vor, im Falle der Inan—
spruchnahmedesZugpersonalsfür dieBeförderungderBriefpost
und PostpäckereiennachMaßgabederMühewaltungeinevon ihr
zu bestimmendeVergütungzu gewähren.

Für den Postdienst desZugpersonals (a und b) übernimmt
die GesellschaftkeineVerantwortlichkeit.

s) Die Gesellschaftist verpflichtet,bei dem Bau von Stations==
gebäudenaufdasBedürfnisderReichs=PostverwaltunganRäumen
für Post=und TelegraphenstationenRücksichtzu nehmen;für die
Räume ist postseitigeine jährlicheVergütungnach besonderer
Vereinbarungzu zahlen.

8) Die Gesellschafthat der Reichs=Telegraphenverwaltungunentgelt=
lichdasRechtzuzugestehen,an demTelegraphengestängederEisen=
bahn, soweitdiesRaum bietet,ihreTelegraphen=undFernsprech=
drähte anzubringen,sowiedas Recht, erforderlichenfallseigene
Gestängefür Telegraphen=undFernsprechleitungenauf demGrund
und Boden der Bahnverwaltunglängs der Eisenbahnlinieauf=
zustellen. Die Gesellschaftwird dieseLinien unentgeltlichwie ihre
eigenenbewachen.

h) ZwischenOrten, welchedurchTelegraphen=oderFernsprechanlagen
der Reichs=Postverwaltung verbunden sind, darf der Bahn=
telegraph zur Übermittelung von Nachrichten, die sich nicht auf
den Dienst der Eisenbahn beziehen,nur mit Genehmigung der
Reichs=Postverwaltungbenutztwerden. Im übrigen gelten für
dieBeförderungvonPrivattelegrammendurchdenBahntelegraphen
die von der Reichs=Postverwaltungfür ihre Linien im deutschen
SchutzgebieteKamerun festgesetztenTarife und sonstigenBe=
stimmungen. Eine Verpflichtung zur Beförderung von Privat=
telegrammenentstehtfür die Gesellschafthierdurchnicht.
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Der Betriebder Eisenbahnkannim WegeeinesschriftlichenVertrags an
eine anderePerson oderGesellschaftverpachtetwerden; ein solcherVertrag bedarf
derGenehmigungdesReichskanzlers.

5.
Die=Benutzungder Bahn ist jedermannunter gleichenBedingungenzu

gewähren. Insbesonderehabendie angesetztenBeförderungspreisegleichmäßig
für alle PersonenoderGüter derselbenArt Anwendungzu finden. Erleichterungen
derBeförderung,welchenichtunterErfüllung dergleichenBedingungenjedermann
zugutekommen,sindunzulässig.

Die Gesellschaftist auf VerlangendesReichskanzlersverpflichtet,anderen
Unternehmernden Anschluß an die Bahn mittels Privatanschlußgleisenoder
AnschlußbahnengegenErsatzder der Gesellschaftdaraus erwachsendenKostenzu
gestatten,sofern die Gesellschaftdie Anschlußgleiseoder Anschlußbahnennicht
binnen angemessenerFrist selbst herstellt. Auch ist die Gesellschaftverpflichtet,
auf den anschließendenPrivatanschlußgleisenden Betrieb unter Beistellung der
erforderlichenTransportmittel,gegenangemesseneVergütungzu übernehmenund
fernerdenÜberganggeeigneterTransportmittelderPrivatanschlußbahnenebenfalls
gegenangemesseneVergütung zu gestatten.Die Vergütung ist im Streitfalle
von demReichskanzlerfestzusetzen.

/6.
Vertragsverletzung.

Falls dieGesellschaftgegeneine der ihr in dieserUrkunde auferlegtenVer=
pflichtungenschuldhaftverstößtund der ihr vom ReichskanzlererteiltenAn=
weisung,diesenVerstoßgut zu machen,nicht in angemessenerFrist folgt, so
kann sie für die durch ihr Verhalten demVerkehrezugefügtenNachteileauf
Zahlung einesentsprechendenGeldbetragsin Anspruchgenommenwerden.

Darüber, ob ein Verschuldender Gesellschaftvorliegt, und darüber, ob
sie der infolge eines solchenschuldhaftenVerstoßeserteiltenAnweisung nicht ent=
sprechendnachgekommenist, sowiedarüber,wie hochsichderfür dieentstandenen
Nachteilezu zahlendeGeldbetragbeläuft,entscheidetendgültigein nach zu
bildendesSchiedsgericht.Alle hiernachvon der Gesellschaftetwa zu zahlenden
Beträgesind an die KassedesKaiserlichenGouvernementsabzuführen.

Hat ein Verschuldender Gesellschaftbei der Erfüllung der ihr in dieser
UrkundeauferlegtenVerpflichtungenzur Folge, daß die Eisenbahnstreckenicht
rechtzeitiggebautodernichtbetriebenwerdenkann, soistderReichskanzlerbefugt,
auf Kostender GesellschaftdenBau oderWeiterbauder Bahn und die Ein=
richtung oder Fortführung des Betriebs einemDritten zu übertragenoder selbst
zu übernehmen. Ulber die Frage, ob ein solchesVerschuldender Gesellschaft
vorliegt,entscheidetebenfallsendgültigein nach§ 7 dieserUrkundezu bildendes
Schiedsgericht.
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Z7.
Schiedsgericht.

Das im #6 vorgeseheneSchiedsgerichtwird in derWeisegebildet,daß
jederTeil zweiSchiedsrichterbestelltund von sämtlichenSchiedsrichternein
fünfter als Obmann gewählt wird. Der Reichskanzlerwird die von ihm
gewähltenSchiedsrichterderGesellschaftbenennenund dieGesellschaftgleichzeitig
auffordern,die von ihr zu wählendenSchiedsrichterbinnenvier Wochen,vom
TagederZustellungderAufforderungan gerechnet,zu bestellenund ihm namhaft
zu machen. Kommt die GesellschaftdieserAufforderungnicht rechtzeitignach,
so wählt der Reichskanzlerauch die fehlendenSchiedsrichter.Als Obmann ist
gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenenStimmen auf sichvereinigt. Bei
Stimmengleichheitwird der Obmann von demPräsidentendes Hanseatischen
Oberlandesgerichtsernannt. Das Schiedsgerichttritt in Berlin zusammen.Für
das schiedsrichterlicheVerfahrengelten,soweitin dieserUrkundenichtsanderes
festgesetztist, die VorschriftendeszehntenBuchesderZivilprozeßordnung.

88.
Vorzugsrechte.

Solange die in dieserUrkundeerteilteKonzessionbesteht,wird einem
anderenUnternehmerdie Anlage einerEisenbahnstrecke,welchenebenden ver=
liehenenBahnlinien in gleicher Richtungauf dieselbenOrte oderunterBerührung
mehrererHauptpunktederselbenlaufenwürde,nichtkonzessioniertwerden.

VorkonzessionenzumWeiterbauoderzumBau vonAnschlußbahnendürfen
nur nachAnhörungder Kamerun=Eisenbahngesellschaftbewilligtwerdenund be=
dürfender GenehmigungdurchdenReichskanzler.

Auf einenBahnbau durch das Reich oder die Kolonie findendie Be=
stimmungender vorstehendenbeidenAbsätzekeineAnwendung.

Die Gesellschafthat ein Vorzugsrechtauf die Konzessionfür den Bau
einerHafenanlageam Ausgangspunkteder Bahn mit der Maßgabe,)daß die
zu schaffendeHafenanlage, soweitsie nicht für die ZweckederEisenbahnerfordert
wird, dem öffentlichenVerkehre freizugebenist. Etwaige Zweifel über die Be=
nutzungentscheidetder Reichskanzler.

89.
Grundeigentumsbeschaffung.

Alle Eigentums=odersonstigendinglichenRechte,welchedemSchutzgebiet
an demfür denBau und BetriebderEisenbahnund ihre künftigeEntwickelung
erforderlichenGrund undBoden kraft seinerHoheitsrechteoderaus irgendeinem
sonstigenRechtstitelzustehen,wird das SchutzgebietohneEntgelt an die Ge=
sellschaftabtreten. Insoweit ihm ein Verfügungsrechtnicht zusteht,wird der
Reichskanzler— nötigenfallsim Wege der Enteignung— dafür besorgtsein,
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daß der Gesellschaftvon denVerfügungsberechtigtender erforderlicheGrund und
Boden frei von allen Lastenund Eigentumseinschränkungenzu mäßigenund
angemessenen,von der Gesellschaftzu zahlendenPreisen zum Eigentumüber—
lassenwird.

10.
Materialienentnahme.

Der Gesellschaftist gestattet,in denWäldern, über welchedas Schutz=
gebietverfügenkann, ohneEntgeltHolz in denMengenzuentnehmen,welchefür
denBau, die Unterhaltungund die ErneuerungdesUnterbauesund desOber=
baueswährendderKonzessionsdauererforderlichist. Die Holzentnahmedarfden
GrundsätzenderordentlichenWaldkultur unterBerücksichtigungderim Bahngebiet
obwaltendenVerhältnissenichtwiderstreiten.

Die Gesellschaftdarf ferneraus den demVerfügungsrechtedes Schutz=
gebietsunterliegendenGrundstückenErde,Kies, Sand undSteinefür denBau,
dieUnterhaltungund dieErneuerungdesUnterbauessowieder Bahngebäude
und Bahnwerkstättenunentgeltlichentnehmen,soweitdadurchöffentlicheInteressen
nichtverletztwerden.

S II.
Landgerechtsame.

Die Gesellschaftist berechtigt,sichlängsderBahn, nachdemdieZuweisung
von ausreichendenReservatennachVerhandlungenmit denEingeborenenan diese
erfolgtist, nachMaßgabefolgenderBestimmungenLand anzueignen:

Ein zu beidenSeiten der Bahn sichje 2 KilometerausdehnenderStreifen
Land ist in Blöckevon je 2 KilometerTiefe und Breite einzuteilen.Innerhalb
der Hälfte dieserBlöcke, die so auszuwählensind, daß die drei Blöckean den
Berührungsseitender ausgewähltenBlöcke freibleiben,hat die Gesellschaftdas
Recht, sichdiejenigenGrundstückeanzueignen,diesichentwederkrafteinesprivaten
oder öffentlichrechtlichenTitels im EigentumedesSchutzgebietsbefindenoder
als herrenlosseinemAneignungsrechtunterstehen.Der Reichskanzlerist befugt,
Abänderungenin der Abgrenzungder zur Bodenzuteilungan die Gesellschaft
bestimmtenBlöckezu genehmigen,dochdarf das GesamtarealdieserBlöckedas
Gesamtarealder übrigenBlöckenicht überschreiten.Die Gesellschaftdarf sich
innerhalbder BlöckesolcheTeile nichtaneignen,welchezumZweckedes Baues
von Zufuhrwegenzur Eisenbahnsowiezu fiskalischenodergemeinnützigenAnlagen
erforderlichsind. Für dieseZweckeist auch späterderGrund und Boden, soweit
er nochnichtbebautoderin Kultur genommenwordenist, von der Gesellschaft
unentgeltlichzurückzugeben. —

Die Gesellschaftist fernerberechtigt,im Umkreisevon 50 Kilometervom
Endpunkteder Eisenbahnvon ihr selbstauszuwählendeLändereienbis zu einem
Flächeninhaltevon 10000 Hektar von dem dem Schutzgebietentwederkraft
eines privaten oderöffentlichrechtlichenTitels gehörigenoder allem als herrenlos
seinemAneignungsrechtunterstehendenGrund und Boden innerhalb15 Jahren
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von der Erteilung dieserKonzessionab sich anzueignen. Insoweit das danach
von der GesellschafterworbeneLand zum Bau von Zufuhrwegenzur Eisenbahn
oderzu fiskalischenodergemmeimühzigenAnlagengebrauchtwird, istdieGesellschaft
verpflichtet,es gegen Überlassungeinesgleichgroßenund gleichwertigen,dem
SchutzgebietegehörigenLandes zurückzugeben.

Die Aufsichtsbehördehat die Fristen zu bestimmen,innerhalb welcherbei
VerlustderLandgerechtsamedieKultivierungderLandblöckebegonnenwerdenmuß.

* 12.
Bergwerksgerechtsame.

Für dieDauer der ersten15 Jahre nachderBestätigung desGesellschafts=
vertragswird der Reichskanzlerder Gesellschaftaus demGebiete,welchesinner=
halb zweierdurchdie Bahnstreckegetrenntenund je 100 Kilometerdavon ent=
ferntenGrenzlinien zu beidenSeiten der Eisenbahnbelegenist, auf Antrag
Gebietebis zu 80 000 Hektar(500 Hektarfür jedesfertiggestellteKilometer)in
höchstens10 Abschnittenzur ausschließlichenAufsuchung und Gewinnung von
Mineralien (§ 1 derKaiserlichenVerordnung,betreffenddasSchürfenim Schutz=
gebieteKamerun,vom 28. November1892) vorbehaltlichwohlerworbenerRechte
Dritter, überweisen.

Für die innerhalbdieserGebietebetriebenenbergbaulichenUnternehmungen
ist die Gesellschaftwährend der ersten5 Jahre nach Verleihung eines Bergbau=
feldesvon jederZahlung von Gebührenoder Abgabenbefreit;nachdieserZeit
soll die Gesellschaftwährend der Konzessionsdauerkeine höherenGebühren oder
Abgabenzu zahlenhaben,als anderebergbaulicheUnternehmungenim Schutz=
gebieteKamerun.

Die Aufsichtsbehördehat die Fristen zu bestimmen,innerhalb welcherbei
Verlust der Bergwerksgerechtsameder Betrieb in einemdem öffentlichenInteresse
entsprechendenUmfang aufgenommenwerdenmuß.

5 13.
Landveräußerung.

Die Feststellungder Grundsätze,nachwelchenLändereienund Bergwerks=
rechteveräußertoder länger als 20 Jahre verpachtetwerdenkönnen,unterliegt
derGenehmigungderAufsichtsbehörde.

14.
Steuerfreiheit.

Der Bahnkörperund alle zumBetriebeder Bahn gehörigenGebäudeund
Anlagen sind für die Dauer der Konzessionvon allen Grund=und Gebäude=
steuernbefreit. Ferner genießenBefreiung von Grundsteuerfür die Dauer von
25 Jahren von der Genehmigung des Gesellschaftsvertragsalle auf Grund des
§11 dieserKonzessionin das Eigentum der GesellschaftübergehendenGrund=
Reichs-Gesetzbl.1906.
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flächenmit ihremZubehör,solangesie in diesemEigentumeverbleibenund noch
nichtin Kultur genommensind. Den in Kultur genommenenoder aus dem
Eigentumeder G ausgeschiedenenGrundflächenwird für die nächst=
folgenden5 Jahre volle Befreiung von Grundsteuergewährt. Vom Ablaufe
dieser5 Jahre ab genießensiejedeBegünstigung,welcheaußerdervorgenannten
für gleichartigeGrundflächendrittenUnternehmernbinschtichder Grundsteuer
gewährtwerdenwird.

« 815
Zollfreiheit.

VorbehaltlichBeobachtungder vorzuschreibendenFörmlichkeiten,wird der
GesellschaftZollfreiheitfür die zum Bau, zur Ausrüstung)Unterhaltungund
zum BetriebederEisenbahnund dermit ihr verbundenenAnlagen erforderlichen
Materialien, Maschinen,Werkzeuge,Geräteund sonstigenGegenständegewährt.

16.
Grundkapital.

Das Grundkapitalwird auf 16640000 Mark festgesetzt,eingeteiltin
166400 Anteileüber je 100 Mark, von welchendie AnteileNr. 1 bis 56400
die BezeichnungVorzugsanteileReiheA und dieAnteileNr. 56401 bis 166400
dieBezeichnungStammanteileReiheB tragen.

§ 17.
Vorzugsanteileund Stammanteile.

Die VorzugsanteileReiheA sind bei der Gewinnverteilungund bei der
Liquidation nach §§ 20 und 50 der anliegendenSatzung bevorrechtigt.Diese
Vorzugsberechtigungkommtjedochin Wegfall, wenn die AnteilebeiderReihen
in 10 aufeinanderfolgendenJahren den gleichenAnteil am Reingewinne der
Gesellschaftin Höhe von mindestens5 Prozent erhalten haben. Die Stamm=
anteile Reihe B werden zu 3 Prozent verzinst und vom fünften Geschäftsjahr
an in 86 Jahren durchAuslosungzu 120 Mark für jedenAnteil getilgt;die
danachzu leistendenjährlichenZahlungenbetragenfür die ersten4 Geschäftsjahre
330000Mark, fürdiefolgenden86Geschäftsjahre374831/“2Mark (—3/40756Pro=
zentdesNennwertsderStammanteileReiheB).

18.
ZahlungspflichtdesReichs.

Das Reich zahlt denInhabern der StammanteileReiheB am I. Juli
einesjedenJahres bis zur völligenTilgung dieserAnteile:

a) vom erstenGeschäftsjahran einenjährlichenZins von 3 Prozent des
eingezahltenAnteilskapitalsvom Tage der Einzahlungan, erstmals

1. Juli 1907,
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b) vom fünftenGeschäftsjahran den um 20 Prozent erhöhtenNenn=
betrag der jeweiligengelostenund als solcheabzustempelndenAnteil=
scheine,erstmals am 1. Juli 1911.

Das Stimmrechtfür die gelostenAnteilestehtdemReichezu.

19.
Zahlungspflichtder Gesellschaft.

Die Gesellschafthat spätestensam 15. Juni eines jedenJahres, erstmals
am 15. Juni 1907, bis zur völligen Tilgung der StammanteileReiheB an
das Reich den Betrag der von ihm nach § 18 am 1. Juli an dieInhaber der
StammanteileReiheB zu leistendenZahlungenabzuführen.Hinsichtlichder am
15. Juni der Jahre 1907 bis 1910 von der Gesellschaftan das Reich zu
leistendenZahlungengilt dieseVerpflichtungzu Lastender Baurechnung. Für
die späterenJahreszahlungengreift dieseVerpflichtungnur insoweitPlatz, als
derReingewinndes voraufgegangenenGeschäftsjahrsnachAbzugderdemordent=
lichenReservefondszuzuführendenBeträgeundderauf dieVorzugsanteileReiheA
entfallendenVorwegzinsenvon 3 Prozent (§ 20 der Satzung)dazu ausreichen.
Bei Berechnungdes Reingewinnssind sämtlicheEinnahmender Gesellschaft,
insbesondereauch der Zinsertrag aus den noch nicht verausgabtenBau= und
Betriebsfonds,ferneretwaigeGewinneaus Landverkäufensowieaus Beteiligung
anUnternehmungen,welchendieseKonzessionzuGrundeliegt,in Betrachtzuziehen.

8 20.
Außer denihnennach§ 18 vom Reichezu leistendenZahlungenerhalten

die Inhaber der StammanteileReiheB von derGesellschaft:denRest desRein=
gewinns, der nach Abzug der Beiträge zum ordentlichenReservefonds,der
Vorwegzinsenvon 3 Prozent auf dieVorzugsanteileReiheA, der nach§ 19 an
dasReichabzuführendenBeträge, derTantiemedesAufsichtsratsundderSuper=
dividendevon 2 Prozent auf die VorzugsanteileReiheA verbleibt,und zwar
unverkürztbis zur Höhe von 2 Prozent des Nennwerts der Stammanteile
ReiheB. Der dann etwa noch verbleibendeÜberschußwird zur Hälfte dem
Reichezugewiesen,die andereHälfte fällt als weitererGewinnanteildenAnteilen
beiderReihennachdemVerhältnis ihres Nennwertszu.

Die Inhaber der abgestempeltenStammanteilscheineReiheB habennur
auf den im vorstehendenbezeichnetenRest desReingewinnsAnspruch.

8 21.
Zahlstellen. ·

DieandieJnhaberderStammanteileReiheBgemäßs18vomDeutschen
Neicheundnach§20vonderGesellschaftzuleistendenZahlungenerfolgendurch
die gleichenZahlstellengegenAuslieferungderdenAnteilenbeizugebendenGewinn=

86“
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anteilscheineund bei Einlösungder ausgelostenStammanteileReiheB gegen
Abstempelungder Anteilscheine.

* 22.
Übertragung.

Die Übertragungder Konzessionan anderePersonenoderGesellschaften
bedarfder GenehmigungdesReichskanzlers.

*23.
ErwerbsrechtdesReichs.

Das Reichhat vomBeginnedes21. Geschäftsjahrsan jederzeitdasRecht,
die VorzugsanteileReihe A, die noch nicht ausgelostenund abgestempelten
Stammanteile Reihe B und die ausgelostenund abgestempeltenStammanteile
Reihe B durch einseitige,demVorstande derGesellschaftmit dreimonatlicherFrist
abzugebendeErklärungzum SchlusseeinesGeschäftsjahrszu erwerben.

Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt, beträgtder
Erwerbspreis für jedenVorzugsanteil Reihe & sowie für jedennoch nicht aus=
gelostenund abgestempeltenStammanteil Reihe B einhundertundfünfzigMark,
für jeden ausgelostenund abgestempeltenStammanteil Reihe B dreißig Mark.
Sofern der Erwerb nach Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt, beträgtder
Erwerbspreis für die Vor zugsanteileReihe A die zwanzigfacheKapitalisierung
der auf die Vorzugsanteile Reihe A im Durchschnitteder letztenfünf, bei Ab—
gabe der Erklärung abgeschlossenenGeschäftsjahreentfallendenGewinnanteile,
jedochnicht weniger als den Nennwert und nicht mehr als das anderthalbfache
diesesNennwerts,also nichtwenigerals einhundertund nichtmehrals einhundert—
undfünfzigMark für jedenVorzugsanteilReiheA. Der Erwerbspreisder
noch nicht ausgelostenund abgestempeltenStammanteile Reihe B beträgt ein=
hundertundzwanzigMark für jedenAnteil, zuzüglicheinesBetrags, welcherder
zwanzigfachenKapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer6 und 7 der anliegenden
Satzung im Durchschnitteder letztenfünf beiAbgabederErklärung abgeschlossenen
Geschäftsjahreauf dieStammanteile ReiheB entfallendenGewinnanteileentspricht,
welcherjedochdreißig Mark nicht übersteigendarf. Der Erwerbspreis der aus
gelostenund abgestempeltenStammanteileReiheB beträgt die wamzigfache
Kapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 der anliegendenSatzung im
Durchschnitteder letztenfünf bei Abgabe derErklärung abgeschlossenenGeschäfts=
jahre auf die StammanteileReiheB entfallendenGewinnanteile,jedochnicht
mehr als dreißig Mark für jedenSchein.

Dem DeutschenReichestehtes frei, lediglich die Vorzugsanteile Reihe A
oderdie nochnichtausgelostenund abgestempeltenStammanteileReiheB oder
die ausgelostenund abgestempeltenStammanteileReiheB zu erwerben. Nach
Erwerb einer dieserGattungensteht ihm das Recht auf Erwerb der anderen
Gattungennochin derselbenWeisezu.
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8 24.
Auflösung.

Falls es sich herausstellt, daß die GesellschaftwegenZahlungsunfähigkeit
denBau derBahn nichtvollendenoderdenBetriebnichtaufnehmenkannoder
denBetrieb einzustellengenötigtist, sind die in den9§8 bis 12, 14, 15 der
GesellschaftverliehenenVorzugsrechteverwirkt, vorbehaltlichdes auf Grund dieser
Konzessionvon derGesellschaftzurZeit derEinstellungdesBaues beziehungsweise
BetriebsbereitserworbenenGrund=und Bergwerkseigentums.Das Reichist in
diesemFalle berechtigt,das Unternehmenin seinemganzenUmfange mit allem
Betriebsmaterialund sonstigemZubehöre,den Reserve=und Erneuerungsfonds
gegeneineAbfindung der Inhaber der VorzugsanteileReiheA in Höhe des
Neunwerts dieserVorzugsanteilezu erwerben. Wird von dieserBerechtigung
keinGebrauchgemacht,so ist der Reichskanzlerbefugt,die Gesellschaftfür auf=
gelöstzu erklärenund die Liquidation herbeizuführen.

* 25.
Ein Beschluß der Hauptversammlungauf Auflösung der Gesellschaftoder

auf Herabsetzungdes Grundkapitals bedarf zu seiner Gültigkeit unter allen
Umständender Genehmigungdes Reichskanzlers.

*26.
Für dieLiquidationgeltendieVorschriftender9§ 48, 49 desBürgerlichen

Gesetzbuchs.
Bei Ausschüttungder Liquidationsmassesind auf die Vorzugsanteile

ReiheA vorwegdie ihremNennwertentsprechendenBeträgezu verteilen. Den
Rest des Liquidationserlöseserhält das Reich bis zur Höhe von 120 Prozent
desNennwerts derStammanteile ReiheB. Ein alsdann etwa nochverbleibender
Überschußfällt zur Hälfte demReichezu, die andereHälfte wird nach dem
Verhältnisseder Neunwerteauf die VorzugsanteileReiheA und der Stamm=
anteile Reihe B verteilt. Die ausgelostenund abgestempeltenStammanteile
ReiheB stehendennochnichtausgelostenund abgestempeltengleich.

827.
Konzessionsablauf.

Bei demAblaufe derKonzessionnach 90 Jahren wird das Reich entweder
die Konzession verlängern oder das gesamteUnternehmen in dem im 824
bezeichnetenUmfang erwerben.

Im ersterenFalle hat die VerlängerungderKonzessionauf derGrundlage
zu geschehen,daß das Reichals Eigentümerder gesamtenStammanteileReihe
an demUnternehmenbeteiligt ist, und daß die Vorrechteder Vorzugsanteile
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ReiheA, soweitsie nicht auf Grund des§ 17 schonvorhererloschensind, in
Wegfall kommen.

In dem an zweiterStelle genanntenFalle wird das Reich an die Inhaber
derVorzugsanteileReiheA derenNennwert,zuzüglichdesdemVerhältnissedieser
Vorzugsanteilezu dem gesamtenGrundkapitalentsprechendenAnteils an dem
ordentlichenReservefonds,auszahlen;derBetriebsreservefonds,Erneuerungsfonds
undSpezialreservefonds(§§22 bis 24 derSatzung)gehenmit demUnternehmen
an das Reichüber.

Satzung derKamerun=Eisenbahngesellschaft(K. E. G.).

I. Allgemeine Bestimmungen.
SI.
Firma.

Unter der Firma

? Ramerun= Eif: enbahngesellschafl c

wird auf Grund des§ 11 desSchutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813)
eineKolonialgesellschafterrichtet.

82.
Zweck.

Der Zweckder Gesellschaftist der Bau, die Ausrüstungund derBetrieb
einerEisenbahnvon Duala nachdemManengubagebirgeim DeutschenSchut=
gebieteKamerunauf Grund der vom Reichskanzleram .. ........ . ...
erlassenenKonzession.

Die Gesellschaftist berechtigt:
a) den Betrieb der ganzenBahn oder einzelnerStreckenzu verpachten
oderanderenzu überlassen,

b)Konzessionenfür denBau, dieAusrüstungund denBetrieb vonFort=
setzungs=,Neben=,Zweig=und Anschlußlinienzu erwerben,

) LiegenschaftenundBergwerksgerechtsamesowiesonstigeRechtejederArt
zu erwerbenund zu verwerten,

d) HafenanlagenundLagerhäuserselbstoderdurchanderezu bauen,aus=
zurüstenund zu betreiben,auchzu pachtenund zu verpachten,
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e) alle sonstzur Erfüllung dieserAufgaben dienlichenAnlagen und Geschäfte
jederArt zu errichten,zu erwerben,zu betreiben,zu pachten,zu ver=
pachtenund zu veräußern,auch sich an Unternehmungenandererin
jederzulässigenForm zu beteiligen,

4) Jweigniederlassungenim DeutschenReicheoderin denDeutschenSchutz=
gebietenzu errichten.

83.
Sitz.

Die Gesellschafthat ihren Sitz und allgemeinenGerichtsstandin Berlin.

(4.
Dauer.

Die Dauer der Gesellschaftist nichtbeschränkt.

85.
Organe.

Die Organeder Gesellschaftsind:
der Vorstand,
der Ausfsichtsrat,
die Hauptversammlung.

66.
Bekanntmachungen.

Die BekanntmachungenderGesellschafterfolgenrechtswirksam,soweitdiese
Satzungnichteinanderesbestimmt,durcheinmaligeVeröffentlichungim Deutschen
Reichsanzeiger.

Die Gesellschaftwird ihre Bekanntmachungenaußerdemdurch anderevom
Aufsichtsratezu bestimmendeBlätter veröffentlichen,ohnedaß indessenvondieser
Veröffentlichungdie Rechtswirksamkeitder Bekanntmachungabhängt.

Bei bekanntgemachtenFristenwird derTag derAusgabedesBlattes mit=
gerechnet.

II. Grundkapital.

Grundkapital.

Das GrundkapitalderGesellschaftbeträgt16640000Markz eingeteiltin
166400 fortlaufendeNummerntragendeAnteileüberje einhundertMark.

Die Anteile Nr. 1 bis 56400 bilden die ReiheA und tragen die Be=
zeichnung„Vorzugsanteile“. Sie sindnachnähererBestimmungder9920, 50
bei der Gewinnverteilungund bei der AuflösungderGesellschaftbevorrechtigt.
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Die AnteileNr. 56401 bis 166400 bildendie ReiheB und tragendie
Bezeichnung„Stammanteile“.Das KapitaldieserStammanteileReiheB wird
gemäß§ 17 innerhalb86 Jahren vom Beginne des fünftenGeschäftsjahrsder
Gesellschaftab auf Grund von Auslosungenmit einemZuschlagezum Nenn=
wertevon zwanzigvom Hundertam 1. Juli jedesJahres an denvom Reichs=
kanzlerbestimmtenJahlstellenvom Reichezurückgezahlt.Die Auslosung findet
zu notariellemProtokoll an einemvomReichskanzlerbestimmtenOrte am ersten
Werktagedes Monats Mai, zum erstenMale im Mai 1911, statt. Die
gezogenenNummern der ausgelostenStammanteileder ReiheB sind öffentlich
bekanntzu machen. Die behufsTilgung gelostenStammanteile ReiheB werden
abgestempeltund haben fernerhin nur noch auf den im 920 Siffer 6 und 7
bezeichnetenAnteil am ReingewinnAnspruch.Das Stimmrechtfür die gelosten
Anteile stehtdem Reichezu.

Die Vorrechteder VorzugsanteileReiheA nach den 9§ 20, 50 bei der
Gewinnverteilungund bei der Auflösung der Gesellschaftfallen fort, wenn auf
die VorzugsanteileReiheA und die StammanteileReiheB in zehnaufeinander=
folgendenJahren für beidegleichbobeGewinnanteile, indessennicht weniger als
fünf vomHundert,entfallensind. Sie fallenjedenfallsvomBeginnedeseinund=
neunzigstenGeschäftsjahrsan fort.

88.
Auf die VorzugsanteileReiheA ist bei derErrichtungderGesellschaftder

vierteTeil ihres Nennwertsin baremGelde einzuzahlen.Die weiterenEin=
zahlungenwerdendurch denVorstand auf Grund einesBeschlussesdesAufsichts=
rats mit einmonatlicherFrist eingefordert. Jedes Mitglied ist berechtigt,die
Vollzahlung jederzeitauch schonvorher sofort zu leisten. Wird die Jahlung in
der festgesetztenFrist nicht geleistet,so kann der Säumige zur Zahlung der
fälligenBeträge nebst5 Prozent Zinsen vom Fälligkeitstagab im Rechtsweg
angehaltenwerden. Statt dessenkann nach zweimaligerJahlungsaufforderung,
welchein gleicherFrist und unter Androhung des Ausschlussesstattzufindenhat,
durch Beschluß des Aufsichtsrats der Säumige seinesAnteils zu Gunsten der
Gesellschaftfür verlustig und der etwa über den Anteil ausgestellteSchein für
kraftlos erklärt werden. Diese Erklärung wird ihm schriftlichmitgeteiltund der
für verfallen erklärteAnteil derGesellschaftzugeschrieben)die letztereist berechtigt,
ihr zugeschriebeneAnteile zu verwerten. Die Geltendmachungeinesweiteren
Schadensist nichtausgeschlossen.

Die StammanteileReiheB sindbei der ErrichtungderGesellschaftvoll
einzuzahlen. 6%“

Mitglieder.
Die Zeichnerder auszugebendenAnteilesowiedemnächstderenRechtsnach=

folger bilden die Gesellschaft.
EinzelneMitgliederkönnennichtauf Teilung klagen.
Die Anteile sindunteilbar.
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810.
Haftung.

Für die Verbindlichkeitender GesellschafthaftetdenGläubigernnur das
Gesellschaftsvermögen.

&11.
Der ZeichnereinesAnteils ist für dieZahlungdesvollenNennbetrags

sowie des etwa festgesetztenAufgeldes verhaftet.
Darüber hinaus habendie Mitgliederder GesellschaftkeineVerpflichtung.
Die Zeichner von Anteilen und deren Rechtsnachfolgerkönnen von den

ihnenobliegendenLeistungennicht befreitwerdenund sind nicht befugt, gegen
das Rechtauf dieseLeistungeineForderungan die Gesellschaftaufzurechnen.

* 12.
Anteilscheine.

Die Urkunden über die Anteile der Gesellschaft(Anteilscheine)werdenerst
nachVollzahlung der Anteile ausgefertigt.Sie lauten auf denInhaber und
werdenin einemvon derGesellschaftzu führendenStammbuchevermerkt.Auf
Verlangen des Inhabers können die Anteilscheineauch auf den Namen umge=
schriebenwerden. Alsdann ist derEigentümernachNamen, Stand undWohn=
ort in demStammbucheder Gesellschafteinzutragen.

Nach BestimmungdesAufsichtsratswerdendie Anteilscheinein Stücken
über einen, zehn und fünfzig Anteile ausgestellt. Jeder Inhaber eines über
mehrereAnteile lautendenStückesist berechtigt,die Ausfertigungvon einzelnen
Stückenüber jedenAnteil gegenErstattungder Kostenzu verlangen. Sobald
ein mit mehrerenanderenin einemStückeausgefertigterStammanteilReiheB
ausgelostist, muß dieAusfertigungderStückeüberdie einzelnenStammanteile
ReiheB kostenfreierfolgen.

Solange die Anteile nochnicht voll gezahltwordensind, weisensichdie
Mitglieder der Gesellschaftals solchedurch die Eintragung ihrer Anteile auf
ihren Namen im Stammbucheder Gesellschaftaus.

013.
Gewinnanteilscheine.

Mit demAnteilscheinerhält der Inhaber zugleichdie Gewinnanteilscheine
für die nächstenzehnJahre und einenErneuerungsscheinzur Abhebungneuer
GewinnanteilscheinenachAblauf deszehnjährigenZeitraums.

Die GewinnanteilscheineunddieErneuerungsscheinelautenauf denInhaber.

E 14.
Mitberechtigte. —

Steht einAnteil mehrerenMitberechtigtenzu, sokönnensiedieRechteaus
demAnteilenur durcheinengemeinschaftlichenVertreterausüben. Hat dieGe=
Reichs.Gesetzbl.1006. 87
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sellschafteineErklärungdemAnteilseignergegenüberabzugeben,so genügt,falls
ein gemeinschaftlicherVertreterder Mitberechtigtennicht vorhandenist, die Ab=
gabeder Erklärunggegenübereinemder Mitberechtigten.

8 15.
Gerichtsstand.

Durch ZeichnungoderErwerbvon AnteilenunterwerfensichdieMitglieder
für alle Streitigkeitenmit der Gesellschaftaus demGesellschaftsverhältnissedem
in Berlin zuständigenGerichtersterInstanz.

III. Bilanz, Ermittelung und Verwendung des Ertrags,
Refervefonds.

16.
Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr. Das ersteGeschäftsjahrumfaßt
die Zeit von der Errichtungder Gesellschaftbis zum 31. Dezember1906.

Auf den 31. Dezemberist von demVorstandedie Bilanz für das ab=
gelaufeneGeschäftsjahrzu ziehen. Diesemuß mit einerGewinn=und Verlust=
rechnungund mit einemdenVermögensstandund die Verhältnisseder Gesell=
schaftentwickelndenBerichtedes Vorstandessowiemit demvon demAufsichts=
rate zu erstattendenPrüfungsberichtederHauptversammlungalljährlichvor dem
30. Junmivorgelegtwerden.

Der Hauptversammlungist die Genehmigungder Bilanz sowiedie Er=
teilung der Entlastungfür die Geschäftsführungdes Vorstandesund desAuf=
sichtsratsvorbehalten.

* 117.
» GewährleistungdesReichs.

Das DeutscheReichhat es übernommen,denInhabernderStammanteile
ReiheB am 1. Juli eines jedenJahres drei vom Hundert des eingezahlten
Kapitals zu gewähren,erstmalsam 1. Juli 1907 für das mit dem31. De=
zimber 1906 ablaufendeGeschäftsjahrsowie das Kapital der Stammanteile
eiheB vom fünftenGeschäftsjahrab in jährlichenRaten am 1. Juli jedes

Jahres, erstmalsam 1. Juli 1911, in 86 Jahren nach dem anliegenden
Tilgungsplanemit einemZuschlagezumNennwertevon zwanzigvomHundert,
alsomit einhundertundzwanzigMark für jedenStammanteilReiheB, zurück=
uzahlen.
3 Die JahlungenerfolgenunmittelbardurchdievomReichskanzlerbestimmten

Zahlstellen,denendie erforderlichenBeträgevom Reichezugewiesenwerden.
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*18.
« Bauzinsen.

Während der auf vier Jahre bemessenenBauzeit erhaltendie Vorzugs=
anteileReiheA zu Lastender BaurechnungBauzinsenin Höhe von drei vom
Hundertdes eingezahltenKapitals.

Die Gesellschafthat fernerdemReicheam 15. Juni derJahre 1907 bis
1910 denvollenBetrag der von demReichegemäß§ 17 Abs.1 an dieAnteils=
eignerzu leistendenZahlungenzu vergüten,und zwar gleichfallszu Lastender
Baurechnung.

819.
Der sichbei Abschlußder BaurechnungetwaergebendeÜberschußfließt

demErneuerungsfonds(9 23) zu.
* 20.

Gewinnverteilung.
Auf VorschlagdesAufsichtsratsbeschließtdieHauptversammlungüberdie

Höheder vorzunehmendenAbschreibungenund Rücklagen.Der nachAbzug der
AbschreibungenundRücklagen,insbesonderederRücklagegemäß§ 24, verbleibende
Reingewinnwird in nachstehenderReihenfolgeverteilt:

1. 5 vom HundertwerdendemordentlichenReservefondszugeführt;
2. alsdann erhaltendie VorzugsanteileReiheA einenGewinnanteilbis
zur Höhevon 3 vom Hundertdes eingezahltenKapitals;

3. alsdannerhältdasReichdenjenigenBetrag, denes für gewährleistete
GewinnanteileundTilgunggeinschließlichdesZuschlags,an dieInhaber
der StammanteileReiheB für das betreffendeGeschäftsjahrzu zahlen
hat (§ 18 der Konzessionsurkunde);

4. den zehntenTeil des alsdann verbleibendenÜberschusseserhält der
Aufsichtsrat;

5. aus den übrigenneunZehntelnerhaltendie VorzugsanteileReiheA
einenweiterenGewinnanteilbis zur Höhe von 2 vom Hundertihres
Nennwerts;

6. alsdann erhaltendie StammanteileReiheB, und zwar sowohldie
nochnicht ausgelostenwie die ausgelostenund abgestempelten,einen
weiterenGewinnanteil bis zur Höhe von 2 vom Hundert ihres

.Nennwerts;
7. von dem alsdann nochverbleibendenÜberschußerhält das Reichdie
Hälfte, die andereHälfte fällt als weitererGewinnanteildenAnteilen
beiderReihen, einschließlichder ausgelostenStammanteileReihe B,
nachVerhältnisihrerRennwertezu, sofernnichtdieHauptversammlung
beschließt,die auf dieAnteileentfallendeHälfte zubesonderenRücklagen
oderzu Wohlfahrtszweckenzu verwenden.

87“
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Die Zahlungen erfolgenspätestensam 1. Juli nachdem abgelaufenen
Geschäftsjahredurchdie vom ReichskanzlerbestimmtenZahlstellen. Die nach
Ziffer 3 an das Reich zu zahlendenGewinnanteile sind spätestensam 15. Juni
an das Reich abzuführen.

* 21.
OrdentlicheReservefonds.

Der ordentlicheReservefondsdientzur Deckungeinesaus derBilanz sich
ergebendenVerlustes am Gesellschaftskapitale.Die Überweisungenan den ordent=
lichenReservefondshören auf, sobald und so oft er denzehntenTeil desGrund=
kapitals erreichthat.

Eine besondereAnlegung des Betrags des ordentlichenReservefondsist
nichterforderlich.

Ein etwabei der AusgabeneuerAnteileder GesellschaftzufließendesAuf=
geld ist demordentlichenReservefondszuzuführen.

* 22.
Betriebsreservefonds.

Der aus demBaufkapitalezu beschaffendeBetriebsreservefondsdientaus=
schließlichzur Deckungvon Verlusten,welchesichbei demJahresabschlußaus
dem etwaigenÜberwiegender Betriebsausgabenüber die Betriebseinnahmen
herausstellen.

Der Betrag des Betriebsreservefondsist in Schuldverschreibungenoder
verzinslichenSchatzanweisungendesDeutschenReichsodereinesdeutschenBundes=
staatsanzulegen.Eine andereAnlegungist nur mit GenehmigungderAussichts=
behördezulässig. Seine ZinsenfließendenBetriebseinnahmenzu.

* 23.
Erneuerungsfonds.

Zur BestreitungderKostender regelmäßigwiederkehrendenErneuerungdes
Oberbaues,und zwar aucheinzelnerseinerStücke,und der rollendenEisenbahn=
betriebsmittel,insoweites sichum denErsatzganzerLokomotivenund Wagen
handelt,ist einErneuerungsfondsanzulegen.Die ZuschüssezudemErneuerungs=
fonds sind aus denBetriebseinnahmenzu leistenund werdenvondemAufsichts=
rate mit Genehmigungder AufsichtsbehördenachBedürfnis von fünf zu fünf
Jahren in HundertsätzenvomWerteder vorhandenenrollendenEisenbahnbetriebs=
mittel sowie des Oberbaues festgesetzt.Dem Erneuerungsfonds sind auch die
Erlöse aus den entsprechendenabgängigenMaterialien sowie die Zinsen des
Erneuerungsfonds selbst zu überweisen. Übersteigtder Erneuerungsfonds den
fünften Teil des für die Festsetzungdes jährlichenZuschussesermitteltenKapital=
werts, so unterbleibtfür diesesJahr nichtnur derZuschuß,sondernes werden
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auchdieErlöseaus denabgängigenMaterialiensowiedieZinsendesErneuerungs=
fonds denBetriebseinnahmenzugeführt.

Der Betrag des Erneuerungsfondsist in gleicherWeisewie der des
Betriebsreservefondsanzulegen.

*24.
Spezialreservefonds.

Zur Bestreitungvon Ausgaben, die durchaußergewöhnlicheElementar==
ereignisse,größereUnfälle, TötungenundKörperverletzungenvon Personensowie
BeschädigungenfremderSachendurchdenEisenbahnbetriebhervorgerufenwerden,
muß ein Spezialreservefondsangelegtwerden.Die Zuschüssezu diesemSpezial=
reservefondssind aus demReingewinnevorwegzu leistenund werdenvomAuf=
sichtsratemit Genehmigungder AufsichtsbehördenachBedürfnis von fünf zu
fünf Jahren festgesetzt.Ihm fließenaußerdemdieZinsendesSpezialreservefonds
selbstzu. ErreichtderSpezialreservefondseinevomAufsichtsratemit Genehmigung
der Aufsichtsbehördezu bestimmendeHöhe des Wertes der Bahnanlagen, so
könnenfür die Dauer diesesBestandesweitereZuschüsseunterbleiben.

Der Betrag des Spezialreservefondsist in gleicherWeisewie der des
Betriebsreservefondsanzulegen.

IV. Verwaltung.
a. Der Vorstand.

* o25.
Vorstand.

Der Vorstand vertritt dieGesellschaftnach außen in allen Rechtsgeschäften
und sonstigenAngelegenheiten.Er führt dieVerwaltungselbständig,soweitnicht
nach dieserSatzung der Aussichtsratoder die Hauptversammlungmitzuwirken
haben. Dritten gegenüberist eine Beschränkungder Vertretungsbefugnisdes
Vorstandesunwirksam.

Der Vorstandhat seineNiederlassungin Berlin.

§ 26.
Bestellung.

Der Vorstand wird vom Aufsichtsratezu notariellemProtokoll bestellt.
Eine AusfertigungdesnotariellenProtokolls dientals seinAusweis.

Zum Mitgliede desVorstandeskönnennur PersonenmännlichenGeschlechts,
welcheAngehörige des DeutschenReichs sind, bestelltwerden.
Die Bestellung zum Mitgliede des Vorstandesist jederzeitwiderruflich,
unbeschadetdesAnspruchsauf die vertragsmäßigeVergütung.
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827.
Vorsitzender.

Der Vorstand bestehtaus einemodermehrerenMitgliedern. Wenn der
Vorstandaus mehrerenMitgliedernbesteht,kannderAufsichtsratzu notariellem
Protokoll eins der Mitgliederzum Vorsitzendendes Vorstandesernennen.

Wenn der Vorstand nur aus einemMitgliede besteht,so bedarfdessen
Bestellung,bei mehrerenMitgliederndie Ernennungdes einenzumVorsitzenden
desVorstandes,der Bestätigungdurchdie Aufsichtsbehörde.

128.
Vertretung.

Alle Willenserklärungen,welchefür die Gesellschaftverbindlichseinsollen,
und alle Bekanntmachungender Gesellschaftsind, wennder Vorstandnur aus
einemMitgliede besteht,von diesemallein, wennder Vorstandaus mehreren
Mitgliedernbesteht,von demVorsitzendendesVorstandesallein, vondenübrigen
Mitgliedern desVorstandesvon je zweiengemeinschaftlichoder von einemder
übrigenMitgliedergemeinschaftlichmit einemProkuristenabzugebenund zu
erlassen. Außerdemkönnenin allen Fällen Willenserklärungender Gesellschaft
durchzwei Prokuristengemeinschaftlichabgegebenwerden.

Die Firma derGesellschaftwird in derWeisegezeichnet,daßdieZeichnungs=
berechtigtender geschriebenenoderauf mechanischemWegehergestelltenFirma der
Gesellschaftihre Namensunterschrifthinzufügen,und zwar die Prokuristenmit
einemdas ProkuraverhältnisandeutendenZusatze.

Ist eineWillenserklärunggegenüberderGesellschaftabzugeben,so genügt
immer die AbgabegegenübereinemMitgliededes Vorstandes.

l
Der Vorstand ernenntund entläßtdie Beamtender Gesellschaft.Zur

Erteilung einer Prokura oder einer Gesamthandlungsvollmachtbedarfer der
Zustimmungdes Aufsichtsrats. Diese Beschränkunghat Dritten gegenüber
keineWirkung.

b. Aufsichtsrat.

830.
Zahl.

Der Aufsichtsratbestehtaus mindestensfünf Mitgliedern. Die Mitglieder
müssenAngehörigedesDeutschenReichssein, soweitnichtdie Aufsichtsbehörde
im einzelnenFalle Ausnahmenzuläßt. Die Mitglieder desAufsichtsratskönnen
nichtzugleichMitgliederdesVorstandesoderdauerndStellvertretervonVorstands⸗
mitgliedernsein. Nur für einenim voraus begrenztenZeitraumkannder Auf=
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sichtsrateinzelneseinerMitgliederzu StellvertreternbehinderterVorstandsmitglieder
bestellen;währenddiesesZeitraumsund bis zur EntlastungdesVertretersdarf
diesereineTätigkeitals Mitglied desAufsichtsratsnichtausüben.

Die MitgliederdesAufsichtsratswerdenaus denMitgliedernderGesell=
schaftdurchdieHauptversammlungzunotariellemProtokollgewählt. Ihre Wahl
erfolgtauf sechsJahre. In jederordentlichenHauptversammlungscheidenjedesmal
soviel Mitgliederaus, daß dieAmtsdauerjedeseinzelnenMitgliedsspätestens
in der sechstenordentlichenHauptversammlungnachseinerWahl ein Ende erreicht.
Bis dieReihe desAustritts durchdieAmtsdauerbestimmtist, entscheidetdarüber
das Los. Die Ausscheidendensindwiederwählbar.

Scheidetvor Ablauf derWahlzeitein Mitglied aus irgendeinemGrunde
aus, so könnendie verbleibendenMitglieder einebis zur nächstenordentlichen
HauptversammlunggültigeZuwahl treffen. Die endgültigeZuwahlerfolgtdurch
dieHauptversammlungfür denRest derWahlzeitdes ausgeschiedenenMitglieds.

Eine Neuwahlund eineErsatzwahlist nichterforderlich,wennfünf Mit=
gliedernochvorhandensind.

Jedes Mitglied des Aufsichtsratsist berechtigt,seinAmt jederzeitdurch
Erklärung an den Vorstand niederzulegen.Die Hauptversammlungkanndie
Wahl einesAufsichtsratsmitgliedsauchvor Ablauf desZeitraums, für welchen
die Wahl erfolgt ist, durcheinenBeschluß,welchereiner Mehrheit von drei
Vierteln der bei der AbstimmungabgegebenenStimmen bedarf,widerrufen.

# 31.
Vorsitzender.

Der Aufsichtsratwählt jährlich aus seinerMitte einenVorsitzendenund
zweiStellvertreter,und zwarunmittelbarnachderordentlichenHauptversammlung
durchdie an derenSchluß anwesendenMitglieder desAufsichtsrats,ohnedaß
es dazuder EinberufungeinerbesonderenSitzung desAufsichtsratsbedarf.

Bei Erledigungeinesder Amter im Laufe desJahres ist unverzüglichzu
einerNeuwahl zu schreiten.

Der Aufsichtsrathält seineSitzungenin Berlin ab und wird von dem
VorsitzendendurcheingeschriebeneBriefe unterAngabederBeratungsgegenstände
so oft berufen,als dieGeschäftees erfordern,mindestensaberzweimalin jedem
Jahre. Er muß binneneinerWocheberufenwerden,wenn es von wenigstens
drei MitgliedernoderdemVorstandeschriftlichbeantragtwird.

Die MitgliederdesVorstandeskönnenan denSitzungendesAufsichtsrats
mit beratenderStimme teilnehmen.Auf BeschlußdesAufsichtsratssind siezur
Teilnahmeverpflichtetodervon der Teilnahmeausgeschlossen.

Auf AufforderungdesVorsitzendenkann der Aufsichtsrat,auch ohnezu
einer Sitzung berufenzu werden, durch schriftlicheStimmabgabebeschließen;
jedochsind solcheBeschlüssenur wirksam,wennsie von allen Mitgliedernüber=
einstimmendgefaßtwerden. -
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832.
Beschlußfähigkeit.

Der Aufsichtsratist beschlußfähig,wennmindestensdieHälfte seinerMit=
gliederanwesendist, und zwar auchdann, wenndie außerhalbderGrenzendes
DeutschenReichs oder an unbekanntemAufenthaltsortebefindlichenMitglieder
nichtrechtzeitighabeneingeladenwerdenkönnen.

Die Mitglieder habengleichesStimmrecht. Bei Stimmengleichheitent=
scheidetder Vorsitzende.Die Beschlüssewerdenvorbehaltlichder im fünftenAb=
satzedes§ 30 getroffenenBestimmungenmit Stimmenmehrheitgefaßt.

« §33.
Der AufsichtsratbeschließtseineGeschäftsordnung.

# 34.
Erklärungen.

Die Erklärungendes Aufsichtsratssind rechtsgültigvollzogen,wenn sie
denNamender Gesellschaftund dieWorte „Der Aufsichtsrat“unterBeifügung
der Namensunterschriftdes Vorsitzendenoder seinesStellvertretersund eines
weiterenMitglieds desAufsichtsratstragen. Der Aufsichtsratweist sichdurch
ein auf Grund derWahlhandlungausgefertigtesnotariellesZeugnis aus.

35.
Pflichten.

Der Aufsichtsratüberwachtdie gesamteGeschäftsführungin allenZweigen
der Verwaltungund unterrichtetsichzu diesemZweckevon demGange derAn=
gelegenheitender Gesellschaft.Er kannjederzeitüberdieselbenBerichterstattung
von demVorstandeverlangenund durchden Vorsitzendenoder durcheinzelne
von ihm zu bestimmendeMitglieder oder auchdurchdritteSachverständigedie
Bücher und Schriften der Gesellschafteinsehenund prüfensowiedenBestand
der Gesellschaftskasse,alle sonstigenBeständean Wertpapieren, Handelspapieren
und Waren, endlichdie Betriebeim SchutzgebietanOrt undStelle untersuchen.

* 36.
Dem Aufsichtsrateliegt insbesondereob:
a) die Prüfung der Bilanz und der Gewinn=und Verlustrechnungsowie
desGeschäftsberichts; .

b)dieFeststellungderGrundsätze,nachwelchendieBilanzaufzustellenisi
sowiedie FeststellungderHöhe der Abschreibungenund derRücklagen
nachMaßgabeder 99 21, 23, 24)

ac)die Befugnis, die Hauptversammlungzu berufen,die Tagesordnung
festzusetzenund die Vorlagen festzustellen;
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d) die Feststellungder Grundsätze,nach welchender Bahnbetriebzu
führenund damit in VerbindungstehendegewerblicheUnternehmungen
zu betreibensind;

e) die Feststellungder Grundsätze,nach welchendie Liegenschaftenund
die Bergwerksgerechtsameder Gesellschaftzu erwerben,nutzbar zu
machenund zu veräußernsind;

4) die Entscheidungüber die Aufnahmevon Anleihenund die Ausgabe
von Schuldverschreibungen;

6) die GenehmigungzumAbschlussevon Pacht=undMietsverträgenauf
längerals einJahr und zu einemdenBetrag von 6000 Mark über=
steigendenjährlichenZins;

h) die Genehmigungaller sonstigenVerträge,welchederGesellschaftVer=
pflichtungenfür einelängereZeit als drei Jahre auferlegen;

i) der Erlaß einerGeschäftsordnungfür denVorstand;
k) die Genehmigungder vom VorstandevorzulegendenVoranschlägefür
Einnahmenund Ausgabender Verwaltung; «

1)dieEntscheidiingüberdieAnlegungdesBetriebs-,desErneuerungs-
und des Spezialreservefondssowieder zum Geschäftsbetriebenichter=
forderlichenGelder;

m) dieÜberwachungundEntlastungder im SchutzgebietetätigenBeamten
der Gesellschaftund die GenehmigungallgemeinerVorschriftenfür die
örtlicheVerwaltung, insbesonderedas Kassen=undRechnungswesender
Betriebeim Schutzgebiete;

Mn)die Genehmigungzur ErteilungeinerProkura undeinerGesamthand=
lungsvollmachtsowiezur Anstellungund Entlassungvon Beamten
mit einemJahresgehaltevon mehrals 5000 Mark odermit einer
Gewinnbeteiligung;

o) die GenehmigungzurErrichtungvon Zweigniederlassungen,Stationen
und Pflanzungen;) sofern dieseEntschließungenjedochim Laufe eines
Jahres insgesamteinenWertgegenstandvon mehrals 250000 Mark
umfassen,soll der AufsichtsrateinenBeschlußder Hauptversammlung
herbeiführen.

* 37.
Vergütung.

Die Mitglieder des Aufsichtsratserhaltenaußer dem im 9.20 Ziffer4



§38.
Protokoll.

Über die Verhandlungenund BeschlüssedesAufsichtsratsist ein vondem
Vorsitzendenund mindestenseinemzweitenMitgliedezu unterzeichnendesProtokoll
zu führen.

c. Die Hauptversammlung.

839.
Die Hauptversammlungvertrittdie Gesamtheitder Gesellschaftsmitglieder.

Ihre Beschlüsseund Wahlen sind für alle Mitgliederverbindlich.

* 40.
Berufung.

Die Hauptversammlungenwerdenin Berlin abgehalten.Sie werdenvon
dem Aufsichtsrat oder von dessenVorsitzendenoder von dem Vorstande berufen.
Die Einladung zurHauptversammlunggeschiehtdurcheinmaligeBekanntmachung
im DeutschenReichsanzeigerund in etwaigenanderenGesellschaftsblätternunter
Angabeder zu verhandelndenGegenstände.Die Bekanntmachungmußspätestens
am achtzehntenTage vor dem Tage der Hauptversammlung, sofern aber dieser
Tag ein Sonntag oderstaatlichanerkannterFeiertagist, spätestensan demdiesem
vorangehendenWerktagerlassenwerden.

Mängel der Form und Frist derBerufung geltenals geheilt,sofernsämt=
licheAnteile in der Hauptversammlungvertretensind und dieMängel nichtvon
einemMitgliedausdrücklichgerügtwerden.

HandelsregisterlicheingetrageneFirmen, welcheMitglieder find, werden
durch eine der handelsregisterlichzu ihrer VertretungbefugtenPersonenin der
Hauptversammlungvertreten,auchwennsonstdieselaut handelsregisterlicherEin=
tragungnur gemeinschaftlichmit eineranderenPerson zurVertretungbefugtist.

Ein Mitglied kann, soweitnichtgesetzlicheVertretungoderVertretungdurch
einenHandlungsbevollmächtigtenoderdie Vertretungvon Ehefrauendurchihre
Ehemännerund von Witwen durchihre volljährigenSöhne in Frage kommt,
nur durch ein anderesan derHauptversammlungteilnehmendesMitglied ver=
tretenwerden. Die VollmachtbedarfderschriftlichenForm. Dieseistspätestens
am Tage vor der HauptversammlungdemVorstandezur Prüfung vorzulegen,
welchereineamtlicheodersonstihm genügendeBeglaubigungder Unterschriftzu
verlangenberechtigtist.

8 41.
Stimmrecht.

NachVollzahlungderAnteile könnennur solcheMitgliederin der Haupt⸗
versammlungdas Stimmrechtausüben,derenAnteile auf denNamen umge=
schriebenund in das Stammbuchder Gesellschafteingetragensind (§ 12) oder
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welcheihre auf denInhaber lautendenAnteilscheinespätestensam fünftenTage
vor dem Tage derHauptversammlungbis vier Uhr Nachmittags,sofernaber
dieserTag ein Sonntag oderstaatlichanerkannterFeiertagist, spätestensan dem
diesemvorangehendenWerktagebei demVorstandoderbei anderenvom Auf=
sichtsratezu bestimmendenund in deröffentlichenBekanntmachungzubezeichnenden
Stellen unterBeifügungeinesdoppeltausgefertigtenarithmetischgeordnetenVer=
zeichnissesderNummern der Anteilscheinehinterlegthabenund die Anteilscheine
bis zur BeendigungderHauptversammlungdaselbstbelassen.

Für die vom ReichezurückgezahltenStammanteileReiheB ist das Reich
ohnejedeFörmlichkeitstimmberechtigt.

(42.
In der HauptversammlungberechtigtjederAnteil zu einerStimme. Das

StimmrechtderVorzugsanteileReiheA und derStammanteileReiheB istgleich.

(43.
Vorsitz.

Den Vorsitzin der Hauptversammlungführtder VorsitzendedesAufsichts=
rats oder, im Falle seinerVerhinderung,seinStellvertreteroder, wennauch
dieserverhindertist, ein anderesder anwesendenMitglieder desAufsichtsrats,
von denenimmerdas an Jahren ältesteMitglied vor denübrigendasVorrecht
zur Übernahmedes Vorsitzeshat. Der Vorsitzendeleitet die Verhandlungen,
bestimmtdie Reihenfolgeder Gegenständeder Tagesordnungsowiedie Art der
Abstimmungund ernenntdie Stimmzähler.

Über Gegenstände,welchenichtauf die Tagesordnunggesetztwordensind,
könnenBeschlüssenichtgefaßtwerden;hiervon ist jedochder Beschlußüberden
in einerHauptversammlunggestelltenAntrag auf Berufung einer außerordent=
lichenHauptversammlungausgenommen.

Mitglieder, derenAnteile zusammenden zwanzigstenTeil des Grund=
kapitalserreichen,könnenin einervon ihnenunterzeichnetenEingabe verlangen,
daßGegenstände,die zur ZuständigkeitderHauptversammlunggehören,zurBe=
schlußfassungangekündigtwerden.DieseGegenständesindauf dieTagesordnung
der nächstenHauptversammlungzu setzen.

Wird das Verlangennach erfolgterEinberufungder Hauptversammlung
gestellt,so müssensolcheAnträgeauf ErweiterungderTagesordnungmindestens
eineWochevor demTage derHauptversammlungbei demVorstandeingereicht
sein. Sie sind alsdann nachträglichauf die Tagesordnungder anberaumten
Hauptversammlungzu setzen,und es ist dies mindestensam vierten Tage
vor demTage der Hauptversammlung,soferndieserTag ein Sonntag oder
staatlichanerkannterFeiertagist, am nächstvorhergehendenWerktagebekanntzu
machen.

88
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44.
OrdentlicheHauptversammlung.

In jedemJahre findet eine ordentlicheHauptversammlungvor Ablauf
desMonats Juni statt. Eine außerordentlicheHauptversammlungwird berufen,
so oft es im Interesseder Gesellschafterforderlichist. Sie muß jedenfallsbe=
rufen werden,

1. wennvon einerHauptversammlungein dahingehenderBeschlußgefaßt
ist (§43 Abs.2);

2. wenn Mitglieder, derenAnteile zusammenden zwanzigstenTeil des
Grundkapitalserreichen,und welchedieseAnteile bei demVorstande
hinterlegthaben, die Einberufungfordernund demVorstandan die
Hauptversammlungeinen schriftlichenAntrag einreichen,dessenGegen=
standinnerhalbderZuständigkeitder Hauptversammlungliegt;

3. wenndie AbänderungdesGegenstandesdesUnternehmens)die Auf=
lösungder GesellschaftoderdieVerwertungdesGesellschaftsvermögens
durchVeräußerungdesVermögensim ganzenbeschlossenwerdensoll.

*45.
In der ordentlichenHauptversammlungwerdender Geschäftsberichtdes

Vorstandes und die Bemerkungendes Aufsichtsrats über den Abschluß des ab=
gelaufenenRechnungsjahrszur Erörterung gebracht. Darauf wird über die
GenehmigungdesAbschlussesund überdieVorschlägezurVerteilungeinesRein=
gewinnsBeschlußgefaßt. Sodann werdendie fälligenWahlen vollzogen.

Die Bilanz nebstGewinn=und Verlustrechnungmit demGeschäftsberichte
des Vorstandesund den Bemerkungendes Aufsichtsratsmuß währendzweier
Wochenvor der Versammlungin denGeschäftsräumenderGesellschaftzur Ein=
sichteinesjedenMitglieds ausgelegtwerden.

Die Hauptversammlungist berechtigt,wenndie Bilanz nichtsogleichge=
nehmigtwird, einenAusschußzur Nachprüfungzu ernennen.

Die Hauptversammlungist fernerberechtigt,überdieGeltendmachungvon
AnsprüchenderGesellschaftaus der VerantwortlichkeitderMitglieder desVor=
standesoderderMitgliederdesAufsichtsratsund überdie zu diesemZweckeein=
zuleitendenSchritteBeschlüssezu fassenund zu derenAusführungbevollmächtigte
Vertreter zu wählen. Ansprüche dieser Art müssen geltend gemachtwerden,
wenn es in der Hauptversammlungmit einfacherStimmenmehrheit beschlossen
oder von einerMinderheit, die mindestensden viertenTeil desGrundkapitals
vertritt, verlangtwird.

½'d
Abänderungder Satzung.

Die Hauptversammlungbeschließtferner über Abänderungenund Er=
gänzungender Satzung, insbesondereüberdie Erhöhung und dieHerabsetzung
desGrundkapitals.
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Soll das bisherigeVerhältnis derVorzugsanteileReiheA zu denStamm⸗
anteilenReiheB zum Nachteileinerder beidenReihen geändertwerden,so be=
darf es nebendemBeschlusseder Hauptversammlungeinesin gesonderterAb=
stimmungzu fassendenBeschlussesder benachteiligtenAnteilseigner. Bei Beschluß=
fassunggeltendieselbenGrundsätze)diebeiBeschlüssenderganzenHauptversamm=
lung maßgebendsind. Die Beschlußfassungder benachteiligtenAnteilseignerkann
nur stattfinden,wenn sie rechtzeitigunter den ZweckenderHauptversammlung
angekündigtworden ist. Eine gemäß dieserVorschrift vorzunehmendegesonderte
Abstimmungder beidenReihen muß stetsbei einerBeschlußfassungüber Er=
höhungdesGrundkapitalsstattfinden.

# 47.
Mehrheitsverhältnis.

Die BeschlüssederHauptversammlungbedürfenderMehrheit der bei der
AbstimmungabgegebenenStimmen (einfacheStimmenmehrheit))bei Stimmen=
gleichheitgilt der gestellteAntrag als abgelehnt.

Die AbänderungdesGegenstandesdesUnternehmens,die Auflösungder
Gesellschaft,dieVerwertungdesGesellschaftsvermögensdurchVeräußerungdesVer=
mögensim ganzensowiedieHerabsetzungdesGrundkapitalsbedarfeinerMehrheit
von wenigstensdrei Vierteln der bei der AbstimmungabgegebenenStimmen.

SonstigeAbänderungenund Ergänzungender Satzung, insbesondere-die
Erhöhung des Grundkapitals,bedürfeneiner Mehrheit von wenigstenszwei
Dritteln der bei der AbstimmungabgegebenenStimmen.

Die Wahlen finden, sofernsie nicht durchZuruf einstimmigerfolgen,
mittelsAbgabe von Stimmzettelnnach einfacherStimmenmehrheitstatt. Ist
diesebei der erstenWahlhandlungnichtzu erreichen,so findeteineengereWahl
unterdenjenigenstatt,welchendiebeidenhöchstenStimmenzahlenzugefallensind.
Bei gleicherStimmenzahlin der engerenWahl entscheidetdas Los.

148.
Protokoll.

Das ProtokollderHauptversammlungwird voneinemNotar aufgenommen
und ist von demVorsitzendenund denStimmenzählern zu unterzeichnen.In das=
selbewerdennur die Ergebnisseder Verhandlungenaufgenommen.

V. Auflösung und Herabsetzung des Grundkapitals.
49.

Auflösungund Herabsetzung.
Ein Beschlußder Hauptversammlungauf Auflösungder Gesellschaftoder

auf HerabsetzungdesGrundkapitalsbedarfzu seinerGültigkeitunterallen Um=
ständender GenehmigungdesReichskanzlers.
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Der Reichskanzlerist berechtigt,die Gesellschaftfür aufgelöstzu erklären
und dieLiquidatidnherbeizuführen,falls siewesenZahlungsunfähigkeitdenBau
der Bahn nicht vollendenoder den Betrieb nicht übernehmenkann oder den
Betrieb einzustellengenötigtist. Das Reichist in diesemFalle berechtigt,statt
die Gesellschaftfür aufgelöstzu erklärenund dieLiquidationherbeizuführen,das
Unternehmenin seinemganzenUmfangemit allemBetriebsmaterialundsonstigem
Zubehör,denReserve=undErneuerungsfondsgegeneineAbfindungderInhaber
der VorzugsanteileReiheA in Höhe derenNennwertszu erwerben.

* 50.
Liquidation.

Für die Liquidationgeltendie Vorschriftender § 48, 49 desBürger=
lichenGesetzbuchs.

Bei AusschüttungderLiquidationsmassesindauf dieVorzugsanteileReiheA
vorwegdie ihrenNennwertenentsprechendenBeträgezuverteilen.Alsdannerhält
dasReicheinendemGesamtnennwertederStammanteileReiheB zuzüglicheinem
Aufgelde von zwanzig vom Hundert entsprechendenBetrag. Ein alsdann
etwa nochverbleibenderÜberschußfällt zur Hälfte demReichezu) die andere
Hälfte wird gleichmäßignachVerhältnis der Nennwerteauf die Vorzugsanteile
Reihe A und die StammanteileReihe B verteilt. Die ausgelostenund ab=
gestempeltenStammanteile Reihe B stehenden noch nicht ausgelostenund
abgestempeltengleich.

51.
Sperrjahr.

Die Verteilungdarf nicht ehervollzogenwerdenals nachAblauf eines
Jahres, von dem Tage an gerechnet,an welchemdie Auflösung derGesellschaft
unter Aufforderungder Gläubiger, sich bei ihr zu melden, im Deutschen
Reichsanzeigerund in etwaigenanderenGesellschaftsblätternbekanntgemacht
worden ist. BekannteGläubiger sind auch dann zu befriedigen,wenn sie
sichnicht melden. Im übrigenwird nach§952 des BürgerlichenGesetzbuchs
verfahren.

752.
Auf Grund einerHerabsetzungdesGrundkapitalsdürfenZahlungenan die

MitgliederderGesellschaftnichtehererfolgenals nachAblauf einesJahres, von
demTage an gerechnet,an welchemder Beschlußauf HerabsetzungdesGrund=
kapitals unterAufforderung derGläubiger der Gesellschaft,sichbeiihr zu melden,
im DeutschenReichsanzeigerund in etwaigenanderenGesellschaftsblätternbekannt
gemachtist und nachdemdie Gläubiger, die sichgemeldethaben,befriedigtoder
sichergestelltwordensind. Eine durchHerabsetzungdesGrundkapitalsbezweckte
Befreiungder Mitglieder von der Verpflichtungzur Leistungvon Einzahlungen
auf die von ihnenübernommenenAnteile tritt nicht vor dembezeichnetenZeit=
punktinWirksamkeit.
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VI. Erwerbsrecht des DeutschenReichs.
53.

Das DeutscheReich hat vom Beginne des 21. Geschäftsjahrsan das
Recht, die VorzugsanteileReiheA, die StammanteileReiheB und die ausge=
lostenund abgestempeltenStammanteileReiheB durcheinseitigedemVorstande
der Gesellschaftmit dreimonatlicherFrist abzugebendeErklärung zum Schlusse
einesGeschäftsjahrszu erwerben.

Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt,beträgtder
Erwerbspreisfür jedenVorzugsanteilReiheA sowiefür jedennochnichtaus=
gelostenund abgestempeltenStammanteil ReiheB einhundertundfünfzigMark,
für jedenausgelostenund abgestempeltenStammanteil ReiheB dreißigMark.
Sofern der ErwerbnachAblauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt,beträgtder Er=
werbspreisfür die VorzugsanteileReiheA die zwanzigfacheKapitalisierungder
auf dieVorzugsanteileReiheA im Durchschnitteder letztenfünf beiAbgabeder
Erklärung abgeschlossenenGeschäftsjahreentfallenenGewinnanteile,jedochnicht
wenigerals denNennwertund nichtmehrals dasAnderthalbfachediesesNenn=
werts, also einhundertundfünfzigMark für jedenVorzugsanteilReiheA. Der
ErwerbspreisdernochnichtzurückgezahltenStammanteileReiheB beträgtalsdann
einhundertundzwanzigMark für jedenAnteil, zuzüglicheinesBetrags) welcher
der zwanzigfachenKapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 im Durch=
schnitteder letztenfünf bei Abgabeder ErklärungabgeschlossenenGeschäftsjahre
auf die Stammanteile Reihe B entfallenenGewinnanteileentspricht,welcher

jedoch dreißigMark nicht übersteigendarf. Der Erwerbspreisder ausgelosten
und abgestempeltenStammanteileReihe B beträgtdie zwanzigfacheKapitali=
sierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 im Durchschnitteder letztenfünf bei
AbgabederErklärungabgeschlossenenGeschäftsjahreauf dieStammanteileReiheB
entfallenenGewinnanteile,jedochnichtmehrals dreißigMark für jedenSchein.

Dem Reichestehtes frei, lediglichdie VorzugsanteileReiheA oderdie
nochnichtausgelostenund abgestempeltenStammanteileReiheB oderdie aus=
gelostenund abgestempeltenStammanteileReiheB zu erwerben.Nach Erwerb
einerdieserGattungenstehtihm das Rechtauf Erwerb der anderenGattungen
nochin derfelben Weisezu.

VI..Aufsichtsbehörde.
54.

Kommissare.
Die Aufsichtüber dieGefellschaftwird vondemReichskanzler(Auswärtiges

Amt, Kolonialabteilung)geführt,derzudiesemBehufeinenodermehrereKommissare
bestellenwird. Die Kommissaresindberechtigt,an denSitzungendesAufsichtsrats
undandenHauptversammlungenteilzunehmen,vondemVorstandejederzeitBericht=
erstattungüberdieAngelegenheitenderGesellschaftzuverlangen,auchderenBücher
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und SchrifteneinzusehensowieaufKostenderGesellschaft,wenndemVerlangen
dazu berechtigterMitglieder derGesellschaftauf Berufung derHauptversammlung
gemäß844 Nr. 2 nichtentsprochenwird, oderaus sonstigenwichtigenGründen
eineaußerordentlicheHauptversammlungzu berufen.

555. ·
Die Aufsichtwird daraufgerichtet,daßdieGeschäftsführungderGesellschaft

demim 92 bezeichnetenZweckeund denübrigenBestimmungenderSatzung ent=
sprichtund im Einklangemit dengesetzlichenVorschriftenerfolgt. Die Genehmi=
gungder Aufsichtsbehördeist, abgesehenvon densonstigenin dieserSatzungvor=
geschriebenenFällen, zur Aufnahme von Anleihen, zur Ausgabe von Schuld=
verschreibungensowie zu allen Anderungen der Satzung, zur Auflösung des
Unternehmensund zurVerwertungdesGesellschaftsvermögensdurchVeräußerung
desVermögensim ganzenerforderlich.

VIII. Übergangsbestimmungen.
6.

Die sämtlichenauszugebendensiebzehnMillionenMark Anteilesind vonden
Gründern der Gesellschaftübernommenworden.

∆(57.
Der ersteAufsichtsratwird in derHauptversammlung,welchedieSatzung

feststellt,aus denMitgliedernder Gesellschaftgewählt. Er bleibtim Amte bis
zur erstenHauptversammlungnachVerleihungder im § 11 des Schutzgebiets=
gesetzesbezeichnetenRechtedurchdenBundesrat. Auf den erstenAussichtsrat
findendieBestimmungendes9 30 Abs. 1 undAbs.5 derSatzungAnwendung.
Der ersteAufsichtsratwähltsofortnachderHauptversammlung,welchedieSatzung
feststellt,seinenVorsitzendenund dessenStellvertreterund beschließtüber die
ZusammensetzungdesVorstandesundbestelltdessenMitglieder. Alles diesgeschieht
gültig durchdie in jenerHauptversammlunganwesendenMitglieder, ohnedaß
es der Zuziehungder abwesendenund der Erklärung über die Annahme der
Wahl bedarf,undzwar auchdann, wennwenigerals dieHälfte derMitglieder
desAufsichtsratsanwesendseinsollten.

(58.
Der VorsitzendedesAufsichtsratsund seinebeidenStellvertreterwerden

ermächtigt,die GenehmigungdieserSatzung bei demReichskanzlerund dieVer=
leihungder im 9 11 des SchutzgebietsgesetzesvorgesehenenRechtenachzusuchen
unddieetwavon denReichsbehördengefordertenErgänzungenundAnderungen
dieserSatzung mit verbindlicherKraft für die Gesellschaftund derensämtliche
Gründer und Anteilseignerzu beschließen.
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1914SS5 10026 553 40200 %03440071032 86500
191508449002 347 4 3860000 47 88600
1916/10Sos600324108 42200 S00 K 90900
151710761400 322842 43300%8 87684002 93200s fPD/ 3
192010628100.318843 46600 E
19211058150017 445 47900 1 1952|8381 600251448102 900
1922 53360016 00 490001953|8 70024□M14 300
1923|10484600 314638 50200 11954173 40002 10
19244002 51500 119558.0653860041959 110700
1925382 900311487 52800 195679546008 638 500
is26 100100 10 166 54100 3 7841100 235233 16200
1302) S 00 5% oeP00 38
192910163700304911 5830019604 3002 4%3
193010105400303162 59700 1961358 000|22074840
1931/10045700301 371 612001962| 229 600%216s58
16524200/5550066998 900064664
193448 400 72 65900 19656824800|204444
19359791500745 67600 1966 100 43 3
19364723900 7 693ö00 19676 800%1134
1937 96546009 6338 71000 19686388900 166ö4
19389583600287508 72700 19696236200 18706064
1939 510900285327 74600970 60798o82 34410 400
1940 6944363003 09 765ö00 1971691940q%2 ½¼½
1941359 80080 794 78300 19725755O000|1726058
19424281500 445 80400 1973 600 5081 17270

Seit79 900o Seite5586100
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— .We52 Mar 1 - T1.Juli] Kapital Zinsen sirts-S un I. Julii KapitallZinsen Krbte.,Hilzan

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag 5 586 100 bertrag 8 028 100
1974 5 413900 162417 !77 110198620 9 157N 238 100
19755236 800 157 104 181400 19872733 800|2OI14 244000
1976 5055 400|1 662 186000 1988 2 4898000 250 100
19774869 4006 OS2 190600 1989 2239700 67 191 256400
197814678 800 364 195400 1990 983 300049 9 262800
1979 4483 400|34 502 200300 1991720500001 615 269300
1980 4283 100|28 493 205200 1992. 45120000 276 100
1981077900 22 337 210 500 19931175 100|35253 283000
1982 3867 400]116 022 215600|9 9 100| 3 290 100
19833651 800 509554 221 10019955602 00 18060 297300
19844430 700 102921 226600 199604 700 9141 304700
1985.204 100096 123 232200 Summe1660000

Seite 8 028 100

23. Mai 1906.

in Spalte 4 zweiteQuerspaltehinterdemWorte „Abfahrt“ einzufügen:

„(2). S. Anm.aufAnl. I.“
und in Spalte 7 hinterder Bemerkung(2) neu aufzunehmen:

„(2°) Transportevon 31 bis 300 Personen,die übermehr
als zwei Eisenbahn=Direktionsbezirkelaufen, könnenausnahms=
weisedurch die Generalkommandosbei der Eisenbahn=Abteilung
desGroßenGeneralstabsangemeldetwerden,wenndenTruppen
die FestlegungsolcherTransportein Fahrtlistenerwünschtist und
dieAnmeldungmindestens3WochenvorAntritt derFahrterfolgt.“

„lm Kriege gelangen nurFahrscheine von weißem
Papier zur Verwendung.“
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3. Im 9 36/8 ersterAbsatzist das Wort „größte“ zu streichen;derzweite
Absatzerhält folgendeFassung:

„Hierbei sind auf denWagen durchschnittlichzu rechnen:
24 OffiziereoderBeamte,
40 Mann,
6 bis 12 liegendeKranke,
24 sitzendeKranke,
6 Perde oder 4 Pferde schwerenSchlages mit zweiPferde=
wärtern,

1 Fahrzeugoder2 Fahrzeuge."“

Als Fußnotezu §936), zweiterAbsatzist aufzunehmen:
/°) C()Bei derüberschlägigenErmittelungdesWagenbedarfsfür

die Verladungvon Fahrzeugenwerdenberechnet:
a) Als einzeln zu verladen:

Geschützeund andereFahrzeugeder Fußartillerie,vier=und
mehrspännigenichtabprotzbareFahrzeuge,sowiePlanwagen
der Fuhrparkkolonnen.Für diese Verladungengenügen
Eisenbahnwagenbis zu 6/ m (ausschl.)Bodenlänge,vergl.
indes (2).

b) Als zu zweien zu verladen:
Geschützeund Munitionswagen der Feldartillerie, sowie die
übrigenabprotzbarenoder zweispännigenFahrzeuge(ausge=
nommen die Planwagen der Fuhrparkkolonnen(s.a). Für
dieseZusammenladungensind Eisenbahnwagenvon 6)6 m
(einschl.)bis 7 m Bodenlänge erforderlich.

(2)Soweit in einzelnenFällen (&40,) Wagenbodenlängenüber
7 m oderWagen von besondererTragfähigkeiterforderlichsind, wird
dies besondersangegeben.“

4. Die Ziffer3 im §937 erhältfolgendeFassung:
„3. Für Mannschaften und untere Beamte sind die Personen=

wagenIII. undIV. Klassebestimmt;)in ErmangelunggeeigneterPer=
sonenwagensind ausgerüstetegedeckteGüterwagenzu stellen.

Bei besondersstarkenTransporten, z. B. bei Beförderungeines
Infanterie=Bataillonsin Kriegsstärkemit einem Zuge, sindzurVer=
minderungderZuglänge— zumal auf eingleisigenStreckenmit Rück=
sichtauf dieKreuzungsgleise—, der Achsenzahlund desZuggewichts
vorzugsweiseausgerüsteteGüterwagen, und zwar wennangängigmit
großemFassungsraumeinzustellen."“
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5. Im8 40,2 erhält der ersteAbsatzfolgendeFassung:
„2. Bei der überschlägigenAngabe des Wagenbedarfsist für

ein Fahrzeugoder für zweiFahrzeugeein offener Wagenzu rechnen
& 36,8 Fugpotel. Die tatsächlichin den Zug einzustellendeAnzahl
offenerGüterwagenist durchzweckmäßigesZusammenladen(&#45)1eff.)
mehrererFahrzeuge oderFahrzeugteileauf je einemWagen tunlichst
einzuschränken.“

Im zweitenAbsatzedes&40, sinddieWorte
„und welcheErsparnissean Wagen dadurchzu erzielen“

zu streichen.
6. Im §95 ist in

Ziffer 18 ersterAbsatzdasWort „Geschütze,“(mitKomma)zustreichen
und am SchlussedesAbsatzeshinzuzufügen:

5 36/8 Fußnote).“
Ziffer 23 der zweiteAbsatzzu streichen;
Ziffer25 ersterSatz statt„festzustellen,die Keile" zu setzen:

„festzustellen;diestarrenLafettenspornesind durchLagerklötzefest=
zulegen, um ein Durchscheuernder Böden der Eisenbahnwagen
zu verhindern. Die Keile und Lagerklötzesind“

undim zweitenAbslatzedieserZiffer hinter„Holzkeile“) einzuschalten:
„Lagerklötzefür die Sporne,“.

7. In der Anlage1 (zu § 31)/) rechtsunter„beendetsein“ ist zuzusetzen:
„Anm. Bei denübereinenEisenbahn=Direktionsbezirkoderüberzwei
DirektionsbezirkelaufendenTransportenwerdenhier Angaben über
Abfahrzeit,Fahrweg, längereAufenthalteund Ankunft am Ziele ge=
eben, wenn die Anmeldungender Truppen bei den über einen
irektionsbezirklaufendenTransporten4 Tage, bei den über zwei

DirektionsbezirkelaufendenTransporten5 Tage vor Antritt derFahrt
beidemBahnbevollmächtigteneingehen.“

8. Die AnlageIV (zu § 3210) ist wie folgt anzuordnen:



—561 —

M. Tr. O. Anlage IV.
(Zu § 32,4. a.)

Militärfahrschein.

1. Der Transport ist angeordnetauf Befehl

2. Der Transport ist angeordnetdurchFahrtlisteNr. der Linien.

[Kommission Kommandantur

vom

(Auszufüllen durch die absendendeMilitärbehörde, und zwar:

Nr. 1 nur bei direkterAnmeldungbei einerEisenbahnstelle,
Nr. 2 nur bei Anmeldung an den Bahnbevollmächtigten durch die Militär=Eisenbahnbebörde.)



(Heftrand.)

DiesenAbschnitt1behältdieEinladestation.

— 662 —

Militärfahrschein.
Abschnitt1. Anerkenntnisfür die Eisenbahnverwaltung.

EingetragenaufStation , ..... derEisendahnverwaltung) .-
unter lfd. Nr. desVerzeichnissesder Militär=

fahrscheine. 1
Eiations · undTagesstembel) DerStationsvorsteher:

i i............................................ ,

Am ten 19

Der Transport gehtvon »
nmach. -
über ç
unter Führung des
vom . .
mi wbhnlichem,Schnel / Miltar · Zuge*s 1).Zuge1 desAichtjueherdeis zudurchsteeiew.

Der Transport bestehtaus: Entfernungrras "
(Auszufüllen von der absendendenMilitärbehörde genau nach den Bezeichnungen des Siometer

Militärtarifsundin dessenReihenfolge.) "n —ier i un
* WÆ

Gesamtbetrag

buchstäblich: rrsuurnm..———......
Die Jahlung ist gestundet.
Die Vergütung nachdemMilitärtarif ist zu fordernbei der Intendantur

(Oienststempel.)

(Unterschrif.)

*) Entfernungenund Geldbeträgewerdenvon der Bahnverwaltung —jedoch nur im Falle der Barzahlung—eingetragen.



KontrollzettelzumMilitärfahrscheint.
DieserZettelbleibt währendderFahrt in denHänden

des orr undwird ihm auf der letzten
Haltestation vor der Zielstation vom Zugbeamten bezw.,
wo Bahnsteigsperrebesteht,beimVerlassen der Zielstation
vom — abgenommen.
Wird die Abnahme unterlassen, so hat der Inhaber

den Zettel an den Stationsbeamten abzugeben.
Beil freiwilliger Unterbrechung der Fahrt ist der Zettel

beim Verlassen der Station gegenAnushändigung eines vom
Stationsbeamten ausgestellten Empfangsscheins abzugeben.
Bei der demnächstigenFortsetzungderFahrt wird derZettel
gegenRückgabedieses Scheines wieder ausgehändigt.

Er ist von der Zielstation oder, wenn der Transport
auf einer früheren Station endet, von dieser abzustempeln
und an die vorgesetzte Verkehrskontrolle einzusenden.

EingetragenaufeStation
M#n *p

Etations · uudTagesstempel.) DerStationsvorsteher:

Von (#nfangssttionrn)
nach(Jielstation
über (Iwischenstationen)

zum (ampenteih,

mit gewöhnlichem,Schell.
bezw.D-Zugevon

bis

Militär- Zuge

(das Nichtzutreffendeist zudurchstreichen)

werdenbefördert
(Auszufüllenvon der absendendenMilitarbehorde,wenn

Abschnitt 2 nicht beigefügt wird.)

(DienststempeldesTruppenteils.)

(Heftrand.)
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Militärfahrschein.
Abschnitt2. Anerlenntnisfür dieMilitärverwaltung.

Singetragenauf Station
der (Eisenbahnverwaltung)

des Verzeichnissesder Militärfahrscheine.
(Stations- und Tagesstempel.)

unter lfd. Nr.

Der Stationsvorsteher:

Am eie 19

Der Transport gehtvon
nach
über

;eristdenEisenbahn=KontrollbeamtenaufVer=
arschkostendurchdenTruppenteileinzureichen.

rschein
unterFührungdes
vom

mit gewöhnlichem,Schnell«,Militäͤr ⸗Zugebezw.)(dasNichtzutreffendeis
D.Zuge von bis ¶hu durchstreichen.)

ls

Der Transport besteht aus:
(Auszufüllen von der absendendenMilitärbehörde genau nach den Bezeichnungen

desMilitärtarifs und in dessenReihenfolge.)

Vermerk des Zugbeamten
über etwaigeAnderungenim Laufe und in derStärke

des Transports.

(Vom Transportführermit zu unterzeichnen.)

Berlin, den 23. Mai 19606.

Vermerk des Transportführers
über etwaige Anderungen im Laufe und in der Stärke des Transports.

langenvorzuzeigenunddemnächstalsBelegvncden (Vom Zugführermit zu unterzeichnen.)
DieserAbschnitt2dientdemTransportführera
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Reichs-Gesetzblatt.
30.

Inhalt: Gesetz über die Pensionierung der Offiziere einschließlichSanitätsoffiziere des Reichsheeres, der
Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen. S. 365. — Gesetz über die Versorgung
der Personen der Unterklassen des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen
Schutztruppen. S. 593.

(Nr. 3245.) Gesetzüber die Pensionierung der Offiiere einschließlichSanitätsoffiziere des
Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der KaiserlichenSchutztruppen.
Vom 31. Mai 1906.

Wir Wilhelmvon GottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Erster Teil.

Reichsheer.

A. Offiziere emschließlich Sanitätsoffiziere des Friedensstandes.

Anspruch auf Pension.
.

Die Offiziere des FriedensstandeshabenAnspruch auf eine lebenslängliche
Pension, wenn sie nacheinerDienstzeitvon mindestenszehnJahren zur Fort=
setzungdes aktivenMilitärdienstes dauernd unfähig gewordensind und desbalb
aus diesemDienste ausscheidenmüssen.

Bei kürzererals zehnjährigerDienstzeithabendie Offizieredes Friedens=
standes Anspruch auf Pension, wenn sie infolge einer Dienstbeschädigungzu
jedemMilitärdienst unfähig werden. Die Pension wird jedochnur solange
gewährt,wie die Dienstfähigkeitinfolgeder Dienstbeschädigungaufgehobenist.
Reichs=Gesetzbl.1906. 50

Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1906.
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Ha
Der Anspruch auf Pension muß vor dem Ausscheidenerhobenwerden,

es sei denn, daß die Oienstunfähigkeitdie Folge einer Dienstbeschädigungist.
In diesemFalle kann der Anspruch erhobenwerden:

1. bei Friedensdienstbeschädigungenbis zum Ablaufe von zwei Jahren
nach demAusscheiden.Die Dienstbeschädigungmuß vor demAus=
scheidenfestgestelltworden sein;
bei KriegsverwundungenohneZeitbeschränkung
beisonstigenKriegsdienstbeschädigungenbis zum Ablaufe von 10 Jabren
nach dem Friedensschlusse.Beim Fehlen eines Friedensschlussesbe=
innt der Lauf der zehnjährigenFrist mit dem SchlussedesJahres,
im welchemder Krieg beendigtworden ist.

Von den im Abs. 1 Nr. 1, 3 aufgeführtenEinschränkungenist nur dann
abzusehen,wenn der Nachweis erbrachtworden ist, daß dieFolgen einerDienst=
beschädigungerst nach dem Ausscheidenbemerkbargewordensind oder daß der
Offizier von der Erhebung seinesAnspruchsdurch außerhalbseinesWillens
liegendeVerhältnisseabgehaltenworden ist. Die Erhebung desAnspruchs muß
jedochbis zum Ablaufe von drei Monaten erfolgt sein, nachdemdie Folgen der
DienstbeschädigungbemerkbargewordensindoderdasHindernisfür dieErhebung
des Anspruchsweggefallenist.

Eine Pension kann auch bei der Stellung zur Disposition gewährtwerden.
In diesemFalle findendieBestimmungendiesesGesetzesentsprechendeAnwendung.

84.
Zum Nachweiseder Dienstunfähigkeiteinesdie Pensionierungnachsuchenden

Offiziers, der eine zehnjährigeDienstzeitzurückgelegthat, ist die mit Gründen
verseheneErklärung der zuständigenVorgesetztenund, falls die Pensionierung
auf Grund eineskörperlichenLeidensnachgesuchtwird, ein Gutachtender zu=
ständigenArzte erforderlich,daß sie nach pflichtmäßigemErmessenden Offzier
zur Fortsetzungdes aktivenMilitärdienstesfür dauerndunfähig halten.

Bei Offizierenmit kürzererals zehnjährigerDienstzeitist in gleicherWeise
der Nachweiszu führen,daß siezu jedemMilitärdienstunfähig sind.

Inwieweit nochandereBeweismittelbeizubringensind, bestimmtdieoberste
MilitärverwaltungsbehördedesKontingents.

Offiziere, die das fünfundsechzigsteLebensjahr vollendet haben, sind von
dem Nachweiseder Dienstunfähigkeitbefreit.

Dienstbeschädigung.
85.

Als DienstbeschädigungengeltenGesundheitsstörungen,welcheinfolgeeiner
Dienstverrichtungoder durch einen Unfall während der Ausübung des Dienstes
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eingetretenoder durch die demMilitärdienst eigentümlichenVerhältnisseverursacht
oderverschlimmertsind.

Eine Gesundheitsstörung,die von demVerletztenvorsätzlichherbeigeführt
worden oder infolge eines Seikanwis eingetretenist, gilt nicht als s
beschädigung.

Betrag der Pension.
86.

Die Pension beträgtbei vollendeterzehnjährigeroder kürzererDienstzeit
jährlich3/%und steigtnachvollendetemzehntenDienstjahremit jedemweiteren
Dienstjahr um ½ bis auf ½%des zuletzt bezogenenpensionsfähigenDienstein=
kommens)jedochmit der Mutzgabe,daß in Stellen mit demDiensteinkommen
eines Regimentskommandeurseinschließlichaufwärts die Pension nach dem
30. Dienstiahrenur um /79 mit jedemweiterenDienstjahresteigt.

Die Dienststelle,aus welcherdiesesDiensteinkommenbezogenwordenist,
muß jedochvon dem Offizier mindestensein Jahr bekleidetworden sein, es sei
denn, daß die Pensionierung dieFolge einer Dienstbeschädigungist.

Hat ein Offizier früher eine Stelle mit einem höheren pensionsfähigen
Militärdiensteinkommenbekleidetund ist er von demEinrückenin dieseStelle ab
mindestensnoch ein Jahr im aktivenDienste verblieben, so wird die Pension
nach dem höherenDiensteinkommenbemessen.

Der BetragderJahrespensionistnachobensoabzurunden,daßbeiTeilung
durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

Für die erstenbeidenMonate des Pensionsbezugsist zu der Pension ein
Zuschuß(Pensionszuschuß)soweitzu gewähren,daß der Betrag der zuletztbe=
zogenenGebührnissean Gehalt und Wohnungsgeldzuschußerreichtwird. Pen=
sioniertenOffizieren, welchein den im Militär= oder Marineetat für pensionierte
OffizierevorgesehenenStellen § 8) Verwendungfinden,sinddiefür dieseStellen
im Etat ausgeworfenenGebührnisseauf denPensionszuschußanzurechnen.

Pensionsbeihilfe und Pensionsgewährung im Falle
der Bedürftigkeit.

V.
Erreicht das jährlicheGesamteinkommeneinespensioniertenLeutnants nicht

1200 Mark, einespensioniertenOberleutnantsnicht 1800 Mark, einespensionierten
Hauptmannsnicht2100 Mark, so kann im Falle besondererBedürftigkeitdie
obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingentseinePensionsbeihilfebis zur
ErreichungdieserBeträgegewähren.

Scheidetein Offiziervor vollendeterzehnjährigerDienstzeitwegenOienst=
Lfähigkeit ohnePensionsberechtigungaus, so kann ihm für die Dauer und nach
dem Grade einer festgestelltenBedürftigkeit eine Pension bis zum Betrage von
/ des zuletztbezogenenpensionsfähigenDiensteinkommensgewährtwerden.

50“
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Steigen der Pension der wiederverwendeten Offiziere.
88.

Die Pension derjenigenOffiziere, welchein den im Militär- oderMarine—
etat für pensionierteOffiziere vorgesehenenStellen Verwendung finden, steigtbei
einerGesamtdienstzeitvon mindestens10 Jahren mit jedemweiterenDienstjahre
nachMaßgabedes9 6 Abs. 1 um ½%oder½109bis auf ⅜%des derPensions=
berechnungzu Grunde liegendenDiensteinkommens.

In gleicherWeise erhöht sich die Pension der aus Veranlassung einer
Mobilmachungzum aktivenMilitärdienstoderzum Dienstein derMilitär= oder
Marineverwaltung wieder herangezogenenpensioniertenOffiziere. Hat die Ver=
wendungmindestens60 Tagegedauert, so tritt einegleicheErhöhung derPension
um ½ oder½/19desderPonstonoberechnung.zuGrunde liegendenDiensteinkommens
auchdann ein, wenn durchdie Zeit der Verwendungein weiteresDienstjabr
nicht vollendetist.

Pensionsfähiges Diensteinkommen.
)

Als pensionsfähigesDiensteinkommenwerdenangerechnet:
1. das etatsmäßigeGehalt (§ 6)) denLeutnants— mit Ausnahmeder
Zeug=,Feuerwerks=,Festungsbau=und Traindepotleutnantssowieder
im OffizierrangestehendenVerwalterdesKadettenkorps— jedochnur
das etatsmäßigeGehalt für Leutnants der Infanterie;
der Wohnungsgeldzuschußnach den hierfür geltendengesetzlichenVor=
schriften;den Inhabern solcherDienststellen,für welchein demReichs=
haushalts=EtatfreieDienstwohnungvorgesehenist, der dafür in diesem
Etat etwa vermerktepensionsfähigeWert;

3. den Offizieren in Stellen vom Brigadekommandeureinschließlichab=
wärts eineEntschädigungfür Bedienungvon 500Marks

4. den Offizieren in Brigadekommandeur=und höherenStellen die im
Etat ausgeworfenenDienstzulagen,bei Dienstzulagenüber900 Mark
jedochnur / dieserZulagen;

5. denOberleutnantsund LeutnantseineBerechtigungzurTeilnahmean
dem gemeinschaftlichenOffiziertischemit 108 Mark, eine Berechtigung
zur Aufnahmein das Lazarettmit 100 Mark.

Das pensionsfähigeJahresdiensteinkommenist nach oben auf volle Mark
abzurunden.

1

10.
Während der Dauer einesKriegessindals pensionsfähigesDiensteinkommen

die GebührnissederjenigenFriedensstelleanzurechnen,welchederKriegsstelleent=
spricht,derenInbaber derOffizier zuletztgewesenist. Auch nach derBeendigung
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des Krieges sind dieseGebührnisseanzurechnen,wenn die Dienstunfäbigkeitdurch
den Krieg entstandenund ein höheres pensionsfähigesFriedensdiensteinkommen
nochnicht erreichtworden ist.

Den Inhabern solcherStellen, für welcheim Frieden mehrereGehalts=
klassenbestehen,ist das Gehalt der höchstenKlasse anzurechnen,sofern im Kriege
nur eine Gehaltsklassebesteht,jedochkommt das Gehalt der niedrigstenKlasse
zum Anfatze, wenn der Inhaber der Kriegsstelle einemniederenals dem dieser
Stelle im Frieden entsprechendenDienstgrad angehört.

Verstümmelungszulage.
SII.

Offiziere, die durch Dienstbeschädigungin der nachstehendenWeise an der
Gesundheitschwergeschädigtworden sind, haben für dieDauer diesesZustandes
nebendem Anspruch auf PensionAnspruch auf eine Verstümmelungszulage.

Die Verstümmelungszulagebeträgtbei demVerlust einerHand, eines
Fußes, der Sprache, desGehörs auf beidenOhren jährlichje 900 Mark und
bei Verlust oderErblindungbeiderAugen jährlich1800 Mark.

Die Verstümmelungszulagevon je 900 Mark kann ferner mit Ge=
nehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehördedes Kontingentsbewilligt
werdenbei Störung der Bewegungs=und GebrauchsfähigkeiteinerHand, eines
Armes, einesFußes oder einesBeines, wenn die Störung so hochgradigist,
daß siedemVerlustedesGliedesgleichzu achtenist, beiVerlustoderErblindung
einesAuges im Falle nicht völligerGebrauchsfähigkeitdes anderenAuges, bei
anderenschwerenGesundheitsstörungen,wenn sie fremde Pflege und Wartung
nötigmachen.

Wird durcheinedervorstehendaunegebenen.Gesundheitsschädigungenschweres
Siechtumverursachtin demGrade, daß derPensionär dauerndan das Kranken=
lager gefesseltist, oderbestehtdie Gesundheitsschädigungin Geisteskrankheitso
kannmit GenehmigungderoberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
die einfacheVerstümmelungszulagebis zum Betragevon 1800 Mark jährlich
erhöhtwerden.

Kriegszulage.
& 12.

Offiziere, die infolge einer durch den Krieg erlittenenDienstbeschädigung
pensionsberechtigtgewordensind (Kriegspensionäre),habennebendemAnspruch
auf PensionAnspruchauf eineKriegszulage. Oiesebeträgtjährlich:

1. 1200 Mark, wenn die Pension von dem Diensteinkommeneines
HauptmannsI. Klasseodervon einemniedrigerenDiensteinkommen
bemessenist;

2. 720 Mark, wenn die Pension von einem höherenOiensteinkommen
bemessenist.
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Pensionierte Offiziere, die aus Veranlassung einer Mobilmachung zum
Militärdienst oder zum Dienste in der Militärverwaltungwiederherangezogen
werden,habennur dann Anspruchauf die Kriegszulage,wennihre Gesundheit
infolgeeinerdurchdenKrieg berbeigeführtenDienstbeschädigungdauerndgestört
worden ist.

Auf die Gewährungder Kriegszulagefinden die Vorschriftendes § 2
entsprechendeAnwendung.

Alterszulage.
13.

ErreichtdasjährlicheGesamteinkommeneinesKriegspensionärs(§ 12) nicht
3000 Mark, so kann ihm vom erstenTage des Monats ab, in welchemer
das fünfundfünfzigsteLebensjahrvollendet,eineZulage (Alterszulage)bis zur
ErreichungdiesesBetrags gewährtwerden. Die Zulage kann bereitsfrüher
gewährt werden,wenn dauerndevöllige Erwerbsunfähigkeitfestgestelltworden ist.

Berechnung der Dienstzeit.
&14.

Die Dienstzeitwird vom Tage desEintritts in denaktivenMilitärdienst
bis zum Schlusse des Monats gerechnet,in welchemdas Ausscheidenerfolgt.

Die Dienstzeitvor dem Beginne des achtzehntenLebensjahrswird nicht
angerechnet;nur im Kriegsfallewird die Dienstzeitvom Beginne des Krieges
beim Eintritt in den Militärdienst während des Krieges vom Tage desEintritts
ab gerechnet.

Als Kriegszeitgilt die Zeit vom Tage derMobilmachung,auf welcheein
Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.

1. .
Die im Zivildienstedes Reichs oder einesBundesstaatszugebrachteZeit

wird angerechnet.
Die im Dienste eines dem Peiche nicht angehörendenStaates, die im

Inland oderAusland im Kommunal=,Kirchen=oderSchuldienstoder im Dienste
einerlandesherrlichenHaus=oderHofverwaltungzugebrachteDienstzeitkannmit
Genehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehördedes Kontingentsan=
gerechnetwerden.

16.
Für jeden Krieg, an welchemein Offizier im Reichsheereteilgenommen

hat, wird zu der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr (Kriegsjahr)hinzu=
gerechnet;jedoch ist für mehrere in ein Kalenderjahr fallendeKriege die An=
rechnungnur eines Kriegsjahrs zulässig.
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Offizieren, die sich in außereuropäischenLändern mindestensein Jahr ohne
Unterbrechungdienstlichaufgehaltenhaben, wird die dort zugebrachteDienstzeit
doppeltgerechnet,falls einesolcheDoppelrechnungdenBeamtendesAuswärtigen
Amtes bewilligtist. Ausgenommenvon dieserDoppelrechnungist die in solche
Jahre fallendeDienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatze
kommen.

&17.
Der Kaiser bestimmt,wer als Teilnehmeran einemKriegeanzusehenist,

unterwelchenVoraussetzungenbei Kriegenvon längererDauer mehrereKriegs=
jahre anzurechnensind, und ob denjenigenOffizierenKriegsjahreanzurechhen
sind, welcheauf Befehl einemKriegeausländischerTruppen beigewohnthaben
fernerwelchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im Sinne diesesGesetzes
anzusehenund welcheZeit als Kriegszeitzu rechnenist, wennkeineMobilmachung
oderDemobilmachungstattgefundenhat. Für die Vergangenheitbewendetes
bei dengetroffenenBestimmungen.

8 18.
Von der Anrechnung als Dienstzeit ist die Zeit einer Freiheitsstrafevon

mindestenseinjährigerDauer sowie die Zeit einer Kriegsgefangenschaftaus=
geschlossen.

Unter besonderenUmständenkann die Zeit der Freiheitsstrafemit Ge=
nehmigung des Kontingentsherrn, die Zeit der Kriegsgefangenschaftmit Ge=
nehmigungdesKaisers angerechnetwerden.

Verfahren.

*d10.
Die Feststellungund AnweisungderPensionsgebührnisseerfolgtdurchdie

obersteMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents;diesekann ihre Befugnisse
auf andereBehördenübertragen,wenn sie ihr nicht durch.diesesGesetzaus=
drücklichvorbehaltensind.

8 20.
Die Pensionsgebührnissewerdenmonatlichim voraus gezahlt;jedochist

der Pins onszuschuß(§6 Abs. 5) mit der erstenPensionsrate in einer Summe
zu zahlen
* Die Zahlung beginntmit demAblaufe desMonats, für welchenzuletzt
Besoldungsgebührnissegezahltwordensind.

Stehen dem Pensionsberechtigtenfür den Monat nach Bekanntmachung
der PensionierungBesoldungsgebührnissezut derenBetrag geringerist als die
Pensionsgebührnisse,so wird ihm der Unterschiedvergütet.
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* 21.
Ist derAnspruchauf PensionsgebührnisseerstnachdemAusscheidenaus

dem aktivenMilitärdienst erhobenworden, so beginntdie Zahlung mit dem
erstenTage des Monats, in welchemdie Bedingungen für denAnspruch erfüllt
sind, frühestensjedochmit dem erstenTage des Monats, in welchemder An=
sprucherhobenwordenist.

Ein Pensionszuschuß(§ 6 Abs. 5) wird in diesemFalle nicht gewährt.

Erlöschen und Ruhen des Rechtes auf den Bezug der
" Pensionsgebührnisse.

8 22.
Das Rechtauf denBezug der Pensionsgebührnisseerlischt:
1I.mit derWiederanstellungin Stellendes aktivenMilitärdienstes,mit
welchender Bezug von Gehalt verbundenist;

2. durch rechtekräftigeVerurteilung zu ZuchthausstrafewegenHochverrats,
Landesverrats, Kriegsverratsoder wegenVerrats militärischerGe=
heimnisse.

23. —
Das Necht auf den Bezug der Pensionsgebührnisserubt:
1. solangeder PensionsberechtigtenichtReichsangehörigerist;
2. wenngegendenPensionärwegenHochverrats,Landesverrats,Kriegs=
verrats oder wegenVerrats militärischerGeheimnissevor einem Zivil=
gerichtedie öffentlicheKlage erhobenoderim militärgerichtlichenVer=
fahren die Einleitung der Strafverfolgung angeordnetworden ist, so=
lange der Pensionär sich im Ausland aufhält oder sein Aufenthalt
unbekanntist. Die einbehaltenenGebührnissewerdenausgezahlt,wenn
der Pensionär rechtskräftigfreigesprochenoder zu geringererals Zucht=
hausstrafeverurteilt worden ist oder wenn dem strafgerichtlichenVer=
fahrenwegenunzureichenderVerdachtsgründeoderwegenmangelnder
StrafbarkeitkeineweitereFolge gegebenwird.

(24.
Das Recht auf denBezug der Pension und des Pensionszuschusses(§6

Abs. 5) ruht:
1 für die Dauer derVersorgungin einemInvalideninstitutedurchVer=
leihungeineretatsmäßigenStelle;

2. beivorübergehenderHeranziehungzumaktivenMilitärdienstin Stellen,
mit welchender Bezug von Gehalt verbundenist, in Höhe des zu=
stebendenDiensteinkommens;
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3. während einer Anstellung oder Beschäftigung im Zivil- oder Gen—
darmeriedienste,soweitdasEinkommenaus desimDiensteunterHinzu=
rechnungderPension denBetrag des früherenpensionsfähigenDienst=
einkommensoder, sofernes für denPensionärgünstigerist, folgende
Beträgeübersteigt:

bei einerGesamt=Militär=und Zivildienstzeit
von wenigerals 21 Jahren 4000 Mark,

bei einer solchenvon wenigstens2 4400
„ O O — 244 4800

* ⸗ ⸗ ⸗ 2⸗ 27 2 5 100 2

.. . . - 30.5400-
⸗ ⸗ ⸗ „ 33 ⸗ 5700 —
⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 36 ⸗ 6000.
Als Zivildienstgit jedeAnstellungoder Beschäftigungals Be=

amter oder in der Eigenschaft eines Beamten im Reichs=, Staats=
oder Kommunaldienste, bei den Versicherungsanstaltenfür die In=
validenversicherungoder bei ständischenoder solchenInstituten, welche
ganz oder zum 21 aus Mitteln desReichs, Staates oderder Ge=
meindenunterhaltenwerden.

Bei BerechnungdesZivildiensteinkommenssinddiejenigenBeträge,
welchefür die Bestreitung eines Dienstaufwandessowie zur Entschädi=
gung für außergewöhnlicheTeuerungsverhältnissegewährtwerden,nicht
in Ansatzzu bringen;dieDienstwohnungist mit dempensionsfähigen
odersonsthierfür festgesetztenWerte, derWohnungsgeldzuschußoder
einedementsprechendeJulag mit dempensionsfähigenBetrag oder,
sofern er nichtpensionsfähigist, mit demDurchschnittssatzanzurechnen.
Ist derwirklicheBetragdesWohnungsgeldzuschussesoderderZulage
jedochgeringer,so ist nur dieseranzurechnen.

Bei Feststellungder Gesamt=Militär=und Hivildienstzeitfindet
eineHinzurechnungvon Kriegsjahrenoder eineDoppelrechnungvon
Dienstzeitnichtstatt.

Der demPensionärverbleibendeJahresbetragderMilitärpension
ist nachobenso abzurunden,daß bei Teilung durch drei sich volle
Markbeträgeergeben.

25.
Tritt das ErlöschenoderRuhen desRechtesauf denBezug derPensions=

ebührnissegemäß§#§922 bis 24 im Laufe einesMonats ein, so wird die
Sahlung mit demEnde desMonats eingestellt;tritt es am erstenTage eines
Monats ein, so hört die Zahlung mit demBeginnedesMonats auf.

Bei vorübergehenderBeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere
Entschädigung beginnt das Ruhen des Rechtesauf denBezug derPension nach
&24 Nr. 3 mit demAblaufevon sechsMonatenvom erstenTage desMonats

. der Beschäftigungan gerechnet.
Reichs=Gesetzbl.1906. 91
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Lebt dasRechtauf denBezug derPensionsgebührnissenachden99 23,24
wieder auf, so hebt die Zahlung mit dem Beginne des Monats an.

g 26.
Hat ein pensionierterOffizier in einer der im 9 24 Nr. 3 genannten

Stellen eineZivilpensionerdient,so ist nebenihr die Militärpension an den
Mensionärbis zur ErreichungdesjenigenPensionsbetragszu zahlen,welchersich
für die Gesamtdienstzeitaus dempensionsfähigenMilitärdiensteinkommenoder,
sofernes für denPensionärgünstigerist, aus den in dem 924 Nr. 3 dieses
GesetzesfestgesetztenBeträgen nachMaßgabe des Reichsbeamtengesetzesergibt.
Ist dieserPenstonsbetraggeringerals die erdienteMiltärpension, so ist dem
PensionärnebenderZivilpensionvon der Militärpensionsovielzu zahlen,daß
derenBetrag erreichtwird.

Bei Verechmng derGesamtdienstzeitwird die nach den Vorschriftendieses
GesetzesfestgestelltepensionsfähigeMilitärdienstzeitangerechnet.

Der an denPensionärnichtzu zahlendePensionsbetragwird demZivil=
pensionsfondserstattet,wenn bei Bemessungder Zivilpensiondie Militärdienst=
zeitnachMaßgabedes Reichsbeamtengesetzesoder dochmindestenssoweitange=
rechnetworden ist, als die Zivildienstzeitnach den Vorschriften des Landesrechts
angerechnetwird.

Anspruch der Hinterbliebenen.
827.

Hinterläßt ein pensionierterOffizier eineWitwe oder ehelicheoder legiti—
mierte Abkömmlinge, so werden für die auf den Sterbemonat folgendendrei
Monate (Gnadenvierteljahr)nochdiejenigenPensionsgebührnissegezahlt,welchedem
Verstorbenennach diesemGesetzezu zahlengewesenwären. Die Gebührnisse
werdenim voraus in einerSumme gezahlt.

An wendieZahlungerfolgensoll, bestimmtdie obersteMilitärverwaltungs=
behördedesKontingents)dieBefugnis zu solcherBestimmungkannvon ihr auf
andereBehördenübertragenwerden.

Die Zahlung kannmit GenehmigungdieserBehördenauchdannerfolgen,
wennderVerstorbeneVerwandteder aufsteigendenLinie, Geschwister,Geschwister=
kinder oder Pflegekinder,derenErnährer er ganz oder überwiegendgewesenist,
in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn und soweit der Nachlaß nicht ausreicht,
umdie KostenderletztenKrankheitundderBeerdigungzu decken.

B. Offiziere einschließlich Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandes.

· Anspruch auf Pension.
(28.

Die Offiziere des Beurlaubtenstandes, die als solche aktiven Militär=
dienst geleistethaben, sowie die ohne Pension ausgeschiedenen,zum aktiven
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MilitärdienstevorübergehendwiederherangezogenenOfsizierehabenAii-
spruchaufPension,wennsieinfolgeeinerDienstbeschädigungzujedemMilitär-
dienstunfähig werden. Die Pension wird jedochnur gewährt, solangedie
Dienstfähigkeitinfolgeder Dienstbeschädigungaufgehobenist.

Betrag der Pension.
* 29

Deie Höhe der Pension wird nach dempensionsfähigenDiensteinkommen
eines Infanterieoffiziers desjenigenDienstgrads bemessen,den der Offizier am
Schlusseder letztenDienstleistungbekleidethat. Charaktererhöhungenbegründen
keinenhöherenPensionsanspruch.

Den Offizieren solcher Dienstgrade, für welche mehrere Gehaltsklassen
bestehen,wird das Gehalt der höherenKlasse angerechnet,wenn ein dem
Patente nach jüngererOffizier des FriedensstandesderselbenWaffengattung bis
zum Schlusseder letztenDienstleistung in die höhereGehaltsklasseeingerücktist.

Berechnung der Dienstzeit.
30.

Als Dienstzeitwird nur die im ektivenHeere abgeleisteteDienstzeit
gerechnet.Die Teilnahmean KontrollversammlungenbleibtaußerAnsatz.

Anwendung von Bestimmungen des Abschnitts A.
31.

Die §§ 2, 4 Abs.1 bis 3, 9§ 5) 6 Abs.1 bis 4, §7 Abs.2, §§9 bis 13,
16 bis 19, 20 Abs. 1, 2, W 21 bis 27 finden auf die im 9 28 genannten
Offiziere Anwendung, § 4 Abs. 2 auch auf die Offiziere mit zehnjährigeroder
längererDienstzeit.

Als Ausscheidenim Sinne des § 2 gilt die EntlassungnachBeendigung
der Dienstleistung,während welcherdie Dienstbeschädigungstattgefundenhat.
· DieGewährungeinerPensionnachs7Abs2istnurzulässig,wenn
dieDienstunfähigkeitwährendderEinziehungzumaktivenMilitärdiensteverursacht
und eingetretenist.

C. Beamte und DHersonen,die zum Heere im privatrechtlichenVertrags=
verhältnis einesDienstverpflichtetenstehen.

32.
Den Beamtendes Reichsheereswird nebender ihnen auf Grund des

ReichsbeamtengesetzeszustehendenPension Verstümmelungszulage,Kriegszulage
und Alterszulagenach denVorschriftender §§ 11 bis 13 gewährt,denZivil=

917
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beamtender MilitärverwaltungVerstümmelungszulageaber nur,)wenn sie die
Dienstbeschädigungals Militärpersonenerlittenoderwenn die besonderenFähr=
lichkeitendes Militärverwaltungsdienstesdie Dienstbeschädigungverursachtoder
ihre Folgen verschlimmerthaben. Die VorschriftfindetkeineAnwendungauf
Beamte, denen infolge derselbenDienstbeschädigungaus einem früherenDienst=
verhältnissenach denMilitärpensionsgesetzenVersorgungsansprücheschonzuerkannt
worden sind.

Für den Anspruch auf Pension finden die Vorschriften der §§ 2, 21
entsprechendeAnwendung.

Als pensionsfähigesDiensteinkommensind während der Dauer eines
Krieges die niedrigstenGebührnissederjenigenFriedensstelleanzurechnen,welche
der Kriegsstelle entspricht, deren Inhaber der Beamte zuletzt gewesen ist;
falls der Beamte jedochim Frieden bereits ein höherespensionsfähigesDienst=
einkommenhatteodernachseinemDienstalterim FriedeneinehöhereGehaltsstufe
erreichthätte oder in ein höheresAmt befördertworden wäre, ist das pensions=
fähigeDiensteinkommender höherenGehaltsstufeoderdes höherenAmtes anzu=
rechnen. "

Auch nach Beendigungdes Krieges sind die im Abs. 3 bezeichneten
Gebührnisseanzurechnen,wenndieDienstunfähigkeitdurchdenKriegentstandenist.

Den BeamtendesReichsheeres,die zur Zeit desEintritts in denMilitär=
dienstdas zur PensionberechtigendeLebensalternochnichterreichthaben,wird
im Kriegsfalledie Dienstzeitvom Beginnedes Krieges, beimEintritt in den
MilitärdienstwährenddesKriegesvom Tage desEintritts ab gerechnet.

Für pensionierteBeamte,die aus VeranlassungeinerMobilmachungzum
Dienste in der Militärverwaltung wieder herangezogenwerden, gilt die für
pensionierteOffiziereim § 12 Abs.2 gegebeneVorschrift.

Die Kriegszulagebeträgtjährlich:
1200 Mark für die oberenBeamten, derenpensionsfähigesDienst=
einkommennicht höher ist als der Durchschnittaus dem pensions=
fähigen Diensteinkommeneines Bataillonskommandeurs und dem
einesHauptmannsI. Klasse;

720 Mark für die übrigenoberenBeamten;
300 Mark für die Unterbeamten.

VerstümmelungszulageundAlterszulagewerdendenoberenBeamtennach
denSätzenfür Offizieregewährt)denUnterbeamtenwirdVerstümmelungszulage
im Betragevon jährlich je 324 Mark, Alterszulagebis zur Erreichungeines
jährlichenGesamteinkommensvon 900 Mark gewährt.

Für die Unterbeamtensind Verstümmelungszulage,Kriegszulageund
AlterszulagekeineBezüge im Sinne des § 48 Abs.1 Nr. 2 des Invaliden=
versicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899.

Die Pensionen derjenigenBeamten desReichsheeres,welchean einemder
von deutschenStaaten vor 1871 oder von dem DeutschenReichegeführten
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Kriege als Heeresbeamteoder als Anwärter auf eine Beamtenstellungin der
Heeresverwaltungteilgenommenhaben oder welcheals solchekriegsinvalide
gewordensind, werdenin derWeise festgesetzt,daß die Pensionbei vollendeter
zehnjährigeroder kürzererDienstzeit “/ des zuletztbezogenenpensionsfähigen
Diensteinkommensbeträgtund nach vollendetemzehntenDienstjahremit jedem
weiterzurückgelegtenDienstjahrebis zum vollendetendreißigstenDienstjahrum
½ und von da ab mit jedemweiterzurückgelegtenDienstjahrum ½ deszuletzt
bezogenenpensionsfähigenDiensteinkommenssteigt. Über denBetrag von/%
diesesEinkommens hinaus findet eineSteigerung nicht statt. In dem im §539
desReichsbeamtengesetzeserwähntenFalle kanndenvorbezeichnetenBeamteneine
Pension bis zu ⅜%des zuletztbezogenenpensionsfähigenDiensteinkommens
gewährtwerden. Im übrigen finden auf die erhöhtenPensionen dieserBeamten
die Vorschriftendes ReichsbeamtengesetzesAnwendung. Neben der erhöhten
Pensionwird die Verstümmelungszulagein GrenzendesAbs.8 gewährt.

g 33.
Die HeeresbeamtendesBeurlaubtenstandeshabenAnspruchauf Pensions=

gebührnissenach den Vorschriftenfür die Heeresbeamtendes Friedensstandes,
wenn sie infolge einerDienstbeschädigungdienstunfähiggewordensind. Die
Pension wird nur gewährt,solangedie Dienstfähigkeitinfolge der Dienst=
beschädigungaufgehobenist.

Die Pension wird nach dem pensionsfähigenDiensteinkommender der
Amtsstellung desBeamten am Schlusseseiner letztenDienstleistungentsprechenden
Beamtenklassedes Friedensstandesbemessen.BestehenmehrereGehaltsklassen,so
wird das Gehalt der höherenKlasseangerechnet,wennein demDienstalternach
jüngerer Beamter des Friedensstandesbis zum Schlusseder letztenDienstleistung
in die höhereGehaltsklasseeingerücktist. ·

Dies§19,20Abs.1,2,§§21,30,31Abs.2sindenAnwendung.

34.
BeamtederZivilverwaltung,Geistlicheund anderekirchlicheBeamte, die

währendder Dauer einesKriegesbei demFeld=oderBesatzungsheerals Heeres=
beamteverwendetwerdenund nichtzu denHeeresbeamtendesBeurlaubtenstandes
33) gehören,habengegendenMilitärfiskus Anspruchauf Pension, wenn

sie durch eine im Dienste als Heeresbeamteerlittene Dienstbeschädigungzur
FortführungdesZivildienstesdauerndunfähig gewordensind und deshalbaus
dem Zivildienst ausscheidenmüssen.

Für die Bemessungund Zahlung der Pension geltendie Vorschriften des
Reichsbeamtengesetzes.

Der BerechnungderPension wird das pensionsfähigeZivildiensteinkommen
zu Grunde gelegt,welchesdemBeamtenzur Zeit des Ausscheidensaus dem
Zivildienstezusteht. Steht ihm ein pensionsfähigesZivildiensteinkommennicht
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zu, so erfolgt die Festsetzungeines solchen nach den vom Bundesrate fest=
zustellendenGrundsätzen.

Die aus Militärfonds gewährtePension tritt bei Beamten der Reichs=
zivilverwaltungan die Stelle der Zivilpensionund wird bei den übrigen
Beamtenauf die Zivilpensionangerechnet.

Die Vorschriften des § 2 finden mit der Maßgabe entsprechendeAn=
wendung, daß an Stelle des Ausscheidensaus dem aktiven Militärdienste die
Entlassungaus derHeeresbeamtenstelletritt.

Verstümmelungszulage,Kriegszulageund Alterszulagewerdennach den
Vorschriftendes § 32 gewährt.
« §35.

Andere,alsdieiiidei18532bis34bezeichnetenPersonen,diewährend
derDauer einesKrieges bei dem Feld- oder Besatzungsheerals Heeresbeamte
verwendetwerdenoder zum Heereim privatrechtlichenVertragsverhältniseines
Dienstverpflichtetenstehen, erwerbenAnspruch auf Pensionsgebührnisse,wenn
infolge einer durchdenKrieg herbeigeführtenDienstbeschädigungihre Erwerbs=
fähigkeitaufgehobenoder um wenigstenszehnProzent gemindertwordenist.
Die Bemessungund die Zahlung derPensionsgebührnisseerfolgtnachdenvom
BundesratefestzustellendenGrundsätzen,die demReichstagezur Kenntnisnahme
vorzulegensind und außer Kraft treten, falls sie die Genehmigungdes Reichs=
tags nichtfinden.

Die Vorschriftendes § 2 finden entsprechendeAnwendung.

636.
Die Anrechnungvon KriegsjahrenerfolgtnachdenVorschriftendes § 16

Abs. 1 und des § 17.
Auf die BeamtendesReichsheeres(§&32) findetaußerdemdie Vorschrift

des § 16 Abs.2 Anwendung.
Die Vorschriften der 9§ 22, 23, 25 Abs.1 finden auf den Bezug der

nachden§ 32 bis 35 zu zahlendenPensionsgebührnisseAmwendung.
Die Vorschriftendes § 57 Nr. 2 undder9#58 bis 60 desReichsbeamten=

gesetzesfindenauf denBezug der nachden9§ 33, 34 zu zahlendenPensionen
Anwendung.

D. Sonstige Vorschriften.

Ausschluß von der Besteuerung und Pfändung.
937.

Die Verstümmelungszulage,die Kriegszulageund dieAlterszulagebleiben
bei der Veranlagungzu den Steuern und anderenöffentlichenAbgabenjeder
Art außer Ansatz) auch sind sie der Pfändung nicht unterworfenund bleiben
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bei der Ermittelung,ob und zu welchemBetrag ein EinkommenderPfändung
unterliegt,außerAnsatz.

Wegen des Anspruchs des Militärfiskus auf Rückzahlung zu Unrecht er—
hobenerPensionsgebührnisseist die Pfändung von Pensionsansprüchenohne
Beschränkungzulässig.

Die für das Gnadenvierteljahran Hinterbliebenezu zahlendenPensions—
gebührnisse(5 27) sind der Pfändung nicht unterworfen.

Schadensersatz.
l 38.

Die nachMaßgabe diesesGesetzespensionsberechtigtenPersonen haben aus
demGrunde einerDienstbeschädigunggegendie Militärverwaltungnur die auf
diesemGesetzeberuhendenAnsprüche.

Soweit den nachMaßgabe diesesGesetzespensionsberechtigtenPersonen
ein gesetzlicherAnspruch auf Ersatz des ihnen durch die Dienstbeschädigungver=
ursachtenSchadensgegenDritte zusteht,geht dieserAnspruchim Umfangeder
durchdiesesGesetzbegründetenPflicht zur Gewährungvon Pensionsgebührnissen
auf die Militärverwaltungüber.

Rechtsweg.
39.

Wegender Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden
Maßgabenzulässig:

1. Der Militärfiskus wird durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingentsvertreten.

2. Die Entscheidungder oberstenMilitärverwaltungsbehördedes Kon=
tingentsmuß der Klage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren,
wenn die Klage nicht bis zum Ablaufe von sechsMonaten nach Zu=
stellung dieserEntscheidungerhobenwird.

Hat gemäß§§#19, 27 eine andereBehördeEntscheidungge=
troffen, so tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenn
gegendieseEntscheidungvon den Beteiligtennicht bis zum Ablaufe
von sechsMonaten nach der ZustellungEinspruchbei der obersten
MilitärverwaltungsbehördedesKontingentseingelegtist.

Auf die Frist von sechsMonaten finden die Vorschriftender
§8 203, 206 des BürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Die Form derZustellung bestimmtdieobersteMilitärverwaltungs=
behördedesKontingents.

Für die Ansprücheaus diesemGesetzesind die LandgerichteohneRücksicht
auf denWert des Streitgegenstandesausschließlichzuständig.
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40.
Für die Beurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind die

Entscheidungender oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingentsdarüber
maßgebend:

1. ob eine Gesundheitsstörungals eine Dienstbeschädigunganzusehenist
(§85, 32 bis 34);

2. ob und in welchemGrade Dienstunfähigkeitvorliegt (G#§1, 4, 28);
3. ob eineDienstbeschädigungoder AufhebungoderMinderung der Er=
werbsfähigkeitals durchdenKrieg herbeigeführtanzusehenist (§§12, 35).

Über die in Ziffer 1 bis 3 genanntenFragen entscheidetinnerhalb der
oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingentsein aus drei Offizierenoder
BeamtenderHeeresverwaltunggebildetesKollegiumendgültig.

Übergangsvorschriften.

&41.
Für die vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus demaktivenMilitär=

dienstausgeschiedenenOffiziereeinschließlichSanitätsoffiziereund für dieMilitär=
beamten bleiben die bisherigen Gesetzesvorschriftenmit folgenden Ausnahmen
in Kraft:

1. Die Pensionsgebührnisseder seit dem 1. April 1905 aus dem aktiven
Militärdienst ausgeschiedenenOffiziere sind nach denVorschriftendieses
Gesetzesfestzustellen.

Die Versorgungsgebührnisseder versorgungsberechtigtenHinter=
bliebenenvon Offizieren,die seitdem1. April 1905 verstorbensind,
denenabernachMaßgabediesesParagraphen,wennsiebeimInkraft=
tretendiesesGesetzesgelebthätten, höherePensionsgebührnissezustehen
würden, sind unter Zugrundelegungder höherenPensionssätzefest=
zustellen.Dasselbegilt für dieVersorgungsgebührnissederversorgungs=
berechtigtenHinterbliebenenvon denseitdem1. April 1905 im aktiven
Dienste verstorbenenOffizieren.

2. Die PensionsgebührnissederjenigenOffiziere,welchean einemder von
deutschenStaaten vor 1871 odervon demDeutschenReichegeführten
Kriege teilgenommenhabenoder die Kriegsinvalidegewordensind,
sind nach den Vorschriften diesesGesetzesunter Zugrundelegungdes
vor dem Ausscheidenbezogenenund nach den bisherigen Gesetzen
anzurechnendenpensionsfähigenDiensteinkommensfestzustellen.

Den vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus demZivildienstemit
einerZivilpensionausgeschiedenenpensioniertenOffizierenistderMehr=
betragan Militärpensionauf die Zivilpensionnichtanzurechnen.
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3. Offizieren,die nach den bisherigenVorschriftenkeinenAnspruchauf
Pensionhatten,wird ein Anspruchnach§ 2 Nr. 2 diesesGesetzesein=
geräumt.

4. Die PensionderjenigenOffiziere,welchesichzurZeit desInkrafttretens
diesesGesetzesin einer der im § 8 bezeichnetenStellen befindenoder
späterin einer solchenverwendetwerden,ist nach den Vorschriften
diesesGesetzesunterZugrundelegungdesvor demAusscheidenbezogenen
undnachdenbisherigenGesetzenanzurechnendenpensionsfähigenDienst=
einkommensfestzustellen.
Die Verstümmelungszulageder friedensinvalidenOffiziereundMilitär=
beamtenist nach denVorschriftendes § 11 diesesGesetzesfestzustellen.

6. Die Vorschriftender 99 19 bis 25 und 37 findenvom Inkrafttreten
diesesGesetzesab auf die bereitspensioniertenOffiziere,§ 37 auch
auf die bereitspensioniertenBeamten Anwendung. Die vor dem
InkrafttretendiesesGesetzeserfolgtenPfändungenund Veranlagungen
zu denSteuern und anderenöffentlichenAbgabenjederArt werden
hierdurchnichtberührt.

7. Die Vorschriftendes § 26 findenauf diejenigenpensioniertenOffziere
Anwendung,welchenachdemInkrafttretendiesesGesetzesaus den im
§ 24 Nr. 3 genanntenStellen ausscheiden.

8. Die Vorschriftendes § 27 finden auf die Hinterbliebenenderjenigen
pensioniertenOffiziere entsprechendeAnwendung, derenTod nach dem
Inkrafttreten diesesGesetzeseintritt.

Den nicht unter 1, 2) 4 genanntenpensioniertenOffizierenkann,wenn
ihr jährlichesGesamteinkommenunter 3000Mark bleibt,im Falle derBedürftig=
keitzu ihrerPensioneineBeihilfe in Grenzenvon / ihres vor demAusscheiden
bezogenenund nachdenbisherigenGesetzenanzurechnendenpensionsfähigenDienst=
einkommensgewährtwerden.

*i

4.
Die Kriegszulage der Unterbeamtenist nach § 32 festzustellen.
Die Vorschriften des § 32 Abs. 10 finden auf die vor dem Inkrafttreten

diesesGesetzesausgeschiedenenBeamtenderHeeresverwaltungAnwendung,welche
in der dort angegebenenEigenschaftan einemKriegeteilgenommenhabenoder
kriegsinvalidegewordensind.

Wioe
Der auf Grund diesesGesetzesden bereitspensioniertenOffizierenzu

zahlendeGesamtbetragan Pensionsgebührnissendarf nicht hinter demjenigen
zurückbleiben,welcheihnen nach den früherenGesetzenzusteht. Ergibt sichnach
dieseneinMehrbetragan Verstümmelungszulage,sowird er als Zuschußgewährt.
DieserZuschußbleibt bei Anwendungder Vorschrift des§ 24 Nr. 3 sowiebei
Reichs-Gesetzbl.1906. 92
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Bemessungvon Witwen=und Waisengeldaußer Betracht; die Vorschriftdes
&37 findetauf ihn Anwendung.

Nachzahlungenfür einevor demInkrafttretendiesesGesetzesliegendeZeit
finden nicht statt.

Anwendungvon Vorschriften des zweitenund dritten Teiles
dieses Gesetzes.

(44.
WerdenOffiziereoderBeamtedesReichsheeresoderdiein den9§§33 bis 35

bezeichnetenPersonenauf dienstlichenSeereisenoderin außereuropäischenLändern
verwendet,so findenauf sie die VorschriftendeszweitenTeiles diesesGesetzes,
werdensiegleichdenKaiserlichenSchutztruppenin denSchutzgebietenverwendet,
so findenauf siedie Vorschriftendes drittenTeiles diesesGesetzesentsprechende
Anwendung.

Iweiter Teil.
Kaiserliche Marine.

AllgemeineVorschriften.
(45.

Auf die KaiserlicheMarine findendie 9§ 1 bis 43 und, falls Offiziere
oderBeamtederKaiserlichenMarine oderdie in §#§33 bis 35 bezeichnetenPer=
sonengleichdenKaiserlichenSchutztruppenin denSchutzgebietenverwendetwerden,
auch die Vorschriftendes drittenTeiles diesesGesetzesmit den nachfolgenden
MaßgabenentsprechendeAnwendung.

"446.
Im Sinne diesesGesetzesstehendenOffizierendieDeckoffizierederKaiser=

lichenMarine vorbehaltlichderVorschriftender§9 48 Abs.2II, 51 und57 gleich.

A. Offiziere einschließlichIngenieure der Kaiserlichen Marine
und Sanitätsoffiziere des Friedensstandes.

Pensionsbeihilfe.
47.

Eine Pensionsbeihilfenach9 7 Abs.1 kannpensioniertenDeckoffizierenbis
zur Erreichungeines jährlichenGesamteinkommensvon 1800 Mark gewährt
werden.
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PensionsfähigesDiensteinkommen.
5 48.

An Stelle des § 9 Abs. 1 tretenfolgendeVorschriften.
Als pensionsfähigesDiensteinkommenwerdenangerechnet

I. den Offizieren:
1. das etatsmäßigeGehalt # 6);
2. denOffizierenvom etatsmäßigenVizeadmiraleinschließlichabwärtsder
WohnungsgeldzuschußnachdenhierfürgeltendengesetzlichenVorschriften;
denInhabern solcherDienststellen,für welchein demReichshaushalts=
Etat freieDienstwohnungvorgesehenist, derdafür in diesemEtat etwa
vermerktepensionsfähigeWert)

3. denOffizierenvom etatsmäßigenKontreadmiraleinschließlichabwärts
eineEntschädigungfür Bedienungvon 500 Mark;

4. denOffizierenvom etatsmäßigenKontreadmiraleinschließlichaufwärts
die im Etat ausgeworfenenDienstzulagen, bei Dienstzulagen über
900 Mark jedochnur ¾/dieserZulagen;

5. die Besoldungszuschüsse,bei solchenüber900 Mark jedochnur / dieser
Zuschüsse

6. den Oberleutnantsund Leutnants eineBerechtigungzur Teilnahme
an demgemeinschaftlichenOffiziertischemit 108Mark, eineBerechtigung
zur Aufnahmein das Lazarettmit 100 Mark)

7. denSanitätsoffizieren die beimAusscheidenbezogenenDienstalters=und
Seefahrzulagen.

II. den Deckoffizieren:
1. das etatsmäßigeGehalt;
2. die beimAusscheidenbezogeneSeefahr=und Fachzulage;
3. eineBerechtigungzur Aufnahmein das Lazarettmit 100 Mark.

Pensionserhöhung.
49.

Auf eine Pensionserhöhungim Betrage der Kriegszulage 12) haben
diejenigenOffiziereder KaiserlichenMarine Anspruch,welcheentweder

1. durchim DiensteerlittenenSchiffbruchoderinfolgeeinermilitärischen
Unternehmungauf einerdienstlichenSeereiseoder

2. infolgeaußerordentlicherEinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichen
Aufenthalts in einem außereuropäischenLande oder während einer
dienstlichenSeereise

pensionsberechtigtgewordensind, falls nicht ihre DienstbeschädigungeineFolge
ihresVorsatzesist.

92
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Der Kaiser bestimmt, welcheUnternehmungals eine militärischeUnter=
nehmungim Sinne desAbs.1 Nr. 1 anzusehenist.

Kriegszulageund Pensionserhöhungwerdennicht nebeneinandergewährt.
Der Anspruchauf Pensionserhöhungmuß innerhalbzehnJahren erhoben

werden; der Lauf der Frist beginnt mit der Rückkehrin die Heimat oder mit
der im Ausland erfolgtenEntlassung.

Die Vorschriftendes § 2 Abs.2 und des §937 Abs. 1 findenauf die
PensionserhöhungentsprechendeAnwendung.

Alterszulage.
50.

Den im § 49 Abs.1 Nr. 1 bezeichnetenPersonenkannunterdenVoraus=
setzungendes§ 13 auchdie Alterszulagegewährtwerden.

Aufrechterhaltungder Ansprücheaus demInvalidenversicherungsgesetze.
(51.

Für die Deckoffizieresind Verstümmelungszulage,Giegefulage, Alters=
zulageund PensionserhöhungkeineBezüge im Sinne des§ 48 Abs. 1 Nr. 2
des Inwalidenversicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899.

BerechnungderDienstzeit.
*52.

Den mit Pension aus dem MarinedienstausscheidendenOffizierender
KaiserlichenMarine wird, wennsievor demTermine,der für denBeginn der
ur PensionberechtigendenDienstzeitvorgeschriebenist, an Bord einesSchiffes
derKaiserlichenMarine, gleichgültigin welcherEigenschaft,dienstlicheingeschifft
gewesensind, die im MarinedienstezugebrachteZeit vom Tage der erstenEin=
schiffungab als zur PensionberechtigendeDienstzeitangerechnet.

953.
Die in der KaiserlichenMarine auf einer Seereise in außerheimischen

Gewässernbei ununterbrochenemBordkommandozugebrachteDienstzeitwird/
sofernihre Dauer mindestenssechsMonate beträgt,doppeltgerechnet.

Hat eine Seereisevon kürzererDauer sich als besondersschädigendund
nachteiligfür dieGesundheitderSchiffsbesatzungerwiesen,so kann dieDienstzeit
mit GenehmigungdesKaisersdoppeltgerechnetwerden.

Offizieren der Kaiserlichen Marine, welche, ohne zur Besatzung eines
Schiffes derKaiserlichenMarine zu gehören,in dendeutschenSchutzgebietenoder
derenHinterländern sich einschließlichder damit in Verbindung stehendenReisen
in außerheimischenGewässernmindestenssechsMonate ohne Unterbrechung
dienstlichaufgehaltenhaben,wird die dort zugebrachteDienstzeitdoppeltgerechnet.
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Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.
Außerheimischsind dieGewässer,welchewederzur Ostseenoch zur Nordsee

gehören,diesegerechnetbis zurLinieDover-Calais, laͤngs derOstküsteEnglands
bis zu 3 Grad Westlängevon Greenwichund bis zum Breitenparallelvon
60 GradNordbreite.

854.
Die im 9 18 Abs. 1 bezeichnetenFreiheitsstrafenkönnenmit Genehmigung

desKaisersals Dienstzeitangerechnetwerden.

(55.
Den mit Pension ausscheidendenIngenieuren, Obermaschinistenund

Maschinistender KaiserlichenMarine wird dieZeit, in welchersie sichvor ihrer
etatsmäßigenAnstellung ununterbrochenin einemVertragsverhältnissebei der
KaiserlichenMarine befundenhaben,als Dienstzeitangerechnet,soweitsienicht
vor denBeginn des achtzehntenLebensjahrsfällt.

Hat vor dem Beginne des achtzehntenLebenjahrseine dienstlicheEin=
schiffungan Bord einesSchiffesder KaiserlichenMarine stattgefunden,so wird
die JZeitvom Tage der erstenEinschiffungab gerechnet.

8656.
Den Offizierender KaiserlichenMarine, welchefrüher der Handelsflotte

angehörthaben,wird die dort vom Beginne des achtzehntenLebensjahrsan
zurückgelegteFahrzeit zur Hälfte als zur Pension berechtigendeDienstzeitan=
gerechnet.

Ruhen des Rechtesauf den Bezug der Pension und des Pensionszuschusses.
857.

Wird ein pensionierterDeckofftziernachMaßgabe des § 24 Nr. 3 als
Beamter angestelltoder in der Eigenschafteines Beamten beschäftigt,so ruht
das Recht auf den Bezug der Pension und des Pensionszuschusses,soweit sein
EinkommenausdiesemDiensteunterHinzurechnungderPensiondenBetrag des
früherenpensionsfähigenDiensteinkommensoder,sofernes für ihn günstigerist,
folgendeBeträgeübersteigt:

bei einer Gesamt=Militär=und Givildienstzeit
von wenigerals 21 Jahren 3.000Mark,

bei einer solchenvon wenigstens21 3300
-- - - - 24-3600

27-3900
30-4100
33 4300
36 4 500

Die Vorschriftendes § 24 Nr. 3 Abs.2 bis 5 findenAnwendung.
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B. Offiziere einschließlichIngenieure der Raiserlichen Marine und
Sanitätsoffziere des Beurlaubtenstandes.

g 58.
Auf die Offiziere des Beurlaubtenstandessowie die ohnePension aus=

eschiedenen,zum aktivenMarinedienstevorübergehendwieder herangezogenen
Isßziere finden die Vorschriften der §##49 bis 51, 53, 57 entsprechendeAn=
wendung.

C. Beamte.
8 59.

Auf die Marinebeamtenfindendie §§ 49, 50, 53, 56 Anwendung.
Den Marinebeamtenwird, wenn sie vor demTermine,der für den

Beginn der zur Pension berechtigendenDienstzeitvorgeschriebenist, an Bord
einesSchiffesder KaiserlichenMarine dienstlicheingeschifftgewesensind, die im
aktivenMarinedienstoderals SchiffsjungezugebrachteJeit vomTage der ersten
Einschiffungab als zur PensionberechtigendeDienstzeitangerechnet.

Die Kriegszulagenach§ 12 und diePensionserhöhungnach§ 49 Abs.1
betragenjährlich

1200 Mark für die oberenBeamten, derenpensionsfähigesDienst=
einkommennicht höherist als der Durchschnittaus dempensions=
fähigenDiensteinkommeneines Korvettenkapitänsund dem eines
KapitänleutnantsI. Klasse;

720Mark für dieübrigenoberenBeamten;
300Mark für dieUnterbeamten.

D. Sonstige Vorschriften.
Zuständigkeitund Rechtsweg.

860.
Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=

verwaltungsbehördedesKontingentsübertragensind, werdenfür denBereichder
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehördeausgeübt.

Die Entscheidungder oberstenMarineverwaltungsbehördeist für die Be=
urteilung der vor Gericht geltend#machtenAnsprücheauch darübermaßgebend,
ob die Voraussetzungendes§ 49 Abs.1 Nr. 1, 2 erfüllt sind.

Üübergangsvorschriften.
(61.

Die Pensionsgebührnissederjenigenvor demInkrafttretendiesesGesetzes
aus demMarinedienstausgeschiedenenOffiziere,welcheim DiensteeinenSchiff=
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brucherlittenoderan einerals FeldzugerklärtenmilitärischenUnternehmungauf
einerdienstlichenSeereiseteilgenommenhabenoderinfolgeeinersolchenUnter=
nehmungodereinesSchiffbruchspensionsberechtigtgewordensind, sindnachden
VorschriftendiesesGesetzesfestzustellenunterZugrundelegungdesvor demAus=
scheidenbezogenenund nach den bisherigenGesetzenanzurechnendenpensions=
fähigenDiensteinkommens.

Die Vorschrift des § 42 Abs.2 findetauf die vor dem Inkrafttreten
diesesGesetzesausgeschiedenenMarinebeamtenAnwendung,welchezur Zeit des
SchiffbruchsoderdermilitärischenUnternehmung(Abs.1) BeamteoderAnwärter
auf eineBeamtenstellungin der Marineverwaltunggewesensind.

In denFällen der Abs. 1, 2 findetdie Vorschriftdes § 41 Nr. 2 Abs.2
Anwendung.

Die Vorschriftdes§ 41 Nr. 6 findet,insoweitsie auf § 37 Bezugnimmt,
vom InkrafttretendiesesGesetzesab auf die bereitspensioniertenOffiziere,die
Pensionserhöhungbeziehen,Anwendung.

Die Pensionserhöhungder Unterbeamtenist nach§ 59 Abs.3 festzustellen.

Dritter Teil.

Kaiserliche Schutztruppen in den afrikanischen
Schutzgebieten.

AllgemeineVorschriften.
62.

Die 98§1 bis 44 findenauf dieaus demReichsheeroderderKaiserlichen
Marine übernommenenOffiziere der KaiserlichenSchutztruppenmit den nach=
folgendenMaßgabenentsprechendeAnwendung.

Anfpruch auf Hension.
663.

Zur Begründung des Anspruchs auf Pension ist die dauerndeUnfähigkeit
zur Fortsetzungdes aktivenMilitärdienstesin der Heimat erforderlich;Unfähig=
keit zur Fortsetzungdes aktiven Militärdienstesbei den KaiserlichenSchutz=
truppenin denSchutzebietenallein begründetnichtdenAnbruch auf Pension.

Ein seine Pensionierung nachsuchenderOffizier der KaiserlichenSchutz=
truppen,welcherdenSchutztruppenin denSchutzgebietenmindestenszwölfJahre
angehörthat, ist von demNachweisederDienstunfähigkeitbefreit. Bei derBe=
rechnung diesesZeitraums von zwölf Jahren findet keineDoppelrechnungstatt.
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Fristen.
.er

Ist dieDienstunfähigkeitdieFolge einerFriedensdienstbeschädigung,welche
durchdiebesonderenFährlichkeitendesDienstesbeidenKaiserlichenSchutztruppen
in denSchutzgebietenverursachtworden ist, so kann dieDienstbeschädigungauch
nach demAusscheidenfestgestelltund derAnspruch auf Pension bis zumAblaufe
von zehnJahren geltendgemachtwerden. Der Lauf derFrist beginntmit der
Rückkehrin die Heimat odermit demim Ausland erfolgtenAusscheiden.

Die Vorschriftdes § 2 Abs.2 findetentsprechendeAnwendung.

DensionsfähigesDiensteinkommen.Höbe des Hensionszuschusses.
*65.

Bei Bemessungder Höhe der Pension bleibendie für denAufenthaltin
Afrika festgesetztenBezügeaußerBetracht. Als pensionsfähigesDiensteinkommen
elten die pensionsfähigenGebührnisseder Offizieredes Reichsheeresoder der
aiserlichenMarine, je nachdemder Offizier aus dem Reichsheeroder der
KaiserlichenMarine hervorgegangenist, und zwar nachMaßgabe desDienst=
grads und der Dienststelle,welcheder Offizier in der Schutztruppebekleidethat.

Der nach§#6 Abs.5 für die erstenbeidenMonate des Pensionsbezugs
zu gewährendePensionszuschußistsozubemessen,daßdieim Falle einesHeimats=
urlaubs währenddieserMonate zu zahlendenBeträgeerreichtwerden.

Tropenzulage.
l 66.

Auf eineTropenzulageim Betrage der Kriegszulage(6 12) habendie=
jenigenOffizierederKaiserlichenSchutztruppenAnspruch,welcheentwederinfolge
außerordentlicherEinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichenAufenthaltsin
denSchutzgebietenoderinfolgeder besonderenFährlichkeitendesDienstesin den
Schutzgebietenpensionsberechtigtgewordensind, falls nichtihreDienstbeschädigung
eineFolge ihres Vorsatzesist.

Kriegszulage,PensionserhöhungG 49) und Tropenzulagewerdennicht
nebeneinandergewährt.

867.
Die TropenzulagederjenigenOffiziere,welcheohneUnterbrechunglänger

als drei Jahre in denSchutzgebietenverwendetwordensind, steigtmit jedem
weiterenvollen, wenn auch nicht im Anschluß an die frühereDienstzeit in den
SchutzgebietengeleistetenDienstjahrum einSechstelbis zur ErreichungdesDoppel=
betrags. Eine Doppelrechnungvon Dienstzeitfindethierbeinichtstatt.
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Die Vorschriftendes § 64 und des§ 37 Abs. 1 findenauf die Tropen=
zulageentsprechendeAnwendung.

868.
Auf TropenzulagehabenauchdiejenigenOffiziereAnspruch,welchefrüher

den KaiserlichenSchutztruppenangehört haben und nach ihremWiedereintritt in
das Reichsheeroderin die KaiserlicheMarine innerhalbder im § 64 gegebenen
Frist wegender Folgen einer im Dienstebei denKaiserlichenSchutztruppenin
denSchutzgebietenerlittenenDienstbeschädigungpensionsberechtigtgewordensind.

Die OffizieredesBeurlaubtenstandesdesReichsheeresoderderKaiserlichen
Marine, die sichin denSchutzgebietendauerndaufhaltenund daselbstbei den
KaiserlichenSchutztruppenUübungenableistenoder in Fällen von Gefahr zu not=
wendigenVerstärkungenderKaiserlichenSchutztruppenherangezogenwerden,haben
keinenAnspruchauf Tropenzulage.

Berechnungder Dienstzeit.
- 869.

· Die Dienstzeitbei den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebieten
wird, sofernsiemindestenssechsMonate ohneUnterbrechunggedauerthat, doppelt
gerechnet.Seereisenin außerheimischenGewässern(F 53 Abs. 5) rechnenhierbei
der Verwendungin denSchutzgebietengleich.

Ausgenommenvon dieserDoppelrechnungist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.

Die Dienstzeitbei denKaiserlichenSchutztruppenin denSchutzgebietenist
auchdenjenigenOffizierendoppeltzu rechnen,welcheaus denKaiserlichenSchutz=
truppenin ihr früheresDienstverhältniszurücktretenund demnächstaus diesem
pensioniertwerden.

Die im § 68 Abs.2 genanntenOffizierehabennur in den Fällen der
§ 16 und 17 Anspruchauf höhereAnrechnungvon Dienstzeit.

870.
Die im § 18 Abs.1 bezeichnetenFreiheitsstrafenkönnenmit Genehmigung

desKaisers als Dienstzeitangerechnetwerden.

g7i.
WerdenOffizierenachdemAusscheidenaus denKaiserlichenSchuztruypen

wegender Folgen einer im Dienste bei denKaiserlichenSchutztruppenin den
SchutzgebietenerlittenenDienstbeschädigungpensionsberechtigt,nachdemsiein das
Reichsheeroder in die KaiserlicheMarine wiedereingetretensind, so fällt die
gesamtevon ihnen erdientePension demPensionsfondsdesReichsheeresoder
der KaiserlichenMarine zur Last.
Reichs=Gesetzbl.1906. 93
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Beamte der KaiserlichenSchutztruppen.
8 72.

die Versorgungsansprücheder BeamtenderKaiserlichenSchutztruppen

1. Zur Begründung des Anspruchs auf Pension ist die dauerndeUn=

8.

Die

fähigkeitzur FortsetzungdesDienstesin denSchutzgebietenallein be—⸗
gründetnichtdenAnspruchauf Pension.
Als pensionsfähigesDiensteinkommengeltendie pensionsfähigenGe=
bührnisseder BeamtendesReichsheeresoderder KaiserlichenMarine
nachMaßgabe der Dienststellungund des Dienstalters,welcheder
Beamte in der Schutztruppeerreichthat. Den Betrag dieserGe=
bührnisseund denBetrag des pensionsfähigenDiensteinkommensbe=
stimmtder Reichskanzler,wenn keineentsprechendenStellungen im
Reichsheeroderin der KaiserlichenMarine bestehen.

Reichskasse,denReichsfondsund anderenEinrichtungendesReichsdie
Rede ist, sind das betreffendeSchutzgebietund dessenentsprechende
Einrichtungenzu verstehen.
Bei Berechnungder Dienstzeitwird demDienstein einemBundes=
staateder Dienst in einemanderenSchutzgebietoder der Reichsdienst
gleichgestellt.

Schutzgebietsfondszu zahlendenPensionenhat der Bezug desDienst=
einkommensaus Fonds einesanderenSchutzgebietsoderaus Reichs=
fonds dieselbenrechtlichenFolgen, wie der Bezug eines Dienst=
einkommensaus Staatsfondsoderaus Fonds des betreffendenSchutz=
gebietsselbst.
Insoweit bei Bestimmungenund EntscheidungeneineMitwirkung des
Bundesratsvorgesehenist, ist der Reichskanzlerallein zuständig.
Der Reichskanzlerbestimmt,inwieweiteinemin den Ruhestandver=
setztenBeamtenderKaiserlichenSchutztruppendieKostendesUmzugs
nachdeminnerhalbdesReichsvon ihm gewähltenWohnortezu ge=
währensind.
Die 9§863 Abs.2, 66 bis 69, 71 findenentsprechendeAnwendung.
Tropenzulagefür die Unterbeamtenbeträgt300 Mark und steigt
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Juständigkeit und Rechtsweg.
§ 73.

Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehördeodernachden im 972 bezeichnetenVorschriftender obersten
Reichsbehördezustehen,werdenfür den Bereichder KaiserlichenSchutztruppen
von der Kolonialzentralverwaltungausgeübt.

. Die Entscheidungder Kolonialzentralverwaltungist für die Beurteilung
der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchedarübermaßgebend,ob die Vor=
aussetzungendes§ 66 Abl. 1 erfülltsind.

Übergangsvorfechriften.

74.
Der nachMaßgabedesgegenwärtigenGesetzeszu zahlendeGesamtbetrag

an Pensionsgebührnissenfür die zur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzesden
SchutztruppenangehörendenOffiziereundBeamtendarf nichthinterderSumme
derjenigenBeträge zurückbleiben,welcheihnen im Falle der Pensionierungzur
Leit desInkrafttretensdiesesGesetzeszugestandenhabenwürden. Bei Ermittelung
dieserBeträgeist das Dienstalterund der Dienstgradzu Grundezu legen,
welchedie Offiziereund Beamtenbei FortsetzungihresDienstverhältnissesin der
Heimaterreichthabenwürden.

Die Pensionsgebührnissederjenigenvor demInkrafttretendiesesGesetzes
aus demSchutztruppendienste,demaktivenMilitärdienstoderMarinedienstaus=
geschiedenenOffizier,, welchebei den KaiserlichenSchutztruppenan einer als
Feldzug erklärtenmilitärischenUnternehmungteilgenommenhaben oder infolge
einer solchenUnternehmungpensionsberechtigtgewordenfind, sind nach den
VorschriftendiesesGesetzesfestzustellenunterZugrundelegungdes vor demAus=
scheidenbezogenenund nach den bisherigenGesetzenanzurechnendenpensions=
fähigenDiensteinkommens.

Die Vorschriftdes § 42 Abs. 2 findet auf die vor demInkrafttreten
diesesGesetzesausgeschiedenenBeamtenderKaiserlichenSchutztruppenAnwendung,
welchezur Zeit dermilitärischenUnternehmung(Abs.2) BeamteoderAnwärter
auf eineBeamtenstellungin der Schutztruppenverwaltunggewesensind.

In denFällen der Abs.2, 3 findetdie Vorschriftdes § 41 Nr. 2 Abs.2
Anwendung.

Die Vorschriftdes § 41 Nr. 6 findet, insoweitsieauf § 37 Bezugnimmt,
vomInkrafttretendiesesGesetzesab auf dieTropenzulagenderbereitspensionierten
OffiziereundBeamtenAnwendung.

75.
Die Vorschriftendes drittenTeiles diesesGesetzesfinden auf diejenigen

OffizieredesReichsheeres,der KaiserlichenMarine und der KaiserlichenSchutz=
" 93«
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truppen Anwendung, welchezwecksVerwendung in den Schutzgebietenbei
Expeditionen,Stationen oderPolizeitruppenzurKolonialverwaltungkommandiert
sind und durchdenDienst in denSchutzgebietenpensionsberechtigtwerden.

Schlußvorschrift.
7.

Die PensionsgebührnissederjenigenPersonen,derenBezügenachdenbe=
stehendenBestimmungenaus denMitteln desReichs=Invalidenfondszu decken
sind,werdenaus demReichs=Jnvalidenfondsbestritten.

DemKönigreicheBayern wird zurBestreitungder gleichartigenAusgaben,
mit Ausnahmeder infolge des Krieges1870/71 erwachsenen,alljährlich eine
Summe überwiesen,welchesichnachderHöhe des tatsächlichenAufwandesfür
AngehörigedesReichsheeresund derenHinterbliebeneim Verhältnisseder Kopf=
stärkedesKöniglichBayerischenMilitärkontingentszu jener der übrigen Teile
desReichsheeresbemißt.

§ 77.
DiesesGesetztritt am 1. Juli 1906 in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann:
1. die bisherigenMilitärpensionsgesetze,soweitsiedieOffiziere,Sanitäts=
offiziere,Beamten und die im §N35 bezeichnetenPersonenbetreffen,
mit Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene;

2. das Unfallfürsorgegesetzfür Beamte und für Personen desSoldaten=
standesvom 18.Juni 1901, soweites die Offiziere,Sanitätsoffiziere
und derenHinterbliebenebetrifft;

3. die VorschriftendesGesetzes,betreffenddie KaiserlichenSchutztruppen
in denafrikanischenSchutzgebietenund die Wehrpflichtdaselbst,vom
7./18.Juli 1896, soweitsie dieVersorgungderOffiziereundBeamten
regeln,mit Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 31.Mai 1906.

(L. S.) Wilhelm.
· Graf von Posadowsky.
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(r. 3246.) Gesetzüber die Versorgung der Personen der Unterklassendes Reichsheeres,
der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen. Vom
31. Mai 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt: «

ErsterTeil.

Reichsheer.

Anspruch auf Rente.

SI.
Die zur KlassederUnteroffiziereund GemeinengehörendenPersonendes

Soldatenstandeshabenbei der Entlassungaus dem aktivenDiensteAnspruch
auf eineRente(Militärrente),wenn und solangeihre Erwerbsfähigkeitinfolge
einerDienstbeschädigungaufgehobenoderumwenigstenszehnProzentgemindertist.

Kapitulantenmit einerDienstzeitvon mindestensachtTaheen habenbei
der Entlassungaus demaktivenDiensteohneNachweiseinerDienstbeschädigung
Anspruchauf eineRente, wenn und solangeihre Erwerbsfähigkeitinfolgevon
Gesundheitsstörungen,die währendder Dienstzeiteingetretensind, aufgehoben
oderum wenigstenszehnProzent gemindertist.

Kapitulantenmit einerDienstzeitvon mindestensachtzehnJahren haben
beimAusscheidenaus demDienste ohne den NachweisverminderterErwerbs=
fähigkeitAnspruchauf einelebenslänglicheRente; im Falle der Doppelrechnung
von Dienstzeitmuß derenwirklicheDauer mindestenszwölf Jahre betragen.

Als KapitulantengeltendiejenigenUnteroffiziereundGemeinen,welchesich
überdie gesetzlicheDienstzeithinaus zum aktivenDiensteverpflichtethabenund in
dessenAbleistungbegriffensind. Fernerrechnenzu denKapitulantenim Sinne
diesesGesetzesdie zur Klasse der UnteroffizieregehörendenGehaltsempfänger,
mit Einschlußder im Range der UnteroffiierestehendenVerwalter bei dem
Kadettenkorps.

Fristen.
82.

Der Anspruch auf Rente muß vor der Entlassung angemeldetwerden,es
sei denn, daß der Verlust oder die Minderung der Erwerbsfähigkeitdie Folge
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einerDienstbeschädigungist. In diesemFalle kann der Anspruchangemeldet
werden: ·

1. bei Friedensdienstbeschädigungenbis zum Ablaufe von zwei Jahren
nachderEntlassung.Die Dienstbeschädigungmuß vor derEntlassung
festgestelltwordensein;

2. beiKriegsverwundungenohneZeitbeschränkung;
3. bei sonstigenKriegsdienstbeschädigungenbis zum Ablaufe von zehn
Jahren nachdemFriedensschlusse eimFehleneinesFriedensschlusses
beginntder Lauf der zehnjährigenFrist mit demSchlussedesJahres,
in welchemderKriegbeendigtwordenist.

Von den im Abs. 1 Nr. 1, 3 aufgeführtenEinschränkungenist nur dann
abzusehen,wennderNachweiserbrachtwordenist, daß dieFo n einerDienst=
beschädigungerst nach der Entlassungbemerkbargewordensind oder daß der
Verletztevon der Anmeldung seines Anspruchs durch außerhalb seinesWillens
liegendeVerhältnisseabgehaltenwordenist. Die AnmeldungdesAnspruchsmuß
jedochbis zum Ablaufe von drei Monaten arfolgtsein,nachdemdieFolgen der
Dienstbeschädigungbemerkbargewordensindoder dasHindernisfür dieAnmeldung
weggefallenist.

Dienstbeschädigung.
83.

Als DienstbeschädigungengeltenGesundheitsstörungen,welcheinfolgeeiner
Dienstverrichtungoder durcheinenUnfall währendderAusübung des Dienstes
eingetretenoderdurchdiedemMilitärdiensteigentümlichenVerhältnisseverursacht
oderverschlimmertsind.

Eine von demVerletztenvorsätzlichherbeigeführteGesundheitsstörunggilt
nichtals Dienstbeschädigung.

Erwerbsunfähigkeik.
84.

Bei derBeurteilungdesGradesderErwerbsunfähigkeitist dervon dem
Verletztenvor seinerEinstellungin denMilitärdienstausgeübteBeruf zu berück=
sichtigen. Hat der VerletztekeinenbesonderenBeruf ausgeübt,so erfolgt die
BeurteilungnachderallgemeinenErwerbsfähigkeit.

Der BesitzdesZivilversorgungsscheinsgemäß§ 15 oder der Bezug der
laufendenGeldentschädigung(§ 19) oderdieAbfindungmit dereinmaligenGeld=
entschädigungfür denZivilversorgungsschein(6 21) schließtdie Berücksichtigung
der beruflichenErwerbsunfähigkeitaus. Das Gleichegilt bei dem Besitzedes
Zivilversorgungsscheinsgemäß§ 16 oderdesAnstellungsscheinsG 17) mit dem
Beginneder AnstellungoderBeschäftigungim Zivildienste(§ 36).
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Berechnungder Dienstzeit.
85.

Die Dienstzeitwird vom Tage desEintritts in denaktivenMilitärdienst
bis zum Ablaufe desTages gerechnet,an welchemdie Entlassungerfolgt.

Mit Genehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
kann auchdieZeit angerechnetwerden,welcheimMilitärdiensteinesdemReiche
nichtangehörendenStaates zugebrachtist.

Die Dienstzeitvor demBeginne des achtzehntenLebensjahrswird nicht
angerechnet;nur im Kriegsfallewird die Dienstzeitvom Beginne desKrieges,
beimEintritt in denMilitärdienstwährenddesKriegesvom Tage desEintritts
ab gerechnet . Mo

s Kriegszeitgilt die Zeitvom Tage der Mobilmachu welcheein
Krieg folgt,bis zumTagederDen#binachung. ng/ auf

* 46.
Für jedenKrieg, an welchemein UnteroffzieroderGemeinerim Reichs=

heereteilgenommenhat, wird zu der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr
(Kriegsjahr)hinzugerechnet)jedochist für mehrerein ein Kalenderjahrfallende
Kriegedie Anrechnungnur einesKriegsjahrszulässig.

Unteroffizierenund Gemeinen,die sich in außereuropäischenLändern
mindestensein Jahr ohneUnterbrechungdienstlichaufgehaltenhaben,wird die
dort zugebrachteDienstzeitdoppeltgerechnet,falls einesolcheDoppelrechnungden
Beamten des Auswärtigen Amtes bewilligt ist. Ausgenommenvon bheeer
Doppelrechnungist die in solcheJahre fallendeDienstzeit,welchebereits als
Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.

v.
Der Kaiser bestinmmt,wer als Teilnehmeran einemKriegeanzusehenist,

unterwelchenVoraussetzungenbei Kriegenvon längererDauer mehrereKriegs=
jahre anzurechnensind und ob denjenigenUnteroffizierenund GemeinenKriegs=
jahreanzurechnensind, welcheauf Befehl einem KriegeausländischerTruppen
beigewohnthaben) fernerwelchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im
Sinne diesesGesetzesanzusehenund welcheZeit als Kriegszeitzu rechnenist,
wenn keineMobilmachungoder Demobilmachungstattgefundenhat. Für die
Vergangenheitbewendetes beidengetroffenenBestimunimgen.

g 8.
Von der Anrechnung als Dienstzeit ist die Zeit einer Freiheitsstrafe von

mindestenseinjährigerDauer sowie die Zeit einerKriegsgefangenschaftausge=
schlossen.



— 696 —

Unter besonderenUmständen kann die Zeit der Freiheitsstrafemit Ge=
nehmigungdes Kontingentsherrn,die Zeit der Kriegsgefangenschaftmit Ge=
nehmigungdesKaisers angerechnetwerden.

Betrag der Rente.
89.

Die Rentebeträgtjährlichfür dieDauer völliger Erwerbsunfähigkeitfür:
Feldwebell . . . .. 900 Mark Gollrente)
Sergeanten...... . .. .. . .. .. ... . . . . . . .. 720
Unteroffizirer . . ... 600 O=
Gemeinnn . . . . . . . . ... 540

Für denAnspruchist derDienstgradmaßgebend,dessenGebührnise der
Versorgungsberechtigtezuletztbezogenhat.

Die Rente beträgt für die Dauer teilweiserErwerbsunfähigkeitdenjenigen
in HundertstelnauszudrückendenTeil der Vollrente, welcherdemMaße derEin=
bußeanErwerhsfaͤhlgleltentspricht(Teilrente).“

810.
Die Vollrente erhöhtsich für diejenigenPersonen, welcheim Etat als

pensionsfähigbezeichneteLöhnungszuschüsseoderZulagen beziehen,um 05der
zuletztbezogenenLöhnungszuschüsseoderZulagen.

Für die zur Klasseder UnteroffizierebhörendenGehaltsempfänger,mit
Einschlußder im Range derUnteroffizierestehendenVerwalterbei demKadetten=
korps,beträgtdie Vollrente/106desnachMaßgabederVorschriftendesGesetzes
überdieRechtsverhältnissederReichsbeamtenvom31. März 1873 festzustellenden
pensionsfähigenDiensteinkommens.Ist die Vollrente für Löhnungsempfänger
desselbenDienstgradshöher,so wird diesegewährt.

I.
Die Rentebeträgtfür Kapitulantenbei vollendeterachtzehnjährigerDienst=

zeit (§ 1), unbeschadetdes auf Grund der 9§/9, 10 etwa zustehendenhöheren
Anspruchs,//06 der Vollrente und steigtmit jedemweiterenDienstjahr um
+#0der Vollrente bis auf ihrenvollen Betrag.

§512.
Die Rente ist in Monatsbeträgenzuzuerkennen.
Die Monatsbeträgesind auf volle fünf Pfennig nachobenabzurunden.

Derstümmelungezulage.
¾13.

Unteroffiziereund Gemeine, die durchDienstbeschädigungin der nach=
stehendenWeisean derGesundeil schwergeschädigtwordensind, habenfür die
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Dauer diesesZustandesnebendemAnspruchauf Rente Anspruch auf Ver—
stümmelungszulage.

Die Verstümmelungszulagebeträgt bei dem Verlust einerHand, eines
Fußes, der Sprache,desGehörs auf beidenOhrenmonatlichje 27 Mark und
bei Verlust oderErblindung beiderAugenmonatlichje 54 Mark.

Die Verstümmelungszulagevon je 27 Mark kann fernerbewilligtwerden
bei Störung der Bewegungs⸗und GebrauchsfähigkeiteinerHand, einesArmes,
einesFußes odereines Beines,wenndieStörung so hochgradigist, daß siedem
VerlustedesGliedesgleichzuachtenist, beiVerlust oderErblindungeinesAuges
im Falle nichtvölligerGebrauchsfähigkeitdesanderenAuges, beianderenschweren
Gesundheitsstörungen,wennsiefremdePflege und Wartung nötig machen.

Wird durcheinedervorstehendangegebenenGesundheitsschädigungenschweres
Siechtumverursachtin demGrade, daß der Verletztedauerndan das Kranken=
lager gefesseltist, oder bestehtdie Gesundheitsschädigungin Geisteskrankheit,so
kanndie einfacheVerstümmelungszulagebis zum Betragevon 54 Mark monat=
lich erhöhtwerden.

Die Verstümmelungszulageist keinBezug im Sinne des § 48 Abs. 1
Nr. 2 des Inalideverscchesunigesetes vom 13. Juli 1899.

Kriegszulage.
/ 14.

UnteroffiziereundGemeine,derenErwerbsfähigkeitinfolgeeinerdurchden
Krieg herbeigeführtenDienstbeschädigungaufgehobenodergemindertist, haben
nebendemAnspruchauf RenteAnspruchauf eineKriegszulage. Diesebeträgt
monatlich15 Mark.

Auf die GewährungderKriegszulagefindendieVorschriftendes § 2 ent=
sprechendeAnwendung.

Die Kriegszulageist keinBezug im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 2 des
Invalidenversicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899.

Iivilverforgung.
#15.

KapitulantenerwerbendurchzwölfjährigeDienstzeitdenAnspruchauf den
Zivilversorgungsschein,wennsiezum Beamtenwürdig und brauchbarerscheinen.

EineHinzurechnungvonKriegsjahrenundeineDVoppeluechm#ntvonDienst=
zeit(§ 6) findethierbeinichtstatt.

16.
Kapitulantenmit kürzererals zwölfjährigerDienstzeit,diewegenkörper=

licherGebrechenim aktivenDienstenicht mehr verwendetwerdenkönnenund
deshalbvon derMilitärbehördeentlassenwerden,habenAnspruchauf denZivil=
versorgungsschein,wennsiezum Beamtenwürdig und brauchbarerscheinen.
Reichs.Gesetzbl.1906. 94
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#I17.
Den nicht zu denKapitulantengehörendenUnteroffizierenund Gemeinen

kann auf ihren Antrag nebender Rente ein Anstellungsscheinfür denUnter=
beamtendienstverliehenwerden,wenn sie zum Beamtenwürdig und brauchbar
erscheinen.

18.
Die mittleren,Kanzlei=und Unterbeamtenstellenbei denReichs-,Staats=

und Kommunalbehörden,bei den Versicherungsanstaltenfür die Inwvaliden=
versicherungsowiebei ständischenodersolchenInstituten,welcheganzoderzum
Teil aus Mitteln desReichs, Staates oderder Gemeindenunterhaltenwerden,
jedochmit AusschlußdesForstdienstes,sollennachMaßgabeder vom Bundes=
rate festzusetzendenallgemeinenGrundsätzevorzugsweisemit Inhabern desZivil=
versorgungsscheins(Militäranwärter)und Inhabern desAnstellungsscheinsbesetzt
werden.

DieseGrundsätzesinddemReichstagezur Kenntnisnahmevorzulegen.
19.

Die im § 15 bezeichnetenKapitulanten,denenderZivilversorgungsschein
wegenmangelnderBrauchbarkeitzumBeamtennicht erteiltwird, erhaltenbei
der Entlassungaus demaktiven DiensteeinelaufendeGeldentschädigung(Zivil=
versorgungsentschädigung)von 12 Mark monatlich.

Wird ihnender Anspruchauf denLivilversorgungsscheinwegenmangelnder
WürdigkeitzumBeamtennichtzuerkannt,sokanndieJivilversorgungsentschädigung
bewilligt werden,sofernsie nicht durchihr VerhalteneinenMangel an ehr=
liebenderGesinnungbekundethaben.

820.
Die im 9 15 bezeichnetenKapitulantenkönnenbei der Entlassungund

bis zumAblaufevon vier Jahren nachder Entlassungaus demaktivenMilitär=
dienstan Stelle des Scheinesdie ivilversorgungsentschädigungvon 12 Mark
monatlichwählen, sofernsienichtin einerStelle desZivildienstes(§ 36) schon
endgültig angestelltworden sind. Eine spätereWahl der Zivilversorgungs=
entschädigungist zulässig,sofernder KapitulantwegenUnbrauchbarkeitaus dem
ZivildienstohneZivilpensionausgeschiedenist.
. DieeinmaligeWiedenvahldesZivilversorgungsscheinsistzulässig

Das Wahlrechterlischtmit demVerlustederWürdigkeitzum Beamten.

821.
Den im 9 15 bezeichnetenKapitulanten,welcheauf denZivilversorgungs=

scheinoderauf die ZivilversorgungsentschädigungAnspruchhaben,kann beider
Entlassungund bis zum Ablauf einesJahres nach der Entlassungausdem
aktivenMilitärdienstauf ihrenAntrag, gegenVerzichtauf denSchein und auf
die Zivilversorgungsentschädigung,durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde
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desKontingentseineeinmaligeGeldabfindungvon 1500 Mark bewilligtwerden,
wennsie für einenützlicheVerwendungdesGeldesGewährbieten.

Soweit die Zivilversorgungsentschädigungschonbezogenist, sind die ge=
zahltenBeträgeauf die einmaligeAbfindunganzurechnen.

822.
Kapitulanten,welchedie einmaligeGeldabfindunggemäß§21 erhalten

haben,sindzur Rückzahlungdes Betrags verpflichtet,wenn sie in einerStelle
des Zivildienstes(§ 36) angestelltoder ohneUnterbrechunglänger als sechs
Monate beschäftigtwerden.

Ein Anspruchauf AushändigungdesZivilversorgungsscheinsentstehterst
nachvölliger Rückzahlungder einmaligenGeldentschädigung.

* 23.
Den im Zivilstaatsdienstesowieim Kommunal=undInstitutendienstusw.

angestelltenMilitäranwärtern und forstversorgungsberechtigtenPersonen des
Jägerkorpswird die Militärdienstzeitbei Ermittelungder Pension als pensions=
fähigeDienstzeitnachMaßgabe desReichsbeamtengesetzesoder dochmindestens
soweitangerechnet,als die ZivildienstzeitnachdenVorschriftendesLandesrechts
angerechnetwird.

LandesrechtlicheVorschriften,welchehinsichtlichderAnrechnungderMilitär=
dienstzeitgünstigersind, bleibenunberührt.

Bedingte Rente und Nentenzuschüsse.
624.

Den im 9 16 bezeichnetenKapitulanten,welchemit demZivilversorgungs=
scheinentlassenwerden, aber nicht alsbald im Zivildienst (§&36) Anstellung oder
Beschäftigungfinden,kann im Falle desBedürfnisseseineRenteoder,falls sie
einesolchebeziehen,ein Rentenzuschußbis zur Erreichungder Vollrente ihres
Dienstgrads(§59 Abs. 1) gewährtwerden,jedochlängstensauf dieDauer eines
Jahres von der Entlassungab. 928

Unteroffizierenund Gemeinen,die wegenkörperlicherGebrechenaus dem
aktivenDiensteentlassenwerdenund auf Rente keinenAnspruchhaben,kann
eine solcheim Falle dringenderBedürftigkeitvorübergehendbis zum Betrage
von 9/100der Vollrente ihres Dienstgrads(§ 9 Abs. 1) gewährtwerden.

Die erstmaligeGewährung ist nur bis zum Ablaufe von zwei Jahren
nachder Entlassungzulässig.

Alterszulage.
• 26.

Erreichtdas jährlicheGesamteinkommeneinesEnpfängersderKriegszulage
(§ 14) nicht 600 Mark, so kann ihm vom erstenTage Monats ab, in

94°
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welchemer das fünfundfünfzigsteLebensjahrvollendet,eineZulage(Alterszulage)
bis zur ErreichungdiesesBetrags gewährtwerden. Die Zulage kann bereits
früher gewährtwerden,wenn dauerndevöllige Erwerbsunfähigkeitfestgestellt
worden ist.

Die Alterszulageist keinBezug im Sinne des §948 Abs.1 Nr. 2 des
Invalidenversicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899.

Verfahren.
827.

Die Feststellungund Anweisungder Versorgungsgebührnisseerfolgtdurch
die obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingents;diesekann ihreBefugnisse
auf andereBehördenübertragen,wenn sie ihr nicht durchdiesesGesetzaus=
drücklichvorbehaltensind.

* 2a8.
Der Grad derErwerbsunfähigkeitG 4) wird sowohlfür sich,als in seinem

ursächlichenZusammenhangemit einer erlittenenDienstbeschädigungdurch die
dazu verordnetenMilitärbehördenfestgestellt.Dem Verletztensteht es frei,
Beweismittelbeizubringen.

Die auf Grund der FeststellungengetroffeneEntscheidungist demVer=
letztenschriftlichmitzuteilen.

29.
GegendieEntscheidungeinerniederenBehördekann bei der nächsthöheren

zuständigenBehörde,an letzterStelle bei deroberstenMilitärverwaltungsbehörde
desKontingents,Einsprucheingelegtwerden. .

Für das geschäftlicheVerfahren sind die von der oberstenMilitärver—
waltungsbehördedesKontingentszu erlassendenVorschriftenmaßgebend.

Der Einspruchmuß bis zumAblaufe von drei Monaten nachZustellung
der Vorentscheidungeingelegtwerden.

Die Form derZustellungbestimmtdie obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingents.

JedeEntscheidungmuß dieBezeichnungder für denEinspruchzuständigen
Behördesowiedie Belehrungüberdie einzuhaltendeFrist enthalten.

(30.
Die Versorgungsgebührnissewerdenauf Antrag odervon Amts wegen

andersfestgesetztoderentzogen,wenn in denVerhältnissen,welchefür die Be=
willigung maßgebendgewesensind, einewesentlicheVeränderungeintritt.

Die Prüfung von Anträgen auf andereFestsetzungder Versorgungs=
gebührnissefindetalljährlichnur einmalstatt. Die MilitärbehördekannbeiAn=
meldungeineshöherenAnspruchssowiein denFällen der I# 24, 25 von dieser
Einschränkungabsehen.
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g 31.
Die VersorgungsgebührnissewerdenvonAmts wegenandersfestgesetztoder

entzogen,sobalderwiesenist, daß die Voraussetzungen,unterdenensiebewilligt
wordenwaren, dentatsächlichenVerhältnissennichtentsprochenhaben. Die Vor=
schriftenüberdie AnfechtunggerichtlicherUrteilebleibenunberührt.

Sahlung der Derforgungsgebührnisse.
l 32.

Die Versorgungsgebührnissewerdenmonatlichim voraus gezahlt.
Die Zahlung beginnt,wenn der Anspruchvor der Entlassungaus dem

Diensteangemeldetwordenist, mit dem erstenTage des auf die Entlassung
folgendenMonats und beidenEmpfängernvonGnadengehaltmit dessenWegfall.

Ist der Ansprucherstnach der Entlassungaus demDiensteangemeldet
worden,so beginntdie Zahlung mit demMonat, in welchemdie Bedingungen
für die Gewährungder Versorgungsgebührnisseerfüllt sind, frühestensmit dem
Monat, in welchemdieAnmeldungerfolgtist. Das Gleichegilt beiAnmeldung
eineshöherenAnspruchs.

Eine Minderung oderEntziehungder Versorgungsgebührnisse(G6#30) tritt
mit demAblaufe desMonats in Wirksamkeit,in welchemder dieVeränderung
aussprechendeBescheidzugestelltwordenist.

Erlöschenund Ruhen des Rechtes auf den Bezug der
Verforgungsgebührnisse.

l 33.
Das Rechtauf denBezug der Versorgungsgebührnisseerlischt:
1. mit demWiedereintrittin denaktivenMilitärdienst;
2. durch acchterrtige Verurteilung zu ZuchthausstrafewegenHochverrats,
Landesverrats, Kriegsverratsoder wegenVerrats militärischerGe=
heimnisse.

Das Recht auf den Bezug der Zivilversorgungsentschädigungerlischt
außerdemin denFällen des § 34.

6 34.
Der Zivilversorgungsscheinerlischt,sobald der Inhaber aus demZivil=

dienste(§ 36) mit einerPensionin denRuhestandtritt. Er ist verwirkt,wenn
gegendenInhaber rechtskräftigauf eineStrafe erkanntwordenist, welchedie
dauerndeUnfähigkeitzur BekleidungöffentlicherAmter von Rechtswegenzur
Folge hat.

Das Gleichegilt von demAnstellungsscheine.
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835.
Das Rechtauf denBezug der Versorgungsgebührnisseruht:
1. solangeder Versorgungsberechtigtenicht Reichsangehörigerist;
2. wenn gegendenVersorgungsberechtigtenwegenHochverrats,Landes=
verrats, Kriegsverratsoder wegenVerrats militärischerGeheimnisse
vor einemZivilgerichtedie öffentlicheKlage erhobenoderim militär=
gerichtlichenVerfahrendieEinleitungderStrafverfolgungangeordnet
wordenist, solangeder Versorgungsberechtigtesichim Auslandauf=
hält oderseinAufenthaltunbekanntist. Die einbehaltenenGebührnisse
werdenausgezahlt,wennderVersorgungsberechtigterechtskräftigfrei=
gesprochenoderzu geringererals Zuchthausstrafeverurteiltwordenist
oderwenndemstrafgerichtlichenVerfahrenwegenunzureichenderVer=
dachtsgründeoder wegenmangelnderStrafbarkeitkeineweitereFolge
gegebenwird.

6 3.
Das Rechtauf denBezug der Rente(§&9 bis 11) und derGebührnisse

aus den§9#l24, 25 ruht: ·
1. solangeder Rentenberechtigtesichin einemInvalideninstitutoder in
einermilitärischenKranken=,Heil=oderPflegeanstaltbefindet.

Bei demAufenthalt in einerKranken=,Heil=oderPflegeanstalt
ist denjenigenRentenberechtigten,welchedie Ernährer von Familien
sind, die RentenachBedürfnis ganz oder zum Teil zur Bestreitung
desUnterhaltsihrer Familie zu gewähren;

2. bei vorübergehenderHeranziehungzum aktivenMilitärdienst in Höhe
desgewährtenDiensteinkommens)

3. währendeinerAnstellungoderBeschäftigungim JivildienstenachMaß=
gabefolgenderVorschriften:
(a)es ruhenalle unter/206der VollrentezuerkanntenRententeile;
b) von höherenRentenruhenaußerdemalle5/10der Vollrente
übersteigendenRententeile;

c) Renten, die Kapitulantenlediglichauf Grund des §&1 Abk. 3
zuerkanntwordensind, ruhen, soweit als Zivildiensteinkommen
und nach99 bemesseneRente zusammenden jährlichenBetrag
von 2 000Mark übersteigen.Rententeile,die sichaus derEr=
höhungder Vollrentegemäß§9§10, 56 ergeben,bleibenhierbei
außerAnsatzund ruhennur nachder Vorschriftunterb;

4. nebendemBezug einerim Zivildienst erdientenPension, soweit als
Zivilpensionund zuerkannteRente zusammenden in der zuletztbe=
kleidetenStelle erreichbarenHöchstpensionsbetragoder, wenn es für
denPensionär günstigerist, soweitals die tatsächlicherdienteZivil=
pensionund die nachNr. 3b nicht ruhendenRententeilezusammen
den Betrag von 2 000 Mark übersteigen.Der an den Pensionär
nicht zu zahlendeRentenbetragwird demZivilpensionsfondserstattet.
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Als Zivildienstgilt jedeAnstellungoder Beschäftigungals Beamteroder
in der EigenschafteinesBeamtenim Reichs-,Staats= oderKommunaldienste,
bei denVersicherungsanstaltenfür dieInvalidenversicherung,bei ständischenoder
solchenInstituten,welcheganzoderzum Teil aus Mitteln desReichs,Staates
oderder Gemeindenunterhaltenwerden,oder in solchenzu denvorbezeichneten
nichtgehörendenZivilstellen,welcheganz oder zum Teil den Militäranwärtern
und denInhabern des Anstellungsscheinsvorbehaltensind, wenn und solange
der AngestellteoderBeschäftigtedurchdiesenDienst ein Einkommenbezieht.

eiBerechnungdesZivildiensteinkommenssinddiejenigenBeträge, welche
für die BestreitungeinesDienstaufwandessowiezur Entschädigungfür außer=
gewöhnlicheTeuerungsverhältnissegewährtwerden,nicht in Ansatzzu bringen
ie Dienstwohnungist mit dem pensionsfähigenoder sonsthierfür festgesetzten
Werte, der Wohnungsgeldzuschußoder eine dementsprechendeZulage mit dem
pensionsfähigenBetrag oder,soferner nicht pensionsfähigist, mit demDurch=
schnittssatzanzurechnen.Ist der wirklicheBetrag des Wohnungsgeldzuschusses
oderder Lulage jedochgeringer,so ist nur dieseranzurechnen.

l 37.
Das Recht auf denBezug derZivilversorgungsentschädigung(§ 19) ruht

in denFällen, in welchennach§ 36 Nr. 3 dasRechtauf denBezug derRente
im Zivildiensteganzoderteilweisezu ruhenhat.

/38.
Tritt dasErlöschenoderdas Ruhen desRechtesauf denBezug derVer=

sorgungsgebührnissegemäß§#F933, 35, 36 Nr. 1, 2, 4 im LaufeeinesMonats
ein, so wird dieZahlung mit bemEnde desMonats eingestellt;tritt es am
erstenTage einesMonats ein, so hört die Zahlung mit dem Beginne des
Monats auf.

Das Ruhen desRechtesauf denBezug derVersorgungsgebührnissegemäß
§ 36 Nr. 3) § 37 beginntmit demAblaufevon sechsMonatenvomerstenTage
desMonats der AnstellungoderBeschäftigungan gerechnet.

Lebt das Rechtauf denBezugder Versorgungsgebührnissenach den
# 35bis37 wiederauf, so hebtdieZahlungmitdemBeginnedesMonatsan.

Anspruch der Sinterbliebenen.

39.
Hinterläßt ein RentenempfängereineWitwe oder ehelicheoderlegitimierte

Abkömmlinge,so werdenfür die auf denSterbemonatfolgendendrei Monate
(Gnadenvierteljahr)noch diejenigenVersorgungsgebührnissegezahlt,welchedem
Verstorbenennach diesemGesetzezu zahlengewesenwären. Die Versorgungs=
gebührnissewerdenim voraus in einerSumme gezahlt.
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An wendieZahlungerfolgensoll, bestimmtdie obersteMilitärverwaltungs=
behördedesKontingents;g# Befugnis zu solcherBestimmungkannvon ihr auf
andereBehördenübertragenwerden.

Die Zahlung kannmit GenehmigungdieserBehördenauchdann erfolgen,
wennderVerstorbeneVerwandtederaufsteigendenLinie, Geschwister,Geschwister=
kinderoderPflegekinder,derenErnährer er ganzoderüberwiegendgewesenist)
in Bedürftigkeithinterläßt,oderwenn und soweitder Nachlaß nichtausreicht,
um die Kostender letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken.

Ausschluß von der Hfändung und Besteuerung.
» s40.

Die Versorgungsgebührnisseund der AnspruchderKapitulantenauf die
in denDienstvorschriftenderMilitärverwaltungausgesetzteDienstprämiesindder
Pfändung nichtunterworfen.Das Gleichegilt für einenderDienstprämieund
der einmaligenGeldabfindungfür den Zivilversorgungsschein(§ 21) gleich=
kommendenGeldbetragbis zum Ablaufe von drei Monaten nachAuszahlung
dieserBeträge. Die Vorschriftdes§ 850 Abs.4 derZivilprozeßordnungfindet
auf die DienstprämieentsprechendeAnwendung.

WegendesAnspruchsdesMilitärfiskusauf Rückzahlungzu Unrechter=
hobenerBeträgeistdiePfändungvonVersorgungsgebührnissenohneBeschränkung
ulässig;jedochsind die für dasGnadenvierteljahranHinterbliebenezuzahlenden
Versordungsgebührnisse(6 39) der Pfändung nichtunterworfen.

Die Verstümmelungszulage,dieKriegszulageund die Alterszulagebleiben
bei der Veranlagungzu denSteuernund anderenöffentlichenAbgabenjeder
Art außerAnsatz.

Schadensersaß.
(41.

Die nachMaßgabediesesGesetzesversorgungsberechtigtenPersonenhaben
aus demGrundeeinerDienstbeschädigunggegendieMilitärverwaltungnur die
auf diesemGesetzeberuhendenAnsprüche.

Soweit dennachMabgobe diesesGesetzesversorgungsberechtigtenPersonen
ein gesetzlicherAnspruchauf Ersatzdes ihnen durchdie Dienstbeschädigungver=
ursachtenSchadensgegenDritte zusteht,gehtdieserAnspruchim Umfangeder
durchdiesesGesetzbegründetenPflicht zur Gewährungvon Versorgungsgebühr=
nissenauf die Militärverwaltungüber.

Nechtsweg.
(142.

Wegender Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden
Maßgabenzulässig:

1. Der Militärfiskus wird durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingentsvertreten.
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2. DieEntscheidungderoberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingents
muß der Klage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren, wenn
gegendie Entscheidungeinerder im § 29 angeführtenBehördennicht
rechtzeitigEinsprucheingelegtoder wenn die Klage nicht bis zum
Ablaufe von sechs Monaten nach Zustellung der Entscheidungder
oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingentserhobenwird.

Auf die Frist von sechsMonaten finden die Vorschriften der
98 203, 206 desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Für die Ansprücheaus diesemGesetzesinddie LandgerichteohneRücksicht
auf denWert des Streitgegenstandesausschließlichzuständig.

*43.
, Für die Beurteilungder vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind
die Entscheidungen‚der oberstenMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents
darübermaßgebend:

1. ob eine Gesundheitsstörungals eine Dienstbeschädigunganzusehen
ist6,3),

2. ob eine Dienstbeschädigungals durch denKrieg erlitten anzusehen
istG 14)

3. ob Brauchbarkeitund Würdigkeit zum Beamten besteht(F5 15 bis
17,20).

Über die im Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genanntenFragen entscheidetinnerhalb
der oberstenMilitärverwaltungsbehördedesKontingentsein aus drei Offizieren
oderBeamtender HeeresverwaltunggebildetesKollegiumendgültig.

PHersonender freiwilligen Krankenpflege im Kriege.
· .544. »

Die vorstehendenVorschriften finden entsprechendeAnwendung auf das
auf demKriegsschauplatzeverwendetePersonalder freiwilligenKrankenpflege.

Soweit diesenPersonennichtein höherermilitärischerRang verliehenist,
erhaltensiedie Renteder Gemeinen.

Abergangsvorschriften.
*l45.

Für die vor dem InkrafttretendiesesGesetzesaus demaktivenMilitär=
dienstentlassenenPersonenbleibendie bisherigenGesetzesvorschriftenmit folgenden
Ausnahmenin Kraft:

1. Die Versorgungsgebührnissederseitdem1. April 1905 ausdemaktiven
Militärdienst entlassenenPersonensind nach den Vorschriftendieses
Gesetzesfestzustellen.

Die Versorgungsgebühmissder versorgungsberechtigtenHinter=
bliebenensolcherPersonen, die seit dem 1. April 1905 verstorbensind,

Reichs=Gesetzbl.1906. 95
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denenaber, wennsiebeimInkrafttretendiesesGesetzesgelebthätten,
nachMaßgabediesesParagraphenhöhereVersorgungsgebührnissezu=
stehenwürden, sind unter Zugrundelegungder höherenVersorgungs=
sätzefestzustellen.Dasselbe gilt für die Versorgungsgebührnisseder
versorgungsberechtigtenHinterbliebenenvon denseitdem1. April 1905
im aktivenDiensteverstorbenenPersonen.
Die VersorgungsgebührnissederjenigenFriedensinvaliden,welchean
einem der von den deutschenStaaten vor 1871 oder von dem
DeutschenReichegeführtenKriegeteilgenommenhaben,sindnachden
VorschriftendiesesGesetzesfestzustellen.

Den vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus dem Zivildienste
mit einerZivilpensionausgeschiedenenInvaliden ist der gegendie bis=
herigePensionnebstDienstzulagebei NeufeststellungderVersorgungs=
gebührnissesichergebendeMehrbetragin Grenzen=des § 36 Nr. 4 zu
zahlenund auf die Zivilpensionnichtanzurechnen.Nicht zu zahlende
Rentenbeträgewerdendem Zivilpensionsfondsnicht erstattet.

Die als halbinvalideanerkanntenKriegsinvalidenerhaltendie Kriegs=
zulageim Betragevon 15 Mark monatlich, auchkann ihnen unter
denVoraussetzungendes § 26 die Alterszulagegewährtwerden.
Die Vorschriftender 9§ 27, 29 bis 36 Nr. 1, 2, 37, 38, 40
finden auf die aus dem aktivenMilitärdienste bereitsentlassenenPer=
sonen entsprechendeAnwendung. Die vor dem Inkrafttreten dieses
GesetzeserfolgtenPfändungenund Veranlagungenzu den Steuern
und anderenöffentlichenAbgabenjederArt werdenhierdurchnichtberührt.

WährendderAnstellungoderBeschäfkigungim Zivildienstist die
zuerkannteMilitärpensionnebstDienstzulagesoweitzu gewähren,als
ihr Betrag nach derVorschrift des § 36 Nr. 3 zu zahlen ist; für das
Ruhen der denKapitulantenlediglichauf Grund achtzehnjährigerund
längererDienstzeitzuerkanntenPensionennebstDienstzulagengilt die
Vorschriftim 9 36 Nr. 3E.
Die als verstümmeltoder pflegebedürftiganerkanntenInvaliden erhalten
Verstümmelungszulagenach den Vorschriftendes § 13 diesesGesetzes.
Neben dieserZulage ist jedochnur die nach denbisherigenGesetzenfür
gänzlicheErwerbsunfähigkeitzustehendePensionzu gewähren.

. Den nachdemInkrafttretendiesesGesetzesaus demZivildienstemit
einerBeamtenpensionausscheidendenInvaliden istdiezuerkannteMilitär=
pensionnebstDienstzulagesoweitzu gewähren,als ihr Betrag nach
der Vorschriftdes9 36 Nr. 4 nebendemBezug einerZivilpensionzu
zahlen ist.
Die Vorschriftendes § 39 findenauf die Hinterbliebenenderjenigen
Invaliden entsprechendeAnwendung, derenTod nachdemInkrafttreten
diesesGesetzeseintritt. .
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E 46.
Den nichtim 9 45 Nr. 1, 2 genanntenFriedensinvaliden,dieals gänzlich

erwerbsunfähiganerkanntsind, kannim Falle derBedürftigkeiteineBeihilfe bis
zur ErreichungeinesjährlichenGesamteinkommensvon 540 Mark gewährtwerden.

Unter dengleichenVoraussetzungenkanndenals größtenteilserwerbsunfähig
zur Pension dritter Klasse und zum ZivilversorgungsscheinanerkanntenFriedens=
invaliden,welchevon demZivilversorgungsscheinewegenkörperlicherUntauglichkeit
keinenGebrauchgemachthaben,oderwelchenur die Zulage für Nichtbenutzung
desZivilversorgungsscheinsin Höhevon 9 Mark beziehen,einejährlicheBeihilfe
bis zum Betragevon 144 Mark oder36 Mark bewilligtwerden.

847.
Die Vorschriften des § 45 finden auf die daselbstbezeichnetenPersonen

nur insoweitAnwendung,als dienachdenbisherigenGesetzesvorschriftenzustehende
Versorgungnichtgünstigerist.

Nachzahlungenfür einevor demInkrafttretendiesesGesetzesliegendeZeit
sindennichtstatt.

Anwendung von Vorschriften des zweiten und dritten Teiles diesesGesetzes.
* 4S.

WerdenUnteroffiziereund Gemeinedes Reichsheeressowiedie im § 44
bezeichnetenPersonender freiwilligenKrankenpflegeauf dienstlichenSeereisenoder
in außereuropäischenLändernverwendet,so findenauf sie die Vorschriftendes

zzweiten Teiles diesesGesetzes,werdensie gleich den KaiserlichenSchutztruppenin
denSchutzgebietenverwendet,so findenauf siedieVorschriftendesdrittenTeiles
diesesGesetzesentsprechendeAnwendung.

Iweiter Teil.
Kaiserliche Marinec.

AllgemeineVorschriften.
&49.

Auf die KaiserlicheMarine findendie 9#§81 bis 47 und, falls Unteroffi=
ziereoderGemeinederKaiserlichenMarine oderdie im § 44 bezeichnetenPersonen
der freiwilligenKrankenpflegegleichdenKaiserlichenSchutztruppenin denSchutz=
gebietenverwendetwerden,auchdie VorschriftendesdrittenTeilesdiesesGesetzes
mit dennachfolgendenMaßgabenentsprechendeAnwendung.

95



— 608 —

850.
Zu den Personender Unterklassendes Soldatenstandesim Sinne dieses

GesetzesgehörennichtdieDeckoffiziere.

Anspruch auf Rente.

851.
Die für SchiffederKaiserlichenMarine angestelltenPersonengelten,sofern

siezu denPersonendes Soldatenstandeszählenund Angehörigedes Deutschen
Reichssind, als Kapitulantenim Sinne des§1 Abs.4.

Ihre Dienstzeitwird jedesmalvom Tage desDienstantrittsoderdesAn—
schlussesan ein ausreisendesAblösungskommandobis zum Tage des Aufhörens
desDienstes,bei Anschlußan ein heimkehrendesAblösungskommandobis zum
Tage desAbgangesvondemAblösungskommandoberechnet.Die aktiveMilitär—
dienstzeitwird auf dieGesamtdienstzeitangerechnet;die Vorschriften der §#§5, 53
findenhierbeientsprechendeAnwendung.

852.
Schiffsjungen, deren Erwerbsfähigkeitdurch Krieg oder durchDienst—

beschädigungauf einerSeereiseaufgehobenodergemindertist, werdenwie Ge=
meine(Nichtkapitulanten)versorgt.

Berechnungder Dienstzeit.
853.

Den Personender Unterklassendes Soldatenstandes,welchevor ihrem
Eintritt in den aktivenMarinedienstzur Besatzungeines in Dienst gestellten
Schiffes der KaiserlichenMarine gehörthaben,wird die Dienstzeitvom Tage
der erstenEinschiffungan Bord einesSchiffes der KaiserlichenMarine ab ge—
rechnet.

∆(54.
Die in der KaiserlichenMarine auf einerSeereisein außerheimischenGe=

wässernbei ununterbrochenemBordkommandozugebrachteDienstzeitwird, sofern
ihre Dauer mindestenssechsMonate beträgt,doppeltgerechnet.

Hat eineSeereisevon kürzererDauer sichals besondersschädigendund
nachteiligfür die Gesundheitder Schiffsbesatzungerwiesen,so kann die Dienst=
zeitmit GenehmigungdesKaisersdoppeltgerechnetwerden.

Personender Unterklassender KaiserlichenMarine, welche,ohnezur Be=
satzungeinesSchiffesderKaiserlichenMarine zugehören,in dendeutschenSchutz=
gebieten oder deren Hinterländern sicheinschließlichder damit in Verbindung
stehendenReisen in außerheimischenGewässernmindestenssechsMonate ohne
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Unterbrechungdienstlichaufgehaltenhaben,wird die dort zugebrachteDienstzeit
doppeltgerechnet.

Ausgenommenvon dieserDoppelrechnungist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.

Diese Doppelrechnungist ausgeschlossenbei Berechnungder Dienstzeit
zwecksErlangung desAnspruchsauf denZivilversorgungsschein(§ 15).

Außerheimischsind dieGewässer,welchewederzurOstseenochzurNordsee
gehören,diesegerechnetbis zurLinieDover-Calais, längs derOstküsteEnglands
bis zu 3 Grad Westlängevon Greenwichund bis zum Breitenparallelvon
60 Grad Nordbreite. · ·

555.
Die im § 8 Abs. 1 bezeichnetenFreiheitsstrafenkönnenmit Genehmigung

desKaisers als Dienstzeitangerechnetwerden.

Betrag der Nente.
856.

Eine Erhöhungder Vollrentetritt außerin denFällen des § 10 Abs. 1
für die KapitulantenderKaiserlichenMarine ein:

1. um /0 der beim AusscheidenbezogenenDienstalters=und Seefahr=
zulagesoweitals die Erhöhung die Hälfte der Vollrentenbeträgedes
§9 Abs. 1 nichtüberschreitet,und

2. um /4 der beimAusscheidenbezogenenFachzulage.

Renkenerhöhung.

57.
Auf eineRentenerhöhungim BetragederKriegszulage(&14) habendie=

jenigenPersonen der Unterklassender KaiserlichenMarine Anspruch, welche
entweder:

1. durchim DiensteerlittenenSchiffbruchoderinfolgeeinermilitärischen
Unternehmungauf einer dienstlichenSeereiseoder

2. infolgeaußerordentlicherEinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichen

dienstlichenSeereise
rentenberechtigtgewordensind, falls nichtdieVerminderungihrerErwerbsfähigkeit
eineFolge ihres Vorsatzesist. -

DerKaiserbestimmt,welcheUnternehinungalseinemilitärischellnters
nehmungim Sinne desAbs. 1 Nr. 1 anzusehenist.

Kriegszulageund Rentenerhöhungwerdennichtnebeneinandergewährt.
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∆ 58.
Der Anspruchauf Rentenerhöhungist innerhalbzehnJahren anzumelden)

der Lauf der Frist beginntmit der Rückkehrin die Heimat odermit der im
Ausland erfolgtenEntlassung.

Die Vorschriftendes §2 Abs.2 und des § 40 Abs. 3 finden auf die
RentenerhöhungentsprechendeAnwendung.

Die Rentenerhöhungist keinBezug im Sinne des§ 48 Abs.1 Nr. 2 des
Invalidenversicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899.

Alterszulage.
* 59.

Den im 9 57 Abs.1 Nr.1 bezeichnetenPersonenkannunterdenVoraus=
setzungendes § 26 auchdie Alterszulagegewährtwerden.

Juständigkeit und Rechtsweg.
6o.

Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehördedesKontingentsübertragensind,werdenfür denBereichder
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehördeausgeübt.

/61.
Die Entscheidungder oberstenMarineverwaltungsbehördeist für die Be=

urteilungder vor GerichtgeltendgemachtenAnsprücheauchdarübermaßgebend,
bb dieVoraussetzungendes§ 57 Abs.1 Nr. 1,2 erfülltsind.

Abergangsvorschriften.
*62.

Die VersorgungsgebührnissederjenigenFriedensinvaliden,welcheim Dienste
an einemSchiffbruchoder an einer als FeldzugerklärtenmilitärischenUnter=
nehmungauf einer dienstlichenSeereiseteilgenommenhaben, sind nach den
VorschriftendiesesGesetzesfestzustellen.

Die Vorschriftdes § 45 Nr. 2 Abs.2 findethierbeiAnwendung.
Bei Berechnungdes Teiles der Pension und der Dienstzulage,welcher

den bereitsanerkanntenInvaliden der KaiserlichenMarine im Falle des § 45
Nr. 4 Abs.2 zu gewährenist, ist nur die Vollrente aus § 9 Abs.1, 910
Abs. 1 zuGrundezu legen,für Invalide, welchegemäßdenUnfallfürsorgegesetzen
für Beamteund für PersonendesSoldatenstandesvom 15. März 1886 oder
vom 18. Juni 1901 anerkanntsind, dagegendie aus 956 sich ergebende
erhöhteVollrente.
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Dritter Teil.
Kaiserliche Schutztruppen in den afrikanischen Schutzgebieten.

AllgemeineVorschriften.
863.

Die §8 1 bis 48 findenauf die Personender UnterklassenderKaiserlichen
Schutztruppen,welche

1. aus demReichsheerübernommensind
oder

2. ihreraktivenDienstpflichtbeidenKaiserlichenSchutztruppenGenügeleisten
oder

3. aus dem Beurlaubtenstand in Fällen von Gefahr zu notwendigen
Verstärkungender KaiserlichenSchutztruppenherangezogenwerden

oder
4. nachAbleistungihrer aktivenDienstpflichtin einemSchutzgebietals
Kapitulanten der KaiserlichenSchutztruppeangehören,

sowieauf die Personender UnterklassenderKaiserlichenSchutztruppen,welche
aus der KaiserlichenMarine übernommensind, auf dieseaußerdemdie 9#854
bis 58 mit dennachfolgendenMaßgabenentsprechendeAnwendung.

Fristen.

44.
Ist der Verlust oderdie Minderungder Erwerbsfähigkeitdie Folge einer

Friedensdienstbeschädigung,welchedurchdie besonderenFährlichkeitendesDienstes
bei den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebietenverursachtworden ist,
so kann die Dienstbeschädigungauchnach der Entlassungfestgestelltund der
Anspruchauf Rentebis zumAblaufevon zehnJahren geltendgemachtwerden.
Der Lauf der Frist beginntmit der Rückkehrin die Heimat odermit der im
Ausland erfolgtenEntlassung.

Die Vorschriftdes § 2 Abs.2 findetentsprechendeAnwendung.

Berechnungder Dienstzeit.

65.
Die bei denKaiserlichenSchutztruppenin denSchutzgebietenzugebrachte

Dienstzeitwird, sofernsie mindestens6 Monate ohneUnterbrechunggedauert
hat, doppeltgerechnet.Seereisenin außerheimischenGewässern& 54 Abs.6)
rechnenhierbeiderVerwendungbei denKeaiserlichenSchutztruppenin denSchutz=
gebietengleich.
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Ausgenommenvon dieserDoppelrechnungist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.

Die Dienstzeitbei denKaiserlichenSchutztruppenin denSchutzgebietenist
auchfür diejenigenPersonenderUnterklassendoppeltzu rechnen,welcheaus den
KaiserlichenSchutztruppenin ihr früheresDienstverhältniszurücktretenund dem—
nächstaus diesemmit Anspruch auf Rente entlassenwerden.

Die im § 69 Abs. 2 aufgeführtenPersonen der Unterklassenhaben nur
im Falle der §§ 6 und 7 Anspruchauf höhereAnrechnungvon Dienstzeit.

"66.
Die im § 8 Abs. 1 bezeichnetenFreiheitsstrafenkönnenmit Genehmigung

desKaisersalsDienstzeitangerechnetwerden.

Tropenzulage.
6 67.

Auf eineTropenzulagehabendiejenigenPersonen der Unterklassender
KaiserlichenSchutztruppenAnspruch,welcheentwederinfolge außerordentlicher
EinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichenAufenthaltsin denSchutzgebieten
oder infolge der besonderenFährlichkeitendes Dienstes in den Schutzgebieten
rentenberechtigtgewordensind,)falls nicht die Verminderungihrer Erwerbs=
fähigkeiteineFolge ihres Vorsatzesist.

Die Tropenzulagebeträgtmonatlich25Mark.
Kriegszulage(§14),Rentenerhöhung(757) undTropenzulagewerdennicht

nebeneinandergewährt.
Die Tropenzulageist keinBezug im Sinne des § 48 Abs.1 Nr. 2 des

Invalidenversicherungsgesetzesvom 13.Juli 1899.

68.
Sind Personender Unterklassender KaiserlichenSchutztruppenin den

Schutzgebietenlängerals drei Jahre dienstlichverwendetworden, so steigtmit
jedemweiterenvollen, wenn auchnicht im Anschlußan die frühereDienstzeit
in denSchutzgebietengeleistetenDienstjahredie Tropenzulageum ein Sechstel
bis zur Erreichungdes Doppelbetrags.Eine Doppelrechnungvon Dienstzeit
findethierbeinichtstatt.

Die Vorschriftender 9§ 64 und 40 Abs.3 findenauf die Tropenzulage
entsprechendeAnwendung.

69.
Auf Tropenzulagehabenauch diejenigenPersonender UnterklassenAn=

spruch,welchefrüherdenKaiserlichenSchutztruppenangehörthabenund nach
ihremWiedereintrittin das Reichsheeroderin die KaiserlicheMarine innerhalb
der im § 64 festgesetztenFrist wegenderFolgen einerim Dienstebei denKaiser=
lichenSchutztruppenin denSchutzgebietenerlittenenDienstbeschãdigungrenten⸗
berechtigtgewordensind.
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WehrpflichtigeReichsangehörige,die ihrer aktivenDienstpflichtbei den
KaiserlichenSchutztruppengenügen,sowiein denSchutzgebietensichdauerndauf=
haltendePersonendesBeurlaubtenstandesdesReichsheeresund derKaiserlichen
Marine, die in Fällen von Gefahr zu notwendigenVerstärkungenderKaiser=
lichenSchutztruppenherangczogenwerden,habenkeinenAnspruchaufTropenzulage.

870.
WerdenPersonenderUnterklassennachdemAusscheidenaus denKaiser—

lichen Schutztruppenwegen der Folgen einer im Dienste bei den Kaiserlichen
Schutztruppenin denSchutzgebietenerlittenenDienstbeschädigungrentenberechtigt,
nachdemsie in das Reichsheeroder in die KaiserlicheMarine wiedereingetreten
sind, so fallen die gesamtenVersorgungsgebührnissedem Pensionsfondsdes
ReichsheeresoderderKaiserlichenMarine zur Last.

Sablung der Verforgungsgebührnisese.
*=

ScheidenPersonen derUnterklassenaus denKaiserlichenSchutztruppenmit
Anspruchauf Rente aus) so beginntdie Zahlung der Versorgungsgebührnisse
mit demAblaufedesauf denMonat der EntlassungfolgendenVierteljahrs.

Juständigkeit und Rechtsweg.
872.

Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehördedes Kontingentsübertragensind, werdenfür den Bereich
derKaiserlichenSchutztruppenvon derKolonialzentralverwaltungausgeübt.

73.
Die Entscheidungder Kolonialzentralverwaltungist für die Beurteilung

der vor GerichtgeltendgemachtenAnsprücheauchdarübermaßgebend)ob die
Voraussetzungendes§ 67 Abs.1 erfüllt sind.

Abergangsvorschriften.
874.

Der nachMaßgabe desgegenwärtigenGesetzeszu zahlendeGesamtbetrag
an Versorgungsgebührnissenfür die zur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzes
den KaiserlichenSchutztruppenangehörendenPersonen der Unterklassendarf
nichthinterderSumme derjenigenBeträgezurückbleiben,welcheihnenim Falle
der Pensionierungzur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesan Pension und
Pensionserhöhungzugestandenhaben würden. Bei Ermittelung dieserBeträge
ist für Deckoffizieredas Dienstalterund der Dienstgradzu Grunde zu legen,
welchesie bei Fortsetzungihres Dienstverhältnissesin der Heimat erreichthaben
würden.
Reichs· Gesetbl.1906. 96
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Die VersorgungsgebührnissederjenigenFriedensinvaliden,welchean einer
als FeldzugerklärtenmilitärischenUnternehmungteilgenommenhaben,sindnach
denVorschriftendiesesGesetzesfestzustellen.

Die Vorschriftdes§ 45 Nr. 2 Abs.2 findethierbeiAnwendung.

Schlußvorschrift.
∆s75.

Die VersorgungsgebührnissederjenigenPersonen,derenBezügenachden
bestehendenVorschriftenaus denMitteln des Reichs=Invalidenfondszu decken
sind, werdenaus demReichs=Invalidenfondsbestritten.

DemKönigreicheBayern wird zurBestreitungder gleichartigenAusgaben,
mit Ausnahmeder infolge des Krieges 1870/71 erwachsenen,alljährlicheine
Summe überwiesen,welchesichnachderHöhe des tatsächlichenAufwandesfür
AngehörigedesReichsheeresund derenHinterbliebeneim VerhältnissederKopf=
stärkedes Königlich BayerischenMilitärkontingentszu jenerder übrigenTeile
desReichsheeresbemißt.

§ 76.
DiesesGesetztritt mit dem1.Juli 1906in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann:
1. die bisherigenMilitärpensionsgesetze,soweitsiedieMilitärpersonender
Unterklassenund die im § 44 bezeichnetenPersonenbetreffen,mit
Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene;

2. das Unfallfürsorgegesetzfür Beamteund für Personendes Soldaten=
standesvom 18. Juni 1901, soweites dieMilitärpersonenderUnter=
klassenund derenHinterbliebenebetrifft; «

3. die VorschriftendesGesetzes,betreffenddie KaiserlichenSchutztruppen
in den afrikanischenSchutzgebietenund die Wehrpflichtdaselbst,vom
7./18.Juli 1896, soweitsiedie Versorgungder PersonenderUnter=
klassenregeln,mit AusschlußderVorschriftenfür Hinterbliebene.

Für das KönigreichBayern tritt § 23 erstmit demErlaß einesneuen
Beamtenpensionsgesetzesin Kraft. Bis dahin werdendie an den Pensionär
gemäß§ 36 Nr. 4 nicht zu zahlendenRentenbeträgeden Zivilpensionsfonds
nichterstattet.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenVerlinim Schloß,den31.Mai 1906.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

.. —

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs=Gesetzblatt.

Inhalt: Gesetz wegenAnderungeiniger Vorschriftendes Reichsstempelgesetzes.S. 615. — Gesetz, be=
treffenddie OrdnungdesReichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld.S. 620.

(Nr. 3247.) GesetzwegenAnderung einiger Vorschriftendes Reichsstempelgesetzes.Vom
3. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Artikel 1.
In demReichsstempelgesetzevom 14. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 275)

werdenhinter § 5 nachstehendeBestimmungeneingeschaltet:

**:
Insoweit von einer inländischenAktiengesellschaftoderKommanditgesellschaft

auf AktieninnerhalbeinesJahres nachEintragungderGesellschaftins Handels=
registerAktien oder Aktienanteilscheine(Interimsscheine)nicht ausgegebenworden
sind, ist die im Tarif unterNr. Ia vorgeseheneStempelabgabevomBetrageder
Einlagenauf das in AktienzerlegteGrundkapitalderGesellschaftauf Grund einer
spätestenszweiWochennachAblauf desgenanntenZeitraumsbeziehungsweisefür die
beiInkrafttretendiesesGesetzesbereitsbestehendenAktiengesellschaftenoderKommandit=
gesellschaftenauf Aktien spätestensbis zum 1. März 1907 bei der Steuerstelle
einzureichendenAnmeldungzu entrichten.Das Gleichegilt, wenneineGesellschaft
der bezeichnetenArt das Grundkapitalerhöhtund innerhalbeinesJahres nach
Eintragungder erfolgtenErhöhungins Handelsregisterdie Ausgabeder neuen
AktienoderAktienanteilscheine(Interimsscheine)nichterfolgtist. Zur Entrichtung
der Abgabeist die Gesellschaftverpflichtet.
Reichs-Gesetzbl.1906. 97

Ausgegebenzu Berlin den 11. Juni 1906.
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Die Anmeldungzur Versteuerungmuß die Firma und den Sitz der
Gesellschaft,denTag der Eintragung ins Handelsregistersowiedie zur Berech=
nung der StempelabgabeerforderlichenAngabeenthalten.

Werdenvon der GesellschaftnachträglichUrkundender gedachtenArt aus=
gegeben,so ist von diesenin Höhe desgemäßAbs. 1 versteuertenBetrags eine
Abgabenichtzu erheben. # ·

Für die vor dem 14. Juni 1900 in das Handelsregistereingetragenen
AktiengesellschaftenoderKommanditgesellschaftenauf Aktien ist die Stempelabgabe
nur in der zur Zeit der Eintragung in das HandelsregistergeltendenHöhe zu
entrichten.Das Gleichegilt für die vor dem 14. Juni 1900 erfolgtenEr=
höhungendesGrundkapitals.

Soweit das Aktienkapitalvor Ablauf der Anmeldungefristherabgesetzt
worden ist, ist die Stempelabgabenur von dem nach der Herabsetzungver=
bleibendenBetrage des Aktienkapitalszu entrichtenund soweit das ursprüngliche
AktienkapitalnachAbs.4 verschiedenenSteuersätzenunterliegt,ermäßigtsichder
Stempelbetragim Verhältnissedes ursprünglichenzum steuerpflichtigenKapital.

b.
Sind bei Einreichungder Anmeldungin demFalle des § 5a Abs. 1 die

Einlagen nicht voll gezahlt, so erfolgt die Versteuerungnur nach Maßgabe der
geleistetenEinzahlungen. Die Entrichtungder Abgabevon denweiterenEin=
zahlungenhat spätestenszweiWochennach Ablauf des für die Einzahlung
bestimmtenZeitpunktsin der im 9 ha bezeichnetenWeise zu erfolgen. Die
Vorschriftendes § 3 überdie vorläufigeAnmeldungfindenAnwendung.

# 5de.
ZuwiderhandlungengegendieVorschriftdes§ 5a Abs. 1 und §5b Satz 2

werdenmit Geldstrafevon 50 bis 5000 Mark bestraft.
Die landesgesetzlicheBesteuerungvon Gesellschaftsverträgenwird durch die

genannteVorschriftnichtberührt.

Artikel 2.
In Spalte 4 (Berechnungder Stempelabgabe)zu Nummer1 des dem

GesetzanliegendenTarifs ist statt
„zu la in Abstufungenvon 2 Mark
zu lb in Abstufungenvon 2½ Mark

für je 100 Mark odereinenBruchteildiesesBetrags“
zu setzen:

Ozu 1a in Abstufungenvon 40 Pfennig
zu 10 in Abstufungenvon 50 Pfennig

für je 20 Mark überschießendeBruchteilewerden,soweitsienicht
unterdemBetragevon1Mark zurückbleiben,für volle20Mark
gerechnet“.
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Daselbst zu Nummer 2 des Tarifs ist statt
„zu 2aàund b in Abstufungenvon 60 Pfennig
zu 2c in Abstufungenvon 1 Mark

für je 100Mark odereinenBruchteildiesesBetrags“
zu setzen:

zu 2à und b in Abstufungenvon 15 Pfennig
zu 2c in Abstufungenvon 25 Pfennig

für je 25 Mark überschießendeBruchteilewerden,soweitsienicht
unterdemBetragevon 1 Mark zurückbleiben,für volle25 Mark
gerechnet“.

Artikel 3.
Nummer4a desTarifs erhältnachstehendeFassung:
4a. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfteüber:
1. Wertpapiereder unter 2a, 2b und 3 desTarifs

bezeichnetenArt«....·.............·....... 2-.0vomTausend,·
2. AnteilevonbergrechtlichenGewerkschaftenoderdie

darüberausgestelltenUrkunden(Kurscheine,Bezugs=
scheine,Abtretungsscheine). . . . . . . . . . . . . . ... 1 vom Tausend;

3. sonstigeWertpapiereder unter1 bis 3 desTarifs
bezeichnetenArt einschließlichder Genußscheine ß„/8vom Tausend;

4. ausländischeBanknoten,ausländischesPapiergeld,
ausländischeGeldsorten .. mm0vom Tausend.

Den Kauf= und sonstigenAnschaffungsgeschäftenstehtgleichdie bei Er=
richtungeiner AktiengesellschaftoderKommanditgesellschaftauf Aktienerfolgende
Zuteilung der Aktien auf Grund vorhergehenderZeichnung,die bei Errichtung
einer AktiengesellschaftstattfindendeÜbernahmederAktien durch dieGründer und
die Ausreichungvon Wertpapierenan denerstenErwerber.

Ermäßigung.
Hat jemandnachweislichim ArbitrierverkehrunterZiffer1, 3 oder4 der

Tarifnummer4a fallendeGegenständederselbenGattung im Inlande gekauft
und im Auslande verkauft,oderumgekehrt,oder an demeinenBörsenplatze
des Auslandes gekauftund an dem anderenverkauft, so ermäßigt sich für ihn
die Stempelabgabe von jedem dieser Geschäfte,soweit derenWerberrüge sich
decken,und zwar

für die GegenständeunterZiffer 1 und 4 um ½%vomTausendund
für die GegenständeunterZiffer 3 um / vom Tausend,

wenndie beideneinandergegenüberstehendenGeschäftezu festenKursenan dem=
selbenTage oder an zweiunmittelbaraufeinanderfolgendenBörsentagenabge=

97.
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schlossensind. Es macht keinenUnterschied,ob der Beteiligtedie Geschäfteim
AuslandeselbstoderdurcheineMetaverbindungabgeschlossenhat.

UnterdengleichenVoraussetzungentritt dieSteuerermäßigung(um¾%vom
Tausend)ein, wennAn=und Verkäufenvon ausländischenBanknotenoderaus=
ländischemPapiergeldeGeschäfteüberGeldsortenoder Wechselgegenüberstehen.

Eine einmalige,längstenshalbmonatigeVerlängerungim Ausland ab=
geschlossenerGeschäfteder in Rede stehendenArt bleibtsteuerfrei.

Für Kostgeschäfte(§ 11 Abs.3 des Gesetzes)über Gegenständeder vor=
stehendim Abs. 1 bezeichnetenArt ermäßigtsich die Stempelabgabeum die
Hälfte der tarifmäßigenSätze.

Die gleichenVorschriftenfindenstattfür denArbitrierverkehrzwischenin=
ländischenBörsenplätzen.

Die näherenVorschriftenüber die Entrichtungder Abgabe erläßt der
Bundesrat.

Artikel 4.
a) Der Vorschrift,betreffend„Befreit sind“ zu Nummer1 des Tarifs,
ist am Schlussehinzuzufügen:

oder, welchedie Herstellungvon inländischenEisenbahnenunter
BeteiligungoderZinsgarantiedesReichs, derBundesstaaten,der
Provinzen,GemeindenoderKreisezum Zweckehaben.

b) Der Vorschrift,betreffenddie„Befreiungen“ zu Nummer4 desTarifs,
ist hinzuzufügen:
5. für Kauf=odersonstigeAnschaffungsgeschäfteüberRenten=und
Schuldverschreibungendes Reichsoderder Bundesstaaten,sowie
InterimsscheineüberEinzahlungenauf dieseWertpapiere.

Artikel 5.
In Spalte 4 (Berechnungder Stempelabgabe)zu Nummer4 desTarifs

ist statt:
„zu 4a 1 und 2: 0)20Mark

a 3: 1,00 —
". 4 4: 0,30 —
für je 1000Mark odereinenBruchteildiesesBetrags.“

zu setzen:
„zu 4a 1: 0,20Mark
. 4 2: 1,00 —
4a 3: 0,30 ⸗
4 4: 0,20
für je 1000 Mark odereinenBruchteildiesesBetrags. Bei Be=
rechnungderAbgabeim einzelnenFalle sindmindestens10 Pfennig
in Ansatzzu bringenundhöherePfennigbeträgederartnachoben=
hin abzurunden,daß siedurch10 teilbarsind.“
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In Ziffer3 der „Befreiungen“ zu Nummer4 desTarifs ist statt:
„Nummer 4a 1“

zu setzen:
„Nummer 4a 4“.

Artikel 6.
Die 9§ 9, 11 und 19 desGesetzeswerdenwie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des I#9 ist statt:
Jam Tage desGeschäftsabschlusses“

„spätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäftsabschlusses".
Im Abs.2 daselbstist statt:

Spätestensam drittenTagenachdemTage desGeschäftsabschlusses“

zu setzen:

zu setzen:
„Innerhalb der im Abs.1 bezeichnetenFrist“.

2. Im Abs. 1 des § 11 kommendieWorte:
„demselbenSteuersatzunterliegenund““

sowieder Satz: ·
Die Abgabeist“ bis „zuberechnen.“in Wegfall. // g st / h

3. Im Abs. 1 des §19 ist statt:
unrichtige Nachweisevorlegt“

zu setzen:
JunrichtigeAngabenmacht“.

Artikel 7.
Hinter § 42 desGesetzeswird nachstehendeVorschrifteingeschaltet:

n42 u.
Der Anspruchauf Zahlung der nachdiesemGesetzezu entrichtendenAb=

gabenunterliegtder Verjährung.
Auf die Verjährungfindendie Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs

und des Artikel 169 desEinführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchemit
folgendenMaßgabenAnwendung:

Die Verjährungsfristbeträgtfünf Jahre.
Die Verjährungbeginnt,unbeschadetderVorschriftdes § 201 Satz 2 des

BürgerlichenGesetzbuchs,in demFalle des § 1 Abs. 1 mit demSchlussedes
Jahres, in demdieVorlegungderWertpapierebeiderSteuerstelleerfolgt, in den
übrigenFällen mit demSchlussedesJahres, in demderAnspruchfällig wird.
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Die Verjährungwird auchunterbrochendurch eine an den Zahlungs=

pflichtigenerlasseneAufforderungzur Zahlung oderdurchdie Bewilligung einer
von ihm nachgesuchtenStundung. Wird die Verjährung unterbrochen,so be=
ginnt eine neue Verjährung nicht vor demSchlussedes Jahres, in welchemder
für die Beendigung der UnterbrechungmaßgebendeZeitpunkt eintritt, und im
Falle der Bewilligung einer Stundung nicht vor dem Schlusse des Jahres, in
welchemdie bewilligteFrist abläuft.

Artikel 8.
DiesesGesetztritt am 1. Juli 1906 in Kraft.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Fassungdes im Artikel 1 bezeich=

netenGesetzes,welchesichaus vorstehendenVorschriftenergibt, in fortlaufender
NummernfolgederParagraphenals „Reichsstempelgesetz“mit demDatum des
vorliegendenGesetzesdurchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den3. Juni 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürstvon Bülow.

(Nr. 3248.) Gesetz,betreffenddieOrdnung desReichshaushaltsund dieTilgung derReichs=
schuld. Vom 3. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Teile des Gesetzes.

Die anliegendenVorschriften:
1. wegenAnderungdesBrausteuergesetzes,
2. wegenBesteuerungder Zigaretten,
3. wegenAnderungdesReichsstempelgesetzes,
4. wegenBesteuerungder Erbschaften

treten, soweit nicht im § 8 ein anderesbestimmtist, einheitlichzugleichmit diesem
Gesetzin Kraft.
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82.
Anteil desReichsan der Erbschaftssteuer.

Die Reineinnahmen,welcheauf Grund der im 91dieses Gesetzesunter 1
bis 3 bezeichnetenVorschriftenaufkommen,verbleibender Reichskasse.

Von dem Rohertrageder nach Maßgabe der anliegendenVorschriften
wegenBesteuerungder ErbschaftenveranlagtenSteuer erhält das Reich zwei
Drittel, deneinzelnenBundesstaatenverbleibtein Drittel ihrer Roheinnahme.

l 3.
UngedeckteMatrikularbeiträge.

Soweit die nachArtikel70 der Reichsverfassungvon denBundesstaaten
aufzubringendenMatrikularbeiträgein einemRechnungsjahredenSollbetrag der
Überweisungenum mehr als vierzig Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung
übersteigen,wird dieErhebungdesMehrbetragsfür diesesRechnungsjahrausgesetzt.
# oweitsichein solcherMehrbetragauchnachderRechnungergibt, findet
dessenErhebungim Juli des drittfolgendenRechnungsjahrsstatt.

84.
Tilgung der Reichsanleiheschuld.

Die Reichsanleiheschuldist vomRechnungsjahr1908 ab alljährlich in
Höhe von mindestensdrei Fünftel vom Hundert des sich jeweils nach derDenk=
schriftüberdieAusführungderAnleihegesetzeergebendenSchuldbetragszu tilgen.
Eine Absetzungvom Anleihesollist einerTilgung gleichzuachten.

Die zur SchuldentilgungerforderlichenBeträgesind alljährlichdurchden
Reichshaushalts=Etatbereitzustellen.

95.
Erhebungs⸗und Verwaltungskostender Brausteuer.

Die Vorschrift desArtikel38 Abs.2 Ziffer 3d der Reichsverfassungwird
in Ansehung derBrausteuer aufgehoben. Die denBundesstaatenzu gewährende
Vergütungder Erhebungs=und Verwaltungskostender Brausteuerwird durch
denBundesrat festgesetzt.

86.
lbergangs-undSchlußvorschriften.

Die vondenKönigreichenBayernundWürttemberg,demGroßherzogtume
Baden und Elsaß=Lothringenan Stelle der Brausteueran die Reichskassezu
zahlendenAusgleichungsbeträgesind für die Rechnungsjahre1906, 1907 und
1908 nach demDurchschnitteder Rechnungsjahre1903, 1904 und 1905 zu
entrichten.Vom Rechnungsjahr1909 ab hat die Jahlung der vollen Aus=
gleichungsbeträgezu erfolgen.

87.
Bis zumAblaufedesNechnungssahrs1910verbleibtdeneinzelnenBundes=

staatenmindestensder Betrag ihrer Durchschnittseinnahmean Erbschaftssteuerin
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denRechnungsjahren1901bis 1905. Bei FeststellungderDurchschnittseinnahme
bleibt der Rohertragaus der Besteuerungdes Erwerbesder Abkömmlingeund
Ehegattenund, soweitin einzelnenStaaten höhereals die in denanliegenden
VorschriftenwegenBesteuerungder ErbschaftenvorgesehenenSteuersätzein Gel=
tung gewesensind, der aus demUnterschiedederSteuersätzesichergebendeMehr=
ertrag außerAnsatz. Die näherenAnordnungenhierübertrifft der Bundesrat.

S.
Dieses Gesetztritt hinsichtlichder Vorschriftenüber die Besteuerungder

Personenfahrkartenmit dem1. August1906, im übrigenmit dem1. Juli 1906
in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. "

GegebenNeuesPalais, den3.Juni 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Anlage 1.

Ges etz
wegen

AnderungdesBrausteuergesetzes.

Artikel 1.
Das GesetzwegenErhebungderBrausteuervom 31. Mai 1872 (eichs=

Gesetzbl.S. 153) wird, wie folgt, geändert:
1. An die Stelle der §§ 1 und3 treten folgendeVorschriften:

SI.
Zur Bereitung von untergärigemBiere darf nur Gerstenmalz,Hopfen,

Hefe und Wasserverwendetwerden. Die Bereitung von obergärigemBiere
unterliegtderselbenVorschrift, es ist jedochhierbeiauchdie Verwendungvon
anderemMalze und von technischreinemRohr=,Rüben=oderInvertzucker,sowie
von Stärkezuckerund aus Zuckerder bezeichnetenArt hergestelltenFarbmitteln
ulässig.
; Für die BereitungbesondererBiere sowievonBier, das nachweislichzur
Ausfuhr bestimmtist, könnenAbweichungenvon der Vorschriftim Abs. 1 ge=
stattetwerden.
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Die Vorschriftim Abs. 1 findetkeineAnwendungauf diesteuerfreieHaus=
trunkbereitung(§ 5).

§ la.
Die Brausteuerwird von demzur BierbereitungverwendetenMalze und

Zuckererhoben.UnterMalz wird alles künstlichzumKeimengebrachteGetreide
verstanden. Der dem obergärigenBiere nachAbschluß desBrauverfahrens und
außerhalbder BraustättezugesetzteZuckerunterliegtnichtder Brausteuer. Der
Bundesrat ist befugt,denZuckervon der Brausteuergänzlichfrei zu lassen.

Als Luckerim Sinne diesesGesetzessind die im 9 1 Abs.1 bezeichneten
Zuckerstoffeeinschließlichder daraus hergestelltenFarbmittelzu verstehen.

1b.
Die Brausteuerkannauchvon demzur BereitungbierähnlicherGetränke

verwendetenMalze undLuckererhobenwerden. Die HerstellungsolcherGetränke
kann unter Steueraufsichtgestellt, auch kann die Verwendungvon anderen
Malzersatzstoffenals Zuckerverbotenwerden. Die näherenBestimmungentrifft
der Bundesrat.

Andere als die am Schlussedes §1 Abs. 1 bezeichnetenzur Herstellung
von Bier oder bierähnlichenGetränken bestimmtenZubereitungen (Bierextrakte
und dergleichen)dürfennichtin denVerkehrgebrachtwerden.

3.
Die Versteuerungder im § 1a genanntenStoffe erfolgtnachdemRein=

gewicht;ein Übergewichtan der für ein Gebräu bestimmtenGesamtmenge,von
demdie Steuer wenigerals 5 Pfennig beträgt,bleibtdabeiaußerBetracht.

Bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (§ 3a) maßgebenden
Gesamtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigenBraustoffeist ein Doppelzentner
ZuckergleichzweiDoppelzentnernMalz zu rechnen.

3a.
Die Steuer beträgtfür jedenDoppelzentnerdesnach§ 3 Abs.2 berech=

netenGesamtgewichtsder in einemBrauereibetriebinnerhalbeines Rechnungs=
jahrs steuerpflichtiggewordenenBraustoffe:

von denersten 250 Doppelzentnern.. . .. 4,00Mark,
von denfolgenden250 - ...4,50-
-- - 500 -..... 5,oo-

1000 -..... 5,50-
1000 -..... 6,oo-
1000 -..... 6,50
1000 -..... 7,00-
1000 -..... 8,oo-

-- -1000 -..... 900
von demRestttt . . . . . .. 10000

Reichs=Gesetzbl.1906. 98
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Mehrerein einerHand befindlicheBrauereienwerdenim Sinne desAbs.1
als ein Brauereibetriebangesehen,wennsieein wirtschaftlichzusammengehöriges
UnternehmenbildenoderwennsieinnerhalbderselbenGemeindeodernichtweiter
als 10 Kilometervon einanderentferntliegen.

Wird eineBraustättevon mehrerenfür eigeneRechnungbrauendenPer=
sonengemeinsambenutzt,so ist für die Höhe desSteuersatzesnichtdie in der
Brauerei insgesamtverbrauchteMenge an Braustoffen,sonderndie Mengeent=
scheidend,die jedeeinzelnedieserPersonenzur Bierbereitungverwendet.

836.
Zur Entrichtungder Steuer ist derjenigeverpflichtet,der dieVerwendung

steuerpflichtigerBraustoffe(I la) zurBierbereitungfür seineRechnungvornimmt
odervornehmenläßt.

Die Steuerpflichttritt ein, sobalddie AbsichtderVerwendungder Brau=
stoffezur BierbereitungderHebestelleangezeigtwird oderhätteangezeigtwerden
sollen(&17) oder, im Falle des § 22a) sobalddas Malz auf die Malhsteuer=
mühlegebrachtwird.

83e.
Die Steuer für die in einemMonate verwendetenBraustoffewird am

letztenTage diesesMonats fällig und ist spätestensam siebentenTage des
naͤchstfolgendenMonats bei der Hebestelleeinzuzahlen.Wird die Zahlungsfrist
wiederholtversäumtoderliegenGründevor, die denEingang der Steuer ge=
fährdeterscheinenlassen,so kann die Steuerbehördedie Vorausbezahlungoder
Sicherstellungder Steuer fordern.
n Gegen Sicherheitsbestellungist dieSteuer für eineFrist von dreiMonaten

u stunden.
Nebengebühren,insbesonderefür Quittungenund Bescheinigungender

Steuerbehörden,werdennichterhoben.
2. Der 94 fällt weg.
3. Im §7 Abs.1 und2ist zu setzenstatt„24.Stunden"“:0,3Tage“.
Dem V tritt folgenderAbs. 3 hinzu:

Ein Erlaß oder eineErstattungder Brausteuerkannfernerge=
währt werden,wenndieVernichtungeinesganzenGebräusunterAuf=
sichtder Steuerbehördeerfolgt;einemhierauf gerichtetenAntragedes
Brauers muß entsprochenwerden.

4. Im 9 16 kommtder dritteSatz desAbs.1, im § 17 derAbs.2 und
der Abs. 3 in Fortfall.

4 Im §520 Absl.2 ist statt „eine Stunde“ zu setzen:eine halbe
Stunde“. .
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5. An Stelle des § 22 tretenfolgendeVorschriften:

5 ?22.
Die Inhaber
1. der am 1. April 1906 bestehendenBrauereien,in denen

a) der Verbrauchan Malz undMalzersatzstoffenin denRechnungs=
jahren1904 und 1905 unter Zugrundelegungder Steuersätze
desGesetzesvom31. Mai 1872 denSteuerwertvon8000 Mark
überstiegenhat, oder

b) das Gesamtgewicht(#&3 Abs. 2) der steuerpflichtigenBraustoffe
in einemspäterenJahre 2 000 Doppelzentnerübersteigt,

2. der nachdem1. April 1906 errichtetenBrauereien,in denendas Ge=
samtgewichtder in einemJahre steuerpflichtigwerdendenBraustoffe
500 Doppelzentnerübersteigt,

sind verpflichtet,in ihrer Brauerei selbstoder dochin räumlicherVerbindung
mit ihr eigeneMühlenwerkeoderMalzquetschen(Malzsteuermühlen)mit selbst=
tätigerVerwiegungsvorrichtungzu haltenund ausschließlichzumSchrotendes in
ihrer Brauerei zur BierbereitungbestimmtenMalzes zu benutzen.

Die Verpflichtungentstehtfür die Inhaber der Brauereienzu 1a am
1. April 1908, für die Inhaber der Brauereienzu 1b und 2 am I. Oktober
nachAblauf desjenigenRechnungsjahrs,in demdas Gesamtgewichtder steuer=
pflichtigenBraustoffezuerst2000 oder500 Doppelzentnerübersteigt.

Wenn und solangedie Brauer in ErfüllungderVerpflichtungsäumig
sind,kannihnendieBierbereitunguntersagtwerden.

Die Verpflichtunggeht im Falle einesWechselsim BesitzederBrauerei
auf den neuenInhaber überund erlischtnichtdurchspätereVerminderungdes
Verrrauchsan Braustoffen. v

Aufstellungsortund EinrichtungderMalzsteuermühlenundderselbsttätigen
Verwegungsvorrichtungenunterliegender Genehmigungder Steuerbehörde.

ie Verwiegungsvorrichtungenmüssenmit denMalzsteuermühlenin feste
Verbindunggebrachtund beideso eingerichtetsein, daß nach Anlegung des
steueramlichenVerschlussesohneAnwendungerkennbarerGewaltMalz nur zum
Mahlwerkgelangenkann,nachdemesdieVerwiegungsvorrichtungdurchlaufenhat.

* 22,.
Die m §922 bezeichnetenBrauer habendie Brausteuerfür daszurBier=

bereitungbetimmteMalz nach dem Gewichtedes auf die Malzsteuermühle
gebrachtennoh ungeschrotetenMalzes zu entrichten(Vermahlungssteuer).Sie
sind in bezugauf das auf ihrer MalzsteuermühlegeschroteteMalz von den in
den §9 13 A. 3, 16, 17, 19, 20 und 21 ausgesprochenenBeschränkungen
hinsichtlichder lufbewahrungder Vorräte an Malzschrot,der Anmeldungjeder
Einmaischung,dr Zeit der Einmaischungufw. und desNachmeischensbefreit.

98“
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Für den verwendetenZuckerist die Steuer nebender Vermahlungssteuer
zu entrichten.Auch unterliegtderZuckerdenfür ihn in diesemGesetzallgemein
vorgeschriebenenAufsichtsmaßnahmen.

Für die Feststellungdes Gewichts des auf die Malzsteuermühlegebrachten
Malzes ist, vorbehaltlichder Vorschriftim § 22c, die Anzeigeder selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtungmaßgebend.

* 22b.
Brauer, welchedie Brausteuerals Vermahlungssteuerentrichten,dürfen

zur Bierbereitungnur Malz verwenden,das auf der eigenenMalzsteuermühle
geschrotetwordenist. Die Benutzungder Malzsteuermühledurchandereoder
das Ablassenvon geschrotetemMalz an andereist nur mit Genehmigungder
Steuerbehördestatthaft.

Besitztder Brauer außer der von der Steuerbehördezum Schrotendes
Braumalzes genehmigtenMalzsteuermühlenochandere, für sonstigeZweckebe=
stimmte,zumSchrotenvonMalz geeigneteVorrichtungen(Futterschrotmühlenusw.)
oderwill er sichsolchebeschaffen,so hat er hiervonder SteuerbehördeAnzeige
zu erstattenund sichden für die BenutzungdieserVorrichtungenetwa ange=
ordnetenMaßnahmenzu unterwerfen.

822e.
Von Beschädigungender Malzsteuermühleoder der selbsttätigenVer=

wiegungsvorrichtung,welchedie Benutzungunterbrechenoder die Sicherheit
mindern, von Unregelmäßigkeitenin der Tätigkeitder Verwiegungsvorrichtung
sowie von Verletzungendes amtlichenVerschlusss habendieBrauer ohneVerzus
und jedenfallsvor Ablauf von 24 Stunden der HebestelleMeldung zu macher.
Wenn der amtlicheVerschlußverletztodersonstdie Sicherheitgefährdetist, de=
gleichenwenndie VerwiegungsvorrichtungdieTätigkeitversagtoderunregelmeßig
ausübt, darf der Brauer bis zum EintreffeneinesSteuerbeamtennur mter
ZuziehungeinesglaubwürdigenZeugenMalz auf der Mahlzsteuermühlesckroten.
Das Gewicht des geschrotetenMalzes ist in diesemFalle unter Mitwirkurg des
zugezogenenZeugenbesondersfestzustellenund imMahlbuche(§22ch anzusoreiben.

Der Steuerbeamtesetztdie schadhafteoderunzuverlässigeVerwegungs=
vorrichtungaußerBetrieb und gewährtzur AusbesserungoderNeuaisstellung,
desgleichenzurWiederherstellungderbeschädigtenMalzsteuermühleeinealgemessene
Frist. Die einstweiligeBenutzungder Malzsteuermühleohnedie Vewiegungs=
vorrichtungist, wenn es zur Verhütung einerBetriebsstörungerfrderlichist,
untersicherndenMaßnahmenzu gestatten.

224.
JedesSchrotenvonMalz ist nachderBeendigungsofortir einMahlbuch

einzutragen,dasdenStanddesanderVerwiegungsvorrichtungbfindlichenZähl=
werkesfortlaufendnachweist.Die Eintragungmuß vondemBauer oderdessen
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bevollmächtigtemVertretereigenhändigvollzogen,das Mahlbuch monatlichab⸗
geschlossenund spätestensam dritten TagedesnächstfolgendenMonats derHebe=
stelleeingereichtwerden. Außerdem ist der Brauer verpflichtet,über alle in der
Brauerei vorkommendenEinmaischungenein Anschreibebuchzu führen;auchkann
ihm die Führung einesweiterenBuches über den Zu=und Abgang an Brau=
stoffenund des araus gezogenenBieres auferlegtwerden.

22e.
Die Steuerbehördedarf auchandereals die im 9 22 bezeichnetenBrauer

auf ihrenAntrag unterden in den9#22 bis 22d vorgeschriebenenBedingungen
zur Entrichtungder Brausteuerim Wege der Vermahlungssteuerzulassen,auch
darf siebei diesenBrauern bis zum 1. April 1908 von derForderungder An=
bringung einer selbsttätigenVerwiegungsvorrichtungunter Anordnung anderer
sichernderMaßnahmenabsehen.

Unter den erforderlichenMaßnahmendarf ferner gestattetwerden,daß
mehrerezur VermahlungssteuerzugelasseneBrauer eine Malzsteuermühlemit
selbsttätigerVerwiegungsvorrichtunggemeinschaftlichbesitzenoder benutzen.Be=
züglichder von der Verwiegungsvorrichtungder getneinschaftlichbenutztenMalz=
steuermühleangezeigtenMalzmengefindet die Vorschriftdes § 3a Abs.3 ent=
sprechendeAnwendung.

822t.
Für alle Brauereien,die nachdenVorschriftender 9§ 22 und 22 zur

EntrichtungderBrausteuerals Vermahlungssteuernichtverpflichtetoderzeitweilig
daran gehindertsind, kannnachnähererBestimmungdesBundesratsdie Ver=
steuerungdurchZahlung einerAbfindungssummefür einenbestimmtenZeitraum
angeordnetwerden.

6. Hinter § 26 wird nachstehendeVorschrifteingeschaltet:

9/26a#.
Wer andereals die nach§#1 zulässigenStoffe zur Bereitungvon Bier

verwendet,mitverwendetoder dem fertigenzum AbsatzebestimmtenBiere zusetzt
oder solcheStoffe zu verwenden,mitzuverwendenoder zuzusetzenunternimmt,
verfällt, soweitnicht nachanderenGesetzeneinehöhereStrafe verwirktist, in
eineGeldstrafevon fünfzigMark bis fünftausendMark.

Die Strafe ist schondann verwirkt,wennunzulässigeErsatz=oderZusatz=
stoffein irgendeinerunterSteueraufsichtstehendenRäumlichkeit(§ 23)vorgefunden
werden,sofernnichtnachgewiesenwird, daß die Stoffe ausschließlichzu anderen
Zweckenals der Bierbereitung bestimmtsind.

NebenderGeldstrafehat dieEinziehungder nochvorhandenenErsatz=oder
Zusatzstoffeoder des mit solchenStoffen bereitetenoder versetztenBieres und der
UmschließungeneinzutretenohneRücksichtdarauf, wemdieGegenständegehören.
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StehenderEinziehungtatsächlicheHindernisseentgegen,soistdemSchuldigen
die ErlegungdesWertes der Gegenständeoder, wenn diesernicht zu ermitteln
ist, Zahlung einerGeldsummevon zehnMark bis eintausendMark auf=
zuerlegen.

Die Vorschriftenim Abs.1, 3 und 4 findenauchauf Zuwiderhandlungen
gegenein gemäß§ 1b Abk.1 erlassenesVerbot sowieauf die Verbreitungvon
Zubereitungender im ##b Abs.2 bezeichnetenArt Anwendung. Im letzteren
Falle hat sichdie Einziehungauf die verbotswidrigin den Verkehrgebrachten
Zubereitungenzu erstrecken.

7. Die §98.27bis 34 erhaltenfolgendeFassung:

* 27.
Wer es unternimmt,die Brausteuerzu hinterziehenodereineVergütung

oderErstattungdieserSteuer zu erlangen,die überhauptnichtodernur in ge=
ringeremBetrage zu beanspruchenwar, machtsichder Brausteuerdefraudation
schuldig.

* 28.
Die Defraudationwird insbesonderedann als vollbrachtangenommen:
1. wennmit der Verwendung(Einmaischung,Zumaischung,Jusetzung)
solchersteuerpflichtigenBraustoffe, die der Steuerbehördenicht, oder
für einenanderenTag oder in unrichtiger,einen geringerenSteuer=
betragbedingenderMenge angemeldetsind, zum Brauenauch nur
begonnenist;

2. wenn die Verwendungvon ucker bei einemanderenals demin der
Erklärung(§ 18) angegebenenAbschnitteder Bierbereitungerfolgt;

3. wenn in einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei ohne
Genehmigungder SteuerbehördeMalz zur Verwendunggelangt,das
auf eineranderenMahlvorrichtungals derfür dieBrauereigenehmigten
Malzsteuermühlegeschrotetworden, oder das (ausgenommenden Fall
des§ 220) nichtdurchdie mit derMalzsteuermühleverbundeneselbst=
tätigeVerwiegungsvorrichtunggegangenist;

4. wennein Brauer durchunrichtigeAnschreibungenin denvon ihm zu
führendenBüchernoderdurchsonstigeunrichtigeAngabenbewirkt,daß
die von ihm geschuldeteBrausteuer nach einemniedrigerenals demder
VorschriftdesGesetzesentsprechendenSatze berechnetwird.

529.
Der Defraudationwird gleichgeachtet:
1. wennMalzschrotnach erfolgterAnmeldungvon Braueimmaischungen,

seies an demdazubestimmtenOrte oderanderwärtsbeidemBrauer,
in einerMengevorgefundenwird, welchedie gesetzlichzulässigeMenge
(§ 13 Abs.3) um mehrals 10 vom Hundertübersteigt;
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2. wennZucker,der Vorschriftim letztenAbsatzedes§ 20 entgegen,in
der Braustätteaußer der erlaubtenZeit oder um mehr als 5 vom
Hundert über die für das betreffendeGebräu angemeldeteMenge,
oderder Vorschriftim § 13 entgegenaußerhalbder bestimmtenAuf=
bewahrungsräumebei demBrauer vorgefundenwird;

3. wenn sichim Falle des § 14 Ziffer 3 bei eineramtlichenAufnahme
der LagervorräteGewichtsabweichungenvon mehrals 10 vomHundert
zwischender vorgefundenenMengeund dembuchmäßigenSollbestand
ergeben;

4. bn ln einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei die
Malzsteuermühlemit selbsttätigerVerwiegungsvorrichtungin ihrer
regelmäßigenTätigkeitderartvorsätzlichgestörtwird, daß dasGewicht
des geschrotetenMalzes von dem Zählwerk entwedergar nichtoder
zu geringangegebenwird;

5. wenn ein VermahlungssteuerentrichtenderBrauer, obwohler weiß,
daß das Zählwerkder selbsttätigenVerwiegungsvorrichtungseiner
Malzsteuermühledas GewichtdesMalzes nicht oder zu niedrigan=
gibt, die Malzsteuermühlezum Schroten benutztoder benutzenläßt,
ohne einenglaubwürdigenZeugenzuzuziehenund unterdessenMit=
beurkundungdasGewichtdes Malzesim Mahlbuchanzuschreiben;

6. wennin einerAbfindungsbrauereidie gemäß§ 22f vom Bundesrate
vorgeschriebenenAnmeldungenoderAnschreibungennichtoderunrichtig
bewirktwordensind;
wenn in einemAntrag auf Erlaß, Erstattungoder Vergütung der
Brausteuerdie Menge der steuerpflichtigenBraustoffeoder die Bier=
mengezu hochangegebenist oder sonstwahrheitswidrigeAngaben
gemachtwordensind, diegeeignetsind, zu einerVerkürzungder
Steuer zu führen.

di—

6r½.
Wer eineBrausteuerdefraudationbegeht,hat eineGeldstrafeverwirkt,die

dem vierfachenBetrage der vorenthaltenenoder zur Ungebührbeanspruchten
Steuer oderVergütunggleichkommt,mindestensaberfünfzigMark beträgt.

InsoweitAbweichungenvonder zulässigenMenge (§ 29 Ziffer 1, 2 und3)
den Tatbestandder Defraudationbilden, wird die Strafe nach demSteuer=
betragevon demGewichtsunterschiedebemessen.Im Falle des § 29 Ziffer 6
gilt als vorenthalteneAbgabederSteuerbetragvon denohnedie vorgeschriebene
AnmeldungoderAnschreibungzur BierbereitungverwendetenBraustoffen.

Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.

831.
Kann der Betrag der hinterzogenenSteuer nichtandersermitteltwerden,

so ist er, falls sichdie begangeneDefraudationnichtbloßauf eineNachmaischung
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oderdie zusätzlicheVerwendungvon Zuckerbezieht,danachzu bemessen,was an
Malz undZuckerzu einemvollenGebräu in derbetreffendenBrauerei genommen
zu werdenpflegt. Läßt sich letzteresnicht feststellenoder ist die Defraudation
nur in bezugauf eineNachmaischungoder die Zusetzungvon Zuckerbegangen,
so tritt statt des vierfachenBetrags der hinterzogenenSteuer eine Geldstrafe
von fünfzigbis fünfhundertMark ein.

* 32.
Kann der Angeschuldigtenachweisen,daß er eineHinterziehungnichthabe

verübenkönnen,oderdaß einesolchenichtbeabsichtigtgewesensei,so findetnur
eineOrdnungsstrafenachVorschriftdes § 35 statt.

/ 33.
Im Falle der Wiederholungder Defraudationnachvorhergegangener

Bestrafung wird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenen
Steuer bestimmt. DieseStrafe soll jedochin keinemFalle wenigerals ein=
hundertMark betragen.

Jeder fernereRückfallziehtGefängnisstrafebis zu zweiJahren nachsich.
Doch kannnachrichterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständedes
Vergehensund der vorausgegangenenFälle auf Haft oderauf Geldstrafenicht
unterdemDoppeltender für denerstenRückfall bestimmten Geldstrafeerkannt
werden.

iPWtk'
Die StraferhöhungwegenRückfallsist verwirkt,auchwenndie früheren

Strafen nur teilweiseverbüßtoderganz oderteilweiseerlassensind.
Sie ist ausgeschlossen,wenn seit der Verbüßung oder demErlasseder

letztenStrafe bis zurBegehungderneuenDefraudationdreiJahre verflossensind.
Teilnehmer einer Defraudation unterliegender Straferhöhung wegen

Rückfallsnur insoweit,als siesichselbsteines Rückfallsschuldiggemachthaben.
8. Im 9 35 Abs.2 erhältdieVorschriftunterZiffer7 folgendenWortlaut:
7. wennBrauer) welchedieBrausteuerals Vermahlungssteuerentrichten,
die ihnen in Gemäßheitder §§ 22 bis 224 obliegendenPflichten
verletzen.

9. Hinter § 37 wird folgendeVorschrifteingeschaltet:

37a.
Unbeschadetder verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie

Beobachtungder Anordnungen,die auf Grund der VorschriftendiesesGesetzes
undder dazuerlassenenVerwaltungsbestimmungengetroffenwordensind, durch
AndrohungundEinziehungvonGeldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenneinevorgeschriebeneEinrichtungnichtgetroffenwird, dieseaufKosten
der Pflichtigenherstellenlassen.Die Einziehungder hierdurcherwachsenenAus=



—631 —

lagen erfolgt in demVerfahrenfür die Beitreibungvon Zollgefällenund mit
demVorzugsrechteder letzteren.

10. § 40 erhält folgendeFassung:
Die StrafverfolgungvonZuwiderhandlungengegendiein den§#.1 und

lb getroffenenVorschriften(§ 26a) und von Brausteuerdefraudationen(§927
bis 29) verjährt in drei Jahren, die Strafverfolgungvon Zuwiderhandlungen
gegendiesesGesetz,diemit Ordnungsstrafenbedrohtsind, in einemJahre, von
demTage an gerechnet,an demsiebegangensind.

Der Anspruchauf NachzahlunghinterzogenerGefälleerlischtin dreiJahren.

Artikel II.
Die Nummer186 desZolltarifs vom 25. Dezember1902 erhältfolgende

Fassung:
Bier aller Art) Malzextraktin dünnflüssigemZustand,auchmit

Heilmittelzusätzen7,20Mark.

Artikel III.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dasGesetzvom31.Mai 1872 in der

Fassung, die sichnach den vorstehendenAnderungenund bei Berücksichtigung
der verändertenWährung und desverändertenSprachgebrauchsergibt,mit einer
fortlaufendenNummernfolgeder Paragraphenals „Brausteuergesetz“mit dem
Datum desvorliegendenGesetzesdurchdasReichs=Gesetzblattbekanntzumachen.

Aulage2.

Zigarettensteuergesetz.

SI.
Eingangsabgabe.

Der Eingangszoll beträgt für feingeschnittenenTabak und Zigaretten
700 Mark für einenDoppelzentner.

Die Lollbefreiungender 9§ 5 und 6 Ziffer 7 des Zolltarifgesetzesvom
25.Dezember1902 könnenfür diegenanntenTabakerzeugnissesowiefür Zigaretten=
hülsen und blättchen durch den Vundesrat eingeschränktwerden.
Reichs=esebl. 1906. 99
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§2.
Steuer.

Außer denauf Grund desTabaksteuergesetzesvon demverwendetenTabak
zur ErhebunggelangendenAbgabenunterliegender im Inlande geschnittene
Zigarettentabakund dieim Inlande hergestelltenZigaretten sowie die ungefüllt
zumVerkaufegelangendenLigarettenhüllen(HülsenundBlättchen)einerbesonderen
in die ReichskassefließendenSteuer (Ligarettensteuer),die beträgt:

1. für Zigaretten:
a) im Kleinverkaufspreisebis zu 15 Mark das Tausend1/50Mark
für 1000Stück,

b) im Kleinverkaufspreisüber 15 bis 25 Mark das Tausend
2)/50Mark für 1000 Stück,

c) im Kleinverkaufspreisüber 25 bis 35 Mark das Tausend
3/50Mark für 1000 Stück,

d) im Kleinverkaufspreisüber 35 bis 50 Mark das Tausend
5 Mark für 1000 Stück,

e) im Kleinverkaufspreisüber 50 bis 70 Mark das Tausend
7 Mark für 1000 Stück,

f) im Kleinverkaufspreisüber 70 Mark das Tausend10 Mark für
1000Stück; "

2. für Zigarettentabak:
a) im Kleinverkaufspreisüber 3 bis 5 Mark das Kilogramm
0,soMark für ein Kilogramm,

b) im Kleinverkaufspreisüber 5 bis 10 Mark das Kilogramm
1,60Mark für ein Kilogramm,

c) im Kleinverkaufspreisüber 10 bis 20 Mark das Kilogramm
3 Mark für ein Kilogramm,

4) im Kleinverkaufspreisüber 20 bis 30 Mark das Kilogramm
4),0 Mark für ein Kilogramm,

e) im Kleinverkaufspreisüber 30 Mark das Kilogramm 7 Mark
für ein Kilogramm)

3. für Zigarettenhülsenund zugeschnitteneZigarettenblättchen2 Mark für
1000 Stück.

Der gleichenBesteuerungunterliegennebendem im 9 1 festgesetzten
Eingangszollauchdie aus demAusland eingeführtenErzeugnisseder in Ziffer1
bis 3 bezeichnetenArt.

Als Zigarettentabakim Sinne diesesGesetzesgilt aller feingeschnittene
Tabak, der im Kleinverkaufemehr als 3 Mark das Kilogramm“* Aus=
genommensind diejenigenvom Bundesrate zu bezeichnendenfeingeschnittenen

#
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Tabakeder angegebenenArt, die zur Herstellungvon Zigarettennachweislich
nichtverwendetwerden.

Als Kleinverkaufspreisgilt derWarenpreiseinschließlichder Steuer.
Der Bundesratist ermächtigt,Tabakerzeugnissevon derArt undForm

derZigarette,bei denendas Papierdeckblattfehlt oder durcheine andereDecke
ersetztist, der gleichenSteuer zu unterwerfen.

83.
Entrichtungund StundungderSteuer.

DieZigarettensteueristvomHerstellerdesZigarettentabaksundderZigaretten
sowiederZigarettenhülsenund⸗-blaͤttchenmittels Anbringungvon Steuerzeichen
an denPackungen(6 5) zu entrichten,bevordie verpacktenErzeugnisseaus der
Erzeugungsstätteentferntwerden.Bei eingeführtenErzeugnissenderbezeichneten
Art hat die VersteuerungdurchdenBezieherbei der Zollabfertigungoder, wo
einesolchenicht stattfindet,innerhalb einer Frist von drei Tagen nach dem
Empfangezu geschehen.

Die näherenBestimmungenüberdieWertbeträgederSteuerzeichen,nach
denendie Packungeneinzurichtensind, über ihre Form, ihreAnfertigung,ihren
Vertriebund die Art ihrer Verwendungund Entwertungtrifft der Bundesrat.
Er stelltdie Voraussetzungenfest, unterdenenfür verwendeteSteuerzeichenein
Ersatzund für nochnichtverwendeteSteuerzeichenein UmtauschodereineRück=
zahlunggewährtwerdendarf.

Steuerzeichen,die nicht in der vorgeschriebenenWeiseverwendetund ent=
wertetwordensind, werdenals nichtverwendetangesehen.

Die AnbringungvonSteuerzeichenistnichterforderlich,wennderZigaretten=
tabakoderdieZigarettensowiedie Zigarettenhülsenund eblättchenzur Ausfuhr
unteramtlicherAufsichtoderwennderZigarettentabak,dieZigarettenhülsenund
(blättchenzur Abgabean inländischeZigarettenfabrikantenbehufsweitererVer=
arbeitungoderBehandlungin ihremBetriebevor der Entnahmeaus der Er=
zeugungsstätteangemeldetwerden.

GegenSicherheitsbestellungistdieSteuer für eineFrist von sechsMonaten
zu stunden.

84.
Verjährungder Steuer.

Ansprücheauf Zahlung und Erstattungder Steuer verjährenin einem
Jahre von demTage des Eintrittsder Steuerpflicht(§ 3 Abs. 1) oder der
Steuerentrichtungab. Der Anspruch auf NachzahlunghinterzogenerSteuer
verjährtin dreiJahren.

5.
Verpackungszwang.

ZigarettentabakundJigarettensowieJigarettenhülsenundblättchendürfen
im Inlande vom Herstellerund Großhändlernur in vollständiggeschlossenen

99
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Packungenabgegebenwerden. Die Verpackungder inländischenErzeugnissehat,
sofernnichtAusnahmenzugelassenwerden, in den Betriebenzu erfolgen,in
denensie hergestelltwerden.

Auf jeder Packung ist der Inhalt nach Art und Menge, sowie bei
Zigarettentabakund Zigaretten auch der Kleinverkaufspreisoder die Preisgrenzen
der Steuerklasse(§ 2 Abs. 1) in Druckschriftanzugeben.Außerdemist auf jeder
PackungName und Sitz der Firma desHerstellersoderdesHändlersersichtlich
zu machen. Die FirmenbezeichnungdesHerstellerskann durchein gesetzlichge=
schütztes,der SteuerbehördemitzuteilendesWarenzeichenersetztwerden.

Die VerpflichtungzurAngabedesPreises oderder Preisgrenzenerstreckt
sichauchauf solchePackungen,die feingeschnittenenTabak im Kleinverkaufs=
preisevon drei Mark oderwenigerfür ein Kilogramm enthalten.Wird solcher
Tabak unverpacktverkauft,so ist der Kleinverkaufspreisan einerin die Augen
fallendenStelle des Behältnissesanzugeben.

Ligarettentabak,Zigarettenhülsenund blättchen,die an Ligarettenfabriken
abgegebenwerden,sind unterBeobachtungderetwavorgeschriebenenMaßnahmen
von denVorschriftender Abs.1 bis 3 befreit. Ferner erstreckensichdieseVor=
scheiftenicht auf Waren der genanntenArt, die zur Ausfuhr bestimmtsind
6§3 Abs.4).

Der Bundesrat ist befugt, im Falle der Umgehungder Zigarettensteuer
beimEinzelverkaufefür diesenbesondereSicherungsmaßnahmenzu treffenoder
die Vorschriftender Abs. 1 bis 3 auf alle Personenauszudehnen,die der
igarettensteuerunterliegendeWaren feilhalten,verkaufenodersonstwiean Ver=
braucherabgeben. gs

Vorschriften für die Einfuhr.

Die Vorschriftendes § 5 geltenauchfür die eingeführtenErzeugnisseder
im § 1 Abs. 1 bezeichnetenArt sowie für eingeführteZigarettenhülsenund
blättchen. Es kannjedochzugelassenwerden,daß die Verpackungerstim In=
landevorgenommenwird.

EingeführteZigarettentabakeund Zigaretten,auf derenPackungendie im
55 Abs.2 vorgeschriebenenPreisangabenfehlen,sindnachdenhöchstenSätzen
des§ 2 Ziffer 1 und 2 zu versteuern.

S7.
Vorschriftenfür die Betriebe. AnmeldungdesBetriebs und der Räume.

Wer gewerbsmäßigZigarettentabak,Zigaretten, Zigarettenhülsenoder
blättchenherstellenwill, hatdiesvor derEröffnungdesBetriebsunterBezeichnung
der Erzeugnisse,derenHerstellungbeabsichtigtist, der Steuerbehördeschriftlich
anzuzeigenund gleichzeitigeineBeschreibungderBetriebs=undLagerräumesowie
derdamitin VerbindungstehendenoderunmittelbardaranangrenzendenRäume
vorzulegen.
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Die gewerbsmäßigeHerstellungvon Zigarettentabakund Zigarettendarf
nur in denangemeldetenBetriebsräumenerfolgen.

8.
Die Steuerbehördeist ermächtigt,auchAngabenüberdieVerpackungsart

derWaren sowiegegenentsprechendeGreschädigungdieHinterlegungvonProben
dereinzelnenPackungenzu verlangen.

Bei jederAnderungder angemeldetenVerhältnisse(§§7, 8) hat alsbald
eineBerichtigungoderErgänzungderAngabenzu erfolgen.

9.
Kleinverkaufder tabakverarbeitendenBetriebeund der Herstellervon Zigarettenhülsen

und blättchen.

Inhaber tabakverarbeitenderBetriebejederArt, die nebenderAnfertigung
von TabakerzeugnissendenKleinverkaufvon Zigarettentabakodervon Zigaretten
betreibenwollen, sowieHerstellervon Zigarettenhülsenund blättchen,die diese
Erzeugnisseim kleinenabgebenwollen, habendiesuntergenauerBeschreibung
der Räume, in denenderKleinverkaufstattfindensoll, der Steuerbehördeanzu=
zeigen. Die Betriebeunterliegenden von dieserBehördezur Sicherung des
SteuereingangesanzuordnendenMaßnahmen.

8 10.
Bezeichnungdes Besitzersund Betriebsleiters.

Jeder Wechselim Besitz einesmit der Herstellungvon Zigarettentabak
oderZigarettensowie von Zigarettenhülsenoderblättchensich befassendenBe=
triebsist der SteuerbehördebinneneinerWochevom neuenBesitzeranzuzeigen.

Wird einBetriebvomBesitzernichtselbstgeleitet,sohat letztererderSteuer=
behördediejenigePersonzu bezeichnen,dieals Betriebsleiterin seinemNamen
und Auftragehandelt.

- §11.
Lagerungder fertigenErzeugnisse;Buchführung.

ZigarettentabakundZigarettensowieZigarettenhülsenund blättchendürfen
nur in denangemeldetenRäumen(6 7) gelagertund verpacktwerden.ÜberZu=
und AbgangderErzeugnissesindAnschreibungenzu führen,die derBestimmung
der Steuerbehördeentsprechendaufzubewahrenund denBeamtenzugänglichzu
haltensind.

Die Beständesindvon Zeit zu Zeit amtlichfestzustellenund mit denAn=
schreibungenzuvergleichen.Von der Erhebungder Steuer für Fehlmengenist
abzusehen,wenn und soweitdargetanwird, daß eineSteuerhinterziehungnicht
stattgefundenhat, sonderndaß die Fehlmengenauf andere, eineSteuerschuld
nichtbegründendeUmständezurückzuführensind.
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Nach Ermessender Steuerbehördekann die Verpflichtungzur Führung
von Anschreibungenauchauf den für die VerarbeitungbclogenenTabak sowie
auf das für dieVerarbeitungbezogeneZigarettenpapierausgedehntwerden.

*l13.
AufsichtsbefugnisderSteuerbeamten.

Die Betriebe,die sichmit demSchneidenvonZigarettentabakodermit der
Herstellungvon Zigaretten,Zigarettenhülsenoderblättchenbefassen,unterliegen
dersteuersichenAufsicht. Die Steuerbeamtensind befugt, die Betriebs=und
Lagerräume,solangesie geöffnetsindoderdarin gearbeitetwird, zu jederZeit,
andernfallsvon Morgens 6 Uhr bis Abends9 Uhrzu besuchen.

Bei FabrikenerstrecktsichdieAufsichtsbefugnisauf alleRäumederFabrik
sowieauf diemit ihr in Verbindungstehendenoderunmittelbardarangrenzenden
Räume. Sofern dieseRäume verschlossenseinsollten, müssensiewährendder
angegebenenZeit auf Verlangender Steuerbeamtensofortgeöffnetwerden. Die
Zeitbeschränkungfällt fort, wennGefahr im Verzugeliegt.

814.
Hilfeleistungbei der Ausübung der Steueraufsicht.

Der Betriebsinhaberhat denSteuerbeamtenjedeim Steuerinteresseoder
zu statistischenZweckenerforderlicheustunft über denBetriebzu erteilenund
bei allen zum Zweckeder Aufsicht oder AbfertigungstattfindendenAmtshand=
lungendie Hilfsdienstezu leistenoderleistenzu lassen,dienotwendigsind,damit
dieBeamtendie ihnenobliegendenGeschäftein denvorgeschriebenenGrenzen
vollziehenkönnen. Insbesondereist auchfür Beleuchtungzu sorgen.

Den Oberbeamtender Steuerverwaltungsind die auf denEinkauf des
Rohtabakssowieauf die Herstellungund denVerkauf von derZigarettensteuer
unterliegendenErzeugnissensichbeziehendenGeschäftsbücherund Geschäftspapiere
auf Erfordernzu jederZeit zur Einsichtvorzulegen.

8 15.
Handelmit der ZigarettensteuerunterliegendenWaren.

WersichgewerbsmäßigmitdemVerkaufevonZigarettentabakundZigaretten
sowievon Zigarettenhülsenund ⸗blättchenbefassenwill, hat dies vorher der
Steuerbehördeanzuzeigenund denBeamtender SteuerverwaltungseineVorräte
an Waren der bezeichnetenArt zum Nachweise,daß sie mit denvorgeschriebenen
Steuerzeichenversehensind, zu den üblichenGeschäftsstundenauf Verlangen vor=
zuzeigen.
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Die Steuerbehördekann verlangen, daß NiederschrifteneinzelnerTeile
diesesGesetzesund der Ausführungsbestimmungenin denVerkaufsstättenan in
die Augen fallenderStelle ausgehaͤngtwerden.

16. .
Die Steuerzeichensind an denPackungensolangezu erhalten,bis diese

eöffnetwerden. Geöffnete,ganz oderteilweiseentleertePackungendürfenmit
Igaretten Sigarettentabak,Zigarettenhülsenoder blättchen nicht nachgefüllt
werden. Der Einzelverkaufdarf nur aus den zugehörigenUmschließungener=
folgen. GeleerteUmschließungensind alsbald zu vernichten.

Wer als Verkäufer Zigarettentabak,Zigaretten, Zigarettenhülsenoder
blättchenempfängt,die nicht in der vorgeschriebenenWeiseverpackt,bezeichnet
und mit Steuerzeichenversehensind, hat innerhalbeinerFrist von drei Tagen
der SteuerbehördeAnzeigezu erstatten.

§ 17.
Strafvorschriften. Defraudation.

Wer es unternimmt,die Zigarettensteuerzu hinterziehen,machtsichder
Defraudationschuldig.

Die Defraudationwird insbesondereals vollbrachtangenommen:
a) wenn mit der Herstellungvon der Zigarettensteuerunterliegenden
Waren begonnenwird, bevor die AnzeigedesBetriebs in der vor=
geschriebenenWeiseerfolgtist (§7);

b) wenn der ZigarettensteuerunterliegendeWaren vom Herstellerin
iis als den hierfür angemeldetenRäumen aufbewahrtwerden
C1n)

) wenn die vorgeschriebenenAnschreibungenunrichtig geführt werden
GW11, 12)

d) wenn der ZigarettensteuerunterliegendeWaren aus der Exzeugungs=
stättein den Inlandsverkehrgebrachtwerden, ohne daß siein der
vorgeschriebenenWeiseverpacktund auf den Packungenmit den im
5 vorgeschriebenenAngaben und mit den entsprechendenSteuerzeichen

versehensind;
e) wennVerkäuferderZigarettensteuerunterliegendeWarenimGewahrsam
haben,die derVorschriftdiesesGesetzeszuwidermit denerforderlichen
Steuerzeichen(§ 3) nichtversehensind;

4) wenngeöffnete,mit SteuerzeichenversehenePackungender Vorschrift
des § 16 Abs.1 Satz 2 zuwidernachgefülltwerden.

Das Dasein der Defraudation wird in den Fällen des Abs. 2 durch die
daselbstbezeichnetenTatsachenbegründet.Wird festgestellt,daßeineHinterziehung
* verübtoder nicht beabsichtigtist, so findetnur eineOrdnungsstrafenach
20 statt.
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8 18.
Strafe der Defraudation.

Wer eine Defraudationbegeht,hat eine Geldstrafeverwirkt, die dem
vierfachenBetrageder vorenthaltenenSteuergleichkommt,mindestensaberfünfzig
Mark für jedeneinzelnenFall beträgt. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.

Kann der vorenthalteneSteuerbetragnichtfestgestelltwerden,so tritt eine
Geldstrafevon fünfzigMark bis hunderttausendMark ein.

Liegt eine Übertretungvor, so sind die Beihilfe und die Begünstigung
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark zu bestrafen.

19.
Defraudationim Rückfalle.

Im Falle derWiederholungder Defraudationnachvorausgegangener
Bestrafungwird die im § 18 angedrohteStrafe verdoppelt.

Jeder fernereRückfallziehtGefängnisbis zu dreiJahren nachsich,doch
kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständeund der
vorangegangenenFälle auf Haft oderauf Geldstrafenichtunter demDoppelten
der für denerstenRückfall angedrohtenStrafe erkanntwerden.

Die Rückfallstrafeist verwirkt,auchwenndie frühereStrafe nur teilweise
verbüßtoderganz oderteilweiseerlassenist, bleibtdagegenausgeschlossen,wenn
seitder VerbüßungoderdemErlasseder früherenStrafe bis zur Begehungder
neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

( 20.
Ordnungsstrafen.

Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesund die dazu
erlassenenund öffentlichoder denBeteiligtenbesondersbekannt gemachtenVer=
waltungsbestimmungenwerden,sofernnicht eineschwerereStast verwirktist,
mit einerOrdnungsstrafevon einerMark bis zu dreihundertMark geahndet.

Mit OrdnungsstrafenachMaßgabedesAbs.1 wird fernerbelegt:
a) wer einenzur Wahrnehmungdes SteuerinteressesverpflichtetenBe=
amtenoderdessenAngehörigenwegeneinerauf dieErhebungoder
ÜberwachungderZigarettensteuerbezüglichenamtlichenHandlung oder
UnterlassungeinersolchenGeschenkeoderandereVorteile anbietet,ver=
sprichtodergewährt,sofernnichtderTatbestanddes§ 333 desStraf=

gesetzbuchsvorliegt;
b) wer sichHandlungenoderUnterlassungenzu Schuldenkommenläßt,
durchdie ein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübung seines
Amtes in bezugauf die Zigarettensteuerverhindertwird, sofernnicht
derTatbestanddes § 113 oderdes5 114 des Strafgesetzbuchsvorliegt.
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8 21.
Haftung für anderePersonen.

Herstellerund Verkäufervon der ZigarettensteuerunterliegendenWaren
haftenfür die von ihren Verwaltern,Geschäftsführern,Gehilfenund sonstigen
in ihremDiensteoderLohnestehendenPersonensowievon ihrenFamilien=oder
HaushaltungsmitgliedernverwirktenGeldstrafenund Prozeßkostenund für die
nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögensder eigentlichSchuldigen.
Wird nachgewiesen,daß die Zuwiderhandlungohneihr Wissenverübtist, so
haften sie nur für die Steuer. Die Haftung für Geldstrafenkann nur durch
richterlichesUrteil ausgesprochenwerden. ·

Ist die Geldstrafevon dem Schuldigennicht beizutreiben,so kanndie
Steuerbehördedavon absehen,denfür die GeldstrafeHaftendenin Anspruchzu
nehmen,unddieanStelle derGeldstrafetretendeFreiheitsstrafean demSchuldigen
vollstreckenlassen.

8 22.
Zwangsmaßregeln.

Unbeschadetder verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie
Beobachtungderauf Grund diesesGesetzesgetroffenenAnordnungendurchAn=
drohungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen.

* 23
Einziehung.

Zigarettentabakund ZigarettensowieZigarettenhülsenund blättchen, die
nicht vorschriftsmäßigverpacktund bezeichnetoder derenPackungenmit den
erforderlichenSteuerzeichen(§ 3) nichtversehensind, unterliegender Einziehung,
gleichvielwemsiegehörenund ob gegeneinebestimmtePersoneinStrafverfahren
eingeleitetwird.

* 24.
Verschärfungder Aufsichtsmaßnahmen.

Herstellerund Verkäufervon der ZigarettensteuerunterliegendenWaren,
die selbstoderderenBetriebsleiterwegenHinterziehungder Steuer bestraftsind,
könnenauf ihre KostenbesonderenAufsichtsmaßnahmenunterworfenwerden.

*25.
Fälschungvon Steuerzeichen.

Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft,wer unechte
Steuerzeichen(§ 3) in derAbsichtanfertigt,sieals echtzu verwenden,oderechte
Steuerzeichenin derAbsichtverfälscht,siezu einemhöherenWerte zu verwenden,
oder wissentlichvon falschenoder verfälschtenSteuerzeichenGebrauchmacht.
Nebender Strafe kannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
Reichs=Gesetzbl.1906. 100
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8 26.
Wer wissentlichschoneinmalverwendeteSteuerzeichenverwendet,wird mit

Geldstrafebis zu sechshundertMark bestraft.

827.
Neben der in den9§.25) 26 angedrohtenStrafe kommtdie durchdie

HinterziehungderSteuerbegründeteStrafe zur Anwendung.

(28.
Mit Geldstrafebis zueinhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,

wer ohneschriftlichenAuftrag einerBehörde
1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oderandereFormen, die zur An=
fertigungvon Steuerzeichendienenkönnen)anfertigtoder an einen
Anderenals die Behördeverabfolgt;

2. denAbdruckder in Nr. 1 bezeichnetenStempel, Stiche, Platten oder
FormenunternimmtoderAbdruckean einenAnderenals dieBehörde
verabfolgt.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Stempel, Siegel, Stiche,
PlattenoderanderenFormensowiederAbdruckeerkanntwerden,ohneUnter=
schiedob siedemVerurteiltengehörenodernicht.

&#29. —
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark wird bestraft,wer wissentlich

schoneinmal verwendeteSteuerzeichenveräußertoder feilhält.

30.
Strafverfahrenund der Strafverfolgung.

In denFällen der 9§ 17 bis 23 kommenhinsichtlichdesStrafverfahrens
sowie in betreffder Strafmilderungund desErlassesder Strafe im Gnaden=
wegedie Vorschriftenzur Anwendung,nach denensichdas Verfahrenwegen
Zuwiderhandlungengegendie Zollgesetzebestimmt.Der Erlös aus eingezogenen
Zigarettentabakenund Zigaretten, Zigarettenhülsenund blättchen sowie Geld=
strafen fallen dem Staate zu, von dessenBehördendie Strafentscheidunger=
lassenist.

Die Strafverfolgungvon Defraudationenverjährtin drei Jahren, von
anderenZuwiderhandlungenin einemJahre. «

31.
VerwaltungderZigaretiendenundAusgleichungsbeträge.

Die Erhebung und Verwaltung der Zigarettensteuererfolgt durch die
Landesbehörden.Für die erwachsendenKostenwird den Bundesstaatennach
MaßgabedervomBundesratezu erlassendenBestimmungenVergütunggewährt.
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Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die Stations=
kontrolleurehabenin bezugauf die Ausführung des GesetzesdieselbenRechte
und Pflichtenwie bezüglichderErhebungund Verwaltungder Zölle.

Die außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenzeliegendenTeile desReichs⸗
gebietszahlenan Stelle der ZigarettensteuereinenentsprechendenAusgleichungs=
etragan die Reichskasse.

* 32.
Der ZigarettensteuerunterliegendeWaren aus Zollanschlüssen.

ZigarettentabakundZigaretten,die aus dendemJollgebietangeschlossenen
Staaten und Gebietsteilenzum Verbraucheingehensowie aus den genannten
GebieteneingehendeZigarettenhülsenund -blättchensindspätestensbeimEintritt
in das Inland mit dennach§ 3 anzubringendenSteuerzeichenzu versehen.

Der Reichskanzlerkann unter Zustimmung des Bundesrats mit den
fremdenRegierungenwegenHerbeiführungeinerdenVorschriftendiesesGesetzes
entsprechendenZigarettensteuerin dendemZollgebietangeschlossenenStaatenund
Gebietsteilen,wegenÜberweisungder Steuer für die im gegenseitigenVerkehr
übergehenden,derZigarettensteuerunterliegendenWaren oderwegenBegründung
einer SteuergemeinschaftVereinbarungen treffen.

* 33.
Vergütungder auf Grund des Tabaksteuergesetzesvom 16. Juli 1879 gezahltenAbgaben.

1. Im Abs. 1 des § 31 des Tabaksteuergesetzesvom 16. Juli 1879 sind
zu streichen:

unterI: d) für Zigaretten . .. 66 Mark,
= II: d , 35

2. Die Festsetzungder Vergütungder auf Grund des Tabaksteuergesetzes
vom 16. Juli 1879 gezahltenAbgaben,welchebei derAusfuhr von Zigaretten=
tabakund Zigarettenoderbei ihrer Niederlegungin eineröffentlichenNiederlage
oderin einemunter amtlichemMitverschlussestehendenPrivatlager zu gewähren
ist, erfolgtdurchdenBundesrat. .

§34.
Übergangsvorschriften.

Hersteller,Verkäuferund Händler habendie am Tage des Inkrafttretens
des Gesetzesin ihrem BesitzebefindlichenVorräte an Zigarettentabakund
Zigaretten,Zigarettenhülsenund -blättchenunterAngabedesKleinverkaufspreises
des Zigarettentabaksund derZigarettensowie der Stückzahlder Hülsen und
BlättcheninnerhalbeinerWochedemzuständigenSteueramt anzumelden.Die
angemeldetenVorräte dürfen vom Hersteller einenMonat, vom Verkäufer und
Händler zweiMonate ohneEntrichtungderZigarettensteuerverkauftwerden;nach
Ablauf dieserFristen ist der nochvorhandeneTeil dieserVorräte nach den
Sätzendes§ 2 zu versteuern.

100“
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Der Bundesratist ermächtigt,dieFrist von zweiMonaten für Zigaretten=
blättchenbei Kleinhändlern im Bedarfsfall entsprechendzu verlängern.

Die erfolgteVersteuerungwird durchAnbringung von Steuerzeichenan
denPackungenkenntlichgemacht.

GegenSicherheitsbestellungist dieSteuer für eineFrist von dreiMonaten
zu stunden.

l35.
Schlußvorschrift.

Von denbestehendenFabrikenund Betriebensind die nach diesemGesetz
erforderlichenAnzeigenbeiVermeidungder im 9 20 angedrohtenOrdnungsstrafen
spätestenszweiWochenvor demInkrafttretendes Gesetzeszu erstatten.

Anlage3.

Gesetz
wegen

AnderungdesReichsstempelgesetzes.

Artikel 1.
Der Tarif zum Reichsstempelgesetzevom 14. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 275) erhält

in Nr. 6 nachstehendeFassung:
— — —

1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vomn der

Stempelabgabe.
HundertTausend Mark f. «

Frachturkunden.

6. | Frachturkunden,wennsie im Inland ausgestelltoderbehufs "%
Empfangnahmeoder Ablieferung der darin bezeichneten
Sendung im Inlande vorgelegtoderausgehändigtwerden, z
undzwaͤr:
a) Konnossementeund Frachtbriefeim Schiffsverkehre
zwischeninländischenund ausländischenSeehäfen
oder zwischenHäfen an inländischenWasserstraßen
und ausländischenSeehäfen,soweitsienicht unterb
fallen.·.........................·.....·... — — —
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1 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung von r kurz 6

Hundert— Mark Pf. empelabgabe.

l
(6.) b) Konnossementeund Frachtbriefeim Schiffsverkehre ·

zwischeninländischenHäfen und ausländischenHäfen
der Nord- und Ostsee,des Kanals oder der nor=
wegischenKüste
Wenn eineUrkundeüber die Ladung einesganzen

Schiffsgefäßeslautet, wird bei einemFrachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Doppelte, bei
höherenBeträgendas Fünffacheund, sofernes sich
um Schiffe mit einemReinraumgehaltevon über
200 Kubikmeter handelt, bei einem Frachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Fünffache, bei
höherenBeträgen das Jehnfacheder zu a und b
bezeichnetenSätze erhoben.

„P)Konnossemente,Frachtbriefe,Ladescheine,Einlieferungs=
scheineim Schiffsverkehre,soweit sie nicht unter a
und b fallen, wenn die Urkundeüber die Ladung
einesganzenSchiffsgefäßeslautet

bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mrkkk.

bei höherenBetrün
und sofernes sichumSchiffemit einemRaumgehalte
von über 150Tonnen handelt

bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mrkkkk.

bei höherenBetrüggen
Dem Frachtbetragim Sinne dieserVorschrift ist

der Schlepplohnhinzuzurechnen,soferner nebender
Fracht zu zahlenist.

d) Frachtbriefeim inländischenEisenbahnverkehre,wenn
dieUrkundeüber dieLadungeinesganzenEisenbahn=
wagenslautet

bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mark.. .. .. . .. . ... .... .. ..... . . ...

bei höherenBeträgen.... .. . . . ... . . . . . . ...
Der Steuersatzvermindertsichauf die Hälfte dieser

Sätze, wenn dasLadegewichtdesWagens 5 Tonnennicht
übersteigt. Er erhöht sich auf das Einundeinhalbfache,
wenn das Ladegewichtüber 10 Tonnen aber nicht mehr
als 15 Tonnen beträgt. Für je weitere5 Tonnen Lade=
gewichttritt die Hälfte des Satzeshinzu.

[[ 1[•[iiie—mmd.2.
1

—

20
50

50

20

von der einzelnenUr.
kunde;falls dieseje=
dochüber dieLadung
mehrererSchiffsgefäße
oder Eisenbahnwagen
lautet, von jeder
Schiffs= oder Eisen=
bahnwagenladung.
Je zwei Schmalspur=
wagen, die auf ein
Frachtpapierabgefer=
tigt sind, sind als
eineEisenbahnwagen=
ladung zu rechnen;
ebensosind, wenn die
Eisenbahnverwaltung
statt eines Wagens
mehrerezurVerfügung
stellt, diese mehreren
Wagen einer Eisen=
bahnwagenladung
gleichzuachten.
Die Abgabe ist für
jedeSendungnur ein=
mal zu entrichten
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Artikel 2.

1 2 *1r 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung der

Stempelabgabe.
Mark

Hersonenfahrkarten.
7.a) Fahrkarten,Fahrscheineund sonstigeAusweiseüberdie

erfolgteZahlung desPersonenfahrgeldesim Eisenbahn=
verkehrauf inländischenBahnlinien

in

bei einemFahrpreisevon: *Pi*“Magllae= 1

Pf. Pf. j.
0,60Mark bis 2 Mark 5 10 20

mehr als 2 r: „ 5 „ 10 20 40
5 10 » 20 40 807 * * 5

¾l ?* 10 y r· 20 „ 40 80 160
¾l ?*20 #? 30 „ 60 120 240
* "2 30 * ? 40 „ 90 180 360
¾l ? 40 r * 50 „ 140 270 540
v ? 50 * BG 200 400 800

Fahrkarten von Straßen= und ähnlichenBahnen,
welchegetrennteWagenklassennicht führen, werden
wie Fahrkartendritter Klassebehandelt.

b) Fahrkarten,Fahrscheineund sonstigeAusweiseüberdie
erfolgteJahlung des Personenfahrgeldesim Dampf-
schiffsverkehrauf inländischenWasserstraßenund Seen,
sowie im Dampfschiffsverkehreder Nord- und Ostsee
zwischeninländischenOrten unterliegenden unter à
für die dritte WagenklassefestgesetztenSteuersätzen.
Wenn das Dampfschiff verschiedeneFahrklassen

führt, geltendie unter a für die III. Wagenklassefest=
gesetztenSteuersätzefür die niedrigsteFahrklasse,die
unter a für die II. WagenklassefestgesetztenSteuersätze
gleichmäßigfür die höherenFahrklassen.

Befreit sind:
1. Fahrkartenusw.,wennderentarifmäßigerFahrpreis,
bei Jeitkarten der Gesamtpreisder Zeitkarte, bei
Fahrkartenvon und nachausländischenOrten der
Fahrpreis für dieim Inlande zurückzulegendeStrecke
denBetrag von 0,60 Mark nicht erreicht;

. die zu ermäßigtenPreisen ausgegebenenMilitär.,
Schüler- und Arbeiterfahrkarten;

#

Eisenbahnverkehreine vierteWagenklassenicht ge=
führt wird und der Fahrpreis der drittenWagen=
klassedenSatz von 2 Pfennig für das Kilometer
nicht übersteigt.
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4

Nr. Gegenstand der Besteuerung
vom

Berechnung
der

Stempelabgabe.

(7.) Anmerkung zu Tarifnummer 7.
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einer anderen

Zuggattungoderauf einemDampfschiffandererGattung
(Eil., Luxusdampfer)berechtigen,isteinebesondereAbgabe
nicht zu entrichten.
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einerhöherenFahr=

klasseberechtigen,ist die Stempelabgabein Höhe des
UnterschiedszwischendemStempelbetragefür dieseFahr=
klasseund demzur HauptkartegeschuldetenStempelbetrage
zu entrichten.
BerechtigteineFahrkartenachWahl desReisendenzur

Benutzungder Eisenbahnoder desDampfschiffs, so hat
die Stempelberechnungunter Berücksichtigungderjenigen
Beförderungsweisezu erfolgen,die den höherenStempel=
betragergibt. Die Vorschrift findet entsprechendeAn=
wendung,wenneineFahrkarte(Fahrscheinheft)zum Teil
zur Benutzungeinerniedrigeren,zumTeil zur Benutzung
einerhöherenWagenklasseberechtigt.
Für Fahrkarten, welchezum halbenBetrage des auf

die Karte aufgedrucktenFahrpreisesausgegebenwerden
(Kinderkarten),ist dieHälfte der für denvollenFahrpreis
festgesetztenStempelabgabe,jedochmindestens5 Pfennige,
zu entrichten.
Bei Sonderfahrtenusw., für derenBenutzungkeineFahr=

kartenausgegebenwerden, sondernder Preis in anderer
Weise berechestwird, ist einStempelin Höhevonzehnvom
Hundert des gesamtenBeförderungspreiseszu entrichten.

Erlaubniekarten für Kraftfahrzeuge.
a) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeugezur Personenbe=
förderungauf öffentlichenWegenundPlätzen,undzwar:
1. für Kraftrdden . ..
2. für Kraftwagen

a) von nichtmehrals 6 Pferdekräften
b) von über 6, jedochnichtmehrals 10 Pferde=
kräftfen .. . . . ..

c) von über10, jedochnichtmehrals 25 Pferde=
kräften ·.........·...

d)vonüber25Pferdekräften..............
als Grundbetrag;

außerdemzu 2: von jederPferdekraftodereinemTeile
einerPerdekraft

falls dasFahrzeugnichtmehrals 6 Pferdekräftehat
falls dasselbeüber6, jedochnichtmehrals 10Pferde=
kraflt dat.......

#l

1

10

25

50

100
150

von jedereinzelnen
Karte.
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung — der

HundertTausend Mark Pf. Stempelabgabe.

(8.) falls dasselbeüber 10, jedochnicht mehr als
25 Perdekräfte ht . . . .. — — 5 — r jedereinzelnen

imübrigeii.......................·...·... — — 10 — Karte.
DieAbgabeernhigtsichumdieHälfte,wenndie

AusstellungderErlaubniskartefür einenvierMonate is
nicht übersteigendenZeitraum beantragtwird.

b) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugevon im Auslande "
wohnendenBesitzern (§ 407 Abs. 2) zur Dersonen= % 1 1
beförderungauf öffentlichenWegen und Plätzen bei I
vorübergehenderBenutzungdesKraftfahrzeugsim In= 1 ·
land, und zwar bei Benutzung: s
1. währendeinesnicht mehrals dreißigTage im
Ieit abetragendenAufenthaltsim Inlande für n. vondereinzelnenKarte.
Kraftcbdhdber: — — — Bei mehr als drei ig-

2a. währendeinesnichtmehrals fünf Tage im Jahre r I tsgigsysAufeuthslkist
betragendenAufenthaltsimInlandefürKraftwagen — — 15 — eineKartederzua

b. währendeinesmehrals fünfTagebiszuhöchstens ieee b"r.9
dreißig Tagen im Jahre betragendenAufenthalts · zahlteStempelbetrag
im Inlande für Kraftwaggen .. — — 40 — wrrechnungge

EineBefreiungvon derStempelabgabefindetstatt: brachtwird. ·
1. hinsichtlichderjenigenKraftfahrzeuge,welchezur
ausschließlichenBenutzungim Dienstedes Reichs, 1 I
einesBundesstaatsodereinerBehördebestimmtsind .

2. hinsichtlichsolcherKraftfahrzeuge,die ausschließlich
der gewerbsmäßigenPersonenbeförderungdienen.

Vergütungen.
9. Die Aufstellungender Aktiengesellschaften,Kommandit= «

gesellschaftenauf Aktien und Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung über die Höhe der gesamtenVergütungen(Gewinn=
anteile,Tantiemen,Gehälterusw.),diedenzur Überwachung
der GeschäftsführungbestelltenPersonen (Mitgliedern des
Aufsichtsrats) seit der letztenBilanzaufstellung gewährt
wordeniiiddaa

Befreit sindAufstellungen,nachdenendie Summe der
sämtlichenan die Mitglieder des Aufsichtsratsgemachten
Vergütungen(§40u) nichtmehrals 5 000 Mark ausmacht.
ÜbersteigtdieGesamtsummederVergütungen5.000Mark, so
wird dieAbgabenur insoweiterhoben,als sieaus derHälfte
des 5000 Mark übersteigendenBetrags gedecktwerdenkann.

WerdenTagegelderim Betrage von mehr als fünfzig
Mark für denTag gezahlt, so ist der Mehrbetragals ver=
steuerbareTantieme zu betrachten. Reisegelder,die den
Betrag der barenAuslagen übersteigen,werdenebenfallsals
Tantiemenbetrachtet.

von der Gesamtsumme
der Vergütungen.
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Artikel 3.
I. Die Überschriftzum AbschnitteIV desGesetzesund die §# 32 bis 35

daselbsterhalten folgendeFassung:

IV. Frachturkunden.
(Tarifnummer6.)

32.
Die Verpflichtungzur Entrichtungderin Nummer6 desTarifs bezeichneten

Stempelabgabeliegt bei Urkunden, welcheim Inland ausgestelltwerden, im
SeeverkehredemAblader,imsonstigenVerkehredemAusstellerdesstempelpflichtigen
Schriftstücksund bei den im Ausland ausgestelltenUrkundendem Empfänger
der Sendung ob.

Im Eisenbahnverkehrist für die Entrichtung der Abgabe der Frachtführer
verantwortlich,welcherdenBetrag von demAbsenderoderEmpfängereinzieht.

∆33.
Die Beförderungvon Gütern im Schiffsverkehreder TarifnummerGCa,b

und, sofernes sichum Schiffemit einemRaumgehaltevon über 250 Tonnen
handelt, auch im sonstigenSchiffsverkehre(Tarifnummer 6) darf nur erfolgen,
wenn eineUrkundeder im Tarife bezeichnetenArt ausgestelltwird. Die Ab=
lieferung von Gütern, die im Schiffsverkehrevom Auslande nach dem Inlande
befördertsind, darf nur erfolgen,wenn eineUrkundeder bezeichnetenArt aus=
gehändigtwird.

Auf die Beförderungder Postsendungenund desGepäcksder Reisenden
im Schiffsverkehremit dem Auslande findetdie Vorschrift des Abs. 1 keine
Anwendung.

34.
Wird im SeeverkehreineUrkundeder bezeichnetenArt im Inland aus=

gestellt,so ist die Abgabevon einerAbschriftzu entrichten,die demReederaus=
zuhändigen,oder, falls diesemselbstdie Verpflichtungzur Entrichtungder Ab=
gabeobliegt,von ihm zurückzubehaltenist.

Hat der ReederseineNiederlassungim Auslande, so tritt an seineStelle
der inländischeVertreter. n

35.
Die Abgabe muß entrichtetwerden bei im Inland ausgestelltenSchrift=

stücken,bevordie Aushändigungder UrkundedurchdenAblader oderAussteller
erfolgt, bei im Ausland ausgestelltenSchriftstückenbinnen drei Tagen, nachdem
dieUrkundein denBesitzdesEmpfängersderSendunggelangtist. Die Schrift=
stücke,von welchendie AbgabenachTarifnummerGa, b, e zu entrichtenist,
sind währendderDauer einesJahres aufzubewahren.
Reichs=Gesetzbl.1906. 101
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Im Eisenbahnverkehrehat dieEntrichtungderAbgabespätestensvor Aus=
HindigungderSendungan denEmpfängerund,wenndieSendungnachdem
uslande bestimmtist, spätestensvor der Aushändigungan denausländischen
Frachtführerzu erfolgen.

II. § 38 Abs.3 desGesetzeswird, wie folgt, geändert:
Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welcherderVorschriftdes§ 33 Abfs.1

zuwiderGüter befördertoder ausliefert,ohnedaß eineder vorgeschriebenenUr=
kundenausgestelltoderausgehändigtwird.

Artikel 4.
Hinter § 40 desGesetzessind folgendeBestimmungeneinzuschalten:

IVa. Personenfahrkarten.
(Tarifnummer7.)

40.a4%
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in Nummer7 desTarifs bezeich=

netenStempelabgabeliegt bei Fahrkarten,die im Inland ausgestelltwerden,
denEisenbahnverwaltungenund denDampfschiffahrtsunternehmungenob, welche
denBetrag von demErwerberder Karten einzuziehenberechtigtsind. «

Z40b.
Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampfschiffe,welchevomReiche

odereinemBundesstaatebetriebenwerden,habender zuständigenSteuerstellein
vom Bundesratezu bestimmendenZeitabschnittenNachweisungenüberdieAnzahl
der steuerpflichtigenFahrkartennebstdenfür dieBerechnungdesStempelbetrags
erforderlichenAngabeneinzureichen.

Auf Grund dieserNachweisungenwird der zu entrichtendeBetrag von der
Steuerstellefestgesetztund eingezogen.

40c.
Andere als die im § 40b bezeichnetenEisenbahnund Dampfschiffahrts=

verwaltungenhabenden Abgabenbetragfür die auszugebendenFahrkartenim
voraus zu entrichten.

Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfüllt durchZahlung
desAbgabenbetragsan diezuständigeSteuerstellegegenAbstempelungdervor=
zulegendenFahrkarten.

&40d.
Der Bundesratistbefugt,unterAnordnungdererforderlichenVerwaltungs=

maßregelnzu bestimmen,daß im Falle des § 40c eineAbstempelungderKarten
ohnevorgängigeAbgabenentrichtungbewirkt,sowiedaß von einerAbstempelung
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abgesehenwird und die Entrichtungder Abgabe erst nachVeräußerungder
Fahrkartenin der im § 40b vorgeschriebenenWeiseerfolgt.

Dem Reisendengegenüberist der Stempelbetrag(§9 40b und 40c) in
jedemFalle mit demFahrpreis in einerSumme zu berechnenund einzuziehen.

64 40e.
Für im AuslandausgegebeneFahrkarten,welchezur Fahrt auf inländischen

Eisenbahnstreckenoder zur Dampfschiffahrtauf inländischenWasserstraßenbe=
rechtigen,hat die Erfüllung der Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabenach
nähererBestimmungdes Bundesratszu erfolgen.

840f.
Wenn ein Angestelltereiner nicht staatlichenEisenbahnverwaltungoder

einerDampfschiffahrtsunternehmungFahrkarten,welchederVorschriftdes§ 40
unterliegen,aber mit dem vorgeschriebenenStempelzeichennicht versehensind,
veräußert,so wird er mit einerGeldstrafevonhundertMark für jedeneinzelnen
Fall bestraft.

8408g.8
Wer nacherfolgterBestrafungauf Grund des § 40f der gleichenVor=

schriftvon neuemzuwiderhandelt,unterliegtnebenderStrafe des 9 40f derim
*.20 vorgesehenenRückfallsstrafe.

40h.
Eine Erstattungder für eineFahrkartegezahltenStempelabgabefindetnur

statt,wennder volle Preis derFahrkartevon derEisenbahnverwaltungoderder
Dampfschiffahrtsunternehmungnachweislichzurückgewährtwordenist.

" 40i.
Die Fahrkartenunterliegenin deneinzelnenBundesstaatenkeinerweiteren

Stempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).

&40ü.
Der Bundesrat ist befugt,währendeinerlängstensauf ein Jahr zu be⸗

messendenÜbergangszeitdas Verfahrenbei derStempelerhebungabweichendvon
denvorstehendenVorschriftenzu regeln.

Artikel 5.
Hinter § 40 desGesetzessind fernerfolgendeVorschrifteneinzuschalten:

IVb. Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge.
(Tarifnummer8.)
40k.

Der Beförderungvon PersonendienendeKraftfahrzeugedürfenzum Be=
fahrenöffentlicherWegeund Plätzenur in Gebrauchgenommenwerden,wenn
zuvor bei der zuständigenBehördegegenZahlung desAbgabenbetragseineEr=

101“
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laubniskarteder im Tarife bezeichnetenArt gelöstwordenist. Probesahrtengelten
nichtals Ingebrauchnahmeim Sinne dieserVorschrift.

Welche Behörden zur Erteilung der Erlaubniskarten zuständig sind, wird
hinsichtlichder das ReichsgebietberührendenausländischenKraftfahrzeuge vom
Bundesrat, im übrigen von den Landesregierungenbestimmt.

Auf die nach dem Tarife befreitenKraftfahrzeugefindet die Vorschrift des
Abs. 1 keineAnwendung. Die verkehrspolizeilichenVorschriftenderLandesgesetze
werdenhierdurchnichtberührt.

47
Die Verpflichtungzur Lösung einer nach Tarifnummer8 versteuerten

Erlaubniskarteliegt demEigenbesitzerdesKraftfahrzeugs,und wenn ihm gegen=
über auf Zeit ein andererzum Besitzeberechtigtist, auf dieseZeit demanderen
ob. Die Verpflichtungdes letzterenfällt weg,wennihm dasKraftfahrzeugnur
zum vorübergehendenGebrauchunentgeltlichüberlassenwordenund die Abgabe
für die Ingebrauchnahmedes Fahrzeugs bereits anderweitentrichtetist.

Bei aus dem Ausland eingehendenKraftfahrzeugen, für welcheein im
InlandewohnhafterodersichdaselbstdauerndaufhaltenderSteuerpflichtigernicht
vorhandenist, ist dieErlaubniskartevon demjenigenzu lösen,der dasKraft=
fahrzeugim Inland in Gebrauchnimmt.

8 40m.
Die Erlaubniskartewird auf ein Jahr ausgestellt,soweitnicht die Aus=

stellungauf einenkürzerenZeitraumbeantragtwordenist.

840n.
Bei gleichzeitigemBesitzemehrererKraftfahrzeugeist für jedesder Fahr=

zeugeeinebesondereErlaubniskartezu lösen.
Stellt derSteuerpflichtigewährendderGültigkeitsdauerderErlaubniskarte

an Stelle des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein, so ist er zurEntrichtung
einerweiterenStempelabgabenur insoweitverpflichtetals dieAbgabehinsichtlich
des neuen Fahrzeugs sich höher als die Abgabe für das bisherigeFahrzeug
berechnet.Derhiernachsich ergebendeBetrag ist nur zur Hälfte zu erheben,
wennder Rest der GültigkeitsdauereinergelöstenJahreskartevier Monate oder
wenigerbeträgt.

Im Falle der VeräußerungeinesKraftfahrzeugswährendderGültigkeits=
dauer der Erlaubniskartekann die Karte auf den Namen desErwerbersum=
geschriebenwerden. Letztererhat alsdannbis zum Ablaufe der Gültigkeitsdauer
eineAbgabenicht zu entrichten.Die VorschriftendesAbs.2 findenin diesem
Falle keineAnwendung.

400e.
Die AusstellungderErlaubniskarteist spätestensdreiTagevor Ingebrauch=

nahmedesKraftfahrzeugs,beiim GebrauchebefindlichenKraftfahrzeugenspätestens
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am drittenTage vor Ablauf der Gültigkeitsdauerder altenErlaubniskarte,die
Umschreibungder Erlaubniskarteim Falle des § 40n Abs.2 spätestensdrei
Tage vor IngebrauchnahmedesneuenFahrzeugsbei der für denWohn=oder
Aufenthaltsortdes SteuerpflichtigenzuständigenBehörde zu beantragen.Die
Landesregierungensindermächtigt,andereFristenvorzuschreiben.

Für aus demAusland eingehendeFahrzeuge(5401 Abs. 2) ist die Aus=
stellungder Erlaubniskartealsbald nach demGrenzübertrittebei der nächsten
zuständigenBehördezu beantragen.

Der Antrag hat zu enthalten:
1. denNamen, Stand und Wohnort des Steuerpflichtigen,
2. die BezeichnungdesKraftfahrzeugsnach den für die Erhebungder
AbgabewesentlichenMerkmalen,

3. denZeitraum,für dendieAusstellungderErlaubniskartebegehrtwird.
Gleichzeitigmit demAntrag ist dererforderlicheStempelbetrageinzuzahlen.

§ 40 p.
Die zur Ausstellungder ErlaubniskartezuständigeBehördehat Stempel=

markenim entsprechendenBetragezu der Erlaubniskartezu verwendenund die
Stempelmarkenzu entwerten.
Die Aushändigungder Erlaubniskartedarf nicht vor Einzahlung des

Abgabenbetragserfolgen.
Die näherenBestimmungenüberForm und Inhalt der Erlaubniskarten

trifft der Bundesrat. Er kannanordnen,daß dieEntrichtungderAbgabeohne
Verwendungvon Stempelmarkenzu erfolgenhat.

8409.
Soweit nach den verkehrspolizeilichenBestimmungenfür Kraftfahrzeuge

die Führung polizeilicherKennzeichenvorgeschriebenist, darf die Zuteilung oder
die Ausgabe der Kennzeichennur gegenVorlegung der ordnungsmäßigver=
steuertenErlaubniskarteerfolgen.

Im Falle nicht rechtzeitigerLösung einerneuenErlaubniskartehat die
Polizeibehörde,und zwar)wennsienichtselbstdiezurAusstellungderErlaubnis=
kartezuständigeBehördeist, auf Antrag der letzteren,die Beschlagnahmedes
für das im GebrauchebefindlicheKraftfahrzeugamtlichausgegebenenKennzeichens
zu bewirken.

4r.
Der Führer desKraftfahrzeugshat dieErlaubniskarteunterwegsstetsbei

sichzu führen. Er ist verpflichtet,sieauf VerlangendensichdurchihreDienst=
kleidungoder sonstausweisendenGrenz=und Steueraufsichtsbeamtensowieden
AufsichtsbeamtenderPolizeiverwaltungzumNachweisederErfüllung derStempel=
pflichtvorzuzeigenund nötigenfallsdie erforderlicheAuskunft zu geben. Ein in
der Fahrt begriffenesKraftfahrzeugdarf indessenlediglichaus diesemAnlaß
außerim Grenzbezirkenichtangehaltenwerden.
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§*40
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,

welchedem fünf= bis zehnfachenBetrage der Abgabe für eine Jahreskarte
gleichkommt.

Die Strafe trifft besondersund zum vollenBetrage jeden,der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitigerfüllt.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabe nicht festgestelltwerden,so
tritt stattder im Abs. 1 bezeichnetenStrafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzig
bis viertausendMark für deneinzelnenFall ein.

Zur Sicherstellungder vorenthaltenenAbgabe,derStrafe und der Kosten
kanndas Kraftfahrzeugin Beschlaggenommenwerden.

"&40t.
Durch die VorschriftendiesesGesetzeswird die Erhebunglandesgesetzlicher

Gebührenfür die Feststellungder Verkehrstauglichkeitdes Kraftfahrzeugsund
für die amtlicheKennzeichnungder Kraftfahrzeugenicht ausgeschlossen.Der
Bundesrat ist ermächtigt,für die hiernachzulässigenGebührenHcöchstsätzevor=
uschreiben.

Im übrigenunterliegenErlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,für welche
eineReichsstempelabgabenach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenist,
keinerweiterenStempelabgabe(Taxe,Sportelusw.)in deneinzelnenBundesstaaten.

Artikel 6.
Hinter § 40 desGesetzessind fernerfolgendeBestimmungeneinzuschalten:

IVe. Vergütungen.
(Tarifnummer9.)

« §40u.
Die Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=

schaftenmit beschränkterHaftunghaben bei Aufstellungder Jahresbilanzeine
besondereAufstellung anzufertigen, aus der zu ersehenist die Summe der
gesamtenVergütungen(Gewinnanteile,Tantiemen,Gehälter,Tagegelder,Reise=
gelderusw.[Abs.3 Tarifnummer9))), die denzur Überwachungder Geschäfts=
führung bestelltenPersonen (Mitgliedern desAufsichtsrats)seit der letztenBilanz=
aufstellunggewährtwordensind.

40v.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabeliegt demVorstande,den

persönlichhaftendenGesellschafternbeziehungsweiseden Geschäftsführernder in
§ 40u genanntenGesellschaftenob. Die Abgabe ist von der Gesellschaftzu
Lasten der zum Bezugeder VergütungenberechtigtenPersonenzu entrichten.
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§ 40W.
Die Verpflichtungzur Stempelentrichtungwird erfüllt durchVerwendung

vonVordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßigabgestempeltsind, oder
vonStempelmarkennachnähererAnordnungdesBundesrats. Dem Bundesrate
stehtauchdieBestimmungdarüberzu) ob undin welchenFällen dieEntrichtung
der AbgabeohneVerwendungvon Stempelzeichenerfolgendarf.

40 ##x.e
Bei Nichterfüllungder vorbezeichnetenVerpflichtungwerdendie Mitglieder

desVorstandes,diepersönlichhaftendenGesellschafterbeziehungsweisedieGeschäfts=
führer der Gesellschaftmit einerGeldstrafebelegt,welchedas Zwanzigfachedes
hinterzogenenStempelsbeträgt.

Artikel 7.
Der #§#44 Abs.2 des Gesetzeswird, wie folgt, geändert:
DieselbeStrafe tritt ein, wennin denFällen der §#9#2) 19, 27, 38, 40f,

40 und 40x aus den Umständensich ergibt, daß eine Steuerhinterziehung
nichthat verübtwerdenkönnenodernichtbeabsichtigtwordenist.

Artikel 8.
Der § 49 Abs.2 desGesetzeserhält folgendeFassung:
Der Prüfung in bezugauf dieAbgabenentrictungunterliegenalle die=

jenigen,welcheabgabenpflichtigeGeschäftederin Nr. 4 desTarifs bezeichneten
Art oderdie Beförderungvon Gütern oderPersonen(Nr. 6 und 7 desTarifs)
gewerbsmäßigbetreibenodervermitteln.

Artikel9.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die unter Berücksichtigungder vor=

stehendenAnderungensichergebendeFassungdes im Artikel1 bezeichnetenGesetzes
mit einer fortlaufendenNummernfolgeder Abschnitteund Paragraphen als
„Reichsstempelgesetz"mit demDatum desvorliegendenGesetzesdurchdasReichs=
Gesetzblattbekanntzu machen. Dabei sind im § 55 dieWorte „und ist den
einzelnenBundesstaaten"“bis „überweisen“zustreichen,und es ist folgenderSatz
anzufügen:„Der Reinertragder in Tarifnummer1 bis5 bezeichnetenAbgaben
ist, soweit nicht § 5 des Gesetzes,betreffenddie Wetten bei öffentlichver=
anstaltetenPferderennen,vom 4. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 595) einanderes
bestimmt,deneinzelnenBundesstaatennachdemMaßstabederBevölkerung,mit
welchersie zu den Matrikularbeiträgenherangezogenwerden, zu überweisen.“
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Anlage4.

Erbs.chaftssteuergesetz.

Gegenstand der Erbschaftssteuer.
E 1. ·

Gegenstandder Erbschaftssteuerist der Erwerbvon Todeswegen.
Als ErwerbvonTodeswegengilt, außerdemjenigen,was durchErbfolge,

durchVermächtnisoderals Pflichtteil erworbenwird:
1. ein Erwerb, auf welchendie für VermächtnissegeltendenVorschriften
desbürgerlichenRechtesAnwendungfinden,sowiedasjenige,was durch
einenachdenVorschriftendesbürgerlichenRechtesals Verfügungvon
Todeswegenzu beurteilendeSchenkungerworbenwird;

2. ein Erwerb, welcherinfolge der VollziehungeinerdurchVerfügung
von Todes wegenangeordnetenAuflage oder infolge der Bewirkung
einerLeistung,von welcherder ErblassereinenErwerb von Todes
wegenabhängiggemachthat,oder,sofernderErwerbderGenehmigung
einerBehördebedarf,infolgeder VollziehungeinerAnordnungdieser
Behördeerlangtwird.

(2
Als Erwerbvon Todeswegenist außerdemanzusehen:
1. was durchRechtsgeschäftunter Lebendenmit der Bestimmungzu=
gewendetwird, daß es auf denPfflichtteilangerechnetwerdensoll;

2. was als Abfindungfür einenErbverzicht(§92346) 2352 desBürger=
lichenGesetzbuchs)oderfür dieAusschlagungeinerErbschaftodereines
Vermächtnissesgewährtwird.

3.
Als Erwerbvon Todeswegensind ferneranzusehen:
I. wasdurchdenEintritteinesLehens=oderFideikommißfallserworbenwird;
2. Bezüge aus Familienstiftungen,sofern sie infolge Todesfalls an den
stiftungsmäßig oder gesetzlichdazu Berufenen gelangen, sowie der
Erwers desVermögenseinersolchenStiftung, soferndas Vermögen
infolge Erlöschensder Stiftung an denstiftungsmäßigodergesetzlich
dazuBerufenengelangt;

3. Vermögensvorteile,die auf Grund einesvon demErblassergeschlossenen
Vertrags unterLebendenvon einemDritten mit demTode desErb=
lassersunmittelbarerworbenwerden;
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4. was als Abfindung für den Verzichtauf einenErwerb der unter
Nr. 1, 2 bezeichnetenArt gewährtwird.

84.
Für die Steuerpflichtan KindesstattangenommenerPersonenund ihrer

Abkömmlinge,soweitsichauf diesedieWirkungender Annahmean Kindesstatt
erstrecken,geltenaußerdemfolgendebesondereVorschriften:

Als Erwerb von Todeswegenist auchanzusehen:
1. ein Erwerb, auf welchendie für den Pflichtteilsanspruchgeltenden
Vorschriftendes bürgerlichenRechtesAnwendungfinden;

2. was durcheineZuwendungunterLebendenerworbenwird, soferndie
Zuwendung von dem Erwerber bei einer Erbauseinandersetzungmit
anderenAbkömmlingen des Zuwendendennach gesetzlicherVorschrift
oderauf Grund einerbei der ZuwendunggetroffenenAnordnungdes
letzterenzur Ausgleichungzu bringenseinwürde. ·

Im Falle der Fortsetzungder ehelichenGütergemeinschaft(§§1483ff. des
BürgerlichenGesetzbuchs)istnachderBeendigungderfortgesetztenGütergemeinschaft
der einemanteilsberechtigtenAbkömmlingan dem Gesamtguteder fortgesetzten
GütergemeinschaftzustehendeAnteil Gegenstandder Erbschaftssteuerin gleicher
Weise,wie wennder erstverstorbeneEhegattezurZeit derBeendigungderGüter=
gemeinschaftgestorbenund der Anteil an dem Gesamtguteder gesetzlicheErbteil
desAbkömmlingeswäre. Als ErwerbvonTodeswegenistaucheineZuwendung
anzusehen,die einemanteilsberechtigtenAbkömmlingunterLebendengemachtwird,
soweitdieZuwendungbeiderAuseinandersetzungzurAusgleichungkommenwürde,
sowieeineAbfindung,die einemAbkömmlingedafür gewährtwird, daß er vor
odernachdemEintritteder fortgesetztenGütergemeinschaftauf seinenAnteil am
Gesamtguteverzichtet. · ·

Räumliche Herrschaft des Gesetzes.
· 85.
BeweglichesVermögenist derErbschaftssteuerunterworfen,wennderjenige,

aus dessenVermögen der Erwerb anfällt (Erblasser),zur Zeit seinesTodes oder,
sofernder Erwerb bei seinenLebzeitenanfällt, zur Zeit desAnfalls an denEr—
werberein Deutscherwar und zugleicheinemBundesstaatangehörte.Soweit
sich das Vermögen im Auslande befindet,wird auf Antrag die in dem aus=
wärtigenStaate erweislichgezahlteAbgabeauf die Erbschaftssteuerangerechnet;
soweites sichin einemdeutschenSchutzgebietebefindet,unterliegtesderErbschafts=
steuernicht,wennder Erblasserzu der bezeichnetenZeit seinenWohnsitzoderin
ErmangelungeinesWohnsitzesseinengewöhnlichenAufenthaltin diesemSchutz=
gebietehatte.

In denFällen des § 3 Nr. 1, 2 ist im Sinne diesesGesetzesals Erblasser
der zuletztBerechtigteanzusehen.
Neichs=Gesetzbl.1906. 102
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86.
Von demVermögeneinesausländischenErblasserswird dieSteuererhoben,

wenner zur Zeit seinesTodes oder, sofernder Erwerb bei seinenLebzeitenan=
fällt, zurZeit desAnfalls an denErwerberseinenWohnsitzoderin Ermangelung
einesWohnsitzesseinengewöhnlichenAufenthalt in einemBundesstaatehatte,
jedochnur insoweit,als sichdas Vermögenim Inlande befindet.

Das im Inlande befindlicheVermögeneines ausländischenErblassers,
welcherzu demnachAbs. 1 maßgebendenZeitpunktewederseinenWohnsitznoch
seinengewöhnlichenAufenthaltin einemBundesstaatehatte,unterliegtderSteuer,
wenn es einemErwerberanfällt, der zur Zeit desAnfalls im Inlande seinen
Wohnsitzoderin ErmangelungeinessolchenseinengewöhnlichenAufenthalthat.
Der Steuerpflichtigehat das RechtdesAbzugs einerfür denselbenErwerb im
Ausland entrichtetenSteuer.

Die Steuer wird insoweitnicht erhoben,als in dem Heimatstaatedes
Erblassersim umgekehrtenFalle in Ansehungder von demErwerb aus dem
Vermögeneines Deutschenzu entrichtendenEbschaftssteuerErmäßigung oder
Befreiunggewährtwird.

Unter Zustimmungdes Bundesrats kann der Reichskanzlerzum Znecke
derAusgleichungoderderVermeidungeinerDoppelbesteuerungAbweichungen
von denVorschriftendesAbs. 1 anordnen.

Auf das VermögeneinesDeutschen,der einemBundesstaatenichtange=
hörte,findendie Vorschriftender Abs.1, 2 entsprechendeAnwendung.

87.
Von inländischenGrundstückenist die Erbschaftssteuerzu erheben,ohne

Unterschied,ob der ErblasserDeutscheroderAusländerwar und ob er im In=
landeseinenWohnsitzodergewöhnlichenAufenthalthatteodernicht.

Grundstücke,die sich im Auslande befinden,gehörennicht zur steuer—
pflichtigenMasse.

Den GrundstückenstehenBerechtigungengleich, für welchedie sichauf
GrundstückebeziehendenVorschriftengelten. ·

§8.
Ein Gegenstand,für denvon einerdeutschenBehördeein zur Eintragung

des BerechtigtenbestimmtesBuch oderRegistergeführtwird, gilt als im In=
lande befindlich.Ein Anspruchgilt als im Inlande befindlich,wenn für die
Klage ein deutschesGerichtzuständigist.

89. «
In den Fällen der §§ 5 bis 8 kommenSchulden und Lasten, welche

nur auf einemsteuerfreienoder nur auf einemsteuerpflichtigenTeile derMasse
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haften,behufsder Berechnungder Steuer bei demjenigenTeile in Abzug, auf
welchemsiehaften.

Schuldenund Lasten, welchesowohlauf dem steuerfreienals auf dem
steuerpflichtigenTeile derMasse haften, kommenvon dem letzterennur nach dem
VerhältnissediesesTeiles zur gesamtenMasse in Abzug.

In das GrundbucheingetrageneSchulden,für welchederEigentümerzu=
gleichpersönlichhaftet,geltenzunächstals LastendesGrundstücksund kommen
nur rücksichtlichdesdurchdasGrundstücknichtgedecktenBetragsbeiderübrigen
Massein Anrechnung.

Betrag derErbschaftssteuer.

8 10.
Die Erbschaftssteuerbeträgt:
I. vier vom Hundert:

1. für leiblicheEltern;
2. für voll- und halbbürtigeGeschwistersowie für Abkömmlinge
erstenGrades von Geschwistern;

II. sechsvom Hundert:
für (Großelternund entferntereVoreltern;
für Schwieger=und Stiefeltern;
für Schwieger=und Stiefkinder;
für AbkömmlingezweitenGrades von Geschwistern;
für uneheliche,von demVater anerkannteKinder und derenAb=
kömmlinge;
für an KindesStatt angenommenePersonenund derenAb=
kömmlinge,soweitsichauf diesedieWirkungenderAnnahmean
KindesStatt erstrecken;

III. achtvom Hundert:
1. für Geschwisterder Eltern;
2. für Verschwägerteim zweitenGradederSeitenlinie;

IV. zehnvom Hundert in den übrigenFällen, soweites sichnicht um
einenErwerb der im § 12bczeihnetenArt handelt.

ÜbersteigtderWert desErwerbesdenBetragvon
20000Mark, sowird das 1½ofache,

übersteigter denBetrag von
30 000 Mark, so wird das 1½fache,

SF’

50 000 /10 :

75 000 "* m ⸗ * 1 Ho ⸗

100 000 ⸗ 7 ⸗ * 1 5 ⸗

150000 l1%
102“
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200000Mark, so wird das 1½/ofache,
⸗ * * * 8 2*300 000 — 1%%

400 000 * · ⸗ * 1% *

500 000 * "2 -
600000- --2V»,-
700000 2%.
800 000 ⸗ *⸗ 7 * 2½⅛0 *

900000 ⸗ . 2½½.
1 000 000 ⸗ ". 2%

der im Abs. 1 bestimmtenSätze erhoben.
Die im Abs.2 geregelteSteigerungbeginntbeidenSteuerpflichtigender

I. Klasse erst, wenn der Wert des Erwerbesden Betrag von 50000 Mark
übersteigt,mit demim Abs.2 für diesenWert bestimmtenSatze.

WersiciatderWert desErwerbeseineder im Abs.2 bezeichnetenWert=
grenzen,so wird derUnterschiedsbetragzwischendem nachAbs. 2 anzuwendenden
höherenSatze und demjenigender vorangehendenWertklassenur insoweit er=
hoben,als er aus derHälfte des dieWertgrenzeübersteigendenBetrags desEr=
werbesgedecktwerdenkann.

Befreiungen.
SII.

Von der Erbschaftssteuerbefreitbleiben:
1. ein Erwerb von nichtmehrals 500Mark;
2. ein Erwerb in Gemäßheitdes§ 1969 desBürgerlichenGesetzbuchs;
3. die Befreiungvon einerSchuld, sofernderErblassersiemit Rücksicht
auf dieNotlagedesSchuldnersangeordnethat und eineNotlageauch
durch den Erbfall im wesentlichennicht beseitigtwird, soweitnicht die
Steuer aus derHälfte einesnebender erlassenenForderungdemBe=
dachtenzukommendenAnfalls gedecktwerdenkann;

4. ein Erwerb, der anfällt:
a) ehelichenKindern und solchenKindern,)welchendie rechtliche
Stellung ehelicherKinder zukommt—jedoch mit Ausschluß der
anKindesStatt angenommenenKinder—, sowieeingekindschafteten
Kindern;

b) unehelichenKindern aus dem Vermögender Mutter oder der
mütterlichenVoreltern;

c) Abkömmlingender zu a) b bezeichnetenKinder;
) Ehegatten;
e) den im 9 10 I. 1, II. 1, 5, 6 aufgeführtenPersonen, sofern der
Wert desErwerbesdenBetrag von 10000 Mark nichtübersteigt;

1) den im § 10 I. 2, II. 2, 3 bezeichnetenPersonen,soferner in
Kleidungsstücken,Betten,Wäsche,Haus=und Küchengerätbe=
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steht,dieseGegenständenichtzumGewerbebetrieboderzumVer=
kaufebestimmtwaren und der Wert des ErwerbesdieserArt
denBetrag von 5 000Mark nichtübersteigt)auf denAbzug der
SchuldenundLastenvon demWerte der bezeichnetenGegenstände
findendie Vorschriftendes § 9 entsprechendeAnwendung;

g) leiblichenEltern, Großelternund entfernterenVoreltern, soweit
der Erwerb in Sachenbesteht,die sie ihrenAbkömmlingendurch

Schenkung oderÜbergabevertragzugewandthatten)
h) Personen, die in einemDienst=oder Arbeitsverhältnissezum
Erblassergestandenhaben, sofernder Wert des Erwerbesden
Betrag von 3000 Mark nichtübersteigt;

ein Erwerb, der anfällt Familienstiftungenauf Grund eines in einer
Verfügungvon TodeswegenbestehendenStiftungsgeschäfts.

12.

2
für einenErwerb, der anfällt inländischenKirchen;
für einenErwerb, der anfällt solcheninländischenStiftungen, Gesell=
schaften,Vereinen oder Anstalten, die ausschließlichkirchliche,mild=
tätige oder gemeinnützigeZweckeverfolgen,sofernihnen die Rechte
juristischerPersonenzustehen;
für Zuwendungen,dieausschließlichkirchlichen,mildtätigenodergemein=
nützigenZweckeninnerhalb des DeutschenReichs oder der deutschen
Schutzgebietegewidmetsind, soferndieVerwendungzudembestimmten
Zweckegesichertund die Zuwendung nicht auf einzelneFamilien oder
bestimmtePersonenbeschränktist;
für einenErwerb, der anfälltKassenoderAnstalten,welchedieUnter=
stützungder zu demErblasserin einemDienst=oderArbeitsverhältnisse
stehendenPersonen,sowieder FamilienangehörigensolcherPersonen
bezwecken.Das Gleichegilt, wenn der Erwerb anfällt Kassenoder
Anstalten, welchedieUnterstützungvon Personen sowiederenFamilien=
angehörigenbezwecken,die zu einemwirtschaftlichenUnternehmen,bei

verhältnissestehen.
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Die in denAbs. 1, 3 bezeichnetenVergünstigungenkönnenzu Gunsten
ausländischerStiftungen, Gesellschaften,Vereineund Anstaltender im Abs. 1
Nr. 2 bezeichnetenArt, zuGunstensolcherZuwendungen,die den dort unter
Nr. 3 bezeichnetenZweckenim Auslande zu dienenbestimmtsind, und zu
GunstenausländischerKassenund Angestelltender dort unterNr. 4 bezeichneten
Art zugestandenwerden, sofernder ausländischeStaat dem DeutschenReiche
gegenüberdie gleicheRücksichtübt.

Die Entscheidungdarüber,obZweckeder in denAbs.1 Nr. 2) 3 undim
Abs.4 bezeichnetenArt vorliegen,erfolgtdurchdie Landesregierung.

13.
Von der Entrichtungder Erbschaftssteuerbefreitsind der Landesfürstund

die Landesfürstin. «
§14.

JmSinnedeleOAbs.2,dessllNr.1,4e,f,hunddes812
Abs. 3 sind mehrereeinemErwerberseitensdesselbenErblassersinnerhalbfünf
Jahren zugefalleneVermögensvorteileder in den§§ 1 bis 3 gedachtenArt als
ein Erwerb anzusehen,wenn anzunehmenist, daß die Art und Weise der
Zuwendungnur zur VermeidungdeshöherenSteuersatzesoderzur Erlangung
der Steuerfreiheitgewähltwordenist.

ÜbersteigtderWert desErwerbesdieim § 11 Nr. 1, 4e, f, h und im
&12 Abs.3 bezeichnetenBeträge,so wird die Steuer nur insoweiterhoben,als
sieaus derHälfte des dieWertgrenzeübersteigendenBetragsgedecktwerdenkann.

¾#1,5.
Soweit Grundstücke,die dauerndland=oder forstwirtschaftlichenZwecken

8; dienenbestimmtsind, einschließlichder dazu gehörenden,denselbenZwecken
ienendenGebäudeund des Zubehörs, den Gegenstanddes Erwerbesbilden,
wird ein Viertel des auf diesenTeil desErwerbesentfallenden,nachdenVor=
schriftendiesesGesetzesberechnetenSteuerbetragsnichterhoben.

Für Steuerpflichtigeder Klasse1 (§ 10 Abs. 1 I.) tritt Befreiungvonder
Steuer ein, soweitim Laufe der dem Anrfallevorhergehendenfünf Jahre die
GrundstückeGegenstandeinesnach diesemGesetzesteuerpflichtigenErwerbesge=
worden sind. Ermäßigung der Steuer auf die Hälfte tritt ein, soweit der
frühereSteuerfall zwar mehrals fünf Jahre, abernichtüberzehnJahre zurück=
liegt. Die Befreiung oder Ermäßigungtritt nicht ein, wenn die Grundstücke
innerhalb des bezeichnetenZeitraums gegenEntgelt an Personenveräußert
wordensind, die nichtdem Veräußerergegenüberin einemdie Befreiungvon
der ErbschaftssteuerbegründendenVerhältnissestehen.

Auf denAbzug der SchuldenundLastenvon demWertederGrundstäücke
sindendie Vorschriftendes § 9 entsprechendeAnwendung.
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Ermittelung des Wertes der Masse.
16.

Der Ermittelungdes Betrags der Masse wird der Wert zur Zeit des
Anfalls zu Grundegelegt.

Bei Grundstückender im § 15 Abs.1 bezeichnetenArt wird der Ertrags=
wert zu Grunde gelegt. Als Ertragswert gilt das Fünfundzwanzigfachedes
Reinertrags,dendieGrundstückenachihrerbisherigenwirtschaftlichenBestimmung
bei ordnungsmäßigerBewirtschaftungnachhaltiggewährenkönnen.

/ 17.
Bei Nutzungenoder Leistungen,die entwederausdrücklichoder durch

anderweitigedie Dauer begrenzendeUmständeauf bestimmteZeit beschränktsind,
ist der GesamtwertunterAbrechnungderZwischenzinsendurchZusammenzählung
der einzelnenJahreswerte zu berechnen.Der Gesamtwert darf den zum gesetz=
lichenZinssatzekapitalisiertenJahreswertnichtübersteigen.Bei immerwährenden
Nutzungenwird dasFünfundzwanzigfachedeseinjährigenBetrags, beiNutzungen
von unbestimmterDauer, sofernnichtdieVorschriftender §§#18, 19 Anwendung
finden,dasZwölfundeinhalbfachedeseinjährigenBetragsals Wert angenommen.

18.
Der Wert von Leibrentenoder anderenauf die LebenszeiteinerPerson

beschränktenNutzungen,einschließlichdes im § 3 Nr. 1 bezeichnetenErwerbes,
wirdnachdemLebensalterderPerson,mit derenTodedasBezugsrechterlischt,
berechnet,undzwarwird als Wert beieinemAlter

1. bis zu 25 Jahren das 20 fache,
2. von mehrals 25 bis zu 35 Jahren das 18 fache,
3. 4 t ⸗ 2 2 5 2⸗ 2 16 ⸗

4. 45 55 ".14
5. „ 55. 65 ⸗ 12 ⸗⸗
6. ⸗ 66 Uy0 ⸗ 10
7. 7 705 8
8. ⸗ 75 280 ⸗ ⸗ 6 „
9. 80 Jahren das4fache desWertesdereinjährigen

Nutzungangenommen.
Ist jedochdie NutzungoderLeistung

im Falle des Abs. 1 Nr. 1 schoninnerhalb eines Zeitraums von
10 Jahren,

im Falle des Abs. 1 Nr. 2 schoninnerhalb einesZeitraums von
9 Jahren,
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im Falle des Abs. 1 Nr.3 schoninnerhalb eines Zeitraums von
8 Jahren,

im Falle des Abs. 1 Nr. 4 schoninnerhalb eines Zeitraums von
7 Jahren,

im Falle des Abs. 1 Nr. 5 schoninnerhalb einesZeitraums von
6 Jahren,

im Falle des Abs. 1 Nr. 6 schoninnerhalb eines Zeitraums von
5 Jahren,

in den Fällen des Abs. 1 Nr. 7 bis 9 schoninnerhalbeines Zeit=
raums von 4 Jahren

nach dem Arfall erloschen,so wird ihr Wert nachMaßgabe der wirklichen
Dauer bestimmtund diegezahlteSteuer bis auf dendiesemWerteentsprechenden
Betrag erstattet. In gleicherWeise wird, wenn die steuerpflichtigeMasse um
dennachAbs.1 bkcchutenWert einerNutzungoderLeistung geringerveranlagt
war, im Falle des früherenErlöschensder##uzung oderLeisen ein ent=
sprechenderSteuerbetragnacherhoben.

19.
Hängt die Dauer der Nutzungenvon der LebenszeitmehreretPersonen

ab, so ist, wenndas Bezugsrechtmit demTode der zuerstversterbendenPerson
erlischt, dasLebensalterd# ältestenPerson, wenn das Bezugsrechtmit dem
Tode der letztversterbendenPerson erlischt,das Lebensalterder jüngstenPerson
maßgebend.

8 20.
Der einjährigeBetrag der NutzungeinesGeldbetragsist, wenner nicht

anderweitfeststeht,zu vier vom Hundertanzunehmen.

Bedingter Erwerb.
8 21.

Vermögen,dessenErwerbvondemEintritt eineraufschiebendenBedingung
abhängt, unterliegtder Besteuerungerstbei demEintritte der Bedingung; für
denSteuerbetragmuß jedochauf Verlangen des Erbschaftssteueramts 34)
Sicherheitgeleistetwerden.

Vermögen, das unter einer auflösendenBedingungerworbenist, wird,
abgesehenvon den Nutzungenvon unbestimmterDauer (68 17 bis 19), wie
unbedingterworbenesbehandelt.Tritt die Bedingungein, so wird die gezahlte
Steuer bis auf den der wirklichenBereicherungentsprechendenBetragerstattet.

Bedingte Belastung.

• 2.
Lasten,die denWert der steuerpflichtigenMassevermindern,werden,so=

weit sievon demEintritt eineraufschiebendenBedingungabhängen,nichtberück=
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sichtigt. Tritt die Bedingungein, so wird die gezahlteSteuer bis auf dender
verändertenRechtslageentsprechendenBetrag erstattet.

Lasten, derenFortdauer von einerauflösendenBedingung abhängt, werden,
sofernsienichtnachdenin den§§817 bis 19 enthaltenenGrundsätzenbehandelt
werdenkönnen,wie unbedingtein Abzug gebracht.Tritt die Bedingungein,
so wird ein entsprechenderSteuerbetragnacherhoben.Das Erbschaftssteueramt
kann Sicherheitsleistungfür diesenAnspruch fordern.

Für zweifelhafteLastengilt das Gleichewie für Lasten, die von einer
aufschiebendenBedingungabhängen.

*23.
Die Vorschriftender §§ 21, 22 findenentsprechendeAnwendung,wenn

der Erwerb oderdie Last von einemEreignis abhängt,das nur hinsichtlichdes
ZeitpunktsseinesEintritts ungewißist.

UnsichereRechte.
21.

UngewisseoderunsichereRechteund anderezur sofortigenWertermittelung
nichtgeeigneteGegenständekommenmit ihremmutmaßlichenWerte in Ansatz,
den der Steuerpflichtigein Vorschlagzu bringenhat. Findet keineEinigung
statt, so kann das Erbschaftssteueramtvon dem ihm angemessenerscheinenden
Werte dieSteuer einziehenund dieBerichtigungdesWertansatzessowiedie ent=
sprechendeNachforderungoderErstattungderSteuer bis zumAusgangeder=
jenigenVerhandlungenvorbehalten,vonwelchendieBezahlungderForderung
oderdieWertermittelungabhängt.

(25.
Sind bei der Berechnungder Steuer unbekannteAnsprücheder Masse

oderan die MasseaußerBerücksichtigunggeblieben,sohat, wennsiespäterzur
Verwirklichunggelangen,diederverändertenSachlageentsprechendeAusgleichung
durchNacherhebungoderErstattungder Steuer zu erfolgen.

Erwerb von Vermögen ohne die Nutzung.
/26.

Vermögen, dessenNutzungeinemandernals demSteuerpflichtigenzusteht,
wird um dennachdenVorschriftender &#17ff. berechnetenWert der Nutzung
geringerveranlagt.

Der Steuerpflichtigekannverlangen,daß die Versteuerungbis zum Er=
löschendes Nutzungsrechtsausgesetztbleibt. In diesemFalle findet die Vor=
schriftdesAbs.1 keineAnwendung. Das ErbschaftssteueramtkanndieLeistung
einerSicherheitfür die zu entrichtendeErbschaftssteuerfordern.
Reichs=Gesetbl.19006. « 103
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Wenn im Falle desAbs. 2 dasmit demNutzungsrechtebelasteteVermögen
vor demErlöschendes Nutzungsrechtsim Wege der Exbfolgeauf,eineandere
Person übergeht,so wird die Erbschaftssteuerfür diesenAbergangnichterhoben,
vielmehr tritt die gleicheBehandlungein, wie wennderjenige,demdas Ver=
mögen zur Zeit des Erlöschensdes Nutzungsrechtsgehört,das Vermögenun=
mittelbarvon demursprünglichenErblassererworbenhätte.

&#27.
Bei der EinsetzungeinesNacherben(§§2100ff. desBürgerlichenGesetz=

buchs)wird derVorerbeals Nießbraucher,der Nacherbeals Erbe des heraus=
zugebendenVermögensbehandelt. 6

Ist die EinsetzungdesNacherbenauf dasjenigebeschränkt,was beimTode
desVorerbennochvorhandenseinwird, so habensowohlder letzterevon dem
vollenBetragedesErwerbesals derNacherbevon demvollenBetragedesan
ihn herauszugebendenVermögensnach ihrem Verhältnissezum Erblasserdie
Steuer zu entrichten.Die von dem VorerbenentrichteteSteuer wird für den
Teil der Erbschaft,für dender Nacherbesteuerpflichtigist, auf Antrag insoweit
erstattet,als sie denBetrag übersteigt,den der Vorerbeals Nießbraucherge=
schuldethaben würde. Diese VorschristenfindenauchAnwendung)wennder
Vorerbezur freienVerfügungberechtigtist.

Dem Falle derNacherbfolgestehtder Fall desNachvermächtnissesgleich.

Berechnungder Erbschaftssteuer.

(28.
Die Erbschaftssteuerwird nach dem ganzenErwerbe jedes einzelnen

Beteiligtenfür diesenbesondersunterBerücksichtigungseinesVerhältnisseszum
Erblasserberechnet.

Der Steuerbetragwird auf volle Mark nachuntenabgerundet.

8 29.
Die Erbschaftssteuerwird von dem Betrage berechnet,um welchender

ErwerberdurchdenAnfall bereichertwordenist.
Die infolgedesAnfalls durchVereinigungvon Rechtund Verbindlichkeit

oder von Recht und Belastung erloschenenRechtsverhältnissegeltenals nicht
erloschen.

Bei der Feststellungdes Wertes des Nachlasseskommenbehufs der
Berechnungder von einemErben zu entrichtendenErbschaftssteuerals Nachlaß=
verbindlichkeiteninsbesondereauchin A-zug dieKostender Beerdigungdes
ErblasserseinschließlichderKostender landesüblichen,kirchlichenund bürgerlichen
Leichenfeierlichkeitenund derKosteneinesangemessenenGrabdenkmals,die gericht=
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lichenund außergerichtlichenKostender RegelungdesNachlasses und der für
die Masse geführtenRechtsstreite.Die Erbschaftssteuerwird nicht in Abzug
gebracht.

30
Ist eineZuwendunguntereinerAuflagegemacht,die in Geld veranschlagt

werdenkann, so ist dieZuwendungnur insoweitsteuerpflichtig,als sie den
Wert der Leistungübersteigt.

Haftung für die Erbschaftssteuer.
631.

Die Erbschaftssteuerist von demErwerber,)bei einerZuwendungder im
* 12 Abs. 1 Nr. 3 bezeichnetenArt jedochvon demmit der ZuwendungBe=
schwertenzu entrichten.Im letzterenFalle kann die Steuer, sofernsichnicht
aus der Anordnungein anderesergibt, auf dieZuwendungaunferechmetwerden.
Für die Steuer haftetdie ganzesteuerpflichtiggeMasse;auf Verlangenmuß aus
dieserin denFällen der 66#21 bis 23Sihchet geleistetwerden.

NebendemErwerberoderdemmit der Jusendung Beschwerten(Abs.1)
haftet der Erbe in Höhe desWertes des aus der ErbschaftEmpfangenenfür
die Steuer als Gesamtschuldner.Sind mehrereErben vorhanden,so haftet
jederin FleccherWeiseauch für die von denMiterben zu entrichtendeSteuer.
Auf Na WforderungenerstrecktsichdieseHaftung nicht.

32.
GesetzlicheVertretersowieBevollmächtigtederSteuerpflichtigen,Testaments=

vollstrecker,Nachlaßpflegerund Verwaltervon Familienstiftungenhaftenpersön=
lich für die Steuer, wenn sie die Erbschaft,einzelneEcbtele, Vennächtnisf,
Schenkungen,Bezge aus der Familienstiftungusw. vor derBerichtigung oder
Sicherstellungder darauf entfallendenErbschaftssteuerausantwortenn dieBei=
treibungvon den Steuerpflichtigennichterfolgenkann.

uf Nachforderungenerstrecktsichdiesesaftng nicht.
Die Vorschriftenaar Abs. 1, 2 finden in denFällen des § 6 auf die=

jenigen, in derenGewahrsamsichdas Vermögendes Erblassersbefindet,ent=
sprechendeAnwendung.

Inständigkeit für Erhebung und Verwaltung der Erbschaftssteuer.
g 33.

Für die Erhebungder Erbschaftssteuerist der Bundesstaatzuständig,in
welchemder Erblasserzur Zeit seinesTodes oder, sofernder Erwerb bei seinen
Lebzeitenanfällt, zur Zeit desAnfalls an denErwerberseinenWohnsitzgehabt
* Hatte der Erblasserin mehrerenBundesstaateneinenWohnfitz,so ist der

103°
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Staat zuständig,in welchemder Wohnsitz=liegt,an dem er sich zuletztauf=
gehaltenhat.

Soweit die Steuer von einemGrundstücke(I7 Abs.1, 3) zu entrichten
ist, ist der Bundesstaatzuständig,in welchemsichdas Grundstückbefindet.

Hatte der ErblasserkeinenWohnsitzim Inlande, so ist im Falle des § 5
Abs. 1 der Bundesstaat,welchemer angehörthat, in den Fällen des § 6
Abs. 1) 5 derBundesstaat,in welchemer seinengewöhnlichenAufenthaltgehabt
hat, für die Erhebungder Steuer zuständig.Im Falle des § 6 Abs.2 ist für
die Zuständigkeitder Wohnsitzoder der Aufenthaltdes Erwerbersmaßgebend.

BestehenzwischenmehrerenBundesstaatenMeinungsverschiedenheitenüber
ihre Zuständigkeit,so bestimmtauf Anrufen eines dieserBundesstaatender
Bundesratdenfür dieErhebungderSteuerzuständigenStaat.

" 34.
Die VerwaltungdesErbschaftssteuerwesenswird durchdievonderLandes=

regierunghierzubestimmtenSteuerstellen(Erbschaftssteuerämter)geführt. Diese
unterstehenanderen,gleichfallsvonderLandesregierungzubestimmendenBehörden
(Oberbehörden)und letztereder oberstenLandessinamehörde.

35.
Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle undSteuern habenin Ansehungder

Verwaltungder ErbschaftssteuerdieselbenRechteund Pflichten, welcheihnenin
Ansehung derZölle und Verbrauchssteuernbeigelegtsind. -

In denjenigenStaaten, in welchendie Geschäfteder Oberbehördefür die
ErbschaftssteueranderenBehördenals denZolldirektivbehördenübertragensind,
werdender Umfang und die Art der Tätigkeitder Reichsbevollmächtigtenvom
Reichskanzlerim Einvernehmenmit der beteiligtenBundesregierunggeregelt.

Unter Zustinmung des Bundesrats kann der Reichskanzlerdie Wahr=
nehmungder Geschäfte derReichsbevollmächtigten,soweitdas Erbschaftssteuer=
wesenin Betrachtkommt,anderenBeamtenübertragen.

Anmeldung des Erwerbes.
36.

Jeder, dem ein steuerpflichtigerEnverb von Todes wegen(§ 1 bis 4)
anfällt, ist verpflichtet,ihn binneneinerFrist von drei Monaten oder, wenner
sichbei demBeginne der Frist im Ausland aufhält, binnen einer Frist von
sechsMonatennacherlangterKenntnis von demAnfalle demzuständigenErb=
schaftssteueramteschriftlichanzumelden.

Einer Anmeldungbedarfes nicht,wennderErwerb auf einervon einem
deutschenGericht oder einemdeutschenNotar eröffnetenVerfügungvon Todes
wegenberuht.
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Erbschaftssteuererklärung.

837.
Auf Verlangendes Erbschaftssteueramtsund innerhalbeiner von diesem

zu bestimmendenFrist hat der zur AnmeldungeinesErwerbesvonTodeswegen
Verpflichtetedem Amte eine Erbschaftssteuererklärungeinzureichen.Die Frist
muß mindestenseinenMonat betragen.Die Erklärung muß ein vollständiges
Verzeichnisder zu der steuerpflichtigenMasse gehörendenGegenständeunter
Angabe ihresWertes und der in Abzug zu bringendenVerbindlichkeitenoder
LastensowieeineDarlegung der für die Steuerpflichtin Betrachtkommenden
Verhältnisseenthalten.

Für die Erklärung kann ein besonderesMuster vorgeschriebenwerden.
Die Erbschaftssteuererklärungist unterder Versicherungzu erstatten,daß

die AngabennachbestemWissenund Gewissengemachtsind. -

§38.
Dieinden§§36,37bezeichnetenBerpflichtungengeltenauchfiir

Testamentsvollstrecker,Nachlaßpflegerund gesetzlicheVertreterder Erwerberin
Ansehungder ihrer Verwaltung unterliegendenGegenstände.Die im §36
bezeichnetenFristen beginnenfür diesePersonennicht vor der Übernahmeder
Verwaltung.

l 30.
Sind mehrerePersonenzur Erstattungder Anmeldungverpflichtet,so

kommtdie von einemVerpflichtetenbewirkteAnmeldungauchden übrigenzu=
statten,sofernder diesenangefalleneErwerb daraus erkennbarist.

" 40.
Den Erbschaftssteuerämternsind seitensder nachbenanntenBehördenund

Beamtendie folgendenMitteilungenzu machen:
1. seitensder Standesämter

von deneingetretenenSterbefällen,
2. seitensder Gerichte

von denergangenenTodeserklärungen,
3. seitensder Gerichteund Notare

vondenvonihnenbeurkundetenSchenkungenunddenvon ihnen
eröffnetenVerfügungenvon Todeswegen,

4. seitensder Gerichteund Verwaltungsbehörden
von denzu ihrerKenntnisgelangendenZuwiderhandlungengegen
die VorschriftendiesesGesetzes.
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&41.
Die Gerichteund die Notare habendenErbschaftssteuerämternauf Ver=

langendie Einsichtin die denNachlaßbetreffendenVerhandlungenzu gestatten.

42.
Jeder, demein Erwerb von Todeswegenanfällt) ist zur Erteilung der

von demErbschaftssteueramtegefordertenAuskunft über die den Erwerb be=
treffendentatsächlichenVerhältnisseinsoweitverpflichtet,als diesefür die Fest=
setzungderSteuervon deman ihn selbstoderan andereBeteiligtegelangenden
Erwerb erheblichsind. DieseVorschrift findet auf die im §38 bezeichneten
PersonenentsprechendeAnwendung.

Auf VerlangenmüssendemErbschaftssteueramtedie sichauf denErwerb
beziehendenUrkundenzur Einsichtvorgelegtwerden.

Deas Erbschaftssteueramtentscheidetnach freierÜberzeugungdarüber,ob
die von demSteuerpflichtigenbehauptetenSchuldensowiedievon ihm behaupteten
Umstände,auf Grund derenAbzügevon derMassegemachtoderTeile aus der
Masseausgeschiedenwerdensollen,vorhandensind.

Zur Befolgung seinerAnordnungenkann das Erbschaftssteueramtdie
VerpflichtetendurchOrdnungsstrafenanhalten, auch kann das Amt die zur
Erledigungder AnordnungenerforderlichenMaßregelnauf KostenderSäumigen
treffen. Die einzelneOrdnungsstrafedarf den Betrag von dreihundertMark
nichtübersteigen.

* 6
Trägt das ErbschaftssteueramtBedenken,die Wertangabe(&37) als

richtiganzunehmen,so hat es hiervondemSteuerpflichtigenunterBezeichnung
der beanstandetenPunkte und unter Bestimmungeiner angemessenenFrist zur
GegenerklärungMitteilung zu machen. Erfolgt innerhalb der gesetztenFrist
keineGegenerklärungoderführendieVerhandlungennichtzu einerEinigung) so
ist dasErbschaftssteueramtbefugt,selbständigdenWert zu ermittelnunddanach
die Steuer zu erheben.

Die Kosten der Wertermittelungfallen dem Steuerpflichtigenzur Last,
wennder ermittelteWert denvon demSteuerpflichtigenangegebenenWert um
mehr als ein Drittel übersteigt.Die etwa gezahltenKostenwerdenerstattet,
wennim Verwaltungswegoder im Rechtswege8 ErmäßigungdesWertesauf
siuenDetrag erfolgt,bei demdieVerpflichtungzumKostenersatzenichtbegründet
ein würde.

Pauschversteuerung.

44.
Die obersteLandesfinanzbehördeist ermächtigt,auf Antrag des Steuer=

pflichtigenvon der genauenErmittelungder Masse und der Vorlegung eines
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Verzeichnisses(C 37) ganz oderzum Teil abzusehenund einenPauschbetragfür
die Erbschaftssteueranzunehmen,auch die PauschversteuerungsolcherAnfälle,
derenVersteuerungsonstnochausgesetztbleibenmüßte,zu gestatten.

Erbschaftssteuerbescheid.
§4.

Ist die Erbschaftssteuerberechnet,so erteiltdas Erbschaftssteueramteinen
Erbschaftssteuerbescheid,welcherdenBetrag der steuerpflichtigenMasse, die ein=
zelnenErwerbsanfälle,das Verhältnis der Erwerber zum Erblasserund die
Beträgedervon ihnenzuentrichtendenSteuer angibtund zugleichdieAnweisung
zur Entrichtungder Steuer innerhalbeinerzu bestimmendenFrist enthält. Die
Frist muß mindestens einen Monat betragen. Der Steuerbescheidmuß die
Punkte bezeichnen,in denener von der Steuererklärungabweicht.

Die Verzögerungder Auseinandersetzungder Erben darf die Entrichtung
derSteuernichtaufhalten,soweitdieseaus demNachlaßentnommenwerdenkann.

& 46.
DieBeschwerdegegen denSteuerbescheidist binneneinerFrist von zwei

Monaten bei dem Erbschaftssteueramtanzubringen.Es genügtauchdie Ein=
legungbei derOberbehördeG 34). Die Frist beginntmit der Zustellungdes
Bescheids.Über dieBeschwerdeentscheidet,sofernihr nichtdas Erbschaftssteuer=
amt abhilft, die Oberbehörde.

Gegendie Entscheidungder Oberbehördeist das Rechtsmittelderweiteren
Beschwerdezulässig. Die weitereBeschwerdeist binneneiner Frist von zwei
Monatenseitder Zustellungeinzulegen.Sie kannbei derOberbehörde,beidem
Erbschaftssteueramtoder bei der oberstenLandesfinanzbehördeeingelegtwerden.

Über die weitereBeschwerdeentscheidet,soweitihr nicht die Oberbehörde
abhilft, die obersteLandesfinanzbehörde. «

VerspäteteBeschwerdensind zuzulassen,wenn die Steuerbehördezu der
Annahmegelangt, daß der Beschwerdeführerohne sein Verschuldenverhinder
war, die Frist einzuhalten. ·

Der Steuerbescheidund die auf BeschwerdeergehendeEntscheidungder
Oberbehördemüssen,soferndie Oberbehördeder Beschwerdenicht abhilft, eine
BelehrungüberdasdagegenzulässigeRechtsmittelenthalten.

Die Beschwerdeunddie weitereBeschwerdehaben keineaufschiebende
Wirkung.

Stundung.
847.

In denFällen, in denendie sofortigeEinziehungder Steuer mit erheb=
lichenHärten für den Steuerpflichtigenverbundenseinwürde, ist die Steuer)
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nötigenfallsgegenSicherheitsleistung,zu stunden,auchdieEntrichtungin Teil=
beträgenzu gestatten.

Soweit der Erwerb aus Grundstückenbesteht,ist dem Steuerpflichtigen,
nötigenfalls gegen ausreichendeSicherung, nach Maßgabe des von ihm zu
stellendenAntrags dieAbführung derSteuer in höchstenszehnInhrrstelleträgn
zu gestatten,sofernnichtseineVermögensverhältnisseeinemit svfortigerEinziehung

der Steuer verbundeneHärte ausschließen. Die Stundungsbewilligung kann
zurückgenommenwerden,wenn die Voraussetzungender Stundung wegfallen.
Als ausreichendeSicherheitsleistunggilt dieEintragungeinerSicherungshypothek
für die Steuerforderungauf die bezeichnetenGrundstücke,sofernder Hypothek
andereRechteals die zur Zeit desAnfalls bestehendennichtvorgehen. Soweit
die BestellungeinerHypothekan einemGrundstückin der Art zulässigist, daß
Befriedigungaus demGrundstückelediglichim Wege der Zwangsverwaltung
gesuchtwerdenmuß, genügtdie BestellungeinersolchenHypothek.

Swangevollstreckung.
l48.

Wenn der Steuerpflichtigeein Deutscherist, so ist zum Zweckeder Ein=
ziehungder ErbschaftssteuerdieZwangsversteigerungeinesGrundstücksohneseine
Zustimmungnichtzulässig.

Strafen.

49.
Ist die gesetzlicheVerpflichtungzur EinreichungderErbschaftssteueranmeldung

oder Erbschaftssteuererklärunginnerhalb der vorgeschriebenenFrist nicht erfüllt,
so unterliegtder VerpflichteteeinerGeldstrafeim zwei=bis vierfachenBetrage
der Erbschaftssteuervon dem betreffendenErwerb oder, wenn der Betrag der
Steuer nichtermitteltwerdenkann, einerGeldstrafebis zu 20000 Mark.

Ist nach den obwaltendenUmständenanzunehmen,daß die rechtzeitige
Erfüllung der Verpflichtung nicht in der Absicht, die Erbschaftssteuerzu hinter=
ziehen,unterlassenwordenist, so tritt statt der im Abs. 1 vorgesehenenStrafe
eineOrdnungsstrafebis zu 150 Mark ein.

Die gleicheOrdnungsstrafe tritt ein für Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriften diesesGesetzesoderdiezu seinerAusführung erlassenenBestimmungen,
die im Gesetzemit keinerbesonderenStrafe bedrohtsind.

Die Einziehungder Steuer erfolgtunabhängigvon der Bestrafung.

∆/50.
Die Vorschriftendes § 49 findenAnwendungauf denjenigen,welcher

wissentlichzu einemsteuerpflichtigenErwerbegehörendeGegzenstinde)zu deren
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Angabeer verpflichtetist, verschweigtoderüberdieTatsachen,welchedieSteuer⸗
pflichtigkeit,dieHöhedesSteuersatzesoderdesSteuerbetragsbestimmen,wissent⸗
lich unrichtigeAngabenmacht.

Eine Bestrafungfindet jedochnicht statt, wenn der Verpflichtetevor er=
folgterStrafanzeigeoderbevoreineUntersuchunggegenihn eingeleitetist, aus
freienStückenseineAngabenberichtigt.

Strafverfahren.

51.
HinsichtlichdesVerwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderungund des

Erlassesder Strafe im GnadenwegesowiehinsichtlichderStrafvollstreckungund
der Verjährung der Strafverfolgungkommen,auchfür die von derZollgrenze
ausgeschlossenenGebietsteile,die sichauf die ZollstrafenbeziehendenVorschriften
mit derMaßgabe zur Anwendung,daß an die Stelle der Hauptzollämterund
Zolldirektivbehördendie Erbschaftssteuerämterund Oberbehörden(§ 34) treten.

Die festgesetztenGeldstrafenfallen der Staatskassedes Bundesstaatszu,
von dessenBehördendie Strafentscheidunggetroffenist.

Umwandlungder Geldstrafen.

’#.
Die Umwandlungeinernicht beizutreibendenGeldstrafein eineFreiheits.

strafefindet nicht statt. Auch ist, wenn der Verurteilteein Deutscherist, die
ZwangsversteigerungeinesGrundstücksohneseineZustimmungnichtzulässig.

Kosten.

6 53.
Das Verfahrenin Erbschaftssteuerangelegenheitenistkosten=,gebühren=und

stempelfrei.Für das Strafverfahrenbewendetes bei densonstgeltendenVor=
schriften.

Verjährung der Erbschaftssteuer.

5 54.
Der Anspruch der Staatskasseauf die Erbschaftssteuerverjährtin zehn

Jahren. Die Frist beginntmit demSchlussedes Jahres, in welchemderAn=
spruchauf die Steuer entstandenist, im Falle einer Sicherheitsleistungfür die
Steuer jedochnicht vor demAblaufe des Jahres, in welchemdie Sicherheit
erlischt.
Reichs=Gesetzbl.1906. 104
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Schenkungenunter Lebenden.

* 55.

SchenkungenunterLebendenunterliegender gleichenSteuer wie der Er=
werbvon Todeswegenmit der Maßgabe,daß an Stelle der Verhältnissedes
Erblassersund des Erwerbersdie VerhältnissedesSchenkersunddesBeschenkten
berücksichtigtwerden. «

Als ein Erwerb durchSchenkunggilt auchein Erwerb, der infolgeder
Vollziehungder einerSchenkungbeigefügtenAuflage oderinfolgederBewirkung
einerLeistung,von welcherder SchenkereineSchenkungabhängiggemachthat,
oder, soferndie Schenkungder GenehmigungeinerBehördeunterliegt,infolge
der VollziehungeinerAnordnungdieserBehördeerlangtwird.

Einer SchenkungunterLebendenstehtgleichdas in einemStiftungsgeschäft
unterLebendenvon demStifter zugesicherteund auf dieStiftung übergegangene
Vermögen.

/ 56. .
Auf die Erhebungund VerwaltungderSteuer finden,soweitnichtnach=

stehendein anderes bestimmt ist, die Vorschriftenüber die ErbschaftssteuerAn=
wendung. .

Eine Befreiungvon der Steuer tritt außerin denFällen des§&11, des
& 12 Abs.3 und des§ 13 bei Schenkungenan Bedürftigezum Zweckeihres
Unterhaltsoderihrer Ausbildungoderbei demschenkungsweiseerfolgtenErlasse

von Forderungen,die durchGewährungvonMitteln für solcheZweckebegründet
sind, sowie dann ein, wenn durch dieSchenkungeinersittlichenPflicht odereiner
auf denAnstandzu nehmendenRücksichtentsprochenwird. EineBefreiungtritt
fernerein bei SchenkungenbeweglicherSachen im Werte von nichtmehr als
3000 Mark an Personender im 9 10 I bis III bezeichnetenArt, soferndie
SachendempersönlichenGebrauchedesBeschenktenoderseinerFamilienangehörigen
zu dienenbestimmtsind. Im übrigenwird dieSteuerpflichtnichtdadurchaus=
geschlossen,daß die Schenkungzur BelohnungoderuntereinerAuflage gemacht
oderin die Form eineslästigenVertrags gekleidetwird.

Der AnmeldungderSchenkung(§ 36) bedarfesnicht,wenndieSchenkung
gerichtlichodernotariellbeurkundetist.

Die entrichteteSteuer ist zu erstatten,soweitdas Geschenkwegeneines
auf GesetzberuhendenRückforderungsrechtshat herausgegebenwerdenmüssen,
fernerwenndieHerausgabenachMaßgabedes§ 528 Abs. 1 Satz 2 desBürger=
lichenGesetzbuchsbögewendetwordenist oderwennder Schenkerdie Erfüllung
des schenkweiseerteiltenVersprechensauf Grund des9§519 desBürgerlichen
Gesetzbuchsverweigerthat.
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Rechtsweg.
857.

In Ansehungder nach denVorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenden
Steuern ist der Rechtswegzulässig;überdie Frage jedoch,ob Stundung in
Gemäßheitdes § 47 eintretensoll),entscheidetendgültigdieSteuerbehörde.Die
Klage muß binneneinerFrist von sechsMonatenerhobenwerden. Die Frist
beginntmit derZahlungoderStundungderSteuer)kannjedochdiegänzliche
oderteilweiseErstattung der gezahltenoder die gänzlicheoderteilweiseNieder=
schlagungder gestundetenSteuerwegeneinesnachträglicheingetretenenEreignisses
verlangtwerden,so beginntdie Frist erstmit dem EintrittediesesEreignisses.

Auf den Lauf der im Abs. 1 bezeichnetenFristen finden die für die Ver=
jährunggeltendenVorschriftender §§ 203, 206, 207 des BürgerlichenGesetz=
buchsentsprechendeAnwendung.

Für die Berechnungder Fristen diesesGesetzessind die Vorschriftender
Zivilprozeßordnungmaßgebend.

Juständig für die im Abs.1 vorgeseheneKlage sind ohneRücksichtauf
denWert desStreitgegenstandesausschließlichdieLandgerichte.Für die Revision
sowie für die BeschwerdegegenEntscheidungender Oberlandesgerichteist das
Reichsgerichtzuständig.

Juschläge zu der Steuer.
(58.

Den Bundesstaatenbleibt überlassen,für eigeneRechnungZuschlägezu
der nachdenVorschriftendiesesGesetzesveranlagtenSteuer zu erheben.

BesondereSteuer von Abkömmlingenund Ehegatten.
59.

Den Bundesstaatenbleibt fernerüberlassen,in Ansehungder nach§ 11
Nr. 4a bis e von der ErbschaftssteuerbefreitenPersonenfür denErwerb von
Todes wegensowiefür SchenkungenunterLebendenAbgabenzu erheben,von
Kindern, denendie rechtlicheStellung ehelicherKinder zukommt,und eingekind=
schaftetenKindern sowievon AbkömmlingensolcherKinder jedochnur insoweit,
als die gleichenAbgabenauchvon ehelichenKindern erhobenwerden.

Abergangsvorschriften.
/ 60.

Die Vorschriftender Landesgesetze,welchedieErhebungeinerAbgabevon
demden Gegenstandder ErbschaftssteuerbildendenErwerbevon Todes wegen
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( 1bis 4) sowie von Schenkungenunter Lebenden(§ 55) oder den über solche
SchenkungenausgestelltenUrkundenbetreffen,treteninsoweitaußer Kraft, als
denBundesstaatennichtdie ErhebungbesondererAbgaben(9 59) überlassenist.

6 61.
Die Steuerpflichtfür einenErwerb, der bereitszurZeit desInkrafttretens

diesesGesetzesbegründetist, bestimmtsichnachdenbisherigenGesetzen. «

Schlußvorschrift.
5 62.

Die Ausführungsbestimmungenzu diesemGesetzerläßtder Bundesrat.

— — —–

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
A 32.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die FassungdesBrausteuergesetzes.S. 675.

(Nr. 3249.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesBrausteuergesetzes.Vom 7.Juni 1906.

A## Grund desArtikelsIII desGesetzeswegenAnderungdesBrausteuergesetzes
— Anlage1 zumGesetzevom 3.Juni 1906, betreffenddieOrdnungdesReichs=
haushaltsund die Tilgung der Reichsschuld(Reichs=Gesetzbl.S. 620) — wird
die FassungdesBrausteuergesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Norderney,den 7. Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Brausteuergesetz.
Vom 3. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,für das innerhalbderZollinie liegendeGebietdesDeutschen
Reichs, jedochmit Ausschlußder KönigreicheBayern und Württemberg,des
GroßherzogtumsBaden, Elsaß=Lothringens,des GroßherzoglichSächsischen
Reichs.Gesetbl.1906. « 105

Ausgegebenzu Berlin den12.Juni 1906.



Bierbereitung.

3 der
rausteuer.

Herstellun
bierähnlicherGetränke;
Handelmit Bier=
extraktenund der=

gleichen.

Besteuerungder
Essigbrauereien.

Steuerpflichtiges
Gewicht.

— 676 —

VordergerichtsOstheimunddesHerzoglichSachsen-Coburg-⸗undGothaischenAmtes
Königsberg,was folgt:

81.
Zur Bereitung von untergärigemBiere darf nur Gerstenmalz,Hopfen,

Hefe und Wasserverwendetwerden. Die Bereitung von obergärigemBiere
unterliegtderselbenVorschrift, es ist jedochhierbeiauchdie Verwendungvon
anderemMalze und von technischreinemRohr=,Rüben=oderInvertzucker,sowie
von Stärkezuckerund aus Zuckerder bezeichnetenArt hergestelltenFarbmitteln
zulässig.

Für die BereitungbesondererBiere sowievonBier, das nachweislichzur
Ausfuhr bestimmtist, könnenAbweichungenvon der Vorschriftim Abs. 1 ge=
stattetwerden.

Die Vorschriftim Abs.1 findetkeineAnwendungauf die steuerfreieHaus=
trunkbereitung(§ 9).

8 2.
Die Brausteuerwird von demzur BierbereitungverwendetenMalze und

Zuckererhoben. UnterMalz wird alles künstlichzumKeimengebrachteGetreide
verstanden.Der demobergärigenBiere nachAbschlußdesBrauverfahrensund
außerhalb der Braustätte zugesetzteZucker unterliegtnicht der Brausteuer. Der
Bundesrat ist befugt,denZuckervon der Brausteuergänzlichfrei zu lassen.

Als Zucker im Sinne diesesGesetzessind die im §1 Abs. 1 bezeichneten
Zuckerstoffeeinschließlichder daraus hergestelltenFarbmittel zu verstehen.

83.
Die Brausteuerkannauchvon demzur BereitungbierähnlicherGetränke

verwendetenMalze und Zuckererhobenwerden. Die Herstellung solcherGetränke
kannunterSteueraufsichtgestellt,auchkanndieVerwendungvon anderenMalz=
ersatzstoffenals Zuckerverbotenwerden. Die näherenBestimmungentrifft der
Bundesrat.

Andereals die am Schlussedes § 1 Abs.1 bezeichneten,zur Herstellung
vonBier oderbierähnlichenGetränkenbestimmtenZubereitungen(Bierertrakteund
dergleichen)dürfennichtin denVerkehrgebrachtwerden.

84.
Ist mit dersteuerpflichtigenBereitungvon Bier zugleicheineEssigbereitung

verbundenoderwird Essig aus den im 8 2 genanntenStoffen in eigensdazu
bestimmtenAnlagen zumVerkauf oderzu gewerblichenZweckenbereitet,so muß
die Brausteuerauchvon den zur EssigbereitungverwendetenStoffen entrichtet
werden.

85.
Die Versteuerungder im 9§2 genanntenStoffe erfolgtnachdemRein=

gewicht;ein llbbergewichtan der für ein Gebräu bestimmtenGesamtmenge,von
demdie Steuer wenigerals 5 Pfennig beträgt,bleibtdabeiaußerBetracht.
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Bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (F 6) maßgebendenGe—
samtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigenBraustoffe ist ein Doppelzentner
ZuckergleichzweiDoppelzentnernMalz zu rechnen.

86.
Die Steuer beträgtfür jeden Doppelzentnerdes nach 9 5 Abs. 2 berech=

neten Gesamtgewichtsder in einem Brauereibetriebinnerhalb eines Rechnungs⸗
jahrs steuerpflichtiggewordenenBraustoffe

von denersten 250Doppelzentnern............ 4,ooMark,
von denfolgenden 250............ 4,50

500 -............ 5,00-
-- ⸗ 1000 -............ 5,so-
-- ⸗ 1000 -............ 6,ooi
-- -1000 -............ 6,30-
-- ⸗ 1000 -............ 7,oo-
-- ⸗ 1000 -............ 8,oo-

1000 -......·..·.. 9,oo-
von demReste................................ 10,00-

Mehrerein einerHand befindlicheBrauereienwerdenimSinne desAbs.
als ein Brauereibetriebangesehen,wennsieein wirtschaftlichzusammengehöriges
Unternehmenbildenoderwennsie innerhalbderselbenGemeindeodernichtweiter
als 10 Kilometervoneinanderentferntliegen.

Wird eineBraustättevon mehrerenfür eigeneRechnungbrauendenPer=
sonen gemeinsambenutzt,so ist für die Höhe des Steuersatzesnicht die in der
Brauerei insgesamtverbrauchteMenge an Braustoffen,sonderndie Mengeent=
scheidend,die jedeeinzelnedieserPersonenzur Bierbereitungverwendet.

§ 7.
Zur Entrichtung der Steuer ist derjenigeverpflichtet,der die Verwendung

steuerpflichtigerBraustoffe(&2) zur Bierbereitungfür seineRechnungvornimmt
oder vornehmenläßt.

Die Steuerpflichttritt ein, sobalddie Absichtder VerwendungderBrau=
stoffezur BierbereitungderHebestelleangezeigtwird oderhätteangezeigtwerden
sollen ( 21) oder, im Falle des § 27, sobalddas Malz auf die Malzsteuer=
mühlegebrachtwird.

88.
Die Steuer für die in einemMonate verwendetenBraustoffewird am

letztenTage diesesMonats fällig und ist spätestensam siebentenTage desnächst=
folgendenMonats bei der Hebestelleeinzuzahlen.Wird dieZahlungsfristwieder=
holt versäumtoder liegenGründe vor, die denEingang der Steuer gefährdet
erscheinenlassen, so kanndie Steuerbehördedie VorausbezahlungoderSicher=
stellungder Steuer fordern.

105“

Erhebungssätzeder
Braustener.

Person des Steuer=
pflichtigen;Zeitpunkt
desEintritts der
Steuerpflicht.

Fälligkeit, Einzahlung
und Stundung der
Brausteuer;Unzulässig=
keit von Neben=
erhebungen.
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GegenSicherheitsbestellungist die Steuer für eineFrist vondreiMonaten
zu stunden.

Nebengebühren,insbesonderefür Quittungen und Bescheinigungender
Steuerbehörden,werdennichterhoben.

9.
Steuerbefreiungdes Die BereitungvonBier als HaustrunkohnebesondereBrauanlagenistvon
Saustruntes.derSteuerentrichtungfrei, wenndieBereitunglediglichzumeigenenBedarfin

einemHaushalte von nicht mehr als 10 Personen über 14 Jahre geschieht.
Wer vondieserBewilligungGebrauchmachenwill, mußsolchesderSteuer=

behördezuvor anmeldenund darüber einen Anmeldescheinsich erteilenlassen.
Ein jedesAblassendes Haustrunkesan nicht zum Haushalte gehörige

PersonengegenEntgelt ist untersagt.
Im Falle einerwiederholtenVerletzungder vorstehendan dieBewilligung

der SteuerfreiheitgeknüpftenBedingungenkann demSchuldigendie Befugnis
zur steuerfreienHaustrunkbereitungnach dem Ermessender Steuerbehördeauf
bestimmteZeit oder für immer entzogenwerden.

Bierverkäufer haben auf die Bewilligung des steuerfreienHaustrunkes
keinenAnspruch.

10.
VergätungderSteuer Bei der Ausfuhr von Bier aus dem Geltungsbereichedes Gesetzeswird
————r n eineVergütung der Brausteuerunter den vom Bundesratefestzusetzendenund
desGesetz. bekanntzu machendenBedingungenund Maßgabengewährt.

11.
erlaßoderErstattung Ein Erlaß odereineErstattungder Brausteuerdarf, abgesehenvon dem

derStever. Falle des § 10, mit Genehmigungder Direktivbehördedann gewährtwerden,
wennerwiesenist, daß

1. entwederdie zur Einmaischung bestimmtenBraustoffe vor der beab=
sichtigtenVerwendung durch Zufall vernichtetoder derart beschädigt
wordensind, daß ihre Verwendungzur Bierbereitungnichtmöglich
erscheint,oder

2. sonst aus Anlaß unvorhergesehenerHindernissedie angemeldeteBier=
bereitungnichthat stattfindenkönnen,

und wenn der Anspruchauf Erlaß oderErstattunginnerhalbeinerFrist von
3 Tagen nach der angemeldetenEinmaischungszeit(§ 20) bei der Hebestelle
angemeldetist.

Wird dieBrausteuerin derForm derVermahlungssteuerentrichtet(§27),
so darf derErlaß oderdieErstattungnur in demunter 1 erwähntenFalle und
nur danngewährtwerden,wennderAnspruchinnerhalbeinerFrist von 3 Tagen
nachder geschehenenVernichtungoderBeschädigungder Hebestelleangezeigtist.
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Ein Erlaß oder eineErstattung derBrausteuerkannfernergewährtwerden,
wenn die Vernichtung eines ganzenGebräus unter Aufsicht der Steuerbehörde
erfolgt;einemhieraufgerichtetenAntragedesBrauers muß entsprochenwerden.

12.
Alle Forderungenund Nachforderungenvon Brausteuer,desgleichendie

Ansprücheauf Ersatzwegenzu viel oder zur UngebührentrichteterSteuer ver=
jähren innerhalbJahresfrist, von dem Tage des Eintritts der Zahlungsver=
pflichtungoder derZahlung an gerechnet.

Auf denRückgriffdesStaates gegendie Steuerbeamtenund auf die
NachforderunghinterzogenerBrausteuer findet dieseVerjährungsfristkeineAn=
wendung.

- 13.
Wer, ohnevon der Steuer befreitzu sein, brauenwill, hat der Steuer=

hebestelle,insoweit dies nicht bereits auf Grund der bisherigen gesetzlichenVor=
schriftengeschehenist, mindestens8 Tage vor Anfang des Betriebs eine Nach=
weisungnach einembesondersvorzuschreibendenMuster in doppelterAusfertigung
einzureichen,in der die Räume zur Aufstellungder Geräteund zum Betriebe
der Brauerei, einschließlichder Gärungsräume, die Maisch=, Koch=,Kühl= und
Gärgefäßeund der in Litern ausgedrückteRaumgehaltjedeseinzelnendieserGe=
fäße, soweit ihre Beschaffenheitdies gestattet,genau und vollständig angegeben
sein müssen.

Ferner hat der Brauer,) wenn neueBetriebsräume eingerichtetoder Gefäße
der vorerwähntenArt angeschafftoder die vorhandenenabgeschafft,geändertoder
in einen anderenRaum gebrachtwerden, innerhalb der nächstfolgenden3 Tage
Anzeigezu machen.

Zu dieserAnmeldung sind jedochalle diejenigennicht verpflichtet,die nur
für denausschließlichenBedarf des eigenenHaushalts ohne besondereBrauanlage
Bier bereiten.

14.
Inhaber von Brauereien, sowiePersonen,die Braupfannenverfertigen

oderHandel damit treiben,dürfendie Pfannen nichtaus ihrenHändengeben,
bevor sie es der Steuerhebestelleihres Wohnorts angezeigtund von diesereine
Bescheinigungdarübererhaltenhaben.

15.
Die nach§ 13 anzumeldendenGefäßewerdennachBestimmungderSteuer=

behördemit fortlaufendenZahlenund, soweittunlich, mit einer amtlichenBe=
zeichnungversehen. Auch kann die SteuerbehördeeineVermessungder Maeisch=,
Koch=und Kühlgefäßesowieder Bier=Sammel=(sogenanntenStell= und der=
gleichen)botticheanordnen. Der Brauereibesitzerhat den Raumgehaltund die

Verjährung der
Abgabe.

Anzeige der Brauerei=
Räume und Gefäße.

Vermessung,
Bezeichnungund Ver=
schluß der Gefäße.
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Nummer an diesenGefäßen deutlich bezeichnenund dieseBezeichnunggehörig
erhalten zu lassen.

Für die Zeit, in der die Brauereigerätenicht im Betriebe sein dürfen,
könnendie Geräte, auch nachUmständendie Zugängezur Braukesselfeuerung,
an Ort und Stelle unter amtlichenVerschluß gesetztwerden.

16.
Jede Brauerei soll mit einergeeichtenWage und den erforderlichengeeichten

Gewichtenversehensein. Die Wage mußgeeignetsein,dieeinzelnenMaischposten,
wenndiesedas Gewichtvon 2,, Doppelzentnernichterreichen,auf einmal, sonst
abermindestens2)5Doppelzentnerzusammenzu verwiegen.

Bis diesemErfordernissegenügtist, kannderBetriebderBrauereiuntersagt
werden.

Der AufstellungsortderWagewird im Einvernehmenmit derSteuer=
behördebestimmt.

§ 17.
Jeder Brauer ist verbunden, Vorräte an Malzschrot und Zucker, soweit

sie nach dem Ermessender Steuerbehördeden Bedarf des eigenenHauehalts
übersteigen,nur an bestimmten,ein für allemal vorheranzuzeigendengeeigneten
Orten aufzubewahren.

Jucker darf nur in Räumen, die von der Braustättegänzlichgetrennt
sind, aufbewahrtwerden.

Der Vorrat an Malzschrotdarf, sobaldBraueinmaischungenangemeldet
sind (§ 20), die längstensfür den folgendenTag angemeldeteMenge nicht
übersteigen.

Will der Brauer Vorräte von Zuckerhalten, die nicht zur Bierbereitung
bestimmtsind, so muß er sie getrenntvon den zur Bierbereitungbestimmten
Vorräten in anderen,ein für allemal anzuzeigendenRäumenaufbewahren,auch
sichdennachBedürfnis von derSteuerbehördezu treffendenAnordnungenwegen
der Buchführungüber solcheVorräte und wegendesVerschlusses,insbesondere
zur Zeit desBrauens, unterwerfen.

Die Aufbewahrungsortestehenohne Ausnahme unterAufsicht derSteuer=
behörde.

/18.
1. Über den zur BierbereitungbestimmtenVorrat von ZJuckerhat der

Brauer nachnähererAnleitungderSteuerbehördeeinvon der letzterengeliefertes
Buch zu führen, in das jederZugang sofortbei derEinbringungunterAngabe
derbezogenenGattung undMenge, derZahl derPackstückeund derVerpackungs=
art, des Bezugsorts,desNamens(derHandelsfirma)desVerkäufers,desTages
und der Stunde der Aufnahme, jederAbgang abersogleichbei Ablassungder
zur VersteuerungangemeldetenMenge in die Braustätte 24) unter Angabe
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der Gattung und Menge sowiedesTages und der Stunde der Herausnahme
einzutragenist.

Jeder Zugang muß mit über denBezug lautendenVersendungspapieren
(Fakturen, Frachtbriefenusw.) belegtsein.

2. Die Entnahme von Zuckeraus dem Aufbewahrungsraumezu anderen
Zwecken,als zur Verwendung in derBrauerei, ist nur in Ausnahmefällen nach
vorherbesonderseinzuholenderGenehmigungder Steuerbehördezulässig.

3. Der Brauer hat das nach der vorstehendenBestimmungzu 1 zu
führendeBuch denSteuerbeamtenjederzeitauf VerlangenzurEinsichtvorzulegen,
auchRechnungsabschlüssedesBuchesund amtlicheBestandsaufnahmendesVor=
rats sichgefallenzu lassen.

Ein hierbeigegenden buchmäßigenSollbestandermittelterMinderbefund
soll als in der Brauerei verwendetangesehenund, wenner zweivom Hundert
des Sollbestandesübersteigt,nachversteuert,ein Mehrbefundaber dem Burch=
bestandezugeschriebenwerden.

19.
Bei demgemeinschaftlichenBetriebeder Brauerei und Brennereidarf für

die letztere,falls nichtdie von der Brauerei zu entrichtendeSteuer in einerAb=
findungssummegezahltwird (§ 32), reinesMalzschrotnichtverwendet,das zur
BrennereibestimmteMalz muß vielmehr vor dem Schrotenauf der Mühle
wenigstenszum viertenTeile mit ungemalztemRoggenvermischtwerden.Wird
nebender Brauerei Branntwein aus Kartoffeln gebrannt,so ist zu letzterem
Zweckeder Gebrauch von reinem Makzschrotezwar gestattet,diesesmuß jedoch
besondersangemeldetund aufbewahrt werden und steht unter der Ausfsichtder
Steuerbehörde.

§/20.
Wer, abgesehenvon den in den §8 9 und 32 gedachtenFällen) brauen

will, ist verpflichtet,der Steuerhebestelleschriftlichanzuzeigen,welcheGattung
und Menge der im §2 genanntenStoffe er zu jedemGebräu nehmen, an
welchemTage und zu welcherStunde er einmaischenwird und wieviel Bier er
aus den angegebenenBraustoffen ziehenwill. Es steht demSteuerpflichtigen
frei, dieseAnzeige, so oft er braut, zu machen, oder im voraus für einen be=
stimmtenZeitraum.

g21.
Die Anmeldung(§ 20) muß, wenn vormittags gemaischtwerdensoll,

spätestensam Nachmittagedes vorhergehendenTages, und wenn nachmittags
gemaischtwerdensoll, spätestensam Vormittage desselbenTages drei Stunden
vorher, in beidenFällen auch während der Dienststunden(§ 36) erfolgen. Ab=
änderungendieserAnmeldungen sind nur innerhalb der für die letzterenselbst
vorstehendfestgesetztenFrist zulässig.

Vorschriften für den
gemeinschaftlichen

Betrieb der Brauerei
und Brennerei.

Brauanzeige.

Jeit der Anmeldung
und Berichtigung der
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*22.
Wer Zuckerzum Brauen verwendenwill, hat hierüber,abgesehenvon

den Anmeldungen für die einzelnenGebräue (§ 20), mindestensdrei Tage vor
der erstenderartigenEinmaischung der Steuerhebestelleeine schriftlicheErklärung
in doppelterAusfertigung zu übergeben.In der Erklärung ist die Art und
Weise der beabsichtigtenVerwendung, insbesonderebei welchemAbschnitteder
Bierbereitung sie jedesmalerfolgen soll, und der Raum für die Aufbewahrung
desVorrats (§ 17 Abs.4) näherzu beschreiben.Bei demBetrieb ist dieseEr=
klärung genau zu befolgen. Später beabsichtigtedauerndeAnderungensind
innerhalbgleicherFrist vorherschriftlichanzuzeigen.Soll von demInhalte der
Erklärung, von der die eineAusfertigungdemnächstin derBrauereizurEinsicht
der Steuerbeamtenausliegenmuß, nur für einzelnebestimmteEinmaischungen
abgewichenwerden,so genügtes, solchesin dernach§ 20 abzugebendenBrau=
anzeigeanzumelden.

Die Verwendungvon Lucker darf in der Regel nur innerhalbder Zeit
vom Beginneder Einmaischungbis zur BeendigungdesKochensderBierwürze
stattfinden.Ausnahmen hiervon sind nur unter den von der Direktivbehörde
anzuordnendenMaßnahmenzulässig.

23.
. Die Einmaischungendürfennur an denWochentagengeschehen,undzwar
in den Monaten vom Oktober bis einschließlichMärz von morgens6 bis abends
10 Uhr, in denübrigenMonaten abervon morgens4 bis abends10 Uhr.

AusnahmenhiervonkönnennachBedürfnis bewilligt und dürfenbei un—
unterbrochenemBetriebenichtversagtwerden.

Als Schluß der Einmaischunggilt der Zeitpunkt,an demmit demAb=
lassenderWürze zum ZweckedesKochensbegonnenwird.

24.
Der Brauer ist verpflichtet, die Ankunft eines Steuerbeamtenzur ange=

zeigtenStunde des Einmaischens(§ 20) abzuwarten.
Findet sich der Beamte ein, so müssenalsdann sogleichin dessenGegen=

wart die Braustoffe abgewogen und es muß mit der Einmaischung begonnen
werden; der Brauer darf die Einmaischung erst, nachdemeine halbe Stunde
gewartetwordenist, ohneGegenwartdes Beamtenvornehmen.

Sind Braustoffe für mehrereangemeldeteEinmaischungen(§ 20) am Auf=
bewahrungsortevorhanden,so kannder Steuerbeamtedie Verwiegungder für
die späterenBeschickungenbestimmtenVorräte bis zur Stunde ihrer Einmaischung
aussetzenund dieseVorräte selbstan dem angemeldetenAufbewahrungsort unter
amtlichenVerschluß nehmen.

Zucker darf nicht früher als mit Beginn desjenigenAbschnitts der Bier=
bereitung,bei demer nachder Erklärung (X22) Verwendungfinden soll, und
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nicht in größerer, als der für das betreffendeGebräu angemeldetenMenge in
die Braustätteeingebrachtwerden.

*
In der Regel soll die ganzeBeschickungauf einmaleingemaischtwerden,

so daß keineNachmaischungstattfindendarf.
Wird abereineBrauerei regelmäßigmit Nachmaischenbetrieben,so muß

ein=für allemal angezeigtwerden,in wievielAbteilungenund mit welchemGe=
wichtefür jedeBeschickunggemaischtwerdensoll.

26.
Die Inhaber
1. der am 1. April 1906 bestehendenBrauereien,in denen

a) der Verbrauch an Malz und Mahlzersatzstoffenin denRechnungs=
jahren 1904 und 1905 unter Zugrundelegungder Steuersätze
desGesetzesvom 31. Mai 1872 denSteuerwertvon8.000Mark
überstiegenhat, oder

b) das Gesamtgewicht(§+5 Abs. 2) der steuerpflichtigenBraustoffe
in einemspäterenJahre 2000 Doppelzentnerübersteigt,

2. der nach dem 1. April 1906 errichtetenBrauereien, in denendas
Gesamtgewichtder in einemJahre steuerpflichtigwerdendenBraustoffe
500 Doppelzentnerübersteigt,

sindverpflichtet,in ihrerBrauerei selbstoderdochin räumlicherVerbindungmit
ihr eigeneMühlenwerkeoder Malzquetschen(Malzsteuermühlen)mit selbsttätiger
Verwiegungsvorrichtungzu halten und ausschließlichzum Schroten des in ihrer
Brauereizur BierbereitungbestimmtenMalzeszu benutzen.

Die Verpflichtungentstehtfür die Inhaber der Brauereienzu la am
1. April 1908, für die Inhaber der Brauereienzu lb und 2 am 1. Oktober
nachAblauf desjenigenRechnungsjahrs,in dem das Gesamtgewichtder steuer=
pflichtigenBraustoffezuerst2000 oder500 Doppelzentnerübersteigt.

Wennundsolangedie Brauer in Erfüllung derVerpflichtungsäumigsind,
kann ihnendie Bierbereitunguntersagtwerden.

Die Verpflichtunggehtim Falle einesWechselsim Besitzeder Brauerei
auf den neuenInhaber über und erlischtnicht durch spätereVerminderung des
Verbrauchsan Braustoffen.

AufstellungsortundEinrichtungderMalzsteuermühlenundder selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtungenunterliegender Genehmigungder Steuerbehörde.

Die Verwiegungsvorrichtungenmüssenmit denMalzsteuermühlenin feste
Verbindung gebrachtund beideso eingerichtetsein, daß nach Anlegung des
steueramtlichenVerschlussesohneAnwendungerkennbarerGewalt Malz nur zum
Mahlwerkegelangenkann,nachdemesdieVerwiegungsvorrichtungdurchlaufenhat.
— — 106
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827.
b)Entrichtungder Die im §26 bezeichnetenBrauer habendieBrausteuerfür das zurBier=

bereitungbestimmteMalz nachdemGewichtedes auf die Malzssteuermühle
gebrachtennochungeschrotetenMalzes zu entrichten(Vermahlungssteuer).Sie
sind in bezugauf das auf ihrer Matzstuermühle geschroteteMalz von den in
den &&17 Abs. 3, 20, 21, 23, 24 und 25 ausgesprochenenBeschränkungen
hinsichtlichder Aufbewahrung der Vorräte an Malzschrot, der Anmeldung jeder
Einmaischung,der Zeit der Einmaischungusw. und desNachmeischensbefreit.

Für den verwendetenZucker ist die Steuer neben der Vermahlunngesteuer
zu entrichten. Auch unterliegtder Zuckerden für ihn in diesemGesetzallgemein
vorgeschriebenenAufsichtsmaßnahmen.

Für die Feststellungdes Gewichts des auf dieMalzsteuermühlegebrachten
Malzes ist, vorbehaltlichder Vorschrift im § 29, die Anzeige der selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtungmaßgebend.

*28.
e)Pflichtender Brauer, welchedie Brausteuerals Vermahlungssteuerentrichten,dürfen
—I o b zur Bierbereitungnur Malz verwenden,das auf der eigenenMalzsteuermühle
richten. geschrotetwordenist. Die BenutzungderMalzsteuermühledurchandereoder

das Ablassenvon geschrotetemMalze an andereist nur mit Genehmigungder
Steuerbehördestatthaft.

Besitztder Brauer außer der von der Steuerbehördezum Schrotendes
Braumalzes genehmigtenMalzsteuermühlenochandere, für sonstigeZweckebe=
stimmte,zumSchrotenvonMalz geeigneteVorrichtungen(Futterschrotmühlenusw.)
oder will er sich solchebeschaffen,so hat er hiervon der SteuerbehördeAnzeige
zu erstattenund sichden für die BenutzungdieserVorrichtungenetwa ange=
ordnetenMaßnahmen zu unterwerfen.

8 29.
Von Beschädigungen der Malzsteuermühle oder der selbsttätigenVer—

wiegungsvorrichtung,welchedie Benutzungunterbrechenoder die Sicherheit
mindern, von Unregelmäßigkeitenin der Tätigkeit der Verwiegungsvorrichtung
sowievon Verletzungendes amtlichenVerschlusseshabendie Brauer ohneVer—
zug und jedenfallsvor Ablauf von 24 Stunden der HebestelleMeldung zu
machen. Wenn der amtlicheVerschluß verletztoder sonstdieSicherheit gefährdet
ist, desgleichenwenndie Verwiegungsvorrichtungdie Tätigkeitversagtoderun=
regelmäßig ausübt, darf der Brauer bis zum Eintreffen eines Steuerbeamten
nur unterZuziehungeinesglaubwürdigenZeugenMalz auf derMalzsteuermühle
schroten. Das Gewicht des geschrotetenMalzes ist in diesemFalle unter Mit=
wirkungdeszugezogenenZeugenbesondersfestzustellenund im MahlbucheG#30)
anzuschreiben.
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Der Steuerbeamtesetztdie schadhafteoder unzuverlässigeVerwiegungs=
vorrichtungaußerBetrieb und gewährtzur Ausbesserungoder Neuaufstellung,
desgleichenzur Wiederherstellungder beschädigtenMalzsteuermühleeineangemessene
Frist. Die einstweiligeBenutzungder Malzsteuermühleohnedie Verwiegungs=
vorrichtungist, wenn es zur Verhütung einerBetriebsstörungerforderlichist,
unter sicherndenMaßnahmen zu gestatten.

9 30.
Jedes Schrotenvon Malz ist nachder Beendigungsofortin ein Mahl=

bucheinzutragen,das denStand desan derVerwiegungsvorrichtungbefindlichen
Zählwerkesfortlaufendnachweist.Die Eintragung muß von demBrauer oder
dessenbevollmächtigtemVertreter eigenhändigvollzogen, das Mahlbuch monatlich
abgeschlossenund spätestensam dritten Tage des nächstfolgendenMonats der
Hebestelleeingereichtwerden. Außerdem ist der Brauer verpflichtet,über alle in
der Brauerei vorkommendenEinmaischungeneinAnschreibebuchzu führen; auch
kann ihm die Führung einesweiterenBuches über den Zu=und Abgang an
Braustoffenund des daraus gezogenenBieres auferlegtwerden.

/31.

auf ihrenAntrag unterden in denV#26 bis 30 vorgeschriebenenBedingungen
zur Entrichtungder Brausteuerim Wegeder Vermahlungssteuerzulassen,auch
darf siebei diesenBrauern bis zum 1. April 1908 von der ForderungderAn=
bringung einer selbsttätigenVerwiegungsvorrichtung unter Anordnung anderer
sichernderMaßnahmen absehen.

Unter den erforderlichenMaßnahmen darf ferner gestattetwerden, daß
mehrere zur Vermahlungssteuer zugelasseneBrauer eine Malzsteuermühle mit
selbsttätigerVerwiegungsvorrichtunggemeinschaftlichbesitzenoder benutzen.Bezlig=
lich der von der Verwiegungsvorrichtungder gemeinschaftlichbenutztenMalz=
steuermühleangezeigtenMalzmenge findet die Vorschrift des § 6 Abs. 3 ent=
sprechendeAnwendung.

832.
Für alle Brauereien,die nachden Vorschriftender §§ 26 und 27 zur

Entrichtung der Brausteuer als Vermahlungssteuernicht verpflichtetoder zeit—
weilig daran gehindertsind, kann nach näherer Bestimmung des Bundesrats
die Versteuerungdurch Zahlung einer Abfindungssumme für einen bestimmten
Zeitraumangeordnetwerden.

* 33.
Das Gebäude, in dem eine Brauerei betriebenwird, einschließlichder

zur Aufbewahrung von geschrotetemMalze oder von ZJuckerund zur Kühlung
und Gärung der GebräuedienendenRäume, darf, wenndieBrauerei nichtim
Betrieb ist, nur von morgens6 bis abends9 uhr von den Steuerbeamtenzur
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Ausübung der Steueraufsichtbesuchtund muß ihnen hierzu sogleichgeöffnet
werden. Solange jedochin der Brauerei gearbeitetwird, ist der Besuchzu
jederZeit zulässig. Die Brauerei muß alsdannunverschlossenund der Zutritt
unbehindertsein.

Die Aufsichtsbefugniserstrecktsich zugleichauf die an die Brauerei an=
stoßenden,mit ihr in Verbindung stehendenRäumlichkeitenund im Falle der
§8 26 bis 31 auchauf diejenigenRäume, in denenMalz geschrotetwird.

Innerhalb der der SteueraufsichtunterliegendenRäume dürfenkeineEin=
richtungengetroffenwerden,welchedieAusübungder geleglichenAufsichthindern
odererschweren.Die Steuerbehördeist befugt,anzuordnen,daß Offnungenin
der Braustätte, die zu unbemerktenZumaischungenbenutztwerdenkönnten,
währendder Zeit desBrauens unterVerschlußgesetztwerden.

9 34.
Ist begründeterVerdachtvorhanden,daß Steuerdefraudationenbegangen

sind oder daß unzulässigeStoffe bei der Bierbereitungverwendetwerden,und
deshalbeineförmlicheHaussuchungerforderlich,es seibei Personen,dieBrauerei
betreibenoderbei anderen,so darf die Durchsuchungnur unterBeachtungder
für HaussuchungengesetzlichvorgeschriebenenFormenund nur an solchenOrten
stattfinden,die zur Begehungdes Unterschleifsoder zur Verheimlichungvon
Beständenan geschrotetemMalze, an Zuckeroder an unzulässigenErsatz-oder
Zusatzstoffengeeignetsind.

835.
Personen,bei deneneineAufsichtshandlungvorgenommenwird, und ihre

Gewerbsgehilfensind verbunden,denAufsichtsbeamtendie Hilfsdienstezu leisten
oder leistenzu lassen,die erforderlichsind, um die den letzterenobliegenden
Geschäfte,es mögen solchein Prüfung des Betriebs, Nachmessungder Geräte,
Anlegung von Verschlüssen,Verwiegung von Vorräten oder Feststellung des
Tatbestandesbei vorgefundenenUnrichtigkeitenbestehen,in den vorgeschriebenen
Grenzenzu vollziehen.Sie habendie zu diesemZweckeerforderlichenHilfsmittel
zu beschaffen,auch für hinreichendeBeleuchtungzu sorgen.

836.
Die Dienststunden,in denendie Erhebungsbeamtenan denWochentagen

zur Abfertigungder Steuerpflichtigenbereitsein müssen,bestimmtdie Steuer—
behörde. In der Regel sollen die Dienststundenfolgendesein:

in den WintermonatenOktober bis Februar einschließlichvormittags
von 8 bis 12 Uhr und nachmittagsvon 1 bis 5 Uhr, in denübrigen
Monaten von 7 bis 12Uhr und von 2 bis 5 Uhr.

Abweichungenvon vorstehendenVorschriftensollen an den Orten, wo
siestattfinden,besondersbekanntgemachtwerden.
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So weit möglich,muß in dringendenFällen auchaußerhalbder Dienst=
stundendie Abfertigungbewirktwerden.

837.
Wer andereals die nach§1 zulässigenStoffe zur Bereitungvon Bier

verwendet,mitverwendetoderdemfertigen,zum AbsatzebestimmtenBiere zusetzt
oder solcheStoffe zu verwenden,)mitzuverwendenoder zuzusetzenunternimmt,
verfällt, soweit nicht nach anderenGesetzeneine höhereStrafe verwirkt ist, in
eineGeldstrafevon fünfzigMark bis fünftausendMark.

Die Strafe ist schondann verwirkt,wennunzulässigeErsatz=oderZusatz=
stoffein irgend einer unter SteueraufsichtstehendenRäumlichkeit(§ 33) vor=
gefundenwerden,sofernnichtnachgewiesenwird, daß dieStoffe ausschließlichzu
anderenZweckenals der Bierbereitung bestimmtsind.

Zusatzstoffeoderdesmit solchenStoffen bereitetenoderversetztenBieres undder
UmschließungeneinzutretenohneRücksichtdarauf, wemdieGegenständegehören.

Stehender EinziehungtatsächlicheHindernisseentgegen,so ist demSchul=
digendie ErlegungdesWertes der Gegenständeoder, wenndiesernichtzu er=
mittelnist, die Zahlung einerGeldsummevon zehnMark bis eintausendMark
aufzuerlegen.

Die Vorschriftenim Abs. 1, 3 und4 findenauchauf Zuwiderhandlungen
gegenein gemäß§ 3 Abs. 1 erlassenesVerbot sowieauf die Verbreitungvon
Zubereitungender im § 3 Abs. 2 bezeichnetenArt Anwendung. Im letzteren
Falle hat sichdie Einziehungauf die verbotswidrigin denVerkehrgebrachten
Zubereitungenzu erstrecken. «

§38.
Wer es unternimmt,die Brausteuerzu hinterziehenodereineVergütung

oderErstattungdieserSteuer zu erlangen,die überhauptnichtodernur in ge—
ringeremBetrage zu beanspruchenwar, machtsichder Brausteuerdefraudation
schuldig.

9 39.
Die Defraudation wird insbesonderedann als vollbracht angenommen:
1. wenn mit der Verwendung(Einmaischung,Zumaischung,Zusetzung)
solchersteuerpflichtigenBraustoffe, die der Steuerbehördenicht, oder
für einenanderenTag oder in unrichtiger,einengeringerenSteuer=
betragbedingenderMenge angemeldetsind, zum Brauen auchnur
begonnenistf

2. wenndie Verwendungvon Zuckerbei einemanderenals demin der
Erklärung (§ 22) angegebenenAbschnitteder Bierbereitungerfolgt;

3. wenn in einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei ohne
Genehmigungder SteuerbehördeMalz zur Verwendunggelangt,das
auf eineranderenMahlvorrichtungals derfür dieBrauereigenehmigten

Strafvorschriften:
Strafe für Verwendung
unzulässiger Stoffe bei
der Bierbereitungund
für verbotswidrigen
Handelmit Bier=

extrakten
und dergleichen.

BegriffderBrausteuer=
defraudation.
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Malzsteuermühlegeschrotetworden,oderdas (ausgenommendenFall
des § 29) nichtdurchdiemit der Malzsteuermühleverbundeneselbst=
tätigeVerwiegungsvorrichtunggegangenist;
wennein Brauer durchunrichtigeAnschreibungenin denvon ihm zu
führendenBüchern oder durchsonstigeunrichtigeAngaben bewirkt, daß
die von ihm geschuldeteBrausteuer nach einemniedrigerenals dem
der VorschriftdesGesetzesentsprechendenSatze berechnetwird.

"&40.

r1w

wenn Matzschrot nach erfolgterAnmeldung von Braueinmaischungen,
sei es an dem dazu bestimmtenOrte oder anderwärtsbeidemBrauer,
in einerMenge vorgefundenwird, welchediegesetzlichzulässigeMenge
(&817 Abs.3) um mehrals 10 vomHundertübersteigt;
wenn ZJucker,der Vorschrift im letztenAbsatzedes § 24 entgegen,in
der Braustätte außer der erlaubtenZeit oder um mehr als 5 vom
Hundertüberdie für dasbetreffendeGebräuangemeldeteMenge, oder
der Vorschrift im § 17 entgegenaußerhalbder bestimmtenAufbe=
wahrungsräumebei demBrauer vorgefundenwird

der LagervorräteGewichtsabweichungenvon mehrals 10 vomHundert
zwischender vorgefundenenMenge und dem buchmäßigenSollbestand
ergeben;

steuermühlemit selbsttätigerVerwiegungsvorrichtung in ihrer regel=
mäßigenTätigkeitderartvorsätzlichgestörtwird, daß dasGewichtdes
geschrotetenMalzes von dem SZählwerkentwehergar nicht oder zu
geringangegebenwird;

daß das Zählwerk der selbsttätigenVerwiegungsvorrichtungseinerMalz=
steuermühledas GewichtdesMalzes nichtoderzu niedrigangibt, die
Malzsteuermühlezum Schroten benutztoder benutzenläßt, ohne einen
glaubwürdigenZeugen zuzuziehenund unter dessenMitbeurkundung
das Gewicht des Malzes im Mahlbuch anzuschreiben;
wenn in einerAbfindungsbrauereidie gemäß§ 32 vom Bundesrate
vorgeschriebenenAnmeldungen oder Anschreibungennichtoderunrichtig
bewirktwordensind;

Brausteuer die Menge der steuerpflichtigenBraustoffe oder die Bier=
mengezu hoch angegebenist oder sonstwahrheitswidrigeAngaben
gemachtworden sind, die geeignetsind, zu einer Verkürzungder
Steuer zu führen.
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8 41.
Wer eine Brausteuerdefraudationbegeht,hat eine Geldstrafeverwirkt, die

dem vierfachenBetrage der vorenthaltenenoder zur Ungebühr beanspruchten
Steuer oderVergütunggleichkommt,mindestensaberfünfzigMark beträgt.

Insoweit Abweichungenvon der zulässigenMenge (§ 40 Ziffer 1, 2 und 3)
den Tatbestandder Defraudationbilden, wird die Strafe nach dem Steuer=
betragevon dem Gewichtsunterschiedebemessen. Im Falle des 9 40 Ziffer 6.
gilt als vorenthalteneAbgabederSteuerbetragvon denohnedie vorgeschriebene
AnmeldungoderAnschreibungzur BierbereitungverwendetenBraustoffen.

Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.

42.
Kann der Betrag der hinterzogenenSteuer nichtandersermitteltwerden,

soist er, falls sichdie begangeneDefraudationnichtbloßauf eineNachmaischung
oder die zusätzlicheVerwendung von Zuckerbezieht,danachzu bemessen,was an
Malz undZuckerzu einemvollenGebräu in derbetreffendenBrauereigenommen
zu werdenpflegt. Läßt sich letzteresnicht feststellenoder ist die Defraudation
nur in bezugauf eineNachmaischungoderdie Zusetzungvon Zuckerbegangen,
so tritt statt des vierfachenBetrags der hinterzogenenSteuer eineGeldstrafevon
fünfzigbis fünfhundertMark ein.

43.
Kann der Angeschuldigtenachweisen,daß er eineHinterziehungnichthabe

verübenkönnen, oder daß eine solchenicht beabsichtigtgewesensei, so findetnur
eine Ordnungsstrafenach Vorschrift des § 46 statt.

44.
Im Falle derWiederholungderDefraudationnachvorhergegangenerBe=

strafungwird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenenSteuer
bestimmt. Diese Strafe soll jedochin keinemFalle weniger als einhundert
Mark betragen.

Jeder fernereRückfall ziehtGefängnisstrafebis zu zweiJahren nachsich.
Doch kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständedes
Vergehens und der vorausgegangenenFälle auf Haft oder auf Geldstrafe nicht
unter dem Doppelten der für den erstenRückfall bestimmtenGeldstrafeerkannt
werden.

45.
Die StraferhöhungwegenRückfallsist verwirkt,auchwenndie früheren

Strafen nur teilweiseverbüßt oder ganz oder teilweiseerlassensind.
Sie ist ausgeschlossen,wenn seit der Verbüßung oder demErlasse der

letztenStrafe bis zurBegehungderneuenDefraudationdreiJahre verflossensind.
TeilnehmereinerDefraudationunterliegenderStraferhöhungwegenRück=

falls nur insoweit, als sie sich selbsteines Rückfalls schuldiggemachthaben.

Strafe
der Defraudation.

Strafe des Rückfalls.
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(A46.

wenn, denVorschriftenin den§§ 13 und22 diesesGesetzesentgegen,
die Anzeigeder Brauerei=Räumeund=GefäßeoderdieEinreichungder
Erklärung unterbliebenist;
wennMalz entgegenderVorschriftim & 17 an einemanderenals
demdazuangexigienOrte bei demBrauer vorgefundenwird;
wennzu eineranderenTageszeitals der angemeldeten(§ 20) odervor
Ablauf der halben Stunde, die auf den Steuerbeamtengewartet
werdenmuß (6 24), eingemaischtwordenistz
wenn die zu einemGebräu gehörigeBiermengeum mehr als 10
vom Hundertvon demangemeldetenBierzuge(§ 20) abweicht;

sind, insoweitdadurchnicht etwa die Defraudationsstrafenach§ 39
verwirktist;
wennjemand,demdiefreieBereitungdesHaustrunkesgestattetist(§9),
Bier an nichtzumHaushaltegehörigePersonengegenEntgeltabläßt;
wennBrauer, welchedieBrausteuerals Vermahlungssteuerentrichten,
dieihnenin Gemäßheitder§§ 26 bis 30 obliegendenPflichtenverletzen.

847.

wereinemzurWahrnehmungdesSteuerinteressesverpflichtetenBeamten
oderdessenAngehörigenwegeneinerauf die Erhebungoder Beauf—
sichtigungderBrausteuer bezüglichenHandlung oderUnterlassungeiner
solchenGeschenkeoder andereVorteile anbietet, versprichtoder gewährt,
sofern nichtderTatbestandder Bestechung(F 333 desStrafgesetzbuchs)
vorliegt;
wer * Handlungen oder Unterlassungenzu schuldenkommen läßt,
durch die ein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübung seines
Amtes in bezugauf die Brausteuerverhindertwird, sofernnicht der
Tatbestandder strafbarenWidersetzlichkeit(§ 113 des Strafgesetzbuchs)
vorliegt.
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8 48.
Treffen mit einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen diesesGe=

setzesanderestrafbareHandlungen zusammen,oder ist mit derDefraudation zu=
gleich eine VerletzungbesondererVorschriftendiesesGesetzesverbunden,so finden
die Vorschriftendes Strafgesetzbuchs(6&74 bis 78) Anwendung.

Im Falle mehrereroder wiederholterZuwiderhandlungengegendiesesGe=
setz, die nicht in Defraudationen bestehen,soll, wenn die Zuwiderhandlungen
derselbenArt sind und gleichzeitigentdecktwerden, die Strafe gegen denselben
Täter, sowie gegenmehrereTäter und Teilnehmer zusammennur in einmaligem
Betrage festgesetztwerden.

* 49. .
Unbeschadetder verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie

Beobachtungder Anordnungen,die auf Grundder VorschriftendiesesGesetzes
und der dazuerlassenenVerwaltungsbestimmungengetroffenwordensind, durch
AndrohungundEinziehungvonGeldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenneinevorgeschriebeneEinrichtungnichtgetroffenwird, dieseaufKosten
der Pflichtigenherstellenlassen. Die Einziehungder hierdurcherwachsenenAus⸗
lagen erfolgt in demVerfahrenfür die Beitreibungvon Zollgefällenund mit
demVorzugsrechteder letzteren.

850.
I. Wer Brauerei als Gewerbebetreibt,haftet,was die auf Grund dieses

GesetzesverhängtenGeldstrafenbetrifft, mit seinemVermögenfür seineVer=
walter,Gewerbsgehilfensowiefür diejenigenHausgenossen,diein derLagesind,
auf denGewerbebetriebEinfluß zu üben,wenn:

1. dieseGeldstrafenvon demeigentlichSchuldigenwegenUnvermögens
nichtbeigetriebenwerdenkönnen,und zugleich

2. der Nachweiserbrachtwird, daß der Brauereitreibendebei Auswahl
und Anstellungder Verwalter und Gewerbsgehilfenoder bei Beauf=
sichtigungdieseroderder eingangsbezeichnetenHausgenossenfahrlässig,
d. h. nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannszu
Werkegegangenist.

Als solcheFahrlässigkeitgilt insbesonderediewissentlicheAnstellungoder
BeibehaltungeineswegenBrausteuerdefraudationbereitsbestraftenVerwalters
oderGewerbsgehilfen,falls nicht die obersteFinanzbehördedie Anstellungoder
Beibehaltunggenehmigthat.

Ist ein Brauereitreibender,der nach den VorschriftendiesesGesetzes
subsidiarischin Anspruchgenommenwird, bereitswegeneinervon ihmselbstin
der nachgewiesenenAbsicht der SteuerverkürzungbegangenenBrausteuerdefrau=
dationbestraft,so hat er die VermutungfahrlässtgenVerhaltenssolangegegen
sich, als er nichtnachweist,daß er bei Anstellungund Beaufsichtigungseines
eingangsbezeichnetenHilfspersonalsdie Sorgfalt einesordentlichenGeschäfts=
manns angewendethat.
Reichs=Gesetzbl.1906. 107

Zusammentreffen
mehrererJuwider=

handlungengegendie
Gesetze.

Lwangsmaßregeln.

Vertretungsverbind=
lichkeitfür verwirkte

Geldstrafen.
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strafen.

Verjährung.

Strafoerfahren.
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II. Hinsichtlichder infolgeeinerZuwiderhandlunggegendie Vorschriften
diesesGesetzesvorenthaltenenSteuer haftetder Brauereitreibendefür die unter#1
bezeichnetenPersonenmit seinemVermögen, wenndieSteuervon demeigent=
lichenSchuldigenwegenUnvermögensnichtbeigetriebenwerdenkann.

III. Zur Erlegungvon Geldstrafenauf Grund dersubsidiarischenHaftung
in Gemäßheitder Vorschriftenzu 1 kannderBrauereitreibendenur durchrichter=
liches Erkenntnis verurteilt werden.

IV. Die Steuerverwaltungist jedochbefugt,stattderEinziehungderGeld=
buße von densubsidiarischVerhaftetenund unterVerzichthieraufdie im Un=
vermögensfallean die Stelle der Geldbußezu verhängendeFreiheitsstrafesogleich
an demeigentlichSchuldigenvollstreckenzu lassen.

51.
Die Umwandlungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

erfolgtgemäß§§ 28 und 29 desStrafgesetzbuchs,jedochdarf dieFreiheitsstrafe
im erstenFalle der DefraudationsechsMonate, ·
im erstenRückfallein Jahr,
im fernerenRückfallezweiJahre

nichtüberschreiten.
852.

Die StrafverfolgungvonZuwiderhandlungengegendie in den88 1 und3
getroffenenVorschriften(§ 37) und von Brausteuerdefraudationen(§938 bis
40) verjährtin drei Jahren, die StrafverfolgungvonJuwiderhandlungengegen
diesesGesetz,die mit Ordnungsstrafenbedrohtsind, in einemJahre, von dem
Tage an gerechnet,an demsiebegangensind.

Der Anspruchauf NachzahlunghinterzogenerGefälleerlischtin dreiJahren.

( 53.
Für die Feststellung,Untersuchungund Entscheidungder Brausteuerver=

gehensowiefür die Strafmilderungund denErlaß derStrafe im Gnadenwege
kommendie Vorschriftenzur Anwendung,nachdenensichdasVerfahrenwegen
Vergehengegendie Zollgesetzebestimmt.

Die nachdenVorschriftendiesesGesetzesverwirktenGeldstrafenfallendem
FiskusdesjenigenStaateszu)vondessenBehördendieStrafentscheidungerlassenist.

54.
Jede von einernach§ 53 zuständigenBehördewegenBrausteuervergehens

einzuleitendeUntersuchungund zu erlassendeStrafentscheidungkannauchauf die=
jenigenTeilnehmerdesVergehens,die anderenBundesstaatenangehören,aus=
gedehntwerden.
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Die Strafvollstreckungist nötigenfallsdurchErsuchender zuständigenBe—
hördenund BeamtendesjenigenStaates zu bewirken,in dessenGehleledieVoll=
streckungsmaßregelzur Ausführungkommensoll.

Die Behördenund Beamtender Bundesstaatensollensiichgegenseitigtätig
und ohneVerzug denverlangtenBeistandin allen gesetzlichenMaßregelnleisten,
die zur Entdeckungoder Bestrafung der Brausteuer=Hinterziehungenoder der
Verfehlungengegendie VorschriftenüberdieBierbereitungdienlichsind.

∆(55.
DiesesGesetztritt mit dem1. Juli 1906 in Kraft.
HinsichtlichderAbgabenerhebungvon Bier, Essig und Malz fürRechnung

von KommunenundKorporationenbleibendie Bestimmungenim Artikel5 6 7

vereinsbetreffend,in Kraft.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamt in Berlin W. 9 zu richten.
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ReichsTCTefetzbcattz
MÆ33. «

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Fassungdes Reichsstempelgesezes.S. 606.

(Nr.3250.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesReichsstempelgesetzes.Vom7.Juni 1906.

A## Grund des Artikel 9 des GesetzeswegenAnderungdes Reichsstempel=
gesetzes— Anlage 3 desGesetzesvom3. Juni 1906),betreffenddie Ordnung
desReichshaushaltsund dieTilgung derReichsschuld,— und desArtikel8 des
GesetzesvomgleichenTagewegenAnderungeinigerVorschriftendesReichsstempel=
gesetzeswird die Fassung des Reichsstempelgesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Norderney,den7. Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Neichsstempelgesetz.
Vom 3. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c. .

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

I. Aktien)Kure, Renten=und Schuldverschreibungen.
(Tarifnummer1 bis 3.)

l1.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder unterNummer 1 bis 3 des an=

liegendenTarifs bezeichnetenStempelabgabewird erfüllt durchJZahlungdesAb=—
gabebetragsan einezuständigeSteuerstelle,welcheauf demvorzulegendenWert=
Reichs=Cesecbl.1906. 108

Ausgegebenzu Berlin den13.Juni 1906.
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papiereReichsstempelmarkenzum entsprechendenBetragezu verwendenoder die
AufdrückungdesStempelszu veranlassenhat.

In welchenFällen und unterwelchenBedingungenderVerpflichtungzur
VersteuerungdurchrechtzeitigeVerwendungvon Stempelmarkenohneamtliche
Mitwirkung einerSteuerstellegenügtwerdenkann, bestimmtder Bundesrat.

82.
AusländischeWertpapiere,welchedurch ein im Ausland abgeschlossenes

Geschäftvon einemzur Zeitbes Geschäftsabschlussesim Inlande wohnhaften
Kontrahentenangeschafftsind und ihm aus dem Ausland übersandtodervon
ihm odereinem Vertreteraus demAusland abgeholtwerden, sind von dem
ErwerberbinnenvierzehnTagen nachder Einbringung derWerpapire in das
Inland zur Versteuerunganzumelden.Wer diesesunterläßtoderwerWert=
papiereder unterdenTarifnummern1 bis 3 bezeichnetenArt im Inland aus=
gibt, veräußert,verpfändetoder ein anderesGeschäftunterLebendendamit
machtoder Zahlung darauf leistet,bevordieVerpflichtungzur Versteuerung
erfüllt oderdenKontrollvorschriftendes Bundesratsgenügtist, verfällt in eine
Geldstrafe,welchedemfünfundzwanzigfachenBetrage der hinterzogenenAbgabe
gleichkommt,mindestensaberzwanzigMark für jedesWertpapierbeträgt.

DieseStrafen treffenbesondersund zum vollen Betragejeden,der als
Kontrahent oder in andererEigenschaftan der Ausgabe,Veräußerung,Ver=
pfändungoderan demsonstigenGeschäfteteilgenommenhat.

DieselbenPersonensindfür dieEntrichtungderSteuersolidarischverhaftet.

83.
Bevor stempelpflichtigeinländischeWertpapierezur Zeichnungaufgelegt

werden,oderzu weiterenEinzahlungenauf solcheaufgefordertwird, hat der
EmittenthiervonderzuständigenSteuerstelleunterAngabederZahl, derGattung
und desNennwertsder StückeoderdesBetrags der zu leistendenEinzahlungen
nachMaßgabeeinesvon demBundesratezu bestimmendenFormulars Anzeige
zu erstatten.
" Die ZuwiderhandlunggegendieseVorschriftziehtGeldstrafeim Betrage
von fünfzigbis fünfhundertMark nachsich.

84.
Die der ReichsstempelsteuerunterworfenenWertpapiereunterliegenin den

einzelnenBundesstaatenkeinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).
Auch ist von der UmschreibungsolcherWertpapierein denBüchernund

Registernder Gesellschaftusw.sowievon denauf dieWertpapiereselbstgesetzten
Übertragungsvermerken(Indossamenten,Zessionenusw.) eineAbgabenicht zu
entrichten.
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Im übrigen,insbesonderehinsichtlichderUrkundenüberEintragungenin
dem Hypothekenbuche(Grundbuche),bleibendie landesgesetzlichenVorschriften
unberührt.

85.
Bezüglichdervor dem1.Juli 1900 ausgegebeneninländischenundmit

demReichsstempelversehenenausländischenWertpapierebewendetes bei denbis=
herigenVorschriften. Dasselbegilt für die nachdemgenanntenZeitpunktaus=
gegebeneninländischenWertpapierein AnsehungdervorhergeleistetenZahlungen.

Wertpapiere,welchelediglichzumZweckedesUmtausches,das heißtbehufs
Erneuerungder UrkundeohneVeränderungdes ursprünglichenRechtsverhält=
nisses,ausgestelltwordensind, bleibensteuerfrei,wenn die zumUmtauschege=
langendenStückeordnungsmäßigversteuertoder steuerfreisind und den vom
Bundesratezu erlassendenKontrollvorschriftengenügtwordenist.

#6.
Insoweitvon einerinländischenAktiengesellschaftoderKommanditgesellschaft

auf AktieninnerhalbeinesJahres nachEintragungderGesellschaftins Handels=
registerAktienoderAktienanteilscheine(Interimsscheine)nicht ausgegebenworden
sind, ist die im Tarif unterNr. Ia vorgeseheneStempelabgabevom Betrage
der Einlagenauf das in AktienzerlegteGrundkapitalderGesellschaftauf Grund
einerspätestenszweiWochennachAblauf des genanntenZeitraums beziehungs=
weise.für die beiInkrafttretendiesesGesetzesbereitsbestehendenAktiengesellschaften
oder Kommanditgesellschaftenauf Aktien spätestensbis zum 1. März 1907 bei
derSteuerstelleeinzureichendenAnmeldungzu entrichten.Das Gleichegilt, wenn
eineGesellschaftder bezeichnetenArt dasGrundkapitalerhöhtund innerhalbeines
Jahres nachEintragung der erfolgtenErhöhung ins Handelsregisterdie Aus=
abe der neuenAktien oderAktienanteilscheine(Interimsscheine)nichterfolgtist.
* Entrichtungder Abgabeist die Gesellschaftverpflichtet.

Die Anmeldungzur VersteuerungmußdieFirma und denSitz derGe—
sellschaft,denTag derEintragung,ins Handelsregistersowiedie zurBerechnung
der StempelabgabeerforderlichenAngabenenthalten.

Werdenvon derGesellschaftnachträglichUrkundender gedachtenArt aus=
gegeben,so ist von diesenin Höhe des gemäßAbs. 1 versteuertenBetrags eine
Abgabenichtzu erheben.

Für die vor dem 14. Juni 1900 in das Handelsregistereingetragenen
AktiengesellschaftenoderKommanditgesellschaftenaufAktienist die Stempelabgabe
nur in der zurZeit der Eintragung in das HandelsregistergeltendenHöhe zu
entrichten. as Gleichegilt für dievor dem14.Juni 1900 erfolgtenEr=
höhungendesGrundkapitals.

· Soweit das Aktienkapitalvor Ablauf der Anmeldungsfristherabgesetzt
wordenist, ist die Stempelabgabenur von dem nachder Herabsetzungverblei=
bendenBetrage desAktienkapitalszu entrichtenund soweitdas ursprüngliche

108“
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AktienkapitalnachAbs.4 verschiedenenSteuersätzenunterliegt,ermäßigtsichder
Stempelbetragim Verhältnissedes ursprünglichenzum steuerpflichtigenKapitale.

7

Sind bei Einreichungder Anmeldungin demFalle des§ 6 Abs. 1 die
Einlagennichtvoll gezahlt,so erfolgtdie Versteuerungnur nachMaßgabeder
geleistetenEinzahlungen. Die Entrichtungder Abgabevon denweiterenEin=
zahlungen hat spätestenszweiWochennachAblauf des für die Einzahlungbe=
stimmtenZeitpunktsin der im 9 6 bezeichnetenWeisezu erfolgen. Die Vor=
schriftendes § 3 überdie vorläufigeAnmeldungfindenAnwendung.

6S.
Zuwiderhandlungengegendie Vorschriftdes § 6 Abs. 1 und §7 Satz 2

werdenmit Geldstrafevon fünfzig bis fünftausendMark bestraft.
Die landesgesetzlicheBesteuerungvon Gesellschaftsverträgenwird durchdie

genannteVorschriftnichtberührt.

II. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte.
(Tarifnummer4.)

5 9.
Die unterTarifnummer4 angeordneteAbgabeist von allen im Inland

abgeschlossenenGeschäftender bezeichnetenArt zu erheben. -
Im Ausland abgeschlosseneGeschäfteunterliegender Abgabe,wennbeide

Kontrahentenim Inlande wohnhaftsind; ist nur dereineKontrahentim Inlande
wohnhaft,so ist die Abgabenur im halbenBetrage zu entrichten.Bei kauf=
männischenFirmen entscheidetfür dieFrage desWohnorts derSitz derHandels=
niederlassung,welchedas Geschäftabgeschlossenhat.

Als im Ausland abgeschlossengeltenauchsolcheGeschäfte,welchedurch
brieflicheodertelegraphischeKorrespondenzzwischeneinemOrte desInlandes und
einemOrte desAuslandeszustandegekommensind.

s10.
BedingteGeschäftegeltenin betreffderAbgabepflichtals unbedingte.Ist

einemKontrahentenein Wahlrechteingeräumt,oder die Befugnis, innerhalb
bestimmterGrenzendenUmfang der Lieferungzu bestimmen,so wird die Ab=
gabenachdem höchstmöglichenWerte desGegenstandesdes Geschäftsberechnet.

Jede Verabredung,durchwelchedie Erfüllung desGeschäftsunter ver=
#indertenVertragsbestimmungenoder gegenEntgelt unter denselbenVertrags=
bestimmungenauf einenspäterenTermin verschobenwird, gilt als neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.
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Ist das Geschäftvon einemKommissionär(§ 383 des Handelsgesetz=
buchs)abgeschlossen,so ist die Abgabesowohl für das Geschäftzwischendem
Kommissionärund demDritten, als auchfür das Abwickelungsgeschäftzwischen
dem Kommissionärund demKommittentenzu entrichten,sofernnicht die Be=
stimmungdes§ 14 Abs.2 eintritt.

Geschäfte,welchevorbehaltlichder Aufgabe (an Aufgabe") abgeschlossen
werden,sind abgabepflichtig.Die BezeichnungdesdefinitivenGegenkontrahenten
(die Aufgabe) ist steuerfrei,wenn dieselbespätestensam folgendenWerktage
gemachtwird; wird dieselbespätergemacht,so gilt sie als ein neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.

/ 11.
Zur Entrichtungder Abgabeist zunächstverpflichtet:
1. wenn das Geschäftdurcheinen im Inlande wohnhaftenVermittler
abgeschlossenist, dieser,

andernfalls:
wenn nur einer der Kontrahenten im Inlande wohnhaft ist, dieser,
. wennvon denKontrahentennur der eineein im Inlande wohnhafter
nach § 38 des Handelsgesetzbuchszur Führung von Handelsbüchern
verpflichteterKaufmann ist, der letztere,

4. wenn es sich um das AbwickelungsgeschäftzwischendemKommissionär
und demKommittentenhandelt(§ 10 Abs.3), derKommissionär,

5. in allen übrigen Fällen der Veräußerer.
Die im InmlandewohnhaftenVermittlerund dieKontrahentenhaftenfür

die Abgabe als Gesamtschuldner;indessenist bei Geschäften,für welchedie Ab=
gabenur im halbenBetragezu entrichtenist (§ 9 Abs. 2), der nicht im In=
landewohnhafteKontrahentfür die Entrichtungder Abgabenichtverhaftet.

Der Vermittler ist berechtigt,denErsatzder entrichtetenAbgabevonjedem
für die AbgabeverhaftetenKontrahentenzu fordern.

d#

812.
Der zur Entrichtungder AbgabezunächstVerpflichtetehat über das ab=

gabepflichtigeGeschäftspätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäfts=
abschlusseseineSchlußnoteauszustellen,welchedenNamen und denWohnort
desVermittlersund der Kontrahenten,den Gegenstandund die Bedingungen
desGeschäfts,insbesonderedenPreis sowiedieZeit derLieferungergebenmuß.
Die nterschrift des Ausstellers ist nicht erforderlich.

Die Schlußnote ist doppelt auf einem vorher gestempeltenoder mit den
erforderlichenStempelmarkenzu versehendenFormular auszustellen,von demje
eineHälfte für jedender beidenKontrahentenbestimmtist. Innerhalb der im
Abs. 1 bezeichnetenFrist hat der Aussteller der Schlußnote die nicht für ihn
bestimmteHälfte der letzteren,wenn derselbedie Schlußnote aber als Vermittler
ausgestellthat (§ 11 Ziffer 1), derenbeideHälften abzusenden.
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Vermittler habendieseAbsendungundden verwendetenStempelbetragin
ihrenGeschäftsbüchernzu vermerken.

Der zur Entrichtungder Abgabe zunächstVerpflichtetedarf unversteuerte
Schlußnotenüber das abgabepflichtigebeschäftnicht ausstellenund aus der
Hand geben.

¾13.
Ist einemfür die EntrichtungderAbgabeverhaftetenKontrahenten(6 11

Absl.2) einezu niedrigversteuerteSchlußnote zugestelltworden,)so hat derselbe
binnenvierzehnTagen nach demTage desGSöchäftsabschlusstden fehlenden
Stempelbetragauf derSchlußnotenachträglichzu verwenden;ist einemsolchen
KontrahenteneineversteuerteSchlußnoteüberhauptnicht zugegangen,so hat
derselbeseinerseitsbinnender bezeichnetenFrist nachMaßgabederim §&12 Abs.1
und 2 gegebenenBestimmungenzu verfahren.

Sind bei einem durch einenVermittler abgeschlossenenGeschäfte(§ 11
3 1) zweiderartigeKontrahentenbeteiligt,so hat jedervon ihnen nur die
Hälfte des auf der zugestelltenSchlußnotefehlendenBetrags nachträglichzu
verwenden,im Falle desNichteingangesder Schlußnoteaber zu der von ihm
auszustellendenSchlußnotenur die Hälfte des tarifmäßigenStempels zu ver=
wenden

Die nach den vorstehendenBestimmungenmangelsdes Empfangesder
SchlußnoteentrichteteAbgabeist zurückzuerstatten,wennnachgewiesenwird, daß
der zunächstVerpflichtetedie ihm nach & 12 obliegendenVerpflichtungenrecht=
zeitigerfüllthat. Die Entscheidungerfolgtim Verwaltungswege.

¾114.
Eine SchlußnotekannmehrereabgabepflichtigeGeschäfteumfassen,insofern

letzterean demselbenTage und unter denselbenKontrahenten,welchein gleicher
Eigenschaftgehandelthaben,abgeschlossenwordensind.

Wird bei Kommissionsgeschäftenfür einen auswärtigenKommittenten,
welcherseinerseitsals KommissionäreinesDritten handelt,dieSchlußnotemit
dem Zusatze„in Kommission“ ausgestellt,so bleibt das Abwickelungsgeschäft
zwischenihm und seinemKommittentenvon der Abgabebefreit,wenn er die
Schlußnotemit demVermerkeversieht,daß sicheineversteuerte,überdenselben
Betrag oder dieselbeMenge unddenselbenPreis lautendeSchlußnotemit zu
bezeichnenderNummer (§ 17) in seinenHändenbefindet.

Umfaßt eine Schlußnoteein Kaufgeschäftund gleichzeitigein zu einer
FäterenZeit p erfüllendesRückkaufgeschäftüberin derTarifnummer4bezeichnete
egenständederselbenArt und in demselbenBetrage beziehungsweisederselben
Menge(Report-,Deport.,Kostgeschäftso ist die Abgabenur für das dem
Werte nach höheredieserbeiden Geschäftezu berechnen.
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* 15.
Führt der Kommissionäran demselbenTage eineEinkaufskommissionund

eineVerkaufskommissionüberWertpapierederselbenGattung durchEintritt als
Selbstkontrahentaus, so ist für jedesder beidenGeschäfte,insoweitsiesichaus=
gleichen,nebender tarifmäßigenAbgabeeineweitereAbgabein Höhe derHälfte
desTarifsatzeszu entrichten,es sei denn, daß der Kommissionärzur Deckung
einesder beidenAufträgeein abgabepflichtigesGeschäftmit einemDritten ab=
geschlossenhat. Die BestimmungenüberdieErhebungder weiterenAbgabeund
##die zur SicherungdieserErhebungerforderlichenMaßregeln,insbesondere
überdie Art der Buchführung,werdenvomBundesrate getroffen.

16.
Tauschgeschäfte,bei welchenverschiedeneAbschnitteoder Stückemit ver=

schiedenenZinsterminenvon WertpapierenderselbenGattung ohne anderweite
GegenleistungJug um Zug ausgetauschtwerden,sind steuerfrei.

Uneigentliche ch das14 solche,bei denenderEmpfängerbefugt
ist, an Stelle der empfangenenWertpapiereandereStückegleicherGattung
zurüchugebenf bleibenRrrucchet wenndieseGeschäfteohneAusbedingungoder
GewährungeinesLeihgeldes,Entgeltsb AufgeldesodereinersonstigenLeistung
und unterFestsetzungeinerFrist von längstenseinerWochefür dieRücklieferung
der Wertpapiereabgeschlossenwerden. Die darüber auszufertigendenSchluß=
notenmüssendieseFestsetzungsowiedenVermerk„UnentgeltsicherLeihgeschäft“
enthalten. n

17.
Die Schlußnotensind nach derZeitfolgenumeriertvon denjenigenAn=

staltenund Personen, welchegewerbsmäßigabgabepflichtigeKauf, und sonstige
Anschaffungsgeschäftebetreibenodervermitteln, fünf Jahre lang, von anderen
Personenein Jahr lang außubewahren.

· 818
Ist bei demAbschlußeinesabgabepflichtigenGeschäftszwischenzweiKon=

trahenten,welchenicht nach § 38 desHandelsgesetzbuchszur Führung von
Handelsbüchernverpflichtetsind, einebeiderseitsierschriebertVeltragullenm
aufgestelltworden,so bleiben die§§ 11, 12, 13, 14, 17 außerAnwendung.
Die Kontrahentensindverpflichtet,dieVertragsurkundebinnenvierzehnTagen
nach dem Eschäftöabscblunrder Steuerbehördezur Abstempelungvorzulegen;
dieseVerpflichtungerstrecktsichbei Geschäften,für welchedie Abgabenur im
halbenBetrage zu erhebenist (6 9 Abs.2), nicht auf den nicht im Inlande
wohnhaften ounitahenten.

* 10.
Bei Geschäften,für welcheeine rechtzeitigeBerechnungder Steuer nicht

möglich ist, bleibt die Besteuerungunter den vom Bundesratefestzusetzenden
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Maßgabenso langeausgesetzt,bis dieBerechnungmöglichwird. Der Bundes=
rat bestimmt ferner, unter welchenUmständen außerhalb dieses Falles, ins=
besonderebei im Ausland abgeschlossenenGeschäften,eine andereFrist zur Aus=
stellung der Schlußnoten eintretenkann.

8 20.
Nach der näherenBestimmungdesBundesratsdürfenStempelzeichenzur

Entrichtungder in der Tarifnummer4 angeordnetenAbgabeauf Kredit verab=
folgt werden.

* 21.
Geschäfte, welche nach Tarifnummer 4 abgabepflichtigsind, oder auf

welchedie Vorschrift unter„Befreiungen“ zu dieserTarifnummerAnwendung
findet, sowie Schriftstückeüber solcheGeschäftesind in den einzelnenBundes=
staatenkeinenStempelabgaben(Taxen,Sportelnusw.)unterworfen.Werdendiese
Schriftstückeindessengerichtlichoder notariell aufgenommenoderbeglaubigt,so
unterliegensie, nebender in Tarifnummer4 für das Geschäftvorgeschriebenen
Abgabe,den in denLandesgesetzenfür gerichtlicheodernotarielleAufnahmenund
BeglaubigungenetwavorgeschriebenenStempeln(Taxen,Sporteln usw.).

*22.
Wer denVorschriftenim § 12 Abs. 1 und 2, §513 Abs. 1 und 2 und

&#18 zuwiderhandeltoder eine Schlußnotewahrheitswidrigmit demim § 14
Abs.2 oder§ 16 bezeichnetenVermerkeversieht,oderim Falle derTarifnummer4
behufsErlangung einerSteuerermäßigungunrichtigeAngabenmacht,hat eine
Geldstrafeverwirkt, welchedem fünfzigfachenBetrage der hinterzogenenAbgabe
oderder beanspruchtenSteuerermäßigunggleichkommt,mindestensaberzwanzig
Mark beträgt.

Kann derBetrag der hinterzogenenAbgabenichtfestgestelltwerden,sotritt
stattder vorstehendbestimmtenStrafe eine Geldstrafevon zwanzigbis fünf=
tausendMark ein.

* 23.
Wer, nachdemer auf Grund des922 bestraftworden,von neuemden

dortselbstbezeichnetenVorschriftenzuwiderhandelt,hat neben der im § 22 vor=
gesehenenStrafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzigbis fünftausendMark
verwirkt.

DieseRückfallsstrafetritt ein ohneRücksichtdarauf, ob die frühereBe=
strafungin demselbenoderin einemanderenBundesstaaterfolgtist. Sie ist
verwirkt,auchwenndie frühereStrafe nur teilweiseentrichtetoderganz oder
teilweiseerlassenist.

Dieselbeist ausgeschlossen,wennseitderEntrichtungoderdemErlasseder
letztenStrafe bis zur Begehung der neuenZuwiderhandlung fünf Jahre ver=
flossensind.
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2.
Wer gegendie Vorschriftenim § 12 Abs.3 und § 17 verstößt,ist mit

Geldstrafevon drei Mark bis fünftausendMark zu bestrafen.

III. Spiel und Wette.
(Tarifnummer5.)

(25.
Wer im BundesgebieteLotterienundAusspielungenveranstaltenwill, hat

die Stempelabgabefür die gesamteplanmäßigeAnzahl der Lose oderAusweise
überSpieleinlagenim voraus zu entrichten.

Inwieweit Ausspielungen,bei welchenkeineSpielausweiseausgegeben
werden,zur Steuer heranzuziehensind, ist vom Bundesratezu bestimmenund
öffentlichbekanntzu machen.

· §26.
Den Spieleinlagenstehenim Sinne der Tarifnummer5 die Wett=

einsätzebei öffentlichveranstaltetenRennen und ähnlichenöffentlichenVer=
anstaltungengleich.

Wer im Inlande solcheWetteinsätzeentgegennimmt,ist verpflichtet,ver=
steuerteAusweisehierüberauszustellen.

827.
Vor derEntrichtungderAbgabedarf ohneGenehmigungder zuständigen

Steuerstellemit demLosabsatzenichtbegonnenwerden.Die Genehmigungkann
von vorgängigerSicherstellungder Abgabeabhängiggemachtwerden.

5 28.
Wer ausländischeLoseoderAusweiseüberSpieleinlagenin das Bundes=

gebieteinführt oder daselbstempfängt,hat dieselben,bevormit demVertriebe
begonnenwird, spätestensbinnendrei Tagen nach demTage der Einführung
oderdesEmpfangesder zuständigenBehördeanzumeldenunddavondieStempel=
abgabezu entrichten. .

Den ausländischenLosenoderAusweisenüberSpieleinlagenstehenAus=
weise über Einsätze bei ausländischenWettunternehmungenfür öffentlich ver=
anstalteteRennenund ähnlicheöffentlicheVeranstaltungengleich. Wer, ohne
solcheAusweise vom Ausland einzuführen, Wetten der bezeichnetenArt ver=
mittelt, ist, soferner dieseVermittelunggewerbsmäßigbetreibt,verpflichtet,ver=
steuerteAusweiseüberdieWetteinsätzeauszustellen.

GewerbsmäßigeVermittler von Wettender vorbezeichnetensowieder im
§26 bezeichnetenArt unterstehender Aufsicht der Steuerbehördennach näherer
BestimmungdesBundesrats.
Reichs. Gesetzbl. 1906 100
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*29.
. Die Verpflichtungzur Entrichtungder Stempelabgabewird erfüllt durch
Zahlung desAbgabebetragsbei der zuständigenBehörde.

Ob und in welcherWeise eineVerwendungvon Stempelzeichenstattzu=
findenhat, bestimmtder Bundesrat.

30. «
DieNichterfüllungderinden§§25,26,27und28bezeichnetenVeri

pflichtungenwird mit einerdem fünffachenBetrage der hinterzogenenAbgabe
gleichkommendenGeldstrafegeahndet.Dieselbeist jedochgegendenUnternehmer
inländischerLotterienoderAusspielungensowiegegenjeden,welcherdenVertrieb
ausländischerLoseoderAusweiseüberAusspielungenim Bundesgebietebesorgt,
nicht unterdemBetragevon zweihundertundfünfzigMark festzusetzen.

Ist die Zahl der abgesetztenLose oder die GesamthöhederWetteinsätze
nichtzu ermitteln,so tritt Geldstrafevon zweihundertundfünfzigbis fünftausend
Mark ein.

8 31.
Ein Anspruchauf Rückerstattungdes eingezahltenAbgabebetragsist aus—

geschlossen;einesolchekannvon der oberstenLandesfinanzbehördenur dann zu=
gestandenwerden,wenn einebeabsichtigteAusspielungerweislichnichtzustande
gekommenist. g a2

Die 9§§25 bis 31 leiden auf StaatslotteriendeutscherBundesstaaten
keineAnwendung.

Die Stempelsteuerfür die Lose der letzterenwird durchdie Lotteriever=
waltung eingezogenund in einerSumme fur die Gesamtzahlder von ihr ab=
gesetztenLosezur Reichskasseabgeführt.

Eine Abstempelungder Losefindetnichtstatt.

g 33.
OffentlicheAusspielungen,VerlosungenundLotterien,für welchedieReichs⸗

stempelabgabezu entrichtenist, unterliegenin deneinzelnenBundesstaatenkeiner
weiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).

IV. Frachturkunden.
(Tarifnummer6.)

9 34.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in Nummer6 desTarifs bezeich=

netenStempelabgabeliegt bei Urkunden,welcheim Inland ausgestelltwerden,
im SeeverkehredemAblader, im sonstigenVerkehredemAusstellerdes stempel=
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pflichtigenSchriftstücksund bei den im Ausland ausgestelltenUrkundendem
EmpfängerderSendungob.

Im Eifenbahnverkehrist für die Entrichtungder AbgabederFrachtführer
verantwortlich,welcherdenBetrag von demAbsenderoderEmpfängereinzieht.

(35.
Die Beförderung von Gütern im Schiffsverkehreder Tarifnummer 6a, b.

und sofernes sichum Schiffe mit einemRaumgehaltevon über250 Tonnen
handelt,auchim sonstigenSchiffsverkehre(Tarifnummer6) darf nur erfolgen,
wenn eineUrkundeder im Tarife bezeichnetenArt ausgestelltwird. Die Ab=
lieferungvon Gütern, die im Schiffsverkehrevom AuslandenachdemInlande
befördertsind, darf nur erfolgen,wenneineUrkundeder bezeichnetenArt aus=
gehändigtwird.

Auf die Beförderungder Postsendungenund desGepäcksder Reisenden
im Schiffsverkehremit demAuslande findet die Vorschriftdes Abs. 1 keine
Anwendung.

(36.
Wird im SeeverkehreineUrkundeder bezeichnetenArt im Inland aus=

gestellt,so ist die Abgabe von einerAbschriftzu entrichten,die demReeder
auszuhändigen,oder, falls diesemselbstdie Verpflichtungzur Entrichtungder
Abgabeobliegt,von ihm zurückzubehaltenist.

Hat derReederseineNiederlassungim Auslande, so tritt an seineStelle
der inländischeVertreter.

"63#7.
Die Abgabemuß entrichtetwerdenbei im Inland ausgestelltenSchrift=

stücken,bevordieAushändigungderUrkundedurchdenAblader oderAussteller
erfolgt,bei im Ausland ausgestelltenSchriftstückenbinnendrei Tagen, nachdem
die Urkunde in den Besitz des Empfängersder Sendung gelangt ist. Die
Schriftstücke,von welchendieAbgabenachTarifnummer6a) b) zu entrichten
ist, sindwährendder Dauer einesJahres aufzubewahren.

Im Eisenbahnverkehrehat dieEntrichtungderAbgabespätestensvor Aus=
händigungderSendungan denEmpfängerund, wenndie Sendung nachdem
Auslande bestimmtist, spätestensvor derAushändigungan denausländischen
Frachtführerzu erfolgen.

/l38.
Ist die Entrichtungder Abgabe von den dazu verpflichtetenPersonen

unterlassen worden, so ist sie von jedemfernerenInhaber des nicht gestempelten
Schriftstücksbinnendrei Tagen nachdemTage desEmpfangesund jedenfalls
vor derweiterenAushändigungdes Schriftstückszu bewirken. 6

109“
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d 309.
Die im § 34gedachteVerpflichtungwird erfüllt durchVerwendungvon

Vordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßigabgestempeltsind, odervon
StempelmarkennachnähererAnordnungdes Bundesrats.

Dem Bundesratestehtauch die Bestimmungdarüberzu, ob und in
welchenFällen die Entrichtungder Abgabe ohneVerwendungvon Stempel=
zeichenerfolgendarf.

40.
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,

welchedemfünfundzwanzHachenBetragedervorenthaltenenAbgabegleichkommt,
mindestensaberzwanzig Markbeträgt.

DieseStrafe trifft besondersandnzum vollen Betragejeden,der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitigerfüllt.

Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welcherderVorschriftdes§ 35 Abs. 1
zuwiderGüterbefördertoderausliefert,ohnedaßeineder vorgeschriebenenUrkunden
ausgestelltoderausgehändigtwird.

Kann der Vetrag der hinterzogenenAbgabenicht festgestelltwerden„so
tritt stattder im Abs.1 gedachtenStrafe eineGeldstrafevon zwanzigbis fünf=
tausendMark ein.

&41.
Wer die Beförderungvon Gütern als Gewerbebetreibt,hat, wenn er

nacherfolgterBestrafungauf Grund des§ 40 von neuemder dort bezeichneten
Vorschriftzuwiderhandelt,nebender Strafe des § 40 die im§ 23 vorgesehene
Rückfallsstrafeverwirkt.

42.
Enthält ein Schriftstückaußer der Beurkundung einesFrachtvertragsnoch

eineandere,einerlandesgesetzlichenStempelabgabeunterliegendeBeurkundung,
so findendie landesgesetzlichenVorschriftennebendenBestimmungendiesesGe=
setzesAnwendung.

Im übrigenunterliegendie SchriftstückekeinerweiterenStempelabgabe
(Taxe, Sportel usw.)in deneinzelnenBundesstaaten.

V. Personenfahrkarten.
(Tarifnummer 7.)

n 43.
Die Verpflichtungzur Entrichtung der in Nummer 7 desTarifs bezeichneten

Stempelabgabeliegt bei Fahrkarten,die im Inland ausgestelltwerden, den
Eisenbahnverwaltungenund denDampfschiffahrtsunternehmungenob, welcheden
Betrag von demErwerberderKarten einzuziehenberechtigtsind.
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44.
Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampfschiffe,welchevomReiche

odereinemBundesstaatebetriebenwerden,habender zuständigenSteuerstellein
vom Bundesratezu bestimmendenZeitabschnittenNachweisungenüberdieAnzahl
der steuerpflichtigenFahrkartennebstdenfür dieBerechnungdesStempelbetrags
erforderlichenAngaben einzureichen. «

Auf Grund dieserNachweisungenwird der zu entrichtendeBetrag vonder
Steuerstellefestgesetztund eingezogen.

(45.
Andere als die im 944 bezeichnetenEisenbahn=und Dampfschiffahrts=

verwaltungenhabenden Abgabebetragfür die auszugebendenFahrkartenim
voraus zu entrichten.

Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfülltdurchZahlung
desAbgabebetragsan die zuständigeSteuerstellegegenAbstempelungder vor=

zulegendenFahrkarten.
& 46.

Der Bundesratistbefugt,unterAnordnungdererforderlichenVerwaltungs=
maßregelnzu bestimmen,daß im Falle des § 45 eineAbstempelungderKarten
ohnevorgängigeAbgabenentrichtungbewirkt,sowiedaß von einerAbstempelung
abgesehenwird und dieEntrichtungderAbgabeerstnachVeräußerungderFahr=
kartenin der im § 44 vorgeschriebenenWeiseerfolgt.

Dem Reisendengegenüberist derStempelbetrag(§§44 und 45) in jedem
Falle mit demFahrpreisin einerSumme zu berechnenund einzuziehen.

&47.
Für im Ausland ausgegebeneFahrkarten,welchezur Fahrt auf in=

ländischenEisenbahnstreckenoder zur Dampfschiffahrtauf inländischenWasser=
straßenberechtigen,hat die Erfüllung derVerpflichtungzur EntrichtungderAb=
gabenachnähererBestimmungdesBundesratszu erfolgen.

(48.
Wenn ein Angestelltereiner nicht staatlichenEisenbahnverwaltungoder

einer DampfschiffahrtsunternehmungFahrkarten, welcheder Vorschrift des § 45
unterliegen, aber mit dem vorgeschriebenenStempelzeichennicht versehensind,
veräußert,so wird er mit einerGeldstrafevon hundertMark für jedeneinzelnen
Fall bestraft.

« §49.
Wer nacherfolgterBestrafungauf Grund des § 48 der gleichenVor=

schriftvon neuemzuwiderhandelt,unterliegtnebender Strafe des 9 48 der im
§ 23 vorgesehenenRückfallsstrafe.
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850.
EineErstattungder für eineFahrkartegezahltenStempelabgabefindetnur

statt, wenn der volle Preis derFahrkarte von derEisenbahnverwaltungoder der
Dampfschiffahrtsunternehmungnachweislichzurückgewährtwordenist.

(81.
Die Fahrkartenunterliegenin deneinzelnenBundesstaatenkeinerweiteren

Stempelabgabe(Taxe,Sportelusw.).

* 52.
Der Bundesratist befugt,währendeinerlängstensauf ein Jahr zu be=

messendenÜbergangszeitdas Verfahrenbei derStempelerhebungabweichendvon
denvorstehendenVorschriftenzu regeln.

VI. Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge.
(Tarifnummer8.)

653.
Der VBeforderungvon PersonendienendeKraftfahrzeugedürfenzum Be=

fahrenöffentlicherWegeund Plätze nur in Gebrauchgenommenwerden,wenn
zuvorbei der zuständigenBehördegegenZahlung des Abgabebetragseine Er=
laubniskarteder im Tarife bezeichnetenArt gelöstworden ist. Probefahrten
gelten t als Ingebrauchnahmeim Sinne dieserVorschrift.

WelcheBehördenzur ErteilungderErlaubniskartenzuständigsind,wird
hunsictüchder das ReichsgebietberührendenausländischenKraftfahrzeuge vom
undesrat,im übrigenvon denLandesregierungenbestimmt.

Auf die nach dem Tarife befreiten aunhrn findet die Vorschrift des
Abs. 1 keineAnwendung. Die verkehrspolizeilichenVorschriftenderLandesgesetze
werdenhierdurchnichtberührt.

∆ 54.
Die Verpflichtungzur Lösung einer nach Tarifnummer8 versteuerten

Erlaubniskarteliegt demEigenbesitzerdesKraftfahrzeugs,und wenn ihm gegen=
überauf Zeit ein andererzum Besitzeberechtigtist, auf dieseZeit demanderen
ob. Die Verpflichtungdes letzterenfällt weg,wenn ihm dasKraftfahtenn nur
zum vorübergehendenGebrauchunentgeltlichüberlassenwordenund die Abgabe
für die IngebrauchnahmedesFahrzeugsbereitsanderweitentrichtetist.

Bei aus demAusland eingehendenKraftfahrzeugen,für welcheein im
Inlande wohnhafterodersichdaselbstdauernd aufhaltenderSteuerpflichtigernicht
vorhandenist, ist die Erlaubniskartevon demjenigenzu lösen/ der das Kraft=
fahrzeugim Inlandin Gebrauchnimmt.
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6 55.
Die Etlaubniskartewird auf ein Jahr ausgestellt,soweitnichtdie Aus⸗

stellungauf einenkürzerenZeitraumbeantragtwordenist.

∆ 56.
Bei gleichzeitigemBesitzemehrererKraftfahrzeugeist für jedesder Fahr=

zeugeeinebesondereErlaubniskartezu lösen.
Stellt derSteuerpflichtigewährendderGültigkeitsdauerderErlaubniskarte

an Stelle des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein, so ist er zurEntrichtung
einerweiterenStempelabgabenur insoweitverpflichtet,als dieAbbe hinsichtlich
des neuenFahrzeugssichhöher als die Abgabefür das bisherigeFahrzeug
berechnet.Der hiernachsichergebendeBetrag ist nur zur Hälfte zu erheben,
wennderRestder GültigkeitsdauereinergelöstenJahreskartevier Monate oder
wenigerbeträgt.

Im Falle der VeräußerungeinesKraftfahrzeugswährendderGültigkeits=
dauer der Erlaubniskartekann die Karte auf denNamen desErwerbersum=
geschriebenwerden. Letztererhat alsdannbis zum Ablaufe derGültigkeitsdauer
eineAbgabenichtzu entrichten.Die VorschriftendesAbs.2 finden in diesem
Falle keineAnwendung.

857.
Die Ausstellungder Erlaubniskarte ist spätestensdrei Tage vor In=

gebrauchnahmedesKraftfahrzeugs,bei im GebrauchebefindlichenKraftfahrzeugen
spätestensam drittenTage vor Ablauf derGültigkeitsdauerder #ue|.Erlaubnuis=
karte,dieUmschreibungder Erlaubniskarteim Falle des§ 56 Abs.2 spätestens
drei Tage vor Ingebrauchnahmedes neuenFahrzeugsbei der für den Wohn==
oder Aufenthaltsortdes SteuerpflichtigenzuständigenBehörde zu beantragen.
Die Landesregierungensindermächtigt,andereFristenvorzuschreiben.

Für aus demAusland eingehendeFahrzeuge§ 54 Abs.2) ist die Aus=
stellungderErlaubniskartealsbald nachdemGrenzübertrittebei der nächstenzu=
ständigenBehördezu beantragen.

Der Antrag hat zu enthalten:
I. denNamen, Stand und Wohnort des Steuerpflichtigen,
. die Bezeichnungdes Kraftfahrzeugsnach den für die Erhebungder
Abgabe wesentlichenMerkmalen,
3. denZeitraum, für dendieAusstellungder Erlaubniskartebegehrtwird.
Gleichzeitigmit demAntrag ist dererforderlicheStempelbetrageinzuzahlen.

(58.
Die zur Ausstellungder ErlaubniskartezuständigeBehördehat Stempel=

markenim entsprechendenBetrage zu der Erlaubniskartezu verwendenund die
Stempelmarkenzu entwerten.
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Die Aushändigungder Erlaubniskartedarf nicht vor Einzahlung des
Abgabenbetragserfolgen.

Die näherenBestimmungenüberForm und Inhalt der Erlaubniskarten
trifft der Bundesrat. Er kannanordnen,daß dieEntrichtungderAbgabeohne
Verwendungvon Stempelmarkenzu erfolgenhat.

(59.
Soweit nach den verkehrspolizeilichenBestimmungenfür Kraftfahrzeuge

die Führung polizeilicherKennzeichenvorgeschriebenist, darf die Zuteilung oder
die Ausgabeder Kennzeichennur gegenVorlegung der ordnungsmäßigver=
steuertenErlaubniskarteerfolgen.

Im Falle nicht rechtzeitigerLösung einer neuen Erlaubniskarte hat die
Polizeibehörde,und zwar, wenn sie nicht selbstdie zur Ausstellung der Erlaub=
niskartezuständigeBehördeist, auf Antrag der letzteren,dieBeschlagnahmedes
für das im GebrauchebefindlicheKraftfahrzeugamtlich ausgegebenenKenn=
zeichenszu bewirken. ç

l60.
Der Führer desKraftfahrzeugshat die Erlaubniskarteunterwegsstetsbei

sichzu führen. Er ist verpflichtet,sie auf VerlangendensichdurchihreDienst=
kleidung oder sonst ausweisendenGrenz=und Steueraufsichtsbeamtensowie den
AufsichtsbeamtenderPolizeiverwaltungzumNachweisederErfüllung derStempel=
pflichtvorzuzeigenund nötigenfallsdie erforderlicheAuskunftzu geben. Ein in
der Fahrt begriffenesKraftfahrzeug darf indessenlediglich zusFeesem Anlaß
außerim Grenzbezirkenichtangehaltenwerden.

61.
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,

welchedemfünf bis ceßnfachenBetragederAbgabefür eineJahreskartegleich=
kommt.

Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden,der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitigerfüllt.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabenicht festgestelltwerden,so
tritt stattder im Abs. 1 bezeichnetenStrafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzig
bis viertausendMark für den einzelnenFall ein.

Zur Sicherstellungder vorenthaltenenAbgabe,derStrafe und derKosten
kanndas Kraftfahrzeugin Beschlaggenommenwerden.

*62.
Durch die VorschriftendiesesGesetzeswird die Erhebung landesgesetzlicher

Gebühren für die Feststellungder Verkehrstauglichkeitdes Kraftfahrzeugs und
für die amtlicheKennzeichnungder Kraftfahrzeugenicht ausgeschlossen.Der
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Bundesrat ist ermächtigt,für die hiernachzulässigenGebührenHöchstsätzevor=
zuschreiben. „%

Im übrigen unterliegenErlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,für welche
eineReichsstempelabgabenach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenist,
keinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.)in den einzelnenBundes=
staaten.

VII. Vergütungen.
(Tarifnummer9.)

*mm
Die Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=

schaftenmit beschränkterHaftung haben bei Aufstellung der Jahresbilanz eine
besondereAufstellunganzufertigen,aus der zu ersehenist die Summe der ge=
samtenVergütungen(Gewinnanteile,Tantiemen,Gehälter, Tagegelder,Reise=
gelderusw. [Absatz3 Tarifnummer9)), die denzur ÜberwachungderGeschäfts=
führung bestelltenPersonen (Mitgliedern desAufsichtsrats) seit der letztenBilanz=
aufstellung gewährt worden sind.

6dt4.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabeliegt demVorstande,den

persönlich haftendenGesellschafternbezw.denGeschäftsführernder in 9 63 ge=
nanntenGesellschaftenob. Die Abgabe ist von der Gesellschaftzu Lastender
zum Bezugeder VergütungenberechtigtenPersonenzu entrichten.

65.
Die Verpflichtungzur Stempelentrichtungwird erfüllt durchVerwendung

vonVordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßigabgestempeltsind, oder
von StempelmarkennachnähererAnordnung desBundesrats. Dem Bundes=
rate stehtauchdie Bestimmungdarüberzu) ob und in welchenFällen dieEnt=
richtungder AbgabeohneVerwendungvon Stempelzeichenerfolgendarf.

66. ·
Bei Nichterfüllungder vorbezeichnetenVerpflichtungwerdendieMitglieder

desVorstandes, die persönlichhaftendenGesellschafterbezw.die Geschäftsführer
der Gesellschaftmit einerGeldstrafebelegt,welchedas Zwanzigfachedeshinter=
zogenenStempelsbeträgt. .

VIII. AllgemeineBestimmungen.
867.

Der Bundesraterläßtdie Anordnungenwegender Anfertigungund des
Vertriebsder nachMaßgabediesesGesetzeszu verwendendenStempelmarkenund
Reichs· Gesetzbl.1906. 110
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gestempelicnFormulare sowiedie Vorschriftenüber die Form der Schlußnoten
und über dieArt der VerwendungderMarken. Er stelltdieBedingungenfest,
unter welchenfür verdorbeneMarken und Formulare sowiefür Stempel auf
verdorbenenWertpapierenErstattungzulässigist.

(68.
Stempelmarken,welchenichtin dervorgeschriebenenWeiseverwendetworden

sind, werdenals nichtverwendetangesehen.

6 69.
Der AnspruchaufJahlung der nachdiesemGesetzezu entrichtendenAb=

gabenunterliegtder Verjährung.
Auf die Verjährung findendie VorschriftendesBürgerlichenGesetzbuchs

und desArtikel169 desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetzbuchemit
folgendenMaßgabenAnwendung:

Die Verjährungsfristbeträgtfünf Jahre.
Die Verjährung beginnt,unbeschadetder Vorschrift des § 201 Satz?

desBürgerlichenGesetzbuchs,in demFalle des 6 1 Abs. 1 mit dem Schlusse
desJahres, in demdie VorlegungderWertpapierebei der Steuerstelleerfolgt,
in den übrigenFällen mit dem Schlussedes Jahres, in dem der Anspruch
fällig wird.

Die Verjährung wird auch unterbrochendurcheine an den Zahlungs=
pflichtigenerlasseneAufforderungzur Jahlung oderdurchdie Bewilligung einer
von ihm nachgesuchtenStundung. Wird die Verjährung unterbrochen,so be=
ginnt eineneueVerjährungnichtvor demSchlussedesJahres, in welchemder
für dieBermdigung der UnterbrechungmaßgebendeZeitpunkteintritt, und im
Falle derBewi icung einerStundung nichtvor dem SchlussedesJahres, in
welchemdie bewilligteFrist abläuft. ·

§70
In Beziehungauf dieVerpflichtungzur Entrichtungder in diesemGesetze

festgesteltenAbgabenist der Rechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlust des
KlagerechtsbinnensechsMonatennacherfolgterBeitreibungodermit Vorbehalt
geleisteterZahlung zu erheben.Für die BerechnungdieserFrist sind die Be=
stimmungender Sollprozehardnungmaßgebend.Zuständigsind ohneRücksicht
auf den Wert des Streitgegenstandesdie Landgerichte.Soweit bei denselben
Kammern für Hundelssachtn bestehen,gehört der Rechtsstreitvor diese. Die
Revision sowiedie BeschwerdegegenEntscheidungender Oberlandesgerichtegeht
an dasReichsgericht.

&71.
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesoder gegendie

zu dessenAusführung erlassenenVorschriften,die im Gesetzemit keinerbe=



— 713 —

sonderenStrafe belegtsind, zieheneineOrdnungsstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark nachsich.

DieselbeStrafe tritt ein,wennin denFällender§§2, 22, 30, 40,48,
61 und 66 aus denUmständensichergibt, daß eine Steuerhinterziehungnicht
hat verübtwerdenkönnenodernichtbeabsichtigtwordenist.

§ 72.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbeiGenossen=

schaftenundAktiengesellschaftengegendieVorstandsmitglieder,bei Kommandit=
gesellschaftengegendiepersönlichhaftendenGesellschafter,bei offenenHandels=
gesellschaftengegendie Gesellschafternur im einmaligenBetrage, jedochunter
Haftbarkeit jedes einzelnenals Gesamtschuldner"esusetzen.Eoenso ist in
anderenFällen zu verfahren,in denenbei einemGeschäftemehrerePersonen
als Vertreter desselbenKontrahentenoder als gemeinschaftlicheKontrahenten
beteiligtsind. «

Auf die Verhängungder im 9 23 vorgeschriebenenRückfallsstrafefinden
dieseBestimmungenkeineAnwendung.

' 873. .
Hinsichtlichdes administrativenStrafverfahrenswegender Zuwiderhand=

lungengegendiesesGesetz,derStrafmilderungunddesErlassesderStrafe im
Gnadenwege,der Vollstreckungder Strafe sowieder Verjährung der Straf=
verfolgungfindendie Vorschriftenin 5 17 Satz 1, 9§ 18 und 19 desGesetzes
vom 10.Juni 1869),betreffenddieWechselstempelsteuer,sinngemäßeAnwendung.
Die auf Grund des gegenwärtigenGesetzeserkanntenGeldstrafenfallen dem
Fiskus desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Strafentscheidung
erlassenist.

§ 74.
Die Verwandlung einer Geldstrafe,zu derenZahlung der Verpflichtete

unvermögendist, in eineFreiheitsstrafefindetnicht statt. Auch darf zur Bei.=
treibungvon GeldstrafenohneZustimmungdesVerurteilten,wenn dieserein
Deutscherist, keinGrundstücksubhastiertwerden.

(5.
Unter den in diesemGesetzerwähntenBehördenundBeamtensind,soweit

das Gesetznichtsanderesbestimmt,die betreffendenLandesbehördenundLandes=
beamtenverstanden.

WelchedieserBehördenund Beamten die in demGesetzals zuständig
bezeichnetensind,bestimmen,soferndasGesetznichtsanderesverfügt,dieLandes=
regierungen.

Den letzterenliegt auchdie Kontrolleüberdie betreffendenBehördenund
Beamtenob.

110“
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§ 6.
Die in deneinzelnenBundesstaatenmit derBeaufsichtigungdesStempel=

wesensbeauftragtenBehördenund Beamtenhabendie ihnen obliegendenVer=
pflichtungenmit dengleichenBefugnissen,wie sie ihnenhinsichtlichdernachden
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auchhinsichtlichder in
diesemGesetzebestimmtenAbgabenwahrzunehmen. "

Der Prüfung in bezugauf die Abgabenentrichtungunterliegenalle die=
jenigen,welcheabgabepflichtigeGeschäfteder in Nr. 4 des Tarifs bezeichneten
Art oderdie Beförderungvon Gütern oderPersonen(Nr. 6 und 7 desTarifs)
gewerbsmäßigbetreibenodervermitteln.

Den revidierendenBeamtensind alle bezüglichenSchriftstückeunderforder=
lichenfallsauchdie Geschäftsbücherzur Einsichtworzulegen.

Von anderenals den im Abs. 2 bezeichnetenPersonen kann die Steuer=
direktivbehördedie Einreichungder auf bestimmtzu bezeichnendeabgabepflichtige
GeschäftebezüglichenSchriftstückeverlangen.

7 .

Außerdemhaben die Reichsbehörden,die Behördenund Beamten der
Bundesstaatenund Kommunen, die von HandelsvorständeneingesetztenSach=
verständigenkommissionenund Schiedsgerichtesowiedie Notare dieVerpflichtung,
die Besteuerungder ihnenvorkommendenUrkundenzu prüfen und die zu ihrer
KenntnisgelangendenZuwiderhandlungengegendiesesGesetzbei der zuständigen
Behördezur Anzeigezu bringen.

*78.
Der Bundesrat ordnet an, in welchenFällen bei administrativenStraf=

festsezungenSachverständigezu hören sind; solchesind, wo Handelsvorstände
bestehen,von diesenzu bezeichnen.

Die Handelsvorständekönnen unter Berücksichtigungder besonderenVer=
hältnisseund Gewohnheitenihres Bezirkeszum ZweckederDurchführungdes
Gesetzesund Sicherung der Entrichtung der Abgaben reglementarischeAn=
ordnungenerlassen;letzterebedürfender Zustimmungder Landesregierungen.

§ 79.
BezüglichderVollstreckbarkeitund desVollstreckungsverfahrenswerdendie

ReichsstempelabgabendenLandesabgabengleichgeachtet.

(80.
Diie KassendesReichs sind von der Entrichtungder durchdiesesGesetz

unterTarifnummer1, 2, 3 angeordnetenAbgabenbefreit.
AnderesubjektiveBefreiungenfinden,soweitnichtausdrücklichAusnahmen

angeordnetsind, nichtstatt. .
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Wegender Entschädigungfür die AufhebungsolcherBefreiungen,welche
etwa auf lästigenPrivatrechtstiteln beruhen, sowiewegenderErstattung dervon
solchenBerechtigtenentrichtetenStempelbeträge,kommendie entsprechendenBe=
stimmungendesGesetzes,betreffenddieWechselstempelsteuer(§ 26 Abs.2 bis 4),
zur Anwendung.

S SI.
JedemBundesstaatewird von der jährlichenEinnahme,welchein seinem

Gebietaus demVerkaufevon StempelmarkenodergestempeltenBlanketts oder
durch bare Einzahlung vonNeichsstempelabgabenerzielt wird, mit Ausnahme
der Steuer von Losender Staatslotterien, derBetrag von zweiProzent aus
der Reichskassegewährt.

∆22.
Der Ertrag der AbgabenfließtnachAbzug
1. der auf dem Gesetzoder auf allgemeinenVerwaltungsvorschriften
beruhendenSteuererlasseund Steuererstattungen,

2. der nachVorschriftdes § 81 zu berechnendenErhebungs=und Ver=
waltungskosten

in die Reichskasse.Der Reinertragder in Tarifnummer1 bis 5 bezeichneten
Abgaben ist, soweit nicht 9§5 des Gesetzes,betreffenddie Wetten bei öffentlich
veranstaltetenPferderennen, vom 4. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 595) ein
anderesbestimmt,den einzelnenBundesstaatennach dem Maßstabeder Be=
völkerung,mit welchersiezu denMatrikularbeiträgenherangezogenwerden,zu
Überweisen.

IX. Schlußbestimmungen.
6#83.—

Dieses Gesetztritt hinsichtlichder Vorschriften über die Besteuerungder
Personenfahrkartenmit dem1. August1906, im übrigenmit dem1.Juli 1906
in Kraft.

Für das Gebiet der Insel Helgoland wird der Zeitpunktdes Inkraft=
tretenschesGesetzesdurchKaiserlicheVerordnungunterZustimmungdesBundes=
rats festgesetzt.



Gegenstand der Besteuerung vom
Hun· Tau ·
dert send

4

Berechnung
der

Stempelabgabe.

Aktien e, Renten⸗ und Schuld⸗
——

über Einzahlungenauf diese

verpfändetoder wenn

einmalzu entrichten.

scheinenundnicht voll gezahlten
Namensaktienvom Betrageder
bescheinigtenEinzahlungen, und
zwar:
zu la in Abstufungen von
40 Pfennig,

zu lb in Abstufungenvon
50 Pfennig

für je 20 Markj überschießende
Bruchteilewerden,soweitsienicht
unter demBetragevon 1 Mark
zurückbleiben,für volle 20 Mark
gerechnet.Bei inländischenAktien
usw.erfolgtdieVersteuerungzu.
züglichdes Betrags, zu welchem
sie höher, als der Nennwert
lautet, ausgegebenwerden.
Der nachweislich versteuerte

Betrag derInterimsscheinewird
auf den Betrag der demnächst
etwazu versteuerndenAktienusw.
angerechnet.Das Gleichegilt
von dem versteuertenBetrage
nicht voll gezahlterAktien bei
späterenEinzahlungen.
AusländischeWerte werden

nachdenVorschriftenwegenEr
hebungdesWechselstempelsum=
gerechnet.



Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom 1 der

Hun· ¶Tau· Stempelabgabe.
dert send"aMark] Of.

-
(1.)c) AnteilsscheinegewerkschaftlichbetriebenerBerg⸗

werke(Kuxe,Kuxscheine).. ...... ... ..... — — 50 von jedereinzelnenUrkunde.
Außerdemfür alle nachdem1.Juli 1900

aufWertederangegebenenArt ausgeschriebenen v
Einzahlungen,soweitsolchenichtzurDeckung I
von Betriebsverlustendienenoderzur Er= 1
haltung des Betriebs in seinembisherigen
Umfang bestimmtsindund verwendetwerden! — — vom Betrage der Einzahlung,und

"Zur Entrichtung des Stempels für die
nachdem1.Juli 1900 ausgeschriebenenEin=
zahlungen ist die Gewerkschaftverpflichtet,
und zwar spätestenszweiWochennachdem
von der Gewerkschaftsvertretungfestgesetzten
Einzahlungstermine.

Befreit sind:
InländischeAktien undAktienanteilsscheine

sonieInterimsscheineüberEinzahlungenauf
iese Wertpapiere, sofern sie von Aktien=
gesellschaftenausgegebenwerden,welche
a) nachderEntscheidungdesBundesratsaus=
HonleslichgemeinnützigenZweckendienen,
enzurVerteilunggelangendenReingewinn
satzungsmäßigauf eine höchstensvier=
prozentigeVerzinsungderKapitaleinlagen
beschränken,auch bei Auslosungenoder
für denFalt derAuflösungnichtmehrals
denNeunwertihrerAnteilezusichernund
bei derAuflösung denetwaigenRest des
Gesellschaftsvermögensfür gemeinnützige
Zweckebestimmen,
— Die von solchenAktiengesellschaften
beabsichtigtenVeranstaltungenmüssenauch
für die minder begütertenVolksklassen
bestimmtsein.—

oderwelche
b) die Herstellungvon inländischenEisen=
bahnenunterBeteiligungoderZinsgarantie
desReichs, der Bundesstaaten,der Pro=
vinzen,GemeindenoderKreisezumZwecke
haben.

3
i

zwar in Abstufungenvon 1Mark
für je 100 Mark oder einen
Bruchteil diesesBetrags.
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Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung —m der

Hun=Tau= Stempelabgabe.
dert send Mark Pf.

s
2. 2) InländischefürdenHandelsverkehrbestimmte

Renten=und Schuldverschreibungen(auch „
Partialobligationen), sofernsie nicht unter D
Nummer3fallen, sowieInterimsscheineüber 1
Einzahlungenauf disseWertpapiere u 6 — —

b) Renten- und Schuldverschreibungenauslän= % vomNennwerte,bei Interim int
discherStaatenundEisenbahngesellschaften,s vomBMge-mPeschsstristhgls
wenn sieim Inland ausgehändigt,veräußert, zahlungen,und zwar:
verpfändetoderwenndaselbstandereGeschäfte 2 J dbi "lb
unterLebendendamitgemachtoderJahlungen zu ##„#n in Abstufungen
daraufgeleistetwerden,unterder gleichen von 1Pfennig
VoraussetzungauchInterimsscheineüberEin= zu 2c in Abstufungenvon
zahlungenauf dieseWertpapiere — 6 — — 25Pfennig
Die Abgabeist von jedemStückenur ein= - für je 25 Markj überschießende

mal zu entrichten.
Renten- und Schuldverschreibungenauslän=
discherKorporationen, Aktiengesellschaftenoder
industriellerUnternehmungenundsonstigefür
den Handelsverkehrbestimmteausländische
Renten- und Schuldverschreibungen,sofern
sienichtunter2b fallen, wennsieim Inland
ausgehändigt,veräußert,verpfändetoderwenn
daselbstandereGeschäfteunterLebendendamit

werden, unter der gleichenVoraussetzung
auchInterimsscheineüber Einzahlungenauf
dieseWertpapiere
Die Abgabeist von jedemStückenur ein=

mal zu entrichten.
Befreit sind:

1. Renten=und Schuldverschreibungendes
Reichs und der Bundesstaatensowie
Interimsscheineüber Einzahlungenauf
dieseWertpapiere;

2. die auf Grund des Reichsgesetzesvom
8.Juni 1871abgestempeltenausländischen
Inhaberpapieremit Prämien.

Anmerkung zu Tarifnummer 1 und 2.
Der Aushändigung ausländischer Wertpapiere

im Inlande wird es gleichgeachtet,wenn solche
Wertpapiere, welchedurch ein im Ausland abge.
schlossenesGeschäftvon einemzur Zeit desGeschäfts=
abschlussesim Inlande wohnhaften Kontrahenten

.. 2 ⸗

Bruchteilewerden,soweit sienicht
unter demVetragevon 1 Mark
zurückbleiben,für volle 25 Mark
gerechnet.
Der nachweislichversteuerteBe=

trag der Interimsscheinewird
auf den Betrag der demnächst
etwa zu versteuerndenRenten.
verschreibungenusw.angerechnet.
Ist derKapitalwert von Ren=

tenverschreibungenaus diesen
selbstnicht ersichtlich,so gilt als
solcherder 25facheBetrag der
einjährigenRente.
Ausländische Werte werden

nachdenVorschriftenwegenEr.
hebungdesWechselstempelsum=
gerechnet.



Gegenstand der Besteuerung

3

Steuersatz
vom

Hun⸗ Tau⸗
dert sendMarks Pf.

4

Berechnung
der

Stempelabgabe.

angeschafftsind,diesemausdemAusland übersandt
oder von ihm oder einem Vertreter aus demAus.
land abgeholtwerden.
Genußscheineund ähnlichezumBezug einesAn=

teils an dem Gewinn einer Aktienunternehmung
berechtigendeWertpapiere, sofern sie sichnicht als
Aktien oder Aktienanteilsscheine(Tarifnummer 1)
oderals Renten- oderSchuldverschreibungen(Tarif.)
nummer2) darstellen,unterliegeneinerfestenAb=
Labe, die für
a) solche, welche als Ersatz an Stelle erloschener
Aktienausgegebenweren

b) alle übrigen, und zwar:
1. inländische ...
2. ausländischee

beträgt.
Vor dem1.Juli 1900 ausgegebeneGenußscheine

werdennach denbisherigenBestimmungenbesteuert.

Inländischeauf den Inhaber lautendeund auf
Grund staatlicherGenehmigungausgegebene
Renten- und Schuldverschreibungender Kom=
munalverbändeund Kommunen, der Kor=
porationen ländlicheroder städtischerGrund=
besitzer,der Grundkredit=und Hypotheken=
bankenoder der Eisenbahngesellschaftensowie
Interimsscheineüber Einzahlungenauf diese
Wertpapirersrs ..

Kauf= und ige A ffungs⸗auf⸗ un E 2 uschaffung

a) Kauf⸗ undsonstigeAnschaffungsgeschäfteüber:
1. Wertpapiereder unter 2a, 2b und 3
desTarifs bezeichnetenArt .... . . . . .

2. Anteile von bergrechtlichenGewerkschaften
oder die darüberausgestelltenUrkunden
(Kuxscheine,Bezugsscheine,Abtretungs=
scheine).. . . ..... . .. ... . ..... . . ...

3. sonstigeWertpapiereder unter 1 bis 3
desTarifs bezeichnetenArt einschließlich
der Genußscheieen

4. ausländischeBanknoten, ausländisches
Papiergeld, ausländischeGeldsorten

— — 20 —

#o— —

von jedereinzelnenUrkunde.

vomNennwertebeziehungsweisevom
Betrage der bescheinigtenEin=
zahlungen nach Maßgabe der
Vorschriften für die Abgaben=
berechnungbeiinländischenWert=
papieren der unter Nummer2
bezeichnetenArt, und zwar in
Abstufungenvon20 Pfennig für
je 100Mark oder einenBruch=
teil diesesBetrags.

111
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4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vemr der

Hun· ¶Tau· Stempelabgabe.
dert sendMart Pf.

# "
(1.) Den Kauf- und sonstigenAnschaffungs= #

geschäftenstehtgleichdiebeiErrichtungeiner
Aktiengesellschaftoder Kommanditgesellschaft
auf Aktien erfolgendeZuteilung der Aktien
auf Grund vorhergehenderZeichnung, die
bei Errichtung einer Aktiengesellschaftstatt=
findendeÜbernahmeder Aktien durch die
Gründer und die Ausreichungvon Wert=
papierenan denerstenErwerber.

Ermäßigung.
Hat jemand nachweislichim Arbitrier=

verkehrunter Ziffer 1, 3 oder 4 der Tarif=
nummer4a fallendeGegenständederselben
Gattung im Inlande gekauftund im Aus=
landeverkauft,oderumgekehrt,oderan dem
einen Börsenplatzedes Auslandes gekauft
und an demanderenverkauft, so ermäßigt
sich für ihn die Stempelabgabevon jedem
dieserGeschäfte,soweit derenWertbeträge
sichdecken,und zwar

für dieGegenständeunterZiffer 1 und4
um /40 vomTausendund

für die Gegenständeunter Jiffer 3 um
5410vom Tausend,

wenn die beideneinandergegenüberstehenden
Geschäftezu festenKursenan demselbenTage
oderan zweiunmittelbaraufeinanderfolgen=
denBörsentagenabgeschlossensind. Es macht
keinenUnterschied,ob der Beteiligtedie Ge=
schäfteim Auslande selbstoder durcheine
Metaverbindungabgeschlossenhat.
Unter den gleichenVoraussetzungentritt

dieSteuerermäßigung(lum¾/%vomTausend)
ein, wennAn- und Verkäufenvon auslän=
dischenBanknotenoderausländischemPapier-
geldeGeschäfteüberGeldsortenoderWechsel
gegenüberstehen.
Eine einmalige, längstens halbmonatige

Verlängerungim Ausland abgeschlossenerGe=
schäfteder in Rede stehendenArt bleibt
steuerfrei.

6

Geschäftsund zwar in Abstufun.
gen von
zu 4a 1: 0,20Mark
» 4a 2: 1,00 »
»4a 3: 0,30 „
» 4a 4: 0,20 »
» 4b: 0,40 »

für je 1000Mark oder einen
Bruchteil diesesBetrags. Bei
Berechnungder Abgabe im ein=
zelnenFalle sind mindestens10
Pfennig in Ansatz zu bringen
und höherePfennigbeträgeder=
art nach obenhin abzurunden,
daß sie durch10 teilbar sind.
Der Wert des Gegenstandes

wird nachdemvereinbartenKauf.
oderLieferungspreise,sonstdurch
denmittleren Börsen-oderMarkt=
preis am Tage des Abschlusses
bestimmt. Die zu den Wert=
papierengehörigenZins- und
Gewinnanteilsscheinebleibenbei
Berechnungder Abgabe außer
Betracht.
AusländischeWertesind nach

denVorschriftenwegenErhebung
desWechselstempelsumzurechnen.
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Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom der

Hun-]Tau= Stempelabgabe.
dert send1Mark] f.

über Gegenständeder vorstehendim Abf.1
bezeichnetenArt ermäßigtsich die Stempel=
abgabeum dieHälfte dertarifmäßigenSätze.
Die gleichenVorschriftenfinden statt für

den Arbitrierverkehr zwischeninländischen
Börsenplätzen.
Die näherenVorschriften über die Ent=

richtung der Abgabe erläßt der Bundesrat. —
b) Kauf· und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,
welcheunterZugrundelegungvon Usancen
einerBörse geschlossenwerden(Loko=,Zeit.,
Fix-, Termin=, Prämien- usw. Geschäfte),
überMengenvonWaren, die börsenmäßig
gehandeltweren ¼%
Alsbörsemmäßiggehandeltgeltendiejeuigen s
Waren,fürwecheanderBörfe,deren
Usancen für das Geschäftmaßgebendsind,
Terminpreisenotiertwerden,und beiWaren, .

(4.) Für Kostgeschäfte(&14 Abs.3 desGesetzes)

"a8
II

in denender Börsenterminhandeluntersagt
ist (§ 50 Abs. 1 und 3 des Börsengesetzes
vom22.Juni 1896),diejenigen,für welche
an der in BetrachtkommendenBörsePreise
für Zeitgeschäftenotiert werden. —

Befreiungen.
Die vorbestimmteAbgabe wird nicht er⸗

hoben:
1. falls dieWaren, welcheGegenstandeines
nachNummer4b stempelpflichtigenGe=
schäftssind, von einem der Vertrag=
schließendenim Inland erzeugtoderher=
gestelltsind;

2. für die Ausreichungder von denPfand=
briefinstitutenund Hypothekenbankenaus=
gegebenen,auf denInhaber lautenden
SchuldverschreibungenalsDarlehnsvaluta
an den kreditnehmendenGrundbesitzer;

3. für sogenannteKontantgeschäfteüber die
unter Nummer4a bezeichnetenGegen=
bändesowieüberungemünztesGold oder
Silber.

111“
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Gegenstand der Besteuerung vom

Hun, Tau=
dert send MarksPf.

F

Berechnung
der

Stempelabgabe.

Als KontantgeschäftegeltensolcheGe=
schäfte,welchevertragsmäßigdurchLiefe=
rung des GegenstandesseitensdesVer=
pflichtetenan dem Tage des Geschäfts=
abschlusseszu erfüllensind;

4. von den zur Versicherungvon Wert=
papieren gegen Verlosung geschlossenen
Geschäften,unbeschadetderStempelpflicht
dernacherfolgterVerlosungstattfindenden
Kauf-odersonstigenAnschaffungsgeschäfte;

5. für Kauf- oder sonstigeAnschaffungs=
geschäfteüber Renten- und Schuldver=
schreibungendesReichsoderderBundes=
staaten,sowieInterimsscheineüber Ein=
zahlungenauf dieseWertpapiere.

Lotterielose.
Lose öffentlicherLotterien sowieAusweiseüber
Spieleinlagenbei öffentlichveranstaltetenAus=
spielungenvon Geld=oderanderenGewinnen
a) inländischee ...
b) ausländisce

Befreit sind:
Lose der von den zuständigenBehörden

genehmigtenAusspielungenund Lotterienso=
fern der Gesamtpreisder Lose einer Aus=
spielung die Summe von einhundertMark
und bei Ausspielungenzu ausschließlichmild=
tätigen Iweckendie Summe von fünfund=
zwanzigtausendMark nicht übersteigt.

Frachturkunden.
Frachturkunden,wennsie im Inland ausgestellt
oder behufsEmpfangnahmeoderAblieferung
der darin bezeichnetenSendung im Inlande
vorgelegtoderausgehändigtwerdenundzwar:
a) KonnossementeundFrachtbriefeimSchiffs.
verkehrezwischeninländischenund aus=
ländischenSeehäfenoderzwischenHäfen

20 —

|1
r

bei inländischenLosen vom plan.
mäßigen Preise (Nennwerte)
sämtlicherLose oder Ausweise
mit Ausschlußdesauf dieReichs.
stempelabgabeentfallendenBe=
trags; bei ausländischenLosen
von dem Preise der einzelnen
Losein Abstufungenvon 1Mark
für je4 Mark odereinenBruch.
teil desBetrags.
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Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom der

Hun-Tau= Stempelabgabe.
dert send Mark Pf.

(6.) an inländischenWasserstraßenund aus=
ländischenSeehäfen, soweit sie nicht «
unterbfallen................··.. — — 1 —

b) KonnossementeundFrachtbriefeimSchiffs=
verkehrezwischeninländischenHäfen und
ausländischenHäfenderNord- undOst. 4
see, des Kanals oder der norwegischen 6
Küsttee . . .. ... — — — 110
Wenn eineUrkundeüber die Ladung «

einesganzenSchiffsgefäßeslautet, wird
bei einemFrachtbetragevon nicht mehr s
als 25MarkdasDoppelte,beihöheren vonder einzelnenUrkunde;falls
BeträgendasFünffacheund,sofernessich diesejedochüber die Ladung
umSchiffe mit einemReinraumgehalte T mehrererSchiffsgefäßeoderEisen=
von über200Kubikmeterhandelt,bei bahnwagenlautet, von jeder
einemFrachtbetragevon nicht mehrals )P Schiffs= oder Eisenbahnwagen=
25 Mark dasFünffache,bei höherenBe= , ladung.
trägendasZehnfachederzu a undb #n= JezweiSchmalspurwagen,die
bezeichnetenSätzeerhoben. 1 r auf einFrachtpapierabgefertigt

d, sind als eine Eisenbahn=) Konnossemente,Frachtbriefe,Ladescheine 6 sind, ·
Einlieferungsscheineim Schifssverkehre, #= been g —
soweit sie nicht unter a und b fallen, i tt eine Wagens
wenndieUrkundeüberdieLadungeines waltung statt eines Wagen
ganzenSchiffsgefäßeslautet mehrerezur Verfügungstellt,.. «. " diesemehrerenWageneinerEisen=bei einemFrachtbetragevon nichtmehr CT — bahnwagenladunggleichzuachten.

als 25 Murt 4 — — — 20 Die Äbgabe i für jede Sen.

bei höheren Beträgen s———=e.. — — — 50 dung nur einmal zu entrichten.

und sofernes sichum Schiffemit einem T
Raumgehaltevon über 150 Tonnen U
handelt
bei einemFrachtbetragevonnichtmehr
als 25 Mrkk ... — — — 650

beihöherenBetrigen — — 1 —
Dem Frachtbetragim Sinne dieser

Vorschrift ist der Schleppplohnhinzuzu=
rechnen,soferner nebender Fracht zu "
zahlenist.

)) Frachtbriefeim inländischenEisenbahn= 1
verkehre,wenn die Urkunde über die .

1



Nr. Gegenstand der Besteuerung
Hun=
dert

1
M.

Berechnung
der

Stempelabgabe.

(66.) LadungeinesganzenEisenbahnwagens
lautet
bei einemFrachtbetragevonnichtmehr
als 25 Mnkkkk

bei höherenBetrigen
Der Steuersatz vermindertsich auf die

Hälfte dieserSätze, wenn das Ladegewicht
desWagens5 Tonnennichtübersteigt.Er
erhöhtsichauf das Einundeinhalbfache,wenn
das Ladegewichtüber 10 Tonnen, abernicht
r=*5#5als 15 Tonnen beträgt. Für jeweitere
5 TonnenLadegewichttritt die Hälfte des
Satzeshinzu.

Personenfahrkarten.
a) Fahrkarten Gassihea= und sonstigeAus=
weiseüberbie olgteZahlung desPersonen=
fahrgeldesim Eisenbahnverkehrauf inländi=
schenBahnlinien

in

bei einemFahrpreisevon: Wage iltasst

Pf. Pf. Pf.
0,60Mark bis 2 Mark 5 10 20

mehrals 2 : " 5 . 100 20 40
:·: ? 5 * 10 " 20 40 80
: 10 ·: „" 20 „" 40 80 160
: ?2 20 :1: " 30 „ 60 120 240
„: 2? 30 E
i„: 2 40 * „ 50 „ 140 270 540
„: „ 50 „A) 200 400 800

Fahrkarten von Straßen- und ähnlichen
Bahnen,welchegetrennteWagenklassennicht
führen,werdenwie FahrkartendritterKlasse
behandelt.

b) Fahrkarten, Fahrscheineund sonstigeAus=
weiseüberbie erfolgteZahlung desPersonen=
fahrgeldes im Dampfschiffsverkehrauf in=
ländischenWasserstraßenundSeen, sowieim
Dampfschiffsverkehreder Nord- und Ostsee
zwischeninländischenOrten unterliegenden

—

N

20
50

vom einzelnenFahrtausweise.
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4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom der
« Hun·Tau· Stempelabgabe.

dert send Marks Pf.

(7.) unter a für die dritte Wagenklassefest.
gesetztenSteuersätzen.
Wenn das DampfschiffverschiedeneFahr=

klassenführt, gelten die unter a für die
III. WagenklassefestgesetztenSteuersätzefür
die niedrigsteFahrklasse,die unter a für die
II. WagenklassefestgesetztenSteuersätzegleich=
mäßig für die höherenFahrklassen.

Befreit sind:
1. Fahrkartenusw.,wennderentarifmäßiger
Fahrpreis,beiZeitkartenderGesamtpreis
der Zeitkarte, bei Fahrkarten von und
nach ausländischenOrten der Fahrpreis
für dieim Inlande zurückzulegendeStrecke
denBetrag von 0),60Mark nichterreicht;

2. die zu ermäßigtenPreisen ausgegebenen
Militär-, Schüler-undArbeiterfahrkarten;

3. FahrkartenderdrittenWagenklasse,soweit
im EisenbahnverkehreinevierteWagen=
klassenichtgeführt wird und der Fahr=
preis der dritten Wagenklasseden Satz
von 2 Pfennig für das Kilometernicht
übersteigt.

Anmerkung zu Tarifnummer 7.
Von Jusatzkarten, die zur Fahrt in eineranderen

Zuggattung oder auf einem Dampfschiff anderer
Gattung(Eil., Luxusdampfer)berechtigen,ist eine
besondereAbgabenichtzu entrichten.
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einerhöheren

Fahrklasseberechtigen,ist die Stempelabgabein
Höhe des UnterschiedszwischendemStempelbetrage
für dieseFahrklasseund demzur Hauptkartege=
schuldetenStempelbetragezu entrichten.
BerechtigteineFahrkartenachWahldesReisenden

zurBenutzungderEisenbahnoderdesDampfsschiffs,
sohatdieStempelberechnungunterBerücksichtigung
derjenigenBeförderungsweisezu erfolgen,die den
höherenStempelbetragergibt.Die Vorschriftfindet
entsprechendeAnwendung, wenn eine Fahrkarte
(Fahrscheinheft)zum Teil zur Benutzungeiner
niedrigeren,zumTeil zur Benutzungeinerhöheren
Wagenllasseberechtigt.
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Nr. Gegenstand der Besteuerung
Hun=
dert

Tau,
send

Berechnung
der

Stempelabgabe.

(7.) Für Fahrkarten, welchezum halbenBetrage des
auf die Karte aufgedrucktenFahrpreises ausgegeben
werden (Kinderkarten), ist die Hälfte der für den
vollen Fahrpreis festgesetztenStempelabgabe, jedoch
mindestens5 Pfennig, zu entrichten.
Bei Sonderfahrten usw., für deren Benutzung

keineFahrkartenausgegebenwerden,sondernder
Preis in andererWeise berechnetwird, ist rin
Stempel in Höhe von zehn vom Hundert des
gesamtenBeförderungspreiseszu entrichten.

Erlaubniskarten für Kraftfahrzenge.
a) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugezur Per=
sonenbeförderungauf öffentlichenWegenund
Plätzen, und zwar:
1. für Kraftrideren
2. für Kraftwagen

a) vonnichtmehrals 6 Pferdekräften
b) von über 6, jedochnicht mehrals
10 Pferdekräftten . ...

e) von über 10, jedochnichtmehrals
25 Perdekräften

d) von über 25 Pferdekräften
als Grundbetrag;

außerdemzu 2: von jederDferdekraftoder
einemTeile einerPferdekraft

falls dasFahrzeugnichtmehrals 6Pferde=
kräfte hht . ...

falls dasselbeüber 6, jedochnichtmehr
als 10 Perdekräfteht ..

falls dasselbeüber10, jedochnichtmehr
als 25 Perdekräfte ht.

im übrigen
Die Abgabe ermäßigtsichum die Hälfte,

wenn die AusstellungderErlaubniskartefür
einenvier Monate nichtübersteigendenZeit=
raum beantragtwird.

von jedereinzelnenKarte.
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Gegenstand der Besteuerung vom

Hun⸗ Tau⸗
dert send

4

Berechnung
der

G.) b) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugevon im
AuslandewohnendenBesitzern(§ 54 Abf. 2)
zur Personenbeförderungauf öffentlichen
Wegenund Plätzen bei vorübergehenderBe=
nutzungdesKraftfahrzeugsim Inland, und
zwar beiBenutzung:
1. während eines nicht mehr als dreißig
Tage im Jahre betragendenAufenthalts
im Inlande für Krafträddern

2. a) währendeines nicht mehr als fünf
Tage im Jahre betragendenAuf=
enthaltsim Inlande für Kraftwagen

b) währendeinesmehr als fünf Tage
bis zu höchstensdreißigTagen im
Jahre betragendenAufenthalts im
Inlande für Kraftwagen

Eine Befreiung von der Stempelabgabe
findetstatt:
1. hinsichtlich derjenigen Kraftfahrzeuge,
welchezur ausschließlichenBenutzungim
Dienste desReichs, einesBundesstaats
oder einerBehördebestimmtsind;

2. hinsichtlichsolcherKraftfahrzeuge, die
ausschließlichder gewerbsmäßigenVer=
sonenbeförderungdienen.

Vergütungen.

manditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=
schaftenmit beschränkterHaftung über die
Höhe der gesamtenVergütungen (Gewinn=
anteile, Tantiemen,Gehälterusw.), die den
zur Überwachungder Geschäftsführungbe=
stelltenPersonen (Mitgliedern des Aufsichts=
rats) seit derletztenBilanzaufstellunggewährt
wordeninndd
Befreit sindAufstellungen,nachdenendie

Summe der sämtlichenan die Mitglieder des

15—

40 —

vondereinzelnenKarte. Bei mehr

nung gebrachtwird.

gütungen.

112
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Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom der

Hun·Tau⸗ Stempelabgabe.
dert send Mark] f.

(9.) Aufsichtsrats gemachtenVergütungen(8 63)
nichtmehrals 5000Mark ausmacht.Über=
steigt die Gesamtfummeder Vergütungen
5 000 Mark, so wird die Abgabenur in=
soweiterhoben,als sie aus der Hälfte des
5 000 Mark übersteigendenBetrags gedeckt
werdenkann.
WerdenTagegelderim Betragevon mehr

als fünfzig Mark für den Tag gezahlt, so
ist derMehrbetragals versteuerbareTantieme
t betrachten.Reisegelder,die den Betrag
er barenAuslagen übersteigen,werdeneben=
falls als Tautiemenbetrachtet.

l

——
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Reichs=Gesetzblatt.
34.

Jnhalt: Novelle zum Gesetze,betreffenddie OeutscheFlotte, vom 14. Juni 1900. S. 729. — Gesetz
zur Anderung des Gesetzes, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen.S. 730. — Gesetz,
betreffend die Entlastung des Reichs=Invalidenfonds. S. 730. — Gesetz, betreffendAbänderung
des Gesetzesüber die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen,vom30. Juni 1873. S. 731. —
Verordnung, betreffenddie Zuständigkeitder Reichsbehördenzur Ausführung des Gesetzesvom
31. März. 1873. S. 732.

(Nr. 3251.) NovellezumGesetze,betreffenddie DeutscheFlotte, vom 14.Juni 1900. Vom
5. Juni 1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
Der im §#1desGesetzes,betreffenddieDeutscheFlotte, vom 14. Juni 1900

festgesetzteSchiffsbestandwird vermehrt:
1. bei der Auslandsflotteum 5 Große Kreuzer;
2. bei der Materialreserveum 1 GroßenKreuzer.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den5. Juni 1906.

(d.S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1906. 113

Ausgegebenzu Berlin den 14. Juni 1906.
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(Nr. 3252.) Gesetzzur AnderungdesGesetzes,betreffenddieAusgabevonReichskassenscheinen.

Vom 5. Juni 1906.

von Preußen2c.
verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

6 I1.
Im 9 1 Abs. 1 desGesetzes,betreffenddie Ausgabe von Reichskassen=

scheinen,vom 30. April 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 40) werdendie Worte: /20
und 50" durchdieWorte: „und zu 10/ ersetzt.

§2.
Der Bundesrat wird ermächtigt,für die Einziehungvon Reichskassen=

scheinendie erforderlichenVorschriftenzu erlassen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den5. Juni 1906.

(#.S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

— — — —

(Nr. 3253.) Gesetz,betreffenddieEntlastungdesReichs=Invalidenfonds.Vom 9. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt: «

81
VomlAprill906absindausdemReichanvalidenfondsnurzube-

streiten
1. die Pensionsgebührnissefür diejenigenMilitärpersonenund Beamten
des Reichsheeresund der KaiserlichenMarine, welcheinfolge des
Kriegesvon 1870/71 invalideunddienstunfähiggewordensind, soweit
dieseGebührnisseauf denMilitärpensionsgesetzenberuhen,
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2. die gesetzlichenBeihilfenfür HinterbliebenederjenigenMilitärpersonen
und BeamtendesReichsheeresund der KaiserlichenMarine, welche
im Kriegevon 1870/71gefallenoderan denin diesemKriegeer=
littenenVerwundungenoderBeschädigungengestorbensind, sowiedie
auf § 17 des Kriegsinvalidengesetzesvom 31. Mai 1901 beruhenden
Beihilfen für Witwen von Invaliden desKriegesvon 1870/71,

3. dieKosten, welchenachMaßgabe desReichshaushalts=Etatsdurch die
GeschäftsführungderVerwaltungdesReichs=Invalidenfondsentstehen.

82.
Die Bereitstellungder Deckungsmittelfür Ausgaben, welchebis zum

31. März 1906 überdie im § 1 bezeichnetenZweckehinaus aus dem Reichs=
Invalidenfondszu bestreitenwaren, erfolgtvom 1. April 1906ab nachMaß=
gabedesReichshaushalts=Etatsaus denordentlichenMitteln desReichs.

83.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demGesetze,betreffenddieOrdnung des

Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den9.Juni 1906.

(1.S) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

— — —

(Nr. 3254.) Gesetz,betreffendAbänderungdesGesetzesüberdieBewilligung vonWohnungs=
geldzuschüssen,vom 30. Juni 1873. Vom 9. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

SI.
Der dem Gesetze,betreffenddie Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen

an die Offiziereund Atzte desReichsheeresund der KaiserlichenMarine sowie
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an die Reichsbeamten,vom 30. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 166) beigefügte
Tarif wird zu IV undVI mit Wirkung vom 1. April 1906gestaltet,wiefolgt:

Bezeichnungder Chargender Offiziere JahresbetragdesWohnungsgeldzuschussesin
und Arzte des Reichsheeresund der denOrten der Servisklasse:
KaiserlichenMarine sowiederKategorien

der Reichsbeamten Berlin I II III IV
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

IV. Leutnantsund Assistenzärzte.70 330 240 225 216
VI. Unterbeamte.. . . . . . . . . . .. 360 270 216 162 108

82.
Bei der BetriebsverwaltungderReichseisenbahnenwerdendie im Etat für

dieVerwaltungderReichseisenbahnenaufdasRechnungsjahr1906unterKapitel87
Titel 13 der fortdauerndenAusgabenausgeworfenenGehälterderUnterbeamten
um je 60 Mark erhöht. Die Bemessungder danebenzu gewährendennicht=
pensionsfähigenZuschüssewird für das Jahr 1906 demReichskanzlerübertragen.

3.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demGesetze,betreffenddieOrdnung des

Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den9. Juni 1906.

(. S) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3255.) Verordnung, betreffenddieZuständigkeitderReichsbehördenzur Ausführung des
Gesetzes,vom 31.März 1873. Vom I. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichsauf Grund des § 159 desGesetzes,betreffend
die Rechtsverhältnisseder Reichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), was folgt:

Das der Verordnungvom 27. Dezember1899, betreffenddie Zuständig=
keit der Reichsbehördenzur Ausführung des Gesetzesvom 31. März 1873
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(Reichs=Gesetzbl.S. 730)beigegebene,durchdieVerordnungenvom 14.Mai 1901
(Reichs=Gesetzbl.S. 173) und 10. Februar1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 57) be=
richtigteVerzeichniswird nachMaßgabe desanliegendenVerzeichnissesabgeändert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 1. Juni 1906.

(#.S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

—

Verzeichnisder Reichsbehörden.

UnterII. Höhere, der obersten Reichsbehörde unmittelbar unter=
geordneteReichsbehördenund Vorsteher solcherBehörden.

A. Verwaltung. des Innern.

tritt hinzu:
11. die BiologischeAnstalt für Land=und Forstwirtschaft.

B. Verwaltung des Reichsbeeres.

a. Für das Disziplinarverfahren:
fällt weg:
16. derVorstanddervereinigtenArtillerie=und Ingenieurschule,

erhaltenNr. 15, 24 folgendeFassung:
15. derVorsitzendederOber=Militär=Prüfungskommission,
24. die Korps=Intendanturenund die Intendantur der mili=

tärischenInstitute, dieMilitär=Intendanten,dieIntendantur
der Verkehrstruppenund ihr Vorstand.

Neichs=Gesehbl.1906. 114
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b. Für das Verfahren bei Defekten und bei der Verfolgung
vermögensrechtlicher Ansprüche:

erhältNr. 4 folgendeFassung:
4. die Korps=Intendanturen,dieIntendanturdermilitärischen
Instituteund die Intendanturder Verkehrstruppen.

C. Derwaltung der NaiserlichenMarine.
a. Für das Disziplinarverfahren:

tritt hinzu:
17. der Direktor der Deckofsizierschule.

UnterIV. Unmittelbar vorgesetzteBehörden und Beamte.

A. Derwaltung des RNeichsbeeres.
b. Für die übrigen Beamten:

erhältNr. 1 folgendeFassung:
1. derVorsteher(Kommandeur,Direktor, Präses, Vorsitzender)
Chefarzt,Rendant usw.) jederBehörde und millitärischen
Anstalt hinsichtlichder bei ihr angestelltenBeamten.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9zurichten.



Reichs-Gesetzbiatt.
MÆ35.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Anderungdes Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht
im Frieden. S. 7136.— Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenAbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 736. — Bekanntmachung, betreffend das
Gesetzüber die Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom3. Juni 1900. S. 737.

(Nr. 3256.) Gesetz,betreffenddie Anderungdes Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die
bewaffneteMacht im Frieden. Vom 9. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
1. Im 99 Nr. 2 des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die be=

waffneteMacht im Frieden(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 361) erhältAbs. 1 nach=
stehendeFassung:

Die Vergütungfür Naturalverpflegungbeträgtfür Mann und Tag:
mit Brot ohneBrot

a) für die volle Tageskost 1,20Mark, 1)05Mark,
b) für die Mittagskoft. 0erc ½%%
J) für dieAbendkoft 50 0%
d) für die Morgenkot .. . 0)20

Abs. 2 und 3 werdengestrichen.
Abs.4 erhältnachstehendeFassung:
Bei außergewöhnlicherHöhederPreisederLebensmittelkannderBundesrat

dieVergütungssätzezeitweisefür das ganzeBundesgebietoderfür einzelneTeile
desselbenangemessenerhöhen.

2. Dem 9 16 wirdnachstehenderAbs.3 hinzugefügt:
Die nächsteRevision der in diesemGesetzefestgestelltenVergütungssätze

9) erfolgtmit Wirkung vom 1.April 1918 ab.
Reichs=Gesetzbl.1906. 115

Ausgegebenzu Berlin den18.Juni 1906.



— 736 —

Artikel 2. «
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demGesetze,betreffenddieOrdnung des

Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den9. Juni 1906.

d. S) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Mr. 3257.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenAbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 9. Juni 1906.

D. Listeder Eisenbahnstrecken,auf welchedasInternationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(Ausgabevom Januar 1906,
Reichs=Gesetzbl.S. 403 ff.), ist, wie folgt, ergänztworden:

Unter Rußland. A. ist nachgetragen:
19a. Taschkent=Eisenbahn:Kinel—Taschkent.
19b. MittelasiatischeBahn, mit denLinien:

Krasnowodsk—-Andishan,
Merw-Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkentund
Gortschakowo-Margelan.

Das Übereinkommenfindetauf diezurTaschkent=EisenbahngehörigeLinie
Kinel-Orenburg, die bishervon der Ssamara-Zlatouster=Eisenbahn(Ziffer13
der Liste)betriebenwurde,schonjetzt,auf die übrigenLinien der nachgetragenen
Bahnen erstvom 29. Juni d. J. Anwendung.

Berlin,den9.Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

####t —
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(Nr. 3258.) Bekanntmachung,betreffenddasGesetzüberdieSchlachtvieh-undFleischbeschau,
vom 3. Juni 1900. Vom 14. Juni 1906.

A# Grund der Bestimmungenim §912 Abs.2, § 14 Abs. 1 des Gesetzes,
betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesratbeschlossen:

Die Nr. 3 der Bekanntmachungvom 10. Juli 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 242) erhält folgendeFassung:

3. Die Bestimmungenin 9§.12) 13 desGesetzesfindenauch auf Renn=
tiere und WildschweineAnwendung;ersterewerdendemRindvieh,
letzteremit der Maßgabe den Schweinen gleichgestellt,daß bei der
Einfuhr frischenFleischesLunge, Herz undRirrry in denTierkörpern
fehlendürfen.

Berlin, den 14. Juni 1906.

DerStellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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MÆ 36.

(Nr. 3259.) Handels=und Schiffahrtsvertrag
zwischendem DeutschenReiche
und Schweden. Vom 8. Mai
1906.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,einerseits,und Seine
Majestät der König von Schweden,
andererseits,von demWunschegeleitet,
diewirtschaftlichenBeziehungenzwischen
beidenLändern zu erleichternund zu
vermehren,habenbeschlossen,zu diesem
BehufeeinenHandels=undSchiffahrts=
vertrag abzuschließen,und zu Bevoll=
mächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Seiner Mazestät
demKönig von SchwedenFelig
von Müller,

Seine Majestät der König von
Schweden:
AllerhöchstihrenMinisterdesAußern
Eric Birger Trolle,
denLandesgouverneur,vormaligen
Minister des Außern, Grafen

Reichs. Gesetzbl.1906.

(Nr. 3259.) Handels- och sjöfartstraktat
mellan Tyska riket och
Sverige.

Hans Majit tyske kejsaren, konung
af Preussen, i Tyska rikets namn,
4 ena sidan, och lHans Majit ko=
nungen af Sverige, 4 andra sidan,
ledda af önskan att underlätta och
utvidgahandelsförbindelsernamellan
bäda länderna, hafyva beslutit att för
sädant ändamäl afsluta en handels=
och Sötartstraktat samt till full=
mäktige utsett:

Hans Majit tyske kejsaren,
konung af Preussen:
Sin envoyé extraordinaire och
ministre plénipotentiaire hos

Hans Majit konungen af Sve=
rige Felix von Müller,

Hans Majit konungen af Sve=
rige:
Sin minister för utrikes ären=
dena Eric Birger Trolle,
Landshöfdingen, förutvarande
ministern för utrikes ärendena,

116



Ludvig Wilhelm August
Douglas,
denPräsidentendesReichsschulden=
kontors, Dr. juris Per Agel
Henrik Cavalli, Mitglied der
erstenKammer des Reichstags,

welche,nachMitteilung ihrer in guter
und gehörigerForm befindlichenVoll=
machten, sangendeArtikel vereinbart
haben:

Artikel 1.
Die Angehörigeneines jeden der

vertragschließendenTeile sollen, soweit
nicht der gegenwärtigeVertrag Aus=
nahmenenthält,im Gebietedesanderen

und sonstigeGewerbedieselbenPrivi=
legien,BefreiungenundBegünstigungen
allerArt genießen,welchedenInländern
zustehenoderzustehenwerden.

Die AngehörigendeseinenTeiles
sollenim Gebietedes anderenTeiles,
sofernund insoweitdenAngehörigen
des letzterenim Gebiete des ersteren
dieselbenRechte gewährt werden, in
gleicherWeisewiedieAngehörigenirgend
eines drittenStaates befugtsein, be=
weglichesoderunbeweglichesVermögen
zu erwerben, zu besitzenund darüber
durchVerkauf, Tausch,Schenkung,letzten
Willen oder auf andereWeisezu ver=
fügensowieErbschaftenvermögeletzten
Willens oderkraftGesetzeszuerwerben.

Soweit nichtdergegenwärtigeVer=
tragAusnahmenenthält,sollendieAn=
gcherigendes einenTeiles im Gebiete
esanderenTeileswederfür ihrePerson
oderihrenGeschäfts=oderGewerbebetrieb
noch in bezug auf ihre beweglichen

herr grefveLudvig Wilhelm
August Douglas,
Riksgäldsfullmäktigesordföran=-
de, ledamoten af Riksdagens
förstakammare, juris dir Per
Atfel Henrik Cavalli,

hvilka, efter att hafva meddelat hvar=
andra sina fullmakter, som befunnos
i god och behörig form, öfverens=
kommit om följande artiklar:

Artikel 1.
Undersätar,tillhörande enderaaf

de traktatslutande parterna, skola,
säframt icke genom denna traktat
undantag göras, inom den andra
Partens omrädei afseendeà handel,
Söfart och andra nöringar, ätnjuta
samma privilegier, befrielser och
förmäner af alla slag, hvilka till=
komma eller framdeles tillerkännas
landets egna undersätar.

Den enapartensundersätarskola
inom den andra partens omräde,
sävidt och i denmän somdensenare
Partens undersätar beviljas samma
rättigheter inom den förstnämndas
omräde, vara berättigade att, P#
samma sätt sSomnägon som helst
tredje stats undersätar, förvärfva
och besitta 158 eller fast egendom
samt att däröfver genomförsäljning,
byte, gäfva, testamente eller pä annat
sätt förfoga äfvensomatt pä grund
af testamenteeller arf enligt lag för=
värfva kvarlätenskap.

Säframt icke genom denna traktat
undantag göras, skola den enapar=
tensundersätarinom den andra par=
tens omräde hvarken för sin person
eller för sin affärs- eller yrkesutöf=
ning eller i afseende4 sin lösa eller



oderunbeweglichenGüter anderenoder
größeren,allgemeinenoderörtlichenAb⸗
gaben,AuflagenoderLastenunterliegen
als die Inländer.

Artikel 2.
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich,in freundschaftlichemEin⸗
vernehmendieBehandlungderschwedi=
schenArbeiterin Deutschlandund der
deutschenArbeiterin Schwedenhinsicht=
lichderArbeiterversicherungzudemZwecke
zu prüfen, um durchgeeigneteVerein=
barungendenArbeiterndeseinenLandes
im anderenLandeeineBehandlungzu
sichern,die ihnenmöglichstgleichwertige
Vorteilebietet. «

DieseVereinbarungenwerdenun=
abhängig von dem Inkrafttretendes
gegenwärtigenVertrags durchein be=
sonderesAbkommenfestgesetztwerden.

Artikel 3.
Die Deutschenin Schwedenund

die Schweden in Deutschlandsollen
volle Freiheithaben,wie die Inländer
ihre Geschäfteentwederin Person oder
durcheinenUnterhändlerihrer eigenen
Wahl zu regeln, ohne verpflichtetzu
sein, Mittelspersoneneine Vergütung
oderSchadloshaltungzu zahlen, falls
sie sichderselbennichtbedienenwollen,
und ohnein dieserBeziehunganderen
Beschränkungenals solchenzu unter=
liegen, welchedurch die allgemeinen
Landesgesetzefestgestelltsind.

Sie sollenfreienZutritt zu denGe=
richtenhabenzurVerfolgungund Ver=
teidigungihrer Rechteund in dieser
HinsichtalleRechteundBefreiungender
Inländer genießenund wie diesebefugt

fasta egendom vara underkastade
andra eller högre, allmänna eller
lokala afgilter, pälagor eller bördor
än landets egna undersätar.

Artikel 2.
De traktatslutande parterna för=

blikta sig att ömsesidigt taga i väl=
Villigt ötvervägande frägan om sven=
ska arbetaresbehandling i Tyskland
och tyska arbetares behandling i
Sverige med hänsyn till arbetarlör=-
säkringen i ändamäl att genom öf=
Vverenskommelserhärom tillförsäkra
det ena landets arbetare uti det
andra landet en behandling, som i
möjligaste män medgifver dem lika
fördelar.

Dessa öfverenskommelserskola
oberoendeaf denna traktats ikraft=
trädande träffas genom ett särskildt
aftal.

Artikel 3.
Tyskar i Sverige och svenskar

i Tyskland skola hafva full frihet
att, i lükhet med respektiveländer=
nas egna undersätar, vare sig per=
sonligen eller genom efter eget val
utsedt ombudsköta sina aflärer utan
att vara skyldiga att ersätta eller
godtgöra mellanhänder, 1 händelse
de icke vilja betjäna sig af sädana,
och utan att i detta hänseende vara
underkastade andra inskränkningar
än dem, hvilka äro genom landets
allmänna lagar bestämda.

De skola hafva obebindradttill=
träde till domstolarna för fulltöl=

och i detta hänseendeätnjuta alla
de fri- och rättigheter, som till=
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sein,sichin jederRechtssachederdurchdie
LandesgesetzezugelassenenAnwälte,Be=
vollmächtigtenoderBeiständezubedienen.

Artikel 4.
Die Angehörigendes einenvertrag=

schließendenTeiles, die sich in demGe=
bietedes anderenTeiles niedergelassen
habenoderaufhalten,könnendortweder
zum persönlichenDiensteim Heere, in
der Marine, im Landsturmoder in
einemanderenmilitärischeingerichteten
Verbande,nochzu einerErsatzleistung
angehaltenwerden.

Sie sollenkeinenanderenmilitärischen
LeistungenundRequisitionenin Friedens=
und Kriegszeitenunterworfensein als
die Inländer und beiderseitsAnspruch
auf die Entschädigungenbesitzen,die
durchdiein denbeidenLänderngeltenden
Gesetzezugunstender Inländer fest=
gesetztsind.

Artikel 5.
Aktiengesellschaftenund anderekom=

merzielle,industrielleund finanzielleGe=
sellschaftenmit Einschluß der Ver=
sicherungsgesellschaften,die in demGe=
bietedeseinenvertragschließendenTeiles
ihrenSitz habenundnachdessenGesetzen
errichtetsind, sollenauchin demGebiete
desanderenTeilesals gesetzlichbestehend
anerkanntwerdenund insbesonderedas
Rechthaben,vorGerichtalsKlägeroder
Beklagteaufzutreten.
Die Zulassung der im Absatz1
bezeichnetenGesellschaftendes einenver=

komma landets egna undersätar, och
i likhet med dessa vara befogade
att i hvarje mäl betjäna sig af sä=
dana advokater, ombud eller bi=
trüden, som enligt landets lagar má
därtill användas.

Artikel 4.
Den ena traktatslutande partens

undersätar, hvilka bosatt sig eller
tilllülligt uppehälla sig inom den
andra partens omräde, kunna deär=
städes hvarken förpliktas att göra
Personlig tjänst i armén, flottan,
landstormen eller i nägon annan
militäriskt anordnad institution eller
att limna nägon häremot svarande
Prestation.

De skola icke vara skyldiga ut=
göra andra militära prestationeroch
rekvisitioner i freds- och Frigstid
än sädlana, som äligga landets egna
undersätar, och skola de ömsesidigt
äga anspräkpä det skadeständ, som
genom gällande lag är i hvartdera
landet till förmän för egna under=
sätar fastställdt.

Artikel 5.
Aktiebolag och andra kommer=

siella, industriella och finansiella
bolag, försäkringsbolag däri inbe=
gripna, hvilka hafva sitt säte inom
den ena traktatslutandepartens om=
räde och äro bildade enligt dess
lagar, skola äfven inom den andra
Partens omräde erkännas säsom lag=
ligt bestäende och särskildt hafva
rätt att infördomstolkära eller svara.

Tillständ för härofvan i första
stycket angifna bolag, tillhörande



tragschließendenTeiles zum Gewerbe=
oder Geschäftsbetriebesowiezum Er=
werbevon Grundstückenund sonstigem
Vermögenin demGebietedes anderen
Teiles bestimmtsich nach den dort

Gesellschaftenin diesemGebietejedenfalls
dieselbenRechtegenießen,welcheden
gleichartigenGesellschaftenirgendeines
drittenLandeszustehen.

Artikel 6.
Kaufleute,Fabrikantenund andere

Gewerbetreibende,welchesichdurchden
Besitzeinervon denBehördendesHei=
matlandesausgefertigtenGewerbe=Legi=
timationskartedarüberausweisen,daß
siein demStaate, wo sieihrenWohn=
sitzhaben,die gesetzlichenSteuern und
Abgabenentrichten,sollenbefugtsein,
persönlichoderdurchin ihrenDiensten
stehendeReisendeim Gebietedes an=
derenvertragschließendenTeiles, soweit
es denAngehörigendeseigenenLandes
gestattetist,beiKaufleutenoderin offenen
VerkaufsstellenoderbeisolchenPersonen,
welchedieWaren produzieren,Waren=
ankäufezu machenoderbei Kaufleuten
in derenGeschäftsräumenoderbeisolchen
Personen,in derenGewerbebetriebeWaren
derangebotenenArt Verwendungfinden,
Bestellungenzu suchen.

DiemiteinerGewerbe=-Legitimations=
karteversehenendeutschenGewerbetreiben=
den(Handlungsreisenden)dürfenfür die
bezeichneteTätigkeitin Schwedenkeiner
höherenAbgabeunterworfenwerdenals
die Handlungsreisendenim Ausland
ansässigerschwedischerGeschäftshäuser
oderdie Handlungsreisendendesmeist=
begünstigtenLandes. Die mit einer
solchen Legitimationskarteversehenen
schwedischenGewerbetreibenden(Hand=

den ena traktatslutande parten, att
drifva näring eller affür säväl som
att förvärfva fastighet och annan
förmögenhet inom den andra partens
Omrädeäürberoendeaf de därstädes
gällande föreskrifter. Dock skola bo=
lagen inom nämndaomrädei hva#je
fall ätnjutasammarättigheter,hvilka
tillkomma likartade bolag tillhörande
nägot tredje land.

Artikel 6.
Köpmän, fabriks- och andra nä=

ringsidkare, hvilka genom ett af ve=
derbörande myndigheter i hemlan=
det utfürdadt närings-legitimations=
bevis styrka, att de uti den stat, där
de äga hemvist, erlügga stadgade
skatter och afgifter, skola vara be=
rättigade att personligeneller genom
i derastjänst anställda resandeinom
denandratraktatslutandepartensom=
räde, sSävidt det är tillätet för det
egna landets undersätar, göra varuin=
köp hos köpmän eller i öppna för=
säljningslokaler eller hos personer,
hvilka producera varorna, eller att
sökabeställningarhosköpmäni deras
affärslokaler eller hos personer, ihvil=
kas rörelsevaror af sammaslag som
de utbjudna finna användning.

Tyska näringsidkare, försedda
med närings-legitimationsbevis (han=
delsresande),m icke förberörda verk=
samhet i Sverige underkastashögre
afgist än handelsresande för i ut=
landet etablerade svenska handelshus
eller handelsresande, tillhörande den
mest gynnade nation. Med dylikt
legitimationsbevis försedda svenska
näringsidkare (handelsresande) madl
Tyskland päläggas lika höga atgifter



lungsreisenden)dürfen in Deutschland
mit gleichhohenAbgabenbelegtwerden,
wiesiein SchwedenvondeutschenHand⸗
lungsreisendenzur Hebunggelangen.

Die InhaberderGewerbe⸗Legitima⸗
tionskartendürfen nur Warenmuster,
aber keineWaren mit sich führen.

Die vertragschließendenTeile werden
sich gegenseitigMitteilung darüber
machen,welcheBehördenzur Erteilung
vonGewerbe=Legitimationskartenbefugt
seinsollen,undwelcheVorschriftenvonden
Inhabern dieserKarten bei Ausübung
ihrer Tätigkeit als Handlungsreisender
zu beachtensind.

Für zollpflichtigeGegenstände,welche
als Muster von den vorbezeichneten
Handlungsreisendeneingebrachtwerden,
wird beiderseitsBefreiungvonEingangs=
undAusgangsabgabenunterderVoraus=
setzungzugestanden,daß dieseGegen=
stände,falls sie nicht in den freien
Verkehrübergegangensind,binneneiner
Frist von sechsMonaten wiederaus=
geführtwerdenund die Identität der
ein=und wiederausgeführtenGegen=
ständeaußerZweifelist, wobeiesgleich=
gültig sein soll, über welchesZollamt
die Gegenständeausgeführtwerden.

Die Wiederausfuhr der Muster
muß in beidenLändernbei derEinfuhr
durchNiederlegungdesBetragesder
bezüglichenJollgebühren oder durch
Sicherstellunggewährleistetwerden.

Die Erkennungszeichen(Stempel,
Siegel, Bleie usw.),die zur Wahrung
der Identität der Muster amtlichan=
gelegtwordensind,sollengegenseitigan=
erkanntwerden,undzwarin demSinne,
daßdievonderLollbehördedesAusfuhr=
landes angelegtenZeichenauchin dem
anderenLandezumBeweisederIdentität
dienen. Die beiderseitigenZollämter

somde,hvilka i Sverigepäförastyska
handelsresande.

Innehafvare af närings-legitima=
tionsbevis máämedlöra endast varu=
Prof men inga varor.

De traktatslutandeparternaskola
meddela hvarandra, hvilka myndig=
heterärobehörigaattutfärdanärings=
legitimationsbevis och hvilka före=
skrifter innchafvarna af dylika bevis
vid utölvandeaf sin verksamhetsom
handelsresande hafva att iakttaga.

För tullpliktiga föremäl, hvilka
säsom prof af bemälda handels=
resande införas, skall A ömse sidor
beviljas frihet frän in- och utförsel=
afgilter under förutsättning, att dessa
föremäl, sävida de icke öfvergätt i
allmänna rörelsen, inom en tidrymd
af sex mänader Ater utföras och att
identiteten af de in- och Ater utförda
föremälen är ställd utom tvifvel.
Denna bestämmelseskall tillämpas,
Oafsedt öfver hvilken tullkammare
föremälen utföras.

För betryggandeaf äterutförseln
af prof mästei bäda ländernavid in=
förseln därä belöpandetullumgälder
nedsättaseller säkerhetför desamma
ställas.

De igenkänningsmärken(stämp=
lar, sigill, plomber o. s.v.), hvilka för
Profvens identifierandeofliciellt äsät=
tas, skola ömsesidigtgodkännas. Sd-
lunda skola de af tullmyndigheterna
i utförsellandet anbragta märken
äfven i det andra landet tjäna till
bevis för identiteten. Bäda parter=
nas tullmyndighter vare dock obe=



dürfenjedochweitereErkennungszeichen
anlegen,falls diesnotwendigerscheint.

Artikel 7.
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich,dengegenseitigenVerkehr
durchkeinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=oder
Durchfuhrverbotezu hemmen.

Ausnahmen,sofern sieauf alleoder
dochauf alle diejenigenLänderange=
wendetwerden,bei denendie gleichen
Voraussetzungenzutreffen,könnenin
folgendenFällen stattfinden:
1. in Beziehungauf Kriegsbedarf
unteraußerordentlichenUmständen;

2. aus Rücksichtenauf dieöffentliche
Sicherheit;

3. aus Rücksichtender Gesundheits=
polizei oder
Tieren oder Nutzpflanzengegen
KrankheitenoderSchädlinge,

4. zu demZwecke,um auf fremde
Waren Verbote oder Beschrän=
kungenanzuwenden,diedurchdie
innereGesetzgebungfür die Er=
zeugung)den Vertrieb oder die
Beförderung gleichartiger ein=
heimischerWaren imInlande fest=
gesetztsind.

Artikel 8.
Die in dembeiliegendenTarifeA

bezeichnetenschwedischenBoden=undGe=
werbserzeugnissewerdenbeiihrerEinfuhr
in DeutschlandzudendurchdiesenTarif
festgestelltenBedingungenzugelassen.

Die in dembeiliegendenTarife B
bezeichnetendeutschenBoden=und Ge=
werbserzeugnissewerdenbeiihrerEinfuhr
in Schwedenzu den durch diesenTarif
festgestelltenBedingungenzugelassen.

taget att anbringa Itterligare igen=
känningsmärken, därest sädant anses
nödvändigt.

Artikel 7.
De traktatslutande parterna för=

binda sig att icke hämma det ömse=
sidiga varuutbytetgenomnägrasslags
införsel-, utförsel-eller transitoförbud.

Undantag, säframt de tillämpas
Pä alla länder eller àtminstone pà
alla de länder, för hvilka samma
förutsättningaräroförhanden,kunna
i följande fall äga rum:

. beträffande krigsförnödenheter
under utomordentligaomstän=
digheter;

2. med hänsyn till den allmänna
säkerheten:

3. med hänsyn till sundhetspolis=
väsendet eller till skyddande
af djur och nyttiga växter
mot S,ukdomar eller skadliga
insekter eller parasiter;

4. i ändamäl att pä främmande
Varor tillämpa förbud eller in=
skränkningar, hvilka genom
den inre lagstiftningen äro
stadgade rörande produktion,
omsättning eller transport af
likartade inhemskavaror #det
egna landet.

Artikel 8.
Dei bifogade tariff A angifna

svenska natur- och industrialster m#
införas till Tyskland pä de i denna
tariff bestämdavillkor.

De i bifogade tariff B angifna
tyska natur- och industrialster mà
införas till Sverige pa de i denna
tariff bestämda villkor.



Artikel 9.
InnereAbgaben,welcheimGebietedes

einendervertragschließendenTeile, seiesfür
RechnungdesStaates oderfürRechnung
von Provinzen, GemeindenoderKor=
porationen,auf derHervorbringung,der
ZubereitungoderdemVerbraucheines
Erzeugnissesgegenwärtigruhen oder
künftigruhenmöchten,dürfenErzeugnisse
des anderenTeiles unter keinemVor=
wandehöher oder in lästigererWeise
treffenals die gleichartigenErzeugnisse
deseigenenLandes.

Keinerderbeidenvertragschließenden
TeilewirdGegenstände,welcheimeigenen
Gebietenichterzeugtwerden,undwelche
in denTarifenzumgegenwärtigenVer=
tragebegriffensind,unterdemVorwande
der innerenBesteuerungmit neuenoder
erhöhtenAbgabenbeiderEinfuhrbelegen.

Wenn einerder vertragschließenden
Teile es nötig findet,auf einenin den
TarifenzumgegenwärtigenVertragebe=
griffenenGegenstandeinheimischerEr=
zeugungoderFabrikationeineneueinnere
Steuer oder Akzisegebühroder einen
Gebührenzuschlagzu legen,so soll der
gleichartigeausländischeGegenstandsofort
miteinemgleichenZolleoderZollzuschlage
bei der Einfuhr belegtwerdenkönnen.

Artikel 10.
HinsichtlichdesBetrages,derSicher=

stellungund derErhebungderEinfuhr=
und Ausfuhrzöllesowie in bezugauf
dieDurchfuhr, diezollamtlichenNieder=
lagen,die(örtlichen)Gebühren,dieZoll=
formalitäten, die Zollbehandlungund
Zollabfertigung,fernerin bezugauf die
für RechnungdesStaates, einerPro=
vinz, Gemeindeoder Korporationzur

Artikel 9.
Inhemska algilter, hvilka inom

den ena af de traktatslutande par=
ternas omräde, vare sig für statens
eller för läns, kommunerseller kor=
Dorationersräkning, för närvarande
äro lagda Ppáeller framdeleskomma
att läggas pä tillverkning, beredning
eller förbrukning af nägon vara, m##
under ingen förevändning drabba
den andra partens produkter med
högre belopp eller pä mera betun=
gandesätt än det egna landets likar=
tade produkter.

Ingen af de bäda traktatslutande
Parterna mä, under förevändning af
inhemsk beskattning, vid införseln
lägga nya eller förhöjda afgifsterà
Varor, hvilka icke produceras inom
egetomrädeoch hvilka äroupptagna
uti tariflerna till denna traktat.

Om en af de traktatslutande
Parterna finner nödigt pälägga nägon
i tarifferna till denna traktat upp=
tagen vara af inhemskt ursprung eller
inhemsk tillverkning nägon #y inre
Skatt eller accisafgift eller nägon till=
läggsafgift, skall likartad utländsk
Vara genast kunna vid införseln be=
läggas med tull eller tilläggstull till
lika belopp.

Artikel 10.
Beträffande in- och utförseltullar,

i hvad angärdessasbeloppsamtstäl=
landeaf säkerhetför ochuppbärande
af desamma, säväl som beträffande
transitering, tullnederlag, (lokala) af=
gitter, tullformaliteter, tullbehandling
och tullexpedition och vidare beträf=
fande de inre skatter och accisaft=
gifter, af alla slag, hvilka för sta



Hebung gelangendeninnerenSteuern
undAkzisegebührenjederArt verpflichtet
sichjederder vertragschließendenTeile,
den anderenan jeder Begünstigung,
jedemVorrechtund jederHerabsetzung
in den Tarifen teilnehmenzu lassen,
welcheer einerdrittenMacht gewährt
habensollte.

Ebenso soll jede späterhineiner
drittenMachtzugestandeneBegünstigung
oderBefreiungsofortbedingungslosund
ohneweiteresdem anderenvertrag=
schließendenTeile zustattenkommen.

Artikel 11.
Die Bestimmungendes Artikel 7

Absatz2 unddes Artikel 10 über die
GewährungderMeistbegünstigungbe=
rührennicht:
1. die Begünstigungen,welchean=
derenangrenzendenStaaten zur
Erleichterungdes örtlichenVer=
kehrsinnerhalbder beiderseitigen
Grenzbezirke,jedochnicht über
eineJone hinaus von je 15 km
Breite, von derGrenzean ge=
rechnet,gegenwärtiggewährtsind
oderin Bbunst gewährtwerden
sollten;

2. die Verbindlichkeiten,welchesich
für einender vertragschließenden
Teile durch die Bestimmungen
einer schonabgeschlossenenoder
etwa künftighinabzuschließenden
Lolleinigungergeben.

Deutscherseitswerden ferner die
besonderenBegünstigungen,die von
SchwedendenAngehörigen,den kom=
merziellen,industriellenoderfinanziellen
GesellschaftenoderdenBoden=undGe=
werbserzeugnissenNorwegenszugestanden
sind oder künftig zugestandenwerden
Reichs=Gesetzbl.1906.

tens eller för läns, kommuns eller
korporations räkning kunna komma
att uppbäras,förbinder sig enhvar af
de traktatslutande parterna att läta
den andra komma i ätnjutande al
hvarjeförmän,företrädesrättighetoch.
nedsättning i tarifferna, som den förra
Parten mä hafva medgifvit en tredje
makt.

Likaledesskall hvarjeförmäneller
befrielse, som framdeles medgifves
en tredje makt, genast ovillkorligen
och utan vidare komma den andra
traktatslutande parten (till del.

Artikel 11.
Bestämmelserna i artikel 7 andra

stycket ochi artikel 10 rörande till=
erkännandeaf mest gynnad nations
rätt afse icke:

1. de förmäner, hvilka nu ärc eller
framdeles kunna komma att
beviljas angränsandestater till
underlättande af lokalsamfürd-=
schn inom gränsomrädenab#a
bäda sidorna, dock icke utöfver
en sträcka af 15 km. bredd
Pähvardera sidanomgräünsen;

2. de förpliktelser, hvilka äligga
nägonafdetraktatslutandepar=
terna pä grund af bestämmel=
serna för en tullförening, som
redan afslutats eller framdeles
mä komma att afslutas.

Frän tysk sida skola vidare de
särskilda förmäner, som af Sverige
äro medgifna eller framdelesmákom=
ma att medgifvas norska undersätar,
norskakommersiella, industriella eller
finansiella bolag eller norska natur=
och industrialster,icke pa grundaf
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möchten,so langenichtauf Grund des
Meistbegünstigungsrechtsin Anspru
genommenwerden,als dieselbennicht
auchdenAngehörigen,denGesellschaften
oder denErzeugnissenirgendeinesan=
derenStaates eingeräumtwerden.

Artikel 12.

sichtlichderBeförderungspreisenochder
Zeit undArt derAbfertigungeinUnter=
schiedzwischendenBewohnernderGe=
bietedervertragschließendenTeilegemacht
werden.Insbesonderesollenfür dieaus
SchwedennacheinerdeutschenStation
oder durch Deutschland beförderten
Gütersendungenauf den deutschen
BahnenkeinehöherenTarife angewendet
werden,als für gleichartigedeutscheoder
ausländischeErzeugnissein derselben
RichtungundaufderselbenVerkehrsstrecke.
Das gleichesoll auf den schwedischen
BahnenfürGütersendungenausDeutsch=
land gelten, die nach einer schwedischen
Station oderdurchSchwedenbefördert
werden.

Ausnahmensollennur zulässigsein,
soweites sichum Transportezu er=
mäßigtenPreisen für öffentlicheoder
mildeZweckehandelt.

Artikel 13.
Die deutschenSchiffeund ihre La=

dungensollen in Schwedenund die
schwedischenSchiffeund ihreLadungen
sollen in Deutschlandvöllig auf dem
Fuße der inländischenSchiffe und La=
dungenbehandeltwerden,gleichviel,von
wo dieSchiffe ausgelaufenoderwohin
siebestimmtsind, und gleichviel,woher
die Ladungenstammenoderwohin sie
bestimmtsind.

mest gynnad nations rätt tagas i an=
spräk, sä länge desamma icke medgif=
vas äfven nägon annan stats under=
sätar, bolag eller alster.

Artikel 12.
järnvägar skall hvarken med.

afseende4 befordringspriseller med=
afseendeà tid och sätt för expedition
nägon ätskillnad göras mellan perso=
ner, Som äro bosatta inom de traktat=
slutandeparternasomräden.Särskildt
skola à tyska järnvägar i fräga om
godssändningar,som befordras frän
Sverige till tysk station eller genom
Tyskland, ingahögretariflertillämpas
än för likartade, isamma riktning och
Pä samma trafiksträcka befordrade
tyska eller utländskaprodukter. Det=
sammaskalldsvenskajärnvägar gälla
för godssändningar frän Tyskland,
sombefordrastill Svenskstationeller
genom Sverige.

Undantag skola vara tilläátna, en=
dast sà vidt detgäller transportertill
nedsattapriser för offentligaellerväl=
görande ändamäl.

Artikel 13.
Tyska fartyg och deraslast skola

i Sverige och svenska fartyg och
deras last i Tyskland ätnjuta full=
komligt sammabehandling som lan=
detsegnafartyg och dessaslast, oaf=
sedt hvarifrän fartygen afgätt eller
hvarthän deäro destinerade,ochoaf=
sedt hvarifrän lasten förskrifver sig
eller hvarthän den är bestämd.



JedesVorrechtund jedeBefreiung,
welchein dieserBeziehungvon einem
dervertragschließendenTeile einerdritten
Macht eingeräumtwerdensollte, soll
gleichzeiig.und bedingungslosauchdem
anderen Teilezustehen.

Von denvorstehendenBestimmungen
wird eineAusnahmegemachtin betreff
derjenigenbesonderenBegünstigungen,
welcheden Erzeugnissendes inländischen
Fischkangsin dem einen oder dem
anderenLande jetzt oder in Zukunft
gewährtwerdensollten.

Für die Küstenschiffahrtgeltendie
vorstehendenBestimmungenmit der
Maßgabe,daßjederdervertragschließen=
denTeile zurKündigungmit einjähriger

Frist befugtist. achtder eineoder
der andereTeil von dieserBefugnis
Gebrauch, so soll nach Ablauf der
Kündigungsfristjederder beidenTeile
alleRechteundBegünstigungen,welche
der andereTeil hinsichtlichderKüsten=
schiffahrtirgendeinerdrittenMachtein=
eräumthat odereinräumenwird, in=
ueneeitfür seineSchiffe in Anspruch
nehmenkönnen,als er denSchiffendes
anderenTeiles für seinGebietdieselben
Rechteund Begünstigungenzugesteht.

Artikel 14.
Die Nationalität der Schiffe soll

beiderseitsauf Grund der durch die
zuständigenBehörden in jedem der
beidenLänder den Kapitänen,Schiffs=
eignernoderSchiffernausgestelltenUr=
kundenund Patenteanerkanntwerden.

Die von dem einen der vertrag=
schließendenTeile ausgestelltenSchiffs=
meßbriefewerdennach Maßgabe der
zwischenden beidenvertragschließenden

Hvarje företrädesrättighetochbe=
frielse, som i detta hänseende kan
komma att af den ena af de traktat=
slutandeparternamedgifvasen tredje
makt, skola samtidigt och ovillkorli=
gen jämväl tillerkännas den andra
Parten.

Frän förestäende bestämmelser
göres undantag beträffandede sär=
skilda förmäner, hvilka nu mä vara
eller framdeleskunnablifvamedgitlna
alstren af den inhemskafiskerinärin=
gen i det ena eller andra landet.

För kustfarten gälla förestäende
bestämmelser, dock med rätt för en=
hvar af de traktatslutandeparterna
att med ett ärs frist uppsäga de=
samma. Begagnar sig den ena eller
andra parten af denna rätt, skall efter
uppsägningstidensförlopp enhvar af
de bäda parterna äga att füörsina
fartyg göra anspräk Pä alla rättig=
heteroch förmäner,hvilka denandra
Partenmedgifvit eller kan kommaatt
medgifva en tredje makt i fräga om
kustfarten, i den män som den förra
Parten beträllande sitt omrädemed=
gifver den andra partens- fartyg
samma rättigheter och förmäner.

Artikel 14.
Fartygs nationalitet skall ömse-

sidigt erkännaspä grund af dehand=
lingar och bevis, Som afvederbörande
myndigheter i hvartdera landet blifvit
för befälhafvare, fartygsredareeller
d#keppareutfärdade.

Mätbref, Som utfärdats af den
ena af de traktatslutande parterna,
skola af den andra partengodkännas
i enlighet med de särskilda öfverens=
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Teilen getroffenenoder zu treffenden
besonderenVereinbarungenvon dem
anderenTeile anerkanntwerden.

Artikel 15.
Die deutschenSchiffe) welchenach

einem schwedischenHafen, und umge=
kehrtdieschwedischenSchiffe,welchenach
einem deutschenHafen kommen,um
daselbstnur ihre Ladung zu vervoll=
ständigenoder einenTeil derselbenzu
löschen,sollen, vorausgesetzt,daß siesich
nachdenGesetzenund Vorschriftendes
betreffendenStaates richten,den nach
einemanderenHafendesselbenodereines
anderenLandes bestimmtenTeil ihrer
LadunganBord behaltenundihnwieder
ausführenkönnen,ohnegehaltenzusein,
für diesenletzterenTeil ihrer Ladung
irgendeineAbgabezu bezahlenaußer
den Aufsichtsabgaben,welcheübrigens
nur nach dem für die inländischeoder
diemeistbegünstigteSchiffahrt bestimmten
niedrigstenSatzeerhobenwerdendürfen.

Artikel 16.
Von Tonnengeldernund Abferti=

gungsgebührensollenin denHäfeneines
jedenderbeidenLändervölligbefreitsein:

1. die Schiffe, welchevon irgend
einemOrte mit Ballast ein=und
damitwiederauslaufen;

2. die Schiffe, welcheaus einem
HafendeseinenderbeidenLänder
nacheinemodermehrerenHäfen
desselbenLandes kommenund
sich über die in einemanderen
Hafen desselbenLandes bereits
erfolgteZahlung jenerAbgaben
ausweisenkönnen;

kommelser, som mellan de bäda
traktatslutande länderna träflats eller
framdeles mä komma att träffas.

Artikel 15.
Tyska fartyg, sominkomma till

svensk hamn, och svenska fartyg,
som inkomma till tysk hamn, för
att där allenast komplettera sin last
eller lossa en del af densamma, mä,
under förutsättning att de rätta sig
efter de #de respektive staterna gäl=
lande lagar och föreskrilier, behälla=
Oombord den del af lasten, som är
bestämd till annan hamn eller till
annat land, och äterutföra densamma,
utan att füördenna del af lasten be=
höfva erlügganägonafgilt utom be=
Vakningsalgifter; och mä dessa af=
gilter uppbäras allenast elter den
förinhemskellermestgynnad nations
Söfuartbestümdalägsta taxan.

Artikel 16.
Fullständigt befriade frän far=

tygsumgälder och expeditionsafgif=
ter ide respektiveländernashamnar
äro:
1. fartyg, som frän nägon ort,
hvilken det vara mä, inkomma
i barlast och i barlast äter
utgà;
fartyg, somkomma frän nägon
hamn inom ett af de bägge=
länderna till en eller flera ham=
nar inom samma land samt
kunna styrka, att de i annan
hamn uti samma land redan
erlagt ifrägavarande afgifter;
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3. dieSchiffe,welchefreiwillig oder
notgedrungenmit Ladungnach
einemHafen kommenund ihn,
ohneirgendwieHandel betrieben
zu haben,wiederverlassen.

DieseBefreiungwird nichtgewährt
fürLeuchtturm=,Lotsen=,Remorkierungs=,
Quarantäne= und sonstige auf dem
SchiffskörperlastendeAbgaben,welche
für dem Verkehr dienendeLeistungen
und Vorkehrungenin gleichemMaße
von den inländischen und von den
Schiffen der meistbegünstigtenNation
zu entrichtensind.

Ist das Einlaufen durchNot ver=
anlaßtworden,sogeltennichtals Aus=
übungdesHandelsbetriebsdaszurAus=
besserungdes Schiffes erfolgteLöschen
und Wiedereinladender Waren, das
Überladenauf ein anderesSchiff im
Falle der Seeuntüchtigkeitdes ersten,
die zur Verproviantierungder Schiffs=
mannschaftnotwendigenAufwendungen
undderVerkaufderbeschädigtenWaren
mit GenehmigungderZollverwaltung.

Artikel 17.
Wenn einSchiff einesder vertrag=

schließendenTeileandenKüstendesanderen
Teiles strandetoder Schiffbruchleidet,
sollenSchiff undLadung dieselbenBe=
günstigungenundBefreiungengenießen,
welchedieGesetzgebungdesbetreffenden
LandesdeneigenenSchiffenoderdenen
dermeistbegünstigtenNation in gleicher
Lage bewilligt. Es soll demFührer
und der Mannschaftsowohlfür ihre
Personwiefür Schiff undLadungHilfe
und Beistandin demselbenUmfangwie
denAngehörigendes eigenenLandes
geleistetwerden.

3. fartyg, som frivilligt eller af
tvingande orsaker inkommit i
en hamnmed last och därifrän
äter utlöpa utan att hafva
företagit nägon som helst
handelsoperation.

Denna befrielse skall icke gälla
fy ochbäkafgifter, lotspengar,bog=
serings-, karantäns- och andra pà
fartyget hvilande afgister, hvilka in=
hemska och mest gynnad nations
fartyg hafva att ilika män erlägga sä=
som godtgörelsc för traliken tjünande
handräckningar och anordningar.

I händelse fartyg af tvingande
orsaker inlöper i en hamn, skola icke
säsomhandelsoperationeranses:ioch
för reparation af fartyget verkställd
lossning och äterinlastningaf varor;
öfverflyttande af last till ett annat
fartyg, i händelse af det förra far=
tygets Sjöoduglighet; nödiga inköp
af proviant för besättningen;samt
försäljning af Söskadadevaror ester
därtill af tullförvaltningen lämnadt
tillständ.

Artikel 17.
Om ett fartyg tillhörande detena

af de traktatslutandeländernastran=
dar eller lider skeppsbrott à det
andralandetskuster,skolafartygoch
last ätnjuta sammaförmäneroch be=
frielser, som respektive lands lag=
stiftningunder enahandaomständig=
heterbeviljar egnaeller mestgynnad
nations farty8. Hijälp och biständ
skall lämnasbefälhafvareoch besätt=
ning säväl för dem personligensom
för fartyg och last i sammaomfatt=
ning som det egna landets under=
Ssätar.



DievertragschließendenTeilekommen
außerdemüberein,daß die geborgenen
Waren keinerZollabgabe unterliegen
sollen, es seidenn,daß sie in den in=
ländischenVerbrauch übergehen.

Artikel 18.
WennimGebietedeseinenvertrag=

schließendenTeiles Seeleuteodersonstige
zur BesatzunggehörigePersonenvon
einemSchiffe des anderenTeiles ent=
weichen, so können die konsularischen
Vertreter des letzterendie Entwichenen
verhaftenund an Bord oder in ihre
Heimat zurücksendenlassen. Zu diesem
Zweckehabensie sichschriftlichan die
zuständigenBeamten zu wendenund
durch Vorlegung geeigneteramtlicher
Schriftstückenachzuweisen,daß die
reklamierten Personen wirklich zur
Schiffsbesatzunggehörthaben.

Den erwähntenkonsularischenVer=
tretern soll jeder Beistand zur Auf=
suchung und Verhaftung der Ent=
wichenengewährtwerden.Diesesollen
auf schriftlichenAntrag und auf Kosten
der Konsularbehördesolange in Ge=
wahrsam gehaltenwerden, bis sicheine
Gelegenheitfindet, sie an Bord des
Schiffes, zu dem siegehören,zurück=
zubringenodersieheimzusenden.

Sollte jedochdieseGelegenheitinner=
halb zweierMonate, vom Tage der
Verhaftungan gerechnet,sichnichtdar=
bietenoder solltendie Kostender Ge=
fangenhaltungnichtregelmäßigberichtigt
werden, so sollen die Gefangenenin
Freiheit gesetztwerdenund aus demselben
Grunde nicht wiederverhaftetwerden
dürfen.

Sollte der Entwicheneam Lande
einestrafbareHandlungbegangenhaben,
so kann die örtlicheVehede die Aus=

De traktatslutandeparternakom=
ma dessutom öfverens, att bärgade
Varor icke skola vara underkastade
nägon tullafgift, sävida de icke öfver=
gä till förbrukning i landet.

Artikel 18.
Ominomden enatraktatslutande

Partens omräde sjömän eller andra
till besättningen hörande personer
Tymma frän nägot den andra partens
fartyg, kunna den senare partens
konsulüra representanterläta häkta
och äterföra ombord eller hemsända
de förr mda. För sädant ändamal
äga de skriftligen vända sig till ve=
derbörande tjänstemänoch medelst
företeende af behöriga, oflciclla
handlingar styrka, att de personer,
hvilka reklamationen afser, verkligen
hafva tillhört fartygets besättning.

Allt biständskall lämnasnämnda
konsulatämbetsmänförefterspanande
och häktande af de ifrägavarande
rymmarna. Dessaskola pä veder=
börande konsulatmyndighetsskrift=
liga begäran och pä dess bekostnad
hällas i füngsligt förvar, intill dess
tilllälle yppar sig att äterföra dem
ombord à det fartyg, de tillhöra,
eller att hemsändadem.

Skulle likwäl sädanttillfälle icke
Jppa sig inom tvà mänader, räk=
nadt frän den dag, häktningen ägde
rum, eller varda icke kostnaderna
för de rymdas hällande i füngsligt
förvar behörigen betalda, skola de
häktade försättas i frihet och má
icke vidare kunna häktas för samma

Har ymmaren begättnägonstraff=
bar handling i land, skall hans ut=
lämnande kunna af lokalmyndig=



lieferungaussetzen,bis das Gerichtdie
Entscheidunggefällthat und diesevoll=
strecktwordenist.

Auf SeeleuteoderanderePersonen,
welcheAngehörigedesLandessind, in
welchemdie Entweichungerfolgt ist,
findendieBestimmungendiesesArtikels
keineAnwendung.

Artikel 19.
Zur Befahrung aller natürlichen

und künstlichenWasserstraßenin den
Gebietender vertragschließendenTeile
sollenSchiffsführerundFahrzeuge,welche
einemderselbenangehören,unter den=
selbenBedingungenzugelassenwerden,
wie Schiffsführerund Fahrzeugedes
meistbegünstigtenLandes.

Die AbgabenvonSchiffundLadung
sollen in gleicherHöhe wie von inlän=
dischenSchiffenundinländischerLadung
erhobenwerden.

. Artikel 20.
Die vertragschließendenTeile be=

willigen sich gegenseitigdas Recht,

HandelsplätzendesanderenTeileszuer=
nennen,in denenKonsuln irgendeines
drittenStaates zugelassenwerden.

Die Konsuln deseinendervertrag=
schließendenTeile sollenin demGebiete
des anderenTeiles dieselbenVorrechte,
Befreiungenund Befugnissegenießen,
derensichdieKonsulnirgendeinesdritten
Staates r enwärtigoder künftig er=
freuen. IndessollenihnendieseVor=
rechte,Srbele undBefugnissenicht
in einem größeren Ausmaße zustehen,
als siedenkonsularischenVertreterndes
letzterenTeiles im Gebietedes ersteren
gewährtwerden.

heternauPppskjutas,intill dessveder=
börande domstol fällt utslag och
detta blifrit verkställdt.

Bestämmelsernai denna artikel
äga icke tillämpning pä sjömäneller
andra personer,som äro undersätar
i det land, där rymningenägt rum.

Artikel 19.
Fartygsbefülhafvare och fartyg,

hvilka tillhöra nägonafdetraktatslu=
tandeparterna, skolaägaatt befaraalla
naturliga och konstgjorda vatten=
vägar inom de bäda parternasom=
räden under enahanda villkor som
den mest gynnade nations fartygs=
befälhafvare och fartyg.

Afgifterna för fartyg och last
skola uppbäras till samma belopp
som för inhemska fartyg och in=
hemsk last.

Artikel 20.
De traktatslutandeparterna till=

erkänna hvarandra ömsesidigt rät=
tighet att utnämna konsuler i alla
denandraparten tillhörandehamnar
och handelsplatser, där anställande af
konsulermedgifvesnägontredjemakt.

Konsuler, som äro anställda hos

skola inom den andra partens om=
räde ätnjuta sammaföreträdesrättig=
heter, befrielser och behörighet, som
tilkomma eller framdeleskunna till=
kommanägontredjemaktskonsuler.
Likväl skolanämndaföreträdesrättig=-
heter, befrielser och behörighet icke
medgifvasdemi störreutsträckning,
än som tillkommer den senarepartens
konsulära representanterinom den
förres omräde.



Artikel 21.
Der gegenwärtigeVertragerstreckt

sichauchauf die mit dem einender
vertragschließendenTeile gegenwärtig
oder künftigzollgeeintenLänderoder
Gebiete.

Artikel 22.
Wenn zwischendenvertragschließen=

den Teilen über die Auslegung oder
AnwendungderTarifedesgegenwärtigen
Vertrags (AnlageA und B) oderüber
dieAnwendungderMeistbegünstigungs=
klauselhinsichtlichdertatsächlichenHand=
habungder sonstigenin Kraft befind=
lichen Vertragstarife eine Meinungs=
verschiedenheitentsteht,so soll dieser
Streit auf Verlangen des einen oder
anderenTeiles durchSchiedssprucher=
ledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwird für jeden
Streitfall derartgebildet,daßjederTeil
aus denAngehörigenseinesLandeseine
geeignetePersönlichkeitzum Schieds=
richterbestellt,und daßdiebeidenTeile
einen Angehörigeneines befreundeten
drittenStaates zumObmann wählen.

Die beidenTeile behaltensichvor,
diePerson, die im gegebenenFalle das
Amt desObmanns zu versehenhaben
würde, im voraus für einengewissen
Zeitraumzu bestimmen.

Eintretendenfallsund vorbehaltlich
besondererVerständigungwerden die
vertragschließendenTeileauchMeinungs=
verschiedenheitenzum schiedsgerichtlichen
Austragbringen,diezwischenihnenüber
dieAuslegungoderAnwendunganderer
als der im erstenAbsatzbezeichneten
BestimmungendesgegenwärtigenVer=
tragesentstehenkönnten.

Artikel 21.
Denna traktat omfattar äfven de

länder eller omräden, hvilka nu äro
eller famdeles kunna komma i tull=
förbund med nägon af de traktat=
slutande parterna.

Artikel 22.
Därest mellan de traktatslutande

Parterna meningsskiljaktighetskulle
uppstä rörande tolkningen eller till=
lämpningen af tarifferna till denna
traktat (bilaga A och B) eller rörande
tillämpningen af klausulen ommest
gynnad nations behandling med at=
seende4 det faktiska handhafvandet
af andra i kraft varande traktats=
tariffer, skall denna tvist pä endera
Partensbegäranalgörasgenomskilje=
dom.

Skiljedomstolen skall för hvarje
tvistsammansättassälunda,atthva#je
Part till skiljedomareutseren lämp=
lig person bland sitt eget lands un=
dersätar och att de bäda parterna

sSkapligtsinnad tredje makts under=
Säte.

Parterna förbehälla sig rätt att
Dá förhand för en viss tidrymcdutse
den person, som i förekommande fall
skall hafva att fullgöra uppdragetsä=
som öfverskiljedomare.

I förekommandefall och under
förbehäll af särskild öfverenskom=
melsedäromskola de traktatslutande
Parterna till skiljedom hänskjuta
eemellandemuppkommandemenings=
skiljaktigheter rörande tolkningen
eller tillümpningenälven al andra än
de här ofvan i första stycket angifna
bestämmelseri denna traktat.



ÜberdasBerfahrenindenFällen,
in denenauf Grund deserstenAbsatzes
einschiedsgerichtlicherAustrag stattfindet,
wird zwischen den vertragschließenden
Teilen folgendesvereinbart:

Beim erstenStreitfall hat das
SchiedsgerichtseinenSitz im Gebietedes
beklagtenTeiles,beimzweitenStreitfall
im Gebietedes anderenTeiles und so
abwechselndin dem einen oder dem
anderender beidenLänder. Derjenige
Teil, in dessenGebietdasSchiedsgericht
zusammenzutretenhat, bestimmtdenOrt
desGerichtssitzes;erhatfür dieStellung
der Räumlichkeiten,der Schreibkräfte
unddesDienstpersonalszu sorgen,deren
das Schiedsgerichtfür seineTätigkeit
bedarf. Der Obmann ist Vorsitzender
desSchiedsgerichts.Die Entscheidungen
ergehennachStimmenmehrheit.

Die vertragschließendenTeilewerden
sich im einzelnenFalle oder ein für
allemalüberdasVerfahrendesSchieds=
gerichtsverstndigen.In Ermangelung
einer solchenVerständigungwird das
VerfahrenvondemSchiedsgerichteselbst
bestimmt.Das Verfahrenkannschriftlich
sein,wennkeinerdervertragschließenden
Teile Einsprucherhebt. In diesemFalle
kannvon der Bestimmungdesvorher=
gehendenAbsatzesabgewichenwerden.

HinsichtlichderZustellungvonVor=
ladungenvor das Schiedsgerichtund
der Erledigung der von diesemaus=
gehendenErsuchenwerdendieBehörden
jedesder vertragschließendenTeile, auf
denvon demSchiedsgerichtebeider be=
treffendenRegierungzu stellendenAn=
trag, in derselbenWeise Rechtshilfe
leistenwie auf die Anträgeder inlän=
dischenZivilgerichte.
Reichs=Gesetzbl.1906.

Angäendeprocedureni de fall.
dd, pä grund af bestämmelsernai
första stycket här ofvan, skiljedom
Päkallas, hafva mellan de traktat=
slutandeparterna följande öfverens=
kommits:

Vid första fall af tvist har Skilje=
domstolen sitt säte inom Svarande=-
Partens omräde, vid andra fallet inom
den andra partens och sä omvãx-
lande i det ena eller andra af de
bäda länderna. Den part, inom hvars
Omräde Skiljedomstolen
träder, bestämmerplatsen därför samt
skuallsörja för tillgäng till de lokaler
och den kansli- och (jänstepersonal,
som Skiljedomstolen behöfver för sin
verksamhet. Öfverskiljellomarenür
skiljedomstolensordlörande. Algé=
randet sker efter röstpluralitet.

De traktatslutandeparternaskola
för hvarje särskildt fall eller en
gäng för alla öfverenskomma rörande
Proceduren vid skiljedomstolen. » I
brist pä dylik öfverenskommelsebe=
stämmes proceduren af skiljedom=
stolenSHälf.Om ingen af de traktat=
slutande parterna däremot gör in=
vändning,kanprocedurenvaraskrift=
lig. I detta fall kan afvikelse göras
frän bestämmelseni närmast före=
gäende stycke.

Betrülfandedelgifning af kallelsc
till inställelse inför skiljedomstolen
och meddelandeaf annanhandräck=
ning,Sombegärtsaf domstolen,skola
myndigheterna i de respektive län=
derna, pä framställning frän skilje=
domstolentill vederböranderegering,
lämna rättshjälp pä sammasätt som
vid framställningfrän inhemskacivil-
domstolar.
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Die vertragschließendenTeilewerden
sichim einzelnenFalle oderein für alle=
mal über die Verteilung der Kosten
verständigen.In Ermangelungeiner
VerständigungsollArtikel57desHaager
Abkommensvom 29. Juli 1899 zur
Anwendunggelangen.

. Artikel 23.
Der gegenwärtigeVertragsoll mit

demBeginnedesauf denAustauschder
RatifikationsurkundenfolgendenTagesin

Kraft tretenundbiszum31.Dezember
1910 wirksambleiben.
Mit demBeginnederWirksamkeit

des gegenwärtigenVertrags tretendie
seinerzeitzwischen den Königreichen
Schweden und Norwegen einerseits
und einzelnendeutschenBundesstaaten
andererseitsgeschlossenenHandels=und
Schiffahrtsverträgefür dieBeziehungen
zwischenSchwedeneinerseitsund den
betreffendendeutschenBundesstaatenund
demDeutschenReicheandererseitsaußer
Kxaft.

Artikel 24.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati=

fiziertunddieRatifikationsurkundensollen
sobaldals möglichausgetauschtwerden.

Zu Urkunddessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtenden gegen=
wärtigenVertrag unterzeichnetund ihre
Siegelbeigedrückt.

So geschehenin doppelterAusferti=
gung zuStockholm,den8. Mai 1906.

(L. S.) F. von Müller.

De traktatslutandeparternaskola
för hvaxje särskildt fall eller engäng
för alla öfverenskommaom fördel=
ningen af kostnaderna. I brist pá
dasänöfverenskommelseskall artikel
57 i Haagkonvemionenaf den29juli
1899 tillämpas.

Artikel 23.
Denna traktat skall träda i kraft

frän och med dagen efter utväx=
lingen af ratifikationerna och för=
blifva gällande till och med den 31
december1910.

Meddennatraktatsikraftträdande
skola de pä sin tid mellan konunga=
rikena Sverige ochNorge &enasidan
ochvissatyska förbundsstaterdandra
sidan afslutadehandels- och sjöfarts=
traktater, hvad angär förbindelserna
mellan Sverige 4 ena och vederbö=
randetyska förbundsstaterochIyska
riket Anndrassidanupphöra,att gälla.

Artikel 24.
Denna traktat skall ratifieras,

och ratilikationerna skola sä snart
som mojligt utväxlas.

Till yttermera visso hafva de
respektive füllmäktige undertecknat
dennatraktat och försett densamma
med sina sigill.

Som skedde i Stockholm, uti tvA
exemplar, den 8 maj 1906.

(L. S.) Erie Trolle.
(L. S.) Douglas.
(L. S.) H. Cavalli.



—757 —

Tarif A.
Zölle bei der Eißfuhr in Deutschland.

Tariff A.
Införseltullar i Tskland.
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Tarif A.
Zölle beiderEinfuhrin Deutschland.

Nummer
des # . Bollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner
Tarifs Mart.

aus 36 Dilze, zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebackenoder
sonsteinfachzubereitt::: .. ..... . .. 8

aus 47 Preißelbeeren,frisch.. ... ......... ...... . .. .. . .. . .. . . .. frei

(aus74/6)Bau= undNutzholz,im allgemeinenTarife nichtbesonders
genannt:
Anmerkung zu Nr. 75 und 76 desallgemeinen Tarifs. Durch bloßes

Sägen genuteteSchindelbrettersind wie bloßgesägteSchindelbretternachNr. 76
zu verzollen.

In der Cängsrichtungbeschlagene,gesägteoder in andererWeise vor=
Herichtete,nichtgehobelteKanthölzer (Balken, Bohlen und dergleichen),welche
nur mit Zapfenlöchern,Japfen, Schlitzen, Falzen oder Bohrlöchern versehen
sind, werden,wenn sieaus weichemHolze bestehen,nachden Sätzender Nr. 75
und 76 mit einemZollzuschlageverzollt,welcherbeträgt:
im Falle der VerzollungnachGewichtfür 1 Doppelzentner. . 0)0,70Mark,
im Falle der VerzollungnachRaummaß für 1 Festmeter 1,20 „

aus 76 in der Längsrichtunggesägtoder in andererWeisevorgerichtet,nicht# 072
gehobelt,weieeee . . ..... .. . . ... oder für 1 Festmeter

4,32
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Tariff A.
Införseltullar i Tyskland.

Nummer Tullsats

13sa Artiklarnas benämning. för
allmänna 100 kilogram
tariffen.

Mark.

ur 36Svampar, skurna i bitar, skalade, pressade, torkade, bakade
eller eljest enkelt tillredda ........ .. . ... .. . . . . .. .. . . . .. 8

ur 47 Lingon,friksks . .. . .. .. .. .. . .. . . . ... sria

(ur 74/6) Byggnads- oeh gagnvirke, i allmänna tariffen ej
specificeradt:
Anmärkning till nr. 75 och 76 i allmänna tariffen. Genom

blott sägning framställda späntade takspänsbräder tullbehandlas efter
nr. 76 som blott sägade.

I längdriktningentillhugget, sägadteller pä annatsätt förarbetadt,
icke hyfladt kantvirke (bjälkar, plankor o. dyl.), hvilket blott är försedt
med tapphäl, tappar, urskärningar, falsar eller borrhäl, drager, om det bestär
af mjuka träslag, de under nr. 75 och 76 bestämda tullsatserna med föl=
jande förhöjning:
i händelse förtullning sker efter vikt för 100 k9k 0,20 Mark.
i händelse förtullning sker efter rymdmätt för 1 festmeter 1,7220

ur 76 Sägadt i längdriktningen eller pä annat sätt förarbetadt, icke) 0.72
hyfladt, af mjuka trästhththeegaa eller för 1 festmeter

4,32
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Nummer Jollsatz

B derG ände. füraruehen 1enennung der Gegenstände. 1 pelzentner

Tarifs. Mart.

aus 80 Eisenbahnschwellen,mit der Axt bearbeitet,auchauf nicht mehr als 0,24
einerLängsseitegesägt,nichtgehobelt,aus weichemHolze #oberfür1Festmeter

Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(imprägnierte)oder sonstauf 1,44
chemischemWegebehandelteEisenbahnschwellenwerdenohneZollzuschlag
nachden Sätzender Nr. 80 verzöoͤllt.

für 1 Doppelzentner

aus 81 Holzpflasterklötzeaus weichemHollleeeeee .. . . . . ... eberfür1.Festmeter
Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(kmprägnierte)oder sonstuff (32

chemischemWege behandelteFothostasterklotzwerden ohne Zollzuschlag
nachdenSätzender Nr. 81 verzollt.

aus82 Naben,Felgen,Speichen,sowiefürdieseGegenständeerkennbarvorllur1 g
gearbeiteteHölzervonweichemHolze..... .. ........... . . ... der für1-gesimeter

4,32

aus 85 Reifenstäbe(gespaltenfür Faß= und ähnlicheReifen), auchrund ge⸗
bogen:
geschälte,nicht gehobelt;ungeschälteund geschälte,gehobeltoder
mit den zur unmittelbarenVerwendung als Reifen erforder- für1Doppelzentner
lichenEinschnitten,demsogenanntenSchloß, versehen 3

Anmerkung zu Nr. 84 und 85 des allgemeinen Tarifs. Eine
Glättung der Spaltfläche, die mit der Herstellungsweiseder gespaltenenKorb=
weidenund derReifenstäbemittels desZugmessersoderdergleichenim Zusammen=
hangesteht,gilt nichtals Behobelung.

87Brennholz (Schichtholz(Klafterholz],Stockholz,ReisigsauchinBüdelul
Späne [Abfallspäne und anderenur als Brennholz
Holzabfälle,Wurzeln))ZapfenvonNadelhölzern;äausgelaugtesGa= 6
holzundausgelaugteGerbrinden(Gerblohe),auchgeformt(Lohkuchen) frei

88 Holzkohlen,auchgepulvert;Holzkohlenbriketttss. frei

89 Holzmehlund Holzwolle,auchfür Heilzweckezubereittt 0,40
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Nummer Tullsats
n Artiklarnasbenämnin sör

allmänna " 100 kilogram
tariflen.

Mark.

ur 80 Järnwyä Har, bearbetade med yxa, äfven pä icke mer än en 0,24
längsida sägade, icke hyflade, al mjuka träslass 6ellerför1fesimcter.

Anmärkning. Järnvägssyllar, behandlade med änga, impreg= 1,44
nerade eller eljest pä kemisk väg behandlade, förtullas utan för=
höjning efter dei nr. 80 bestämdatullsatserna.

för 100kg
-. . ·. 0/72ur 8116atubeläggningskubbar af mjuka träsllg .. ner 1oriestmeter
Anmärkning. Gatubeläggningskubbaraf trä, behandlade med 4,32

änga. impregneradeeller eljest päkemisk väg behandlade,förtullas
utan förhöjning efterdei ur. * bestämda tullsatserna.

ur 82 Hijulnafvar, lötar, ekrar, äfvensom förarbetade, igenkännliga s
ämnen därtill, af mjuka träslsg . . . . ... ellerför1#estmeter

4,32

ur 85 Tunnbandsträ (klufvet till tunnband o. dyl.), äfven rundböjdt:

skaladt, icke hyfladt; oskaladt och skaladt, hyfladt eller
försedt med de för omedelbar användning som tunn= sõr100kg
band erforderliga inskärningarna, s. k. haEkk..4 3

Anmärkning till nr. 84 och 85 i allmänna tariffen. En glätt=
ning af klyfytan, som i samband med tillverkningen af klufven korgpil
och tunnbandsträ ästadkommesmedelst bandknif o. dyl., anses icke säsom
ablhyfling. «

87Bränsle(kamnveä,kubbved,risbräns1eläkveniknippor],spän
laffallspman)och annat endast säsom bränsle användbart
träaffall, trärötter); barrkottar; utlakact garsträ och
utlakad garfvarbark —2 äfren i formade stycken
(Lohkuchen«) .... .. . ... E fria

88 Träkol, äfven pulveriserade; träkolsbriketter . . .. fria

89 Trämjöl och träull, äfven beredd för medicinskt ändamäl. 0/40



Nummer
des

deutschen
allgemeinen

rifs.

Benennung der Gegenstände.
Zollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

96

aus 111

aus 122

156

157

aus 161

191

Seggen (Waldhaar), auchgetrocknet,gefärbtoder zu Strängen zu=
sammengedreht;Schilfrohr, roh, ungespalten;Torfstreuf Laub,
Baumnadeln,Moos und sonstigeStreu aller Art .. ..... . . ...

Haarwild,nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitt . ...
Anmerkung zu Nr. 115 bis 117 des allgemeinen Tarifs. Fische

(einschließlichder Heringe), dielediglich zur Erhaltung währendder Versendung
mit Salz bestreutoder mit Salzwasserbegossensind, werdenals frischeFische
behandelt;dagegenunterliegenausgenommeneoder zerschnittenefrischeFische,
wennsie in Salzlake eingehen,demZollsatzefür gesalzeneFische.

Süßwasserkrebse,lebendoderbloß abgekocht

Hörner, Geweihe,Knochen,Knochenzapfen,Hufe, Klauen, Vogel=
schnäbell,Zähne, roh, auch in der Querrichtungin einzelneTeile
zerschnitten;gefärbteStückevon Hirschgeweihen,wie sie bei der
Herstellungvon Knöpfenund ähnlichenGegenständenals Rohstoff
dienen;Muschelschalen(auchmit Perlen) und Korallen, roh, auch
gepulvertoder gemahlen;Kauris, Schildkrötenschalen(in ganzen
Gehäusen),Tierstacheln,Walfischbarten(rohesFischbein)sowiesonstige
tierischeSchnitzstoffe, vvceoorBrBrBrBrBrrr

Därme undMagen vonVieh, frischodergetrocknet,aucheingesalzen,
nichtzumGenusse;tierischeBlasen, mit AusnahmederHausenblase,
frischodergetrocknet;Goldschlägerhäutchen,zugeschnitten;Lab, auch
eingedickt,nichtweingeisthaliggann

auchHetrochnettDünger, tierischer(Abtritt=undStalldünger), auch
getrocknet.. .. ... .. .. .. . . . . .. ..........................

.

NatürlichesWasser,anderesals Mineralwasser,auchdestilliert;Eis,
rohes,natürlichesund künstliches.... ... ...... . . . . . ... . ....

frei

20

frei

frei

frei

frei

frei



Nummer
i tyska
allmänna
tariffen.

Artiklarnas benämning.
Tullsats
för

100 kilogram

Nlark.

96

ur 111

ur 122

156

157

ur 161

191

Starrgräs („Waldhaar), äfven torkadt, fürgadt eller sammansnodt
till rep; vassrör, räa, oklufna; torfströ; löf, barr, mossa och
annat strö, alla sllssga ..

Härbärande vildt, icke lefvande, äfven styckadt, icke tillredt.
Anmärkning till nr. 115— 117 i allmänna tariffen. Fisk

(eill därunder inbegripen), som uteslutandetill förvaring under transporten
beströtts med salt eller begjutits med saltvatten, behandlas säsom färsk
fisk; däremot drager urtagen eller sönderskuren färsk fisk, om den in=
kommer i saltlake, den för saltad fisk bestämda tullsatsen.

Kräftor, lefvande eller blott korrraa . . . . . ...

Horn, äfvenaf hjortdjur, ben,hornkvickar, hofvar, klöfvar, fägel=
näbb, tänder, räa, äfven pä tvären skurna i bitar; lürgadestycken
af hjorthorn, sädana de vid tillverkning af knappar o. dyl.
tjäna somräämne; musselskal (äfrenmedpärlor) och koraller,
räa, äfven pulveriserade eller malna; kauris, sköldpaddskal
(hela), djurtaggar, hvalfiskbarder (oarbetadt fiskben), äfven=
som andra animaliska skärbara ämnen, oarbetale ...

Kreaturstarmar och magar, friska eller torkade, äfven in=
Saltade, icke afsedda som födoämnen; bläsor af djur, med
undantag af husbläs, friska eller torkade; guldslagarhinna,
tillskuren; 1öpe, äfren tätnad, icke sprithaltg

Blod af slaktade kreatur, flytande eller torkad; djursenor, äfven
torkade; gödsel, animalisk (afträdes- och ladugärdsgödsel),

äfven tokaall . .. . . . .

Naturligt vatten, annat än mineralvatten, äfven destilleradt; is,
rA, naturlig eller konstgj1odcnrnn . . . . . . ...

fria

20

fria

fria

fria.

fria

fri

119



764

Nummer Zollsatz
derGegenstände. für„Luschç Benennung der Gegenstän Dopiehentner

Tarifs. Mark.

223 Don einschließlichderPorzellanerde(Kaolin)undLehmallerArt, auch
gebrannt,gemahlenodergeschlemmt)Schamotte-und Dinasmörtel frei

224 Farberden (auchKreide), roh, sowie als rohe Farberden verwendbare
AbfälleundNebenerzeugnissederIndustrie;Graphit, roh (inStücken),
gemahlenodergeschlretttt .. . . .. frei

226 Kieselgur(Infusorienerde))Quarz, Quarzsand)Feuersteine,roh, auch
geschrecktodergemahln . . . . . . .. frei

227Kalk, kohlensaurer,Magnesit, Dolomit, Witherit, Strontianit, auch
gebrannt)Kalk, gebrannter,gelöscht;Kalkmörtel;Kalk, natürlicher
phosphorsaer . . ... frei

Anmerkung zu Nr. 234 des allgemeinen Tarifs. Unter Nr. 234
fallen auchrohe oderbloß roh behaueneWerksteine.Unter bloß roh behauenen
Steinen werdensolcheverstanden,welchelediglicheine Bearbeitung mit dem
* (Spitzhammer)odermit demSpitzmeißelzeigen,wie solcheerfolgt, um
von demStein überflüssigeTeile abzuschlagenund ihn zur Versendunggeeignet
zu machen. ’

236SonstigeErdenundrohemineralischeStosfe,anderweitimallgemeinen
Tarife nichtgenanntoder inbegriffen,auchgebrannt,geschlemmt,
gemahlenodergereinigt;Kreidemasse(aus Kreide, anderenErden,
eim und dergleichen)zu Formerarbeien frei

aus 243) Pech aller Art mit Ausnahmedes Steinkohlenpechs;Pechsatz(Rück=
standvonderPechbereitung)pechartigeRückständevonderDestillation
derMineralöle, soweitsie im Wasseruntersinken)Torfteer,Holzteer
undDagget(Daggert,Birkenteern frei

— — —



Nummer
i tyska
allmänna
tariflen.

Artiklarnas benämning.
Tullsats
för

100 kilogram

Mark.

223

224

226

227

ur 243

Lera, porslinslera (kaclin) däri inbegripen, samt annan lera,
alla slag, äfven bränd, malen eller slammad; schamotte=
och dinasmurbruk 2â22 22 22222222— 22222 22222222222824

Furgjordarter (ãfvenkrita), râa, àfvensomsäsomrän färgjordarter
användbara aflall och biprodukter frän industrien; grafit, rà
(i stycken), malen eller slammad 2222222222222222222

Kiselgur (infusoriejord), kvarts, kvartssand; flinta, rä, äfven bränd
eller malen .. “§#####= =“====#############=########

Kalk, kolsyrad, magnesit, dolomit, viterit, strontianit, älven
bränd; kalk, bränd, släckt; kalkmurbruk; kalk, naturlig
fostosreeee e . . . ..

Anmärkning till nr. 234 i allmänna tariffen. Under nr. 234
hänföras äfven rda eller blott rähuggna verkstenar. Med blott rähuggna
verkstenar förstäs sädana, hvilka endast utvisa en bearbetning med
Pikhacka (Spitzhammer) eller med spetsmejsel,säsombrukas för att!genom
borttagandet af öfverflödiga delar göra dem lämpliga för transporten.

Andra jordarter och räa mineralämnen, i allmänna tariflen ej
tspecificeradeeller inbegripna, äfven brända, slammade,malna
eller renade; kritmassa (af krita, andra jordarter, lim o. dyl.)
till formarearbbten

Beck, alla slag, med undantag af stenkolsbeck;beckbottensats
(äterstod frän beckberedning); beckartade rester frän rening
af mineraloljor, säframt de sjunkai vatten; torthjära, trätjära
och björkolja (daggert,Worktzära) ———— ......

fria

fria

fria

fria

fria

119°



Nummer Jollsatz

d BenennungderGegenstände füreutschen
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Mark.

259] Wagenschmirrerr . . . . . .. 6

271 Ammoniakwasser(Gaswasser),Salmiakgeit .. . . ... frei

289 Abatron, fest(Natriumhydroxyd)oderflüssig(Natronlauge))Atkali,
fest(Kaliumhydroxyd)oderflüssig(Kalilaugg)g) . ... 3,50

297Eisenvitriol (grünerVitriol, Eisensulfat),Zinkvitriol (weißerVitriol,
Zinksullahrhr)r)r)r)r); . . . .. .... . . . .. frei

309 Caleiumacetat(essigsaurerund holzessigsaurerKallll 0,50

AndereAcetate,anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt,sowie
—————————W .. . . . . . . . . . . frei

337Tinte und Tintenpulber .. . .. «... 4

349Holzgeist(Methylalkohol),roh;Aeeton,roh.................... frei
Anmerkung. Unter Nr. 349 fällt Holzgeist, dessenStärke, bei

15° C. mit einemAlkoholometernach Gewichtsteilenin Hundert für
Branntwein festgestellt,nichtmehrals 95 Gewichtsteilebeträgt.

aus 350 Holzgeist,gereininttttttee . . . . . . . . . .. 8

378 Holzteer-und Torfteerkreosot.. . . .. . ..... .. .... . . . . ... . . . . .. frei

(aus 472/4) Leinengarn(Garn aus Flachs oder Flachswerg),auch
gemischtmitJute, jedochohneBeimischungvonanderenSpinnstoffen:

aus 473 eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
bis Nr. 20 englisch...... ..... .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. 13
überNr. 20 bis Nr. 35 englisch... .. .. .... .. . . . .. . . . ... 16
überNr. 35 bis Nr. 75 englisch......... . . . . . . .. . . . . .. 21
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Nummer Tullsats

i Uske. Artiklarnas benämning. för
allmänna 100kilogram
tariflen.

Mark.

259Vagnssmörja........................................... 6

271 oniakvatten (gasvatten),salmiaksprt . . .. sria

289 Etsnatron, i fast form (natriumhydroxyc-)eller i flytandematron-
lut); etskali, i fast form (kaliumhydroxyc) eller i flytande
(Kalilut) .. .. .. .. . . . . . ... «............................. 3,50

297 Tärnvitriol (grön vitriol, järnsulfat), zinkvitriol (hvit vitriol, zink=
—————— . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. fria

309 Laleiumacetat (ãttiksyrad och trũüãttiksyrad Kalk) . .. .... . . . .. 0,50

Andra acetater, i allmänna tariffen ej specificerade, äfvensom
acetonolli «....................·............... fria

337 Bläck och bläckpaltter ... 4

349 Träsprit (metylalkohol), rä; aceton, fff . . . . . . . . . .. fria
Anmärkning. Under nr. 349 hänföresträsprit, hvarsstyrka,

vid 15%C. profvad med en alkoholometer efter viktstelar pr
för brännvin, icke öfverstiger 95%.

ur 350Träsprit, renaaaaa. . .. 8

378 Trätjäre- och torftjärekreosttt . . . . .. fria.

(ur 472/4) Linnegarn (garn af lin eller linblänor), äfven blandadt
med jute, dock utan inblandning af andra textilämnen:

ur 473%nkelt, blekt, fürgadt, tryckt:
t. o. m. ur. 20 engelst4 . . . . . .. 13
öfver nr. 20 t. o. m. nr. 35 engelsst . . . . . . ... 16

21öfver nur.35 t. o. m. nr. 75 engelst . . . . . . . . . ...



768

Nummer 2

deutschen Benennung der Gegenstände. r
ate s es 1 Doppelzentner
Tarifs. Mart.

498 Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes Abschnitts5D
des allgemeinenTarifs, auch gemischtmit Pferdehaaren,jedoch
ohneBeimischungvon anderentierischenSpinnstoffenoderBaum=
wolle, nichtunterNr. 486 bis 491 des allgemeinenTarifs fallend,
gemustert(roh),gebleicht,gefärbt,bedruckt,buntgewebt):

Damasttteteee 150
Jollsätze der Nr. 492

anden: #und498desallge

aus 556

562

aus 577

615

SchuheausLederallerArt, auchausbehaartenHäutenoderausHäuten
von FischenoderKriechtieren,mit anderenSohlen als Holzsohlen:

Mutoffel und Hausschuhe,ohneRücksichtauf das Gewicht... .
Anmerkung. Als Pantoffel und Hausschuhesind solcheSchuhe

anzusehen,diewederRiststellungnochFersenstellunghabennochin anderer
Weise(z.B. durchZugschnüre,VerschlußknöpfeoderelastischeEinsätze)
zur festenUmschließungdesFußes eingerichtetsind. Der vertragsmäßige
Zollsatz ist auchauf Pantoffel und Hausschuhemit einemAbsatzfleck,
jedochnichtauf solchemit Absätzen(Stöckeln)anzuwenden.

Handschuheganz oder teilweiseaus Leder (mit Ausnahmeder mit
Pelzwerküberzogenenodermit solchemgefüttertenHandschuheund
der als SattlerwarezubehandelndenausgepolstertenFechthandschuhe)

Schuheaus Kautschuk,auchin Verbindungmit Sohlen aus anderen
Stoffen, lackiert

(aus615/634)Holzwaren:
Bau=und Nutzholz, gehobelt,gefalzt, genutet,gestemmt,gezapft)
geschlitzt,soweit es nicht untereine andereNummer des Ab=
schnitts10!B des allgemeinenTarifs fällt:

.. â2222222222222 22222222222222

roh:
durchMesserunghergestelltefurnierartigeBrettchenaus Pappel⸗
holz oderErlenholzin kleinenAbmessungen

anderes,soweites nichtin derAnmerkungzu Nr. 75 und76
des allgemeinenTarifs ausgenommenist

bearbeitet...............................·...........

------------

ssssssssssssss

meinen Tarifs
+ 10 Mark

60

125

80

10
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Nummer
i tyska
allmänna
tariflen.

Artiklarnas benämning.
Tullsats
för

100 kilogram

Mark.

498

ur 556

562

ur 577

615

Täta väfnader af de under afdelning 5 D i allmänna tariflen
upptagna textilämnen, äfven blandade med hästhär, dock
utan inblandning af andra animaliska textilämnen eller bomull,
icke hänförliga under nr. 486 t. o. m. 491 i allmänna tariffen,
försedda med mönster (räa, blekta, fürgade, tryckta, kulört.
vätda):

Skodon af skinn, alla slag, äfven af hudar med här eller af hudar
af fiskar eller kräldjur, med andra sulor än af trä:
tofflor, utan afseendepä viktonn . . ..

Anmärkning. Säsom tofflor anses sädana skodon, hvilka
hvarken hafva ställning för vristen eller hälen och icke heller p#a
annat sätt (t. ex. genom snören, knappar eller resärinsättningar)
äro afsedda att fast omsluta foten. Den traktatsenliga tullsatsen.
tillämpas äfven Pä tofllor, försedda med en enkelel lacklapp, dock
icke pä sädana med klackar.

Handskar, helt eller delvis af SKkinn (med undantag af med
Pälsverk vare sig öfverklädda eller fodrade och af till sadel=
makararbetenhänförliga, stoppade fäkthandskar)

Skodon af kautschuk, äfven i förening med sulor al andra
ämnen, lackrahennnn . ...

(ur 615/634)Trävaror:
Byggnads-och gagnvirke, hyfladt, falsadt, späntadt, med stäm=
järn urtaget, försedt med tappar eller urskürningar, sä framt
det icke är hänförligt under nägot annat nummer i afdelning
10B i allmänna tariflen:
oarbetadt:
knifskurna, fanerartadeträskifvor af poppel- eller alträ
i Sm#dimensioner

annat, sá framt det icke är undantaget i anmärkningen
till nr. 75 och 76 i allmänna tariflen

bearbetadt

.. —“

——.. 224

—. 222422

2222222222—22222222222—2222242

150
tullsatserna under
nr. 492 oeh 403 i
allmãnna taristen

+ 10 mark

60

3,25
10



Nummer

—770 —

des Sollsab
deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner

arifs. Mark.

aus 624Spulen, auchgefärbt........................ "............. 5

(aus625/6)Möbel undMöbelteile,grobe(nichtgepolstert),unfurniert:

aus625 ausweichemHolze,7ee . .. . ... 4,50

(aus 628/9) Tischler=,Drechsler=und Wagnerarbeiten,grobe, sowie
sonstigegrobeHolzwaren, in den vorhergehendenNummern des
Abschnitts10B des allgemeinenTarifs nichtgenannt:

aus 628Fensterrahmen, Türen, Treppen,und Teile von solchen,profilierte
Holzleisten: . . . .. ... . . ... . .. ... .. ... .. .. . . . .. .. 4

Grobe rohePlatten aus weichemHolz, die auf beidenBreitseitenmit
einer durch ein Bindemittel (Zementoder dergleichen)befestigten
einfachenoder mehrfachenPappschichtvollständig überzogensind
(sogenanntesCompoboarrddddddd)) ... 5

629 bearbeitet:
Fensterrahmen,Türen, Treppen,und Teile von solchen 11
anden: . .. . ... 10

(aus 649/50) Halbzeug (Halbstoff zur Papier= und Pappenbereitung))
breiartigoder in festerForm, auchgebleichtodergefärbtodermit
mineralischenStoffen, Leim usw.versetzt:

650 aus Holz, Stroh, EspartograsoderanderenPflanzenfasern:
Holzmasse(mechanischbereiteterHolzstoff,Holzschlifff)n 1,25
chemischbereiteterHolzstoff(Zellstoff,Zellulose))Stroh=,Esparto=
und andererFaserstof. 1,25

aus 652 Pappen aller Art:
weiß oder farbig gestrichen,mit weißemoder farbigemPapier
beklebt)Malerpbaben: 10



Nummer Tullsats

i tyska Artiklarnas benämning. för
allmänna « 100 kilogram
tariflen.

Nlark.

ur 6248polar, äfven fürgase . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 5

(ur 625/6)Mõöbleroch möbeldelar, grosva (icke stoppade),icke
fanerade:

ur 625 af mjuka träslag, ra "...................... 4,50

(ur 628/9) Snickar-, svarfrar- och vagnmakararbeten, grofva,
äfvensom andra grofva trävaror, i föregäende nummer uti
afflelning 10B i allmänna tariflen ej specilccrade:

ur 628 fbnsterrashar, dörrar, trappor, och delar af sädana, prolilerade
träliste: üaaaa. . . .. 4

Grofva, räa plattor af mjuka träslag, hvilka pä bäda ytorna
fullständigt öfverdragits med ett genom ett bindemedel
(cementeller dylikt) fastsatt enkelt eller flerfaldigt papplager
——————————————-— . .. ..... . . . .. ... . . . .. 5

629 bearbetade: «
fönsterramar, dörrar, trappor, och delar af sädana 11
andcraaaaa. . .. .. 10

(ur 649/50)Halffabrikat för pappers- och papptillverkning, vãt
eller torr massa, äfven blekt eller fürgad eller försatt med
mineralämnen, lim c. s. V.:

650 af trä, halm, espartogräseller andra växtfibrer:
trämassa (mekaniskt beredd trämassa, slipmassa) 1,25

kemiskt beredd trämassa (cellulosa); halm-, esparto- och
annat fberämhleleeeeeeennnnnnnnne . . ... 1,25

ur 652Papp, alla slag:
hvit eller med fürg bestruken, öfverklistrad medhvitt eller
fürgadt papper; mälarbaHrrrr . . . . . .. 10

Reichs=Gesetzbl.1906. 120
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen

arifs.

Benennung der Gegenstände.
Zollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

655

667

681

Packpapier,nichtunterNr. 654 des allgemeinenTarifs fallend
AnderesPapier, nichtunterandereNummerndes allgemeinenTarifs
fallend, einschließlichdesKartonpapiers,auchliniert, pergamentiert
odergeköhnt:t:: . . . . . . .. .

Anmerkung zu Nr. 654 und 655 des allgemeinen Tarifs. Als
PackpapierwerdenohneUnterschieddes Stoffes, aus welchemdas betreffende
Papier hergestelltist, alle Papiere behandelt,welchesichzur Verwendungals
Druck., Schreib., Lösch=oderZeichenpapiernichteignen,insbesonderedieGattung
der Tütenpapieresowie die als Papier zum Einwickeln,Einschlagenoder Ein=
packenerkennbaren,in der Regel mehr oder weniger geleimtenPapiersorten.
Papiere dieserArt sind zum Satzevon 3 Mark für 1 Doppelzentnerauchdann
zu verzollen,wenn sieauf beidenSeiten glatt odergeglättet,in derMassebunt
gefärbtodermit Gebrauchsanweisungen,Warenanpreisungen,Musternund der=
gleichenbedrucktsind. Mit Unterlagen von GespinstwarenversehenePapiere
gehörennichtzu denPackpapieren.Für die Unterscheidungvon Packpapierund
Pappe ist in ZweifelsfällendasVerhältnis der FlächezumGewichtin derWeise
maßgebend,daß als Packpapiernur solchePapiere zu behandelnsind, von denen
1 Meter im Geviert wenigerals 350 Gramm wiegt. Von der Verzollung als
Seidenpapiersind alle Papiere ausgenommen,derenGewichtauf 1 Meter im
Geviert 30 Gramm übersteigt.

Briefpapier,BriefkartenundBriefumschlägein Behältnissenaus Papier,
Pappe oderHolz (Papierausstattung),und zwar:
in Behältnissen,mit Lederoder mit Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide überzogen(ganzoderteilweise)oderdamit
ausgestattttttttttttt: -·.

in Behältnissenvon andererBeschaffenheit:
aus Papier oderPHapenRnRa
aus Hlttttztztzt.

Anmerkung. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denenBrief=
papier, Briefkartenund Briefumschlägegebundensind, sowie gering=
1 AusstattungenderBehältnisseselbstmit solchenBändchenbleiben
bei derVerzollungaußerBetracht.

Plastersteien:n:
Anmerkung zu Nr. 682 des allgemeinen Tarifs. Gespaltene,an

den Schmalseitenrohe oder bloß roh behauenePlatten aus Granit von mehr
als 16 ZentimeterStärke werdenzollfrei abgelassen.

3

35

12
15

frei
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Nummer Tullsats

us Artiklarnasbenämning. för
allmänna — 100 kilogram
tariflen.

Mark.

655slagspapper, icke hänförligt under nr. 654 i allmänna tariffen 3
Annat papper, icke hänförligt under andra nummer i allmänna
tariffen, häri inbegripet kartongpapper, äfven linjeradt, per=
gamenteradteller koritee . . . ... .. . .. 6

Anmärkning till nr. 654 och 655 i allmänna tariffen. Säsom
omslagspapperbehandlas allt papper utan skillnad till ämnet, hvaraf det
är framställdt, som icke är till tryck-, skrif-, sug- och ritpapper tjänligt,
i Iynnerhet päspapper säväl som de i regeln mer eller mindre limmade
papperssorter, hvilka vanligen tjäna till omslag eller inpackning. Papper
af nämnda slag förtullas efter en tullsats af 3 mark för 100 kg, äfven om
det är pä bäda sidor jämnt eller glättadt, i massan kulört färgadt eller
försedt med tryckta bruksanvisningar, varureklamer, mönster o. dyl. Med.
underlag af textilvaror försedt papper hänföres icke till omslagspapper.
För särskiljande af omslagspapper och papp tjänar i tvifvelaktiga fall
Ftans förhällande till vikten som bestämmandepä sä sätt, att som om=
slagspapper behandlas blott sädant papper, af hvilket 1 meter i fyrkant
väger mindre än 350gram. Frän förtullning säsom silkespapper undan=
tages allt papper, hvars vikt för 1 meter i fyrkant öfverstiger 30 gram.

667 Brelpapper, brefkort och brefkuverter i askar etc. af Papper,
Papp eller trä (Papierausstattunga):
i askar etc., öfverklädda (helt eller delvis) med skinn
eller textilvaror, helt eller delvis af siden, eller därmed
annorledes försecckaa .. 35

i askar etc., af annan beskaffenhet: -
afpapperallerpapp.............................. 12
afträ.......................................... 15
Anmärkning. Vid smä band af textilämnen, alla slag, med=

hvilka brefpapper, brefkort och brefkuverter äro ombundna, si=
väl som vid obetpydligautsmyckningar af själfva askarna etc.
med dylika smä band, fästes icke afseendevid tullbehandlingen.

681 Gatsen:::: fri
Anmärkning till nr. 682 i allmänna tariffen. Klufna, P##de

smala sidorna räa eller blott rähuggna plattor al granit af mer än 16 cm.
tiocklek lämnas tullfria.

120“
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Nummner Jousah

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgemeinen 1 Doppelzentner
Tarifs. Martk.

(aus 685/6) Steinmetzarbeiten,ungeschliffen,ungehobelt,auch in
Verbindungmit unlackiertem,unpoliertemHolzeoderEisen:

aus685 von schlichter,nichtprofilierterArbeit, nichtabgedreht,nichtver=
ziert,aus Granit:
Randsteinefür Bürgersteige,an zwei Längsseitenund an
den beidenKopfseitenschlichtbearbeitet,sonstroh oder
bloßroh beharnnrnn . . . 0,25

andereArbeien . . ... 0,50
Anmerkungen.
1. Als Steinmetzarbeitenvon schlichter,nicht profilierter Arbeit
im Sinne der Nr. 685 sind ungeschliffene,ungehobelte,nicht
abgedrehteFensterbänke,Gesimsteileund andere Bau- und
Werksteinemit und ohne Kanten und mit ebenenoder ge=
krümmtenBearbeitungsflächeninsoweitzu behandeln,als die
Bearbeitung, insbesonderediejenigein gekrümmtenFlächen,
ah, ü die technischeZweckbestimmungdes Steines

bedingtist.
2. Stufen aus Granit sind auchdann nachNr. 685 zu verzollen,
wenn sie zur Vergrößerungder Auftrittbreite mit einemein=
fachen,nichtgegliedertenWulst versehensind.

693 Mühlsteine,auchin Verbindungmit eisernenReifen oderMetallhülsen frei

aus 694%chleif= und Wetzsteine,ganz oderteilweiseaus Karborund 12

(aus 713/4) Mauersteine (Mauerziegel, Backsteine)aus farbig sich
brennendemZiegelton,ungebranntodergebrannt,unglasiert:

713 Hohlsteine,Lochsteineund Lochplatten,rauh oderglaüt . . . . . 0,15

Formsteine,rauh oderglat . . . .. 0,20

aus716 KlinkerallerArt aus Ton, unglasirrtttr:r: ... 0,20

aus 719 Röhren aus Ton, unglasiertoderglasiert:
Drainröhrtren . . .. frei
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Nummer Tullsats
i tyska Artiklarnasbenämning. för
allmänna 100 kilogram
tariflen.

Mark.

(ur 685/6)Stenhuggeriarbeten,oslipade,ohyflade,äfren i#förening
med olackeradt, opoleradt trä eller järn:

ur 685 släta, icke profilerade, icke svarfvade, icke utsirade, af
granit:
kantstenar för trottoarer, pä tv# längsidor och pÄ#Y
bäda kortsidorna slätt bearbetade, eljest räa eller
blott rähunnga 0.25

andra arbteen .. . . . ... 0,50
Anmärkningar.
1. Säsom släta, icke profilerade stenhuggeriarbeten elter
nr. 685 behandlas oslipade, ohyflade, icke svarlvade
fönsterbänkar, gesimsdelar och andra byggnads- och
verkstenar med och utan kanter och med bearbetade,
släta eller buktiga Fytor, si till vida som bearbetningen,
i Aynnerhet med hänsyn till buktiga ytor, Syndbarligen
ür betingalgenom stenens tekniska användning.

2. Trappstenar af granit förtullas efter nr. 685, äfven dd de,
i ändamäl att fä fotsteget bredare, äro försedda med ett
enkelt, icke prolleradt utspräng.

693 Kvarnstenar, äfven i förening med järnband eller metallbylsor fria

ur 694Slip- och brynstenar, heit eller delvis af karborundum. . . . . .. 12

(ur 713/4) Murstenar (murtegel, tegelstenar) af tegellera, som
fürgar sig i bränningen, obrända eller brända, oglaserade:

713 hälstenar (Hohlsteine Lochsteine) och hälplattor, skrofliga
eller Släüaa .. 0,15

formstenar, skrofliga eller släta . . ... ,..................... 0,20

ur 716Klinker, alla slag, af lera, oglaseraaee . . . .. 0,20

ur 719 Kör af lera, oglaseradeeller glaserade:
Gräneringscc . . . . . . .. fria.
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Zollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

724

aus 728

aus 763

FeuerfesteSteine jederArt (Schamottsteine,Dinas- undandereQuarz=
steine,Bauxit= und Magnesiasteine,Kohlenstoffsteinefür feuerfeste
Ofenausmauerung),unglasiertoderglasiert:

rechteckigebei einemReingewichtedes Stückesvon wenigerals
5 Kilonga

rechteckigebei einemReingewichtedesStückesvon 5 Kilogramm
oderdarüber; andereals rechteckigeohneRücksichtauf das
Gewichtdes Stüäckes ...

Glatte, unglasierteBodenplattenaus Ton oder gefrittetemTonzeug,
durchZusammenpressenverschiedenfarbigerTonmassenmit Mustern
versbgseen.

Anmerkung. Platten der vorstehendbezeichnetenArt sind, wenn
ihre Stärke mehr als 1½ Zentimeterbeträgt, stets als Bodenplatten
zu behandelnund von der Verzollungals Wandbekleidungsplattennach
Nr. 729 des allgemeinenTarifs ausgenommen.

Anmerkungen zu Abschnitt 14 des allgemeinen Tarifs.
1. Im Gegensatzezu Mauersteinen und Klinkern sind als Dflasterplatten
aus Ton und als Bodenplatten aus Ton nur solcheparallelflächigeTon=
körper zu behandeln, bei welchen sowohl die Länge als auch die Breite
mindestensdem Fünffachen der Dicke gleichkommt.
Dieses Merkmal dient auch für dieUnterscheidungder feuerfestenMatten

von den feuerfestenSteinen.
2. Tonwaren, die durchZusammenpressenverschiedenfarbigerTonmassenher=
gestellt,hierdurchjedochnichtauf derSchauseitemit Mustern versehensind,
werdennichtals mehrfarbig,sondernals einfarbigvergollt.

Glas, anderweitim allgemeinenTarife nicht genannt, auch durch
PressenoderStanzen hergestelltodergeschliffen,poliert, abgerieben,
geschnitten,geätzt,gemustert)Glasgespinstund Glaswolle:
nichtgefärbt,nichtundurchsichtig222222222222222222228242 12
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Nummer
i tyska
allmänna
tariffen.

Artiklarnas benämning.
Tullsats
för

100 kilogram

Mark.

724

ur 728

ur 763

Eldfasta stenar, alla slag (Schamottstenar, dinas- och andra
kvartsstenar, bauxit- och magnesiastenar, kolstenar för eldfast
ugusutmurning), oglaserade eller glaserade:

rätvinkliga, vägande netto under 5 kg pr stycke

rätpinkliga, vägande netto 5 kg eller däröfver pr stycke;
andra än rätvinkliga utan afseende pä vikten pr stycke

Släta, oglaseradegolfplattor af lera eller halfförglasadt lergods
Ogefrittetes Tonzeug“)genom sammanpressningaf olik=
fürgade lermassor försedda med mönser

Anmärkning. Plattor af förenämnda slag, om de till tjock=
leken öfverskria 1½ centimeter, behandlas alltid säsom golf-
Plattor och undantagas frän förtullningen säsomväggplattor elter
#nr.729 i allmänna tariffen.

Anmärkningar till afdelning 14 i allmänna tariffen.
. I motsatstill murstenaroch klinker behandlas säsomgatubeläggnings=

lattor och golfplattor af lera blott sädana till ytan parallellformiga
erkroppar, vid hvilka säväl längden som äfven bredden uppgär
till minst femgängertjockleken.
Detta kännetecken tjänar äfven för skiljande af eldfasta plattor

frän eldfasta stenar.
2. Lervaror, som framställts geuom sammanpressningaf olikfärgade
lermassor utan att likväl därigenompä#ytan vara försedda med
mönster,förtullas icke säsomflerfärgadeutan somenfärgade.

Glas, i allmänna tariffen ej specificeradt,äfven framställdt genom
Pressning eller stansning, eller slipadt, poleradt, mattslipadt,
skuret, etsadt eller förselt med mönster;glasträd och glasull:

icke faärgadt,icke ogenomskinligt .. ........ . . . . .. . . . ..

0½
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Aummer =

deutschen Benennung der Gegenstände. für
allgeminen 1 Doppelzentner
arifs. Mark.

(aus 777/843)Eisenund Eisenlegierungen:
Anmerkung zu Nr. 784 des allgemeinen Tarifs. Unter Knüppeln

werdengewalzte,nichtgerichtete(adjustierte)Stäbe von 30 bis 110 Millimeter
Dickemit verschiedenenQuerschnittsformen,meistabervon quadratischer,ranten=
förmiger oder flacherForm mit mehr oder wenigerabgerundetenKanten ver=
standen.

785 SchmiedbaresEisenin Stäben (gewalzt,geschmiedetodergezogen),
auchgeformt(fassoniert);fernerBandeisen:
nichtüber12Zentimeterlang, zumUmschmelzen 1
mit eingewalztenMustern oderVerzieruen . .. 5
anderes ’................................ 2,50

(786/787)Blech:
786 roh, entzundert,gerichtet,dressiert,gefirnißt:

von mehrals 1 Millimeternr 3
in der Stärke ,.

vonlMillimeteroderdarunter............. 4,50
Anmerkung. Unter Nr. 786 fallen auchdressierteBleche,diedurch

Walzen eine gleichmehigglatte, glänzende,etwasspiegelndeOberfläche
gehenenb jedochkeine demWalzen nachfolgendeBearbeitungerfahren
aben.

787Hbgeschliffen, lackiert,poliert, gebräuntoder sonstkünstlichoxydiert,
auchmit spiegelnderOrydschichtüberzogen:

von mehrals 1 Millimetenr 5
in der Stärke -..vonIMillimeteroderdarunter............. 5,50
Anmerkung zu Nr. 791 des allgemeinen Tarifs. Unter Nr. 791

fallen auchDrähte, dieunmittelbarbeimZiehenoderWalzeneinblankesAussehen
erhaltenhaben,fernerDrähte, die nur infolge der Anwendungvon Kupfersalz=
lösungenbeimJiehen einendünnenKupferanflugaufweisen.

Anmerkung zu Nr. 791/2 des allgemeinen Tarifs. Unter Draht
ist dasjenigegezogeneoder gewalzteEisen zu verstehen,welchesohne Rückjicht
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Nummer
i tyska
allmänna
tariflen.

Arliklarnas benämning.
Tullsats
för

100 kilogram

Mark.

785

786

787

(ur 777/843)Järn och järnlegeringar:
Anmärkning till nr. 784 i allmänna tariffen. Under knüppel

förstäs valsade, icke riktade (adjustierte-) stänger frän 30 t. o. m.
110 millimeters tjocklek med olika tvärsnittsformer, men mest af kvadratisk,
rutformig eller flat form, med mer eller mindre afrundade kanter.

Smidbart järn i stänger (valsadt, smidt eller draget), äfven
fasoneradt; äfvensom bandjärn:

icke öfver 12 cm. längd, för omsmältning A
med invalsade mönster eller ornamenter ——— .122

(786/787) Plät:
rà, utan valshud, riktad, glättad (dressierte), fernissad:

öfver 111nnnn.
1 mm. eller därunder "

Anmärkning. Under nr. 786 hänföres ocksiä glättad (dres=
siert-) plät, somgenomvalsningerhällit en jämntglatt,glänsande,
nägot speglande yta. änskönt den icke undergätt nägon annan
bearbetningefter valsningen. -

af en tjocklek
.. 2

slipad, lackerad, polerad, brunerad eller pà annat sätt med
konst framställd oxidhinna, äfven öfverdragenmed en speg=
lande oxidhinna:

öfver 111mm... ..f
at en ooklek 1 mm. eller därunder 222 22222222224

Anmärkning till nr. 791 i allmänna tariffen. Under nr. 791
hänföresjämväl träd, somomedelbartvid dragningenellervlsningen fätt
ett blankt utseende, äfvensom träd, som blott till följd af använ
kopparsaltlösningar vid dragningen företer en tunn kopparanstrykning.

Anmärkning till nr. 791/2 i allmänna tariffen. Under träd
förstäs sädant draget eller valsadt järn, somutan afseendepä genomskär=

4,50

5,50

121
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Nummer =

deutschen BenennungderGegenstände. für
allgemeinen 1Doppelzentner

rifs. Mark.

auf die Form des Querschnittsbei letzteremkeinedie Grenzevon 5 Millimeter
überschreitendeAbmessungzeigt, ferner auch, und zwar ohneRücksichtauf die
Stärke, alles in Form von Bunden, Ringen oder dergleichenaufgewundene
gewalzteoder gezogeneEisen. Jedochist das in Form von Bunden, Ringen
oderdergleichenaufgewundenegewalzteoder gezogeneEisen, wenn seineBreite
mehr als 10 Millimeter beträgt, als Bandeisen, und wenn sie mehr als
25 Zentimeterbeträgt,als Eisenblechzu verzollen.

aus 792, Draht, gewalztodergezogen,einschließlichdesgeformten(fassonierten),
verzinnt, in der Stärke von weniger als 0,5 Millimeter bis
0,22Millimeter . . .. E 4,75

aus 794 Röhren, nichtunterNr. 793 des allgemeinenTarifs fallend, gewalzt
odergezogen,roh:
mit einerWandstärkevonwenigerals 2 Millimeter 10

(798/9) SchmiedbarerGuß, Schmiedestückeund andereWaren aus
schmiedbaremEisen, anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:

798 roh: «
vonmehrals150Kilogramin....... 3,50

* vonmehrals 100bis 150Kilogramm. 3,75
bei ’des=Seeingewichtevon mehrals 25 bis 100 Kilogramm. 4,50

vonmehrals 3 bis 25Kilogramm. .. 6
von 3 Kilogrammoderdarunter 6

799 earbeitet:
vonmehrals 150Kilogramm... . . .. 5/50

4 K Rei cht von mehrals 100 bis 150 Kilogramm. 6
erenchIng wiche vonmehrals 25 bis100Kilogramm.. 7

vonmehrals 3 bis 25Kilogramm. .. 10
von 3 Kilogrammoderdarunter 13

808 Spaten, Schaufeln,Blatthacken,Küchenpfannen,Kohlenlöffel,Schmelz-=
löffel,Feuergeräte,PflugscharenundPflugstreichbretter 4,50
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Nummer Tullsats

à Kà Artiklarnas benämning. för
allmänna 100 kilogram
tariflen.

Mark.

ningens form icke i nägon riktning öfverskrider 5 millimeters tjocklek,
och vidare, utan afseendeA tjockleken, allt i form af knippor inkommande
eller i form af ringar o. dyl. upprulladt, valsadt eller draget järn. Likväl
förtullas i form af knippor inkommande eller i ringar o. dyl. upprulladt,
valsadt eller draget järn, om dess bredd öfverstiger 10millimeter, säsom
bandjärnoch, om breddenöfverstiger25 centimeter,säsomjärnplät.

ur 792Träd, valsad eller dragen, fasonerad däri inbegripen, förtennt,
af en tjocklek under 0,5 t. o. m. 0,22 millimeter 4,75

ur 794 Kör, icke hänförliga under nr. 793 i allmänna tariffen, valsade
eller dragna, räa:

under 2 millimeters godstiocokenn . ... 10

(798/9) Smidbart gjutgods, smidesstyekenoeh andra varor af
smidbart järh, i allmänna tariffen ej specificerade:

798 räa:
af mer än 150 kilogram ... ... . ... 3,50
af mer än 100 t. o. m. 150 kilogram 3,75

med nPr afmeran25t.o.m.100kilogram. 4.50
af mer än 3 t. o. m. 25 kilogram. 6
af 3 kilogram eller ddrundker 6

799 bearbetade:
af mer äàn150 kilogram .. . .. . . ... 5,50
af mer än 100 t. o. m. 150 kilogram 6

med en— Pr. af mer än 25 t. o. m. 100 kilogram. 7
af mer än 3 t. uo.m. 25 kilogram . 10
af 3 Kilogram eller därunder .. . . .. 13

808Spadar, skyfflar, bladhackor, kökspannor, kolskyfflar, smäölt=
skopor, eldredskap, plogbillar och plogvändskifvor 4,50

121“



bleibendie in anderenNummern des Abschnitts17A des allgemeinen
Tarifs besondersgenanntenEisenwarenauchdannausgenommen,wenn
sie fein bearbeitetsind.

r
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Nummer 8%v vzume n ber 6 hand Sules

t enennung der Gegenstände.
— 1 1Doppelzentner

arifs. Mark.

aus 813Stemmeisen, Hobeleifen . . . . . .. 20
Maschinenmesser......................................... 18

aus 816 „ferderechen,bei einemReingewichtedes Stückesvon 3 Kilogramm
und darübher .. 6

aus820 Hufeisen,roh .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .... . . . . . . . .... . . . .. 3

aus 824 Wagenfedern,einschließlichderEisenbahnwagenfedern,roh odernur an
denBlattendenund Seitenkantenabgeschliffen;Pufferfeden 3

825 Drahtseileaus wenigstens0,5Millimeter starkemEisendrat 5
Hufnägel; grobenicht bearbeiteteNägel von wenigstens7 Jentimeter
Länge, geschmiedetodergepreßt,vierkantigund an der Spitzeun=
regelmäßigabgestumpft:: . . . . . . . . .. 6

Andere Drahtseile, Stacheldraht, Drahtgeflechteund Drahtgewebe,
Drahtbürsten,Drahtkörbe,Stiefeleisen;Schraubenund-Niete von
nichtmehrals 13 Millimeter Stiftstärke;Haken,anderweitim all=
emeinenTarife nicht genannt)Kisten=und Sarggriffe, Splinte,
rampen)Schnallen (mit Ausnahmeder Schmuckschnallen))Ro=
settenstifte;Sprungfedernaus Draht;) Häftel und Osen; Nägel,
wedervorstehendnochanderweitim allgemeinenDarifegenannt,auch
mit Köpfenaus anderenunedlenMetallenoderLegierungenun=
edlerMetalelll .. . .. . .. .... .. . . . . 8

836 Feine Schneidwaren(feineMesser,feineScheren,blankeWaffen und
dergleichen);Perlen und Schmuckschnallen,soweitsie nicht unter
Nr. 887 des allgemeinenTarifs fallen; Fingerhüte, Korkzieher,
Nußknacker,Stahlkugeln,Knöpfe(auchaus Blech)undsonstigefeine
Eisenwaren)anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt:
roh...............·..............·................ 15
bearbeitet...........·....·.......................... 24
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Nummer Tullsats
i fr Artiklarnas benämning. för
allmänna · — 100 kilogram
tariflen.

Mark.

ur 813 Stämjärn, hyfvelfiln 20
Maskinknifrrreernrnrnrnrnrnrnn ... . . . .. 18

ur 816 Hästräfsor, vägande netto pr stycke 3 kilogram och däröfver. 6

ur 820 Hästskor, räa ............... 3

ur 824 Vagnstfjädrar, däri inbegripna fjädrar till järnvägsvagnar, räa=
eller endast putsade á ändar och kanter; buffertfädrar 3

825 Trädlinor af minst 0,5millimeter tjock järntrckl 5
Hästskosöm; grof, icke bearbetad spik af minst 7 centimeters
TLängd,smiddeller pressad,Frkantig och i spetsenoregelbundet
trub. 6

Andra trädlinor, stängselträd, stängselduk, annan trädduk, träd=
borstar, trädkorgar, klackjärn; skrufvar och nitar af högst
13 millimeter diam.; hakar och krokar, i allmänna tarifflen
ej Specificerade; handtag till lädor och likkistor, sprintar,
krampor, spännen (med undantag af prydnadsspännen);
rosettstift; resärer af träd; hyskor och hakar; spik, ej förut
nämnd eller i allmänna tariffen ej specificerad, äfven med
hufvud af andra oädla metaller eller deras legeringar.. . ... 8

836 Fint knifsmide (fina knifvar, fina saxar, blanka vapen o. dyl.);
Pärlor och prydnadspännen, siä framt de icke falla under
#nr.887 i allmänna tariffen; fingerborgar, korkskrufvar, nöt=
knäppare, stälkulor, knappar (äfven af järnbleck) och andra
fina järnvaror, i allmänna tarifflenej specificerade
rüaaaaaa.. . . . . . . . .. 15
bearbetae. 24

Anmärkning. Frän förtullning efter nr. 836 säsomfina järn=
varor undantagas de under öfriga numren uti afdelning 17A i
allmännatariffen specificeradejärnvaror, äfven om de ärd-fint
bearbetade. ·
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen

arifs.

Benennung der Gegenstände.
Jollsatz
für

1 Doppelzentner

Mark.

875

879

aus 906

Anmerkungen zu Abschnitt 17A des allgemeinen Tarifs.
1. Bei Eisenwarenwird ein rauherOlfarben=oder Teeranstrichsowie das
Überstreichenmit Graphit nichtals Bearbeitungangesehen.

2. Eisen in Stäben, Draht, Blech, Röhren und andereEisenwaren,die auf
mechanischemWegemit Kupfer, Kupferlegierungen,NickeloderAluminium
überzogenoderauf chemischemWee vernickeltsind, unterliegen,soweitnicht
im allgemeinenTarife besondere Bestimmungengetroffensind, einemZoll=
zuschlagevon 50 vom Hundert. Sofern für die genanntenGegenständein
poliertemoder allgemeinin bearbeitetemZustandebesondereZollsätzebe=
stehen,werdenletztereder Berechnungzugrundegelegt.

Metalltuchaller Art für gewerblicheQZwecke,insbesonderefür dieHer=
stellungvonPapier, endlosoderin Rollen oderStücken,aus Draht
aus Kupfer oder Kupferlegierungen,auch mit Gespinsteinlagen;
Vordruckwalzen(Egoutteure)aus Kupfer oder Kupferlegierungen,
glatt odergerippt,mit oderohneWasserzeihen

Kupfer=,Tombak=undMessingwaren,verniert,gefärbtodervernickelt,
soweitsienicht zu den fein gearbeitetenSchmuckgegenständenusw.
der Nr. 887 des allgemeinenTarifs gehörenoder durchdie Ver=
bindungmit anderenStoffen unterhöhereZollsätzefallen:

vernickelteRahmen und Bügel aus Messingblechfür Zigarren=
taschen,Brieftaschen,Geldtäschchen,Handtaschen,Reisetaschen
und ähnlicheTäschnerwarnren

anderehierhergehörigeWauren

Milchentrahmungsmaschinenaller Systeme (Milchzentrifugen,Separa=
toren,Radiatorenusw.):

*1.# von 40Kilogrammoderdarunter
beieinem 'vonmehrals40Kilogrammbis1Doppelzentner

Neingewiche vonmehrals 1 Doppelzentnerbis 2 Doppelzentner
Maschine vonmehrals 2 Doppelzentnerbis 4 Doppelzentner

vonmehrals 4 Doppelzentnerbis 5 Doppelzentner
Anmerkung. Unter Radiatoren werdensolcheMilchentrahmungs.

maschinenverstanden,welcheim unmittelbarenAnschluß an die Ent=
rahmungin ununterbrochenemVerfahrenButter herstellen.

18

50
60

——
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Nummer
i tyska
allmänna
tariflen.

Arliklarnas benämning.
Tullsats.
för

100 kilogram

Mark.

875

879

ur 906

Anmärkningar till afdelning 17A i allmänna tariffen.
. Vid järnvaror anses en ojämn pästrykning af oljefärg eller tjära
äfvensomuuhreeniag med grafit icke säsom bearbetning.

2. Järni stänger, träd, plät,rörSoch andra järnvaror, hvilka pä me=
kanisk väg erhällit ettbkwerdrag af koppar, kopparlegeringar, nickel
eller aluminiumeller pä kemiskväg förnicklade,draga, för sä vidt
ickei allmänna tariflen särskilda bestämmelserdaromgälla, en tull=
förhöjningaf 50%. Om för nämnda föremäl — poleradeeller i
allmänhet bearbetade— särskilda bestämmelseräro gällande, tull=
behandlas de efterdessa.

Metallduk, alla slag, för industriella ändamäl, i synnerbet för
Pappersfabrikation, ändlös eller i rullar eller stycken, af
träd af koppar eller kopparlegeringar, äfvenmed textilinlägg;
förtruckvalsar (egoutteurer)af koppar eller kopparlegeringar,
jämna eller räfflade, med eller utan vattenmärken

Koppar-, tombak- och mässingsvaror, med guld- eller silfver=
fernissa öfverstrukna, mälade eller förnicklade, säframt de
icke äro hänförliga till de under nr. 887 i allmänna tariffen
upptagnafint arbetadeprydnadsföremäleno. s. v. eller genom
förening med andra ämnen draga högre tullsatser:
förnicklade ramar och byglar af mässingsplätför cigarr=
fodral, plänböcker, penningbörsar, hand- och resväskor
samt andra liknande vrarooe . . . . ..

andra hit hörande saor ... . . . . . ..

Miölkskumningsmaskineraf alla system(mjölkcentrifuger,separa=
torer, radiatorer o. s. V.):

af 40 kilogram eller ddrundker
med en af mer än 40 t. o. m. 100 kilogram . . . . . ..
nettovikt (afmer än 100 t. o. m. 200 kilogran
Pr maskin af mer än 200t. o. m. 400 kilogram.

af mer än 400 t. o. m. 500 kilogram.
Anmärkning. Med radiatorer förstäs sädanamjölkskumnings=

maskiner, hvilka i omedelbar anslutning till skumningen och i
oafbrutenföljd framställasmör.

18

50
60

–——Se-

00
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· Tarif B.
Zölle bei der Einfuhr in Schweden.

Tariff B.
Införseltullar i Sverige.

Reichs=Gesetbl.1906. 122
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Tarif B.
Zölle beiderEinfuhrin Schweden.

Oer im gegenwärtigenTarif erwähnteschwedischeallgemeineTarif ist der Zolltarif vom 1. Juli 1904.

Nummer v
des er⸗

schwedischen Benennung der Gegenstände. zollungs. Jollsatz
allgemeinenTarifs-8 maßstab.

Kronen. Ore.

6 BriefmarkenalbumssowieerkennbareTeile dovon kg 1 —
PostkartenalbumssowieerkennbareTeile davo ⸗ 1 50
AndereAlbums sowieTeile daooon ⸗ 2 —

16 Apothekerwaren,im allgemeinenTarif anderweitnichtge=
nannt, einfachoderzusammengesetzt,eingeführtdurch
Vorstehervon Apothekenoder, nach Anhörung der
Medizinalverwaltung,der Wissenschaftsakademieoder
der zuständigenUniversitätsfakultät,durchGelehrtezu
wissenschaftlichenZweckenoderauch,nachPrüfung des
Kommerzkollegiums,durch Gewerbetreibende,welche
nachweisen,daß sie solcheWaren zur Herstellung ihrer
Fabrikatenötighaooben . ... . . . .. — frei

18 Asbest,unbearbeitet,auchArbeitendaraus........... — frei

20 JSchachtelnund Dosen.
Anmerkung. Bei Prüfung derFrage, obSchachteln

oderDosen, weil sieaus zusammengesetztemMaterial be=
stehen,nach Nr. 20 zu verzollensind, bleibenSchließ=
vorrichtungen(kleineSchlößchennebstzugehörigenSchlüsseln,
Schlüsselschildernund dergleichen)außerBetracht.
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Tariff B.
Införseltullar i Sverige.

Jummer Kvantitet
i svenska Artiklarnas benämning. för tullbelllsats
allmänna ·

M räkningen.
Kronor. COre.

6 PFrimärksalbumälvensom igenkännliga delar däraf kg —
Brefkortsalbum äfvensom igenkännliga delar däraf ⸗ 1 50
Andra album äfvensomdelar ddrak ... ⸗ —

161Apoteksvarcor, i allmännataxan ej specificerade,enkla
eller sammansatta, till införsel af apoteksföreständare
eller, efter Medicinalstprelsens, Vetenskapsaka=
demiens eller vederbörande universitetsfakultets
hörande, af vetenskapsmän till begagnande för
vetenskapliga ändamäl, eller ock, efter Kommers=
kollegii pröfnming,af näringsidkare, som styrka
tsig hafva behof af dylika varor för ästadkom=
mande uafsina tillverkninger .. — fria

l
18Asbest,oakbetad,äfvensomarbetendäraf...g..» — fria

20 JAskar och Dosor.
Anmärkning. Vid pröfningaf frägan,huruvida

askar och dosor skola förtullas efter nr. 20, emedan
de bestäàaf sammansatta ämnen, fästes icke afseende
vid läsinrättningar(smä#läs medtillhörandenycklar,
nyckelskyltar och dylikt).

1227



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs=
maßstab.

Kronen. Ore.

22

23

24

46

50

53

55

Bänder:
seidensamtneund ganzseiden

halbseiden.

andereArten, darunter elastische,auch aus Seide,
worin KautschukoderähnlicheStoffe enthaltensind

Anmerkung zu Nr. 22, 23, 703 und 704. Seiden=
waren der in diesenNummernbezeichnetenArt, in welchen
bis zu 15 v. H. andereGespinsteenthaltensind, werden
wieganzseideneverzollt.Wie halbseidenewerdenalleanderen
derartigenWaren verzollt,in welchenSeide enthaltenist.
Jedochist auf Seide, welchein Garn von anderenGe=
spinsteneingesponnenist undnichtderganzenLängedes=
selbenfolgt, keineRücksichtzu nehmen.
DergleichenWaren aus Samt, Velpel und Dlüsch

werdenaußerdemwie ganzseideneWaren verzollt, wenn
die ganzeSchauseiteaus Seide besteht,auchwennan der
KehrseiteandereGespinsteersichtlichsind.
KünstlicheSeide wird bei der Verzollung der natür=

lichenSeide gleichbehandelt.

Bijouteriewaren,aus anderemStoff als Gold undSilber,
einfachoderzusammengesetzt,wie Armbänder, Armel=
undBrustknöpfe,Busennadeln,Ketten,Kreuze,Ringe,
Siegel, Spangen, Uhrhakenund dergleichen

Künstliche Blumen aus Zeug, Papier, Stroh, Federn
oderanderemähnlichenStoffe ..... . . ... .. .. . ...

BleistifteallerArt ......... . . ... . . . .. . . . .. . .. ..
Anmerkung. Hierunter fallen auchin Holz gefaßte

Farbstifte(Buntstifte).

Schreibtinte,einschließlichder Behältnise ...

Buchstabenstempelund Buchdrucktygngen

kg

15

35



Nummer
i svenska
allmänna
tazxan.

791

Arliklarnas benämning.
Kvantitet
för tullbe=
räkningen.

Kronor. Ore.

22

23

24

35

46

50

S' Su

Band:

silkessammets- och helsien

hallsisenI;;;I;I;

andra slag. därunder inbegripna sädana elastiska,
äfven af silke, hvari kautschuk eller likartadt
—————WWW„

Anmärkning till nr. 22, 23, 703 och 704.
Sidenvaror af de under dessanummerupptagnaslag,
i hvilka andra spänadsämnentill och med 15% ingd,
skola förtullas säsom helsiden. Säsom halfsiden för=
tullas alla andra dylika varor, i hvilka silke ingär.
Dock skall fgeencke icke fästas 4 silke, som, in=
spunnet i garn af annat spänadsämne, ej följer
garnets hela längd.
Dylika varor af sammet, fälb och plysch tull=

behandlas dessutom säsom helsiden, daàel ytan
utgöres af silke, ehuru fränsidan utvisar annat
spänadsämne.
Konstgjordtsilke skall vid tullbehandlingenanses

lika mednaturligt silke.

Bljouterivaror, af annat ämne än guld eller silfver,
enkla eller sammansatta, säsom armband, ärm=
och bröstknappar, bröstnälar, kedjor, kors, ringar,
sigiller, spännen, urhakar m. nn.

Blommor, konstgjorda;,af tyg, papper, halm, Häder
eller andra dylika ämen . . ..

Blyertspennor, alla sllssesess . . . . . . . ..
Anm ärkning. Hit hänföras äfven i trä infattade

färgstift (Buntstifte).

Bläck, skrif-, kärlens vikt inberäknad

Bokstafsstämplaroch Boktrycksstleenrn . . ..

kg

15

35

25



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs=
maßstab.

Zollsatz

Kronen. a Ore.

60

62

64

82

Bürstenbinderwarenaus anderemMaterial als aus Fiber,
Gräsern,WurzelnodersonstigenvegetabilischenStoffen,
ausgenommenPinsel, Maurer= und Malerbürsten
aller Art:

mit andererEinfassungals solchervon unpoliertem
oderbemaltemHolz oderEisen

Briefumschlägeund Papierdüen
Anmerkung. Briefpapier, Briefkarten und Brief=

umschlägein Behältnissenaus Papier, Pappe oderHolz
(Yaopierausstattungen),jedochohneVerbindungmit anderen
Materialien,werdenzumSatzevon0,25 Kronenfür 1 kg
verzollt. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denen
Briefpapier, Briefkarten und Briefumschlägegebunden
sind, sowiesolcheBändchenoderBeschlägezumFesthalten
desDeckelsoderzum Schließender dazugehörendenBe=
hältnissebleibenbeiderVerzollungaußerBetracht. Ebenso
bleibt es auf die VerzollungohneEinfluß, wenndieBe=
hältnisseEinrichtungenzur Unterbringung verschiedener
Arten oder Größen von Briefbogen, Briefkarten oder
Briefumschlägen,wieabgeschlosseneFächer,Brücken,Klötze
und dergleichenbesitzen.

—2222

Stickereien,im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt,
fertig odernur angefangen:
gestickteStreifenaus anderemBaumwollengewebeals
Tüll oderausLeinengewebe,auchwennmit anderer
Näharbeit versehen,und solchegestickteGewebe,
augenscheinlichzum Zerschneidenin Streifen be=
stimtt: .. . ...

andererArt, nicht unter Nr. 63 des allgemeinen
Tarifs fallend, tragendenZoll wiedasZeugoder
der Stoff, auf demdie Steckereiausgeführtist,
mit 100 v. H. Zuschlag.

Bücherin fremdenSprachengedrucktodermit erhabener
Schrift für Blindee . ...

Anmerkung zu Nr. 81 und 82 des allgemeinen
Tarifs. Hierunter fallen auchBilderbücherund Mal=
bücherfür Kinder, mit erläuterndemText (in Prosa
oderPeesie).

frei
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Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

Artiklarnas benämning.
Kvantitet
för tullbe=
räkningen.

Tullsats

60

62

64

82

Borstbindararbeten af andra ämnen än af fiber, gräs,
rötter eller andra vegetabiliska ämnen, med un=
dantag af penslar, murar- och mälarborstar,
alla slag:
med annan infattning än af opoleradteller mä=
ladt trä eller n

Brefkuverter och Papperspäreer . . . . . ..
Anmärkning. Brefpapper, brefkort och bref-

kuverter i askar m. m. af papper, papp eller trä
(Papierausstattungen),dock ickei förening med andra
ämnen, skola förtullas elter en tullsats af 0,25 kronor
för 1 kg. Vid smä band af spänadsämnen,alla slag.
medhvilka brefpapper,brefkort och brefkuverter äro
ombundna, säväl som dylika band eller beslag, af=
sedda för lockets fasthällande eller för tillslutandet
af dithörande askar m. m., fästes icke afseende vid
tullbehandlingen. Likasä inverkar icke pä tullbe=
handlingen, om askarna m. m. äro försedda med
inredningar för anbringandet af olika slag eller
storlekar af brefpappersark, brefkort eller brefn=
verter, säsom fackinredning, klotsar o. dyl.

Broderade arbeten, i allmänna taxan ej specificerade,
färdiga eller päbörjade:
broderade remsor af annan bomullsväfnad än
tyll eller af linneväfnad, äfven om de äro
försedda med annat sömnadsarbete, samt bro=
deradesädana väfnader, synbarligen afsedda
att sönderklippas till remasor . . . . ..

andra slag, icke hänförliga till nr. 63 i all-
männa taxan, draga lika tull med det tyg
eller ämne, hvarä broderiet är anbragt, med
tillägg af 100 procent.

Böcker, pä främmande spräk tryckta samt med
upphöjda bokstäfver till begagnandeaf blinda

Anmärkning till ur. 81 och 82 i allmänna
taxan. Hit hänföras äfven bilderböcker och mälar=
böcker för barn, med förklarande text (pä prosa
eller poesi).



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen

rifs.

794

Benennungder Gegenstände.
Ver=

zollungs=
maßstab.

Ore

aus 87

aus 88

99

100

101

110

aus 140

142

Zelluloid, verarbeitet,mit AusnahmevonTasten,Messer=
griffen und Material dazu: ohne Verbindung mit
anderenStosffen

Zement,einschließlichder Behältnisse,mit Ausnahmevon
Eisenschlackenzement

Elektrometer

ElektrischeGlühlampen

ElektrischeMaschinen:Dynamomaschinen,Elektromotore
und TransformatorensowieTeile davon

— 22222â22222

— 222

— —2224

Etuis mit oder ohneZubehör, von zusammengesetztem
oderim allgemeinenTarif anderweitnichtals bearbeitet
aufgeführtemMaterial: s
mitLederoderGespinstwarenallerArt ganzoderteil⸗
weiseüberzogenoderdamitausgestattetoderin Ver=
bindungmit ZelluloidoderähnlichenFormerstoffen

andrernrnrnr . . . . . . ..
Anmerkung. Bei Prüfung der Frage, ob einEtui,

weil es aus zusammengesetztemMaterial besteht,nach
Nr. 107 zu verzollen ist, bleibenSchließvorrichtungen
(kleineSchlößchennebstzugehörigenSchlüsseln,Schlüssel=
schildernund dergleichen)außerBetracht.

Firnis, außerSpirituslack
Gänse, lebende
Farbenund Farbstoffe:
Alizarin, Anilin und andereTeerfarben

Anmerkung zu Nr. 142 und 145. Teerfarbstoffe
sind zollfrei, auchwennsie geringeMengenvon Stoffen,
wie z. B. Essigsäure,Azetin, Sulfide— jedochnicht
Alkohol— enthalten,derenBeimischunglediglichbezweckt,
den Farbenton zu mildern oder zu fixieren oder die
Fällung im Bade zu verhindernoder auch der Farbe
anderederartigeEigenschaftenzu geben)welchesie für
ihre Verwendunggeeignetermachen.

6##########—

2222222—22222—222222222242

—EIIIIIII

kg

100 kg

100Kronen

kg

100Kronen

10

15

frei

frei

80

60

50

30



Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

— 795

*

Artiklarnas benämning.
Kvantitet
för tullbe-=

räkningen.
Kronor. Ore.

ur 87

ur 88

99

100

101

107

110

ur 140

142

Celluloid, arbetad, med undantag af tangentskifvor,
knifskaft och ämnen därtill: utan förening med
andra ähmmgmen.

Cement, kärlens vikt inberäknad, med undantag af
järnslaggcement 222— 22222224

Elektricitetsmãtare 6HH######

2222—22222222222222224

Elektriska maskinerna dynamomaskiner, elektro=
motorer och transformatorer eller delar därak

Elektriska glödlampor

Etuier, med eller utan tillbehör, af sammansatta
eller i allmänna taxan säsom arbetade ej speci=
ficerade ämnen:
helt eller delvis öfverklädda med skinn eller
spänadsvaror, alla slag, eller därmed annor=
ledes försedda eller i förening med celluloid.
eller dylika formbara ämnen

andra
Anmärkning. Vid pröfning af frägan, huruvida

ett etui skall förtullas efter nr. 107, emedan det
bestär af sammansatta ämnen, fästes icke afseende
vid läsinrättningar(smäläsmedtillhörandeuycklar,
unyckelskyltaroch dylikt).

e

HHHH#####22

Fernissa, med undantag af spritfernissa

Gäss, lefvande .—..—.—.—.—————————————.——.—..

Fürger och Färgningsämnen:
alisarin samt anilin och andra tjärfärger.

Anmärkning till ur. 142 och 145. Ijär=
färgningsämnenäro tullfria, äfven om de innehälla
ringa mängd af sädana ämnen som t. ex. ättikspyra,
aetin, sulfid — dock icke alkohol —, hvars inbland=
ning uteslutandehar till ändamälatt mildra eller
fixera färgtoneneller att förhindra fällningen i badet
eller erkä att gifva fürgen andra dylika egenskaper,
hvilka göra denmer ägnadför sin användoning.

kg

100 kg

100 kronor

kg

100 kronor

10

15

E

—

sria

123

80

60

50

50

30
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Nummer Ver⸗des
*½—7 BenennungderGegenstände. zollungs= Jollsatz
gemeinen maßstab.

Tarifs. Kronen. Ote.

Moch: Farben und Farbstoffe.)

144 Buch⸗,Stein⸗ undKupferdruckfarben............. leg — 7

145 Indigo, Indigoextrakt,Indigokarmin und Kochenille — frei
Anmerkung. SynthetischerIndigo, trockenoderin

Teigform, ist wie natürlicherzu behandeln.
Vgl. auchAnmerkungbei Nr. 142.

149 Zinkweii . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . ... — frei
Anmerkung. Hierunter fällt auchLithopon.

150 andereArten, im allgemeinenTarif anderweitnicht
genannt,unzubereitetoderzubereite — iS

156 Gerbsärrerererererr — —I frei

Garn:
WollengarnallerArt:
einfach:

157 ungefärbtundungebleicht . .. .. .. kg — 20

158 gefärbt,gebleichtoderbedrukt ... ⸗ — 35

dubliertodermehrdrähtig:
159 ungefärbtundungebleict . . . . . .. — 25

160 gefärbt,gebleichtoderbedruckt,auchsogenanntes
Glanzgarn............ .. . ... . .. . . . . .. — 40

Leinen=undHanfgarn:
einfach:

161 ungefärbtund ungebleicht ... t“ — 20
162 gefärbt,gebleichtoderbedrukt 5 — 40
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Nummer Kvantitet
i s#s Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats.
allmänna «
taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

(Forts.: Färger och färgningsämnen.)

144 bok-, sten- och koppartrycksfüttg . . .. kg — 7

145 indigo, indigoextrakt, indigokarmin och koschenill — fria
Anmärkning: Syntetisk indigo, torr eller i degig

form, tullbehandlas säsom naturlig.
Ifr. äfvenanmärkningvid nur.K.

149 zinkhHttttt::: . .. . . . . .. — fritt
Anmärkning. Hit hänföresäfvyenlitopon.

150 andra slag, i allmänna taxan ej specificerade,
oberedda eller bereddbaa ... . . .. — fria

l
156Garfsyra.................................... — fri

Garn:
ullgarn, alla slag:
enkelt:

157 ofärgadt och oblelst . . . .. kg. — 20

158 färgadt, blekt eller tryockt.. .. ⸗ — 35

tva- eller flerträdigt:
159 ofärgadt och oblelkt. v — 25

160 färgadt, blekt eller tryckt, s. k. briljantgarn
därunder inbegrieernr . . . .. — 40

linne- och hampgarn:
enkelt:

161 ofärgadt och oblertt... 5 — 20
162 färgadt, blekt eller tryockt . .. v — 40

123°
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Nummer Ver.=
es

schwedischen Benennungder Gegenstände. zollungs= Zellsatz
allgemeinen
Tarifs. mehsab. Kronen. Ore.

(Noch: Garn.)
Segelgarnund Bindfaden:

169 ungefärbtund ungebleicht . . . . . . . . . . . ... kg — 20

Gips:
173 gebranntund gemahlen,einschließlichder Gefäße. . ..! 100 kg — 40

Glas:
Fenster=und Spiegelglas:
belegt:

184 bis ½dm Fläche . .. kg — 30

185 von größerenDimensioeen 5 — 50

186 photographischeTrockenplattenodersogenannteEmulsions=
platten,einschließlichderSchachtelnund desPapiers " —- 30

187 andereArten, im allgemeinenTarif anderweitnicht
genannt,auchKaraffenund gepreßteodergeschliffene
Flasnhhen . .. ⸗ — 60

aus194 Reis, polirt4t:: . . . .. 100 kg 6 50

198Goldgespinstwaren:Nestelschnüre,Kantillen,Flitter,Borten,
Besätze,Schnüreund andere,im allgemeinenTarif
anderweitnichtgenannt,echtoderunecht kg 9 —

Anmerkung. Waren der in Nr. 198 bezeichneten
Art, welcheGoldfädenoderGoldgespinstebis zu höchstens
15 v. H. des Gesamtgewichtsder Ware enthalten,sind
nicht als GoldgespinstwarennachNr. 198, sondernnach
ihrer sonstigenBeschaffenheitzu verzollen.

205 LederhandschuheallerArt ...... . . . ... . . .... . . . . .. « 6 —



Nummer Kvantitet
i svenska Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna akni

rakningen.

taxan. Kroner. Ore.

(Forts.: Garn.)
segel- och bindgarn: .

169 olärgadt och obleltt . . .. kg – 20

Gips:
173 bränd och malen, kärlens vikt inberäknal 100 kg — 40

Glas:
fönster- och spegelglas:
folierade: .

184 af t. o. m. ½/kv. m. n3aaa kg — 30

185 af större dimensioen ⸗ — 50

186 fotografiskatorrplätar eller s.k. emulsionsplätar,
askars och pappers vikt inbegridbeen ⸗ — 30

187 andra slag, i allmänna taxan ej specificerade,
karaffiner och pressade eller slipade flaskor
därunder inbegrinaa . . . . . . . . .. ⸗ — 60

ur 194 Ris, polerat. 100 kg 6 50

1 Gulddragararbeten: ägiljetter, kantiljer, paljetter,
galoner, gramaner, snören och andra i allmänna
taxan ej specificerade,äkta eller oaktaoa ... kg 9 —

Anmärkning. Under nr. 198 upptagna varor,
hvilka innehälla guldträdar eller gulddrageri till en
kvantitet af högst 15% af varans hela vikt, tull=
behandlasicke säsomgulddragararbetenefternr. 198
utan efter deras beskaffenheti öfrigt.

205landskar, alla slsaagaaaa . . . . . . ... 2 6 —
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Nummer Ver=

schwedischen Benennungder Gegenstände. zollungs= Zollsatz
allgemeinen 6 maßstab
Tarifs. " Kronen. Ore.

Häute und Felle außerPelzwerk,zubereitet:

219 Sohllederund Brandsohlleder.................... kg — 40
220 andereÄbren . . .. ⸗ — 65

226 Hoprprn 3 » — 10

230Roßhaare..........·.·.....................·. - — 20
Anmerkung. Hierunter fallen auchKrollhaare.

Instrumente:
239 chirurgische,mathematische,physikalischechemischeund

Vavigationsinstrumentealler Art, im allgemeinen
· Taufanderwettmchtgenannt................· 100Kronen10 —

240 optische,im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt,
einschließlichFernrohre,Brillen, sowieaechteoptische
GläserallerArt .. .. . . ... . .. . . . . . . . ... .. .. kg 2 —

Barometer,Manometerund Thermometer ⸗ 1 —

musikalische:
Pianofortes, auchgebrauchte:

241 tafelförmigeund Pianinos ................. 1 Stück50 —

242 Flüe . ... 200 —
245 AlkkordeonsoderTeiledavon........ .... . . . .. kg — 50

246 andereArten, auch einzelneingehendeTeile und
Zubehör, im allgemeinenTarif anderweitnicht
genat . .. .. . . . .... 100Kronen] 15 —
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Nummer Kvantitet
ĩ svenska Artiklarnas benämning. für tullbe= Tullsatsallmänna ·
taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

Hudar och Skinn:
ej hänförliga till pälsverk:
beredda:

219 sulläder och bindsulläker kg — 40
220 andra slla .. . . . . . . . .. » — 65

226 Humle . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. » — 10

Här:
230 tge . . .... . . . . .. » — 20

Anmärkning. Hit hänföres äfven krusadt tagel
(Krollhaare).

Instrumenter:
239 kirurgiska, matematiska, fysiska, kemiska och na=

vigations-, alla slag, i allmänna taxan ej speci=
ficerae 100kronor 10 —

240 optiska, #allmänna taxan ej specificerade,därunder
inbegripnakikare, glasögonoch infattadeoptiska
glas af alla slag........ .... . .. . . .. . . . ... kg 2 —

barometrar, manometrar och termometrar . . . ... ⸗ 1 —

musikaliska:
fortepianon, äfven begagnade:

241 tafflarochpianinnoon . . . .. 1 stycke 150 —
242 flyogller . . . .. 200 —

245 ackordion eller delar ddcake. kg — 50

246 andra slag, äfvensom särskildt inkommande delar
och tillbehör, i allmänna taxan ej specificerade100krono 5 —



Nummer

802

Ver=des
schurdisch Benennung der Gegenstände. zollungs= Zollsatz
allgemeinen

barfa. maßstab. Kronen. Ore

253 Eisenbahn-und Pferdebahnwagen,auchTender 100Krone —
Anmerkung. Als Eisenbahn-undPferdebahnwagen

sind auchsolcheWagen zu behandeln,in welchenMotore
angebrachtsind. "

Kali:
263 kohlensaures(Pottasche)unddoppeltkohlensaures.. ... — frei

265| salpetersaures(Kalisalpetrr=r)n — frei

Kautschukoder Gummielastikum,vulkanisiertoder nicht
vulkanisiert,sowieGuttapercha:

bearbeitet:
ausgewalztin Platten:

282 von 1 mm Dicke oder mehr, mit oder ohne
Zeugeinlgee .. . .. .. . . .. . . .. — frei

aus 284 FädenundRöhrenausHartkautschukoderEbonit — frei

285 andereArten, im allgemeinenTarif anderweit
nicht genannt,darunterauchSchuhzeugund
Kautschukin Holzhülsen kg 1 20

Chemisch=technischePräparate,im allgemeinenTarif ander=
weitnichtgenannt:

288 Goldchlorid,Kaliumgoldchlorid,Natriumgoldchlorid
(Goldsalz),Kalium=Platinachlorürund Platina=
chlordeeeeedd . . . . .. — 8

289 andereArten, mit Ausnahmeder in Nr. 287 des
allgemeinenTarifs genannten 100Kronen 15 –



Nummer

803

Kvantitet
1 Fen"542 Arliklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna .taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

253 Järnvägs- och spärvägsvagnar, äfvensom tendrar. 100krono15 —
Anmärkning. Till järnvägs- eller spärvägsvagnar

hänföras äfven sädana, i hvilka motor finnes anbragt.

Kalir

263 kolsyradt (pottaska)och surt kolsyraüt — sria

265 salpetersyradt (kalisalpetr) fritt

Kautschuk eller Gummi elasticum, vulkaniserad eller
icke, samt Guttaperka:
arbetad:
i Skifvor utvalsad:

282 af 1 mm. tjocklek eller däröfver, med
eller utan välingg — sri

ur 284 träd och rör af härd kautschuk eller ebonit — sria

285 andra slag, i allmãnna taxan ej specisieerade,
härunder inbegripna skodon och i trähylsa
infattad kautschuk ......... . . .. . . . . . .. kg 1 20

Kemiskt-tekniska preparater, i allmänna taxan ej
specificerade:

288 guldklorid,kaliumguldklorid,natriumguldklorid
(guldsalt),kaliumplatinaklorur och platinaklorid 5 — 8

289 andra slag, med undantag af de under nr. 287
i allmänna taxan specilceracl . ... 100krono5 —

Reichs⸗Gesetzbl.1906. 124
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Nummner Ver⸗

fchwedischen Benennung der Gegenstände. zollungs= Zollsatz
allgemeinen maßstab.
Tarifs. Kronen. Ore.

hinter2955|Kleider, im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
Kleidungsstückeaus Leinwandoder Baumwolle sowie
Teile derselben,auch genähteHaushaltungsgegen=
ständealler Art, wie Tischzeug,Handtücher,Bett=
laken,Kopfkissen,Gardinenund dergleichenmehr:
versehenmit Stickereien,werdenmit 100 v. H.
Aufschlagauf denZoll für denStoff verzollt,
auswelchemdieKleidungs=oderHaushaltungs=

sdtiücke hauptsächlichbestehen.
Anmerkung. BestehtbeiKleidungsstückenaus Lein=

wand oder Baumwolle sowieTeilen derselbenoder bei
genähtenHaushaltungsgegenständenaller Art die Räh=
arbeitnur in einemGäe oder Einfassen,so beträgt
der Aufschlagauf denZoll für denStoff nur 10 v. H.

Kleiderund andereKleidungsstückeaus anderemStoff
als LeinwandoderBaumwollesowieTeilederselben:
versehenmit Stickereien,Fransen,Posamenten,
Spitzen, Blonden oder Futter, welcheseinem
höherenZoll unterliegt als das Zeug oder der
Stoff, aus welchemdieKleidungsstuckehaupt=
sächlichbestehen,werdenmit 100 v. H. Auf=
schlagauf denZoll für das betreffendeZeug
oderdenStoff verzollt.

Anmerkungen.
1. Bei Kleidernwird dasOberzeugderZollberechnung
zu Grunde gelegt; wenn es schwierigist, den
Hauptbestandteildesselbenzubestimmen,wirbdas=
jenigeMaterial, welchesden höchstenZoll trägt,
als maßgebendangenommen. .

2. Kleidungsstückeaus Zelluloid werdenohneAufschlag
wieverarbeitetesZelluloidderNr. 87 desallgemeinen
Tarifs verzollt.

Kleidungsstücke,bestehendaus geknoteten,gestrickten
odergewirktenGegenständenoderaus Strumpfwirker=
waren, ohneZutaten oder nur mit gewöhnlichen
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Nummer Kvantitet
L Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats

allmänna . "«
taxan. räkningen.

RKronor. Ore.

efter 295 Kläder, i allmänna taxan ej specificerade:
klädespersedlar, af linne eller bomull, samt delar
af sädana, äfvensom sydda hushällspersedlar,
alla slag, säsom duktyg, handdukar, lakan, örn=
gott, gardiner med flera dylika:
förseddamedbroderier; förtullasmed100pro=
centsförhöjning #den tull, somär bestämd
för tyget, hvaraf klädes- eller hushällsper=
sedeln hufvudsakligen bestär.
Anmärkning. Utgöres vid klädespersedlaraf

linne eller bomull samt delar af sädana eller vid
sydda hushällspersedlar, alla slag, sömnadenendast
af fällning ochkantning,utgärtullförhöjningenmed.
blott 10 procent af den för tget bestämda tull.

gängkläder och andra klädespersedlar, af annat
ämne än linne eller bomull, samt delar afsädana:
försedda med broderier, fransar, snörmakerier,
spetsar eller blonder eller med foder, som
drager högre tull än det tyg eller ämne,
hvaraf klädespersedelnhufvudsakligen be=
stär; förtullas med 100 procentsförhöjning
i den för sagdatyg eller ämnestadgadetull.

Anmärkningar. .
l.Fökgängklädortagesöfvertytzettillgrundfök
tullberäkningen; men uppstär svärighet att
bestämma ndbeständ elen, tages till be=
räkningsgrund det material, som drager högsta
tullafgikten.

2. Klädespersedlar af celluloid tullbehandlas säsom
Cellulold, arbetad, efter ur. 87 i allmänna taxan,
utan förhöjning.

kläder, som utgöras af knutna, stickade, virkade
eller pä strumpstol tillverkade persedlar, eller
som äro förfärdigade af strumpstolsalngods,

124“
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Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs=
maßstab.

Zollsatz

Kronen. Ore.

299

317

348

Moch: Kleiderusw.)
Zutaten, werden ohne Aufschlag nach den für
Strümpfe und StrumpfwirkerwarengegebenenBe—
stimmungenverzollt. Als gewöhnlicheFutatensind
anzusehen:Knöpfe,Knopfleisten,Riemen,Qugschnüre
und Zugbänder,)Schleifen, einfacheQuasten und
dergleichen.

Knöpfe, im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
aus zusammengesetztemoderim allgemeinenTarife nicht
als bearbeitetaufgeführtemStoffe, mit Ausnahme
von Knöpfen,in welchenSeide enthaltenist.

andereArten, mit Ausnahmesolcher,in denenSeide
enthaltenist, werdenwie der betreffendeStoff, be=
arbeitet,verzollt.

Anmerkung. Knöpfe nur mit Osen aus einem
anderenStoffewerdenwiederbearbeiteteStoff desKnopfes
selbstverzollt.

Korbwaren,ausgenommensolcheaus ungeschältenZweigen
undgröberenSpnnen

Spielzeug aller Art, ohneRücksichtauf das Material,
sowieTeile dovon . . .. . ..

Anmerkung. Hierunterfällt auchChristbaumschmuck,
soweiter nichtnachseinerBeschaffenheitniedrigerenZoll⸗
sätzenunterliegt.

Tonwaren,im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
Ziegel:
feuerfeste,auchsogenannteFassadeziegelund Bürger=
steigsteien 100 kg
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Nummer
i Svenska
allmänna
taxan.

Artiklarnas benämning.
Kvantitet

för tullbe=
räkningen.

Kronor. Ore.

299

317

348

(Forts.: Kläder o. s. v.)
utan tillbehör eller blott med vanliga tillbehör,
förtullas utan förhöjning, efter hvad för strum=
Por och strumpstolsarbetenär bestämdt. Säsom
vVanligatillbehör skola anses: knappar, knapp=
Tister, remmar, dragsnören och dragband, rosetter,
enkla tofsar o. dyl.

Knappar, i allmänna taxan ej specificerade:
af sammansatta eller, säsom arbetade, i allmänna
taxan ej specificeradeämnen, medundantagaf
knappar, i hvilka silke in.r . . ..

andra slag, med undantag af sädana, i hvilka
silke ingär, tullbehandlas säsom det ämne,
arbetadt, hvaraf de bestä.

Anmärkning. Dä knappar icke annorlunda äro
af sammansattaämnen tillverkade, än att öglan är
olikartad, förtullas de pä sätt taxan stadgar för det
ämne, arbetadt, hvaraf själfrva knapparna äro för=
färdigade.

Korgmakararbeten, med undantag af sädana af
oskalade kvistar och gröfre spän 6.. 2

Leksaker, alla slag, utan afseende à materialet,
äfvensom delar dürtill . . . . . . .. . . . . . . ... . . ..

Anmärkning. Hit hänföras äfvenjulgranspryd-
nader, säframt de icke efter sin beskaflenhet draga
lögre tullsatser.

Lervaror, i allmänna taxan ej specificerade:
tegel:
eldfast, äfvensom 8s.k. fasadtegel samt trot=
torsen .. ... 100 kg

20

20



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs=.
maßstab.

Zollsatz

Kronen. Ore.

354

358

359

360

361

368

(Noch: Tonwaren usw.)
Fußboden=und Wandplatten(Tiles, Fliesen), in
der Dicke von weniger als 3 cm sowieBau=
ornamente:

unglasiert,einfareig

Waren aus echtemPorzellan:
weiß odereinfariiggggngne ...

vergoldet,versilbert,bemaltoderbedruckt...

andere,im allgemeinenTarife nichtgenannteTonarbeiten
wieKachelnundOfenornamente,Töpferwaren,Terra=
kotta-, Terralith=und Majolikawaren,sogenanntes
unechtesPorzellan und andereArtenFayenceusw.:

weiß odereinfariig .. . ...

vergoldet,versilbert,bemaltoderbedruckkt..
Anmerkung zu Nr. 358 bis 361. An sichweiße

odereinfarbigeTonwaren,)welchedieMarke, denNamen
derFabrik odereineeingravierteBezeichnungdesFassungs=
raums tragen, werdendeshalbnicht als bemalteoderbe=
druckteWaren behandelt.

LithographischeundphotographischeArbeitensowieKupfer=
sdtiche,StahlsticheundHolzschnittemit oderohneFarben=
druck,auchOldruckbilder,ohneRücksichtaufdasMaterial,
auf demsieangebrachtsind:
uneingerahmt,nichtzuDrucksachengehörendundnicht
mit solcheneingehndd
Anmerkung zu Nr. 367 und 368 des allgemeinen

Tarifs. Die in Nr. 367 und 368 aufgeführtenWaren
werdenauchdann nachdiesenNummernbehandelt,wenn
die Pappe, das Papier oder das Papiermache,worauf
sieangebrachtsind,lackiert,bronziert,vergoldetoderver=
silbertist.

100 kg



Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

809

Artiklarnas benämning.
Kvantitet
för tullbe=

räkningen.

Tullsata

Kronor. Ore.

354

358.

359

360

361

368

(Forts.: Lervaror 0.s. v.)
golf- och väggplattor (tiles, slisor):
af mindre tjocklek än 3 cm, äfvensombygg=
nadsornament:
oglaserade, enfärgade 22222

arbeten af äkta porslin:
hvita eller enfärgasse .. .

förgyllda, försilfrade, mälade eller tryckta.

andra arbeten af lera, i allmänna taxan ej speci=
ficerade, säsom kakel och kakelugnsornament,
krukmakargods, arbeten af terrakotta, terralit,
msjolika, s. k. oäkta porslin och andra slag
af fajans m. m.:
hvita eller enfürgase . ..

förgyllda, försilfrade, mälade eller tryckta
Anmärkning till nr. 358—361. Hvita eller

enfürgade lervaror, & hvilka fabriksmärke eller fa=
brikens namneller ock en ingraverad rymdbeteckning
finnes anbragt, skola i följd däraf icke behandlas
säsom mälade eller tryckta.

Litografiska och Fotografiska arbeten samt Koppar=-
sticks-, Stälsticks- och Träsnittsaftryck, med eller
utan färgbeläggning, äfvensom Oljetryck, utan
afseende á materialet, hvarä de äro anbragta:
oinfattade, som icke tillhöra tryckta verk och
icke med dem inkomma
Anmärkning till ur. 367 och 368 i allmänna

taxan. De under nr. 367och 368upptagnavaror be=
handlas efterofvannämndanummer,äfvenom pappet,
Papperet eller pappersmassan,hvarä de äro anbragta,
är lackeradt, bronseradt,förgylldt eller försilfradt.

EIEEIIIIIIIE

100kg

30

60

10

16

50
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Nummer Ver=

schwedischen Benennungder Gegenstände. zollungs= Lollsatz· »sssi«s.««,
373MagnesiaundMagnesiasalze........... ·.......... — frei

378 Maschinen,GerätschaftenundWerkzeugeoderTeile da=
von, im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt. 100Kronen10 —

aus 380 Matten aus Kokosfasen kg — 7

Metalle und im allgemeinenTarif anderweitnicht ge=
nannteArbeitenaus Metall:

(A) Blei:
bearbeitet:

aus 383 Platten «................. — frei

(B) Gold:
391 Arbeitendaraus, ausgenommenDraht, auchmit

gefaßtenSteinen, Perlen und dergleichen kg 15 —

(0) Eisenund Stahl:
Balken⸗,Eck-undanderes,nichtin Eisenbahnschienen
bestehendessogenanntesFassoneisen:

aus 395 im Gewicht von 60 kg oder mehr auf das
laufendeMeter — frei

396 von geringeremGewichtals 20 kg auf das
laufendeMeter ... 100kg 2 50

gewalzteodergeschmiedetePlatten und Bleche,auch
geschnitten,gebogenund mit Löchernoder um=
gebogenenRändern:
weder abgeschliffennochpoliertsowieohneÜber=

zug von anderenMetallen und ohneandere
Flächenbedeckung:

399 von 3mm Dickeund mehr .. . ⸗ 3 —
400 von geringererDicke......... .... ... 4 —



—811 —

Nummer Kvantitet
i svenska Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna «
taxan. räkningen.

Kronor. | Ore.

. l
373 Magnesia och Magnesiasalter — sria

378 Maskiner, Redskap och Verktyg eller delar däraf,
i allmänna taxan ej specificerae 0 krono 10

ur 380 Mattor af kokostär kg — 7

Metaller ochi allmänna taxan ei speciliceradearbeten
däraf:

(A) BIy:
arbetadt:

ur 383 bllt .. . . .. — sri

(8)Guld:
391 arbeten däraf, med undantag af träd, äfven med

infattade stenar, pärlor m. nn. kg 15 —

(C) Jũrn och Stal:
balk-, hörn- och annattill jürnvägsskenorej hãn-
förligt s. k. fasonjärn:

ur 395 vägande 60 kilogram eller däröfver per lö=
Ppandemetter .. —- sria

396 af mindre vikt än 20 kg per löpandemeter 100 kg 2 50

plãtar, valsade eller smidda, äfven om de äro
klippta, böjda, med häl försedda eller hafva
kanterna uppvikta:
utan slipning eller polering och utan öfver=
drag af annan metall eller annand dem
anbragt Ftbetäckning:

399 af 3 mm. tjocklek och däröfrer . " 3 —
400 af mindre tjocklek .. ...... . . . . . . .. 4 —

Reichs=Gesetzbl.1906. 125



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

—812 —

Benennung der Gegenstände. zollungs⸗
maßstab.

Lollsatz

406

407

408

47

428

Moch: Metalle usw.)
RöhrenundRöhrenteile,geschmiedet,gewalztoder
gezogen ..

Draht:
von 1,5mm Durchmesserund mwer ..

von geringeremDurchmesser

Drahtwaren:
Seile, einschließlichsolcherzuUmzäunungen,Zaun=
gewebeund andereGewebewerdenmit dem
doppeltenZollbetragefür denDraht belegt,aus
welchemsieverfertigtsind.

andere,im allgemeinenTarif anderweitnicht ge=
nannteund nicht unter Eisenbahmmaterialoder
Maschinen,Werkzeugeund Gerätschaftenzu rech=
nendeEisen=und Stahlwaren:
vernickelt,poliert,bronziert,emailliertoderlackiert

andereArten, mit Ausnahmedervergoldeten
oderversilberen

Anmerkungen:
1. Wenn eineWare, welcheunter die anderen, im
allgeweinenTarif anderweitnichtgenanntenEisen=
und Stahlwaren zu rechnenist, in der Form, in
welchersie eingeht, mehr als 10kg für 1 Stück
wiegt, so wird das Mehrgewichtmit einemZolle
vonnur 4Ore für 1kg belegt.

2. UnterNr. 428 fallenEisenkonstruktionenzuBrücken=
bauten, soweit sie nicht nach ihrer Oberflächen=
bearbeitungunterNr. 427 gehören.

3. Bei Eisen-undStahlwaren istein rauherOlfarben=
oderTeeranstrichsowiedasUlberstreichenmit Graphit
ohneEinfluß auf die Zollbehandlung.

100 kg

kg
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Nummer
i svenska
allmãnna
taxan.

Artiklarnas benämning.
Kvantitet

för tullbe=

räkningen.
Kroncr. Ore.

406

407

408

427

428

rör och rördelar:
smidda, valsade eller dranaa . ...

träd:
af 1.5mm. tjocklek och däröfbfern ...

af mindre tjockkllke. .. . . ..

arbeten däraf:
linor, stängsellinor däri inbegripna, stäng=
selduk och annan duk; beläggas med
dubbla tullbeloppet á träden, hvaraf de
äro förfärdigade.

andra, i allmänna taxan ej specificeradeoch
till Järnvägsmaterieleller Maskiner, Redskap
och Verktyg ej hänförliga järn- och stäl=
Varor:
förnicklade, polerade, bronserade, emalje=
rade eller lackeracee... ..

andra slag, med undantag af förgyllda eller
försilftrassee .. .. . . ..
Anmärkningar:
1. Om en till andra i allmänna taxan ej speci=
fcerade Järn- och Stälvaror hänförlig vara
per stycke, i den form den inkommer, väger
mer än 10 kilogram, belägges den för den
öfverskjutande vikten med en tull af endast
4 öre per kilogram.

2. Till ur. 428 hänförasjärnkonstruktioner till
brob ader, s# framt de icke d af

st 4 Ftan höra undernrb
3. Vid järn- och stälvaror inverkar en ojämn
Pästrykning af oljefärg eller tjära äfvensom
öfverstrykningmed grafitticke pä tullbehand=
lingen.

100kg

125“

50

20



Nummer Ver.=

schwedischen Benennungder Gegenstände. gollungs= Lollsatz
allgemeinen
Tarifs. maßstab. Kronen. Ore.

(Noch: Metalle usw.)
(0) Kupfer und dessenLegierungenmit Zink, Zinn oder
anderenunedlenMetallen wie Messing) Bronze,
Neusilber,Britanniametallusw.:
bearbeitet:

Draht:
440 umgebenmit Blei oder armiertmit Eisen,

auchin Verbindung mit anderemMaterial
sowie elektrischeLeitungskabel,umgeben
mit Blei oder armiert mit Eisen —- frei

441 in andererWeise isoliert, auchandereelek=
trischeLeitungskabel,soweitdieseArtikel
nicht unter die Nummern436 bis 439
des allgemeinenTarifs fallen 100Kronen 10 —

442 andereArten, soweit sie nicht unter die
Nummern436 bis 439 des allgemeinen
Tarifs fallen kg — 10

Gewebewerdenmit demdoppeltenZollbetrage
für denDraht belegt, aus welchemsiever=
fertigtsind.

andereim allgemeinenTarif anderweitnicht
genannteArbeiten:

444 vernickelt,gefirnißt,lackiertodermit anderer
Flächenbedeckungversehen,mit Ausnahme
der vergoldetenoderversilberten ⸗ — 75

445 andereArten, mit Ausnahmedervergoldeten
oder versilberrrreen . . ... -—..50



Nummer
i svenska
allmãnna
taxan.

—815 —

Artiklarnas benämning.
Kvantitet

för tullbe=
räkningen.

Kronor. Ore.

440

441

442

444

445

(Forts.: Metaller o. s. v.)

(D) Koppar och däraf med zink, tenn eller annan
eädel metall framställda legeringar, säsom
mässing, brons, nysilfver, britanniametall m. fl.:

arbetad:

träd:

ompressadmed bly eller armerad med
järn, äfven i förening med annat ma=
terial, samt elektriska ledningskablar,
blyompressadeeller järnarmerade

pä annat sätt isolerad, äfvensom andra
elcktriska ledningskablar, sä framt
dessa artiklar icke äro hänförliga
under nummer 436—439 i allmänna
taannnnnnnn . ...p

förliga under nummer 436—439i all=
männa aran

duk; belägges med dubbla tullbeloppet A
träden, hvaraf den är förfürdigad.

andra arbeten, i allmänna taxan ej spcei=
ficerade:
förnicklade, fernissade, lackerade eller
med annan ytbetäckning försedda, med
undantag af förgyllda eller försilfrade

andra slag, med undantag af förgyllda
eller försiltrase

100 kronor

kg

fria

10

10

75

50
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Nummer Ver.
e

loadishen Benennung der Gegenstände. gollungs= Lollsatz

“ # Aronen.Ore.

(Noch:Metalle usw.)
.(0) Silber:

450 Arbeitendaraus, auchvergoldetund mit gefaßten
Steinen, Perlen usw.,mit Ausnahmevon Blech
undDraht: ... kg 15 —

(h0Zink, bearbeitet:
aus 458 BleEchh — frei

l
466Musikalien,nichteingebunden«................... — frei

Anmerkung zu Nr. 465 und 466 des allgemeinen
Tarifs. Als eingebundengeltenMusikaliennur dann,
= die Einbanddeckelmit beweglichemRückenversehen
ind.

Natron: ·
477 kohlensaures(Soda) und doppeltkohlensaures. — frei

481 schwefligsaures,doppeltschwefligsauresundunterschweflig=
sauress ... ... . . ..... — frei

488 Nadeln, aus anderemMaterial als Gold und Silber,
sofernsienichtunter die Bijouteriewarengehören:
Nähnadelnund Nähmaschinennadlen kg — 30
anden:: 6 — 40

aus 498 Palmkern⸗ und Kokosnußölin FässernjederGröße — frei

Ole, flüchtige,vegetabilische,im allgemeinenTarif ander=
weit nichtgenannt,einschließlichder Behältnisse:

500 in Behältnissenvon 1 kg Rohgewichtund darüber kg 2 —

507Pappe, andereals Verhäutungs⸗,Preß⸗ undDachpappe ⸗ — 5
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Nummer Kvantitet
— Artiklarnasbenämning. för tullbe= Tullsats
allmänna .taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

(Forts.: Metaller o. s.v.)
(6) Silfver:

450 arbeten däraf, äfven förgyllda och med in=
fattade stenar, pärlor m. m., med undantag
af plät och tCäall. kg 15 —

( Eink, arbetad:

ur 458 bltt. — sri
l

466Musikalier,ioleebundna...·....·......·....... — fria
Anmärkning till ur. 465 och 466 jiallmän na

tazxan. Säsom inbundna anses musikalier blott
i de fall, di pärmarna äro försedda med rrliga
ryggar. »

Natron:
477 kolsyradt Goda) och surt kolsyract .. — fria.

481 svafvelsyrligt, surt svafvelsyrligt och undersvafvel=
syyrlittttt:t::: .. — tria

488 Nälar, af annat ämne än guld eller silfver och ej
hänförliga till Bijouterivaror:
Sndlar och symaskinsnarnrn . . . . .. kg — 30
——..——————— . . . . . . . . . .. ⸗ — 40

Olior:
ur 498 Palmkärn-ochkokosnötoljapäfat,störreellermindre – fria

flyktiga, vegetabiliska, i allmänna taxan ej speci=
ficerade, kärlens vikt inbegripen:

500 i kär, vägandebrutto 1kilogram eller däröfver kg 2 —

507 Papp,andraslagänförhydnings-,press-ochtakpapp 5 — 5



Nummer

— 818 —

Ver=des
schwedischen Benennungder Gegenstände. zollungs. Jollsatz
allgemeinen maßstab.
Tarifs. Kronen. Ore.

Papp⸗, Papier⸗ und Papiermachéwaren,im allgemeinen
Tarif anderweitnichtgenannt:

508 unlackiert........ . .. .... . . . .. . . . . . . .. . . . .. kg — 50
Anmerkung. Hierunter fallen Kragen, Manschetten

und Vorhemdenaus Papier, auchauf eineroder beiden
Seitenmit weißem,farbigemoder bedrucktemBaumwollen=
stoffüberzogen,ohnewirklicheNähte. Eine durchPressung
hervorgebrachtekünstlicheNachahmungvon Nähten ist
nichtals wirklicheNaht anzusehen.

509 lackiert,bronziert, vergoldetoder versilbert ⸗ 1 50

Papier:
512 vergoldet,versilbertodermit anderenMetallenbelegt

oderandersals in derMassegefärbt,darunterauch
mit weißerFarbe bestrichenessogenanntesGlacé=
papiersowiePapier in Verbindungmit Baumwollen= .
oderLeincugewebe......................·... — 20

513 andere,im allgemeinenTarife nicht anderweitauf—
geführteArten, auchliniertesPapir 5 — 10

515 HPapiertapetenund borteen . . . . . ... — 25

Schirmteile:
519 Gestelle,zusammengesetzt...... .. . . .. . . . . .. . . ... 5 – 80
520 Stöcke,ersichtlichfür Regen- oder Sonnenschirmebe—

stimmt ................................... v — 25

528 Bzeifenköpfe,mit oder ohne Beschlag, ausgenommen
solcheaus echtemoderunechtemMeerschaum. 5 — 80

539 Schreibmappen,ausgenommensolcheaus Seide oder
Halbsee . . . .. 1 20

Anmerkung. Hierunter fallen auch Zigarrenetuis,
Taschen,Brieftaschen,Geldbeutelund Porkemonnaies,
alle diese,soweitsienicht aus edlenMetallen bestehen.
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Nummer Kvantitet
i svenska Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna
taxan räkningen.

" Kronor.) Ore.

Papp-, Pappers- ochPappersmassearbeten,i allmänna
taxan ej specificerade:

508 olackerbhee . . . ... kg —- 50
Anmärkning. Hit hänföras kragar, manschetter

och lösa skjortbröst af papper, äfven pà ena eller
bädasidornaöfverdragnamedhvit, färgadellertruckt
bomullswäfnad, utan verklig sömnad. En genom
Pressning ästadkommenimitation af sömnadskall icke
anses säsom verklig sömnad.

509 lackerade, bronscrade, förgyllda eller försilfrade « - 1 50

Papper: .
512 förgylldt, försilfradt eller med annan metall be=

lagdt eller annorlunda än i massan fürgadt,
hvartill med hvit färg bestruket s. k. glacé=
Papper jämväl hänföres,äfrensom papperi för=
eeningmed bomulls- eller linnevälnal ⸗ — 20

513 andra slag, i allmänna taxan ej specilicerade,lin-
jeradt därunder inbegribee . .. t — 10

515 Papperstapeter och Bärdker .. 5 — 25

Paraplyer och Parasoller: delar däüraf:
519 ställningar, sammansattaaa l — 80
520 käppar, synbarligen afsedda till paraplyer eller

Parasoller . .. .. . . . . . . . .. — 25

528 Piphufvuden, med eller utan beslag, med undantag
af sädana af Söskum, äkta eller oäattoao . .. 5 — 80

539Portföljer, med undantag af sädana af hel-eller
hallsisgen .. ⸗ 1 20

Anmärkning. Hit hänförasäfvencigarrfodral,
väskor, plänböcker, penningbörsar och portmonnäer,
alla dessa, sä framt de icke bestà af ädla metaller.

Reichs=Gesetzbl.1906. 126



Nummer Ver—
des »

schwedischen Benennungder Gegenstände. zollungs= Bollsatz
allgemeinen maßstab.
Tarifs. Kronen. Ore.

aus 540 Kartoffeln, frisch, in der Zeit vom 1. August bis
14. Febraaur. — frei

543 Perlmutter, bearbeitet,ausgenommenMessergriffeund
Materialdazu.... .. . . . . . . ... kg 2 –

547 RiemenausLeder,zusammengenäht,zusammengenietetoder
in andererWeiseverbundensowieandere,im allgemeinen
Tarif anderweitnicht genannt, ersichtlichals Treib=
riemenfür Maschinenbestimnt .... 100Kronen 10 —2

55°Sattlerwaren, im allgemeinenTarif anderweitnichtge=
nannt, mit oderohneBeschlag... ... . .. . .. . .... kg 1 20

560 Kochsalzaller Art . .... ....... .. .... ... . . . . .. ... — frei

561Salzsäure.................................... — frei

hinter566 Schals jederGröße, auchandereTücher:

gewebtewerdenwie Gewebeverzollt.
Anmerkung. Schals mit angenähtenoder ange=

knüpften Fransen fallen unter die Position Kleider.
Nur gesäumteSchals werdennach den in der Position
„Kleider# für Kleidungsstückeaus Leinen oderBaumwolle
ohneandereNäharbeit als Säumen oder Einfassenge=
gebenenBestimmungenvergollt. v

aufdemStrumpfwirkerstuhlangefertigte,gestrickte,ge-
häkelteoder geknüpftefallen unter Strümpfe und
Strumpfwaren.

574Seide, gefärbtodergebleicct kg 2 —
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Nummer
. Kvantitet
i svenaka Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna
taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

ur 540 otatis, frisk, under tiden frän 1 augusti t. o. m. »
14februari............................ ».... —- fri

543ärlemor, arbetad, med undantag af knifskaft och
ämnen därttllllllll ... . . . ... kg 2 —

54 Remmar, läder-, hopsydda, hopnitade eller pä annat
sätt hopfästade, samt andra, i allmänna taxan ej
Sspecilicerade, Synbarligen ämnade att begagnas
sasom dragremmar till maskinen 100kronor10 —

55Sadelmakararbeten, i allmänna taxan ej specificerade,
med eller utan beslgaa . . . ... kg 1 20

560Salt, kok-, alla sllgs ... . . . .. — fritt

561Saltsyra ....... ... .. . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . — sri

efter 566 Schalar, Schaletter och andra Dukar:

välda; tullbehandlas säsom Väfnader.
Anmärkning. Med tillsydda eller päknutna

fransar hänföras under artikeln Kläder. Aro de
endast fällade, förtullas de pä sätt under artikeln
Kläder stadgas i fräga om klädespersedlar af linne
eller bomull, 4 hvilka annan sömnad än fällning
och kantning icke nedlagts.

pä strumpstol eller genom stickning, virkning
eller kuytning tillverkade; hänfbrastill Strumpor
och strumpstolsarbeten.

574Silke, fürgadt eller blelkett44 .. ... .. . kg 2 —

126°
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Nummer
des Ver=

gssshse Benennung der Gegenstände. zollungs= Zollsatz
al gemeinen maßstab.
Tarifs. Kronen. I Ore.

Schuhwaren,im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
578 aus Saffian, Korduan, gefärbtem,gepreßtemoder

lackiertemLeder . .. kg 5 —

580 andereArten, nichtunterNr. 576, 577 oder579 des ·
allgemeinenTarifsfallend................... · 2 —

Anmerkung zu Nr. 581 des allgemeinen Tarifs. Unter
Nr. 581 fallen Schiefertafelnin gewöhnlichemHolzrahmen.

584Handwerker=, Fabrik=,Hausfleiß=undManufakturwaren,
im allgemeinenTarife nicht aufgeführt, werden wie
Arbeiten aus demStoff verzollt, aus welchemsiehaupt=
sächlichbestehen;falls diesernichtmit Bestimmtheitfest=
gestelltwerdenkann, zahlensee . . . .. 100Kronen15 —

Posamentierwaren,wie Fransen,Borten, Besätze,Nestel⸗
schnüre,Tressen,Schnüre und dergleichen,im allge—
meinenTarif anderweitnichtgenannt:

589 von Seide oderHalbsedieieie kg 9 —

590 andereArten,daruntersolche,auchseidene,in welchen
Kautschukoder ähnlicheMaterialien enthaltensind ⸗ 3 —

Getreide:
ungemahlen:

aus 596 Roggen,Weizen,Gerste,Erbsen,Bohnen 100 kg 3 70

597 Hafer und Wicken . ... — frei
gemahlen:

600 Mehl undGrieß, allernt 100kg 6 50

601Spargel einschließlichder Behältnise . . .. kg — 20



Nummer Kvantitet
1 Wenska. Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna
taxan. räkningen.

Kronor. Ore.

Skodon, i allmänna taxan ej Specilicerade:

578 af saffians-, karduans-, fürgade, pressade eller lac=
kerade skin . . . . . . .. kg 5 —

580 andra slag, icke hänförliga under nr. 576, 577
eller 579 i allmänna taraaa ... ⸗ 2 —

Anmärkning till nr. 581 i allmänna taxan. Under
nr. 581 hänföras skiflertaflor i vanlig träram.

584löjdvaror eller Fabriks-, Handtverkeri- och Mann=
fakturvaror, i allmünna taxan ej nämnda; förtullas
lika med det ämne, arbetadt, hvaraf de hufvudsak=
ligen bestä, eller, om detta ej kan bestämdt ur=
Skillsssssss . . . .. 100kronor] 15 —

Snörmakararbeten, säsom fransar, galoner, gramaner.
ägiljetter, snodder, snören m. fl., #allmänna taxan
ej Specificerade:

589 af hel- eller hallsisgen kg 9 —

590 andra slag, därunderinbegripna sädana,äfvenaf
silke,hvari kautschukeller likartadtämne ingar " 3 —

Spannmãl:
omalen:

ur 596 räg, hvete, korn, ärter oeh bönor . . . . . . . . .. 100 kg 3 70

597 hafre och vricker .. – fria.
malen:

600 mjöl och gryn, alla slaa .. 100 kg 6 50

6018 parris, emballagets vikt inberäknaoahl . . . . . .. kg — 20



Nummer Ver⸗

schwodischen Benennung der Gegenstände. zollungs= Vollsatz
allgemeinen
Tarifs. maßsta Kronen. 1 Ore.

Spitzenund Blonden:
605 aus Seide, mit oder ohneBeimischungvon anderen

Stofen kg 12 —

606 andereAten ... ⸗ 4 —

619 Strümpfe und andereauf demStrumpfwirkerstuhlan—
gefertigteodergestrickte,gehäkelteodergeknüpfteArbeiten,
im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt,aus.=
genommensolcheaus Seide oderHalbseide ⸗ 1 75

Anmerkung zu Nr. 618 und 619 des allgemeinen
Tarifs. Hierunter fallen auchTrikot undTrikotwaren.

625Superphospat:: . . . .. . . . ... 100kg — 25

630 Nähmaschinenund StrickmaschinenoderTeile davon, im
allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt...... ... 100Kronen]10 —

hinter634 Säcke,leere, ausgenommenaugenscheinlichgebrauchteund
abgenutzte,werdenwie der Stoff, aus dem sie be=
stehen,mit einemAufschlagevon 10 v. H. verzollt.

651 Baumwollenzwirn.... .. ... ... . .. .. .. .. .. ... ... kg — 40

Holzwaren:
aus 655 Zigarrenkistenhölzervon 7 mm Dicke und weniger,

ausgenommensolcheaus Tannen=oderFichtenholz — 10

658 Drechsler⸗undBildhauerarbeiten,im allgemeinenTarif
anderweitnichtgenannt.. .. .... .. .. . . . . . . ... ⸗ 1 —

Anmerkung. Ulbersteigtdas Gewicht für 1 Stück
2 kg, so wird für dasMehrgewichtderfür Tischlerwaren
bestehendeZoll berechnet.



Nummer Kvantitet
i svensta. Artiklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna - ··L·ngen

rakni

taran. Rronor. Ore.

Spetsar och Blonder:
605 silkes-, med eller utan blandning af annat ämne kg 12 –

606 andra saggaa . .. .. . . . . . . .. ⸗ 4 —

619 Strumpor och andra pä strumpstol eller genom stick=
ning, virkning eller kuytning tillverkade arbeten,
i allmänna taxan ej specificerade,med undantag
af sädana af siden eller halflsisen ⸗ 1 75

Anmärkning till nr. 618 och 619 i allmänna
taxan. Härunder hänföras äfven triká och triki#=
Varor.

625Superfosttt .. . .. 100 kg — 25

630 ymaskiner och Stickmaskiner eller delar däraf, i
allmänna taxan ej specificeracce . ... 100krono0 —

efter634 Säckar, tomma, med undantag af tydligen brukade
och slitna, tullbehandlas lika med den väfnad,
hvaraf de bestä, med tillägg af 10 procent.

651räd, bomulls. «............. xg — 40

Trävaror:
ur 655 till cigarrlädor ämnade träskifvor af 7 mmm.tjocklek

och därunder, med undantag af sädana af furu
Aer grtn .. : — 10

658 svarfvar- och bildhuggararbeten, i allmänna taxan
ej specificerachllla ... . ... ⸗ 1 –

Anmärkning. Ofverstiger vikten per stycke
2 kilogram, utgür för öfverskjutandeviktendentul,
som för snickararbeten är bestämd.



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs=
maßstab.

Kronen. Ore.

663

664

666

aus 677
678

679

(Noch:Holzwaren.)
Tischlerwaren,sowiealle anderenmehr oder weniger
bearbeitetenHolzwaren,im allgemeinenTarif ander=
weitnicht genannt:
aus Ulmen-=,Eschen=,Birken=,Buchen=,Eichen=
holz und andereneinheimischen,im allgemeinen
Tarif anderweitnicht genanntenHolzarten,
massivoderdamitfurniert, auchArbeiten,mit
Massebelegt,ohneMalereioderandereFlächen=
bedeckunnnynynynyngng .. . . ...

ausBirnen=oderWalnußholzsowieausMahagoni,
Jakaranda und anderenausländischenHolz=
arten, massivoder damit furniert, sowieAr=
beitenmit echteroderunechterVergoldungver=
sehenodermit gefärbterodervergoldeterMasse
begtt ... ...

Seife, parfümiert, auch andere Seife in geformten
Handstücken,Kugeln, Figuren usw.,sowiesogenannte
Transparentseife(mit Spiritus bereitet,auch wenn
nichtparfümier)))) . . . ..

Wand⸗ und Stutzuhren, in Gehäusen, auch einzelne
Uhrgehäuse:
aus Metlll.
aus Holz oder anderemMaterial außer Alabaster
oderPorzellnnaa . . ...

lose oder uneingefaßteWerkefür Wand=oder Stutz=
uhren,sowieUhrteile,im allgemeinenTarif anderweit
nichtgeaunt . ..

Watte, nichtgeleimtnochgummiert,einschließlichder zu
medizinischenZweckenzubereitetn frei

30

60

St
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Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

Artiklarnas benämning.
Kvantitet
för tullbe=
räkningen.

Tullsats

Kronor. D. Orc.

663

664

666

ur 677
678

679

682

(Forts.: Trävaror.)
snickararbeten samt alla andra mer eller mindre
bearbetadeträvaror, i allmänna taxan ej speci=
ficerade:
af alm, ask, björk, bok, ek och andra in=
hemska, i allmänna taxan ej specificerade
trüslag, massiva eller därmed fanerade,
äfvensom arbeten, belagla med massa,
utan mälning eller annan Ftbetäckning

af päron och valnöt, samt af mahogny,
jakaranda och andra utländska träslag,
massiva eller därmed fanerade, äfvensom
arbeten, försedda med äkta eller oäkta
förgyllning eller belagda med fürgad eller
förgylld mass . . .. . .. . ..

Tval, parfymerad, äfvensom annan tväl i formade
handstycken, kulor, figurer o. s. v. samt s. k.
transparent tval (tillverkad med sprit, ehuru
—————————.—. . . . . . ..

Ur: vägg- och studsar-, i foder, äfvensom urfoder,
lösa:

af trü eller andra ämnen, med undantag af
alabaster eller porsin . . . ..

lösa eller oinfattade verk till vägg- eller studsar-
ur, äfvensom delar af ur, i allmänna taxan ej
tspeciliceraeeee . . . . . . ..

Vadd, icke med lim eller gummi bestruken, ätven
sör medicinskt behof beredd ... . .. .. . . . . . . . ..



Nummer
des Ver=

schwedischen Benennung der Gegenstände. zollungs= Lollsatz
allgemeinen maßstab.
Tarifs. Kronen. Ore

aus 683 Kinderwagen;Motorfahrräderund Motorwagen,sofern
sienichtzumFahrenauf Schienengleisenbestimmtsind 100Kronen 15 –

687 Zeughandschuhe,ausgenommenganz=oderhalbseidene kg 1 75

693 Fahrräder,fertien ·........... 1Stück25 —
Anmerkung zu Nr. 695 des allgemeinen Tarifs. Er=
leichterungen,die dritten Staaten * die Zollbehandlungvon
Weinen irgendwelcherArt, insbesonderevon Rotweinen,ein=
geräumtwerden,sollen,solangesieden drittenStaaten gegen=
überbestehen,auchauf diedeutschenWeißweineAnwendungfinden.

Anmerkung zu Nr. 697 des allgemeinen Tarifs. Der Zoll
per Liter für nicht schäumendePeizweine in Flaschensoll den
Zoll perKilogramm für Weißweinein Fässernnichtum mehr
als 0,35 Kronen übersteigen.

701 |isitenkartenund Adreßkarten,auchsogenannteGratu=
lationskartensowie Pappkarten zum Aufklebenvon
BPhotographien,für Speisezetteluisw. kg — 50

Aumerkung. Gold- oder Silberprägung, Gold=
oderSilberdruckauf Karten, die an sichunter Nr. 701
fallen, sollen die Jollbehandlungder Karten nachdieser
Nummernicht ausschließen.

Gewebe:
703 ganzseidene,auchGold- und Silberstoff ⸗ —

704 halbseiden ⸗ 50
Siehe Anmerkungbei Nr. 22 und 23.

wollene,ganzwolleneodermehroderwenigermitFlachs,
Baumwolle oder anderenStoffen, ausgenommen
Seide, gemischte:

705 Preßtücher, auchendloserMaschinenfilzfür Fabrik=
« bedarf«.........................·... - — 25

706 Teppichealler Art, auch gestampfte(nichtge=
webte)Filze . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ... ⸗ 60



Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

Artiklarnas benämning.
Kvantitet

för tullbe=
räkningen.

Kronor. Ore.

ur 683

687

693

701

703

704

705

706

Vagnar: barnvagnar; motorvelocipeder och motor=
vagnar, Säframt de icke äro afseddaatt gapa räler

Vantar, med undantag af hel- eller hallsiden-.

Velocipeder, fürdggga

Anmär kning till nr. 695 i allmänna taxan. Lättnader,
som medgifvasen tredje makt i fräga om tullbehandling af
viner, af nägot som helst slag, i synnerhet rödviner,
skola, sä länge de äga beständ gentemot den tredije
makten, äfven tillämpas pä de tyska hvita vinerna.

Anmärkning till nr. 697 i allmänna taxan. Tullen per
liter för icke musserande hvita viner pä buteljer skall
icke öfverstiga tullen per kilogram för hvita viner P##fat
med mer än 0,35 kronor.

Visitkort och Adresskort, äfvensom s. k. gratulations=
kort samt pappkort till uppklistring af fotogralier,
till matsedlar n.nn.

Anmärkning. Guld- eller silfverpressning samt
Kaldteiler silfvertryck pä kort, som i och för sig äro
änförliga under nr. 701, skola icke utesluta kortens
tullbehandling efter detta nummer.

Väfnader:
helsiden-, guld- och silfvertyg därunder inbegripna

halfsien.
Se anmärkning vid nr. 22 och 23.

Ille-, af ull allena eller blandad till större eller
mindre del med lin, bomull eller andra ämnen
utom silke:
Pressduk, äfvensom ändlös maskinfilt för
fabriksbcehft . . . . . . . . ..

mattor, alla slag, samt stampad (icke väfd)
filt: . .. .

100 kronor

ks
1 stycke

15

25

127“7

75

50

50

25

60



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

—830 —

Benennung der Gegenstände.
Ver⸗

zollungs⸗
maßstab.

Kronen. Ore.

708
709

710

715

722

andereÄrtten
Anmerkung zu Nr. 706 und 707. Bei Teppichen

undDeckenhat das bloßeUmstechenderRänder zur Ver=
hütung des Ausfransens weder die Verzollung als ge=
nähteGegenstände,noch die Belegungmit einemZoll=
zuschlagezur Folge.

vonFlachs, Hanf oderanderen,im allgemeinenTarif
anderweitnicht genanntenvegetabilischenGespinsten
mit oder ohneBeimischungvon Baumwolle oder
Jute:
a) glatte zweischäftigeund solchegeköperteGewebe,
derenganzeFläche von gleichförmigerWebart
(nichtgemustert)ist, ausgenommenSatin oder
Atlasgewebe:
auf einerFlächevon 1qem höchstens25 Schuß=
und Einschlagfädenenthaltend,auchSegel=
tuchaller Art:
ungebleichtund ungefärtt . .
andereArtten

auf einer Fläche von 1 qgemmehr als 25 bis
einschließlich35 Schuß=und Einschlagfäden
enthaltend.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

auf einerFlächevon 1 qem mehrals 35 bis
einschließlich50 Schuß- und Einschlagfäden
enthaltend......... . . . . . . . .. . . . . . ..

d) andereArten, soweitsie nichtunterdie vorher—
gehendenNummerndesallgemeinenTarifs fallen

baumwollene:
ganzoderteilweiseundichteGewebe,wieGaze,Stramin
usw.,ausgenommenTüll), auchdichtezweischäftige,
welchedurchwegoder teilweiseauf einer Fläche

kg

25
40

45

50



Nummer
i svenska
allmänna
taxan.

— 831 —

Arliklarnas benämning.
Kvantitet

för tullbe=

räkningen.
Kronor. | Ore.

707

708
709

710

andra siagagaga . . . . . . . . . . . . ..
Anmärkning till nr. 706 och 707. Vid mattor

och filtar har ensamt öfverkastning af kanterna till
förekommande af uppfransning icke till följd, att
Varan förtullas säsom sydda persedlar eller belägges
med nägon tullförhöjning.

af lin, hampa eller andra i allmänna taxan ej
specificerade vegetabiliska, spänadsämnen, med
eller utan inblandning af bomull eller jute:

a) sSläta, tväskaftale och sädana kyprade,
hvilkas hela yta är till väsnadssättctlik=
artad (icke mönsterväfd), satin eller atlas=
välnad undantagen:
som pä en Fta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammanshögst 25 varp- och in=
slagsträdar, äfvensomall segelduk:
oblekta och ofürgase ..
— —

som pä en yta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammansmer än 25 till och med
35 varp- och inslagsträbper . ..

som pä en Jyta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammansmer ün 35 till och med
50 varp- och inslagsträbrr

4 andra slag, sä framt de icke äro hänförliga
under föregäende nummer i allmänna taxan

bomulls-:

andra helt och hället eller delvis glesa väf=
nader, säsom gas, stramalj m. fl., med un=
dantag af tyll; äfvensom täta tväskaftade

kg

25
40

50



Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.
Ver=

zollungs.
maßstab.

724
725

aus 732

733

734

735

740

(Noch:Gewebe.)
von 1 qem zusammenmindestens80 Schuß=und
Einschlagfädenenthaltkten

Anmerkung. Unter undichtenGewebensind solche
zu verstehen,bei welchender Zwischenraumzwischenden
Fädenmindestensso groß wie dieDickeeinesFadens ist.

andereArten, soweit sie nicht unter vorhergehende
NummerndesallgemeinenTarifs fallen:
gebleichtodergefärtt.
bedrucktodergeprßßt . . . . ..

wasserdichte:
Linoleummatten . . . . ...

andereArten, soweitsie nicht unter vorhergehende
Nummerndes allgemeinenTarifs fallen

elastische,mit Fäden von Kautschukoder anderem
gleichartigenMaterial, werdenwie Bänder,andere
Arten, verzollt.

Gewächse,lebende,aller rt.1
Anmerkung. Bei Gewächsenim Gewichtevon mehr

als 10 kg ist für das überschießendeGewichtder Zoll
mit nur 3 Ore für 1kg zu berechnen.

Dampfmaschinen,im allgemeinenTarif anderweitnicht
genannt,und Dampfkesse . . . . . . ..

Waren, im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt,
mehroderwenigerbearbeitt . . . ..

Anmerkungen zum allgemeinen Tarif.
1. Zu den poliertenWaren find alle diejenigenzu
rechnen,welchezum größerenodergeringerenTeil
so poliert sind, daß die Feil- oder Schleifstriche
daran nichtzu sehensind.

2. MusterkartenundMusterin AbschnittenoderProben,
dienur zumGebrauchals solchegeeignetsind,werden
zollfrei zugelassen.

100Kronen 10

15

Ou

90
10

25

60



' — 833 —

Nummer Kvantitet
: Sven05 Arliklarnas benämning. för tullbe= Tullsats
allmänna ç

taxan. räkningen.
Kronor. Ore.

(Forts.: Väfnader.)
sädana, som öfverallt eller delvis pä en yta af
1 cm. i kvadrat innehalla tillsammans minst
80 varp- och inslagstrüadacrlr . ... kg 1 75
Anmärkning. Med glesa väfnader förstäs

sädana, där mellanrummet mellan trädarna är minst
s stort som tjockleken af en träd.

andra slag, sä framt de icke äro hänförliga under
föregäende nummer i allmänna tasan:

724 blekta eller fürgase . . . . . .. ⸗ — 90
725 tryckta eller pressade ..... ... . . . . . . . .. » 1 10

vattentãta:
ur 732 linoleummatteon . . .. — 25

733 andraslag,säfiamtdeickeärohänförliga
under föregäendenummer i allmänna taxan ⸗ — 60

elastiska, innehällande trädar af kautschuk eller
annat lkartadt ämne; tullbehandlas lika med
Band, andra slag.

734Växter, lefvande, alla sagg . . . .. ⸗ — J
Anmärkning. Väger en växt mer än 10 kilo=
m, skall för den öfverskjutande vikten tullen 1

beräknas efter endast 3 Hre per kilogram. 1

735|Angmaskiner, i allmännataxan ej Specifcerade,
oeh Angpannor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100kronor/ 10 —

740%Varor, i allmänna taxan ej specilicerade,mer eller —
mindre arbetae . . . . . .. ⸗ 15 —

Anmärkningar till allmänna taxan.
1. Till polerade varor äro alla sädana att hän=
föra, som till en större eller mindre del äro sà
bolerade, att fil- eller slipningsstreck därd ej
äro synliga.

2. Profkartor och profver i afskurna stycken eller
varuprofver, som blott äro ägnade att säsom
sädana användas, lämnas tulllria.



Schlußprotokoll.

Bei der am heutigenTage statt=
gehabtenUnterzeichnungdes Handels=
und Schiffahrtsvertragszwischendem
DeutschenReicheund Schwedenhaben
die beiderseitigenBevollmächtigtenfol=
gendeBemerkungen)Erklärungenund
Verabredungenin das gegenwärtige
Protokoll niedergelegt:

Zu den Artikeln 1, 3 und 6.
Durch die Bestimmungdes ersten

Alsatzes des Artikel 1 soll keinerder
beidenvertragschließendenTeilebehindert
seinvorzuschreiben,daßdieAngehörigen
des anderen Teiles ebenso wie alle
anderenAusländer,wennsie im Lande
Handel oderGewerbebetreibenwollen,
hierzu die Genehmigungder Staats=
regierungeinholenmüssen. Es bleibt
auchunbenommen,für dieAngehörigen
des anderenTeiles ebensowie für alle
anderenAusländer die Zulassungzum
Handels=undGewerbebetriebvon einer
Sicherstellungder voraussichtlichzu
entrichtendenSteuern abhängig zu
machen.

Es bestehtfernerEinverständnis,daß
dem Rechteeines jeden der vertrag=
schließendenTeile, Angehörigendes
anderenTeiles entwederinfolgegericht=
licherVerfügungoderaus Gründender
inneren oder äußerenSicherheit des
Staates oder auch aus polizeilichen
Gründen,)insbesondereaus Gründen
derArmen=)Gesundheits=und Sitten=

Slutprotokoll.

Vid underterknandetdenna dag
af handels-ochSöfartstraktatenmel=
lan ITyska riket och Sverige haf’#a
de bäda parternas füllmäktige öf.
verenskommitom följande anmärk=
ningar, förklaringar och aftal alt
intagas i detta protokoll:

Till artiklarna 1, 3 och 6.
Utan hinder af bestämmelsen i

artikel 1 första stycket skall enhvar
af de bägge traktatslutande parterna
äga föreskrifva, att den andra par=
tensundersätar, likasom alla andra
utlänningar, om de vilja drifva
handel eller näring i landet, hürtill
mäste inhämta regeringens tillständ.
Det skall äfven st enhvar af par=
terna fritt att för den andra partens.
undersätar, likasom för alla andra
utlänningar, göra tillständet till
utöfvande af handel och näring
beroendedäraf, att säkerhet ställes
för de skatter, som efter hvad an=
tagas kan skola Komma att utgöras.

Det är vidare öfverenskommet,
att genom bestämmelserna uti denna
traktat ingen inskränkning äger rum
uti nägon af de traktatslutandepar=
ternas rätt att vare sig pà grund
af domstols beslut eller af hänsyn
till statens inre eller yttre säkerhet
eller till den allmänna ordmningen
samt i Synnerhet med hänsyn till



polizei, den Aufenthalt im einzelnen
Falle zu versagen,durch die Bestim=
mungen des gegenwärtigenVertrags
keinEintrag geschieht.

Es bestehtendlichEinverständnis,daß
dieBestimmungenderArtikel1, 3 und6
auf Hausiererund anderePersonen,
welcheein im Umherziehenausgeübtes
Gewerbebetreiben,keineAnwendung
finden; diese Gewerbetreibendensollen
ebensobehandeltwerden, wie die An=
gehörigendesmeistbegünstigtenLandes,
die dasselbeGewerbebetreiben.

Zu Artikel 6.
Die Abgabe,diein Schwedenvon

deutschenHandlungsreisendenfür die im
Absatz1 desArtikel6 bezeichneteTätig=
keit erhobenwird, soll denBetrag von
100 Kronen für einenZeitraum von
30 Tagenund, wenndieTätigkeitüber
die ersten30 Tage ohneUnterbrechung
fortgesetztwird,denBetragvon50Kronen
für jedensichunmittelbaranschließenden
Zeitraumvon15Tagennichtübersteigen.

Die deutschenHandlungsreisenden
in Schwedensollenverpflichtetsein,das
Patent, das ihnen gegenEntrichtung
derAbgabeausgefertigtwird, amOrte
ihrer erstenTätigkeitim Landeder zu=
ständigenPolizeibehördezur Visierung
vorzulegen;im übrigengenügtes, daß
sie das Patent zur Kontrolle mit sich
führen, ohne daß an den anderenvon
ihnen besuchtenOrten eine abermalige
Visierungerforderlichist.

Unter dengleichenBedingungenwie
für Muster,dievonHandlungsreisenden
eingebrachtwerden,wird dieBefreiung
von Eingangs=und Ausgangsabgaben
auchfür diejenigenan sichzollpflichtigen
Reichs=Gesetbl.1900.

fattig-, sundhets- och seldlighets=
Dolisväsendet i särskilda fall för=
vügra den andra partens undersätar
rütt till uppehäll i landet.

Det ür slutligen öfverenskommet,
att bestümmelserna uti artiklarna 1,
3 och 6 icke skola hafva tillimpning
ä gärdlarihandlare och andra per=
soner, hvilka draga omkring och
utölva sitt Frke; dessa näringsidkare
skola behandlas pá samma sätt Som
mest gynnad nations undersätar,
hvilka utölva samma Frke.

Till artikel 6.
Den algift, som i Sverige upl—

tages frän tyska handelsresande för
den i första stycket af artikel 6
angifna verksamheten, skall icke
öfverstiga ett belopp af 100 kronor
sör en tidrymd af 30 dagar och,
om verksamheten utöfver de första
30 dagarna utan atbrott fortsättes,
icke öfverstiga ettbelopp af 50 kronor
för hvar#jei omedelbar anslutning
dürtil! kommande tidrymd at
15 dagar.
Tyska handelsresandei Sverige

skola vara fürpliktade att pä den
plats, hvarest de först utöfva sin
verksamhet i landet, inför veder=
börande polismyndighet för visering
förete det bevis, som emot erläg=
gandeaf algiften för dem utfürdas;
i öfrigt är det tillräckligt, att de
sör kontroll medlöra beviset, utan

dem besökta platser üärerlorderlig.
Under samma villkor som för

Prof, som af handelsresande införas,
medgifves befrielse frän in- och ut=
förselaflgifter för sälana i och för
sig tullpliktiga varor, hvilka eljest

128



Waren zugestanden,welchesonst als
Musteraus DeutschlandnachSchweden
oder aus Schwedennach Deutschland
eingebrachtwerden.

Die deutschenHandlungsreisenden
dürfen in Schwedenmit unpunzierten
Mustern von Edelmetallwarenreisen.
Sie sindverpflichtet,dieseMusterbinnen
sechsMonatenwiederauszuführen,und
habendieErfüllung dieserVerpflichtung
sicherzustellen.Der sicherzustellendeBe⸗
trag soll beiSilberwarendasDoppelte,
bei#Goldwarendas FünffachedesZoll=
betragsnichtübersteigen.DurchVerfall
der Sicherheit wird die strafrechtliche
Verfolgung von Zuwiderhandlungen
gegendie geltendenBestimmungen,be=

waren, nichtausgeschlossen.

Zu Artikel 7.
Bei der in Schwedenin Aussicht

genommenenNeuregelung der Vor=
schriftenüber die Behandlungarsenik=
haltigerWaren werdenfolgendeGrund=
sätzebeobachtetwerden:

Das Verbot des Vertriebsarsenik=
haltigerWaren soll auf solcheWaren
beschränktwerden, deren Gehalt an
Arsenik eine 5 festzusetzende
Höchstmengeübersteigt.Für die Be—
stimmungdieserGrenzewird allein der
SchutzdermenschlichenGesundheitmaß=
gebendsein. Das bloßeVorhandensein
eines Arsenikspiegelssoll das Verbot
nichtbegründen.

Die Prüfungauf denArsenikgehalt
soll nur durch einen besondersquali—
fiziertenSachverständigenerfolgen.Ist
der Warenbesitzermit demGutachten
nichteinverstanden,so soll er dasRecht
haben, das Gutachteneines anderen
derartigenSachverständigeneinzuholen.

införas som prof frän Tyskland till
Sverige eller frän Sverige till Tysk=
land.

Tyska handelsresande mä i
Sverige resa med ostämplade prof
af arbetenaf ädla metaller. De äro
förpliktade att äter utföra dessa prof
inom sex mänader och att ställa
säkerhet för uppfyllandet af denna
förpliktelse. Det belopp, för hvilket.
säkerhet skall ställas, mä icke öf.
verstiga vid silfverarbeten den dubbla
och vid guldarbeten den femdubbla
tullafgiften. Genom säkerhetens för=
fallande uteslutes icke laga beifran
af öfverträdelser emot gällande be=
stämmelser angäende handel med
arbeten af ädla metaller.

Till artikel 7.
Vid den i Sverige i utsikt ställ=

darevisionaf föreskrifternaangäende
arsenikhaltiga varors behandling
#kola följande grunder iakttagas:

Förbudetmotomsättningaf awse#
nikhaltiga varor skall inskränkastil
sädana varor, hvilkas arsenikhalt
öfverstiger en till siffran fastställd
maximumkyantitet.För fastställande
af denna gräns skall endasthänsyn
till skydd för mänsklig hälsa varn
bestämmande. Blotta befintligheten
af en arsenikspegel skall icke utgöra
grund för förbud.

Undersökningen af arsenikhalt
skall äga rum endast genom en
särskildt kvalificerad sakkunnig. At=
nöjes Varuägaren icke med dennes
utlätande, äger han rätt att inhämta
enannandylik sakkunnigsutlätande.
Afrika de bäda utlätandena frän



Weichen die beidenGutachten von=
einanderab, so wird das Gutachten
einesfachwissenschaftlichenInstituts ein=
geholtwerden,das endgültigist.

Zu Artikel 8.
I. TarifeA undB. — Eingangszöllein

beiden Ländern.
SoweitdiedemgegenwärtigenVer=

tragebeigefügtenTarife A und B den
von einerWare zu erhebendenZoll von
demfür eineandereWare festgesetzten
Zolle abhängigmachenund bei diesem
mehrereSätze für die betreffendeTarif=
position auf Grund des allgemeinen
Tarifs oderauf Grund von Verträgen
in Frage kommen,wird bei derBe=
rechnungdesabhängigenJolles vondem
niedrigstenunter diesenverschiedenen
Sätzen ausgegangen,der auf die Er=
zeugnissedesanderenvertragschließenden
Teiles anwendbarist.

II. Tarif B. — Eingangszöllein
Schweden.

1. Die im Tarif B festgesetzten
Wertzöllesindzu berechnennachdem
Einkaufspreiseder Ware unter Hinzu=
rechnungdes Wertes der Verpackung
sowieder Versicherungs=,Fracht=und
sonstigenKosten, die auf die Ware
verwendetwerden,bis sie — im Falle
derVersendungzuSchiff— im Hafen,
wohin sie bestimmtist oder wo sie
zur WeiterbeförderungnachdemBe=
stimmungsortegelöschtwird, und —
im Falle andererBeförderung— an
dererstenschwedischenZollstelleeintrifft.

Die Entscheidungder zwischender
Zollbehördeund dem Wareneinführer
entstehendenStreitigkeitensoll bis auf
weiteresnach den Bestimmungendes

hvarandra, skall frän ett fackveten=
skapligt institut inhämtas nytt ut=
lätande, hvilket blifver afgörande.

Till artikel 8.

I. Tarifler A och B. — Införseltullar
i bäda länderna.

Säframtde dennatraktat bilagda
tariffer Auoch B göra den tull, som
skall erläggasför en vara, beroende
af den för en annan vara bestämda
tullen och vid den senareflera tull=
Satserför tariftpositioneni fräga pA“
grund af allmänna tariffen eller p#
grund af traktater ifrägakomma,
skall till grund för tullberäkningen
läggas den lägsta af de olika tull=
Satser, Som äro tillämpliga pä den
andra traktatslutande partens pro=
dukter.

II. Tariff B. — Införseltullar iD
Sverige.

1. Deitariff B bestämdavärde=
tullar beräknas efter varans inköps=
Pris med tillägg af emballagets värde
jämte assurans, frakt och annan därd
använd kostnad, intill! dess den an=
TLändt,därestdenfraktatsmedfurtyg,
till den hamn, dit den är destinerad
eller där den för vidare befordran
till destinationsorten ur fartyget
lossas, och, därest den fraktats à
annatsätt,till förstasvenskatullplats.

Afgörandet af uppstäende tvist
mellan tullmyndigheten och varu=
importören skall tills vidare äga
rum i enlighet med bestämmelserna,

128“



838

werden:

a. Falls die Zollstelle den von dem
Einführer erklärtenWert für un=
genügenderachtet,soll dem Ein=
fhrer eine Frist von mindestens
fünf Tagen gewährtwerden,um
sich schlüssigzu machen, ob er
den von der Zollstelle ermittelten
Wert anerkennenoder es auf die
Entscheidungder mit demAus—
tragedesStreites betrautenSach⸗
verständigenoder Behörde an—
kommenlassenwill.

b. Dem Einführer soll dieMöglich=
keitgegebenwerden,seineWert=
erklärung vor den zuständigen
Sachverständigen oder der zu=
ständigenBehörde persönlichoder
schriftlichzu rechtfertigen.

. Eine Strafe soll jedenfalls dann
nichtverhängtwerden,wennder
Unterschiedzwischendemerklärten
und dem von der Zollstelle, den
zuständigenSachverständigenoder
der zuständigenBehörde festge=
stelltenWert nicht 10 v.H. dieses
letzterenWertes erreicht. Diese
Regel findet keineAmwendung,
falls nachgewiesenwird,daß der
Einführer eineungenügendeWert—
erklärung in derAbsichtderJoll=
hinterziehungabgegebenhat. In
allen Fällen wird von demMehr=
wert ohne Rücksicht aufdessen
Hohe derZoll erhoben.

anser det af importören upp-
gilma rürde für lägt, sSKkall
n portörenerhälla ett anständ
af minst tem dagar für att
besluta sig, huruvida han vill
godkünna det af tulllörvalt=
ningen utrönta värdet eller
hänskjuta bestämmandet till
de sakkunniga eller myndig=
heter, hvilka algörandet af
Sallan tvist tillkommer.
Varuimportören Skall erhälla
tilllälle att inför behöriga sak=
kunniga eller behörig myrndig=
het personligen eller skriftligen
försvara sin värdeuppgift.

Straff skall i allt fall icke àdö=
mas, om skillnaden mellan det
uppgilna och detal tullförvalt=
ningen, de behöriga sakkun=
niga eller den behöriga myn=
digheten faststallda värdetieke
upgär till 10 procent at det
senare vürdet. Denna be=
stümmelse ür icke tilllämplig.
isall det bevisas, att impor=
tören upgilvit för lägt vũrde
i nikt att tullförsnilla. I alla
Kanlskall tull erläggasesterdot
högre värdet, utan afseende
4 Skillnadens storlek.



2. Schweden behält sich die Be—
fugnis vor, den schwedischenZolltarif
andersals bisheranzuordnenund ein—
zuteilen.

Durch einesolcheMaßregeldürfen
für die im Tarif B genanntenGegen=
ständedie dort festgesetztenZollsätze,
unbeschadetdesRechtesderErmäßigung,
nichtgeändertwerden.

Schwedenist jedochberechtigt,dieim
Tarif B festgesetztenWertzöllein gleich=
wertigespezisischeZölle umzuwandeln.
Zu diesemZweckewird die schwedische
NegierungmitderdeutschenRegierungin
Verbindungtreten.Sollte innerhalbeiner
Frist von dreiMonatennachdemTage
derMitteilungan diedeutscheRegierung
die Einigung über die vorgeschlagenen
Sätzenichterzieltwordensein,sowird
nach Maßgabe des Artikel 22 das
Schiedsgerichtangerufenwerden,und
dieUmwandlungkannnur entsprechend
derEntscheidungdiesesGerichtserfolgen.

3. In Anbetrachtder in Deutsch=
land geltendenVorschriftenüber die
Erteilung amtlicherAuskünftein Zoll=
sachenist dieschwedischeRegierungbereit,
sobaldals möglichBestimmungenzu
erlassen,durch die es den Warenein=
führernermöglichtwerdensoll, auf amt=
lichemWegeüberdieJollbehandlungvon
WarenbeiderenEinfuhrnachSchweden
verbindlicheAuskunft zu erhalten.

4. Zur Tarifnummer 261, zur
Position Kleider (hinter Nr. 295),
und zur Tarifnummer 395. Falls
Schweden für folgende Waren Zoll=
änderungenvornehmensollte, werden
die neuen Zölle die nachstehendan=
gegebenenSätzenichtübersteigen:

kaustischesKali: 3 Kronen für
100 kg,

2. Sverige förbehäller sig rätt
att anordna och indela svenska tull=
taxan annorlunda än hittills.

Genom en sädan ätgärd fa de
tullsatser, hvilka fastställts för dei
tariff Bnämnda artiklar, icke ändras
—fätten till nedsättning likväl obe=
tagen.

Sverige är likväl berättigadtatt
förändra de i tariff B fastställda
värdetullarna till specifika tullar till
motsvarande belopp. För sädant
ündamälskall densvenskaregeringen
trüda i förbindelse med den tyska
regeringen. Skulle inom en frist af
tre mänader ester dagen för medlde=
landet till den tyska regeringen
enighet angäende de föreslagna tull=
Satsernaicke hafva uppnätts, skall
i enlighet med artikel 22 skiljedom-
stolen anlitas, och föründringen kan
blott äga rum i ötverensstümmelse
med Skiljedomstolens utslag.

3. Med hünsyn till de i Tyskland
gällande föreskrifter rörande medde-
landet af ofliciclla upplysningaritull=
saker är svenska regeringen beredd=
att sà snart Sommöjligt utfürdabe=
stümmelser, hrarigenom det Skall
möjliggöras för varuimportören att
Da olliciell väg erhälla bindande
upplysning rörande tullbehandlingen
af varor vid deras införseltill Sverige.

4. Till taritfnummer 261,
till positionen Kläder- (efter
nr. 295), och till tariffnummer
395. I händelse Sverige Skulle
företaga tullförändringar för följande
Varor, skola de nya tullarna icke
öfverstiga nedan angilna tullsatser:

kaustikt kali: 3 kronor för
100 kg.;2



Kleidungsstückeaus Leinwand
oderBaumwolle sowieTeile
derselben,auchgenähteHaus=
haltungsgegenständeallerArt,
wie Tischzeug,Handtücher,
Bettlaken, Kopfkissen,Gar=
dinenunddergleichen,andere
als solchemit Steckereien:
75 v. H. Aufschlagauf den
Zoll für den Stoff, aus
welchemdasbetreffendeStück
hauptsächlichbesteht;

Kleiderund andereKleidungs=
stückeaus anderem Stoff
als Leinwandoder Baum=
wolle sowie Teile derselben,
andereals solchemit Stecke=
reien,Fransen,Posamenten,
Spitzen,BlondenoderFutter,
welcheseinem höherenZoll
unterliegtals derStoff, aus
demdieKleidungsstückehaupt=
sächlichbestehen:75 v. H.
Aufschlagauf denZoll für
denStoff, aus welchemdas
betreffendeStück hauptsäch=
lich besteht;

Balken=, Eck= und anderes,
nichtin Eisenbahnschienenbe=
stehendessogenanntesFasson=
eisen,imGewichtevonweniger
als 60 kg bis 20 kg auf das
laufendeMeter:1,50Kronen
für 100 kg.

5. Zu den Tarifnummern 378
und735. Schwedenistbefugt,während
derDauer des gegenwärtigenVertrags
eineAnderungdesZolles dahin vor=
zunehmen,daß die unterdie Nrn. 378
und735 fallendenMaschinen(mitAus=
schlußderGerätschaftenundWerkzeuge),
soweitihr Einzelgewicht1000 kg oder
darunterbeträgt,bis um 5 v. H. vom

klädespersedlar, af linne eller
bomull, samt delar af
sädana, äfvensom Sydda
hushällspersedlar, alla slag,
säsom duktyg, handdu=
kar, lakan, örngott, gar=
diner med flera dylika,
andra än sädanamed bro=
derier: 75 procents för=
höjning i tullen för tyget,
hvaraf persedeln hufvud=
sakligen bestär;

gängkläder och andra klädes-=
persedlar, af annat ämne
än linne eller bomull, samt
delar af sädana, andra än
sädanamedbroderier, fran=
sar, snörmakerier, spetsar
eller blonder eller med
foder, som drager bögre
tull än det tyg eller ämne.
hvarafklädespersedelnhul=
Vudsakligen bestär: 75pro=
cents förhöjning i tullen
för tyget, hvaraf persedeln
hufvudsakligen bestär;

balk-, hörn- och annat till
jürnvägsskenor ej hänför=
ligt s.k. fasonjärn,vägande
mindre än 60 kg. till och
med 20 kg. per 15pande
meter: 1,50 kronor för
100kg.

5. Till tariffnumren 378 och
735. Sverige äger rätt att under
denna traktats beständ företaga en
tullförändring därhän, att tullenför
de underneir378 och 735 fallande
maskinerna (med undantag af red=
skap och verktyg), sävidt viktenper
maskin belöper sig till 1000 kg.
eller dürunder, höjes med högst



Werteim Zolle erhöhtwerden,wenn
gleichzeitigfür dieseMaschinen,soweit
ihr Einzelgewichtüber 10000 kg be=
trägt, eineErmäßigungdesJolles um
denselbenProzentsatzvom Werte ge=
währt wird.

Die gleicheZolländerungsoll für
Teile von MaschinenPlatz greifen,die
erkennbarzu denim Zolle erhöhtenoder
ermäßigtenMaschinengehörenoderfür
diesebestimmtsind.

Zu Artikel 9.
Durch Artikel9 werdendieBestim=

mungen der schwedischenGesetzgebung
nichtberührt,nachdenenvon Alkohol,
der aus ausländischenKartoffeln her=
gestelltist, einehöhereSteuer erhoben
wird als von demErzeugnisaus in=
ländischenKartoffeln.

Zu Artikel 10.
I.

Die Boden⸗undGewerbserzeugnisse
irgend welcherHerkunft,welchedurchdas
GebieteinesdervertragschließendenTeile
durchgeführtwerden, sollen bei ihrem
EingangindasGebietdesanderenTeiles
keinenanderenoderhöherenZöllenunter=
worfenwerden,als wennsieunmittelbar
aus dem Ursprungsland eingeführt
wordenwären. Un

Währendder Dauer des gegen=
wärtigenVertragswerdenin Schweden
EisenerzebeiderAusfuhr nichtmit Zoll
belegtwerden.

Zu Artikel 13.
Die BestimmungenderDeklaration

zwischenSchwedenundDänemarkvom
22. September1871 zur Regelungge=
wisserHandels=und Schiffahrtsverhält=

5 procent af värdet, om samtidigt
för dessa maskiner, sävidt vikten
per maskin belöper sig till öfver
10 000 kg., en nedsättning i tullen
med samma procentsats af värdet
beviljas.

Samma tullförändring skall äga
rum för maskindelar, hvilka uppen=
barligen tillhöra de i anseende till
tullen höjda eller nedsatta maski=
nernaeller äro afsedda för dessa.

Till artikel 9.
Genom artikel 9 berörasicke de

bestämmelser i den svenska lagstift=
ningen, enligt hvilka högre skatt er=
lägges för alkohol, som framställes
af utländsk potatis, än för alkohol
af inhemsk potatis.

Till artikel 10.
J.

De natur- och industrialster af
hvad ursprung det vara mà, hvilka

Partens omräde, skola vid införseln
i den andra partens omräde icke
vara underkastade andra eller högre
tullar, än om de infördes omedel=
bart frän ursprungslandet.

II.
Under dennatraktatsbestàndmà

icke i Sverigejärmmalmvid utförseln
beläggas med tull.

Till artikel 13.
Frän tysk sida skall man icke

Dä grund af mest gynnad nations
rätt göra anspräk pä tillämpningen
af bestämmelsernai deklarationen



nisseimOresundsowiedieAbmachungen
zwischenSchwedenundNorwegenüber
dieHandels=undSchiffahrtsverhältnisse
im Idefjord und Swinesund werden
deutscherseitssolange nicht auf Grund
des Meistbegünstigungsrechtesin An=
spruchgenommenwerden,als sienicht
auf andereStaaten erstrecktwerden.

Zu Artikel 19.
Deutscherseitswerdendie besonderen

Begünstigungen,die der norwegischen
Schiffahrt für die Befahrung der
schwedischenBinnengewässerzugestanden
sind oder künftig zugestandenwerden
möchten,so langenichtauf Grund des
Meistbegünstigungsrechtesin Anspruch
genommenwerden, als sie nicht der
Schiffahrt eines anderenStaates ein=
geräumtwerden.

Das gegenwärtigeProtokollsollzu=
gleichmit demVertrage den vertrag=
schließendenTeilenvorgelegtwerden,und
im Falle der Ratifikationdes letzteren
sollenauch die in demersterenenthal=
tenenErklärungenund Verabredungen
ohneweitereförmlicheRatifikationals
genehmigtgelten.

So geschehenin doppelterAusfer=
tigungzuStockholm,am 8.Mai 1906.

F. von Müller.

mellan Sverige och Danmark den
22 september1871 till ordnande a#
Vissa handels- och Siölurtsförhällan=
den i Oresund äfvensom asflalen
mellan Sverige och Norge rörande
handels- och Siöfartsförhällandena i
Idelorden och Svinesund, Ssidlänge
Ssammabestümmelsericke utsträckas
till andra stater.

Till artikel 19.
Frän tysk sida skall man icke

pà grund af mest gynnad nations
rätt göra anspräk pä de särskilda
förmäner, som i fräga om befarande
af svenska insjöar, floder och kanaler
üro medgilna eller framdeles ma
kKommaatt medgifvas den norska
SHölarten, sä länge samma förmäner
icke medgifvas nägon annan stat
gjösart.

Dettaprotokoll skall samtidigt
medtraktatenföreläggasde traktat=
slutande parterna och, i händelse
den senare ratificeras,, skola äfven
de i det förstnämnda intagna för=
klaringar och aftal utan ptterligare
formell ratilikation gülla säsomstad=
lästa.

Som skedlde i Stockholm, uti tw#
#xemplar, den 8 maj 1906.

Eric Trolle.
Douglas.
II. Cavalli.
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Reichs=Gesitzblatt.
— 37.

Inhalt: Verordnung über dasTelegraphenwesenin dendeutschenSchutzgebietenausschließlichKiautschon.
S. s43. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestattungdes Umlaufs der Scheidemünzender
österreichischenWährung innerhalbdesJollgrenzbezirkesdesHauptzollamtsFriedrichshafen.S. 844.

(Nr. 3260.) Verordnungüber das Telegraphenwesenin den deutschenSchutzgebietenaus=
schließlichKiautschon. Vom 15. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900, S. 813)
im NamendesReichs,was folgt:

8I.
Das Recht,Telegraphenanlagenfür die Vermittelungvon Nachrichtenin

denSchutzgebietendesDeutschenReichszu errichtenund zu betreiben,stehtaus—
schließlichdemReichezu. Unter Telegraphenanlagensinddie Fernsprechanlagen
mitbegriffen.

82.
Die Ausübungdes im 91 bezeichnetenRechteskann für einzelneStrecken

oderBezirkean PrivatunternehmeroderGemeindenverliehenwerden. Die Ver=
leihung erfolgt durchden Reichskanzleroder die von ihm hierzuermächtigten
Behörden. (

Durch denGouverneurwird die Kontrollegeführt,daß die bei derVer=
leihungdiesesRechtesgestelltenBedingungeneingehaltenwerden.

83.
Die unbefugterrichtetenoder betriebenenAnlagen sind außerBetriebzu

setzenoderzu beseitigen.Den Antrag auf Einleitung des hierzuerforderlichen
Zwangsverfahrensstelltdie Reichs=TelegraphenverwaltungbeimGouverneur.

4.
Mit Geldstrafebis zu intnuschcfinshunderMark odermit Haft oder

mit Gefängnis bis zu 6 Monaten wird bestraft,wer vorsätzlichentgegenden
Bestimmungendes§ 1 eineTelegraphenanlageerrichtetoderbetreibt.
Reichs=Gesetzbl.1906. 129

Ausgegebenzu Berlin den28. Juni 1906.
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85.
Mit Geldstrafebis zu einhundertundfünfzigMark wird bestraft,wer den

in Gemäßheitdes § 2 Abs.2 erlassenenKontrollvorschriftenzuwiderhandelt.

(6.
DieseVerordnungtritt am 1. Oktober1906 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den 15. Juni 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3261.) Bekanntmachung,betreffenddieGestattungdesUmlaufs der Scheidemünzender
österreichischenWährung innerhalbdesZJollgrenzbezirkesdesHauptzollamts
Friedrichshafen.Vom 22. Juni 1906.

In Anschlußan dasVerbot desUmlaufs fremderScheidemünzen— Bekannt=
machungvom 16. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 149) — hat der Bundesrat
genehmigt, daß die Scheidemünzender österreichischenWährung innerhalb des
ZollgrenzbezirkesdesKöniglichWürttembergischenHauptzollamtsFriedrichshafen
in Zahlung gegebenund genommenwerdendürfen.

Berlin, den22.Juni 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Stengel.

—

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesehblatt.
38.

Juhalt: Bekauntmachung, betreffendAnderungderAnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung.S. 845.—
Bekanntmachung, betreffendAnderungdes Militärtarifs für Eisenbahnenund der Militär=
Transport. Ordnung. S. s50.— Bekanntmachung, betreffenddie freieFahrt derMitgliederdes
Reichstags auf den deutschenEisenbahnen. S. s50. — Bekanntmachung, betreffenddenUmlauf
von ScheidemünzenösterreichischerWährung auf preußischenEisenbahnstationen. S. 852. — Bekannt=
machung, betreffenddie Abänderungvon Reichstagswahlkreisenin Elsaß-Lothringen. S. 852.

(Nr. 3262.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 23. Juni 1906. -

Auf Grund desArtikel45 der Reichsverfassunghat der Bundesratfolgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn-Verkehrsordnungbeschlossen:
1. Bei Nr. XXXVa im Eingange:

a) bei Ziffer4 wird hinterdemerstenWorte »Nitrozellulose«eingefügt:
(auch in Form von Geweben)

b) die Ziffer 5 erhält folgendeFassung:
5. FolgendeSchieß=und Sprengmittel, soweitsie nicht unter die
Bestimmungender Nrn. XXXVA und XXXV fallen:

Schieb= und Sprengpulver (Schwarzpulver) und
ähnliche Gemenge, wie Lithotrit und der sogenannte
brennbare Salpeter; Holzpulver, bestehendaus einem
Gemengevon nitriertemHolze, das durchdie Nitrierung eine
Gewichtsvermehrungvon höchstens30 Prozent erfahrenhat, und
von salpetersaurenSalzen mit oderohneZusatzvonschwefelsauren
Salzen, unterAusschlußder chlorsaurenSalze; rauchschwache
gelatinierte Nitrozellulosepulver und nitroglyzerin=
haltige Nitrozellulosepulver ohneZusatzandererExplosiv=
stoffe;Plastomenit (ein aus NitrozellulosedurchZusammen=
schmelzenmit festenNitroverbindungenhergestelltesPulver)
sämtlich auch in Form von Kartuschen)

I) bei Ziffer6 wird vor denWorten soferndiesePatronen- eingefügt:
Patronen aus Gemischen von höchstens 80 Prozent
Kalium=, Natrium= oder Ammonium=Perchlorat mit
Nitrokohlenwasserstoffen der aromatischen Reihe und
Zellulosenitraten, Kohle, Kohlenwasserstoffen oder Kohle=

Reichs=Gesetzbl.1906. 130
Ausgegebenzu Berlin den 5. Juli 1906.
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hydraten in Verbindung mit allen Salpeterarten, Pa—
tronen aus Gemischen von höchstens80 Prozent Kalium—
odet Natrium-Chlorat mit Nitrokohlenwasserstoffen der
aromatischen Reihe und Zellulosenitraten, Kohle,
Kohlenwasserstoffen oder Kohlehydraten mit allen
Salpeterarten (ausgenommen Ammoniaksalpeter),.

2. In Nr. XXXVo wird eingefügt:
a) hinterdemmit „Roburit IIa= beginnendenAbsatze:

Wetter=Roburiten undGesteins=Roburiten (Gemengenvon
Ammoniaksalpeter,Kalisalpeter,Trinitrotoluol, Mehl, Pflanzen=
pulver)Holzkohle,Magnesit,Kochsalz,Salmiak, Alkalibicarbonat,
Alkalioxalat, Kaliumpermanganat— mit oderohneZusatzvon
gepulvertemAluminium—, bei denenderGehalt an Ammoniak
salpeternichtunter65 Prozentfinkt, derGehaltan Trinitrotoluol
15 Prozent, an Aluminium 3 Prozentnichtübersteigt),

b) hinterdemmit =Gesteins=WestfalitC beginnendenAbsatze:
fernerCahücit, ein zu festenPatronengepreßtesGemengevon
Kalisalpeter(50 bis 70 Prozent), Ruß (mindestens8 Prozent),
Schwefel,Zelluloseund Eisensulfat.

3. HinterNr. XXXVe werdenfolgendeneueNummerneingeschaltet:
XXXVd.

() Rauchschwache,gelatinierte Nitrozellulosepulver und nitro=
glyzerinhaltige Nitrozellulosepulver — auch in Form von Kar—
tuschen— werdenabweichendvon den VorschriftenunterXXXVazur
Beförderungdurchdie herstellendenFabrikenzugelassen,wenn von einem
vereidetenChemikerbescheinigtist, daß sie nachstehendenAnforderungen
entsprechen:
1. Die zur Herstellungdes Pulvers verwendeteNitrozellulosemuß bester
Beschaffenheitseinund folgendenStabilitätsbedingungengenügen:
ay dieAbspaltungvon Stickoxydbei 132°C darf für ein Gramm
Nitrozellulosenichtmehrals 2)6Kubikzentimeterbetragen,

b) de VerpuffungstemperaturderNitrozellulosemuß über180°%
- iegen.
2. Das verwendeteNitroglyzerinmußvon besterBeschaffenheit,insbesondere
vollständigsäurefrei sein.

3. Das fertigePulver muß gut durchgelatiniertseinund hinsichtlichder
Verpuffungstemperaturund der Stabilität folgendenAnforderungen
entsprechen:
a) Nitrozellulosepulvermüssen eine Verpuffungstemperaturvon
mindestens170° C habenund bei der Stabilitätsprüfungbei



132°C mindestens3 Stunden echitztwerdenkönnen,ohnedeutlich
erkennbareroteDämpfe abzuspalten;

b) NitroglyzerinhaltigeNitrozellulosepulvermüsseneineVerpuffungs=
temperaturvon mindestens160°%C habenund beiderStabilitäts=
prüfung bei 120½C mindestenseinundeinhalbStunden erhitzt
werdenkönnen,ohnedeutlicherkennbareroteDämpfeabzuspalten.

4. Nitrozellulosepulverund nitroglyzerinhaltigeNitrozellulosepulverdürfen
bei derTrauzlschenBleiblockprobeim Vergleichemit einemnitroglyzerin=
haltigenNitrozellulose=Würfelpulvervon 2 MillimeterSeitenlänge,das
einem abgenommenenWürfelpulverder Heeresverwaltungentsprechen
mußeine höchstens10 ProzentstärkereAusbauchungergebenals dieses.

5. Die näherenBestimmungenüber das bei Prüfung der Pulver und
ihrerAusgangsstoffeanzuwendendeVerfahrenwerdendurchdasReichs=
Eisenbahnamtgetroffen.
(2)Pulver, die diesenAnforderungenentsprechen,sindbei der Beför.

derung— auchwennsie in Form von Kartuschenaufgegebenwerden—,
in hölzernehaltbareund demGewichtedes Inhalts entsprechendstarke
KistenoderTonnen, derenFugen so gedichtetsind, daßeinAusstreuennicht
stattfindenkann, und die nichtmit eisernenReifen oderBändern versehen
sind, festzu verpacken.Statt der hölzernenKisten oder Tonnen können
auchaus mehrfachenLagen sehrstarkenund steifengefirnißtenPappdeckels
gefertigteFässer(sogenannteamerikanischeFässer)verwendetwerden. Die
Behälter dürfen keineeisernenNägel, Schrauben oder sonstigeeiserne
Befestigungsmittelhaben. MetallenePackgefäßesind nur zulässig,wenn
ihr Verschlußso beschaffenist, daß er zwar vollständigdichtist, jedochim
Falle einesBrandes demDruckeder sichim Innern entwickelndenPulver=
gasenachgebenkann. Die Behältermüssenmit der deutlichenhaltbaren
Aufschrift„RauchschwachesPulver“ versehensein. «

(3)Esistverboten,solchePulvermitspreuglräftigensündungenzu-
sammenin denselbenWagen zu verladen. Die Verladungdarf nichtvon
denGüterbödenoderGütersteigenaus erfolgen.

(4)Bei derWeiterbeförderungvonTeilsendungender untervorstehende
Bestimmumgenfallenden rauchschwachengelatiniertenPulver durch andere
Absenderals die herstellendenFabriken kann von der Bescheinigungeines
vereidetenChemikersabgesehenwerden,wenn von demAbsenderauf dem
Frachtbrieferklärt wird, daß das Pulver oder die daraus gefertigten
Kartuscheneinergeprüftenund bescheinigtenLieferungentstammen.Auf
Erfordernist diesglaubhaftnachzuweisen.

XXXVe.
GSpchießmittel in Metallhülsen sowie gut durchgelatinierte

Pulvergewebe und daraus hergestellte Fabrikate werdenin Fracht=
130“
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stücken,derenBruttogewicht200 Kilogrammnichtübersteigendarf, unter
folgendenBedingungenbefördert:
a) Die Schießmittelsind in dichteBeutel zu füllen, die das Verstauben
und Ausstreuenverhindern. Diese Beutel sind in Metallhülsenzu
bringen, derenVerschlußso beschaffenseinmuß, daß er zwar völlig
dichtist, jedochim Falle einesBrandes demDruckedersichim Innern
entwickelndenPulvergase nachgebenkann. Die Menge des Schieß=
mittels in jedemBeutel darf nichtmehrals 1 Kilogramm, die damit
beschickteHülse nichtmehr als 1,, Kilogramm wiegen. Gut durch=
gelatiniertePulvergewebeund daraus hergestellteFabrikatewerdenohne
Metallhülsenbefördert,auch kannder dichteBeutel wegfallen, wenn
die Kistenmit Zinkblecheinsatzversehensind.

5%) Die Metallhülsenmit Schießmittelnoderdie staubsicherenBeutel mit
Pulvergewebensind in gut gearbeiteteHolzkistenzu verpacken,deren
geringsteWandstärkenachfolgendenStufen zu bemessenist:

Bruttogewichtder Kiste geringsteWandstärke
bis 5 Kilogramm einschließlich7 Millimeter,

12 -über5Kilogramm-50 - ⸗
⸗ 50 ⸗ ⸗-100 ⸗ ⸗ 15 ⸗
⸗100 ⸗ ⸗150 ⸗ ⸗ 20 ⸗
⸗150 ⸗ ⸗200 "D ⸗ 25 ⸗
Bei Kistenmit Zinkblecheinsatzdarf die Wandstärkeder Holzkiste

um 5 Millimeter, jedochniemals auf wenigerals 7 Millimeter ver=
mindertwerden.

Etwa leer bleibendeRäume sind mit Pappe, Papierabfällen,
Werg, HolzwolleoderHobelspänen—alles völlig trocken— derart
fest auszufüllen,daß ein Schlotternin der Kiste währendder Be=
förderungausgeschlossenist. .

c)JneinerKistedürfenwederverfchiedenartigeSchießmittel,nochSchuß-
mittelmit anderenExplosivstoffenzusammengepacktwerden. In einem
Eisenbahnwagen dürfen nur Schießmittel derselbenArt mit einem
Höchstgewichtevon 200 Kilogramm befördertwerden; die Beiladung
von Explosivstoffenist ebenfallsunzulässig. Die Annahmezur Be=
förderungkannhiernachbeschränktwerden. Jeder Kiste mit Schieß=
mitteln muß ein besondererFrachtbriefbeigegebenwerden,der keine
anderenGegenständeumfassendarf.

) Die KistendürfendurcheiserneNägel nur verschlossenwerden,wenn
diesegut verzinktsind. Die Kisten sind mit einer denInhalt deutlich
kennzeichnendenAufschriftzu versehen.Außerdemsind siemit einem
Plombenverschlußoder mit einem auf zwei Schraubenköpfendes
DeckelsangebrachtenSiegel (AbdruckoderMarke)odermit einem
überDeckelund Seitenwändeder Kiste geklebten,die Schutzmarke
enthaltendenZeichenzu versehen.
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e) Der Absenderhat im Frachtbriefeinevon ihmunterzeichneteErklärung
abzugeben,worin auch das Zeichender Plombe, desSiegels, der
Siegelmarkeoderder Schutzmarkeangegebenist. Die Erklärung hat
zu lauten:

„Der Unterzeichneteerklärt, daß die zu diesemFrachtbriefege⸗
hörige,mit demZeichen.. . . . . . . . .. verschlosseneSendung in
bezugauf Beschaffenheitund Verpackungden in der AnlageB
zur Verkehrsordnungunter P XXXVe getroffenenBestim=
mungenentspricht.“

4. In Nr. XXXVI werdenim Eingangederals Abschnittsbezeichnungdienende
BuchstabeA und der ganzeAbschnittB gestrichen.

5. Die Nr. XLIIa erhält folgendeFassung:
XLILa.

Zuündbänder, Zündblättchen (amorces) und pyrotechnische
Knallkorke, derenZündmischungaus Kaliumchlorat,amorphem(rotem)
Phosphor und Gummi besteht,unterliegennachstehendenBestimmungen:
1. Zündbänder und Zündblättchen siind zu höchstensje 100 Zündpillen

die im ganzennichtmehrals 0,75Gramm Zündmasseenthalten
dürfen— in Pappschachtelnzuverpacken.Höchstensje 12 Schachteln
sind zu einer Rolle zu vereinigenund höchstensje 12 Rollen zu einem

festen Pakete mit Papierumschlagzu verbinden.
2. WrotechnischeKnallkorke müssen mindestens 2 Zentimeter hoch und
1½ Zentimenterbreit sein. Sie dürfen höchstens0,0sGramm Zünd=
mischungenthalten, die in eineBohrung desKorkesvertieft eingelassen
sein muß. Sie sind in Pappschachtelnzu höchstensje 50 Stück zu
verpacken.Höchstensje 10 solcherSchachtelnsind mit Papierum=
schlagzu einemfestenPaketezu vereinigen.

3, 4 und 5 wie bisherZiffer 2, 3 und 4.
6. In Nr. XIIVa Abs.C()erhältder fünfteSatz folgendeFassung:

In diesenBehältern dürfen sich keine leicht brennbarenVerpackungs=
stoffewieSägespäne,Torf, Stroh, Heubefinden)Holzwolleistzulässig.

Die AnderungenunterZiffer 1 lit. b5blSiffer 3 und 4 tretenam 1. Ok=
toberd. J., die übrigenAnderungensofortin Kraft.

Berlin, den23. Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.
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(Nr. 3263.) Bekanntmachung,betreffendAnderung desMilitärtarifs für Eisenbahnenund
derMilitär-Transport- Ordnung. Vom 23. Juni 1906.

A## Grund des§ 29 (2. Absatz)des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) hat der Bundesratbeschlossen:

Die besondereBestimmung(s) zum Abschnitt1 desMilitärtarifs für Eisen=
bahnenerhältfolgendeFassung:

(8)Im Mobilmachungslalle sind die Einberufenen der bewaflneten
Macht (Heer und NMarine)und des Landsturms vom Feldwebel
(Deckoflizier) abwärts ohne Lösung von Fahrkarten zu befördern:
die Transportvergütung ist besonders geregelt (s. Anl. IIIa zu
32,2 der M. Tr. 0.).

Ferner bestimmeich auf Grund des9§2 der Verordnung,betreffenddie
Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnenvom 18. Januar 1899 (eichs=
Gesetzbl.S. 15):

Im 932/2 dritterAbsatzdieserOrdnung sinddie Worte =zum Heere=
zu streichen.

Berlin, den23. Juni 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadewsky.

(Nr. 3204.) Bekanntmachung,betreffenddie freieFahrt derMitglieder des Reichstagsauf
den deutschenEisenbahnen.Vom 27. Juni 1906.

Aw# Grund des§# Abs.2 desGesetzes,betreffenddieGewährungeinerEnt=
schädigungan die Mitglieder des Reichstags,vom 21. Mai 1906 (eichs=
Gesetzbl.S. 468) hat der Bundesrat die nachstehendenGrundsätze,betreffend
die freie Fahrt der Mitglieder desReichstagsauf dendeutschenEisenbahnen)
aufgestellt: ·

1. Die MitgliederdesReichstagserhalteneineFahrkarte,die imReichs=
amtedesInnern ausgefertigtwird und demEisenbahnpersonalegegen=
über als Ausweis für dieFreifahrtberechtigungdient. Bei Ablauf der
Legislaturperiodeoderim Falle frühererErledigungdesMandatsis
dieFahrkartedem.BureaudesReichstagsbehufsRückgabean das
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Reichsamtdes Innern abzuliefern.Von demVerlust einerFahrkarte
ist alsbald demBureau des ReichstagsAnzeigezu machen,worauf
vom Reichsamtedes Innern eine neue Karte ausgefertigtwird und
die zuständigenStellen von demVerlust in Kenntnis gesetztwerden.
Die Fahrkarteberechtigtzur Fahrt auf allen deutschenHaupt=und
Nebeneisenbahnen.Im Auslande belegeneStreckendeutscherEisen=
bahnenkönnennur unter denfür die Fahrt auf diesenStreckenbe=
stehendenbesonderenBedingungen,insbesonderenur gegenEntrichtung
der vorgeschriebenenAbgabenwie Stempelgebührund dergleichenbe=

istausgeschlossen.Die Berechtigungendetmit Ablauf desachtenTages
nach demSchlusseder Sitzungsperiode,auchwenn die Reise früher
angetretenist. Von demBeginn und Ende der Gültigkeitsdauerder

jedesmaleineMitteilung zugehenlassen.

verkehredienendenZügen, soweitsie von der Verwaltung der Babn
und nicht von anderenUnternehmernveranstaltetwerden. Für die
BenutzungvonSchlafwagenist der tarifmäßigeZuschlagzuentrichten.
Dasselbegilt für dieBenutzungvonLuxuszügen,soweitsieauf Grund
dieserFahkkarr gestattetist.
Die Fahrkarteberechtigtzur freienFahrt in beliebigerWagenklasseso=
wie zur freien Beförderung des mitgeführtenReisegepäcksbis zum Ge=
wichtevon50Kilogramm. Sind Plätzederl. Wagenklasseüberhauptnicht
odernichtin ausreichenderZahl vorhanden, so werdenPlätze dernächst
niedrigen,im Zuge vorhandenenWagenklassezur Verfügung gestetlt.
Die Fahrkarteberechtigtim übrigennur zumBetretenderbestimmungs=
gemäßdemPublikum zugänglichenBahnanlagen.
Die Fahrkarteist denZug=undAuffichtsbeamtenauf Verlangenjeder=
zeitzur Einsichtvorzuzeigen.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Augustd. J. in Kraft.
Mit diesemZeitpunkteverlieren die bisherigenFahrausweiseihre
Gültigkeit.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

.s====
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(Nr.3265.)Bekanntmachung,betreffenddeullmlaufvouScheidemünzenösterreichischer

Währung auf preußischenEisenbahnstationen.Vom 28. Juni 1906.

m Anschlußan dasVerbot desUmlaufs fremderScheidemünzen— Bekannt—
machungvom 16.April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 149) —hat derBundesrat
genehmigt,daß die ScheidemünzenösterreichischerWährung auf dennachstehend
verzeichnetenEisenbahnstationenin Zahlunggegebenundgenommenwerdendürfen:

Name der Eisenbahnstationen Kreis Regierungsbezirk

Keilendorf, Kudowa-Sackisch,Lewin, Schlanhy. Glatz Breslau. 1
Ober-,Mittel=undNieder=Schreiberhau,Josephinenhütte Hirschberg Liegnitz.
Ditterdbachstädtisch,Haselbach.. .. . . . . . . . . . .. Landeshut Liegnitz. 1
Mocker . Veobschütz Oppeln.
HeinersdorfO. S., Ziegenhass . . .. Neiße Oppeln.
Deutsch=Krawarn,Ratibr . . . . . .. Ratibor Oppeln.

Berlin,den28.Juni 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Stengel.

(Nr. 3266.) Bekanntmachung,betreffenddieAbänderungvonReichstagswahlkreisenin Elsaß
Lothringen. Vom 29. Juni 1906.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 6 desGesetzesvom 25. Juni 1873)
betreffenddie Einführung der Verfassungdes DeutschenReichs in Elsaß=Loth=
ringen (Reichs=Gesetzbl.S. 161), beschlossen:

1. Der durchdielandesherrlicheVerordnungdesStatthaltersin Elsaf=
Lothringen vom 8. April 1901 (Gesetzblattfür Elsaß=Lothringen
S. 31) demLandkreiseMetz zugeteilteTeil der GemeindeGandringen
wird dem14. elsaß=lothringischenReichstagswahlkreise(StadtkreisMetz
und LandkreisMet) zugewiesen;

2. der13. elsaß=lothringischeReichstagswahlkreisumfaßtdenKreis Bolchen
und die KreiseDiedenhofen=Ostund Diedenhofen=West.

Berlin, den29.Juni 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

— ——

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9#zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
* 39.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugendlichenArbeiternin
Walz- und Hammerwerken. S. 853.

(Nr. 3267.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugend=
llichen Arbeitern in Walz=und Hammerwerken.Vom 6. Juli 1906.

Ar# Grund des§ 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesratbeschlossen:
Im Eingange der Ziffer II der Bekanntmachungvom 27. Mai 1902

(Reichs=Gesetzbl.S. 170), betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund
jugendlichenArbeiternin Walz=undHammerwerken,tretenan Stelle derWorte:
Obei demunmittelbarenBetriebederWerke“ dieWorte: bei denunmittelbar
mit demOfenbetriebim ZusammenhangestehendenArbeiten“.

Berlin, den6. Juli 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs-=Gesetzbl.1906. 131

Ausgegebenzu Berlin den12.Juli 1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ40.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffendAbänderungender Verordnung vom 13.Juli 1898 (Reichs=
Gesetzbl.S. 921) zur AusführungdesGesetzesüberdie Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht
im Frieden. S. 855. — Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenUhbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügteCiste. S. 856.

(Nr. 3268.) AllerhöchsterErlaß, betreffendAbänderungenderVerordnungvom13. Juli 1898
(Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung des Gesetzesüber die Natural=

A leistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden. Vom 16. Juli 1906.
— u1fIhren Berichtvom 30. Juni d. J. will Ich dieanliegendenAbänderungen
der Verordnungvom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung
des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden
hierdurchgenehmigen.

Der gegenwärtigeErlaß ist nebstder Anlage durchdasReichs=Gesetzblatt
zu veröffentlichen.

Digermulen,den16.Juli 1906.

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

An denReichskanzler(ReichsamtdesInnern).

Abänderungen
. der

Verordnungvom 13.Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zurAus=
führung des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete

Macht im Frieden.

1. Im AbschnittI erhaltendieBestimmungenzu 8 9 desGesetzesunter
Ziffer2 nachstehendeFassung:

Eine Erhöhungdes Vergütungssatzesfür Naturalverpflegungwird vom
Reichskanzlerdurch den Reichsanzeigerund durch das Zentralblatt für das
Reichs=Gesetzbl.1906. 132

Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1906.
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DeutscheReichzur öffentlichenKenntnisgebracht.Die erhöhteVergütungverteilt
sichauf die einzelnenMahlzeiten,wie folgt:

Bei einemVergütungssatzevon
D#2A. I1,30 BESS D S%A
mit sohnesmit sohnesmit sohnesmit ohnefmit sohnesmit sohue

Brot

a) volle Tageskost. 125/10101%L LDSO O I0%1% 150%
b) Mittagskost.. .. 0,620,670,64O,58]O,66O,ei O,esO,6s0,% 0/72/0/#
c) Abendkost . . 02% O%% % % O%GoO0%%%
d) Morgenkost O,260,210,270,220,28O,2310,200,240,300,260,a10,

2. In dem Muster, Beilage C2, ist zu setzen:
a) in Spalte „Einheitssatzfür diePortion“ statt„65 Pf.“ 1 =X5M.,“
und statt„80 Pf.“ „LAM. 20 Pf.“,

b) in Spalte „GesamtbetragderVergütung“statt„325.44“ ) 525.4“
statt„400./“ „600.4%%statt„725./¼1125.

c) in der Empfangsbescheinigungstatt „siebenhundertfünfundzwanzig“
Jeintausendeinhundertfünfundzwanzig“.

3. In demMuster, BeilageD 2) ist zu setzen: # "
a) in Spalte „EinheitssatzderVergütungfür diePortion" statt„65 M.
„LA. 5P.“ undstatt„80 Pf.“ 1=/4 20P.“

b) in Spalte „Betrag derVergütung“ „im Einzelnen“statt „325.7“
„52544¾,statt„400.“ „600.4%

Tc)in Spalte „Betrag der Vergütung“ „im Ganzen“ statt „7254“
/1 125 “ in beidenFällen.

— —

(Nr. 3269.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenAbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 28. Juli 1906.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Übereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabe vom Januar 1906,
Reichs=Gesetzbl.S. 403), ist wie folgt geändertworden: «

Unter „Osterreich und Ungarn I. A!“ ist die als Ziffer 6 auf
geführteBozen-MeranerEisenbahn,die am 1. d. M. in denBetri
der K. K. UsterreichischenStaatsbahnenübergegangenist, gesteichen
worden. Die folgendenZiffern 7 bis 60 sind in 6 bis 59 geändert.

Berlin, den28. Juli 1906.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
41.

Junhalt: Bekanntmachung, betreffenddieErweiterungderRayons für dieFestungGraudenz.S. 857.—
Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt derSchweizzu demzwischendemDeutschenReicheund
mehrerenanderenStaaten geschlossenenVertrage vom 5. März 1902 über die Behandlung des
Luckers. S. 857.

(Nr. 3270.) Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung der Rayons für die Festung
A Graudenz. Vom 2. August 1906.

u1fGrund des§35 desGesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die FestungGraudenzeine
Erweiterungihrer Rayons infolge Neuanlagevon Befestigungenin Aussicht
genommenist. —

Norderney,den2.August1906.
Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3271.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der Schweizzu demzwischendem
DeutschenReicheund mehrerenanderenStaaten geschlossenenVertragevom

D 5. März 1902 über die BehandlungdesZuckers. Vom 2. August 1906.

em zwischendemDeutschenReicheund mehrerenanderenStaaten geschlossenen
Vertragevom 5. März 1902 überdieBehandlungdesZuckers(Reichs.Gesetzbl.
1903 S. 7) tritt vom 1. Septemberd. J. ab auf Grund des Artikel 9 die
Schweiz bei, und zwar mit der Maßgabe, daß sie, solange sie keinenLucker
ausführt,von denVerpflichtungender Artikel2 und3 desVertrags frei bleibt.

Berlin, den2.August1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.
— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetbl.1906. 133
Ausgegebenzu Berlin den 10. August 1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ42.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddieErgänzungderNummernXXXVa undXXXVe in AnlageB
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 859.

(Nr. 3272.) Bekanntmachung,betreffenddieErgänzungderNummernXXXVaund XXXV
in AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 9. August 1906.

Ar Grund des Abs.2 der Einne gebestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird die AnlageB dieser Ordnung,wie folgt, ergänzt:

1. In Nr. XXXV wirdin Hiffer6 vor „fernerPatronen aus Kinetit“
eingeschaltet:

Patronen aus Tremonit, auchTremonit 8 mit oderohnediean=
gehängtenZahlenI, II, III 0. B. TremonitI, Tremonit80), Gemischen
von durchKollodiumwolle gelatiniertemDinitroghyzerinmit Salpeter
(Ammonsalpeter,Barytsalpeter,Kalisalpeter,Natronsalpeter)und vege=
tabilischemMehle mit oderohneZusatzvon festenKohlenwasserstoffen
oder aromatischenNitrokohlenwasserstoffen,Alkalioxalaten, Alkali=
chromaten,Chlorammonium, Chlorkalium, Chlornatrium, Blut=
laugensalz;

2. In Nr. XXXVowird hinterdemerstenAbsatz„Ammon=Carbonit
usw.“ eingeschaltet:

Ammonfördit (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Zusätzenvon
Diphenylamin, Getreidemehl,Glyzerin und Chlorkalium/ sowie
höchstens4 ProzentNitroglyzerin)),

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den9.August1906.

Das Reichs- Eisenbahnamt.
In Vertretung:
von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs·GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs-Gesetzbl.1906. 134

Ausgegebenzu Berlin den 17.August 1906.
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Reichs-⸗Gesetzblatt.
A8 43.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddiedemInternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. S81.

r. 3273.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 27. August 1906.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
Reichs=Gesetzbl.von 1906S. 403ff.), ist wiefolgtergänztworden:

Unter Deutschland. A. II. ist nachgetragen:
91. f) AmstettenGerstetten.
92. D)Ballmertshofen—Dillingen.

Berlin, den27.August1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. 135
AusgegebenzuBerlinden10.September1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
44.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die demInternationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. s##

(Nr. 3274.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 7. Oktober1906.

N der Listeder Eisenbahnstrecken,auf die dasInternationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
Reichs=Gesetzbl.von1906S. 403), ist unter„Italien. B. II.“ nachgetragen:

Ga. Die von denSchweizerischenBundesbahnenbetriebeneStreckevon der
italienisch=schweizerischenGrenzebei Iselle bis Domodossola.

Infolgedessenist unter„Schweiz“ in der Anmerkungam Schlussebei
Italien hinterZiffer6 hinzugefügt:„und Ga“.

Berlin, den7.Oktober1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs-Gesetzbl.1906. 136

Ausgegebenzu Berlin den 16. Oktober1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
A 45.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffend die demInternationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 8665.

(Nr. 3275.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 6. November1906.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
Reichs=Gesetzbl.1906 S. 403 ff.), ist unter „Deutschland. “ wie folgt ge=
ändertworden:

1. Die Ziffer A. II. 93 hat mit Wirkung vom 27. d. Mts. folgende
Fassungerhalten:
93. Die WürttembergischenNebenbahnen:

a) Filderbahn;
b) Korntal-Weißach(Strohgäubahn).

2. Hinter ZifferB. II. 110 ist mit sofortigerGültigkeiteingefügt:
110a. bei Johanngeorgenstadtbis Johanngeorgenstad,
110b. bei Adorf bis Adorf.

Berlin, den6. November1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückebesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. 137

Ausgegebenzu Berlin den 13.November1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
J 46.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 3867.

(Nr. 3276.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
A ordnung. Vom 10.November1906.

— uff Grund desArtikel45 der Reichsverfassunghat derBundesrat folgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. In Nr. XXXV# wird die Ziffer6, wie folgt, geändert:
a) Der Eingangwird gefaßt:

Patronen aus Dynamit und dynamitartigen Stoffen,
wieinsbesondereCarbonit, Patronen aus Sprenggelatine
(einer gelatinösenAuflösung von Kollodiumwolle in Nitro=
glyzerin),Patronen aus Meganit und Gelatinedynamit
leinemGemischevon durchKollodiumwolle gelatiniertemNitro=
glyzerin mit dem SchwarzpulverähnlichenGemischen,das
heißtGemischenaus Salpeter und kohlenstoffreichenKörpern
mit oder ohneSchwefel),auchwenn in diesenStoffen das
NitroglyzerinzumTeil oderganzdurchnitrierteChlorhydrine
ersetztist(Hydrindynamit);fernerPatronen aus Kinetit usw.
wie bisher.

b) Vor denWorten„Patronen ausPermonit“ wirdeingeschaltete
Patronen aus Tremonit, auchTremonit 8 mit oderohne
die angehängtenZahlen1I,II, III 6. B. Tremonit1I,Tremonit
S), GemischenvondurchKollodiumwollegelatiniertemDinitro=
glyzerinmit Salpeter (Ammonsalpeter,Barytsalpeter,Kali=
salpeter,Natronsalpeter)und vegetabilischemMehle mit oder
ohneZusatz von festenKohlenwasserstoffenoder aromatischen
Nitrokohlenwasserstoffen,Alkalioxalaten,Alkalichromaten,Chlor=
ammonium,Chlorkalium,Chlornatrium)Blutlaugensalz)

2. In Nr. XXXVe wird hinterdemerstenAbsatz„Ammon=Carbonit
usw.“ eingeschaltet:

Ammonfördit (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Zusätzen
von Diphenylamin,Getreidemehl,Glyzerin und Chlorkalium,
sowiehöchstens4 ProzentNitroglyzerin);.

Reichs=Gesetzbl.1906. 138

Ausgegebenzu Berlin den 16.November1906.
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3. Hinter Nr. XXXVe wird eingeschaltet:

XXXVf.
Dinitrochlorhydrin wird unter folgendenBedingungenbe=

fördert:

werdenundnichtmehrals 25 KilogrammDinitrochlorhydrin
enthaltendürfen.

2. Jedes Gefäß ist einzeln in eine starkeHolzkistemit Säge=
mehl in derWeisefesteinzusetzen,daß es überall von einer
mindestens10ZentimeterstarkenSchichtdesVerpackungsstoffs
umgebenist.

3. Der Absenderhat im Frachtbriefezu bescheinigen,daß den
Vorschriftenunter 1 und 2 entsprochenist.

4. In einemWagendürfenhöchstens200 Kilogramm Dinitro=
chlorhydrinverladenwerden. Die Zuladungvon Explosio=
stoffenist verboten.

4. In Nr. XIVIIIa wird am Ende folgendeVorschriftnachgetragen=
Zur Verpackungvon Natrium in Mengenvon mehr als5 Kilo=
gramm dürfenauch starke,verzinnteBlechtrommelnverwendet
werden,die dichtund sicherverschlossenund mit einemeisernen
Schutzkorbumgebenseinmüssen.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den10.November1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungtamtinBerlinW.9urichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆAJ.

Inhalt: Verordnung, betreffendTagegelder, Fuhrkostenund Umzugskostender Beamtender Militaär⸗
und Marineverwaltung. S. 369.

(Nr. 3277.) Verordnung,betreffendTagegelder,Fuhrkostenund UmzugskostenderBeamten
' derMilitärsundMariueverwaltung.Vomll.Dezember1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, auf Grund des § 18 desGesetzes,betreffend
die Rechtsverhältnisseder Reichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), im Einvernehmenmit demBundesrate,was folgt:

1.
Die VorschriftenUnsererVerordnungüberdieTagegelder,dieFuhrkosten

und die Umzugskostender Reichsbeamtenvom 25. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
S. 241) finden auf die Beamten der Militär= und Marineverwaltungnach
Maßgabeder folgendenbesonderenBestimmungenAnwendung.

82.
Militärbeamte,die nachdemGesetze,betreffenddieQuartierleistungfür die

bewaffneteMacht währenddesFriedenszustandes,vom 25. Juni 1868 Anspruch
auf Quartier haben,erhalten,wenn sie sichmit Stäben höhererKommando=
behörden,Regimentsstäben,mit geschlossenenTruppenteilenin der Stärke einer
Kompagnie(Eskadron,Batterie)und darübersowiemit Kommandosmit Mann=
schaftenunter Führung eines Offiziers auf dem Marsche (Militärtransport,
Marinetransport),in Ortsunterkunftoderin Lagernbefinden,als Entschädigung
zur Bestreitungder Mehrkostendes Aufenthalts außerhalbdes Standorts
(Kommandoorts)an Stelle der TagegeldernebendemNaturalquartieroderdem
Servis zur SelbstbeschaffungdesQuartiersdieKommandozulagenachMaßgabe
derdarübererlassenennäherenFestsetzungen.Das Gleichegilt, wennMilitär=
beamteden vorbezeichnetenFormationenauf demMarsche, in Ortsunterkunft
oderin Lagern angeschlossenwerden.

BeziehenquartierberechtigteBeamtekeineRation, so erhaltensienebender
Kommandozulagezu ihrer Beförderung,sofernihnenzu ihremFortkommenein
Beförderungsmittelnichtgestelltwordenoderihre Beförderungnichtim Militär=
transportusw. stattfindetoderstattzufindenhatte,dieim § 4 UnsererVerordnung
Reichs=Gesetzbl.1906. 139

Ausgegebenzu Berlin den 15.Dezember1906.
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vom 25. Juni 1901 festgesetztenFuhrkosten.Eine VerpflichtungzurBenutzung
fiskalischerFahrräderbestehtnicht.

In Fällen, in denendieStellung vonVorspanngefordertwerdendarf,wird
denBerechtigten,sofernsiesichdieBesörderungsmittelselbstbeschaffthaben,dieGeld=
vergütungdafür nachMaßgabeder in dieserBeziehungvonderoberstenMilitär=
verwaltungsbehördedesKontingentsgegebenenbesonderenBestimmungengewährt.

Die Bestimmungender Abs.2 und 3 findenauchauf die nicht gquarteer=
berechtigtenBeamtender MilitärverwaltungAnwendung,sofernsiesichmit den
im Abs. 1 bezeichnetenFormationenauf demMarsche,in Ortsunterkunftoder
in LagernbefindenodersolchenFormationenauf demMarsche,in Ortsunterkunst
oderin Lagern angeschlossenwerden.

83.
Für Dienstgängenach Anstalten,welchezu den Standortseinrichtungen

des Wohnorts (Standorts, Standortsverbandes)oderdes Kommandoortsder
Beamtengehören,aber außerhalbdesselbenbelegensind, und für Dienstgänge
nachAnstalten,welchezu ihremWirkungskreisegehören,werdenden Beamten
der Militärverwaltung keineTagegeldergewährt. Die verordnungsmäßigen
Fuhrkostensindbei derartigenDienstgängennur dann zuständig)wenn diebe=
treffendenAnstaltenmindestensfünfKilometervon derOrtsgrenzeentferntsind)
sowiebei mehrerenan einemTage unmittelbarnacheinandergemachtenDienst=

Ausgangsortsbis zu dieserzurück— mindestenszehnKilometerbeträgt.Sind
Fuhrkostenhiernachzuständig,so werdendieselbenfür dieEntfernungvonOrts=
grenzezu Ortsgrenzegewährt.

VorstehendeBestimmungenfinden auch auf DienstgängeAnwendung,
die im Anschlußan Dienstreisensowiein OrtsunterkunftCacery u machen
sind. In Ortsunterkunft (ngery) wird die Entfernung von der Grenzeder
Ortsunterkunftodervon der Umfassungsliniedes Lagersberechnet.Soweitdie
Entnahmevon Vorspann zulässigist, wird die Geldvergütungfür die Selbst=
beschaffungdesselbennachdendarübergegebenenbesonderenBestimmungengewährt.

84.
RationsberechtigteBeamtehabenbei Dienstgängen 3) auf Fuhrkosten

keinenAnspruch.Fuhrkostenwerdenfernernichtgewährt,wennderWegmit
einemdienstlichgestelltenBeförderungsmittelzurückgelegtwird. Eine Verpflichtung
zur BenutzungfiskalischerFahrräderbestehtnicht.

Die obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingentsist ermächtigt,den
nichtrationsberechtigtenBeamtenfür Dienstgängean Stelle der verordnungs
mäßigenFuhrkosteneinePauschsummezurBestreitungderAuslagenoderzurUnter=
haltungvonFuhrwerk,PferdenoderanderenBeförderungsmittelnzu gewähren.

*) Als Endpunktist dieMitte derAnstalt, beiTruppenübungsplätzenundFußartillerie
schießplätzendieMittedesLagersoderdesPlatzesanzusehen,je nachdemdasDienstgsschäst
im Lager oderauf demMlatzeselbstzu verrichtenist.
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85.
Ist eineAnstalt im Sinne des § 3 mehr als 22 Kilometervon der

GrenzedesWohnorts(Standorts,Standortsverbandes)oderdesKommandoorts
entfernt,so werdenfür Dienstgängenach derselbendie verordnungsmäßigen
Tagegelderund, sofern der Weg nicht mit einem dienstlichgestelltenBe=
förderungsmittelzurückgelegtwird, Fuhrkostengewährt. Ausgenommenhiervon
sinddie Dienstgängeim Bereicheder Militäreisenbahn.

86.
Die Reisegebührnisseder Beamtenbei denReisenbehufsAbschätzungder

durch die TruppenübungenentstandenenFlurschädenwerdendurch die oberste
MilitärverwaltungsbehördedesKontingentsgeregelt.

87.
Im Inlande sind etatsmäßigangestellteBeamtebei einerBeschäftigung

außerhalbihresWohnorts (Standorts, Standortsverbandes),
a) wennvon vornhereinfeststeht,daß sielängerals sechsMonate dauert,
b) wennderenDauervonvornhereinunbestimmtist,sobaldfeststeht,daßdiese
Beschäftigungvoraussichtlichnochlängerals sechsMonatedauernwird,

im Sinne UnsererVerordnungvom 25. Juni 1901 als versetztanzusehenund
habendie im § 13 daselbstfestgesetztenVergütungen zu empfangen.

In demFalle zu a habendieseBeamtennur für die Dauer der Reise,
in demFalle zu b bis ausschließlichdesTages der dienstlichenEröffnungüber
die weitereDauer des KommandosAnspruch auf die verordnungsmäßigen
oderdie besondersfestgesetztenTagegelder.

In beidenFällen gelten die Kommandiertenmit Beendigung ihres
Kommandos,sofernnichtsanderesbestimmtwirdodersichnichtunmittelbareinneues
Kommandoanschließt,ohneweiteresals in ihrenfrüherenStandort zurückversetzt.

KommandosnachdemAuslandesind, auchwenn die längereals sechs=
monatigeDauer feststeht,nicht als Versetzunganzusehen,es sei denn, daß die
Versetzungausdrücklichausgesprochenwird.

98.
Beamte des Beurlaubtenstandesund der Inaktivität erhaltenbei der Ein⸗

berufungim Falle einerMobilmachungfür die Tage der Reise, soferndas
Kriegsgehaltnochnichtzuständigist, dieverordnungsmäßigenTagegelder.Das
Gleichegilt bei der Entlassungfür die Tage der Rückreise,soferndas Kriegs=
gehaltnichtmehrzuständigist.

Im übrigenwerdennach ausgesprochenerMobilmachungund bis zum
Eintritte der DemobilmachungTagegelderwederfür mobilenochfür immobile
Heeresangehörigegewährt.

Soweit dieReisenichtkostenloserfolgt,werdendiewirklichentstandenen
notwendigenFuhrkostenerstattet.
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Inwieweit für die Zeit von der Mobilmachungbis zur Demobilmachung
Umzugskostengezahltwerden,bestimmtin jedemFalle die obersteMilitärver=
waltungsbehördedesKontingents.

9.
Die Bestimmungüber die Gewährungvon Pauschvergütungenan die

Beamtender Militärverwaltungim Sinne des§ 10 UnsererVerordnungvom
25. Juni 1901 trifft die obersteMilitärverwaltungsbehördedesKontingents.

E10.
Ob im einzelnenFalle ein BeamterderMilitärverwaltung,welcherbehufs

Verrichtungvon DienstgeschäftenseinenWohnort (Standort, Standortsverband))
Kommandoortoder dieOrtsunterkunftverlassenmuß, als auf einerDienstreise
oderauf demMarsche,demMilitärtransport, in Ortsunterkunftoderim Lager
befindlichzu erachtensowiewelcherOrt als das Reisezielanzusehenist, ferner
ob im einzelnenFalle eineVersetzungoderein als solcheanzusehendesKommando
vorliegt, entscheidetbei vorhandenemZweifel die obersteMilitärverwaltungs=
behördedesKontingents. Letzteretrifft auchdarüberBestimmung,welcheFest.
setzungender jeweilsgültigenReiseordnungfür diePersonendesSoldatenstandes
zur HerbeiführungeinergleichmäßigenAbfindung der Angehörigendes Heeres
mit Reisegebührnissenauf dieBeamtensinngemäßeAnwendungzu findenhaben.

11.
Die vorstehendenBestimmungenfinden auf die Beamtender Marine=

verwaltungsinngemäßeAnwendung. In bezugauf diesewerdendie vorstehend
der oberstenMilitärverwaltungsbehördeübertragenenBefugnissevom Staats=
sekretärdes Reichs=Marineamtsausgeübt. Unter Militärtransport ist hier
Marinetransportauf demLandeund auf See zuverstehen.Wo im vorstehenden
von der Reiseordnung für die Personen des Soldatenstandesdie Rede ist, gilt
für dieAngehörigenderMarine dieReiseordnungfür diePersonendesSoldaten=
standesderKaiserlichenMarine. "

12. -
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündigungan die

Stelle der Verordnungenvom 20. Mai 1880 (Reichs=Gesetzbl.S. 113), vom
27. Juli 1886 (Reichs=Gesetztl.S. 235) und vom 16. Februar 1891 (Reichs=
Gesetzbl.S. 16).

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den 11. Dezember1906.

(#.S) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
48.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie AuflösungdesReichstags. S. 873.

(Nr. 3278.) Verordnung,betreffend dieAuflösungdesReichstags.Vom 13.Dezember1906.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund desnach Artikel24 derReichsverfassungvom Bundesrat
unterUnsererZustimmunggefaßtenBeschlusses,im NamendesReichs,was folgt:

Der Reichstagwird hierdurchaufgelöst.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBückeburg,den13.Dezember1906.

. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. 140
Ausgegebenzu Berlin den 14.Dezember1906.



DigitizedbyGoogle



875

Reichs=Gesetzblatt.
Juhalt: Verordnung, betreffenddieWahlen zumReichstage.S. 875.

(Nr. 3279.) Verordnung, betreffenddieWahlen zumReichstage. Vom 14. Dezember1906.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 7.

verordnenauf Grund derBestimmungim 9#14 desWahlgesetzesvom 31. Mai
1869, im Namen desReichs,was folgt:

Die Wahlen zum Reichstagesind am 25. Januar 1907 vorzunehmen.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 14. Dezember1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1906. · 141
Ausgegebenzu Berlin den 14.Dezember1906.
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Neichs=Gesetzblatt.
„ 50.

Juhalt: Bekanntmachung,betreffenddiedemInternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteCiste. S. 877.

(Nr.3280.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 11.Dezember1906.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
Reichs=Gesetzbl.1906S. 403ff.), ist, wiefolgt,geändertworden:

1. Unter „Deutschland. B. I.“ ist hinterZiffer 97 eingeschaltet:
97a. Die vonderWarschau—WienerEisenbahnbetriebeneStreckevon

der rusfisch=deutschenGrenzebeiSkalmierzycebis Skalmierzyce.
2. Unter „Rußland.“ sind folgendeAnderungeneingetreten:

a) In der Abteilung A hat dieZiffer 2 nachstehendeFassung
erhalten: ç
2. Nord—West=Bahnen.
Die Liffer3 ist gestrichenunddieZiffern4 bis 19b haben

die Bezeichnung3 bis 18b erhalten.
b) In derAnmerkung am Schlusse istbei„Deutschland.“hinter
Jeiffer 97 nachgetragen:/97a7.

Berlin, den11.Dezember1906.

Der. Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW. 9 zurichten.

Nelchs-Gesehbl.1906. 142
Ausgegebenzu Berlin den17.Dezember1906.





Verständigung. S. 387.

Vom 17.Dezember1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Ihre Majestät
dieKöniginderNiederlande,
vondemWunschebeseelt,diezwischen

demDeutschenReicheund denNieder=
landenbestehendenfreundschaftlichenBe=
ziehungenzu erhaltenund zubefestigen,
und von der Absichtgeleitet,die Be=
dingungenfür dieNiederlassungderAn=
gehörigendesDeutschenReichs in den
Niederlandenund der Angehörigender
Niederlandeim DeutschenReiche, für
diewechselseitigeUnterstützungvonHilfs=
bedürftigensowie für die zwangsweise
ÜberführungauszuweisenderPersonen
überdie beiderseitigenLandesgrenzenzu
regeln,
sindübereingekommen,zudiesemZwecke

einenVertragabzuschließenundhaben
zu AllerhöchstihrenBevollmächtigtener=
nannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten

Reichs. Gesetzbl. 1906.

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer,
Koning van Pruisen, in naam van
het Duitsche Rijkk, en Hare Majesteit
de Koningin der Nederlanden,
beziell door den wensch om de

tusschenhétDuitscheRiik enNeder=-
land bestaande Friendschappelijke
betrekkingen in stand te houden en
te bevestigen, en met het deoelom
de voorwaarden te regelen voor de
Vestiging der Duitsche onderdanen
in Nederland en der Nederlandsche
onderdanen in het Duitsche Rijk,
voor dewederzijdscheondersteuning
Van hulpbehoevenden,alsmedevoor
de overbrenging met den sterken
arm over de grenzen der beide
Rijken van uit te leiden personen,
Zijn overeengekomen te dien einde

een verdrag te sluiten en hebben
tot Hoogstderzelver gevolmachtigden
benoemd:
Zijne Majesteit de Duitsche
Keizer, Koning van Pruisen:
Hoogstdeszelfs Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Mi=
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Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,Herrn
Karl von Schlözer,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
AllerhöchstihrenMinister dernaus=
wärtigen Angelegenheiten
Baron R. Melvil von 4

welchenachgegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachtenüberfolgendeAr=
tikelübereingekommensind:

Artikel 1.
Die Angehörigenjedes vertrag=

schließendenTeiles sollenberechtigtsein,
sichin demGebietedes anderenTeiles
ständigniederzulassenoderdauerndoder
zeitweiligaufzuhalten,wennundsolange
siedie dortigenGesetzeund Polizeiver=
ordnungenbefolgen.

Um diesesRecht beanspruchenzu
können,müssensiemit gültigenPässen
oderanderengenügendenAusweispapie=
renüberihrePersonundihreStaatsange=
hörigkeitversehensein;die beidenTeile
werdensichdurchNotenaustauschdar=
überverständigen,welcheAusweispapiere
außerden Pässenals genügendanzu=
sehensind.

Artikel 2.
Durch die Bestimmungendes Ar=

tikel1 wird nichtberührtdasRechtjedes
vertragschließendenTeiles, Angehörigen
des anderenTeiles die Niederlassung
oderdenAufenthaltzu untersagen,sei
es infolgeeinesgerichtlichenUrteils, sei
es aus Gründender innerenoderäuße=

nister bi; Hare Majesteit de
Koningin ler Nederlanden, den
heer Karl von Schlözer,

Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden:
Hoogstderzelver Minister van
Buitenlandsche Zaken, den heer
R. Melvil baron van Lynden,

die na elkander hunne in goeden
en behoorliskkenvorm bevondenvol=
machten te hebben medegedeeld.
zimnovereengekomennopensde vol=
gende artikelen:

Artikel 1.

De onderdanenvan elke der beide
contracteerendePartijen hebbenhet
recht zich binnen het gebied der
andere Partij te vestigen of bij voort=
during of tiidelifkkaldaar te verbbl=
ven, indien en zoolang zij de daar
geldende wetten en verordeningen
haleven.
Om op dit recht aanspraak te

kunnen maken, moetenzij voorzien
ijn van geldigepaspoortenof andere
bewissstukken,voldoendeom hunne
identiteit en nationaliteit te staven:
de beide Partisen zullen bij utt=
Wisseling van nota’“ overeenkomen.
welke papieren, behalve de pas=
Poorten,als voldoendebewijsstukten
Zzullenworden aangemerkt.

Artikel 2.

Door de bepalingenvah artikel!
wordt geene inbreuk gemaakt op
het recht van elke der beidecon=
tracteerendePartijen om onderdanen
van de andere Partij de vestiging
of het verbliif te ontzeggen,hetzi#op
grond van eenrechterlizkgewizscee,



ren SicherheitdesStaates, sei es weil
dieInteressenderöffentlichenGesundheit
oderSittlichkeites erfordern,oderweil
die PersonenwedergenügendeUnter=
haltsmittelbesitzennochdurchihre Ar=
beitskraft erwerbenkönnen.

Artikel 3.
Jeder vertragschließendeTeil behält

sichvor, denAngehörigendes anderen
Teiles, die ihm früher angehörtund
die Staatsangehörigkeitvor Erfüllung
ihrer militärischenPflichten verloren
haben,dieNiederlassungoderdenAuf=
enthaltzu untersagen.Jedochsoll von
derAusweisungabgesehenwerden,wenn
sichbei derPäsen der Verhältnisse
ergibt, daß derWechsel der Staatsan=
gehörigkeitin gutemGlaubenundnicht
zurUmgehung dermilitärischenPflichten
herbeigchührtist.

Ebensobehält sich jederTeil vor,
solchenAngehörigendes anderenTeiles
die Niederlassungoder den Aufenthalt
zu untersagen,welchein ihremHeimat=
land ihre militärischenPflichtenverletzt
haben.

Artikel 4.
Die Angehörigenjedesvertragschlie=

ßendenTeiles, die sichin dem Gebiete
desanderenTeiles niedergelassenhaben
oderaufhalten,könnenin demanderen
Landewederzum persönlichenDienste
im Heere,in derMarine, im Landsturm
oderin einemanderenmilitärischeinge=

hetzij ter handhaving van de pu=
blieke rust of van de veiligheid van
denStaat, hetzij omdat de belangen
der openbaregezondheidof zedelijk=
heid het vereischen, of omdat de
Personen geene voldoende middelen
vaänbestaanhebben of door werk=
Zzaamheidkunnen verkrijgen.

Artikel 3.

Elke der beide contracteerende
Partijen behoudtzich voor. de onder=
danen van de andere Partij, de
Vroeger tot haar staatsverbandheb=
ben behoord en vöör de vervulling
hunning militaire verplichtingen dit
staatsverband verloren hebben, de
vestiging ot hetverbliif te ontzeggen.
Evenwel zal van de uitzetting wor=
den afgezien,wanneerbij het onder=
z(Oekder omstandighedenblijkt, dat
de verandering van nationaliteit te
goeder trouw is geschieden niet ter
ontduiking van de militaire ver=
Plichtingen.
Eveneens behoudt elke der beide

Partijen zich voor, de vestiging of
het verbliif te ontzeggen aan die
onderdanen der andere Partij, die
in hun vaderland in gebrekezijn ge=
bleven hunne militaire verplichtingen
te vervullen.

Artikel 4.
De onderdanenvan elke der beide

contracteerende Partijen, die zich
binnen het gebied der andere Partij
hebben gevestigd of aldaar verblij=
ven, kunnen in het andere Land niet
aan persoonlijkendienst in het leger,
bij de marine, bij de landweer of
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richtetenVerbandenochzu einerErsatz=
leistungangehaltenwerden.

Artikel 5.
Jeder vertragschließendeTeil ver=

pflichtetsich,dafür zu sorgen,daß in
seinemGebietedenhilfsbedürftigenAn=
gehörigendes anderenTeiles die erfor=
derlicheVerpflegungundKur nachden
amAufenthaltsortefür die eigenenAn=
gehörigengeltendenGrundsätzenzuteil
werde,bis ihreRückkehrin dieHeimat
ohneNachteilfür ihreund andererGe=
sundheitgeschehenkann.

Ein ErsatzderdurchdieVerpflegung,
die Kur oder die Beerdigungsolcher
PersonenerwachsenenKostenkann gegen=
überdemTeile, demderHilfsbedürftige
angehört,odergegenüberdenöffentlichen
Verbändenoder KassendiesesTeiles
nichtbeanspruchtwerden.

Für denFall, daßderHilfsbedürftige
selbstoderdaßandereprivatrechtlichVer=
pflichtetezumErsatzederKostenimstande
sind,bleibendieAnsprüchean diesevor=
behalten. Auch sichernsichdie beiden
Teile die nach der Landesgesetzgebung
zulässigeHilfe zurGeltendmachungdieser
Ansprüchezu.

Artikel 6.
Die Angehörigenjedesvertragschlie=

ßendenTeiles, die sichin demGebiete

—

den landstormof in eenigander. op
militaire wijze georganiseerdkorps.
noch aan eenige daarvoor in de
Plaats tredendegeldelike verplich=
ting onderworpen worden.

Artikel 5.
Elke der contracteerende Partijen

verbindt zich er voor te zorgen, dat
binnen haar gebied aan de hulpbe=
hoevende onderdanen van de andere
Partij het vereischte onderhoud of
de geneeskundige behandeling en
Verpleging verschaft wordt volgens
de regelen die, ter plaatsewaar 2#
ich bevinden, ten annzien der eigen
onderdanen gelden, en zulks totdat
hun terugkeer naar het vaderland
Zzondernadeel voor hunne of anderer
gezondheid kan geschieden.
De kosten van onderhoud, van

geneeskundigebehandeling en ver.
pleging, of der begrafenisvan der.
gelijke personen,kunnen niet terug=
gevorderd worden van de Parti
Waartoe de hulpbehoevende behoort.
noch van een der openbare arm=
besturen van die Partjj.
Indien de hulpbehoevendezelfol

een ander op wien te zijnenaanzien
Privaatrechtelikt e#en onderhoucäs=
plicht rust, tot teruggave dezer
kosten in staat is, blijven dezentot
terugbetaling gehouden. Elke der
beide Partijen verbindt zich voorts,
voor zoover hare wetgevingbet
toelaat, de andere Parti) behulp=
zaam te zijn om die vorderingen te
doen gelden.

Artikel6. ·
De onderdanen van elke derbeide

contracteerendePartijen, die zich



—-

des anderenTeiles niedergelassenhaben
oder aufhaltenund gemäßArtikel2, 3
ausgewiesenwerden,sindmit ihrer Fa=
milie auf Verlangendes ausweisenden
Teiles jederzeitin ihr Heimatlandwieder
zu übernehmen.

Das Gleichegilt für frühereAnge=
hörigejedesTeiles, solangesienichtAn=
gehörigedes anderenTeiles odereines
dritten Staates gewordensind.

In den Fällen der Abs. 1, 2 ent=
scheidetder ausweisendeTeil, ob die im
Artikel2 und im Artikel3 Abs. 1 vor=
gesehenenVoraussetzungenderAuswei=
sung vorliegen, dagegen der über=
nehmendeTeil, ob die im Artikel 3
Abs.2 vorgeseheneVerletzungmilitä=
rischerPflichtenvorliegt. .

Artikel 7.
Die ÜberführungvonPersonen,die

gemäßArtikel2, 3 ausgewiesenwerden,
soll auf Grund eines unmittelbaren
Schriftwechselsder für denÜbernahme=
verkehrbestimmtenbeiderseitigenGrenz=
behördenerfolgen.

DieserSchriftwechselvollziehtsichin
derWeise,daß die Ausweisungjedes=
mal von der Grenzbehördedes aus=
weisendenTeiles der nächstenGrenz=
behördedes übernehmendenTeiles an=
zuzeigenist, woraufdiesenachPrüfung
derVerhältnisseundderAusweispapiere
ihreZustimmungzur Übernahmeder
auszuweisendenPerson zu erteilenund

—

binnen het gebiedder andereParti)
hebben gevestigd, of aldaar ver=
blitven, en krachtens de artikelen 2
en 3 worden uitgezet, zullen met
hun gezin, op verlangen der Parti
die hen wil uitzetten, ten allen tiide
weder in hun vaderland worden
overgenomen.
Hetzelffe geldt voor vroegere on=

derdanen van elke der beide Par=
tijen, Jo0lang zij niet de nationaliteit
van de andere Parti) of van een
derden Staat verworven hebben.
In de gevallen, voorzien bij het

Iste en het 2de lid van dit artikel,
beslist de Partij, die uitzetten wil,
of de in artikel 2 en de in het Iste
lid van artikel 3 voor de uitzetting
gestelde voorwaarden aanwezig ziju;
daarentegen beslist de Partij, die zal
Overnemen, of de in het 2de lid van
artikel 3 bedoeldemilitaire verplich=
tingen niet zijn vervuld.

Artikel 7.

Het overbrengen van personen,
die krachtens de artikelen 2 en 3
worden uitgezet, zal geschiedenin=
gevolge eene rechtstreekschebrief=
Wisseling tusschen de voor het over=
nemingsverkeer aangewezengrenz=
autoriteiten der beide Partijen.
Deze briefwisseling geschiedt in

dier voege, dat telkens door de
grenz-autoriteit der Partij, die uit=
zetten wil, aan de naaste grenz-au=
toriteit der Partij, die zal overne=
men, van de uitzetting kennis wordt.
gegeven.Wwaaropdeze,na onderzoek
der omstandigheden en papieren,
hare toestemming tot de overneming



gleichzeitigden Übernahmeortzu be=
zeichnenhat.

Artikel 8.
Ein vorgängigerSchriftwechselist

nichterforderlich,wenndieauszuweisende
Person mit Papieren versehenist, die
noch gültig oder doch erst seit einem
Jahre abgelaufensind, oderwennkein
Zweifel darüberbesteht,daß sie dem
übernehmendenTeile angehört oder
früher angehörthat, oder wenn die
erforderlichenFeststellungendurch die
GrenzbehördendiesesTeiles ohneZeit=
verlustgetroffenwerdenkönnen.

In allen diesenFällen sollen die
Grenzbehördendie auszuweisendePer=
son ohne weitereFörmlichkeitüber=
nehmen.
Die Bestimmungender Abs.1, 2

findenkeineAnwendung,wennes sich
um dieÜbernahmeeinerwegenjugend=
lichenAlters, GebrechlichkeitoderKrank=
heit hilflosenPerson handelt;in diesen
Fällen behältes beidenBestimmungen
desArtikel7 seinBewenden.

Artikel 9.
Eine diplomatischeVerhandlungsoll

stattfindenin denFällen,)in denendie
GrenzbehördensichwegenderÜbernahme
nicht einigenkönnen,oder wenn die
Entscheidungder Grenzbehörde,welche
die auszuweisendePerson übernommen
hat, von den höherenBehördendes
Heimatstaatsnichtgebilligtwird.

van den uit te leiden persoon te
geven en tevensde plaats van over=
neming aan te wijzen heeft.

Artikel 8.
Eene vocrafgaande briefwisseling

is niet noodig, wanneer de uit te
leiden persoon in het bezit is van
Papieren, die nog geldig zijn of eerst
sedert een jaar hunne geldigheid
hebben verloren, of wanneer er
geen twijfel bestaat, dat deze per=
soon behoort of vroeger behoord
heeft tot het staatsverbandder Par=
tij aan wie de overneming gevraagd
wordt, of wanneer de grens-auto=
riteiten van dezeParti; zonder tüd=
verlies het vereischteonderzoekten
einde kunnen brengen.
In al dezegevallenzullen degrens.

autoriteitende uit te leiden personen
zonder verdere formaliteiten over.
nemen.
De bepalingen van het eerste en

van het tweede lid blijven buiten
toepassing wanneer het betreft de
overnemingvan doorjeugdigenleel=
tidd. door gebrekkigheid of door
ziels- of lichaamsziekte hulpbehoe=
vende personen; in deze gevallen
geldenuitsluitend de bepalingenvan
artikel 7.

Artikel 9.
Een diplomatieke onderhandeling

zal plaats hebbenin al die gevallen.
waarin de grens-autoriteitenzich
omtrentde overneming niet kunnen
verstaanof wanneer de beslissing
der grens-autoriteit, die eenutt te
zettenpersoonovergenomenheest,
door de hoogere autoriteitenvan
haar land niet wordt goedgekeurd.



Artikel 10.
überdieGrenzorte,wodieÜbernahme

derauszuweisendenPersonenstattzufinden
hat, sowieüberdiefür denÜbernahme=
verkehrzu bestimmendenTage werden
sich die beidenvertragschließendenTeile
durchNotenaustauschverständigen.

Auchwerdendie beidenTeile einander
dieGrenzbehördenbezeichnen,in deren
Hand die Übernahmeverhapdlungenge=
legt werdensollen.

Beide Teile verpflichtensich, ihre
Grenzbehördenanzuweisen,alle Über=
nahmeanträgemit möglichsterBeschleu=
nigung zu erledigen,aucheinanderbei
Feststellungder Staatsangehörigkeitder
auszuweisendenPersonennach Möglich=
keitzu unterstützen.

Artikel 11.

Die KostenderBeförderungauszu=
weisenderPersonenbis zum Übernahme=
ortewerdenvon dem ausweisendenTeile
getragen.

Artikel 12.
Jeder vertragschließendeTeil ist be=

rechtigt,Angehörigedes anderenTeiles,
denener gemäß Artikel2, 3 dieNieder=
lassungoderdenAufenthaltuntersagen
kann, oder Personen, die keinemder

Artikeln7 bis11vorgeseheneÜbernahme=
verfahrenunverzüglichin dasGebietdes
anderenTeiles zurückzuschaffen,wenn
sie aus diesemGebiete mit der Eisen=
bahnin seinGebietgelangtsind und

Artikel 10.
Omtrent de grensplaatsen, waar

de overnemingder uit te leiden per=
sonen zal geschieden, en omtrent de
voor het overnemingsverkeer vast
te stellen dagen, zullen de beide
ContracteerendePartijen bij uitwisse-
ling van nota's nader overeenkomen.
Ock zullen de beide Partijen el=

kander over en weer mededeelen,
welke autoriteiten in de nabijheid
der grens met de onderhandelingen
omtrentovernemingenzullenworden
belast.
Beide Partijen verbinden zich hare

grens-autoriteitenop te dragen alle
aanvragenomovernemingenmetden
meesten spoed te behandelen en el=
kander bij het onderzoek naar de
nationaliteit der uit te zetten per=
sonen zooveel mogelik behulpzaam
te zijn.

Artikel 11.

De kosten van het vervoer van
uit te leiden personentot de plaats
van overneming zullen worden ge=
dragendoor de Partij die hen uitzet.

Artikel 12.

Elke der beide contracteerende
Partijen heeft het recht onderdanen
der andere Partij, aan wie krachtens
de artikelen 2 en 3 de vestiging of
het verbliff ontzegdkan worden, of
personen, die geene onderdanen van
een der beide Partijen zijn, onver=
wijld terug te zenden naar het ge=
bied der anderePartij zonder inacht=
nemingder voorschriftenvan de ar=
tikelen 7 tot 11, indien zij uit dat



auf der erstenHaltestationunmittelbar
nachihremEintreffenangehaltenwerden.

Artikel 13.
JedervertragschließendeTeilverpflichtet

sich,AngehörigeoderfrühereAngehörige
einesdrittenStaates, die sichin dem
GebietedesanderenTeilesaufhaltenund
dort ausgewiesenwerdensollen,auf den
im diplomatischenWegezustellendenAn=
tragdiesesTeiles,durchseinGebietnach
ihremHeimatlandezu befördern,wenn
der Antrag die Erklärungenthält,daß
der andereTeil zum Ersatzeder durch
dieBeförderungentstehendenKostenund
derdritteStaat zurÜbernahmederaus=
zuweisendenPerson bereitist.

Durch dieBestimmungendesAbs.1
werdendieBestimmungendesAusliefe=
rungsvertragszwischendemDeutschen
Reiche und den Niederlanden vom
31.Dezember1896 wegenderDurch=
lieferungnicht berührt.

Artikel 14.
DieserVertragfindetkeineAnwen=

dungauf dieSchutzgebietedesDeutschen
Reichssowieauf dieKolonienundaus=
wärtigenBesitzungenderNiederlande.

Artikel 15.
DieserVertrag soll ratifiziertund die

Ratifikationsurkundensollensobaldals
möglichausgetauschtwerden.

Der Vertragtritt inKraft dreiMo=
nate nachAustauschder Ratifikations=

gebied in het hare met den trein
Zijngekomenenophet eerstestation.
Waar deze stilhondt, onmiddellisk
na aankomst worden opgehouden.

Artikel 13.

Partijen verbindt zich onderdanen
of vroegere onderdanen van een
derden Staat, die zich binnen het
gebied van de andere Partij op=
houdenen van daar uitgezet moeten
worden, op daartoe strekkende, langs
diplomatiekenweg gedaneaanvrage
van deze Partij, door haar gebied
naar hun vaderland te vervoeren.
Wanneerde aanvrage tevens dever=
klaring behelst, dat de andere Parti
tot vergoedingder door het vervoer
veroorzaakte onkosten, en de derde
Staat tot overnemingvan den uttte
leiden persoon bereid is.
Door de bepalingenvan het ceimn

lid wordt geeneinbreuk gemaaktop
het omtrent doorvoer bepaaldem
het uitleveringsverdrag tusschen het
Duitsche Rijkk en Nederland van 31
December 1896.

Artikel 14.
Dit verdrag is niet toepaselhlh

op het onder Duitsche bescherming
staande gebied, noch op de kole=
niän en buitenlandsche bezittingen
van Nederland.

Artikel 15.
Dit verdrag zal worden bekrach=

tigd en de akten van bekrachtiging
Zullen zoo spoedig mogelijk worden
uitgewisseld.
IIet verdrag treedt in werking

drie maanden na de uitwisseline



urkundenund gilt für dieDauervon
drei Jahren.

. Falls keiner der vertragschließenden
Teile ein Jahr vor demAblaufe des
dreijährigenJZeitraumsdenVertragkün=
digt, bleibtdieserin Geltungbis zum
Ablauf einesJahres von demTagean,
an demer von einemder beidenTeile
gekündigtwird.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=

mächtigtendiesenVertrag unterzeichnet
und mit ihren Siegelnversehen.
Ausgefertigtin doppelterUrschriftim

Haag, am 17.Dezember1904.

(L. S.) K. v. Schlözer.

der akten van bekrachtiging en
geldt voor een tijdvak van drie
jaren.
Indien geene der beide contrac=

teerende Partisen het verdrag een
Jjaar vöör het einde van het drie=
jarig tiidperk opzegt, blijft het ver=
drag van kracht eenjaar na den dag,
Waarop het deor eene der beide Par=
tijen opgezegd zal zijin.
Ten bliske waarvan de gevolmach=

tigden dit verdrag hebben geteekend
en van hunne zegels voorzien.
Gedaan in duhbel te’'s Gravenhage,

den 17 December 1904.

(L. S.) R. Melvil van Lynden.

Vertrags am 29. Oktober 1906 zwischenbeidenTeilen getroffeneVer=
ständigung. Vom 6. Dezember1906. —

D. vorstehend abgedruckteNiederlassungsvertragzwischen dem Deutschen
Reicheund denNiederlandenist ratifiziertworden. Die Ratifikationsurkunden
sind am 29. Oktober 1906 im Haag ausgewechseltworden. Im Anschlusse
hieranhabensicham selbenTage beideTeile zur Ausführung des Vertrags,
wie im Artikel1 Abs.2 und im Artikel10 Abs.1 vorgesehenist, durchNoten=
austauschüber folgendeBestimmungenverständigt:

1. Als Ausweispapiereim Sinne des Artikel1 Abs.2 des Nieder=
lassungsvertragssollen außer den Pässen angesehenwerden:
die von denzuständigendeutschenBehördenausgestelltenHeimatscheine,
sofernsieinnerhalbder letztenfünf Jahre ausgestelltodermit einem
Erneuerungsvermerkeversehensind und die UnterschriftdesInhabers
tragen;
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die von den NiederländischenKommissarender Königin ausgestellten
Nationaliteitsbewijzen, sofernsie innerhalbder letztenfünf Jahre
ausgestelltodermit einemErneuerungsvermerkeversehensind unddie
Unterschriftdes Inhabers tragen. 6

2. Als Grenzorte,wo die Übernahmeder auszuweisendenPersonen
stattzufindenhat, werdengemäßArtikel10 Abs.1 desNiederlassungs=
vertrags bestimmt:
auf deutscherSeite die Orte: Kaldenkirchen,Emmerich, Gronau und
Weener)
auf niederländischerSeite die Orte: Venlo, Zevenaar,Enschedeund
Nieuwe=Schans.
Für jedenÜbernahmeortsollenwöchentlichmindestenszweiÜbernabme=
tage eingerichtetwerden. Die FestsetzungdieserTage sowiedieEi=
schiebungetwaigerweitererÜbernahmetagebleibt dem Einvernehmen
derGrenzbehördenüberlassen.

Berlin, den6.Dezember1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt: Gesetz zur Ausführung der Generalakte der Internationalen Konferenz von Algeciras vom
7. April 1906. S. 889.

(Nr. 3283.) Gesetzzur Ausführung der Generalakteder InternationalenKonferenz von
Algeciras vom 7. April 1906. Vom 21. Dezember1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen#. «

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

SI.
Die in demReglement,betreffenddieÜberwachungunddieUnterdrückung

desWaffenschmuggelsin Marokko, (zweitesKapitel der anliegenden,mit Über=
setzungversehenenGeneralakteder InternationalenKonferenzvonAlgecirasvom
7. April 1906) enthaltenenBestimmungenüberdie Verfolgungund Bestrafung
von ZuwiderhandlungengegendiesesReglementsowieüberdie Einziehungvon
Gegenständenim Falle solcherZuwiderhandlungenfindenauf die unterdeutscher
GerichtsbarkeitstehendenPersonenAnwendung.

Die hiernachzu verhängendenGeldstrafensind in Reichswährungunter
JugrundelegungdesKursesvon 1 Peseta= 0|75Mark festzusetzen.

82.
Die von deutschenKaufleutennachMarokko eingeführtenWaren dürfen

außermit den im Artikel 2 des deutsch-marokkanischenHandelsvertragsvom
1. Juni 1890 (Reichs=Gesetzbl.1891 S. 378) erwähntenZöllen mit den im
Artikel 65e der Generalaktevon Algeciras bezeichnetenAbgabenund demim
Artikel 66 Abs. 1 dieserAkte vorgesehenenZuschlagszollebelegtwerden.

83.
Die in demReglement, betreffenddie marokkanischenZollämter sowiedie

Unterdrückungdes Zollbetrugs und des Schleichhandels,(fünftesKapitel der
Reichs=Gesetzbl.1906 145

Ausgegebenzu Berlin den 24. Dezember1906.
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Generalaktevon Algeciras)enthaltenenBestimmungenüberdie Verfolgung und
Bestrafungvon ZuwiderhandlungengegendiesesReglementsowieüber die Ein—
ziehungvon Gegenständenund dieZollerhebungim Falle solcherZuwiderhand—
lungen findenauf die unter deutscherGerichtsbarkeitstehendenPersonen An=
wendung.

Die hiernachzu verhängendenGeldstrafensind in Reichswährungunter
ZugrundelegungdesKursesvon 1 Peseta= 0)75Mark festzusetzen.

84.
Für die Verhandlung und Entscheidungüber die im Artikel 119 der

Generalaktevon Algeciras bei derEnteignungvon GrundstückenvorgeseheneBe—
rufung ist, sofernder Grundeigentümerein Deutscheroder deutscherSchutzgenosse
ist, das deutscheKonsulargerichtin Tangerzuständig.Die Berufungmuß inner—
halb eines Monats seit der Bekanntgabedes Schiedsspruchs an den Grund—
eigentümereingelegtwerden. Im übrigenfindetdas Gesetzüber die Konsular—
gerichtsbarkeitvom 7.April 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 213) mit der Maßgabe
entsprechendeAnwendung,daß sichdas Verfahrennachdenfür das Verfahren
ersterInstanz geltendenVorschriftenrichtet,und daß gegenpieEntscheidungdes
Konsulargerichtsein Rechtsmittelnichtzulässigist. »

85.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit derGeneralaktevon Algeciras in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den21.Dezember1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.



Actegenéraldela Conférence
internationaled’Algeciras.

Au nom de Dieu tout puissant.
Sa Majeste PEmpereur d'’Allemagne,
Roi dePrusse,aunom de I’Empire
Allemand;

Sa Majeste I’Empereur d’Autriche,
Roi de Bohéme, etc. et Roi Apo=
stolique de Hongrie; «

Sa Majesté le Roi des Belges;
Sa Majesté le Roi d’Espagne;
Le Président desEtats- Unis d'Amé=-
rique;

Le Présidentde la RépubliqueFran=
çaise;

Sa Majestẽ le Roi du Royaume Uni
de la Grande Bretagne et d'Ir-
lande et des Territoires Britan=
niques au dela des Mers, Em=
pereur des Indes;

Sa Majeste le Roi dlItalie;
Sa Majesté le Sultan du Marocj;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majeste le Roi de Portugal et
des Algarves, etc., etc., etc.;

SaMajestéeP’Empereurdestoutesles
Russies:;

Sa Majesté le Roi de Sueède,
F’inspirantdeD’intérétqui s’attache

à ce due TPordre,la paix et la pro=

(lbersetzung.)

Generalakte der
Internationalen Konferenz

von Algeciras.

Im Namen desAllmächtigenGottes.
Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs;

SeineMajestätderKaiservonOsterreich,
König vonBöhmenusw.undAposto=
lischerKönig vonUngarn;

Seine MajestätderKönig derBelgier;
SeineMajestätderKönigvonSpanien;

von Amerikaj
DerPräsidentderFranzösischenRepublikz

SeineMajestätderKönig desVereinig=
ten Königreichsvon Großbritannien
undIJrland und derBritischenüber=
seeischenLande, Kaiser von Indien;

SeineMajestätderKönig vonItalien,
SeineMajestätderSultan vonMarokkoz
Ihre Majestätdie Königin der Nieder=
lande;

SeineMajestätderKönig vonPortugal
und Algarvien usw.;

SeineMajestätderKaiserallerReußen;

SeineMajestätderKönigvonSchweden,
von demBestrebengeleitet,daßOrd=

nung,FriedeundWohlstandin Marokko
145“



spéritẽ règnent au Maroc, et ayant
reconnu que ce but précieux ne
saurait étre atteint due moyennant
Tintroductionde rformes baséessur
le triple principe de la souveraineté
et de Pindépendancede Sa Majestée
le Sultan, de lintégritc de Ses Etats
et de la liberte économique sans au=
cune inégalité, ont résolu, sur TPin=
vitation qui Leur à é6téadresséepar
Sa Majeste Chérifienne, de réunir
une Conférence à Algeciras pour
arriver à une entente sur les dites
réformes, ainsi que pour examiner
les moyens de se procurer les res=
sources néecessairesà leur application,
et ont nommé pour Leurs Délégués
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majestél’Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse. au nom
de Empire Allemand:
Le Sieur Joscph de Rado=
witz, Son AmbassadeurExtra=
ordinaireetPlénipotentiairepres
Sa Majesté Catholique, et
Le Sieur Christian, Comtede
Tattenbach, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire pres Sa UMzjesté
Tres-Fidele;

Sa Majesté I'Empereur d’Au=-
triche, Roi de Bohéme, etc.,
et Roi Apostolique dellongrie:

Le Sieur Rodolphe. Comte
de Welsersheimb, Son Am=
bassadeurExtraordinaire etPlé=
nipotentiaire pres Sa Majesté
Catholique, et
Le Sieur Léopold, Comte
Bolesta-Koziebrodzki, Son
Envoyé Extracortlinaire ci Mi-
HistrePlénipotentiaireauMaroc;

herrschen,undvon derErkenntnisdurch=
drungen,daß dieseswertvolleZiel nur
durch Einführung von Reformen auf
dem dreifachenGrundsatzeder Souve=
ränitätundUnabhängigkeitdesSultans,
der Integrität Seiner Staaten und der
wirtschaftlichenFreiheit ohne jede Un=
gleichheit,zu erreichensei, haben auf
die von Seiner ScherifischenMajestät
an Sie ergangeneEinladungbeschlossen,
eineKonferenzin Algecirasabzuhalten,
um zu einerVerständigungüber diese
Reformen zu gelangensowie um zu
prüfen, auf welcheWeisedieMittel zu
derenEinführungbeschafftwerdenkönnen,
und habenzu Ihren bevollmächtigten
Delegiertenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,
im Namen desDeutschenReichs:
Herrn Joseph von Radowit,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
undbevollmächtigtenBotschafterbei
SeinerKatholischenMajestät,und
HerrnChristian GrafenvonTat=
tenbach, Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichenGesandtenund bevoll=
mächtigtenMinister bei Seiner
AllergetreuestenMajestät;

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich,König von Böhmen
u#sw.und Apostolischer König
von Ungarn:
Herrn Rudolf Grafenvon Wel=
sersheimb,Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichenund bevollmächtigten
BotschafterbeiSeinerKatholischen
Majestät,und
Herrn Leopold GrafenBolesta=
Koziebrodzki, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenundbe=
vollmächtigtenMinisterinMarokko
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Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Moritz Baron Joostens,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Katholischen
Majestät,und
Herrn Konrad Grafen von
Buisseret=Steenbecque de
Blarenghien, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenundbe=
vollmächtigtenMinisterinMarokko;

Sa Majestéle Roi des Belges:

Le Sieur Maurice, Baron
Joostens, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire pres Sa Majesté
Catholique, et
Le Sieur Conrad, Comte de
Buisseret-Steenbecque de
Blarenghien, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire au Maroc;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne= Seine Majestät der König von
Spanien:
Don Juan Manuel SanchezyDon Juan Manuel Sänchez

J Gutiérrez de Castro, Duc
de Almodévar del Rio, Son
Ministre d’Etat, et
Don Juan Pérez-Caballero y
Ferrer, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire pres Sa Majesté le
Roi des Belges;

Gutierrez deCastro,Herzogvon
Almodövar del Rio, Allerhöchst=
ihren Staatsminister,und
Don Juan Pérez=Caballero
Ferrer, Allerhöchstihrenaußer=

ordentlichenGesandtenund bewvoll=
mächtigtenMinister bei Seiner
MajestätdemKönigederBelgier;

Le Président des Etats-Unis
d'Amérique:

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:

Le Sieur Henry White, Am=
bassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire des Etats-Unis
dAmérique près Sa Majesté le
Roi d'Italie, et
Le Sieur Samuel R. Gummeré,
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistrePlénipotentiairedesEtats=
Unis d’Amérique au Maroc;

Le Président de la Répu=

lie Sieur Paul Révoil, Am=
bassadeur Extraordinaire et

Herrn Henry White, außer=
ordentlichenund bevollmächtigten
BotschafterderVereinigtenStaaten
von Amerikabei Seiner Majestät
demKönige von Italien, und
Herrn Samuel R. Gummeré,
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinisterderVer=
einigtenStaaten von Amerika in
Marokko;

HerrnPaul Révoil, außerordent=
lichen und bevollmächtigtenBot=



Plénipotentiaire de la Repu=
blique Française aupres de la
ConfédérationSuisse, et
Le Sieur Eugene Regnault,
Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi du Royaume
Uni de la Grande Bretagne
et d’Irlande et des territoires
britanniqdues au delà des
mers, Empereur des Indes:
Sir Arthur Nicolson, Son
AmbassadeurExtraordinaire et
Plénipotentiairepres Sa Majesté
’Empereur detouteslesRussies;

Sa Majesté le Roi d’ltalie:

Le Sieur Emile, Marquis
Visconti Venosta, Chevalier
de IOrdre de la Tres-Sainte
Annonciade, et
Le Sieur Giulio Malmusi,
Son Envoyé Extracrdinaire et
Ministre Plénipotentiaire au
Maroc:;

Sa Majestéle Sultan du Maroc:

El Had Mohamed Ben-El
Arbi Ettorrés, Son Délégué
à Tanger et Son Ambassadeur
Extraordinaire,
El Hadj Mohamed Ben Ab=
desselam El Mokri, Son Mi=
nistre des Dépenses,
El Hadj Mohamed Es-Seffar,
et
Sid Abderrhaman Bennis;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
Le Sieur Jonkheer Hannibal
Testa, Son Envore Extra=

schafterder FranzösischenRepublik
beiderSchweizerischenEidgenossen=
schaft, und
HerrnEugen Regnault, bevoll=
mächtigtenMinister;

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland
und der Britischenüberseeischen
Lande, Kaiser von Indien:
Sir Arthur Nicolson, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenund
bevollmächtigtenBotschafter bei
Seiner MajestätdemKaiser aller
Reußen;

Seine Majestät der König von
Italien:
Herrn Emil Marquis Visconti
Venosta, Ritter desSt. Anmun=
ciatenordens,und

Herrn Giulio Malmusi, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister in Marokko;

Seine Majestät der Sultan von
Marokko:
El HadjMohamed Ben=El Arbi
Ettorres, AllerhöchstihrenBevoll=
mächtigtenin Tanger und außer=
ordentlichenBotschafter,
El Hadi Mohamed Ben Ab=
desselamEl Mokri, Allehöchst.
ihren Finanzminister,
El Hadj Mohamed Es=Seffar
und
Sid Abderrhaman Bennis

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
HerrnJonkheerHannibal Testa“
Allerhöchstihrenaußerordentlichen



ordinaire etMinistre Plénipotenti=
aire prèsSa MajestéCatholique;

Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc., etc.:
Le Sieur Antoine, Comte de
Tovar, Son Envoyc Extra=
ordinaire et Ministre Pleni=
potentiaire pres Sa Majésté
Catholique, et
Le Sieur Francçois-Robert,
Comte de Martens Ferräo,
Pair du Royaume, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire au Maroc;

Sa Majesté I'’Empereur de

Le Sieur Arthur, Comte Cas=
sini, Son Ambassadeur Extra=
ordinaireetPlénipotentiairepres
Sa Majeste Catholique, et

Le Sieur Basile Bacheracht,

Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Katholischen
Majestät;

HerrnAnton Grafenvon Tovar,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei SeinerKatholischen
Mgjestät,und
Herrn Franz Robert, Grafen
von Martens Ferräo, Parr des
Königreichs,Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichenGesandtenund bevoll=
mächtigtenMinister in Marokkoz

Herrn Arthur Grafen Cassini,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
und bevollmächtigtenBotschafter
bei Seiner KatholischenMajestät,
und
Herrn Basil Bacheracht, Aller=

Son Ministre au Maroc;

Sa Majesté le Roi de Sueède:

höchstihrenMinister in Marokko;

Seine Majestät der König von
Schweden: «
Herrn Robert Sager, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister bei
SeinerKatholischenMajestätund

MajesteTres-Fidele, beiSeinerAllergetreuestenMajestät,
Lesquels,munis depleinspouvoirs welcheversehenmit Vollmachten,die

qui ont eté trouvésen bonneet due in guterund gehörigerForm befunden
forme, ont, conformémentau pro- wordensind, gemäßdemvon Seiner
grammesur lequel Sa MajestéChéri- ScherifischenMajestätunddenMächten
fienne et les Puissances sont tombées vereinbartenProgramme nacheinander
Taccord, successivementdiscuté et beratenund angenommenhaben:
adopté:

I. Une Déclaration relative à
Torganisation de la police;

Le Sieur Robert Sager, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaireprès Sa
Majeste Catholique et pres Sa

I. eineErklärungüberdieOrgani=
sationderPolizei



II. Un Règlement concernant la
surveillance et la répression
de la contrebandedesarmes;
Un Acte de concessiond’'une
Banque d’Etat marccaine;
Une Déclaration concernant
un meilleur rendement des
impots et la créationde nou=
veaux revenus;
Un Règlement sur les douanes
de Empire et la répression
de la fraude et de la contre=
bande;
Une Déeclarationrelative aux
services publics et aux tra=
Vaux publics

et, ayant jugé que ces différents
documentspourraient étreutilement
coordonnés en un seul instrument,
Les ont réunis en un Acte général
composédes articles suivants:

III.

IV.

VI.

Chapltre I.

Déclaration relative a Torgani=
sation de la police.

Article premier.
La Conférence, appelée par Sa

Majeste le Sultan à se prononcer
Ssurles mesuresnéecessairespour or=
ganiser la police, déclare due les
dispositions à prendre sont les sui=
Vantes.

Art. 2.
La police seraplacéesousl’autorité

souveraine de Sa Majesté le Sultan.
Elle sera recrutécepar le Makhzen
parmi les musulmans marccains,
commandéepar des Caidsmarocains

II. ein Reglement,betreffenddie
Überwachungund die Unter=
drückungdesWaffenschmuggels;
eine Konzessionsaktefür eine
MarokkanischeStaatsbank;
eine Erklärung über die Ver=
besserungder Steuererträgeund
dieSchaffungneuerEinnahmen

III.

IV.

ein Reglement,betreffenddie
marokkanischenZollämter sowie
die Unterdrückungdes Oollbe=
trugs und desSchleichhandels;
eineErklärung überdenöffent=
lichenDienstunddieöffentlichen
Arbeiten

und von der Ansicht ausgehend,daß
die verschiedenenUrkundenzweckmäßig
in ein einzigesInstrumentzusammen=
zufassensind,diesein eineraus folgenden
ArtikelnbestehendenGeneralaktevereinigt
haben:

VI.

Erstes Kapitel.
Erklärung über dieOrganisation der

Polzzei.
Artikel 1.

Die Konferenz,dievonSeinerMa=
jestätdemSultan aufgefordertworden
ist, sichüberdie zur Organisationder
Polizei erforderlichenMaßnahmen zu
äußern, erklärt, daß nachstehendeAn=
ordnungenzu treffensind.

Artikel 2.
Die Polizei stehtunterdersouveränen

Gewalt Seiner Majestät des Sultans.
Sie wirdvomMakhzenausmarokkani=
schenMuselmanengebildet,von ma=
rokkanischenKasds befehligtund auf



etröpartiedansleshuitportsouverts
au commerce. «

Art. 3.

Pour venir en aide an Sultan dans
Torganisation de cette police, des
ofliciers et sous-ofliciers instructeurs
espagnols, des officiers et sous-ofli-
ciers instructeurs français, seront mis
à Sa disposition par leurs Gou=-
vernements respectifs, quisoumettront
leur dGignation à Tagrément de Sa
MajestéeChérifienne.Un contrat passé
entre le Makhzen et les instructeurs,
en conformitée du reglement prévu
à Tarticle 4, déterminera les con=
ditions de leur engagement et fixera.
leur solde qui ne pourra pas étre
inlérieure au double de la solde
correspondante au grade de chaque
ollicier ou Sous-officier. II leur sera
alloué, en outre, une indemnitée de
rEsidencevariablesuivantleslocalités.
Des logements convenables seront
misà leur dispositionpar le Makhzen
dui ftourniraégalementles montures
et les fourrages necessaires.
Les Gouvernements auxquels res=

sortissent les instructeurs se réservent
le droit de les rappeler et de les
remplacerpar G’autres,agréés et
engages dans les mémes conditions.

Art. 4.

Ces olliciers et sous-oflicierspré=
teront. pour une durée de einq
auméesà dater de la ratification de
FActe de la Conférence, leur concours
à Torganisation des corps de police
chérifiens.IIs assurerontPinstruction
et la discipline contormement au
reglement qui sera Gtabli sur la
Reichs. Gesetzbl. 1906.

die demHandel geöffnetenachtHäfen
verteilt.

Artikel 3.
Um denSurltanbeiderOrganisation

dieserPolizei zu unterstützen,werden
Ihm spanischeInstruktionsoffiziereund
zunteroffizieresowie französischeIn.
struktionsoffiziereund =unteroffizierevon
ihrenRegierungenzur Verfügung ge=
stellt, welchedie Auswahl mit Zu=
stimmung Seiner ScherifischenMajestät
treffen. Ein Vertrag, derzwischendem
Makhzen und denInstrukteurengemäß
demimArtikel4 vorgesehenenReglement
geschlossenwird,bestimmtdieAnstellungs=
bedingungenund setztdas Gehalt fest,
das mindestensdas Doppeltedes dem
Range jedesOffiziersoderUnteroffiziers
entsprechendenGehaltsbetragensoll. Es
wird ihnen außerdem eine nach dem
Platze verschiedeneDienstaufwandsent=
schädigunggewährt. Der Makhzenstellt
ihnen passendeRäume zur Verfügung
und liefertihnenfernerdieerforderlichen
Reittiereund Futtermittel.

Die Mächte, denendie Instrukteure
angehören,behaltensichdasRechtvor,
sieabzuberufenund durchandereunter
denselbenBedingungenausgewählteund
angestelltezu ersetzen.

Artikel 4.
DieseOffiziereundUnteroffizierehaben

für die Dauer von fünf Jahren nach
der Ratifikation der Konferenzaktebei
der Organisation der scherifischen
PolizeikorpsBeistand zu leisten. Sie
sorgenfür dieAusbildungundDisziplin
nacheinemüberdiesenGegenstandauf=
zustellendenReglement und achten
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matière; ils veilleront également à
ce qdueles hommesenroléspossèdent
Taptitude au service militaire. D’une
facon générale, ils devront surveiller
Tadministration des troupes et con=
tröler le paiement de la solde qui
Sera effectuk par PAmin, ussistéede
Toflicier instructeur comptable. 118
Préteront aux autoritéesmarocaines,
investies du commandement de ces
corps, leur concours technique pour
Texercice de ce commandement.
Les dispositions reglementaires

Propres à aszurer le recrutement, la
discipline, Pinstruction et l’admini=
stration des corps de police, seront
arrétéeesdun commun accord entre
le Ministre de la Guerre chérifien
ou son deélégué,Pinspecteur prévu
à Tarticle 7, Tinstructeur francçais et
Tinstructeur espagnol les plus élevẽs
eengrade.
Le rèeglement devra étre scumis

au Corps Diplomatique à Tanger
dui formulera son avis dans le ddlai
d'un mois. Passé ce delai, le règle=
ment sera mis en application.

Art. 5.

lice ne devra pas dépasser deuxs
mille cind cents hommes ni étre
inférieurà deux mille. II Sernréparti
suivant Timportance des ports par
groupes variant de cent cinquante
à Six cents hommes. Le nombre des
ofliciers espagnols et français sera
de seize à vingt; celui des sous=
#fliciers espagnols et francçais,de
trente à duarante.

darauf, daß die angeworbenenMann=
schaftenzumMilitärdienstetauglichsind.
Ferner führen sie ganz allgemein die
AufsichtüberdieVerwaltungderTruppen
und dieKontrolleüberdieZahlungdes
Soldes, diedurchdenAmin in Gemein=
schaft mit dem als Quartiermeister
tätigenInstruktionsoffiziererfolgt. Sie
stehendenmarokkanischenBehörden, die
mit demKommandodieserKorps betraut
sind, bei Ausübung des Kommandos
mit ihrer Sachkundezur Seite.
Die reglementarischenBestimmungen

überdie Aushebung,dieDisziplin, die
Ausbildung und die Verwaltung der
Polizeikorpswerdengemeinschaftlichvom
ScherifischenKriegsministeroderseinem
Vertreter, von dem im Artikel7 vor=
gesehenenInspekteur und dem rang=
ältesten französischensowie dem rang=
ältestenspanischenInstrukteurgetroffen.

Das Reglementmuß dem didplo=
matischenKorps in Tanger unterbreitet
werden, das darüber binnen einem
Monat sein Gutachtenabzugebenhat.
NachAblauf dieserFrist tritt dasRegle=
mentin Kraft.

Artikel 5.

Die Gesamtstärkeder Polizeitruppen
beträgthöchstenszweitausendfünfhundert
und mindestenszweitausendMann.
Diese werdenauf die einzelnenHäfen
je nachderenBedeutungin Abteilungen
von einhundertfünfzigbis sechshundert
Mann verteilt. Die Zahl derspanischen
und der französischenOffiziere beläuft
sich auf sechzehnbis zwanzig, die der
spanischenund der französischenUnter=
offiziereauf dreißigbis vierzig.



Art. 6.
Les fonds,nécessairesà Ventretien

et au paiement de la solde des trou=
pes et des ofticiers et Sous-ofticiers
instructeurs,serontàvancésauTrésor
chérifien par la Banque d’Etat, dans
les limites du budget annnel attribus
ala police qui ne devra pasdépasser
deux millions et demi de pesetaspour
un effectif de deux mille cinq cents
hommes.

Art. 7.
Le lonetionnement de la police

sera, pendant la méme Fériode de
cind années, Tobjet d’'une inspection
générale qui sera confiécepar Sa
MajesteChérifienneà un ollicier su=
PérieurdeTarméesuissedontlechoix
#seraproposéà Son agrémentpar le
Gouvernementfédéral Suisse.

Cet officier Drendra le titre T’In=
specteurgendral et aura sa réesidence
à Tanger.
II inspectera, au moins une fois

Par an, les divers corps de police
et, à la suite de ces inspections, il
établira un rapport du'il adressera
au Makhzen.
En dehors des rapports réguliers,

i. pourra, sil le juge nécessaire,
tablir des rapports spéecianxsur

tionnementde la poleice.
Sans intervenir directement dans

le commandement ou Tinstruction.
PInspecteurgénéralse rendra compte
des résultats obtenus par la police
chérifienneau point de vue du main=

Artikel 6.
Die für denUnterhalt und die Be=

soldungder Truppen sowie der In=
struktionsoffiziereund unteroffiziereer=
forderlichenMittel werdendemScheri=
fischenStaatsschatzevon der Staatsbank
innerhalb der Grenzen des jährlich für
die Polizei aufgestelltenBudgets vor=
geschossen;diesesdarf bei einerStärke
von zweitausendfünfhundertMann die
Summe von zwei und einer halben
Million Pesetas nicht übersteigen.

Artikel 7.
Das Funktionieren der Polizei soll

während des erwähntenZeitraums von
fünf Jahren denGegenstandeinerGe=
neralinspektionbilden, die von Seiner
ScherifischenMajestät einem höheren
Offizier des SchweizerischenHeeresan=
vertraut wird; die Wahl erfolgt mit
ZustimmungSeinerMajestätdurchdie
SchweizerischeBundesregierung.
DieserOffiziererhältdenTitel eines

Generalinspekteursund hat seinenAmts=
sitzin Tanger.
Er hat wenigstenseinmal im Jahre

die verschiedenenPolizeikorpszu inspi=
zierenund überdieseInspektioneneinen
demMakhzenvorzulegendenBerichtzu
erstatten.
Außer den regelmäßigenBerichten

kanner, wenner es für nötigerachtet,
SpezialberichteüberjededasFunktionieren
der Polizei betreffendeFrage erstatten.

Ohne unmittelbar in das Kommando
oder die Ausbildung einzugreifen,hat
sich derGeneralinspekteurvon denFort=
schrittenzuüberzeugen,welchediescheri=
fiischePolizei in der Aufrechterhaltung
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tien de l'ordre et de la sécurité dans
les localités ou cette police sera in-
Sstallée.

Art. 8.

Les rapports et communications.
faits auMakhzen par I’Inspecteurge-
néral au sujet de sa mission, seront.
en méme temps, remis en copie au=
Doyen du Corps Diplomatique à
Tanger, afin due le Corps Diplo=
matique soit mis à méme de con=
stater due la police chérifienneLunc=
tionne conformémentaux déeisions
Prises Par la Conférenceet de sur=
Veiller si elle garantit, d’une manieère
efficace et conlorme aufx traites, la
sécuritẽ des personnes et des biens
des ressortissants étrangers, ainsi que
elle des transactionscommerciales.

Art. 9.

En cas de réclamations dont le
Corps Diplomatique serait Saisi par
la Légation intéresséce.le Corps
Diplomatique Ppourra, en avisant le
Représentant du Sultan, demander
à I’Inspecteur genéral de faire une
enquèteet d'’etablir un rapport sur
es réclamations,à toutesfins utiles.

Art. 10.

traitement annuel de vingt-cinq mille
francs. II lui sera alloué, en outre.
une indemnité de six mille francs
pour frais de tournées. Le Makhzen
mettra à sa disposition une maison
convenable et pourvoira à Tentretien
de ses chevauz.

der Ordnung und Sicherheitan ihren
Standortenerzielthat.

Artikel 8.
Die BerichteundMeldungen,dieder

GeneralinspekteurdemMakhzenüberseine
Tätigkeiterstattet,werdengleichzeitigin
Abschrift demDoyen desdiplomatischen
Korps in Tanger mitgeteilt,damit dieses
in der Lage ist, festzustellen,daß die
scherifischeHozel genh denKonferenz=
beschlüssenfunktioniert, sowiedarüberzu
wachen, ob sie wirksam und den Ver=
trägen entsprechenddie Sicherheitder
Person und desEigentums der fremden
UntertanenwiedieSicherheitdesHandels=
verkehrsgewährleistet.

Artikel 9.
Das diplomatischeKorpskannimFalle

von Beschwerden,mit denenes aufAn=
trag der beteiligtenGesandtschaftbefaßt
wird, von demGeneralinspekteurunter
gleichzeitigerBenachrichtigungdesVer=
tretersdesSultans dieAnstellungeiner
Untersuchungund die Erstattungeines
Berichts über dieseBeschwerdenzurwei=
terenVeranlassungverlangen.

Artikel 10.
Der Generalinspekteurbeziehtein

Jahresgehaltvonfünfundzwanzigtausend
Franken und erhält außerdemfür die
Kosten seinerAmtsreiseneineEntschädi=
gung von sechstausendFranken. Der
Makhzenstelltihm ein passendesHaus
zurVerfügungundsorgtfür denUnter=
haltseinerPferde.



Art. 11.
Les condilions mattrielles de son

engagement et de son installation,
Prévues à Tarticle 10, feront l'objet
d’'un contrat passé entre lui et le
Makhzen. Ce contrat sern commu=
niqucencopieauCorpsDiplomatique.

Art. 12.
Le cadre des instructeurs de la

Dolice chérifienne (officiers et sous=
officiers) sera espagnol à Tétouan,
misxteà Tanger, espagnol à Larache,
français à Rabat, mixte à Casablanca,
et francais dans les trois autres ports.

Chapitre II.

Règlement concernant la surveil=
lance et la répression de la contre=

bande des armes.

Art. 13.
Sont prohibés dans toutel'étendue

de l'Empire Chérisien, sauf dans les
Cas spécifics aux articles 14 et 15,
Uimportation et le commercedes
armes de guerre, Pieres d’armes,
munitions chargéesou non chargées
de toutesespeces,poudres, salpétre.
lulmicoton, nitro-glycérine et toutes

à la fabrication des munitions.

Art. 14.
Les explosifs nécessairesà Tin=

dustrie et aux travaux Ppublicspour=
ront néanmoins étre introduits. Un
retzlement, Dris dans les formes in=

Artikel 11.
Die im Artikel10 vorgesehenenmate=

und EinrichtungbildendenGegenstand
eineszwischenihm und demMakhzen
abzuschließendenVertrags,derdemdiplo=
matischenKorps in Abschriftmitgeteilt
wird.

Artikel 12.
Der Stamm der Instrukteureder

scherifischenPolizei (OffiziereundUnter=
offiziere)ist spanischin Tetuan, gemischt
in Tanger, spanischin Larache,fran=
zösischin Rabat, gemischtin Casablanca
undfranzösischin dendreianderenHäfen.

ZweitesKapitel.
Reglement, betreffend die Aber=
wachung und die Anterdrückungdes

Waffenschmuggels.

Artikel 13.
Im ganzenGebietedesScherifischen

Reichs sind die Einfuhr und der Ver=
triebvonKriegswaffen,Waffenteilen,ge=
ladenerund nicht geladenerMunition
jederArt, Pulver, Salpeter, Schieß=
baumwolle,Nitroglyzerinundallenaus=
schließlichzur Herstellungvon Munition
bestimmtenStoffen, abgesehenvon den
in den Artikeln 14, 15 bezeichneten
Fällen, verboten.

Artikel 14.
Die für dieIndustrie unddieöffent=

lichen Arbeiten erforderlichenSpreng=
stoffedürfen jedocheingeführtwerden.
Ein nachdenVorschriftendesArtikel18



diquées à Tarticle 18, déterminera
les conditions dans lesquelles sera
eflectuse leur importation.

Art. 15.
Les armes, pièces d’armes et mu=

nitions, destinéesaux troupescdeSa
Majeste Chérifienne, seront admises
apres Taccomplissementdes forma=
lités suivantes:
Une déclaration, signée par le

Ministre de la Ciuerre marccain,
énoncant le nombre et Tespecedes
fournitures #lece genrecommandées
à Tindustrie étrangeèere,devra étre
Présentée à la Légation du pays
dorigine qui y apposerr son visn.
Le déedouanementdes caisses et

coliscontenantlesarmesetmunitions,
livrées en executionde la commande
du Gouvernement marccain, seran
opérẽésur la production:

I de la declaration Spécifiéeci=
dessus, "

2° du connaissement indiquant
le nombre, le poids des colis,
le nombre et Tespece des
armes et munitions qdu’ilscon=
tiennent. Ce documentdevra
étre visé par la Légation du
Days d’origine qui marquern.
au verso les quantitéssucces=
sives précédemmentdédoua=
nées. Le visa sera refusé à
partir du moment où la com-
mandeaura étéintégralement
li#rée.

Art. 16.
L’importation des armesde chasse

et de luxe, piècesd’armes,cartouches
chargéeset non chargées,est Egale=

aufgestelltesReglementwird dieBe=
dingungenfestsetzen,unter denenihre
Einfuhr erfolgenkann.

Artikel 15.
Waffen, Waffenteileund Munition,

diefür dieTruppenSeiner Scherifischen
Majestät bestimmtsind, werdennach
Erfüllung folgenderFörmlichkeitenzu=
gelassen.
Eine von demMarokkanischenKriegs=

ministerunterzeichneteErklärung,welche
Zahl und Gattung der bei der aus=
ländischenIndustrie bestelltenWaren
dieserArt angibt, ist der Gesandtschaft
desUrsprungslandeszurVisierungvor=
zulegen.
DieJollabfertigungderaufBestellung

derMarokkanischenRegierunggelieferten
Kisten und Kolli mit Waffen und
Munition erfolgtauf Vorlegung

1. derobenbezeichnetenErklärung,

2. desKonnossements,dasZahlund
GewichtderKolli sowieZahlund
Gattung der darin enthaltenen
Waffen und Munition anglbt.
DieseUrkundemuß von derGe=
sandtschaftdes Ursprungslandes
visiert sein, die auf der Rückseite
die bereitsvorherzurZollabfert=
gung gelangtenMengenzu ver=
merkenhat. Das Visa ist zu
versagen,sobalddie Bestellung
vollständigausgeführtwordenist.

Artikel 16.
Die Einfuhr von Jagd=undLuxus=

waffen,Waffenteilen,geladenenund
nichtgeladenenPatronen ist gleichfalls



ment interdite. Elle pourra, toute=
fois, étre autorisée:

pour les besoins strictement
Personnels de Timportateur,

2 pour H’approvisionnement des
magasins d’armes autorises
conformémentà Tarticle 18.

Art. 17.
Les armes et munitions de chasse

ou de luxe seront admisespour les
besoins strictement personnels de
Timportateur, sur la production dun
Permis delivré par le Représentant
du Makhzen à Tanger. Si Timpor-
tateur estétranger, le permis ne sera=
Gabli due sur la demande de la
Légation dont il releve.

En ce qui concernelesmunitions
de chasse,chaquepermis portera au
maximum sur mille cartouches ou les
lournitures necessaires à la fabrication
d# mille cartouches.
Le permis ne sera donnéqu’a des

Personnes nN’ayant encouru aucune
condamnation correctionelle.

Art. 18.
Le commercedesarmesdechasse

et de luxe, non rayées, de fabrication
Gtrangère, ainsi due des munitions
dui 8y rapportent, sera règlementé,
es due les circonstances le per=
mettront, par décision chérifienne,
brise Cconformémemà T’avisdu Corps
Diplomatique à Tanger, statuant à
la majorité des voix. II en sera de
méme des déeisions,ayamtpour but
de suspendre ou de restreindre Pexer-=
cice de ce commerce.

verboten. Sie kann jedochgestattet
werden .

1. für denausschließlichpersönlichen
Bedarf des Einführenden;

2. für die Versorgungder gemäß
Artikel 18 zugelassenenWaffen=
handlungen.

Artikel 17.
Jagd= und LuxuswaffennebstMu=

nition werdenfür den ausschließlichper=
sönlichenBedarf des Einführendenauf
Vorlegungeinesvon demVertreterdes
Makhzenin TangerausgestelltenEr=
laubnisscheinszugelassen.Wenn der
Einführendeein Fremderist, so wird
der Erlaubnisscheinnur auf Antrag
derGesandtschaft,der er untersteht,er=
teilt.
Was die Jagdmunition anlangt,

so soll jeder Erlaubnisscheinhöchstens
auf eintausendPatronen oder auf die
zurHerstellungvoneintausendPatronen
erforderlichenMaterialien lauten.
Der Erlaubnisscheinsoll nur an

Personenerteiltwerden,die keineVer=
urteilungwegeneinesVerbrechensoder
Vergehenserfahrenhaben.

Artikel 18.
Der Handel mit nicht gezogenen

Jagd= und Luxuswaffenausländischen
Ursprungssowiemit derdazugehörigen
Munition soll, sobald es die Umstände
gestatten,durch eineScherifischeVer=
ordnunggeregeltwerden,die in Ülber=
einstimmungmit einemvom diploma=
tischenKorps in Tanger durchMehr=
heitsbeschlußfestgestelltenVorschlagezu
erlassenist. Das Gleichegilt von den
Anordnungen, welche die Aufhebung
oderEinschränkungdiesesHandels be=
zwecken.



Seules,lespersonnesayant obtenn
une licence spéciale et temporaire
du Gouvernementmarocain, seront
admises à ouvrir et exploiter des
débits d'armes et de munitions de
chasse. Cette licence ne sera accor=
déedue sur demandeéGcritede Tin=
téressé,appuyée d’un avis favorable
de la Légation dont il relèue.
Des réglements pris dans la forme

indiquée au paragraphe premier de
cet articke déterminerontle nombre
des débits pouvant étre ouverts à
Tanger et, Cventuellement, dans les
ports qui seront ultérieurement dd=
signes. II8 flxeront les formalités
imposéesà Timportation des explo=
sils à T’usage de Tindustrie et des
travaux publics, des armes et mu=
nitions destinéesà Tapprovisionne-
ment des dbits, ainsi dqueles quan-
titcs maximaqui pourront étre con=
servéesen déẽpot.
En cas d’infractions aux prescrip=

tions röglementaires, la licence pourra
Etre retirée à titre temporaire on à
titre definitif, sans préjudice des
autrespeinesencouruespar les delin=
duants.

Art. 19.
Toute introduction ou tentative

Tintroduction de marchandisespro=
hibées donnera lieu à leur contis=
cation et, en outre. aux Peines et
amendes ci-dessous, dui seront pro=
noncéespar lajuridiction compéetente.

Art. 20.

L’intröduction, ou tentative Tin=
troduction, par un port ouvert au

Nur diePersonen,die einebesondere,
zeitlichzu beschränkendeErlaubnis von
der MarokkanischenRegierungerhalten
haben,dürfenVerkaufsstellenvon Jagd=
waffenund =munitioneröffnenund be=
treiben. DieseErlaubnis wird nur auf
schriftlichenAntrag des Beteiligten nach
BefürwortungdurchseineGesandtschaft
erteilt.
Verordnungen,die gemäßdenVor=

schriften im Abs.1 diesesArtikels zu
erlassensind, bestimmendie Zahl der
Verkaufsstellen,die in Tanger und in
den etwa späternochzu bezeichnenden
Hafenorteneröffnetwerdendürfen. Auf
dieselbeWeise sollen die Förmlichkeiten
festgestelltwerden,die bei der Einfuhr
von Sprengstoffen für Zweckeder In=
dustrie und der öffentlichenArbeiten so=
wie von Waffen und Munition für den
Bedarf der Verkaufsstellenzu erfüllen
sind,ebensoder Höchstbestand,der auf
Lager gehaltenwerdendarf.
Bei Zuwiderhandlungengegen die

BestimmungenderVerordnungenkann
die Erlaubnis zeitweiseoder endgültig
zurückgezogenwerden,unbeschadetder
durch die Täter verwirkten weiteren
Strafen.

Artikel 19.
Jede Einfuhr und jederVersuchder

Einfuhr verbotenerWaren hat deren
Einziehung und außerdemdie nach=
stehendenFreiheits=und Geldstrafenzur
Folge, diedurchdiezuständigeGerichts=
barkeitauszusprechensind.

Artikel 20.
Die Einfuhr oder der Versuch der

Einfuhr über einen demHandel ge=



commerce ou par un bureau de
douane, sera punie:

l1 D’'une amende de cinq cents
à deux mille pesetaset d’une
amendesupplémentaireégale
à trois fois la valeur de la
marchandise importée;

2° D’'unemprisonnementde cind
jours à un an:

ou de Tune des deux Pénalités
seulement.

Art. 21.
L’introduction, ou tentative din=

troduction, en dehors d’'un port
ouvert au commerceou d’un bureau
de douane, sera punie:

I%D’une amende de mille à cinq
mille pesetaset d’une amende
supplémentaire,égale à trois
fois la valeur de la marchan=
dise importée;

2 D’un emprisonnement de trois
mois à deux ans;

ou de TPunedes deux Pénalites
senlement.

Art. 22.
La vente frauduleuse, le recel et

le colportage des marchandises pro=
hibéespar le présentreglementseront
PunisdespeinesGdictéesà Particle20.

Art. 23.
Les complices des delits prévus

aux articles 20, 21 et 22, seront
passibles des mémes peines qdueles
auteurs principaus. Les Cléments
caractéerisantla complicité seront
appréciés Tapreèsla Iégislation du
tribunal saisi.
Neichs=Gesehbl.1906.

öffnetenHafen oder über ein Zollamt
wird bestraft
1. mit einer Geldstrafevon fünf=
hundertbiszuzweitausendPesetas
sowie einer weiterenGeldstrafe,
die dem dreifachenWerte der
eingeführtenWare gleichkommt,

2. mit Gefängnis von fünf Tagen
bis zu einemJahre

oder mit einer der beiden Strafen
allein.

Artikel 21.
Die Einfuhr oder der Versuchder

Einfuhr außerhalbeines dem Handel
geöffnetenHafens oder einesJollamts
wird bestraft
1. miteinerGeldstrafevoneintausend
bis zu fünftausendPesetas sowie
einerweiterenGeldstrafe,diedem
dreifachenWertedereingeführten
Ware gleichkommt,

2. mit GefängnisvondreiMonaten
bis zu zweiJahren

oder mit einer der beidenStrafen
allein.

Artikel 22.
Der rechtswidrigeVerkauf,dieVer—

heimlichungund der im Umherziehen
erfolgendeVertrieb der nach diesemRe=
glementverbotenenWaren unterliegen
denim Artikel20 aufgeführtenStrafen.

Artikel 23.
Den Teilnehmer an einemder in den

Artikeln20, 21, 22 aufgeführtenVer=
gehentreffendieselbenStrafen wie den
Haupttäter.Ob dieMerkmalederTeil=
nahmevorliegen,wird nachderGesetz=
gebungdeszuständigenGerichtsbeurteilt.
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Art. 24.

faisant soupconner qu’un havire
mouillé dans un port ourert au
commercetransporteen vue de leur
introduction au Maroc des armes,
des munitions ou d’autres marchan=
dises prohibées, les agents de la
douane chérifienne devront signaler
ces indices à Tautbrité consulaire
compétenteafin due celle-ci procede,
avec Tassistance d’un délégué de la
douanechérifienne,aux enquétes,véri=
fications ou visites duelle jugera
néecessaires.

Art. 25.

Dans le cas T’introduction ou de
tentative d’introduction par mer de
marchandises prohibées, en dehors
d’'un port ouvert au commerce, la
douane marocaine Dourra amener le
navire au port le plus proche
Pour étre remis à Tautorité consu=
laire, laquelle pourra le Saisir et
maintenir la saisie jusqu'au paiement
des amendesprononcées. Toutefois,
la Saisie du navire devra étre levee,
eentout état de Tinstance, en tant
due cette mesure Wentravera pas
Tinstruction judiciaire, sur consig=
nation du montant maximum de
Tamendeentre les mainsdePautorité
consulaire ou sous caution solvable
de la payer, acceptéepar la douane.

Art. 26.
Le Makhzen conservera les mar=

chandisesconfisquées,soit pour son
Propre usage, si elles peuvent lui
Servir, à condition due les sujets de

Artikel 24.
Wenn erheblicheVerdachtsgründe

dafür vorliegen,daßeinSchiff, welches
in einemdemHandel geöffnetenHafen
vor Anker liegt, zum Zweckeder Ein=
fuhr in Marokko Waffen, Munition
oderandereverboteneWaren an Bord
hat, so sollen die scherifischenJoll=
beamtendie Verdachtsgründeder zu=
ständigen Konsularbehördeanzeigen,
damit diesein GegenwarteinesVer=
tretersder scherifischenZollbehördedie
von ihr für erforderlicherachtetenVer=
nehmungen,Ermittelungenund Durch=
suchungenanstellt.

Artikel 25.
Im Falle derEinfuhr oder desVer=

suchsderEinfuhr verbotenerWarenzur
See außerhalbeinesdemHandel ge=
öffnetenHafens kann die marokkanische
Zollbehörde das Schiff zum nächstm
Hafen bringenlassen,um es der Kon=
sularbehördezu übergeben;diesedarfes
mit Beschlagbelegenund die Beschlag=
nahmebis zur Zahlung derverhängten
Geldstrafenaufrechterhalten.Jedochmuß
dieBeschlagnahmedesSchiffes in jeder
LagedesVerfahrensgegenHinterlegung
desHöchstbetragsderangedrohtenGeld=
strafe bei der Konsularbehördeoder
gegeneine von der Zollbehördeange=
nommenehinreichendeBürgschaftauf=
gehoben werden, sofern dadurch die
Untersuchungnichterschwertwird.

Artikel 26.

Der Makhzenerhält dieeingezogenen
Waren, um sieentweder,falls ersie
brauchenkannundunterderBedingung,
daß die Untertanendes Reichssiesich



1’Empirenepuissents’enprocurer,
soit pour les faire vendre en pays
étranger.
Les moyens de transport à terre

Pourront étre confisquès et seront
vendusau profit du Trésor chérilien.

Art. 27.

La vente desarmes réforméespar
le Gouvernementmarocain sera pro=
hibée dans toute Tétenduede IEm=
Pire Chérilien.

Art. 28.

Des primes, à prélever sur le
montant des amendes pronondces,
Seront attribuées aux indicateurs qui
auront amend la découverte des
marchandisesprohibéesetaux agents
qui en auront opéré la saisie: ces
Primes seront ainsi attribu6es apres
déduction, §il y a lieu. des krais
du procès, un tiers à répaurtirpar
la douane entre les indicateurs, un
tiers aux agents ayant saisi la mar=
chandise, et un tiers au Trésor
marocain.

Si la Saisic a Gté operéc sans
Tintervention d’un indicateur, la
moitic des amendes sera attribuce
aux agentssaisissants et Pautre moitié
au Trésor chérilien.

Art. 29.
Les autorités douanièresmarocaines

darront signaler directement aux
ageats diplomatiques ou consulaires
lesnfractions au Présent reglement
Ccomaisespar leurs ressortissants,

nicht verschaffenkönnen, selbstzu ver=
wenden,oderum sie im Auslandever=
kaufenzu lassen.
Die Landtransportmittelunterliegen

der Einziehungund sind zu Gunsten
desScherifischenStaatsschatzeszu ver=
kaufen.

Artikel 27.
Der Verkaufdervon derMarokka=

nischenRegierungausrangiertenWaffen
ist im ganzenGebietedesScherifischen
Reichs verboten.

Artikel 28.
Auf denBetragderverhängtenGeld=

strafensollendenAngebern,welchedie
Entdeckungder verbotenenWaren her=
beigeführt,sowiedenBeamten,welche
die Beschlagnahmebewirkt haben,
Prämien angewiesenwerden,dergestalt,
daß, gegebenenfallsnach Abzug der
Kosten des Verfahrens, ein Drittel des
Betrags der ZollbehördezwecksVer=
teilung unter die Angeber,ein Drittel
den Beamten,welche die Waren mit
Beschlagbelegthaben,und ein Drittel
demMarokkanischenStaatsschatzüber=
wiesenwird.
Ist die Beschlagnahmeohne Ver=

mittelungeinesAngeberserfolgt, so
wird dieHälfte der Geldstrafendenbei
der Beschlagnahmetätigen Beamten,
die andere Hälfte dem Scherifischen
Staatsschatzüberwiesen.

Artikel 29.
DiemarokkanischenZollbehördensollen

den diplomatischenoder konsularischen
VertreternvonZuwiderhandlungenihrer
Angehörigengegen diesesReglement
unmittelbarAnzeigeerstatten,damit die
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afin due ceux-ci soient poursuivis
devant la juridiction compétente.
Les mémes infractions, commises

Par des sujets marocains, seront
déféréesdirectement par In douane
à Tautorité chérifienne.
Un déléguc de la douane sera

chargé de suivre la procédure des
affairespendantesdevant les diverses
juridictions.

Art. 30.
Dansla régionfrontièrede’Algérie,

Tapplication du règlement sur la
contrebande des armes restera Paflaire
exclusive de la France et du Marcc.

De méme, Tapplication du regle=
ment sur la contrebandedes armes
dans le Riff et, en géenédraldans les
réegions frontières des Possessions
espagnoles,resteraTaffaireexchisive
de IEspagne et du Maroc.

Chapltre III.

Acte de concession d’une Banque
d'Etat.
Art. 31.

Une banqueserainstitudeauMaroc
sous le nom de „Banque d’Etat du
Maroc“ pour exercer les droits ci=
après spécifiésdont la concessionlui
est acordéepar Sa Majestéle Sultan,
Pour une durce de duaranteanndes
à partir de la ratiücationdu présent,
Acte.

Art. 32.
La Banque, qui pourra exécuter

toutes les opérations rentrant dans
les attributions d’'une banque, aura
le privilège exclusif d’émettre des

VerfolgungdurchdiezuständigeGerichts=
barkeitherbeigeführtwird.
DieselbenVergehenwerden,wennsie

vonmarokkanischenUntertanenbegangen
sind, von der Zollbehördeunmittelbar
vor die scherifischenBehörden gebracht.
Ein Vertreter der Zollbehördehat

demGange der Verhandlungenin den
vor den verschiedenenGerichtsbarkeiten
schwebendenSachenzu folgen.

Artikel 30.
In deman AlgeriengrenzendenGe=

bietesoll die Anwendungdes Regle=
mentsüberdenWaffenschmuggelaus=
schließlichSache Frankreichsund Ma=
rokkossein.
Ebenso soll die Anwendung des

ReglementsüberdenWaffenschmuggel
im Riffgebietund allgemeinin denan
die SpanischenBesitzungengrenzenden
GebietenausschließlichSache Spaniens
und Marokkos sein.

Drittes Kapitel.
Konzessionsakte für eine Staatebank.

Artikel 31.
In Marokko wird eine Bank unter

demNamenStaatsbank vonMarokko=
errichtet,um dienachstehendbezeichneten
Rechteauszuüben,wofür ihr dieKon=
zessionvon SeinerMajestätdemSultan
auf die Dauer von vierzigJahren von
der RatifikationdieserAkte an gewähr
wird.

Artikel 32.
Die Bank, die alle in denBerch

einerBank fallendenGeschäftebetreen
kann,hat das ausschließlicheVorccht,
NotenaufdenInhaberauszugeberdie



billets au porteur, remboursablesà
Présentation, ayant force libératoire
dans les caisses publiques de ’Em=-=
Dire marocain.
La Banque maintiendra, pour le

terme de deux ans à compter de la
date de son entrée en fonctions, une
encaisseau moins égale à la moitié
de ses billets en circulation, et au
moins égale au tiers alwes cette
Période de deux ans révolue. Cette
encaisse sera constituke pour au
moins un tiers en or ou monnaie or.

Art. 33.
La Banque remplira, à l’exclusion

de toute autre banque ou établisse=
ment de crédit, les fonctions de
trésorier-payeurde I’Empire. 4 cet
effet, Ile Gouvernement marocain
prendra les mesures nécessaires pour
faire verser dans les caisses de la
Banque le produit des revenus des
douanes, à Texclusion de la partie
affectéeau servicedePEmprunt 1904
et des autres revenus qu’il designera.
Quant au produit de la taxe spe=

ciale créée en vue de T’accomplisse-
ment de certains travaux publics,
le Gouvernement marocain devra le
faire verser à la Banque, ainsi due
les revenus qdu’il pourrait ultérieure-
ment altecter à la garantie de ses
emprunts, la Banque étant speciale-
ment chargée d'’enassurer le service,
à Texceptiontoutefoisde Emprunt
1904 qui se trouve régi par un
Contrat special.

Art. 34.
La Banque sera T’agent financier

du Gouvernement, tant au dedans
qu'au dehors de I’Empire, sans pré=

bei Präsentation einzulösen sind und
ZahlungskraftbeidenöffentlichenKassen
desMarokkanischenReichsbesitzen.

Die Bank istverpflichtet,einenKassen=
bestandzu halten,derwährendderersten
zweiJahrenachdemBeginnihrerTätig=
keitmindestensderHälfteundnachAblauf
dieserzweiJahremindestenseinemDrittel
ihrer im Umlaufe befindlichenNoten
gleichkommt.Dieser Kassenbestandmuß
mindestenszu einemDrittel in Gold
oderGoldmünzenbestehen.

Artikel 33.
Die Bank übt unterAusschlußjeder

anderenBank oderKreditanstaltdieVer=
richtungeneinerKassenstelledes Reichs
aus. Zu diesemZweckehat dieMarok=
kanischeRegierungdieerforderlichenMaß=
nahmenzu treffen,damit der Ertrag
derJolleinkünfte, mit Ausschlußdes für
dieAnleihevon1904verpfändetenTeiles,
sowie die von ihr sonstnoch zu bezeich=
nendenEinkünftein dieKassenderBank
fließen.
Was denErtrag derim Hinblickauf

dieAusführunggewisseröffentlicherAr=
beiteneingeführtenSpezialabgabebetrifft,
somußihndieMarvikanischeRegierung
an die Bank abführen. Das Gleiche
gilt von denEinnahmen,die sieetwa
späterals Sicherheitfür ihre Anleihen
verpfändenwird, da es der Bank ins=
besondereobliegt, den Schuldendienst,
jedochmit Ausnahme der durch be=
sonderenVertrag geregeltenAnleihevon
1904, zu sichern.

Artikel 34.
Die Bank ist die Finanzagenturder

Regierung sowohl innerhalb wie außer=
halbdesReichs,unbeschadetdesRechtes



judice du droit pour le Gouverne-
ment de s'adresser à d’autres maisons
de banque ou établissements de
crédit pour ses emprunts publics.
Toutefois, pour les dits emprunts,
la Banque jouira d’un droit de
Préférence, à conditions égales, sur
toute maison de banque ou éta=
blissement de credit.
Mais, pour les Bons du Trésor

et autres effets de trésorerie à court
termeduele Gouvernementmarocain
voudrait négocier, sans en faire
„Tobjetd’une émission publique, la
Banque sera chargée, à Texclusion
de tout autre éEtablissement. (d’en
faire la négociation, soit au Maroc,
soit à Tétranger, pour le compte
du Gouvernement marccain.

Art. 35.

A valoir sur les rentrees du Trésor,
la Banque fera au Gouvernement
marocain des avances en compte=
courant jusqu’'n concurrence d'un
million de francs.
La Banque ouvrira, en outre, au

Gouvernement, pour une durée de
dix ans à partir de sa constitution.
un crédit qui ne pourra pas dépasser
les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit seraréparti sur plusieurs
années et employé en premier lieu
aux dépensesTiinstallation et den=
tretien des corps de police organisés
conformément aux décisions prises
par la Conférence, et subsidiairement
aux dépenses de travrauf CW#intérét
géncral qui ne seraientDasimputes
sur le fonds spécial prévu à l'artiele
Suivant.

der Regierung,sichwegenihrer öffent=
lichenAnleihen an andereBankhäuser
oderKreditinstitutezu wenden.Jedoch
genießtdieBank wegendieserAnleihen
bei gleichenBedingungenein Vorzugs=
rechtvor jedemBankhaus oderKredit=
institute.

In AnsehungderSchatzanweisungen
und anderer kurzfristigerSchatzscheine,
welchedie MarokkanischeRegierungbe=
gebenwill, ohne sie zum Gegenstand
einer öffentlichenEmission zu machen,
ist dagegendie Bank unter Ausschluß
jedesanderenInstituts beauftragt,die
Begebungsei es in Marokkosei es im
Auslande für Rechnungder Maroktka=
nischenRegierungzu vermitteln.

Artikel 35.
Aufdie Einkünfte des Schatzessell

dieBank derMarokkanischenRegierung
Vorschüssein laufenderRechnungbis
zumBetragevoneinerMillion Franken
leisten.
Die Bank eröffnetaußerdemfür die

Dauer von zehn Jahren von ihrer
Konstituierungan der Regierungeinen
Kredit, der zweiDrittel des ursprüng=
lichen Grundkapitals nicht übersteigen
darf.
DieserKreditwird aufmehrereJahre

verteilt und wird verwendetin erster
Linie zu denAusgaben für Einrichtung
undUnterhaltdergemäßdenKonferenz=
beschlüssenorganisiertenPolizeikorps,in
zweiterLinie zu den Ausgabenfür
Arbeitenvon allgemeinemInteresse,die
nicht auf den im folgendenArtikel
vorgesehenenSpezialfonds übernommen
werdenkönnen.



Le taux de ces deux avanccessera
au maximum de sept pour cent,
commission de banque comprise, et
la Banque pourra demander au Gou=
vernement de lui remettre en garantie
de leur montant une somme Cgqui=
valente en Bons du Trésor.

Si, avant Texpiration des dik
années, le Gouvernementmarocain
vVenaitd contracter un emprunt, la
Banque aurait la faculté c’obtenir
le remboursementimmédiatdesavan=
Ces faites Cconformémentau deuxièeme
alinéa du présent article.

Art. 36.
Le produit de la taxe Spéeciale

(Articles 33 et 66) formera un fonds
Spécial dont la Banque tiendra une
comptabilité à part. Ce fonds sera
eemployéconformément aux prescrip=
tions arrétéespar la Conférence.
En cas Tiinsuflisance et à valoir

Surles rentreesultérieures,IaBanque
Pourra ouvrir à ce fonds un crédit
dont Timportance ne dépassera pas
le montant des encaissementspendant
Tannéeantérieure.
Les conditions de taux et de com=

mission seront les mémes que celles
lixées à Tarticle précédent pour
Tavance encompte-CxourantauTrésor.

Art. 37.
Laà Banque prendra les mesures

du’elle jugera utiles pour assainir la
situation monétaire au Maroc. La
monnaie espagnole continuera à étre
admise à la circulation avec force
libératoire.

Der Zinsfuß für diesebeidenVor=
schüssedarf mit Einschlußder Bank=
provisionhöchstenssiebenvomHundert
betragen,und die Bank kannvon der
Regierungals Sicherheitfür denBetrag
der Vorschüsse die Überlassung einer
entsprechendenSumme in Schatzanwei=
sungen fordern.
Sollte die MarokkanischeRegierung

vor Ablauf derzehnJahre eineAnleihe
abschließenwollen, sohatdieBank das
Recht, die sofortigeRückzahlungder
gemäßdemzweitenAbsatzediesesArtikels
vorgeschossenenBeträgezu verlangen.

Artikel 36.
Der Ertrag der Spezialabgabe(Ar=

tikel33, 66) bildeteinenSpezialfonds,
über den dieBank gesonderteRechnung
führt. Dieser Fonds wird gemäß den
von der Konferenz getroffenenBe=
stimmungenverwendet.
Im Falle der Unzulänglichkeitkann

dieBank diesemFondsauf seinespäteren
EinkünfteeinenKredit eröffnen,dessen
Höhe den Betrag der Einnahmendes
letztenJahres nichtübersteigendarf.

In AnsehungdesZinsfußesund der
Provision sollendieselbenBedingungen
gelten, die im vorhergehendenArtikel
für die dem Staatsschatzin laufender
Rechnung gewährtenVorschüssefest=
gesetztsind.

Artikel 37.
Die Bank wird die Maßnahmen

treffen,diesiezurGesundungderMünz=
verhältnissein Marokkofür geeigneter=
achtet.Die spanischeMünze wird zum
Umlaufe mit Zahlungskraftweiterzu=
gelassenwerden.



En conséquence, la Banque sera
exelusivementchargéede lachat des
mé—tauxprécieux, de la frappe et de
la refonte des monnaies, ainsi que
de toutes autres opérations moné=
taires qu’elle fera pour le compte et
auProfit duGouvernementmarocain.

Art. 38.

La Banque, dont le siège social
sera à Tanger, établira des succur=
Sales et agences dans les principales
villes du Maroc et dans tout autre
endroit on elle le jugera utile.

Art. 39.

Les emplacements nécesairesà
Tétablissement de la Banque ainsi
due de ses succursales et agences
au Maroc seront mis gratuitement
à Sa disposition par le Gouverne-
ment et, à T’expiration de la con=
cession, le Gouvernement en re=
Prendra possession et remboursera
à la Banque les frais de construction
de cesétablissemements.La Banque
sera, en outre, autoriséeà acquérir
tout bätiment et terrain dont elle
Pourrait avoir besoin pour le méme
objet.

Art. 40.

1e Gouvernement chérifien assu=
rernsoussa responsabilitéla sécurité
et la protection de la Banqdue,de ses
succursaleset agences. A cet ellet,
i. mettra dans chadue ville une
garde suffisanteà In disposition de
chacun de ces établissements.

Mit Rücksichthierauf ist die Bank
ausschließlichmit dem Einkaufe von
edlenMetallen, mit der Prägung und
dem Einschmelzenvon Münzen sowie
mit allen sonstigenMünzoperationen
beauftragt;sie hat dieseOperationen
für Rechnungund zum Nutzender
MarokkanischenRegierungauszuführen.

Artikel 38.
Die Bank, derenSitz in Tanger ist,

wirdJweigniederlassungenundAgenturen
indenhauptsächlichstenStädtenMarokkos
sowiean jedemanderenOrte, wo sie
es fürnützlich erachtet, einrichten.

Artikel 39.
Die für die Einrichtung der Bank

sowie ihrer Zweigniederlassungenund
Agenturen in Marokko erforderliche
Bauplätzewerdenvon der Regierug
unentgeltlichzur Verfügung gestellt
bei Ablauf der Konzessionwird die
RegierungsiegegenErstattungderBau=
kostenwieder in Besitz nehmen. Die
Bank ist außerdemermächtigt,jedes
Gebäudeund Grundstückzu erwerben
dessensie für dengleichenZweck bedarf.

Artikel 40.
Die ScherifischeRegierungübernimmt

dievolleVerantwortungfür dieSicher=
heit und den Schutz der Bank, ihrer
Zweigniederlassungenund Agenturen.
Zu diesemZweckestelltsiein jederStadt
eine genügendeWache für jededieser
Anstaltenzur Verfügung.



Art. 41.

La Banque, ses Succursales et
agences, seront exemptes de tout
impôt ou redevance ordinaire ou
extraordinaire, existants ou à créer;
il en est de mémepour les immeubles
affectes à ses services, les titres et.
coupons de ses actions et ses billets.
L’importation et Texportation des
métaux et monnaiesdestinésaux
opérations de la Banque, seront
autoriséeset exemptesde tout droit.

Art. 42.

Le Gouvernement chérifien exer=
cera sa haute surveillance sur la
Banque par un Haut Commissaire
marocain, nommé par lui, apres
entente préalable avec le Conseil
d'/Administration de la Bandque.
Ce Haut Commissaireaurale droit

de prendre Connaissancede la gestion
de la Banque; il contröleraFmission
des billets de Banque et veillera à
la stricte observationdesdispositions
de la concession.
Le Haut Commissairedevra signer

chaque billet ou y apposer son sceau;
i. sera chargé de la surveillance des
relations de la Banque avec le Trésor
Impérial.
Ine pourra pas Fimmiscer dans

administration et la gestion des
affaires de la Banque, mais il aura
toujours le droit T'assister aux ré=
unions des Censeurs.
Le Gouernement chérifien nom=

mera un ou deux Commissaires
adjoints dui seront Specinalement
chargés de contröler les opérations
financières du Trésor avec la Banque.
Reichs-Gesetbl.1906.

Artikel 41.
Die Bank, ihreZweigniederlassungen

undAgenturensindfreivonallenSteuern
und ordentlichenoder außerordentlichen
Abgaben,mögensieschonbestehenoder
künftig eingeführtwerden. Dasselbe
gilt von den zu ihrem Gebrauchebe=
stimmten Immobilien sowie von ihren
Aktien nebstCoupons und von ihren
Noten. Die Ein= und Ausfuhr der
für die Geschäfteder Bank bestimmten
Metalle und Münzen ist gestattetund
von jederAbgabefrei.

Artikel 42.
Die ScherifischeRegierungübt ihre

Oberaufsichtüber die Bank durcheinen
marokkanischenOberkommissaraus, der
von ihr nach vorherigemEinvernehmen
mit dem Verwaltungsrateder Bank
ernanntwird.
DieserOberkommissarhat dasRecht,

von der Geschäftsführungder Bank
Kenntnis zu nehmen)er beausfsichtigt
dieAusgabederBanknotenundüber=
wachtdie genaueBeobachtungderKon=
zessionsbestimmungen.
Der Oberkommissarhat jedeNote

zu zeichnenodermit seinemStempel
zu versehen)er istmit derÜberwachung
der Beziehungender Bank zu dem
KaiserlichenSchatzebeauftragt.
Er darf sichnicht in dieVerwaltung

und die GeschäftsführungderBank ein=
mischen;aber er hat stetsdas Recht,
denSitzungenderZensorenbeizuwohnen.

Die ScherifischeRegierungernennt
einenoderzweiHilfskommissare,welche
diebesondereAufgabehaben,dieFinanz=
geschäftedes Schatzesmit der Bank zu
beaufsichtigen.
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Art. 43.
Un reglement, précisant les rap=

ports de la Banqueet du Gouvwerne-
ment marcocain,sernsétabli par le
Comité spécial prévu à Tarticle 57
et approuvé par les Censeurs.

Art. 44.
La Banque, constituée avec appro=

bation du Gouvernement de Sa
Majeste Chériflenne, sous la forme
des sociétésanonymes, est régie par
la loi française Sur la matière.

Art. 45.
Les actions intentees au Maroc

Dar la Bandue serontportéesdevant
le Tribunal consulairedu délendeur
ou devant la juridiction marocaine,
conformément aux regles de com-
Pétence établies par les traités et
les firmans chériliens.
Les actions, intentées au Maroc

contre lu Banque, seront portées
devant un Tribunal spécial, composé
de trois magistrats consulaires et de
deux assesseurs.Le Corps Diploma=-
tique établira, chadueannée, la liste
des magistrats, des assesseurs,et de
leurs supplants.
Ce Tribunal appliduera à cCces

causes les règles de droit, de procc=
dure et de compétenceGdictéesen
matière commerciale par la Iégis=
lation frangcaise. Lappel des juge=
ments prononcés par ce Tribunal
Sera portéedevant la Cour fédérale
de Lausanne qui statuera en dernier
ressort.

Art. 46.
En cas de contestation Sur les

clauses de la concession ou de litiges

Artikel 43.
Ein ReglementüberdieBeziehungen

zwischenderBankundderMarokkanischen
Regierungist von dem im Artikel 57
vorgesehenenSpezialkomiteeaufzustellen
und von denZensorenzu genehmigen.

Artikel 44.
Die Bank wird mit Zustimmung

derRegierungSeinerScherifischenMa=
jestät in Form einer Aktiengesellschaft
errichtetund unterliegtdeneinschlägigen
BestimmungendesfranzösischenRechtes.

Artikel 45.
Die in Marokkovon derBank an=

gestrengtenKlagen gehörenvor das
Konsulargerichtdes Beklagten odervor
die marokkanischeGerichtsbarkeitgemäß
denZuständigkeitsregeln,wie siedurch
die Verträgeund die ScherifischenFr=
mane aufgestelltsind.
Die in Marokko gegen die Bamt

angestrengtenKlagen gehörenvor einen
besonderenGerichtshof,deraus dreiKon=
sularbeamtenund zwei Beisitzernzu=
sammengesetztist. Das diplomatische
Korps stelltjedesJahr das Verzeichnis
der Beamten, der Beisitzerund ihrer
Vertreterauf.
Der Gerichtshofwendet auf diese

Sachen die Rechts=,Prozeß undZu=
ständigkeitsvorschriftenan, die von der
französischenGesetzgebungfür Handels=
sachen erlassen sind. Die Berufung
gegenUrteiledesGerichtshofsgehtan
das Bundesgerichtin Lausanne,das
darüberin letzterInstanz entscheidet.

Artikel 46.
Im Falle eines Streites über die

BestimmungenderKonzessionodervon



Pouvant survenir entre le Gouverne
ment marccain et la Banque, le diffé=
frend sera soumis, Sans appel ni
recours, à la Cour fédérale de Lau=
Sanne. «

Seront égalementsoumisesà cette
Cour, sans appel ni recours, toutes
les contestations qui pourraient
eelever entre les actionnaires et la
Banque sur Texécution des Statuts
ou à raison des affaires sociales.

Art. 47.
Les Statuts de la Banque seront
établis d’après les bases Suivantes
par un Comité special prévu par
Uarticle57. IISserontapprouvéspar
les Censeurset ratifics par ’Assem=
blee générale des actionnaires.

Art. 48.
I.Assemblée générale constitutive

de la Société fixera le lieu ou se
tiendront les Assemblees des action=
naires et les réunions du Conseil
d Administration; toutefois, ce der=
nier aura la facultée de se réunir
dans toute autre ville Fil le juge
utile.
La Direction de la Banque seraB

lixée à Tanger.

Art. 49.
La Banque sera administrée par

un Conseil d’Administration composé
G’autant de membres du’il sera fhit
de parts dans le capital initial.
Les administrateurs auront les

PDouvoirs les plus etendus pour
Dadministration et la gestion de la

etwaigenStreitigkeitenzwischenderMa=
rokkanischenRegierungund der Bank
wird die Angelegenheitdem Bundes=
gerichtin Lausanneunterbreitet,ohne
Zulassungeiner Berufung oder eines
Rekurses.
Diiesem Gerichtshofewerdengleich=
falls, ohnedieZulassungeinerBerufung
oder einesRekurses,alle Streitigkeiten
unterstellt, die zwischenden Aktionären
und derBank überdieAusführungder
Statuten oder in Ansehung der Gesell=
schaftsangelegenheitenentstehenkönnten.

Artikel 47.
Die Statuten der Bank sind auf

dennachstehendenGrundlagendurchdas
im Artikel57 vorgeseheneSpezialkomitee
aufzustellen. Sie müssenvon denZen=
sorengenehmigtund von der General=
versammlungder Aktionäre bestätigt
werden.

Artikel 48.
Die konstituierendeGeneralversamm=

lung derGesellschaftbestimmtdenOrt,
wo die Versammlungender Aktionäre
und dieSitzungendesVerwaltungsrats
stattfinden;der letzterehat jedochdie
Befugnis, in jederanderenStadt zu=
sammenzutreten,wenneresfür nützlich
erachtet.
Die Direktion der Bank hat ihren

Sitz in Tanger.

Artikel 49.
Die Bank wird durch einenVer=

waltungsratverwaltet,deraus sovielen
Mitglickern besteht,als Teile des ur=
sprünglichenGrundkapitalsgebildetsind.
Die MitgliederdesVerwaltungsrats

habendie ausgedehntestenVollmachten
für die Verwaltungund die Geschäfts=
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Sociétée;ce sont eux notammentqui
nommeront les Directeurs, Sous=
Directeurs et Membres de la Com=
mission, indiquée à Tarticle 54, ainsi
due les Directeurs des Succursales
et Agences.

Seront recrutés, autant due possible,
Parmi les ressortissantsdes diverses
Puissances qduiont pris part à la
s0uscription du capital.

Art. 50.

Les Administrateurs, dont la nomi=
nation sera faite par DAssemblée
gLénérale des actionnaires, seront
désignes à son agrément par les
groupes souscripteursdu capital.
Le premier conseil restera en

fonctions pendant cind années. A
Texpiration de ce délai, il sera pro=
cédé à son renouvellement à raison
de trois membres par an. le sort
déterminera Tordre de sortie des
Administrateurs; il serontrééligibles.

A la Constitution de la Scciété,
chaque groupe souscripteur aura le
droit dedésignerautantd’Admninistra=
teurs duil aura souscrit de parts
entières,sans due les groupesscient
obligés de porter leur choix sur un
candidat de leur propre nationalité.
Les groupessouscripteursne con=

Serveront leur droit de dEsignation
des Administrateurs, lors du rem=
placement de ces derniers, ou du
renouvellement de leur mandat,
qu’autant qu’ils pourront justifier
étre encore en possession d’au moins
la moitié de chaque part pour la=
duelle ils exercent ce droit.

führung der Gesellschaft;sie ernennen
insbesonderedieDirektoren,dieUnter=
direktorenund die Mitglieder derim
Artikel54 bezeichnetenKommissionsowie
die DirektorenderZweigniederlassungen
und Agenturen.
Alle BeamtenderGesellschaftwerden,

soweitmöglich, aus den Angehörigen
derverschiedenenMächtegenommen,die
sichan der Zeichnungdes Kapitals be=
teiligt haben.

Artikel 50.
Die MitgliederdesVerwaltungsrats,

derenErnennung durch die General=
versammlung der Aktionäre erfolgt,
werdenvon den GZeichnergruppenzur
Bestätigungdurchsiebestimmt.
Der ersteVerwaltungsrat bleibtfünf

Jahre in Tätigkeit.BeimAblaufedieser
Frist tritt eineErneuerungin derWeise
ein, daß jährlichdreiMitglieder erset
werden. Das Los entscheidetüberde
ReihenfolgedesAusscheidensderMit=
gliederdesVerwaltungsrats;ihreWiede=
wahl ist zulässig.
Bei derKonstituierungderGesellschaft

hat jedeZeichnergruppedas Rechtsso
vieleMitgliederdesVerwaltungsratszu
bestimmen,als sievolleTeile gezeichnet
hat; dieGruppensindnichtverpflichtet,
einenKandidatenihrer eigenenNatio=
nalität zu wählen.
DieZeichnergruppenbehaltenihrRecht

der BestimmungvonMitgliederndes
Verwaltungsratsim Falle desErsatzes
oderderMandatserneuerungnurdann,
wennsienachweisen,daß siesichmin=
destensnochim BesitzederHälftedes
Teiles befinden,für densiediesesRecht
ausüben.



Dans le cas où, par suite de ces dis-
positions, un groupe souscripteur ne
se trouverait plus en mesure de
désigner un administrateur, l'Assem-
Dlée générale des actionnaires, pour-
Voirait directement à cette désig=
nation.

Art. 51.

Chacundes6tablissementsci-aprés:
Bandue de P’Empire Allemand,
Banque d’Angleterre, Banqdued’Es-
Pagne, BanquedeFrance, nommera,
avec PTagrémentde son Gouverne-=
ment, un Censeur auprès de la
Banque d’Etat du Marocc.
Les Censeurs resteront en fonc=

tions pendant quatre annédes.Les
Censeurs sortants peuventoͤtre dé=
signés à nouvean.
En cas de décès on de démission,

il sera pourvu à la vacance par
Tétablissementqui a procédé à la
désignationde Tancientitulaire,mais
seulementpour le tempsou cedernier
devait rester en charge.

Art. 52.

Les Censeurs qui exerceront leur
mandat en vertu du présent Acte
des Puissances Signataires devront,
dans Tinteérétde celles-cki, veiller sur
le bon fonctionnement de la Banque
et assurer la stricte observation des
clauses de la Concession et des
Statuts. IIS8veilleront à Pexact ac=
complissement des prescriptions con=
cernant I’émission des billets et
devront Surveiller les pérations
tendant à Tassainissement de la
situation monéctaire; mais ils »ne
PDourrontjamais, sous duelque pré=

Falls nach diesenVorschrifteneine
Zeichnergruppesich nicht mehr in der
Lage befindet,ein Mitglied desVer=
waltungsratszu bestimmen,fällt diese
Bestimmungder Generalversammlung
der Aktionäreunmittelbarzu.

Artikel 51.
Jedes der nachstehendenInstitute:

DeutscheReichsbank,Bank von Eng=
land, Bank von Spanien, Bank von
Frankreich, ernenntmit Zustimmung
seinerRegierungeinenZensor bei der
Staatsbankvon Marokko.

Die Zensorenbleibenvier Jahre im
Amte. Die ausscheidendenZensoren
könnenvon neuemernannt werden.

Im Falle desTodes oder derAmts=
niederlegungwird die freigewordene
Stelle durch das Institut besetzt,das
den früheren Inhaber bestimmt hat,
abernur für dieZeit, welchediesernoch
im Amte verbleibensollte.

Artikel 52.
Die Zensoren,dieihrAmt aufGrund

dieserAkte ausüben,sollenim Interesse
derSignatarmächtedas ordnungsmäßige
FunktionierenderBank überwachenund
für die genaueBeobachtungder Be=
stimmungen der Konzession und der
StatutenSorge tragen. Sie sollendie
pünktliche Erfüllung der Vorschriften
wegenAusgabe der Noten sowiedie
MaßnahmenzurGesundungderMünz=
verhältnisseüberwachen;sie dürfen sich
aber unter keinerleiVorwand in die
Führung derGeschäfteoderin die innere
Verwaltungder Bank einmischen.



texte que ce soit, s'immiscer dans
la gestion des affaires, ni dans l'ad-
ministration intérieurede la Banque.
Chacun desCenseurspourra exa-

miner en tout temps les comptes de
la Banque, demander, soit au Con-
seil d'Administration, soit à la Di-
rection, des informations sur la
gestion de la Banque et assister aux
réunions du Conseil d'Aministration,
maisseulement avec voix consultative.
Les qduatreCenseurs se réuniront

à Tanger, dans Texercice de leurs
fonctions, au moins une fois tous les
deux ans, à une date à concerter
entrreux. D’autres réunions à Tanger
Ou ailleurs devront avoir lieu, si
trois des Censeurs ’exigent.

Les quatre Censeurs dresseront,
d'un commun accord, un rapport
annuel qui sera annesé à celui du
Conseild'’Administration. Le Conseil
d’Administration transmettra, sans
délai, une copie de ce rapport à
chacun des Gouvernements signa=
taires de VActe de la Conférence.

Art. 53.
Les émolumentset indemnitésde

déplacement, affectes aux Censeurs,
seront établis par le Comité d’étude
des Statuts. II8 seront directement
Versés à ces agents par les Banques
chargées de leur désignation et
remboursésà ces établissementspar
la Banque d’Etat du Maroc.

Art. 54.
II sera instituc à Tanger aupres

de la Direction une Commission dont
les membres seront choisis par le
Conseil d’Administration sans distinc=

JederderZensorenkannzu jederZeit
die Rechnungender Bank prüfen,von
demVerwaltungsratoderderDirektion
AuskunftüberdieGeschäftsführungder
Bank verlangenunddenSitzungendes
Verwaltungsrats, jedochnur mit be=
ratenderStimme, beiwohnen.

Die vier Zensorentreten in Aus=
übung ihres Amtes wenigstenseinmal
alle zwei Jahre in Tanger zu einem
unterihnenzuvereinbarendenZeitpunkte
zusammen.AndereZusammenkünftein
Tanger oder anderswomüssenstatt=
finden, wenn drei der Zensoren es be=
antragen.
Die vierZensorensetzengemeinschaflich

einen Jahresbericht auf, der dem Be=
richte des Verwaltungsrats beigefügt
wird. Der Verwaltungsratsendetohn
Verzug eine Abschrift diesesBerichts
jederderRegierungen,welchedieKon=
ferenzakteunterzeichnethaben.

Artikel 53.
Die BezügeundReisekostenderZen=

sorenwerdenvondemKomiteezurAus=
arbeitungderStatuten festgesetzt.Sie
werdenihnendurchdieBanken, diemit
ihrer Ernennungbeauftragtsind, un=
mittelbarausgezahltunddiesenInstituten
durch die Staatsbank von Marokko er=
stattet.

Artikel 54.
In Tanger wird bei der Direktion

eineKommissiongebildet,derenMit=
gliedervon demVerwaltungsratohne
Unterschiedder Nationalität aus den



tion de nationalité, parmi les notables
résidantà Tanger, propriétairesd’ac=
tions de la Banque.
CetteCommission,dui seraprésidée

Par un des- Directeurs, ou Sous=
Directeurs, donnera son avis sur les
escompteset ouvertures de crédits.
Elle adresseraun rapport mensuel

sur Ces diverses duestions au Conseil
d’Administration.

Art. 55.
Le capital, dont Timportancesera

fixẽe par le Comité spéecialdéesigné
à Tarticle 57, sans pouvoir étre in=
férieur à quinze millions de francs,
ni supérieur à vingt millions, sera
forméeen monnaie or et les actions,
dont les Ccoupures représenteront une
valeur Cquivalenteàcindcentsfrancs,
seront libellées dans les diverses
monnaies or, à un change fixe, dé=
terminé par les Statuts.

mentaugmenté,en une ou plusieurs.
fois, par décision de D’Assemblée
Générale desActionnaires.
La souscription de ces augmenta=

tions de capital sera réservéeà tous
les porteurs d’actions, sans distinc=
tion de groupe, proportionnellement
aux titres possédespar chacund’eux.

Art. 56.
Le capital initial de la Banque

sera divisé en autantde parts égales
duil y aura de parties prenantes
Parmi les Puissances représentéesà
la Conférence.
A Ccet effet, chaque Puissance

désigneraune Banque qui exercera,
soit pour elle-méme, soit pour un

angesehenenEinwohnernTangers, die
EigentümervonBankaktiensind,gewählt
werden.
Diese Kommission, der einer der

DirektorenoderUnterdirektorenvorsitzt,
hat die Diskontierungenund Kredit=
eröffnungenzu begutachten.
Sie legt einenmonatlichenBericht

überdieseverschiedenenFragendemVer=
waltungsratevor.

Artikel 55.
Das Kapital,dessenBetragvondem

imArtikel57 bezeichnetenSpezialkomitee,
jedochnicht unter fünfzehnund nicht
über zwanzigMillionen Franken, fest=
gesetztwird, ist auf Gold zu stellen;
die Aktien solleneinemWerte von je
fünfhundertFranken entsprechen,und
dieserWert soll auf Grund einesfesten,
durch die Statuten zu bestimmenden
Wechselsatzesnach den verschiedenen
Münzsystemenin Gold ausgedrückt
werden.
Das Kapital kann späterein oder

mehrereMale durch Beschluß der
Generalversammlungder Aktionäre
erhöht werden.
Die Zeichnung auf dieseKapitals=

erhöhungenist allen Aktionärenohne
UnterschiedderGruppenachVerhältnis
ihres Aktienbesitzesvorbehalten.

Artikel 56.
Das ursprünglicheGrundkapitalder

Bank wird in so viele gleicheTeile
zerlegt,als sichMächtebeteiligen,die
auf derKonferenzvertretenwaren.

Zu diesemZweckebezeichnetjedeMacht
eine Bank, die für sich selbstoder für
eineBankengruppedas obenerwähnte



groupe de banques, le droit de
souscription ci-dessus Spécifié, ainsi
due le droit de désignation des
Administrateurs prévu à Tarticle 50.
Toute banque, choisie comme chef
de groupe, DourraavecT’autorisation
de son Gouvernement étre remplacée
Par une autre bandue du mémepaz“.
Les Etats, dui voudraient se pré=

valoir de leur droit de souscription,
auront à communiquer cette intention
au Gouvrernement Royal d’Espagne
dans un délai de (Suatre semaines,
à partir de la signature du présent.
Acte par les représentants des
Puissances.
Toutefois, deux parts égales à

celles réservéesà chucundesgroupbes
suscripteurs seront attribukes anu
Consortium des banqduessignataires
du contrat du 12 Juin 1904, en
compensation de la cession qui sera
faite par le Consortium à la Banque
d’Etat du Maroc:

du contrat;
2° du droit inscrit à Tarticle 32
(§+2) du contrat, concernant
le soldedisponibledesrecettes,
douanières sous rGserve e=
Presse du privilege général
conféré en premier rang par
Tarticle 11 du méme contrat
aux porteurs de Titres sur
la totalité du Produit des
Douanes.

Art. 57.
Dans un délai de trois semaines.

à Ppartir de la clöture de la sou=
scription, notifice par le Gouverne-
mentRoyal d’EspagneauxPuissances
intéeressées,un Comité spécinal,com=

Zeichnungsrechtsowiedas im Artikel50
vorgeseheneRechtderBestimmungvon
MitgliederndesVerwaltungsratsaus=
übt. Jede Bank, die als Führerin einer
Gruppeauftritt, kannmit Zustimmung
ihrerRegierungdurcheineandereBank
desselbenLandesersetztwerden.

Die Staaten, die von ihremZeich=
nungsrechteGebrauchmachenwollen,
habenbinnenvier WochennachUnter=
zeichnungdieserAkte durchdie Vertreter
der Mächte ihre Absichtder Königlich
SpanischenRegierungmitzuteilen.

JedochwerdenzweiTeile von gleicher
Höhewie dieTeile derZeichnergruppen
demBankkonsortiumzugeteilt,dasden
Vertrag vom 12. Juni 1904 unter,
zeichnethat, undzwarals Gegenleistung
für die durch das Konsortium an de
Staatsbank von Marokko erfolgente
Abtretung

1. der im Artikel33 desVertrags
aufgeführtenRechte,

2. des im Artikel 32 Abs. 2 des
Vertrags bezeichnetenRechtes
auf den verfügbarenTeil der
Zolleinnahmenunter ausdrück=
lichem Vorbehalte des allge=
meinenVorrechts, das durch
Artikel11desselbenVertragsden
Titelinhabern an den gesamten
ZollerträgenanersterStelleein=
geräumtist.

Artikel 57.
BinnendreiWochennachdemSchlusse

derZeichnung,derdenbeteiligtenMächten
vonderKöniglichSpanischenRegierung
anzuzeigenist, tritt zur Ausarbeitung
derBankstatuteneinSpezialkomiteezu=



posé de déléguésnommés par les
groupes scuscripteurs, dans les con=
ditions prévues à Tarticle 50 pour
la nomination des Administrateurs,
se réunira afin d’élaborerles Statuts
de la Banque.
IAssemblée générale constitutive

de la Société aura lieu dans un
délai de deux mois, à partir de la
ratification du présent Acte.
Le röle du Comité spécial cessera

aussitöt après la constitution de la
Socité.
Le Comité spécial fxera lui-méme

le lieu de ses réunions.

Art. 58.

Aucune modiffcation aux Statuts
enepourra étre apportée si ce M’est.
sur la proposition du Conseil d'’Ad=
ministration et apres avis conforme
desCenseurset du Haut Commissaire
Impérial.
Ces modisfications devront étre

votées par I’Assemble Genérale des
Actionnaires à la majorité des trois
duarts des membres présents ou
représentés.

Chapitre IV.

Déclaration concernant un meilleur
rendement des impts et la création

de nouveaux revenus.

Art. 59.
Des due le tertib sera mis à

exécution d’'une facon régulière à
T’égard des sujets marocains, les
RepresentantsdesPuissancesàTanger
Soumettront leurs ressortissants
dans IEmpire. NMaisil est entendu
Neichs=Gesetzbl.1906.

sammen,dasausVertreternderZeichner=
gruppengemäßden im Artikel50 für
dieBestimmungderMitgliederdesVer=
waltungsratsvorgesehenenGrundsitzen
gebildetwird.

Die konstituierendeGeneralversamm=
lung derGesellschaftfindetbinnenzwei
Monaten nach der Ratifikation dieser
Akte statt.
Die Tätigkeitdes Spezialkomitees

endetmit der Konstituierungder Ge=
sellschaft.
Das Spezialkomiteebestimmtselbst

denOrt seinerZusammenkünfte.

Artikel 58.
Eine Anderungder Statutenkann

nur auf VorschlagdesVerwaltungsrats
sowie unter Zustimmung der Zensoren
und des Kaiserlichen Oberkommissars
erfolgen.

DieseAnderungenmüssenvon der
Generalversammlungmit einerMehrheit
von drei Vierteln der anwesendenoder
vertretenenMitgliederbeschlossenwerden.

Viertes Kapitel.
Erklärung über die Verbesserungder
SteuererträgeunddieSchaffungneuer

Einnahmen.

Artikel 59.
Sobald der Tertib für die marokka=

nischenUntertanenordnungsmäßigein=
geführt ist, werdendie Vertreterder
Mächtein TangerauchihreAngehörigen
im MarokkanischenReiche ihm unter=
werfen. Hierbei ist jedochvorausgesetzt,
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due le dit impôt ne sera appliqué
aux étrangers,

a) due dans les conditionsfixées
Par le reglemen du Corps
Diplomatidue à Tanger en
date du 23 Norembre 1903,

h) due dans les lcocalitéeson il
Sera efflectivement percu sur
les sujets marccains.

Les autoritos consulaires retien=
dront un tantième pour cent des
sommes encaisscessur leurs ressortis-
Santspour couvrir les frais occasion=
nẽspar la rédaction des röles et le
recouvrementde la tarxe.
Le taufx de cette retenue sera fixé.

Tun commun accord, par le Makhzen
et le Corps Diplomatique à Tanger.

Art. 60.
Conformément au droit qui leur

a été reconnu par Tarticle 11 de la
Convention de Madrid, les étrangers
Dourrontacquérir despropriétésdans
toute Tétenduede Empire Chérifien
et Sa Majestéele Sultan donnera aux
autoritesadministrativeset.judiciaires
les instructions néecesaires pour qdue
Tautorisation de passer les actes ne
Soit pas relnsée Sunsmotif’Iégitime.
Quant aux transmissions ultérieures
Dar actes entre vils ou apres déeces,
elles continueront à Sexercer Sans
aucune entrave.
Danslesportsouvertsaucommerce

et dans un rayon de dix kilometres,
autour de ces ports, Sa Mujeste le
Sultan accorde,Tune facongenérale,
et sans du’il Soit désormais néces=
Saire de Tobtenir Spéecialementpour
chaqdueachat de propriété par les

daßdiegenannteAbgabeaufdiefremden
Angehörigen

a) nur unterdenim Reglementdes
diplomatischenKorps in Tanger
vom 23. November1903 fest=
gesetztenBedingungen,

b) nur in denPlätzen,wo sievon
marokkanischenUntertanenwirk=
lich erhobenwird,

Anwendungfindet.
Die Konsularbehördenbehalteneinen

prozentualenAnteil der von ihrenAn=
gehörigeneingezogenenBeträge zurüch
um damit diedurchdieAufstellungder
SteuerrolleunddieEintreibungderAb=
gabenverursachtenKostenzu decken.
Der Satz für diesenzurückbehaltenen

AnteilwirdgemeinschaftlichvomMakhzen
und demdiplomatischenKorps festgesezt.

Artikel 60.
Die Fremdenkönnengemäßdemihnen

durchArtikel11derMadriderKonwent#en
zuerkanntenRechteGrundeigentumim
ganzenGebietedes ScherifischenReichs
erwerbenundSeineMajestätderSultm
wird den Verwaltungs=und Gerichts=
behördendie nötigenWeisungen erteilen,
damit dieGenehmigungzum Abschlusse
von Verträgen nicht ohne gesetzlichen
Grundverweigertwird. Was dieweiteren
bertragungendurchRechtsgeschäfteunter
Lebendenodervon Todeswegenbetrifft,
sowerdensieauchfernerohnejedeEin=
schränkungerfolgenkönnen.
In dendemHandelgeöffnetenHäfen

und in einemUmkreisevon zehnKilo=
metern um dieseHäfen gibt Seine
Majestät der Sultan allgemeindie im
Artlkel 11 derMadrider Konventionge=
forderteGenehmigung,so daßesfortan
keinerSpezialerlaubnisfür jedenAnkauf



errang-ers,leconsentementexigöpar
T’articke 11 de la Convention de
Madrid.
A Ksar el Kebir, Arzila, A#emmour

et, Cventuellement, dans d’autres
localités du littoral ou de Lintérieur,
T’autorisationgenéraleci-dessusmen=
tionnée est également accordée aux
Gtrangers, mais seulement pour les
acquisitions dans un rayon de deux
Kilomeètresautour de ces villes.
Partout ou les étrangers auront

naquis des propriétés, ils pourront
dlever des constructions en se con=
formant aux règlements et usages.
Avant Tanutoriserla redactiondes

actes transmissils de propriété, le
Cadi devra Fassurer, conformement
a la loi musulmane, de la régularité
des titres.
Le Makhzen désignera, dans cha=

cune des villes et circonscriptions
indiquées au présentarticle, le Cadi
dui sera chargé Teflectuer cesvéri=
fications.

Art. 61.

Dans le but de ercer de nouvelles,
ressources au Makhzen, la Conférence
reconnait, en principe, du’une taxe
pourra étre établie sur les construc=
tions urbaines.
Uine partie des recettes ainsi re=

aliséces sera affectée aux besoins de
la voirie et de Thygiène municipales
et, d’'une facon générale, aux de=
pensesd’amdlioration et d’entretien
des villes.
La taxe sera due Par le proprié-

taire marocain ou étranger sans
aucune distinction; mais # locataire
u le détenteur de la clef en sera

von GrundeigentumdurchdieFremden
bedarf.

In Ksar el Kebir, Arzila, Azemmur
und geeignetenfallsan anderenPlätzen
der Küste oder im Innern wird die
obenerwähnteallgemeineGenehmigung
denFremdenin gleicherWeise, jedoch
nur für Erwerbungenin einemUmkreise
von zweiKilometernum dieseStädte,
erteilt.
lÜberallwo dieFremdenGrundeigen=

tum erworbenhaben, könnensieBauten
unter Beobachtung der bestehenden
Reglementsund Gebräucheerrichten.
Vor derGenehmigungderEigentums=

übertragungsaktemußsichderKadi nach
Maßgabe des muselmanischenGesetzes
von derOrdnungsmäßigkeitder Besitz=
titel vergewissern.
Der Makhzenbezeichnetfür jedeStadt

und ihren in diesemArtikel gegebenen
UmkreisdenKadi, der diesePrüfungen
vorzunehmenhat.

Artikel 61.

Um neueEinnahmegquellenfür den
Makhzen zu schaffen,erklärt sich die
Konferenz grundsätzlichdamit einver=
standen,daß eineAbgabe auf städtische
Gebäudeeingeführtwerdenkann.
Ein Teil der so erzieltenEinnahmen

wird für die Bedürfnissedes städtischen
Straßenbauesund des städtischenGe=
sundheitswesenssowie allgemein für die
Ausgabenzur VerbesserungundUnter=
haltungder Städte verwendet.
Die Abgabe trifft den Grundeigen=

tümer ohneUnterschied,ob er ein Ma=
rokkaneroder ein Fremderistf jedoch
ist derMieteroder Schlüsselinhaberdem

149*



responsableenversleTrésormarocain.

Un rglement édicté, d'un commun
accord, par le Gouwernementché=
riften et le Corps Diplomatique à
Tanger, fixera le taux de la taxe,
son mode de perception et Tappli=
cation et determinera la quotite des
resscurcesainsi crécesdui devra étre
eaffectéeaux déepensesd’amdlioration
et Tentretien des villes.

A Tanger, cette quotité sera versée
au Conseil sanitaire international,
qui en réègleraI’emploi jusqu' la
création LT’une organisation muni=
eipale.

Art. 62.

Sa MajestéeChérifienne, ayant dé=
cidé en 1901 que les fonctionnaires
marocains, chargés de la perception
des impôts agricoles, ne recevraient
plus des populations ni sokhra ni
mouna, la Conférence estime due
cette regle devra étre généralisée
autant due possible.

Art. 63.
Les Deléguéschérifiensont expose

due des biens habous ou certaines
Propriétes domaniales, notamment
des immeubles du Makhzen, occupés
contre paiement de la redevance de
six pour cent, sont détenuspar des
ressortissants étrangers, sans titres
réguliers ou en vertu de contrats
sujets à révision. La Conférence,
désireusede remédier à cet état de
choses, charge le Corps Diplomatique
à Tanger de donner une solution
GCquitableà ces deux questions, dac=

MarokkanischenStaatsschatzegegenüber
verantwortlich.
Ein von der ScherifischenRegierung

unddemdiplomatischenKorps in Tanger

die Höhe der Abgabe, die Art ihrer
Erhebungund Anwendungfestund
bestimmt auch die Quote der so ge=
schaffenenEinnahmen,die zu denAus=
gabenfür die VerbesserungundUnter=
haltung der Städte verwendetwerden
soll.
In Tanger fließt diese Quote dem

internationalenGesundheitsratezu,der
derenVerwendungbis zur Einrichtung
einerGemeindeverwaltungregelnwird.

Artikel 62.
Die Konferenzist der Ansicht,daß

die von Seiner ScherifischenMajestit
im Jahre 1901 erlasseneVerordnung,
wonachdie mit derErhebungderlun=
wirtschaftlichenAbgaben beauftragte
marokkanischenBeamtenvon derBe=

empfangendürfen,soweitals möglich
verallgemeinertwerdenmuß.

Artikel 63.
Die scherifischenVertreterhabendie

Erklärungabgegeben,daß die fremden
UntertanenHabusgüterundgewisseDo=
mänengrundstücke,insbesondereGrund=
stückedesMakhzen,diegegenJahlung
einesGrundzinsesvon sechsvomHun=
dert in Besitz genommenseien,ohne
ordnungsmäßigeBesitztiteloderauf
Grund vonanfechtbarenVerträgeninne
hätten. Die Konferenzwünschtdiesem
Zustandeabzuhelfenund beauftragtdas
diplomatischeKorps in TangerimEin⸗
vernehmenmiteinemSpezialkommissar



cord avec le Commissaire spécial due
Sa Majesté Chérifienne voudra bien
désigner à cet esfet.

Art. 64.

La Conférence prend acte des pro=
positions formuléespar les Délégués
cChériftensau sujet de la création
de taxes sur certains commerces,
industries et protessions.
Si, à la suitedeTapplicationdeces

taxes aux sujets marocains, le Corps
Diplomatique à Tanger estimait du’il
ya lieu de les étendre aux res=
sortissants étrangers, il est, des à
présent spécifié due les dites tazxes
Seront exclusivementmunicipales.

Art. 65.

La Conférencese rallic à la pro=
Pbosition faite par la Délégation
marocaine d’établir avec Tassistance
du Corps Diplomatique: ·

a) un droit de timbre sur les
contrats et actes authentiques
passẽsdevant les adoul;

b) un droit de mutation, au
maximumde deux pour cent,
sur les ventes immobilières;

0) un droit de statistique et de
Pesage, au maximum de un
pour cent ad valorem, sur
les marchandisestransportées,
par cabotage;

4 un droit depasseportà perce=
voir sur les sujetsmarocains;

e) éventuellement, des droits de
quais et de phares dont le
produit devra étre affectéà
Tamelioration des ports.

den Seine ScherifischeMajestätzu be=
stimmengeruhenwird, einebillige Lö=
sung dieserbeidenFragen zu finden.

Artikel 64.
Die Konferenznimmtvon denVor=

schlägender scherifischenVertreter über
die Einführung von Abgabenauf be=
stimmteHandelszweige,Industrienund
GewerbeKenntnis.
Wenn nachAnwendungdieserAb=

gabenaufmarokkanischeUntertanendas
diplomatischeKorps es für zweckmäßig
erachtet,sie auchauf die fremdenAn=
gehörigenauszudehnen,so wird schon
jetzterklärt,daßdieerwähntenAbgaben
nur städtischeAbgabenseindürfen.

Artikel 65.
Die KonferenzschließtsichdemVor=

schlageder marokkanischenVertreter an,
unterBeistanddesdiplomatischenKorps
noch folgendeAbgaben einzuführen:

a) eineStempelsteuerauf dieVer=
trägeundOriginalakte,die vor
denAduls errichtetwerden;

b) eine Besitzveränderungsabgabe
von höchstenszweivomHundert
auf die Grundstücksverkäufe;

I) einestatistischeund Wiegeabgabe
von höchstensein vomHundert
ad valorem für die auf dem
Wege der Küstenschiffahrtbe=
fördertenWaren;

d) eine von den marokkanischen
Untertanenzu erhebendePaß=
steuer;

e) gegebenenfallsQuai=undLeucht=
turmabgaben,derenErtrag zur
Verbesserungder Häfen ver=
wendetwerdenmuß.



Art. 66.
titre temporaire, les marchan=

dises Torigine Gtrangeèreseront frap=
pées à leur entrée au Maroc Tune
taxe Speciale Félé“vam à deux et
demipourcentadvalorem.Le produit
intégral de cette taxe formera un
fonds special qui sera aflecté aus
depenseset à Texécutionde travaux
Lublics, destints au de#eloppement
de la navigation et du commerceen
général dans IEmpire chérifien.

Le programme des travaux et leur
ordre de priorité seront arrétés, d’un
Ccommunaccord, parle Gourernement
chérifien et par le Corbs Diplo=
matique à Tanger.
Les études,devis Projetset cahiers

des charges §y rabportam seront
Gtablis par un ingénieur compétent
nommé par le Gouvernementchérifien
d’accord avec le Corps Diplomati=
due. Cet ingénieur pourra, au bescoin,
étre assisté d'’un ou plusieurs in=
gnieurs adjoints. Leur traitement
Sernimputésur les fonds de la caisse
spéciale.
Les fonds de la caisse Spéciale

seront déposésà la Banque d’Etat
Iu Maroc qui en tiendra la comp=
tabilité.
Les adjudicationspubliquesseront

Dasséesdans les formes et suivant les
conditionsgencralesprescritespar un
Reglement qduele Corps Diplomatique
a Tanger est chargé d’tablir avec
le Représentantde Sa MajestéeChéri=
fienne.
Le bureau d'adjudication sera com-

Poséd'un représentantdu Gouverne=
ment chérifien, de einq delcgués du
CorpsDiplomatiqueet de Pingenieur.

Artikel 66.
Vorübergehendkönnendie Waren

fremdenUrsprungsbei ihrerEinfuhr in
Marokko mit einer Spezialabgabein
Höhe von zweiein halb vom Hundert
ad valorem belegtwerden. Der ge=
samteErtrag dieserAbgabewird einen
Spezialfondsbilden,derzurAusführung
von öffentlichenArbeitenverwendetwer=
densoll, die allgemeinderEntwickelung
der Schiffahrt und des Handels im
ScherfüichenReichezu dienenbestimmt
sind.
Das Programm dieserArbeitenund

dieReihenfolge ihrer Ausführung wird
gemeinschaftlichvon der Scherifischen
RegierungunddemdiplomatischenKoms
in Tanger festgesetzt.
Die sich hierauf beziehendenVor=

studien,Bauanschläge,PläneundLasten=
heftewerdenvon einemvon der Sche=
rifischen Regierung im Einvernehme
mit demdiplomatischenKorps ernannten
sachverständigen,Ingenieur aufgestell.
DiesemkönnenimBedürfnisfalleinoder
mehrereIngenieure zur Unterstützung
beigegebenwerden.Ihre Besoldunger=
folgt aus demFonds der Spezialkafe.
Der FondsderSpezialkassewirdin

derStaatsbankvonMarokkodeponiert,

Die öffentlicheSubmission soll in
derForm und nachdenallgemeinen
BedingungendesReglementsstattfinden,
welches das diplomatische Korps in
Tanger mit dem Vertreter Seiner
ScherifischenMajestätaufzustellenbeauf=
tragt ist.
Das Submissionsbureausetztsichzu=

sammenaus einemVertreterderScheri=
sischenRegierung, fünf Vertreterndes
diplomatischenKorpsunddemIngenieur.



L'adjudication sera prononcéeen
faveur du soumissionnaire qui, en se
conformant aux prescriptions du
cahier des charges, présentera Toffre
remplissant les conditions genérales
les plus avantageuses.
En ce qui concerne les Sommes

Provenant de la tage specialeet qui
Seraient percues dans les burenux
de douane établis dans les régions
Viséespar ’article 103 du Reglement
sur les douanes, leur emploi sera
réglépar le MakhzenavecTagrément
de la Puissance limitrophe, con=
formémentaux prescriptionsdu pré=
Sent article.

Art. 67.
La Conférence, sous réserve des

observations présentéesà ce sujet,
émet le vœu que les droits dexpor=
tation des marchandises ci-apres
soient réduits de la manière suivante:

Pois chiches 20 pour 100

Mais 20 100
Orge .. 50 » 100

100Bl .. . . . . . . .. 34 "„

Art. 68.

Sa Majesté Chérifienne consentira
à dever à dix mille le chiffre de six
milletétesdebeétaildeTespecebovine
due chaque Puissance aura le droit
dexporter In Maroc. Lexportation
Pourra Avoir lieu par tous les bureaux
de douane. Si, Par suite de circon=
stancesmalheureuses, une pénurie de
Pétail était Constatéedansune région
déterminée, Sa Majeste Chérifienne
Dourrait interdire temporairement la

Der Zuschlagwird demSubmittenten
erteilt, der in bbereinstimmangmit den
Vorschriftendes Lastenheftsein Gebot
macht, das die vorteilhaftestenallge=
meinenBedingungenaufweist.

Was die aus der Spezialabgabe
fließendenSummenbetrifft,dievonden
Zollämtern der im Artikel 103 desZoll=
reglementsbezeichnetenGebieteerhoben
werden,so wird ihreVerwendungvon
dem Makhzen mit Zustimmung der
Grenzmacht nach den Bestimmungen
diesesArtikels geregeltwerden.

Artikel 67.
Die Konferenzsprichtunter Vorbe=

halt der zu diesemGegenstandabge=
gebenenErklärungendenWunschaus,
daß die Ausfuhrzölle der nachstehend
bezeichnetenWaren in folgenderWeise
herabgesetztwerden:

Kichererbsenum zwanzigvom
Hundert,

Mais umzwanzigvomHundert,
Gersteum fünfzigvomHundert,
Weizenum vierunddreißigvom
Hundert.

Artikel 68.

Seine ScherifischeMajestät erklärt
sichdamit einverstanden,die Zahl von
Rindvieh,die jederMacht ausMarokko

TausendStück auf zehnTausendStück
zu erhöhen. Die Ausfuhr kann über
alleZollstationenstattfinden.Wenn in=
folge unglücklicherUmständeein Vieh=
mangel in einem bestimmtenGebiete
festgestelltworden ist, kann Seine
ScherifischeMajestätvorübergehenddie



sortiedubetailparleport,oules
ports qui desservent cette région.
Cette mesure ne devra pas-excéder
une durée de deux années; elle ne
Dourra pas étre appliquce à la fois
à tous les ports de I’Empire.
II est d’ailleurs entendu due les

dispositionsprécédentesne modisient
Pas les autres conditionsde expor-
tation du betail fixéespar les firmans
antérieurs.
La Conférence émet, en outre, le

Veeudu’'unservice d’inspectionveté=
rinaire soit organiséau plus töt dans
les ports de la cote.

Art. 69.
Conformémentaux décisionsanté=

rieures de Sa MajesteChérifienneet
notamment à la décision du 28 sep=
tembre 1901, est autorisé entre tous
les ports de PEmpire le transport
par cabotage des Céréales,graines,
Lgumes, Gufs, fruits, volailles, et.
en genecral, des marchandises et
animaux de touteespece,originaires
Ou non du Maroc, à Texception des
chevaux, mulets, ánes et chameaux
pour lesquels un permis special du
Makhzen sera nécessaire. Le cabo=
tage pourra étre elffectuepar des
bateaux de toute nationalité, sans.
due les dits articles aient à payer
les droits d’exportation, mais en se
Conformant aux droits Speéciauxet
aux rêglements sur la matieère.

Art. 70.
Le taux des droits de stationne=

ment ou d’ancrage imposés aux
navires dans les ports marOcainsse
trouwant fixé par des traitéespassés

Ausfuhr von Vieh aus demHafenoder
den Häfen dieses Gebiets verbieten.
DieseMaßnahmedarf die Dauer von
zweiJahren nicht überschreitenunddarf
nichtfür alleHäfen desReichszugleich
angeordnetwerden.
Die vorstehendenBestimmungenbe=

rühren übrigens nicht die sonstigenBe=
dingungen,die für Ausfuhr von Vieh
durl frühereFirmanefestgesetztworden
sind.
Die Konferenzsprichtaußerdemden

Wunsch aus, daß in den Küstenhäfen
tunlichst bald eine Veterinärinspektion
eingerichtetwird.

Artikel 69.
Gemäß den früherenVerordnungen

Seiner ScherifischenMajestät und ins=
besonderederVerordnungvom28.Sep=
tember1901 ist zwischenallen Häfen
desReichsderTransport von Getreide,
Korn, Gemüse,Eiern, Früchten,Ee=
flügel und im allgemeinenvon Waren
und Tieren jederArt, mögen sie aus
Marokkostammenodernicht, auf dem
WegederKüstenschiffahrtgestattet.Aus=
genommensindPferde,Maultiere,Esel
und Kamele, für die eine Spezial=
erlaubnisdesMakhzenerforderlichist.
Die KüstenschiffahrtkanndurchSchiffe
jederNationalität bewirktwerden,ohne
daß die vorgenanntenArtikel dieAus=
fuhrzöllezu zahlenhaben,dochmüssen
die Spezialabgabenentrichtetund die

werden.

Artikel 70.
Die Mächte, deren Verträge mit

MarokkoSätze für Hafen=oderAnker=
abgaben in marokkanischenHäfen vor=
sehen, erklären sich mit einer Revision



avec certaines Puissances, ces Puis-
sancesse montrentdisposéesà con=
sentir la révision desdits droits. Le
Corps Diplomatiqdueà Tanger est
chargé d’établir, d’accord avec le
Makhzen, les conditions de la révision
dui ne pourra avoir lieu du’apres
TUamdliorationdes ports.

Art. 71.

Les droits de magasinage en
douane seront percus dans tous les
Pbortsmarocains ou il existera des
entrepöts suffisants, conformement
ankx reglements pris ou à prendre
sur la matière par le Gouvernement
de Sa Majeste Chérifienne, d’accord
aver le CorpsDiplomatiqueàTanger.

Art. 72.
L’opium et le kif continueront à

faire Tobjetd’unmonopole au profit.
du Gouvernement cherifien. Néan=
moins, Pimportation de Topiumspé=
cialement (lestiné à des emplois
Pharmaceutiques sera autorisée par
Dermis Special, delivreé par le
Makhzen, sur la demande de la
Légation dont releèvele pharmacien
Oumédecinimportateur. Le Gouyer-
nement Chérifien et le Corps Diplo=
matique regleront, 4’un commun
accord, la duantite maxima à in=
troduire.

Art. 73.

Les Représentants des Prissances
prennent acte de PTintentiondu Gou=
vernement chériften d’étendre aux
tabics de toutes sortes le monopole
Reichs=Gesebl.1906.

dieserAbgaben einverstanden.Das di=
plomatischeKorps ist beauftragt, im
Einvernehmenmit dem Makhzen die
BedingungendieserRevision, die erst
nach Fertigstellung der Verbesserungs=
arbeitenin denHäfen stattfindenkann,
festzusetzen.

Artikel 71.
In allen marokkanischenHäfen, wo

ausreichendeLagerhäuservorhandensind,
könnenZollagergebührennacheinemvon
der RegierungSeiner ScherifischenMa=
jestätim Einvernehmenmit demdiplo=
matischenKorps in Tanger ausge=
arbeitetenoder noch auszuarbeitenden
Reglementerhobenwerden. ·

Artikel 72.
Opium und Kif werdenweiterden

Gegenstandeines Monopols für die
ScherifischeRegierungbilden. Gleich=
wohl wird die Einfuhr von Opium,
das lediglichzu Arzneizweckenbestimmt
ist, auf Grund eines besonderenEr=
laubnisscheinsgestattetsein, den der
Makhzenauf Antrag der für denein=
führendenApotheker oder Arzt zu=
ständigenGesandtschafterteilt. Die
ScherifischeRegierungund das diplo=
matischeKorps bestimmengemeinschaft=
lich dieQuantität, die höchstenseinge=
führt werdendarf.

Artikel 73.

Die Vertreter der Mächte nehmen
von der Absichtder ScherifischenRe=
gierung, das für Schnupftabakbe=
stehendeMonopol auf alle Tabaksorten
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existant en ce qui concerne le tabac
à priser. IIs réservent le droit de
leurs ressortissantsà éetredümem
indemnisésdesprejudicesdue le dit
monopole pourrait occasionner à
ceux ’entr'euxr dui auraient des
industries créées sous le régime
actuel concernant le tabac. A déefaut
Tentente amiable, Tindemnité sera
fixée par des experts désignés par
le Makhzen et par le Corps Diplo=
matique, en se conformant aux dis=
Dositions arrétécesen matière d’ex=
Propriation Dour cause (#mlité
publique.

Art. 74.
Le principe de ’adjudication, sans

acception de nationalité, sera appli=
dué aux fermes concernant le mono=
pole de Topium et du kif. II en
serait de méemepour le monopole du
tabac, s'il était établi.

Art. 75.

Au cas ou il y aurait lieu de
modifier dueldu’une des dispositions
de la présente declaration, une
entente devra F'établir à ce sujet
entre le Makhzen et le Corps Diplo=
matique à Tanger.

Art. 76.

Dans tous les cas prévus par la
présente déclaration, oüle Corps
Diplomatique sera appeléà inter=
venir, sauf en ce qui concerne les
articIes 64. 70 et 75, les décisions
seront prises à la majorité desvoix.

auszudehnen,Kenntnis. Sie behalten
jedochihren AngehörigendasRechtauf
billige Entschädigungfür Verlustevor,
welchediejenigenunterihnenerleiden,die
unterGeltungderjetzigenBestimmungen
über den TabakhandelIndustrienins
Lebengerufenhaben. In Ermangelung
einergütlichenEinigung wird dieEnt=
schädigungdurchSachpverständige,die
vom Makhzenund demdiplomatischen
Korps bestimmtwerden, gemäßden
für die Enteignungaus Gründendes
gemeinenNutzenserlassenenVorschriften
festgesetzt.

Artikel 74.
Bei der Verpachtungdes Opium

und Kifmonopols findetder Grundsatz
der Submission ohne Ansehung der
NationalitätAnwendung. Dasselbeg#t
vom Tabaksmonopol,falls ein solces
eingeführtwerdensollte.

Artikel 75.
Falls es angebrachterscheint,irgend

eine BestimmungdieserErklärungzu
ändern,so bedarfeshierübereinerVer=
ständigungzwischendemMakhzenund
dem diplomatischenKorps in Tauger

Artikel 76.
In allendurchdieseErklärungvol=

gesehenenFällen, in deneneineMi=
wirkung des diplomatischenKorpset=
fordertwird, werdenabgesehenvonden
Artikeln64, 70, 75 dieEntscheidungen
mit Stimmenmehrheitgefaßt.



Chapitre V.

Règlement sur les douanes de
IEmpire et la répression de la

fraude et de la contrebande.

Art. 77.

Tout capitaine de navire de com=
merce, venant de TPétranger ou du
Maroc, devra, dans les vingt-quatre
heures de son admission en libre
pratidue dans un des ports de
TEmpire, déposer au bureau de
douane une copie esacte de son
maniteste,signée par lui et certifice
confoörme par le consignataire du
navire. II devra, en outre, S’il en
est requis, donner communication
aux agents de la douane de Toriginal
de son manileste.
La douane aura la faculté iin=

staller à bord un ou plusieurs gar=
dienspour prévenir tout trafic illégal.

Art. 78.
Sontexemptsdudepotdumanileste:

1° Les bätiments de guerre ou
affrétéspour le compted’une
Puissance;

2° Les Canots appartenant à des
Particuliers, qui sen servent
Pour leur usage, en Fabste=
nant de tout transport de
marchandises;

3°“Les bateaux ou embarcations
employés à la péche en vue
des cotes;

4%Les yachts uniquement em=
bloyéesà la navigation de

Füönftes Kapitel.
Neglement, betreffend die marok=
kanischenJSollämter sowie die Anter=
drückungdes Jollbetrugs und des

Schleichbandels.

Artikel 77.
Jeder Kapitän eines vom Ausland

oderausMarokkokommendenHandels=
schiffsmußbinnenvierundzwanzigStun=
den, nachdemer in einemderHäfen
desMarokkanischenReichsdiePraktika
erhaltenhat, im Zollamt einegenaue
AbschriftseinesManifesteshinterlegen,
die von ihm unterzeichnetund vom
Konsignatar des Schiffes als gleich=
lautendbescheinigtist. Er mußaußerdem
aufVerlangendasOriginalseinesMani=
festesdenHollbenmuenmitteilen.

Die Zollbehörde ist berechtigt, zur
VerhinderungjedesunerlaubtenHandels=
verkehrsan Bord einen oder mehrere
Wächteraufzustellen.

Artikel 78.
Von derHinterlegungdesManifestes

sind befreit:
1. die Kriegsschiffeoder die für
RechnungeinerMachtgecharter=
ten Schiffe;

2. Boote, welchePrivatpersonen
gehören,wennsiezuderenpersön=
lichemGebrauchedienenundnicht
zur BeförderungvonWarenbe=
nutztwerden;

3. die zur Fischereiin denKüsten=
gewässernverwendetenSchiffe
oderFahrzeuge;

4. Machten,dienur Vergnügungs=
zweckendienenund als solchein
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plaisance et enregistrés au
port d'attache dans cette
categorie;
Les navires chargesSpéciale-
ment de la pose et de la
réparation des cäbles tlé-
graphiques;
Les bateaux uniquemental=
lectes au sauvetage;
Les bätiments hospitaliers;
Les navires-écolesde la ma=
rine marchande,ne se livrant
pas à des opérations com=
merciales.

5%

6#

7°

8°

Art. 79.
Le maniteste, déposé à la douane,

devra annoncer la nature et la pro=
vrenance de la cargaison abec les
marques et numéros des caisses,
balles, ballots, barriques, etc.

Art. 80.
Quand ily aura des indices sérienz

laisant soupeonner Tinexactitude du
manifeste.ou quand le capitainedu
navire refusera de se préter à la
Visite et aux Vérifications des agents
de la douane, le cas sera signald à
Tautoriteconsulaire compétentealin
due celle-ci proceèdeavec un déléegne
de la douane chérifienne, aux en=
duétes, visites et verifications du’elle
jugera necessaires.

Art. 81.
Si, à Texpiration du délai de

vFingt-quatre heures indidquc à lar=
ticle 77, le capitaine n’a pas dupose
son maniteste, il sera passible. à
moins qduele retard ne provienne
d’un cas de force majeure, T’une
amende de cent cinquante pesetas.

ihrem Heimatshafen registriert
sind;

5. diespeziellzurLegungundAus=
besserungvonTelegraphenkabeln
bestimmtenSchiffe;

6. dieausschließlichzurRettungaus
Seenot bestimmtenSchiffe;
die Hospitalschiffe;
die Schulschiffeder Handele=
marine,wennsiekeineHandels=
geschäftebetreiben.

5k

Artikel 79.
Das im ZollamtehinterlegteMani=

fest muß die Art und Herkunftder
Ladungmit denZeichenundNummem
derKisten,Ballen, Packs, Fässerufw.
angeben.

Artikel 80.
Sind dringendeVerdachtsgründefu

die Ungenauigkeitdes Manifestesvor=
handen, oder verweigert der Kapitän
seineEinwilligungzurBesichtigungund
Prüfung durchdie Zollbeamten,sowird
derFall derzuständigenKonsularbehörde
gemeldet,damit diesedie von ihr für
erforderlich erachtetenVernehmungen,
UntersuchungenundPrüfungengemein=
schaftlichmit einemVertreter der scheri=
sischenZollbehördeanstellt.

Artikel 81.
Hat nachAblauf der im Artikel7/7

vorgesehenenvierundzwanzigstündigen
Frist der Kapitän seinMamifestnicht
hinterlegt,so verwirkter, falls dieVer=
zögerungnichtauf höhererGewaltbe=
ruht, eine Geldstrafe von einhundert=
fünfzig Pesetas für jedenTag derVer=

.



par jour de retard, sans toutefois
que cette amende puisse dépasser
six cents pesetas. Si le capitaine
a présentéfrauduleusementun mani=
feste inexact ou incomplet, il sera
personnellementcondamnt au paie=
ment d’une somme6galeà la valeur
des marchandises pour lesquelles il
i's pas produit de manifeste, et à
une amende de cind cents à mille
besetas, et le bätiment et les mar=
chandisespourront en outre étre Saisis
Par Tautorite consulaire compétente
pour la süreté de ’amende.

Art. 82.
Toute personne,au momentdedé=

douaner les marchandises importées
ou destinéesà Texportation,doit faire
à la douane une declaration detaillée,
éonçant Pespece, la qualité, le poids,
le nombre, la mesure et la valeur
des marchandises, ainsi due PTespece,
les marques et les numéros des colis
qui les contiennent.

Art. 83.
Dans le cas oul, lors de la visite.

on trouvera moins de colis ou de
marchandisesdu’il n'en a étédeclaré,
le déclarant, a moins qu’il ne puisse
justilier de sa bonne toi, devra payer
double droit pour les marchandises
manquant, et les marchandisespré=
sentéeesseront, retenues en douane
Pour la süretée de ce double droit;
Si. au contraire, on trouve à la visite
un excédant duant au nombre des
olis, à la quantité ou au poids des
marchandises, cet excédant sera saisi
et confisqué au profit du Makhzen
à moins qduele déclarant ne puisse
Justifier de sa bonne toi.

zögerung, jedochdarf die Geldstrafe
sechshundertPesetas im ganzennicht
übersteigen.Hat der Kapitän in be—
trügerischerAbsicht ein ungenauesoder
unvollständigesManifestvorgelegt,so
wird er persönlichzur Zahlung einer
demWerte derWaren, für die erkein
Manifestbeigebrachthat, entsprechenden
Summe und zu einer Geldstrafevon
fünfhundert bis eintausendPesetas ver=
urteilt, auchkönnendasSchiff unddie
Waren als Sicherheitfür dieZahlung
derGeldstrafevonderzuständigenKon=
sularbehördemit Beschlagbelegtwerden.

Artikel 82.
Jede Person muß bei der Zollabfer=

tigung der eingeführtenoderzur Aus=
fuhr bestimmtenWaren derZollbehörde
einegenaueDeklarationüberArt, Be=
schaffenheit,Gewicht,Zahl, Maß und
Wert der Waren sowieüber die Art,
die Zeichenund die Nummern der sie
enthaltendenKolli abgeben.

Artikel 83.
WerdenbeiderBesichtigungweniger

Kolli oderWaren als angegebenge=
funden,so muß derDeklarant,falls er
nicht seinen guten Glauben nachweisen
kann,den doppeltenZoll für diefehlen=
denWaren zahlen,unddievorgezeigten
Waren werdenals Sicherheitfür die
Zahlung des doppeltenZolles im Zoll=
amtezurückbehalten;ergibtsichanderer=
seitsbei derBesichtigunghinsichtlichder
Zahl der Kolli, derQuantität oderdes
Gewichtsder Waren ein Mehrbetrag,
so wird dieserbeschlagnahmtund für
denMakhzeneingezogen,falls derDe=
klarant nichtseinengutenGlauben nach=
weisenkann.



Art. 84.
Si la déclaration a été reconmie

inexacte quant à l'espèce ou à la
qualité, et si le déclarant ne peut
justifier de sa bonne foi, les mar=
chandises inexactementdéclaréesse-
ront saisies et confisquéesau profit
In Makhzen par Tautoritc compé=-
tente.

Art. 85.

Dans le cas ou la declarationserait
reconbme inexacte guant à la valeur
(dclarte et si le déeclarantne peut
justifier de sa bonne toi. Ia douane
Pourra, soit prélever le droit en
nature Sancc tenante, scit, au cas
ou la marchandise est indivisible.
acduskrir la dite marchandise, en
PDayantimmédiatementau déeclarant
la valeur déclarée, augmemée de
cind pour cent.

Art. 86.
Si la declaration est reconnue

fausse duant à la nature des mar=
chandises,celles-ciserontconsidérées
commeMayant pas été déclarceset
infraction tombera Sous Tappli=
cation des articles 88 et 90 ci-apres
et sera punie despeinesprévuesaux
dits articles.

Art. 87.
Toute tentative ou tout flagrant

délit d’introduction, toute tentative
ou tout flagrant délit Texportation
en contrebande de marchandises
sumises au droit, soit par mer, scit
Par terre, serontpassiblesde la con=
fiscationdesmarchandises,sanspré=
judice des peines et amendes ci=
dessous qui seront prononcéespar
la juridiction compétente.

Artikel 84.
Wird die Deklarationhinsichtlichder

Art oderderBeschaffenheitfür ungenau
befundenund kannderDeklarant seinen
guten Glauben nicht nachweisen,so
werdendie ungenaudeklariertenWaren
von der zuständigenBehördemit Be=
schlagbelegtund für denMakhzenein=
gezogen.

Artikel 85.
Wird dieDeklarationhinsichtlichdes

Wertes für ungenaubefundenundver=
magderDeklarantseinengutenGlauben
nicht nachzuweisen,so kann die Zoll=
behörde entweder auf der Stelle den
Zoll in natura vorweg erheben oder,
falls die Ware nicht teilbar ist, diese
selbsterwerben,indem siesofort dende=
klariertenWert nebsteinemZuschlage
von fünf vom Hundert an den Dekla=
rantenzahlt.

Artikel 86
Wird dieDeklarationhinsichtlichder

BeschaffenheitderWaren für falschbe=
funden, sowerdendieWaren behandelt,
als ob sie nicht deklariert seien. Die
Zuwiderhandlungfällt unterdie Bestim=
mungendernachstehendenArtikel88,90
und unterliegt den dort vorgesehenen
Strafen.

Artikel 87.
Jeder Versuchund jedesebenvoll=

endeteVergeheneinerauf demWege
desSchleichhandelszu Wasseroderzu
LandeerfolgendenEinfuhr oderAusfuhr
zollpflichtigerWaren hat die Einziehung
derWaren zur Folge, unbeschadetder
nachstehendenvon der zuständigenGe=
richtsbarkeitzu verhängendenFreiheits=
und Geldstrafen.



serontenoutresaisisetcontls-
dués les moyens de transport par
terre dans le cas ou la contrebande
constituera la partie principale du
chargement.

Art. 88.
Toute tentative ou tout flagrant

delit Tintroduction, toute tentative
ou tout flagrant delit d’exportation
en contrebande par un port ouvert
au commerceou par un bureau de
douane, seront punis Tune amende
nedépassantpas le triple de la valeur
des marchandises, objet de la fraude,
et dun emprisonnementdecinqjours
à Ssixmois, ou de Fune des deux
beines seulement.

Art. 89.
Toute tentative ou tout flagrant

délit #introduction, tonte tentative
ou tout flagrant ddlit d’exportation.
en dehorsd’un port ouvert au com=
merce ou d’un bureau de douane,
#Serontpunis d’'uneamende de trois
cents à cind cents pesetas et Tune
amendesupplémentaireégaleà trois
lois la valeur de la marchandiseou
GSv'unemprisonnement d’'un mois à
un an.

Art. 90.
Les complicesdesdéelitsprévusaux

articles 88 et 89 seront passibles
des mémes peines duc les auteurs
Principaux. Les élémentscaractéri=
sant la complicité seront appréciés
d’apres la Iégislation du tribunal
Saisi.

Art. 91.
En cas de tentative ou. flagrant

delit Tünportation, de tentative ou

AußerdemwerdendieLandtransport=
mittelmitBeschlagbelegtundeingezogen,
wennderGegenstanddesSchleichhandels
denHauptteilderLadung ausmacht.

Artikel 88.
Jeder Versuch und jedes eben voll=

endeteVergeheneiner auf demWege
desSchleichhandelsübereinendemHandel
geöffnetenHafen oderübereinZollamt
erfolgendenEinfuhr oderAusfuhr wird
mit einerGeldstrafe, die den dreifachen
Wert der den Gegenstandder Hinter=
ziehungbildenden Warennichtübersteigt
und mit Gefängnisvon fünfTagenbis
zu sechsMonaten oder mit einer dieser
beidenStrafenalleinbestraft.

Artikel 89.
Jeder Versuch und jedes eben voll=

endeteVergeheneiner andersals über
einendemHandelgeöffnetenHafenoder
über ein Zollamt erfolgendenEinfuhr
oderAusfuhr wird mit einerGeldstrafe
von dreihundertbis zu fünfhundertPe=
setassowieeinerweiterenGeldstrafe,die
demdreifachenWerte derWare gleich=
kommt,odermit Gefängnisvon einem
Monate bis zu einemJahre bestraft.

Artikel 90.
Den Teilnehmer an einemder in den

Artikeln 88, 89 aufgeführtenVergehen
treffendieselbenStrafen wiedenHaupt=
täter. Ob dieMerkmalederTeilnahme
vorliegen,wird nach der Gesetzgebung
deszuständigenGerichtsbeurteilt.

Artikel 91.
Im Falle desVersuchs oderdeseben

vollendetenVergehenseinerzu Schiffe



klugrantdeljtckexportationdem-Ir-
chandisespar un navire en dehors
d'un port ouvert au commerce, la
douane marocaine pourra amener le
navire au port le plus proche pour
étre remis à Tautorité consulaire,
laquelle pourra le saisir et maintenir
la Saisie jusqu’nd ce qu’il ait acquitté
le montant des condamnations pro=
noncées.
La Saisie du navire devra étre

levée, en tout état de Pinstance, en
tant due cette mesure Wientravera
Das PTinstruction judiciaire, sur con=
eignation du montant maximum de
Uamendeentre les mains de ’autorite
Consulaire ou sous caution solwahle
de la payer acceptée par la douane.

Art. 92.

Les dispositions des articles pre=
Cddentsseront applicables à la nari=
gation de cabotage.

Art. 93.

Les marchandises, non soumises
aux droits d’exportation,embardues
dauns un port marocain pour étre
transporttes par mer dans un autre
port de Empire, devront étre ac=
compagnéesd’un certificat de sortie
delivré par la douane, sous peine
d’étreassujettiesau paiementdudroit
Timportation et méme conlisuces
si elles ne figuraientpas au mani=
feste.

Art. 94.

Le transport par cabotage des
Produits soumis aux droits d'expor-
tation ne pourra SFeffectuerqu’en
consignant au bureau de départ,

andersals übereinendemHandel ge=
öffnetenHafen erfolgendenEinfuhr oder
Ausfuhr vonWaren darf die marokka=
nischeZollbehördedasSchiffzumnächsten
Hafen bringenlassen,um esder Konsular=
behördezu übergeben,diesedarf esmit
BeschlagbelegenunddieBeschlagnahme
biszurBezahlungderverwirktenStrafen
aufrechterhalten.

Die BeschlagnahmedesSchiffesmuß
in jeder Lage des Verfahrens gegen
Hinterlegungdes Höchstbetragsder an=
gedrohtenGeldstrafe bei der Konsular=
behördeodergegeneinevon der Zoll=
behördeangenommenehinreichendeBürg=
schaftaufgehobenwerden,soferndadurch
die Untersuchungnichterschwertwird.

Artikel 92.
Die Bestimmungender vorstehenden

Artikel findenauchauf dieKüstenschif=
fahrt Anwendung.

Artikel 93.

Die von demAusfuhrzollebefreiten
Waren, die in einem marokkanischen
Hafen zum Seetransportenach einem
anderen Hafen des Reichs verladen
werden,müssenvon einemdurchdie
Zollbehörde ausgestelltenAusgangs=
zertifikatebegleitetsein,widrigenfallssie
der Zahlung desEinfuhrzolls und, so=
fern sie nicht im Manifest eingetragen
waren, der Einziehungunterliegen.

Artikel 94.

Die einemAusfuhrzollunterliegenden
Erzeugnissekönnenauf demWegeder
Küstenschiffahrtnur dann befördert
werden,wennderBetragdesAusführ=



—

contre quittance, le montant des
droits dexportation relatifs à ces
marchandises.
Cetteconsignationseraremboursée

au déposantpar le bureau on elle
été effectuée,sur production d’'une

déclaration revétue par la douane
de la mention d’arrivée de la mar=
chandise et de la quittance con=
statant le dépôt des droits. Les
Piècesjustificatives de Tarrivéede la
marchandise devront étre produites
dans les trois mois de Texpédition.
Passé ce délai, àmoins qduele retard
ne provienne d’'un cas de force
majeure, la somme consignée de=
viendra la propriétécdu Makhzen.

Art. 95.
Les droits Tentrée et de sortie

serontpayésau comptant au burenn
de douane on la liquidation aura
té effectuske.Les droits ad valorem
seront liquidés suivant la valeur au
comptantet en gros de la marchan=
dise rendue au bureau de douane,
et franche de droits de douane et de
magasinage. En cas d’avaries, il
sera tenu compte, dans Pestimation,
de la dépréciationsubie par la mar=
chandise. Lesmarchandisesnepour=
ront étre retirées qu'après le paie=
ment des droits de douane et de
magasinage.
Toute prise en charge ou per=

ception devra faire Tobjet d'un ré=
Cépissérégulier, delivré par Tagent
chargé de Topération.

Art. 96.
Là valeur des principales mar=

chandises taxées par les Douanes ma=
rocaines sera déterminée chaque
Reichs=Gesetzbl.19°6.

zolls für dieseWaren gegenQuittung
im ZollamtedesAbgangshafenshinter=
legtwird.
Die hinterlegteSumme wird dem

HinterlegerdurchdasJollamt, beidem
dieHinterlegungbewirktist, gegenVor=
weisungeinerErklärungmit demVer=
merke derZollbehördeüberdieAnkunft
der Waren und derQuittung überdie
erfolgteHinterlegungdesZolles zurück=
erstattet.Die urkundlichenNachweiseüber
dieAnkunftderWarenmüsseninnerhalb
dreierMonate von derAbfertigungan
vorgewiesenwerden.NachAblauf dieser
Feist wird diehinterlegteSumme, falls
dieVerzögerungnichtauf höhereGewalt
zurückzuführenist,EigentumdesMakkhzen.

Artikel 95.
Die Ein= und Ausfuhrzöllewerden

der Zollstätte,bei der die Berechnung
zu erfolgenhat, in bar gezahlt.Die
Wertzöllewerdennach demBar= und
Engroswerteder dem Zollamt über=
gebenenWare, frei von Verzollungs=
undLagergebühren,berechnet.Im Falle
von Beschädigungenwird die hierdurch
eingetreteneWertverminderungderWare
beiderAbschätzungin Rechnunggezogen.
Die WarenkönnennurnachBezahlung
der Verzollungs=und Lagergebühren
zurückgenommenwerden.

Über jedenWaren=und Gebühren=
empfang muß ein ordnungsmäßiger
Empfangsscheinvon demdazu beauf=
tragtenBeamtenerteiltwerden.

Artikel 96.
Der Wert der hauptsächlichstenin

Marokko zollpflichtigenWaren wird
jedesJahr unterdenim vorhergehenden
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année, dans les conditionsspécifiées
à Tarticle précédent, par une Com=
mission des valeurs douanières, ré=
unie à Tanger et composéede:

1 Trois membres désignéspar
le Gouvernement marocain,

2° Trois membres désignéspar
Le Corps Diplomatique à
Tanger,

3° Un délégus de la Banque
d’Etat,

4%Un agent de la Délégation
de TEmpruntmarocain5%,
1904.

La Commissionnommera douzeà
vingt membreshonorairesdomiciliés
au Maroc, qw’eelleconsultera quand
i. Fagira de fixer les valeurset toutes
les fois qu’elle le jugera utile. Ces
membres honoraires seront choisis
sur les listesdesnotables,établiespar
chaque Légation pour les Gtrangers
et par le Représentant du Sultan
Pour les marocains. IIS seront dé=
signés, autant due possible, pro=
Portionellement à Timportance du
commerce de chaque nation.

La Commissionseranomméepour
trois années.
Le tarif des valeurs fiuées par

elle servira de base aux estimations
dui serontfaitesdans chaquebureau
Par Tadministrationdesdouanesma=
rocaines. II sera atffiché dans les
bureauxde douaneet dans les chan=
celleries des Légations ou des Con=
Sulats à Tanger.
Le tarif sera susceptible d’étre

revisé au bout de six mois, si des
modificationsnotablessontsurvenues

ArtikelbezeichnetenBedingungendurch
einein TangerzusammentretendeKom=
missionzur Schätzungder Zollwerte
festgestellt.Diesesetztsichzusammenaus

1. drei von der Marokkanischen
RegierungbestimmtenMitglie=
dern,
drei von dem diplomatischen
Korps in Tanger bestimmten
Mitgliedern,

3. einemVertreterderStaatsbank

4. einemAgentenderKommission
für die fünfprozentigemarokka=
nischeAnleihe1904.

Die Kommissionernenntzwölf bis
zwanzigin MarokkowohnendeEhren=
mitglieder,derenGutachtensie einholt,
wennes sichum FestsetzungderWerte
handelt, sowie in allen sonstigenihr
geeigneterscheinendenFällen. Diee
Ehrenmitgliederwerdenaus Listender
Notabeln gewählt, die für die Aus
ländervon jederGesandtschaft,für die
Marokkaner von dem Vertreter des
Sultans aufgestelltwerden. Ihre Be=
stellungerfolgtmöglichstim Verhält.
nissezu der Bedeutungdes Handels
einerjedenNation.
Die Kommissionwird auf dreiJahre

ernannt.
Der Tarif der von ihr festgesetzten

Wertedientals Grundlagefür diein
jedemBureau von den marokkanischen
ZollbehördenvorzunehmendenWertbe=
messungen.Er wird in denZollämtern
und in den Kanzleiender Gesandt=
schaftenoderKonsulatein Tangeran=
geschlagen.
Der Tarif wird nach Ablauf von

sechsMonaten einer Revisionuntet=
worfen,wennbemerkenswerteVerände=



dans la valeur de certaines mar=
chandises.

Art. 97.

Un Comitépermanent,dit Comité
des douanes,, est instituk à Tanger
et nommé pour trois années.II sera
composé d’'un Commissaire Spécial
de Sa Majeste Chériftenne, chun
membre du Corps Diplomatique ou
Consulaire désigné par le Corps
Diplomatique à Tanger, et d’un dé=
lIéguéde la Banqued’Etat. II pourra
F’'adjoindre, à titre Consultatif, un ou
plusieurs représentants du service
des Douanes.
Ce Comité exercera sa hautesur=

veillance sur le fonctionnementdes
Douanes et pourra proposer à Sa
Majeste Chérifienne les mesuresqui
seraient propres à apporter des
améliorations dans le service et à
assurer la regularité et le controle
des opérationset perceptions(debar-
duements, embarquements, transport
à terre, manipulations, entrées et
sorties desmarchandises, magasinage,
estimation, liquidation et perception
des taxes). Par la eréation du „Comite
desdouanes“,il ne seraportéeaucune
atteinte aux droits stipulésen faveur
des porteurs de titres par les ar=
ticles 15 et 16 du Contrat Tremprunt
.du 12 Juin 1904.
Des instructions, elaboréespar le

Comité des douanes et les services
intéresses,déeterminerontles détails
de T’application de Tarticle 96 et
du présent article. Elles serontsou=
misesà P’avisdu CorpsDiplomatique.

rungenin demWerteeinzelnerWaren
eingetretensind.

Artikel 97.

In Tangerwird ein ständigesKo=
mitee unter dem Namen Zollkomitee
eingerichtet,das auf dreiJahre ernannt
wird. Es setztsichzusammenaus einem
SpezialkommissarSeiner Scherifischen
Majestät, einem vom diplomatischen
Korps in TangerbestimmtenMitgliede
desdortigendiplomatischenoderKon=
sularkorps und einem Vertreter der
Staatsbank. Es kann sich mit be=
ratenderStimme einen oder mehrere
Vertreter des Zolldiensteszuteilen.
Das Komitee übt die Oberaufsicht

über den Zolldienst aus und kann
Seiner ScherifischenMajestät die ge=
eignetenMaßnahmen zurErzielungvon
Verbesserungenim Dienstbetriebund
zur Sicherung der Regelmäßigkeitund
KontrollederGeschäfteundErhebungen
vorschlagen(Löschungen,Verladungen,
Landtransporte,Manipulationen,Ein=
undAusfuhrderWaren,Aufbewahrung,
Schätzung,BerechnungundErhebung
der Gebühren). Durch die Schaffung
des Zollkomitees werdendie den Titel=
inhaberndurchdie Artikel 15, 16 des
Anleihevertragsvom 12. Juni 1904
gewährleistetenRechtenichtberührt.

Vom Zollkomiteeund denbeteiligten
DienstzweigenausgearbeiteteInstruk=
tionenwerdenfür dieAnwendungdes
Artikel 96 und diesesArtikels im ein=
zelnenBestimmungtreffen. Sie werden
demGutachtendesdiplomatischenKorps
unterbreitet. , «
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Art. 98.

Dans les douanesou il existedes
magasins Suflisants,le service de la
douane prend en charge les mar=-=
Chandises débarques à partir du
momento elles sont remises,contre
récépissé,par le capitainedu bateau
aux agents préposes à Tacconage
jusqu'au moment ou elles sont régu=
lièrement déedouanées.II est respon=
sable des dommagescauséspar les
pertes ou avaries de marchandise
dqduisont imputables à la faute ou
à la négligence de ses agents. II
n’est pas responsable des avaries
résultantsoitdudépérissementnaturel
de la marchandise, scit de son trop
long séjourenmagasin, scit descas
de force majeure.
Dans les douanesou il nyJ a pas

de magasinsSuffisants,les agentsdu
Makhzen sont seulementtenusd’em=
ployer les moyens de préservation
dont dispose le bureau de la douane.

Une révision du Règlement de
magasinage, actuellement en vigueur,
sSeraeffectuéepar les soinsdu Corps
Diplomatique statuantà la majorité,
de concert avec le Gouvernement
chérifien.

Art. 99.

Les marchandises et les moyens
de transport à terre confisquésseront
vendus par les soins de la douane,
dans un dlai de huit jours à partir
du jugement définitif rendu par le
tribunal compétent.

Artikel 98.

In den Zollämtern, die über aus=
reichendeLagerhäuser verfügen, über=
nimmt dieZollverwaltung die gelöschten
Warenvon demAugerblickab, wosie
den dem Leichterwesenvorstehenden
Organen vom Schiffskaptängegen
Empfangsscheinausgehändigtworden
sind, bis zu ihrer ordnungsmäßigen
Zollabfertigung. Die Zollverwaltung
ist für die durch Verluste oder Be=
schädigungender Waren verursachten
Schäden verantwortlich,wenn dieseauf
FehleroderNachlässigkeitihrerBeamten
zurückzuführensind. Sie ist nicht für
dieSchädenverantwortlich,die aufdie
natürlicheAbnahmederWare, auf zu
langeLagerungoderauf höhereGewalt
zurückzuführensind.
In den Zollämtern, die nichtüber

ausreichendeLagerhäuserverfügen,sind
die BeamtendesMakhzennur zurA=
wendungder demZollamtezur Ve==
fügung stehendenSchutzvorrichtungen
verpflichtet.

ineRevisiondeszur Zeit in Kraft
befindlichenLager=Reglementswirdvon
dem diplomatischenKorps in Gemein=
schaftmit der ScherifischenRegierung
erfolgen. Das diplomatischeKorpsbe=
schließthierbeimit Stimmenmehlheit.

Artikel 99.

Die eingezogenenWarenundLand=
transportmittelwerdenaufVeranlassung
der ZollverwaltungbinnenachtTagen
nach dem endgültigenUrteile deszu=
ständigenGerichts verkauft.



Art. 100.
Le produit net de la vente des

marchandises et objets confisqués
est acquis dérfinitivementà I’Etat;
Celui des amendespécuniaires, ainsi
due le montant des transactions,
Seront, apres déduction des frais de
toutenature, répartis entrele Trésor
chérifien et ceux qui auront parti=
ipé à la répressionde la fraude ou
de la contrebande.
Un tiers à répartir par la douane

entre les indicateurs,

Un tiers aux agents ayant Saisi
la marchandise,

Un tiers au Trésor marccain.

Si la Saisie a étéopéréeSansTPin=
tervention d’un indicateur, la moitié
des amendes sera attribuce aux
agents Saisissantset l’autre moiti
au Trésor marocain. .

Art. 101.
Les autorités douanières maro-

caines devront signaler directement
aux agents diplomatiques ou con-
sulaires les infractions au présent
reglementcommisespar leurs ressor=
tissants,afinqueceux-cisoientpour=-
suivis devant la juridiction com=
Pétente.
Les mémes infractions, commises

par des sujets marocains, seront
déféréesdirectement par la donane
à T’autoritéchérifienne.
Un deéléguséde la douane sera

chargé de suivre la procédure des
affairespendantesdevantlesdiverses
juridictions.

Artikel 100.
Der Reinerlösaus demVerkaufeder

eingezogenenWaren und sonstigenGe=
genständegehörtendgültigdemStaate;
der Betrag der Geldstrafensowieder
Strafabfindungenwird nachAbzugder
KostenjederArt zwischendemScheri=
fischenStaatsschatzund denjenigen,die
an der Unterdrückungdes Zollbetrugs
oder des Schleichhandelsteilgenommen
haben,wiefolgt, verteilt. Es erhalten:

ein Drittel die Zollverwaltung
zwecksVerteilungunter dieAn=
geber,
ein Drittel die Beamten,welche
die Waren mit Beschlagbelegt
haben,

der MarokkanischeDrittel
Staatsschatz.

Ist die Beschlagnahmeohne Ver=
mittelung eines Angebers erfolgt, so
wird die Hälfte derGeldstrafendenbei
der Beschlagnahmetätigen Beamten,
die andereHälfte dem Marokkanischen
Staatsschatzüberwiesen.

ein

Artikel 101.
Die marokkanischenZollbehördensollen

den diplomatischenund konsularischen
Vertreternvon Zuwiderhandlungenihrer
Angehörigengegen diesesReglement
unmittelbarAnzeigeerstatten,damitdie
VerfolgungdurchdiezuständigeGerichts=
barkeitherbeigeführtwird.

DieselbenVergehenwerden,wennsie
vonmarokkanischenUntertanenbegangen
sind, von der Zollbehörde unmittelbar
vor die scherifischenBehördengebracht.
Ein Vertreter der Zollbehördehat

demGange der Verhandlungenin den
vor den verschiedenenGerichtsbarkeiten
schwebendenSachen zu folgen.



Art. 102.
Toute confiscation, amende, ou

Pénalité, devra étre prononcéepour
les G(trangerspar la juridiction con=
Sulaire et pour les sujets marocains
Dar la juridiction Chérifienne.

Art. 103.
Dans la region frontière de I Al=

gérie, Tapplication du L. sent regle=
ment restera Taffaire exclusive de
la France et du Marcc.
De méme, Tapplication de ce

reglement dans le Riff et, en général,
dans les régions frontières des Pos=
sessions espagnoles, restera Taffaire
exclusive de IEspagne et du Maroc.

Art. 104.
Les dispositions du présentreègle=

ment, autres due celles qui s’appli-
duent aux pénalités, pourront étre
révisées par le Corps Diplomatique
à Tanger, statuant à Punanimitédes
voix, et d’accord avec le Makhzen,
à Texpiration d’'un délai de deux
ans à dater de son entree en vigueur.

Chapiire VI.

Déclaration relative aux services
Publics et aux travaux publics.

Art. 105.
En vue d’assurer Tapplication du

Principe de la liberté Gronomique
Sans aucuneinégalité, les Puissances
Signataires déclarent qdu’aucundes
servicespublics deEmpire Chérifien
enepourra étre aliené au proflitiin=
téréts particuliers.

Artikel 102.
Jede Einziehung, Geldstrafe oder

sonstigeStrafe mußbeifremdenStaats=
angehörigenvon der Konsulargerichts=
barkeitund bei marokkanischenUnter=
tanenvonderscherifischenGerichtsbarkeit
ausgesprochenwerden.

Artikel 103.
In deman AlgeriengrenzendenGe=

bietesolldieAmwendungdiesesReglements
ausschließlichSache Frankreichs und
Marokkos sein.
Ebenso soll die Anwendung dieses

Reglementsim Riffgebietund allgemein
in den an die SpanischenBesitzungen
grenzendenGebietenausschließlichSache
Spaniens und Marokkossein.

Artikel 104.
Die BestimmungendiesesReglements

können,abgesehenvondenStrafbestin=
mungen, durcheinstimmigenBeschluß
des diplomatischenKorps in Tanga#
undim Einvernehmenmit demMakhzen
nach Ablauf einer zweijährigenFrist
von ihrem Inkrafttreten an gerechnet
einerRevisionunterzogenwerden.

Sechstes Kapitel.
Erklärung betreffenddenöffenklichen
Dienst und die öffenklichenArbeiten.

Artikel 105.
Um denGrundsatzderwirtschaftlichen

FreiheitohnejedeUngleichheitzusichern,
erklärendie Signatarmächte,daßkein
Zweig des öffentlichenDienstesim
ScherifischenReiche zu Gunstenvon
Sonderinteressenvergebenwerdendarf



Art. 106.
Dans le cas où le Gouvernement

chérifien croirait devoir faire appel
aux capitaux étrangers ou à Tin=
dustrie éCtrangèrepour Texploitation
de services publics ou pour Texé=
cution de travaux publics, routes.
chemins de fer, ports, télégraphes
et autres, les Puissances signataires
se réservent de veiller à ce que
Tautorité de IEtat sur ces grandes
entreprisesd’intérét général demeure
entièkre.

Art. 107.
La validité des concessions qui

seraient faites aux termes de TParticle
106 ainsi due pour les fournitures
dl'Etat sera subordonnée, dans tout
’Empire chérifien, au principe de
Tadjudication publique, sans accep=
tion de nationalité, pour toutes les
matières qui, conformément aux
regles suivies dans les Iégislations
étrangeres, en comportent Tappli=
cation. «

Art. 108.
Le Gouvernement chérifien, des

du’il aura décidé de procéder par
Voie l’adjudication à Texéecutiondes
travaux publics, en fera part au
CorpsDiplomatique; il lui communi=
duera, par la suite, les cahiers des
charges, plans, et tous les docu=
ments annexés au projet Tac#udi=-
cation, de manière qdueles nationaux
de toutes les Puissances signataires
Puissent se rendre compte des tra=
vaux projetés et étre à méme d’y
concourir. Un delai suffisant sera
fixé à cet effet par Tavis d’adzudi=
cation.

Artikel 106.
In Fällen, in denendie Scherifische

Regierung glaubt, wegen der Aus=
führungöffentlicherDiensteoderöffent=
licherArbeitenwie Landstraßen,Eisen=
bahnen,Häfen, Telegraphenu. a. aus=
wärtige Kapitalien oder auswärtige
Industriein Anspruchnehmenzu sollen,
behaltensich die Signatarmächtedas
Rechtvor, darüberzu wachen,daßdie
StaatsgewaltüberdiesegroßenUnter=
nehmungenvon allgemeinemInteresse
gewahrtbleibt.

Artikel 107.
Die Gültigkeitder nachMaßgabe

desArtikel 106 sowieder für Staats=
lieferungenerteiltenKonzessionensoll
im ganzen ScherifischenReiche dem
Grundsatzeder öffentlichenSubmission
ohne Ansehungder Nationalität für
alle Gegenständeunterliegen,für die
dieserGrundsatznach den Regeln der
fremdenGesetzgebungenzurAnwendung
kommt.

Artikel 108.
Sobald dieScherifischeRegierungsich

entschlossenhat, dieAusführungöffent=
licherArbeiten auf dem Submissions=
weg in Angriff zu nehmen,wird sie
davondas diplomatischeKorps benach=
richtigenunddiesemsodanndieLasten=
hefte,Pläne und alle demSubmissions=
projektebeigefügtenUrkundenmitteilen,
so daßdieAngehörigenderSignatar=
mächtesichüber die beabsichtigtenAr=
beitenunterrichtenkönnenund in die
Lageversetztsind,an demWettbewerbe
teilzunehmen. Zu diesemZwecke soll
in derSubmissionsbekanntmachungeine
ausreichendeFrist festgesetztwerden.



Art. 109.
Le cahier des charges ne devra

contenir, ni directement ni indi=
rectement, aucune condition ou dis=
Position qduipuisse porter atteinteà
la libre concurrence et mettre en
6Gtatd’infériorité les concurrents d’une
nationalite vis-à-vis des concurrents
FSu’Uneautre nationalité.

Art. 110.
Les adjudications seront passées

dans les formes et suivant les con=
ditions générales prescrites par un
reglement qdue le Gouvernement
chérifien arrétera avec Tassistance
du Corps Diplomatique.
Tadjudication sera prononcé6epar

le Gouvernementchérifienen faveur
du soumissionnaire qui, en se con=
formant aux prescriptions du cahier
des charges, présenteraToffre rem=
Plissant les conditions générales les
Plus avantageuses.

Art. 111.

seront appliqukes aux concessions
(exploitation de foréts de cheénes=
lièges,Conformémentaux dispositions
en usagedans les Igislations étran=
geres.

Art. 112.
Un flrman chérifien déterminera

les conditions de concession et d’ex=
ploitation des mines, minieères et
CarrièreS. Dans Telaboration de ce
firman, le Gouvernement chérifien
Eiinspirerades lGgislationsétrangeres
existant sur la matière.

Artikel 109.
Das Lastenheftdarf wedermittelbar

nochunmittelbareineBedingungoder
Bestimmungenthalten,die denfreien
Wettbewerbbeeinträchtigenund den
BewerbereinerNationalitätgegenüber
denMitbewerbernandererNationalität
in eineungünstigereLagebringenkönnte.

Artikel 110.
DieSubmissionensollenin denFormen

und nachdenallgemeinenBedingungen
erfolgen,die ein von der Scherifischn
RegierungunterBeistanddes diploma=
tischenKorps aufzustellendesReglement
vorschreibenwird.
Der Zuschlagwird von der Scheri=

sischenRegierungdemjenigenSubmit=
tentenerteilt, der in Übereinstimmung
mit denVorschriftendesLastenheftsein
Gebot macht, das die vorteilhaftesten
allgemeinenBedingungenaufweist.

Artikel 111.
Die Bestimmungender Artikel106

bis 110 sollenauf dieKonzessionenzur
Ausbeutungder Korkeichenwäldernach
den in denausländischenGesetzgebungen
bestehendenVorschriften Anwendung
finden.

Artikel 112.
Ein ScherifischerFirman soll dieBe=

dingungenderKonzessionundAusbeutung
von Minen, GrubenundSteinbrüchen
festsetzen.Bei Ausarbeitung diesesFir=
mans wird sich die ScherifischeRe=
gierungnachdendenGegenstandregelnden
fremdenGesetzgebungenrichten.

.



Art. 113.
Si, dans les cas mentionnés aux

articles 106 à 112, il était nécessaire
d’occuper certains immeubles, il
Pourra étre procédé à leur expro=
Priation moyennant le versement

conformémentaux règles suivantes.

Art. 114.
Liexpropriation ne pourra avoir

lieu quepour causechutilitépublique
et du’autantque la néecessitéen aura
64é constatéepar une enquste ad=
ministrativedont un réglementchéri=
fien, Glaboré avec Tassistance du
Corps Diplomatique, fixera les for=
malités.

Art. 115.
Si les propriétaires Timmeubles

sont sujets marocains, Sa Majesté
Chérifienneprendra les mesuresné=
Cessaires pour qu'’aucun obstacle ne
soit apporté à Texécution des tra=
vaux du’Elle aura declarés Tutilité
publique.

Art. 116.
S'il Fagit de propriétaires étran=

gers, il Seraprocédéà Texpropriation
de la manière suivante:
En cas de désaccord entre Tad=

ministration compétenteet le pro=
Priétaire de Pimmeubleà exproprier,
Tindemnite sera fixée par un jury
Sspecial,ou. §1l y a lieu, par arbi=
trage.

Art. 117.
Ce jury sera composé de six

experts estimateurs,choisis trois par
le propriétaire,trois par P’administra=
Reichs. Gesetzbl.1906.

Artikel 113.
Wird es in denFällen derArtikel

106bis 112 erforderlich,gewisseGrund=
stückein Besitzzu nehmen,so darf zu
deren Enteignung gegen vorgängige
Zahlung einer billigen Entschädigung
nachMaßgabeder folgendenRegeln
geschrittenwerden.

Artikel 114.
Eine Enteignung darf nur aus

Gründen des gemeinenNutzensstatt=
finden und nur, wenn ihre Notwen=
digkeitdurchein Verwaltungsverfahren
festgestelltwordenist, dessenFörmlich=
keitenein unterMitwirkungdesdiplo=
matischenKorps auszuarbeitendesSche=
rifischesReglementfestsetzenwird.

Artikel 115.
Sind dieGrundeigentümermarokka=

nischeUntertanen,so wird SeineSche=
rifischeMajestätdienötigenMaßnahmen
treffen, damit derAusführung der von
Ihr für gemeinnützigerklärtenArbeiten
keineHindernissebereitetwerden.

Artikel 116.
Handelt es sich um ausländische

Eigentümer,sowird in folgenderWeise
zur Enteignunggeschritten:
WennzwischenderzuständigenVer=

waltung und dem Eizentürer des zu
enteignendenGrundstückskeineEinigung
erfolgt,sowird dieEntschädigungdurch
ein besonderesKollegium oder wenn
nötig auf demWege des Schiedsver=
fahrensfestgesetzt.

Artikel 117.
DiesesKollegiumsetztsichaus sechs

sachverständigenTaxatoren zusammen,
von denendrei von demEigentümer,

152



tion qui poursuivra l'expropriation.
Lavis de la majorité absolue pré-
vaudra.
S'il ne peut se former de majorité,

le propriétaire et l'administration
nommerontchacun un arbitre et ces
deux arbitres désigneront le tiers
arbitre.
A défaut d’ententepour la désig=

nation du tiers arbitre, ce dernier
sera nommé par le Corps Diplo=
matique à Tanger.

Art. 118.
Les arbitres devront étre choisis

sur une liste établie au début de
Tannée par le Corps Diplomatique
et, autant due possible, parmi les
experts ne résidant pas dans la
localité oh sexécute le travail.

Art. 119.
Le propriétaire pourra faire appel

de la déecisionrenduepar les arbitres,
devant la juridiction compétente,et
conformémentaux réèglesfixées en
matièred’arbitrage par la Igislation
à laquelle il ressortit.

Chapltre VII.

Dispositions générales.

Art. 120.
En vue de mettre, §il yF a lieu,

sa IGgislationen harmonie avec les
engagementscontractéspar leprésent
Acte Général, chacune des Puissances
Signatairessoblige à provodquer,en
ßcedui la concerne, P’adoption des
mesures Igislatives dui seraient né=
Cessaires.

dreivonderdieEnteignungbetreibenden
Verwaltunggewähltwerden. Die ab=
soluteMehühet derStimmenentscheidet.
Kann sichkeineMehrheitergeben,so

ernennender Eigentümerund die Ver=
waltung je einen Schiedsrichter;diese
beidenSchiedsrichterbestimmendendritten
Schiedsrichter.
Wenn eineEinigung über die Be=

stimmung des dritten Schiedsrichters
nicht zustandekommt, so wird dieser
vom diplomatischenKorps in Tanger
ernannt.

Artikel 118.
Die Schiedsrichterwerdennacheiner

zuAnfang jedesJahres vondemdiplo=
matischenKorps aufgestelltenListe und,
soweitmöglich,unterdennichtam Orte
der auszuführendenArbeit wohnenden
Sachverständigengewählt.

Artikel 119.
Gegendie von denSchiedsrichtern

getroffeneEntscheidungkannderEigen=
tümerbeiderzuständiieenGerichtsbarkeit
gemäßdennachseinerLandesgesetzgebung
in SchiedsgerichtssachenzurAnwendung
kommendenRegelnBerufungeinlegen.

Siebentes Kapitel.
AllgemeineBestimmungen.

Artikel 120.
Um die Gesetzgebungihres Landes

gegebenenfallsmit dendurchdieseGene=
ralakteübernommenenVerpflichtungen
in Einklang zu bringen,verpflichtetsich
jedederSignatarmächte,für ihrenTeil
die Annahme der etwa erforderlichen
gesetzgeberischenMaßnahmen herbeizu=
führen.



Art. 121.
Le présentActe Généralsera ratifié

suivant les lois constitutionelles par=
ticuliècres à chaque Etat; les ratif=
cations seront déposéesà Madrid le
plus töt due faire se pourra, et au
Plus tard le trenteet un Décembre
mille neuf cent six.
II sera dressédu déepôtun proces=

verbal dont une copie certifiéecon=
forme sera zemise aux Puissances
signataires par la voie diplomatique.

Art. 122.
Le présentActe Généralentrera

eenvigueur le jour on toutesles ra=
tifications auront 6té déposées, et au
plus tard le trente et un Décembre
mille neuf cent six.
Au cas on les mesures Igislatir es

spéciales qui dans certains pays se=
raient nécessairespour assurerTap=
Plication à leurs nationaux residant
au Maroc de quelques-unesdes sti=
pulations du présent Acte général,
n’auraient pas é#éadoptéesavant la
date fi1ée pour la ratification, ces
stipulations ne deviendraient appli=
cables, en ce qui les concerne,
dqu’aprèsdue les mesuresIégislatives
ci-dessusvisées auraient ét6promul=
gues.

Art. 123 et dernier.
Tous les traités, conventions et

arrangementsdes Puissances signa=
taires avec le Maroc restent en vi=
gueur.Toutefois,il estentenduqu’en
Cas de conflit entre leurs dispositions
et celles du présent Acte Général, les
stipulationsdecedernierprévaudront.

Artikel 121.
Diese Generalaktesoll in jedem

Staate nach den dort geltendenVer=
fassungsgesetzenratifiziertwerden. Die
Ratifikationsurkundensollenin Madrid
sobaldals möglichund spätestensam

lber dieHinterlegungsolleinProtokoll
aufgenommenwerden;von diesemsoll
eine beglaubigteAbschrift auf diplo=
matischemWegeallenSignatarmächten
mitgeteiltwerden.

Artikel 122.
DieseGeneralaktetritt andemTage

in Kraft, an dem alle Ratiflations=
urkundenhinterlegtsindund spätestens
am 31. Dezember1906. ç

Falls in einzelnenLänderndie be=
sonderengesetzgeberischenMaßnahmen,
die zur AnwendunggewisserBestim=
mungendieserGeneralakteauf ihre in
Marokko wohnendenAngehäörigener=
forderlichsind, nicht vor dem für die
RatifikationfestgesetztenZeitpunktange=
nommenseinsollten,würdendieseBe=
stimmungenin AnsehungdieserLänder
erstnachVerkündungderobenbezeich=
netengesetzgeberischenMaßnahmenzur
Anwendungkommen.

Artikel 123 (Schlußartikeh.
Alle Verträge,Übereinkommenund

Abmachungender Signatarmächtemit
Marokko bleiben in Kraft. Jedoch
bestehtdarüberEinverständnis,daß im
Falle des Widerstreitszwischenihren
Bestimmungenund denenderGeneral=
akte, die der letzterenvorgehensollen.
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En foi de quoi, les Délégués Plé-
nipotentiaires ont signé le présent
Acte Général et y ont apposé leur
cachet.
Fait à Algeciras le septièmejour

dAvril mille neuf cent six, en un
seul exemplaire qduirestera déposé
dans les archives du Gouvernement
de Sa Majeste Catholique et dont
des copiescertifiécesConformesseront
remises par la voie diplomatique
aux Puissancessignataires.

Pour PAllemagne:
(I.S.) Radowiu.
(. s.) lallenbach.

Pour FAutriche-Hongrie:
(I.s.) Welsenbeinb.
(. s.) Bolesta-Lonebrochle.

Pour la Belgique:
(. s.) dooslens.
(. s.) ComieConraddehuisserel.

Pour I’Espagne:
(I.S) NDudedeAlmodötardelRo.
(. s.) J.Perer-(aballero.

PFourles Etats-Unisd'Amérique:
Sous réserve de la déclaration faite en
séance plénière de la Conférence le

7 Avril 1906.
(. S.) ReurxMite.
(I.s.) SamvelR.Guumere.

Pour Ila France:
(I.s.) Reyol.
(. s.) Begnaull.

Pour Ia Grande-Bretagne:
(I.s.) A.Nekeon.

Pour Pltalie:
(I.S.) MsconhVeoosla.
(I.s.) (.Halmusl.

Zu Urkund dessenhabendie bevoll=
mächtigtenDelegiertendieseGeneralakte
unterzeichnetund ihr Siegel beigedrückt.

Geschehenin Algeciras, den7. April
1906),in einereinzigenAusfertigung,
die im ArchiveSeinerKatholischenMa=
jestäthinterlegtbleibensoll undwovon
beglaubigteAbschriftenden Signatar=
mächtenauf diplomatischemWegeüber=
gebenwerdensollen.

Für Deutschland:
(L.S.) Radowitz.
(L. S.) Cattenbach.

Für Osterreich=Ungarn:
(L. S.) Welsersheimb.
(L.S.) bolesta-Koziebrodzbi.

Für Belgien:
(L. S.) Joostens.
(L.S.) GrafConradvonBLuisseret.

Für Spanien:
(L.S.) HerzogvonAlmodövardelRio.
(L. S.) J. Perez-Caballero.

Für dieVereinigtenStaatenvonAmerika:
Mit dem in der Plenarsitzungder Konferenz
vom7. April 1906 erklärtenVorbehalte.

(L. S.) HeurgWhite.
(L.S.) HamuelK. Gummeré.

Für Frankreich:
(L. S.) Revoil.
(L.S.) Regnault.

Für Großbritannien:
(L.S.) A. Mirolson.

Für Italien:
(L.S.) LiscontiVenosta.
(L. S.) G. Malmusi.
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Pour le Naroc:;

Pour les Pays-Bas:
(. .) H.kesla.

Pour le Portugal:
(I.s) Condedelovar.
(. s.) CondedeMarleusFerräo.

Pour Ia Russie:
(l. s.) (assi.
(I.s.) BasileBacheracht
Pour la Sudde:
(. s.) Robertbager.

Für Marokko:

Für die Niederlande:
(L. S.) ß. Cesta.

Für Portugal:
(L. S.) Graf vonCovar.
(L.S.) GrafvonKartensFerrio

Für Rußland:
(L.S.) Casfini.
(L.S.) BasileBacheracht.
Für Schweden:

(L.S.) obertLager.



ProtocoleAdditionnel.

Au momentde procéderà la sig=
nature de PActe généralde la Confé=
renced'Algeciras, lesDéléeguésd'Alle=
magne, d’Autriche-Hongrie, de Bel=
gidue, d’Espagne, des Etats-Unis
d’Amérique,deFrance,dela Grande=-
Bretagne, d’ltalie, desPays-Bas, de
Portugal, de Russie et de Suede,

Tenant compte de ce due les
Déléguésdu Maroc ont déeclaréne
Pas étre en mesure pour le moment,
dapposer leursignature,Téloigne=
mentne leur permettantpas c’ob-
tenir à bref délai la réponsede Sa
MajestéChérifienneconcernant les
Points au sujet desquelsils ont cru
devoir Lui en réeférer,
S'’engagentréciproquement, en

vertu de leurs mémespleins pou=
voirs, à unir leurs efforts, en vue

de la ratification intégrale par Sa
MajesteéChériflenne du dit Acte
Général et en vue de la mise en
vigueur simultanée des réformes
qui y sont prévues et qui sont
solidaires les unes des autres.

TIIsconviennent, en conséquence,
de charger Son Excellence M. Mal=
musi, Ministre d’ltalie au Maroc et
Doyen du Corps Diplomatique à
Tanger, de faire les démarches
nécessairesà cet effet, en appelant
Tattention de Sa Majeste le Sultan
sur les grandsavantagesqduirésulte=

Iusatzprotokoll.

Im Begriffe, zurUnterzeichnungder
GeneralaktederKonferenzvonAlgeciras
zu schreiten,habendieVertreterDeutsch=
lands, Osterreich=Ungarns, Belgiens,
Spaniens, derVereinigtenStaatenvon
Amerika,Frankreichs,Großbritanniens,
Italiens, derNiederlande,Portugals,
RußlandsundSchwedens,

im Hinblickdarauf, daß die Ver=
treterMarokkos erklärt haben, zur
Zeit nichtin derLagezu sein, ihre
Unterschriftenzu geben,da dieEnt=
fernungesihnennichtgestatte,binnen
kurzemeineAntwortSeinerScheri=
sischenMajestät über die Punkte zu
erlangen,hinsichtlichderensieglaubten,
seineEntsheidungeinholenzumüssen,
sich gegenseitigverpflichtet,kraft

ihrerübereinstimmendenVollmachten,
ihreBemühungendahinzu vereinen,
daß die genannteGeneralaktevon
Seiner ScherifischenMajestät in
vollemUmfangeratifiziertwird und
die darin vorgesehenenmit einander
untrennbarzusammenhängendenRe=
formengleichzeitigin Kraft treten.
Sie beschließendaher,SeineExzellenz

HerrnMalmusi, italienischenGesandten
in Marokkound Doyen desdiploma=
tischenKorps in Tanger,mit derVor=
nahme der in dieserHinsichtnötigen
Schrittezu beauftragen,wobeidieAuf=
merksamkeitSeinerMajestätdesSultans
auf diegroßenVorteilegelenktwerden



ront pour SonEmpire desstipulations
adoptéesà la Conférencepar l'una-
nimité des Puissancessignataires.

Ladhésion donnéepar Sa Majesté
Chériftenneà PActe Général de la
Conférence d’Algeciras devra étre
communiquée,par Tintermédiairedu
Gouvernementde Sa MajestéCatho=
lique, aux Gouvernements des autres
Puissancessignataires. Cette adhé=
sion aura la méme force que si les
Délégués du Maroc eussent apposé
leur signature sur I’Acte Général et
tiendra lieu de ratilication par Sa
MajestéeChérifienne.
En foi de qduoi, les Deéléegués

d’-Allemagne, d’Autriche-Hongrie,
de Belgique, d’Espagne, des Etats=
Unis d’Amérique, de France, de
Ia Grande-Bretagne, d’Italie, des
Pays-Bas, de Portugal, de Russie
et de Suède, ont signé le présent
Protocole additionnel et y ont ap=
Dosé leur cachet.
Fait à Algeciras, le septièmejour

d'Avril, mille neuf cent six, en un
seul exemplaire qui restera déposé
dans les archives du Gouvernement
de Sa Majesté Catholique et dont
des copies, certifiécesonformes, seront
remises, par la voie diplomatique,
aux Puissancessignataires.

PourFallemagne:
(. S.) Radowilz.
(I.s.) Falterbach.

Pour P’Autriche-Hongrie:
(L.s.) Welsersbeimb.
(I.s.) Bolesta-Komebroadll:

soll, die sich für seinReich aus den
von denSignatarmächtenauf derKon=
ferenzeinstimmigangenommenenBe=
stimmungenergebenwerden.
Der Beitritt Seiner Scherifischen

Majestätzu derGeneralaktederKon=
ferenzvon Algeciras soll durch Ver=
mittelungder RegierungSeiner Ka=
tholischenMajestät den Regierungen
der übrigenSignatarmächtemitgeteilt
werden. Dieser Beitritt soll dieselbe
Kraft haben, als wenn die Vertreter
Marokkos ihre Unterschriftenunter die
Generalakte gesetzthättenund soll die
Ratifikation Eeiner ScherifischenMaje=
stät ersetzen.
—Zu UrkunddessenhabendieVertreter
Deutschlands,Osterreich=Ungarns,Bel=
giens, Spaniens, der Vereinigten
Staaten von Anmerika,Frankreichs,
Großbritanniens,Italiens, derNieder=
lande, Portugals, Rußlands und
SchwedensdiesesZusatzprotokollunter=
zeichnetund ihm ihr Siegel beigedrückt.

Geschehenzu Algeciras, den7.April
1906, in einereinzigenAusfertigung,
die im ArchiveSeinerKatholischenMa=
jestäthinterlegtbleibensoll und wovon
beglaubigteAbschriftenden Signatar=
mächtenaufdiplomatischemWegeüber=
gebenwerdensollen.

Für Deutschland:
(L.S.) Radowitz.
(L. S.) Tattendach.

Für Osterreich=Ungarn:
(L. S.) Welsersheimb.
(L.S.)Bolesta-kioziebrodzki.



Peur la Belgisue:
(l. s.) dooslens.
(l. s.) (omie(onraddeBuisserel.

Four TSSpagne:
(l.s.) NhowedeAlmedörardelHee.
(I.s.) J. Perex-Cahaliere.

PFourles Etats-Unis d'Améerique:
Sous réservede la déclarationfaite en
séance plénière de la Conférence le

7 Avril 1906.
(. s.) lenrjUhile.
(. s.) SamuelR.Cummert.
Pour la Franco:
(l. s.) Ré60oll.
(l..) hewank.

Peur la Grande-Bretagne:
—.

Pour Fltalle:
(L s.) UisconlVerosla.
(. S.) (. Ialmus.
Pour les Pays-Bas:

(I.s.) N.lesla.

Pour le Pertugal:
(I.s.) (ondedelovar.
(I.s.) CondedelLarienshem##

PourlaRussie:
(. s.) (asim.
(. s.) BasieBacherachl.

Pour la Sucde:
(I.s.) hobertSager.

Für Belgien:
(L.S.) Woostens.
(L. S.) Graf ConradvonGuißeeret.

Für Spauien:
(L.S.) HerzogvonAlmodövardelRNio.
(L.S.) J. Perez-Caballere.

FürdieVereinigtenStaatenvonAmerika:
Mit demin der Plenarsitzungder Konferenz
vom 7. April 1906 erklärtenVorbehalte.

(L.S.) HeurgWhite.
(L. S.) LSamuelK. Gummere.

Für Frankreich:
(L. S.) Révoil.
(L. S.) Negnault.

Für Großbritannien:
(L. S.) A. Hicolfon.

Für Italien:
(L.S.) VisrontiVenosta.
(L. S.) G. Malmuft.

Für die Niederlande:
(L. S.) 6. Cesta.

Für Portugal:
(L.S.) GrafvonCovar.
(L.S.) GrafvonKartensferric.

Für Rußland:
(L.S.) Cassii.
(L. S.) BasileBacheracht.

Für Schweden:
(L. S.) UobertLHagrr.



A.
Abfertigungspapier fürWarenmusterin Serbien(Zusatz=
vertragzumHandelsvertragemitSerbienr 29./16.Nov.
04. Art. 1,II) 320.

Abfindung,einmalige,inGeldanKapitulanten beider
EntlassungausdemaktivenMilitärdienste(G.v. 31.Maie
5D21) 598. — für die Vermahlungssteuer der
Brauereien(G. v. 3. Juni Anl. 1 922f) 627. (G. v.
3. Juni § 32) 685.— BesteuerungderAbfindungfür
einenErbverzicht oder für die Ausschlagungeiner
Erbschaftoder eines Vermächtnisses(G. v. 3. Juni
Anl. 4 5 2) 654.

Abgaben vonderVerstümmelungs., Kriegs. und
Alterszulage desMilitärs sind ausgeschlossen(G. v.
31.Mai §537) 578. — Abgaben für Handlungs.
reisende in Schweden (Handelsvertrag v. 8. Mai,
Schlußprotokollzu Art. 6) 835.— für deutscheWaren
bei derEinfuhrin Marokko (G. v. 21. Dez. § 2) 889.

AbgeordnetedesReichstags, Entschädigungderselben
(G. v. 21. Mai) 467. 468. — Anwesenheitsliste(das.
54 468.

Abteilung III für Warenzeichenim Patentamte(V. v.
17.Mai 474.

Adler gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Adlerstein, Teil des badischenDomanialwaldesim
DistriktAdlersteinbeiHeddesbachgehörtzum7. hessischen
Reichstagswahlkreise(G. v. 18. Febr.) 318.
Reichs-Gesetzbl.1906.

E —

* □

*?0
RECAP)

Afrika, Bergverordnung für dieafrikanischenundSüd·
seeschutzgebiete(v. 27. Febr.) 363. — Pensionierung
der Offiziere usw.der KaiserlichenSchutztruppenin den
afrikanischenSchutzgebieten(G. v. 31.Mai §862ff.)587.
—Versorgung der Personen der Unterklassen
der Schutztruppen in den afrikanischenSchutzgebieten
(G. v. 31.Mai §§63 ff.) 611. —teilweise Außerkraft=
setzungdes Gesetzes, betr. die Kaiserlichen Schutz=
truppen in den afrikanischenSchutzgebieten(G. v.
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.

Aktien, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 3. Juni) 695.
— Tarifsätzedazu (das. Anl.) 716.

Aktiengesellschaften,Besteuerungderan Aussichts=
ratsmitgliederzahlbarenVergütungen(G. v. 3. Juni
Anl. 3 Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni VII) 711. —
Rechtsverhältnisseim wechselseitigenVerkehrzwischen
DeutschlandundSchweden (Handelsvertragv. 8.Mai
Art. 5) 742.

Algeciras, Generalakteder InternationalenKonferenz
daselbst(v. 7. April) 891.

Alterszulage der Offiziere des Reichsheers(G. v.
31. Mai § 13) 570. — der Beamten des Reichs=
heers(das.88 32ff..)575. — der Unteroffiziere
undGemeinen(G. v. 31.Mai §26)599 (das.§59)610.
—Besteuerung und Pfändung derselbenist aus=
geschlossen(G. v. 31. Mai § 37) 578. (G. v. 31.Mai
8 40) 604.

Amerika, Handelsbeziehungen zu denVereinigten
Staaten von Amerika (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v.

A



Amerika (Forts.)
26. Febr.)357. — Teilnahmean der Internationalen
KonferenzvonAlgeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Ammonfördit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 9. Aug.) 859. (Bek.v. 10.Nov.) 867.

Anleihen zurBestreitungaußerordentlicherAusgabenfür
das Rechnungsjahr1905 (G. v. 27.März) 435. (G. v.
27. März) 439. — desgl.für 1906 (G. v. 31.März
5 3) 446. (G. v. 31.Mai) 477.

AnmeldescheinzurStatistikdesWarenverkehrs(G.v.
7. Febr. §§3ffl.)110. — Ersatzdafür (das §s 4, 6)
110. — Nachlieferung(das.§ 6) 111.

Anmeldestellen zur Statistik desWarenverkehrs(G. v.
7.Febr.§3) 110. -

Anmeldung von ein.,aus-unddurchzuführendenWaren
zur Statistik des Warenverkehrs (G. v. 7. Febr.)
109.— desBetriebsundderRäumefür Zigaretten
fabrikation (G. v. 3. Juni, Unl. 2 57) 634. — der
Brauerei-Räume und Gefäße (G. v. 3. Juni § 13)
679. — einer Erbschaft zwecksVersteuerung(G. v.
3. Juni, Anl. 4 § 36) 666.

Anschaffungsgeschäfte, Reichsstempelabgabedavon(G.
v. 3. Juni §9) 698.— Tarifsätzedazu(das.Anl.) 719.

Anspruch derOffizlere desReichsheersauf Vension
(G. v. 31.Mai) 565.— desgl.ihrerHinterbliebenen
(das.§ 27) 574. — desgl.derOffiziereusw. des Be=
urlaubtenstandes desReichsheers(das.§ 28) 574.
—desgl. der Offiziereder Marine (das.8 45) 582.
—desgl. der Schutztruppen (das.§ 63) 587.

Anspruchder Personen der Unterklassen des
Reichsheers,der Marine und der Schutztruppenauf

desgl.ihrer Hinterbliebenen (das.5 39) 603.
AnsteckendeKrankheitenbeimViehverkehraus und
nachSsterreich=Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv.
25.Jan. 05.) 287.

Anstellungsscheinfür denUnterbeamtendienstfür ver=
sorgungsberechtigteUnteroffiziereund Gemeine(G. v.
31.Mal§17)588.

Anteil desReichesund der Bundesstaatenan der Erb.
schaftssteuer(G.v.3.Juni§2)621.

Anteile an bergrechtlichenGewerkschaften,Reichsstempel.
abgabendavon (G. v. 3. Juni Anl.) 719.

AnwesenheitslistederReichstagemitglieder(G.v.21.Mai
§64468.

Anzeige von Krankhelten bei Viehtransporten
aus oder nachÖsterreich=Ungarn (Viehseuchenüberein=

Anzeige (Forts.)
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 3) 289. — der Brauerei==
Räume und Gefäße (G. v. 3. Juni § 13) 679. — von
der beabsichtigtenAuflegung stempelpflichtigerWert.
papiere (G. v. 3. Juni § 3) 696.

Arbeiter, Ruhezeitfür Arbeiterin Glashütten (Bek.
v. 23.Mai) 475.— BeschäftigungjugendlicherArbeiter
in Walz= undHammerwerken (Bek.v. 6. Juli) 853.

Arbeiterfahrkarten sindsteuerfrei(G.v. 3. Juni, Anl.33,
Art. 2) 644.

Arbeiterinnen, Beschäftigungin Walz=und Hammer=
werken(Bek.v. 6. Juli) 853.

Arbeiterversicherung imWechselverkehremit Österreich.
Ungarn (ZusatzvertragzumHandelsvertragemitÖster.
reich-Ungarnv. 25.Jan. 05., Art. 6) 153. — desgl.
mit Schweden (Handelsvertragv. 8.Mai, Art. 2) 741.

Asphalt in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27.Febr.)363.

Assistenzarzt, Erhöhung des Wohnungzgeldzuschusses
(G. v. 9. Juni) 732.

Athiopien, Freundschafts.und Handelsvertragmit
Deutschland(v. 7. März 05.) 470.

Auflösung der Kamerun=Eisenbahngesellschaft
(Konzessionsurkunde55 24 ff.) 537. (Satzung,V) 553.—
desReichstags (V. v. 13.Dzbr.) 873.

Aufruf der Noten der BraunschweigischenBank (Bek.
v. 14. April) 461.

Aufsicht der Steuerbehördeüber die Ligaretten=
fabrikation (G. v. 3. Juni Anl. 2 § 13) 636. —
überden Brauereibetrieb (G. v. 3. Juni § 33) 685.

Aussichtsbehörde derKamerun Eisenbahngesellschaft
(Satung, VII) 555.

Aufsichtsrat derKamernn=Eisenbahngesellschaft
(Satzungö§ 30ff.) 546. — Besteuerungder an Auf.
sichtsratsmitgliederzahlbarenVergütungen (G. v.
3. Juni Anl. 3 Art. 2) 646. (das.Art. 6) 652. (G. v.
3. Juni VII) 711. (das.Anl.) 727. «

Aufstand, AurechnungdesJahres1906als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufständein Südwestafrika(A. O. v.
27. Febr.)430.

AufwandsentschädigungfürReichstagsmitglieder(G.
v. 21. Mai) 468.

Ausführungsbestimmungen zudenVerordnungenüber
dieUmzugskostender Reichsbeamten(Bek. v. 4. März)
388.

Ausfuhrvergütungen für Bier (G. v. 3. Juni § 10)
678.



Ausgabe vonReichsbanknotenzu 50 und20Mark (G.
v.20.Febr.)318.

Ausland, Abänderungdes Gesetzesüberdie Statistik
des Warenverkehrs mit dem Auslande (G. v.
7. Febr.) 104. — neue Fassung dieses Gesetzes(Bek.
v. 7. Febr.) 108. — Herrschaftdes Erbschafts=
steuergesetzesfür das Ausland (G. v. 3. Juni Anl. 4
§5§5ff.) 655. — Reichsstempelabgaben von aus=
ländischenWertpapieren(G.v. 3. Juni §2)696.—
desgl. von ausländischen Kauf-= und Arschaffungs=
geschäften(das. §9) 698. — von ausländischenLosen
und Spielausweisen(das.§ 28) 703.

Auslandsflotte, Vermehrungder Zahl der großen
Kreuzer(Novellev. 5. Juni) 729.

Ausnahmen vomVerbeteder Sonntagsarbeitin Ge=
werbebetrieben(Bek. v. 23. Mai) 475.

Ausspielungen, Entrichtungvon Reichsstempelabgaben
dafür (G. v. 3. Juni § 25) 703.

Ausstellung, SchutzvonErfindungenusw.aufderInter=
nationalen Ausstellung in Mailand und der Land=
wirtschaftsausstellungin Berlin=Schsneberg (Bek.
v. 26. Febr.)361. — desgl. auf der Ausstellungin
Nürnberg (Bek.v. 3. April) 460. — dekgl. auf
der Kunstgewerbeausstellungin Dresden (Bek. v.
12.April) 461.

Ausstellungsgüter sind von der statistischenGebühr
befreit(G.v.7.Febr.812,4)113.

Auswärtiges Amt, Erlaß von Anordnungenzur
Ausführung der Verordnung über die anderweitige
Regelung der Verwaltung usw. im Schugzebiete
derMarschall. usw. Inseln (V. v. 18.Jan.) 138.
— Unmzugskostenbei VersetzungenseinerBeamten
(Bek.v. 4. März, 8) 389.

Ausweichen von Seeschiffen(Seestraßenordnungv.
5.Febr.V)131.

Ausweispapiere bei Geschäftsreisenin Bulgarien
(Handels=usw.Vertragv. 1.Aug.05.,Art. 4)4. (Schluß=
protokoll zu Art. 4) 80. — desgl. in Schweden
(Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 6) 743. (das.Schluß.
protokollzu Art. 6) 835. — Ausweis der Reichs.
tagsmitglieder für die Freifahrtberechtigung(Bek.
v. 27. Juni) 850. — Ausweispapiere zum dauernden
oder längeren Aufenthalt in den Niederlanden
(Vertr.v. 17.Dez.O4.,Art. 1)880. (Bek.v. 6.Dez.)887.

1906. « 3
Ausweisung unbequemerDeutscheraus Schweden und
umgekehrt (Schlußprotokoll zum Handelsvertrage v.
8. Mai) 834. — desgl.aus denNiederlanden und
umgekehrt(Vertr.v. 17.Dez.01., Art. 2 u. 3) 880.—
zwangsweise Überführung auszuweisenderPersouen
aus Deutschland oder den Niederlanden über die
beiderseitigenLandesgrenzen(das.Art. 7ff.) 883.

Automobil s. Kraftfahrzeuge.

B.
Bachstelzen gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste 1) 100.

Baden, Warenvon und nachdenbadischenJollaus=
schlüssenbrauchennicht zur Statistik des Waren.
verkehrs angemeldetzu werden(G. v. 7. Febr. § 1)
109. — Abänderung von Reichstagswahlkreisen
G. v. 18. Febr.) 317. — Bildung von Weinbau.
bezirken (Bek.v. 27. März) 454.

Bahnhofsvorsteher, besondereAnforderungen(Bek.v.
8. März) 400.

Bahnmeister, besondereAnforderungen(Bek.v. 8.Mär))
401.

Bahnsteigschaffner,besondereAnforderungen(Bek.v.
8. März) 394.

Bahnwirter, besondereAnforderungen(Bekv. 8.Män))
397.

Balderschwang,WarendurchfuhrvonundnachÖsterreich=
Ungarn(ZusatzvertragzumHandelsvertragev. 25.Jan.
05., Art. 5, III) 147.

Bank, Konzessionsaktefür die Staatsbank von Marokko
(Gen.=Aktev. Algecirasv. 7. April, III. Kapitel)908.

Banknoten, Ausgabe solcherzu 50 und 20 Mark
(G. v. 20. Febr.) 318. — Aufruf und Einziehung der
Noten der Braunschweigischen Bank (Bek. v.
14.April)461.

VBasel, Errichtung deutscher Lollabfertigungs.
stellen auf den linksrheinischenBahnhöfen daselbst
(Vertrag v. 16. Aug. 05.) 349. — Aufhebungder
Übereinkunftüberdie ErrichtungeinerdeutschenJoll.
abfertigungsstellein Basel vom 7. August 1873 und
des zugehörigenNachtrags vom 23. Oktober 1876
(das.Art. 12) 353.

Bammfalken gehörenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02,,
Eiste2) 101.

A'



Baumläufer gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
Liste1) 99.

Bayern, Warendurchfuhr zwischender bayerischenGe=
meindeBalderschwang undSsterreich=Ungarn (Zu=
satzvertragzumHandelsvertragev. 25. Jan. 05.,Art. 5,
III) 147. — Bildung von Weinbaubezirken (Bek,
v. 27. März) 453.

Beamte, Verbot des Schürfens und Bergbaues in
den afrikanischen und Südseeschutzgebieten(Bergrver=

setzungenvon Beamten des Auswärtigen Amtes
(Bek.v. 4.März, 8) 389.— desgl.v. gesandtschaft=
lichen und Konsularbeamten (das.Pos. 8) 389.—
neueBestimmungenüber die Befähigung von Eisen=
bahn-Betriebs= und Polizeibeamten (Bek. v.
8. März) 391. — Beamteder Ostasiatischen Be=
satzungsbrigade nachihrerRückkehrnachDeutschland
(G.v. 31.Mai § 7) 478.

Pensionen der BeamtendesReichsheers (G.
v. 31. Mai § 32) 575. — desgl. derMarine (das.
§59) 586. —desgl. derKaiserlichenSchu truppen
(das.§ 72) 590. —teilweise Außerkraftsetzungdes
Unfallfürsorgegesetzes für Beamteund für Per=
sonendesSoldatenstandesvom 18. Juni 1901 (G. v.
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31.Mai § 76) 614. —
Zivilversorgung der Kapitulanten des Reichsheers
durchAnstellungals Beamte(G.v. 31.Mai 8§15ff.)597.

Verordnung,betr.Tagegelder,FuhrkostenundUm=
zugskostender BeamtenderMilitär- und Marine=
verwaltung(V. v. 11.Dez.)869.

Bedürftigkeit, Pensionsgewähtungan Offziere des
Reichsheersim Falle der Bedürftigkeit(G. v. 31.Mai
57) 567.

Befähigungsnachweis, BefähigungvonEisenbahn.
Betriebs- und Polizeibeamten (Bek.v. 8.März)
391. — ünderungderPrüfung der Seeschiffer auf
Kauffahrteischiffen(Bek. v. 14. März) 427.

Befestigungsaulagenfür die untereWeser(Bek.v.
6. Jan.) 87.

Befreiungen vonderVerpflichtungzurAnmeldungfür
die Statistik des Warenverkehrs (G. v. 7. Febr.
*51) 109. — desgl. von der statistischen Gebühr
(das. § 12) 112. — Befreiung der Berufskonsuln
von den direkten Steuern im wechselseitigenVerkehr
mit Ssterreich=Ungarn(ZusatzvertragzumHandelsvertrage
v. 25. Jan. 05., Art. 1, VI) 145. — Befreiungenvon
der Stempelabgabe für Aktien, Kuxe, Renten=

1906.

Befreiungen (Forts.)
und Schuldverschreibungen (G. v. 3. Juni, Anl.)
717 u. 718. — für Kauf= und sonstigeAnschaf.
fungsgeschäfte (das.Anl.) 721. — für Lotterie.
lose (das.Anl.) 722.— für Personenfahrkarten,
für Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge und für
VergütungenanAufsich tsrats mitglieder(G.v.3.Juni,
Anl. 3, Art. 2) 644.(G.v. 3. Juni, Anl.) 725u.727.—
desgl.von derErbschaftssteuer (das. Anl. 4 § 11) 658.
—desgl. desHaustrunks von der Brausteuer (V. v.
3. Juni § 9) 678.—desgl. von der Reichsstempel.
abgabe (G. v. 3. Juni Anl.) 717.

Behälter zur Beförderungvon Oynamitpatronen
mit der Eisenbahn(Bek.v. 7.März III) 390. — von
Fettgas (das.V) 391. — von Nitrozellulose.
pulver (Bek. v. 23. Juni) 847. — von Schieß.
mitteln in Metallhülsen (Bek. v. 23. Juni) 847.
— von Dinitrochlorhydrin (Bek. v. 10. Nov.)
868. — von Natrium (Bek.v. 10.Nov.) 868.

Behörden, Befugnisseder oberstenMilitär, Marine=
und Kolonialverwaltungsbehördenin bezug auf die
Pensionierungder Offziereusw. (G. v. 31.Mai) 565.

Beihilfe zu Pensionen der Offizieredes Reichsheers
(G. v. 31. Mai §7) 567. — deöhögl.der Kaiserlichen
Marine (das.§ 47) 582. —desgl. an Friedensinvaliden
der Unterklassen(G. v. 31. Mai § 46) 607.

Bekanntmachungenin Bergbauangelegenheitenin den
Schutzgebieten(Bergverordnung v. 27. Febr. § 9) 366.
—der Vergütungssätzefür Naturalverpflegung
der bewaffnetenMacht im Frieden (A. E. v. 16. Juli)
855.

Belgien, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft näßlichen Vögel
(v. 19. März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,beteiligtam
Internationalen Übereinkommenüber den Eisenbahn.
frachtverkehr (Bek.v. 3.März) 415, 417, 421. —
Teilnahme an der Internationalen Konferenz von
Algeciras (Gen.=Aktev. 7.April) 891.

Benzol, BeförderungvonGemischenvonHolzgeistund
Benzol mit der Eisenbahn(Bek.v. 7.März 1) 389.

Berechnung der pensionsberechtigtenDienstzeit der
Offiziere desReichsheers(G. v. 31. Mai 5§514ff.) 570.
—desgl. desBeurlaubtenstandes (das.§30) 575.
—der Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 §28)
664.

Bergbau in den afrikanischenund Südseeschutzgebieten
(Bergverordnungv. 27.Febr.III) 372.



Bergbaufelder in den afrikanischenund Südseeschutz«
gebieten(Bergverordnungv. 27.Febr. 8§37ff.) 372.

Bergbautreibende in den afrikanischenund den Südsee=
schutzgebicten,Rechtsverhältnissezwischenihnenund den
Grundstückseigentümern(Bergverordnungv.27.Febr.IV)
381.

Bergbehörden in den afrikanischenund Südseeschutz=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr.)363.

Bergpolizei in denafrikanischenundSüdseeschutzgebieten
(Bergverordnung v. 27. Febr. V) 383.

Bergverordnung für die afrikanischenund Südsee.
schutzgebiete(v. 27. Febr.) 363.

Bergwerkseigentum in den afrikanischenund Südsee=
schutgebicten(Bergverordnungv. 27.Febr.III. A u. C)
372 u. 379.

Bergwerkseigentümerin denafrikanischenundSüdsee=
schutzgebieten,RechteundPflichten(Bergverordnungv.
27.Febr.III.Bj)375.

Berlin, Teilungin mehrereGerichtsbezirke (Bek.v.
21. April) 463. — Gerichtsstand für die Reichs=
behördendaselbst(Bek.v. 21. April) 464.

Berlin. Schöneberg,SchutzvonErfindungenusw.auf
der Landwirtschaftsausstellung daselbst (Bek. v.
26. Febr.)361.

Berufung gegenEntscheidungenim Enteignungsverfahren
in Marokko(Gen.=AktevonAlgecirasv. 7. April § 119)
946. (G. v. 21. Dez. 8 4) 890.

Besatzungsbrigade, Ostasiatische(G.v. 31.Mai 57)478.
Beschäftigung von Arbeiterinnenund jugendlichen
ArbeiterninWalz.undHammerwerken(Bek.v.6.Juli) 853.

Beschwerden gegenEntscheidungender Verwaltungs=
behördenin den deutschenSchutzgebietenin Bergbau=
sachen(Bergverordnungv. 27. Febr.§ 4) 364.— gegen
denErbschaftsstenerbescheid (G. v. 3. Juni Anl. 4
46) 669.

Besitzer einerZigarettenfabrik(G.v.3.Juni, Anl. 2810)635.
Besoldungs=Etat für das Reichsbankdirektoriumfür
1906(G.v.31.März)446.(G.v.31.Mai§5)478.

Bestenerungder Verstümmelungs-, Kriegs- und
Alterszulage des Militärs ist ausgeschlossen(G. v.
31.Mal § 37) 578. (G. v. 31. Mai § 40) 604. —
Brausteuer (G. v. 3. Juni) 620 u. 675. — Be=
steuerungder Zigaretten (G. v. 3. Juni 81) 620.
(das.Anl. 2) 631. — der Erbschaften (G. v. 3. Juni
§51)620. (G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654.— derFracht=
urkunden, Personenfahrkarten, Erlaubnis.
karten für Kraftfahrzeuge und Vergütungen
für Aufsichtsratsmitglieder (das.Anl. 3) 642.

1906. 5

Betrag der Pension bei Offizieren besReichsheers
(G. v. 31. Mai § 6) 567. — desgl. desBeurlaubten=
standes (das.§ 29) 575. — Betrag der Rente bei
Unteroffizieren und Gemeinen(G. v. 31. Mai 99)
609. — Betrag der Brausteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 1, Art.I, § Za) 623. (das.§ 6) 677. — des
Eingangszolls für Zigarettentabak (das. Anl. 2
5 1) 631.— derZigarettensteuer (das.Anl. 2 §82)
632. — der Stempelabgaben für Frachturkunden,
Personen fahrkarten, Erlaubniskartenfür Kraft=
fahrzeuge und Vergütungenan Aufsichtsrats.
mitglieder (das.Anl. 3) 642. — der Erbschafts.
steuer (das.Anl. 4 § 10) 657.

Betrieb der Kamerun=Eisenbahn (G. v. 4. Mai,
Anl. § 4) 527. — Vorschriften und Anmeldung des
BetriebsbeiderZigarettenfabrikation (G. v. 3. Juni,
Anl. 2 §57) 634.

Betriebsleiter einerHlgarettenfabrik(G. v. 3. Juni,
Anl. 2 § 10) 635.

Beurkundung des Personenstandesusw. für Militär=
personen der Kaiserlichen Marine außerhalb Deutsch=
lands (V. v. 20. Febr.)359.

Beurlaubtenstand, Militärpersonendes Beurlaubten.
standesder Ostasiatischen Besatzungsbrigade
(G. v. 31.Mai §57) 478.

PensionierungderOffiziere undSanitätßoffizlere
des Beurlaubtenstandes des Reichsheers (G. v.
31.Mai §5 28 bis 31) 574. — desgl.der Marine
(das.§ 58) 586.

Bewaffnete Macht im Frieden, Festsetzungder Ver=
gütungenfür Naturalleistungen(G. v. 9. Juni) 735.—
AbänderungderVergütungssätze(A. E. v. 16.Juli) 855.

Bienenfresser gehörenzu den für dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
Liste1) 99.

Bier, Zeugnisse für deutscheBiere in Österreich.
Ungarn (LZusatzvertragzum Handelzvertragemit
Osterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 5, VIII)
151. — Stoffe zur Bierbereitung (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 1) 622. (G. v. 3. Juni § 1) 676. —ihre
Besteuerung (G. v. 3. Juni, Anl. 1 § 1) 623.
(G. v. 3. Juni 5 2) 676. — Strafen für Verwendung
unzulässiger Stoffe zur Bierbereitung (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 26a) 627. (G. v. 3. Juni §537) 687. —
SteuerbefreiungdesHGaustrunks (G. v. 3. Juni 89)
678.— Ausfuhrvergütungen (das.5 10) 6t73.

Bilanz derKamerunEisenbahngesellschaft(Satung,1lI)
54.



Bitumen in den deutschenSchutzgebieten(Bergverord=
nung v. 27. Febr.)363.

Vläschenausschlag beim Viehverkehraus oder nach
ÖOsterreich-Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv.
25. Jan. 05., Art 2u. 5)288 u. 290.

Blaukehlcheugehörenzu denfür dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln(Ubereinkunftv. 19.MärzO#2.,Liste1)99.

Blauracke gehörtzudenfür dieLandwirtschaftnüglichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 99.

Blauspechte gehörenzu den für dieLandwirtschaftnätz
lichenVögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02.,Liste1) 99.

Blockwärter beiderElsenbahn,besondereAnforderungen
(Bek. v. 8. März) 398.

Bodenerzeugnisse, ihre Verzollung im Verkehr mit
Bulgarien (Handels-usw.Vertrag v. 1. Aug. 05.,
Art. 8) 8.

Bohnen, WertbestimmungderEinfuhrscheineüberSpeise=
bohnen (G. v. 12. Febr.) 137.

Bolchen gehörtzum 13.elsaß lothringischenReichstags=
wahlkreise(Bek. v. 29. Juni) 852.

Bona Beri, Halbinsel in Kamerun: Enteignungvon
rivateigentum für Eisenbahnbauzwecke(G. v. 4. Mai)
525.

Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstrecken,beteiligtam
InternationalenÜbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 3. März) 413, 414.

Brauereien, zurBierbereitung zulässigeStoffe(G.
v. 3. Juni, Anl. 1 § 1) 622. (G. v. 3. Juni § 1)
676. — Entrichtungder Brausteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 3b) 624. (G. v. 3. Juni § 6) 677. — Er=
richtung eigener Mühlenwerke oder Malzquetschen
(G. v. 3. Juni, Anl. 1, § 22) 625.(das.5 26) 683. —
BesteuerungderEssigbrauereien (G. v. 3. Juni §4)
676.— AUnzeigederBrauerei.Räume undGefäße(das.
8 13)6789.

Braunellen gehörenzu denfür die Landwirtschaftnütz=
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

Braunkohlen in dendeutschensseche (Bergver=
ordnungv. 27. Febr.)363.

Braunschweig, Aufruf und einzeehungder Noten der
BraunschweigischenBank (Bek. v. 14. April) 461.

Brausteuer, AnderungdesGesetzesvom31.Mai 1872
(G. v. 3. Juni § 1 u.Anl. 1) 620 u. 622. — Er=
hebungs. und Verwaltungskosten der Bundes=
staaten(das.§ 5) 621.— Veröffentlichungderneuen
Fassung (Bek. v. 7. Juni) 675.

Braustoffe zur Bierbereitungzulässig (G.v. 3.Juni
51)676.—steuerpflichtig(das.82)676.

1906.
Bremser, besondereAnforderungen(Bek.v. 8.März)394.
Bretten gehörtzum 13. badischenReichstagswahlkreise
(G.p.18.Febr.)318.

Brown=Inseln, anderweiteRegelungderVerwaltung
usw. im Schutzgebietederselben(V. v. 18. Jan.) 138.

Buchführung über den zur Bierbereitung be=
stimmten Zucker (G. v. 3. Juni § 18) 680. — über
Ligaretten usw.(G. v. 3. Juni, Anl. 2, § 11)635.

Buchweizen, WertbestimmungderEinfuhrscheinedarüber
(G. v. 12.Febr.) 137.

Bulgarien, Handels., Loll. undSchiffahrtsver=
trag mit demDeusschen Reiche (v. 1. Aug. 05.) 1.

Bundesrat, NähereBestimmungenüberEinzelheitenzum
Gesetze,betr. die Statistik des Warenverkehrs
(G. v. 7. Febr. I§ 1, 3, 4, 5, 7, 9) 109. — über die
Wertbestimmungder Einfuhrscheine im Hollverkehre
(G. v. 12. Febr. § 4) 138. — über die Lollsätzeim
Verkehrmit denVereinigtenStaaten von Amerika
(G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357. —
über die Entschädigungder Reichstagsmitglieder
(G. v. 21. Mai) 468. — zumBrausteuergesetz(G.
v. 3. Juni § 5) 621. (das.Anl. 1) 622. (G. v. 3. Juni)
675. — zumZigarettensteuergesetz(G. v. B. Juni
Anl. 2) 631. — über Besteuerungder Personen.
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3 Art. 4) 648. —
über Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge (G. v.
3. Juni, Anl. 3, Art. 5) 649. — zumErbschafts.
steuergesetze(G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654. — zum
Reichsstempelgesetze (G. v. 3. Juni) 695. — für
die Einziehungvon Reichskassenscheinen (G. v.
5. Juni) 730. — zum Gesetzüber Schlachtvieh- und
Fleischbeschau (Bek. v. 14. Juni) 737. — über Be=
schäftigungvonArbeiterinnenundjugendlichenArbeitern
in Walz- undHammerwerken (Bek.v. 6. Juli) 853.

Ermächtigungzur Erhöhung der Vergütungssätze
für dieNaturalverpflegung der bewaffnetenMacht
im Frieden(G. v. 9. Juni) 735.— Genehmigungzum
Umlauf österreichischer Scheidemünzen im Zoll=
grenzbezirkeFriedrichshafen(Bek.v. 22. Juni) 844. —
desgl. auf preußischenEisenbahnstationen(Bek. v.
28. Juni) 852. — Grundsätzeüberdie freieFahrt der
Reichstagsmitglieder auf den deutschenEisen=
bahnen(Bek.v. 27. Juni) 850. — Abänderungder
Reichstagswahlkreise in Elsaß=Lothringen(Bek.
v. 29. Juni) 852.

Underung der Anlage B zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung (Bek.v. 8. Febr.) 139. (Bek. v.



Bundesrat (Forts.)
7. März) 389. (Bek. v. 25. März) 433. (Bek. v.
23. Juni) 845. (Bek.v. 10.Nov.) 867.

ErgänzungenundünderungendesMilitärtarifs
für Eisenbahnenund der Militär-Transport=
Ordnung (Bek.v. 16. Febr.) 141. (Bek.v. 23. Juni)
850.

Anderungender Prufung für Seeschifferauf
Kauffahrteischiffen (Bek. v. 14. März) 427. —
Ausnahmenvom Verboteder Sonntagsarbeit im
Gewerbebetriebe(Bek. v. 23. Mai) 475. — Feststellung
der Grundsätze für die Besetzung der den Militär—
anwärtern vorbehaltenen Stellen (G. v. 31. Mai
5 18) 598.— BeschlußzurAuflssung desReichs.
tags (V. v. 13.Dezbr.)873.

Bundesstaaten erhaltenfür die durchdie Statistik
desauswärtigenWarenverkehrs erwachsendenKosten
eineVergütungaus demErtragederstatistischenGebühr
(G. v. 7. Febr. § 14) 113. — Gerichtsstand für
Deutsche,die keinemBundesstaatangehören(Bek. v.
21. April) 463. — Anteil an der Erbschaftssteuer

waltungskostender Braustener (G. v. 3. Juni § 5)
621.— Zuständigkeitfür dieErhebungderErbschafts.
steuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 33) 665. (das. 55 58
bis 60) 673. — Anteil an den Reichsstempel.
abgaben(G. v. 3. Juni § 81) 715.

Matrikularbeiträge zum Reichshaushaltefür
das Rechnungsjahr1905 (G. v. 27. März) 436. (G.
v. 27. März) 442.

Buschrohrdrosffelgehörtzu denfür dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste1)100.

C.

Cahücit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 846.

Charlottenburg, Gerichtsstandfür dieReichsbehörden
daselbst(Bek.v.21.Apri 464.

Cheddite, Beförderungvon Patronen daraus mit der
Eisenbahn(Bek. v. 25. März) 433.

China, Bestimmungenüberdas nachChina gesandte
OÖstasiatischeExpeditionskorps(G. v. 31.Mai § 7) 478.

1906. 7
Chlorat=Sprengstosfe,Beförderungmit derEisenbahn
(Bet.v.25.März)433.

Cisticolen gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnät=
lichenVögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste 1)
100.

D.
Dahmenit, Gesteins-und Perfektiv., Beförderungmit
der Eisenbahn (Bek. v. 8. Febr.) 139.

Dampfschiffe,ErgänzungundAbänderungderVerord.
nung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens auf
See vom 9. Mai 1897 (V. v. 5. Febr.) 115. — Ver=
öffentlichungder neuen=Seestraßenordnung= (Bcek.
v. 10.Febr.) 120.— BesteuerungvonFrachturkun=
den und Personenfahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3)
642. (G. v. 3. Juni IV u. V) 704 u. 706.

Dänemark, Eisenbahnstrecken,beteiligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 3. März) 409, 415. — Entschädigungder
AngehsrigenDänemarks für unschuldigerlitteneUnter=
suchungshaft (Bek. v. 3. Mai) 465.

Därme, VerkehrdamitausundnachSsterreich-Ungarn
(Viebseuchenübereinkommenv. 25.Jan. 05., Art. 2) 289.

DeckofflzierederKaiserlichenMarine,ihrePenfionierung
(G.v.31.Mal§46)582.

DefrandationenderBraustener(G.v.3.Juni,Anul.1
827) 628. (G. v. 3. Juni § 38) 687.— der Ligar.
rettenstener (G. v. 3.Juni, Anl. 2 § 17) 637.

Desinfektion vonEisenbahnwagennachViehtransporten
(ViehseuchenübereinkommenmitSsterreich-Ungarnv.
25.Jan.05.,Art.8)291.

Deutsche, Gerichtsstandfür Deutsche,diekeinemBundes=
staatangehören(Bek.v. 21. April) 463.

Deutsch=Krawarn, Gestattungdes Umlaufs öster=
reichischerScheidemünzenauf derEisenbahnstationdaselbst
(Bek. v. 28. Juni) 852.

Diedenhofen gehörtzum13.elsaßlothringischenReichs=
tagswahlkreise(Bek.v. 29. Juni) 852.

Dienstbeschädigungder Offiziere des Reichsheers
(G. v. 31.Mai § 5) 566. — der Unteroffiziere
und Gemeinen(G. v. 31. Mai § 3) 594.

Diensteinkommen pensionsfähiges,der Offiziere des
Reichsheers (G. v. 31. Mai §5 9, 10) 568. — der
Marine (das.§ 48) 583.— der KaiserlichenSchutz.
truppen (das.§ 65) 588.



Dienstzeit,BerechnungderpenflonsberechtigtenDienstzeit
bei Offizieren des Reichsheers (G. v. 31. Mai
S 14f.) 570. — desgl. des Beurlaubtenstandes
(bas.§30)575.—bei OfsfizferenderKaiserlichen
Marine (das.9 52) 584. — desgl. der Kaiserluzen
Schutztruppen (das.5 69) 589. —bei versorgungs.
berechtigtenUnterofftzieren und Gemeinen(G. v.
3. Mai8 5ff.595(das.5853ff.60.(das.565)611.

Dinitrochlorhydrin, Beförderungmit der Eisenbahn
(Getk.v.10.Nov.)868.

Distelfinke gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnütz=
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02., Liste1)100.

Dittersbach, Gestattungdes Umlaufs ssterreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdas. (Bek.v.
28.Juni)852.

Dresden, SchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichen auf der Kunstgewerbeausstellungdas. (Bek. v.
12.Upril)461.

Duala, EisenbahnvondortnachdenManengubabergen
(C.v.4.Mah525.

Dynamit, Beförderungvon Patronen daraus mit der
Eisenbahn(Bek.v.v.Mär III)390.

E.
Eberbach gehörtzum12.badischenReichstagswahlkreise
(C.v.18.Febr.)318.

Edelmetalle in dendeutschenSchutzgebieten(Bergver=
ordnungv. 27.Febr.)363.

Sdelsteine in den deutschenSchutzgebieten(Bergver=
ordnungv 27.Febr.)363.

Eheschließung vonauf SeeoderaußerhalbDeutschlands
befindlichenMilitärpersonenderKaiserlichenMarine(V.
v.20.Febr.)359.

Eichelhäher gehörtzu denfür dieLandwirtschaftschäd=
lichenVögeln(lbereinkunftv.19.März02.,Liste2)101.

Eidelstedt, VersendungungereinigterKnochenmit der
Bahn nachRendsburg(Bek.v. 19.März) 431.

Eilgutverkehr, Lollabfertigungfür Eilgüter im Verkehr
zwischenDeutschlandundderSchweiz(Vertr.v. 16.Aug.
05.) 350.

Einfuhr von Tieren und tierischenRohstoffenaus und
nachÖsterreich=UngarnkannbeimAuftretenvon Vieh=
seuchenbeschränktoder verboten werden (Viehseuchen=
übereinkommenmitSsterreich=Ungarnv. 25.Jan.05.)
287.

1906.
Einfuhrscheine, ihreWertbestimmungim Hollverkehre
(G. v. 12. Febr.) 137.

Eingeborene, ZulassungzumBergbau in denSchutz
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. § 2) 364. —
Anrechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr aus
Anlaß der Eingeborenen=Aufständein Südwestafrika
(A. O. v. 27. Febr.)430.

Einhufer, Räude und Bläcchenausschlagderselbenbe=
gründenEinfuhrverbot nach oder aus Csterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art.5)290.

Einlieferungsscheine im Schiffsverkehre,Reichsstempel=
abgabedavon(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1) 643.

Einnahmen, SchaffungneuerEinnahmenin Marokko
(Gen.,Aktev. Algzecirasv. 7.April,IV.Kap.)921.

Einspruch gegenEntscheidungenimVersorgungsverfahren
bei Unteroffizierenund Gemeinen(G. v. 31. Mai
829)600.

Eintrittsstationen beimViehverkehraus undnachSster=
reich-=Ungarn(Viehseuchenübereinkommenv. 25.Jan. 05.)
287.

Einziehung (Einlösung)der Noten der Braun=
schweigischenBank (Bek.v. 14.April) 461. — von
Reichskassenscheinen (G. v. 5. Juni) 730.

Eisen in den deutschenSchutgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)363.

Eisenbahnbeamte,NeueBestimmungenüberdie Be.=
fähigungderEisenbahn-Betriebs=und Polizeibeamten
(Bek. v. 8. März) 391.

Eisenbahnen,AnderungderAnlageB zurEisenbahn=
Verkehrsordnung (Bek. v. 8. Febr.) 139. (Bek.
v. 7. März) 389. (Bek. v. 19.März) 431. (Bek. v.
25. März) 433. (Bek. v. 23. Juni) 845. (Bek. v.
9. Aug.) 859. (Bek. v. 10.Nov.) 867.

Vereinbarung leichtererVorschriftenfür dendeutsch.
luxemburgischenWechselverkehr(Bek.v. 12.März)430.

Ergänzung des Militärtarifs und Anderung
der Eisenbahn-Transport= Ordnung (Bek. v.
16. Febr.) 141. (Bek. v. 23. Mai) 558. (Bek. v.
23. Juni) 850.

Beförderung von Gesteins. Dahmenit und
Perfektiv= Dahmenit (Bek. v. 8. Febr.) 139. —
von Kraftwagen, die nicht der Militärverwaltung
gehören, auf Grund eines Militärfahrscheins (Bek. v.
16. Febr.) 141. — von fertigenGranatzündern
(Bek.v. 16. Febr.)141.— von Gemischenvon Holz=
geist undBenzol mitoderohneErdwachsz.B. Pansol
(Bek.v. 7. März 1) 389. — von Patronen (dafs.11



Eisenbahnen (Forts.)
und III) 390. (Bek. v. 25. März) 433. (Bek. v.
23. Juni) 845. (Bek. v. 9. Aug.) 859. (Bek. v.
10.Nov.)867.— von Fettgas (Bek. v. 7. MärzV)
390. — vonChlorat. Sprengstoffen (Bek. v.
25. März) 433. — von verschiedenenSchieß. und
Sprengmitteln (Bek. v. 23. Juni) 845. — von
Ammonfördit (Bek. v. 9. Aug.) 859. (Bek. v.
10. Nov.) 867. — von Dinitrochlorhydrin (Bek.
v. 10. Nov.) 868. — von Natrium (Bek. v.
10.Nov.) 868.

IneinandergreifendeFahrpläne für durchgehenden
Personen- und Güterverkehrvon und nachÖsterreich
Ungarn (SZusatzvertragzum Handelsvertragemit
Ssterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144.
— Eisenbahntransportevon Tieren aus und nach
Ssterreich=Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv.
25. Jan. 05., Art. 2) 289. — Güterbeförderung
auf Eisenbahnen im wecchselseitigenVerkehr mit
Serbien (ZusatzvertragzumHandelsvertragemit Serbien
29.

v. 16. Nov. 04., Art. 1, IX) 323. — NeueBestim.

mungenüberdieBefähigungvonEisenbahn=Betriebs.
und Polizeibeamten (Bek. v. 8. März) 391. —
Mitglieder des Reichstags haben freie Eisenbahn=
fahrt für die Dauer der Sitzungsperiode, sowie acht
Tage vor Beginn und nachSchluß(G. v. 21. Mai § 1)
468. — GarantiedesReichesbezüglichder Eisenbahn
von Duala nachden Manengubabergen (G. v.
4. Mai) 525. — Bau- und Betriebskonzessionund
Satzungder Kamerun=Eisenbahngesellschaft (G.
v. 4. Mai) 526. 538. — Wagenbedarfbei Militär=
transporten (Bek. v. 23. Mai) 558. — Reichsstempel=
abgaben von Frachturkunden und DPersonen=
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1 bis4) 642f.
(G. v. 3. Juni IV u. V) 704 und 706. (das.Anl.) 722
und 724. — Grundsätzeüber die freieFahrt der Reichs.
tagsmitglieder auf dendeutschenEisenbahnen(Bek.
v. 27. Juni) 850.

NeueListeder amInternationalenÜbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisen=
bahnstrecken(Bek.v. 3. März) 403.— Ergänzungdieser
Liste (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli) 856.
(Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.)863. (Bek
v. 6. Nov.) 865 (Bek. v. 11.Dezbr.)877.

Eisenbahnstationen, Gestattungdes Umlaufs öster=
reichischerScheidemünzenauf preußischenEisenbahn=
stationen(Bek.v. 28. Juni) 852.
Reichs=Gesetzbl.1006.

1906. 9

Eisenbahntarifwesen, gegenseitigeUnterstätzungim
VerkehrmitOstereich-Ungarn (Zusatzvertragzum Hau=
delsvertragev. 25.Jan. 05., Art. 1, III) 144.

Eisenbahn=Verkehrsordu#ung (. Eisenbahnen.
Eisenbahmwagen,Reinigungund Desinfekrionnach
Viehtransporten(Vichseuchenübereinkommenmit Öster=
reich- Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 8) 291.
Elsaß=Lothringen, KontrolleseinesLandeshans.
halts für 1905 durch den Rechnungshof(G. v.
5. Febr.) 103.

Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
27. März) 456.— AbänderungderReichstagswahl.
kreise (Bek. v. 29. Juni) 852.

Elster gehört zu den für die Landwirtschaft schädlichen
Vögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Eltern, BetragderErbschaftssteuerfür sie(G. v. 3. Juni,
Anl. 4 § 10) 657.

Emmerich istGrenzortfür dieÜbernahmeausgewiesener
Dersonen im Verkehr zwischen Deutschland und den
Niederlanden(Bek. v. 6. Dez.) 888.

Enschedeist Grenzortfür dieÜbernahmeausgewlesener
Personen im Verkehr zwischenDeutschlandund den
Niederlanden (Bek. v. 6. Dez.) 888.

Enteignungen aufderHalbinselBona=Beri(Kamerun)
zum Bau einer Eisenbahn (G. v. 4. Mai) 525. — in
Marrokko (Gen.=Akte v. Algeciras v. 7. April,
Art.114ff.)945.

EntschädigungderAngehörigenDänemarks,Norwegens
und Schwedensfür unschuldigerlitteneUntersuchungs=
haft (Bek.v. 3. Mai) 465. — von Kapitulanten beim
übertritt in denZivildienst(G. v. 31.Mai § 19) 598.

Entscheidungen, BeschwerdengegenEntscheidungender
Verwaltungsbehördenin den deutschenSchutzgebietenin
Bergbausachen(Bergverordnungv. 27.Febr.§4)364.
— Rechtsweg dagegen(das.§ 5) 365. — Voll.
streckung(das.§ 6) 365.

Eppingen gehörtzum 13.badischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18. Febr.) 318.

Erbfolge verpflichtetzur Erbschaftsstener(G. v. 3. Juni,
Anl. 4) 654.

Erbschaften, ihreBesteuerung(G. v. 3. Juni §51 und
Anl. 4) 620 und 654.

Erbschaftssteuer,Anteil desReichesundderBundes.=
staatendaran (G. v. 3. Juni § 2) 621.

Erbschaftssteuergesetz (G.v.3.Juni, Anl. 4)654.
Erbschaftsstenerämter,Bestimmungderselbendurch
dieLandesregierungen(G. v. 3. Juni, Anl. 4 8 34) 666.

B



Erdöl in den deutschenSchuhgebieten(Bergverordnung
v.27.Febr.)363.

Erfindungen, Schutz auf der InternationalenAus=
stellung in Mailland und der Landwirtschafts=
ausstellungin Berlin= Schöneberg (Bek.v. 26.Febr.)
361. — desgl. auf der Ausstellungin Nürnberg
(Bek. v. 3. April) 460. — desgl. auf der Kunst=
gewerbeausstellunginDresden (Bek.v. 12.April)461.

Erhebung derErbschaftssteuer,Zuständigkeitdafür(G.
v. 3. Juni, Anl. 4 § 33) 665.

Erlaß derBrausteuer(G. v. 3. Juni § 11)678.
Erlanbniskarten für Kraftfahrzeuge,Besteuerung(G.
v.3.Juni,Anl.3,Art.2)645.(das.Art.5)649.(G.
v.3.JuniVI)708.(das.Anl.)726.

Erleichterungen bei denAnmeldungenzurStatistik
desWarenverkehrsmit demAuslande(G. v. 7. Febr.
59)112.

Erlöschen desRechtesanf denBezugderPensions.
gebührnissebeiOffizierendes Reichsheers(G. v. 31. Mai
§5§522ff.) 572. — desgl.der Versorgungsgebührnisse
der Unteroffiziereund Gemeinen(G. v. 31. Mai §33)
601.

ErmähßigungenderReichsstempelabgaben(G.v.3.Juni,
Anl.) 716. .

Erstattung der Brausteuer(G. v. 3. Juni § 11) 678.
Ertrag derKamerun-Eisenbahngesellschaft, seine
Ermittelungund Verwendung(Satzung,III) 542.

Ertragswertvon Grundstücken im Sinne des

Erwerb von Todeswegen,seineBesteuerung(G. v.
3. Juni, Anl. 4) 654.

Erwerbsrecht desdeutschenReichesan derKamerun.
Eisenbahn(Konzessionsurkunde§23) 536. (Saßung,VI)
555.

Erwerbsu#fähigkeit bei Unteroffizierenund Gemeinen
(G.v. 31.Mai §4) 594.

Erze in den deutschenSchutzgebieten,(Bergverordnung
v. 27.Febr.)363.

Esel, DässebeimTransportaus odernachSsterreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.

Essigbrauereien,Besteuerung(G.v. 3.Juni §4)676.
Etat, s. auchReichshaushalt, #andeshauszhalt.
KontrolledesHaushaltsderSchutzgebiete für 1905
durchden RechnungshofdesDeutschenReiches(G. o.
5. Febr.) 103.

Expeditionskorps,Ostasiatisches(G.v.31.Mai 87)478.

1906.

F.
Fabrik zur Herstellungvon Zigarctten(G. v. 3. Juni,
Anl. 2) 631.

Fabrikanten, deutsche,Geschäftsverkehrin Bulgarien
und umgekehrt(Handelsvertragv. 1.Aug.05., Art. 4) 4.
— desgl. in Schweden (Handelsvertrag v. 8. Mai.,
Art.6)743.

Fahrdienstleiter auf Bahnhöfen, besondereAnforde=
rungen (Bek. v. 8. März) 399.

Fahrkarten, Besteuerung(G.v.3.Juni,Anl.3,Art.2)
644. — Beförderung von Einberufenen im Mobil.
machungsfall ohne Fahrkarten(Bek.v. 23. Juni)
850. — Fahrkartenfür Mitglieder des Reichs.
tags(Bek.v.27.Junl)850.

Fahrpläne, ihr Ineinandergreifen für durchgehenden
Personen-und Güterverkehrvon und nachSsterreich=
Ungarn(ZusatzvertragzumHandelsvertragev.25.Jan. 05.,
Art.1,IV)144.

Fahrscheine, Besteuerung(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2)
644.

Fahrtausweise, Besteuerung(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
urt.2)644. »

Falken gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Fälligkeit der Brausteuer(G. v. 3. Juni §8) 677.
Fälschung derSteuerzeichenfür dieZigarettensteuer(G.
v. 3. Juni, Anl. 2 § 25) 639.

Familienstiftungen, BefreiungvonderErbschaftssteuer
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 11,5) 659.

Fernsprechanlagen in dendeutschenSchutzgebieten(V.
v.15.Juni)843.

Festungen, Befestigungsanlagenfür dieuntere Weser
(Bek. v. 6. Jan.) 87. — Erweiterung der Rayons für
die FestungGrandenz (Bek.v. 2. Aug.) 857.

Fett, Verkehrdamitaus und nachÖsterreich=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,Art. 2) 289.

Fettgas, Beförderungmit der Eisenbahn (Bek. v.
7.MärzV) 390.

Fischerfahrzeuge,FührenvonLichternaufSee(V.v.
5. Febr. II) 116. — Signalführung nachderneuen
*Seestraßenordnung-(v. 5.Febr.,Art. 9) 125.

Fiskus, Bergbaubetriebin den deutschenSchutzgebieten
(Bergverordnungv. 27. Febr. 82) 364.

Flackerfeuer als Schiffssignal(Seestraßenordnungv.
5.Febr.) 120.



Flammensignale als Notsignalevon Schiffenauf See
(Seestraßenordnung v. 5. Febr., Art. 31) 134.

Fleisch, Ein und Durchfuhrvon bulgarischemFleische
(Handels-usw.Vertragv. 1.Aug. 05., Schlußprotokoll
zu Art. 6) 81.

Fleischbeschau, Ausdehnungdes Gesetzesdarüberauf
Renntere und Wildschweine(Bek. v. 14. Juni) 737.

Fliegenfänger gebsrenzu den für die Landwirtschaft
nüglichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02., Liste1)
100.

Flotte, Vermehrungderselben(Novellev. 5. Juni) 729.
Flurschäden, Reisegebührnissean Militärbeamte bei Ab.
schatung von Flurschäden(V. v. 11. Dez. § 6) 871.

Fluß#tadler gehörenzu den für die Landwirtschaftschäd=
lichenVögeln(UÜbereinkunftv. 19.März 02., Ciste2) 101.

Frachtbriefe, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 3. Juni,
Anl. 3, Art. 1) 642. (G. v. 3. Juni § 34) 704.

Frachtfuhrgewerbe, Begriff und Besteuerungim
Wechselverkehrmit ÖOsterreich-Ungarn(Zusatzvertragzum
HandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Art 5, XII) 152.

Frachturkunden, Reichsstempelabgabendavon (G. v.
3.Jum,Anl.3,Art.1)642.(das.Art.3)647.(G.v.
3. Juni § 34) 704. (das.Anl.) 722.

Frachwwerkehr zwischenDeutschlandund der Schweiz,
Zollabfertigung(Vertr.v. 16.Aug. 05.) 349.

Frankreich, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel
(v. 19.März 02.)89.— Eisenbahnstrecken,beteiligtam
Internationalen Übereinkommen über den Eisen bahn=

frachtverkehr (Bek.v. 3.März) 408, 415, 416,419.
424. — Teilnahme an der Internationalen Konferenz
von Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Freiwillige Gerichtsbarkeit, #nderungdesGesetzes
darüber (G. v. 5. März) 387. — Gerichtsstand für
Deutsche,die keinemBundesstaatangehören(Bek.v.
21. April) 463.

Freiwillige KrankenpflegeimKriege,Versorgungder
dazu gehörendenPersonen (G. v. 31. Mai § 44) 605.

Freundschaftsvertrag zwischenAthiopienundDeutsch=
land (v. 7. März 05.) 470.

Friedensinvaliden, ihreVersorgungsgbhrnisse(G.v.
31. Mai § 45) 606.

Friedensstand, MilitärpersonendesFriedensstandesder
OstasiatischenBesatzungsbrigade(G. v. 31. Mai §7) 478.

Friedrichshafen, GestattungdesUmlaufzösterreichischer
Scheidemünzenim Zollgrenzbezirkedaselbst(Bek. v.
22.Juni) 844.

1906. 11
Frist zur NachlieserungdesAnmeldescheinsfür die Sta=
tistik des Warenverkehrs mit demAuslande(G.v.
7. Febr. §6) 111. — für BeschwerdengegenErntschei=
dungenderVerwaltungsbehördenin dendeutschenSchutz=
gebietenin Bergbausachen (Bergverordnung.27 Febr.
*4) 365. — für die Geltendmachungvon Pensions=
ansprüchenvon AngchörigenderKaiserlichenSchutztruppen
(G. v. 31. Mai §64) 588. — für Renten anmeldung
der Unteroffiziereund Gemeinedes Reichsheers(G. v.
31.Mai 52)593—für EinspruchbeimVersorgungs=
verfahren für Unteroffiziereund Gemeine(G. v. 31. Maie
529) 600.— zur Erhebungder Klage überAnsprüche
aus demMilitärfürsorgegesetze (G.v. 31.Mal §42)
605. — zur AnmeldungdesAnspruchsauf Renten=
erhöhung bei DersonenderUnterklassenderKatserlichen
Marine (G. v. 31. Mai §558) 610. — für Renten=
anmeldungderUnteroffiziereundGemeinebeidenKaiser=
lichen Schutztruppen(G. v. 31. Mai §564) 611. — für
AnmeldungeinerErbschaft (G. v. 3.Juni, Anl. 4 5 36)
666. — für eineErbschaftssteuererklärung (das.
5 37) 667.— zur Entrichtungder Erbschaftssteuer
(das.5 45) 669. — zur BeschwerdegegendenErbschafts=
steuerbescheid(das.§ 46) 669. — für dieFälligkeit und
Stundung der Brausteuer (G. v. 3. Juni § 8) 677.
—zur AnmeldungderBrauerei=Räume und Ce=
fäße (das.5 13)679.— für dieVerjährungderStraf=
verfolgung beiJuwiderhandlungengegendasBrau=
steuergesetz(das.952) 692.— für Versteuerungaus.
ländischer Wertpapiere (G. v. 3. Juni 52) 696.
—Verjährungsfrist für Reichsstempelabgaben (G.
v. 3. Juni § 69) 712. —zur Beschreitungdes Rechts=
wegs in Reichsstempelabgabensachen(G.v. 3.Juni
570) 712. — zur Einlegungder Berufung im Ent=
eignungsverfahren im Marokko (G. v. 21. Dez.
§*4) 890.

Fuhrkosten, Verordnung,betr.FuhrkostenderBeamten
derMilitär, undMarineverwaltung(V. v. 11.Dez.)869.

G.
Gabelweihen gehörenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste2)101.

Gandringen gehörtzum 14.elsaßlothringischenReichs=
tagswahlkreise(Bek.v. 29. Juni) 852.

8-



Garantie desReichesbezüglichderEisenbahnvonDuala
nach den Manengubabergen(G. v. 4. Mai) 525.

Garnisonort einerMilitärperson(G. v. 5. März) 387.
Gartenlaubvögel gehörenzu denfürdieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19.März 02.,
Liste1) 100.

Gebühr, statistische (G. v. 7. Febr. § 11) 112. —
Befreiung davon(das.5 12)112.—Reichsstempel.
marken zu ihrerEntrichtung(das.§ 13) 113.— Ver=
jährung (das.§ 15) 114.

Geburten, Beurkundungbei auf See usw. befindlichen
Militärpersonen der Kaiserlichen Marine (V. v.
20. Febr.)359.

Gefäße für BrauereibetriebsindderSteuerhebestellean=
zuzeigen(G. v. 3. Juni § 13) 679.

Geslügel im Verkehraus und nachÖsterreich=Ungarn
(Viehseuchen=Übereinkommenv. 25. Jan. 05.) 287.

Gchälter von Aufsichtsratsmitgliedern,ihreBesteuerung
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni
VII)711.

Geistliche, ihre Pensionterunginfolge einer im Dienst
als HeeresbeamteerlittenenDienstbeschädigung(G. v.
31.Mai834)577.

Generalakte der InternationalenKonferenzvonAl=
geciras (v. 7. April) 891. — Organisation der Po=
lizei (das.Kap.1) 896. — ÜUberwachungund Unter=
drückungdes Waffenschmuggels (das.Kap. II) 901.
—Konzessionsaktefür eineStaatsbank (das.Kap.1II)
908.— Verbesserungder Steuererträge undSchaf.
fung neuer Einnahmen (das. Kap. IV) 921. — Regle=
ment, betr. die marokkanischenZollämter sowie die
Unterdrückungdes Jollbetrugsund desSchleichhandels
(das. Kap. V) 931. — öffentlicher Dienst und
öffentlicheArbeiten(das.Kap.VI) 942.

Gesetz zur Ausführung der Generalakte(v.
21. Dez.)889.

Generalinspektion für die Polizei in Marokko (en.
Aktev. Algecirasv. 7. April Art. 7) 899.

GepäckverkehrzwischenDeutschlandund derSchweiz,
Lollabfertigung(Vertr. v. 16.Aug. 05.) 349.

Gericht, an die Stelle desObergerichts in Jaluit
tritt das in Herbertshöhe (V. v. 18. Jan.) 138. —
Zuständigkeitin Bergbau streitigkeiten in dendeutschen
Schußzgebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. § 5) 365.
— Mitwirkung beim Erbschaftssteuerwesen (G. v.
3. Junt, Anl. 4, § 40 u. 41) 667.

1906.

Gerichtsbarkeit, freiwillige, Anderung des Gesetzes
darüber(G. v.5.März) 387. — Gerichtsstandfür Deutsche,
die keinemBundesstaatangehören(Bek.v. 21.April) 463.

Gerichtsbezirk, TeilungderStadtBerlin in mehrere
Gerichtsbezirke(Bek. v. 21. April) 463.

Gerichtsstand für Deutsche,die keinemBundesstaat
angehören(Bek. v. 21. April) 463. — für die Reichs=
behördenin Berlin und Charlottenburg(Bek.v. 21. April)
464. — für die Kamerun=Eisenbahngesellschaft(Satzung
W15)542.

Gesandte, UmzugskostenvongesandtschaftlichenBeamten
(Bek. v. 4. März, Pos. 8) 389.

Geschäftsreisen, Ausweispapiere für Kaufleute usw. bei
Geschäftsreisenin Bulgarien (Handels- usw. Vertrag v.
1. Aug. 05., Art. 4) 4. (Schlußprotokoll zu Art. 4) 80.

Geschwister, Betrag der Erbschaftsstenerfür sie(G. v.
3.Juni,Anl.4 §10)657.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Be=
steuerungder an Aufsichtsratsmitglieder zahl=
barenVergütungen(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646
(G. v. 3. Juni VII) 711. — kommerzielle,industrielle
und finanzielle Gesellschaftenim wechselseitigenVerk.hr
zwischenDeutschland und Schweden (Handelsvertrag
v. 8. Mai, Art. 5) 742.

Gesteins=Dahmenit, Beförderungmit derEisenbahn
(Bek. v. 8. Febr.) 139.

Gewährleistung desReichesfür die Kamerun=Eisen=
bahngesellschaft(Satzung § 17) 542.

Gewerbebetrieb, AusnahmenvomVerbotederSonntags=
arbeit (Bek. v. 23. Mai) 475.

Gewerbe=Legitimationskartefür Handlungsreisende
usw. in Bulgarien (Handels- usw. Vertrag v.
1. Aug. 05., Urt. 4) 4. (SchlußprotokollzuArt. 4) 80.
—desgl. in Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai,
Ar#tt.6) 743. (Schlußprotokoll zu Art. 6) 835.

Gewerbetreibende, deutsche,Geschäftsverkehrin Bul.
garien undumgekehrt(Handelsvertragv. 1. Aug. 05.,
Art. 4) 4. — desgl.in Schweden (Handelsvertragv.
8. Mai, Art. 6) 743.

Gewerbserzeugnisse,ihreVerzollungim Verkehrmit
Bulgarien (Handels-usfw.Vertrag v. 1. Aug. 05.,
Art. 8) 8.“

Gewinnanteile von Aussichtsratsmitgliedern,ihreBe=
steuerung(G. v. 3.Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v.
3.Juni,VII)711.

Gierfalken gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschäd=
lichenVögeln(Ubereinkunftv.19.März02.,Liste2)101.



Girlitze gehörenzu denfür die Landwirtschaftnützlichen
Vögeln(Übereinkunftv.19.März02., Liste1) 100.

Glashütten, Ausnahmenvom Verboteder Sountags=
arbeit (Bek. v. 23. Mai) 475.

Gleitaare gehörenzudenfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02., Liste2) 101.

Glimmer in dendeutschenSchußgebicten(Bergverordnung
v.27.Febr.)363.

Gold in den deutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v.27.Febr.)363.

Goldammern gehörenzudenfürdieLandwirtschaftnütz=
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02.,Liste1) 100.

Goldhähnchen gehörenzudenfür dieLandwirtschaftnütz
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02.,Liste1) 100.

Goldhähnchenlaubvögel gehörenzu denfür dieLand=
wirtschaftnützlichenVögeln(ÜUbereinkunftv.19.März02.,
Liste1) 100.

Gouverneur vonDeutsch=Neuguinea,Anordnungenzur
Ausführung der Verordnung über die anderweitige
Regelung der Verwaltung usw. im Schutzgebieteder
Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. —
Befugnissein Bergbausachenin dendeutschenSchutz=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. § 3) 364. —
Kontrolle über das Telegraphenmonopol desReiches
in dendeutschenSchutzgebieten(V. v. 15.Juni § 2) 843.

Granatzünder, fertige,ihreBeförderungmit derEisen=
bahn (Bek. v. 16. Febr.) 141.

Graphit in den deutschenSchutzgebietenBergverord=
nung v. 27. Febr.) 363.

Grasmücken gehörenzudenfür dieLandwirtschaftnütz
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02, Liste1)100.

Graudenz, Erweiterungder Festungs=Rayons(Bek.v.
2. Aug.) 857.

Grenzen, zwangsweiseÜUberführungauszuweisender
Personenaus DeutschlandoderdenNiederlandenüber
die beiderseitigenLandesgrenzen(Vertr.v. 17.Dez.04.,
urt.7fl.)883.

Grenzorte für dieÜbernahmevonausDeutschlandoder
den NiederlandenausgewiesenenPersonen (Bek. v.
6. Dez.) 888.

Grenztierarzt, Untersuchungvon Viehtransportenaus
und nachÖsterreich=Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05., Art. 3) 289.

Grenzzollämter für dengegenseitigenViehverkehrzwischen
DeutschlandundÖsterreichUngarn (Viehseuchenüberein=
kommenv. 25.Jan. 05.) Anlage zumSchlußprotokoll)
314.

1906. 13

Griechenland,TeilnahmeanderübereinkunftzumSchutze
der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (v. 19.März
02.) 89.

Gronau ist Grenzortzur ÜbernahmeausgewiesenerDer=
sonen im Verkehr zwischenDeutschlandund denNieder=.
landen (Bek. v. 6. Dez.) 888.

Großbritannien, Teilnahmean der Internationalen
Konferenz von Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Großeltern, BetragderErbschaftssteuerfür sie(G.v.
3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.

Grundkapital derKamerunEisenbahngesellschaft(Kon=
zessionsurkunde§ 16) 534. (Satzung§§7ff.) 539. —
AuflösungundHerabsetzungdesselben(Satzung§§49ff.)
553.

GrundstückeunterliegenderErbschaftssteuer(G.v.
3. Juni, Anl. 4 587 u. 15)656und660.— Ermittelung
ihres Steuerwerts (das.§ 16) 661. — Iwangs.
versteigerung zwecksEinziehungderErbschaftssteuer
ist unzulässig(das.§ 48) 670.

Güter, ineinandergreifendeFahrpläne für ihrenDurch=
gangsverkehrvon und nachOsterreich- Ungarn(ZLusatz
vertragzum HandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.
25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144.— Güterbeförderungauf
Eisenbahnenim wechselseitigenVerkehrmit Serbien
(Zusatzvertrag zum Handelsvertrage mit Serbien v.
29./16.Nov. 01.) Art. 1, IX) 323.

H.
Hafer, Wertbestimmungder Einfuhrscheinedarüber(G.
v. 12.Febr.) 137.

Haft, EntschädigungderAngehörigenDänemarks,Nor=
wegensund Schwedensfür unschuldigerlitteneUnter=
suchungshaft(Bek. v. 3. Mai) 465.

Haftung für die Zigarettensteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 2 § 21)639.— für die Erbschaftssteuer (das.
Anl. 4 § 31) 665.

Halbedelsteine in den deutschenSchutzgebieten(Berg=
verordnungv. 27.Febr.)363.

Haltepunktwärter bei der Eisenbahn,besondereAn=
forderungen(Bek.v. 8.März) 399.

Hammerwerke, Beschäftigungvon Arbeiterinnenund
jugendlichenArbeitern(Bek.v. 6. Juli) 853.

Handel mit Zigaretten(G. v. 3. Juni, Anl. 2 § 15) 636.
Handelsagenten Bulgariens in Deutschland(Handels.
usw.Vertrag v. 1. Aug.05., Art. 20) 16.



Handelsbeziehungen zu denVereinigtenStaatenvon
Amerika (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357.

Handels=usw.VertragmitBulgarien (v.1Aug.05.)1.
— Inkrafttretendes Tarifs B, deutscheEinfuhrzölle
(Notiz Nr. 3188) 102.— ZusatzvertragzumHandels=
usw.Vertragemit Osterreich. Ungarn vom6.Dezember
1891 (v. 25. Jan. 05.) 143. — desgl.mit Serbien
vom21./9.August1892(v. 29./16.Nov. 04.) 319.—
Freundschafts=und Handelsvertragmit Athiopien (v.
7. März 05.) 470. — Handels- und Schiffahrts=
vertrag mit Schweden (v. 8. Mai) 739.

Abgabenfür deutscheWaren bei der Einfuhr in
Marokko nebenden durchHandelsvertragfestgesetzten
Zöllen (G. v. 21. Dez. § 2) 889.

Handlungsreisende, Ausweispapiere bei Geschäfts=
reisenin Bulgarien (Handels-usw.Vertragv. 1.Aug.
05., Art. 4) 4. (Schlußprotokollzu Art. 4) 80. —
Mitführen von Warenmustern und deren Zollbe=
handlungin Serbien (ZusatzvertragzumHandelsver=
tragev.29./16.Nov. O4.,Art. 1, 1u. II) 319.—desgl.
in Schweden (Handelsvertragv. 8.Mai, Art. 6) 743.
— Ausweispapiere bei Geschäftsreisenin Schweden
(das.Art. 6) 743. (das.Schlußprotokollzu Art. 6) 835.

Haselbach,GestattungdesUmlaufsösterreichischerScheide.
münzenaufderEisenbahnstationdaselbst(Bek.v.28.Juni)
852.

Hauptversammlung der KamerunEisenbahngesellschaft
(Satzung§§39ff.) 550.

Haushalts=Etat für dieSchutzgebietefür 1905,dritter
Nachtrag dazu (G. v. 27. März) 437. — vierter
Nachtrag dazu (G. v. 27. März) 440.

Vorläufige RegelungfürApril undMai 1906
(G. v. 31.März) 446. —Haushalts. Etat für 1906
(G. v. 31.Mai) 512.

Kontrolle des Haushalts der Schutzgebiete
für 1905durchdenRechnungshof(G. v. 5.Febr.) 103.

Haussuchungen bei Verdachtvon Brausteuerhinter=
ziehungen(G. v. 3.Juni § 34) 686.

Haustrunk, Steuerbefreiung(G. v. 3. Juni 9) 678.
Heeresbeamte, Densionen(G.v. 31.Mai 5832ff.)575.
Hefe, zulässigerStoff zur Bierbereitung(G. v. 3. Juni
5 1) 676.

Heidelberggehörtzum12.badischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18.Febr.)318.

Heimatscheine als Answeispapiereim Sinne desdeutsch.
niederländischenNiederlassungsvertrags(Bek.v. 6.Dez.)
887.

1906.
Heinersdorf O.=S., Gestattung des Umlaufs öster.
reichischerScheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst
(Bek. v. 28. Juni) 852.

Helgoland, Warenvon undnachGelgolandbrauchen
nicht zur Statistik des Warenverkehrsangemeldetzu
werden (G. v. 7. Febr. § 1) 109.

Heppenheim gehörtzum 7.hessischenReichstagswahl=
kreise(G. v. 18. Febr.) 318.

Herbertshöhe, Obergerichtdaselbsttritt an die Stelle
desjenigenin Jaluit (V. v. 18. Jan.) 138

Hessen, Abänderungvon Reichstagswahlkreisen
(G. v. 18.Febr.)317. — Bildung von Weinbau=
bezirken (Bek. v. 27. März) 454.

Hilfsbedürftige, ihrewechselseitigeUnterstützungzwischen
demDeutschenReich und denNiederlanden(Vertr.v.
17.Dez.04.,Art.5) 882.

Hinterbliebene von Offizieren des Reichsheers,
ihr Anspruch auf Pension (G. v. 31. Mai §827) 574.
— von Unteroffizieren und Gemeinen,ihr Anspruch
aufVersorgungsgebührnisse(G.v. 31.Mai 539) 603.

Hinterziehung derBrausteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 1,
527) 628. (G. v. 3. Juni § 38) 687. — der
Zigarettensteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 2 §517) 637.

Hirtenstaare gehren zu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)
100.

Holzgeist, BeförderungvonGemischenvonHolzgeistund
Benzol mit derEisenbahn(Bek. v. 7. März 1) 389.

Holzpulver, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 845.

Hopfen, zuverlässigerStoff zur Vierbereitung(G. v.
3. Juni § 1) 676.

Hühnerhabicht gehört zu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
Liste2)101.

Hypotheken, Überleitungvon Sypothekendesfrüheren
Rechtes(G. v. 17.März) 429.

J.
Jaluit, Obergerichtdaselbstersetztdurchdas in Herberts=
höhe(V. v. 18.Jan.) 138.

Japan, Führung von Lichtern auf Segelfischerfahrzeugen
in denKüstengewässernvon Japan (V. v. 5. Febr.1I)
116.



Ingenieure derKaiserlichenMarine, ihre Penfionierung
(6. v. 31.Mai #847ff.) 582.

Instrukteure für die Polizei in Marokko(Gen.=Aktev.
Algecirasv 7. April, Art. 3ff.) 897.

Interimsschein für die Statistik des Warenverkehrs
nachdemAuslande(G. v. 7. Febr. § 6) 111.

Internationale Konferenzvon Algeciras, Generalakte
derselben(v. 7. April) 891.

Internationales ÜbereinkommenüberdenEisen=
babnfrachtverkehr, neue Liste der daran beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek.v. 3. März) 403. — Ergänzung
dieser Liste (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli)
856. (Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.)863.
(Bek. v. 6. Nov) 865. (Bek.v. 11.Dezbr.)877.

Invaliden, ihre Versorgungsgebührnisse(G. v. 31. Mai
*45) 606.

Josephinenhütte, GestattungdesUmlaufsösterreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek.
v. 28. Juni) 852.

Italien, Eisenbahnstrecken,betelligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 3. März) 411, 418, 425. (Bek. v. 7. Okt.)
863. — Teilnahme an der Internationalen Konferenz.
von Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Ingendliche Arbeiter,Beschäftigungin Walz und
Hammerwerken(Bek. v. 6. Juli) 853.

K.

Kabel, Signalführungder mit der Legungusw.von
TelegraphenkabelnbeauftragtenFahrzeuge(V. v. 5. Febr.,
Art. 4) 122.

Kaiserliche Verordnung überErgänzungundAbänderung
derVerordnungzurVerhütungdesJusammenstoßens
der Schiffe auf See v. 9. Mai 1897 (v. 5. Febr.)
115.—über dieanderweitigeRegelungderVerwaltungund
derRechtsverhältnisseim SchutzgebietederMarschall.,
Brown, und Providence. Inseln (V. v. 18. Jan.)
138.—überBeurkundungen desPersonenstandes
für dieaußerhalbDeutschlandesweilendenMilitärpersonen
der Kaiserlichen Marine (V. v. 20. Febr.) 359. —
Bergverordnung für die deutschenSchutzgebiete
(V. v. 27. Febr.)363. — AllerhöchsteOrdreüberAn.
rechnungdesJahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß
derAufständein Südwestafrika(v.27. Febr.)430. —
Verordnungzur AusführungdesGesetzeszumSchutze

1906. 15
Kaiserliche Verordn#ung(Forts.)
derWarenbezeichnungen (D. v. 17.Mal) 474. —
überünderungdesVerzeichnissesderReichsbehörden
hinsichtlichihrerZuständigkeitzurAusführungdesReichs.
beamtengesetzes(V. v. 1. Juni) 732. — über das Tele.
graphenwesen in den deutschenSchutzgebieten
(v. 15. Juni) 843. — über dieAuflösung desReichs.
tags (V. v. 13.Dez.)873.— überdieNenwahlen zum
Reichstage (V. v. 14. Dez.) 875.

AbänderungderVerordnungvom 13 Juli 1898,
betr. die Naturalleistungen für die bewaffnete
Macht im Frieden (A. E. v. 16. Juli) 855. —desgl.
der Verordnungenvom 20. Mal 1880, vom 27. Juli
1886undvom16.Febr. 1891,betr. Tagegelder, Fuhr.
kosten und Umzugskosten derBeamtenderMilitär.
und Marineverwaltung (V. v. 11.Dez.)869.

Kaldenkirchen ist Grenzortfür die Übernahmeaus.
gewiesenerDersonen im Verkehr zwischenDeutschland
und den Niederlanden (Bek. v. 6. Dez.) 888.

Kamernn, Bergverordnung (v. 27. Febr.)363.—
Haushalts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 515.

Bau=-und Betriebskonzessionfür die Kamernn.
Eisenbahngesellschaft (G. v. 4. Mai) 525. —
Satzungderselben(G. v. 4. Mai) 538.

Kanonenschüsseals Notsignalevon Schiffenauf See
(Seestraßenordnungv. 5. Febr. IX) 134.

Kapital der StaatsbankvonMarokko(Gen.=Aktev.
Algeciras v. 7. April, Art. 55) 919.

Kapitulanten derOstasiatischenBesatzungsbrigadenach
ihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 31. Mai 57) 478.
— Versorgungsanspruch(G. v. 31. Mai § 1) 593.

Karolinen, Vereinigungmit demSchutzgebieteder
Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. —
Bergverordnung (v.27.Febr.)363.— Haushalts.
Etat für 1906 (G. v. 31. Mal) 519.

Kauffahrteischiffe, Anderungder Prüfung der See=
schifferundSeesteuerleutedarauf(Bek.v. 14.März) 427.

Kaufgeschäfte,Reichsstempelabgabendavon(G. v.
3. Juni § 9) 698.— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 719.

Kaufleute, deutsche,Geschäftsverkehrin Bulgarien und
umgekehrt(Handelsvertragv. 1. Aug. 05., Art. 4) 4.
—desgl. in Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai,
Art. 6) 743.

Keilendorf, Gestattungdes Umlaufs österreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst (Bek.
v. 28. Juni) 852.
Kiautschon,Saushalts=Etatfür1906(G.v.31.Mah521.



Kinder, BetragderErbschaftssteuerfür unehelicheKinder
und anKindesStatt angenommenePersonen(G. v.3. Juni,
Anl. 4 § 10) 657.

Kirchliche Beamte, ihre Pensionterunginfolgeeiner
im Dienstals HeeresbeamteerlittenenDienstbeschädigung
(G. v. 31.Mai §34) 577.

Klagen von der und gegendieStaatsbankvonMarokko
(Gen.=Aktev. Algecirasv. 7. April, Art. 45) 914.

Klasseneinteilung der Orte, nächsteRevision(G. v.
17.Mai82)473.

Kleinverkauf vonZigarettenufw.(G.v. 3.Juni, Anl.2,
69)635.

Kletterer undKlettervögel, welchezu denfür die
LandwirtschaftnützlichenVögeln gehören(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 99.

Knallkorke, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23.Juni) 849.

Knallsignale als Schiffssignale(Seestraßenordnungv.
5.Febr.)120.

Knochen, BahnversandtungereinigterKnochenzwischen
Eidelstedtund Rendsburg (Bek. v. 19. März) 431.

Kohlen in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)363.

Kolkrabe gehörtzudenfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (lbereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Kolonialabteilung desAuswärtigenAmtes,Erlaß von
AnordnungenzurAusführungderVerordnungüberdie
anderweitigeRegelungderVerwaltungusw. im Schutz=
gebietederMarschall- usw.Inseln (V. v. 18.Jan.)
138.

Kolonialgesellschaft unter der Firma =Kamerunfl=
Eisenbahngesellschafte: Konzessionfür dieselbe
(G. v. 4. Mai, Anl.) 526.

Kolonialverwaltung, BefugnissederKolonialzentral.
verwaltungin bezugauf diePensionierungvonOffizieren
usw. der KaiserlichenSchutztruppen(G. v. 31. Mai) 565.

Kommanditgesellschaften auf Aktien,Besteuerungder
anAussichtsratsmitgliederzahlbarenVergütungen(G. v.
3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni VII) 711.
Kommandozulage für servisberechtigteMilitärbeamte
auf dem Marsche usw. (V. v. 11. Dezbr.) 869.

Kommissar zur DurchführungdesViehseuchenüberein=
kommensmitSsterreich=Ungarn (v. 25. Jan. 05., Art. 3
und 6) 289 u. 291.

Kommission zurEntscheidungvonMeinungsverschieden=
heiten bei Handhabungdes Viehseuchenüberein=
kommens mit österreich=Ungarn (o.25. Jan. 05.,
Schlußprotokoll,Punkt 15) 313. — zurSchätzungder

1906.
Kommission(Fortsf.)
Zollwerte in Marokko (Gen.=Aktev. Algecirasv.
7. April, Art. 96) 937.

Kommissionär, VerpflichtungzurVersteuerungdervon
ihm abgeschlossenenGeschäfte(G. v. 3. Juni § 10) 699.

Kouferenz, Internationale, von Algeciras, Gesetzzur
Ausführung derGeneralaktederselben(G. v.21.Dez.) 889.

Konossemente,Reichsstempelabgabedavon(G.v.3.Juni,
Unl.3, Art.1)642.

Konsulargericht zu Tanger ist Berufungsinstanzim
Enteignungsverfahrenin Marokko (G. v. 21.Dez.§4) 890.

Konsuln, Befreiungder Berufskonsulnvon dendirekten
Steuern im wechsfelseitigenVerkehrmit Österreich=
Ungarn (Busatzvertrag zum Handelsvertragev.
25. Jan. 05., Art. 1, VI) 145. — Umzugskosten
von Konsularbeamten (Bek. v. 4. März, Pos. 8) 389.
— Ernennung von Konsuln im Handelsverkehremit
Schweden (Handelsvertrag v. 8. Mat, Art. 20) 753.

Kontrolle der gigarettenfabrikationdurch die Steuer=
behörden(G. v. 3. Juni, Anl. 2 §513) 636.

Konzessionfür dieKamerunEisenbahngesellschaft(G.v.
4. Mai, Anl.) 526.

Konzessionsaktefür dieStaatsbankvonMarokko(Geu.=
Aktev. Algecirasv. 7. April, III. Kap.) 908.

Korea, FührungvonLichternauf Segelfischerfahrzeugen
in denKüstengewässernvonKorea(V. v. 5. Febr.II) 116.

Kormoraue gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschäd=
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 102.

Kraftfahrzeuge, BesteuerungderErlaubniskartendafür
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 645. (das.Art. 5) 649.
C. v.3.JuniVI)708.(dos.Anl.)726.

Krafträder, Besteuerungder Erlaubniskartendafür
(G.v.3.Juni,Anl.3, Art.2)645.

Kraftwagen, Beförderungmit der Eisenbahn auf
Grund einesMilitärfahrscheins(Bek.v. 16.Febr.)141.
—Besteuerung der Erlaubniskartendafür (G. v.
3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 645.

Krankenpflege,freiwillige,im Kriege:Versorgungder
dazugehörendenPersonen(G. v. 31. Mai § 44) 605.

Krankheiten, ansteckende,beimViehverkehraus und
nachÖsterreich- Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv.
25. Jan. 05.) 287.

Kreuzer der Kriegsstotte,Vermehrungder großen
Kreuzer (Novelle v. 5. Juni) 729.

Kreuzschnäbelgehörenzu den für dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02.) Liste1)
100.



Krieg, VersorgungderDersonenderfreiwilligenKranken=
pflegeim Kriege(G. v. 31.Mai § 44) 605.

Kriegsflotte, Vermehrungderselben(Novellev. 5.Juni)
729.

Kriegsjahr, AnrechnungdesJahres1906 als solches
aus Anlaß der Aufstände in Südwestafrika
(A. O. v. 27.Febr.)430. — Berechnungvon Kriegs=
jahrenbei Pensionierung von Offizieren (G. v.
31. Mai§ 16)570. — beiVersorgung von Unter=
offizieren und Gemeinen(G. v. 31. Mai §56)595.

Kriegsinvaliden, ihre Versorgungsgebührnisse(G. v.
31.Mai§45)606.

Kriegszulage derOffiziere desReichsheers(G.v.
31. Mai 5 12) 569. — desgl. der Beamten des
Reichsheers (das.532) 575.— desgl.derMarine=
beamten (das. § 59) 586. — desgl. der Unter=
offiziere und Gemeinen(G. v. 31.Mal § 14) 597.

BesteuernugundPfändung derselbenistaus=
geschlossen(G. v. 31.Mar §37) 578. (G. v. 31.Mai
g40)604.

Kudowa=Sackisch, GestattungdesUmlaufsssterreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek.
v. 28. Juni) 852.

Kunstgewerbeausstellungin Dresden, Schutzvon
Erfindungen, Mustern und Warenzeichendaselbst(Bek.
v. 12.April) 461.

Kupfer in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)364.

Kürnbach gehörtzum 13. badischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18. Febr.) 318.

Küstengewässer von Japan und Korea, Fäührungvon
Lichtern auf Segelfischerfahrzeugendaselbst(V. v.
5. Febr.II) 116. «

Kuxe, Reichsstempelabgabedavon(G.v. 3.Juni) 695.
— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 716.

L.
Ladescheine, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 3. Juni,
Anl.3, urt.1)642. «

Lager fertigerZigarettenusw.(G.v.3.Juni, Anl.2 811)
635.

Lämmergeier gehörenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März02., Liste2)
101.
Reichs-Cesetbl.1906.

1906. 17

Landesfinanzbehörde,oberste,höchsteInstanzin Erb.
schaftssteuersachen(G. v.3. Juni, Anl. 4 §34) 666.
—Festsetzung eines Pauschbetrags für die Erbschafts=
stener(das.§ 44) 668.

Landesfürst istbefreitvonderEntrichtungderErbschafts=
steuer(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 13) 660.

Landeshanshalt von Elsaß=Lothringen,Kontrollefür
1905 durchdenRechnungshof(G. v. 5.Febr.) 103.

Landesregierungen,ErteilungvonErlaubniskartenfür
Kraftfahrzeuge (G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 5) 649.
— Vorbehalt von Entscheidungenin Erbschafts.
stenersachen(das.Anl. 4 5 12) 660. — Bestimmung
der Erbschaftssteuerämter (das.5 34) 666.

Landgerichte, ihre Zuständigkeitfür Ansprücheaus dem
Militärpensionsgesetze(G. v. 31. Mal § 39) 579. —
aus demMilitärfürsorgegesetze(G. v. 31. Mai § 42) 605.

Landstraßen, Benutzungim wechhselseitigenVerkehr
mit Serbien (Zusatzvertragzum Handelsvertragev.
29./16.Nov. 04., Art. 1,X) 323.

Landwirtschaft, ÜbereinkunftzumSchutzeder für die
Landwirtschaft nützlichen Vögel (v. 19. März 02.)
89. — Schutzvon Erfindungenusw. auf der Land=
wirtschaftsausstellung zu Berlin-Schsneberg
(Bek. v. 26. Febr.) 361.

Legitimation beiGeschäftsreisenin Bulgarien (Han=
delsvertrag v. 1. Aug. 05., Art. 4) 4. (das. Schluß.
protokoll zu Art. 4) 80. — desgl. in Schweden
(Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 6) 743. (das.Schluß.
protokollzu Art. 6) 835.

Leibrenten, ihr Wert im Sinne desErbschaftssteuer=
gesetzes(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 18) 661.

Lerchenfalkengehörenzu denfür die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste2) 101.

Leuchtkugelnals NotfignalevonSchiffenaufSee(See=
straßenordnungv. 5. Febr., Art. 31) 134.

Leutnant, ErhöhungdesWohnungsgeldzuschusses(G. v.
9. Juni) 732.

Lewin, GestattungdesUmlaufsösterreichischerScheide.
münzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek. v.
28. Juni) 852.

Lichter, Führen von solchenauf Lotsenfahrzeugen
(V. v. 5. Febr. 1) 115. — aufFischer fahrzeugen
(das.1I) 116.— neue„Seestraßenordnung= (Bek.
v. 10.Febr.)120.

Liechtenstein, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (v.
19.März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,beteiligtam

·



Liechtenstein(Forts.)
InternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahn.
frachtverkehr (Bek. v. 3. März) 410.

Liste — neue— deramInternationalenÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisen=
bahnstrecken(Bek.v. 3. März)403.— Anwesenheits.
liste der Reichstagsmitglieder (G. v. 21. Mai
* 4))468.

Lithotrit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
23. Juni) 845.

Lokomotivführer, besondereAnforderungen(Bek. v.
8. März) 401.

Lokomotivheizer, besondereAnforderungen(Bek. v.
8. März) 401.

Lose zu Lotteriensind stempelpflichtig(G. v. 3. Juni
5+25) 703. — Tarifsätze dafür (das.Anl) 722.

Lotsenfahrzeuge, Führen von Lichtern auf ihnen
(V. v. 5. Febr.0 115. — Signalfährung nach
derneuen=Seestraßenordnung(v.5.Febr.,Art. 8) 124.

Lotterien, EntrichtungvonReichsstempelabgabendafür
(G. v. 3. Juni § 25) 703. — Tarifsätze dazu (das.
Anl.) 722.

Lungenseuche,UmfangderUrsprungsgebiete(Viehseuchen=
übereinkommenmitÖsterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Art. 5) 290.

Luxemburg, Teilnahmean derÜUbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel
(v. 19. März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,beteiligt
am InternationalenÜbereinkommenüber den Eisen.
bahnfrachtverkhr (Bek. v. 3. März) 415. 420.

Vereinbarungleichterer Vorschriften für den
deutsch=luxemburgischenWechselverkehr(Bek.v. 12.März)
430.

M.
Mahlbuch über Schrotenvon Malz (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 224) 626. (G. v. 3. Juni § 30) 685.

Mailand, SchutzvonErfindungenusw.auf derInter=
nationalenAusstellungdaselbst(Bek.v. 26. Febr.)361.

Malz, BesteuerungdeszurBierbereitung verwendeten
Malzes (G. v. 3. Juni, Anl. I) 622. (G. v. 3. Juni)
675. — Betrag der Brausteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 3a) 623. (G. v. 3. Juni § 6) 677.— Ver=
mahlungssteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 1 5 22a) 625.
(G. v.3. Juni 827) 684.— Mahlbuch (G.v.3. Juni,
Anl. 1 §5224) 626. (G. v. 3. Juni § 30) 685.

1906.
Malzsteuermühlen(Malzquetschen)beigrößerenBraue=
reien (G. v. 3. Juni, Anl. 1 5 22) 625 (G. v. 3. Juni
54260683.

Manengubaberge, Eisenbahndahin von Duala aus
(G. v. 4. Mai) 525.

Maunnschaften der OstafiatischenBesatzungsbrigadenach
ihrer Rückkehrnach Deutschland(G. v. 31. Mai
57/0478.

Marianen, Vereinigungmit demSchutzebieteder
Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. —
Bergverordnung (v. 27. Febr.) 363. — Haus.
halts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 519.

Marine, VerrichtungenderStandesbeamten in bezug
auf die außerhalbDeutschlandsweilendenMilitär=
personenderKaiserlichenMarine (V. v. 20.Febr.)359.
— Pensionierung der Offiziere und Inge=
nieure (G. v. 31. Mail) 582. — Versorgung der
Personen der Unterklassen der KaiserlichenMarine
(G. v. 31. Mai) 607. — Beförderung von Einberufenen
im Mobilmachungsfall auf der Eisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 850.

Marineverwaltung, BefugnisseihreroberstenBe.
hörde in bezug auf die Pensionierung von Offi=
zierenusw.derKaiserlichenMarine (G. v. 31.Mai) 582.
—Verordnung, betr.Tagegelder, Fuhrkosten und
Umzugskosten derBeamtenderMilitär- undMarine=
verwaltung(V. v. 11.Dzbr.) 869.

Marokko, Teilnahmean derInternationalenKonferenz
von Algeciras (Generalaktev. 7. April) 891.— Or.
ganisationder Polizei (das.Kap. I) 896. — Über=
wachungundUnterdrückungdesWaffeuschmuggels
(das.Kap. II) 901.— Konzessionsaktefür eineStaats.
bank (das.Kap.III) 908.— VerbesserungderSteuer.
erträge und SchaffungneuerEinnahmen (das.Kap. IV)
921. — Reglement,betr.die marokkanischenLoll=
ämter sowiedie Unterdrückungdes Jollbetrugs und
des Schleichhandels(das.Kap. V) 931. — öffent.
licher Dienst undöffentlicheArbeiten(das.Kap.VI)942.

Marschallinseln, anderweiteRegelungderVerwal.
tung im Schutzgebietederselben(V. v. 18. Jan.) 138.
— Bergverordnung (v.27. Febr.)363.— Haus.
halts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 519.

Märsche, Kommandozulagenan servisberechtigteMilitär=
beamteauf Märschenusfw.(V. v. 11.Dez. § 2) 869.

Masse, Wertermittelungderselbenfür Erbschaftssteuer=
zwecke(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 16) 661.

Materialreserve der Kriegsslotte,Vermehrungder
großen Kreuzer (Novelle v. 5. Juni) 729.



Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichs.
haushalte für dasRechnungsjahr1905(G.v. 27.März)
436. (G. v. 27.März) 442.— vorläufigeStundung
für dasRechnungsjahr1906 (G. v. 31. Mai § 4) 478.
— Erhebung beiÜberschreitungdesSollbetragsum
mehrals vierzigPfennig auf denKopf derBevölkerung
(G. v. 3. Juni § 3) 621.

Mauerläufer gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln(Übereinkunftv.19.März02.,Liste1)99.

Mauersegler gehörenzu den für die Landwirtschaft
nötzlichenVögeln(Übereinkunftv.19.März02.,Liste1)99.

Maultiere, PässebeimTransport aus und nachÖster=
reich=Ungarn(Viehseuchenübereinkommenv.25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.

Meertaucher gehsrenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Übereinkunstv. 19.März 02.,
Liste2)102.

Meisen gehörenzu denfür die Landwirtschaftnützlichen
Vögeln(lbereinkunftv.19.März02.,Liste1)100.

VerkehrsbeziehungenzwischendemDeutschenReich und
Bulgarien (Handelsvertragv. 1.Aug.05.,Art. 1, 2)2.
—desgl. für Schiffsgüter vonundnachÖsterreich.
Ungarn(LusatzvertragzumHandelsvertragev. 25. Jan.
05., Art. 1, II) 144. — desgl. zwischendemDeut=
schenReichundAthiopien (Handels.usw.Vertrag v.
7. März 05.) 470. — desgl.zwischendemDeutschen
Reich und Schweden (Handels-usw. Vertrag v.
8. Mal) 740.

Metalle in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)363.

Metz, sein Reichstagswahlkreisumfaßt die Gemeinde
Gandringen(Bek. v. 29. Juni) 852.

Michelbuch gehört zum 7. bessischenReichstagswahl=
kreise(G. v. 18.Febr.) 318.

Militäramwärter, die ihnenbei derHivilversorgung
vorbehaltenenStellen (G. v. 31. Mai § 18) 598.

Militärbeamte, Tagegelder, Fuhr- undUmzugs.
kosten(V. v. 11.Dez.)869. — Kommandozulage
an servisberechtigteMillitärbeamteauf Märschenusw.
(das.§ 2) 869.

Militärfahrkarten sindsteuerfrei(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
Art. 2) 644 (G. v. 3. Juni, Anl.) 725.

Militärfahrschein, Beförderungvon Kraftwagenmit
der Eisenbahn auf Grund von Militärfahrscheinen
(Bek. v. 16. Febr.) 141. — Formularedazufür Mili=
tärtransporte(Bek. v. 23. Mai) 561.

1906. 19
Militärpensionsgesetz,neues,fürOffiziere,Sanitäts=
offiziere, Beamte usw. (v. 31. Mal) 565. — Teilweise
Außerkraftsetzender bisherigen Militärpensionsgesetze
(das.§ 77) 592.

Militärpersonen, VerrichtungenderStandesbeamten
in bezugauf die außerhalbDeutschlandsweilenden
MilitärpersonenderKaiserlichenMarine(V. v. 20. Febr.)
359. — Verbot des Schärfeus und Bergbauesin
den afrikanischen und Südseeschutgebieten
(Bergverordnungv. 27. Febr. § 94) 385. — Wohn=
sit und Garnisonort (. v. 5. März) 387. —
Militärpersonender Ostasiatischen Besatzungs=
brigade (G. v. 31.Mal 57) 478.

Militärpflichtige, BehandlungderausländischenMili=
tärpflichtigen im Verkehr zwischenDeutschland und
Bulgarien (Handels-usw.Vertrag v. 1. Ang. 05.,
Art. 5) 6. (Schlußprotokollzu Art. 5) 81. — dezgl.
mit Schweden (Haudelsvertragv. 8. Mai, Art. 4) 742.
— detgl.mit denNiederlanden (Vertr.v. 17.Dez.
04., Art. 4) 881.

Militärrente fürUnteroffiziereundGemeine,Anspruch
darauf(G. v. 31. Mai §.1) 593. (das.5 51) 608. —
Betrag derRente(das.5 9) 596. (das.§ 56) 609.—
bedingte RenteundRentenzuschüässe(das.5§24, 25)
599. (das.§ 57) 609.

Militärtarif, Ergänzungenund ünderungen(Bek.v.
16.Febr.)141.(Bek,v.23.Juni)850.

Militärtrausporte, BerechnungdesWagenbedarfs
(Bek. v. 23. Mai) 558. — Formulare zu Militär=
fahrscheinen für dieselben(das.Anl.) 561.

Militär=Transport=Orduung, #nderungen(Bek.v.
16.Febr.)141.(Bek,v. 23.Mai)558.(Bel.v.
23. Juni) 850.

Militärverwaltung, Beförderungvon ihr lcht ge=
hörenderKraftwagen mit der Eisenbahn(Bek. v.
16. Febr.) 141. — Befugnisseihrer Behörden in
bezugauf die Pensionierung der Offiziere ufw.
desReichsheers(G. v. 31. Mai) 565. — desgl.bei
Versorgung der Unteroffiziere und Gemelnen
(G. v. 31.Mai) 593. — Verordnung, betr. Tage.
gelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Be=
amten der Militär- und Marineverwaltung(V. v.
11.Dez.)869.

Milzbrand beimViehverkehraus und nachSsterreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art. 2 u. 5) 288.

rn
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Mineralien, Bergverordnungfür die afrikanischenund
Südseeschußgebiete(V. v. 27. Febr.) 363.

Mitglieder des Reichstags, Entschädigung der=
selben(G. v. 21. Mai) 467. 468. — Anwesenheits.
liste (das.§ 4) 468. — Mitgliederdes Aufsichts.
rats von Aktiengesellschaftenusw., Versteuerungihrer
Vergütungen(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646 (das.
Art. 6) 652 (G. v. 3. Juni VII) 711. (das.Anl.) 727.
— Grundsätzeüber die freie Fahrt der Mitglieder
desReichstags auf Eisenbahnen(Bek. v. 27. Juni) 850.

Mittelmeer, Führung von Lichtern auf Scegelfischer=
fahrzeugenim Mittelmeere(V. v. 5. Febr. II) 116.

Mobilmachung, Beurkundung des Personen=
standes für Militärpersonen der KaiserlichenMarine,
die nacheingetretenerMobilmachungihr Standauartier
verlassenhaben(V. v. 20.Febr.) 359. — Beförderung
von zumHeer und zur Marine Einberufenen ohne
Fahrkarte mit der Eisenbahn (Bek. v. 23. Juni) 850.

5#)871.
Mocker O.=S., GestattungdesUmlaufzösterreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek.
v. 28. Juni) 852.

Monaco, Teilnahmean der Übereinkunftzum Schutze
der für dieLandwirtschaftnützlichenVögel(v.
19.März02.)89.

Mosbach gehörtzum12.badischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18. Febr.) 318.

Mühlenwerke bei größerenBrauereien(G.v. 3.Juni,
Unl.1 922)625(G.v. 3.Juni§26)683.

Müllereierzeugnisse,WertbestimmungderEinfuhrscheine
darüber (G. v. 12. Febr.) 137.

Munition, VerbotihrerEinfuhrin Marokko(Gen.=Akte
v. Algecirasv. 7. April, II. Kap.)901.— Ausnahmen
davon(das.Art. 15) 902.

Muster, Mitführen durchHandlungsreisendeund Zoll=
behandlungin Serbien (QusatzvertragzumHandels=

29.vertragev.* Nor.O4.,Art.1,Iu.1)319.—Ub
fertigungspapier dafür in Serbien(das.Art.1, 11)

behandlungin Schweden (Handelsvertragv. 8.Mai,
Art. 6) 743. — Schutz auf der Internationalen Aus.=
stellung in Mailand und der Landwirtschaftsaus=
stellung in Berlin Schöneberg (Bek. v. 26. Febr.)
361. — desgl.auf der Ausstellungin Nürnberg
(Bek. v. 3. April) 460. — desgl. auf der Kunstgewerbe=
ausstellung in Dresden (Bek. v. 12. April) 461.

1906.

N.
Nachlaß, Erbschaftssteuerdavon(G. v. 3. Juni, Anl. 4)
654.

Nachteulen gehörenzu denfür die Landwirtschaftnütz=
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

Nachtigallen gehörenzudenfürdieLandwirtschaftnütz=
lichenVäögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

Nacht=Raubvögel, die zu denfür dieLandwirtschaft
nützlichen Vögeln gerechnetwerden(Übereinkunftv.
19.März 02., Liste1) 99. — desgl.zu den schäd=
lichen Vögeln (das.Liste2) 101.

Nachtreiher gehörenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2)
101.

Nachweisungen,periodische,überdenStandderTier=
seuchen(ViehseuchenübereinkommenmitÖsterreich=Ungarn
v. 25. Jan. 05., Art. 7) 291.

Nationaliteitsbewijzen als Ausweispapiereim Sinne
desdeutschniederländischenNiederlassungsvertrags(Bek.
v. 6. Dez.)888.

Natrium, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
10.Nov.) 868.

Natnralleistungen fürdiebewaffneteMachtimFrieden,
Festsetzungder Vergütungssätze(G. v. 9. Juni) 735. —
AbänderungderVergütungssätze(A. E. v. 16.Juli) 855.

Nebelhorn, Signale damit(Seestraßenordnungv. 5.Febr.,
Art. 15) 129.

Nebelsignale vonSchiffenauf See (Seestraßenordnung
v. 5. Febr.) 120.

Neuguinea, Deutsch.,GouverneurmitGenehmigungdes
Reichskanzlersermächtigtzur Ausführungder Verord=
nung über die anderweiteRegelung der Verwal.
tung usw. im Schutzgebieteder Marschall. ufw.
Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. — Bergverordnung
(v. 27. Febr.)363. — Haushalts. Etat für 1906
(G. v. 31. Mai) 518.

Niederlande, Eisenbahnstrecken,beteiligtam Inter=
nationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht.
verkehr (Bek. v. 3. März) 409. 420. — Teilnahme
an der Internationalen Konferenz von Algeciras
(Gen.=Aktev. 7. April) 891. — Niederlassungs.
vertrag zwischendemDeutschenReichunddenNieder=
landen(v. 17.Dez. 04.) 879.

Niederlassungsvertrag zwischendemDeutschenReich
und denNiederlanden(v. 17.Dez. 04.) 879.



Nieuwe⸗Schans ist Grenzortfuürdie übernahmeaus⸗
gewiesenerPersonen im Verkehr zwischenDeutschland
und denNiederlanden(Bek. v. 6. Dez.)888.

Nitrozellulosepulver, Beförderungmit derEisenbahn
(Bek. v. 23. Juni) 845.

Norwegen, EntschädigungseinerAngehörigenfür un=
schuldigerlitteneUntersuchungshaft(Bek. v. 3.Mai) 465.

Notar, MitwirkungbeimErbschaftssteuerwesen(G. v.
3.Juni,Anl.4 3840u.41)667.

Notenumlauf, Anteil derReichsbankamGesamtbetrage
des steuerfreien ungedecktenNotenumlaufs (Bek. v.
14. April) 462. ,

NotsignalevonSeeschissen(Seestraßeuordni-ngv.5.Febr.
IX) 134. «

Nürnberg, Schutz von Erfindungen, Mustern und
Warenzeichenauf der Ausstellung in Nürnberg
(Bek v. 3. April) 460.

Nützliche Vögelfür dieLandwirtschaft(Ubereinkunftv.
19. März 02., Liste1) 99.

Nutzungen, ihr Wert im Sinne des Erbschaftssteuer=
gesetzes(G. v. 3. Juni, Anl. 4 §•17) 661.

O.
Obergericht in Jaluit ersetztdurchdas in Herbertshöhe
(V. v. 18. Jan.) 138.

Oberkommissar für diemarokkanischeStaatsbank(Gen.=
Akte von Algectras v. 7. April, Art. 42) 913.

Ober=Rechnungskammer (Preußische),als „Rech=
nungshof des DeutschenReichse: Kontrolle über den
Reichshaushaltusw. für 1905 (G. v. 5. Febr.) 103.

Oberste Reichsbehörden, Befugnisseder obersten
Militär., Marine- und Kolonialverwaltungs=
behörden in bezug auf Pernsionierung der
Offiziere usw. (G. v. 31. Mai) 565. — Ab=
findung der Kapitulanten mit einer einmaligen
Geldentschädigungdurch die obersteMilitärverwaltungs=
behörde(G. v. 31. Mai § 21) 598.

Ochsen, Bläschenausschlag(Viehseuchenübereinkommenmit
Österreich=Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 2) 288.
Offentlicher Dienst und öffentliche Arbeiten in
Marokko(Gen.=AktevonAlgecirasv. 7. April, Kap. VI)
94.

Offiziere der Ostasiatischen Besatzungsbrigade
nachihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 31. Mai
57 478.— ihrePensionlerung (G.v. 31.Mai) 565.

1906. 21
Ohreule, kleine,gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste1) 99.

Ordnungsstrafen bei JZuwiderhandlungengegendas
Gesetzüber die Statistik desWarenverkehrsmit dem
Auslande (G. v. 7. Febr. § 17) 114.

Ostafrikanisches Schutzgebiet,Bergverordnung
(v. 27. Febr.) 363. — Etatsforderungenaus Aulaß
der Expedition dahin (G. v. 27. März) 437. —
Nachtrag zum Haushalts-Etat für 1905 (G. v.
27. März) 437. — Haushalts-Etat für 1906 (G.
v. 31. Mai) 514.

OstasiatischeBesatzungsbrigade,Bestimmungdarüber
(G. v. 31. Mai §57) 478.

Ostasiatisches Expeditionskorps, Bestimmungdarüber
(G. v. 31. Mai §7) 478.

Osterreich, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchußze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (v.
19.März 02.) 89. — ZusazzvertragzumHandels.
und Zollvertrage mit Deutschlandvom6. Dezember
1891(v.25. Jan. 05.) 143. — Viehseuchenüber.
einkommen mit Deutschland(v. 25. Jan. 05.) 287.

Eisenbahnstreckendaselbst, beteiligt am Internatio=
nalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr (Bek.v. 3.Mär)) 407, 410, 419, 423, 44.
(Bek.v. 28.Juli) 856.

Gestattungdes Umlaufs ssterreichischerScheide.
münzen im ZollgrenzbezirkeFriedrichshafen (Bek.
v. 22. Juni) 844. — desgl. auf preußischenEisen.
bahnstationen (Bek.v. 28. Juni) 852.— Teilnahme
an der InternationalenKonferenzvon Algeeiras
(Gen.=Aktev. 7. April) 891.

P.
Palan, VereinigungmitdemSchutzgebietederMarschall.
Inseln (V. v. 18.Jan.) 138.— Bergverordnung
(v.27.Febr.)363. — Haushalts-Etat für 1906
(G. v. 31.Mai) 519.

Pansol, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.7.März1)
389.

Paß, Einzel- und Gesamtpässebei Viehtrausporten
aus und nach Österreich-=Ungarn (Viehseuchenüber.
einkommenv. 25. Jan. 05., Art. 2) 288. — Pässezum
dauerndenoder längerenAufenthalt in denNieder.
landen (Vertr.v. 17.Dez.O4., Art. 1) 880.
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Patentamt, EinrichtungeinerAbteilungIII fürWaren=
zeichen(V. v. 17. Mai) 474.

Patronen, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
7.März II u. III) 390. (Bek.v. 25.März) 433. (Bek.
v. 23. Juni) 845. (Bek.v. 9. Aug.) 859. (Bek.v.
10.Nov.) 867.

Panschbetrag für die Erbschaftssteuer(G. v. 3.Juni,
Anl. 4 § 44) 668.

Pelikane gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschäd=
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März02.) Liste2) 102.

Pensionierung derOffiziereeinschl.Sanitätsoffizieredes
Reichsheers,der Marine und derSchutztruppen(G. v.
31.Mai) 565.

Perfektiv=Dahmenit, Beförderungmit derEisenbahn
(Bek.v. 8. Febr.) 139.

Permonit, Beförderungvon Patronen darausmit der
Eisenbahn(Bek.v. 7.März II) 390.

Personen, ineinandergreifende Fahrpläne für dendurch=
gehendenPersonenverkehr von und nach Österreich=
Ungarn (Susatzvertrag zum Handelsvertragev.
25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144. — zollamtliche
Revision im PersonenverkehrezwischenDeutschland
und derSchweiz (Vertr.v. 16.Aug.05.) 349.— Be.
urkundungdesPersonenstandes von auf See be=
findlichenMilitärpersonen(V. v. 20.Febr.) 359. —
Pensionen vonPersonenderHeeresverwaltung(G. v.
31.Mai §§32ff.) 575. — teilweiseAußerkraftsetzung
des Unfallfürsorgegesetzes für Beamte und Per=
sonendesSoldatenstandesvom 18. Juni 1901 (G. v.
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai §676) 614. —
Versorgung der Personender Unterklassen des
Reichsheers,derMarine und derSchutztruppen(G. v.
31.Mai) 593.—desgl. derPersonenderfreiwilligen
Krankenpflege im Kriege (G. v. 31. Mai § 44)
605. — BesteuerungderPersonenfahrkarten (G. v.
3. Juni, Anl. 3, Art 2) 644. (das.Art. 4) 648.
(G. v. 3. Juni V) 706. (das.Anl.) 724.

Pfandrecht an Grundstückenim Sinne desGesetzesvom
17.März 1906, betreffenddie Überleitungvon Hypo=
thekendesfrüherenRechtes:Erlsschendesselben(G. v.
17.März) 429. «

PfäudmrgderVerstümmeluugs-,KtiegsiundAlterss
zulagedesMilitärs ist ausgeschlossen(G. v. 31. Mai
5 37) 578. (G. v. 31.Mai § 40) 604.

Pferde, PässebeimTransport aus und nachSsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.— Verkehrmit Renn- und Trabrenn=
pferden (das.Schlußprotokoll,Punkt 4) 309.

1906.
Pflichtteil unterliegtderErbschaftssteuer(G.v. 3. Juni,
Unl.4)654.

Pförtner bei der Eisenbahn,besondereAnforderungen
(Bek. v. 8. März) 394.

Philippsburg gehörtzum13.badischenReichstagswahl=
kreise(G. v. 18. Febr.) 318.

Pieper gehörenzu den für die Landwirtschaftnühzlichen
Vögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 100.

Plastomenit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 845.

Platin in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)363.

Polizei, ihre Organisationin Marokko(Gen.=Aktev.
Algeciras v. 7. April, I. Kap.) 896.

Portugal, Teilnahmean derUÜbereinkunftzumSchußze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (v.
19.März 02.)89.— an derInternationalenKonferenz,
von Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Postbeförderung und sonstigeLeistungenfür dieReichs=
Postverwaltungauf der Kamerun=Eisenbahn(G. v.
4.Mai,Anl.884,6)528.

Postsendungensind von der katikischen Gebühr
befreit(G. v. 7. Febr.ö§ 12,6) 113.— zollamtliche
Vorabfertigung im Verkehr zwischenDeutschland
und der Schweiz (Vertr.v. 16.Ang. 05.) 349.

Präsident desReichstags trifft die näherenBestim=
mungenüber die Anwesenheitslisteder Reichstags=
abgeordneten(G. v. 21. Mai § 5) 469.

Preußen, Bildungvon Weinbaubezirken (Bek.v.
27. März) 449.— Verwaltungsgeschäftefür dieOstasi.
atischeBesatzungsbrigade (G.v.31.Mai 87) 478.

Providence=Inseln, anderweiteRegelungder Ver=
waltungufw.imSchutzgebietederselben(V. v. 18.Jan.)138.

Prüfung, Underungder Prüfung für Seeschifferauf
Kauffahrteischiffen(Bek.v. 14.März) 427.

Pulver, Beförderungvon Patronen aus C. Pulver
Silefsia mit der Eisenbahn (Bek. v. 25. März) 433.

Purpur =Reiher gehörtzudenfürdieLandwirtschaftschäd=
lichenVögeln(Übereinkunftv.19.März02.,Liste2)101.

R.
RaketenalsNotsignalevonSchiffenaufSee(Seestraßen=
ordnungv. 5. Febr., Art. 31) 134.

Rangiermeister beiderEisenbahn,besondereAnforde=
rungen(Bek.v. 8. März) 396.

Ratibor, GestattungdesUmlaufsösterreichischerScheide=
münzenaufderEisenbahnstationdaselbst(Bek.v.28.Juni)
852.



Ratifizierung desHandelsvertragsmitBulgarien(Handels=
usw. Vertrag v. 1. Aug. 05., Schlußbemerkung)18.

Raubvögel, welchezu denfür die Landwirtschaft
nützlichen Vögeln gehören(Übereinkunftv. 19. März.
02., Liste1) 99. — desgl.zu denschädlichenVögeln
(das.Liste2) 101.

Räude der Einhufer begründetEinfuhrverbotaus und
nach Ssterreich-Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv.
25. Jan. 05., Art. 5) 290.

Räume, ihreAnmeldungbeiderZigarettenfabrikation
(G. v. 3. Juni, Anl. 2 5§7)634.— desgl.beimBrau=
ereibetriebe(G. v. 3. Juni § 13) 679.

RauschbrandbeimViehverkehrausundnachSsterreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 65.,
Art. 2 u. 5) 288.

Rayons, Festsetzungderselbenfür die untere Weser
(Bek.v. 6. Jan.) 87.—ihre Erweiterungfür dieFestung
Graudenz (Bek.v. 2. Aug.) 857.

Reblaus, BildungvonWeinbaubezirken(Bek.v. 27.März)
449.

RechnungshofdesDeutschenReiches,KontrolledesReichs=
haushalts, desLandeshaushaltsfür Elsaß=Lothringen
unddesHFaushaltsderSchutzgebietesowicderRechnungen
der Reichsbankfür 1905 (G. v. 5.Febr.)103.

Recht, ErlöschenundRuhen desRechtesauf denBezug
derPensionsgebührnissederOffizieredesReichsheers
(G. v. 31.Mai §5.22f) 572.—dezsgl. derKaiserlichen
Marine (bas.557) 585.— desgl.derVersorgungs=
gebührnisse der Unteroffiziere und Gemeinen(G.
v. 31.Mai § 33) 601.

Rechtshilfe beibergbaulichenStreitigkeitenin denSchutz=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. 88) 365.

Rechtsverhälmmisse,ihreanderweiteRegelungin Schutz=
gebicteder Marschall-= usw. Inseln (V.v. 18.Jan.)
138.— derReichsbeamten,UnderungdesVerzeich=
nisses der Reichsbehörden hinsichtlich ihrer Zuständig=
keit zur Ansführungdes Reichsbeamtengesetzes(V. v.
1. Juni) 732.

Rechtsweg gegenEntscheidungender Verwaltungsbe=
hördenin den deutschenSchutzgebieten in Berg=
bausachen (Bergverordnungv. 27. Febr.5 5) 365.—
wegenAnsprücheaus demMilitärpensionsgesetz
(G. v. 31.Mat § 39) 579. (das.§ 60) 586. (das.8 73)
591.— desgl.aus demMilitärfürsorgegesetz (G.
v.31.Mai842)604.(das.860)610.(das.572)613.
—in Erbschaftssteuersachen (G. v. 3. Juni, Anl. 4
557) 673. — inReichsstempe abgabensachen(G. v.
3. Juni § 70) 712. -

1906. 23
Reglement für dasmarokkanischePolizeikorps
(Gen.=Aktev. Algecirasv. 7. April, Art. 4) 898.—für
die Staatsbank von Marokko(das.Art. 43)914.—
für diemarokkanischenZollämter (das.Kap.V) 931.

Reich (Deutsches),Handels., HLoll-und Schiffahrts=
vertragmit Bulgarien (v. 1. Ang. 05.) 1. — In=
krafttretendes Tarifs B, deutscheEinfuhrzölle(Notiz,
Nr. 3188) 102. — Zusatzvertragzum Handels- und
Zollvertragemit Österreich.Ungarn vom 6. De=
zember1891 (v. 25. Jan. 05.) 143. — desgl. mit
Serbien vom21./9.August1892(v.29./16.Nov. 04.)
319.— Handels.undSchiffahrtsvertragmitSchweden
(v.8.Mai) 739.

Deursch-äthiopischer Freundschafts-undGandels=
vertrag(v. 7.März 05.) 470.

Teilnahmean der Übereinkunftzum Schußeder
für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (v.
19.März02.)89.

Viehseuchenübereinkommenmit Österreich=
Ungarn (v. 25. Jan. 05.) 287. — Vertrag mit der
Schweiz, betreffenddie Errichtungdeutscher Loll=
abfertigungsstellen auf den linksrheinischenBahn=
höfenin Basel (v. 16.Aug. 05.) 349.— Aufhebung
der Übereinkunftüber die Errichtungeiner deutschen
Zollabfertigungsstellein Basel vom 7. August 1873
und des zugehörigenNachtragsvom23.Oktober1876
(das.Art. 12) 353. — Beurkundung des Per=
sonenstandes bei Militärpersonender Kaiserlichen
Marine, die ihr Standauartier nicht innerhalb des
DeutschenReiches haben (V. v. 20. Febr.) 359. —
Anteil an der Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni 52)
621. — Telegraphenwesen in dendeutschenSchutz.
gebieten istReichsmonopol(V. v. 15.Juni § 1)843.
—Niederlassungsvertrag zwischendemDeutschen
Reichund denNiederlanden (v. 17.Dez.04.) 879.
— Teilnahmean der InternationalenKonferenzvon
Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Eisenbahnstrecken,beteiligtan demJuternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek.v. 3.März) 403, 412, 416, 417, 420, 422, 424.
(Bek.v. 27. Aug.) 861. (Bek.v. 6.Nov.) 865. (Bek.
v. 11.Dezbr.)877.

VereinbarungleichtererVorschriftenfür dendeutsch.
luxemburgischen Wechselverkehr (Bek.v.12.März)
430.

Garantiedes ReichesbezüglicheinerEisenbahn
von Duala nach den Manengubabergen —
Kamerun=Eisenbahngesellschaft— (G. v. 4.Mal) 525.
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Reichsanleiheschuld,ihreTilgung(G.v. 3.Juni § 3)
621.

Reichsanzeiger, Veröffentlichungder Vergütungssätze
für Naturalverpflegungder bewaffnetenMacht im
Frieden(A. E. v. 16.Juli) 855.

Reichsbank, Kontrolleihrer Rechnungen für 1905
durchdenRechnungshofdesDeutschenReiches(G. v.
5. Febr.) 103. — Ausgabevon Reichsbanknoten
zu 50 und 20 Mark ((. v. 20.Febr.)318.— Anteil
am Gesamtbetragedes steuerfreienungedecktenNoten=
umlaufs (Bek. v. 14. April) 462.

Reichsbankdirektorium, Besoldungs=Etatfür 1906
(G. v. 31. März § 5) 446. (G. v. 31.Mai §5) 478.

Reichsbanknoten,Ausgabesolcherzu 50und20Mark
(G. v. 20.Febr.) 318.

Reichsbeamte, Umzugskosten(Bek.v. 4.März) 388.
Reichsbehörden, Gerichtsstandfür die Reichsbehörden
in Berlin und Charlottenburg (Bek.v. 21.April)
464.— AbänderungdesVerzeichnissesderReichsbehörden
hinsichtlichihrer Zuständigkeit zur Ausführungdes
Reichsbeamtengesetzes(V. v. 1. Juni) 732. ·

Reichseisenbahnen,ErhöhungderUnterbeamtengehälter
(G. v. 9. Juni §2) 732.

Reichs=Eisenbahnamt, ErgänzungderAnlageB zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung(Bek.v. 19.März)431. (Bek.
v. 9. Aug.) 859.

Reichshauptkasse,AusgabevonSchatzanweisungenzur
Verstärkungihrer Betriebsmittel(G. v. 31.März §4)
446 (G. v 31. Mal § 3) 477.

Reichshanshalt,Reichshaushalts-Etatfür1905,dritter
Nachtrag dazu(G.v.27.März) 435.— vierter Nach=
trag (G. v. 27.März) 439. — fünfter Nachtrag
dazu(G. v. 27.März) 441.

Vorläufige Regelung für April und Mai
1906 (G. v. 31.Mär)) 443. — Reichshaushalts-Etat
für 1906 (G. v. 31.Mal) 477.

Kontrolle des Reichshaushaltsfür 1905 (G. v.
5. Febr.) 103.

Ordnung des Reichshaushaltsund Tilgung der
ReichsschulddurchEinführungneuer Steuern (G. v.
3.Junl) 620.— Einstellungder Schuldentilgungs.
beträge in denEtat (G. v. 3. Juni § 4) 621.

Reichsheer, Pensionierung derOffiziere (G. v.
31. Mai) 565. — Versorgung der Personender
Unterklassen desReichsheers(G.v. 31.Mai) 593.—
Beförderungvon Einberufenenim Mobilmachungs=
falle mit der Eisenbahn(Bek.v. 23.Juni) 850.

1906.

Reichs=Invalidenfonds, Entlastungdesselben(G.v.
9. Juni) 730.

Reichskanzler, Ermächtigungzur Versffentlichungder
neuenFassungdes Gesetzes,betr. die Staristik des
Warenverkehrs mit dem Auslande (G. v. 7. Febr.,
Art. II) 107. — VeröffentlichungdieserneuenFassung
(Bek.v. 7. Febr.) 108. — Ermächtigungzur Ver=
öffentlichungderneuen=Seestraßenordnung= (V. v.
5. Febr. V) 119. — Veröffentlichungder neuen See=
straßenordnung-(Bek.v. 10.Febr.) 120. — Erlaß von
AnordnungenzurAusführungderVerordnungüberdie
anderweitigeRegelungderVerwaltungusw.im Schutz
gebieteder Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.)
138. — Befugnis zur Erteilung von Sonderberech=
tigungenzumSchürfenoderBergbau in den afri=
kanischen und Südseeschusgebieten (Bergverord=
nungv. 27. Febr. § 93) 384. — desgl. zum Erlaß
ergänzenderundabändernder Vorschriftenzur Berg.
verordnung (v. 27. Febr. 5 95) 385. — Erlaß von
Ausführungsbestimmungenzu den Verordnungenüber
die Umzugskosten der Reichsbeamten (Bek.v.
4. März) 388. — von Bestimmungenüber die Be=
fähigung derEisenbahn. Betriebs- undPolizei=
beamten (Bek. v. 8. März) 391. — Bildung von
Weinbaubezirken (Bek.v. 27.März) 449. Be.
stimmungüber die Zuständigkeitder Patentamts.
Abteilungen für die einzelnenWarenklassen(V. v.
17.Mai) 474. — Erteilungder Bau- und Betriebs=
konzessionfür die Kamerun=Eisenbahngesellschaft
(G. v. 4.Mai § 4) 526. — Ermächtigungzur Ver=
öffentlichungder neuenFassungdesReichsstempel.
gesetzes(G. v. 3. Juni, Art. 8) 620. (G. v. 3. Juni,
Anl. 3, Art. 9) 653. Veröffentlichungder neuen
FassungdesReichsstempelgesetzes(Bek.v. 7. Juni) 695.
— ErmächtigungzurVeröffentlichungderneuenFassung
desBrausteuergesetzes(G. v.3.Juni, Anl.1, Art.1I1)
631. — Veröffentlichungder neuenFassung des Brau=
steuergesetzes(Bek.v. 7. Juni) 675.— Ermächtigungzu
näherenVereinbarungenmit dendemHollgebietange=
schlossenenStaaten überdie Zigarettensteuer (G. v.
3.Juni, Anl.2 §32)641.— zuAbweichungenvomErb.
schaftssteuergesetz(G. v. 3. Juni, Anl. 4 §86)656.
(das.§ 35) 666. — zu Abweichungenvom Tele.
graphenmonopol in dendeutschenSchutzgebieten
(V. v. 15.Juni § 2) 843.

UnderungderMilitär-Transport. Ordnung
(Bek.v. 16. Febr.) 141. (Bek.v. 23.Mai) 558. (Bek.
v. 23. Juni) 850.



Reichskanzler (Forts.)
VeröffentlichungderVergütungssätzefür Natural

verpflegung der bewaffnetenMacht im Frieden
(A. E. v. 16.Juli) 855.

Ermächtigungzur Ausgabevon Schatzanwei=
sungen (G. v.31.März§4)446. (G.v. 31.Man53)477.

Ermächtigung zu Anleihen für das Rechnungs=
jahr 1905(G. v. 27.März) 435. (G. v. 27.März) 439.
—desgl. für 1906 (G. v. 31.März §53) 446. (G. v.
31 Mai) 477.

Reichskassenscheine,Ausgabesolcherzu 10Mark (G. v.
5.Juni)730.

Reichskriegsflotte, Vermehrungderselben(Novellev.
5. Juni zumFlottengesetzev. 14.Juni 1900) 729.

Reichs=Post=undTelegraphenverwaltung,Tele=
graphenmonopol des Reiches in den deutschen
Schutzgebieten (V. v. 15. Juni) 843.

Reichsschuld, ihre Tilgung durch Einführung neuer
Steuern (G. v. 3. Juni) 620.

Reichsstempelabgaben, #nderungdesGesetzesdarüber
v. 14.Juni 1900(G.v. 3. Juni) 615. (das.Anl. 3) 642.

Reichsstempelgesetz, #nderungen(G. v. 3. Juni) 615.
(G. v. 3. Juni § 1) 620. (das.Anl. 3) 642. — Ver=
öffentlichungder neuen Fassung des Reichsstempel=
gesetzesvom 3. Juni 1906 (Bek. v. 7. Juni) 695.

Reichs=Stempelmarken zur Entrichtung der sta=
tistischen Gebühr (G. v. 7. Febr. 5 13) 113. — An=
fertigung und Vertrieb wird vom Bunderate
bestimmt(G. v. 3. Juni VIII) 711.

Reichstag, Entschädigung seinerMitglieder (G.v.
21. Mai) 467, 468. — die vom Bundesrat aufzu=
stellendenGrundsätze für diedenMilitäranwärtern
vorzubehaltendenStellen sind ihm zur Kenntnis zu
bringen (G. v. 31. Mai §518) 598. — Grundsätzeüber
die freie Fahrt derMitglieder des Reichstags auf
den deutschenEisenbahnen(Bek. v. 27. Juni) 850. —
Auflösung (V. v. 13. Dez.) 873. — Neuwahlen
(V. v. 14.Dez.)875.

Reichstagsabgeordnete, Entschädigung derselben
(G. v. 21. Mai) 467, 468. — Anwesenheitsliste
(das.§4) 468.

Reichstagswahlkreise,Abänderung(G. v. 18. Febr.)
317 (Bek. 29. Juni) 852.

Reichsverfassung,AbänderungdesArtikels32, betr.
Entschädigung der Reichstagsmitglieder (G. v.
21. Mai) 467. — Aufhebungdes Art. 38 Abs. 2
Ziffer 34, betr. die Brausteuer (G. v. 3. Juni
55) 621.
Reichs. Gesetzbl. 1906.

1906. 25
Reiher, graue,gehörenzu denfür die Landwirtschaft
schädlichenVögeln(Ülbereinkunftv. 19.März02,,
Liste2) 101.

Reinigung von EisenbahnwagennachViehtransporten
(Mehseuchenübereinkommenmit CÖsterreich-Ungarn v.
25. Jan. 05., Art. 8) 291.

Reisegelder vonAufsichtsratsmitgliedern,ihreBesteuerung
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni
VII) 711.

Rendsburg, BahnversandtungereinigterKnochenzwischen
Eidelstedtund Rendsburg(Bek.v. 19. Män))431.

Rennpferde, Verkehr damit aus und nachÖsterreich=
Ungarn (SchlußprotokollzumViehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 309.

Renntiere, AusdehnungdesFleischbeschaugesetzesaufdie=
selben(Bek.v. 14.Juni) 737.

Rente, Anspruchder Unteroffiziere und Gemeinen
auf eine Militärrente (G. v. 31. Mai § 1) 593. (daf.
5 51) 608.— Betrag derRente(das.§ 9) 596. (das.
556) 609.— bedingte RenteundRentenzuschüsse
(das.88P24,25)599.(das.557)609.

Rentenverschreibungen, Reichsstempelabgabedavon
(G. v. 3. Juni) 695.— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 716.

Reservefonds, derKamerun-Eisenbahngesellschaft(Satzung
II) 542.

Revision, nächsteRevision des Servistariss und der
Klasseneinteilung der Orte (G. v. 17. Mai §52) 473.

Rinderpest begründetBeschränkungoderVerbotvon
Viehrtransportenaus odernachÖsterreich-Ungarn (Vieh.
seuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.) 287.

Rindvieh, PässebeimTranspomausundnachÖsterreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288. — Bläschenausschlag begründet Ein.
fuhrverbot (das. Art. 5) 290. .

Roburit, Beförderung mit der Eisenbahn(Bek. v.
23. Juni) 846.

Roggen, Wertbestimmungder Einfuhrscheinedarüber
(G. v. 12. Febr.) 137.

Rohrdommeln gehörenzu denfür die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste2)101.

Rohrsänger gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnütz
lichenVögeln (ÜUbereinkunftv. 19. März 02., Liste1) 100.

Rohstoffe, tierische,VerkehrdamitausundnachÖsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.) 287.

Rotfußfalken gehörennichtzudenfürdieLandwirtschaft
schädlichenVögeln(Ubereinkunftv. 19.März 02.,Liste2)
101.

D
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Rotkehlchengehörenzudenfür dieLandwirtschaftnütz
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02.,Liste1)99.

Rotlauf beimViehverkehrausundnachÖsterreich-=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommenvom 25. Jan. 05., Art. 2)

2588.
RotschwänzegehörenzudenfürdieLandwirtschaftnätz
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02.,Liste1)99.

Rötelfalken gehörennichtzu den für dieLandwirtschaft
schädlichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02., Liste2)
101.

Rottenführer beiderEisenbahn,besondereAnförderungen
(Bek.v. B. März) 398.

Rotz beimViehverkehrenachund ausÖsterreich=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05., Art 5) 290.

Ruderfahrzenge und Ruderboote, Signalführung
nach der neuen Seestraßenordnung (v. 5. Febr.,
urt.7)123.

Ruhen des Rechtesauf den Bezug der Pensions.
gebührnissebei Offizierendes Reichsheers (G. v.
31. Mai §§ 22ff.) 572. — derMarine (das.§ 57)
585. — der Versorgungsgebährnisse der Unter=
offiziere und Gemeinen (G. v. 31. Mai § 33) 601.

Ruhezeit für Arbeiterin Glashütten(Bek.v. 23.Mai)
475.

Rumänien,Eisenbahnstrecken,beteiligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr(Beck.
v.3.Män)413,421.

Rußland, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtam Inter=
nationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht.
verkehr(Bek.v.3.Mär))407,412,421.(Bek.v.
9.Junl)736.(Bek.v.11.Dezbr.)877.— Tellnahme
an der InternationalenKonferenzvon Algeciras
(Gen.=Aktev. 7. April) 891.

S.
Sachsen (Großherzogtum),Bildung von Weinbaubezirken
(Bek. v. 27. März) 455.

Sachsen (Königreich),Bildung vonWeinbaubezirken(Bek.
v.27.März)454.

Sachsen=Meiningen, Bildung von Weinbaubezirken
(Bek.v.27.März)455.

Sachverständige, Vernehmungvon Zeugenund Sach=
verständigenin Bergbaustreitigkeitenin den Schutz=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. § 7) 365.

1906.

Sägetaucher gebörenzu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02., Liste2)
102.

Salze in den deutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27.Bebr.)363.

Salpeter, breunbarer,Beförderungmit derEisenbahn
(Bek.v.23.Juni)845.

Samoa, Bergverordnung (v. 27. Febr.) 363. —
Haushalts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 520.

Sanitätsoffiziere, ihrePensionierung(G.v.31.Mai)
565.

Satzung der KamerunEisenbahngesellschaft(G. v.
4.Mat)538.

Schadensersatzanspruch infolgeBeschädigungimMili=
tärdienste (G. v. 31. Mai § 38) 579. (G. v. 31. Mai
841)604.

Schädliche Vögel für dieLandwirtschaft(Übereinkunftv.
19.März02.,Liste2)101.

Schafe, PässebeimTransport aus und nachSsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.

Schaffner bei der Eisenbahn,besondereAnforderungen
(Bek.v. 8. März) 395.

Schallsignale von Schiffenauf See (Seestraßenordnung
v. 5. Febr.III u.VI) 129 und 133.

Schatzanweisungen,Ausgabesolcherzur Verstärkung
der Betriebsmittel der Reichshauptkasse(G. v. 31. März
54 446. (G.v. 31.Mal §3) 477. ·

Scheidemünzen,GestattungdesUmlaufsösterreichischer
Scheidemünzenim Jollgrenzbezirke Friedrichshafen
(Bek.v. 22. Juni) 844. — desgl. auf preußischen
Eisenbahnstationen (Bek. v. 28. Juni) 852.

Schenkungen unterLebendenim Sinne desErbschafts.
steuergesetzes(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 55) 672.

SchiedsgerichtbeiMeinungsverschiedenheitenüberLoll.
fragen im Verkehrmit Bulgarien (Handels. usfw.
Vertragmit Bulgarienv. 1.Aug.05., Art. 22) 16. —
desgl. mit Österreich=Ungarn (BJusatzvertragzum
HandelsvertragemitÖsterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Urtt.2) 145. — desgl. mit Serbien (Zusatzvertrag
zumHandelsvertragemit Serbienv. 29./16 Nov. 04.,
Art. 1, XVII) 326. — desgl. mit Schweden
(Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 22) 754. — desgl. über
die HandhabungdesViehseuchenübereinkommens
mit Österreich=Ungarn (v. 25. Jan. 05., Schluß.

porotokoll, Punkt 15) 313.
Schiedsverfahren bei Meinungsverschiedenheitenüber
Zollfragen imVerkehrmit Bulgarien (Handels.usw.



Schiedsverfahren (Forts.)
Vertrag mit Bulgarienv. 1.Aug.05.) Schlußprotokoll
zu Art 22) 85. — desgl.mit ÖOsterreich-=Ungarn
(ZusayvertragzumHandelsvertragemitÖsterreich-Ungarn
v.25.Jan.05.,Urt.5,XIII) 153.— deegl.mit
Serbien (ZusatzvertragzumHandelsvertragemit Serbien
v. 29./16.Nov.04., Art. 2, VII) 329. — desgl.mit
Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 22) 754.

Schieszmittel, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
23.Juni)845.

Schießpulver, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek. v.
23 Juni)345. ·

Schissahrtsgewerbe,BegriffundBesteuerungim
Wechselverkehrmit oͤsterreich· Ungarn(Zusatzvertragzum
HandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Art. 5, XII) 1562.

Schiffahrts= usw.VertragmitBulgarien (v.1.Aug.05.)
1. — InkrafttretendesTarifs B, deutscheEinfuhrzölle
(NotizNr.3188)102.— Schifahrts-ufw.Vertrag
mit Schweden (v. 8. Mai) 739.

Schiffe und ihre Ladungen im Verkehrmit Bulgarien
(Handels- usw. Vertrag mit Bulgarien v. 1. Aug. 05.,
Urt. 14 bis 19) 12. (Schlußprotokoll dazu) 82. —
desgl.mit Serbien (Zusagtzvertragzum Handelsvertrage
mitSerbienvom29./16.Nov.04., Art. 1, XI bisXVI)
324. — desgl. mit Schweden (Handelsvertragv.
8. Mai, Art. 13 bis 19) 748. — Unmeldungihrer
Güter zur Statistik des Warenverkehrs (G. v.
7.Febr. § 3) 110. — ErgänzungundAbänderungder
Verordnung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens
auf See (V. v. 5.Febr.) 115. — Neue=Seestraßen.
ordnung. (v.5. Febr.)120.— Meistbegünstigung
für Schiffsgüterim Verkehrmit Österreich-Ungarn
Zusatzvertragzum Handelsvertragev. 25. Jan. 05.,
Ar#tl.1, 11)144.— SchiffstransportevonTieren nach
und aus Österreich=Ungarn (Viehseuchenüberein=
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 2) 289. — Beurkundung
desPersonenstandes für MilitärpersonenderKaiser=
lichenMarine auf den in Dienst gestellten Schiffen
(V. v. 20. Febr.) 359. — Besteuerung von Fracht=
urkunden und Personenfahrkarten im Spchiffs=
verkehre(G. v. 3. Juni. ui. 3) 642. (G. v. 3. Juni IV
u.V) 704. — Verr. Ang desSchiffsbestandesder
Kriegsflotte (Novellev. 5. Juni) 729. — Schiffe
mit verbotenenWaffenusw.in marokkanischen Häfen
(Gen.=Aktev. Algecirasv. 7.April, Art. 24ff.) 906.

Schiffsjungen, ihre Versorgungbei Erwerbsunfähigkeit
(G.v. 31.Mai §52)008.

1906. 27

Schilfsänger gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnät=
lichenVögeln(Ubereinkunftv. 19.März 02., Liste1)
100.

SchirrmeisterbeiderEisenbahn,besondereAnforderungen
(Bek. v. 8. März) 396.

Schlachthäuser, Einfuhr von Vieh aus Österreich.
Ungarn (SchlußprotokollzumViehseuchenäbereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 310.— Höchstzahl der jährlichzur
Einfuhr zugelassenenSchweine (das. Punkt 10) 312.

Schlachtviehbeschan, AusdehnungdesGesetzesdarüber
auf Renntiere und Wildschweine(Bek. v. 14. Juni) 737.

Schlaney, GestattungdesUmlaufsösterreichischerScheide=
münzen auf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek. v.
28. Juni) 852.

Schleichhandel, seineUnterdrückungin Marokko(Gen.=
Akte von Algeciras v. 7. April, Kap.V) 931.

Schleiereule gehörtzu denfür die Landwirtschaftnätz
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

Schleppschiffe, Signalführung(V. v. 5. Febr., Art. 3)
122.

Schlesien, GestattungdesUmlaufs ssterreichischerScheide.
münzen auf schlesischenEisenbahnstationen(Bek. v.
28. Juni) 852.

Schlußnote, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 3. Juni
#12) 699.

Schmätzer gehörenzu den für die Landwirtschaftnütz=
lichenVögeln(ÜUbereinkunftv. 19.März 02., Liste1)
99.

Schöneberg bei Berlin, Schutzvon Erfindungenusw.
auf der Landwirtschaftsausstellungdaselbst(Bek. v.
26. Febr.) 361.

Schrankenwärter bei der Eisenbahn,besoudereAn=
forderungen(Bek.v. 8. März) 397.

Schreiberhau, Gestattungdes Umlaufs österreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek.
v.28.Juni)852.

Schuldverschreibungen, Reichsstempelabgabedavon
(G. v. 3. Juni) 695. — Tarifsätze dazu(das.Anl.)
716.

Schülerfahrkarten find steuerfrei(G. v. 3. Juni,
Anl. 3, Art. 2) 644.

Schürfen in den afrikanischenund Südseeschutzgebieten
(Bergverordnung v. 27. Febr. II) 366.

Schutz, ÜbereinkunftzumSchutzeder für dieLand.
wirtschaft nützlichen Vögel (v. 19. März 02.)
89. — Schut von Erfindungen usw. auf der Inter=
nationalen Ausstellung in Mailand und der
Landwirtschaftsausstellungin Berlin=Schsneberg

D'
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Schutz(Forts.)
(Bek. v. 26. Febr.) 361.— desgl.auf derAusstellung
in Nürnberg (Bek. v. 3. April) 460. — desgl.auf
der Kunstgewerbeausstellungin Dresden (Bek. v.
12.April) 461. — Verordnungzur Ausführungdes
Gesetzeszum Schutze der Warenbezeichnungen (V.
v. 17.Mai) 474.

Schutzgebiete,anderweiteRegelungder Verwaltung
usw.im SchutzgebietederMarschall. usw.Inseln
(V. v. 18.Jan.) 138. — Bergverordnung für die
afrikanischen und Südseeschutzgebiete(v. 27. Febr.)
363.— AnrechnungdesJahres 1906als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufstände in Südwestafrika (A. O.
v. 27. Febr.)430.— Pensionierung derOffiziere
usw. der Schutztruppen in den afrikanischen Schutz=
gebieten(G. v. 31. Mai) 565. — Versorgung der
Personen der Unterklassen der Schugtztruppenin den
afrikanischenSchutzgebieten(G. v. 31. Mai) 611. —
teilweiseAußerkraftsetzung des Gesetzes, betr.
die Schutztruppen in denafrikanischenSchutzgebieten
(G. v. 31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.
— GBerrschaftdes Erbschaftssteuergesetzes für die
Schutzgebiete(G. v. 3. Juni, Anl. 4 555f.) 655.

Kontrolle desHaushalts für 1905durchden
Rechnungshof(G. v. 5. Febr.) 103.

Etatsforderungen aus Anlaß der Expedi=
tionen in die afrikanischen Schutzgebiete(G. v.
27. März) 436. (G. v. 27. März) 439.

Haushalts- Etat für 1905, dritter Nachtrag
dazu(G. v. 27. März) 437. — vierter Nachtrag
dazu(G. v. 27.März) 440.

Vorläufige Regelung des Haushalts für
April und Mal 1906 (G. v. 31. März) 446. —
Gaushalts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 512.

Verordnungüber das Telegraphenwesen in
dendeutschenSchutzgebieten ausschließlichKiautschon
(v. 15. Juni) 843.

Schutztruppen, Pensionierung ihrer Offiziere (G.
v. 31. Mai) 565. — Versorgung der Personen
derUnterklassen der KaiserlichenSchutztruppen(G. v.
31. Mai) 593. — teilweise Außerkraftsetzungdes
Gesetzes, betr. die Kaiserlichen Schutztruppen in den
afrikanischenSchutzgebieten(G. v. 31. Mai § 77) 592.
(G. v. 31. Mai § 76) 614.

Schwalben gehörenzu denfür die Landwirtschaftnütz=
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02.,Liste1) 100.

1906.
Schwalbenweihen gehörenzu den für die Landwirt.
schaftschädlichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März02.,
Liste2)101.

Schwarzpulver, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v.23.Juni)845.

Schweden, Teilnahmean der ÜbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft nüßlichen Vögel (v.
19.März 02.) 89. — Entschädigungder Ungehörigen
Schwedensfür unschuldigerlitteneUntersuchungs=
haft (Bek. v. 3. Mai) 465. — Handels- und
Schiffahrtsvertrag mit Deutschland(v.8.Mai) 739.
— Teilnahmean der InternationalenKonferenzvon
Algeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Schweine, PässebeimTransport ausundnachÖster=
reich- Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25.Jan.
05., Art. 2) 288. — Ein- und Ausfuhrbeschränkung
und verbot beiSeuchengefahr (das.Art. 4) 290.—
Höchstzahl der jährlich zur Einfuhr zugelassenen
Schweine(das.Schlußprotokoll,Punkt 10) 312.

Schweiz, Teilnahmean derÜUbereinkunftzumSchutzeder
für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (o.
19.März02.)89.— Vertrag,betr.Errichtungdeutscher
Zollabfertigungsstellen auf den linkerheinischen
Bahnhöfen in Basel (v. 16.Aug. 05.) 349. — Auf.
hebungderÜbereinkunftüberdieErrichtungeinerdeutschen
Jollabfertigungsstellein Baselvom7.August1873 und
deszugehörigenNachtragsvom23. Oktober1876(das.
Art. 12)353.— Eisenbahnstrecken,beteiligtam Inter=
nationalen Übereinkommenüber denEisenbahn fracht=
verkehr (Bek.v. 3.März)408.418.419.423. (Bek.v.
7.Okt.)863.— BeitrittzumVertragevom5.März 1902
überdieBehandlungdesZuckers (Bek.v.2. Aug.)857.

Schwiegereltern,BetragderErbschaftssteuerfürsie(G.
v. 3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.

v. 3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.
Schwimmvögel, welchezu denfür dieLandwirtschaft
schädlichenVögelngehören(Ubereinkunftvom19.März
02., Liste2) 102.

Seeadler gehörenzudenfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Seeschiffe, Ergänzungund AbänderungderVerordnung
zur Verhütung ihres Zusammenstoßens vom 9. Mai
1897 (V. v. 5. Febr.) 115. — Veröffentlichung der
neuen =Seestraßenordnung= (Bek. v. 10.Febr.)120.

Seeschiffer aufKauffahrteischiffen,AnderungderPrüfung
(Bek.v.14.März)427.



Seeschifferprüfung für großeFahrt, AnderungderVor=
schriften(Bek.v. 14.März) 427.

Seesteuerleute auf Kauffahrteischiffen,Anderung der
Prüfung (Bek.v. 14.März) 427.

Seestrassenordnung vom 5. Februar, neue Fassung
(Bek. v. 10. Febr.) 120.

Segelschiffe, Ergänzungund Abänderungder Verord.
nung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens auf
See vom 9. Mai 1897 (V. v. 7. Febr.) 115.—Ver.
öffentlichungder neuen Seestraßenordnung (Bek.
v. 10. Febr.) 120.

Serbien, ZusatzvertragzumHandels. und Jollver=
trage mitdemDeutschenReichevom21./9.August1892
(v. 29./16.Nov. 04.) 319.

Servis, Festsetzungder Servisbeträge(G. v. 17.Mai)
473.—nächsteRevistondesServistarifs(das.82)473.

Seuchen, ViehseuchenübereinkommenzwischenDeutschland
undÖsterreich=Ungarn(v. 25. Jan. 05.) 287.

Sicherheitshypothek, Erlöschenderselben(G. v.
17.März) 429.

Signale derFischerfahrzeuge auf See(V. v. 5. Febr.,
II) 116. — Neue Seestraßenordnung (Bek. v.
0. Febr.) 120.

Silber in dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr.)363.

Einsheim gehörtzum13.badischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18. Febr.)318.

Eirene, Schallsignaledamit(Seestraßenordnungv. 5.Febr.,
Art. 15) 129.

Soldatenstand, Denfionierungund Versorgungder
Personendes Soldatenstandes(G. v. 31.Mai) 565.
(G. v. 31. Mai) 593. — teilweiseAußerkraftsetzung
des Unfallfürsorgegesetzes für Beamte und für
Personen des Soldatenstandes vom 18. Juni 1901
(G. v. 31.Mai 577) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.

SouderberechtigungenzumBergbauindenafrikanischen
und Südseeschutzgebieten(Bergverordnungv. 27. Febr.
§&92, 93) 384.

Sonntagsarbeit, AusnahmenvomVerbotederselben
im Gewerbebetriebe(Bek. v. 23. Mai) 475.

Spanien, Teilnahmean der Übereinkunftzum Schutze
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel
(v. 19. März 02.) 89. — an der Internationalen
KonferenzvonAlgeciras (Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Spechte gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnüglichen
Vögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 99.

Speisebohnen, Wertbestimmungder Eirfahrscheine
darüber(G. v. 12. Febr.)137.

1906. 29
Spelz, WertbestimmungderEinfuhrscheinedarüber(G. v.
12.Febr.)137.

Sperber gehörenzudenfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Sperbereulemngehörenzu den für die Landwirtschaft
nüglichenVögeln(Übereinkunftv.19.März02.,#iste1)9.

Sperlingsvögel, welchezudenfürdieLandwirtschaftn h
lichen Vögeln gehören(Übereinkunftv. 19.März 02.,
Liste1) 99.— desgl.zu denschädlichen Vögeln(das.
Liste2)101.

Sperrgebicte in 6Österreich-UngarnalsUrsprungsgebiete
vonViehseuchen(Viehseuchenübereinkommenv.25.Jan.Oõ.,
Anl. 1 u. I) 293.

Spiel, Reichsstempelabgabendavon(G. v. 3. Juni 525)
703.— Tarifsätzedazu(das.Anl.)722.

Sprengmittel. Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 845.

Sprengpulver, BefsrderungmitderEisenbahn(Bek.v.
23. Juni) 845.

Staare gehören zu den für die Landwirtschaft nütlichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 100.

Staatsbank vonMarokko,Konzessionsakte(Gen.=Akte
v. Algeciras v. 7. April, III. Kap.) 908.

Standesamt, Mitteilung von Sterbefällenan die Erb.
schaftssteuerämter(G. v. 3. Juni, Anl. 4, § 40) 667.

Standesbeamte,Verrichtungenin bezugauf dieaußer.
halb Deutschlandsweilenden Militärpersonen der
KaiserlichenMarine (V. v. 20. Febr.) 359.

Standaquartier,BeurkundungdesPersonenstandesfür
Militärpersonen der Kaiserlichen Marine „welche ihr
Standquartier außerhalb Deutschlands haben (V. v.
20. Febr.)359.

Stationsdiener,
8. März) 394.

Statistik, AbänderungdesGesetzesüberdieStatistikdes
Warenverkehrsmit demAuslande (G. v. 7. Febr.) 104.
—Neue FassungbiesesGesetzes(Bek.v. 7. Febr.) 108.

StatistischeGebühr, ihreHöhe (G.v. 7.Febr.§ 11)
112.—Befreiung davon(das.512)112.—Reichs.
stempelmarken zurEntrichtungderstatistischenGebühr
(das.8 13) 113. — Verjährung (das.§ 15) 114.

Statistisches Warenverzeichnis (G. v. 7. Febr.
5 2)110.

Statuten derStaatsbankvon Marokko(Gen.=Aktev.
Algeciras v. 7. April, Art. 47) 915.

Steinkäuzegehörenzu denfür dieLandwirtschaftnütz
lichenVögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

besondereAnforderungen(Bek. v.
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Steinkohlen in den deutschenSchutzgebieten(Berg=
verordnungv. 27. Febr.)363.

Steinfalz in den deutschenSchutzgebieten(Bergver=
ordnungv. 27.Febr.) 363.

Stelzenläufer, welchezu den für die Landwirtschaft
nüglichenVögeln gehören(Ubereinkunftv. 19.März
02., Liste 1) 100. — desgl. zu den schädlichen
Vögeln (das.Liste2) 101.

Stempel s.Reichsstempel.
Sterbefälle, Beurkundung bei auf See usw. befindlichen
MilitärpersonenderKaiserlichenMarine(V. v. 20.Febr.)
359.

Steuerbehörden, AufsichtüberdenBetriebusw. beider
Zigaretten fabrikation (G. v. 3. Juni, Anl. 2) 631.
—über denBrauereibetrieb (G.v. 3. Juni §33)685.

Steuererklärung beiErbschaften(G.v.3. Juni, Anl. 4
637)667.

Steuerfreiheit für bestimmteArten von Personen.
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 644. —
desgl. von Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge (dafs.

Aufsichtsratsmitgliedern (das. Anl. 3, Art. 2)
646. — Befreiungenvon der Erbschaftssteuer (das.
Anl. 4 §511) 658. — Steuerbefreiung des Haus.
trunkes (G. v. 3. Juni § 9) 678.

Steuermannsprüfung,AnderungfürSeesteuerleuteauf
Kauffahrteischiffen(Bek.v. 14.März) 427.

Steuern, Befreiung der Berufskousuln von den
direktenSteuern im Verkehrmit Österreich=Ungarn
(Zusatzvertragzum Handelsvertragev. 25. Jan. 05.,
Art. 1, VI) 145. — Steuernvon der Verstümme=
lungs-, Kriegs-= und Alterszulage desMilitärs
sind ausgeschlossen(G. v. 31.Mai § 37) 578. (G. v.
31. Mai § 40) 604. — neue SteuernzwecksOrdnung
desReichshaushalts und Tilgung der Reichsschuld
(G. v. 3. Juni) 620. — Anderungdes Braustener=
gesetzes(das.Anl. 1) 622. — Zigarettenstener (das.
Anl. 2) 631. — Besteuerung der Frachturkunden
(das.Anl. 3, Art. 1 u. 3) 642 u. 647. — Fahr=
kartensteuer (das.Aul. 3, Art. 2 u. 4) 644 u. 648.
—Besteuerung der Erlaubniskarten für Kraft=
fabrzeuge (das.Anl. 3, Art. 2 u. 5) 645 u. 649. —
Besteuerungder an Aufsichtsratsmitglieder zahl=
barenVergütungen (das.Anl. 3, Art. 2 u. 6) 646
u. 652. — Erbschaftssteuergesetz (das. Anl. 4) 654.
— neue Fassung des Brausteuergesetzes (Bek. v.
7. Juni) 675. — desReichsstempelgesetzes (Bek.
v. 7. Juni) 695.

1906.

Steuern (Forts.)
VerbesserungderSteuererträgein Marokko (Gen.=

Akte von Algeciras v. 7. April, IV. Kap.) 921.
SteuerzeichenfürdieZigarettensteuer(G.v.3.Juni,
Anl. 2, § 3) 633.— Fälschung derfelben(das.525)
639.

Stiefeltern, Betrag der Erbschaftssteuerfür sie (G. v.
3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.

Stiefkinder, BetragderErbschaftssteuerfür sie (G. v.
3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.

St. Johann, Zollabfertigung im Verkehr zwischen
Deutschlandund derSchweiz(Vertr. v. 16.Aug. 05.) 349.

St. Ludwig, Zollabfertigungim Verkehrzwischen
Deutschlandund derSchweiz(Vertr. v. 16. Aug. 05.) 349.

Störche gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnüglichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 100.

Strafen beiJZuwiderhandlungengegendas Gesetzüber
die Statistik des Warenverkehrs mit demAus=
lande (G. v. 7. Febr. 5 17) 114. — desgl. gegendie
Bergverordnung für dieafrikanischen undSüd.
seeschutzgebiete(v. 27. Febr.VI) 383. — gegendie
Vorschriften über Bierbereitung (G. v. 3. Juni,
Anl. 1, § 26 a) 627. (G. v. 3. Juni § 37) 687.— wegen
Brausteuerdefraudationen (G. v. 3. Juni, Anl. 1
5§30) 629. (G. v. 3. Juni, § 41) 689. — wegenZi=
garettensteuerdefraudation (. v.3. Juni, Anl. 2
858518f.) 638.— wegenHinterziehung derFracht.
urkundensteuer (das.Anl. 3, Art. 3 II) 648. —
desgl. der Personenfahrkartensteuer (das.Anl. 3,
Art. 4 540f) 649.—desgl. derSteuerauf Erlaubnis=
kartenfür Kraftfahrzeuge (das.Anl. 3, Art. 5 §5408)
652. — desgl.der Steuer auf Vergütungenan Auf.
sichtsratsmitglieder (das.Anl. 3, Art. 6 § 40 x) 653.
—bei ZuwiderhandlungengegendasErbschaftssteuer.
gesetz(das.Anl. 4 § 49) 670. — gegendasReichs.
stempelgesetz(G. v. 3. Juni §§8, 22 bis 24, 30, 40,
48, 61, 66, 71) 695. — gegendas Telegraphen=
monopol des Reiches in den deutschen Schutz.
gebieten (V. v. 15.Juni § 4) 843. — gegendas
EinfuhrverbotvonWaffenusw.in Marokko (en.=Akte
von Algecirasv. 7. April, Art. 20ff.) 904.

Strafprozeßordnung, Gerichtsstandfür Deutsche,die
keinemBundesstaatangehören(Bek. v. 21. April) 463.

Strafverfahren bei JZuwiderhandlungengegen das
Zigarettensteuergesetz (G. v. 3. Juni, Anl. 2 § 30)
640. —desgl. gegen das Erbschaftssteuergesetz
(das.Anl. 4 §51) 671. — desgl.gegendas Brau=
steuergesetz(G. v. 3. Juni §553) 692.



Strafver folgung, Verjährung beiZuwiderhandlungen
gegendas Braustenergeset (G. v. 3. Juni, Anl. 1,
Art. I, 10) 631. (G. v. 3. Juni § 52) 692. — desgl.
gegendas Jigarettensteuergesetßz (G. v. 3. Juni,
Anl. 2 §530) 640.

Stundung, vorläufige,derMatrikularbeiträge für
1906 (G. v. 31. Mai § 4) 478. — der Zigaretten=
steuer (G. v. 3. Juni, Anl. 2, § 3) 633. — der
Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 5 47) 669.
—der Brausteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 1 §93) 624.
(G. v. 3. Juni § 8) 677.

Südsee, Bergverordnungfür dieafrikanischenundSüdsee=
schutgebiete(v 27 Febr)) 363.

SüdwestafrikanischesSchutzgebiet,Anrechnungdes
Jahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß der Auf=
stände daselbst(A. O. v. 27. Febr.) 430. — Etats=
forderungen aus Anlaß der Expedition dahin
(G. v. 27. März) 436. (G. v. 27. März) 439. —
Nachtrag zumHaushalts.Etat für 1905 (G. v.
27. Mänt) 440. — Haushalts-Etat für 1906 (G.
v. 31. Mai) 517.

Sumpfohreule gehört zu den für den Landwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftvom 19. März 02.,
Liste 1) 99.

T.
Tabak für Zigaretten,Eingangszollund Inlandssteuer
(G. v. 3. Juni, Anl. 2) 631.

Tagegelder für Reichstagsmitglieder (G. v.
21. Mai) 468. — von Aufsichtsratsmitgliedern,
ihre Besteuerung(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646.
(das.Art 6)652.(G.v.3.JuniVII)711.(das.Anl.)
727. — Verordnung, betr.Tagegelderusw. der Be=
amten der Militär- und Marineverwaltung (v.
11. Dezbr.)869.

DTag=Raubvögel, welchezu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögelngehören(Übereinkunftv.19.März02.,
Liste2) 101.

Talg, VerkehrdamitausundnachSÖsterreich-Ungarn
(Biehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,Art. 2) 289.

Tanger, Juständigkeit des deutschenKonsulargerichts
daselbst für Berufungen im Enteignungsverfahren in
Marokko (G. v. 21. Dezbr. § 4) 890. — Sitz der
Staatsbank von Marokko(Gen.=Aktevon Algeciras
v. 7.April,Art.38)912.

TantièmenvonAussichtsratsmitgliedern,ihreBesteuerung
(G.v.3.Juni,Anl.3, Art.2)646.(das.Art.6)652.
(G.v.3.JuniVII)711.(das.Anl.)727.

1906. 31
Tarif der Ein= und Ausfuhrzölle im Verkehr
zwischenDeutschlandund Bulgarien (Handels.usw.
Vertragv. 1.Aug. 05.,Anl. B undC) 211.36.—desgl.
zwischenDeutschlandundOsterreich-Ungarn (Jusatz
vertragzumHandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.
25.Jan. 05., Anl. A u.B) 155und219.— desgl.
zwischenDeutschlandund Serbien (Busatzvertragzum
HandelsverrragemitSerbienv. 29./16.Nov.04.,TarifB
u. C) 331 und 343. — desgl. zwischenDeutschland
und Schweden (Handels. usw. Vertrag v. 8. Mai,
Tarif A u. B) 757 und 787.

GegenseitigeUnterstütgungim Eisenbahntarif.
wesen im Verkehrmit Österreich=Ungarn (Zusag
vertragzumHandelsvertragev.25.Jan. 05., Art. 1, 111)
144. — #nderungdesTarifs zum Reichsstempel.
gesetze(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1) 642. — nener
Tarif für Relchsstempelabgaben (G. v. 3. Juni) 716.

Telegraphenkabel, Signalführungdermit der Legung
usw. beauftragtenFahrzeuge(V. v. 5. Febr., Art 4) 122.

Telegraphenwesen, Verordnung darüber in den
deutschenSchusgebietenausschließlichKiautschon(v.
15.Juni) 843.

Tierarzt, Untersuchungen,Bescheinigungenusw. beim
Viehverkehraus und nachSsterreich=Ungarn(Vieh-
seuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.) 287.

Tiere, Viehverkehraus und nach Osterreich=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan 05.) 287.

Tilgung der Reichsschuld durch Einführung neuer
Steuern (G. v. 3. Juni) 620. — der Reichsanleihe=
schuldin jährlichen Beträgen (G. v. 3. Juni § 4) 621.

Tilgungsplan des Kapitals der Stammanteileder
Kamerun=Eisenbahngesellschaft(Satzung, Anl.) 557.

Togo, Bergverordnung (v. 27. Febr.) 363. —
Haushalts-=Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 516.

Tokaier Weine, Lollbehandlung(Zusatzvertragzum
HandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Artl.5, III) 147.

Trabrennpferde, VerkehrdamitausundnachOÖsterreich=
Ungarn (SchlußprotokollzumViehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 309. ,

Transportkostenvergütung bei Umzügender Reichs=
beamten(Bek. v. 4. März, 3 u. 4) 388.

Tropenzulage für die Offiziere usw. der Kaiserlichen
Schutztruppen (G. v. 31. Mai § 66) 588. — für
Unteroffiziere und Gemeineder Schutztruppen(G.
v. 31. Mai § 67) 612.



62

Tuberkulose begründetkeinEinfuhrverbotvon Tieren
aus oder nachSÖsterreich=Ungarn (Viehseuchenüberein=
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 5) 290.

Türkei, Schallsignale an Bord türkischerFahrzeuge
(Seestraßenordnungv. 5. Febr., Art. 15, Anm.) 130.

schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02,,
Liste2) 101.

u.
übereinkommen —internationales — überdenEisen⸗
bahnfrachtverkehr, neueListederdarau beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 403. — Ergänzung
dieserListe (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli)
856. (Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.) 863.
(Bek. v. 6. Nov.) 865. (Bek. v. 11.Dez.)877.

üÜbereinkunft,s. Verträge.
Überwachung desWaffenschmuggelsin Marokko(Gen.=
Akte v. Algecirasv. 7. April, II. Kap.) 901.

Uhn gehört zu den für die Landwirtschaftschädlichen
Vögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Umlauf, Gestaltung des Umlaufs österreichischer
Scheidemünzen im ZJollgrenzbezirkeFriedrichshafen
(Bek.v. 22.Juni) 844.—desgl. aufpreußischenEisen.
bahnstationen (Bek. v. 28. Juni) 852.

UmzugskostenderReichsbeamten(Bek.v.4.März)
388. — der BeamtenderMilitär- und Marine.
verwaltung(V. v. 11.Dez.)869.

Unfallfürsorgegesetz für Beamte und Dersonendes
Soldatenstandes vom18.Juni 1901,teilweiseAußer.
kraftsetzung (G. v. 31. Mai 877) 592. (G. v. 31. Mai
§576)614.— Versorgungfür Militärpersonen derUnter=
klassen und derenHinterbliebenen(G. v. 31. Mai) 593.

Ungarn, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutzeder
für dieLandwirtschaft nützlichen Vögel (v.19.März
02.)89. — Zusatzvertragsum Handels= und Loll=
vertrage mit Deutschlandvom 6. Dezember1891 (v.
25. Jan. 05.) 143. — Viehseuchenübereinkommen
mit Deutschland(v. 25.Jan. 05.) 287. — Eisenbahn.
strecken,beteiligt am InternationalenÜbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehr (Bek.v. 3.März)
413.

Unterbeamte, Versorgungvon Unteroffizieren und
Gemeinen durchAnstellungimUnterbeamtendienste(G.
v. 31. Mai § 17)598.— ErhöhungdesWohnungs=
geldzuschusses (G. v. 9. Juni) 731. — desgl. der

1906.

Unterbeamte (Fons.)
Gehälter derUnterbeamtenderReichseisenbahnen
(G. v. 9. Juni 9 2) 732.

Unterdrückung desWaffenschmuggelsin Marokko(GSen.
Akte von Algeciras von 7. April, II. Kap.) 901.

Unterklassen, Versorgung der Personender Unter=
klassendesReichsheers,derMarine und derSchutztruppen
(C.v.31.Mai)593.

Unteroffiziere der Ostasiatischen Besatzungsbri=.
gade nachihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 31. Mai
§7)478.— AnspruchderUnteroffiziereaufeineMilitär.
rente (G. v. 31.Mai 5 1) 593.— Livilversorgung
(das.815)597.

Unterstützung— wechselseitige— vonSilfsbedürftigen
zwischendem Deutschen Reich und den Niederlanden
(Vertr. v. 17.Dez.04. Art. 5) 882.

Untersuchungshaft, Entschädigungder Angehörigen
Dänemarks,Norwegensund Schwedensfür unschuldig
erlittene Untersuchungshaft(Bek. v. 3. Mai) 465.

Ursprungsgebiete bei Viehseuchen(Viehseuchenüberein=
kommenmitÖsterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05.) 287.

UrsprungszeugnissebeimViehverkehrausundnachÖster.
reich=Ungarn(Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.)
287.

V.
Venlo istGrenzortzurÜbernahmeausgewiesenerPersonen
im VerkehrzwischenDeutschlandund denNiederlanden
(Bek.v. 6.Dez.)888.

Verbot der Viehein=und ausfuhr nachund aus Sster=
reich- Ungarnbei Seuchengefahr (Viehseuchenüberein=
kommenv. 25. Jan. 05.) 287. — desSchürfens und
Bergbauesfür BeamteundMilitärpersonenin denafri.
kanischen und Südseeschutzgebieten (Bergver=
ordnung v. 27. Febr. § 94) 385. — Ausnahmen vom
Verbote der Sonntagsarbeit in Gewerbebetrieben
(Bek.v. 23.Mai) 475.

VereinigteStaaten vonAmerika, Handelsbeziehungen
dazu (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357. —
Teilnahme an der Internationalen Konferenz von
ulgeciras(Gen.=Aktev.7.April)891.

Verfahren beiPensionierung derOffizieredesReichs.
heers(G.v. 31.Mai 8519ff.)571.— beiVersorgung
der Unteroffiziere und Gemeinen(G. v. 31. Mai 527)
600.



Vergütungen, BestenerungderanAufsichtsratemit=
gliederzahlbarenVergütungen(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
Art. 2) 646. (das.Art. 6) 652. (G. v. 3. Juni, VII)
711. (das.Anl.) 727.— Ausfuhrvergütungenfür Bier
(G. v. 3.Juni 5 10)678.—VergütungenfürNatural.
verpflegung der bewaffnetenMachtim Frieden(G. v.
9.Juni) 735. (A. E. v. 16.Juli) 855.

Verhütung desLusammenstoßensderSchiffe auf
See, Ergänzungund Abänderungder Verordnungda=
rüber vom 9. Mai 1897 (V. v. 5.Febr.) 115. — Ver=
öffentlichungderneuen =Seestraßenordnung= (Bek.
v.10.Febr.)120.

Verjährung der statistischen Gebühr (G. v. 7. Febr.
5 15) 114. — derZigarettenstener (G. v. 3. Juni,
Anl. 2 54) 633.— derErbschaftssteuer (das.Anl.4)
5 54) 671. — der Braustenuer (G. v. 3. Juni § 12)
679. — der Reichsstempelabgaben(G. v. 3. Juni
5 69) 712.— der Strafverfolgung bei Huwider-
handlungengegendasBraustenergefetz(G. v. 3. Juni,
Anl. 1, Art. I, 10)631. (G. v. 3. Juni § 52) 692.—
desgl.gegendasZigarettenstenergesetz(G. v. 3.Juni,
Anl. 2 § 30) 640.

Verkauf von Zigaretten (G. v. 3. Juni, Aul. 2 § 15)
636.

Verkehrsordnung, Eisenbahn-,AnderungderAnlageB
(Bek.v. 8. Febr.) 139. (Bek. v. 7. März) 389. (Bek.
v. 19.März) 431. (Bek.v. 25. März) 433. (Bek. v.
23.Juni) 845. (Bek.v.9.August)859. (Bek.v.10.Nov.)
867.

Vermächtnisseunterliegender Erbschaftssteuer(G. v.
3.Juni, Anl. 4) 654. —

Vermahlungsstener von ungeschrotetemMalz (G. v.
3. Juni, Anl. 1 5§2223)625. (G. v. 3. Juni 527) 684.

Vermögen, BesteuerungdesdurchErbschafterworbenen
Vermögens(G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654.

VernehmungvonZeugenundSachverständigenin Berg=
baustreitigkeitenin denSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr. § 7) 365.

Veröffentlichungens. Bekanntmachungen.
VerpackungvonDynamitpatronen beiBeförderung
mit derEisenbahn(Bek.v. 7.März, III) 390. —desgl.
von Fettgas (das.V) 391. — desgl. von Nitro=
zellulosepulver, von Schießmitteln in Metall.
hülsen und von Zündbändern, Zündblättchen
und pyrotechnischen Knallkorken (Bek.v. 23. Juni)
845. — desgl. von Dinitrochlorhydrin (Bek. v.
10.Nov.)868.—desgl. vonNatrium (Bek.v.10.Nov.)
868.
Reichs· Sesehbl.106.

1906.

Verpackung(Forts.)
VerpackungvonZlgaretten (G. v. 3.Juni, Unl.2

5 5) 633.
Versetzungen,Ausführungsbestimmungenzu denVer=
ordnungenüber die Umzugskostender Reichsbeamten
(Bek.v. 4.März) 388.

Versicherungsgesellschasten im wechselseitigenVerkehr
zwischenDeutschland und Schweden(Handelsvertrag v.
8. Mai, Art. 5) 742.

Versorgung der PDersonender UnterklassendesReichs=
heers,derMarineundderSchutztruppen(G.v. 31.Mal)
593. ·

Verstümmelungszul der Offiziere einschl.
SanitätsoffizieredesReichsheers (G. v. 31.Mal § 11)
569.— desgl.desBeurlaubtenstandes (das.5 31)
575.— desgl.derBeamten desReichsheers (das.
532) 575. — desgl. der Unteroffiziere und SEe=
meinen(G. v. 31. Mai 5 13) 596. — Besteuerung
und Pfändung der Verstämmelungszulageist aus=
geschlossen(G. v. 31.Mai 5 37) 578. (G. v. 31. Mat
* 40 604.

Verträge mit fremdenStaatenf. Reich oderdenbetr.
Bundesstaat und denbetr. fremden Staat.

Vertreter vonBergbautreibendenPersonenoderGesell=
schaftenin dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnung
v. 27. Febr. § 3) 364.

Verwaltung, anderweiteRegelungderVerwaltungusw.
im Schutzgebieteder Marschall. usw. Inseln (C.
v. 18. Jan.) 138. — Verwaltung der Kamerun.
Eisenbahngesellschaft (Satzung,IV) 545. — des
Erbschaftssteuerwesens (G. v. 3.Juni, Anl. 4 534)
666.

Verwaltungsbehörden, Entscheidungenund Unord.
nungenin Bergbausachen in den deutschenSchugt=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Februar) 363. —
Befugnisseder oberstenMilitär-, Marine- undKolonlal=
verwaltungsbehördenin bezugauf diePen sionierung
von Offizieren usw.(G. v. 31. Mai) 565. — Mit.
wirkungbeimErbschaftsstenerwesen (. v. 3. Juni,
Anl. 4 § 40) 667.

Verwaltungsrat derStaatsbankvonMarokko(Cen.=
Akte von Algecirasv. 7. April, Art. 49) 915.

Verzeichnis derReichsbehsrden,Underungin derLu=
ständigkeitzur Ausführung des Reichsbeamtengesetzes
(V. v. 1. Juni) 732.

ViehsenchenübereinkommenzwischenDeutschlandund
Österreich.Ungarn(v. 25. Jan. 05.) 287.

E
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Visierung der Legitimationfür Handlungsreisendein
Schweden(Handelsvertragv. 8. Mai, Schlußprotokoll
zu Art. 6) 835.

Vögel, ÜbereinkunstzumSchutzeder für die Land.
wirtschaft nützlichen Vögel (v. 19. März 02.)
89. — nützliche Vögel (das.Liste1) 99. — schäd.
licheVögel(das.Liste2)101.

Vollstreckung derEntscheidungderVerwaltungsbehörden
in denSchutzgebietenin Bergbausachen(Bergverordnung
v.27.Febr.§6)366.c.

Voreltern, Betragder Erbschaftssteuerfür sie(G. v.
3.Juni,Anl4 510)667.

Vorstand der KamerunEisenbahngesellschaft(Satzung
&25f.)545.

W.
Wächter bei der Eisenbahn,besondereAnforderungen
(Bek. v. 8. März) 394.

Waffen, Verbotihrer Einfuhrin Marokko(Gen.=Akte
vonAlgecirasv. 7. April, Art. 13)901.— Ausnahmen
duvon (das. Art. 15 ff.) 902.

Waffenschmuggelin Marokko,seineÜberwachungund
Unterdrückung(Gen.=Aktevon Algeciras v. 7. April,
II.Kap.)901.

Wagenwärter bei der Eisenbahn,besondereAnforde=
rungen(Bek. v. 8. März) 395.

Wahl für denReichstag(V. v. 14.Dezbr.)875.
Waldkänze gehörenzu denfür dieLandwirtschaftnütz=
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 99.

Waldohreule gehörtzu denfür dieLandwirtschaftnütz=
lichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)99.

Wallache, Bläschenausschlag(Viehseuchenübereinkommen
mit Österreich=Ungarnv. 25.Jan. 05., Art. 2) 288.

Walzwerke, Beschäftigungvon Arbeiterinnenund
jugendlichenArbeitern(Bek. v. 6. Juli) 853.

Wanderfalken gehörenzu denfür die Landwirtschaft
schädlichenVögeln(Übereinkunftv. 19.März02.,
Liste2)101.

Waren, ihreAnmeldung,Bezeichnung,Wertangabeusw.
für Lweckeder Statistik des Warenverkehrs (G.
v. 7. Febr.) 109. — Besteuerungbei der Einfuhr in
Marokko nebendenHandelsvertragszöllen(G.v.21.Dez.
62 889.

Warenbezeichnungen,VerordnungzurAusführungdes
Eesetzeszu ihremSchutze(V. v. 17.Mai) 474.

1906.

Warenklassen, für welchedavonjedeAbteilungdes
Patentamts zuständigist, bestimmtder Reichskanzler
(V. v. 17.Mai) 474.

Warenverkehr mit demAusland, Abänderungdes
Gesetzesüber seineStatistik (G. v. 7. Febr.) 104. —
neueFassungdiesesGesetzes(Bek. v. 7. Febr.) 108.

Warenverzeichnis, statistisches(G.v.7.Febr.82) 110.
Warenzeichen, Schutzauf der InternationalenAus=
stellung zu Mailand und der Landwirtschafts=
ausstellungin Berlin= Schöneberg (Bek.v. 26. Febr.)
361. — desgl. auf der Ausstellungin Nürnberg
(Bek. v. 3. April) 460. — desgl. auf der Kunst=
gewerbeausstellungin Dresden (Bek. v. 12. April)
461.— EinrichtungeinerAbteilung III für Waren=
zeichenim Patentamte (V. v. 17. Mai) 474.

Wasserstraßen, Benutzungim wechselseitigenVerkehr
mit Serbien (Zusatzvertragzum Handelsvertragev.
29./16.Nov. 04., Art. 1, X) 323.

Weener ist Grenzort zur Übernahmeausgewiesener
Personen im VerkehrzwischenDeutschlandund den
Niederlanden (Bek. v. 6. Dezbr.) 888. »

Weichensteller, besondereAnforderungen(Bek. v.
8. März) 398.

Weideverkehr in denGrenzgebietenDeutschlandsund
Osterreich=Ungarns(Viehseuchenübereinkommenv. 25.Jan.
05.,Art.9)291.

Weihen gehörenzu denfür dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste2) 101.

Wein, Jollbehandlung der Tokaier Weine (Lusatz=
vertragzumHandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.
25. Jan. 05., Art. 5, III) 147. — Zeugnisse für
österreichisch-ungarische Weine in Deutschland(das.
Art. 5,VIII) 151.— Bildung vonWeinbaubezirken
(Bek.v. 27. März) 449.

Weinbaubezirke, Bildung von
27. März) 449.

Weingebiet, UmfangdesTokaierWeingebiets(Zusatz
vertragzumHandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.
25.Jan.0ö.,Art.5,III)147.

Weizen, Wertbestimmungder Einfuhrscheinedarüber
(G. v. 12. Febr.) 137.

Wertbestimmung der Einfuhrscheineim Zollverkehre
(G.v.12.Febr.)137.

Wertermittelung der Masse für Erbschaftssteuerzwecke
(C.v.3.Juni,Anl.4,816)661.

Wertpapiere, Reichsstempelabgabedavon (G. v.
3. Juni) 695. — Tarifsätze dazu (das.Anl.) 716.

solchen (Bek. v.



Weser, BefestigungsanlagenundFestsetzungvonRayons
für die untereWeser(Bek.v. 6. Jan.) 87.

Wettbewerb,SicherungdesfreienWettwerbsinMarokko
(Gen.=Aktevon Algeciras v. 7. April, Kap. VI) 942.

Wetteinsätze,Reichsstempelabgabendavon(G.v.3.Juni
5 25) 703. — Tarifsätzedazu(das.Anl.) 722.

Wetten, Reichsstempelabgabendavon(G. v. 3. Juni
525) 703. — Tarifsätzedazu (das.Anl.) 722.

Wiedehopf gehörtzudenfür dieLandwirtschaftnützlichen
Vögeln(Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1) 99.

Wiederkäuer, Ein und Ausfuhrbeschränkungenusw.
nachundausÖsterreich=UngarnbeiSeuchengefahr(Vieh=
seuchenäbereinkommenv. 25. Jan. 05.,Art. 4) 290.

WiederverwendungvonOffzieren,SteigenihrerPen=
ston(G.v.31.Mai§8)568.

Wiesloch gehörtzum13.badischenReichstagswahlkreise
(G.v.18.Febr.)318.

Wildschweine, Ausdehnungdes Fleischbeschaugesetzes
auf dieselben(Bek.v. 14. Juni) 737.

Wildseuche beimViehverkehraus undnachÖsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art.5)290.

Wohnsitz einerMilitaͤrperson(G. v. 5. Maärz)387.—
einesDeutschen,der keinemBundesstaatangehört(Bek.
v.21.April)463.

Wohunugsgeldzuschuß, Erhshung desselbenfür
LeutnantsundAssistenzärzteundfür Unterbeamte(G. v.
9. Juni) 732.

Wolle, Verkehrdamitaus und nachSÖsterreich=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05., Art. 2) 289.

Worms gehört zum 7. hessischenReichstagswahlkreise
(G. v. 18.Febr.)318.

Württemberg, BildungvonWeinbaubezirken(Bek.
v. 27. März) 454.— GestattungdesUmlaufz öster.
reichischer Scheidemünzen im Zollgrenzbezirke
Friedrichshafen (Bek.v. 22. Juni) 844.

Wut als Tierkrankheitim Sinne desViehseuchenüberein=
kommensmitCsterreich-Ungarn (v. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.

3.
Zahlung der Versorgungsgebührnissefür Unteroffiziere
undGemeine(G. v. 31.Mai §32) 601. (das.571) 613.

Zanngrasmückengehörenzu denfürdieLandwirtschaft
nüglichenVögeln (Übereinkunftv. 19.März 02., Liste1)
100.

1906. 35

Zaunkönige gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln(Ubereinkunftv.19.Märg02.,Listel)100.

Zeifige gehörenzu denfür die Landwirtschaftnützlichen
Vögeln (Ubereinkunftv. 19.März02., Liste1) 100.

Zeitkarten, Reichsstempelabgabe(G.v. 3.Juni, Anl. 3,
Urt.2)644.(G.v.3.Juni,V) 706.

Zeusor beiderStaatsbankvonMarokko(Gen.=Aktevon
Algecirasv. 7. April, Art. 51) 917.

Zentralamt für den internationalen Eisenbahn=
transport, neueListederamInternationalenÜber.
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr be=
teiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v.3.Mär)403.

Zentralblatt für das DeutscheReich, Veröffentlichung
der Vergütungssätzefür Naturalverpflegungder be=
waffnetenMacht im Frieden (A. E. v. 16. Juli) 855.

Zeugen, Vernehmungin bergbaulichenStreitigkeitenin
dendeutschenSchutzgebieten(Bergverordnungv. 27.Febr.
87)365.

Zeugnisse für deutscheBiere und österreichisch.
ungarische Weine (ZusatzvertragzumHandelsvertrage
mitÖsterreich-Ungarnv. 25.Jan. 05., Art.5, VIII)
151. — Ursprungszeugnissebeim Viehverkehr aus
und nach Österreich=Ungarn (LViehseuchenäberein=
kommenv. 25. Jan. 05.) 287.

Zevenar ist Grenzort zur Übernahmeausgewiesener
Personenim Verkehr zwischenDeutschlandund den
Niederlanden(Bek. v. 6. Dez.)888.

Ziegen, PässebeimTransport aus und nachSfsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Art.2)288.

Ziegenhals, Gestattungdes Umlaufs österreichischer
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek.
v. 28. Juni) 852.

Ziegenmelker gehörenzu den für dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
Liste1)99.

Zigaretten, GesetzüberihreBesteuerung(G.v. 3.Juni,
Anl.2)631.

Zigarettenblättchen, ihre Besteuerung(G. v. 3. Juni,
Anl.2)631.

Zigarettenhülsen, ihre Besteuerung(G. v. 3. Juni,
Anl.2)631.

Zigarettentabak, seineBesteuerung(G. v. 3. Juni,
Anl.2)631.

Zivilbeamte derMilitärverwaltung,Pensionenderselben
(G.v.31.Mai§832f) 575.

Zivilprozetordnung, Gerichtsstandfür Deutsche,die
keinemBundesstaatangehören(Bek.v. 21. April) 463.
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Zivilversorgung derKapitulanten desReichsheers
(G. v. 31. Mai § 15) 597. — Zivilversorgungs=
schein (das. § 16) 597. — Zivilversorgungsent.
schädigung (daf. § 19) 598.

Zivilverwaltung, PensionlerungihrerBeamteninfolge
einer im Dienst als HeeresbeamteerlittenenDienst=
beschädigung(G. v. 31. Mal § 34) 577.

Zollabfertigungsstellen, Vertrag mit der Schweiz,
betr.die Errichtungdeutscher Zollabfertigungs.
stellen auf den linksrheinischenBahnhöfenin Basel
(v. 16.Aug.05.)349.— AufhebungderÜbereinkunft
über die Errichtung einer deutschenJollabfertigungs=
stellein Basel vom7. August1873 und deszugehörigen
Nachtrags vom 23. Oktober 1876 (das. Art. 12) 353.

Zollämter sindAnmeldestellenfür dieStatistik des
Warenverkehrs mit dem Auslande (G. v. 7. Febr.
§*3) 110. — Grenzzollämterfür den gegenseitigen
Viehverkehr zwischenDeutschlandund Österreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommenv. 25. Jan. 05.,
Anlage zumSchlußprotokoll) 314. — Reglement, betr.
die marokkanischen Zollämter (Gen.=Aktevon
Algecirasv. 7. April, Kap.V) 931.

Zollangelegenheiten,SchiedsgerichtundSchieds=
verfahren bei Meinungsverschiedenheitendarüberim
Verkehr mit Bulgarien (Handels=usw. Vertrag
mit Bulgarien v. 1. Aug. 05., Art. 22) 16. —
(Schlußprotokolldazu)85. — desgl.mit Österreich.
Ungarn (Zusatzvertragzum Handelsvertragemit
Osterreich-Ungarnv. 25.Jan.05., Art.2) 145. (das.
Art. 5, XIII) 153. — desgl.mit Serbien (Lusatz=
vertrag zum Handelsvertragemit Serbienv. 29./16.
Nov. 04., Art. 1, XVII) 326. (das.Art. 2, VII) 329.
—desgl. mit Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai,
urt.22)754.

Jollbehandlung der Tokaier Weine (Lusatz
vertragzumHandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.
25. Jan. 05., Art. 5, III) 147. — desgl. von
Warenmustern in Serbien (Lusatzvertragzum
Handelsvertragemit Serbienv. 29./16.Nov. 04.,
Artt.1, II) 320. — desgl. von Warenmustern in
Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 6) 743.

Zollausschlüssee, Waren von und nachden badischen
JollausschlüssenbrauchennichtzurStatistikdesWaren=
verkehrsangemeldetzu werden(G. v. 7. Febr.§ 1) 109.

Zölle im VerkehrzwischenDeutschlandundBulgarien
(Handels-usw.Vertrag v. 1. Aug. 05., Anl. B u. C)
21 u.36. — InkrafttretendesTarifs B, deutscheEinfuhr=
zölle(NotizNr. 3188) 102. — deutscheBölle beider

1906.

Zölle Gorts.).
Einfuhr ausÖsterreich- Ungarn (Lusatzvertrag
zumHandelsvertragemitÖsterreich=Ungarnv.25.Jan.
05., Anl. A) 155. — öfsterreichischeZölle bei der
Einfuhr aus Deutschland (das.Anl. B) 219. —
deutsche Zölle bei der Einf uhr aus Serbien
(Zusatzvertrag zum Handelsvertrage mit Serbien v.
29./16.Nov. 04., Tarif C) 343. — serbische Zölle
bei der Einfuhr aus Deutschland (das.Tarif B)
331.— Wegfall der besonderen serbischen Zölle
und Abgaben (das.Art. 2, VI) 328. — Zollsätzeim
Verkehr mit den Vereinigten Staaten von
Amerika (G v. 26. Febr.)355. (Bek. v. 26. Febr.)
357. — Eingangszollfür Zigarettentabak (G. v.
3. Juni, Anl. 2, §51) 631 = deutscheZölle bei der
Einfuhr aus Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai,
Tarif A) 757.— schwedischeZölle bei derEinfuhr
aus Deutschland (das.Tarif B) 787. — Unter=
drückungdesJollbetrugs in Marokko (Gen.=Aktevon
Algeciras v. 7. April, Kap. V) 931.

Zollfreie Gegenständeim Verkehrmit Bulgarien
(Handels-usw.Vertragv. 1.Aug.05.,Art. 12) 10. —
BefreiungvonderstatistischenGebühr (G.v. 7.Febr.
§ 12)113.— zollfreieSachenim VerkehrmitÖster=
reich-Ungarn (JusatzvertragzumHandelsvertragev.
25. Jan. 05., Urt. 3) 145. (das.Art. 5,VII) 150. —
desgl.mit Serbien (LusatzvertragzumHandelsvertrage
mit Serbienv. 29./16.Nov. 04, Art. 1,VI) 322.

Zollgebiet, deutsches,AbänderungdesGesetzesüberdie
StatistikdesWarenverkehrsmit demAuslande(G. v.
7.Febr.) 104. — neueFassungdiesesGesetzes(Bek.
v. 7.Febr.) 108.

Zollkartell, Inkraftbleibenim Verkehrmit Ssterreich-
Ungarn(ZusatzvertragzumHandelsvertragev. 25. Jan.
o5.,Art.4) 146. (

ZomomiteeinTangerOemsAktevouMgeetrasv.7.Upril,
Art. 97) 939.

Zolltarif s. Tarif und Lölle.
Zollverkehr, WertbestimmungderEinfuhrscheine(G.v.
12.gebr.) 137.

Zoll= usw.Vertragmit Bulgarien (v.1.Aug.05.) 1.
— Inkrafttreten des Tarifs B, deutscheEinfuhrzölle
(NotizNr. 3188) 102. — ZusatzvertragzumJoll. usw.
Vertragemit Österreich.=Ungarnvom 6. Dez.1891
(v. 25. Jan. 05.) 143. desgl. mit Serbien v.
21./9.August1892 (v.29./16.Nov. 04.) 319.

Zucker als Braustoff zurBierbereitung(G.v.3.Juni,
Anl. 1 § 1a) 623. (G. v.3. Juni § 2) 675.— Beitritt



Bucker(Hortf.) kr
der Schweiz zumVertragevom5.März 1902 überdie
Behandlungdes Juckers(Bek.v. 2. Aug.) 857.

Zugführer, besondereAnforderungen(Bek.v.8.März) 396.

Zünddander, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23. Jum) 849.

Zündbdläuchen, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 23. Juni) 849.

Zusammenstoßen, Ergänzung und Abänderungder
Verordnung zur Verhütung des Zusammenstoßensder
Schiffe auf See vom 9. Mai 1897 (V. v. 5. Febr.)
115. — Veröffentlichungder neuen Seestraßen=
ordnung= (Bek.v. 10.Febr.) 120.

Zusatzvertrag f. Vertrag.
Zuschlagszölle für deurscheWaren bei der Einfuhr
nachMarokko(G. v. 21. Dez. § 2) 889.

Zuständigkeit derStandesbeamten für aufSeebe=
findliche Militärpersonen der Kauerlichen Marine (V.
v. 20. Febr.) 359. — derGerichte in Bergbau streitig=
keiten in den deutschenSchutgebieten (Bergverordnung
v. 27. Febr. 5 5) 365. — der AbteilungendesDatent=
amts für die verschiedenenWarenklassen (V. v. 17. Mai)

474. — der Landgerichte für Ansprüche aus dem

1906. 2327
Zuständigkeit(Horr#s.)
Militärpensionsgesetze (G. v. 31. Mai § 39) 579.
(das.560)586. (das.973)591.— desgl.ansdemMili.
tärfürsorgegesetze (G. v. 31. Mai § 42) 605. (das.
560) 610. (das.§ 72) 613. — der Bundesstaaten für
die Erhebungder Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 4, § 33) 665. — AUnderungdesVerzeichnissesder
Reichsbehördenhinsichtlichihrer Juständigkeit zur Aus=
führung des Reichsdeamtengesep#es (C. v. 1. Juni)
732. — JuständigkeitdesKonsulargerichtsin Tanger
für Berufungen im Enteignungsverfahrenin Marokko
(G. v. 21. Dez. § 4) 890.

Zwangsvollstreckung in Erbschaftssteuersachen(G. v.
3.Juni,Aul.4 §548)670.

Zwangsweise ÜberführungauszuweisenderPersonen
aus Deutschlandoder denNiederlanden über die beider=
seingenLandesgrenzen(Vertr.v. 17.Dez.O4., Urt. 7ff.)
883.

Zwergkänze gehörenzu den für die Landwirtschaft
nüglichenVögeln (Ubereinkunftv. 19.März 02.,Liste1)
99.

Zwischenscheine für die Statistik des Warenverkehrs
nachdemAuslande(G. v. 7.Febr. §6) 111.

Meichs-Seseybl.1906. F


